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Vorbemerkungen 
 
 
 
Mit der Constitutio Criminalis Theresiana1 wurden erstmals gravierende und aus diesem 
Grund von den Gerichten zu verfolgende strafbare Handlungen in einem eigenständigen Nor-
menkomplex geregelt. Im Zusammenhang damit wurden zugleich auch – stellenweise sogar in-
nerhalb ein und desselben Paragraphen2 – die minder schweren, von den Administrativbehör-
den zu ahndenden „politischen Übertretungen“, und zwar gemeinsam mit dem hierfür jeweils 
maßgeblichen Verfahrensrecht, einer gesetzlichen Regelung unterzogen. 
 
Wenig – nämlich knapp zwei Jahrzehnte – später kam es dann zu einer erstmaligen systemati-
schen Trennung der entsprechenden materiell-rechtlichen Bestimmungen in der Constitu-
tio Criminalis Josefina3 („Erster Theil: Von Criminal-Verbrechen und Criminalstrafen“ – „Zweyter 
Theil: Von politischen Verbrechen und politischen Strafen“). 
 
In der Folge wurde diese Aufspaltung – unter jeweils zeitbezogen modifizierten Bezeichnungen 
– sowohl im Strafgesetz 18034 als auch im Strafgesetz 18525 weiter beibehalten. Für den Be-
reich der gerichtlich zu verfolgenden strafbaren Handlungen wurde allerdings schon mit der 
Strafproceß-Ordnung 18536 eine Absonderung des gerichtlichen Strafverfahrensrechts in 
einen eigenständigen Gesetz vorgenommen, während die für das Behördenverfahren maß-
geblichen Vorschriften keine eigenständige gesetzliche Grundlage erhielten, sondern bis zum 
Ende der Monarchie auf zahlreiche interne und externe Normsetzungskategorien verstreut 
blieb. 
 
Zu Beginn der Ersten Republik führten zwar ein im Bundes-Verfassungsgesetzes 19207 erst-
mals enthaltenes generell Legalitätsprinzip sowie dessen (erst am 1. Oktober 1925 in Kraft ge-
tretenen) Kompetenzbestimmungen zu einer gesetzlichen Regelung (u.a.) auch des Verwal-
tungsstrafverfahrens8,  zugleich aber auch insoweit zu einer Perpetuierung des früheren mo-
narchischen Systems, als die Trennung zwischen Gerichts- und Verwaltungsstrafrecht auf allen 
Ebenen – nämlich insbesondere für den Bereich des „Besonderen Teiles“ (d.s. die Straftatbe-
stände), aber auch für den Bereich des von diesem abstrahierten sog. „Allgemeinen Teiles“ 

                                       
1 Theresianisches Gesetzbuch S. 396/1768, im Folgenden: CCTh. 
2 Vgl. z.B. Art. 100 CCTh („Von Unbilden, Schmachhändeln, Verleumdungen, auch ehrantastlichen Berüh-
mungen“). 
3 Patent vom 13. Jänner 1787, JGS 611 (1787), im Folgenden: CCJ. 
4 Patent vom 3. September 1803, JGS 626 (1803), im Folgenden: StG 1803 („Erster Theil: Von Verbrechen“ – 
„Zweyter Theil: Von den schweren Polizey-Uebertretungen und dem Verfahren bey denselben“). 
5 Kaiserliches Patent vom 27. Mai 1852, RGBl 117/1852, im Folgenden: StG 1852 („Erster Theil: Von den 
Verbrechen“ – „Zweiter Theil: Von den Vergehen und Uebertretungen“). 
6 Kaiserliches Patent vom 29. Juli 1853, RGBl 151/1853, im Folgenden: StPO 1853. 
7 BGBl 1/1920, im Folgenden: B-VG. 
8 In Gestalt des Verwaltungsstrafgesetzes, BGBl 275/1925, im Folgenden: VStG. 
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sowie für den Bereich des „Verfahrensrechts“ (Strafprozessrecht)  – gleichsam „einzementiert“ 
wurde9. 
 
Während damit der „Besondere Teil“ des von den Ordentlichen Gerichten zu vollziehenden Be-
reiches des Strafrechts schon seit dem Beginn seiner Verrechtlichung in einem eigenständigen 
Normenkomplex  geregelt war, traf dies dem gegenüber für den „Besonderen Teil“ des von den 
Behörden zu vollziehenden Verwaltungsstrafrechts schon von Anfang an nicht zu: Ein dem StG 
1803 bzw. dem StG 1852 bzw. dem derzeit maßgeblichen „Strafgesetzbuch“ (StGB10) entspre-
chendes Pendant für das behördliche Verwaltungsstrafrecht gibt (und gab) es daher nicht. 
 
Mit der gegenständlichen Broschüre soll daher damit begonnen werden, erstmals eine aktuelle 
Sammlung der derzeit geltenden Verwaltungsstraftatbestände vorzulegen, wobei einem derarti-
gen Vorhaben auf Grund des quantitativen Umfanges dieser Materie naturgemäß von vorherein 
mehr oder weniger enge Grenzen gesetzt sind. Von der Tatsache ausgehend, dass 
 

– eine Abfrage im Rechtsinformationssystem des Bundeskanzleramtes (RIS11) beispiels-
weise nach dem Begriff „Verwaltungsübertret*“ insgesamt 1.802 Fundstellen (Stand: 1. 
April 2014) in Form einzelner Paragraphen lieferte – wobei hiervon 69012 auf das Bun-
desrecht entfielen – und innerhalb des Bundesrechts nach einer Konsolidation der Resul-
tate verschiedener Abfragebegriffe („Verwaltungsübertret*“, „Verwaltungsstraf*“, etc.) ins-
gesamt 421 materienrechtliche Normenkomplexe des Bundes verblieben; 
 
– aus föderalistischer Sicht nach der geltenden verfassungsrechtlichen Kompetenzvertei-
lung die rechtspolitisch bedeutsameren Zuständigkeiten überwiegend beim Bund ange-
siedelt sind; 
 
– selbst dieses Bundesrecht – weil es einerseits aus unterschiedlichen Epochen und ande-
rerseits als kompetenzrechtliche Annexmaterie aus verschiedenen Bundesministerien 
herrührt – gesamthaft betrachtet insbesondere im Hinblick auf die systematische Dreitei-
lung: „Besonderer Teil“,  „Allgemeiner Teil“ und „Verfahrensrecht“ nicht als homogen qua-
lifiziert werden kann; und 
 
– die Verwaltungsstraftatbestände systematisch besehen überwiegend nach dem Muster: 
„Strafbar ist derjenige, der gegen eine materiengesetzlich normierte Gebotsnorm verstößt“ 
konzipiert sind, 

 
ergab sich sohin die Notwendigkeit, mit der gegenständlichen 1. Auflage vorerst 
 
                                       
9 Vgl. Art. 10 Abs. 1 Z. 6 B-VG („Bundessache ist die Gesetzgebung und die Vollziehung in folgenden Angele-
genheiten: ..... 6. ..... Strafrechtswesen mit Ausschluss des Verwaltungsstrafrechtes und Verwaltungsstrafver-
fahrens in Angelegenheiten, die in den selbständigen Wirkungsbereich der Länder fallen; .....“) und Art. 11 
Abs. 1 Z. 7 B-VG („Bundessache ist die Gesetzgebung, Landessache die Vollziehung in folgenden Angelegen-
heiten: ..... 7. Verwaltungs- und Verwaltungsstrafverfahren einschließlich der Zwangsvollstreckung sowie die 
allgemeinen Bestimmungen des Verwaltungsstrafrechtes auch in Angelegenheiten, in denen die Gesetzge-
bung den Ländern zusteht.“ 
10 Vgl. BGBl 60/1974 i.d.g.F. BGBl I 134/2013. 
11 Vgl. http://www.ris.bka.gv.at. 
12 Andere Abfragen – wie etwa nach dem Begriff „Verwaltungsstraf*“ – erbrachten jeweils weniger (hier: 
für den Bereich des Bundesrechts 629) Treffer. 
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– soweit es den Bereich des „Besonderen Teiles“ betrifft, aus Platzgründen bloß jene 
Bestimmungen, die die Strafdrohungen selbst enthalten, nicht aber auch jene Gebotsnor-
men, auf die mit diesen inhaltlich verwiesen wird, wiederzugeben; demjenigen, der bei-
spielsweise ein konkretes Interesse daran hat, in Erfahrung zu bringen, welche Verstöße 
gegen die Gewerbeordnung verwaltungsstrafrechtlich sanktioniert sind, bleibt es somit 
nicht erspart, die entsprechenden Gebotsnormen der Gewerbeordnung selbst nachzu-
schlagen, sodass der vorliegenden Broschüre also primär bloß eine entsprechende „Weg-
weiser-Funktion“ und jene einer Bestandsaufnahme zu einem bestimmten Stichtag 
(nämlich: 1. April 2014) zukommt; ergänzend sind hier jedoch auch jene Bestimmungen, 
die (gelegentlich sogar ausschließlich) einschlägige Regelungen aus dem Bereich des „All-
gemeinen Teiles“ und aus dem Bereich des „Verfahrensrechts“ enthalten, wiedergege-
ben; 
 
– aus föderalistischem Blickwinkel vorerst eine Beschränkung auf den Bereich des Bun-
desrecht vorzunehmen; sowie 
 
– damit insgesamt eine Lösung zu finden, die jeweils einen gerade noch vertretbaren 
Kompromiss zwischen den wechselseitig konträren Anforderungen an das optische Er-
scheinungsbild, die Schriftgröße, die Seitenanzahl und an die Benützerfreundlichkeit dar-
stellt. 

 
Sollte die gewählte Vorgangsweise entsprechenden Anklang finden, könnten in weiteren Schrit-
ten – zunächst gleichsam als „Zweiter Teil“ – ein analoges „Verwaltungsstrafgesetzbuch der 
Bundesländer“ erstellt sowie beide Teile schließlich (wohl primär in elektronischer Form) zu-
sammengeführt und zudem jeweils um die entsprechenden materiellrechtlichen Normen er-
gänzt werden. Gelänge zuletzt noch eine entsprechende Inkorporation der ortspolizeilichen 
Verordnungen der Gemeinden, dann hätte man (zumindest bezogen auf einen bestimmten 
Stichtag) im Ergebnis tatsächlich ein umfassendes „Österreichisches Verwaltungsstrafge-
setzbuch“ erstellt (das dann freilich in periodischen Abständen zu aktualisieren wäre). 
 
 
Alfred Grof 
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Normenkomplexe des Bundes 
 
 
 
 
 
1.) Bundesgesetz vom 10. Juli 1957, mit dem das 1. Staatsvertragsdurchführungsgesetz abgeändert und 
ergänzt wird (4. Staatsvertragsdurchführungsgesetz) 
BGBl 177/1957 idF BGBl 16/1958 
 
§ 6. Wer einer ihm gemäß § 2 obliegenden Anmeldepflicht nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und wird von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld bis zum Werte der nicht oder nicht 
rechtzeitig angemeldeten Verbindlichkeit bestraft. 
 
 
 
2.) Abfallwirtschaftsgesetz 2002  
BGBl I 102/2002 idF BGBl I 103/2013  
 
§ 24a. (1) Wer Abfälle sammelt oder behandelt bedarf einer Erlaubnis durch den Landeshauptmann. Der Antrag 
kann, sofern dieser Teilbereich in einem Register gemäß § 22 Abs. 1 eingerichtet ist, über dieses Register 
erfolgen. 
 
(2) Der Erlaubnispflicht unterliegen nicht: 

1. Personen, die ausschließlich im eigenen Betrieb anfallende Abfälle behandeln; diese Ausnahme gilt nicht 
für die Verbrennung und Ablagerung von Abfällen; 
2. Transporteure, soweit sie Abfälle im Auftrag des Abfallbesitzers nur befördern; 
3. Inhaber einer gleichwertigen Erlaubnis eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen 
Staates, der Mitglied des EWR-Abkommens ist. Die Erlaubnis ist dem Landeshauptmann gemäß Abs. 4 vor 
Aufnahme der Tätigkeit vorzulegen; 
4. Sammel- und Verwertungssysteme; 
5. Personen, die erwerbsmäßig Produkte abgeben in Bezug auf die Rücknahme (im Sinne von § 2 Abs. 6 Z 3 
lit. b) von Abfällen gleicher oder gleichwertiger Produkte, welche dieselbe Funktion erfüllen, zur Weitergabe an 
einen berechtigten Abfallsammler oder Abfallbehandler. Dies gilt nicht, sofern es sich bei den 
zurückgenommenen Abfällen um gefährliche Abfälle handelt und die Menge der zurückgenommenen 
gefährlichen Abfälle unverhältnismäßig größer ist als die Menge der abgegebenen Produkte; ein 
diesbezüglicher Nachweis ist zu führen und auf Verlangen der Behörde vorzulegen; 
6. Personen, die nicht gefährliche Abfälle zum Nutzen der Landwirtschaft oder der Ökologie auf den Boden 
aufbringen; 
7. Gebietskörperschaften und Gemeindeverbände, soweit sie gesetzlich verpflichtet sind, nicht gefährliche 
Abfälle zu sammeln und abzuführen; 
8. Inhaber einer Deponie, in Bezug auf die Übernahme von Abfällen, für die der Inhaber der Deponie gemäß § 
7 Abs. 5 eine Ausstufung anzeigt. 

 
(3) Der Antrag gemäß Abs. 1 hat zu enthalten: 

1. Angaben über die Person, 
2. Angaben über die Art der Abfälle, die gesammelt oder behandelt werden sollen, 
3. eine verbale Beschreibung der Art der Sammlung oder Behandlung der Abfälle einschließlich einer 
Darlegung, dass die Sammlung und Behandlung der Abfälle umweltgerecht, sorgfältig und sachgerecht 
erfolgt, sodass die öffentlichen Interessen (§ 1 Abs. 3) nicht beeinträchtigt werden, 
4. Angaben über die fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten für die Sammlung und Behandlung der Abfälle, 
für welche die Erlaubnis beantragt wird, 
5. Angaben über die Verlässlichkeit, insbesondere aktueller Strafregisterauszug und 
Verwaltungsstrafregisterauszug oder Bestätigung der zuständigen Verwaltungsstrafbehörde, 
6. die Darlegung, dass die Lagerung oder Zwischenlagerung in einem geeigneten genehmigten Lager oder 
Zwischenlager erfolgt, 
7. die Darlegung, dass die Behandlung in einer geeigneten genehmigten Behandlungsanlage oder an einem 
für diese Behandlung geeigneten Ort erfolgt. 

 
(4) Örtlich zuständige Behörde 

1. für eine Erlaubnis zur Behandlung von Abfällen ist der Landeshauptmann, in dessen Bundesland der 
Abfallbehandler seinen Sitz hat. Liegt der Sitz des Abfallbehandlers nicht im Bundesgebiet und erfolgt 
entweder die Behandlung in einer mobilen Behandlungsanlage oder eine zulässige Behandlung vor Ort, so ist 
der Landeshauptmann zuständig, in dessen Bundesland erstmals die mobile Behandlungsanlage aufgestellt 
werden soll oder die Abfälle vor Ort behandelt werden sollen. 
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2. für eine Erlaubnis zur Sammlung von Abfällen ist der Landeshauptmann, in dessen Bundesland der 
Abfallsammler seinen Sitz hat; liegt der Sitz nicht im Bundesgebiet, ist der Landeshauptmann in zuständig, in 
dessen Bundesland erstmals die Abfälle gesammelt werden sollen. Wird sowohl eine Behandler- als auch 
Sammlertätigkeit beantragt, oder ausgeübt, richtet sich die Zuständigkeit nach Z 1. 

 
§ 75. (1) Der Landeshauptmann hat Abfallersterzeuger von gefährlichen Abfällen, ausgenommen Problemstoffen, 
Abfallsammler und -behandler regelmäßig angemessen zu überprüfen. Abfallsammler und -behandler von 
gefährlichen Abfällen und Behandlungsanlagen für gefährliche Abfälle sind längstens alle fünf Jahre zu 
überprüfen. Die jeweils zuständige Behörde hat im Rahmen der Überprüfung die Vollständigkeit und Richtigkeit 
der Stammdaten der Abfallbesitzer im Register gemäß § 22 Abs. 1 Z 1 und die standortbezogenen Daten im 
Register gemäß § 22 Abs. 1 Z 2 zu prüfen. 
 
(2) Die Überprüfung der Einhaltung von Verpflichtungen gemäß den §§ 13 bis 13f und von Verpflichtungen, die 
durch eine Verordnung gemäß § 14 betreffend Verpackungen, Altfahrzeuge, Batterien und Akkumulatoren oder 
elektrische und elektronische Geräte festgelegt sind, obliegt dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft. Weiters ist der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft befugt, Kontrolltätigkeiten im Zusammenhang mit Angelegenheiten, in denen der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zuständig ist, und im 
Zusammenhang mit den dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu 
übermittelnden Meldungen durchzuführen. 
 
(3) Entstehen bei der Überprüfung besondere Kosten, insbesondere durch Heranziehung von Sachverständigen, 
so können die durch dieses Bundesgesetz verpflichteten Personen durch Bescheid der Behörde, welche die 
Überprüfung vorgenommen hat, zum Ersatz dieser Kosten verpflichtet werden, wenn die Überwachung Anlass 
zur Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens gegeben und zu einer rechtskräftigen Bestrafung geführt hat. 
 
(4) Soweit dies zur Vollziehung dieses Bundesgesetzes und darauf beruhender Verordnungen erforderlich ist, 
sind 

1. die mit der Vollziehung betrauten Behörden im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, 
2. Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes im Rahmen ihrer Befugnisse gemäß § 82, 
3. Zollorgane im Rahmen ihrer Befugnisse gemäß § 83 

und die von diesen herangezogenen Sachverständigen befugt, Liegenschaften und Gebäude zu betreten und zu 
besichtigen, Transportmittel anzuhalten, Behältnisse und Transportmittel zu öffnen und zu besichtigen und 
Überprüfungen vorzunehmen, die notwendigen Auskünfte zu verlangen, Einsicht in die notwendigen Unterlagen 
zu nehmen und die Vorlage der notwendigen Unterlagen, einschließlich der Aufzeichnungen des Lagerbestands 
und der sonstigen Betriebsaufzeichnungen, zu verlangen. Allenfalls abgenommene zollamtliche 
Nämlichkeitszeichen sind durch entsprechende amtliche Nämlichkeitszeichen zu ersetzen. Der Eigentümer der 
Liegenschaft, der Inhaber einer Anlage oder der Vertreter dieser Personen ist spätestens beim Betreten der 
Liegenschaft oder des Betriebs nach Tunlichkeit zu verständigen. Ist Gefahr im Verzug und ist weder der 
Eigentümer der Liegenschaft noch der Inhaber einer Anlage oder der Vertreter dieser Personen erreichbar, so 
genügt die nachträgliche Verständigung. Die Behörden, Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes, Zollorgane 
und Sachverständigen haben jede nicht unbedingt erforderliche Störung oder Behinderung des Betriebs zu 
vermeiden. 
 
(5) Soweit dies zur Vollziehung dieses Bundesgesetzes und darauf beruhender Verordnungen erforderlich ist, 
haben die durch dieses Bundesgesetz verpflichteten Personen oder die Beauftragten dieser Personen den mit 
der Vollziehung dieses Bundesgesetzes betrauten Behörden und den von diesen herangezogenen 
Sachverständigen, den Organen der öffentlichen Aufsicht und den Zollorganen das Betreten der Liegenschaften 
und Gebäude, das Öffnen und Besichtigen der Behältnisse und Transportmittel zu ermöglichen und den 
Anordnungen dieser Organe zur Inbetriebnahme oder Außerbetriebsetzung und über die Betriebsweise von 
Maschinen und Einrichtungen zu entsprechen; weiters haben die genannten Personen und Personen, in deren 
Gewahrsame sich die Produkte oder Abfälle befanden, einschließlich die gegenwärtigen und früheren Eigentümer 
und Nutzungsberechtigten von Liegenschaften, auf denen sich derartige Produkte oder Abfälle befinden, die 
notwendigen Auskünfte zu geben, Einsicht in die Unterlagen zu gewähren und die notwendigen Unterlagen, 
einschließlich der Aufzeichnungen über den Lagerbestand und der sonstigen Betriebsaufzeichnungen, 
vorzulegen. 
 
(6) Die Behörden und die Organe gemäß Abs. 4 oder die von diesen herangezogenen Sachverständigen sind 
berechtigt, Proben in einer für Zwecke der Untersuchung erforderlichen Menge entschädigungslos zu entnehmen. 
Sofern es nach der Lage des Falles möglich ist, ist eine gleichartige Gegenprobe amtlich verschlossen 
auszufolgen, außer der Verfügungsberechtigte verzichtet darauf. 
 
(7) Die Überprüfung der Einhaltung von Verpflichtungen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1179/2012 mit Kriterien 
zur Festlegung, wann bestimmte Arten von Bruchglas gemäß der Richtlinie 2008/98/EG nicht mehr als Abfall 
anzusehen sind (im Folgenden: EU-Abfallende-GlasV), ABl. Nr. L 337 vom 11.12.2012 S. 31 und der Verordnung 
Nr. 333/2011 mit Kriterien zur Festlegung, wann bestimmte Arten von Schrott gemäß der Richtlinie 2008/98/EG 
nicht mehr als Abfall anzusehen sind (im Folgenden: EU-SchrottV), ABl. Nr. L 94 vom 08.04.2011 S. 2, obliegt 
dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. Die Abs. 3 bis 6 sind 
sinngemäß anzuwenden. 
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§ 79. (1) Wer 

1. gefährliche Abfälle entgegen § 15 Abs. 1, 3 oder 4 oder entgegen § 16 Abs. 1 sammelt, befördert, lagert, 
behandelt oder beim sonstigen Umgang mit gefährlichen Abfällen entgegen § 15 Abs. 1 die Ziele und 
Grundsätze nicht beachtet oder Beeinträchtigungen der öffentlichen Interessen nicht vermeidet oder entgegen 
§ 15 Abs. 2 vermischt oder vermengt, 
2. gefährliche Abfälle entgegen § 15 Abs. 5 nicht oder nicht rechtzeitig einem entsprechend Berechtigten 
übergibt, 
3. bei PCB-haltigen Abfällen gegen § 16 Abs. 2 verstößt, 
4. Altöle entgegen § 16 Abs. 3 behandelt oder vermischt, 
5. Abfälle entgegen Art. 7 der EG-POP-V oder entgegen § 16 Abs. 4 behandelt, 
6. gefährliche Abfälle entgegen § 19 Abs. 2 nicht zurückstellt oder eine entsprechende Behandlung nicht 
veranlasst, 
7. die Tätigkeit eines Sammlers oder Behandlers von gefährlichen Abfälle ausübt, ohne im Besitz der gemäß 
§ 24a Abs. 1 erforderlichen Erlaubnis zu sein, oder entgegen § 25a Abs. 6 oder § 26 Abs. 5 die Tätigkeit nicht 
einstellt, 
7a. entgegen § 28 keine getrennte Sammlung von Problemstoffen durchführt oder durchführen lässt, 
7b. entgegen § 28a keine Abgabestelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte aus privaten Haushalten und für 
Gerätealtbatterien und -akkumulatoren einrichtet, 
8. ohne Genehmigung gemäß § 29 ein Sammel- und Verwertungssystem betreibt oder den in § 32 Abs. 1 bis 
3 oder in einer Verordnung gemäß § 36 Z 1 und 2 festgelegten Pflichten, ausgenommen die Veröffentlichung 
einer Liste der Teilnehmer, oder den Pflichten gemäß § 29a nicht nachkommt, 
9. eine Behandlungsanlage errichtet, betreibt oder ändert, ohne im Besitz der nach § 37 erforderlichen 
Genehmigung zu sein, 
10. die Organe oder Sachverständigen gemäß § 75 oder die Bauaufsicht gemäß § 49 oder die 
Deponieaufsicht gemäß § 63 Abs. 3 an der Ausübung seiner Tätigkeit hindert, 
11. als Bauaufsicht gemäß § 49 oder Deponieaufsicht gemäß § 63 Abs. 3 die ihm obliegenden 
Überwachungs-, Verschwiegenheits- oder Informationspflichten grob vernachlässigt, 
11a. als befugte Fachperson oder Fachanstalt Untersuchungen entgegen einer Verordnung nach § 4, § 5, § 7, 
§ 23 oder § 65 Abs. 1 oder entgegen dem Stand der Technik durchführt, oder die Tätigkeit einer befugten 
Fachperson oder Fachanstalt ausübt, ohne den Anforderungen des § 2 Abs. 6 Z 6 zu entsprechen, 
12. eine mobile Behandlungsanlage ohne Genehmigung nach § 52 Abs. 1 aufstellt oder betreibt, 
13. entgegen § 57 der Anpassungspflicht, den Anordnungen oder der Antragspflicht oder entgegen § 78 Abs. 
5 der Anpassungspflicht nicht nachkommt oder entgegen § 57 Abs. 5 der Baubeginn- oder 
Bauvollendungsfrist nicht fristgerecht nachkommt oder entgegen § 57 Abs. 6 die erforderlichen Informationen 
oder Daten nicht vorlegt, 
14. einen gemäß § 58 Abs. 2 erteilten Auftrag nicht oder nicht fristgerecht befolgt, 
15. entgegen § 61 Abs. 1 oder § 76 Abs. 1 den jeweiligen Stand der Technik - unter Berücksichtigung einer 
Verordnung des Landeshauptmanns gemäß § 76 Abs. 7 - nicht einhält, 
15a. eine Verbringung von Abfällen, die nicht im Einklang mit § 69 Abs. 7 oder mit den Art. 34, 36, 37, 39, 40, 
41 oder 43 der EG-VerbringungsV steht, vornimmt oder Abfälle im Rahmen einer solchen Verbringung 
übernimmt, 
15b. entgegen § 69 Abfälle ohne die erforderliche Bewilligung oder ohne die sonstigen erforderlichen 
Zustimmungen gemäß der EG-VerbringungsV verbringt oder Abfälle im Rahmen einer solchen Verbringung 
übernimmt oder Abfälle im Sinne des Art. 2 Nummer 35 Buchstabe a, c oder e der EG-VerbringungsV illegal 
verbringt oder im Rahmen einer solchen Verbringung übernimmt, 
16. entgegen § 76 Abs. 4 die Anforderungen nicht einhält oder entgegen § 76 Abs. 5 oder 6 Abfälle ablagert, 
17. den Anordnungen oder Aufträgen gemäß § 62 Abs. 2, 2a, 2b, 3, 6, 7, 8, 9 oder 10 nicht nachkommt, 
18. den in einer Verordnung gemäß § 65 Abs. 1 Z 1 festgelegten Pflichten betreffend die Ausstattung und 
Betriebsweise, einschließlich Abfallqualität, Zuordnung von Abfällen, Messverfahren, Überwachung und 
Nachsorge, nicht nachkommt oder die in einer Verordnung gemäß § 65 Abs. 1 Z 1 festgelegten 
Emissionsgrenzwerte nicht einhält, 
19. eine Anlage entgegen § 65 Abs. 1 Z 2 nicht anpasst oder sie entgegen einer gemäß § 65 Abs. 1 Z 2 
abgegebenen Erklärung nicht schließt, 
20. die in einer Verordnung gemäß § 65 Abs. 1 Z 3a festgelegten Pflichten nicht einhält, 
21. den Verpflichtungen oder Anordnungen gemäß § 75 Abs. 5 nicht nachkommt, 

begeht - sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist - eine 
Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 850  € bis 41.200 € zu bestrafen ist; wer jedoch gewerbsmäßig im 
Bereich der Abfallwirtschaft tätig ist, ist mit einer Mindeststrafe von 4.200 € bedroht. 
 
(2) Wer 

1. den Vorschriften einer Verordnung gemäß § 4, § 5 Abs. 2, § 13a Abs. 1a, § 14 Abs. 1 oder 2b oder § 23 
Abs. 1 oder 2, ausgenommen Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs-, Vorlage-, Nachweis- und Meldepflichten, 
zuwiderhandelt, 
2. Motoröle oder Ölfilter entgegen § 12 abgibt oder nicht gemäß § 12 zurücknimmt, 
2a. entgegen § 13a Abs. 3 nicht anzeigt, 
3. nicht gefährliche Abfälle entgegen § 15 Abs. 1, 3 oder 4 sammelt, befördert, lagert, behandelt oder beim 
sonstigen Umgang mit nicht gefährlichen Abfällen entgegen § 15 Abs. 1 die Ziele und Grundsätze nicht 
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beachtet oder die Beeinträchtigungen der öffentlichen Interessen nicht vermeidet oder entgegen § 15 Abs. 2 
vermischt oder vermengt, 
4. nicht gefährliche Abfälle entgegen § 15 Abs. 5 nicht oder nicht rechtzeitig einem entsprechend Berechtigten 
übergibt, 
5. beim Abbruch von Baulichkeiten gegen § 16 Abs. 7 verstößt, 
5a. in der Absicht, Daten des jeweiligen Registers gemäß § 22 für die Behörden unbrauchbar zu machen, 
dieses durch Eintragung unrichtiger Daten verfälscht oder Daten löscht, 
6. die Tätigkeit eines Sammlers oder Behandlers von nicht gefährlichen Abfällen ausübt, ohne im Besitz der 
gemäß § 24a Abs. 1 erforderlichen Erlaubnis zu sein, oder entgegen § 25a Abs. 6 oder § 26 Abs. 5 die 
Tätigkeit nicht einstellt, 
7. die gemäß § 25a Abs. 5 vorgeschriebenen Auflagen, Bedingungen oder Befristungen nicht einhält, 
8. die gemäß § 29 Abs. 5 vorgeschriebene Befristung oder gemäß § 29 Abs. 6 vorgeschriebenen Auflagen 
oder Bedingungen nicht einhält, 
9. Aufträge oder Anordnungen gemäß § 31 Abs. 2 Z 2, § 51 Abs. 1 oder 2 oder § 53 Abs. 2 nicht befolgt, 
10. Maßnahmen gemäß § 37 Abs. 4 oder § 52 Abs. 6 ohne eine Anzeige oder – im Fall des § 37 Abs. 4 Z 1, 
2, 4 oder 8 – ohne Bescheid durchführt, 
11. die gemäß § 43 Abs. 4, § 44, § 54 Abs. 2 oder § 58 Abs. 2 vorgeschriebenen Auflagen, Bedingungen oder 
Befristungen oder die Auflagen, Bedingungen oder Befristungen der gemäß § 77 übergeleiteten Bescheide 
oder die gemäß § 48 Abs. 1 vorgeschriebenen Befristungen nicht einhält, 
12. entgegen § 46 Abs. 1 oder § 73a der Duldungspflicht nicht nachkommt, 
13. entgegen § 48 Abs. 2, 2a oder 2b oder § 76 Abs. 2 eine Deponie betreibt, ohne die erforderliche 
Sicherheit geleistet zu haben, 
14. entgegen § 52 Abs. 7 der wiederkehrenden Eigenkontrolle nicht nachkommt oder bei der Aufstellung oder 
dem Betrieb einer mobilen Behandlungsanlage die gemäß § 52 Abs. 5 oder 8 vorgeschriebenen Auflagen, 
Befristungen oder Bedingungen nicht einhält oder eine mobile Behandlungsanlage entgegen § 53 Abs. 1 oder 
3 aufstellt oder betreibt, 
15. ein öffentlich zugängliches Altstoffsammelzentrum oder eine öffentlich zugängliche Sammelstelle für 
Problemstoffe ohne Genehmigung gemäß § 54 betreibt, 
16. in Verbindung mit § 59 gegen die Verpflichtungen gemäß dem § 84c Abs. 1, 2, 3 oder 4 GewO 1994 
verstößt, 
17. entgegen § 63 Abs. 1 oder 4 oder § 76 Abs. 8 in Verbindung mit Abs. 9 Abfälle auf einer Deponie 
einbringt, 
17a. die in einer Verordnung gemäß § 65 Abs. 3 festgelegten Pflichten betreffend die Ausstattung und 
Betriebsweise, einschließlich Aufstellungsort, Aufstellungszeit und Mindestabstand, nicht einhält, 
18. entgegen Art. 22 Abs. 4 der EG-VerbringungsV Abfälle verbringt oder Auflagen oder Bedingungen in den 
Bescheiden gemäß § 69 oder § 71a nicht einhält, 
19. eine Verbringung von Abfällen, die dem Notifizierungs- oder Begleitformular oder der Bewilligung gemäß § 
69 nicht entspricht, vornimmt, 
20. entgegen Art. 6 der EG-VerbringungsV eine notifizierungspflichtige Verbringung von Abfällen durchführt, 
ohne die erforderliche Sicherheitsleistung geleistet oder eine ausreichende Haftpflichtversicherung für die 
eingesetzten Transportmittel nachgewiesen zu haben, 
21. Aufträge oder Anordnungen gemäß § 73, § 74, § 82 Abs. 4 oder § 83 Abs. 3 nicht befolgt, 
22. entgegen den Vorschriften der Verordnung gemäß § 72 Z 1 Abfälle ohne die erforderliche Bewilligung 
verbringt, 
23. entgegen Art. 22 oder 24 der EG-VerbringungsV oder § 71 der Rückführungspflicht nicht nachkommt, 
24. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 103/2013) 
25. gegen die Vorschriften einer Verordnung gemäß § 83 Abs. 7 verstößt, 
26. das vorzeitige Abfallende gemäß der EU-Abfallende-GlasV erklärt, ohne die Kriterien des Art. 3 Z 1 bis 3 
und 5 der EU-Abfallende-GlasV bei Bruchglas zu erfüllen oder das vorzeitige Abfallende gemäß der EU-
SchrottV erklärt, ohne die Kriterien des Art. 3 Buchstabe a bis c der EU-SchrottV bei Eisen- und Stahlschrott 
oder des Art. 4 Buchstabe a bis c der EU-SchrottV bei Aluminiumschrott zu erfüllen, 

begeht - sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist - eine 
Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 450 € bis 8.400 € zu bestrafen ist; wer jedoch gewerbsmäßig im 
Bereich der Abfallwirtschaft tätig ist, ist mit einer Mindeststrafe von 2.100 € bedroht. 
 
(3) Wer 

1. entgegen § 5 Abs. 4, 5 oder 7, § 7 Abs. 1 oder 7, § 13, § 13a Abs. 3, 4 oder 4a, § 15 Abs. 6, § 16 Abs. 2 Z 
5, § 17 Abs. 1, 3, 4 oder 5, § 18 Abs. 3, 4 oder 5, § 20, § 21, § 22 Abs. 6, § 22a, § 22b, § 22c, § 24a Abs. 2 Z 
3 oder 5, § 29 Abs. 8, § 31 Abs. 2 Z 2, § 32 Abs. 4, § 35 Abs. 3, § 40 Abs. 3a, § 47 Abs. 3 Z 8 § 48 Abs. 2a, § 
51 Abs. 2a § 60 Abs. 1, 3, 4 oder 5, § 61 Abs. 2 oder 3, § 64 oder § 77 Abs. 5 oder 6, § 78 Abs. 7 oder 12 
oder entgegen einer Verordnung nach § 4, § 5, § 13a Abs. 1a, § 14 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 Z 9, § 14 
Abs. 2b, § 23 Abs. 1 Z 5, Abs. 2 oder 3, § 36 Z 4, § 65 Abs. 1 Z 4 oder § 71a Abs. 6 oder entgegen der EG-
PRTR-V den Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs-, Vorlage- oder Melde-, Auskunfts- oder Einsichtspflichten oder 
Registrierungs-, Mitwirkungs-, Mitteilungs- oder Berichtigungspflichten nicht nachkommt, 
1a. entgegen § 5 Abs. 7 die Konformitätserklärung nicht übergibt oder der Aufbewahrungspflicht nicht 
nachkommt, 
2. entgegen § 10 oder § 78 Abs. 3 ein Abfallwirtschaftskonzept nicht erstellt, vorlegt, verbessert oder 
fortschreibt, 
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3. entgegen § 11 Abs. 1 einen Abfallbeauftragten oder dessen Stellvertreter nicht bestellt oder entgegen § 11 
Abs. 2 die Bestellung oder Abbestellung des Abfallbeauftragten oder dessen Stellvertreters nicht unverzüglich 
meldet, 
4. den Vorschriften einer Verordnung gemäß § 14 Abs. 1, soweit es sich um nicht gefährliche Abfälle aus 
einem Haushalt handelt, zuwiderhandelt, 
4a. entgegen § 15 Abs. 7 oder 8 die erforderlichen Unterlagen nicht mitführt oder vorweist, 
5. entgegen § 16 Abs. 3 Z 6 oder einer Verordnung nach § 23 Abs. 3 Z 1 keine Proben zieht und analysiert, 
die Analyseergebnisse nicht zur Verfügung stellt oder den Aufbewahrungs- und Vorlagepflichten nicht 
nachkommt, 
6. Problemstoffe nicht gemäß § 16 Abs. 5 sammelt und übergibt, ausgenommen Abfälle aus privaten 
Haushalten, oder Altspeisefette und -öle entgegen § 16 Abs. 6 sammelt, ausgenommen Abfälle aus privaten 
Haushalten, 
7. gefährliche Abfälle entgegen § 18 Abs. 1 oder 2 bei der Übergabe nicht richtig deklariert oder besondere 
Gefahren entgegen § 18 Abs. 1 nicht bekannt gibt, 
8. entgegen § 19 die erforderlichen Unterlagen nicht mitführt oder die Daten vor Beginn der Beförderung nicht 
an das Register übermittelt oder nicht vorweist, 
9. entgegen § 27 Abs. 1 oder 2, § 61 Abs. 1 oder § 76 Abs. 3 der Anzeigepflicht nicht nachkommt, 
10. einen Geschäftsführer nach § 26 Abs. 1 oder 5 nicht unverzüglich bestellt oder eine verantwortliche 
Person nach § 26 Abs. 6 nicht namhaft macht, 
10a. entgegen § 32 Abs. 1 keine Liste der Teilnehmer veröffentlicht, 
11. entgegen § 33 Abs. 4 der Verschwiegenheitspflicht nicht nachkommt, 
12. in Verbindung mit § 59 gegen die Verpflichtungen gemäß § 84c Abs. 5 bis 11, § 84f Abs. 1, 2, 3 oder 4 
oder § 84g Abs. 1 oder 2 GewO 1994 verstößt oder die Vorschriften einer Verordnung nach § 65 Abs. 1 Z 6 
nicht einhält, 
13. entgegen Art. 18 der EG-VerbringungsV die erforderlichen Angaben nicht mitführt, vorweist oder 
übermittelt oder Abfälle, die der Informationspflicht gemäß Art. 18 der EG-VerbringungsV unterliegen, in einer 
Weise, die nicht dem in Anhang VII der EG-VerbringungsV aufgeführten Dokument entspricht, verbringt, 
13a. entgegen Art. 18 der EG-VerbringungsV nicht sichergestellt hat, dass die erforderlichen Angaben 
mitgeführt, vorgewiesen oder übermittelt werden, 
14. gegen die Vorschriften einer Verordnung nach § 72 Z 2 oder 3 verstößt, 
15. entgegen § 70 Abs. 2 die Abschrift des Notifizierungsformulars oder das Begleitformular oder die 
erforderliche Bewilligung nicht mitführt oder vorweist, 
16. entgegen Art. 15 Buchstabe c, d und e, 16 Buchstabe b, d und e, 35 Abs. 3 Buchstabe c, 38 Abs. 3 
Buchstabe b und 42 Abs. 3 Buchstabe c der EG-VerbringungsV den Aufzeichnungs-, Nachweis- oder 
Meldepflichten nicht nachkommt, 
17. entgegen Art. 4 der EU-Abfallende-GlasV keine oder keine ordnungsgemäß ausgefüllte 
Konformitätserklärung ausstellt oder diese nicht weiterreicht oder der Behörde auf Verlangen nicht vorlegt 
oder entgegen Art. 5 der EU-SchrottV keine oder keine ordnungsgemäß ausgefüllte Konformitätserklärung 
ausstellt oder diese nicht weiterreicht oder der Behörde auf Verlangen nicht vorlegt, 
18. entgegen Art. 5 der EU-Abfallende-GlasV den Anforderungen des Managementsystems nicht entspricht 
oder dessen Anwendung nicht sicherstellt oder den Zugang zu diesem verweigert oder entgegen Art. 6 der 
EU-SchrottV den Anforderungen des Qualitätsmanagementsystems nicht entspricht oder dessen Anwendung 
nicht sicherstellt oder den Zugang zu diesem verweigert, 

begeht - sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist - eine 
Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 3.400 € zu bestrafen ist. 
 
(4) Wer Problemstoffe, die in privaten Haushalten oder in gemäß § 125 BAO nicht buchführungspflichtigen land- 
und forstwirtschaftlichen Betrieben angefallen sind, entgegen § 16 Abs. 5 sammelt und übergibt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 360 € zu bestrafen ist. 
 
(5) Wer Altspeisefette und -öle, die in privaten Haushalten angefallen sind, entgegen § 16 Abs. 6 sammelt, begeht 
eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 70 € zu bestrafen ist. 
 
(5a) Wer nicht gefährliche Abfälle, die in privaten Haushalten angefallen sind, entgegen § 15 oder § 16 bereithält 
oder übergibt, begeht eine Verwaltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu 180 Euro zu bestrafen ist. 
 
(6) Wer unter den Voraussetzungen des § 58 Abs. 1 nicht oder nicht fristgerecht ein Sanierungskonzept vorlegt, 
begeht - sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist - eine 
Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 4.200 € zu bestrafen ist. 
 
(7) Soweit Hersteller und Vertreiber Verpflichtungen nach § 14 Abs. 1 durch eine Beteiligung an einem Sammel- 
und Verwertungssystem (§ 29) zu erfüllen haben, kann ihnen für den Fall der ungerechtfertigten Unterlassung der 
Beteiligung an einem solchen System eine Geldstrafe bis zum Zweifachen jenes Entgeltes auferlegt werden, das 
der Beteiligung an einem bestehenden Sammel- und Verwertungssystem entspricht. Der Betrag fließt jenem 
Rechtsträger zu, der den Aufwand jener Organe zu tragen hat, die mit der Durchführung der Überwachung 
betraut sind. 
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§ 80. (1) In den Fällen des § 79 Abs. 1 Z 1 in Verbindung mit § 15 Abs. 3 letzter Satz, § 79 Abs. 1 Z 7, § 79 Abs. 1 
Z 15a oder 15b, § 79 Abs. 2 Z 3 in Verbindung mit § 15 Abs. 3 letzter Satz und § 79 Abs. 2 Z 18, 19, 20 oder 22 
ist der Versuch strafbar. Weiters gilt in den Fällen des § 79 Abs. 1 Z 15a oder 15b, „§ 79 Abs. 2 Z 18, 19, 22 oder 
26 und § 79 Abs. 3 Z 13, 13a, 14, 15, 16 oder 17 als Tatort der Sitz oder die Hauptniederlassung des 
Unternehmens; sofern kein Sitz oder keine Hauptniederlassung des Unternehmens im Inland gegeben ist, die 
Zweigniederlassung des Unternehmens; im Fall mehrerer Zweigniederlassungen die früheste 
Zweigniederlassung; sofern keine Niederlassung im Inland gegeben ist, der Ort der Anhaltung; sofern keine 
Anhaltung im örtlichen Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes erfolgt, der Ort des Grenzübertritts. 
 
(2) Der Inhaber der Erlaubnis gemäß § 24a Abs. 1 ist neben dem Geschäftsführer strafbar, wenn er die 
Verwaltungsübertretung wissentlich duldet oder wenn er es bei der Auswahl des Geschäftsführers oder der 
verantwortlichen Person an der erforderlichen Sorgfalt hat fehlen lassen. 
 
(3) Hat der Täter durch die Begehung einer in § 79 Abs. 1 und 2 mit Strafe bedrohten Handlung sich oder einen 
Dritten mit dessen Wissen unrechtmäßig vorsätzlich bereichert, so ist er oder der Dritte zur Zahlung eines dem 
Ausmaß der Bereicherung entsprechenden Geldbetrages zu verpflichten. 
 
(4) Von einer Maßnahme gemäß Abs. 3 kann abgesehen werden, wenn der Vermögensvorteil geringfügig ist oder 
wenn die Maßnahme den Betroffenen unbillig hart träfe. 
 
(5) Örtlich zuständige Behörde für die Durchführung eines Strafverfahrens bei der Übertretung von 
Meldepflichten, die eine Information der Behörde über eingehaltene oder einzuhaltende materiell-rechtliche 
Verpflichtungen nach diesem Bundesgesetz zum Gegenstand haben, ist jene Behörde, die auch zur 
Durchführung eines Strafverfahrens bei einer Übertretung der entsprechenden materiell-rechtlichen 
Verpflichtungen örtlich zuständig ist. Sofern keine Zuständigkeit gemäß dem ersten Satz im Inland gegeben ist, 
ist für die Durchführung von Strafverfahren wegen Verwaltungsübertretungen durch Abfallsammler 
und -behandler nach § 79 Abs. 3 Z 1 die Verwaltungsstrafbehörde mit Sitz in jenem Bundesland zuständig, an 
das die örtliche Zuständigkeit nach § 24a Abs. 4 anknüpft. 
 
(6) Die auf Grund dieses Bundesgesetzes verhängten Geldstrafen fließen der Gebietskörperschaft zu, die den 
Aufwand jener Behörde zu tragen hat, welche die Geldstrafe verhängt. 
 
(7) Zuständige Behörde für die Durchführung eines Strafverfahrens im Sinne des § 79 Abs. 2 Z 5a oder bei einer 
Übertretung der Registrierungspflicht, einschließlich der Pflicht zur Registrierung von Daten in den Registern, im 
Sinne des § 79 Abs. 3 Z 1 ist die Verwaltungsstrafbehörde, in deren Sprengel der Verpflichtete seine 
Hauptniederlassung oder seinen Sitz hat; sofern kein Sitz oder keine Hauptniederlassung des Unternehmens im 
Inland gegeben ist, die Zweigniederlassung des Unternehmens; im Fall mehrerer Zweigniederlassungen die 
früheste Zweigniederlassung; sofern keine Niederlassung im Inland gegeben ist, so ist die 
Verwaltungsstrafbehörde mit Sitz Wien zuständig. 
 
§ 82. (1) Die Bundespolizei hat bei der Vollziehung des § 79 Abs. 1 Z 1 in Verbindung mit § 15 Abs. 3 oder § 16 
Abs. 1, des § 79 Abs. 1 Z 4, des § 79 Abs. 1 Z 7 in Verbindung mit § 24a Abs. 1, des § 79 Abs. 1 Z 9, des § 79 
Abs. 1 Z 12 in Verbindung mit § 52 Abs. 1, des § 79 Abs. 1 Z 15a oder 15b, des § 79 Abs. 2 Z 15, des § 79 Abs. 2 
Z 18 oder 19 hinsichtlich der Abschriften der Bewilligung gemäß § 69, des Notifizierungsformulars und 
Begleitscheinformulars, und des § 79 Abs. 3 Z 6, 8, 13, 13a, 15 und 17 durch 
1. Maßnahmen zur Vorbeugung gegen drohende Verwaltungsübertretungen und 
2. Maßnahmen, die für die Einleitung und Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, 
mitzuwirken. 
 
(1a) Weiters hat die Bundespolizei in Wahrnehmung der ihr sonst obliegenden Aufgaben an der Vollziehung des 
§ 79 Abs. 2 Z 6 erster Teilsatz im Sinne des § 82 Abs. 1 Z 2 mitzuwirken. Allfällige weitere erforderliche 
Maßnahmen sind von der zuständigen Behörde zu treffen. 
 
(2) Die Bundespolizei hat den nach diesen Bundesgesetzen zuständigen Behörden und Organen über deren 
Ersuchen zur Sicherung der Ausübung der Befugnisse gemäß den §§ 62 und 75 im Rahmen ihres 
gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten. 
 
(3) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes werden ermächtigt, nach Maßgabe des § 37a VStG eine 
vorläufige Sicherheit in der Höhe von mindestens 360 € bis höchstens 4.000 € festzusetzen und einzuheben. Der 
Lenker des Beförderungsmittels oder derjenige, der eine gleichwertige Tätigkeit ausübt, kann in Vertretung des 
Notifizierenden die vorläufige Sicherheit leisten. Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes werden 
ermächtigt, bei geringfügigen Verstößen gegen Formvorschriften, insbesondere bei fehlenden Informationen 
gemäß Art. 18 der EG-VerbringungsV, mit Organstrafverfügung gemäß § 50 VStG bis zu 300 € einzuheben. 
 
(4) Bestehen Bedenken, dass eine Verbringung von Abfällen ohne die erforderliche Bewilligung gemäß § 69 Abs. 
1 oder ohne die sonstigen erforderlichen Zustimmungen gemäß der EG-VerbringungsV durchgeführt wird, so 
haben die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes die Unterbrechung der Beförderung anzuordnen und 
erforderlichenfalls eine Maßnahme gemäß Abs. 5 zu veranlassen. Solange die Anordnung der Unterbrechung 
aufrecht ist, darf das Beförderungsmittel nur nach Anordnung der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes in 
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Betrieb genommen werden. Die Anordnung ist aufzuheben, wenn die erforderlichen Unterlagen gemäß diesem 
Bundesgesetz und gemäß der EG-VerbringungsV für die Fortführung der Verbringung oder die Rückführung 
gemäß Art. 24 der EG-VerbringungsV den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes vorgelegt werden und 
eine gemäß Abs. 3 festgesetzte vorläufige Sicherheit geleistet worden ist. 
 
(5) Bei drohender Zuwiderhandlung gegen die Anordnung der Unterbrechung gemäß Abs. 4 sind die Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes berechtigt, die Fortsetzung der Abfallbeförderung durch angemessene 
Zwangsmaßnahmen, wie Abnahme der Schlüssel des Beförderungsmittels, Absperren des Beförderungsmittels, 
Anlegen von technischen Sperren oder Abstellen an einem geeigneten Ort, zu verhindern. Die 
Zwangsmaßnahmen sind aufzuheben, wenn der Grund für ihre Anordnung weggefallen ist. 
 
(6) Die Bundespolizei hat dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
jährlich innerhalb von einem Monat nach Ende des jeweiligen Kalenderjahres im Sinne des Anhanges IX der EG-
Verbringungsverordnung einen Bericht über die Anzahl der kontrollierten Abfalltransporte im Bundesgebiet, 
aufgeschlüsselt nach internationalem Unterscheidungszeichen und Angaben betreffend 
1. der beförderten Abfallart und -menge 
2. Versand- und Empfängerstaat 
3. der von den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes getroffenen Sanktionen und Maßnahmen 
elektronisch im Wege der Bundesministerin für Inneres zu übermitteln. 
  
§ 83. (1) Die Zollorgane sind funktionell für den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft tätig und haben 
1. die gemäß § 19 mitzuführenden Begleitscheine oder Unterlagen betreffend interne Transporte, 
2. die für eine Einfuhr, Ausfuhr oder Durchfuhr erforderlichen Bewilligungen und die Notifizierungs- und 
Begleitformulare (§ 18 Abs. 2), 
3. die Informationen gemäß Art. 18 der EG VerbringungsV und 
4. die Konformitätserklärung gemäß Art. 4 Abs. 1 der EU-Abfallende-GlasV und gemäß Art. 5 Abs. 1 der EU-
SchrottV 
zur Vollziehung von Verboten und Beschränkungen der Verbringung von Abfällen zu kontrollieren und darüber 
einen Kontrollvermerk anzubringen. Übertretungen gemäß § 79 Abs. 1 Z 15a und 15b, § 79 Abs. 2 Z 18, 19, 21 
bis 23, 25 und 26 und gemäß § 79 Abs. 3 Z 13 bis 15 und 17 sind dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft bekannt zu geben. Haben die Organe Bedenken, dass eine Sache 
gemäß EG VerbringungsV notifizierungspflichtiger Abfall ist, haben die Organe ein Feststellungsverfahren (§ 6 
Abs. 1 Z 3) zu veranlassen. 
 
(2) Die Zollorgane werden ermächtigt, nach Maßgabe des § 37a VStG eine vorläufige Sicherheit in der Höhe von 
mindestens 360 € bis höchstens 4.000 € festzusetzen und einzuheben. Der Lenker des Beförderungsmittels oder 
derjenige, der eine gleichwertige Tätigkeit ausübt, kann in Vertretung des Notifizierenden die vorläufige Sicherheit 
leisten. Die Zollorgane werden ermächtigt, bei geringfügigen Verstößen, insbesondere bei fehlenden 
Informationen gemäß Art. 18 der EG VerbringungsV, mit Organstrafverfügung gemäß § 50 VStG bis zu 300 € 
einzuheben. 
 
(3) Wird eine Verbringung von Abfällen ohne die erforderliche Bewilligung gemäß § 69 Abs. 1 oder ohne sonstige 
erforderliche Zustimmungen gemäß EG VerbringungsV durchgeführt, so haben die Zollorgane, in deren 
Zuständigkeitsbereich sich das Beförderungsmittel befindet, die Unterbrechung der Beförderung anzuordnen und 
erforderlichenfalls eine Maßnahme gemäß Abs. 4 zu veranlassen. Solange die Anordnung der Unterbrechung 
aufrecht ist, darf das Beförderungsmittel nur nach Anordnung der Zollorgane in Betrieb genommen werden. Die 
Anordnung der Unterbrechung gilt als aufgehoben, wenn die erforderlichen Unterlagen gemäß diesem 
Bundesgesetz und gemäß der EG VerbringungsV für die Fortführung der Verbringung oder die Rückführung 
gemäß Art. 24 der EG VerbringungsV den Zollorganen vorgelegt werden und eine gemäß Abs. 2 festgesetzte 
vorläufige Sicherheit geleistet worden ist. 
 
(4) Bei drohender Zuwiderhandlung gegen die Anordnung der Unterbrechung gemäß Abs. 3 sind die Zollorgane 
berechtigt, die Fortsetzung der Abfallbeförderung durch angemessene Zwangsmaßnahmen, wie Abnahme der 
Schlüssel des Beförderungsmittels, Absperren des Beförderungsmittels, Anlegen von technischen Sperren oder 
Abstellen an einem geeigneten Ort, zu verhindern. Die Zwangsmaßnahmen sind aufzuheben, wenn der Grund für 
ihre Anordnung weggefallen ist. 
 
(5) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 155/2004) 
 
(6) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 155/2004) 
 
(7) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen nähere Bestimmungen über die Kontrolle und den 
Kontrollvermerk durch Verordnung zu erlassen. 
 
(8) Die Zollorgane haben weiters bei der Vollziehung des § 79 Abs. 1 Z 1 und 9 und Abs. 3 Z 8 durch 
1. Maßnahmen zur Vorbeugung gegen drohende Verwaltungsübertretungen und 
2. Maßnahmen, die für die Einleitung und Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, 
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mitzuwirken. 
 
§ 87. (1) Die Auftraggeber der Register gemäß § 22 Abs. 1 und die jeweils zuständigen Behörden dürfen zum 
Zweck der abfallwirtschaftlichen Planung, der Nachvollziehbarkeit der einzelnen Abfallströme, der 
Plausibilitätsprüfung von Meldungen und Aufzeichnungen und der Erfüllung von Melde- und Berichtspflichten die 
Daten der Register gemäß § 22 verarbeiten. Soweit es zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist, darf dabei, 
insbesondere zur Plausibilitätsprüfung von Meldungen oder deren Teilen, auf sämtliche Daten der Meldungen 
auch übergreifend zugegriffen werden. Die Auftraggeber der Register dürfen den Behörden, welche 
Bestimmungen zum Schutz der Menschen und der Umwelt vollziehen, die Daten der Register gemäß § 22 Abs. 1 
zu den im ersten Satz genannten Zwecken übermitteln. 
 
(2) Die Abfallbesitzer und die Landeshauptmänner haben für die Erstellung des Bundes-Abfallwirtschaftsplans 
dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf Anfrage die erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen oder die erforderlichen Daten zu übermitteln. 
 
(3) Die Träger der Sozialversicherung haben auf Anfrage der zuständigen Behörden die zur Überprüfung der 
Voraussetzungen für die Erstellung eines Abfallwirtschaftskonzepts oder für die Bestellung und Meldung eines 
Abfallbeauftragten erforderlichen Auskünfte zu erteilen oder die erforderlichen Daten zu übermitteln. 
 
(4) Die Finanzbehörden haben die gemäß § 125 BAO nicht buchführungspflichtigen land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebe auf Anfrage den zuständigen Behörden zur Überprüfung der Ausnahmen gemäß 
den §§ 17 Abs. 2 und 20 Abs. 2 mitzuteilen. 
 
(5) Die Verwaltungsstrafbehörden haben auf Anfrage den zuständigen Behörden zur Überprüfung der 
Voraussetzungen gemäß den §§ 25a Abs. 3 Z 2 und Abs. 4 und 69 Abs. 5 die erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen oder die erforderlichen Daten zu übermitteln. 
 
(6) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft ist berechtigt, die 
Stammdaten der Register gemäß § 22 Abs. 1 zum Zweck der Plausibilitätsprüfung mit den entsprechenden Daten 
der Statistik Österreich abzugleichen. 
 
(7) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft ist zum Zweck der Führung 
eines Registers gemäß § 22 berechtigt, auf automationsunterstütztem Weg Einsicht in das Firmenbuch gemäß 
Firmenbuchgesetz, BGBl. Nr. 10/1991, das Vereinsregister gemäß Vereinsgesetz, BGBl. I Nr. 66/2002, und das 
Ergänzungsregister gemäß § 6 Abs. 4 des E-Government-Gesetzes, BGBl. I Nr. 10/2004, zu nehmen und die 
Daten, die auch 
 
Stammdaten sind, aus diesen Registern zu übernehmen. Die Gewerbebehörden sind verpflichtet, die zum Zweck 
der Führung eines Registers gemäß § 22 Abs. 1 erforderlichen Daten an den Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu übermitteln. 
 
(8) Die Übernahme von Daten in die Register gemäß § 22 Abs. 1 aus anderen Registern oder aus elektronischen 
Workflow-Systemen der Behörden und die Übermittlung von Daten in elektronische Workflow-Systeme der 
Behörden kann durch die Einrichtung von Schnittstellen erfolgen. 
 
(9) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat Statistiken, einschließlich 
der Qualitätsberichte, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2150/2002 zur Abfallstatistik, ABl. Nr. L 332 vom 
09.12.2002 S 1, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 849/2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
2150/2002 zur Abfallstatistik, ABl. Nr. L 253 vom 28.09.2010 S 2, zu erstellen und an Eurostat zu übermitteln. 
 
§ 87c. (1) Sämtliche Personen und sonstige parteifähige Gebilde, die in den Angelegenheiten dieses 
Bundesgesetzes und der darauf beruhenden Verordnungen Parteistellung haben, sind berechtigt, in den 
Angelegenheiten, für die ihnen die Parteistellung eingeräumt wurde, wegen Rechtswidrigkeit Beschwerde gemäß 
Art. 132 Abs. 5 B-VG an das zuständige Verwaltungsgericht zu erheben, wenn ihnen dieses Recht nicht bereits 
gemäß Art. 132 Abs. 1 oder 2 B-VG zukommt. 
 
(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft kann in den Angelegenheiten 
dieses Bundesgesetzes und der darauf beruhenden Verordnungen gegen Bescheide der ihm untergeordneten 
Verwaltungsbehörden wegen Rechtswidrigkeit Beschwerde an das Verwaltungsgericht erheben. 
 
(3) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft kann in den Angelegenheiten 
dieses Bundesgesetzes und der darauf beruhenden Verordnungen gegen Erkenntnisse und Beschlüsse der 
Verwaltungsgerichte wegen Rechtswidrigkeit Revision an den Verwaltungsgerichtshof erheben. 
 
(4) Der Landeshauptmann kann gegen Erkenntnisse und Beschlüsse der Verwaltungsgerichte betreffend 
Behandlungsanlagen wegen Rechtswidrigkeit Revision an den Verwaltungsgerichtshof erheben. Der 
Landeshauptmann kann in Verwaltungsstrafsachen in den Angelegenheiten dieses Bundesgesetzes und der 
darauf beruhenden Verordnungen gegen Erkenntnisse und Beschlüsse der Verwaltungsgerichte wegen 
Rechtswidrigkeit Revision an den Verwaltungsgerichtshof erheben. 
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(5) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft kann in den Angelegenheiten 
dieses Bundesgesetzes und der darauf beruhenden Verordnungen an Stelle eines anderen 
beschwerdeführenden staatlichen Organs oder einer anderen belangten Behörde jederzeit in das Verfahren 
eintreten. 
 
 
 
3.) Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz 2010  
BGBl I 9/2010 idF BGBl I 105/2010  
 
§ 12. (1) Die Organe der Abgabenbehörden sind für Zwecke der Abgabenerhebung und zur Wahrnehmung 
anderer durch unmittelbar anwendbares Recht der Europäischen Union oder Bundesgesetz übertragener 
Aufgaben berechtigt, Grundstücke und Baulichkeiten, Betriebsstätten, Betriebsräume und Arbeitsstätten zu 
betreten und Wege zu befahren, auch wenn dies sonst der Allgemeinheit untersagt ist, wenn Grund zur Annahme 
besteht, dass dort Zuwiderhandlungen gegen die von den Abgabenbehörden zu vollziehenden Rechtsvorschriften 
begangen werden. 
 
(2) Die Organe der Abgabenbehörden sind im Rahmen ihrer Aufsichts- und Kontrolltätigkeit befugt, die Identität 
von Personen festzustellen, bei denen Grund zur Annahme besteht, dass sie Zuwiderhandlungen gegen die von 
den Abgabenbehörden zu vollziehenden Rechtsvorschriften begehen, sowie Fahrzeuge und sonstige 
Beförderungsmittel anzuhalten und diese einschließlich der mitgeführten Güter zu überprüfen und berechtigt, von 
jedermann Auskunft über alle für die Erfüllung der übertragenen Aufgaben maßgebenden Tatsachen zu 
verlangen. 
 
(3) Die Feststellung der Identität ist das Erfassen der Namen, des Geburtsdatums und der Wohnanschrift eines 
Menschen in dessen Anwesenheit. Sie hat mit der vom Anlass gebotenen Verlässlichkeit zu erfolgen. Menschen, 
deren Identität festgestellt werden soll, sind hievon in Kenntnis zu setzen. Jeder Betroffene ist verpflichtet, an der 
Feststellung seiner Identität mitzuwirken und die unmittelbare Durchsetzung der Identitätsfeststellung zu dulden. 
 
(4) Zur Gewinnung von für die Erhebung von Abgaben maßgebenden Daten können allgemeine 
Aufsichtsmaßnahmen (§§ 143 und 144 BAO), Ersuchen um Beistand (§§ 158 f BAO) sowie die notwendigen 
Aufsichts-, Kontroll- und Beweissicherungsmaßnahmen gemäß Abs. 1 bis 3 von allen Abgabenbehörden 
vorgenommen werden. Dabei können bei Gefahr im Verzug auch 

1. Sicherstellungsaufträge (§ 232 BAO) erlassen sowie 
2. Vollstreckungshandlungen (§§ 31, 65 ff und 75 AbgEO) und 
3. Sicherungsmaßnahmen (§ 78 AbgEO) 

vorgenommen werden. Bei der Durchführung dieser Amtshandlungen sind die Organe als Organe des jeweils 
zuständigen Finanzamtes tätig. 
 
(5) Die zur Aufdeckung einer illegalen Arbeitnehmerbeschäftigung und zur Überwachung der Einhaltung der 
Bestimmungen des Glücksspielgesetzes notwendigen Kontroll- und Beweissicherungsmaßnahmen können von 
allen Finanzämtern vorgenommen werden. In diesen Fällen steht jenem Finanzamt, das die Kontroll- und 
Beweissicherungsmaßnahmen durchgeführt hat, die Parteistellung in den Verwaltungsstrafverfahren zu, wobei 
sich dieses Finanzamt zur Wahrnehmung der Parteistellung auch durch Organe anderer Abgabenbehörden 
vertreten lassen kann. 
 
(6) Darüber hinaus kann sich der Bundesminister für Finanzen zur Überwachung der Einhaltung der 
aufsichtsrechtlichen Bestimmungen durch die glücksspielrechtlichen Konzessionäre des Finanzamtes für 
Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel bedienen. 
 
(7) Die den Organen der Abgabenbehörden in Ausübung ihres Dienstes aufgrund anderer Rechtsvorschriften 
eingeräumten Befugnisse bleiben unberührt. 
 
 
 
4.) Allgemeine Strahlenschutzverordnung  
BGBl II 191/2006 idF BGBl II 76/2012  
 
§ 15. (1) Entsprechend § 3 Abs. 2 StrSchG ist der Bewilligungsinhaber für die Durchführung der erforderlichen 
Strahlenschutzmaßnahmen verantwortlich, die insbesondere Folgendes umfassen: 

1. die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebes der Anlagen und Geräte; 
2. die Festlegung der erforderlichen technischen und sonstigen dem Strahlenschutz dienenden Maßnahmen 
für die einzelnen Arbeitsvorgänge sowie die Überwachung ihrer Einhaltung im notwendigen Ausmaß; 
3. die Erstellung von Arbeitsanweisungen im Sinne des § 16 Abs. 3; 
4. die Unterweisung der in Strahlenbereichen tätigen Personen sowie die Führung von Aufzeichnungen über 
diese Unterweisung; 
5. die Unterweisung sonstiger Personen, die Strahlenbereiche fallweise betreten; 
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6. die Obsorge für die für den Strahlenschutz bestimmten Einrichtungen, Geräte und 
Ausrüstungsgegenstände einschließlich der regelmäßigen Überprüfung ihrer Funktionstüchtigkeit und der 
richtigen Verwendung sowie der regelmäßigen Eichung oder Kalibrierung der Messgeräte; 
7. die Anordnung, dass ihm unverzüglich wesentliche den Strahlenschutz betreffenden Vorfälle und alle 
Mängel, die den Strahlenschutz beeinträchtigen, mitzuteilen sind. 

 
(2) Der Bewilligungsinhaber hat den Strahlenschutzbeauftragten in allen Fragen des Strahlenschutzes 
beizuziehen und kann ihn mit Aufgaben gemäß Abs. 1 beauftragen. Diese Beauftragung muss auf jeden Fall 
dann geschehen, wenn der Bewilligungsinhaber nicht selbst die gemäß §§ 41 bis 43 erforderliche Ausbildung 
besitzt. Der Zuständigkeitsbereich des Strahlenschutzbeauftragten und zutreffendenfalls der weiteren mit der 
Wahrnehmung des Strahlenschutzes betrauten Personen ist vom Bewilligungsinhaber schriftlich zu regeln. 
 
(3) Eine Beauftragung gemäß Abs. 2 bewirkt eine verwaltungsstrafrechtliche Verantwortung der beauftragten 
Person für die Einhaltung der Strahlenschutzvorschriften nur unter den Voraussetzungen und nach Maßgabe des 
§ 9 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl. Nr. 52/1991. 
 
§ 89b. (1) Zur Gewährleistung der nuklearen Sicherheit eines Forschungsreaktors hat die zuständige Behörde im 
Rahmen des Bewilligungsverfahrens gemäß § 6 StrSchG einen Beauftragten für nukleare Sicherheit mit dessen 
nachweislicher Zustimmung zu bestellen. Diese Person muss die erforderliche Verlässlichkeit besitzen. 
 
(2) Der Bewilligungsinhaber hat den Beauftragten für nukleare Sicherheit mit jenen Aufgaben zu beauftragen, die 
zur Gewährleistung der nuklearen Sicherheit im Forschungsreaktor zu erfüllen sind. Zu diesen Aufgaben zählen 
insbesondere: 

1. die regelmäßige Überprüfung der anlagentechnischen Einrichtungen gemäß § 89a Abs. 4, 
2. die unverzügliche Meldung an den Bewilligungsinhaber über aufgetretene Mängel in Bezug auf die nukleare 
Sicherheit, 
3. die Erarbeitung von Verbesserungs- und Nachrüstungsmaßnahmen aufgrund von 
Überprüfungsergebnissen, der eigenen Betriebserfahrung und des Erfahrungsaustausches mit den 
Beauftragten für nukleare Sicherheit vergleichbarer Anlagen, 
4. die Erstellung und laufende Aktualisierung des Sicherheitsberichtes gemäß § 89a Abs. 7 und des 
Notfallplanes gemäß § 89a Abs. 8 in Zusammenarbeit mit dem Strahlenschutzbeauftragten, 
5. die Auswertung von Störfällen, die unter meldepflichtige Ereignisse und sonstige Störungen fallen, 
6. die Mitwirkung an der Erarbeitung von Betriebsvorschriften gemäß § 89c sowie an der Erfüllung von 
Aufzeichnungs- und Meldungspflichten gemäß § 90 für den Bereich der nuklearen Sicherheit und 
7. die Mitwirkung an den Planungen zur Änderung der Anlage oder ihres Betriebes. 

 
(3) Der Zuständigkeitsbereich des Beauftragten für nukleare Sicherheit und dessen Stellvertretern ist vom 
Bewilligungsinhaber schriftlich zu regeln. Betreffend die verwaltungsstrafrechtliche Verantwortung ist § 15 Abs. 3 
sinngemäß anzuwenden. 
 
(4) Der Bewilligungsinhaber hat dem Beauftragten für nukleare Sicherheit und dessen Stellvertretern zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben alle erforderlichen administrativen und technischen Voraussetzungen zur Verfügung zu stellen 
sowie die benötigte Zeit und den Zugang zu allen erforderlichen Informationen und Unterlagen einzuräumen. 
 
(5) Ein Wechsel in der Person des Beauftragten für nukleare Sicherheit ist vom Bewilligungsinhaber der 
zuständigen Behörde unverzüglich bekannt zu geben. 
 
(6) Im Hinblick auf die Anwesenheitspflicht des Beauftragten für nukleare Sicherheit und dessen Stellvertreter 
sind die Regelungen nach § 15 StrSchG sinngemäß anzuwenden. 
 
(7) Besitzt der Beauftragte für nukleare Sicherheit die erforderliche Verlässlichkeit nicht mehr, so hat die 
zuständige Behörde dessen Bestellung zu widerrufen. 
 
 
 
5.) Abschlussprüfungs-Qualitätssicherungsgesetz  
BGBl I 84/2005 idF BGBl I 129/2013 
 
§ 27. (1) Für Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften gelten die Bestimmungen des WTBG über 
Verwaltungsübertretungen, das Disziplinarrecht und über den Entzug der Anerkennung als Revisionsverband. Für 
Genossenschaftsrevisoren gilt § 19 Abs. 5 GenRevG 1997. 
 
(2) Eine mit einer Geldstrafe in Höhe von 400 bis 5.000 Euro zu bestrafende Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. entgegen § 1b Abs. 4 keinen schriftlichen Nachweis dem Arbeitsausschuss für externe Qualitätsprüfungen 
übermittelt hat oder 
2. einen Auftrag zur Abschlussprüfung gemäß § 4 Abs. 3 ohne Vorliegen einer Bescheinigung gemäß § 15 
annimmt oder 
3. dem Arbeitsausschuss für externe Qualitätsprüfungen die Darstellung der getroffenen Maßnahmen gemäß 
§ 16 Abs. 2a nicht fristgerecht schriftlich anzeigt oder 
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4. gegen die Verpflichtung des § 23 Abs. 5 verstößt oder 
5. gegen die Verpflichtung des § 23 Abs. 7 verstößt oder 
6. gegen die Verpflichtung des § 24 Abs. 1 verstößt oder 
7. gegen § 24 Abs. 4 verstößt oder 
8. gegen eine Meldepflicht auf Grund einer Verordnung gemäß § 22 zuwiderhandelt. 

 
(3) Eine mit einer Geldstrafe in Höhe von 5.000 bis 50.000 Euro zu bestrafende Verwaltungsübertretung begeht, 
wer 

1. ohne aufrechte Bescheinigung Abschlussprüfungen durchführt oder 
2. den zuständigen Behörden die verlangten Auskünfte nicht erteilt oder die verlangten Unterlagen nicht 
übermittelt oder 
3. den zuständigen Behörden gegenüber falsche oder unvollständige Angaben macht oder 
4. den zuständigen Behörden, dem leitenden Untersuchungsorgan oder den Sachverständigen keinen Zutritt 
zu seinen Geschäftsräumlichkeiten gewährt oder 
5. als Qualitätsprüfer gegen § 6 verstößt. 

 
(4) Strafbehörde erster Instanz ist der Arbeitsausschuss für externe Qualitätsprüfungen. 
 
 
 
6.) Abzeichengesetz 1960  
BGBl 84/1960 idF BGBl I 113/2012 
 
§ 3. (1) Wer einem Verbot des § 1 zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion, mit Geldstrafe bis zu 4.000 Euro oder mit 
Arrest bis zu einem Monat zu bestrafen. Überwiegen erschwerende Umstände, so können Geld- und 
Arreststrafen auch nebeneinander verhängt werden. 
 
(2) Abzeichen, die den Gegenstand einer strafbaren Handlung im Sinne des § 1 bilden, sind, soweit dies nach der 
Beschaffenheit der Abzeichen möglich ist, für verfallen zu erklären. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
 
7.) Agrar-Interventionsverordnung 2010  
BGBl II 154/2010 
 
§ 29. (1) Eine Verwaltungsübertretung gemäß § 30 Abs. 1 Z 2 MOG 2007 begeht, wer 
            

1. entgegen Anhang II Abschnitt III Z 1 und Anhang II Abschnitt II Z 2 der Verordnung (EG) Nr. 884/2006 
unrichtige Warenbestände meldet oder Warenveränderungen nicht meldet oder 
  
2. die gemäß Anhang II Abschnitt II Z 2 der Verordnung (EG) Nr. 884/2006 geforderte Jahresinventarmeldung 
mit einer Verspätung von mehr als zehn Tagen gegenüber dem im Lagervertrag vorgesehenen Endtermin 
meldet. 

  
(2) Ungeachtet der Ahndung als Verwaltungsübertretung gemäß § 30 Abs. 1 Z 2 MOG 2007 hat der Lagerhalter 
den infolge einer unrichtigen Meldung von Warenbeständen erlangten Vorteil der AMA zurückzuzahlen. Im 
Wiederholungsfall innerhalb eines Jahres ist der jeweils erlangte Vorteil im zweifachen Ausmaß zurückzuzahlen. 
 
(3) Wird entgegen Anhang II Abschnitt III Z 1 der Verordnung (EG) Nr. 884/2006 die Monatsinventarmeldung mit 
einer Verspätung von mehr als fünf Kalendertagen oder binnen eines Zeitraums von sechs Monaten zum zweiten 
Mal verspätet bei der AMA eingereicht, verringert sich das Lagergeld, das dem Lagerhalter in dem Monat 
gebührt, für den die verspätete bzw. wiederholt verspätete Vorlage der Monatsinventarmeldung erfolgt ist, um 1 
vH pro Kalendertag Verspätung, mindestens aber um zwölf Euro. 
 
(4) Werden sonstige im Lagervertrag vorgesehene Verpflichtungen nicht eingehalten, kann die AMA einen nach 
Schwere des Verstoßes gestaffelten Abzug vom Lagergeld, höchstens aber im Ausmaß von 50 vH des insgesamt 
zu genehmigenden Lagergelds, vornehmen. 
 
(5) Wenn vorsätzlich oder grob fahrlässig gegen die im Zusammenhang mit der Intervention bestehenden 
Vorschriften und Pflichten verstoßen wird und der festgestellte Verstoß geeignet ist, die Zuverlässigkeit und 
Vertrauenswürdigkeit des Lagerhalters in Zweifel zu ziehen, hat die AMA den Vertrag mit dem Lagerhalter zu 
kündigen. Die aufgrund der Kündigung entstehenden Umlagerungskosten für die Interventionsware hat der 
Lagerhalter zu tragen. 
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(6) Wird der AMA anlässlich einer Kontrolltätigkeit durch das Verschulden eines Beteiligten, etwa durch das 
Nichtvorführen der Produkte zum vereinbarten Zeitpunkt, ein Mehraufwand herbeigeführt, so erfolgt eine 
Verrechnung dieses Mehraufwandes. 
 
 
 
8.) AIDS-Gesetz 1993  
BGBl 728/1993 idF BGBl I 98/2001 
 
§ 9. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür mit Geldstrafe bis zu 7.260 Euro zu bestrafen, wer 
            

1. entgegen § 4 Abs. 1 gewerbsmäßig sexuelle Handlungen am eigenen Körper duldet oder solche 
Handlungen an anderen vornimmt; 
  
2. gewerbsmäßig sexuelle Handlungen am eigenen Körper duldet oder solche Handlungen an anderen 
vornimmt, ohne sich vor der Aufnahme dieser Tätigkeit oder regelmäßig wiederkehrend einer amtsärztlichen 
Untersuchung gemäß § 4 Abs. 2 zu unterziehen. 

 
(2) Wer eine der im Abs. 1 bezeichneten Verwaltungsübertretungen begeht, nachdem er innerhalb der letzten drei 
Jahre schon zweimal nach Abs. 1 bestraft worden ist, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen oder mit 
Geldstrafe bis zu 7.260 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist hiefür mit Geldstrafe bis zu 2.180 Euro zu bestrafen, wer die im § 
2 Abs. 1 vorgesehene Meldung nicht oder nicht rechtzeitig (§ 3 Abs. 1) erstattet. 
 
 
 
9.) Akkreditierungsgesetz 2012  
BGBl I 28/2012 
 
§ 18. Wer 

1. behördlichen Anordnungen gemäß § 12 nicht oder nur mit ungerechtfertigter Verzögerung nachkommt oder 
2. die akkreditierte Tätigkeit in einer den Bestimmungen der Verordnung (EG) über die Vorschriften für die 
Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten, Nr. 765/2008, 
dieses Bundesgesetzes oder der auf seiner Grundlage erlassenen Verordnungen nicht entsprechenden 
Weise ausübt oder 
3. das Akkreditierungszeichen missbräuchlich verwendet, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
10.000 Euro zu bestrafen. 
 
 
 
10.) Allgemeines Sozialversicherungsgesetz  
BGBl 189/1955 idF  BGBl I 3/2013 
 
§ 31a. (1) Der Hauptverband hat für den gesamten Vollzugsbereich der Sozialversicherung ein elektronisches 
Verwaltungssystem (im folgenden ELSY genannt) flächendeckend einzuführen und dessen Betrieb 
sicherzustellen. Das ELSY hat die Verwaltungsabläufe zwischen Versicherten, Dienstgebern, Vertragspartnern 
und diesen gleichgestellten Personen sowie Sozialversicherungsträgern zu unterstützen und ist so zu gestalten, 
daß die von den Sozialversicherungsträgern zu vollziehenden Gesetze weitgehend ohne papierschriftliche 
Unterlagen vollzogen werden können. Seine Bestandteile (Chipkarten, autorisierte Lesegeräte, Programme) sind 
verbindlich im Rahmen der jeweils vorgesehenen Aufgaben zu verwenden. 
 
(2) Das ELSY hat Datenschutz und Datensicherheit zu gewährleisten. Auf die im ELSY verwendeten Daten sind 
die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes 2000 anzuwenden. Die innerhalb des ELSY zu verwendenden 
Chipkarten sind bundesweit einheitlich und als Schlüsselkarten zu gestalten, die auch die Authentifizierung des 
Karteninhabers (der Karteninhaberin) im elektronischen Verkehr ermöglichen und dem (der) berechtigten 
Verwender(in) nach Zustimmung des (der) Betroffenen den Zugriff auf persönliche Daten, die bei anderen Stellen 
gespeichert sind, möglich machen. Die Schlüsselfunktion innerhalb des ELSY darf auch mit Hilfe der Funktion der 
Bürgerkarte (§ 2 Z 10 des E-Government-Gesetzes) ausgeführt werden. In diesem Fall wird eine allfällige 
Verwendungs- oder Vorlagepflicht der innerhalb des ELSY zu verwendenden Chipkarten hinsichtlich dieser 
Funktion durch die Verwendung der Bürgerkarte erfüllt. Wird die Bürgerkarte auf einer innerhalb des ELSY zu 
verwendenden Chipkarte aufgebracht, so dürfen die für die Bürgerkartenfunktion notwendigen Daten, 
insbesondere die Stammzahl des Karteninhabers (der Karteninhaberin), auf dieser Karte gespeichert werden. Die 
Anwendung einer innerhalb des ELSY zu verwendenden Chipkarte für die Bürgerkartenfunktion ist ein mit dem 
ELSY vereinbarer Zweck im Sinne des Abs. 4. 
 
(3) Auf den innerhalb des ELSY zu verwendenden Chipkarten dürfen nur folgende Daten gespeichert werden: 
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1. Angaben zur Person, für die die Chipkarte ausgestellt wurde: 
a) Namen, Geburtsdatum, Geschlecht; 
b) Versicherungsnummer (§ 31 Abs. 4 Z 1); 
2. Bezeichnung des Chipkartenausstellers, Datum der Ausstellung und Chipkartennummer samt 
Gültigkeitskennzeichnung; 
3. sonstige Daten, deren Speicherung bundesgesetzlich vorgesehen 

ist. Es ist Vorsorge zu treffen, dass der Zugang zu elektronisch gespeicherten personenbezogenen Daten mittels 
der innerhalb des ELSY zu verwendenden Chipkarten bis spätestens 31. Dezember 2010 durch PIN oder 
biometrische Merkmale abgesichert wird. 
 
(4) Bestandteile des ELSY dürfen für andere als Sozialversicherungszwecke nur mit bundesgesetzlicher 
Ermächtigung und nur so weit verwendet werden, als dies mit dem Zweck des ELSY nicht unvereinbar (§ 6 Abs. 
1 Z 2 DSG 2000) ist. Zu Fragen der Unvereinbarkeit neuer Verwendungszwecke sowie zu Fragen der 
Speicherung von Daten auf den innerhalb des ELSY zu verwendenden Chipkarten ist der Datenschutzrat unter 
Setzung einer angemessenen Frist anzuhören. Bestandteile des ELSY dürfen jedenfalls für folgende andere als 
Sozialversicherungszwecke verwendet werden: 

1. Prüfung von Ansprüchen gegen Krankenfürsorgeeinrichtungen nach § 2 Abs. 1 Z 2 B-KUVG; 
2. Prüfung von Ansprüchen gegen Sozialhilfeträger nach landesgesetzlichen Vorschriften; 
3. Auslesen der auf der e-card nach § 31a Abs. 3 Z 1 lit. a gespeicherten Daten; 
4. Dokumentation eines Anspruches auf eine Pension aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung oder 
einen Ruhe- und Versorgungsgenuss; 
5. technische Unterstützung von Sicherheitsmaßnahmen (zB durch kryptografische Schlüssel) im 
Zusammenhang mit dem Verwenden von Gesundheitsdaten (§ 4 Z 2 und 8 DSG 2000). 

Der durch die Verwendung von Bestandteilen des ELSY für diese Zwecke entstehende Aufwand ist dem 
Hauptverband jeweils nach Maßgabe einer vertraglichen Regelung zu vergüten. 
 
(4a) Die Verwendung von Bestandteilen des ELSY durch Speichern und Auslesen von Daten der e-card zu 
Zwecken nach Abs. 4 Z 3 und 4 darf jeweils nur auf ausdrückliches Verlangen des Karteninhabers/der 
Karteninhaberin erfolgen. Es ist verboten, einen Anspruch des Karteninhabers/der Karteninhaberin von der 
Verwendung von Bestandteilen des ELSY zu Zwecken nach Abs. 4 Z 3 und 4 abhängig zu machen oder inhaltlich 
zu beeinflussen; Abs. 6 zweiter Satz ist anzuwenden. 
 
(5) Für Zwecke der medizinischen Versorgung des Karteninhabers (der Karteninhaberin) können auf 
ausdrückliches Verlangen des (der) Betroffenen jene medizinischen Daten auf den innerhalb des ELSY zu 
verwendenden Chipkarten gespeichert werden, die für den (die) Betroffene(n) im medizinischen Notfall von 
entscheidender Bedeutung sind (Notfallsdaten). Zur Eintragung, Änderung und Löschung von Notfallsdaten auf 
den Chipkarten sind nur entsprechend geschulte Personen auf der Grundlage gesicherter medizinischer Daten 
berechtigt; das Auslesen der auf den Chipkarten gespeicherten Notfallsdaten ist nur unter denselben 
Sicherheitsbedingungen möglich, die für ELSY-Anwendungen vorgesehen sind. Das Nähere ist durch 
Verordnung des Bundesministers für soziale Sicherheit und Generationen zu regeln. 
 
(6) Das Erheben, Verlangen, Annehmen oder sonstige Verwerten von den auf den Chipkarten gespeicherten 
Notfallsdaten für andere Zwecke als jene der medizinischen Versorgung des Karteninhabers (der 
Karteninhaberin) ist verboten. Wer gegen dieses Verbot verstößt, begeht - sofern die Tat weder den Tatbestand 
einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet noch nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist - eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 18 890 € zu bestrafen. 
 
(7) Der Hauptverband hat nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten den Krankenanstalten für deren 
Leistungserbringung und -verrechnung auf automationsunterstütztem Weg über das elektronische 
Verwaltungssystem (§ 31a) durch Verwendung der e-card Auskünfte zur Feststellung von Ansprüchen der 
Versicherten aus der Krankenversicherung zu erteilen. Die Krankenversicherungsträger haben die für diese 
Auskunftserteilung notwendigen Daten (Sozialversicherungsnummer, Vorname, Familien- oder Nachname, Titel, 
Geburtsdatum, Geschlecht, leistungszuständiger Sozialversicherungsträger, Versicherungsart, Geld- oder 
Sachleistungsberechtigung, Versichertenkategorie, Gebührenbefreiung) bereit zu stellen. Für Fälle, in denen in 
der Krankenanstalt keine ecard vorgelegt wird, ist ebenfalls eine gesicherte online-Prüfungsmöglichkeit von 
Versicherungsansprüchen mittels der Sozialversicherungsnummer, der Europäischen Krankenversicherungskarte 
oder eines gleichwertigen Anspruchsnachweises vorzusehen. 
 
§ 67b. (1) Unternehmen, die insgesamt mindestens drei Jahre lang Bauleistungen nach § 19 Abs. 1a des 
Umsatzsteuergesetzes 1994 erbracht haben und als DienstgeberInnen nach diesem Bundesgesetz angemeldete 
DienstnehmerInnen beschäftigen, sind auf schriftlichen Antrag, der an das Dienstleistungszentrum (§ 67c) zu 
richten ist, vom beitragskontenführenden Krankenversicherungsträger in eine von diesem jeweils tagesaktuell zu 
führende elektronische HFU-Liste aufzunehmen, wenn sie zum Antragszeitpunkt keine rückständigen Beiträge (§ 
59) für Zeiträume bis zu dem der Antragstellung zweitvorangegangenen Kalendermonat aufweisen und keine 
Beitragsnachweisungen nach § 34 Abs. 2 für diesen Zeitraum ausständig sind; eine förmliche Entscheidung über 
das Bestehen eines Beitragsrückstandes ist nicht erforderlich. Außer Betracht bleiben dabei Beitragsrückstande, 
die 10 % der im Kalendermonat vor Antragstellung abzuführenden Beiträge nicht übersteigen, sowie 
vereinbarungsgemäße Beitragsstundungen und Ratenzahlungen. Über die Versagung der Aufnahme in die HFU-
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Liste ist das Unternehmen zu verständigen; ein Bescheid ist nur dann zu erlassen, wenn dies das Unternehmen 
im Fall der Versagung verlangt. 
 
(2) Ein in die HFU-Liste aufgenommenes Unternehmen ist unverzüglich aus dieser Liste zu streichen, wenn die 
Voraussetzungen für die Aufnahme in die HFU-Liste nach Abs. 1 nicht mehr zutreffen. Abs. 1 zweiter Satz ist 
entsprechend anzuwenden. Im Mahnschreiben ist auf die drohende Streichung aus der HFU-Liste hinzuweisen. 
Über die Streichung aus der HFU-Liste ist das Unternehmen zu verständigen; ein Bescheid ist nur dann zu 
erlassen, wenn dies das Unternehmen verlangt. 
 
(3) Über den Antrag auf (Wieder)Aufnahme in die HFU-Liste ist innerhalb von acht Wochen ab Antragstellung zu 
entscheiden. Die Streichung aus der HFU-Liste ist auch dann zulässig, wenn die dafür maßgebenden Umstände 
im Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste bereits vorgelegen sind, dem Krankenversicherungsträger aber nicht 
bekannt waren. 
 
(4) Unbeschadet der Abs. 1 und 2 kann die Aufnahme in die HFU-Liste versagt oder ein Unternehmen aus dieser 
Liste gestrichen werden, wenn schwerwiegende verwaltungsrechtliche oder strafrechtliche Verstöße vorliegen 
oder zu erwarten ist, dass das Unternehmen seine sozialversicherungsrechtlichen Pflichten als DienstgeberIn 
nicht erfüllen wird. Bei der Ausübung des Ermessens ist insbesondere Bedacht zu nehmen auf 

1. einen DienstnehmerInnenzuwachs um mehr als 200 % gegenüber der durchschnittlichen 
DienstnehmerInnenzahl des vorangegangenen Kalenderjahres, jedoch um mindestens 20 
DienstnehmerInnen; 
2. das Aufscheinen des betreffenden Unternehmens in der zentralen Verwaltungsstrafevidenz nach § 28b des 
Ausländerbeschäftigungsgesetzes; 
3. die rechtskräftige Verhängung einer Verwaltungsstrafe nach § 111 über das betreffende Unternehmen, 
wenn diese nicht länger als drei Jahre zurückliegt; 
4. die Verhängung eines Beitragszuschlages nach § 113 über das betreffende Unternehmen in 
schwerwiegenden Fällen; 
5. die rechtskräftige Verurteilung des betreffenden Unternehmens nach den §§ 146, 153c, 153d oder 153e 
des Strafgesetzbuches, wenn diese nicht länger als drei Jahre zurückliegt. 

Handelt es sich beim betreffenden Unternehmen um eine juristische Person oder Personengemeinschaft ohne 
Rechtspersönlichkeit, so sind diesem im Fall der Z 3 und 5 alle Personen gleichzuhalten, die seinem zur 
Vertretung berufenen Organ angehören. Bei der Entscheidung über die Versagung der Aufnahme oder die 
Streichung sind auch die Größe des Unternehmens, die Dauer seiner Tätigkeit in der Baubranche und die 
Einhaltung der sozialversicherungsrechtlichen DienstgeberInnenpflichten innerhalb eines dreijährigen 
Beobachtungszeitraumes zu berücksichtigen. 
 
(5) Die Entscheidung in den Fällen des Abs. 4 obliegt unbeschadet der eigenen Verantwortlichkeit des 
Vorstandes einem besonderen Vorstandsausschuss des jeweils zuständigen Krankenversicherungsträgers 
(Haftungsausschuss). Dieser Ausschuss besteht aus vier vom Vorstand zu wählenden Mitgliedern der 
Generalversammlung; zwei Mitglieder haben der DienstgeberInnengruppe, zwei der DienstnehmerInnengruppe 
anzugehören. Den Vorsitz im Haftungsausschuss hat ein aus seiner Mitte gewähltes Mitglied zu führen, wobei die 
Vorsitzführung kalenderhalbjährlich zwischen den Angehörigen der DienstgeberInnen- und der 
DienstnehmerInnengruppe wechselt. Die §§ 422 bis 425, 438 und 456a sind sinngemäß anzuwenden. 
 
(6) Die von den Krankenversicherungsträgern geführten HFU-Listen sind vom Dienstleistungszentrum (§ 67c) zu 
einer Gesamtliste der haftungsfreistellenden Unternehmen (HFU-Gesamtliste) tagesaktuell zusammenzuführen. 
Es ist dafür zu sorgen, dass die betroffenen Unternehmen in die HFU-Gesamtliste auf elektronischem Weg 
kostenlos Einsicht nehmen können. Unternehmen, deren Aufnahme in eine HFU-Liste versagt wurde oder die aus 
einer HFU-Liste gestrichen wurden, sind nicht in die HFU-Gesamtliste aufzunehmen. 
 
§ 111. (1) Ordnungswidrig handelt, wer als Dienstgeber oder sonstige nach § 36 meldepflichtige Person (Stelle) 
oder als bevollmächtigte Person nach § 35 Abs. 3 entgegen den Vorschriften dieses Bundesgesetzes 

1. Meldungen oder Anzeigen nicht oder falsch oder nicht rechtzeitig erstattet oder 
2. Meldungsabschriften nicht oder nicht rechtzeitig weitergibt oder 
3. Auskünfte nicht oder falsch erteilt oder 
4. gehörig ausgewiesene Bedienstete der Versicherungsträger während der Betriebszeiten nicht in 
Geschäftsbücher, Belege und sonstige Aufzeichnungen, die für das Versicherungsverhältnis bedeutsam sind, 
einsehen lässt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Abs. 1 ist von der Bezirksverwaltungsbehörde als Verwaltungsübertretung zu 
bestrafen, und zwar 

- mit Geldstrafe von 730 € bis zu 2.180 €, im Wiederholungsfall von 2.180 € bis zu 5.000 €, 
- bei Uneinbringlichkeit der Geldstrafe mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen, 

sofern die Tat weder den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet 
noch nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist. Unbeschadet der §§ 20 und 
21 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 kann die Bezirksverwaltungsbehörde bei erstmaligem ordnungswidrigen 
Handeln nach Abs. 1 die Geldstrafe bis auf 365 € herabsetzen, wenn das Verschulden geringfügig und die Folgen 
unbedeutend sind. 
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(3) Die Verjährungsfrist bei Verwaltungsübertretungen nach Abs. 2 beträgt ein Jahr. 
 
(4) Die Versicherungsträger und die Abgabenbehörden des Bundes, deren Prüforgane Personen betreten haben, 
sind verpflichtet, alle ihnen auf Grund der Betretung zur Kenntnis gelangenden Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 
bei der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen. 
 
(5) Die Verwaltungsübertretung gilt als in dem Sprengel der Bezirksverwaltungsbehörde begangen, in dem der 
Sitz des Betriebes des Dienstgebers liegt. 
 
§ 111a. Die Abgabenbehörden des Bundes, deren Prüforgane Personen betreten haben, die entgegen § 33 Abs. 
1 nicht vor Arbeitsantritt zur Sozialversicherung angemeldet wurden, haben in den Verwaltungsstrafverfahren 
nach § 111 Parteistellung und sind berechtigt, gegen Entscheidungen Beschwerde an das 
Landesverwaltungsgericht und Revision an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben. Verzichten sie auf die 
Parteistellung, so tritt der Versicherungsträger in diese Parteistellung ein. Der Verzicht ist gegenüber der 
Bezirksverwaltungsbehörde ausdrücklich zu erklären; diese hat den Versicherungsträger davon unverzüglich in 
Kenntnis zu setzen. Der Verzicht bewirkt die Unterbrechung aller in Betracht kommenden Verfahrensfristen. 
 
§ 112a. Wer die Auskunfts- oder Einsichtsgewährungspflichten nach § 67a Abs. 8 oder 9 verletzt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe von 1.000 bis 10.000 €, im 
Wiederholungsfall von 2.000 € bis 20.000 €, zu bestrafen, sofern die Tat weder den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet noch nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist. 
 
§ 363. (1) Die Dienstgeber und die sonstigen meldepflichtigen Personen oder Stellen (§§ 33 bis 37, 39) haben 
jeden Arbeitsunfall, durch den eine unfallversicherte Person getötet oder mehr als drei Tage völlig oder teilweise 
arbeitsunfähig geworden ist, längstens binnen fünf Tagen dem zuständigen Träger der Unfallversicherung auf 
einem von diesem aufzulegenden Vordruck in dreifacher Ausfertigung zu melden. Auf die gleiche Weise haben 
die meldepflichtigen Personen (Stellen) die Berufskrankheit eines Unfallversicherten binnen fünf Tagen nach dem 
Beginn der Krankheit (§ 120 Abs. 1 Z 1) dem zuständigen Träger der Unfallversicherung zu melden. Im Falle 
einer Arbeitskräfteüberlassung obliegen diese Meldepflichten dem/der Beschäftiger/Beschäftigerin nach § 3 Abs. 
3 des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes. 
 
(2) Der Arzt, der bei einem Versicherten eine Berufskrankheit oder Krankheitserscheinungen feststellt, die den 
begründeten Verdacht einer solchen Krankheit rechtfertigen, hat diese Feststellung dem zuständigen Träger der 
Unfallversicherung binnen fünf Tagen auf einem von diesem aufzulegenden Vordruck in dreifacher Ausfertigung 
zu melden. Der Versicherungsträger hat dem Arzt hiefür eine Vergütung von 5,81 Euro zu leisten. Ein Arzt, 
welcher der ihm obliegenden Verpflichtung zur Erstattung der Meldung nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist, wenn er nicht nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe 
unterliegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld bis zu 440 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
(3) Der Träger der Unfallversicherung hat eine der bei ihm eingelangten Ausfertigungen der Meldung eines 
Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit unverzüglich weiterzuleiten 

1. an das zuständige Arbeitsinspektorat, wenn der Unfall (die Berufskrankheit) den Dienstnehmer eines 
Betriebes betraf, der nach dem Arbeitsinspektionsgesetz 1993, BGBl. Nr. 27, in der jeweils geltenden 
Fassung dem Wirkungsbereich der Arbeitsinspektion unterliegt; 
2. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 35/2012) 
3. an die zuständige Land- und Forstwirtschaftsinspektion, wenn der Unfall (die Berufskrankheit) den 
Dienstnehmer eines Betriebes betraf, der nach dem Landarbeitsgesetz 1984, BGBl. Nr. 287, in der jeweils 
geltenden Fassung dem Wirkungsbereich der Land- und Forstwirtschaftsinspektion unterliegt. 
4. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 1/2002) 

Eine weitere Ausfertigung der Meldung einer Berufskrankheit hat der Träger der Unfallversicherung dem 
Arbeitsinspektionsarzt beim Zentralarbeitsinspektorat unverzüglich zu übersenden. 
 
(4) Die im § 8 Abs. 1 Z 3 lit. h, i und l genannten Schulen, Lehranstalten, Universitäten und institutionellen 
Kinderbetreuungseinrichtungen haben jeden Unfall im Sinne des § 175 Abs. 4 oder 5 bzw. § 176 Abs. 1 Z 11 oder 
12, durch den eine nach § 8 Abs. 1 Z 3 lit. h, i oder l unfallversicherte Person getötet oder körperlich geschädigt 
worden ist, längstens binnen fünf Tagen dem zuständigen Träger der Unfallversicherung auf einem von diesem 
aufzulegenden Vordruck in dreifacher Ausfertigung zu melden. Auf die gleiche Weise haben die meldepflichtigen 
Stellen die Berufskrankheit eines nach § 8 Abs. 1 Z 3 lit. h, i und l in der Unfallversicherung Teilversicherten 
binnen fünf Tagen nach dem Beginn der Krankheit (§ 120 Z 1) dem zuständigen Träger der Unfallversicherung zu 
melden. 
 
 
 
11.) Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991  
BGBl 51/1991 idF BGBl I 20/2009  
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§ 36. Die Ordnungs- und Mutwillensstrafen fließen der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand der Behörde zu 
tragen hat. Die Bestimmungen des Verwaltungsstrafgesetzes über den Strafvollzug sind sinngemäß 
anzuwenden. 
 
 
 
12.) Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz  
BGBl I 135/2013 
 
§ 60. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hiefür von der FMA mit einer Geldstrafe bis zu 
100.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. gegen das Erfordernis einer Konzession gemäß § 4 Abs. 1 oder das Erfordernis einer Registrierung gemäß 
§ 1 Abs. 5 Z 1 verstößt; 
2. trotz Untersagung des Vertriebs durch die FMA gemäß §§ 29 Abs. 5, 30 Abs. 6, 31 Abs. 2, 32 Abs. 6, 35 
Abs. 6, 36 Abs. 7, 38 Abs. 6, 40 Abs. 8 und 9, 41 Abs. 4, 42 Abs. 9 und 10, 43 Abs. 4, 44 Abs. 5, 47 Abs. 6 
und 7, 49 Abs. 9, 50 oder 56 Abs. 2 Z 5, 10 und 11 sowie Abs. 4 Anteile an AIF vertreibt; 
3. entgegen der Anordnung der FMA gemäß § 56 Abs. 4, die Verwaltung von AIF einzustellen, AIF weiter 
verwaltet. 

 
(2) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür von der FMA mit einer Geldstrafe bis zu 60.000 Euro zu 
bestrafen, wer 

1. es unterlässt, die FMA gemäß § 1 Abs. 5 Z 4 zu unterrichten; 
2. gegen die Bestimmung des § 1 Abs. 5 Z 5 verstößt; 
3. entgegen § 3 neben einem anderen AIFM einen AIF verwaltet; 
4. entgegen § 4 Abs. 2 oder 3 andere Tätigkeiten ausübt; 
5. der FMA nicht unverzüglich gemäß § 6 Abs. 1 Z 3 die Namen der Nachfolger der Personen, die die 
Geschäfte der AIFM tatsächlich führen, anzeigt; 
6. gegen die Vorschrift des § 7 Abs. 5 verstößt; 
7. der FMA entgegen § 8 Abs. 1 nicht alle wesentlichen Änderungen der Voraussetzungen für die 
Konzessionserteilung vor deren Anwendung anzeigt; 
8. gegen die Vorschriften der §§ 10 Abs. 2, 11 bis 17 verstößt; 
9. der FMA nicht unverzüglich die Übertragung von Aufgaben an Dritte gemäß § 18 Abs. 1 Z 1 anzeigt; 
10. die Pflichten gemäß § 19 verletzt; 
11. gegen die Bestimmungen der §§ 21 bis 23 verstößt; 
12. gegen die Informationspflichten des § 25 verstößt; 
13. gegen die Offenlegungspflicht des § 26 verstößt; 
14. gegen die Bestimmungen der §§ 27 und 28 Abs. 1 verstößt; 
15. entgegen der §§ 29 Abs. 5, 30 Abs. 6, 32 Abs. 6, 35 Abs. 6, 36 Abs. 7, 38 Abs. 6, 40 Abs. 9, 42 Abs. 10, 
44 Abs. 5, 47 Abs. 7 oder 49 Abs. 9 der FMA die wesentlichen Änderungen der Angaben nicht rechtzeitig 
mitteilt; 
16. trotz Untersagung des Vertriebs gemäß § 51 Abs. 3 weiter Anteile vertreibt; 
17. gegen die Bestimmungen der §§ 52 oder 53 verstößt; 
18. entgegen § 57 Abs. 1 die Unterrichtung der FMA unterlässt; 
19. entgegen § 57 Abs. 2 nicht die Bestellung für die Verwaltung des betroffenen AIF zurücklegt oder einen 
AIF weiter vertreibt; 
20. gegen eine Bestimmung der auf Basis der Richtlinie 2011/61/EU erlassenen delegierten Rechtsakte 
verstößt. 
21. gegen eine gemäß diesem Bundesgesetz von der FMA erlassene Verordnung verstößt. 

 
(3) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines AIFM gemäß § 10 Abs. 3 die Pflichten gemäß §§ 40, 40a, 40b, 41 
Abs. 1 bis 4 BWG verletzt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Geldstrafe bis zu 150.000 
Euro zu bestrafen. 
 
(4) Wer als Treuhänder gegenüber einem AIFM gemäß § 10 Abs. 3 seiner Offenlegungsverpflichtung gemäß § 40 
Abs. 2 BWG nicht nachkommt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Freiheitsstrafe bis 
zu sechs Wochen oder mit einer Geldstrafe bis zu 60.000 Euro zu bestrafen. 
 
(5) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
oder einer unter Abs. 1 fallende Verwaltungsübertretung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hiefür 
von der FMA mit einer Geldstrafe bis zu 60.000 Euro zu bestrafen, wer gegen die Bestimmungen der Verordnung 
(EU) Nr. 345/2103 oder gegen Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 346/2103 verstößt. 
 
(6) Die FMA als zuständige Behörde kann jede Maßnahme oder Sanktion, die bei einem Verstoß gegen die nach 
diesem Bundesgesetz oder der Richtlinie 2011/61/EU erlassenen Vorschriften oder gegen die Verordnung (EU) 
Nr. 345/2013 oder die Verordnung (EU) Nr. 346/2013 verhängt wird, öffentlich bekannt machen, sofern eine 
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solche Bekanntgabe die Stabilität der Finanzmärkte nicht ernstlich gefährdet, die Interessen der Anleger nicht 
beeinträchtigt oder den Beteiligten keinen unverhältnismäßig hohen Schaden zufügt. 
 
(7) Der von der Veröffentlichung Betroffene kann eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Veröffentlichung 
gemäß Abs. 6 in einem bescheidmäßig zu erledigenden Verfahren bei der FMA beantragen. Die FMA hat 
diesfalls die Einleitung eines solchen Verfahrens in gleicher Weise bekannt zu machen. Wird im Rahmen der 
Überprüfung die Rechtswidrigkeit der Veröffentlichung festgestellt, so hat die FMA die Veröffentlichung richtig zu 
stellen oder auf Antrag des Betroffenen entweder zu widerrufen oder aus dem Internetauftritt zu entfernen. Wird 
einer Beschwerde gegen einen Bescheid, der gemäß Abs. 6 bekannt gemacht worden ist, in einem Verfahren vor 
den Gerichtshöfen öffentlichen Rechts aufschiebende Wirkung zuerkannt, so hat die FMA dies in gleicher Weise 
bekannt zu machen. Die Veröffentlichung ist richtig zu stellen oder auf Antrag des Betroffenen entweder zu 
widerrufen oder aus dem Internetauftritt zu entfernen, wenn der Bescheid aufgehoben wird. 
 
(8) Bei Verwaltungsübertretungen nach dieser Bestimmung gilt anstelle der Verjährungsfrist des § 31 Abs. 1 
VStG eine Verjährungsfrist von 18 Monaten. 
 
(9) Die von der FMA gemäß diesem Bundesgesetz verhängten Geldstrafen fließen dem Bund zu. 
 
 
 
13.) Altlastensanierungsgesetz  
BGBl 299/1989 idF BGBl I 40/2008 
 
§ 9a. (1) Wenn die übrigen mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes betrauten Behörden Verdachtsmomente 
betreffend die nicht ordnungsgemäße Abgabenführung wahrnehmen, haben sie diese Wahrnehmungen und nach 
Möglichkeit die entsprechenden Daten betreffend die beitragspflichtigen Mengen, aufgeschlüsselt nach den 
Beitragssätzen gemäß § 6 Abs. 1 bis 4b, und unter Angabe des Bemessungszeitraumes zum Zweck der 
Erhebung des Altlastenbeitrages an die zuständigen Zollämter zu übermitteln. 
 
(2) Die Behörden, die eine Deponie, ein Lager für Abfälle, eine Verbrennungs- oder Mitverbrennungsanlage im 
Sinne der Abfallverbrennungsverordnung, BGBl. II Nr. 389/2002, eine Anlage zur Herstellung von 
Brennstoffprodukten aus Abfällen, einen Hochofen zur Herstellung von Roheisen, eine Anlage zur Herstellung 
von Produkten für das Einbringen in einen Hochofen zur Herstellung von Roheisen oder das Verfüllen von 
Geländeunebenheiten, das Vornehmen von Geländeanpassungen oder den Bergversatz mit Abfällen 
genehmigen, haben dem zuständigen Zollamt eine Kopie des Bewilligungsbescheides, im Fall der Deponie auch 
eine Kopie des Überprüfungsbescheides, zu übermitteln. 
 
(3) Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat dem 
Bundesministerium für Finanzen die zum Zweck der Erhebung der Altlastenbeiträge notwendigen Daten 

1. der Meldungen gemäß § 21 Abs. 4 AWG 2002 und 
2. gemäß dem 7. Abschnitt des AWG 2002 betreffend die Beförderung von Abfällen zu einer Tätigkeit gemäß 
§ 3 Abs. 1 Z 1 bis 3a außerhalb des Bundesgebietes 

zu übermitteln. 
 
(4) Die Zollbehörden haben den übrigen mit dem Vollzug dieses Bundesgesetzes oder mit dem Vollzug des AWG 
2002 betrauten Behörden die für diese Zwecke erforderlichen Daten zu übermitteln, sofern der Verdacht einer 
Verwaltungsübertretung besteht. 
 
§ 22. (1) Wer gegen eine nach §§ 16 Abs. 1 oder 17 Abs. 4 begründeten Duldungspflicht oder wer gegen § 20 
verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde mit Geldstrafe bis zu 21.800 Euro, im 
Wiederholungsfall mit Geldstrafe bis zu 36.300 Euro zu bestrafen. 
 
(2) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 185/1993) 
 
 
 
14.) AMA-Gesetz 1992  
BGBl 376/1992 idF BGBl I 177/2013 
 
§ 21l. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, ist wegen 
Verwaltungsübertretung von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 3.630 € zu bestrafen, wer 

1. seinen Verpflichtungen gemäß § 21g Abs. 1 oder § 21h Abs. 1 nicht nachkommt oder 
2. eine Prüfung, Besichtigung oder Einsichtnahme in geschäftliche Unterlagen nicht duldet oder sonst einer 
Verpflichtung gemäß § 21k nicht nachkommt oder 
3. durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewirkt, daß der Beitrag ganz oder teilweise nicht entrichtet 
wird. 
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(2) Der Versuch ist strafbar. Für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 
sechs Wochen festzusetzen. 
 
(2a) Für Bestrafungen gemäß Abs. 1 ist in erster Instanz jene Bezirksverwaltungsbehörde zuständig, in deren 
Sprengel der Beitragsschuldner seinen Hauptwohnsitz hat. Ist der Beitragsschuldner eine juristische Person, eine 
Personengesellschaft des Handelsrechts oder eine eingetragene Erwerbsgesellschaft, so ist für die örtliche 
Zuständigkeit deren Sitz maßgebend; bei Fehlen eines Sitzes der Ort, in dem hauptsächlich die Tätigkeit 
ausgeübt wird. 
 
(3) Die AMA ist nach Maßgabe ihrer Zuständigkeit von den Verwaltungsstrafbehörden und Gerichten über den 
Ausgang der bei ihnen auf Grund dieses Abschnitts anhängigen Strafverfahren zu verständigen. 
 
§ 42a. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer entgegen einer Vorschrift in Verordnungen auf Grund 
des § 12 Z 10 einer Meldungs-, Aufzeichnungs- oder Aufbewahrungspflicht zuwiderhandelt. Die 
Verwaltungsübertretung ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 3.630 € zu bestrafen. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. Für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 
sechs Wochen festzusetzen. 
 
(3) Die AMA ist nach Maßgabe ihrer Zuständigkeit von den Verwaltungsbehörden und Gerichten über den 
Ausgang der bei ihnen auf Grund dieser Bestimmung anhängigen Strafverfahren zu verständigen. 
 
 
 
15.) Amateurfunkgesetz 1998  
BGBl I 25/1999 idF BGBl I 32/2002 
 
§ 27. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 726 Euro zu bestrafen, wer 

1. entgegen § 10 Abs. 3 Aussendungen durchführt 
a) in Frequenzbereichen, die zwar dem Amateurfunkdienst, nicht aber der jeweiligen Bewilligungsklasse 
zugewiesen sind, oder 
b) mit anderen als für die jeweilige Bewilligungsklasse festgesetzten Sendearten oder 
c) mit einer höheren als der zulässigen Sendeleistung oder 
d) mit einer größeren als der festgesetzten Bandbreite und keine Ausnahme gemäß § 10 Abs. 5 vorliegt, 

2. entgegen § 10 Abs. 3 als Inhaber der Amateurfunkbewilligung oder als Mitbenützer der Amateurfunkstelle 
nicht während der gesamten Dauer der Aussendung persönlich an der Amateurfunkstelle anwesend ist, 
3. entgegen § 10 Abs. 4 Amateurfunkstellen mit Telekommunikationsnetzen verbindet oder in Verbindung mit 
diesen betreibt und keine Ausnahme gemäß § 10 Abs. 5 vorliegt, 
4. entgegen § 13 Abs. 2 und 3 vorsätzlich mit einer Funkstelle, die keine bewilligte Amateurfunkstelle ist, 
Funkverkehr durchführt oder eine solche Funkverbindung nicht sofort abbricht, wenn die Voraussetzungen 
des § 14 Abs. 5 nicht vorliegen, 
5. entgegen § 13 Abs. 2 und 3 Funkverkehr nicht unmittelbar mit einer bewilligten Amateurfunkstelle 
durchführt oder eine solche Funkverbindung nicht sofort abbricht, wenn die Voraussetzungen des § 14 Abs. 5 
nicht vorliegen und keine Ausnahme gemäß § 13 Abs. 6 vorliegt, 
6. entgegen § 13 Abs. 5 mit Amateurfunkstellen jener Staaten, deren Einwand gegen den Amateurfunkverkehr 
mit Österreich vom Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr im Bundesgesetzblatt kundgemacht worden 
ist, Funkverkehr durchführt, 
7. entgegen § 17 Abs. 1 die Mitbenützung seiner Amateurfunkstelle Personen gestattet, die nicht die 
Amateurfunkprüfung erfolgreich abgelegt haben, 
8. entgegen § 17 Abs. 2 eine Amateurfunkstelle, ohne die Amateurfunkprüfung erfolgreich abgelegt zu haben, 
oder über den sich aus § 17 Abs. 2 Z 1 und 2 ergebenden Umfang hinaus mitbenützt und keine Ausnahme 
gemäß § 17 Abs. 3 vorliegt, 
9. entgegen § 17 Abs. 4 bei der Mitbenützung nicht für die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen sorgt 
oder den Betrieb der Funkstelle nicht ausreichend überwacht. 

  
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 2.180 Euro zu bestrafen, wer 

1. entgegen § 10 Abs. 3 Aussendungen in Frequenzbereichen, die nicht dem Amateurfunkdienst zugewiesen 
sind, durchführt, 
2. entgegen § 13 Abs. 4 im Verkehr mit anderen Funkstellen das Ansehen, die Sicherheit oder die 
Wirtschaftsinteressen des Bundes oder eines Landes gefährdet, gegen die Gesetze, die öffentliche Ordnung 
oder die Sittlichkeit verstößt, 
3. entgegen § 14 Abs. 7 Notrufe stört oder nicht beantwortet, 
4. entgegen § 15 ein anderes als das zugewiesene Rufzeichen oder kein Rufzeichen aussendet. 

  
(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 3.633 Euro zu bestrafen, wer 

1. entgegen § 3 Abs. 1 eine Amateurfunkstelle ohne Amateurfunkbewilligung errichtet oder betreibt, 
2. entgegen § 16 Abs. 4 Daten für andere Zwecke als den Amateurfunkdienst verwendet. 
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(4) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 bis 3 liegt nicht vor, wenn die Tat den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist. 
 
 
 
16.) Amts- und Rechtshilfe in Verwaltungssachen  
BGBl 526/1990  
 
Art. 1. (1) Die Vertragsstaaten leisten in öffentlich-rechtlichen Verfahren ihrer Verwaltungsbehörden, in 
österreichischen Verwaltungsstraf- und in deutschen Bußgeldverfahren, soweit sie nicht bei einer Justizbehörde 
anhängig sind, ferner in Verfahren vor den österreichischen Gerichten der Verwaltungsgerichtsbarkeit und den 
deutschen Gerichten der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit nach Maßgabe dieses Vertrags Amts- und 
Rechtshilfe. 
 
(2) Amts- und Rechtshilfe nach Absatz 1 wird nicht geleistet in 

1. Abgabensachen, Zoll-, Verbrauchssteuer- und Monopolangelegenheiten, soweit sie in besonderen 
Verträgen geregelt sind; 
2. Außenwirtschaftsangelegenheiten einschließlich devisenrechtlicher Angelegenheiten sowie hinsichtlich 
Verboten und Beschränkungen für den Warenverkehr über die Grenze; 
3. Steuerberatungssachen und diesen gleichgestellten Angelegenheiten. 

 
(3) Bestehende Vereinbarungen der Vertragsstaaten über die Leistung von Amts- und Rechtshilfe bleiben 
unberührt. 
 
Art. 10. (1) Schriftstücke in Verfahren nach Artikel 1 Absatz 1 werden unmittelbar durch die Post nach den für den 
Postverkehr zwischen den Vertragsstaaten geltenden Vorschriften übermittelt. Wird ein Zustellnachweis benötigt, 
ist das Schriftstück als eingeschriebener Brief mit den besonderen Versendungsformen „Eigenhändig” und 
„Rückschein” zu versenden. Kann eine Zustellung nicht unmittelbar durch die Post bewirkt werden oder ist dies 
nach Art und Inhalt des Schriftstücks nicht zweckmäßig, ist die zuständige Stelle im anderen Vertragsstaat um 
Vermittlung der Zustellung im Wege der Amts- und Rechtshilfe zu ersuchen. Die Vertragsstaaten teilen einander 
diese Stellen mit. 
 
(2) Eine unmittelbare Zustellung durch die Post ist bei Bescheiden im Zusammenhang mit der Feststellung der 
Eignung Wehrpflichtiger zum Wehrdienst, bei Bescheiden, die eine Person zur militärischen Dienstleistung oder 
das im ersuchenden Staat gelegene Eigentum eines Angehörigen des anderen Vertragsstaats dauernd oder 
vorübergehend zu militärischen Zwecken heranziehen, sowie bei Bescheiden auf Grund der Konvention/des 
Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge nicht zulässig. 
 
(3) Die Zustellung von Bescheiden in Verwaltungsstrafverfahren an Angehörige des Staates, in dem die 
Zustellung vorgenommen werden soll, gilt hinsichtlich des Ausspruchs eines Freiheitsentzugs als nicht bewirkt. 
 
 
 
17.) Anhalteordnung  
BGBl II 128/1999 idF BGBl II 439/2005  
 
§ 4. (1) Die Häftlinge sind unter Achtung der Menschenwürde und mit möglichster Schonung ihrer Person 
anzuhalten. 
 
(1a) Hafträume müssen so gelegen und eingerichtet sein, dass darin Häftlinge menschenwürdig angehalten und 
gesundheitliche Gefährdungen vermieden werden können; sanitäre Einrichtungen müssen so gestaltet sein, dass 
sie Häftlinge auch in Gemeinschaftshaft auf menschenwürdige Weise benützen können. 
 
(2) Häftlinge haben ihre eigene Kleidung zu tragen. Werden sie zu Hausarbeiten herangezogen oder ist ihre 
Kleidung etwa aus hygienischen Gründen nicht mehr verwendbar, so ist ihnen die notwendige Kleidung zur 
Verfügung zu stellen. 
 
(3) Die Anhaltung der Häftlinge erfolgt grundsätzlich in Gemeinschaftshaft. Häftlinge, an denen Schubhaft 
vollzogen wird (Schubhäftlinge), Häftlinge, an denen eine Verwaltungsfreiheitsstrafe vollzogen wird 
(Verwaltungsstrafhäftlinge), und Häftlinge, die auf Grund einer durch ein Organ des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes aus eigenem oder in Vollziehung eines richterlichen Haftbefehls vorgenommenen Festnahme 
angehalten werden (Verwahrungshäftlinge), sind nach Möglichkeit getrennt voneinander anzuhalten. Frauen sind 
von Männern, Minderjährige von Erwachsenen getrennt zu verwahren. Wünsche eines Häftlings, mit bestimmten 
anderen Häftlingen gemeinsam oder nicht gemeinsam angehalten zu werden, sind nach Möglichkeit ebenso zu 
berücksichtigen wie Wünsche auf Anhaltung in einer Nichtraucherzelle. 
 
(4) Schubhäftlinge unter sechzehn Jahren dürfen nur angehalten werden, wenn eine ihrem Alter und 
Entwicklungsstand entsprechende Unterbringung und Pflege gewährleistet ist. Wurde auch gegen einen Elternteil 
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oder Erziehungsberechtigten eines minderjährigen Schubhäftlings die Schubhaft verhängt, so sind beide 
gemeinsam anzuhalten, es sei denn, daß das Wohl des Minderjährigen eine getrennte Anhaltung verlangt. 
 
(5) Zur Verständigung der Aufsichtsorgane sind in den Hafträumen geeignete Einrichtungen vorzusehen. 
 
§ 17. Schubhäftlingen und Verwaltungsstrafhäftlingen, die länger als 24 Stunden angehalten werden, ist täglich 
mindestens eine Stunde Gelegenheit zur Bewegung im Freien zu geben. Ist dies aus Witterungs- oder sonstigen 
Gründen nicht möglich, so ist auf andere Weise für körperlichen Ausgleich zu sorgen. 
 
 
 
18.) Anti-Doping-Bundesgesetz 2007  
BGBl I 30/2007 idF BGBl I 146/2009 
 
§ 22. (1) Die Organe des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport, vom Bundesminister für 
Landesverteidigung und Sport beauftragte Sachverständige und die vom Bundesminister für Landesverteidigung 
und Sport hierzu gesondert beauftragte Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung sind zum Zweck der 
Überwachung der Verbote gemäß § 22a befugt, in Räumen von juristischen oder natürlichen Personen, die der 
Ausübung des Sportes oder der Förderung der Gesundheit oder Fitness gewidmet sind oder in denen 
Sportveranstaltungen und Wettkämpfe stattfinden, Nachschau zu halten. Die Befugnis zur Nachschau gilt auch 
für Räumlichkeiten, bei denen aufgrund begründeten Verdachts anzunehmen ist, dass sich in ihnen die 
technische Ausstattung für die Erzeugung von verbotenen Wirkstoffen oder von Mitteln mit verbotenen 
Wirkstoffen oder für Zwecke des Blutdopings oder Gendopings befindet. Die Amtshandlungen sind, außer bei 
Gefahr im Verzug, während der üblichen Geschäfts-, Betriebs- oder Wettkampfzeiten durchzuführen. 
 
(2) Die Kontrollorgane gemäß Abs. 1 unterliegen bei ihrer Tätigkeit den Weisungen des Bundesministers für 
Landesverteidigung und Sport und haben zu Beginn der Kontrolltätigkeit ihre Befugnis vorzuweisen. Bei der 
Kontrolltätigkeit ist darauf Bedacht zu nehmen, dass jede nicht unbedingt erforderliche Störung oder Behinderung 
des Betriebes tunlichst vermieden wird. 
 
(3) Die Kontrollorgane gemäß Abs. 1 sind befugt, von den gelagerten Arznei- und sonstigen Mitteln, bei denen 
der Verdacht besteht, dass sie verbotene Wirkstoffe im Sinne des § 1 Abs. 2 Z 1 enthalten, Proben zu fordern 
oder zu entnehmen. Soweit nicht ausdrücklich darauf verzichtet wird, ist ein Teil der Probe, oder sofern die Probe 
nicht oder nicht ohne Gefährdung des Untersuchungszwecks in Teile von gleicher Qualität teilbar ist, ein zweites 
Stück der gleichen Art wie das als Probe entnommene zurückzulassen. Die entnommenen und zurückgelassenen 
Proben sind zweckentsprechend zu verpacken, amtlich zu verschließen oder zu versiegeln und mit dem Datum 
zu versehen. Die entnommene Probe ist der amtlichen Untersuchung zuzuführen. 
 
(4) Die vertretungsbefugten Organe der Vereine, die Geschäfts- oder Betriebsinhaber, die für die Veranstaltung 
des Wettkampfes Verantwortlichen, ihre Stellvertreter und Beauftragten sind verpflichtet, den Kontrollorganen 
gemäß Abs. 1 den Zutritt zu gestatten und sie bei der Durchführung ihrer Kontrollaufgaben zu unterstützen, 
insbesondere ihnen auf Verlangen Auskünfte über Räume und Behältnisse zu erteilen, den Zutritt zu den 
Räumen zu gestatten, sowie die Einsicht in Behältnisse, Unterlagen und Aufzeichnungen sowie die Entnahme 
von Proben zu ermöglichen. 
 
(5) Die Bundespolizei hat den Kontrollorganen gemäß Abs. 1 über deren Ersuchen zur Ausübung der sich aus 
Abs. 1, 3 und 4 ergebenden Befugnisse im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten. 
 
(6) Für gemäß Abs. 3 entnommene Proben gebührt keine Entschädigung. 
 
(7) Wer den Pflichten gemäß Abs. 4 oder den Anordnungen der Kontrollorgane gemäß Abs. 1 nicht nachkommt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 40.000 Euro, im Nichteinbringungsfall mit 
einer Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen, zu bestrafen. 
 
 
 
19.) Apothekengesetz  
RGBl 5/1907 idF BGBl I 98/2001 
 
§ 41. (1) Wer den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder einer auf Grund dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Verordnung zuwiderhandelt, begeht, wenn die Tat nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 4.360 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Die Geldstrafen fließen dem Wohlfahrts- und Unterstützungsfonds der Pharmazeutischen Gehaltskasse für 
Österreich zu. 
 
 
 
20.) Apothekerkammergesetz 2001  
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BGBl I 111/2001 idF BGBl I 75/2008  
 
§ 4. (1) Die Behörden, andere Kammern und sonstige zur Berufsvertretung berufene Körperschaften öffentlichen 
Rechts sowie Träger der Sozialversicherung haben innerhalb ihres Wirkungskreises der Apothekerkammer auf 
Verlangen die zur Erfüllung ihrer Obliegenheiten erforderlichen Auskünfte zu erteilen und sie in ihrer Wirksamkeit 
zu unterstützen. Zu gleichem Verhalten ist die Apothekerkammer gegenüber den vorgenannten Behörden, 
Körperschaften und sonstigen Einrichtungen verpflichtet. 
 
(2) Die Österreichische Apothekerkammer hat innerhalb ihres Wirkungsbereiches den zuständigen Behörden der 
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Vertragsstaaten) und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft die zur Anwendung der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung 
von Berufsqualifikationen erforderlichen Auskünfte im Rahmen der grenzüberschreitenden 
Verwaltungszusammenarbeit nach Möglichkeit unter Nutzung des internetgestützten 
Behördenkooperationssystems IMI (Internal Market Information System) der Europäischen Kommission zu 
erteilen und einzuholen, insbesondere 

1. über die Mitglieder der Österreichischen Apothekerkammer betreffende disziplinarrechtliche, strafrechtliche 
oder verwaltungsstrafrechtliche Maßnahmen oder sonstige schwerwiegende Sachverhalte, die sich auf die 
Ausübung des Apothekerberufes auswirken könnten, sowie 
2. hinsichtlich in Österreich niedergelassener Angehöriger des Apothekerberufes, die in einem anderen EWR-
Vertragsstaat oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft vorübergehend Dienstleistungen als Apotheker 
erbringen wollen, über die Rechtmäßigkeit der Niederlassung und die gute Führung des Berufsangehörigen in 
Österreich sowie über die Tatsache, dass keine berufsbezogenen disziplinarrechtlichen oder strafrechtlichen 
Sanktionen vorliegen. 

 
§ 39. (1) Apotheker oder Aspiranten machen sich eines Disziplinarvergehens schuldig, wenn sie 

1. durch ihr Verhalten der Allgemeinheit, den Kunden oder den Kollegen gegenüber die Ehre oder das 
Ansehen der Apothekerschaft beeinträchtigen oder 
2. Berufspflichten verletzen, zu deren Einhaltung sie nach diesem Bundesgesetz oder nach anderen 
Vorschriften verpflichtet sind. 

 
(2) Apotheker und Aspiranten machen sich jedenfalls eines Disziplinarvergehens schuldig, wenn sie eine oder 
mehrere strafbare Handlungen vorsätzlich begangen haben und deswegen von einem in- oder ausländischen 
Gericht zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten oder zu einer Geldstrafe von mindestens 360 
Tagessätzen verurteilt worden sind. 
 
(3) Auf Apotheker, die ihren Beruf im Rahmen eines Dienstverhältnisses bei einer Gebietskörperschaft oder einer 
anderen Körperschaft öffentlichen Rechts mit eigenem Disziplinarrecht ausüben, ist nur Abs. 1 Z 1 anzuwenden. 
 
(4) Soweit in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt ist, genügt für die Strafbarkeit fahrlässiges Verhalten 
(§ 6 StGB). 
 
(5) Ein Disziplinarvergehen ist vom Disziplinarrat nicht zu verfolgen, wenn die Schuld des Apothekers oder 
Aspiranten gering ist und sein Verhalten keine oder nur unbedeutende Folgen nach sich gezogen hat. 
 
(6) Die disziplinäre Verfolgung wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass der dem angelasteten 
Disziplinarvergehen zugrunde liegende Sachverhalt einen gerichtlichen Straftatbestand oder einen 
Verwaltungsstraftatbestand bildet. 
 
§ 40. (1) Durch Verjährung wird die disziplinäre Verfolgbarkeit ausgeschlossen, wenn 

1. innerhalb eines Jahres ab Kenntnis des Disziplinaranwaltes von dem einem Disziplinarvergehen zugrunde 
liegenden Sachverhalt oder von allfälligen Wiederaufnahmsgründen keine Verfolgungshandlung gesetzt 
wurde oder 
2. innerhalb von fünf Jahren, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Beendigung eines disziplinären Verhaltens, kein 
Einleitungsbeschluss gefasst oder ein rechtskräftig beendetes Disziplinarverfahren nicht zum Nachteil des 
Disziplinarbeschuldigten wieder aufgenommen wurde oder 
3. innerhalb von zehn Jahren nach der Beendigung eines disziplinären Verhaltens kein Disziplinarerkenntnis 
gefällt worden ist. 

Ist ein zum Tatbestand gehörender Erfolg erst nach Beendigung des disziplinären Verhaltens eingetreten, läuft 
die Frist erst ab diesem Zeitpunkt. 
 
(2) Der Lauf der in Abs. 1 genannten Fristen wird gehemmt, wenn wegen des dem Disziplinarvergehen zugrunde 
liegenden Sachverhaltes ein Verfahren nach der Strafprozessordnung 1975, BGBl. Nr. 631/1975, (StPO) oder ein 
Verwaltungsstrafverfahren oder ein Verfahren vor einem anderen Träger der Disziplinargewalt oder vor dem 
Verfassungs- oder Verwaltungsgerichtshof anhängig ist, für die Dauer dieser Verfahren. Der Lauf der im Abs. 1 Z 
1 und 2 genannten Fristen wird durch eine Unterbrechung der Mitgliedschaft zur Apothekerkammer gehemmt. 
 
(3) Bildet ein Disziplinarvergehen zugleich eine gerichtlich strafbare Handlung und ist die strafrechtliche 
Verjährungsfrist länger als die im Abs. 1 Z 2 und 3 angeführten Fristen, so tritt an deren Stelle die strafrechtliche 
Verjährungsfrist. 
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(4) Begeht ein Apotheker oder Aspirant innerhalb der Verjährungsfrist neuerlich ein Disziplinarvergehen, so tritt 
die Verjährung nach Abs. 1 nicht ein, bevor auch für dieses Disziplinarvergehen die Verjährungsfrist abgelaufen 
ist. 
 
 
 
21.) Arbeiterkammergesetz 1992  
BGBl 626/1991 idF BGBl I 98/2001 
 
§ 98. (1) Wer den ihm gemäß § 33 obliegenden Verpflichtungen trotz nachweislicher Aufforderungen nicht oder 
nicht rechtzeitig nachkommt oder bewusst unwahre Angaben macht, begeht eine Verwaltungsübertretung und 
wird, wenn die Handlung nicht nach anderen Bestimmungen einer strengeren Strafe unterliegt, von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 726 Euro bestraft. 
 
(2) Wer unbefugt amtliche Stimmzettel oder wer dem amtlichen Stimmzettel gleiche oder ähnliche Stimmzettel in 
Auftrag gibt, herstellt, vertreibt oder verteilt, begeht eine Verwaltungsübertretung und wird, wenn darin keine 
strenger zu bestrafende Handlung gelegen ist, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 1 
450 Euro bestraft. Hierbei können unbefugt hergestellte amtliche Stimmzettel oder Stimmzettel, die dem 
amtlichen Stimmzettel gleichen oder ähnlich sind, für verfallen erklärt werden, ohne Rücksicht darauf, wem sie 
gehören. 
 
(3) Der Strafe nach Abs. 2 unterliegt auch, wer unbefugt amtliche Stimmzettel, die zur Ausgabe für die Wahl 
bestimmt sind, auf irgendeine Weise kennzeichnet. 
 
(4) Wer entgegen § 17a Abs. 5 oder § 45 Abs. 3 letzter Satz entgeltlich oder unentgeltlich Daten an 
Datenverarbeitungsinstitute, Adressbüros oder sonst an Dritte weitergibt, begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist, wenn die Handlung nicht nach anderen Bestimmungen einer strengeren Strafe unterliegt, von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 2.180 Euro zu bestrafen. 
 
 
 
22.) Arbeiterkammer-Wahlordnung  
BGBl II 340/1998 idF BGBl II 490/2001 
 
§ 60. (1) Wer den ihm gemäß § 20 obliegenden Verpflichtungen trotz nachweislicher Aufforderung nicht oder 
nicht rechtzeitig nachkommt oder bewusst unwahre Angaben macht, begeht eine Verwaltungsübertretung und 
wird, wenn die Handlung nicht nach anderen Bestimmungen einer strengeren Strafe unterliegt, von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 726 Euro bestraft. 
 
(2) Wer unbefugt amtliche Stimmzettel oder wer dem amtlichen Stimmzettel gleiche oder ähnliche Stimmzettel in 
Auftrag gibt, herstellt, vertreibt oder verteilt, begeht eine Verwaltungsübertretung und wird, wenn darin keine 
strenger zu bestrafende Handlung gelegen ist, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 1 
450 Euro bestraft. Hierbei können unbefugt hergestellte amtliche Stimmzettel oder Stimmzettel, die dem 
amtlichen Stimmzettel gleichen oder ähnlich sind, für verfallen erklärt werden, ohne Rücksicht darauf, wem sie 
gehören. 
 
(3) Der Strafe nach Abs. 2 unterliegt auch, wer unbefugt amtliche Stimmzettel, die zur Ausgabe für die Wahl 
bestimmt sind, auf irgendeine Weise kennzeichnet. 
 
(4) Wer entgegen § 45 Abs. 3 letzter Satz AKG entgeltlich oder unentgeltlich Daten an 
Datenverarbeitungsinstitute, Adressbüros oder sonst an Dritte weitergibt, begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist, wenn die Handlung nicht nach anderen Bestimmungen einer strengeren Strafe unterliegt, von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 2.180 Euro zu bestrafen. 
 
 
 
23.) ArbeitnehmerInnenschutzgesetz  
BGBl 450/1994 idF BGBl I 71/2013 
 
§ 63. (1) Der Nachweis der Fachkenntnisse gemäß § 62 ist durch ein Zeugnis einer hiefür in Betracht 
kommenden Unterrichtsanstalt oder durch ein Zeugnis einer anderen Einrichtung zu erbringen, die hiezu vom 
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz ermächtigt wurde. 
 
(2) Die Ermächtigung ist zu erteilen, wenn die Gewähr dafür gegeben ist, daß die notwendigen Fachkenntnisse in 
entsprechender Weise vermittelt werden. Die Ermächtigung ist unter Auflagen zu erteilen, wenn dies zur 
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Vermittlung der Fachkenntnisse erforderlich ist. Die Ermächtigung ist zu 
widerrufen, wenn gegen die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder der dazu erlassenen Verordnungen 
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über die Vermittlung der Fachkenntnisse verstoßen wurde, die Auflagen nicht eingehalten werden, oder wenn die 
Voraussetzungen für die Ermächtigung nicht mehr vorliegen. 
 
(3) Zur Vermittlung der Fachkenntnisse zur Durchführung von Sprengarbeiten sind von der Unterrichtsanstalt 
oder ermächtigten Einrichtung nur Auszubildende zuzulassen, die eine Bescheinigung der Landespolizeidirektion, 
insoweit diese für das Gebiet einer Gemeinde zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, oder, außerhalb 
dieses örtlichen Wirkungsbereiches, der Bezirksverwaltungsbehörde über ihre Verläßlichkeit beibringen. Zur 
Beurteilung der Verläßlichkeit nach diesem Bundesgesetz ist sinngemäß § 8 des Waffengesetzes 1996, BGBl. I 
Nr. 12/1997, heranzuziehen, wobei auch entsprechend schwerwiegende Verwaltungsübertretungen zu 
berücksichtigen sind. 
 
(4) Der Nachweis der Fachkenntnisse ist von der zuständigen Behörde zu entziehen, wenn die betreffende 
Person zur Durchführung der betreffenden Arbeiten geistig oder körperlich nicht mehr geeignet ist. Gleiches gilt, 
wenn auf Grund besonderer Vorkommnisse, zB eines Fehlverhaltens, das zu einem Unfall geführt hat, eine 
sichere Durchführung der Arbeiten durch die betreffende Person nicht mehr gewährleistet ist. Der Entzug des 
Nachweises ist dem Arbeitgeber, dem zuständigen Arbeitsinspektorat sowie jener Unterrichtsanstalt oder 
Einrichtung, die den Nachweis ausgestellt hat, bekanntzugeben. 
 
(5) Die Arbeitsinspektorate haben Umstände, die zur Entziehung des Nachweises der Fachkenntnisse führen 
könnten, der zuständigen Behörde zur Kenntnis zu bringen. Werden dem Arbeitgeber Umstände bekannt, die 
zum Entzug des Nachweises der Fachkenntnisse führen könnten, hat er dies dem zuständigen Arbeitsinspektorat 
zu melden. 
 
(6) Die Sicherheitsbehörden haben Umstände, die zur Entziehung des Nachweises der Fachkenntnisse 
betreffend die Durchführung von Sprengarbeiten führen könnten, der zuständigen Behörde zur Kenntnis zu 
bringen. 
 
§ 75. (1) Für den Betrieb eines sicherheitstechnischen Zentrums im Sinne dieses Bundesgesetzes müssen 
folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

1. Die sicherheitstechnische Leitung des Zentrums muss einer Sicherheitsfachkraft übertragen sein, die die 
erforderlichen Fachkenntnisse nachweist und die sicherheitstechnische Betreuung hauptberuflich ausübt. 
2. Im Zentrum müssen weitere Sicherheitsfachkräfte beschäftigt werden, die die erforderlichen 
Fachkenntnisse nachweisen, sodass gewährleistet ist, dass das Zentrum regelmäßig eine 
sicherheitstechnische Betreuung im Ausmaß von mindestens 70 Stunden wöchentlich ausüben kann, wobei 
auf dieses Ausmaß nur die Einsatzzeit von Sicherheitsfachkräften anzurechnen ist, die regelmäßig 
mindestens acht Stunden wöchentlich beschäftigt werden. 
3. Im Zentrum muss das erforderliche Fach- und Hilfspersonal beschäftigt werden. 
4. Im Zentrum müssen die für eine ordnungsgemäße sicherheitstechnische Betreuung erforderlichen 
Einrichtungen, Geräte und Mittel vorhanden sein. 

 
(2) Der Betreiber eines sicherheitstechnischen Zentrums hat dem Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz zu melden: 

1. spätestens vier Wochen vor Aufnahme des Betriebes eines Zentrums: Zeitpunkt der beabsichtigten 
Inbetriebnahme, Bezeichnung des Zentrums, Name des Leiters, Anschrift und Telefonnummer des Zentrums, 
2. nach Aufnahme des Betriebes: allfällige Änderungen der Angaben nach Z 1, 
3. die allfällige Beendigung der Tätigkeit des Zentrums. 

 
(3) Das zuständige Arbeitsinspektorat hat auf Grund der Meldung nach Abs. 2 Z 1 unverzüglich zu überprüfen, ob 
die Voraussetzungen nach Abs. 1 vorliegen. Ergibt die Überprüfung, daß die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht 
erfüllt sind, hat das Arbeitsinspektorat den Betreiber schriftlich zur Behebung der Mängel vor Aufnahme des 
Betriebes des Zentrums aufzufordern. Wird ein sicherheitstechnisches Zentrum betrieben, ohne die 
Voraussetzungen nach Abs. 1 zu erfüllen, hat das Arbeitsinspektorat Strafanzeige an die zuständige 
Verwaltungsstrafbehörde zu erstatten. § 9 Abs. 4 und 5 sowie §§ 11 und 13 des Arbeitsinspektionsgesetzes 
1993, BGBl. Nr. 27, gelten sinngemäß. Das Arbeitsinspektorat hat den zuständigen gesetzlichen 
Interessenvertretungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer 

1. Gelegenheit zu geben, an der Überprüfung teilzunehmen, 
2. gegebenenfalls eine Kopie der Aufforderung zur Behebung der Mängel zu übermitteln und 
3. mitzuteilen, ob die Voraussetzungen nach Abs. 1 vorliegen oder ob Strafanzeige erstattet wurde. 

 
(4) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat jährlich eine Liste der 
sicherheitstechnischen Zentren zu erstellen und sie im Internet zu veröffentlichen. Diese Liste hat zu enthalten: 
Namen der Betreiber, Namen der Leiter, Anschriften, Telefonnummern und Bezeichnung der Zentren. In diese 
Liste sind alle sicherheitstechnischen Zentren aufzunehmen, bei denen die Prüfung gemäß Abs. 3 ergeben hat, 
daß sie die Voraussetzungen nach Abs. 1 erfüllen. Erfolgt eine rechtskräftige Bestrafung im Sinne des § 130 Abs. 
6 Z 1, so ist das betreffende Zentrum aus der Liste zu streichen. 
 
§ 80. (1) Für den Betrieb eines arbeitsmedizinischen Zentrums im Sinne dieses Bundesgesetzes müssen 
folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 
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1. Die ärztliche Leitung des Zentrums muss einem Arzt übertragen sein, der über die erforderliche Ausbildung 
verfügt und die arbeitsmedizinische Betreuung hauptberuflich ausübt. 
2. Im Zentrum müssen weitere Ärzte beschäftigt werden, die über die erforderliche Ausbildung verfügen, 
sodaß gewährleistet ist, dass das Zentrum regelmäßig eine arbeitsmedizinische Betreuung im Ausmaß von 
mindestens 70 Stunden wöchentlich ausüben kann, wobei auf dieses Ausmaß nur die Einsatzzeit von Ärzten 
anzurechnen ist, die regelmäßig mindestens acht Stunden wöchentlich beschäftigt werden. 
3. Im Zentrum muss das erforderliche Fach- und Hilfspersonal beschäftigt werden. 
4. Im Zentrum müssen die für eine ordnungsgemäße arbeitsmedizinische Betreuung erforderlichen 
Einrichtungen, Geräte und Mittel vorhanden sein. 

 
(2) Der Betreiber eines arbeitsmedizinischen Zentrums hat dem Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz zu melden: 

1. spätestens vier Wochen vor Aufnahme des Betriebes eines Zentrums: Zeitpunkt der beabsichtigten 
Inbetriebnahme, Bezeichnung des Zentrums, Name des Leiters, Anschrift und Telefonnummer des Zentrums, 
2. nach Aufnahme des Betriebes: allfällige Änderungen der Angaben nach Z 1, 
3. die allfällige Beendigung der Tätigkeit des Zentrums. 

 
(3) Das zuständige Arbeitsinspektorat hat auf Grund der Meldung nach Abs. 2 Z 1 unverzüglich zu überprüfen, ob 
die Voraussetzungen nach Abs. 1 vorliegen. Ergibt die Überprüfung, daß die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht 
erfüllt sind, hat das Arbeitsinspektorat den Betreiber schriftlich zur Behebung der Mängel vor Aufnahme des 
Betriebes des Zentrums aufzufordern. Wird ein arbeitsmedizinisches Zentrum betrieben, ohne die 
Voraussetzungen nach Abs. 1 zu erfüllen, hat das Arbeitsinspektorat Strafanzeige wegen Übertretung im Sinne 
des § 130 Abs. 6 Z 2 an die zuständige Verwaltungsstrafbehörde zu erstatten. § 9 Abs. 4 und 5 sowie §§ 11 und 
13 des Arbeitsinspektionsgesetzes 1993, BGBl. Nr. 27/1993, gelten sinngemäß. Das Arbeitsinspektorat hat den 
zuständigen gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sowie der 
Österreichischen Ärztekammer 

1. Gelegenheit zu geben, an der Überprüfung teilzunehmen, 
2. gegebenenfalls eine Kopie der Aufforderung zur Behebung der Mängel zu übermitteln und 
3. mitzuteilen, ob die Voraussetzungen vorliegen oder ob Strafanzeige erstattet wurde. 

 
(4) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat jährlich eine Liste der 
arbeitsmedizinischen Zentren zu erstellen und sie im Internet zu veröffentlichen. Diese Liste hat zu enthalten: 
Namen der Betreiber, Namen der Leiter, Anschriften, Telefonnummern und Bezeichnung der Zentren. In diese 
Liste sind alle arbeitsmedizinischen Zentren aufzunehmen, die eine Meldung nach Abs. 2 Z 1 erstattet haben und 
bei denen die Prüfung gemäß Abs. 3 ergeben hat, daß sie die Voraussetzungen nach Abs. 1 erfüllen. Erfolgt eine 
rechtskräftige Bestrafung im Sinne des § 130 Abs. 6 Z 2, so ist das betreffende Zentrum aus der Liste zu 
streichen. 
 
§ 83. (1) Die nachstehenden Bestimmungen gelten für Sicherheitsfachkräfte und Arbeitsmediziner 
gleichermaßen. Sicherheitsfachkräfte und Arbeitsmediziner werden im folgenden als Präventivfachkräfte 
bezeichnet. 
 
(2) Wenn ein Arbeitsschutzausschuss besteht, ist er vor der Bestellung von Präventivfachkräften anzuhören. 
 
(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 159/2001) 
 
(4) Die Bestellung von Präventivfachkräften hat jeweils für eine Arbeitsstätte samt allen dazugehörigen Baustellen 
und auswärtigen Arbeitsstellen zu erfolgen. 
 
(5) Abweichend von Abs. 4 darf eine gesonderte Bestellung von Präventivfachkräften für Baustellen erfolgen, 
wenn dies aus organisatorischen oder fachlichen Gründen zweckmäßig ist. 
 
(6) Abs. 4 und 5 gilt auch bei Inanspruchnahme eines Zentrums. Werden mehrere betriebseigene 
Sicherheitsfachkräfte bestellt, ist einer von ihnen die Leitung zu übertragen. Gleiches gilt bei Bestellung mehrerer 
betriebseigener Arbeitsmediziner. Bei Bestellung mehrerer Präventivfachkräfte und bei Inanspruchnahme eines 
Zentrums neben betriebseigenen oder externen Präventivfachkräften ist für deren Zusammenarbeit und 
Koordination zu sorgen. 
 
(7) Betriebseigene Präventivfachkräfte bzw. deren Leitung sind unmittelbar dem Arbeitgeber oder der für die 
Einhaltung der Arbeitnehmerschutzvorschriften sonst verwaltungsstrafrechtlich verantwortlichen Person zu 
unterstellen. 
 
(8) Arbeitgeber haben den betriebseigenen Präventivfachkräften Gelegenheit zu geben, die für ihre Tätigkeit 
erforderlichen Fachkenntnisse zu erweitern. 
 
(9) Weder die Bestellung von Präventivfachkräften noch die Inanspruchnahme eines Präventionszentrums noch 
die Anwendung des Unternehmermodells gemäß § 78b enthebt die Arbeitgeber von ihrer Verantwortlichkeit für 
die Einhaltung der Arbeitnehmerschutzvorschriften. Den Präventivfachkräften kann die Verantwortlichkeit für die 
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Einhaltung von Arbeitnehmerschutzvorschriften nicht rechtswirksam übertragen werden. §§ 15 und 130 Abs. 4 
gelten auch für betriebseigene Präventivfachkräfte. 
 
§ 130. (1) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 166 bis 8.324 €, im Wiederholungsfall mit 
Geldstrafe von 333 bis 16.659 € zu bestrafen ist, begeht, wer als Arbeitgeber entgegen diesem Bundesgesetz 
oder den dazu erlassenen Verordnungen 

1. nicht dafür sorgt, dass die Arbeitnehmer bei ernster und unmittelbarer Gefahr gemäß § 3 Abs. 3 und 4 
vorgehen können, 
2. die Verpflichtungen nach § 3 Abs. 5 verletzt, 
3. die Verpflichtung zur Bestellung einer geeigneten Person gemäß § 3 Abs. 6 verletzt, 
4. die Verpflichtungen betreffend Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung verletzt, 
5. die Verpflichtung zur Ermittlung und Beurteilung der Gefahren verletzt, 
6. die durchzuführenden Schutzmaßnahmen nicht festlegt oder nicht für deren Einhaltung sorgt, 
7. die Verpflichtungen betreffend die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente verletzt, 
8. Arbeitnehmer entgegen § 6 Abs. 1 bis 3 zu Tätigkeiten heranzieht, zu deren Durchführung sie nicht 
geeignet sind, 
9. die Beschäftigungsverbote und -beschränkungen für Arbeitnehmerinnen oder für behinderte Arbeitnehmer 
verletzt, 
10. die Koordinationspflichten verletzt, 
11. die Informations-, Beteiligungs- oder Anhörungspflichten gegenüber den Arbeitnehmern oder die 
Unterweisungspflicht verletzt, 
12. die Verpflichtung zur Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen in Betrieben gemäß § 10 Abs. 2 und 
3, in denen regelmäßig mehr als 50 Arbeitnehmer beschäftigt werden, oder in Arbeitsstätten gemäß § 10 Abs. 
4, in denen regelmäßig mehr als 50 Arbeitnehmer beschäftigt werden, oder die Pflichten gegenüber den 
Sicherheitsvertrauenspersonen verletzt, 
13. die Verpflichtung zur Erstellung, Aufbewahrung und Übermittlung von Aufzeichnungen und Berichten über 
Arbeitsunfälle verletzt, ausgenommen die Aufzeichnungspflicht nach § 16 Abs. 1 Z 3, 
14. die Instandhaltungs-, Reinigungs- oder Prüfpflichten verletzt, 
15. die Verpflichtungen betreffend die Einrichtung und den Betrieb von Arbeitsstätten oder Baustellen 
einschließlich der Sozial- und Sanitäreinrichtungen verletzt, 
16. die Verpflichtungen betreffend die Beschaffenheit, die Aufstellung, die Benutzung, die Prüfung oder die 
Wartung von Arbeitsmitteln verletzt, 
17. die Verpflichtungen betreffend Arbeitsstoffe verletzt, 
18. die Verpflichtungen betreffend Eignungs- und Folgeuntersuchungen, wiederkehrende Untersuchungen der 
Hörfähigkeit sowie sonstige besondere Untersuchungen verletzt, 
19. die Verpflichtungen betreffend die Vorbereitung, Gestaltung und Durchführung von Arbeitsvorgängen oder 
die Einrichtung, Beschaffenheit und Erhaltung von Arbeitsplätzen verletzt, 
20. Arbeitnehmer mit Arbeiten gemäß § 62 Abs. 1 bis 3 beschäftigt, obwohl sie die zu deren Durchführung 
erforderlichen Voraussetzungen nicht erfüllen, oder selbst entgegen § 62 Abs. 7 solche Arbeiten durchführt, 
21. nicht dafür sorgt, dass die Organisation und Vorbereitung von Arbeiten gemäß § 62 Abs. 4 durch 
Personen erfolgt, die hierfür geeignet sind und die erforderlichen Fachkenntnisse nachweisen, oder selbst die 
Organisation und Vorbereitung entgegen § 62 Abs. 7 durchführt, 
22. Arbeitnehmer beschäftigt, ohne dass die gemäß § 62 Abs. 5 erforderliche Aufsicht gewährleistet ist, 
23. die Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Handhabung von Lasten verletzt, 
24. die Verpflichtungen betreffend Lärm oder sonstigen Einwirkungen und Belastungen verletzt, 
25. die Verpflichtungen betreffend Bildschirmarbeit verletzt, 
26. die Verpflichtungen betreffend persönliche Schutzausrüstungen oder Arbeitskleidung verletzt, 
27. die Verpflichtung zur Bestellung oder zur Beiziehung von Sicherheitsfachkräften oder von 
Arbeitsmedizinern verletzt, ihnen die erforderlichen Informationen und Unterlagen nicht zur Verfügung stellt, 
oder nicht dafür sorgt, dass sie ihre gesetzlichen Aufgaben erfüllen, sofern kein Präventionszentrum gemäß § 
78 Abs. 1 Z 2 in Anspruch genommen wurde, 
27a. die Verpflichtung zur Anforderung oder zur Beiziehung des von ihm in Anspruch genommenen 
Präventionszentrums des zuständigen Unfallversicherungsträgers verletzt, 
27b. die Aufgaben nach § 84 Abs. 1 und 3 sowie § 85 Abs. 2 nicht ordnungsgemäß wahrnimmt, sofern er als 
Form der sicherheitstechnischen Betreuung das Unternehmermodell gewählt hat, 
27c. die Verpflichtungen betreffend Präventionszeit gemäß § 82a verletzt, 
27d. die Verpflichtungen betreffend die sonstigen Fachleute gemäß § 82b verletzt oder nicht dafür sorgt, dass 
sie in der Präventionszeit ihre gesetzlichen Aufgaben erfüllen, 
28. die Verpflichtung zur Beschäftigung von Fach- und Hilfspersonal für die sicherheitstechnische oder 
arbeitsmedizinische Betreuung oder die Verpflichtung zur Beistellung der notwendigen Räume, Ausstattung 
oder Mittel verletzt, 
29. die Verpflichtungen betreffend den Arbeitsschutzausschuss oder den zentralen Arbeitsschutzausschuss 
verletzt, 
30. eine Arbeitsstätte errichtet, betreibt oder ändert, ohne dass die erforderliche Arbeitsstättenbewilligung 
vorliegt, 
31. Meldepflichten verletzt. 
32. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 159/2001) 
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(2) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 166 bis 8.324 €, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe von 
333 bis 16.659 € zu bestrafen ist, begeht, wer als Arbeitgeber Verpflichtungen, die ihm nach einem aufgrund 
dieses Bundesgesetzes erlassenen Bescheid oder verwaltungsgerichtlichen Erkenntnis obliegen, nicht einhält. 
 
(3) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 166 bis 8.324 €, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe von 
333 bis 16.659 € zu bestrafen ist, begeht, wer als Überlasser oder Beschäftiger die in diesem Bundesgesetz oder 
den dazu erlassenen Verordnungen vorgesehenen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Überlassung 
verletzt. 
 
(4) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis 250 €, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe bis 413 € zu 
bestrafen ist, begeht, wer als Arbeitnehmer trotz Aufklärung und nachweislich schriftlicher Aufforderung durch den 
Arbeitgeber oder das Arbeitsinspektorat entgegen diesem Bundesgesetz oder den dazu erlassenen 
Verordnungen 

1. Unterweisung und den Anweisungen des Arbeitgebers Arbeitsmittel nicht ordnungsgemäß benutzt und 
dadurch eine Gefahr für andere Arbeitnehmer herbeiführt, 
2. vom Inbetriebnahme eines Arbeitsmittels nicht prüft, ob dieses offenkundige Mängel aufweist, oder sich bei 
Inbetriebnahme eines Arbeitsmittels nicht vergewissert, daß er sich selbst oder andere Arbeitnehmer nicht in 
Gefahr bringt, 
3. entgegen der Unterweisung und den Anweisungen des Arbeitgebers die zur Verfügung gestellte, diesem 
Bundesgesetz entsprechende, persönliche Schutzausrüstung nicht oder nicht zweckentsprechend verwendet 
oder sie nach Benutzung nicht an dem dafür vorgesehenen Platz lagert, 
4. eine Schutzeinrichtung entfernt, außer Betrieb setzt, willkürlich verändert oder umstellt oder entgegen der 
Unterweisung und den Anweisungen des Arbeitgebers eine Schutzeinrichtung nicht ordnungsgemäß benutzt, 
5. sich durch Alkohol, Arzneimittel oder Suchtgift in einen Zustand versetzt, indem er sich oder andere 
Personen in Gefahr bringt, 
6. die Meldepflicht betreffend Arbeitsunfälle, ernste und unmittelbare Gefahren oder Defekte verletzt. 

  
(5) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 166 bis 8.324 €, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe von 
333 bis 16.659 € zu bestrafen ist, begeht, wer als Arbeitgeber/in 

1. den nach dem 9. Abschnitt weitergeltenden Bestimmungen zuwiderhandelt, oder 
2. die nach dem 9. Abschnitt weitergeltenden bescheidmäßigen Vorschreibungen nicht einhält. 

 
(6) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 166 bis 8.324 €, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe von 
333 bis 16.659 € zu bestrafen ist, begeht, wer 

1. ein sicherheitstechnisches Zentrum betreibt, ohne die Voraussetzungen nach § 75 Abs. 1 zu erfüllen, 
2. ein arbeitsmedizinisches Zentrum betreibt, ohne die Voraussetzungen nach § 80 Abs. 1 zu erfüllen, 
3. die Meldepflichten nach § 75 Abs. 2 oder § 80 Abs. 2 oder die Auskunftspflicht nach § 84 Abs. 4 verletzt. 

 
(7) Wurden Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1, 2, 3, 5 und 6 nicht im Inland begangen, gelten sie als an 
jenem Ort begangen, an dem sie festgestellt wurden. 
 
 
 
24.) Arbeitsinspektionsgesetz 1993  
BGBl 27/1993 idF BGBl I 71/2013 
 
§ 9. (1) Stellt die Arbeitsinspektion die Übertretung einer Arbeitnehmerschutzvorschrift fest, so ist der 
Arbeitgeber/die Arbeitgeberin oder die gemäß § 4 Abs. 7 beauftragte Person nach Möglichkeit im erforderlichen 
Umfang mit dem Ziel einer möglichst wirksamen Umsetzung der Arbeitnehmerschutzvorschriften zu beraten und 
hat das Arbeitsinspektorat den Arbeitgeber/die Arbeitgeberin formlos schriftlich aufzufordern, innerhalb einer 
angemessenen Frist den den Rechtsvorschriften und behördlichen Verfügungen entsprechenden Zustand 
herzustellen. Eine Ablichtung der Aufforderung ist den Organen der Arbeitnehmerschaft und dem/der gemäß § 23 
Abs. 1 gemeldeten verantwortlichen Beauftragten zur Kenntnis zu übersenden. Den 
Sicherheitsvertrauenspersonen sowie den Sicherheitsfachkräften und Arbeitsmediziner/innen ist eine Ablichtung 
der Aufforderung zur Kenntnis zu übersenden, soweit deren Aufgabenbereich berührt ist. 
 
(2) Wird der Aufforderung nach Abs. 1 innerhalb der vom Arbeitsinspektorat festgelegten oder erstreckten Frist 
nicht entsprochen, so hat das Arbeitsinspektorat Anzeige an die zuständige Verwaltungsstrafbehörde zu 
erstatten. 
 
(3) Das Arbeitsinspektorat hat auch ohne vorausgehende Aufforderung nach Abs. 1 Strafanzeige wegen 
Übertretung einer Arbeitnehmerschutzvorschrift zu erstatten, wenn es sich um eine schwerwiegende Übertretung 
handelt. 
 
(3a) Werden Übertretungen von arbeitsstättenbezogenen Arbeitnehmerschutzvorschriften oder behördlichen 
Verfügungen festgestellt, die sich auf geringfügigste Abweichungen von technischen Maßen (wie Raumhöhe, 
lichte Höhe, Lichteintrittsflächen usw.) beziehen, hat das Arbeitsinspektorat gemäß § 21 Abs. 2 VStG von der 
Erstattung einer Anzeige abzusehen. 
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(4) Mit der Anzeige gemäß Abs. 2 und 3 ist ein bestimmtes Strafausmaß zu beantragen. Eine Ablichtung der 
Anzeige ist dem Arbeitgeber/der Arbeitgeberin und den Organen der Arbeitnehmerschaft, in jenen Fällen, in 
denen die Anzeige auf Grund einer gemäß § 5 Abs. 1 Z 1 des Arbeiterkammergesetzes 1992, BGBl. Nr. 
626/1991, gemeinsam durchgeführten Besichtigung erfolgt, auch der zuständigen gesetzlichen 
Interessenvertretung der Arbeitnehmer, zur Kenntnis zu übersenden. Die Verwaltungsstrafbehörde hat über die 
Anzeige ohne Verzug, längstens jedoch binnen zwei Wochen, das Strafverfahren einzuleiten. 
 
(4a) Erfolgt eine Anzeige wegen Übertretung von Arbeitnehmerschutzvorschriften betreffend das ärztliche 
Personal einer Krankenanstalt im Sinne des § 2 des Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetzes, BGBl. Nr. 
1/1957, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 65/2002, ist der Österreichischen Ärztekammer eine Ablichtung der 
Anzeige zu übersenden. 
 
(5) Wenn die Übertretung von einem Organ einer Gebietskörperschaft oder eines Gemeindeverbandes begangen 
wurde, hat das Arbeitsinspektorat anstelle einer Anzeige gemäß Abs. 2 und 3 bei Organen des Bundes oder 
eines Landes Anzeige an das oberste Organ, dem das der Übertretung verdächtige Organ untersteht (Artikel 20 
Abs. 1 erster Satz B-VG), in allen anderen Fällen Aufsichtsbeschwerde an die Aufsichtsbehörde zu erstatten. Die 
obersten Organe und die Aufsichtsbehörden haben das Arbeitsinspektorat ohne Verzug über das Veranlasste in 
Kenntnis zu setzen. 
 
§ 11. (1) In Verwaltungsstrafverfahren wegen der Übertretung von Arbeitnehmerschutzvorschriften ist das 
zuständige Arbeitsinspektorat (§ 15 Abs. 6) Partei. Dies gilt auch für das Verfahren der Verwaltungsgerichte. 
 
(2) Gelangt die Verwaltungsstrafbehörde im Verfahren zu der Ansicht, dass das Strafverfahren einzustellen oder 
eine niedrigere Strafe zu verhängen ist, als vom Arbeitsinspektorat beantragt wurde, so hat sie vor Erlassung des 
Bescheides oder einer Strafverfügung dem Arbeitsinspektorat Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
 
(3) Dem Arbeitsinspektorat steht das Recht der Beschwerde gegen Bescheide sowie des Einspruches gegen 
Strafverfügungen zu. 
 
§ 15. (1) Soweit im Folgenden nicht anders bestimmt ist, stehen die Befugnisse nach diesem Bundesgesetz 
jenem allgemeinen Arbeitsinspektorat (§ 14 Abs. 1) zu, in dessen Aufsichtsbezirk sich die Betriebsstätte oder 
Arbeitsstelle befindet. 
 
(2) Erstreckt sich eine Betriebsstätte oder Arbeitsstelle über mehrere Aufsichtsbezirke der Arbeitsinspektion, so 
ist jenes Arbeitsinspektorat zuständig, in dessen Aufsichtsbezirk sich die Leitung dieser Betriebsstätte oder 
Arbeitsstelle befindet. 
 
(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 159/2001) 
 
(4) Die Befugnisse nach § 8 Abs. 1 und 2 stehen jenem Arbeitsinspektorat zu, in dessen Aufsichtsbezirk sich die 
Unterlagen befinden. Dies gilt auch dann, wenn diese Unterlagen Betriebsstätten oder Arbeitsstellen betreffen, für 
die gemäß Abs. 1 ein anderes Arbeitsinspektorat zuständig ist. Die Befugnisse nach § 8 Abs. 3 stehen sowohl 
jenem Arbeitsinspektorat zu, in dessen Aufsichtsbezirk sich die Unterlagen befinden, als auch jenem 
Arbeitsinspektorat, in dessen Aufsichtsbezirk die Betriebsstätte oder Arbeitsstelle liegt, auf die sich diese 
Unterlagen beziehen. 
 
(5) Die Befugnisse nach § 9 stehen hinsichtlich auswärtiger Arbeitsstellen sowohl jenem Arbeitsinspektorat zu, in 
dessen Aufsichtsbezirk die Arbeitsstelle liegt, als auch jenem Arbeitsinspektorat, in dessen Aufsichtsbezirk die 
Betriebsstätte liegt, zu der diese Arbeitsstelle gehört. 
 
(6) In Verfahren in Verwaltungsstrafsachen (§ 11) ist jenes Arbeitsinspektorat zu beteiligen, das die Strafanzeige 
(§ 9) erstattet hat. Wird ein Verwaltungsstrafverfahren ohne Anzeige des Arbeitsinspektorates eingeleitet, ist 
jenes Arbeitsinspektorat zu beteiligen, in dessen Aufsichtsbezirk sich die Betriebsstätte oder die Arbeitsstelle 
befindet, auf die sich das Verfahren bezieht. 
 
(7) In Verfahren gemäß § 12 ist jenes Arbeitsinspektorat zu beteiligen, über dessen Antrag das Verfahren 
eingeleitet wurde. Wird ein Verfahren ohne Antrag eines Arbeitsinspektorates eingeleitet, ist jenes 
Arbeitsinspektorat zu beteiligen, in dessen Aufsichtsbezirk sich die Betriebsstätte oder die Arbeitsstelle befindet, 
auf die sich das Verfahren bezieht. Bezieht sich ein Verfahren auf mehrere Betriebsstätten oder Arbeitsstellen mit 
gemeinsamer Leitung, so ist am Verfahren jenes Arbeitsinspektorat zu beteiligen, in dessen Aufsichtsbezirk sich 
die gemeinsame Leitung befindet. 
 
(8) Findet im Verfahren des Verwaltungsgerichts eine mündliche Verhandlung außerhalb des Aufsichtsbezirkes 
des nach Abs. 6 oder 7 zu beteiligenden Arbeitsinspektorates statt, kann sich das Arbeitsinspektorat durch ein 
Organ jenes Arbeitsinspektorats, in dessen Aufsichtsbezirk die Verhandlung stattfindet, vertreten lassen. 
 
(9) Die örtliche Zuständigkeit zur Durchführung von Verwaltungsverfahren durch die Arbeitsinspektorate richtet 
sich nach dem Standort der Betriebsstätte, auf die sich das Verfahren bezieht oder, sofern sich die Betriebsstätte 
über mehrere Aufsichtsbezirke erstreckt, nach dem Standort der Leitung der Betriebsstätte. Für die Durchführung 
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von Verwaltungsverfahren, die sich auf mehrere, in verschiedenen Aufsichtsbezirken gelegene Betriebsstätten 
mit gemeinsamer Leitung beziehen, ist jenes Arbeitsinspektorat zuständig, in dessen Aufsichtsbezirk sich die 
gemeinsame Leitung der Betriebsstätten befindet. Für die Durchführung von Verwaltungsverfahren, die sich auf 
Arbeitsstellen beziehen, ist jenes Arbeitsinspektorat zuständig, in dessen Aufsichtsbezirk sich die Betriebsstätte 
befindet, zu der diese Arbeitsstelle gehört. Besteht keine solche Betriebsstätte, richtet sich die örtliche 
Zuständigkeit nach der Lage der Arbeitsstelle. 
 
(10) In einer Verordnung gemäß § 14 Abs. 4, mit der besondere Arbeitsinspektorate errichtet oder Aufgaben an 
allgemeine Arbeitsinspektorate übertragen werden, sind auch die im Hinblick auf den sachlichen und örtlichen 
Wirkungsbereich notwendigen Abweichungen von Abs. 1 bis 8 zu regeln. 
 
§ 23. (1) Die Bestellung von verantwortlichen Beauftragten gemäß § 9 Abs. 2 und 3 des 
Verwaltungsstrafgesetzes 1991 - VStG, BGBl. Nr. 52, in der jeweils geltenden Fassung für die Einhaltung von 
Arbeitnehmerschutzvorschriften und für die Einhaltung dieses Bundesgesetzes wird erst rechtswirksam, nachdem 
beim zuständigen Arbeitsinspektorat eine schriftliche Mitteilung über die Bestellung samt einem Nachweis der 
Zustimmung des/der Bestellten eingelangt ist. Dies gilt nicht für die Bestellung von verantwortlichen Beauftragten 
auf Verlangen der Behörde gemäß § 9 Abs. 2 VStG. 
 
(2) Arbeitnehmer/innen können für die Einhaltung von Arbeitnehmerschutzvorschriften und für die Einhaltung 
dieses Bundesgesetzes zu verantwortlichen Beauftragten gemäß § 9 Abs. 2 und 3 VStG rechtswirksam nur 
bestellt werden, wenn sie leitende Angestellte sind, denen maßgebliche Führungsaufgaben selbstverantwortlich 
übertragen sind. 
 
(3) Der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin hat den Widerruf der Bestellung und das Ausscheiden von verantwortlichen 
Beauftragten nach Abs. 1 dem zuständigen Arbeitsinspektorat unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
 
§ 24. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe 
von 41 € bis 4.140 €, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe von 83 € bis 4.140 € zu bestrafen, 

1. wer als Arbeitgeber/in 
a) nicht dafür sorgt, daß den Arbeitsinspektionsorganen die in § 4 Abs. 1 angeführten Räumlichkeiten und 
Stellen in einer Weise zugänglich sind, durch die eine wirksame Überwachung möglich ist; 
b) entgegen § 4 Abs. 5 nicht dafür sorgt, daß bei seiner/ihrer Abwesenheit eine in der Betriebsstätte oder 
auf der Arbeitsstelle anwesende Person dem Arbeitsinspektionsorgan die Besichtigung ermöglicht, das 
Arbeitsinspektionsorgan auf dessen Verlangen begleitet, die erforderlichen Auskünfte erteilt sowie Einsicht 
in Unterlagen gewährt; 
c) entgegen § 4 Abs. 7 auf Verlangen des Arbeitsinspektionsorgans weder selbst an der Besichtigung 
teilnimmt noch eine ausreichend informierte Person damit beauftragt, ihn/sie bei der Besichtigung zu 
vertreten oder nicht dafür sorgt, dass die mit seiner/ihrer Vertretung beauftragte Person an der 
Besichtigung teilnimmt oder Arbeitsinspektionsorganen die erforderlichen Auskünfte erteilt sowie Einsicht 
in die Unterlagen gewährt; 
d) entgegen § 8 Abs. 3 Unterlagen, Ablichtungen, Abschriften oder Auszüge nicht übermittelt; 
e) entgegen § 23 Abs. 3 den Widerruf der Bestellung oder das Ausscheiden von verantwortlichen 
Beauftragten nicht meldet; 

2. wer als Arbeitgeber/in oder als nach § 4 Abs. 5 oder 7 beauftragte Person 
a) entgegen § 4 Abs. 3 zweiter Satz Betriebseinrichtungen oder Betriebsmittel nicht in Betrieb setzt; 
b) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 159/2001) 
c) entgegen § 8 Abs. 1 keine Einsicht in Unterlagen gewährt; 

3. als Arbeitgeber/in, als gemäß § 4 Abs. 5 oder 7 beauftragte Person oder als Arbeitnehmer/in entgegen § 7 
die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt; 
4. als Erzeuger/in oder Vertreiber/in 

a) von Arbeitsstoffen entgegen § 6 Abs. 1 die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt oder dem Verlangen 
des Arbeitsinspektorates auf Information der Abnehmer/innen nicht nachkommt; 
b) von Maschinen, Geräten oder deren Teilen oder Zubehör entgegen § 6 Abs. 2 Ablichtungen nicht 
übermittelt oder die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt; 

5. wer, soweit nicht Z 1 bis 4 zur Anwendung kommen, 
a) Arbeitsinspektionsorgane am Betreten von Betriebsstätten und Arbeitsstellen gemäß § 4 hindert; 
b) Arbeitsinspektionsorgane bei der Durchführung von Besichtigungen gemäß § 4 behindert; 
c) die Durchführung von Untersuchungen und Messungen gemäß § 5 Abs. 1 und 2 oder die Entnahme 
von Proben gemäß § 5 Abs. 3 behindert oder 
d) auf sonstige Weise die Organe der Arbeitsinspektion oder des Zentral-Arbeitsinspektorates bei der 
Ausübung der in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Aufgaben behindert oder die Erfüllung der ihnen 
gesetzlich übertragenen Aufgaben vereitelt. 

 
(2) Das Arbeitsinspektorat hat mit der Anzeige von Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 ein bestimmtes 
Strafausmaß zu beantragen. Für das Verwaltungsstrafverfahren gelten §§ 11 und 13. 
 
(3) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Übertretung von einem Organ einer Gebietskörperschaft oder eines 
Gemeindeverbandes begangen wurde. In solchen Fällen ist gemäß § 9 Abs. 5 vorzugehen. 
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(4) Wurden Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1, 2 und 3 nicht im Inland begangen, gelten sie als an jenem Ort 
begangen, an dem sie festgestellt wurden. 
 
§ 26. (1) Das Arbeitsinspektionsgesetz 1974, BGBl. Nr. 143, ist auf Sachverhalte, die sich nach Ablauf des 31. 
März 1993 ereignen, nicht mehr anzuwenden, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist. 
 
(2) Am 1. April 1993 anhängige Verfahren sind nach der bisherigen Rechtslage zu Ende zu führen. Bei 
Berufungen gegen Bescheide, die nach dem 31. März 1993 erlassen werden, gelten im Berufungsverfahren die 
§§ 11 und 12 dieses Bundesgesetzes anstelle der §§ 8 und 9 des Arbeitsinspektionsgesetzes 1974, BGBl. Nr. 
143, (ArbIG 1974). 
 
(3) Eine vor dem 1. April 1993 erfolgte Bestellung von verantwortlichen Beauftragten gemäß § 9 Abs. 2 bis 4 
VStG für die Einhaltung von Arbeitnehmerschutzvorschriften gilt nicht für Übertretungen, die nach diesem 
Zeitpunkt begangen werden, sofern nicht bis zu diesem Zeitpunkt eine Mitteilung an das Arbeitsinspektorat 
gemäß § 23 Abs. 1 erfolgt. 
 
(4) Eine vor dem 1. April 1993 erfolgte Bestellung von Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen zu verantwortlichen 
Beauftragten gemäß § 9 Abs. 2 bis 4 VStG gilt unbeschadet der Mitteilung gemäß Abs. 3 nicht für Übertretungen, 
die nach diesem Zeitpunkt begangen werden, sofern es sich bei diesen Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen nicht 
um leitende Angestellte gemäß § 23 Abs. 2 handelt. 
 
(5) Bestellungen von Arbeitsinspektoren/Arbeitsinspektorinnen für besondere Aufgaben gemäß § 13 ArbIG 1974 
gelten als Bestellung gemäß § 17 dieses Bundesgesetzes. 
 
(6) Gemäß § 3 ArbIG 1974 ausgestellte Dienstausweise gelten als Dienstausweis gemäß § 4 dieses 
Bundesgesetzes. 
 
(7) Die Parteistellung des Verkehrs-Arbeitsinspektorates in Verwaltungsstrafverfahren und Verwaltungsverfahren, 
die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des 2. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBl. I Nr. 35/2012, anhängig sind, ist ab 1. 
Juli 2012 von der Arbeitsinspektion wahrzunehmen. In den beim Verwaltungsgerichtshof mit Ablauf des 30. Juni 
2012 gemäß § 16 VAIG 1994 anhängigen Verfahren tritt der Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz an die Stelle der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie. 
 
(8) Hinsichtlich jener Betriebsstätten und Arbeitsstellen, die bis zum Ablauf des 30. Juni 2012 gemäß § 1 VAIG 
1994 in den Wirkungsbereich des Verkehrs-Arbeitsinspektorates gefallen sind, obliegen abweichend von § 16 bis 
zur Neuregelung des Gegenstandes durch eine Verordnung nach § 14 Abs. 4 die nach diesem Bundesgesetz 
den Arbeitsinspektoraten zustehenden Aufgaben und Befugnisse dem Zentral-Arbeitsinspektorat. 
 
 
 
25.) Arbeitskräfteüberlassungsgesetz  
BGBl 196/1988 idF BGBl I 98/2012 
 
§ 22. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen 

1. mit Geldstrafe von 1.000 € bis zu 5.000 €, im Wiederholungsfall von 2.000 € bis zu 10.000 €, wer 
a) als Überlasser oder Beschäftiger gesetzwidrige Vereinbarungen trifft (§§ 8 und 11 Abs. 2) und deren 
Einhaltung verlangt, 
b) Arbeitskräfte in von Streik oder Aussperrung betroffene Betriebe überlässt (§ 9), 
c) als Überlasser oder Beschäftiger an einer unzulässigen grenzüberschreitenden Überlassung (§ 16) 
beteiligt ist, 
d) trotz Untersagung der Überlassungstätigkeit (§ 18) Arbeitskräfte überlässt; 

2. mit Geldstrafe von 500 € bis zu 5.000 €, im Wiederholungsfall von 1.000 € bis zu 10.000 €, wer die 
Meldungen gemäß § 17 Abs. 2 nicht rechtzeitig erstattet oder die erforderlichen Unterlagen entgegen § 17 
Abs. 7 nicht bereit hält; 
3. mit Geldstrafe bis zu 1.000 €, im Wiederholungsfall von 500 € bis zu 2.000 €, wer 

a) eine Arbeitskraft ohne Ausstellung eines Dienstzettels, der den Vorschriften des § 11 entspricht, 
überlässt, 
b) die Mitteilungspflichten (§ 12 Abs. 1 bis 5 und § 12a) nicht einhält, wenn dadurch die Gefahr eines 
Schadens für die Arbeitskraft besteht, 
c) die gemäß § 13 zu führenden Aufzeichnungen oder die zu übermittelnden statistischen Daten nicht oder 
mangelhaft vorlegt, 
d) die Erstattung der Meldung gemäß § 17 Abs. 1 unterlässt; 

4. mit Geldstrafe bis zu 1.000 €, im Wiederholungsfall von 500 € bis zu 2.000 €, wer als Überlasser oder 
Beschäftiger den zur Überwachung berufenen Behörden und Trägern der Sozialversicherung auf deren 
Aufforderung 

a) die für die Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes 
erforderlichen Auskünfte nicht erteilt (§ 20 Abs. 2 Z 1), 
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b) die für diese Überprüfung benötigten Unterlagen nicht zur Einsicht vorlegt (§ 20 Abs. 2 Z 2), 
c) die Anfertigung von Abschriften, Auszügen oder Ablichtungen dieser Unterlagen verwehrt (§ 20 Abs. 2 Z 
3), 
d) den Zutritt zum Betrieb oder die Einsicht in die die Arbeitskräfteüberlassung betreffenden Unterlagen 
verwehrt (§ 20 Abs. 3). 

  
(2) Bei der Bemessung der Höhe der Geldstrafe nach Abs. 1 ist insbesondere auf den durch die Überlassung 
erzielten Ertrag oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteil Bedacht zu nehmen. 
 
(3) Die Eingänge aus den gemäß Abs. 1 verhängten Geldstrafen fließen dem Arbeitsmarktservice zu. 
 
(4) Bei grenzüberschreitender Arbeitskräfteüberlassung gilt die Verwaltungsübertretung als in jenem Sprengel der 
Bezirksverwaltungsbehörde begangen, in dem der Arbeits(Einsatz)ort der nach Österreich überlassenen 
Arbeitnehmer/innen liegt, bei wechselnden Arbeits(Einsatz)orten am Ort der Kontrolle. 
 
§ 22g. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe 
von 1.000 € bis zu 5.000 €, im Wiederholungsfall von 2.000 € bis zu 10.000 € zu bestrafen, wer als Überlasser die 
Beiträge an den Fonds nach § 22d Abs. 1 und Abs. 2 nicht entrichtet, es sei denn dass diese Verpflichtung 
gemäß § 22d Abs. 9 ruht. 
 
(2) Bei grenzüberschreitender Überlassung gilt die Verwaltungsübertretung als in dem Sprengel der 
Bezirksverwaltungsbehörde begangen, in dem der Arbeits(Einsatz)ort der nach Österreich entsandten 
Arbeitnehmer liegt, bei wechselnden Arbeits(Einsatz)orten am Ort der Kontrolle. 
 
 
 
26.) Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977  
BGBl 609/1977 idF BGBl I 77/2004 
 
 
§ 71. (1) Sofern die Tat weder den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, noch nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe von 200 Euro bis zu 
2.000 Euro, im Wiederholungsfall von 400 Euro bis zu 4.000 Euro zu bestrafen, wer als Dienstgeber oder dessen 
Beauftragter die Ausstellung der im § 46 Abs. 4 vorgesehenen Bestätigungen grundlos verweigert, in diesen 
Bestätigungen wissentlich unwahre Angaben macht oder der ihm nach § 69 Abs. 2 obliegenden Auskunftspflicht 
nicht nachkommt. 
 
(2) Sofern die Tat weder den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, noch nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe von 200 Euro bis zu 2.000 
Euro, im Wiederholungsfall von 400 Euro bis zu 4.000 Euro zu bestrafen, wer vorsätzlich Leistungen der 
Arbeitslosenversicherung in Anspruch nimmt oder genießt, ohne dazu berechtigt zu sein, oder zu solchen 
Missbräuchen anstiftet oder Hilfe leistet. 
 
(3) Sofern die Tat weder den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, noch nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe von 200 Euro bis zu 2.000 
Euro, im Wiederholungsfall von 400 Euro bis zu 4.000 Euro zu bestrafen, wer vorsätzlich unwahre Angaben zur 
Erreichung eines besonderen Entgeltschutzes nach Teilzeitbeschäftigungen macht. Dies gilt jedoch nicht, wenn 
die unwahren Angaben im Rahmen eines Anspruchsverlustes gemäß § 10 Abs. 2 berücksichtigt wurden. 
 
 
 
27.) Arbeitsmarktförderungsgesetz  
BGBl 31/1969 idF BGBl I 68/2002 
 
§ 48. (1) Wer eine auf Arbeitsmarktvermittlung gerichtete Tätigkeit ausübt, die gegen dieses Bundesgesetz oder 
andere gesetzliche Bestimmungen verstößt, begeht, sofern die Tat weder eine in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallende noch eine nach dem Arbeitskräfteüberlassungsgesetz, BGBl. Nr. 196/1988, strafbare Handlung bildet, 
eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 726 € bis zu 3.600 €, im Wiederholungsfall von 1.450 € 
bis zu 7.260 € zu bestrafen. 
 
(2) Die Eingänge aus den gemäß Abs. 1 verhängten Geldstrafen fließen dem Arbeitsmarktservice zu. 
 
 
 
28.) Arbeitsruhegesetz  
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BGBl 144/1983 idF BGBl I 149/2009 
 
§ 27. (1) Arbeitgeber, die den §§ 3, 4, 5 Abs. 1 und 2, §§ 6, 6a, 7, 8 und 9 Abs. 1 bis 3 und 5 oder den §§ 10 bis 
22b, 22c zweiter Satz, 22f sowie 24 bis 25a zuwiderhandeln, sind, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften 
einer strengeren Strafe unterliegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 72 Euro bis 2.180 
Euro, im Wiederholungsfall von 145 Euro bis 2.180 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Ebenso sind Arbeitgeber zu bestrafen, die die wöchentliche Ruhezeit gemäß Art. 8 Abs. 6 bis 7 oder Art. 12 
Satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 nicht gewähren. 
 
(2a) Ebenso sind Arbeitgeber zu bestrafen, die in Bezug auf wöchentliche Ruhezeiten den Bestimmungen des 
Abschnittes Q der EU-OPS einschließlich österreichischer Durchführungsvorschriften zuwiderhandeln. 
 
(2b) Abweichend von Abs. 1 sind Arbeitgeber, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften einer strengeren 
Strafe unterliegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde im Wiederholungsfall mit einer Geldstrafe von 218 Euro bis 
3.600 Euro zu bestrafen, wenn die wöchentliche Ruhezeit weniger als 24 Stunden betragen hat, soweit nicht eine 
kürzere Ruhezeit zulässig ist. 
 
(2c) Sind Übertretungen gemäß Abs. 2 nach Anhang III der Richtlinie 2006/22/EG als 

1. leichte Übertretungen eingestuft oder in diesem Anhang nicht erwähnt, sind die Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber mit einer Geldstrafe von 72 Euro bis 1.815 Euro, im Wiederholungsfall von 145 Euro bis 1.815 
Euro; 
2. schwerwiegende Übertretungen eingestuft, sind die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit einer Geldstrafe 
von 200 Euro bis 2.180 Euro, im Wiederholungsfall von 250 Euro bis 3.600 Euro; 
3. sehr schwerwiegende Übertretungen eingestuft, sind die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit einer 
Geldstrafe von 300 Euro bis 2.180 Euro, im Wiederholungsfall von 350 Euro bis 3.600 Euro, 

zu bestrafen. 
 
(3) Besteht bei einer Bezirksverwaltungsbehörde der Verdacht einer Zuwiderhandlung durch ein Organ einer 
Gebietskörperschaft, so hat die Behörde, wenn es sich um ein Organ des Bundes oder eines Landes handelt, 
eine Anzeige an das oberste Organ, welchem das der Zuwiderhandlung verdächtigte Organ untersteht, in allen 
anderen Fällen aber eine Anzeige an die Aufsichtsbehörde zu erstatten. 
 
(4) Im Falle des § 22a Abs. 1 zweiter Satz genügt abweichend von § 44a Z 2 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 
(VStG), BGBl. Nr. 52, als Angabe der verletzten Verwaltungsvorschrift die Angabe des entsprechenden Gebotes 
oder Verbotes der Verordnung (EG) Nr. 561/2006. 
 
(5) Für Verstöße gegen die in Abs. 2 genannten Rechtsvorschriften im internationalen Straßenverkehr beträgt die 
Verjährungsfrist abweichend von § 31 Abs. 2 VStG ein Jahr. 
 
(6) Wurden Verwaltungsübertretungen nach den Abs. 1 und 2 nicht im Inland begangen, gelten sie an jenem Ort 
begangen, an dem sie festgestellt wurden. 
 
 
 
29.) Arbeitsverfassungsgesetz  
BGBl 22/1974 idF BGBl I 101/2010 
 
§ 160. (1) Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der §§ 15, 55 Abs. 3, 89 Z 3, 99 Abs. 3, 4 und 5, 103, 
104 Abs. 1, 108 Abs. 3, 109 Abs. 1 Z 1a und Abs. 1a, 115 Abs. 4 und 117 Abs. 1 bis 4 und der hierzu erlassenen 
Durchführungsbestimmungen sind, sofern die Tat nach anderen Gesetzen nicht einer strengeren Strafe 
unterliegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2.180 Euro zu ahnden. 
 
(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 sind nur zu verfolgen und zu bestrafen, wenn im Falle 

1. des § 55 Abs. 3 der Wahlvorstand, 
2. der §§ 15, 89 Z 3, 99 Abs. 3, 4 und 5, 103, 104 Abs. 1 und 117 Abs. 1 bis 4 der Betriebsrat, 
3. des § 108 Abs. 3 oder des § 109 Abs. 1 Z 1a und Abs. 1a das gemäß § 113 zuständige Organ der 
Arbeitnehmerschaft und, 
4. des § 115 Abs. 4 der Betriebsinhaber 

binnen sechs Wochen ab Kenntnis von der Übertretung und der Person des Täters, bei der zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde einen Strafantrag stellt (Privatankläger). 
 
(3) Auf das Strafverfahren ist § 56 Abs. 2 bis 4 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl. Nr. 52, anzuwenden. 
 
§ 207. (1) Wer den Bestimmungen der §§ 174, 177 Abs. 2 und 3, 181 Abs. 1 und 4, 190 Abs. 2, 204 Abs. 1 und 
206 Abs. 2 zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe 
bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von bis 
zu 20.000 Euro, im Wiederholungsfall von bis zu 40.000 Euro zu bestrafen. 
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(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 sind nur zu verfolgen und zu bestrafen, wenn im Falle 

1. der §§ 174 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2, 181 Abs. 1 und 206 Abs. 2 die im Unternehmen bzw. in der 
Unternehmensgruppe bestehenden Arbeitnehmervertretungen, 
2. des § 177 Abs. 2 und 3 die gemäß § 177 Abs. 1 zur Antragstellung berechtigten Arbeitnehmer bzw. 
Arbeitnehmervertreter, 
3. der §§ 174 Abs. 1 Z 2 und 181 Abs. 4 das besondere Verhandlungsgremium, 
4. des § 190 Abs. 2 die nach der Vereinbarung gemäß § 190 Abs. 1 zuständige Arbeitnehmervertretung, 
5. des § 204 Abs. 1 die zentrale Leitung 

binnen sechs Wochen ab Kenntnis von der Übertretung und der Person des Täters bei der zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde einen Strafantrag stellt (Privatankläger). 
 
(3) Auf das Strafverfahren ist § 56 Abs. 2 bis 4 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl. Nr. 52, anzuwenden. 
 
§ 253. (1) Wer den Bestimmungen der §§ 213 Z 1 und 2, 215 Abs. 3, 216 Abs. 5, 219 Abs. 1 und 4, 225 Abs. 2, 
227 Abs. 3, 228 Abs. 3, 231 Abs. 2, 235 Abs. 1, 250 Abs. 1 und 252 Abs. 4 zuwiderhandelt, begeht, sofern die 
Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach 
anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist 
von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2.180 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 sind nur zu verfolgen und zu bestrafen, wenn im Falle 

1. der §§ 213 Z 1 und 2, 215 Abs. 3, 216 Abs. 5, 219 Abs. 1, 227 Abs. 3, 228 Abs. 3, 235 Abs. 1 und 252 Abs. 
4 die in den beteiligten Gesellschaften, betroffenen Tochtergesellschaften, betroffenen Betrieben oder der 
Europäischen Gesellschaft bestehenden Arbeitnehmervertretungen; 
2. der §§ 219 Abs. 4 und 225 Abs. 2 das besondere Verhandlungsgremium; 
3. des § 231 Abs. 2 die nach der Vereinbarung gemäß § 231 Abs. 1 zuständige Arbeitnehmervertretung; 
4. des § 250 Abs. 1 das zuständige Leitungs- oder Verwaltungsorgan der beteiligten Gesellschaften, 
betroffenen Tochtergesellschaften, betroffenen Betrieben oder der Vorstand oder Verwaltungsrat der 
Europäischen Gesellschaft 

binnen sechs Wochen ab Kenntnis von der Übertretung und der Person des Täters bei der zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde einen Strafantrag stellt (Privatankläger). 
 
(3) Auf das Strafverfahren ist § 56 Abs. 2 bis 4 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl. Nr. 52, anzuwenden. 
 
 
 
30.) Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz  
BGBl 459/1993 idF BGBl I 71/2013 
 
§ 7b. (1) Ein Arbeitnehmer, der von einem Arbeitgeber mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder des Europäischen Wirtschaftsraumes als Österreich zur Erbringung einer fortgesetzten 
Arbeitsleistung nach Österreich entsandt wird, hat unbeschadet des auf das Arbeitsverhältnis anzuwendenden 
Rechts für die Dauer der Entsendung zwingend Anspruch auf 

1. zumindest jenes gesetzliche, durch Verordnung festgelegte oder kollektivvertragliche Entgelt, das am 
Arbeitsort vergleichbaren Arbeitnehmern von vergleichbaren Arbeitgebern gebührt; 
2. bezahlten Urlaub nach § 2 UrlG, sofern das Urlaubsausmaß nach den Rechtsvorschriften des 
Heimatstaates geringer ist; nach Beendigung der Entsendung behält dieser Arbeitnehmer den der Dauer der 
Entsendung entsprechenden aliquoten Teil der Differenz zwischen dem nach österreichischem Recht höheren 
Urlaubsanspruch und dem Urlaubsanspruch, der ihm nach den Rechtsvorschriften des Heimatstaates zusteht; 
ausgenommen von dieser Urlaubsregelung sind Arbeitnehmer, für die die Urlaubsregelung des BUAG gilt; 
3. die Einhaltung der kollektivvertraglich festgelegten Arbeitszeitregelungen; 
4. Bereithaltung der Aufzeichnung im Sinne der Richtlinie des Rates über die Pflicht des Arbeitgebers zur 
Unterrichtung des Arbeitnehmers über die für seinen Arbeitsvertrag oder sein Arbeitsverhältnis geltenden 
Bedingungen (91/533/EWG) in Österreich durch den Arbeitgeber oder den mit der Ausübung des 
Weisungsrechts des Arbeitgebers gegenüber den entsandten Arbeitnehmern Beauftragten. 

 
(2) Für einen entsandten Arbeitnehmer, der bei Montagearbeiten und Reparaturen im Zusammenhang mit 
Lieferungen von Anlagen und Maschinen an einen Betrieb oder bei für die Inbetriebnahme solcher Anlagen und 
Maschinen nötigen Arbeiten, die von inländischen Arbeitnehmern nicht erbracht werden können, beschäftigt wird, 
gilt 

1. Abs. 1 Z 1 nicht, wenn es sich um kollektivvertragliches Entgelt im Sinne des Abs. 1 Z 1 handelt und diese 
Arbeiten in Österreich insgesamt nicht länger als drei Monate dauern; 
2. Abs. 1 Z 2 nicht, wenn diese Arbeiten in Österreich insgesamt nicht länger als acht Tage dauern. 

Für Arbeitnehmer, die mit Bauarbeiten, die der Errichtung, der Instandsetzung, der Instandhaltung, dem Umbau 
oder dem Abriss von Bauwerken dienen, insbesondere mit Aushub, Erdarbeiten, Bauarbeiten im engeren Sinne, 
Errichtung und Abbau von Fertigbauelementen, Einrichtung oder Ausstattung, Umbau Renovierung, Reparatur, 
Abbauarbeiten, Abbrucharbeiten, Wartung, Instandhaltung (Maler- und Reinigungsarbeiten), Sanierung, 
Reparaturen und Installationen an Anlagen in Kraftwerken beschäftigt sind, gilt Abs. 1 jedenfalls ab dem ersten 
Tag der Beschäftigung in Österreich. 
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(3) Arbeitgeber im Sinne des Abs. 1 haben die Beschäftigung von Arbeitnehmern, die zur Erbringung einer 
fortgesetzten Arbeitsleistung nach Österreich entsandt werden, spätestens eine Woche vor Arbeitsaufnahme der 
Zentralen Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung nach dem 
Ausländerbeschäftigungsgesetz und dem Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz des Bundesministeriums für 
Finanzen zu melden und eine Abschrift der Meldung dem im Abs. 1 Z 4 bezeichneten Beauftragten, sofern nur 
ein Arbeitnehmer entsandt wird, diesem auszuhändigen. Sofern dies technisch möglich ist, hat die Meldung 
elektronisch zu erfolgen. In Katastrophenfällen, bei unaufschiebbaren Arbeiten und bei kurzfristig zu erledigenden 
Aufträgen ist die Meldung unverzüglich vor Arbeitsaufnahme zu erstatten. Hat der Arbeitgeber dem Beauftragten 
oder dem Arbeitnehmer vor Arbeitsaufnahme keine Abschrift der Meldung ausgehändigt, so hat der Beauftragte 
oder der Arbeitnehmer eine Meldung nach dem 1. Satz und Abs. 4 unverzüglich mit der Arbeitsaufnahme zu 
erstatten. Die Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung nach dem 
Ausländerbeschäftigungsgesetz und dem Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz des Bundesministeriums für 
Finanzen hat eine Abschrift der Meldung an den zuständigen Krankenversicherungsträger (§§ 26 und 30 ASVG) 
elektronisch zu übermitteln. 
 
(4) Die Meldung nach Abs. 3 hat folgende Angaben zu enthalten: 

1. Name und Anschrift des Arbeitgebers, 
2. Name des im Abs. 1 Z 4 bezeichneten Beauftragten, 
3. Name und Anschrift des inländischen Auftraggebers (Generalunternehmers), 
4. die Namen, Geburtsdaten und Sozialversicherungsnummern sowie die Staatsangehörigkeit der nach 
Österreich entsandten Arbeitnehmer, 
5. Beginn und voraussichtliche Dauer der Beschäftigung in Österreich, 
6. die Höhe des dem einzelnen Arbeitnehmer gebührenden Entgelts, 
7. Ort der Beschäftigung in Österreich (auch andere Einsatzorte in Österreich), 
8. die Art der Tätigkeit und Verwendung des Arbeitnehmers, 
9. sofern für die Beschäftigung der entsandten Arbeitnehmer im Sitzstaat des Arbeitgebers eine behördliche 
Genehmigung erforderlich ist, jeweils die ausstellende Behörde sowie die Geschäftszahl, das 
Ausstellungsdatum und die Geltungsdauer oder eine Abschrift der Genehmigung, 
10. sofern die entsandten Arbeitnehmer im Sitzstaat des Arbeitgebers eine Aufenthaltsgenehmigung 
benötigen, jeweils die ausstellende Behörde sowie die Geschäftszahl, das Ausstellungsdatum und die 
Geltungsdauer oder eine Abschrift der Genehmigung. 

 
(5) Arbeitgeber im Sinne des Abs. 1 oder in Abs. 1 Z 4 bezeichnete Beauftragte oder der Arbeitnehmer (Abs. 3) 
haben, sofern für den entsandten Arbeitnehmer in Österreich keine Sozialversicherungspflicht besteht, 
Unterlagen über die Anmeldung des Arbeitnehmers zur Sozialversicherung (Sozialversicherungsdokument E 101 
nach der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71, Sozialversicherungsdokument A 1 nach der Verordnung (EG) Nr. 
883/04) sowie eine Abschrift der Meldung gemäß den Abs. 3 und 4 am Arbeits(Einsatz)ort im Inland 
bereitzuhalten. Sofern für die Beschäftigung der entsandten Arbeitnehmer im Sitzstaat des Arbeitgebers eine 
behördliche Genehmigung erforderlich ist, ist auch die Genehmigung bereitzuhalten. 
 
(6) Die Organe der Abgabenbehörden sind berechtigt, die Arbeitsstelle zu betreten, das Bereithalten der 
Unterlagen nach Abs. 5 zu überwachen sowie Abschriften von diesen Unterlagen anzufertigen. Bei innerhalb 
eines Arbeitstages wechselnden Arbeits (Einsatz)orten sind die erforderlichen Unterlagen am ersten Arbeits 
(Einsatz)ort bereitzuhalten. Erfolgt eine Kontrolle an einem der anderen Arbeits(Einsatz)orte, sind die Unterlagen 
binnen 24 Stunden dem Kontrollorgan nachweislich zu übermitteln. 
 
(7) Die Behörden haben nach Maßgabe der datenschutzrechtlichen Vorschriften auch mit Behörden anderer 
Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes, die für die Kontrolle der Einhaltung arbeits- und 
sozialrechtlicher Vorschriften oder für die Bekämpfung illegaler Erwerbstätigkeit zuständig sind oder Auskünfte 
geben können, ob ein Arbeitgeber die Arbeitsbedingungen nach Abs. 1 einhält, zusammenzuarbeiten sowie 
Auskünfte bei begründeten Anfragen von Behörden anderer Mitgliedstaaten zu geben. Die Gewährung von 
Amtshilfe an diese Behörden ist von Stempel- und sonstigen Gebühren befreit. 
 
(8) Die Kollektivvertragsparteien haben die von ihnen abgeschlossenen Kollektivverträge in geeigneter Form 
zugänglich zu machen. Sofern es sich um Bautätigkeiten handelt, wird die Informations- und Auskunftstätigkeit 
nach Maßgabe des BUAG von der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse wahrgenommen. 
 
(9) Wer als Arbeitgeber oder als in Abs. 1 Z 4 bezeichneter Beauftragter 

1. die Meldung nach Abs. 3 nicht rechtzeitig erstattet oder 
2. die erforderlichen Unterlagen entgegen Abs. 5 nicht bereithält, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe von 500 Euro bis 
5.000 Euro, im Wiederholungsfall von 1.000 Euro bis 10.000 Euro zu bestrafen. Bei grenzüberschreitender 
Entsendung gilt die Verwaltungsübertretung als in dem Sprengel der Bezirksverwaltungsbehörde begangen, in 
dem der Arbeits(Einsatz)ort der nach Österreich entsandten Arbeitnehmer/innen liegt, bei wechselnden 
Arbeits(Einsatz)orten am Ort der Kontrolle. 
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(10) Die Abs. 1 bis 9 gelten auch für Arbeitnehmer/innen, die von einem/einer Arbeitgeber/in mit Sitz in der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft zur Erbringung einer fortgesetzten Arbeitsleistung nach Österreich entsandt 
werden. 
 
§ 7e. (1) Für die Kontrolle des dem/der nicht dem ASVG unterliegenden Arbeitnehmer/in nach Gesetz, 
Verordnung oder Kollektivvertrag in Österreich zustehenden Grundlohns unter Beachtung der jeweiligen 
Einstufungskriterien wird die Wiener Gebietskrankenkasse als Kompetenzzentrum Lohn- und Sozialdumping 
Bekämpfung (Kompetenzzentrum LSDB) eingerichtet, die folgende Aufgaben im übertragenen Wirkungsbereich 
nach den Weisungen des Bundesministers/der Bundesministerin für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
hat: 
1. Entgegennahme der Erhebungsergebnisse der Organe der Abgabenbehörden, 
2. Ersuchen an die Organe der Abgabenbehörden, konkret zu bezeichnende weitere Erhebungen zu 
übermittelten Erhebungsergebnissen durchzuführen, 
3. Erstattung der Strafanzeige nach Abs. 3, 
4. Führung der Verwaltungsstrafevidenz und Auskunftserteilung nach § 7l, 
5. Wahrnehmung der Parteistellung und der damit verbundenen Berechtigungen nach § 7i Abs. 6. 
 
(2) Die Aufwendungen des Kompetenzzentrums LSDB trägt der Bund. 
 
(3) Stellt das Kompetenzzentrum LSDB fest, dass der/die Arbeitgeber/in dem/der Arbeitnehmer/in im Sinne des 
Abs. 1 nicht zumindest den nach Gesetz, Verordnung oder Kollektivvertrag zustehenden Grundlohn unter 
Beachtung der jeweiligen Einstufungskriterien leistet, hat es Anzeige an die zuständige 
Bezirksverwaltungsbehörde zu erstatten. Mit der Anzeige ist ein bestimmtes Strafausmaß zu beantragen. Eine 
Ablichtung der Anzeige ist der Abgabenbehörde zum Zwecke der Nachverrechnung von Abgaben zur Kenntnis zu 
übermitteln. 
 
(4) Das Kompetenzzentrum LSDB kann die Kollektivvertragspartner, die den für den/die Arbeitnehmer/in 
maßgeblichen Kollektivvertrag abgeschlossen haben, zur Ermittlung des dem/der Arbeitnehmer/in unter 
Beachtung der Einstufungskriterien zustehenden Grundlohns anhören. Erhebt ein/e Arbeitgeber/in begründete 
Einwendungen gegen die vom Kompetenzzentrum LSDB angenommene Einstufung, hat das Kompetenzzentrum 
LSDB die Kollektivvertragspartner anzuhören. Eine Stellungnahme der Kollektivvertragspartner hat eine 
gemeinsame zu sein. Aufwandersätze und Sachbezüge dürfen, soweit der Kollektivvertrag nicht anderes 
bestimmt, für die Zwecke der Bestimmung des kollektivvertraglichen Grundlohns nicht aufgerechnet werden. 
 
(5) Stellt das Kompetenzzentrum LSDB fest, dass die Unterschreitung des dem/der Arbeitnehmer/in zustehenden 
Grundlohns unter Beachtung der jeweiligen Einstufungskriterien gering oder das Verschulden des Arbeitgebers 
oder der Arbeitgeberin geringfügig ist, hat es von einer Anzeige an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde 
abzusehen, sofern der/die Arbeitgeber/in dem/der Arbeitnehmer/in die Differenz zwischen dem tatsächlich 
geleisteten und dem dem/der Arbeitnehmer/in nach den österreichischen Rechtsvorschriften gebührenden Entgelt 
nach Mitteilung des Kompetenzzentrums LSDB binnen einer vom Kompetenzzentrum LSDB festzusetzenden 
Frist nachweislich leistet und die Unterschreitung des Grundlohns durch den/die Arbeitgeber/in das erste Mal 
erfolgt. § 21 Abs. 1b des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl. Nr. 52 (VStG) ist nicht anzuwenden. 
 
(6) Das Kompetenzzentrum LSDB ist berechtigt, gegen Kostenersatz andere Gebietskrankenkassen mit der 
Vertretung im Namen des Kompetenzzentrums LSDB vor der Bezirksverwaltungsbehörde und den 
Verwaltungsgerichten der Länder zu beauftragen. Der zugrundeliegende Kostenersatz ist durch Verordnung des 
Bundesministers/der Bundesministerin für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz mit Pauschalbeträgen 
festzusetzen. 
 
§ 7i. (1) Wer als Arbeitgeber/in entgegen § 7f Abs. 1 den Zutritt zu den Betriebsstätten, Betriebsräumen und 
auswärtigen Arbeitsstätten sowie den Aufenthaltsräumen der Arbeitnehmer/innen und das damit verbundene 
Befahren von Wegen oder die Erteilung von Auskünften verweigert oder die Einsichtnahme in die Unterlagen 
oder die Kontrolle sonst erschwert oder behindert, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 500 Euro bis 5.000 Euro, im Wiederholungsfall von 1.000 
Euro bis 10.000 Euro zu bestrafen. Ebenso ist zu bestrafen, wer als Arbeitgeber/in entgegen § 7g Abs. 2 die 
Einsichtnahme oder die Übermittlung der Unterlagen verweigert. 
 
(2) Wer als Arbeitgeber/in im Sinne der §§ 7, 7a Abs. 1 oder 7b Abs. 1 oder als Beauftragte/r im Sinne des § 7b 
Abs. 1 Z 4 entgegen § 7d die Lohnunterlagen nicht bereithält oder als Überlasser/in im Falle einer 
grenzüberschreitenden Arbeitskräfteüberlassung die Lohnunterlagen dem/der Beschäftiger/in nicht bereitstellt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 500 
Euro bis 5.000 Euro, im Wiederholungsfall von 1.000 Euro bis 10.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Wer als Arbeitgeber/in ein/en Arbeitnehmer/in beschäftigt oder beschäftigt hat, ohne ihm/ihr zumindest den 
nach Gesetz, Verordnung oder Kollektivvertrag zustehenden Grundlohn unter Beachtung der jeweiligen 
Einstufungskriterien zu leisten, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde 
mit einer Geldstrafe zu bestrafen, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet. Sind von der Unterentlohnung höchstens drei Arbeitnehmer/innen betroffen, 
beträgt die Geldstrafe für jede/n Arbeitnehmer/in 1.000 Euro bis 10.000 Euro, im Wiederholungsfall 2.000 Euro 
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bis 20.000 Euro, sind mehr als drei Arbeitnehmer/innen betroffen, für jede/n Arbeitnehmer/in 2.000 Euro bis 
20.000 Euro, im Wiederholungsfall 4.000 Euro bis 50.000 Euro. 
 
(4) Stellt die Bezirksverwaltungsbehörde fest, dass die Unterschreitung des Grundlohns gering oder das 
Verschulden des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin geringfügig ist, hat sie von der Verhängung einer Strafe 
abzusehen, sofern der/die Arbeitgeber/in dem/der Arbeitnehmer/in die Differenz zwischen dem tatsächlich 
geleisteten und dem dem/der Arbeitnehmer/in nach den österreichischen Rechtsvorschriften gebührenden Entgelt 
binnen einer von der Behörde festzusetzenden Frist nachweislich leistet und eine solche Unterschreitung des 
Grundlohns durch den/die Arbeitgeber/in das erste Mal erfolgt. Hat das Kompetenzzentrum LSDB, der zuständige 
Krankenversicherungsträger oder die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse bei erstmaliger 
Unterschreitung des Grundlohns von einer Anzeige abgesehen oder hat die Bezirksverwaltungsbehörde von der 
Verhängung einer Strafe abgesehen, ist bei der erstmaligen Wiederholung der Unterschreitung zumindest die 
Mindeststrafe zu verhängen. Im Fall des ersten und zweiten Satzes ist § 21 Abs. 1 VStG nicht anzuwenden. 
Weist der/die Arbeitgeber/in der Bezirksverwaltungsbehörde nach, dass er/sie die Differenz vom tatsächlich 
geleisteten und dem dem/der Arbeitnehmer/in nach den österreichischen Rechtsvorschriften gebührenden Entgelt 
geleistet hat, ist dies bei der Strafbemessung strafmildernd zu berücksichtigen. 
 
(5) Die Verjährungsfrist (§ 31 Abs. 2 VStG) für Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 3 beträgt ein Jahr. 
 
(6) In den Fällen des Abs. 1 erster Satz und Abs. 2 hat die Abgabenbehörde, in den Fällen des Abs. 3 in 
Verbindung mit § 7e das Kompetenzzentrum LSDB Parteistellung; die Abgabenbehörde und das 
Kompetenzzentrum LSDB sind berechtigt, gegen Entscheidungen Rechtsmittel und Revision an den 
Verwaltungsgerichtshof zu erheben. 
 
(7) Im Fall des Abs. 3 in Verbindung mit § 7g und im Fall des Abs. 1 letzter Satz kommt dem zuständigen Träger 
der Krankenversicherung Parteistellung und die Berechtigung zu, gegen Entscheidungen Rechtsmittel und 
Revision an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben. 
 
(8) Im Fall des Abs. 3 in Verbindung mit § 7h kommt der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse 
Parteistellung und die Berechtigung zu, gegen Entscheidungen Rechtsmittel und Revision an den 
Verwaltungsgerichtshof zu erheben. 
 
(9) Bei grenzüberschreitender Entsendung oder Arbeitskräfteüberlassung gilt die Verwaltungsübertretung als in 
dem Sprengel der Bezirksverwaltungsbehörde begangen, in dem der Arbeits(Einsatz)ort der nach Österreich 
entsandten oder überlassenen Arbeitnehmer/innen liegt, bei wechselnden Arbeits(Einsatzorten) am Ort der 
Kontrolle. 
 
§ 7j. (1) Die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde hat dem/der Arbeitgeber/in im Sinne der §§ 7, 7a Abs. 1 oder 
7b Abs. 1, bei einer grenzüberschreitenden Überlassung dem/der Überlasser/in die Ausübung der den 
Gegenstand der Dienstleistung bildenden Tätigkeit für die Dauer von mindestens einem Jahr zu untersagen, 
wenn der/die Arbeitgeber/in wegen Unterschreitung des Grundlohns von mehr als drei Arbeitnehmer/inne/n oder 
gemäß § 7i Abs. 3 wegen erstmaliger oder einer weiteren Wiederholung rechtskräftig bestraft wurde. 
 
(2) Wer trotz Untersagung nach Abs. 1 eine Tätigkeit erbringt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von 
der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 2.000 Euro bis 20.000 Euro zu bestrafen. 
 
 
§ 7k. (1) Liegt der begründete Verdacht einer Verwaltungsübertretung nach § 7i Abs. 3 vor und ist auf Grund 
bestimmter Tatsachen anzunehmen, dass die Strafverfolgung oder der Strafvollzug aus Gründen, die in der 
Person des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin (Auftragnehmer/in) oder in der Person des Überlassers oder der 
Überlasserin liegen, unmöglich oder wesentlich erschwert sein werde, kann die Bezirksverwaltungsbehörde 
dem/der Auftraggeber/in, bei einer Überlassung dem/der Beschäftiger/in durch Bescheid auftragen, einen Teil des 
noch zu leistenden Werklohnes oder des Überlassungsentgeltes als Sicherheit zu erlegen. § 37 VStG ist in 
diesen Fällen, sofern in dieser Bestimmung nichts anderes vorgesehen ist, nicht anzuwenden. 
 
(2) Als Werklohn oder als Überlassungsentgelt gilt das gesamte für die Erfüllung des Auftrages oder der 
Überlassung zu leistende Entgelt. 
 
(3) Die Überweisung nach Abs. 1 wirkt für den/die Auftraggeber/in oder den/die Beschäftiger/in gegenüber 
dem/der Auftragnehmer/in oder dem/der Überlasser/in im Ausmaß der Überweisung schuldbefreiend. 
 
(4) Die Sicherheit darf – abgesehen von dem im zweiten Satz angeführten Fall – 5.000 Euro nicht unterschreiten 
und keinesfalls höher sein als das Höchstmaß der angedrohten Geldstrafe. Beträgt der Werklohn oder das 
Überlassungsentgelt weniger als 5.000 Euro, darf die Sicherheit die Höhe des Werklohnes oder des 
Überlassungsentgeltes nicht übersteigen, wobei der/die Auftraggeber/in oder der/die Beschäftiger/in verpflichtet 
ist, auf Anfrage der Bezirksverwaltungsbehörde die Höhe des Werklohnes oder des Überlassungsentgeltes 
bekannt zu geben. Wendet der/die Auftraggeber/in das Bestehen einer Haftung nach § 67a ASVG oder § 82a des 
Einkommensteuergesetzes – EStG 1988, BGBl. Nr. 400, ein, ist dies bei der Bemessung der Höhe der 
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Sicherheitsleistung zu berücksichtigen, sofern der nach Abzug der angedrohten Sicherheitsleistung noch zu 
leistende Werklohn nicht zur Bedeckung der Haftung ausreicht. 
 
(5) Beschwerden gegen Bescheide nach Abs. 1 haben keine aufschiebende Wirkung. 
 
(6) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die Sicherheit für frei zu erklären, wenn das Verfahren eingestellt wird 
oder die gegen den/die Auftragnehmer/in oder den/die Überlasser/in verhängte Strafe vollzogen ist, oder nicht 
binnen eines Jahres der Verfall ausgesprochen wurde. Die Sicherheit ist auch dann für frei zu erklären, wenn sie 
vom/von der Auftragnehmer/in oder dem/der Überlasser/in erlegt wird. Frei gewordene Sicherheiten sind an 
den/die Auftraggeber/in oder den/die Beschäftiger/in auszuzahlen. 
 
(7) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann die Sicherheit für verfallen erklären, sobald sich die Strafverfolgung des 
Auftragnehmers oder der Aufragnehmerin oder des Überlassers oder der Überlasserin oder der Vollzug der 
Strafe als unmöglich erweist. § 17 VStG ist sinngemäß anzuwenden. 
 
(8) Für die Verwertung verfallener Sicherheiten gilt § 37 Abs. 6 VStG sinngemäß, wobei ein allfälliger Restbetrag 
an den/die Auftraggeber/in oder den/die Beschäftiger/in auszuzahlen ist. 
 
§ 7l. (1) Für Zwecke der Beantragung eines Strafausmaßes, der Strafbemessung, der Untersagung der 
Dienstleisung und der Feststellung der Ausübung einer Dienstleistung trotz Untersagung hat das 
Kompetenzzentrum LSDB eine Evidenz über rechtskräftige Bescheide und Erkenntnisse in einem 
Verwaltungsstrafverfahren nach den §§ 7i und 7j zu führen. Diese kann automationsunterstützt geführt werden. 
 
(2) Die Bezirksverwaltungsbehörden und die Verwaltungsgerichte der Länder haben Ausfertigungen 
rechtskräftiger Bescheide und Erkenntnisse, die sie in einem Strafverfahren gemäß § 7i oder § 7j erlassen haben, 
in automationsunterstützter Form unverzüglich dem Kompetenzzentrum LSDB zu übermitteln. Desgleichen haben 
sie Ausfertigungen rechtskräftiger Bescheide und Erkenntnisse, mit denen eine Strafe gemäß § 7i gegen 
verantwortliche Beauftragte im Sinne von § 9 Abs. 2 letzter Satz und Abs. 3 VStG verhängt wurde, jenem 
Unternehmen zuzustellen, dem diese Bestrafung gemäß Abs. 4 zweiter Satz zuzurechnen ist. Im Bescheid oder 
im Erkenntnis ist ein Hinweis darauf aufzunehmen, dass mit der rechtskräftigen Bestrafung die Eintragung 
des/der Beschuldigten und jenes Unternehmens, dem die Bestrafung zuzurechnen ist, in die Evidenz verbunden 
ist. 
 
(3) Das Kompetenzzentrum LSDB hat Daten eines Strafverfahrens spätestens fünf Jahre nach Fällung des 
jeweiligen Bescheides oder Erkenntnisses zu löschen. 
 
(4) Das Kompetenzzentrum LSDB hat einer Bezirksverwaltungsbehörde, dem Träger der Krankenversicherung, 
der Zentralen Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung nach dem 
Ausländerbeschäftigungsgesetz und dem Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz des Bundesministeriums für 
Finanzen oder der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse auf Verlangen binnen zwei Wochen 
insbesondere zur Beantragung des Strafausmaßes, zur Untersagung der Dienstleistung oder zur Feststellung, 
dass trotz Untersagung eine Dienstleistung ausgeübt wird, Auskunft darüber zu geben, ob hinsichtlich des/der im 
Auskunftsersuchen genannten Arbeitgebers oder Arbeitgeberin eine rechtskräftige Bestrafung gemäß § 7i oder § 
7j vorliegt oder ihm/ihr eine solche zuzurechnen ist. Zuzurechnen ist dem/der Arbeitgeber/in eine Bestrafung 
dann, wenn entweder gegen ein verantwortliches Organ (§ 9 Abs. 1 VStG) oder gegen einen verantwortlich 
Beauftragten (§ 9 Abs. 2 oder 3 VStG) eine Strafe rechtskräftig verhängt wurde. In der Auskunft ist entweder die 
Anzahl der Bestrafungen einschließlich der maßgeblichen Daten der Strafbescheide und Straferkenntnisse 
(Strafbehörde, Aktenzahl, Bescheid-, Erkenntnis- und Rechtskraftdatum, Name und Geburtsdatum des/der 
Bestraften, verhängte Geldstrafen) anzugeben oder festzustellen, dass keine Bestrafung vorliegt. Eine solche 
Auskunft darf fünf Jahre nach der Fällung des jeweiligen Strafbescheides oder Straferkenntnisses nicht mehr 
erteilt werden. 
 
(5) Die Bezirksverwaltungsbehörden haben dem Kompetenzzentrum LSDB auf Jahresbasis über die 
Vollstreckung der in den Strafverfahren gemäß § 7i und § 7j Abs. 2 verhängten Geldstrafen zu berichten. 
 
 
 
31.) Arbeitszeitgesetz  
BGBl 461/1969 idF BGBl I 93/2010 
 
§ 28. (1) Arbeitgeber, die 

1. zusätzliche Ruhezeiten nach § 12a Abs. 4 bis 6 nicht gewähren; 
2. Arbeitnehmer entgegen § 19a Abs. 7 zur Ruferreichbarkeit oder § 20a Abs. 1 zur Rufbereitschaft 
heranziehen oder entgegen § 19a Abs. 9 beschäftigen; 
3. die Meldepflichten an das Arbeitsinspektorat gemäß § 7 Abs. 4, § 11 Abs. 8 oder 10 oder § 20 Abs. 2, die 
Auskunfts- und Einsichtspflichten gemäß § 26 Abs. 6, die Aufbewahrungspflichten gemäß § 18k verletzen, 
oder die Aufzeichnungen gemäß § 18b Abs. 2, § 18c Abs. 2 sowie § 26 Abs. 1 bis 5 mangelhaft führen; 
4. die Verpflichtungen betreffend besondere Untersuchungen gemäß § 12b Abs. 1 verletzen, oder 
5. Bescheide gemäß § 4 Abs. 2, § 5 Abs. 3 oder § 12 Abs. 4 nicht einhalten, 
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sind, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe unterliegt, von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 20 Euro bis 436 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Arbeitgeber, die 

1. Arbeitnehmer über die Höchstgrenzen der täglichen oder wöchentlichen Arbeitszeit gemäß § 2 Abs. 2, § 7, 
§ 8 Abs. 1, 2 oder 4, § 9, § 12a Abs. 5, § 18 Abs. 2 oder 3, § 19a Abs. 2 oder 6 oder § 20a Abs. 2 Z 1 hinaus 
einsetzen; 
2. Ruhepausen oder Kurzpausen gemäß § 11 Abs. 1, 3, 4 oder 5, § 18 Abs. 4, § 18d, § 18h oder § 19a Abs. 4 
nicht gewähren; 
3. die tägliche Ruhezeit gemäß § 12 Abs. 1 bis 2b, § 18a, § 18b Abs. 1, § 18c Abs. 1, § 18d, § 18g, § 19a 
Abs. 8, § 20a Abs. 2 Z 2 oder § 20b Abs. 4 oder Ruhezeitverlängerungen gemäß § 19a Abs. 4, 5 oder 8 oder 
§ 20a Abs. 2 Z 1 nicht gewähren; 
4. Arbeitnehmer über die Höchstgrenzen der Fahrzeit gemäß § 18i hinaus einsetzen; 
5. Verordnungen gemäß § 12 Abs. 4, § 21 oder § 23 übertreten; 
6. Bescheide gemäß § 11 Abs. 1, 5 und 6 nicht einhalten, oder 
7. keine Aufzeichnungen gemäß § 18b Abs. 2, § 18c Abs. 2 sowie § 26 Abs. 1 bis 5 führen, 

sind, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe unterliegt, von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 72 Euro bis 1.815 Euro, im Wiederholungsfall von 145 Euro 
bis 1.815 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Arbeitgeber, die 

1. Lenker über die Höchstgrenzen der Arbeitszeit gemäß § 2 Abs. 2, § 13b Abs. 2 und 3 oder § 14 Abs. 2 
hinaus einsetzen oder die Aufforderung nach § 13b Abs. 4 unterlassen; 
2. Ruhepausen gemäß § 13c oder Ruhezeitverlängerungen gemäß § 14 Abs. 3 nicht gewähren; 
3. Lenker über die gemäß § 14a Abs. 1 und 2 zulässige Lenkzeit hinaus einsetzen; 
4. Lenkpausen gemäß § 15 oder § 15a Abs. 4 nicht gewähren; 
5. die tägliche Ruhezeit gemäß § 15a Abs. 1 bis 3 oder § 15b Abs. 2 nicht gewähren; 
6. die Aufzeichnungspflichten gemäß § 15d verletzen; 
7. Verordnungen gemäß § 15e Abs. 1 oder § 17 Abs. 3 oder Regierungsübereinkommen gemäß § 15e Abs. 2 
übertreten; 
8. Lenker über die gemäß § 16 Abs. 2 bis 4 zulässige Einsatzzeit hinaus einsetzen; 
9. nicht dafür sorgen, dass Lenkerinnen und Lenker das Fahrtenbuch gemäß § 17 Abs. 3 und 4 führen oder 
die ihre Pflichten gemäß § 17 Abs. 5 oder einer Verordnung nach § 17 Abs. 6 verletzen, 

sind, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe unterliegt, von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 72 Euro bis 1 815 Euro, im Wiederholungsfall von 145 Euro 
bis 1.815 Euro zu bestrafen. 
 
(3a) Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die 

1. die Pflichten betreffend das digitale Kontrollgerät gemäß § 17a verletzen; 
2. die Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten gemäß § 17b verletzen, 

sind, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe unterliegt, von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 145 Euro bis 2.180 Euro, im Wiederholungsfall von 200 Euro 
bis 3.600 Euro zu bestrafen. 
 
(4) Abweichend von Abs. 2 und 3 sind Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, sofern die Tat nicht nach anderen 
Vorschriften einer strengeren Strafe unterliegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde im Wiederholungsfall mit einer 
Geldstrafe von 218 Euro bis 3.600 Euro zu bestrafen, wenn 

1. die Höchstgrenze der täglichen oder wöchentlichen Arbeitszeit (Abs. 2 Z 1 oder Abs. 3 Z 1) um mehr als 
20% überschritten wurde, oder 
2. die tägliche Ruhezeit (Abs. 2 Z 3 oder Abs. 3 Z 5) weniger als acht Stunden betragen hat, soweit nicht eine 
kürzere Ruhezeit zulässig ist. 

 
(5) Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die 

1. Lenker über die gemäß Art. 6 Abs. 1 bis 3 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 zulässige Lenkzeit hinaus 
einsetzen; 
2. Lenkpausen gemäß Art. 7 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 nicht gewähren; 
3. die tägliche Ruhezeit gemäß Art. 8 Abs. 2, 4 oder 5 oder Art. 9 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 nicht 
gewähren; 
4. die Pflichten gemäß Art. 6 Abs. 5 oder Art. 12 Satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 verletzen; 
5. die Pflichten gemäß Art. 10 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 verletzen; 
6. nicht gemäß Art. 10 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 dafür gesorgt haben, dass die Lenkerinnen 
und Lenker ihre Verpflichtungen gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 sowie des Kapitels II der 
Verordnung (EG) Nr. 561/2006 einhalten; 
7. die Pflichten betreffend den Linienfahrplan und den Arbeitszeitplan gemäß Art. 16 Abs. 2 und 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 561/2006 verletzen; 
8. die Pflichten betreffend das Kontrollgerät, das Schaublatt, den Ausdruck gemäß Anhang I B oder die 
Fahrerkarte gemäß Art. 3 Abs. 1, Art. 13, Art. 14, Art. 15 ausgenommen Abs. 6 oder Art. 16 der Verordnung 
(EWG) Nr. 3821/85 verletzen, 
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sind, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe unterliegt, von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe gemäß Abs. 6 zu bestrafen. 
 
(6) Sind Übertretungen gemäß Abs. 5 nach Anhang III der Richtlinie 2006/22/EG als 

1. leichte Übertretungen eingestuft oder in diesem Anhang nicht erwähnt, sind die Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber 

a) in den Fällen der Z 1 bis 7 mit einer Geldstrafe von 72 Euro bis 1.815 Euro, im Wiederholungsfall von 
145 Euro bis 1.815 Euro, 
b) im Fall der Z 8 mit einer Geldstrafe von 145 Euro bis 2.180 Euro, im Wiederholungsfall von 200 Euro bis 
3.600 Euro; 

2. schwerwiegende Übertretungen eingestuft, sind die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit einer Geldstrafe 
von 200 Euro bis 2.180 Euro, im Wiederholungsfall von 250 Euro bis 3.600 Euro; 
3. sehr schwerwiegende Übertretungen eingestuft, sind die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit einer 
Geldstrafe von 300 Euro bis 2.180 Euro, im Wiederholungsfall von 350 Euro bis 3.600 Euro, 

zu bestrafen. 
 
(7) Arbeitgeber, die den Bestimmungen 

1. des § 18e Abs. 2, 
2. des Abschnittes Q der EU-OPS einschließlich österreichischer Durchführungsvorschriften, oder 
3. der Anhänge 1 und 2 der AOCV 2008 einschließlich österreichischer Durchführungsvorschriften 

zuwiderhandeln, sind, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe unterliegt, von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 218 Euro bis 2.180 Euro, im Wiederholungsfall von 360 Euro 
bis 3.600 Euro, zu bestrafen. 
 
(8) Auch Verstöße gegen die Aufzeichnungspflichten gemäß § 18b Abs. 2, § 18c Abs. 2 sowie § 26 Abs. 1 bis 5 
sind hinsichtlich jedes einzelnen Arbeitnehmers gesondert zu bestrafen, wenn durch das Fehlen der 
Aufzeichnungen die Feststellung der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit unmöglich oder unzumutbar wird. 
 
(9) Im Falle des § 13a Abs. 2 genügt abweichend von § 44a Z 2 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 (VStG), 
BGBl. Nr. 52, als Angabe der verletzten Verwaltungsvorschrift die Angabe des entsprechenden Gebotes oder 
Verbotes der Verordnung (EG) Nr. 561/2006. 
 
(10) Für Verstöße gegen die in Abs. 3 bis 6 angeführten Rechtsvorschriften im internationalen Straßenverkehr 
beträgt die Verjährungsfrist abweichend von § 31 Abs. 2 VStG ein Jahr. 
 
(11) Wurden Verwaltungsübertretungen nach den Abs. 1 bis 7 nicht im Inland begangen, gelten sie als an jenem 
Ort begangen, an dem sie festgestellt wurden. 
 
(12) Abs. 1 bis 7 sind nicht anzuwenden, wenn die Zuwiderhandlung von Organen einer Gebietskörperschaft 
begangen wurde. Besteht bei einer Bezirksverwaltungsbehörde der Verdacht einer Zuwiderhandlung durch ein 
solches Organ, so hat sie, wenn es sich um ein Organ des Bundes oder eines Landes handelt, eine Anzeige an 
das oberste Organ, dem das der Zuwiderhandlung verdächtigte Organ untersteht (Art. 20 Abs. 1 erster Satz B-
VG), in allen anderen Fällen aber eine Anzeige an die Aufsichtsbehörde zu erstatten. 
 
 
 
32.) Arzneibuchgesetz 2012  
BGBl I 44/2012 
 
§ 7. (1) Wer 

1. Arzneimittel oder Behältnisse oder Umhüllungen entgegen den Anforderungen gemäß § 4 herstellt, prüft 
oder in Verkehr bringt, oder 
2. die im Arzneibuch vorgesehenen Qualitätsprüfungen entgegen § 5 Abs. 1 nicht durchführt oder nicht 
durchführen lässt, oder 
3. Arzneimittel entgegen § 5 Abs. 3 ohne Identitätsprüfung an Letztverbraucher/innen abgibt, oder 
4. den Aufzeichnungspflichten gemäß § 5 Abs. 4 zuwiderhandelt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 3.600 Euro, im Wiederholungsfall mit einer 
Geldstrafe bis zu 7.200 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
 
23.) Arzneimittelgesetz  
BGBl 185/1983 idF BGBl I 162/2013 
 
§ 76b. (1) Aufsichtsorgane nach § 76a Abs. 2 haben Ware vorläufig zu beschlagnahmen bzw. sicher zu stellen, 
wenn der begründete Verdacht besteht, dass diese Stoffe im Sinne des § 1 Abs. 2 Z 1 des Anti-Doping-
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Bundesgesetzes 2007 enthält, oder diese eine Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von Mensch oder Tier 
darstellen. 
 
(2) Über die vorläufige Beschlagnahme bzw. Sicherstellung hat das Aufsichtsorgan dem bisher 
Verfügungsberechtigten eine Bescheinigung auszuhändigen, in welcher der Ort der Lagerung sowie Art und 
Menge der beschlagnahmten oder sichergestellten Waren anzugeben ist. 
 
(3) Im Fall der vorläufigen Beschlagnahme hat das Aufsichtsorgan unverzüglich Anzeige an die 
Bezirksverwaltungsbehörde zu erstatten, im Fall der Sicherstellung jedoch der Staatsanwaltschaft über die 
Sicherstellung zu berichten, je nachdem, ob der Verstoß voraussichtlich eine gerichtlich strafbare Handlung oder 
eine Verwaltungsübertretung darstellt. Im Fall einer Verwaltungsübertretung erlischt die vorläufige 
Beschlagnahme, wenn nicht binnen vier Wochen ein Beschlagnahmebescheid erlassen wird. 
 
(4) Das Verfügungsrecht über die vorläufig beschlagnahmten oder sichergestellten Waren steht zunächst der 
Behörde, der das Aufsichtsorgan angehört, und wenn der Verstoß eine Verwaltungsübertretung darstellt, ab 
Erlassung des Beschlagnahmebescheides der Behörde, die den Beschlagnahmebescheid erlassen hat, zu. 
Wenn der Verstoß eine gerichtlich strafbare Handlung darstellt, steht das Verfügungsrecht ab Einlangen des 
Berichtes bei der Staatsanwaltschaft dieser, ab Einbringen der Anklage dem Gericht zu. 
 
(5) Die vorläufig beschlagnahmten oder sichergestellten Waren sind im Betrieb zu belassen. Sie sind so zu 
verschließen oder zu kennzeichnen, dass eine Veränderung ohne Verletzung der Behältnisse, der Verpackung 
oder der Kennzeichnung nicht möglich ist. Der über die Waren bisher Verfügungsberechtigte ist vom 
Aufsichtsorgan schriftlich auf die strafrechtlichen Folgen der Verbringung oder Veränderung der 
beschlagnahmten bzw. sichergestellten Waren sowie der Verletzung des Dienstsiegels aufmerksam zu machen. 
 
(6) Die Bewahrung der im Betrieb belassenen Waren vor Schäden obliegt dem bisherigen 
Verfügungsberechtigten. Sind hierzu besondere Maßnahmen erforderlich, so hat er die anordnende Stelle vorher 
zu verständigen; diese hat auf Kosten des Betroffenen erforderlichenfalls Anordnungen hinsichtlich des 
Verbringens, der Lagerung, Versiegelung oder Kennzeichnung zu treffen. Die Maßnahmen sind, außer bei Gefahr 
im Verzug, in Anwesenheit eines Aufsichtsorgans zu treffen. 
 
(7) Während der Sicherstellung bzw. Beschlagnahme dürfen Proben der Waren nur über Auftrag der zuständigen 
Behörde oder der zuständigen Staatsanwaltschaft entnommen werden. 
 
(8) Die Bestimmungen der §§ 87 und 106 StPO sind sinngemäß anzuwenden. 
 
(9) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die beschlagnahmte Ware als Sicherungsmaßnahme für verfallen zu 
erklären, wenn davon eine ernstliche und erhebliche Gefährdung von Mensch oder Tier ausgeht und der 
Verfügungsberechtigte nicht gewährleistet, dass die Ware nach deren Freigabe nicht in Verkehr gebracht wird. 
 
(10) Hinsichtlich der Kosten einer Untersuchung gilt im Strafverfahren § 381 Abs. 1 Z 3 StPO. Im 
Verwaltungsstrafverfahren ist im Straferkenntnis dem Bestraften der Ersatz der Kosten der Untersuchung an die 
jeweilige Untersuchungsanstalt vorzuschreiben. 
 
§ 83. (1) Wer 

1. Arzneispezialitäten entgegen § 15 oder einer Verordnung gemäß § 15 Abs. 7 in Verkehr bringt, 
2. Arzneispezialitäten entgegen den §§ 16 bis 16b oder einer Verordnung gemäß § 16 Abs. 6, § 16a Abs. 4 
oder § 26 Abs. 8 in Verkehr bringt, 
3. Arzneispezialiäten entgegen § 17 oder § 17a oder einer Verordnung gemäß § 17 Abs. 5a oder 9 in Verkehr 
bringt, 
4. als Inhaber einer Bewilligung nach § 7a oder Inhaber einer Registrierung einer Arzneispezialität die 
Mitteilungspflicht des § 24 Abs. 1, 2, 5 oder 7 verletzt, 
4a. als Zulassungsinhaber oder Inhaber einer Registrierung den Verpflichtungen nach § 56 nicht nachkommt, 
5. Arzneimittel entgegen den §§ 57, 58 und 59 oder entgegen einer durch Verordnung gemäß § 59 Abs. 3 
festgelegten Abgabebefugnis oder entgegen § 59a Abs. 5 oder 6 oder den Anforderungen einer Verordnung 
gemäß § 59a Abs. 5 abgibt, 
5a. Arzneispezialitäten entgegen § 59a Abs. 1 bis 3 im Fernabsatz anbietet, 
6. Arzneispezialitäten entgegen dem § 61 abgibt, 
7. als Beschäftigter im Sinne des § 71 Abs. 1 das Vorliegen der in § 71 Abs. 1 Z 1 bis 3 genannten Umstände 
nicht unverzüglich meldet, 
8. in einem Betrieb im Sinne des § 62 Abs. 1 oder § 63a Abs. 1 Personen im Sinne des § 71 Abs. 1 
beschäftigt, die nicht gemäß § 71 Abs. 3 belehrt wurden, 
9. als Inhaber einer Betriebsbewilligung gemäß § 63 Abs. 1 oder § 65 Abs. 1 seiner Meldeverpflichtung 
gemäß § 65 Abs. 3 nicht nachkommt, 
10. die Tätigkeit einer sachkundigen Person ohne die erforderliche Qualifikation im Sinne einer Verordnung 
gemäß § 69a Abs. 2 oder § 70 Abs. 2 ausübt, 
11. als sachkundige Person den ihr auf Grund einer Verordnung gemäß § 62 Abs. 1 obliegenden 
Verpflichtungen zuwiderhandelt, 
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12. die Tätigkeit eines Pharmareferenten ohne die Voraussetzungen des § 72 oder vorsätzlich entgegen den 
§§ 73 oder 74 ausübt, 
13. als Zulassungsinhaber, Inhaber einer Registrierung oder Inhaber einer Genehmigung für den Vertrieb im 
Parallelimport seinen Verpflichtungen nach dem IX. Abschnitt oder § 94h nicht nachkommt, oder 
14. die Meldepflicht gemäß §§ 75g, 75n oder 75q verletzt, 
15. die Tätigkeit eines Arzneimittelvermittlers ohne die Voraussetzungen gemäß § 71a Abs. 1 oder entgegen 
den Anforderungen einer Verordnung gemäß § 71a Abs. 3 ausübt, oder 
16. als Arzneimittelvermittler seiner Verpflichtung gemäß § 94i Abs. 5 nicht nachkommt. 

macht sich, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, einer Verwaltungsübertretung schuldig und ist mit Geldstrafe bis zu 7.500 Euro, im 
Wiederholungsfalle bis zu 14.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
§ 84. (1) Wer 

1. Arzneimittel in Verkehr bringt, die im Sinne des § 3 schädliche Wirkungen haben, 
2. Arzneimittel oder Wirkstoffe herstellt oder in Verkehr bringt, die den Qualitätsanforderungen des § 4 Abs. 1 
und 2 nicht entsprechen oder den Verboten des Abs. 3 zuwiderhandelt, 
3. einer Verordnung gemäß § 5 Abs. 1 zuwiderhandelt, 
4. den Verboten des § 6 zuwiderhandelt, 
5. Arzneimittel, die gemäß §§ 7 der Zulassung oder 7a der Bewilligung unterliegen, ohne Zulassung bzw. 
Bewilligung oder nicht entsprechend der Zulassung bzw. Bewilligung im Inland abgibt oder für die Abgabe im 
Inland bereithält oder die gemäß § 18 Abs. 3 oder 4, § 19a Abs. 1 oder § 24a Abs. 2 vorgeschriebenen 
Auflagen nicht erfüllt, 
6. Arzneimittel, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 724/2004, der Verordnung (EG) Nr. 724/2004 in 
Verbindung mit der Verordnung (EG) Nr. 1901/2006, oder der Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 der Zulassung 
unterliegen, im Inland ohne entsprechende Zulassung oder nicht entsprechend einer solchen Zulassung 
abgibt oder für die Abgabe bereithält, 
6a. seinen Verpflichtungen nach der Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, 
7. homöopathische Arzneispezialitäten im Sinne des § 11 Abs. 1 im Inland abgibt oder für die Abgabe 
bereithält, ohne dass sie gemäß § 27 registriert wurden, 
7a. apothekeneigene Arzneispezialitäten im Sinne des § 11a im Inland abgibt oder für die Abgabe bereithält, 
ohne dass sie gemäß § 27 registriert wurden, 
8. traditionelle pflanzliche Arzneispezialitäten im Sinne des § 12 im Inland abgibt oder für die Abgabe 
bereithält, ohne dass sie gemäß § 27 registriert wurden, 
9. Arzneispezialitäten, die gemäß § 10c der Genehmigung für den Vertrieb im Parallelimport unterliegen, ohne 
Genehmigung oder nicht entsprechend der Genehmigung abgibt oder für die Abgabe im Inland bereithält oder 
die gemäß § 18 Abs. 5 vorgeschriebenen Auflagen nicht erfüllt, 
10. als Zulassungsinhaber oder Inhaber einer Registrierung der Meldeverpflichtung nach § 21 nicht 
nachkommt, 
11. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 162/2013) 
12. Arzneimittel, die gemäß § 7 der Zulassung unterliegen, im Inland abgibt oder für die Abgabe im Inland 
bereithält, an denen Änderungen durchgeführt wurden, die nicht gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1234/2008 
akzeptiert oder abgelehnt wurden, 
13. als Zulassungsinhaber oder Inhaber einer Registrierung seinen Verpflichtungen nach § 24b nicht 
nachkommt, 
14. die Verpflichtung nach § 24 Abs. 8 nicht erfüllt, 
15. die Verpflichtungen nach § 25a nicht erfüllt, 
16. Arzneispezialitäten im Sinne des § 26 Abs. 1 oder 2 in Verkehr bringt, deren Charge nicht freigegeben ist, 
17. Arzneispezialitäten, Bulkware, Zwischenprodukte oder Prüfpräprate von außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraumes importiert und entgegen § 26a in Verkehr bringt, 
18. bei der klinischen Prüfung eines Arzneimittels am Menschen den §§ 28 bis 47 oder bei der klinischen oder 
nichtklinischen Prüfung eines Arzneimittels einer Verordnung gemäß § 48 zuwiderhandelt, 
19. Werbung betreibt, die nicht den §§ 50 bis 55b entspricht, 
20. entgegen § 55a oder einer auf seiner Grundlage erlassenen Verordnung eine Prämie, finanzielle oder 
materielle Vorteile fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, 
20a. entgegen § 55b Naturalrabatte fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, 
21. als Zulassungsinhaber oder Inhaber einer Registrierung den Verpflichtungen nach § 56 Abs. 1 nicht 
entspricht, 
22. den in § 56a genannten Personen das Betreten, Besichtigen, die Überprüfung oder die Einsicht in 
Unterlagen verwehrt oder den Anordnungen nach § 56a Abs. 2 nicht nachkommt, 
23. Maßnahmen nicht befolgt, die in einer Verordnung gemäß § 57a Abs. 2 vorgesehen sind, 
24. einen Betrieb im Sinne der §§ 62 Abs. 1 oder 63a Abs. 1 entgegen einer gemäß § 62 Abs. 1 erlassenen 
Betriebsordnung führt oder eine gemäß § 64 Abs. 3, § 66 oder § 69 Abs. 1 Z 2 vorgeschriebene Auflage nicht 
erfüllt, 
25. einen Betrieb im Sinne des § 62 Abs. 1 oder § 63a Abs. 1 ohne Bewilligung im Sinne des § 63 Abs. 1, § 
63a Abs. 2 oder § 65 Abs. 1 führt oder eine Bewilligung im Sinne des § 64 Abs. 4 überschreitet, 
25a. als mit dem Transport von Arzneimitteln oder Wirkstoffen Beauftragter den ihm auf Grund einer 
Verordnung gemäß § 62 Abs. 1 obliegenden Verpflichtungen zuwiderhandelt, 
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26. den in §§ 68 Abs. 1, 76 Abs. 1, 76a Abs. 2 und 76b Abs. 1 genannten Personen das Betreten, 
Besichtigen, die Überprüfung oder die Entnahme von Proben oder die Einsicht in die nach diesem 
Bundesgesetz zu führenden Aufzeichnungen verwehrt oder den Anordnungen dieser Personen nicht 
nachkommt, 
27. einer Verfügung gemäß § 69 Abs. 1 Z 1 zuwiderhandelt, 
28. mit den Aufgaben einer sachkundigen Person oder mit der Leitung des Kontrolllabors oder der Herstellung 
eine Person betraut, die die wissenschaftliche Berufsvorbildung oder praktische Ausbildung im Sinne einer 
Verordnung gemäß § 69a Abs. 2 oder gemäß § 70 Abs. 2 nicht nachweisen kann, 
29. in einem Betrieb im Sinne des § 62 Abs. 1 oder § 63a Abs. 1 eine Person entgegen dem § 71 Abs. 1 
beschäftigt, 
30. in einem Betrieb im Sinne des § 62 Abs. 1 oder § 63a Abs. 1 Personen im Sinne des § 71 Abs. 1 
beschäftigt, die nicht gemäß § 71 Abs. 2 untersucht sind, 
31. eine Person beauftragt, die Tätigkeit eines Pharmareferenten entgegen den §§ 72 bis 74 auszuüben, 
32. den Verfügungen gemäß § 77 oder § 78 zuwiderhandelt, oder 
33. den Versorgungs- und Bereitstellungsverpflichtungen nach einer Verordnung gemäß § 94d Abs. 2 nicht 
nachkommt, 

macht sich, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, einer Verwaltungsübertretung schuldig und ist mit Geldstrafe bis zu 25.000 Euro, im 
Wiederholungsfalle bis zu 50.000 Euro zu bestrafen. 
  
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Im Straferkenntnis nach Abs. 1 Z 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 16, 17 und 32 kann auf den Verfall der den 
Gegenstand der strafbaren Handlung bildenden Arzneimittel erkannt werden. Auf den Verfall kann auch 
selbständig erkannt werden, wenn keine bestimmte Person verfolgt oder bestraft werden kann. 
 
 
 
34.) Ärztegesetz 1998  
BGBl I 169/1998 idF BGBl I 30/2014 
 
§ 27. (1) Die Österreichische Ärztekammer hat in Zusammenarbeit mit den Ärztekammern in den Bundesländern 
die Anmeldungen für die Ausübung des ärztlichen Berufes entgegenzunehmen und eine Liste der zur 
Berufsausübung berechtigten Ärzte und Gruppenpraxen (Ärzteliste) jedenfalls mit folgenden Daten zu führen: 

1. Eintragungsnummer, 
2. Vorname(-n) und Zuname, gegebenenfalls Geburtsname, 
3. Datum und Ort der Geburt, 
4. Staatsangehörigkeit, 
5. akademische Grade, 
6. Hauptwohnsitz bzw. gewöhnlicher Aufenthalt, 
7. Zustelladresse, 
8. Berufssitze und Dienstorte, 
9. bei Ärzten gemäß § 47 der Wohnsitz oder Ort sowie die Art der beabsichtigten Tätigkeit, 
10. Berufsbezeichnungen samt allfälligen amtlich verliehenen Titeln und Zusätzen gemäß § 43 Abs. 4, 
11. Diplome der Österreichischen Ärztekammer oder der Ärztekammern in den Bundesländern, 
12. Ausbildungsbezeichnungen gemäß § 44 Abs. 2, 
13. Hinweis auf Verträge mit Sozialversicherungsträgern und Krankenfürsorgeanstalten, 
14. Hinweise auf Aufnahme und Ende einer Tätigkeit gemäß § 45 Abs. 3, 
15. Hinweise auf Einstellung, Verzicht, Wiederaufnahme, Untersagung und Erlöschen der Berufsausübung, 
16. Hinweise auf Eröffnung, Erweiterung und Schließung von Ordinationen, Ordinations- und 
Apparategemeinschaften sowie Hinweise auf Beginn und Ende der Beteiligung an einer solchen sowie 
17. Hinweise auf Eröffnung, Erweiterung und Schließung von Gruppenpraxen sowie Beginn und Ende der 
Beteiligung an einer solchen. 

Die Liste ist hinsichtlich der Daten gemäß Z 1, 2, 5 und 8 bis 13 öffentlich, wobei in Ärzteverzeichnissen und bei 
Auskünften aus der Ärzteliste von den Ärzten bekannt gegebene medizinische Tätigkeitsbereiche sowie über die 
Ordinationstelefonnummer hinausgehende Kommunikationseinrichtungen ebenfalls veröffentlicht werden dürfen. 
Die Einsichtnahme in den öffentlichen Teil der Ärzteliste sowie die Anfertigung von Abschriften ist jedermann 
gestattet; für Kopien ist ein von der Österreichischen Ärztekammer festzusetzender Kostenersatz zu leisten. 
 
(2) Personen, die den ärztlichen Beruf als Arzt für Allgemeinmedizin, approbierter Arzt, Facharzt oder Turnusarzt 
auszuüben beabsichtigen, haben sich vor Aufnahme ihrer ärztlichen Tätigkeit bei der Österreichischen 
Ärztekammer im Wege der Ärztekammern in den Bundesländern zur Eintragung in die Ärzteliste anzumelden und 
die erforderlichen Unterlagen (Personal- und Ausbildungsnachweise sowie sonstige Urkunden) zum Nachweis 
der entsprechenden allgemeinen und besonderen Erfordernisse für die selbständige oder unselbständige 
Ausübung des ärztlichen Berufes gemäß § 4 vorzulegen. Erforderlichenfalls haben Personen auf Verlangen der 
Österreichischen Ärztekammer den Ausbildungsnachweisen eine Bescheinigung der zuständigen Behörde des 
Herkunftsstaates vorzulegen, aus der hervorgeht, dass die vorgelegten Ausbildungsnachweise den in der 
Richtlinie 2005/36/EG vorgeschriebenen Nachweisen entsprechen. Die für die Eintragung in die Ärzteliste 
erforderlichen Unterlagen sind im Original oder in beglaubigter Abschrift und fremdsprachige Urkunden 
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erforderlichenfalls in beglaubigter Übersetzung vorzulegen. Im Übrigen ist die Anmeldung zur Eintragung in die 
Ärzteliste in deutscher Sprache einzubringen. Vor Aufnahme einer unselbständigen Ausübung des ärztlichen 
Berufes ist vom Dienstgeber auf dieses Erfordernis hinzuweisen. 
 
(3) Eintragungswerber gemäß Abs. 2, die die Ausübung des ärztlichen Berufes im Rahmen eines 
Dienstverhältnisses anstreben und unter die Bestimmungen des Ausländerbeschäftigungsgesetzes (AuslBG), 
BGBl. Nr. 218/1975, fallen, haben bei der Anmeldung gemäß Abs. 2 zusätzlich die Erfüllung der 
ausländerbeschäftigungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Beschäftigung in Österreich nachzuweisen. Diese 
gelten als Erfordernisse für die Ausübung des ärztlichen Berufes. 
 
(4) Der Nachweis der gesundheitlichen Eignung ist vom Eintragungswerber durch ein ärztliches Zeugnis zu 
erbringen, aus dem hervorgeht, dass er an keinen gesundheitlichen Beeinträchtigungen leidet, die die Erfüllung 
der Berufspflichten nicht erwarten lassen. Das ärztliche Zeugnis darf zum Zeitpunkt der Anmeldung zur 
Eintragung nicht älter als drei Monate sein. 
 
(5) Der Nachweis der Vertrauenswürdigkeit ist vom Eintragungswerber durch 

1. eine Strafregisterbescheinigung oder einen vergleichbaren Nachweis des Heimat- oder Herkunftsstaates 
und 
2. sofern dies die Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Heimat- oder Herkunftsstaates vorsehen, durch 
eine Disziplinarstrafregisterbescheinigung oder einen vergleichbaren Nachweis 

zu erbringen. In der Bescheinigung (den Bescheinigungen) darf keine Verurteilung enthalten sein, die eine 
verlässliche Berufsausübung nicht erwarten lässt. Die Bescheinigung (Bescheinigungen) darf (dürfen) zum 
Zeitpunkt der Anmeldung zur Eintragung nicht älter als drei Monate sein. 
 
(6) Hat die Österreichische Ärztekammer von einem Sachverhalt Kenntnis, der außerhalb des Bundesgebiets 
eingetreten ist und geeignet sein könnte, Zweifel im Hinblick auf die Vertrauenswürdigkeit des 
Eintragungswerbers zu begründen, so kann sie die zuständige Stelle des betreffenden Staates davon 
unterrichten und diese ersuchen, den Sachverhalt zu prüfen und ihr innerhalb von drei Monaten mitzuteilen, ob 
wegen dieses Sachverhalts gegen die betreffende Person 

1. in diesem Staat ermittelt wird, oder 
2. ein disziplinarrechtliches, verwaltungsrechtliches, verwaltungsstrafrechtliches oder justizstrafrechtliches 
Verfahren anhängig ist, oder 
3. eine disziplinarrechtliche, verwaltungsrechtliche, verwaltungsstrafrechtliche oder justizstrafrechtliche 
Maßnahme verhängt worden ist. 

 
(7) Die Österreichische Ärztekammer hat im Wege der Ärztekammern in den Bundesländern innerhalb eines 
Monats den Empfang der Unterlagen zu bestätigen und mitzuteilen, welche Unterlagen fehlen, und über die 
Anmeldung ohne unnötigen Aufschub, 

1.in Fällen, in denen auf Grund der Richtlinie 2005/36/EG keine automatische Anerkennung vorgesehen ist (§ 
5a), spätestens innerhalb von vier Monaten, und 
2. in allen anderen Fällen spätestens innerhalb von drei Monaten 

nach vollständiger Vorlage der Unterlagen zu entscheiden. Diese Frist wird im Falle eines Ersuchens gemäß Abs. 
6 bis zu jenem Zeitpunkt gehemmt, in dem die Auskünfte der ersuchten ausländischen Stelle einlangen. In 
diesem Fall hat die Österreichische Ärztekammer das Verfahren unverzüglich nach Einlangen der Auskünfte 
oder, sofern die Auskünfte nicht innerhalb von drei Monaten nach Übermittlung des Ersuchens gemäß Abs. 6 
einlangen, unverzüglich nach Ablauf der drei Monate fortzusetzen. 
  
(8) Hat die Österreichische Ärztekammer berechtigte Zweifel hinsichtlich einer vom Eintragungswerber 
vorgelegten Urkunde, so hat sie erforderlichenfalls von den zuständigen Stellen des Heimat- oder 
Herkunftsstaates eine Bestätigung über die Authentizität der ausgestellten Urkunde sowie gegebenenfalls eine 
Bestätigung darüber zu verlangen, dass der Eintragungswerber die Mindestanforderungen an die entsprechende 
Ausbildung gemäß Artikel 24, 25 oder 28 der Richtlinie 2005/36/EG erfüllt. 
 
(9) Erfüllt der Eintragungswerber die für die Art der Berufsausübung vorgeschriebenen Erfordernisse, so hat ihn 
die Österreichische Ärztekammer in die Ärzteliste einzutragen und ihm einen mit seinem Lichtbild versehenen 
Ausweis (Ärzteausweis) auszustellen. Wenn die Erfüllung der ausländerbeschäftigungsrechtlichen 
Voraussetzungen für eine Beschäftigung zeitlich befristet ist, hat auch die Eintragung in die Ärzteliste 
entsprechend zeitlich befristet zu erfolgen. Dies ist der Person anlässlich der Eintragung in die Ärzteliste unter 
dem Hinweis, dass ihre ärztliche Berufsberechtigung nach Fristablauf von Gesetzes wegen erlischt, schriftlich 
mitzuteilen. In diesem Fall kann von der Erlassung eines Feststellungsbescheides gemäß § 59 Abs. 3 abgesehen 
werden. 
 
(10) Erfüllt der Eintragungswerber die Erfordernisse nicht, so hat der Präsident der Österreichischen 
Ärztekammer die Eintragung in die Ärzteliste mit Bescheid zu versagen. 
 
(11) Ist gemäß § 5a Abs. 2 die Zulassung zur Berufsausübung an die Bedingung der erfolgreichen Absolvierung 
einer Eignungsprüfung zu knüpfen, so ist der Antragsteller berechtigt, darüber einen Teilbescheid des 
Präsidenten der Österreichischen Ärztekammer zu verlangen. Die Österreichische Ärztekammer hat das 
Verfahren vom Amts wegen zum Zweck der Absolvierung der Eignungsprüfung durch den Antragsteller 
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auszusetzen. Das Verfahren ist auf seinen Antrag hin fortzusetzen. Wenn das Verfahren länger als sechs Monate 
ausgesetzt und danach auf Antrag fortgesetzt worden ist, hat der Antragsteller die Nachweise der 
Vertrauenswürdigkeit und der gesundheitlichen Eignung erneut vorzulegen. Unterbleibt ein Antrag auf 
Fortsetzung des Verfahrens, so darf die Österreichische Ärztekammer nach Ablauf eines Jahres ab dem 
Zeitpunkt der Aussetzung das Eintragungsverfahren von Amts wegen ohne weitere Verfahrensschritte formlos 
einstellen. 
 
(12) Die Österreichische Ärztekammer hat jede Eintragung in die Ärzteliste ohne Verzug der nach dem gewählten 
Berufssitz oder Dienstort oder nach dem Wohnsitz (§ 47) zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde sowie dem 
Landeshauptmann mitzuteilen. 
 
§ 30. (1) Die Österreichische Ärztekammer hat innerhalb ihres Wirkungsbereichs den zuständigen Behörden der 
anderen EWR-Vertragsstaaten und der Schweizerischen Eidgenossenschaft auf deren Anfrage die zur 
Anwendung der Richtlinie 2005/36/EG sowie der Richtlinie 2011/24/EU erforderlichen Auskünfte insbesondere im 
Wege des Binnenmarktinformationssystems (IMI) gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die 
Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems und zur Aufhebung der 
Entscheidung 2008/49/EG der Kommission („IMI-Verordnung“), ABl. Nr. L 316 vom 14.11.2012 S. 1, über 
Personen zu erteilen, die 

1. in Österreich in die Ärzteliste eingetragen sind oder waren, insbesondere über das Vorliegen von 
disziplinarrechtlichen, verwaltungsrechtlichen, verwaltungsstrafrechtlichen oder justizstrafrechtlichen 
Maßnahmen oder sonstige schwerwiegende, genau bestimmte Sachverhalte, die sich auf die selbständige 
Ausübung des ärztlichen Berufes auswirken könnten, oder 
2. in Österreich den ärztlichen Beruf ausüben und in einem anderen EWR-Vertragsstaat oder in der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft ärztliche Dienstleistungen erbringen wollen, über die Rechtmäßigkeit der 
Ausübung des ärztlichen Berufes in Österreich sowie über die Tatsache, dass keine berufsbezogenen 
Maßnahmen gemäß Z 1 vorliegen. 

 
(2) Darüber hinaus hat die Österreichische Ärztekammer Personen auf Antrag eine Bescheinigung darüber 
auszustellen, ob gegen sie im Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes eine rechtskräftige Disziplinarstrafe 
verhängt worden ist. 
 
§ 62. (1) In Wahrung des öffentlichen Wohles und bei Gefahr in Verzug hat der Landeshauptmann Ärzten die 
Ausübung des ärztlichen Berufes bis zum rechtskräftigen Abschluss eines Verfahrens über die Bestellung eines 
Sachwalters nach § 268 ABGB oder eines Strafverfahrens zu untersagen, wenn gegen sie 

1. ein Verfahren über die Bestellung eines Sachwalters nach § 268 ABGB eingeleitet und nach §§ 118 und 
119 AußStrG fortgesetzt oder 
2. ein Strafverfahren wegen grober Verfehlungen bei Ausübung des ärztlichen Berufes, die mit gerichtlicher 
Strafe bedroht sind, eingeleitet oder 
3. ein Strafverfahren wegen grober Verfehlungen bei Ausübung des ärztlichen Berufes, die mit 
Verwaltungsstrafe bedroht sind, eingeleitet worden ist. 

 
(2) Ist ein Verfahren über die Bestellung eines Sachwalters nach § 268 ABGB oder ein Strafverfahren im Sinne 
des Abs. 1 Z 2 oder 3 noch nicht eingeleitet, kann der Landeshauptmann Ärzten, die wegen einer psychischen 
Krankheit oder Störung oder wegen gewohnheitsmäßigen Missbrauchs von Alkohol oder von Suchtmitteln zur 
Ausübung des ärztlichen Berufes nicht fähig sind, bei Gefahr im Verzug die Ausübung des ärztlichen Berufes bis 
zur Höchstdauer von sechs Wochen untersagen. 
 
(3) Wurde einem Arzt auf Grund des Abs. 2 die Ausübung des ärztlichen Berufes untersagt, so hat der 
Landeshauptmann unverzüglich das nach § 109 der Jurisdiktionsnorm, RGBl. Nr. 111/1895, zuständige 
Bezirksgericht wegen allfälliger Einleitung eines Verfahrens über die Bestellung eines Sachwalters nach § 268 
ABGB bzw. die Staatsanwaltschaft beim zuständigen Landesgericht wegen allfälliger Einleitung eines 
Strafverfahrens in Kenntnis zu setzen. 
 
(4) Die Gerichte sind verpflichtet, dem Landeshauptmann sowie der Österreichischen Ärztekammer 

1. die Einleitung, Fortsetzung und den Ausgang von Verfahren über die Bestellung eines Sachwalters sowie 
2. die Beendigung eines Hauptverfahrens nach der Strafprozessordnung 1975, BGBl. Nr. 631/1975 (StPO) 

unverzüglich bekanntzugeben, soweit Ärzte hievon betroffen sind. Gleiches gilt für die Staatsanwaltschaften in 
Bezug auf die Einleitung und Beendigung eines Ermittlungsverfahrens gegen einen Arzt als Beschuldigten (§ 48 
Abs. 1 Z 1 StPO). Ebenso sind die Verwaltungsbehörden verpflichtet, dem Landeshauptmann Anzeigen wegen 
grober Verfehlungen im Sinne des Abs. 1 Z 3 und die von Amts wegen eingeleiteten Strafverfahren unverzüglich 
zur Kenntnis zu bringen. Diese Anzeigen sind bei Ärzten, die ihren Beruf im Rahmen eines Dienstverhältnisses 
bei einer Gebietskörperschaft oder einer anderen Körperschaft öffentlichen Rechts ausüben, auch der 
vorgesetzten Dienststelle des Arztes zu erstatten. 
 
(5) Vor der Untersagung nach den Abs. 1 oder 2 ist die Österreichische Ärztekammer, bei Ärzten, die ihren Beruf 
im Rahmen eines Dienstverhältnisses bei einer Gebietskörperschaft oder einer anderen Körperschaft öffentlichen 
Rechts ausüben, auch die vorgesetzte Dienststelle zu hören. Die Untersagung ist ihr in jedem Falle mitzuteilen. 
Gegen die Untersagung nach Abs. 2 hat die Österreichische Ärztekammer das Recht der Beschwerde. 
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§ 67. (1) Die Behörden, gesetzlichen beruflichen Vertretungen sowie die Träger der Sozialversicherung haben 
innerhalb ihres Wirkungsbereiches den Ärztekammern auf Verlangen die zur Erfüllung ihrer Obliegenheiten 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die Ärztekammern in ihrer Wirksamkeit zu unterstützen. Zu dem gleichen 
Verhalten sind die Ärztekammern gegenüber den vorgenannten Behörden und gesetzlichen beruflichen 
Vertretungen sowie den Trägern der Sozialversicherung verpflichtet. 
 
(2) Die Staatsanwaltschaften sind verpflichtet, die zuständige Ärztekammer von der Einleitung und Beendigung 
eines Ermittlungsverfahrens sowie von der Verhängung und Aufhebung der Untersuchungshaft über einen 
Angehörigen einer Ärztekammer zu verständigen. Die Strafgerichte sind verpflichtet, die zuständige Ärztekammer 
von der Beendigung des Hauptverfahrens zu verständigen und ihm eine Ausfertigung des rechtskräftigen Urteils 
zu übersenden. Die Verwaltungsbehörden sind, soweit es sich um im Zusammenhang mit der ärztlichen 
Berufsausübung stehende Verwaltungsübertretungen handelt, verpflichtet, die zuständige Ärztekammer von der 
Einleitung und Beendigung eines Strafverfahrens gegen einen Angehörigen einer Ärztekammer zu verständigen 
und ihr eine Ausfertigung des rechtskräftigen Straferkenntnisses zu übersenden. Die Ärztekammer ist verpflichtet, 
unverzüglich die Österreichische Ärztekammer sowie den zuständigen Disziplinaranwalt zu informieren. 
 
(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 144/2009) 
 
(4) Die Ärztekammern sind im Rahmen der Verwaltungszusammenarbeit gemäß der Richtlinie 2005/36/EG 
ermächtigt, sämtliche Auskünfte, die für die Mitwirkung bei der Besorgung der nach diesem Bundesgesetz der 
Österreichischen Ärztekammern übertragenen Verwaltungsangelegenheiten erforderlich sind, einzuholen. 
 
§ 136. (1) Ärzte machen sich eines Disziplinarvergehens schuldig, wenn sie im Inland oder im Ausland 

1. das Ansehen der in Österreich tätigen Ärzteschaft durch ihr Verhalten der Gemeinschaft, den Patienten 
oder den Kollegen gegenüber beeinträchtigen oder 
2. die Berufspflichten verletzen, zu deren Einhaltung sie sich anläßlich der Promotion zum Doctor medicinae 
universae verpflichtet haben oder zu deren Einhaltung sie nach diesem Bundesgesetz oder nach anderen 
Vorschriften verpflichtet sind. 

 
(2) Ärzte machen sich jedenfalls eines Disziplinarvergehens nach Abs. 1 Z 1 oder Z 2 schuldig, wenn sie 

1. den ärztlichen Beruf ausüben, obwohl über sie rechtskräftig die Disziplinarstrafe der befristeten 
Untersagung der Berufsausübung (§ 139 Abs. 1 Z 3) verhängt worden ist oder 
2. eine oder mehrere strafbare Handlungen vorsätzlich begangen haben und deswegen von einem in- oder 
ausländischen Gericht zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten oder zu einer Geldstrafe von 
zumindest 360 Tagessätzen oder zu einer Geldstrafe von mehr als 36.340 Euro verurteilt worden sind. 

Werden in einem oder mehreren Urteilen Freiheitsstrafen und Geldstrafen (nebeneinander) verhängt, ist die 
Summe der Freiheitsstrafen und der für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafen verhängten 
Freiheitsstrafen maßgeblich. Wird in einem oder mehreren Urteilen ausschließlich auf Geldstrafen erkannt, sind 
diese zusammen zu zählen. 
 
(3) Ärzte, die Staatsangehörige der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
sind und im Inland vorübergehend ärztliche Dienstleistungen erbringen (§ 37) sowie Ärzte, die den ärztlichen 
Beruf im Inland gemäß § 36 ausüben, unterliegen jedoch nur hinsichtlich der im Inland begangenen 
Disziplinarvergehen den disziplinarrechtlichen Vorschriften. 
 
(4) Auf Ärzte, die ihren Beruf im Rahmen eines Dienstverhältnisses bei einer Gebietskörperschaft oder einer 
anderen Körperschaft öffentlichen Rechts mit eigenem Disziplinarrecht ausüben, sind die disziplinarrechtlichen 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes hinsichtlich ihrer dienstlichen Tätigkeit und der damit verbundenen 
Berufspflichten nicht anzuwenden. Wird das Dienstverhältnis zur Körperschaft öffentlichen Rechts allerdings vor 
rechtskräftigem Abschluss eines dort anhängigen Disziplinarverfahrens beendet, so finden auf 
Disziplinarvergehen nach diesem Bundesgesetz die disziplinarrechtlichen Vorschriften dieses Bundesgesetzes 
Anwendung. Die Beendigung des Disziplinarverfahrens wegen Ausscheidens des Arztes aus dem 
Dienstverhältnis ist von der Körperschaft öffentlichen Rechts der Österreichischen Ärztekammer unverzüglich 
bekanntzugeben. 
 
(5) Die disziplinäre Verfolgung wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß der dem angelasteten 
Disziplinarvergehen zugrunde liegende Sachverhalt einen gerichtlichen Straftatbestand oder einen 
Verwaltungsstraftatbestand bildet. 
 
(6) Die disziplinäre Verfolgung ist jedoch ausgeschlossen, soweit der Arzt oder außerordentliche 
Kammerangehörige bereits von einem anderen für ihn zuständigen Träger der Disziplinargewalt hinsichtlich 
derselben Tat disziplinär bestraft worden ist. Bis zur Erledigung eines vor diesem anhängig gemachten 
Verfahrens ist das Verfahren vor dem Disziplinarrat zu unterbrechen. 
 
(7) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, genügt für die Strafbarkeit fahrlässiges Verhalten 
(§ 6 StGB). 
 
(8) Ein Disziplinarvergehen ist vom Disziplinarrat nicht zu verfolgen, wenn die Schuld des Arztes gering ist und 
sein Verhalten keine oder nur unbedeutende Folgen nach sich gezogen hat. 
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§ 137. (1) Durch Verjährung wird die Verfolgung eines Arztes oder außerordentlichen Kammerangehörigen 
ausgeschlossen, wenn 

1. innerhalb eines Jahres ab Kenntnis des Disziplinaranwaltes von dem einem Disziplinarvergehen 
zugrundeliegenden Sachverhalt oder von allfälligen Wiederaufnahmegründen keine Verfolgungshandlung 
gesetzt oder 
2. innerhalb von fünf Jahren nach der Beendigung eines disziplinären Verhaltens kein Einleitungsbeschluss 
gefasst oder ein rechtskräftig beendetes Disziplinarverfahren nicht zu seinem Nachteil wiederaufgenommen 
worden ist. 

 
(2) Der Lauf der im Abs. 1 genannten Fristen wird gehemmt, wenn 

1. wegen des dem Disziplinarvergehen zugrunde liegenden Sachverhaltes ein Verfahren nach der StPO oder 
ein Verwaltungsstrafverfahren oder ein Verfahren vor einem anderen Träger der Disziplinargewalt oder vor 
dem Verfassungs- oder Verwaltungsgerichtshof anhängig ist, für die Dauer dieses Verfahrens, 
2. die Berechtigung eines Arztes zur ärztlichen Berufsausübung während des Laufes der Verjährungsfrist 
erlischt, bis zu seiner allfälligen Wiedereintragung in die Ärzteliste. 

 
(3) Bildet ein Disziplinarvergehen zugleich eine gerichtlich strafbare Handlung und ist die strafrechtliche 
Verjährungsfrist länger als die im Abs. 1 Z 2 angeführte Frist, so tritt an deren Stelle die strafrechtliche 
Verjährungsfrist. 
 
(4) Begeht ein Arzt innerhalb der Verjährungsfrist erneut ein gleichartiges Disziplinarvergehen, so tritt Verjährung 
nach Abs. 1 nicht ein, bevor auch für dieses Disziplinarvergehen die Verjährungsfrist abgelaufen ist. 
 
§ 199. (1) Wer eine in den §§ 2 Abs. 2 und 3 umschriebene Tätigkeit ausübt, ohne hiezu nach diesem 
Bundesgesetz oder nach anderen gesetzlichen Vorschriften berechtigt zu sein, begeht, sofern die Tat nicht den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 3.630 Euro zu bestrafen. Der Versuch ist strafbar. 
 
(2) Sofern aus der Tat (Abs. 1) eine schwer wiegende Gefahr für Leib, Leben oder Gesundheit einer Person 
entstanden ist oder der Täter bereits zweimal wegen unbefugter ärztlicher Tätigkeit bestraft worden ist, ist der 
Täter mit Geldstrafe bis zu 21.800 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Wer den im § 3 Abs. 1 oder 3, § 12 Abs. 3, § 12a Abs. 4, § 15 Abs. 5, § 27 Abs. 2 oder Abs. 7 zweiter Satz, § 
29 Abs. 1, § 31 Abs. 3, § 32 Abs. 3, § 35 Abs. 7, § 36, § 37 Abs. 1 oder 8, § 43 Abs. 2, 3, 4 oder 6, § 45 Abs. 3 
oder 4, § 46, § 47 Abs. 1, § 48, § 49, § 50 Abs. 1 oder 3, § 50a, § 50b, § 51, § 52 Abs. 2, § 53 Abs. 1 bis 3, § 54 
Abs. 1, § 55, § 56 Abs. 1, § 57 Abs. 1, § 63, § 89 oder § 194 erster Satz enthaltenen Anordnungen oder Verboten 
zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 2.180 Euro zu bestrafen. 
Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) Wer den Anordnungen zuwiderhandelt, die in den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnungen enthalten sind, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 2.180 Euro zu 
bestrafen. Der Versuch ist strafbar. 
 
 
 
35.) ASOR-Durchführungsgesetz  
BGBl 521/1987 idF BGBl 50/2012 
 
§ 11. Sofern nicht der Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung vorliegt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
100.000 Schilling zu bestrafen, wer 

1. als Verkehrsunternehmer 
a) eine Beförderung durchführt, die den Bestimmungen des § 3 widerspricht; 
b) entgegen § 6 Abs. 1 ein Fahrtenheft auf eine andere Person oder ein anderes Verkehrsunternehmen 
überträgt; 
c) entgegen § 6 Abs. 2 und 3 dieses Bundesgesetzes das Fahrtenblatt nicht ordnungsgemäß oder nicht 
rechtzeitig vor Beginn einer jeden Fahrt ausfüllt; 
d) entgegen § 7 Abs. 2 dieses Bundesgesetzes die dort bezeichneten Unterlagen nicht mindestens ein 
Jahr lang aufbewahrt; 
e) entgegen § 8 Abs. 2 das Fahrtenblatt und das Muster des Deckblattes des Kontrolldokumentes den 
zuständigen Kontrollorganen nicht vorweist und aushändigt; 

2. als Lenker 
a) eine Beförderung durchführt, die den Bestimmungen des § 3 widerspricht; 
b) die Liste der Fahrgäste nach § 6 Abs. 5 nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß erstellt; 
c) im Falle des § 6 Abs. 6, 2. Satz die Zahl der Fahrgäste nicht oder nicht richtig angibt; 
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d) entgegen § 8 Abs. 2 das Original des Fahrtenblattes und das Muster des Deckblattes des 
Kontrolldokumentes nicht mitführt oder den Kontrollberechtigten nicht zur Prüfung aushändigt. 

 
§ 13. (1) Für die auf Grund dieses Bundesgesetzes durchzuführenden Amtshandlungen und für die Durchführung 
der Verwaltungsstrafverfahren wegen Übertretungen im Sinne des § 11 ist, sofern in diesem Bundesgesetz nicht 
anderes bestimmt ist, 

1. in erster Instanz 
a) die Bezirksverwaltungsbehörde, 
b) im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster 
Instanz ist, die Landespolizeidirektion, 

2. in zweiter Instanz der Landeshauptmann zuständig. 
 
(2) An der Vollziehung dieses Bundesgesetzes durch die Bezirksverwaltungsbehörde und den Landeshauptmann 
haben die Organe der Zollämter und der Zollwache sowie die Organe der Straßenaufsicht (§ 97 Abs. 1 StVO 
1960) mitzuwirken. Diese Organe haben 

1. die Einhaltung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes sowie des ASOR nach Maßgabe dieses 
Bundesgesetzes auf Straßen mit öffentlichem Verkehr zu überwachen und 
2. Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, zu 
treffen. 

 
 
 
36.) Atomhaftungsgesetz 1999  
BGBl I 170/1998 idF BGBl I 98/2001 
 
§ 25. (1) Wer eine Kernanlage betreibt oder Kernmaterial befördert, ohne eine Haftpflichtversicherung, 
Pflichtversicherung oder eine sonstige Sicherstellung nach den §§ 6 und 7 zu erbringen oder aufrechtzuerhalten, 
begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 36.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer 

1. Radionuklide hält, ohne die in § 10 vorgesehene Haftpflichtversicherung zu erbringen, oder 
2. Kernmaterial befördert, ohne einen Versicherungsnachweis mit sich zu führen, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 3.600 Euro zu bestrafen. 
  
 
 
37.) ATP-Durchführungsgesetz  
BGBl 82/1991 idF BGBl I 95/2002 
 
§ 9. Wer 

1. eine diesem Bundesgesetz unterliegende Beförderung ohne Bescheinigung (§ 4 Abs. 1, § 6 Abs. 2) 
vornimmt, 
2. bei Straßenfahrzeugen weder die Bescheinigung noch eine Fotokopie derselben im Fahrzeug mitführt oder 
auf Verlangen dem mit der Kontrolle beauftragten Organ vorzeigt, noch ein in Anlage 1 Anhang 3 ATP 
abgebildetes Zulassungsschild an dem Beförderungsmittel angebracht hat, 
3. für die Beförderung der in den Anlagen 2 und 3 ATP bezeichneten leicht verderblichen Lebensmittel andere 
als die in Art. 1 ATP genannten Beförderungsmittel verwendet, sofern dies nicht auf Grund der zu 
erwartenden Temperaturen für die Aufrechterhaltung der in den Anlagen 2 und 3 festgesetzten 
Temperaturbedingungen offensichtlich überflüssig ist, 
4. die in den Anlagen 2 und 3 ATP festgesetzten Temperaturbedingungen nicht einhält, 

begeht, sofern nicht eine gerichtlich strafbare Handlung vorliegt, eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 4.360 Euro zu bestrafen. 
  
 
 
38.) Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz  
BGBl I 84/2001 idF BGBl I 84/2013 
 
 
§ 64. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 4.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. der Anzeigepflicht nach § 5 Abs. 9, 
2. einer Anzeigepflicht nach § 9, 
3. der Anzeigepflicht nach § 10 Abs. 7 oder 8, 
4. der Anzeigepflicht nach § 25 Abs. 6 oder 7 oder § 25a Abs. 10 oder 11, 
5. der Anzeigepflicht nach § 28 Abs. 1 oder 3, 
6. einem Verbreitungsauftrag gemäß § 20 Abs. 5, 
7. der Verpflichtung gemäß § 20 Abs. 1, oder 
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8. der Verpflichtung gemäß § 52 oder § 40 Abs. 2 
nicht nachkommt. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 8.000 Euro zu bestrafen, wer die 
Anforderungen des § 30 Abs. 1 und 2, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 42, § 42a, § 43, § 44, 
§ 45 oder § 46 verletzt. 
 
(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 40.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. Fernsehen ohne Zulassung veranstaltet, soweit dafür eine Zulassung nach diesem Bundesgesetz 
erforderlich ist, 
2. eine Programmänderung im Sinne des § 6 Abs. 1 oder eine Änderung der Verbreitung oder 
Weiterverbreitung nach § 6 Abs. 2 ohne Genehmigung der Regulierungsbehörde vornimmt, 
3. einen anzeigepflichtigen audiovisuellen Mediendienst (§ 9 Abs. 1) entgegen § 9 Abs. 7 oder § 63 Abs. 4 Z 2 
oder Abs. 5 anbietet, 
4. entgegen einer gemäß § 56 oder § 57 erlassenen Verordnung Fernsehprogramme weiter verbreitet, oder 
5. als Betreiber eines Kommunikationsdienstes entgegen einer gemäß § 56 erlassenen Verordnung einen 
audiovisuellen Mediendienst auf Abruf überträgt. 

 
(4) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 bis 3 liegt nicht vor, wenn die Tat den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist. 
 
(5) Verwaltungsstrafen gemäß Abs. 1 bis 3 sind durch die Regulierungsbehörde zu verhängen. Die Strafgelder 
fließen dem Bund zu. 
 
§ 65. Auf das Verfahren der Regulierungsbehörde ist - soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist 
- das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, in Verfahren über Verwaltungsübertretungen das 
Verwaltungsstrafgesetz anzuwenden. 
 
 
 
39.) Aufsichtsbezirke und Wirkungsbereiche der Arbeitsinspektorate  
BGBl 237/1993 idF BGBl II 106/2004 
 
§ 3. (1) Die Wahrnehmung des Arbeitnehmerschutzes bei Bauarbeiten im Gebiet des 1. bis 6. Aufsichtsbezirkes 
wird dem Arbeitsinspektorat für Bauarbeiten mit Sitz in Wien übertragen. Dies gilt für Bau-, Erd- und 
Wasserbauarbeiten einschließlich aller mit diesen Arbeiten verbundenen baugewerblichen Arbeiten, Bauneben- 
und Bauhilfsarbeiten. 
 
(2) Soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt ist, stehen die Befugnisse nach dem Arbeitsinspektionsgesetz 
1993 dem Arbeitsinspektorat für Bauarbeiten hinsichtlich aller im örtlichen Wirkungsbereich (1. bis 6. 
Aufsichtsbezirk) gelegenen Arbeitsstellen zu, an denen Bauarbeiten im Sinne des Abs. 1 ausgeführt werden 
(Baustellen). 
 
(3) Erstreckt sich eine Baustelle über diesen örtlichen Wirkungsbereich hinaus auch auf andere Aufsichtsbezirke, 
so ist für die Wahrnehmung des Arbeitnehmerschutzes auf der gesamten Baustelle das Arbeitsinspektorat für 
Bauarbeiten zuständig, wenn sich die Leitung der Baustelle in seinem örtlichen Wirkungsbereich befindet. 
Befindet sich die Leitung der Baustelle außerhalb des örtlichen Wirkungsbereiches, so ist für die Wahrnehmung 
des Arbeitnehmerschutzes auf der gesamten Baustelle jenes allgemeine Arbeitsinspektorat zuständig, in dessen 
Aufsichtsbezirk sich die Leitung befindet. 
 
(4) Die Befugnisse nach § 8 Abs. 1 und 2 ArbIG (Einsichtnahme in Unterlagen, Anfertigung von Ablichtungen, 
Abschriften oder Auszügen) stehen dem Arbeitsinspektorat für Bauarbeiten hinsichtlich aller Unterlagen zu, die 
sich auf den im örtlichen Wirkungsbereich gelegenen Baustellen befinden. Die Befugnisse nach § 8 Abs. 3 ArbIG 
(Anforderung von Unterlagen) stehen dem Arbeitsinspektorat für Bauarbeiten hinsichtlich aller Unterlagen zu, die 
mit dem Schutz der auf den im örtlichen Wirkungsbereich gelegenen Baustellen beschäftigten 
Arbeitnehmer/innen im Zusammenhang stehen, unabhängig davon, ob sich diese Unterlagen im örtlichen 
Wirkungsbereich befinden. 
 
(5) Die Befugnisse nach § 9 ArbIG (Feststellung und Anzeige von Übertretungen) stehen hinsichtlich der im 
örtlichen Wirkungsbereich gelegenen Baustellen sowohl dem Arbeitsinspektorat für Bauarbeiten als auch jenem 
allgemeinen Arbeitsinspektorat zu, in dessen Aufsichtsbezirk die Betriebsstätte liegt, der diese Baustelle 
organisatorisch zuzurechnen ist. 
 
(6) In Verwaltungsstrafverfahren, die ohne Anzeige eines Arbeitsinspektorates eingeleitet wurden, ist im Sinne 
des § 15 Abs. 6 ArbIG das Arbeitsinspektorat für Bauarbeiten zuständig, wenn sich das 
Verwaltungsstrafverfahren auf Baustellen bezieht, die in seinem örtlichen Wirkungsbereich gelegen sind. Ist in 
einem Verwaltungsstrafverfahren das Arbeitsinspektorat für Bauarbeiten zu beteiligen und findet im 
Berufungsverfahren eine mündliche Verhandlung außerhalb seines örtlichen Wirkungsbereiches statt, so kann 
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sich das Arbeitsinspektorat für Bauarbeiten durch ein Organ jenes allgemeinen Arbeitsinspektorates vertreten 
lassen, das am Verhandlungsort seinen Sitz hat. 
 
(7) Wird ein Verwaltungsverfahren im Sinne des § 12 ArbIG ohne Antrag eines Arbeitsinspektorates eingeleitet, 
so ist das Arbeitsinspektorat für Bauarbeiten zu beteiligen, wenn sich das Verfahren auch auf eine oder mehrere 
im örtlichen Wirkungsbereich gelegene Baustelle bezieht. 
 
(8) Für die Durchführung von Verwaltungsverfahren ist das Arbeitsinspektorat für Bauarbeiten nur zuständig, 
wenn sich das Verfahren auf im örtlichen Wirkungsbereich gelegene Baustellen bezieht und diese Baustellen 
keiner Betriebsstätte organisatorisch zuzurechnen sind. Die Aufgaben und Befugnisse nach § 10 Abs. 3 bis 6 
stehen dem Arbeitsinspektorat für Bauarbeiten hinsichtlich aller im örtlichen Wirkungsbereich gelegenen 
Baustellen unabhängig davon zu, ob diese Baustelle einer Betriebsstätte organisatorisch zuzurechnen sind. 
 
§ 4. (1) Für die Wahrnehmung des Arbeitnehmerschutzes nach dem Heimarbeitsgesetz 1960, BGBl. Nr. 
105/1961, in der jeweils geltenden Fassung, stehen die Befugnisse nach dem Arbeitsinspektionsgesetz 1993 und 
dem Heimarbeitsgesetz 1960 den Arbeitsinspektoraten für den 7. bis 19. Aufsichtsbezirk nach Maßgabe der 
nachstehenden Bestimmungen hinsichtlich aller Auftraggeber/innen, Heimarbeiter/innen, Zwischenmeister/innen 
und Mittelspersonen zu, die im Aufsichtsbezirk ihren Standort bzw. Aufenthalt haben. Dem Arbeitsinspektorat für 
den 6. Aufsichtsbezirk stehen diese Befugnisse hinsichtlich aller Auftraggeber/innen, Heimarbeiter/innen, 
Zwischenmeister/innen und Mittelspersonen zu, die im 1. bis 6. Aufsichtsbezirk (örtlicher Wirkungsbereich) ihren 
Standort bzw. Aufenthalt haben. Die Entgeltberechnung hinsichtlich aller Auftraggeber/innen, Heimarbeiter/innen, 
Zwischenmeister/innen und Mittelspersonen die im 1. bis 6. Aufsichtsbezirk (örtlicher Wirkungsbereich) ihren 
Standort bzw. Aufenthalt haben, kann auch vom Arbeitsinspektorat für den 3. Aufsichtsbezirk vorgenommen 
werden. 
 
(2) Wenn Auftraggeber/innen außerhalb jenes Aufsichtsbezirkes bzw. örtlichen Wirkungsbereiches (Abs. 1), in 
dem sie ihren Standort haben, Heimarbeiter/innen, Zwischenmeister/innen oder Mittelspersonen beschäftigen, so 
stehen die Befugnisse auch jenem Arbeitsinspektorat zu, in dessen Aufsichtsbezirk bzw. örtlichem 
Wirkungsbereich diese Personen ihren Aufenthalt haben. 
 
(3) Die Anzeige bei erstmaliger Vergabe von Heimarbeit gemäß § 5 Abs. 1 und die Vorlage der nach § 7 Abs. 1 
des Heimarbeitsgesetzes 1960 zu führenden Liste hat an jenes Arbeitsinspektorat zu erfolgen, in dessen 
Aufsichtsbezirk bzw. örtlichem Wirkungsbereich der/die Verpflichtete seinen/ihren Standort hat. 
 
(4) In Verwaltungsstrafverfahren wegen Übertretung des Heimarbeitsgesetzes 1960, die ohne Anzeige eines 
Arbeitsinspektorates eingeleitet wurden, ist im Sinne des § 15 Abs. 6 ArbIG jenes Arbeitsinspektorat zuständig, in 
dessen Aufsichtsbezirk bzw. örtlichem Wirkungsbereich der Auftraggeber/die Auftraggeberin, auf die sich das 
Verfahren bezieht, seinen/ihren Standort hat. Ist in einem Verwaltungsstrafverfahren nicht das Arbeitsinspektorat 
für den 3. Aufsichtsbezirk zu beteiligen, sondern ein anderes Arbeitsinspektorat, und findet im 
Berufungsverfahren eine mündliche Verhandlung in Wien statt, so kann sich das zuständige Arbeitsinspektorat 
durch ein Organ des Arbeitsinspektorates für den 3. Aufsichtsbezirk vertreten lassen. 
 
 
 
40.) Ausbildungsvorbehaltsgesetz  
BGBl 378/1996 idF BGBl I 98/2001 II 106/2004 
 
§ 2. Wer durch Handlungen oder Unterlassungen gegen § 1 Abs. 1 verstößt, begeht, sofern die Tat nicht den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine 
Verwaltungsübertretung und ist hierfür mit Geldstrafe bis zu 36.300 Euro zu bestrafen. 
 
 
 
41.) Ausländerbeschäftigungsgesetz  
BGBl 218/1975 idF BGBl I 72/2013 
 
§ 27a. (1) Die Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice sind verpflichtet, der zentralen Koordinationsstelle für die 
Kontrolle der illegalen Beschäftigung nach diesem Bundesgesetz und dem Arbeitsvertragsrechts-
Anpassungsgesetz des Bundesministeriums für Finanzen und dem Bundesverwaltungsgericht alle zur 
Wahrnehmung der in den §§ 26, 27 und 28a AuslBG übertragenen Aufgaben notwendigen persönlichen, auf das 
Arbeits- und Beschäftigungsverhältnis bezogenen Daten von ausländischen Arbeitnehmern und deren 
Arbeitgebern automationsunterstützt in einer für die zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen 
Beschäftigung nach diesem Bundesgesetz und dem Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz des 
Bundesministeriums für Finanzen und das Bundesverwaltungsgericht technisch geeigneten Form kostenlos zu 
übermitteln. 
 
(2) Die zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung nach diesem Bundesgesetz und 
dem Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz des Bundesministeriums für Finanzen ist verpflichtet, den 
Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice und dem Bundesverwaltungsgericht alle zur Wahrnehmung der nach 
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diesem Bundesgesetz übertragenen Aufgaben notwendigen Daten, die sie im Rahmen von Kontrollen oder bei 
der Führung der zentralen Verwaltungsstrafevidenz erhoben hat, in einer für das Arbeitsmarktservice und das 
Bundesverwaltungsgericht technisch geeigneten Form zur Verfügung zu stellen. 
 
(3) Die nach dem NAG zuständige Behörde hat der Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice zur Erfüllung 
der ihr gemäß § 30 Abs. 2 des Arbeitsmarktservicegesetzes – AMSG, BGBl. Nr. 313/1994, obliegenden Aufgaben 
jeweils bis zum 15. eines Monats folgende Daten automationsunterstützt in einer für das Arbeitsmarktservice 
technisch geeigneten Form kostenlos zu übermitteln: 

1. Namen, Geburtsdatum, Geschlecht und Staatsangehörigkeit aller Ausländer, die im Vormonat eine „Rot-
Weiß-Rot – Karte“, eine „Blaue Karte EU“, eine „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“, eine „Aufenthaltsbewilligung – 
Künstler“ gemäß § 61 Abs. 1 Z 1 NAG, einen Aufenthaltstitel „Familienangehöriger“ oder „Daueraufenthalt – 
EU“ oder eine Aufenthaltskarte oder Daueraufenthaltskarte für Angehörige eines EWR-Bürgers erhalten 
haben und 
2. die Geltungsdauer des Aufenthaltstitels. 

 
§ 28. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet (§ 28c), begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde zu 
bestrafen, 

1. wer 
a) entgegen § 3 einen Ausländer beschäftigt, für den weder eine Beschäftigungsbewilligung erteilt noch 
eine Anzeigebestätigung ausgestellt wurde oder der keine für diese Beschäftigung gültige „Rot-Weiß-Rot – 
Karte“, „Blaue Karte EU“ oder „Aufenthaltsbewilligung – Künstler“ oder keine „Rot-Weiß-Rot – Karte plus”, 
keine „Aufenthaltsberechtigung plus“, keinen Befreiungsschein (§ 4c) oder keinen Aufenthaltstitel 
„Familienangehöriger“ oder „Daueraufenthalt – EU“ besitzt, oder 
b) entgegen § 18 die Arbeitsleistungen eines Ausländers, der von einem ausländischen Arbeitgeber ohne 
einen im Bundesgebiet vorhandenen Betriebssitz im Inland beschäftigt wird, in Anspruch nimmt, ohne 
dass für den Ausländer eine Beschäftigungsbewilligung oder eine Entsendebewilligung erteilt oder eine 
Anzeigebestätigung ausgestellt wurde, oder 
c) entgegen der Untersagung gemäß § 32a Abs. 8 einen Ausländer beschäftigt, für den weder eine 
Beschäftigungsbewilligung erteilt noch eine Anzeigebestätigung oder eine Freizügigkeitsbestätigung 
ausgestellt wurde, 

bei unberechtigter Beschäftigung von höchstens drei Ausländern für jeden unberechtigt beschäftigten 
Ausländer mit Geldstrafe von 1.000 Euro bis 10.000 Euro, im Falle der erstmaligen und weiteren 
Wiederholung von 2.000 Euro bis 20.000 Euro, bei unberechtigter Beschäftigung von mehr als drei 
Ausländern für jeden unberechtigt beschäftigten Ausländer mit Geldstrafe von 2.000 Euro bis 20.000 Euro, im 
Falle der erstmaligen und weiteren Wiederholung von 4.000 Euro bis 50.000 Euro; 
2. wer 

a) entgegen § 3 Abs. 4 einen Ausländer beschäftigt, ohne die Beschäftigung der zuständigen regionalen 
Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice anzuzeigen, oder 
b) entgegen § 18 Abs. 5 oder 6 die Arbeitsleistungen eines Ausländers in Anspruch nimmt, ohne die 
Beschäftigung der zuständigen regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice rechtzeitig anzuzeigen, 
oder 
c) seinen Verpflichtungen gemäß § 26 Abs. 1 nicht nachkommt oder 
d) entgegen § 26 Abs. 2 den im § 26 Abs. 1 genannten Behörden und Rechtsträgern den Zutritt zu den 
Betriebsstätten, Betriebsräumen, auswärtigen Arbeitsstellen und Aufenthaltsräumen der Arbeitnehmer 
oder das Befahren von Privatstraßen nicht gewährt, oder 
e) entgegen § 26 Abs. 3 die Durchführung der Amtshandlung beeinträchtigt oder 
f) entgegen dem § 26 Abs. 4 oder 4a die Durchführung der Amtshandlungen beeinträchtigt, 

mit Geldstrafe von 150 Euro bis 5.000 Euro, im Fall der lit. c bis f mit Geldstrafe von 2.500 Euro bis 8.000 
Euro; 
3. wer 

a) entgegen § 3 Abs. 6 einen Ausländer beschäftigt, ohne die ihm nach diesem Bundesgesetz erteilten 
Bewilligungen oder Bestätigungen im Betrieb zur Einsichtnahme bereitzuhalten, oder 
b) die im § 26 Abs. 5 vorgesehenen Meldungen nicht erstattet, 
mit Geldstrafe bis 2.000 Euro; 

4. wer 
a) entgegen § 18 Abs. 12 als Unternehmen mit Betriebssitz in einem anderen Mitgliedstaat des 
Europäischen Wirtschaftsraumes einen Ausländer im Inland beschäftigt oder 
b) entgegen § 18 Abs. 12 die Arbeitsleistungen eines Ausländers, der von einem Unternehmen mit 
Betriebssitz in einem anderen Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes zur Arbeitsleistung nach 
Österreich entsandt wird, in Anspruch nimmt, 

obwohl § 18 Abs. 12 Z 1 oder 2 nicht erfüllt ist und – im Fall der lit. b – auch keine EU-Entsendebestätigung 
ausgestellt wurde, bei unberechtigter Beschäftigung von höchstens drei Ausländern für jeden unberechtigt 
beschäftigten Ausländer mit Geldstrafe von 1.000 Euro bis 10.000 Euro, im Falle der erstmaligen und weiteren 
Wiederholung von 2.000 Euro bis 20.000 Euro, bei unberechtigter Beschäftigung von mehr als drei 
Ausländern für jeden unberechtigt beschäftigten Ausländer mit Geldstrafe von 2.000 Euro bis 20.000 Euro, im 
Falle der erstmaligen und weiteren Wiederholung von 4.000 Euro bis 50.000 Euro; 
5. wer entgegen § 32a Abs. 4 einen Ausländer, der gemäß § 32a Abs. 2 oder 3 unbeschränkten 
Arbeitsmarktzugang hat, ohne Freizügigkeitsbestätigung beschäftigt, mit Geldstrafe bis 1.000 Euro. 
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(2) Die Verjährungsfrist (§ 31 Abs. 2 des Verwaltungsstrafgesetzes - VStG 1950, BGBl. Nr. 172) für 
Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 beträgt ein Jahr. 
 
(3) Die Eingänge aus den gemäß Abs. 1 verhängten Geldstrafen fließen dem Arbeitsmarktservice zu. 
 
(4) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Zuwiderhandlung vom Organ einer Gebietskörperschaft begangen 
worden ist. Besteht bei einer Bezirksverwaltungsbehörde der Verdacht einer Zuwiderhandlung durch ein solches 
Organ, so hat sie, wenn es sich um ein Organ des Bundes oder eines Landes handelt, eine Anzeige an das 
oberste Organ, dem das der Zuwiderhandlung verdächtige Organ untersteht (Art. 20 Abs. 1 erster Satz B-VG), zu 
erstatten, in allen anderen Fällen aber an die Aufsichtsbehörde. 
 
(5) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat bei Übertretungen nach Abs. 1 Z 1 die unberechtigte Beschäftigung eines 
Ausländers zu schlechteren Lohn- und Arbeitsbedingungen als sie die jeweils anzuwendenden Normen der 
kollektiven Rechtsgestaltung vorsehen, bei der Strafbemessung als besonders erschwerend zu berücksichtigen. 
 
(6) Ein Unternehmen, welches die Erbringung einer Leistung an ein anderes Unternehmen ganz oder teilweise 
weitergibt, ist neben dem beauftragten Unternehmen gemäß Abs. 1 Z 1 zu bestrafen, wenn es 

1. die Übertretung des von ihm unmittelbar beauftragten oder – im Fall der Auftragsweitergabe – jedes 
weiteren beauftragten Unternehmens bei der Auftragserfüllung wissentlich geduldet hat, oder 
2. seiner Verpflichtung gemäß § 26 Abs. 6 nicht nachgekommen ist. 

  
(7) Wird ein Ausländer in Betriebsräumen, an Arbeitsplätzen oder auf auswärtigen Arbeitsstellen eines 
Unternehmens angetroffen, die im allgemeinen Betriebsfremden nicht zugänglich sind, ist das Vorliegen einer 
nach diesem Bundesgesetz unberechtigten Beschäftigung von der Bezirksverwaltungsbehörde ohne weiteres 
anzunehmen, wenn der Beschäftiger nicht glaubhaft macht, daß eine unberechtigte Beschäftigung nicht vorliegt. 
 
§ 28a. (1) Die Abgabenbehörde hat in Verwaltungsstrafverfahren nach § 28 Abs. 1 Z 1, 4 und 5, nach § 28 Abs. 1 
Z 2 lit. c bis f dann, wenn die Übertretung die Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes durch die Abgabenbehörde betrifft, Parteistellung und ist berechtigt, Beschwerden gegen 
Bescheide sowie Einspruch gegen Strafverfügungen zu erheben. Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz und der Bundesminister für Finanzen sind berechtigt, gegen Entscheidungen der 
Verwaltungsgerichte der Länder Revision an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben. Die Verwaltungsgerichte 
der Länder haben Ausfertigungen solcher Entscheidungen unverzüglich dem Bundesministerium für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz zu übermitteln. 
 
(2) Stellt die Abgabenbehörde eine Übertretung fest, die nach 

1. § 28 Abs. 1 Z 1, 4 und 5 
2. § 28 Abs. 1 Z 2 lit. c bis f 

zu bestrafen ist, hat die Abgabenbehörde Strafanzeige an die zuständige Verwaltungsstrafbehörde zu erstatten, 
im Fall der Z 2 nur dann, wenn die Übertretung die Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes durch die Abgabenbehörde betrifft. Mit der Anzeige ist ein bestimmtes Strafausmaß zu 
beantragen. 
 
(3) Die Bestellung von verantwortlichen Beauftragten gemäß § 9 Abs. 2 und 3 des Verwaltungsstrafgesetzes 
1991 - VStG, BGBl. Nr. 52, in der jeweils geltenden Fassung, für die Einhaltung dieses Bundesgesetzes wird erst 
rechtswirksam, nachdem bei der zuständigen Abgabenbehörde eine schriftliche Mitteilung über die Bestellung 
samt einem Nachweis der Zustimmung des Bestellten eingelangt ist. Dies gilt nicht für die Bestellung von 
verantwortlichen Beauftragten auf Verlangen der Behörde gemäß § 9 Abs. 2 VStG. 
 
(4) Der Arbeitgeber hat den Widerruf der Bestellung und das Ausscheiden von verantwortlichen Beauftragten 
nach Abs. 3 der zuständigen Abgabenbehörde unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
 
§ 28b. (1) Der Bundesminister für Finanzen hat öffentlichen Auftraggebern für die Zwecke der Auftragsvergabe 
auf Verlangen binnen zwei Wochen Auskunft darüber zu geben, ob dem im Auskunftsersuchen genannten 
Unternehmen (Bewerber, Bieter, Subunternehmer) eine rechtskräftige Bestrafung gemäß § 28 Abs. 1 Z 1 
zuzurechnen ist. In dieser Auskunft ist entweder die Anzahl der nach Abs. 2 zu berücksichtigenden Bestrafungen 
einschließlich der maßgeblichen Daten der Strafbescheide (Strafbehörde, Aktenzahl, Entscheidungs- und 
Rechtskraftdatum, Name und Geburtsdatum des Bestraften, Tatzeit, Zahl der beschäftigten Ausländer, verhängte 
Geldstrafen) anzugeben oder festzustellen, daß keine zu berücksichtigende Bestrafung vorliegt. 
 
(2) Eine Bestrafung gemäß § 28 Abs. 1 Z 1 ist dem im Auskunftsersuchen genannten Unternehmen zuzurechnen, 
wenn diese Bestrafung entweder gegen den Bewerber, Bieter oder Subunternehmer selbst oder gegen ein 
verantwortliches Organ (§ 9 Abs. 1 VStG) oder einen verantwortlichen Beauftragten (§ 9 Abs. 2 oder 3 VStG) 
rechtskräftig verhängt wurde. Die erste registrierte rechtskräftige Bestrafung ist dabei nicht zu berücksichtigen. 
Die zweite Bestrafung ist nach Ablauf eines Jahres nach Eintritt der Rechtskraft, jede weitere jeweils nach Ablauf 
von zwei Jahren nach Eintritt der Rechtskraft nicht mehr zu berücksichtigen. Rechtskräftige Bestrafungen wegen 
unberechtigter Beschäftigung mehrerer Ausländer zählen als eine Bestrafung, wenn diese Ausländer gleichzeitig 
oder in zeitlichem Zusammenhang am selben Ort beschäftigt wurden. 
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(3) Für Zwecke der Erteilung von Auskünften nach Abs. 1 und § 30 Abs. 3 sowie für Zwecke der Beurteilung der 
Bewilligungsvoraussetzungen nach § 4 Abs. 1 Z 4 und 5 hat das Bundesministerium für Finanzen eine zentrale 
Evidenz verwaltungsbehördlicher Strafverfahren gemäß § 28 Abs. 1 Z 1 zu führen. Diese kann 
automationsunterstützt geführt werden. 
 
(4) Die Verwaltungsstrafbehörden und die Verwaltungsgerichte der Länder haben Ausfertigungen rechtskräftiger 
Entscheidungen, die sie in Strafverfahren gemäß § 28 Abs. 1 Z 1 erlassen haben, unverzüglich dem 
Bundesministerium für Finanzen zu übermitteln. Desgleichen haben sie Ausfertigungen rechtskräftiger 
Entscheidungen, mit denen eine Strafe gemäß § 28 Abs. 1 Z 1 gegen verantwortliche Beauftragte im Sinne des § 
9 Abs. 2 letzter Satz und 3 VStG verhängt wurde, jenem Unternehmen zuzustellen, dem diese Bestrafung gemäß 
Abs. 2 zuzurechnen ist. In die Entscheidung ist ein Hinweis darauf aufzunehmen, dass mit der rechtskräftigen 
Bestrafung die Eintragung des Beschuldigten und jenes Unternehmens, dem die Bestrafung zuzurechnen ist, in 
die Verwaltungsstrafevidenz verbunden ist. 
 
(5) Der Bundesminister für Finanzen hat Unternehmen, die sich um öffentliche Aufträge im Ausland bewerben, 
auf Antrag mitzuteilen, ob ihnen rechtskräftige Bestrafungen gemäß § 28 Abs. 1 Z 1 zuzurechnen sind. In der 
Auskunft gemäß § 30b Abs. 3 sind die Anzahl der rechtskräftigen Bestrafungen gemäß § 28 Abs. 1 Z 1 und der 
jeweils betroffenen Ausländer anzugeben. Gemäß § 55 Abs. 1 VStG getilgte Bestrafungen sind nicht mehr zu 
berücksichtigen. 
 
(6) Abs. 4 gilt sinngemäß auch für Bestrafungen gemäß § 28 Abs. 6. 
 
§ 30. (1) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann dem Arbeitgeber auf Antrag der nach dem Betriebssitz 
zuständigen Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice, der Abgabenbehörde oder der sonst zur 
Wahrnehmung des Arbeitnehmerschutzes berufenen Behörde die Beschäftigung von Ausländern für die Dauer 
von längstens einem Jahr untersagen, wenn der Arbeitgeber innerhalb der letzten zwei Jahre vom Zeitpunkt der 
Antragstellung zurückgerechnet mindestens dreimal gemäß § 28 Abs. 1 Z 1 rechtskräftig bestraft wurde. Vor der 
Untersagung sind die in Betracht kommenden gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer anzuhören. Im Untersagungsverfahren hat die Abgabenbehörde Parteistellung und ist berechtigt, 
Beschwerden gegen Bescheide zu erheben. Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz ist 
berechtigt, gegen Entscheidungen der Verwaltungsgerichte der Länder Revision an den Verwaltungsgerichtshof 
zu erheben. Die zuständigen Behörden haben Ausfertigungen solcher Entscheidungen unverzüglich dem 
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz zu übermitteln. 
 
(2) Die zum Zeitpunkt der Untersagung nach diesem Bundesgesetz erlaubte laufende Beschäftigung von 
Ausländern sowie die Beschäftigungsaufnahme von Ausländern mit einem gültigen Befreiungsschein werden von 
einer Untersagung nicht berührt. 
 
(3) Den Bezirksverwaltungsbehörden sind die über den Arbeitgeber in der zentralen Verwaltungsstrafevidenz (§ 
28b) gespeicherten und für die Untersagung relevanten Daten über rechtskräftige Bestrafungen gemäß § 28 Abs. 
1 Z 1 zur Verfügung zu stellen. 
 
§ 30b. (1) Ein Unternehmen kann bis zu einer Dauer von drei Jahren von Förderungen aus Mitteln des Bundes 
einschließlich der vom Bund verwalteten Mittel der Europäischen Union ausgeschlossen werden, wenn die 
Förderung jeweils einen Betrag von 5.000 Euro übersteigt und das Unternehmen zum Zeitpunkt der 
Antragstellung wiederholt wegen unerlaubter Beschäftigung von mehr als drei Ausländern rechtskräftig bestraft 
wurde. Zudem hat es derartige in den letzten sechs Monaten bezogene Förderungen ab Rechtskraft der 
wiederholten Bestrafung binnen drei Monaten jener Stelle zurückzuerstatten, welche die Förderung gewährt hat. 
 
(2) Von einem Ausschluss und einer Rückzahlung gemäß Abs. 1 ist abzusehen, wenn das Unternehmen 
glaubhaft macht, dass es konkrete technische, organisatorische oder personelle Maßnahmen getroffen hat, die 
geeignet sind, das nochmalige Setzen einer solchen strafbaren Handlungen zu verhindern. Als derartige 
Maßnahmen gelten insbesondere 

1. die Einführung eines qualitativ hochwertigen Berichts- und Kontrollwesens, 
2. die Einschaltung eines Organs der inneren Revision zur regelmäßigen Überprüfung der Einhaltung der 
maßgeblichen Vorschriften, 
3. die Einführung von internen Haftungs- und Schadenersatzregelungen zur Einhaltung der maßgeblichen 
Vorschriften. 

 
(3) Die Stelle, die über ein Förderansuchen gemäß Abs. 1 entscheidet, hat vor der Bewilligung des Ansuchens 
eine Auskunft aus der Zentralen Verwaltungsstrafevidenz (§ 28b Abs. 5) einzuholen. 
 
 
 
42.) Außenwirtschaftsgesetz 2011  
BGBl I 26/2011 idF BGBl I 50/2012 
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§ 50. (1) Sofern dies zur Wahrung der Einhaltung der Genehmigungskriterien gemäß dem 2. Hauptstück 
erforderlich ist, hat der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend Personen oder Gesellschaften im 
Sinne von § 49 Abs. 1 die Bestellung eines oder mehrerer verantwortlicher Beauftragter mit Bescheid 
aufzutragen, dem oder denen für das gesamte Unternehmen oder für bestimmte Räumlichkeiten oder sachlich 
abgegrenzte Bereiche des Unternehmens die Verantwortung für die Einhaltung dieses Bundesgesetzes 
einschließlich der auf seiner Grundlage erlassenen Verordnungen und Bescheide sowie des unmittelbar 
anwendbaren Rechts der Europäischen Union im Sinne von § 1 Abs. 1 Z 24 lit. a und b obliegt. 
 
(2) Zu verantwortlichen Beauftragten können nur natürliche Personen bestellt werden, die 

1. alle Voraussetzungen gemäß § 9 Abs. 4 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 (VStG), BGBl. Nr. 52/1991, 
erfüllen und 
2. als verlässlich im Sinne von § 51 anzusehen sind und 
3. ein Mitglied des Vorstandes, ein Geschäftsführer oder ein vertretungsbefugter Gesellschafter sind oder eine 
andere leitende Funktion im Unternehmen ausüben und 
4. für die Organisation, die Personalauswahl und -weiterbildung sowie die Überwachung hinsichtlich der 
Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sowie des unmittelbar anwendbaren Rechts der 
Europäischen Union im Sinne von § 1 Abs. 1 Z 24 lit. a und b verantwortlich sind. 

 
(3) Die Bestellung eines verantwortlichen Beauftragten gemäß Abs. 1 ist dem Bundesminister für Wirtschaft, 
Familie und Jugend unverzüglich nach Zustellung des Bescheides gemäß Abs. 1 anzuzeigen. 
 
(4) Eine Person oder Gesellschaft kann auch von sich aus einen oder mehrere verantwortliche Beauftragte im 
Sinne von Abs. 1 und 2 bestellen. In diesem Fall ist die Bestellung dem Bundesminister für Wirtschaft, Familie 
und Jugend unverzüglich anzuzeigen. 
 
(5) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend hat die Abberufung einer bestellten Person mit 
Bescheid aufzutragen, wenn diese Person nicht allen Voraussetzungen gemäß Abs. 1 und 2 entspricht oder 
nachträglich Umstände eintreten, durch die zumindest eine dieser Voraussetzungen nicht mehr gegeben ist. 
 
(6) Sofern ein oder mehrere verantwortliche Beauftragte gemäß den Abs. 1 oder 4 bestellt wurden, kommt diesen 
die Verantwortung für die Einhaltung der in Abs. 1 genannten Bestimmungen für die gesamte Durchführung von 
Vorgängen im Sinne von § 49 Abs. 1 einschließlich der zollamtlichen Abfertigung zu. 
 
(7) Sofern dies zur Wahrung der Einhaltung der Genehmigungskriterien gemäß dem 2. Hauptstück erforderlich 
ist, ist die Bearbeitung eines Antrags oder einer Meldung von der Bestellung eines verantwortlichen Beauftragten 
im Sinne von Abs. 1 abhängig zu machen, wenn ein solcher nicht bereits gemäß den Abs. 1 oder 4 bestellt 
wurde. 
 
§ 51. (1) Eine Person ist nicht als verlässlich anzusehen, wenn 
        

1. diese von einem Gericht verurteilt wurde 
a) wegen Verletzung außenhandelsrechtlicher, waffenrechtlicher, finanzstrafrechtlicher Bestimmungen oder 
Bestimmungen des Kriegsmaterialgesetzes (KMG), BGBl. Nr. 540/1977, oder des Sprengmittelgesetzes 2010 
(SprG), BGBl. I Nr. 121/2009, oder 
b) wegen einer anderen als den in lit. a genannten strafbaren Handlungen zu einer drei Monate 
übersteigenden Freiheitsstrafe oder zu einer Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen oder 
  
2. diese in einem der in Z 1 lit. a genannten Bereiche wegen einer Verwaltungsübertretung oder eines 
Finanzvergehens bestraft worden ist, sofern eine Geldstrafe von mehr als 726 Euro oder neben einer 
Geldstrafe eine Freiheitsstrafe verhängt wurde oder 
  
3. diese in den in Z 1 lit. a genannten Bereichen mehr als einmal wegen einer Verwaltungsübertretung oder 
eines Finanzvergehens zu einer geringeren als in Z 2 genannten Strafe verurteilt wurde oder 
  
4. aufgrund anderer Umstände die begründete Annahme besteht, dass sie nicht bereit oder in der Lage ist, für 
die weitere Einhaltung der in § 50 Abs. 2 Z 4 genannten Vorschriften weiterhin die Verantwortung zu tragen. 

  
(2) Zur Beurteilung der Verlässlichkeit gemäß Abs. 1 Z 1 dürfen nur Verurteilungen herangezogen werden, die 
weder getilgt sind, noch der Beschränkung der Auskunft aus dem Strafregister gemäß § 6 des Tilgungsgesetzes 
1972, BGBl. Nr. 68, unterliegen. Die in Abs. 1 Z 2 und 3 genannten Strafen dürfen nur dann herangezogen 
werden, wenn seit der Bestrafung weniger als fünf Jahre vergangen sind. 
 
(3) Abs. 1 und 2 gelten auch dann, wenn mit den angeführten Ausschlussgründen vergleichbare Tatbestände im 
Ausland verwirklicht wurden. 
 
§ 87. (1) Wer vorsätzlich 

1. einer Meldepflicht gemäß § 19 Abs. 1 iVm einer Verordnung aufgrund von § 25, gemäß einer Verordnung 
aufgrund von § 19 Abs. 2 oder 3 oder aufgrund von unmittelbar anwendbarem Recht der Europäischen Union 
im Sinne von § 1 Abs. 1 Z 24 lit. a oder b zuwiderhandelt, 
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2. einer in einer Verordnung aufgrund von § 19 Abs. 5 festgelegten Nachweispflicht nicht nachkommt, 
3. hinsichtlich eines Importzertifikats gemäß § 21 

a) die Ausstellung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erschleicht oder 
b) durch unrichtige oder unvollständige Angaben die Vorschreibung einer Auflage gemäß § 21 Abs. 2 oder 
gemäß § 57 Abs. 2 oder einen Widerruf gemäß § 57 Abs. 2 hintanhält oder 
c) das Importzertifikat entgegen einem Widerruf gemäß § 57 Abs. 2 weiter verwendet oder 
d) das Importzertifikat zur Verwendung durch einen Nichtberechtigten entgeltlich oder unentgeltlich 
überlässt oder übernimmt, 

4. der Meldepflicht gemäß § 17 Abs. 2 oder § 30 Abs. 4 zuwiderhandelt, 
5. der Meldepflicht gemäß § 31 Abs. 3 zuwiderhandelt, 
6. der Meldepflicht gemäß § 33 Abs. 3 zuwiderhandelt, 
7. einer Informationspflicht gemäß § 34 Abs. 1 oder 2 zuwiderhandelt, 
8. einer Meldepflicht gemäß § 37 Abs. 2 Z 2 oder § 39 Abs. 1 zuwiderhandelt, 
9. einer Meldepflicht gemäß § 44 oder gemäß einer auf dessen Grundlage erlassenen Verordnung 
zuwiderhandelt, 
10. der Informationspflicht betreffend Ausfuhrbeschränkungen anderer EU-Mitgliedstaaten gemäß § 55 Abs. 1 
zuwiderhandelt, 
11. eine Allgemeingenehmigung im Sinne von § 1 Abs. 1 Z 26 ohne Registrierung gemäß § 59 verwendet, 
12. einer in einer Verordnung aufgrund von § 59 Abs. 9 festgelegten Meldepflicht zuwiderhandelt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen oder mit einer 
Geldstrafe bis zu 40.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer 

1. fahrlässig eine der in Abs. 1 Z 1, 2, 3 lit. c oder d oder Z 4 bis 12 genannten strafbaren Handlungen begeht, 
2. vorsätzlich einer der im § 63 Abs. 6 genannten Verpflichtungen zuwiderhandelt oder 
3. vorsätzlich die Aufzeichnungspflicht gemäß § 65 oder die Aufbewahrungspflicht gemäß § 65 Abs. 4 verletzt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 25.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Wer vorsätzlich der in § 76 Abs. 1 festgelegten Aufbewahrungspflicht zuwiderhandelt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 10.000 Euro zu bestrafen. 
 
(4) In den Fällen des Abs. 1 sowie des Abs. 2 Z 2 und 3 ist auch der Versuch strafbar. 
 
(5) In den Fällen der Abs. 1 bis 4 ist zur Durchführung der Verwaltungsstrafverfahren in erster Instanz die 
Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, jedoch die Landespolizeidirektion, zuständig. 
 
(6) Eine Verwaltungsübertretung gemäß den Abs. 1 bis 4 liegt nicht vor, wenn die Tat den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 
§ 88. (1) Sofern Chemikalien im Sinne von § 1 Abs. 1 Z 30 den Gegenstand einer Verwaltungsübertretung gemäß 
§ 87 bilden, sind diese Chemikalien unter den Voraussetzungen von § 17 VStG für verfallen zu erklären. 
 
(2) Als Kosten eines Strafverfahrens gelten auch die Kosten einer allenfalls notwendigen Entsorgung der gemäß 
Abs. 1 für verfallen erklärten Chemikalien. 
 
 
§ 93. (1) Das 4. Hauptstück und die §§ 55 und 80 dieses Bundesgesetzes treten mit 30. Juni 2012, die übrigen 
Bestimmungen treten mit 1. Oktober 2011 in Kraft. 
 
(2) Das Außenhandelsgesetz 2005, (AußHG 2005), BGBl. I Nr. 50, tritt mit Ablauf des 30. September 2011 außer 
Kraft, sofern die folgenden Absätze nichts anderes bestimmen. 
 
(3) Der 3. Abschnitt des Außenhandelsgesetzes 2005, sowie die §§ 21, 23, 31, der 9. Abschnitt und die §§ 37, 38 
und 41 des Außenhandelsgesetzes 2005, soweit sie sich auf dessen 3. Abschnitt beziehen, treten mit Ablauf des 
29. Juni 2012 außer Kraft. 
 
(4) Die Überwachungsbestimmungen gemäß den §§ 63 und 64 sowie 66 bis 71 sind auch auf Vorgänge 
anwendbar, die einem Verbot, einer Genehmigungspflicht oder einer Meldepflicht aufgrund des 
Außenhandelsgesetzes 2005 unterworfen waren. 
 
(5) § 37 AußHG 2005 ist auf vor dem 1. Oktober 2011 begangene strafbare Handlungen und auf vor dem 30. Juni 
2012 begangene strafbare Handlungen gemäß § 37 Abs. 1 Z 2, 12, und 13 sowie gemäß Abs. 2, 3 oder 4 iVm 
Abs. 1 Z 2, 12 und 13 AußHG 2005 weiterhin anwendbar. 
 
(6) Die §§ 39 bis 42 AußHG 2005 sind auf vor dem 1. Oktober 2011 begangene Verwaltungsübertretungen und 
auf vor dem 30. Juni 2012 begangene Verwaltungsübertretungen gemäß § 41 Abs. 1 Z 1 iVm § 9 Abs. 1 und 
gemäß § 41 Abs. 2 iVm Abs. 1 Z 1 und § 9 Abs. 1 weiterhin anwendbar. 
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(7) Die Bestimmungen der Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten zur 
Durchführung des Außenhandelsgesetzes 2005 (Außenhandelsverordnung 2005 – AußHV 2005), BGBl. II Nr. 
121/2006, bleiben bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens von Verordnungsbestimmungen im selben Bereich 
aufgrund dieses Bundesgesetzes als Bundesgesetz in Kraft. 
 
(8) Verordnungen aufgrund dieses Bundesgesetzes können bereits ab dem auf seine Kundmachung folgenden 
Tag erlassen werden. Sie dürfen jedoch frühestens mit 2. Oktober 2011, Verordnungen aufgrund des 4. 
Hauptstücks frühestens mit 1. Juli 2012 in Kraft gesetzt werden. 
 
(9) Der 4. Abschnitt im 3. Hauptstück und § 79 Abs. 1 und 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
112/2011 treten am Tag nach dessen Kundmachung in Kraft. 
 
(10) § 87 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2012 tritt mit 1. September 2012 in Kraft. 
 
(11) § 1 Abs. 1 Z 9 und 10, § 3 Abs. 1, § 25a, § 53 Abs. 2, § 57 Abs. 1, § 65 Abs. 1, § 70 Abs. 1, § 79 Abs. 1 Z 25 
und 26, § 84 und § 91 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 37/2013 treten mit Ablauf des 
Tages der Freigabe zur Abfrage im Bundesgesetzblatt in Kraft. 
 
 
 
43.) Äußere Rechtsverhältnisse der Evangelischen Kirche  
BGBl 182/1961  
 
§ 12. (1) Die Strafgerichte haben die Evangelische Kirchenleitung von der Einleitung und der rechtskräftigen 
Beendigung eines gerichtlichen Strafverfahrens gegen geistliche Amtsträger der Evangelischen Kirche, von der 
Verhängung der Verwahrungs- und Untersuchungshaft über einen solchen Amtsträger und von dessen 
Enthaftung ohne unnötigen Aufschub zu verständigen. Die Strafgerichte haben ferner der Evangelischen 
Kirchenleitung eine Ausfertigung der rechtskräftigen Anklageschrift gegen einen geistlichen Amtsträger der 
Evangelischen Kirche zuzustellen, wenn der Amtsträger zustimmt; sie haben schließlich auch eine Ausfertigung 
der Urteile erster und höherer Instanz der Evangelischen Kirchenleitung zuzustellen. 
 
(2) Die Staatsanwaltschaften haben die Evangelische Kirchenleitung von der Einleitung gerichtlicher 
Vorerhebungen und von der Zurücklegung einer Strafanzeige gegen geistliche Amtsträger der Evangelischen 
Kirche ohne unnötigen Aufschub zu verständigen. 
 
(3) Die Verwaltungsstrafbehörden einschließlich der Finanzstrafbehörden haben die Evangelische Kirchenleitung 
von der Festnehmung eines geistlichen Amtsträgers der Evangelischen Kirche, von der Verhängung der 
Verwahrungs- und Untersuchungshaft über einen solchen Amtsträger und von dessen Enthaftung ohne unnötigen 
Aufschub zu verständigen; sie haben ferner der Evangelischen Kirchenleitung eine Ausfertigung von Bescheiden 
erster und höherer Instanz zuzustellen, soweit sie auf eine Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe von über 1.000 S 
lauten. 
 
(4) In dem in den Abs. 1 und 2 vorgesehenen Umfang sind unter einem auch das Bundesministerium für 
Unterricht und der Landeshauptmann des Bundeslandes, in dem der betreffende geistliche Amtsträger der 
Evangelischen Kirche sein Amt versieht, zu verständigen. 
 
(5) In jedem gegen geistliche Amtsträger der Evangelischen Kirche von staatlichen Behörden durchgeführten 
Strafverfahren sind die dem Ansehen der Kirche und des Kultus gebührenden Rücksichten zu üben. 
 
 
 
44.) Bäderhygienegesetz  
BGBl 254/1976 idF BGBl I 42/2012 
 
§ 16. (1) Personen, die ein Bad, eine Warmsprudelwanne (Whirlwanne), eine Saunaanlage, ein Warmluft- oder 
Dampfbad oder einen Kleinbadeteich errichten oder betreiben, ohne hiezu eine nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes vorgeschriebene Bewilligung zu besitzen, machen sich einer Verwaltungsübertretung schuldig 
und sind mit Geldstrafe bis zu 7.260 Euro zu bestrafen. Gleiches gilt im Fall der Nichtbefolgung einer Anordnung 
gamäß § 17a Abs. 3. Sofern aus der Tat eine schwerwiegende Gefahr für Leben oder Gesundheit einer Person 
entstanden oder der Täter bereits zweimal nach dieser Bestimmung bestraft worden ist, ist der Täter, sofern die 
Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, mit 
Geldstrafe bis zu 21.800 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Inhaber einer Bewilligung gemäß §§ 3 oder 4, die 

1. durch Handlungen oder Unterlassungen den Bestimmungen des § 7 zweiter Satz, § 9 Abs. 3, § 12, § 13 
oder § 14 oder 
2. den in den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen enthaltenen Geboten oder 
Verboten oder 
3. den Verfügungen, die auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassen worden sind, 
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zuwiderhandeln, machen sich einer Verwaltungsübertretung schuldig und sind mit Geldstrafe bis zu 3.600 Euro 
zu bestrafen. 
 
(3) Inhaber einer Bewilligung gemäß § 5 zum Betrieb eines Bades an einem Oberflächengewässer, die 

1. durch Handlungen oder Unterlassungen den Bestimmungen des § 7 zweiter Satz, § 9 Abs. 3, § 12 Abs. 4 
oder § 13 oder 
2. den in den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen enthaltenen Geboten oder 
Verboten oder 
3. den Verfügungen, die auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassen worden sind, 

zuwiderhandeln, machen sich einer Verwaltungsübertretung schuldig und sind mit Geldstrafe bis zu 3.600 Euro 
zu bestrafen. 
 
(4) Inhaber einer Bewilligung gemäß § 5 zum Betrieb einer Saunaanlage oder eines Warmluft- oder Dampfbades, 
die 

1. durch Handlungen oder Unterlassungen den Bestimmungen des § 7 zweiter Satz, § 9 Abs. 3, § 12, § 13 
oder § 14 Abs. 1 oder 
2. den in den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen enthaltenen Geboten oder 
Verboten oder 
3. den Verfügungen, die auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassen worden sind, 

zuwiderhandeln, machen sich einer Verwaltungsübertretung schuldig und sind mit Geldstrafe bis zu 3.600 Euro 
zu bestrafen. 
 
(5) Wer als über ein einem Badegewässer anliegendes Grundstück Verfügungsberechtigter durch Handlungen 
oder Unterlassungen den Bestimmungen des § 9a Abs. 6 oder § 9c Abs. 1 zuwiderhandelt, macht sich einer 
Verwaltungsübertretung schuldig und ist mit einer Geldstrafe bis zu 3.600 Euro zu bestrafen. 
 
(6) Der Versuch ist strafbar. 
 
(7) Wer gegen § 17a Abs. 1 oder Abs. 4 zweiter Satz verstößt, ist mit Geldstrafe bis zu 3.600 Euro zu bestrafen. 
 
 
 
45.) Bankeninterventions- und -restrukturierungsgesetz  
BGBl I Nr 160/2013 
 
§ 22. (1) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Instituts die Pflicht zur Erstellung oder Aktualisierung eines 
Sanierungs- oder Abwicklungsplans verletzt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
FMA mit Geldstrafe bis zu 150.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Instituts in einem Sanierungs- oder Abwicklungsplan unrichtige 
Angaben macht, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 150.000 Euro 
zu bestrafen. 
 
(3) Die von der FMA gemäß diesem Bundesgesetz verhängten Geldstrafen fließen dem Bund zu. 
 
 
 
46.) Bankwesengesetz  
BGBl 532/1993 idF BGBl I 184/2013 
 
§ 98. (1) Wer Bankgeschäfte gemäß Art. 4 Abs. 1 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ohne die 
erforderliche Berechtigung betreibt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe 
bis zu 5 Millionen Euro oder bis zu dem Zweifachen des aus dem Verstoß gezogenen Nutzens, soweit sich dieser 
beziffern lässt, zu bestrafen. 
 
(1a) Wer andere als die in Abs. 1 angeführten Bankgeschäfte ohne die erforderliche Berechtigung betreibt, 
begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 100.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Kreditinstituts oder, bei einem Kreditinstitute-Verbund im Falle der Z 
1, 2, 4b, 7, 7a, 8 und 11 als Verantwortlicher (§ 9 VStG) der Zentralorganisation 

1. die schriftliche Anzeige nach § 10 Abs. 5 über Änderungen der Bedingungen der Angaben nach § 10 Abs. 2 
Z 2 bis 4 und Abs. 4 Z 2 bis 6 an die FMA unterlässt; 
2. die Anzeige der Tätigkeiten nach den Nummern 1 bis 15 des Anhangs I zur Richtlinie 2013/36/EU gemäß § 
10 Abs. 6 an die FMA unterlässt; 
3. und 4. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 184/2013) 
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4a. die schriftliche Anzeige des Ergebnisses der Wahl zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates gemäß § 28a 
Abs. 4 unterlässt; 
4b. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 184/2013) 
5. dem übergeordneten Kreditinstitut nicht alle für die Konsolidierung erforderlichen Auskünfte gemäß § 30 
Abs. 7 erteilt; 
5a. der Zentralorganisation nicht alle für die Konsolidierung erforderlichen Auskünfte gemäß § 30a Abs. 8 
erteilt; 
6. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 37/2010) 
7. die unverzügliche schriftliche Anzeige von in § 73 Abs. 1 oder in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
genannten Sachverhalten an die FMA unterlässt; 
7a. die schriftliche Anzeige über Änderungen in der Zusammensetzung der Mitglieder des Kreditinstitute-
Verbundes oder hinsichtlich des Wegfalls der Voraussetzungen gemäß Abs. 1 oder, wenn der Kreditinstitute-
Verbund nicht mehr in der Lage ist, den Aufsichtsanforderungen gemäß Abs. 7 zu genügen, gemäß § 30a 
Abs. 5 BWG unterlässt; 
8. die in §§ 74, 74a und 75 vorgesehenen Meldungen der FMA oder der Österreichischen Nationalbank 
wiederholt nicht innerhalb der vorgesehenen Fristen oder wiederholt nicht den gesetzlichen oder durch 
Verordnung festgelegten Formvorschriften entsprechend oder wiederholt unrichtig oder wiederholt 
unvollständig vorlegt; 
9. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 184/2013) 
10. unzulässige Werbung mit der Zugehörigkeit zu einem Einlagensicherungs- oder 
Anlegerentschädigungssystem betreibt (§ 93 Abs. 11), 
11. die in § 73 Abs. 4 und 4a oder die gemäß einer Verordnung der FMA gemäß § 21a vorgesehenen 
Anzeigepflichten oder die in § 44 Abs. 1 bis 6 vorgesehenen Vorlage- und Übermittlungspflichten verletzt; 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 60.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Kreditinstitutes 

1. den für eine Spareinlage geltenden Jahreszinssatz nicht gemäß § 32 Abs. 6 in der Sparurkunde an 
auffälliger Stelle ersichtlich macht; 
2. Änderungen des Jahreszinssatzes nicht unter Angabe des Tages, von dem an sie gelten, gemäß § 32 Abs. 
6 bei der nächsten Vorlage der Sparurkunde in dieser vermerkt; 
3. beim Abschluss von Verbrauchergirokontoverträgen (§ 34) die Schriftform unterlässt; 
4. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 28/2010) 
5. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 28/2010) 
6. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 28/2010) 
7. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 28/2010) 
8. Verbrauchergirokontoverträge abschließt, die nicht die gemäß § 34 Abs. 2 erforderlichen Angaben 
enthalten; 
9. die vierteljährliche Bekanntgabe des Kontostandes gemäß § 34 Abs. 3 unterlässt; 
10. die in § 35 Abs. 1 und § 103 Z 32 geforderten Angaben im Kassensaal nicht aushängt oder die Information 
der Einleger unterlässt; 
11. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 28/2010) 
11a. der Preisauszeichnungspflicht gemäß § 35 Abs. 3 nicht oder nicht vollständig entspricht; 
12. die Sorgfaltspflichten des § 36 verletzt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 10.000 Euro zu bestrafen. 
 
(4) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Kreditinstitutes, wenn auch nur fahrlässig, dem Verbot der 
Verfügung über Konten gemäß § 78 Abs. 7 zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in 
die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
FMA mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen oder mit einer Geldstrafe bis zu 100.000 Euro zu bestrafen. 
 
(5) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Kreditinstitutes 

1. zulässt, dass das Kreditinstitut wiederholt oder kontinuierlich nicht über liquide Aktiva gemäß Art. 412 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 verfügt; 
2. Forderungen eingeht, die über die in Art. 395 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Obergrenzen 
hinausgehen; 
3. entgegen den Vorschriften des § 24 Zahlungen an Inhaber von Instrumenten leistet, die Teil der Eigenmittel 
des Kreditinstitutes sind, oder wenn solche Zahlungen gemäß den Art. 28, 51 oder 52 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 an Inhaber von Eigenmittelinstrumenten nicht zulässig sind; 
4. die Pflichten des § 39 oder einer aufgrund § 39 Abs. 4 erlassenen Verordnung der FMA verletzt; 
5. die Konzessionserteilung nach § 4 Abs. 1 durch unrichtige Angaben oder durch täuschende Handlungen 
herbeigeführt oder anderweitig erschlichen hat, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 5 Millionen Euro oder bis zu dem 
Zweifachen des aus dem Verstoß gezogenen Nutzens, soweit sich dieser beziffern lässt, zu bestrafen. 
 
(5a) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Kreditinstitutes 
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1. die schriftliche Anzeige eines jeden Erwerbes und jeder Abtretung gemäß § 20 Abs. 1 und 2 gemäß § 20 
Abs. 3 an die FMA unterlässt; 
2. die schriftliche Anzeige der Identität der Aktionäre oder sonstiger Gesellschafter, die qualifizierte 
Beteiligungen halten, sowie den Betrag, wie er sich insbesondere aus den anlässlich der jährlichen 
Hauptversammlung der Aktionäre oder sonstigen Gesellschafter oder auf Grund der §§ 91 bis 94 Börsegesetz 
1989 erhaltenen Informationen ergibt, gemäß § 20 Abs. 3 an die FMA unterlässt; 
3. die Pflichten der §§ 40, 40a, 40b, 40d oder 41 Abs. 1 bis 4 verletzt; 
4. die Meldungen über die Erfüllung der Eigenmittelanforderungen nach Art. 92 der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013 an die FMA gemäß Art. 99 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unterlässt, unvollständig oder 
unrichtig durchführt; 
5. die gemäß Art. 101 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Daten zu Verlusten aus 
Immobiliensicherheiten nicht oder unvollständig oder unrichtig an die FMA übermittelt; 
6. die Meldungen von Großkrediten gemäß Art. 394 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unterlässt, 
unvollständig oder unrichtig durchführt; 
7. die Meldungen über die Liquiditätslage an die FMA gemäß Art. 415 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013 unterlässt, unvollständig oder unrichtig durchführt; 
8. die gemäß Art. 430 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Informationen über die 
Verschuldensquote nicht oder unvollständig oder unrichtig an die FMA übermittelt; 
9. im Falle, dass das Kreditinstitut einer Verbriefungsposition ausgesetzt ist, die in Art. 405 der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 festgelegten Bedingungen nicht erfüllt; 
10. die gemäß Art. 431 Abs. 1 bis 3 oder Art. 451 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 vorgeschriebenen 
Informationen nicht offenlegt oder unvollständige oder falsche Angaben macht; 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 150.000 Euro, im Falle einer 
Verwaltungsübertretung gemäß Z 3 mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen oder mit einer Geldstrafe bis zu 
150.000 Euro zu bestrafen. 
 
(6) Bei Verletzung einer Verpflichtung gemäß § 10 Abs. 5 über die Anzeige von Änderungen der Bedingungen der 
Angaben nach § 10 Abs. 2 Z 2 bis 4 und Abs. 4 Z 2, § 10 Abs. 6, § 20 Abs. 3, § 28a Abs. 4 hinsichtlich der 
Anzeige der Wiederwahl derselben Person als Vorsitzenden, § 73 Abs. 1 Z 1 hinsichtlich Satzungsänderungen, § 
73 Abs. 1 Z 4 und 7, § 73 Abs. 1 Z 8 hinsichtlich der Anzeige der Wiederernennung derselben Person als 
Aufsichtsratsmitglied, § 73 Abs. 1 Z 11 und 14 sowie § 73 Abs. 2 hat die FMA von der Einleitung und 
Durchführung eines Verwaltungsstrafverfahrens abzusehen, wenn die nicht ordnungsgemäß erstattete Anzeige 
nachgeholt wurde, bevor die FMA oder die Österreichische Nationalbank Kenntnis von dieser Übertretung erlangt 
hat. Dies gilt auch für Verfahren nach § 99d Abs. 1 und 2. 
 
§ 99. (1) Wer 

1. es als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Finanzinstitutes unterlässt, der FMA die Angaben gemäß § 12 
Abs. 3 oder die Anzeige gemäß § 12 Abs. 5 zu übermitteln; 
2. es als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Finanzinstitutes unterlässt, der FMA die Angaben gemäß § 14 
Abs. 3 oder die Anzeige gemäß § 14 Abs. 5 zu übermitteln; 
3. die schriftliche Anzeige eines jeden Erwerbes und jeder Abtretung gemäß § 20 Abs. 1 oder 2 an die FMA 
unterlässt; 
4. einen Erwerb oder eine Abtretung nach § 20 Abs. 1 oder 2 während des Beurteilungszeitraums nach § 20a 
Abs. 1 oder entgegen einer Untersagung gemäß § 20a Abs. 2 durchführt; 
5. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 184/2013) 
6. als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines nachgeordneten Instituts oder einer übergeordneten Finanz-
Holdinggesellschaft dem übergeordneten Kreditinstitut nicht alle für die Konsolidierung erforderlichen 
Auskünfte gemäß § 30 Abs. 7 erteilt; 
6a. als Verantwortlicher (§ 9 VStG) einer übergeordneten Finanzholdinggesellschaft, gemischten 
Finanzholdinggesellschaft oder gemischten Holdinggesellschaft oder eines Tochterunternehmens solcher 
Gesellschaften dem Kreditinstitut nicht alle Auskünfte gemäß § 70a Abs. 1 erteilt; 
6b. als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Institutes, das einer Zentralorganisation oder einem der 
Zentralorganisation zugeordneten Kreditinstitut nachgeordnet ist, der Zentralorganisation nicht alle für die 
Konsolidierung erforderlichen Auskünfte gemäß § 30a Abs. 8 erteilt; 
7. ohne hierzu berechtigt zu sein die Bezeichnung „Sparbuch”, „Sparbrief” oder „Sparkassenbuch” entgegen § 
31 Abs. 2 führt; 
8. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 37/2010) 
9. als Treuhänder nicht seiner Offenlegungsverpflichtung gemäß § 40 Abs. 2 oder § 103 Z 24 nachkommt; 
10. als Bankprüfer entgegen § 63 Abs. 3 von ihm festgestellte Tatsachen oder begründete Zweifel gemäß § 
63 Abs. 3 nicht unverzüglich, bei kurzfristigen behebbaren, geringfügigen Mängeln erst dann, wenn die Bank 
die Mängel nicht binnen einer von ihm bestimmten Frist von längstens drei Monaten behoben hat, mit 
Erläuterungen der FMA und der Österreichischen Nationalbank schriftlich anzeigt oder es nicht anzeigt, wenn 
die Geschäftsleiter eine von ihm geforderte Auskunft nicht innerhalb der von ihm gesetzten Frist erteilen; dies 
gilt in Fällen, in denen eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Bankprüfer bestellt wird, auch für die nach § 
88 Abs. 7 WTBG namhaft gemachten natürlichen Personen; 
11. als Verantwortlicher (§ 9 VStG) einer Repräsentanz seinen Meldepflichten gemäß § 73 Abs. 2 nicht binnen 
eines Monats nachkommt; 
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12. als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Finanzinstitutes oder eines Unternehmens der Vertragsversicherung 
der Großkreditmeldepflicht gemäß § 75 nicht entspricht; 
13. es als Verantwortlicher (§ 9 VStG) einer Sicherungseinrichtung unterlässt, der FMA den Jahresabschluss 
der Sicherungseinrichtung gemäß § 93a Abs. 8 innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des 
Geschäftsjahres vorzulegen; 
14. es als Verantwortlicher (§ 9 VStG) einer Sicherungseinrichtung unterlässt, der FMA das Ausscheiden 
eines Institutes aus der Sicherungseinrichtung gemäß § 93a Abs. 8 zu melden; 
15. ohne hierzu berechtigt zu sein die Bezeichnung „Geldinstitut”, „Kreditinstitut”, „Finanzinstitut”, „Finanz-
Holdinggesellschaft, Wertpapierfirma”, „Kreditunternehmung”, „Kreditunternehmen”, „Bank”, „Bankier”, 
„Sparkasse”, „Bausparkasse”, „Volksbank”, „Landes-Hypothekenbank”, „Raiffeisen” oder eine Bezeichnung in 
der eines dieser Wörter enthalten ist, entgegen § 94 führt; 
16. als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Kreditinstitutes oder als Prüfungsorgan nach § 230a ABGB die 
Bestimmungen über den Deckungsstock gemäß § 230a ABGB (§§ 66 bis 68) verletzt; 
17. entgegen unmittelbar anzuwendenden EU-Rechtsvorschriften Verfügungen über Konten durchführt oder 
sonst Finanzdienstleistungen erbringt, ohne dass die Handlung eine Verwaltungsübertretung nach dem 
Devisengesetz darstellt; 
18. entgegen § 31 Abs. 5 Sparurkunden, für die noch keine Identitätsfeststellung gemäß § 40 Abs. 1 erfolgt 
ist, rechtsgeschäftlich überträgt oder erwirbt; 
19. entgegen den Art. 5 bis 14 der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 über die Übermittlung von Angaben zum 
Auftraggeber bei Geldtransfers die Sammlung, Aufbewahrung, Überprüfung oder Weiterleitung der 
erforderlichen Angaben unterlässt oder Geldtransfers vornimmt oder entgegennimmt oder 
Aufbewahrungspflichten oder Mitteilungspflichten verletzt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 60.000 Euro, im Falle der Z 10 
jedoch mit bis zu 100.000 Euro, zu bestrafen. 
 
(2) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Finanzinstitutes die Pflichten der §§ 40, 40a, 40b, 40d und 41 Abs. 
1 bis 4 verletzt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Wochen oder mit einer Geldstrafe bis zu 150.000 Euro zu bestrafen. 
 
§ 99b. Bei Verwaltungsübertretungen gemäß den §§ 98 und 99 gilt anstelle der Verjährungsfrist des § 31 Abs. 1 
VStG eine Verjährungsfrist von 18 Monaten. 
 
§ 99d. (1) Die FMA kann Geldstrafen gegen juristische Personen verhängen, wenn Personen, die entweder allein 
oder als Teil eines Organs der juristischen Person gehandelt haben und eine Führungsposition innerhalb der 
juristischen Person aufgrund 

1. der Befugnis zur Vertretung der juristischen Person, 
2. der Befugnis, Entscheidungen im Namen der juristischen Person zu treffen, oder 
3. einer Kontrollbefugnis innerhalb der juristischen Person 

innehaben, gegen die in § 98 Abs. 1, Abs. 2 Z 7 und 11, Abs. 5, Abs. 5a oder § 99 Abs. 1 Z 3 oder 4 angeführten 
Verpflichtungen verstoßen haben, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 
(2) Juristische Personen können wegen Verstößen gegen die in § 98 Abs. 1, Abs. 2 Z 7 und 11, Abs. 5, Abs. 5a 
oder § 99 Abs. 1 Z 3 oder 4 angeführten Pflichten auch verantwortlich gemacht werden, wenn mangelnde 
Überwachung oder Kontrolle durch eine in Abs. 1 genannte Person die Begehung dieser Verstöße durch eine für 
die juristische Person tätige Person ermöglicht hat, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit 
der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 
(3) Die Geldstrafe gemäß Abs. 1 oder 2 beträgt bis zu 10 vH des jährlichen Gesamtnettoumsatzes gemäß Abs. 4 
oder bis zu dem Zweifachen des aus dem Verstoß gezogenen Nutzens, soweit sich dieser beziffern lässt. 
 
(4) Der jährliche Gesamtnettoumsatz gemäß Abs. 3 ist bei Kreditinstituten der Gesamtbetrag aller in Z 1 bis 7 der 
Anlage 2 zu § 43 angeführten Erträge abzüglich der dort angeführten Aufwendungen; handelt es sich bei dem 
Unternehmen um eine Tochtergesellschaft, ist auf den jährlichen Gesamtnettoumsatz abzustellen, der im 
vorangegangenen Geschäftsjahr im konsolidierten Abschluss der Muttergesellschaft an der Spitze der Gruppe 
ausgewiesen ist. Bei sonstigen juristischen Personen ist der jährliche Gesamtumsatz maßgeblich. Soweit die 
FMA die Grundlagen für den Gesamtumsatz nicht ermitteln oder berechnen kann, hat sie diese zu schätzen. 
Dabei sind alle Umstände zu berücksichtigen, die für die Schätzung von Bedeutung sind. 
 
(5) Die FMA kann von der Bestrafung eines Verantwortlichen gemäß § 9 VStG absehen, wenn für denselben 
Verstoß bereits eine Verwaltungsstrafe gegen die juristische Person verhängt wird und keine besonderen 
Umstände vorliegen, die einem Absehen von der Bestrafung entgegenstehen.“ 
 
§ 103c. Nach In-Kraft-Treten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 97/2001 gelten folgende Übergangsbestimmungen: 

1. Die Strafbarkeit von Verwaltungsübertretungen gemäß §§ 98 und 99 in der bis 31. März 2002 geltenden 
Fassung wird durch das In-Kraft-Treten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 97/2001 nicht berührt; derartige 
Übertretungen bleiben nach §§ 98 und 99 in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 97/2001 strafbar. 
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2. Am 31. März 2002 anhängige Verwaltungsstrafverfahren wegen der in Z 1 genannten 
Verwaltungsübertretungen sind von den am 31. März 2002 zuständigen Behörden fortzuführen. 
3. Ab dem 1. April 2002 anhängig werdende Verwaltungsstrafverfahren wegen der in Z 1 genannten 
Verwaltungsübertretungen sind von der FMA zu führen. 
4. Am 31. März 2002 anhängige Verfahren zur Vollstreckung von Bescheiden auf Grund der in § 69 
genannten Bundesgesetze sind von den am 31. März 2002 zuständigen Behörden fortzuführen. 
5. Die am 31. März 2002 beim Bundesminister für Finanzen anhängigen Verwaltungsverfahren auf Grund der 
in § 69 genannten Bundesgesetze sind ab 1. April 2002 von der FMA fortzuführen. 
6. Am 31. März 2002 anhängige Prüfungen der Österreichischen Nationalbank gemäß § 79 Abs. 4 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 2/2001 sind von der Österreichischen Nationalbank gemäß dieser 
Bestimmung fortzuführen und bis spätestens 30. Juni 2002 abzuschließen. Die Österreichische Nationalbank 
ist auch nach dem 30. Juni 2002 berechtigt und verpflichtet, die Prüfungsergebnisse der FMA zur Verfügung 
zu stellen und ihr die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die FMA kann, soweit sie nähere Informationen 
benötigt, von den mit der Vornahme der Prüfungshandlungen und der Berichtserstellung befassten 
Dienstnehmern der Österreichischen Nationalbank unmittelbar Auskünfte einholen, ohne dass hierfür eine 
ausdrückliche Entbindung von der Amtsverschwiegenheit erforderlich ist. Die Österreichische Nationalbank ist 
ferner berechtigt, dem Bankprüfer des betreffenden Kreditinstituts die erforderlichen Auskünfte über das 
Ergebnis von ihr durchgeführter Prüfungen zu erteilen. 
7. Die Wirksamkeit der vom Bundesminister für Finanzen bis 31. März 2002 in Vollziehung der in § 69 
genannten Bundesgesetze erlassenen Bescheide und Verordnungen wird durch den mit dem Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 97/2001 bewirkten Übergang der Zuständigkeit zur Ausübung der Bankenaufsicht auf die FMA 
nicht berührt. 
8. Die bis zum 31. März 2002 entstandenen und bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingehobenen Kosten für 
die im § 70 Abs. 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 2/2001 genannten Maßnahmen sind von 
der FMA den betroffenen Rechtsträgern zum Kostenersatz vorzuschreiben und an den Bund abzuführen. 
9. Die Bundesrechenzentrum GmbH hat die in § 72 Abs. 2 zur Unterstützung des Bundesministers für 
Finanzen vorgesehenen Dienstleistungen auch der FMA auf deren Verlangen zu erbringen, soweit und 
solange dies für die Erfüllung der bankaufsichtlichen Aufgaben der FMA erforderlich ist; die 
Bundesrechenzentrum GmbH ist berechtigt, für diese Dienstleistungen ein angemessenes Entgelt zu 
verlangen. 
10. Die Meldung gemäß § 73 Abs. 6 samt Anlage hat erstmals für den Bilanzstichtag des letzten 
Geschäftsjahres zu erfolgen, das vor dem 1. Jänner 2001 endet; hierbei ist die in § 73 Abs. 6 genannte Frist 
nicht anzuwenden. 
11. Die Meldungen gemäß § 74 Abs. 7 und 8 haben erstmals für das erste Kalendervierteljahr des Jahres 
2002 zu erfolgen. 
12. Die Bestimmungen des § 75 Abs. 1 Z 4 sind erstmals auf Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. 
Dezember 2002 enden. 
13. Der Ausschließungsgrund gemäß § 62 Z 6a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 13/2004 ist 
auf jene Bankprüfer nicht anzuwenden, die bis zum 31. Dezember 2005 für das erste nach dem 31. Dezember 
2005 beginnende Geschäftsjahr bestellt wurden. 
14. Soweit in den in § 107 Abs. 25 genannten Bestimmungen auf die FMA Bezug genommen wird, tritt bis 
zum 31. März 2002 an die Stelle der FMA der Bundesminister für Finanzen. 

 
 
 
47.) Bauarbeitenkoordinationsgesetz  
BGBl I 37/1999 idF BGBl I 159/2001 
 
§ 10. (1) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 145 € bis 7.260 €, im Wiederholungsfall mit 
Geldstrafe von 290 € bis 14.530 € zu bestrafen ist, begeht, wer 

1. als Bauherr die Verpflichtungen nach § 3, § 4 Abs. 1, § 6, § 7 oder § 8 dieses Bundesgesetzes verletzt, 
2. als Projektleiter im Fall einer Übertragung nach § 9 Abs. 1 die Verpflichtungen gemäß § 3, § 4 Abs. 1, § 6, § 
7 oder § 8 dieses Bundesgesetzes verletzt, 
3. als Planungskoordinator seine Verpflichtungen nach § 4 Abs. 2 verletzt, 
4. als Baustellenkoordinator die Verpflichtungen nach § 5 verletzt, 
5. als Bauherr im Fall des § 9 Abs. 3 nicht dafür sorgt, daß der Koordinator die Verpflichtungen nach § 4 Abs. 
2 und § 5 erfüllt, 
6. als Projektleiter im Fall des § 9 Abs. 4 nicht dafür sorgt, daß der Koordinator die Verpflichtungen nach § 4 
Abs. 2 und § 5 erfüllt. 

 
(2) Wurden Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 nicht im Inland begangen, gelten sie als an jenem Ort 
begangen, an dem sie festgestellt wurden. 
 
 
 
48.) Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz  
BGBl 414/1972 idF BGBl I 107/2013 
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§ 13m. (1) Einem Arbeitnehmer, der in einem Arbeitsverhältnis steht, das diesem Bundesgesetz unterliegt und 
trotz Erfüllung der sonstigen Voraussetzungen des § 13l Abs. 1 Überbrückungsgeld nicht in Anspruch nimmt, 
gebührt für Zeiten, in denen er das Überbrückungsgeld nicht beansprucht, eine einmalige 
Überbrückungsabgeltung in der Höhe von 35% des sonst zustehenden Überbrückungsgeldes. Die 
Überbrückungsabgeltung gebührt dem Arbeitnehmer auf Antrag bei Antritt der Alterspension. 
 
(2) Einem Arbeitgeber, der einen Arbeitnehmer gemäß Abs. 1 beschäftigt, gebührt hinsichtlich dieses 
Arbeitsverhältnisses eine einmalige Überbrückungsabgeltung in der Höhe von 20% des sonst dem Arbeitnehmer 
zustehenden Überbrückungsgeldes. Die Überbrückungsabgeltung kann mit offenen Zuschlagsforderungen 
verrechnet werden und gebührt bei Antritt der Alterspension des Arbeitnehmers. Die Überbrückungsabgeltung 
steht nicht zu, wenn der Arbeitgeber innerhalb der letzten fünf Jahre vor Antragstellung wiederholt wegen 
Verstoßes gegen sozialversicherungsrechtliche Meldepflichten gemäß § 33 Allgemeines 
Sozialversicherungsgesetz bestraft wurde. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat der Urlaubs- und 
Abfertigungskasse auf Anfrage mitzuteilen, ob gegen den Arbeitgeber eine solche Verwaltungsstrafe verhängt 
worden ist. 
 
(3) Abweichend von Abs. 1 und 2 kann auf gemeinsamen Antrag der zuständigen kollektivvertragsfähigen 
Körperschaften durch Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz die Höhe 
der Überbrückungsabgeltung festgesetzt werden, sofern die finanzielle Deckung gewährleistet ist. 
 
§ 31. (1) Die zuständigen Krankenversicherungsträger sind verpflichtet, der Urlaubs- und Abfertigungskasse zum 
Zweck der Erbringung von Leistungen, der Feststellung der Zuschlagspflicht und der Einbringung von Zuschlägen 
folgende Daten im Wege des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger (§ 31 Abs. 4 Z 3 lit. 
b ASVG) zu übermitteln: Namen des Beschäftigten, Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer, Art der 
Beschäftigung (Beschäftigung als Arbeiter oder Angestellter bzw. Lehrling oder geringfügig beschäftigt als 
Arbeiter oder Angestellter oder Beschäftigung als freier Dienstnehmer), bei den Krankenversicherungsträgern 
gemeldete Versicherungszeiten, Bezeichnung des Dienstgebers und dessen Wirtschaftsklassenzuordnung sowie 
Zeitpunkt der Anmeldung und der Abmeldung des Beschäftigten. Die Urlaubs- und Abfertigungskasse ist in 
diesem Zusammenhang berechtigt, die Übermittlung dieser Daten nicht nur bezogen auf einen oder mehrere 
bestimmte Arbeitnehmer zu verlangen, sondern auch bezogen auf einen Dienstgeber dahingehend, dass 
sämtliche von diesem Dienstgeber gemeldeten Beschäftigten und deren Daten im Sinne des ersten Satzes 
abgefragt werden können. 
 
(1a) Die zuständigen Träger der Pensionsversicherung sind verpflichtet, der Urlaubs- und Abfertigungskasse zum 
Zweck der Prüfung der Voraussetzungen für die Gewährung von Überbrückungsgeld gemäß § 13l oder 
Überbrückungsabgeltung gemäß § 13m sowie der Sicherstellung der finanziellen Deckung für eine Ausdehnung 
der Ansprüche gemäß § 13l Abs. 2 bis 4 durch Verordnung gemäß § 13l Abs. 6 hinsichtlich Arbeitnehmern, die in 
den Geltungsbereich dieses Gesetzes fallen und die das 50. Lebensjahr erreicht haben, im Wege des 
Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger (§ 31 Abs. 4 Z 3 lit. b ASVG) alle 
Versicherungszeiten, die für die Prüfung des Vorliegens der Anspruchsvoraussetzungen für eine Alterspension 
heranzuziehen sind, mitzuteilen. 
 
(2) Die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse ist berechtigt, auf automationsunterstütztem Weg Einsicht in 
das automationsunterstützt geführte Firmenbuch, in das automationsunterstützt geführte Grundbuch und in das 
zentrale Gewerberegister zu nehmen, soweit dies zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben, insbesondere zur 
Erbringung von Leistungen, der Feststellung der Zuschlagspflicht und zur Einbringung von Zuschlägen, 
erforderlich ist. Die Berechtigung zur Einsichtnahme in das Grundbuch umfasst auch die Einsichtnahme in das 
Personenverzeichnis. Die Berechtigung zur Einsichtnahme in das Firmenbuch umfasst auch die bundesweite 
Suche nach in Zusammenhang mit den Rechtsträgern gespeicherten Personen. 
 
(3) Die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse ist im Rahmen der Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben 
zum Zweck der Erbringung von Leistungen, der Feststellung der Zuschlagspflicht und zur Einbringung von 
Zuschlägen berechtigt, auf automationsunterstütztem Weg Einsicht zu nehmen in 

1. das von der IEF-Service GmbH geführte IESG-Abfrage-Programm, wobei die Befugnis zur Einsichtnahme 
folgende Daten umfasst: Firmenname, Firmenbuchnummer, Geschäftszahl, gerichtliches Beschlussdatum und 
Insolvenzart des insolventen Betriebs, Name und Sozialversicherungsnummer von Antrag stellenden 
Personen, Beschäftigungszeitraum, Austrittsgrund, Datum des Zuerkennungsbescheids, Forderungsart, 
Zeitraum, Gesamtforderungsbetrag sowie betragsmäßige Aufschlüsselung auf Forderungsteile, Qualifikation 
der Forderung und bewilligter Forderungsbetrag; 
2. die vom Bundesministerium für Finanzen hinsichtlich der im Rahmen von Kontrollen oder bei der Führung 
der zentralen Verwaltungsstrafevidenz erhobenen Daten der Kontrolle illegaler Arbeitnehmerbeschäftigung 
(KIAB) geführte Datenbank, wobei die Befugnis zur Einsichtnahme folgende Daten umfasst: Betriebsdaten 
(Firmenname und –adresse, Firmenbuchnummer, Dienstgeberkontonummer, Name, Geburtsdatum und 
Adresse vertretungsbefugter Personen), Arbeitnehmerdaten (Name, Geburtsdatum, 
Sozialversicherungsnummer, Sozialversicherungsträger, Wohnsitz, ausgeübte Tätigkeit, Entgelthöhe, 
Beschäftigungsdauer, Beschäftigungsort), Daten inländischer Auftraggeber (Firmenname und Adresse des 
Beschäftigerbetriebs oder Generalunternehmers in Österreich) sowie Daten der beauftragten Person (Name). 
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(4) Die Finanzstraf- und Abgabenbehörden sind für Zwecke der Erhebungen nach Artikel III des 
Sozialbetrugsgesetzes sowie nach § 7b AVRAG berechtigt, in die Arbeitnehmer- und Betriebsauskunft der 
Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse Einsicht zu nehmen und dabei folgende Daten abzufragen: 
Betriebsdaten (Firmenname und -adresse, Firmenbuchnummer) sowie die Daten der bei einem Betrieb 
beschäftigten Arbeitnehmer über Beschäftigungsverhältnisse (Name, Geburtsdatum, 
Sozialversicherungsnummer, ausgeübte Tätigkeit, Entgelthöhe, Beschäftigungsdauer, Beschäftigungsort), 
Entrichtung der Zuschläge nach dem Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz. Diese Einsichts- und 
Abfrageberechtigung kommt auch der IEF-Service GmbH zum Zwecke der Beurteilung des Vorliegens eines 
gesicherten Anspruchs im Sinne des Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes (IESG), BGBl. Nr. 324/1977 zu. Diese 
Einsichts- und Abfrageberechtigung kommt auch den zuständigen Krankenversicherungsträgern zum Zwecke der 
Beitragsprüfung zu. 
 
§ 32. (1) Wer 

1. als Arbeitgeber den ihm gemäß § 22 obliegenden Meldeverpflichtungen gegenüber der Urlaubs- und 
Abfertigungskasse nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt oder wissentlich unwahre Angaben macht, 
2. als Arbeitgeber den ihm gemäß § 23 obliegenden Verpflichtungen zur Gewährung der Einsicht in die 
Lohnaufzeichnungen und sonstigen Unterlagen gemäß § 23 gegenüber der Urlaubs- und Abfertigungskasse 
nicht nachkommt, 
3. als Arbeitgeber oder als in § 23a Abs. 3 bezeichneter Bevollmächtigter den ihm gemäß § 23a obliegenden 
Auskunftspflichten oder Verpflichtungen zur Gewährung der Einsicht in die erforderlichen Unterlagen 
gegenüber der Urlaubs- und Abfertigungskasse nicht nachkommt oder wissentlich unwahre Angaben macht, 
3a. als Arbeitgeber oder Auftraggeber oder Beschäftiger den ihm gemäß § 23b obliegenden 
Auskunftspflichten gegenüber der Urlaubs- und Abfertigungskasse nicht nachkommt oder wissentlich unwahre 
Angaben macht, 
4. als Arbeitgeber oder als in § 33g Abs. 1 Z 3 bezeichneter Beauftragter den ihm gemäß § 33g obliegenden 
Meldeverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt oder wissentlich unwahre Angaben macht, 
5. als Arbeitgeber oder als Vertreter im Sinne des § 25a Abs. 7 der ihm zukommenden Verpflichtung zur 
Abfuhr der Zuschläge nach § 21a nicht nachkommt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung, und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 500 
Euro bis 5.000 Euro, im Wiederholungsfall von 1.000 Euro bis 10.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 sind auch dann strafbar, wenn sie nicht im Inland begangen wurden. 
In diesem Fall gelten sie als an jenem Ort begangen, an dem sie festgestellt werden. 
 
(3) Zuwiderhandeln gegen die durch Abs. 1 Z 1, 2 und 4 erfassten Verpflichtungen sind hinsichtlich jedes davon 
betroffenen Arbeitnehmers gesondert als Verwaltungsübertretung zu bestrafen. 
 
(4) Die Urlaubs- und Abfertigungskasse nimmt im Verwaltungsstrafverfahren Parteistellung ein. 
 
 
 
49.) Bauern-Sozialversicherungsgesetz  
BGBl 559/1978 idF BGBl I 3/2013 
 
§ 21. Personen, die der ihnen auf Grund dieses Bundesgesetzes oder einer Bevollmächtigung gemäß § 16 Abs. 3 
obliegenden Verpflichtung zur Erstattung von Meldungen und Anzeigen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen, 
die Erfüllung der Auskunftspflicht oder die Vorlage von Belegen verweigern oder in den ihnen obliegenden 
Meldungen, Anzeigen und Auskünften unwahre Angaben machen, begehen, wenn die Handlung nicht nach 
anderer Bestimmung einer strengeren Strafe unterliegt, eine Verwaltungsübertretung und werden von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld bis zu 440 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Wochen bestraft. 
 
 
 
50.) Bauproduktegesetz  
BGBl I 55/1997 idF BGBl I 136/2001 
 
§ 15. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, wenn die Tat 
vorsätzlich erfolgte, mit einer Geldstrafe bis zu 36.300 €, wenn sie fahrlässig erfolgte, mit einer Geldstrafe bis zu 
21.800 € zu bestrafen, wer entgegen den Bestimmungen des 

1. § 4 Abs. 3 Bauprodukte ohne entsprechenden Konformitätsnachweis einführt, 
2. § 9 Abs. 6 die zusätzlichen Angaben zum CE-Zeichen nicht macht, 
3. § 9 Abs. 7 ein Bauprodukt mit dem CE-Zeichen ohne die Konformität nachgewiesen zu haben, oder mit 
einem damit verwechselbaren Zeichen kennzeichnet oder 
4. § 9 Abs. 6 zum CE-Zeichen Angaben macht, ohne dazu auf Grund eines Konformitätsnachweises 
berechtigt zu sein, 
5. § 13 Abs. 1 Bauprodukte unter Missachtung der nationalen Vorschriften in Verkehr bringt oder 
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6. § 14 Abs. 3 der Behörde den Zutritt zu den Geschäfts- und Betriebsräumen oder den dem Geschäft und 
Betrieb dienenden Grundstücken verweigert. 

 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
 
51.) Bausparkassengesetz  
BGBl 532/1993 idF BGBl I 35/2012 
 
§ 15. Wer zum Nachteil eines Bausparers oder mehrerer Bausparer zwecks Bevorzugung anderer Bausparer bei 
der Zuteilung von Bauspardarlehen vom Geschäftsplan oder von den Allgemeinen Bedingungen für das 
Bauspargeschäft abweicht, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Geldstrafe bis 
zu 60.000 Euro zu bestrafen. 
 
 
 
52.) Bauträgervertragsgesetz  
BGBl I 7/1997 idF BGBl I 98/2001 
 
§ 17. Ein Bauträger, der 

1. es unterlässt, einen den § 3 Abs. 1 oder § 4 Abs. 1 entsprechenden Vertrag zu errichten, 
2. Zahlungen entgegen den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes vereinbart, fordert oder entgegennimmt 
oder 
3. es entgegen dem § 12 unterlässt, von der Vertragsschließung bis zum Ende der Sicherungspflicht (§ 7 Abs. 
5) einen Treuhänder beizuziehen, 

begeht - sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfüllt - eine 
Verwaltungsübertretung und ist im Fall der Z 1 mit einer Geldstrafe bis zu 14.000 Euro, in den Fällen der Z 2 und 
3 mit einer solchen bis zu 28.000 Euro zu bestrafen. 
 
 
 
53.) Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979  
BGBl 333/1979 idF BGBl I 210/2013  
 
§ 94. (1) Der Beamte darf wegen einer Dienstpflichtverletzung nicht mehr bestraft werden, wenn gegen ihn nicht 

1. innerhalb von sechs Monaten, gerechnet von dem Zeitpunkt, zu dem der Disziplinarbehörde die 
Dienstpflichtverletzung zur Kenntnis gelangt ist, oder 
2. innerhalb von drei Jahren, gerechnet von dem Zeitpunkt der Beendigung der Dienstpflichtverletzung, 

eine Disziplinarverfügung erlassen oder ein Disziplinarverfahren vor der Disziplinarkommission eingeleitet wurde. 
Sind von der Dienstbehörde vor Einleitung des Disziplinarverfahrens im Auftrag der Disziplinarkommission 
notwendige Ermittlungen durchzuführen (§ 123 Abs. 1 zweiter Satz), verlängert sich die unter Z 1 genannte Frist 
um sechs Monate. 
 
(1a) Drei Jahre nach der an den beschuldigten Beamten erfolgten Zustellung der Entscheidung, gegen ihn ein 
Disziplinarverfahren durchzuführen, darf eine Disziplinarstrafe nicht mehr verhängt werden. 
 
(2) Der Lauf der in Abs. 1 und 1a genannten Fristen wird - sofern der der Dienstpflichtverletzung 
zugrundeliegende Sachverhalt Gegenstand der Anzeige oder eines der folgenden Verfahren ist - gehemmt 

1. für die Dauer eines Verfahrens vor dem Verfassungsgerichtshof, dem Verwaltungsgerichtshof oder einem 
Verwaltungsgericht, 
2. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 120/2012) 
2a. für die Dauer eines Verfahrens vor einem Verwaltungsgericht über Beschwerden von Personen, die 
behaupten, durch die Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt oder auf 
andere Weise in ihren Rechten verletzt worden zu sein, 
3. für die Dauer eines Strafverfahrens nach der StPO oder eines bei einem Verwaltungsgericht oder einer 
Verwaltungsbehörde anhängigen Strafverfahrens, 
4. für den Zeitraum zwischen der rechtskräftigen Beendigung oder, wenn auch nur vorläufigen, Einstellung 
eines Strafverfahrens und dem Einlangen einer diesbezüglichen Mitteilung bei der Dienstbehörde und 
5. für den Zeitraum zwischen der Erstattung der Anzeige und dem Einlangen der Mitteilung 

a) über die Beendigung des verwaltungsbehördlichen oder des gerichtlichen Verfahrens bzw. des 
Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht, 
b) der Staatsanwaltschaft über die Einstellung des Strafverfahrens oder 
c) der Verwaltungsbehörde über das Absehen von der Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens 
bei der Dienstbehörde. 

 
(3) Der Lauf der in Abs. 1 und 1a genannten Fristen wird weiters gehemmt in den Fällen des § 28 des Bundes-
Personalvertretungsgesetzes (PVG), BGBl. Nr. 133/1967, 
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1. für den Zeitraum ab Antragstellung der Disziplinarbehörde auf Erteilung der Zustimmung bis zur 
Entscheidung durch das zuständige Organ der Personalvertretung, 
2. für die Dauer eines Verfahrens vor der Personalvertretungsaufsichtsbehörde. 

Im Verfahren vor der Disziplinarkommission im PTA-Bereich und in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung ist 
Z 1 anzuwenden. 
 
(4) Hat der Sachverhalt, der einer Dienstpflichtverletzung zugrunde liegt, zu einer strafgerichtlichen Verurteilung 
geführt und ist die strafrechtliche Verjährungsfrist länger als die im Abs. 1 Z 2 genannte Frist, so tritt an die Stelle 
dieser Frist die strafrechtliche Verjährungsfrist. 
 
§ 114. (1) Kommt die Disziplinarbehörde während des Disziplinarverfahrens zur Ansicht, daß eine von Amts 
wegen zu verfolgende gerichtlich strafbare Handlung vorliegt, so hat sie gemäß § 78 StPO vorzugehen. 
 
(2) Hat die Disziplinarbehörde Anzeige an die Staatsanwaltschaft, die Sicherheitsbehörde oder die 
Verwaltungsbehörde erstattet oder hat sie sonst Kenntnis von einem anhängigen Strafverfahren nach der StPO 
oder verwaltungsbehördlichen Strafverfahren, so wird dadurch das Disziplinarverfahren unterbrochen. Die 
Parteien sind vom Eintritt der Unterbrechung zu verständigen. Ungeachtet der Unterbrechung des 
Disziplinarverfahrens ist ein Beschluß, ein Disziplinarverfahren durchzuführen (§ 123), zulässig. 
 
(3) Das Disziplinarverfahren ist weiterzuführen und in erster Instanz binnen sechs Monaten abzuschließen, 
nachdem 

1. die Mitteilung 
a) der Staatsanwaltschaft über die Einstellung des Strafverfahrens oder über den (vorläufigen) Rücktritt 
von der Verfolgung oder 
b) der Verwaltungsbehörde über das Absehen von der Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens 

bei der Disziplinarbehörde eingelangt ist oder 
2. das Strafverfahren nach der StPO oder das verwaltungsbehördliche Strafverfahren rechtskräftig 
abgeschlossen oder, wenn auch nur vorläufig, eingestellt worden ist. 

  
 
 
54.) Behinderteneinstellungsgesetz  
BGBl 22/1970 idF BGBl I 60/2001 
 
§ 21. Wer trotz nachweislicher Aufforderung durch das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen die 
Abschrift des Verzeichnisses über die Beschäftigung von begünstigten Behinderten (§ 2) bzw. von Inhabern einer 
Amtsbescheinigung oder eines Opferausweises (§ 5 Abs. 3) gemäß § 16 Abs. 2 nicht vorlegt, wer in die 
Verzeichnisabschrift vorsätzlich unwahre Angaben aufnimmt oder wer die Anzeigeverpflichtung nach § 15 Abs. 2 
verletzt, begeht, wenn die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 727 Euro zu 
bestrafen. Die Geldstrafen fließen dem Ausgleichstaxfonds zu. 
 
 
 
55.) Berechtigung der nach reichsrechtlichen Vorschriften approbierten Zahnärzte  
BGBl 51/1948 idF BGBl I 50/2012 
 
§ 4. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder gegen die auf Grund dieses 
Bundesgesetzes erlassenen Entscheidungen und Verfügungen sind, sofern sie nicht gerichtlich strafbar oder 
sonst nach anderen Vorschriften strenger zu ahnden sind, als Verwaltungsübertretungen von den 
Bezirksverwaltungsbehörden, im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion mit Geld bis zu 10.000 S, im Falle der 
Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu einem Monat zu bestrafen. Im Wiederholungsfall kann neben der Geldstrafe 
auch Arrest bis zu einem Monat erkannt werden. Die Geldstrafen fließen dem Bunde zu. 
 
 
 
56.) Berufsausbildungsgesetz  
BGBl 142/1969 idF BGBl I 129/2013 
 
§ 4. (1) Lehrberechtigte, die wegen einer vorsätzlichen, mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedrohten 
Handlung, wegen einer mit Bereicherungsvorsatz begangenen oder einer strafbaren Handlung gegen die 
Sittlichkeit oder wegen der Finanzvergehen des Schmuggels, der Hinterziehung von Eingangs- oder 
Ausgangsabgaben oder der Abgabenhehlerei nach § 37 Abs. 1 lit. a des Finanzstrafgesetzes, BGBl. Nr. 
129/1958, rechtskräftig von einem Gericht verurteilt worden sind, ohne daß die Strafe bedingt nachgesehen 
worden ist, dürfen Lehrlinge weder aufnehmen noch die bereits aufgenommenen Lehrlinge weiter ausbilden. 
 
(2) Lehrberechtigte, die wegen einer der im Abs. 1 angeführten strafbaren Handlungen in gerichtlicher 
Untersuchung stehen, dürfen Lehrlinge nicht aufnehmen. 
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(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat auf Antrag des Lehrberechtigten oder des Lehrlings, für minderjährige 
Lehrlinge auf Antrag des gesetzlichen Vertreters, nach Anhörung der für den Lehrberechtigten zuständigen 
Fachgruppe (Fachvertretung, Kammer der gewerblichen Wirtschaft - Sektion Handel) und der Kammer für 
Arbeiter und Angestellte Ausnahmen von den Bestimmungen des Abs. 1 und 2 zu bewilligen, wenn kein Nachteil 
für die Lehrlinge zu befürchten ist. 
 
(4) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat einem Lehrberechtigten nach Anhörung der für ihn zuständigen 
Fachgruppe (Fachvertretung, Kammer der gewerblichen Wirtschaft - Sektion Handel) und der Kammer für 
Arbeiter und Angestellte die Ausbildung von Lehrlingen zu untersagen, 

a) wenn der Lehrberechtigte oder der Ausbilder wegen einer der im Abs. 1 angeführten strafbaren 
Handlungen in gerichtlicher Untersuchung steht, sofern durch diesen Umstand ein Nachteil für die Lehrlinge 
zu befürchten ist, 
b) wenn der Ausbilder wegen einer der im Abs. 1 angeführten strafbaren Handlungen vom Gericht 
rechtskräftig verurteilt worden ist, ohne daß die Strafe bedingt nachgesehen worden ist, 
c) wenn der Lehrberechtigte oder der Ausbilder einer Sucht, insbesondere der Trunksucht, verfallen ist, 
d) wenn der Lehrberechtigte oder der Ausbilder die Pflichten gegenüber seinem Lehrling gröblich verletzt, 
insbesondere wenn eine dieser Personen an dem nicht entsprechenden Ergebnis einer Lehrabschlußprüfung 
Schuld trägt, Vereinbarungen betreffend eine Ausbildung im Rahmen eines Ausbildungsverbundes nicht 
einhält oder diese Personen bzw. die verwaltungsstrafrechtlich verantwortlichen Personen wiederholt gemäß 
§ 32 Abs. 1 bestraft wurden und dennoch diesen Pflichten nicht nachgekommen sind, oder 
e) wenn der Betrieb oder die Werkstätte nicht den Anforderungen des § 2 Abs. 6 entspricht; in entsprechend 
begründeten Fällen kann die Untersagung auch nur für einzelne Lehrberufe ausgesprochen werden. 

 
(5) Die Ausbildung von Lehrlingen kann für immer oder auch, je nach der Art des Grundes, aus dem die 
Nichteignung des Lehrberechtigten oder des Ausbilders anzunehmen ist, für eine angemessene Zeit untersagt 
werden. Ist eine gerichtliche Untersuchung der Grund der Maßnahme, so ist auszusprechen, daß das Verbot mit 
der Einstellung des Strafverfahrens oder dem rechtskräftigen Freispruch endet. Ist die Nichteignung des 
Ausbilders (Abs. 4 lit. a bis d) oder des Betriebes oder der Werkstätte (Abs. 4 lit. e) der Grund der Maßnahme, so 
hat die Bezirksverwaltungsbehörde von dem Verbot abzusehen oder ein bereits erlassenes Verbot aufzuheben, 
wenn ein geeigneter Ausbilder mit der Ausbildung betraut wurde oder der Lehrberechtigte selbst die Ausbildung 
übernimmt, bzw. wenn der Betrieb oder die Werkstätte nunmehr den Anforderungen des § 2 Abs. 6 entspricht. 
 
(6) Bescheide gemäß Abs. 4 und 5, die ohne Anhörung der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft und der 
Kammer für Arbeiter und Angestellte erlassen worden sind, sind mit Nichtigkeit (§ 68 Abs. 4 lit. d AVG) bedroht. 
Wenn die Entscheidung der Bezirksverwaltungsbehörde einem Antrag gemäß Abs. 10 oder der fristgerecht 
abgegebenen Stellungnahme der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft oder der Kammer für Arbeiter und 
Angestellte widerspricht, steht der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft oder der Kammer für Arbeiter und 
Angestellte gegen diesen Bescheid das Recht der Beschwerde gemäß Art. 130 B-VG und gegen das Erkenntnis 
des Verwaltungsgerichtes die Revision gemäß Art. 133 B-VG wegen Rechtswidrigkeit zu. 
 
(7) Offene Gesellschaften und Kommanditgesellschaften dürfen nicht ihre persönlich haftenden Gesellschafter, 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung ihre Gesellschafter und Geschäftsführer sowie Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften und Aktiengesellschaften ihre Vorstandsmitglieder als Lehrling ausbilden. 
 
(8) Die Bezirksverwaltungsbehörden haben die Lehrlingsstellen und die örtlich zuständigen Kammern für Arbeiter 
und Angestellte von rechtskräftigen Bescheiden, mit denen die Ausbildung von Lehrlingen untersagt wird, zu 
verständigen. 
 
(9) Die Gerichte haben von der Einleitung einer gerichtlichen Untersuchung gegen einen Lehrberechtigten wegen 
einer der im Abs. 1 angeführten strafbaren Handlungen die Bezirksverwaltungsbehörden, die Arbeitsinspektorate 
und die Lehrlingsstellen und von der Einleitung einer derartigen Untersuchung gegen einen Ausbilder die 
Bezirksverwaltungsbehörden und die Arbeitsinspektorate zu verständigen; weiters haben die Gerichte die 
Arbeitsinspektorate und die Lehrlingsstellen von der rechtskräftigen Verurteilung eines Lehrberechtigten wegen 
einer der im Abs. 1 angeführten strafbaren Handlungen sowie die Bezirksverwaltungsbehörden und die 
Arbeitsinspektorate von einer derartigen Verurteilung eines Ausbilders zu verständigen. 
 
(10) Das Verfahren zur Untersagung der Ausbildung von Lehrlingen gemäß Abs. 4 ist von Amts wegen oder auf 
Antrag der Lehrlingsstelle, der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft oder der Kammer für Arbeiter und 
Angestellte einzuleiten. Anträge auf Untersagung der Ausbildung sind schriftlich zu stellen und zu begründen. 
 
§ 32. (1) Wer zwar befugt ist, einen Lehrling im Sinne dieses Bundesgesetzes auszubilden, aber seiner 
Verpflichtung nicht nachgekommen ist, 

a) einen Lehrvertrag rechtzeitig zur Eintragung anzumelden, oder 
b) dem Lehrling die zum Besuch der Berufsschule erforderliche Zeit freizugeben, oder 
c) den Lehrling zum regelmäßigen Schulbesuch anzuhalten, oder 
d) den Lehrling nicht zu berufsfremden Tätigkeiten zu verwenden, oder 
e) bei der Aufnahme von Lehrlingen die auf Grund des § 8 Abs. 3, 4 und 5 festgesetzte Verhältniszahl zu 
beachten, 
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f) für einen geeigneten Ausbilder mit der Ausbildung zu betrauen, oder 
g) eine Anzeige gemäß § 9 Abs. 9 rechtzeitig zu erstatten oder 
h) die in einem Bescheid gemäß § 3a vorgeschriebenen ergänzenden Ausbildungsmaßnahmen im Rahmen 
eines Ausbildungsverbundes in erheblichem Ausmaß zu vermitteln oder die zur ordnungsgemäßen 
Durchführung der ergänzenden Ausbildung erforderlichen Maßnahmen zu treffen, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
1.090 €, in den Fällen der lit. b, d und f jedoch mit einer Geldstrafe von mindestens 145 €, und nach wiederholter 
Bestrafung mit einer Geldstrafe von mindestens 327 € bis 2.180 € zu bestrafen. 
 
(2) a) Wer unter Vortäuschung, Lehrberechtigter zu sein, eine Person in einem Lehrberuf ausbildet, sofern nicht 

der Tatbestand der lit. c vorliegt, oder 
b) wer einen Lehrling im Sinne dieses Bundesgesetzes ausbildet, obwohl dies gemäß § 3a Abs. 1 unzulässig 
ist, im Falle der Unterlassung der Antragstellung zur Feststellung der Ausbildungseignung in weiteren 
Lehrberufen gemäß § 3a Abs. 1 jedoch nur dann, wenn der Antrag gemäß § 3a trotz Aufforderung durch die 
Lehrlingsstelle nicht binnen drei Wochen gestellt wird oder der Lehrvertrag durch die Lehrlingsstelle nicht für 
aufrecht erklärt wird oder 
c) wer einen Lehrling im Sinne dieses Bundesgesetzes ausbildet, obwohl ihm die Ausbildung von Lehrlingen 
gemäß § 4 verboten ist, oder 
d) wer die Ausbildung im Sinne dieses Bundesgesetzes fortsetzt, obwohl die Eintragung des Lehrvertrages 
gemäß § 20 rechtskräftig verweigert oder gelöscht wurde, 
e) wer einen Ausbilderkurs führt, ohne im Besitz einer Berechtigung gemäß § 29g zu sein, oder 
f) wer Personen in einem Lehrberuf in einer besonderen selbständigen Ausbildungseinrichtung ausbildet, 
ohne im Besitz einer Bewilligung gemäß § 30 Abs. 1 zu sein, oder 
g) wer als Lehrberechtigter entgegen einer Verpflichtung gemäß § 2a eine Ausbildung im Rahmen eines 
Ausbildungsverbundes nicht durchführt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 3.270 
€ zu bestrafen. 
 
(3) Eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 2.180 € zu 
bestrafen ist, begeht, wer die Bestimmungen des § 30a über die Führung der Auszeichnung nicht einhält. 
 
(4) Wenn 

a) die Bestellung eines gewerberechtlichen Geschäftsführers angezeigt oder genehmigt wurde, 
b) die Übertragung der Ausübung des Gewerbes an einen gewerberechtlichen Pächter angezeigt oder 
genehmigt wurde oder 
c) die Bestellung eines Filialgeschäftsführers für eine bestimmt Betriebsstätte angezeigt oder genehmigt 
wurde, 

sind Geld- und Ersatzfreiheitsstrafen gegen diese Personen zu verhängen. Der Gewerbetreibende ist neben dem 
gewerberechtlichen Geschäftsführer oder Filialgeschäftsführer strafbar, wenn er die Verwaltungsübertretung 
wissentlich duldet oder wenn er bei der Auswahl des gewerberechtlichen Geschäftsführers oder 
Filialgeschäftsführers es an der erforderlichen Sorgfalt hat fehlen lassen. 
 
 
 
57.) Beschussgesetz  
BGBl 141/1951 idF BGBl I 136/2001 
 
§ 18. (1) Zuwiderhandlungen gegen jene Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder der auf Grund desselben 
ergangenen Verordnungen oder Bescheide, die die obligatorische Vorlage von Handfeuerwaffen, 
höchstbeanspruchter Teile von Handfeuerwaffen und die Vorschriften über Funktionssicherheit, Gasdruck, 
Maßhaltigkeit, Kennzeichnung und Verpackung von Patronen für Handfeuerwaffen zum Gegenstande haben, 
werden, sofern nicht ein gerichtlich strafbarer Tatbestand vorliegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde als 
Verwaltungsübertretung mit Geld bis zu 218 € oder mit Arrest bis zu vier Wochen bestraft, auch wenn es beim 
Versuch geblieben ist. Hat der Täter vorsätzlich gehandelt oder wurde er wegen Übertretung der Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes oder der auf Grund dieses Bundesgesetzes ergangenen Verordnungen oder Bescheide 
wiederholt bestraft, so können beide Strafarten nebeneinander zur Anwendung kommen. 
 
(2) Die den Gegenstand der strafbaren Handlung bildenden Gegenstände können ohne Rücksicht darauf, wem 
sie gehören, für verfallen erklärt werden. 
 
 
 
58.) Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz  
BGBl I 100/2002 idF BGBl I 135/2013 
 
§ 44. (1) Wer als Verantwortlicher (§ 9 Verwaltungsstrafgesetz 1991 - VStG, BGBl. Nr. 52) einer BV-Kasse seinen 
Meldepflichten gegenüber der FMA und der Österreichischen Nationalbank gemäß § 39 nicht nachkommt oder 
die in § 31 Abs. 1 Z 3a festgelegten Grenzen verletzt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 

66 
 

Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
FMA mit Geldstrafe bis zu 60.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Bei Verwaltungsübertretungen nach dieser Bestimmung gilt anstelle der Verjährungsfrist des § 31 Abs. 1 
VStG eine Verjährungsfrist von 18 Monaten. 
 
§ 45. (1) Wer den Bestimmungen der §§ 22 und 23 zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand 
einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist 
von der FMA bei vorsätzlicher Begehung mit einer Geldstrafe bis zu 60.000 Euro, bei fahrlässiger Begehung mit 
einer Geldstrafe bis zu 30.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Dem Zuwiderhandelnden ist aufzutragen, seine gesetzwidrige Handlung unverzüglich einzustellen. 
 
(3) Bei Verwaltungsübertretungen nach dieser Bestimmung gilt anstelle der Verjährungsfrist des § 31 Abs. 1 
VStG eine Verjährungsfrist von 18 Monaten. 
 
 
 
59.) Betriebsordnung für den nichtlinienmäßigen Personenverkehr  
BGBl 951/1993 idF BGBl II 440/2003 
 
§ 25. (1) Übertretungen von Bestimmungen dieser Verordnung sind als Verwaltungsübertretungen nach § 15 Abs. 
1 Z 6 des Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes von der Behörde zu bestrafen. 
 
(2) Übertretungen von Bestimmungen der §§ 21 und 22, die zu einem Ausschluss von der Beförderung geführt 
haben, gelten nicht als Übertretungen im Sinne des Abs. 1. 
 
 
 
60.) BFA-Verfahrensgesetz  
BGBl. I Nr. 87/2012  
 
§ 31. (1) Eine Mitteilung gemäß § 30 Abs. 5 hat das Bundesamt dem Bundesverwaltungsgericht zu übermitteln, 
soweit das Verfahren vor diesem anhängig ist. 
 
(2) Das Bundesamt und in den Fällen der Z 2 das Bundesverwaltungsgericht, wenn das Verfahren vor diesem 
anhängig ist, haben die zuständige Landespolizeidirektion zu verständigen: 

1. von der Verletzung einer Meldeverpflichtung gemäß § 15a AsylG 2005, 
2. von der Verletzung einer Meldeverpflichtung gemäß § 13 Abs. 2, wenn gegen den Asylwerber ein 
Verfahren zur Erlassung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme gemäß § 27 AsylG 2005 eingeleitet wurde 
und 
3. von der Begehung einer strafbaren Handlung gemäß dem FPG. 

 
(3) Der Bundesminister für Inneres ist verpflichtet, die Staatsbürgerschaftsbehörden über außer Kraft getretene 
Rückkehrentscheidungen und Aufenthaltsverbote in Kenntnis zu setzen. Dafür hat er ihnen aus Anlass der Sperre 
gemäß § 26 Abs. 2 den Grunddatensatz des Fremden und die Daten der außer Kraft getretenen Entscheidung zu 
übermitteln. 
 
(4) Angaben im Zusammenhang mit aufenthaltsbeendenden Maßnahmen sind der zuständigen Behörde für die 
Durchführung des Verwaltungsstrafverfahrens nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG), BGBl. Nr. 
218/1975, (§ 28 AuslBG) zur Verfügung zu stellen. 
 
 
 
61.) BFW-Gesetz  
BGBl I 83/2004 idF BGBl I 189/2013  
 
§ 3. (1) Das Bundesamt für Wald hat seinen Sitz in Wien. 
 
(2) Der hoheitliche Wirkungsbereich des Bundesamtes für Wald umfasst die Wahrnehmung der dem Bundesamt 
für Wald 

1. gemäß Pflanzenschutzgesetz 2011, BGBl. I Nr. 10/2011, für forstliche Pflanzen gemäß Anhang zum 
Forstgesetz 1975, BGBl. Nr. 440/1975, und deren Pflanzenerzeugnissen, 
2. gemäß Forstlichem Vermehrungsgutgesetz 2002, BGBl. I Nr. 110/2002, sowie 
3. gemäß Holzhandelsüberwachungsgesetz, BGBl. I Nr. 178/2013, 

übertragenen Vollzugsaufgaben. 
 
(3) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft ist weisungsberechtigte 
Oberbehörde. 
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(4) Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben gemäß Abs. 2 hat das Bundesamt für Wald die 
Verwaltungsverfahrensgesetze anzuwenden. 
 
(5) Das Bundesamt für Wald hat sich, um die Vollziehung der in Abs. 2 angeführten Aufgaben zu bewirken, auch 
des Forschungszentrums zu bedienen, fachlich befähigte Kontrollorgane einzusetzen und ihnen zu diesem 
Zwecke eine entsprechende Ausweisurkunde auszustellen. 
 
(6) Für Tätigkeiten des Bundesamtes für Wald anlässlich der Vollziehung der in Abs. 2 angeführten hoheitlichen 
Aufgaben ist eine Gebühr nach Maßgabe eines Tarifes (§ 57 AVG) zu entrichten, den das Bundesamt für Wald 
mit Zustimmung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und des 
Bundesministers für Finanzen kostendeckend festzusetzen hat. Die Zustimmung gilt als erteilt, sofern innerhalb 
einer Frist von einem Monat ab Einlangen im jeweiligen Ressort kein schriftlicher Widerspruch durch zumindest 
einen der angeführten Bundesminister erfolgt. In diesem Tarif können Vorschriften über die Einhebung der 
Gebühr, insbesondere über den Zeitpunkt der Entrichtung, vorgesehen werden. Bis zur Erlassung dieses Tarifs 
bleiben die nach den in Abs. 2 angeführten Bundesgesetzen jeweils erlassenen Tarife in Geltung. Gebühren für 
Tätigkeiten anlässlich der Kontrolle, ausgenommen solcher, welche nach unionsrechtlichen Vorschriften 
vorgesehen sind, fallen jedoch nur dann an, wenn Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen der in Abs. 2 
angeführten Bundesgesetze festgestellt werden. Im Verwaltungsstrafverfahren sind im Straferkenntnis dem 
Beschuldigten neben einer Verwaltungsstrafe die Gebühren vorzuschreiben; diese sind unmittelbar an das 
Bundesamt für Wald zu entrichten. 
 
(7) Das Bundesamt für Wald hat ein Amtsblatt herauszugeben und dieses in geeigneter Form den betroffenen 
Verkehrskreisen zugänglich zu machen. In diesem Amtsblatt sind insbesondere kundzumachen: 

1. Verlautbarungen aufgrund der in Abs. 2 angeführten Bundesgesetze; 
2. der Tarif gemäß Abs. 6. 

Während der Amtsstunden kann jeder in das Amtsblatt Einsicht nehmen und an Ort und Stelle Abschriften selbst 
anfertigen; weiters können das Amtsblatt oder Auszüge daraus nach Maßgabe der vorhandenen Möglichkeiten 
gegen Kostenersatz käuflich erworben werden. 
 
(8) Sachverständige der Kommission und des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft können die Kontrollorgane bei der Durchführung von Tätigkeiten im Rahmen der in Abs. 2 
angeführten Tätigkeiten begleiten. 
 
 
 
62.) Bienenseuchengesetz  
BGBl 290/1988 idF BGBl I 98/2001 
 
§ 12. (1) Wer 

1. die Anzeige gemäß § 3 nicht oder nicht rechtzeitig erstattet oder 
2. Bienenvölker aus einer Zone gemäß § 3a Abs. 2 Z 1 ausbringt oder 
3. Bienenvölker in eine Zone gemäß § 3a Abs. 2 Z 1 ohne behördliche Bewilligung einbringt oder 
4. die Meldung gemäß § 3a Abs. 2 Z 2 nicht oder nicht rechtzeitig erstattet oder 
5. entgegen § 4 Abs. 2 den von der Behörde entsendeten Organen oder Sachverständigen den Zutritt zum 
Bienenstand verwehrt oder 
6. entgegen § 4 Abs. 1 oder § 6 Bienenvölker oder Gegenstände aus dem Standort wegbringt oder 
7. gegen Gebote oder Verbote einer auf Grund des § 11 Abs. 1 erlassenen Verordnung verstößt oder 
8. gegen Gebote oder Verbote einer auf Grund des § 11 Abs. 2 erlassenen Verordnung verstößt oder 
9. gegen Gebote oder Verbote einer auf Grund des § 11 Abs. 3 erlassenen Verordnung verstößt, 

begeht, sofern nicht der Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Tat vorliegt, eine Verwaltungsübertretung und ist 
von der Behörde mit Geldstrafe bis zu 4.360 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Geldstrafen fließen dem Bund zu. 
 
 
 
63.) Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014  
BGBl I 191/2013 
 
§ 61. (1) Eine mit einer Geldstrafe bis zu 20.000 Euro zu bestrafende Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. eine der in §§ 2 bis 4 angeführten Tätigkeiten selbständig ausübt oder anbietet, ohne die dafür erforderliche 
Berechtigung zu besitzen, oder 
2. der Verpflichtung zur Verschwiegenheit gemäß § 39, ohne davon entbunden zu sein, zuwiderhandelt oder 
4. eine in den §§ 44 bis 47 und in den §§ 50 bis 52 oder eine in der Ausübungsrichtlinie gemäß § 34 normierte 
Pflicht betreffend Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung verletzt oder 
5. der Verpflichtung zur Führung der Berufsbezeichnung gemäß § 71 Abs. 3 zuwiderhandelt oder 
6. den Informationspflichten gemäß § 71 Abs. 4 nicht oder nicht vollständig nachkommt. 
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(2) Wer es entgegen der Bestimmung des § 49 unterlässt, die Behörde umgehend zu informieren oder die 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen oder Unterlagen herauszugeben, begeht eine mit einer Geldstrafe bis zu 
30.000 Euro zu bestrafende Verwaltungsübertretung. 
 
(3) Wer die Verpflichtung zum Nachweis der Fortbildungspflicht gemäß § 33 Abs. 3 wiederholt verletzt, begeht 
eine mit einer Geldstrafe bis zu 5.000 Euro zu bestrafende Verwaltungsübertretung. 
 
 
 
64.) Bildungsdokumentationsgesetz  
BGBl I 12/2002 idF BGBl I 24/2008 
 
§ 11. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Rechtsvorschriften des Bundes verwiesen wird, sind diese in 
ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 
 
(2) Wer die Auskunft verweigert oder wissentlich unvollständige oder wahrheitswidrige Angaben macht, begeht 
eine Verwaltungsübertretung, die gemäß § 66 des Bundesstatistikgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 163/1999, zu 
verfolgen ist. 
 
(3) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können bereits ab dem auf seine Kundmachung folgenden 
Tag erlassen werden; sie dürfen jedoch frühestens mit dem In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes in Kraft 
gesetzt werden. Abweichend davon können Verordnungen gemäß § 8 Abs. 5 bereits ab dem 1. Jänner 2008 in 
Kraft gesetzt werden. 
 
(4) Die in anderen Bundesgesetzen geregelten Datenübermittlungspflichten bleiben unberührt. 
 
 
 
65.) Binnenschifffahrtsfondsgesetz  
BGBl I 69/2000 
 
§ 8. (1) Wer gegen die EU-Kapazitätsbestimmungen oder die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes verstößt, 
begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe gemäß Abs. 
2 und 3 zu bestrafen. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 500.000 Schilling, ab dem 1. Jänner 
2002 bis zu 40.000 Euro, zu bestrafen, wer 

1. als Eigentümer oder Verfügungsberechtigter ein unter die EU-Kapazitätsbestimmungen fallendes Schiff in 
Betrieb nimmt oder nicht dafür sorgt, dass das Schiff nicht in Betrieb genommen wird, ohne zuvor die von den 
genannten Bestimmungen vorgesehenen Verpflichtungen erfüllt zu haben; 
2. als Eigentümer die Verpflichtung zur Abwrackung von Schiffen nicht fristgerecht erfüllt. 

  
(3) Im Übrigen begeht insbesondere eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 50.000 
Schilling, ab dem 1. Jänner 2002 bis zu 4.000 Euro, zu bestrafen, wer 

1. als Eigentümer oder Verfügungsberechtigter ein Schiff, das wegen seines im Gebiet der Europäischen 
Union ausschließlich auf der Donau (und deren Nebenflüssen) bis Kelheim vorgesehenen Betriebes nicht 
unter die EU-Kapazitätsbestimmungen fällt, ohne fristgerechte Meldung gemäß § 6 auf dem im Gebiet der 
Europäischen Union liegenden Teil der Donau (und deren Nebenflüssen) bis Kelheim betreibt; 
2. als Eigentümer oder Verfügungsberechtigter eines unter die EU-Kapazitätsbestimmungen fallenden 
Schiffes trotz nachweislicher Mahnung dem Fonds gemäß § 7 die zur Erfüllung seiner Aufgaben 
erforderlichen Auskünfte nicht erteilt oder die entsprechenden Unterlagen nicht übermittelt. 

  
 
 
66.) Biozidproduktegesetz  
BGBl I 105/2013 
 
§ 16. (1) Die Organe des Landeshauptmanns und des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft sowie die von diesen herangezogenen Sachverständigen sind befugt, überall, wo durch die 
Biozidprodukteverordnung oder dieses Bundesgesetz erfasste Biozidprodukte, Wirkstoffe oder behandelte Waren 
hergestellt, angeboten, auf dem Markt bereit gestellt oder verwendet werden, Nachschau zu halten sowie 
mündliche oder schriftliche Auskünfte zu verlangen. 
 
(2) Die Nachschau ist, außer bei Gefahr im Verzug, während der üblichen Geschäfts- oder Betriebsstunden und 
unter Beiziehung eines informierten Betriebsangehörigen vorzunehmen. 
 
(3) Betrifft die Nachschau Biozidprodukte, Wirkstoffe oder behandelte Waren, die unter zollamtlicher 
Überwachung stehen, so darf die Nachschau nur bei einem Zollamt oder anlässlich einer das Biozidprodukt, den 
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Wirkstoff oder die behandelte Ware betreffenden Zollamtshandlung vorgenommen werden; in Zolllagern, 
Freizonen oder Freilagern ist, während sie für Zollamtshandlungen geöffnet sind, die Nachschau jederzeit 
statthaft. 
 
(4) Bei der Nachschau ist darauf Bedacht zu nehmen, dass jede nicht unbedingt erforderliche Störung oder 
Behinderung des Betriebes vermieden wird. 
 
(5) Die zur Überwachung befugten Organe und Sachverständigen dürfen Herstellungsverfahren und 
Arbeitseinrichtungen überprüfen sowie Proben von Biozidprodukten, Wirkstoffen, oder von behandelten Waren im 
erforderlichen Ausmaß entnehmen. 
 
(6) Die entnommene Probe ist, soweit dies ihrer Natur nach möglich ist und hierdurch nicht ihre einwandfreie 
Beurteilung vereitelt wird, in zwei gleiche Teile zu teilen, die amtlich zu verschließen sind. Der eine Teil ist zu 
untersuchen, der andere der Partei zu Beweiszwecken zurückzulassen. 
 
(7) Ist eine Teilung der entnommenen Probe ihrer Natur nach nicht möglich, so ist die Probe ohne vorherige 
Teilung zu untersuchen. Sind noch augenscheinlich gleiche Einheiten des Biozidproduktes, des Wirkstoffes oder 
der behandelten Ware vorhanden, so ist je eine Einheit zu entnehmen und amtlich zu verschließen. 
 
(8) Die entnommene Probe ist daraufhin zu untersuchen, ob die Vorschriften der Biozidprodukteverordnung und 
dieses Bundesgesetzes in Bezug auf Biozidprodukte, Wirkstoffe oder behandelte Waren eingehalten wurden. 
Soweit dies zur Durchführung eines ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahrens erforderlich ist, sind für die 
Untersuchung der Probe sachkundige Personen oder geeignete Einrichtungen als Sachverständige 
heranzuziehen. 
 
(9) Auf Antrag des Geschäfts- oder Betriebsinhabers hat der Bund für die entnommene Probe eine 
Entschädigung in der Höhe des Einstandspreises zu leisten. Die Entschädigung entfällt, wenn auf Grund dieser 
Probe eine bestimmte Person bestraft oder auf den Verfall der betreffenden Ware erkannt worden ist. Für Proben 
oder Einheiten, die der Partei zu Beweiszwecken zurückgelassen worden sind, ist keine Entschädigung zu 
leisten. Der Antrag auf Entschädigungsleistung kann frühestens nach einer Mitteilung der Behörde, dass kein 
Grund für eine Beanstandung vorliegt, nach rechtskräftiger Einstellung eines Verwaltungsstrafverfahrens oder 
nach dem Eintritt der Verfolgungsverjährung beim Landeshauptmann jenes Bundeslandes eingebracht werden, in 
dem die Probe entnommen worden ist. Dieser entscheidet darüber, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe eine 
Entschädigung zu leisten ist. 
 
(10) Die Geschäfts- oder Betriebsinhaber sowie ihre hierzu Bevollmächtigten sind verpflichtet, den gemäß § 15 
zur Überwachung befugten Organen und Sachverständigen Einsicht in die nach der Biozidprodukteverordnung 
oder gemäß diesem Bundesgesetz zu führenden Aufzeichnungen zu gewähren. Sie haben die 
Überwachungsmaßnahmen zu dulden, die erforderliche Unterstützung zu leisten und alle zur Überwachung 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
 
(11) Weigert sich der Geschäfts- oder Betriebsinhaber oder sein Bevollmächtigter, die nach diesem 
Bundesgesetz vorgesehenen Überwachungsmaßnahmen zu dulden, so können diese erzwungen werden. Dabei 
haben die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes den nach diesem Bundesgesetz zuständigen Behörden 
und Organen über deren Ersuchen zur Sicherung der Ausübung der Kontrollbefugnisse in dem vom 
Sicherheitspolizeigesetz – SPG, BGBl. Nr. 566/1991, vorgegebenen Rahmen Hilfe zu leisten. 
 
(12) Die Kosten der Überwachungsmaßnahmen sind dem Verpflichteten vom Landeshauptmann mit Bescheid 
aufzuerlegen, wenn in einem Strafverfahren rechtskräftig festgestellt worden ist, dass er Vorschriften der 
Biozidprodukteverordnung oder dieses Bundesgesetzes nicht eingehalten hat. Der laufende Personalaufwand ist 
in die Kosten von Überwachungsmaßnahmen nicht einzurechnen. 
 
§ 21. (1) Wer 

1. ein Biozidprodukt, das einer Zulassungspflicht unterliegt, entgegen Art. 17 Abs. 1 der 
Biozidprodukteverordnung oder entgegen § 2 Abs. 1 ohne entsprechende Zulassung anbietet, in Verkehr 
bringt oder sonst auf dem Markt bereitstellt, 
2.  es als Inhaber einer Zulassung einer Biozidproduktefamilie entgegen Art. 17 Abs. 6 der 
Biozidprodukteverordnung unterlässt, jedes Produkt der Biozidproduktefamilie, für das eine Meldepflicht 
besteht, innerhalb der vorgesehenen Frist und einschließlich der erforderlichen Angaben zu melden, 
3. ein Biozidprodukt, das gemäß Art. 53 der Biozidprodukteverordnung der Genehmigungspflicht für den 
Parallelhandel unterliegt, entgegen Art. 53 der Biozidprodukteverordnung oder entgegen § 2 Abs. 1 ohne 
entsprechende Genehmigung oder unter Verletzung der in der Genehmigung festgelegten Voraussetzungen 
anbietet, in Verkehr bringt oder sonst auf dem Markt bereitstellt, 
4. ein zugelassenes Biozidprodukt entgegen dem Zulassungsbescheid mit einer anderen als der behördlich 
festgesetzten Zusammensetzung, mit einer von der festgesetzten Kennzeichnung oder Verpackung 
abweichenden Kennzeichnung oder Verpackung oder entgegen einer im Zulassungsbescheid festgesetzten 
Auflage anbietet, in Verkehr bringt oder sonst auf dem Markt bereitstellt, 
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5. ein Biozidprodukt entgegen einem Verbot oder einer Beschränkung gemäß § 14 oder entgegen einer 
Maßnahme, die mit Verordnung gemäß §  14 Abs. 1 erlassen worden ist, anbietet, in Verkehr bringt oder 
sonst auf dem Markt bereitstellt oder verwendet, 
6. den Pflichten des § 16 Abs. 10 zuwiderhandelt, 
7. ein Experiment oder einen Versuch zu Forschungs- und Entwicklungszwecken, bei dem ein nicht 
zugelassenes Biozidprodukt oder ein ausschließlich zur Verwendung in einem Biozidprodukt bestimmter, nicht 
genehmigter Wirkstoff verwendet wird, entgegen Art. 56 der Biozidprodukteverordnung oder entgegen § 4 
Abs. 3 ohne die in Art. 56 Abs. 2 der Biozidprodukteverordnung festgelegte Frist abzuwarten, ohne die 
Führung der entsprechenden Aufzeichnungen, ohne Erstattung der entsprechenden Meldung, ohne 
Genehmigung, entgegen einer Untersagung oder entgegen den bei der Genehmigung festgelegten Auflagen 
und Bedingungen durchführt, 
8. ein Biozidprodukt entgegen § 2 Abs. 1 oder 3 anbietet, in Verkehr bringt oder sonst auf dem Markt 
bereitstellt, das einen alten Wirkstoff enthält, der gemäß Art. 89 der Biozidprodukteverordnung in der 
betreffenden Wirkstoff/Produktart-Kombination nicht oder nicht mehr zulässig ist, 
9. als Inhaber einer Zulassung für ein Biozidprodukt die in Art. 47 Abs. 1 der Biozidprodukteverordnung 
festgelegte Mitteilungspflicht verletzt, 
10. eine behandelte Ware entgegen Art. 58 Abs. 3 bis 4 und Abs. 6 der Biozidprodukteverordnung oder 
entgegen § 2 Abs. 3 oder § 13 ohne die erforderliche Kennzeichnung oder mit einer Kennzeichnung, die den 
Anforderungen der genannten Vorschriften der Biozidprodukteverordnung oder dieses Bundesgesetzes nicht 
entspricht, anbietet, in Verkehr bringt oder sonst auf dem Markt bereitstellt, 
11. eine behandelte Ware entgegen Art. 58 Abs. 2 der Biozidprodukteverordnung oder entgegen § 2 Abs. 3 
ohne Erfüllung der in der Biozidprodukteverordnung festgelegten Erfordernisse für die Wirkstoffe in den 
Biozidprodukten, mit denen die behandelte Ware behandelt worden ist oder die in der behandelten Ware 
enthalten sind, anbietet, in Verkehr bringt oder sonst auf dem Markt bereitstellt, 
12. einem Verbraucher entgegen Art. 58 Abs. 5 der Biozidprodukteverordnung die ausdrücklich verlangten 
Informationen über die biozide Behandlung einer behandelten Ware nicht, nicht rechtzeitig oder nicht 
kostenlos zur Verfügung stellt, 
13. als Hersteller eines Biozidproduktes gegen die in Art. 65 Absatz 2 der Biozidprodukteverordnung 
festgelegten Dokumentationspflichten oder gegen die Verpflichtung zur Aufbewahrung der Proben der 
Herstellungschargen verstößt, 
14. als Zulassungsinhaber gegen die in Art. 68 Abs. 1 der Biozidprodukteverordnung festgelegten 
Verpflichtungen in Zusammenhang mit der Aufbewahrung und der Zurverfügungstellung von Aufzeichnungen 
verstößt,                
15. ein Biozidprodukt entgegen Art. 69 der Biozidprodukteverordnung oder entgegen § 12 ohne die 
erforderliche Kennzeichnung oder Verpackung oder mit einer Kennzeichnung oder Verpackung, die den 
Anforderungen der genannten Bestimmungen nicht entspricht, anbietet, in Verkehr bringt oder sonst auf dem 
Markt bereitstellt, 
16. ein Biozidprodukt entgegen Art. 70 der Biozidprodukteverordnung oder entgegen § 12 Abs. 5 ohne die 
erforderliche Abgabe eines Sicherheitsdatenblattes oder mit einem Sicherheitsdatenblatt, das den 
Anforderungen dieser Vorschriften nicht entspricht, abgibt oder den zum Sicherheitsdatenblatt verankerten 
weiteren Verpflichtungen nicht nachkommt, 
17. Werbung für ein Biozidprodukt betreibt, die nicht Art. 72 der Biozidprodukteverordnung entspricht, indem 
der in Art. 72 Abs. 1 und 2 der Biozidprodukteverordnung dargestellte Wortlaut nicht, nicht vollständig, nicht in 
deutscher Sprache, nicht deutlich, nicht gut lesbar oder nicht gut hörbar wiedergegeben wird, 
18. Werbung für ein Biozidprodukt betreibt, die entgegen Art. 72 Abs. 3 der Biozidprodukteverordnung 
hinsichtlich der Risiken des Biozidproduktes irreführend ist oder Ausdrücke enthält, die gemäß Art. 72 Abs. 3 
der Biozidprodukteverordnung unzulässig sind, 
19. ein Biozidprodukt entgegen Art. 95 Abs. 3 der Biozidprodukteverordnung anbietet, in Verkehr bringt oder 
sonst auf dem Markt bereitstellt, oder 
20. ein Biozidprodukt mit einem alten Wirkstoff, der nicht in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1451/2007 
über die zweite Phase des Zehn-Jahres-Arbeitsprogramms gemäß Artikel 16 Absatz 2 der Richtlinie 98/8/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten, ABl. Nr. L 325 
vom 11.12.2007 S. 3, enthalten ist, anbietet, in Verkehr bringt oder sonst auf dem Markt bereitstellt, 

begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von mindestens 500,- Euro bis zu 
20.180,- Euro, im Wiederholungsfall bis zu 40.360,- Euro zu bestrafen. Der Versuch ist strafbar. 
 
(2) Wer der Biozidprodukteverordnung oder diesem Bundesgesetz, den auf Grund dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Verordnungen, Bescheiden, oder sonstigen Anordnungen zuwiderhandelt, begeht, wenn die Tat nicht 
den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, und 
nicht bereits nach Abs. 1 strafbar ist, eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 5.090,- Euro, im 
Wiederholungsfall bis zu 10.180,- Euro zu bestrafen. Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Wurde die Tat gemäß Abs. 1 oder 2 durch das Verbringen eines Biozidproduktes, Wirkstoffes oder einer 
behandelten Ware nach Österreich begangen, so gilt als Tatort der Sitz beziehungsweise die Niederlassung des 
inländischen Verantwortlichen, der diese Verbringung veranlasst hat oder das Biozidprodukt, den Wirkstoff oder 
die behandelte Ware bezogen hat. 
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(4) Soweit in den Abs. 1 und 2 auf die Biozidprodukteverordnung Bezug genommen wird, gilt damit die 
Verordnung (EU) Nr. 528/2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten, 
ABl. Nr. L 167 vom 27.06.2012 S. 1, in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes geltenden 
Fassung als angesprochen. Mit der Bezugnahme auf die Verordnung (EG) Nr. 1451/2007 über die zweite Phase 
des Zehn-Jahres-Arbeitsprogramms gemäß Artikel 16 Absatz 2 der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten, ABl. Nr. L 325 vom 11.12.2007 S. 3, 
in Abs. 1 Z 20 ist die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes geltende Fassung der genannten 
Verordnung angesprochen. 
 
§ 22. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, richtet sich die Verantwortlichkeit für die 
Einhaltung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes und der darauf beruhenden Verwaltungsakte sowie der 
einschlägigen Verordnungen der Europäischen Union nach dem Verwaltungsstrafgesetz 1991 – VStG, BGBl. Nr. 
52/1991. 
 
(2) Wird ein verantwortlicher Beauftragter im Sinne des § 9 Abs. 2 oder 3 VStG bestellt, so ist dessen Bestellung 
dem Landeshauptmann des Landes, in dem die beauftragende Person oder eingetragene Personengemeinschaft 
ihren Sitz beziehungsweise ihre Niederlassung hat, schriftlich bekannt zu geben. Dabei ist auch die Zustimmung 
des verantwortlichen Beauftragten zu dokumentieren und dessen Hauptwohnsitz anzugeben. Die Bestellung wird 
erst mit Eingang dieser Mitteilung beim Landeshauptmann wirksam. Ihr Eingang ist vom Landeshauptmann auf 
Verlangen schriftlich zu bestätigen. 
 
 
 
67.) Blutsicherheitsgesetz 1999  
BGBl I 44/1999 idF BGBl I 107/2009 
 
§ 19. (1) Erlangt die örtlich zuständige Bezirksverwaltungsbehörde Kenntnis von Verletzungen dieses 
Bundesgesetzes oder einer auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnung, so hat sie unbeschadet 
der allfälligen Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens hiervon unverzüglich den Landeshauptmann und das 
Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen zu verständigen. 
 
(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat der Blutspendeeinrichtung die ehestmögliche Beseitigung von 
Missständen bescheidmäßig aufzutragen. Werden diese nicht innerhalb einer zu setzenden Frist beseitigt, so hat 
die Bezirksverwaltungsbehörde den Betrieb der Blutspendeeinrichtung bis zur Erfüllung des 
Mängelbeseitigungsauftrages mit Bescheid vorläufig zu untersagen und hievon den Landeshauptmann und das 
Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen zu verständigen. 
 
(3) In Fällen unmittelbar drohender Gefahr für die Gesundheit von Menschen hat die Bezirksverwaltungsbehörde 
nach vorangegangener Verständigung des Inhabers, oder wenn eine solche nicht möglich ist, des ärztlichen 
Leiters, auch ohne vorangegangenes Verfahren und vor Erlassung eines Bescheides den Betrieb der 
Blutspendeeinrichtung an Ort und Stelle zu untersagen; hierüber ist jedoch binnen zwei Wochen ein schriftlicher 
Bescheid zu erlassen, widrigenfalls die getroffenen Maßnahmen außer Kraft treten. 
 
(4) Ist offenkundig, daß eine Blutspendeeinrichtung ohne eine Bewilligung gemäß § 14 betrieben wird, so hat die 
Bezirksverwaltungsbehörde ohne vorausgegangenes Verfahren und vor Erlassung eines Bescheides den Betrieb 
der Blutspendeeinrichtung an Ort und Stelle zu untersagen. Ein schriftlicher Bescheid hierüber ist unverzüglich zu 
erlassen. 
 
(5) Bescheide gemäß Abs. 2, 3 und 4 sind sofort vollstreckbar. Bescheide gemäß Abs. 2 treten, sofern sie nicht 
kürzer befristet sind, mit Ablauf eines Jahres ab dem Tag der Vollstreckbarkeit außer Wirksamkeit. Durch einen 
Wechsel in der Person des Inhabers der Einrichtung wird die Wirksamkeit des Bescheides nicht berührt. 
 
(6) Wenn die Voraussetzungen für die Erlassung von Bescheiden gemäß Abs. 2 und 3 nicht mehr vorliegen, hat 
die Bezirksverwaltungsbehörde auf Antrag die mit den Bescheiden getroffenen Maßnahmen zu widerrufen. Mit 
Erlassung eines Betriebsbewilligungsbescheides gemäß § 14 tritt der Bescheid gemäß Abs. 4 außer Kraft. 
 
§ 22. (1) Wer 

1. entgegen § 8 Abs. 2, Abs. 3 oder Abs. 5 Blut oder Blutbestandteile gewinnt, die Hinweisverpflichtung nach 
§ 8 Abs. 7 verletzt oder entgegen § 8 Abs. 6 personenbezogene Daten anderen Mitarbeitern mitteilt, 
2. der Dokumentationspflicht gemäß § 11 oder § 12 nicht nachkommt, 
2a. als Auftraggeber oder Auftragnehmer seinen Verpflichtungen nach § 11a nicht nachkommt, 
3. als Rechtsnachfolger die Meldepflicht gemäß § 17 verletzt, 
4. die Meldung gemäß § 18 Abs. 2 nicht oder nicht rechtzeitig erstattet, oder 
5. den in den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen enthaltenen Anordnungen und 
Verboten zuwiderhandelt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
erfüllt, eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 7.270 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer 
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1. entgegen § 2 Abs. 2 oder Abs. 4 Blut oder Blutbestandteile an anderen Personen anwendet, 
2. entgegen § 6 Blut oder Blutbestandteile gewinnt, 
3. entgegen § 7 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 5 oder Abs. 6 Blut oder Blutbestandteile gewinnt, 
4. sich bei der Gewinnung von Blut oder Blutbestandteilen nicht im Sinne des § 7 Abs. 3 oder Abs. 7 
qualifizierten und geeigneten Personals bedient, 
5. entgegen § 8 Abs. 1 oder § 9 Blut oder Blutbestandteile gewinnt, 
6. entgegen § 8 Abs. 4 einem Spender oder einem Dritten für seine Spende einen Gewinn zukommen läßt 
oder verspricht, 
7. die Verschwiegenheitspflicht gemäß § 13 verletzt, 
8. eine Blutspendeeinrichtung ohne Bewilligung gemäß § 14 betreibt oder bei Vorliegen einer wesentlichen 
Änderung im Sinne des § 14 Abs. 3 eine Blutspendeeinrichtung ohne die erforderliche Bewilligung 
weiterbetreibt, 
9. eine Blutspendeeinrichtung entgegen der ihm erteilten Bewilligung gemäß § 14 Abs. 1 bis 3 oder entgegen 
der ihm erteilten Bedingungen und Auflagen gemäß § 15 Abs. 2 oder § 16 betreibt, 
10. eine Amtshandlung gemäß § 18 Abs. 3 verhindert oder beeinträchtigt, 
11. ab dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes eine Blutspendeeinrichtung gemäß § 23 betreibt und die 
Anordnungen gemäß § 23 Abs. 3 erster Satz nicht befolgt oder den Betrieb entgegen § 23 Abs. 3 letzter Satz 
oder Abs. 4 weiterführt, oder 
12. eine gemäß § 3 des Plasmapheresegesetzes, BGBl. Nr. 427/1975, bewilligte Plasmapheresestelle 
entgegen den gemäß § 24 Abs. 3 letzter Satz erteilten Auflagen oder Bedingungen betreibt oder Anordnungen 
gemäß § 24 Abs. 5 erster Satz nicht befolgt oder den Betrieb entgegen § 24 Abs. 5 und Abs. 6 weiterführt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
erfüllt, eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 36.340 Euro zu bestrafen. Gleiches gilt, wenn 
aus einer Tat gemäß Abs. 1 eine schwerwiegende Gefahr für Leben oder Gesundheit einer Person entstanden 
oder der Täter bereits zweimal nach Abs. 1 bestraft worden ist. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
 
68.) Börsegesetz 1989  
BGBl 555/1989 idF BGBl I 184/2013 
 
§ 33. (1) Zum Börsesensal darf nur bestellt werden, wer 

1. mindestens 24 Jahre alt ist, 
2. die volle Geschäftsfähigkeit besitzt, 
3. die Börsesensalenprüfung bestanden hat und 

a) im Fall der Bestellung zu einem Sensal der Wertpapierbörse über eine wenigstens dreijährige 
einschlägige Praxis als Sensalgehilfe oder als Angestellter eines Freien Maklers verfügt oder 
b) im Fall der Bestellung zu einem Sensal der Warenbörse über eine wenigstens fünfjährige qualifizierte 
Praxis in einer einschlägigen Branche verfügt oder für eine solche Branche ein gerichtlich beeideter 
Sachverständiger ist. 

 
(2) Ausgeschlossen von der Bestellung sind Personen, 

1. die wegen einer im § 13 GewO genannten strafbaren Handlung verurteilt wurden, solange die Verurteilung 
noch nicht getilgt ist oder nicht der beschränkten Auskunft aus dem Strafregister unterliegt; 
2. die auf Grund bundesgesetzlicher Vorschriften von öffentlichen Ämtern ausgeschlossen sind; 
3. die auf Grund eines Disziplinarverfahrens aus dem öffentlichen Dienst entlassen wurden; 
4. über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, für die Dauer dieses Verfahrens, oder über 
deren Vermögen das Insolvenzverfahren mangels kostendeckenden Vermögens nicht eröffnet wurde sowie 
bei rechtskräftiger Insolvenz; 
5. die gemäß § 48 rechtskräftig bestraft wurden, solange die Verwaltungsstrafe nicht getilgt ist. 

 
§ 44. (1) Verstößt ein Börsesensal gegen die Pflichten gemäß § 36 Abs. 2 und 4 bis 6, so begeht er eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 10.000 Euro zu bestrafen und von der FMA, auf Antrag 
des Börseunternehmens, je nach Art und Schwere des rechtskräftig festgestellten Vergehens mit dem Verbot der 
Amtsausübung bis zu längstens einem Jahr zu belegen oder seiner Funktion zu entheben. 
 
(2) Die FMA kann einen Börsesensal vorläufig von seiner Funktion suspendieren, 

1. wenn gegen den Börsesensal ein Strafverfahren gemäß Abs. 1 eingeleitet wurde oder gegen ihn als 
Beschuldigten oder Angeklagten (§ 48 Abs. 1 Z 1 und 2 StPO) ein Strafverfahren geführt wird und die Art oder 
die Schwere der Vorwürfe geeignet ist, die Vertrauenswürdigkeit des Börsesensales zu beeinträchtigen, oder 
eine Gefahr für die Personen droht, die die Vermittlungstätigkeit des Börsesensales in Anspruch nehmen; 
2. wenn und solange der Börsesensal trotz Aufforderung durch das Börseunternehmen seine Kaution (§ 38) 
nicht auf der vorgeschriebenen Höhe und in der vorgeschriebenen Zusammensetzung hält; 
3. wenn und solange über das Vermögen des Börsesensals ein Sanierungsverfahren anhängig ist; 
4. wenn die Vermögensverhältnisse des Börsesensales zerrüttet sind, was insbesondere anzunehmen ist, 
wenn er mit Exekutionen wegen Zahlungsverbindlichkeiten verfolgt wird oder eine gerichtliche Exekution 
gegen ihn fruchtlos geführt wird. 
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(3) Das Recht auf Anhörung der Interessenvertretung gemäß § 43 Abs. 4 gilt auch für das zeitlich begrenzte 
Verbot der Amtsausübung gemäß Abs. 1 und die Suspendierung gemäß Abs. 2, wobei im Fall der Suspendierung 
die Anhörung auch nachträglich erfolgen kann. 
 
(4) Die Staatsanwaltschaft hat die FMA von einem Ermittlungsverfahren gegen einen Börsesensal und dessen 
Beendigung durch Einstellung oder Rücktritt von der Verfolgung zu verständigen (§§ 194 und 208 Abs. 4 StPO); 
im Übrigen hat das Gericht die FMA über die Beendigung und das Ergebnis des Strafverfahrens zu verständigen. 
 
(5) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 70/2013) 
 
§ 48. (1) Wer 

1. ohne Konzession nach § 2 Versammlungen veranstaltet, bei denen ein börsemäßiger Handel in 
Verkehrsgegenständen gemäß § 1 stattfindet, oder für solche Verkehrsgegenstände ein automatisiertes oder 
automationsunterstütztes Handelssystem einrichtet oder betreibt (Winkelbörsen), 
2. gegen eine Verpflichtung gemäß § 48d Abs. 1 bis 6, 9 oder 10, erster Satz, oder gemäß § 48f oder gegen 
eine Verpflichtung gemäß einer auf Grund von § 48d Abs. 11 oder § 48f Abs. 10 erlassenen Verordnung der 
FMA verstößt, oder einen Beschuldigten entgegen einem gemäß § 48q Abs. 3 verhängten Berufsverbot 
beschäftigt, 
3. an der Börse Geschäfte über Verkehrsgegenstände abschließt, die nicht zum Börsehandel zugelassen sind 
oder deren Handel ausgesetzt ist, 
4. entgegen den Verfügungen des Börseunternehmens oder entgegen den Anordnungen der 
Aufsichtsbehörden über den Entfall von Börseversammlungen oder die Schließung von Börsen 
Börseversammlungen abhält oder an ihnen teilnimmt, 
5. eine Anzeigepflicht gemäß § 6 oder eine Vorlagepflicht gemäß § 8 nicht oder nicht rechtszeitig erfüllt, 
6. als Emittent seine Verpflichtung zur Veröffentlichung, Übermittlung oder Mitteilung gemäß den §§ 82 bis 89 
nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt oder seine Verpflichtungen gemäß § 82 Abs. 5 verletzt, 
6a. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 19/2007) 
7. als Börsemitglied die ihm gemäß § 18 Z 1 bis 3 obliegenden Pflichten verletzt, 
7a. als Börsemitglied die ihm gemäß § 18 Z 5 obliegende Pflicht verletzt, 
8. als Börsemitglied an der Börse mit Verkehrsgegenständen handelt, die nicht zum Handel an der 
betreffenden Börse zugelassen sind, 
9. Eine Melde- oder Veröffentlichungspflicht gemäß den §§ 91 bis 94 nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hinsichtlich der Z 1 mit einer Geldstrafe bis zu 100.000 Euro, 
hinsichtlich der Z 2 bis 8 mit einer Geldstrafe bis zu 60.000 Euro und hinsichtlich der Z 9 mit einer Geldstrafe bis 
zu 150.000 Euro zu bestrafen, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 
(2) Wer 

1. durch ungebührliches Verhalten den ordnungsgemäßen Handelsablauf und die Ruhe und Ordnung an der 
Börse stört, 
2. an Winkelbörsen gemäß Abs. 1 Z 1 teilnimmt und die an ihnen erfolgten Abschlüsse oder Kurse öffentlich 
verbreitet, 
3. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 11/1998) 
4. als Börsebesucher die ihm gemäß den §§ 18 Z 1 und 20 Abs. 4 obliegenden Pflichten verletzt, 
5. als Börsebesucher an der Börse mit Verkehrsgegenständen handelt, die nicht zum Handel an der 
betreffenden Börse zugelassen sind, 
6. entgegen den Bestimmungen des § 47 das Wort „Börse” oder „Börsesensal” missbräuchlich verwendet, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 20.000 Euro zu bestrafen, sofern die Tat 
nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 
  
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3a) Die Einrichtung von Systemen, die die Teilnahme am Handel an einem geregelten Markt oder an einem 
multilateralen Handelssystem eines Mitgliedstaates vom Inland aus ermöglichen, fällt nicht unter Abs. 1 Z 1. Die 
Teilnahme an einem solchen geregelten Markt oder einem solchen multilateralen Handelssystem vom Inland aus 
fällt nicht unter Abs. 2 Z 2. 
 
(3b) Die Einrichtung von Systemen, die die Teilnahme am Handel an einem Markt mit Sitz in einem Drittland 
ermöglichen, sowie die Handelsteilnahme vom Inland aus fällt nicht unter Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 Z 2, sofern 
folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Der für den Handel zuständige Rechtsträger hat seinen satzungsmäßigen Sitz in einem Staat, der im Basler 
Ausschuss für Bankenaufsicht vertreten ist; 
2. der betreffende Markt verfügt in seinem Sitzstaat über eine Zulassung als anerkannte Börse gemäß Art. 4 
Abs. 1 Nummer 72 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 
3. die für die Überwachung dieses Marktes zuständige Behörde des Sitzstaates erklärt, dass sich die 
Überwachung der Ordnungsmäßigkeit des Handels auch auf die im Inland durchgeführten Tätigkeiten 
erstreckt und dass sie in Bezug auf diese Überwachung mit der FMA gemäß den §§ 98 bis 101 WAG 2007 
zusammenarbeitet. 
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(4) Verwaltungsstrafen gemäß Abs. 1, 2 und 5 sowie gemäß § 44 Abs. 1 werden von der FMA verhängt. Das 
VStG ist anzuwenden. Das Börseunternehmen ist hinsichtlich der Abs. 1 und 2 und des § 44 Abs. 1 verpflichtet, 
der FMA die ihm bekannt gewordenen, maßgeblichen Sachverhalte unaufgefordert, vollständig und unverzüglich 
bekannt zu geben. 
 
(5) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Börseunternehmens 

1. eine ihm für eine Aussetzung eines Finanzinstruments vom Handel obliegende Pflicht gemäß § 25b Abs.1 
und 2 nicht erfüllt; 
2. eine ihm gemäß § 65 Abs. 2 und 3 obliegende Veröffentlichungspflicht nicht erfüllt; 
3. eine ihm für den Widerruf der Zulassung eines Finanzinstruments vom Handel gemäß § 66 Abs. 8 
obliegende Pflicht nicht erfüllt; 
4. eine ihm obliegende Meldepflicht im Hinblick auf die Einleitung des Verfahrens nach § 64 Abs. 5 gemäß § 
66 Abs. 10 oder eine ihm obliegende Anzeigepflicht gemäß § 15 Abs. 8 nicht erfüllt; 
5. eine ihm obliegende Veröffentlichungspflicht gemäß § 14 Abs. 5 nicht erfüllt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 60.000 Euro zu bestrafen. 
 
(6) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Börseunternehmens, wenn auch nur fahrlässig, die Pflichten der § 
25 Abs. 5 bis 8 verletzt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Freiheitsstrafe bis zu 
sechs Wochen oder mit einer Geldstrafe bis zu 150.000 Euro zu bestrafen. 
 
§ 48c. Wer Marktmanipulation betreibt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer 
Geldstrafe bis zu 150.000 Euro zu bestrafen. Das VStG ist anzuwenden. Der Versuch ist strafbar. Ein erzielter 
Vermögensvorteil ist von der FMA als verfallen zu erklären. 
 
§ 48u. (1) Die FMA ist die für Österreich zuständige Behörde gemäß Art. 32 der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 
über Leerverkäufe und bestimmte Aspekte von Credit Default Swaps (ABl. Nr. L 86 vom 24.03.2012, S. 1) und 
nimmt unbeschadet der ihr in anderen Bundesgesetzen zugewiesenen Aufgaben die einer zuständigen Behörde 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 zukommenden Aufgaben und Befugnisse wahr und hat die Einhaltung 
der Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 zu überwachen. Die FMA ist insbesondere ermächtigt, 
Maßnahmen gemäß Art. 13 Abs. 3, 14 Abs. 2, 18 Abs. 1, 19 Abs. 2, 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 oder 23 Abs. 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 236/2012 durch Verordnung oder Bescheid festzusetzen. 
 
(2) Die FMA ist im Rahmen der Überwachung der Einhaltung der Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 
berechtigt: 

1. die in § 48q Abs. 1 Z 1 bis 4 bestimmten Befugnisse auszuüben; 
2. bei Verletzung der Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 jedermann unter Androhung einer 
Zwangsstrafe aufzutragen, den rechtmäßigen Zustand binnen jener Frist herzustellen, die im Hinblick auf die 
Umstände des Falles angemessen ist. 

 
(3) Wer gegen die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 oder Maßnahmen der FMA gemäß Art. 18 
Abs. 1, 19 Abs. 2, 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 oder 23 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 verstößt, begeht, 
sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, 
eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Geldstrafe bis zu 150.000 Euro zu bestrafen. Das 
VStG ist anzuwenden. Der Versuch ist strafbar. Ein erzielter Vermögensvorteil ist von der FMA als verfallen zu 
erklären. § 48q Abs. 4 und 4a ist in Bezug auf eine Amtshandlung oder eine Sanktion wegen Verstößen nach 
diesem Absatz sinngemäß anzuwenden. 
 
(4) Die FMA übermittelt der ESMA jährlich einen zusammenfassenden Bericht über alle gemäß Abs. 3 
verhängten Sanktionen und ergriffenen Verwaltungsmaßnahmen. Im Falle einer öffentlichen Bekanntmachung 
gemäß Abs. 3 letzter Satz informiert die FMA zur gleichen Zeit die ESMA darüber. 
 
§ 96a. (1) In Angelegenheiten der Wertpapierbörse ist das Bundesministerium für Finanzen sachlich in Betracht 
kommende Oberbehörde der FMA, in Angelegenheiten der allgemeinen Warenbörse das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Arbeit. 
 
(2) Das Börseunternehmen wendet für seine behördlichen Verfahren das Allgemeine 
Verwaltungsverfahrensgesetz an. 
 
(3) Bei Verwaltungsübertretungen gemäß den §§ 48 und 48c gilt anstelle der Verjährungsfrist gemäß § 31 Abs. 1 
VStG eine Verjährungsfrist von 18 Monaten. 
 
 
 
69.) Bundesabgabenordnung  
BGBl 194/1961 idF BGBl I 20/2009  
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§ 48c. Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt Folgendes: 
1. § 48a gilt auch für in einem abgabenrechtlichen Verwaltungsstrafverfahren anvertraute oder zugänglich 
gewordene Verhältnisse oder Umstände sowie für den Inhalt von Akten eines abgabenrechtlichen 
Verwaltungsstrafverfahrens. Die Offenbarung oder Verwertung nach § 48a Abs. 4 ist weiters zulässig, wenn 
sie der Durchführung eines abgabenrechtlichen Verwaltungsstrafverfahrens dient. 
2. Für Abgabenbehörden der Länder und Gemeinden gilt § 48b nicht. 

  
 
 
70.) Bundes-Bedienstetenschutzgesetz  
BGBl I 70/1999 idF BGBl I 35/2012 
 
§ 63. (1) Der Nachweis der Fachkenntnisse gemäß § 62 ist 

1. durch ein Zeugnis einer hierfür in Betracht kommenden Unterrichtsanstalt, 
2. durch ein Zeugnis einer anderen Einrichtung, die hiezu vom Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz oder gemäß § 63 Abs. 2 ASchG ermächtigt wurde, 
3. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 35/2012) 
4. im Bereich der Bundesministerien für Landesverteidigung und Sport und für Inneres durch erfolgreiche 
Absolvierung einer ressortinternen Ausbildung, die der Ausbildung einer der Einrichtungen nach Z 1 und 2 
gleichwertig ist, 

zu erbringen. 
 
(2) Bei der Beurteilung der Verlässlichkeit nach diesem Bundesgesetz ist § 8 des Waffengesetzes 1996, BGBl. I 
Nr. 12/1997, anzuwenden, wobei auch entsprechend schwerwiegende Verwaltungsübertretungen zu 
berücksichtigen sind. 
 
(3) Der Nachweis der Fachkenntnisse ist vom Leiter der Zentralstelle mit Bescheid zu entziehen, wenn die 
betreffende Person zur Durchführung der betreffenden Arbeiten nicht mehr geeignet ist. Gleiches gilt, wenn auf 
Grund besonderer Vorkommnisse, zB eines Fehlverhaltens, das zu einem Unfall geführt hat, eine sichere 
Durchführung der Arbeiten durch die betreffende Person nicht mehr gewährleistet ist. Der Entzug des 
Nachweises ist dem zuständigen Arbeitsinspektorat sowie jener Unterrichtsanstalt oder Einrichtung, die den 
Nachweis ausgestellt hat, bekanntzugeben. 
 
(4) Die Arbeitsinspektorate haben Umstände, die zur Entziehung des Nachweises der Fachkenntnisse führen 
könnten, dem Leiter der Zentralstelle zur Kenntnis zu bringen. Werden dem Dienstgeber Umstände bekannt, die 
zum Entzug des Nachweises der Fachkenntnisse führen könnten, hat er dies dem zuständigen Arbeitsinspektorat 
zu melden. 
 
(5) Die Sicherheitsbehörden haben Umstände, die zur Entziehung des Nachweises der Fachkenntnisse 
betreffend die Durchführung von Sprengarbeiten führen könnten, dem zuständigen Leiter der Zentralstelle zur 
Kenntnis zu bringen. 
 
 
 
71.) Bundes-Ehrenzeichengesetz  
BGBl I 44/2002 idF BGBl I 50/2012 
 
§ 6. Das unbefugte Tragen des Bundes-Ehrenzeichens oder seine Verwendung in einer seine Bedeutung 
herabwürdigenden Weise ist eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet 
einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der 
Landespolizeidirektion, mit einer Geldstrafe bis zu 726 €, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu zwei 
Wochen, zu bestrafen. 
 
 
 
72.) Bundesfinanzgerichtsgesetz  
BGBl I 14/2013 idF BGBl I 13/2014 
 
§ 23. (1) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Finanzen hat die Erkenntnisse und Beschlüsse des 
Bundesfinanzgerichtes (Volltexte, soweit vorhanden Rechtssätze) der Öffentlichkeit im Internet unentgeltlich 
zugänglich zu machen. 
 
(2) Bei der Veröffentlichung sind personenbezogene Daten nur soweit unkenntlich zu machen, als es die 
berechtigten Interessen der Parteien an der Geheimhaltung dieser Daten gebieten (wie etwa Umstände des 
Privat- und Familienlebens, Steuergeheimnis), ohne hierdurch die Verständlichkeit der Entscheidung zu 
beeinträchtigen. 
 
(3) Eine Veröffentlichung hat zu unterbleiben, wenn im Einzelfall wesentliche Interessen der Parteien oder 
wesentliche öffentliche Interessen entgegenstehen. Die Veröffentlichung von Formalbeschlüssen sowie von 
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Erkenntnissen ohne besondere rechtliche Bedeutung insbesondere betreffend Verwaltungsübertretungen kann 
unterbleiben. 
 
(4) Der Ausschluss der Veröffentlichung ist von jenem Organ, das die Entscheidung getroffen hat, zu verfügen. 
Dieses hat bei zu veröffentlichenden Entscheidungen festzulegen, welche personenbezogenen Daten unkenntlich 
zu machen sind; die Festlegung kann bei einem Senat einem Mitglied ganz oder teilweise übertragen werden. 
 
(5) Ausführende Regelungen sind in der Geschäftsordnung zu treffen. 
 
(6) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Finanzen ist ermächtigt, durch Verordnung nähere 
Bestimmungen im Hinblick auf technische Standards der Entscheidungsdokumentation festzulegen. 
 
§ 24. (1) Das Verfahren vor dem Bundesfinanzgericht ist in der BAO, im Zollrechts-Durchführungsgesetz (ZollR-
DG), BGBl. Nr. 659/1994, und im Finanzstrafgesetz (FinStrG), BGBl. Nr. 129/1958, geregelt. Für gemäß Art. 131 
Abs. 5 B-VG dem Bundesfinanzgericht übertragene Rechtsmittel betreffend Verwaltungsübertretungen ist das 
Verfahren im Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG), BGBl. I Nr. 33/2013, geregelt, wobei jedoch die 
Frist gemäß § 43 Abs. 1 VwGVG 24 Monate beträgt. Die Vollstreckung diesbezüglicher Erkenntnisse und 
Beschlüsse hat nach den Bestimmungen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 1991 zu erfolgen. 
 
(2) Die von den Richterinnen und Richtern im Verfahren zu verwendenden elektronischen Formulare sind in der 
Geschäftsordnung zu regeln. 
 
(3) Wer im Senatsverfahren die Ausfertigung der Entscheidung auszuarbeiten hat, ist in der Geschäftsordnung zu 
regeln. 
 
(4) Die Erkenntnisse sind im Namen der Republik zu verkünden und auszufertigen. 
 
(5) Nach Maßgabe der vorhandenen technischen und organisatorischen Voraussetzungen sind die Akten in 
elektronischer Form vorzulegen und können Erkenntnisse und Beschlüsse an Finanzämter und Zollämter 
elektronisch zugestellt werden. 
 
(6) Die §§ 1 bis 14 GOG sind sinngemäß anzuwenden. 
 
 
 
73.) Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb  
BGBl 448/1984 idF BGBl I 112/2013 
 
§ 29. (1) Es ist untersagt, im geschäftlichen Verkehr durch Zusenden von Einladungen, Berechtigungsscheinen u. 
dgl. oder überhaupt durch schriftliche Mitteilungen, die für einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind, 
zum Abschluss der in den §§ 27 und 28 verbotenen Verträge aufzufordern. 
 
(2) Wer diesem Verbot oder den in den §§ 27, 28 und 28a ausgesprochenen Verboten zuwiderhandelt, begeht - 
sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfüllt - eine Verwaltungsübertretung 
und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 2.900 € zu bestrafen. 
 
§ 30. (1) Wird in öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, die für einen größeren Kreis von Personen 
bestimmt sind, der Verkauf von Waren angekündigt, die aus einer Konkursmasse stammen, aber nicht mehr zum 
Bestand der Konkursmasse gehören, so ist dabei jede Bezugnahme auf die Herkunft der Ware aus einer 
Konkursmasse verboten. 
 
(2) Wer diesem Verbot zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 2.900 € zu bestrafen. 
 
§ 31. (1) Es ist untersagt, beim Betrieb eines Unternehmens dem Inhaber oder dem Unternehmen eine ihnen 
nicht zustehende Auszeichnung beizulegen oder fälschlich den Besitz einer von einer Behörde anerkannten oder 
verliehenen Befähigung, Befugnis oder Berechtigung zuzuschreiben oder eine Auszeichnung oder eine auf eines 
der erwähnten Vorrechte hinweisende Bezeichnung in einer Weise zu gebrauchen, die zur Täuschung über den 
Anlass oder Grund der Verleihung der Auszeichnung oder über den Umfang des Vorrechts geeignet ist. 
 
(2) Mit Verordnung können Vorschriften darüber erlassen werden, welche Auszeichnungen und welche die im 
Abs. 1 angeführten Vorrechte betreffenden Bezeichnungen beim Betrieb eines Unternehmens geführt werden 
dürfen und in welcher Art und Weise der gestattete Gebrauch zulässig ist. 
 
(3) Wer dem im Abs. 1 ausgesprochenen Verbot und den Vorschriften der auf Grund des Abs. 2 erlassenen 
Verordnungen zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde 
mit Geldstrafe bis zu 2.900 € zu bestrafen. 
 
(4) Z 2 des Anhangs bleibt davon unberührt. 
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§ 33. (1) Wer den Vorschriften einer auf Grund des § 32 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 2.900 € zu bestrafen. 
 
(2) Im Fall der Bestrafung wegen Verstoßes gegen eine nach § 32 erlassene Kennzeichnungsverordnung ist auf 
Anbringung der fehlenden vorschriftsmäßigen Kennzeichnung auf den der Verfügung des Bestraften 
unterliegenden Gegenständen, gegebenenfalls unter Beseitigung der vorhandenen unrichtigen oder 
vorschriftswidrigen Kennzeichnung oder nach Erfordernis der diese tragenden Umhüllung oder Verpackung, oder, 
wenn eines oder das andere nicht möglich ist, auf den Verfall dieser Gegenstände zu erkennen. 
 
(3) Wenn einer nach § 32 Abs. 5 erlassenen Verordnung zuwidergehandelt wurde, ist im Fall der Bestrafung die 
Beseitigung der unrichtigen oder vorschriftswidrigen oder die Anbringung der fehlenden vorschriftsmäßigen 
Bezeichnung der der Verfügung des Bestraften unterliegenden Gegenstände oder, wenn dies nicht möglich ist, 
deren Verfall anzuordnen. 
 
(4) Zur Sicherung dieser Maßregeln, die auf Kosten des Verurteilten zu vollziehen sind, kann die 
Bezirksverwaltungsbehörde schon während des Verfahrens die Beschlagnahme der Gegenstände verfügen, 
durch deren den Anordnungen der Verordnung nicht entsprechende Beschaffenheit die Übertretung begangen 
wurde. 
 
(5) Ist die Verfolgung oder Verurteilung einer bestimmten Person nicht zulässig oder nicht ausführbar, so können 
die nach den Abs. 2 bis 4 zulässigen Verfügungen hinsichtlich der für den geschäftlichen Verkehr bestimmten 
Gegenstände selbständig getroffen werden. Gegen die Verfügung, die allen Beteiligten bekanntzugeben ist, steht 
jedem Beteiligten die Beschwerde zu. 
 
(6) Einer gegen die Beschlagnahme (Abs. 4 oder 5) erhobenen Beschwerde kommt keine aufschiebende Wirkung 
zu. 
 
§ 33c. Wer den Bestimmungen der §§ 33a Abs. 1, 5 und 6 und 33b Abs. 1 und 3 zuwiderhandelt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 2.900 € zu bestrafen. 
 
§ 34. (1) Den in diesem Abschnitt dem Täter angedrohten Strafen unterliegt auch, wer einen anderen zu der 
Handlung anstiftet oder wer ihm dazu Beihilfe leistet. § 19 ist entsprechend anzuwenden. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn eine in den §§ 29 Abs. 2, 30 Abs. 2, 31 Abs. 3, 33 Abs. 1 
und 33f bezeichnete Tat den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet. 
 
(3) Wer den Vorschriften nach §§ 27, 28a, 29, 31 und den Verordnungen nach § 32 zuwiderhandelt, kann 
unbeschadet der Strafverfolgung auf Unterlassung und bei Verschulden auf Schadenersatz in Anspruch 
genommen werden. Der Anspruch kann nur im ordentlichen Rechtsweg geltend gemacht werden. Die §§ 14 bis 
18 und 20 bis 26 sind entsprechend anzuwenden. 
 
 
 
74.) Bundeshaftungsobergrenzengesetz  
BGBl I 149/2011 idF BGBl I 50/2012 
 
§ 5. Wer seinen in § 3 Abs. 3 bis 5 oder § 6 Abs. 3 normierten Meldeverpflichtungen nicht vollständig oder 
fristgerecht nachkommt, oder wer wissentlich unrichtige Angaben macht, begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde - im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion 
zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion - mit Geldstrafe bis zu 10.000 Euro 
zu bestrafen. 
 
 
 
75.) Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013  
BGBl I 69/2013  
 
§ 36. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, hat die 
Landesgesetzgebung Verwaltungsstrafbestimmungen insbesondere vorzusehen für 

1. die unbefugte oder entgeltliche Vermittlung von Pflegeverhältnissen oder Adoptionen; 
2. die nicht nur vorübergehende Pflege und Erziehung von Kindern und Jugendlichen ohne die erforderlichen 
Bewilligungen; 
3. die Behinderung der Eignungsfeststellung beziehungsweise -beurteilung oder der Aufsicht. 

 
(2) Freiheitsstrafen dürfen nicht vorgesehen werden. 
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76.) Bundesluftreinhaltegesetz  
BGBl I 137/2002 idF BGBl I 77/2010 
 
§ 8. (1) Sofern die Tat nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht ist oder den Tatbestand einer mit strengerer Strafe 
bedrohten Verwaltungsübertretung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 3.630 € zu bestrafen, wer 

1. gegen die Bestimmungen des § 2 verstößt; 
2. biogene oder nicht biogene Materialien entgegen den Bestimmungen des § 3 im Freien verbrennt oder 
einen gemäß § 3 Abs. 2 erteilten Auftrag nicht befolgt; 
3. die Organe der zuständigen Behörden oder die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes an der 
Ausübung der im § 5 vorgesehenen Kontrollbefugnisse hindert; 
4. einer Anordnung gemäß § 3 Abs. 4 und 5 zuwiderhandelt. 

  
(2) Die auf Grund dieses Bundesgesetzes verhängten Geldstrafen fließen der Gebietskörperschaft zu, die den 
Aufwand jener Behörde zu tragen hat, die die Geldstrafe verhängte. 
 
 
 
77.) Bundesministeriengesetz 1986  
BGBl 76/1986 idF BGBl I 11/2014  
 
Anlage zu § 2 
Teil 2 
A. Bundeskanzleramt 
1. Angelegenheiten der allgemeinen Regierungspolitik einschließlich der Koordination der gesamten Verwaltung 
des Bundes, soweit sie nicht in den Wirkungsbereich eines anderen Bundesministeriums fällt. 

Dazu gehören insbesondere auch: 
Vorbereitung der allgemeinen Regierungspolitik. 
Hinwirken auf die Wahrung der Einheitlichkeit der allgemeinen Regierungspolitik und auf das einheitliche 
Zusammenarbeiten der Bundesministerien in allen politischen Belangen. 
Hinwirken auf das einheitliche Zusammenarbeiten zwischen Bund und Ländern. 
Grundsätzliche Angelegenheiten der Mitgliedschaft Österreichs bei der Europäischen Union; Angelegenheiten 
des Europäischen Rates einschließlich der Koordination der diesbezüglichen Vorbereitungsmaßnahmen. 
Wirtschaftliche Koordination, einschließlich der Koordination der Maßnahmen zur Umsetzung der Beschlüsse 
der Frühjahrstagungen des Europäischen Rates. 
Zusammenfassende Behandlung der Angelegenheiten der Strukturpolitik; Koordination der finanziellen 
Abwicklung des Europäischen Regionalfonds. 
Koordination in Angelegenheiten der Raumforschung, Raumordnung, Raumplanung und Regionalpolitik 
einschließlich der Koordination von Regionalprogrammen im Rahmen der EU-Strukturfonds. 
Koordination in Angelegenheiten der umfassenden Landesverteidigung. 
Anlassbezogene Koordination innerstaatlicher Maßnahmen zur Bewältigung überregionaler oder 
internationaler Krisen oder Katastrophen. 
Koordination in Angelegenheiten der Telekommunikation, Informationstechnologien und Medien. 

2. Informationstätigkeit der Bundesregierung. 
Dazu gehören insbesondere auch: 
Angelegenheiten der Information der Regierung; Information der Öffentlichkeit über die Arbeit der Regierung. 
Pressedienst mit Ausnahme der Angelegenheiten der Presseattachés; Verbindungsdienst zu den allgemeinen 
Informationsmitteln Presse, Hörfunk und Fernsehen sowie audiovisuelle Berichterstattung. 
Angelegenheiten der Wiener Zeitung GmbH; Organisations- und Personalangelegenheiten des Amtes der 
Österreichischen Staatsdruckerei. 

3. Angelegenheiten der staatlichen Verfassung. 
Dazu gehören insbesondere auch: 
Angelegenheiten der Bundesverfassung mit Ausnahme der Finanzverfassung und der in der 
Bundesverfassung vorgesehenen Wahlen, Volksbegehren, Volksbefragungen und Volksabstimmungen; 
verfassungsrechtliche Angelegenheiten der staatlichen Organisation; Wahrnehmung der verfassungsmäßigen 
Führung der Regierungsgeschäfte des Bundes. 
Angelegenheiten der Verfassungsgerichtsbarkeit; Angelegenheiten der Verwaltungsgerichtsbarkeit mit 
Ausnahme der Angelegenheiten des Bundesfinanzgerichtes. 
Angelegenheiten der Grund- und Freiheitsrechte. 
Verfassungsrechtliche Angelegenheiten der immerwährenden Neutralität Österreichs. 
Angelegenheiten staatlicher Hoheitszeichen, soweit sie nicht in die Zuständigkeit eines anderen 
Bundesministeriums fallen. 
Allgemeine Angelegenheiten der Amts- und Organhaftung. 
Kundmachungswesen des Bundes; Rechtsinformationssystem des Bundes. 
Angelegenheiten der Landesverfassungen. 
Allgemeine Angelegenheiten der Landesgesetzgebung. 

4. Personelle Angelegenheiten der obersten Organe der Vollziehung mit Ausnahme des Bundespräsidenten. 
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5. Allgemeine Angelegenheiten der staatlichen Verwaltung, soweit sie nicht in den Wirkungsbereich des 
Bundesministeriums für Finanzen fallen. 

Dazu gehören insbesondere auch: 
Allgemeine Angelegenheiten der Rechtsordnung, der Legistik und der Gesetzessprache einschließlich der 
Wahrung der Einheitlichkeit der die Rechtsetzung des Bundes vorbereitenden Tätigkeit der 
Bundesministerien; Angelegenheiten der Rechtsbereinigung. 
Allgemeine Angelegenheiten der Organisation und des Verfahrens der Verwaltungsbehörden, Ämter und 
sonstigen Einrichtungen, die Aufgaben der staatlichen Verwaltung besorgen. 
Allgemeine Angelegenheiten des Verwaltungsrechts einschließlich des Verwaltungsstrafrechts und des 
Verwaltungsvollstreckungsrechts. 
Hinwirken auf die rechtzeitige und vollständige Umsetzung der Richtlinien der Europäischen Union. 
Vertretung der Republik Österreich vor dem Gerichtshof der Europäischen Union. 
Allgemeine Angelegenheiten des Verwaltungsmanagements, insbesondere 

a) allgemeine Angelegenheiten der Sicherung einer bürgernahen, wirtschaftlichen, sparsamen, 
wirkungsorientierten und zweckmäßigen Verwaltungsorganisation sowie eines solchen 
Verwaltungsmanagements, soweit diese nicht in den Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
Finanzen fallen; 
b) allgemeine Angelegenheiten der Verwaltungsreform und -innovation und des ressortübergreifenden 
Wirkungscontrollings jeweils einschließlich der Koordinierung mit Ausnahme der Angelegenheiten der 
Rechtsbereinigung; 
c) zentrale Koordination der Gleichstellung in der Wirkungsorientierung durch die Wirkungscontrollingstelle 
des Bundes; 
d) allgemeine Angelegenheiten der Hilfsmittel der Verwaltung; 
e) allgemeine Angelegenheiten des Formularwesens; 
f) allgemeine Angelegenheiten der inneren Revision; 
g) Bereitstellung eines ressortübergreifenden elektronischen Bürgerinformationssystems. 

Allgemeine Angelegenheiten der staatlichen Verwaltung hinsichtlich der automationsunterstützten 
Datenverarbeitung, insbesondere 

a) allgemeine Angelegenheiten einschließlich der Koordination, der Planung und des Einsatzes der 
automationsunterstützten Datenverarbeitung sowie der Beurteilung von Anwendungen der 
automationsunterstützten Datenverarbeitung unter Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit, 
Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit und des ressortübergreifenden Wirkungscontrolling sowie der 
Verwaltungsreform und des Datenschutzes; 
b) Koordination in Angelegenheiten der elektronischen Informationsübermittlung; 
c) Angelegenheiten eines Ausweichrechenzentrums des Bundes. 
Allgemeine Angelegenheiten der Registraturen, der Behördenbibliotheken und der Statistik. 
Zusammenfassende Behandlung und Koordination in Angelegenheiten, die den Wirkungsbereich zweier 
oder mehrerer Bundesministerien berühren. 

6. Allgemeine Personalangelegenheiten von öffentlich Bediensteten, 
Dazu gehören insbesondere auch: 
..... 

 
 
 
78.) Bundespräsidentenwahlgesetz 1971  
BGBl 57/1971 idF BGBl I 43/2011  
 
§ 11. (1) Bei der Wahl des Bundespräsidenten werden amtliche Stimmzettel verwendet. 
 
(2) Der amtliche Stimmzettel hat die Vor- und Familiennamen oder Nachnamen der Wahlwerber der behördlich 
veröffentlichten Wahlvorschläge in der nach § 9 Abs. 1 bestimmten Reihenfolge sowie Rubriken mit einem Kreis, 
im Übrigen aber die aus dem Muster der Anlage 2 ersichtlichen Angaben zu enthalten. Hat die 
Bundeswahlbehörde die Namen von weiblichen Wahlwerbern veröffentlicht, so ist der amtliche Stimmzettel 
hinsichtlich der weiblichen Form der Funktionsbezeichnung „Bundespräsident” anzupassen. Der amtliche 
Stimmzettel darf nur auf Anordnung der Bundeswahlbehörde hergestellt werden. 
 
(3) Der amtliche Stimmzettel für eine Stimmabgabe im Weg der Briefwahl im zweiten Wahlgang hat eine Rubrik 
für die Eintragung des Familiennamens oder Nachnamens des Wahlwerbers sowie allenfalls weitere 
Unterscheidungsmerkmale, den frühest möglichen Zeitpunkt der Stimmabgabe sowie im Übrigen die aus dem 
Muster der Anlage 6 ersichtlichen Angaben, insbesondere den Hinweis, wie der Wähler im Ausland in Erfahrung 
bringen kann, ob ein zweiter Wahlgang stattfindet und welche Wahlwerber in die engere Wahl gekommen sind, 
zu enthalten. Hat die Bundeswahlbehörde die Namen von weiblichen Wahlwerbern veröffentlicht, so ist der durch 
Anlage 6 vorgegebene Text des Stimmzettels entsprechend anzupassen. 
 
(4) Stellt die Bundeswahlbehörde am einunddreißigsten Tag vor dem Wahltag fest, dass sich nur ein Wahlwerber 
um das Amt des Bundespräsidenten bewirbt, so hat der amtliche Stimmzettel die Fragen “Soll NN das Amt des 
Bundespräsidenten bekleiden?” oder “Soll NN für eine weitere Funktionsperiode das Amt des Bundespräsidenten 
bekleiden?” und darunter die Worte “ja” und “nein”, jedes mit einem Kreis, im Übrigen aber die aus dem Muster 
der Anlage 3 ersichtlichen Angaben zu enthalten. 
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(5) Die Größe der amtlichen Stimmzettel hat sich nach der Anzahl der Wahlwerber zu richten und hat zumindest 
dem Format DIN A5 zu entsprechen. Bei Stimmzetteln nach Abs. 2 ist für alle Wahlwerber die gleiche Größe der 
Rechtecke und der Druckbuchstaben zu verwenden. Die Farbe aller Druckbuchstaben hat einheitlich schwarz zu 
sein, und die Trennungslinie der Rechtecke und der Kreise haben in gleicher Stärke ausgeführt zu sein. 
 
(6) Die Bundeswahlbehörde hat die amtlichen Stimmzettel den Sprengelwahlbehörden in Wien über die 
Landeswahlbehörde, den Gemeinde- und Sprengelwahlbehörden außerhalb Wiens über die 
Bezirkshauptmannschaften und Gemeinden, bei Städten mit eigenem Statut über diese, entsprechend der 
endgültigen Zahl der Wahlberechtigten im Bereich der Wahlbehörde zusätzlich einer Reserve von 15%, bei einem 
zweiten Wahlgang von 25%, zu übermitteln. Eine weitere Reserve von 5% ist den Bezirksverwaltungsbehörden 
für einen allfälligen zusätzlichen Bedarf der Wahlbehörden am Wahltag zur Verfügung zu stellen. Die amtlichen 
Stimmzettel sind jeweils gegen eine Empfangsbestätigung in zweifacher Ausfertigung auszufolgen; hiebei ist eine 
Ausfertigung für den Übergeber, die zweite Ausfertigung für den Übernehmer bestimmt. 
 
(7) Wer unbefugt amtliche Stimmzettel oder wer dem amtlichen Stimmzettel gleiche oder ähnliche Stimmzettel in 
Auftrag gibt, herstellt, vertreibt oder verteilt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist, wenn darin keine 
strenger zu bestrafende Handlung gelegen ist, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 218 
Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. Hiebei können 
unbefugt hergestellte amtliche Stimmzettel oder Stimmzettel, die dem amtlichen Stimmzettel gleichen oder 
ähnlich sind, für verfallen erklärt werden, ohne Rücksicht darauf, wem sie gehören. 
 
(8) Der Strafe nach Abs. 7 unterliegt auch, wer unbefugt amtliche Stimmzettel, die zur Ausgabe für die Wahl 
bestimmt sind, auf irgendeine Weise kennzeichnet. 
 
§ 24a. (1) Jeder Wahlwerber für das Amt des Bundespräsidenten darf für die Wahlwerbung maximal 7 Millionen 
Euro aufwenden. In diese Summe sind auch die Ausgaben von natürlichen Personen und Personengruppen, die 
einen Wahlwerber für das Amt des Bundespräsidenten unterstützen, einzurechnen. 
 
(2) Wahlwerber sowie natürliche Personen oder Personengruppen im Sinne von Abs. 1 können für den 
Wahlkampf Spenden im Sinne des § 2 Z 5 Parteiengesetz 2012, BGBl. Nr. 59/2012 annehmen und haben diese 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen anzugeben: 

1. Gesamtsumme der Spenden von natürlichen Personen, die nicht unter Z 2 fallen, 
2. Gesamtsumme der Spenden von im Firmenbuch eingetragenen natürlichen und juristischen Personen, 
3. Gesamtsumme der Spenden von Vereinen, die nicht unter Z 4 fallen und 
4. Gesamtsumme der Spenden von auf freiwilliger Mitgliedschaft beruhenden Berufs- und 
Wirtschaftsverbänden, von Anstalten, Stiftungen oder Fonds. 

 
(3) Spenden, deren Gesamtbetrag den Betrag von 3.500 Euro übersteigen, sind unter Angabe des Namens und 
der Anschrift des Spenders auszuweisen. 
 
(4) Spenden, die im Einzelfall die Höhe von 50.000 Euro übersteigen, und Zuwendungen von politischen Parteien 
sind vom Wahlwerber oder von natürlichen Personen oder Personengruppen, die den Wahlwerber unterstützen, 
bis spätestens 1 Woche vor dem Wahltag offenzulegen. Diese Offenlegung hat unter Angabe des Namens und 
der Anschrift des Spenders auf der Website des Wahlwerbers oder der Website der natürlichen Personen oder 
der Personengruppe, die den Wahlwerber unterstützen, zu erfolgen. 
 
(5) Wahlwerber oder natürliche Personen oder Personengruppen im Sinne von Abs. 1 dürfen keine Spenden 
annehmen von: 

1. parlamentarischen Klubs im Sinne des Klubfinanzierungsgesetzes 1985, BGBl. Nr. 156, und 
Landtagsklubs, 
2. Rechtsträgern im Sinne des § 1 Abs. 2 Publizistikförderungsgesetz 1984, BGBl. Nr. 369, und von Ländern 
geförderten Bildungseinrichtungen der Parteien, 
3. öffentlich-rechtlichen Körperschaften, 
4. gemeinnützigen Einrichtungen im Sinne des § 4a Abs. 2 Z 1 bis 3 Einkommensteuergesetz 1988, BGBl. Nr. 
400, sowie Einrichtungen, die der Förderung des Breitensports dienen, 
5. Unternehmungen und Einrichtungen, an denen die öffentliche Hand mit mindestens 25 vH beteiligt ist, 
6. ausländischen natürlichen oder juristischen Personen, sofern die Spende den Betrag von 2.500 Euro 
übersteigt, 
7. natürlichen oder juristischen Personen, sofern es sich um eine Spende in bar handelt, die den Betrag von 2 
500 Euro übersteigt, 
8. anonymen Spendern, sofern die Spende im Einzelfall mehr als 1.000 Euro beträgt, 
9. natürlichen oder juristischen Personen, die erkennbar eine Spende eines nicht genannten Dritten 
weiterleiten wollen, sofern die Spende mehr als 1.000 Euro beträgt, 
10. natürlichen oder juristische Personen, die dem Wahlwerber oder natürlichen Personen oder 
Personengruppen, die den Wahlwerber unterstützen, erkennbar in Erwartung oder als Gegenleistung eines 
bestimmten wirtschaftlichen oder rechtlichen Vorteils eine Spende gewähren wollen und 
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11. Dritten, die Spenden gegen ein vom Wahlwerber oder von natürlichen Personen oder Personengruppen, 
die den Wahlwerber unterstützen, zu zahlendes Entgelt für den Wahlwerber oder für natürliche oder 
juristische Personen, die den Wahlwerber unterstützen, einwerben wollen. 

 
(6) Wer als Wahlwerber oder natürliche Person oder als Mitglied einer Personengruppe, die den Wahlwerber 
unterstützt, vorsätzlich 

1. eine Spende entgegen Abs. 3 nicht ausweist oder 
2. eine Spende entgegen Abs. 4 annimmt und nicht meldet oder 
3. eine Spende entgegen Abs. 5 annimmt oder 
4. eine erhaltene Spende zur Umgehung von Abs. 3, 4 oder 5 Z 9 in Teilbeträge zerlegt und verbucht oder 
verbuchen lässt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 20.000 Euro zu bestrafen. Zusätzlich ist 
auf Verfall eines der Höhe der jeweiligen Spende entsprechenden Geldbetrags zu erkennen. 
 
(7) Wahlwerber und natürliche Personen oder Personengruppen, die den Wahlwerber unterstützen, haben 
Einnahmen aus Sponsoring, deren Gesamtbetrag 12.000 Euro übersteigt, unter Angabe des Namens und der 
Adresse des Sponsors offenzulegen. § 2 Z 6 PartG ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass Sponsoring für 
Wahlwerber zum Amt des Bundespräsidenten oder für natürliche Personen oder Personengruppen, die den 
Wahlwerber unterstützen, erfasst ist. Wahlwerber und natürliche Personen oder Personengruppen, die den 
Wahlwerber unterstützen, haben Einnahmen aus Inseraten, soweit diese Einnahmen im Einzelfall den Betrag von 
3.500 Euro übersteigen, unter Angabe des Namens und der Adresse des Inserenten offenzulegen. § 2 Z 7 PartG 
ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass Inserate in Medien, deren Medieninhaber der Wahlwerber oder natürliche 
Personen oder Personengruppen, die den Wahlwerber unterstützen, sind, erfasst werden. Für die Art und Weise 
der Offenlegung von Sponsoring und Inseraten gilt Abs. 4 zweiter Satz. 
 
(8) Für die Beschränkung der Ausgaben für Wahlwerbung gemäß Abs. 1, die Regelungen über Spenden gemäß 
Abs. 2, 3 und 5 sowie die Verpflichtungen zur Offenlegung von Sponsoring und Inseraten ist der Zeitraum 
zwischen dem Stichtag der Wahl und dem Wahltag des für den Wahlwerber letzten Wahlgangs maßgeblich. 
 
(9) (Verfassungsbestimmung) Nach Abs. 5 unzulässige Spenden sind vom Wahlwerber oder von natürlichen 
Personen oder Personengruppen, die den Wahlwerber unterstützen, unverzüglich, spätestens binnen drei 
Monaten nach dem Wahltag, an den Rechnungshof weiterzuleiten. Der Rechnungshof hat die eingehenden 
Beträge auf einem gesonderten Konto zu verwahren und überdies in seinem Tätigkeitsbericht (Art. 126d Abs. 1 
B-VG) anzuführen. Der Rechnungshof leitet die eingegangenen Beträge zu Beginn unverzüglich an Einrichtungen 
weiter, die mildtätigen oder wissenschaftlichen Zwecken dienen. 
 
(10) (Verfassungsbestimmung) Wahlwerber für das Amt des Bundespräsidenten sowie natürliche Personen oder 
Personengruppen, die einen Wahlwerber unterstützen, haben die nach Abs. 2 bis 5 und Abs. 7 erzielten 
Einnahmen in separaten Listen zu erfassen. Die Listen sind ferner von einem Wirtschaftsprüfer zu überprüfen und 
zu unterzeichnen und dem Rechnungshof bis spätestens drei Monate nach dem Wahltag zu übermitteln. 
 
(11) (Verfassungsbestimmung) Die von einem Wahlwerber oder von natürlichen Personen oder 
Personengruppen, die den Wahlwerber unterstützen, zu erstellenden Listen unterliegen der Kontrolle des 
Rechnungshofes. Der Rechnungshof hat deren ziffernmäßige Richtigkeit und deren Übereinstimmung mit diesem 
Bundesgesetz nach Maßgabe der folgenden Absätze zu prüfen. 
 
(12) (Verfassungsbestimmung) Wenn der Rechnungshof feststellt, dass ihm übermittelte Listen den 
Anforderungen der Abs. 2 bis 5 und 7 entsprechen, sind diese auf der Website des Rechnungshofes und der 
Website des Wahlwerbers oder der natürlichen Personen oder Personengruppen, die den Wahlwerber 
unterstützen, zu veröffentlichen. Sofern dem Rechnungshof konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass darin 
enthaltene Angaben unrichtig oder unvollständig sind, ist dem betroffenen Wahlwerber oder den natürlichen 
Personen oder Personengruppen, die den Wahlwerber unterstützen, vom Rechnungshof die Möglichkeit zur 
Stellungnahme innerhalb angemessener Frist einzuräumen. Er kann von dem Wahlwerber oder der natürlichen 
Person oder Personengruppe, die den Wahlwerber unterstützt, die Bestätigung der Richtigkeit ihrer 
Stellungnahme durch deren Wirtschaftsprüfer verlangen. 
 
(13) (Verfassungsbestimmung) Räumt die nach Abs. 12 vorgelegte Stellungnahme die dem Rechnungshof 
vorliegenden konkreten Anhaltspunkte für Unrichtigkeiten nicht aus, hat der Rechnungshof aus einer von der 
Kammer der Wirtschaftsprüfer übermittelten Liste mit Wirtschaftsprüfern durch Los einen bislang nicht bestellten 
Wirtschaftsprüfer mit der Prüfung der Spendenliste zu beauftragen. Der Wahlwerber oder die natürliche Person 
oder Personengruppe, die den Wahlwerber unterstützt, hat dem vom Rechnungshof bestellten Wirtschaftsprüfer 
Zugang und Einsicht in die zur Prüfung erforderlichen Unterlagen und Belege zu gewähren. 
 
(14) (Verfassungsbestimmung) Der Rechnungshof hat unter Berücksichtigung der Prüfung nach Abs. 13 das 
Ergebnis seiner Feststellungen auf seiner Website zu veröffentlichen. 
 
(15) (Verfassungsbestimmung) Die Verhängung von Geldstrafen nach diesem Bundesgesetz obliegt dem 
unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat, der aufgrund der vom Rechnungshof übermittelten Unterlagen zu 
entscheiden hat. 
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79.) Bundesstatistikgesetz 2000  
BGBl I 163/1999 idF BGBl I 111/2010 
 
§ 66. (1) Wer den Mitwirkungspflichten gemäß §§ 9 und 10 sowie § 25a Abs. 3 nicht nachkommt oder im Rahmen 
einer Befragung gemäß § 9 oder § 25 Abs. 4 wissentlich unvollständige oder nicht dem besten Wissen 
entsprechende Angaben macht, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 2.180 
Euro zu bestrafen. 
 
(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Zuwiderhandlung vom Organ einer Gebietskörperschaft begangen 
worden ist. Besteht der Verdacht einer Zuwiderhandlung durch ein solches Organ, so ist, wenn es sich um ein 
Organ des Bundes oder eines Landes handelt, eine Anzeige an das oberste Organ, dem das der 
Zuwiderhandlung verdächtigte Organ untersteht (Art. 20 erster Satz B-VG) zu erstatten, in allen anderen Fällen 
an die Aufsichtsbehörde. 
 
§ 67. Für Bestrafungen gemäß § 66 Abs. 1 ist in erster Instanz jene Bezirksverwaltungsbehörde zuständig, in 
deren Sprengel der Mitwirkungs- oder Auskunftspflichtige seinen Hauptwohnsitz hat, bei Fehlen eines 
Hauptwohnsitzes der sonstige Wohnsitz. Trifft die Mitwirkungs- oder Auskunftspflicht juristische Personen, 
Personengesellschaften des Handelsrechts oder eingetragene Erwerbsgesellschaften oder Unternehmungen, so 
ist für die örtliche Zuständigkeit deren Sitz maßgebend; bei Fehlen eines Sitzes der Ort, in dem hauptsächlich die 
Tätigkeit ausgeübt wird. 
 
 
 
80.) Bundesstraßen-Mautgesetz 2002  
BGBl I 109/2002 idF BGBl I 99/2013 
 
§ 18. (1) Die Mautaufsichtsorgane wirken an der Vollziehung dieses Gesetzes durch Überwachung der 
Einhaltung seiner Vorschriften, durch Entgegennahme von Zahlungen gemäß § 19, durch Maßnahmen zur 
Einleitung des Verwaltungsstrafverfahrens, durch Einhebung vorläufiger Sicherheiten gemäß § 27 und durch 
Verhinderung der Fortsetzung der Fahrt gemäß § 28 mit. 
 
(2) Zum Zweck der Kontrolle der ordnungsgemäßen Entrichtung der Maut und der Durchführung von 
Verkehrserhebungen (wie Verkehrszählungen u. dgl.) sind die Mautaufsichtsorgane berechtigt, 
Kraftfahrzeuglenker durch deutlich sichtbare oder hörbare Zeichen zum Anhalten aufzufordern, sie anzuhalten, 
die Identität des Lenkers und des Zulassungsbesitzers festzustellen, Nachweise über das Eigengewicht des 
Fahrzeuges und Nachweise, die die Zuordnung von Fahrzeugen zu einer Tarifgruppe gemäß § 9 Abs. 5 und 6 
ermöglichen, zu überprüfen und das Fahrzeug, insbesondere das Gerät zur elektronischen Entrichtung der Maut, 
die Anbringung der Vignette, den Fahrtschreiber, den Wegstreckenmesser und das Kontrollgerät gemäß der 
Verordnung (EWG) Nr. 3821/85, ABl. Nr. L 370 vom 31. Dezember 1985, S. 8, zuletzt geändert durch die 
Verordnung (EG) Nr. 432/2004, ABl. Nr. L 71 vom 10. März 2004, S. 3, zu überprüfen. Kraftfahrzeuglenker haben 
der Aufforderung zum Anhalten Folge zu leisten, an der Identitätsfeststellung mitzuwirken und die Überprüfung 
des Fahrzeuges zu dulden. In Angelegenheiten des Straßenverkehrs besonders geschulte Mautaufsichtsorgane 
sind zu diesen Zwecken nach jeweiliger vorheriger Abstimmung mit der für die Handhabung der Verkehrspolizei 
zuständigen Behörde und einsatzbezogener Absprache mit der örtlich zuständigen Dienststelle der Bundespolizei 
berechtigt, die aus Gründen der Verkehrssicherheit allenfalls notwendigen Verkehrsbeschränkungen (zB 
Geschwindigkeitstrichter) im Bereich von Mautkontrollplätzen, Grenzübergängen und Anschlussstellen 
anzuordnen und durch Straßenverkehrszeichen kundzumachen sowie eine allenfalls notwendige Regelung mit 
Lichtzeichen vorzunehmen. Für die Anwendung dieser Maßnahmen gilt § 44b Abs. 2 bis 4 
Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159. 
 
§ 19. (1) In der Mautordnung ist für den Fall der nicht ordnungsgemäßen Entrichtung der Maut eine Ersatzmaut 
festzusetzen, die den Betrag von 250 € einschließlich Umsatzsteuer nicht übersteigen darf. 
 
(2) Die Mautaufsichtsorgane sind ermächtigt, anlässlich der Betretung bei Verwaltungsübertretungen gemäß § 20 
Abs. 1 und 2 mündlich den Lenker zur Zahlung einer Ersatzmaut aufzufordern. Die Organe der Straßenaufsicht 
sind ermächtigt, anlässlich der Betretung bei Verwaltungsübertretungen gemäß § 20 Abs. 1 den Lenker mündlich 
zur Zahlung einer Ersatzmaut aufzufordern. Der Aufforderung wird entsprochen, wenn der Lenker unverzüglich 
die entsprechende Ersatzmaut zahlt. Hierüber ist eine Bescheinigung auszustellen. 
 
(3) Die Mautaufsichtsorgane sind im Fall, dass wegen einer von ihnen dienstlich wahrgenommenen 
Verwaltungsübertretung gemäß § 20 Abs. 1 keine bestimmte Person beanstandet werden kann, ermächtigt, am 
Fahrzeug eine schriftliche Aufforderung zur Zahlung der Ersatzmaut zu hinterlassen. Die Aufforderung hat eine 
Identifikationsnummer und eine Kontonummer zu enthalten. Ihr wird entsprochen, wenn die Ersatzmaut binnen 
zwei Wochen ab Hinterlassung der Aufforderung dem angegebenen Konto gutgeschrieben wird und der 
Überweisungsauftrag die automationsunterstützt lesbare, vollständige und richtige Identifikationsnummer enthält. 
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(4) Kommt es bei einer Verwaltungsübertretung gemäß § 20 zu keiner Betretung, so ist die Autobahnen- und 
Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft ermächtigt, im Falle einer Verwaltungsübertretung gemäß § 20 
Abs. 1 den Zulassungsbesitzer schriftlich zur Zahlung einer Ersatzmaut aufzufordern, sofern der Verdacht auf 
automatischer Überwachung beruht, im Falle einer Verwaltungsübertretung gemäß § 20 Abs. 2 und 3 den 
Zulassungsbesitzer schriftlich zur Zahlung einer Ersatzmaut aufzufordern, sofern der Verdacht auf automatischer 
Überwachung oder auf dienstlicher Wahrnehmung eines Organs der öffentlichen Aufsicht beruht. Die 
Aufforderung hat eine Identifikationsnummer und eine Kontonummer zu enthalten. Ihr wird entsprochen, wenn die 
Ersatzmaut binnen vier Wochen ab Ausfertigung der Aufforderung dem angegebenen Konto gutgeschrieben wird 
und der Überweisungsauftrag die automationsunterstützt lesbare, vollständige und richtige Identifikationsnummer 
enthält. 
 
(5) Kommt es bei einer Verwaltungsübertretung gemäß § 20 Abs. 2 und 3 zu keiner Betretung, so sind die 
Mautaufsichtsorgane ermächtigt, anlässlich einer Kontrolle der ordnungsgemäßen Entrichtung der Maut jenes 
Fahrzeuges, mit dem die Tat begangen wurde, den Zulassungsbesitzer mündlich zur Zahlung einer Ersatzmaut 
aufzufordern, sofern der Verdacht einer Verwaltungsübertretung gemäß § 20 Abs. 2 und 3 auf automatischer 
Überwachung oder auf dienstlicher Wahrnehmung eines Organs der öffentlichen Aufsicht beruht und die Tat nicht 
bereits verjährt ist. Die Aufforderung ist an den Lenker zu richten, der bei der Leistung der Ersatzmaut als 
Vertreter des Zulassungsbesitzers fungiert. Ihr wird entsprochen, wenn der Lenker unverzüglich die Ersatzmaut 
zahlt. Hierüber ist eine Bescheinigung auszustellen. 
 
(6) Subjektive Rechte des Lenkers und des Zulassungsbesitzers auf mündliche oder schriftliche Aufforderungen 
zur Zahlung einer Ersatzmaut bestehen nicht. 
 
(7) Soweit in der Mautordnung bestimmt ist, dass die Ersatzmaut auch in bestimmten fremden Währungen 
gezahlt oder unbar beglichen werden kann, sind von den Mautaufsichtsorganen Zahlungen auch in diesen 
Formen entgegenzunehmen. Gebühren, Spesen und Abschläge sind vom Mautgläubiger zu tragen. 
 
§ 20. (1) Kraftfahrzeuglenker, die Mautstrecken benützen, ohne die nach § 10 geschuldete zeitabhängige Maut 
ordnungsgemäß entrichtet zu haben, begehen eine Verwaltungsübertretung und sind mit Geldstrafe von 300 € bis 
zu 3.000 € zu bestrafen. 
 
(2) Kraftfahrzeuglenker, die Mautstrecken benützen, ohne die nach § 6 geschuldete fahrleistungsabhängige Maut 
ordnungsgemäß zu entrichten, begehen eine Verwaltungsübertretung und sind mit Geldstrafe von 300 € bis zu 
3.000 € zu bestrafen. 
 
(3) Zulassungsbesitzer, die den Nachweis über die Zuordnung des Fahrzeuges zur erklärten EURO-
Emissionsklasse nicht fristgerecht nachholen und dadurch die nicht ordnungsgemäße Entrichtung 
fahrleistungsabhängiger Maut für die Benützung von Mautstrecken verursachen, begehen eine 
Verwaltungsübertretung und sind mit Geldstrafe von 300 € bis 3.000 € zu bestrafen. 
 
(4) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 3 gelten als an jenem Ort begangen, an dem die Benützung von 
Mautstrecken mit einem gemäß § 9 Abs. 6 vierter Satz vorläufig einer Tarifgruppe zugeordneten Fahrzeug durch 
automatische Überwachung oder durch dienstliche Wahrnehmung eines Mautaufsichtsorgans festgestellt wurde. 
 
(5) Taten gemäß Abs. 1 bis 3 werden straflos, wenn der Mautschuldner nach Maßgabe des § 19 Abs. 2 bis 5 der 
Aufforderung zur Zahlung der in der Mautordnung festgesetzten Ersatzmaut entspricht. 
 
 
§ 21. Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 3.000 € zu bestrafen, wer 

1. der Bestimmung des § 8 Abs. 4 zuwiderhandelt; 
2. entgegen § 8c Abs. 3 erster Satz nicht gehörig am Vermittlungsverfahren mitwirkt; 
3. entgegen § 18 Abs. 2 der Aufforderung zum Anhalten nicht Folge leistet. 

 
§ 22. Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn die Tat gemäß § 20 und § 21 den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 
§ 24. (1) 80 vH der gemäß §§ 20 und 21 Z 1 und 3 eingehobenen Strafgelder sind der Autobahnen- und 
Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft abzuführen. Werden Verwaltungsübertretungen von Organen 
gemäß § 29 wahrgenommen, sind 60 vH der eingehobenen Strafgelder der Autobahnen- und Schnellstraßen-
Finanzierungs-Aktiengesellschaft abzuführen, 20 vH fließen der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand für 
diese Organe zu tragen hat. 
 
(2) 20 vH der gemäß § 20 Abs. 2 und 3 eingehobenen Strafgelder fließen der Gebietskörperschaft zu, die den 
Aufwand jener Behörde zu tragen hat, die die Geldstrafe verhängte. 
 
§ 27. (1) Mautaufsichtsorgane sind ermächtigt, von Lenkern, bei denen die Strafverfolgung oder die 
Strafvollstreckung offenbar unmöglich oder wesentlich erschwert sein wird, eine vorläufige Sicherheit einzuheben, 
wenn der Verdacht einer Verwaltungsübertretung gemäß § 20 Abs. 1 und 2 auf automatischer Überwachung oder 
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auf dienstlicher Wahrnehmung eines Organs der öffentlichen Aufsicht beruht und die Betretung in engem 
zeitlichem Zusammenhang mit der Tat erfolgt. 
 
(2) Mautaufsichtsorgane sind ermächtigt, von Zulassungsbesitzern aus Anlass der Kontrolle der Lenker ihrer 
Fahrzeuge eine vorläufige Sicherheit einzuheben, wenn 

1. der Verdacht einer Verwaltungsübertretung gemäß § 20 Abs. 2 auf automatischer Überwachung oder auf 
dienstlicher Wahrnehmung eines Mautaufsichtsorgans beruht, 
2. die Verwaltungsübertretung mit dem kontrollierten Fahrzeug begangen wurde und nicht mehr als drei 
Monate zurückliegt, 
3. der Zulassungsbesitzer gemäß § 23 für die zu verhängenden Geldstrafen und die Verfahrenskosten haftet 
und 
4. die Geltendmachung dieser Haftung beim Zulassungsbesitzer offenbar unmöglich oder wesentlich 
erschwert sein wird. 

  
Das Verlangen ist an den Lenker zu richten, der bei der Leistung der vorläufigen Sicherheit als Vertreter des 
Zulassungsbesitzers fungiert. 
  
(3) Mautaufsichtsorgane sind ermächtigt, von Zulassungsbesitzern aus Anlass der Kontrolle der Lenker ihrer 
Fahrzeuge eine vorläufige Sicherheit einzuheben, wenn 

1. der Verdacht einer Verwaltungsübertretung gemäß § 20 Abs. 3 auf automatischer Überwachung oder auf 
dienstlicher Wahrnehmung eines Mautaufsichtsorgans beruht, 
2. die Verwaltungsübertretung mit dem kontrollierten Fahrzeug begangen wurde und nicht mehr als drei 
Monate zurückliegt und 
3. beim Zulassungsbesitzer die Strafverfolgung oder der Strafvollzug offenbar unmöglich oder wesentlich 
erschwert sein wird. 

  
Das Verlangen ist an den Lenker zu richten, der bei der Leistung der vorläufigen Sicherheit als Vertreter des 
Zulassungsbesitzers fungiert. 
 
(4) Auf nach Abs. 1 bis 3 eingehobene vorläufige Sicherheiten ist § 37a Abs. 1 letzter Satz, Abs. 4 und 5 des 
Verwaltungsstrafgesetzes 1991 (VStG), BGBl. Nr. 52, sinngemäß anzuwenden. 
 
§ 29. (1) Die Organe der Straßenaufsicht (§ 97 Abs. 1 Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159) haben an 
der Vollziehung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes über die zeitabhängige Maut mitzuwirken: 

1. durch Überwachung der Einhaltung seiner Vorschriften, 
2. durch Maßnahmen, die für die Einleitung und Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich 
sind, 
3. durch Entgegennahme von Zahlungen gemäß § 19 Abs. 2 aus Anlaß der Betretung bei einer 
Verwaltungsübertretung gemäß § 20 Abs. 1. 

 
(2) Auf Verwaltungsübertretungen gemäß §§ 20 und 21 ist/sind 

1. §§ 47 und 49a VStG auch auf strafbares Verhalten anwendbar, das auf Grund automatischer Überwachung 
festgestellt wird, 
2. §§ 47 Abs. 2 und 49a Abs. 1 VStG mit der Maßgabe anwendbar, dass durch Verordnung Geldstrafen bis 
zum Betrag von 600 € vorgesehen werden dürfen, 
3. § 50 VStG nicht anwendbar. 

 
(3) Zollstellen können auf Rechnung der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft 
Vignetten verkaufen. 
 
 
§ 33. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 2003 in Kraft. 
 
(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können bereits ab dem seiner Kundmachung folgenden Tag 
erlassen werden. Sie dürfen jedoch nicht vor 1. Jänner 2003 in Kraft treten. Gleiches gilt für die Mautordnung. 
 
(3) Mautaufsichtsorgane können bereits ab dem der Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag 
bestellt und vereidigt werden. Sie dürfen jedoch ihre Tätigkeit erst am 1. Jänner 2003 aufnehmen. 
 
(4) §§ 6, 10 Abs. 3 und 15 Abs. 1 Z 14 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 26/2006 treten mit 1. Juli 
2006 in Kraft. 
 
(5) § 8 Abs. 4 und § 9 Abs. 4 letzter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 82/2007 treten mit 1. 
Mai 2008 in Kraft. 
 
(6) Die Bestimmungen des § 19 Abs. 1, des § 19 Abs. 4 letzter Satz, des § 20 Abs. 1 und 2 und des § 21 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 82/2007 sind auf Verwaltungsübertretungen anzuwenden, die nach 
ihrem In-Kraft-Treten begangen werden. 
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(7) § 19 Abs. 2 erster Satz, Abs. 4 und 5, § 20 Abs. 3 bis 5, § 21, § 24, § 25 Abs. 1, § 27, § 28 Abs. 1 und § 29 
Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 99/2013 treten mit 1. Juli 2013 in Kraft. 
 
 
 
81.) Bundes-Umwelthaftungsgesetz  
BGBl I Nr. 55/2009 
 
§ 14. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 3.500 € zu bestrafen, wer 

1. nicht oder nicht unverzüglich die nach § 5 Abs. 2 oder die nach § 6 Abs. 1 Z 1 vorgeschriebene 
Verständigung der Behörde vornimmt oder 
2. die ihn gemäß § 5 Abs. 5, § 6 Abs. 4 oder § 7 Abs. 4 treffenden Duldungspflichten verletzt. 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 15.000 € zu bestrafen, wer die in § 5 Abs. 3 
oder die in § 6 Abs. 2 geregelten Auskünfte nicht oder nicht unverzüglich erteilt oder die dort vorgesehenen 
Kontrollen und Ermittlungen behindert. 
 
(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 35.000 € zu bestrafen, wer 

1. nicht die nach § 5 Abs. 1 erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen unverzüglich ergreift, 
2. nicht die nach § 6 Abs. 1 Z 2 gebotenen Vorkehrungen unverzüglich trifft, 
3. nicht die nach § 6 Abs. 1 Z 3 und § 7 Abs. 1 gebotenen Sanierungsmaßnahmen unverzüglich ermittelt und 
der Behörde anzeigt oder 
4. nicht die nach § 6 Abs. 1 Z 3 erforderlichen Sanierungsmaßnahmen gemäß § 7 ergreift. 

 
(4) Eine Übertretung nach Abs. 1 bis 3 ist nicht zu bestrafen, wenn sie den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren 
Handlung erfüllt. 
 
 
 
82.) Bundes-Verfassungsgesetz  
BGBl 1/1930 idF BGBl I 115/2013 
 
Art. 10. (1) Bundessache ist die Gesetzgebung und die Vollziehung in folgenden Angelegenheiten: 
1. Bundesverfassung, insbesondere Wahlen zum Nationalrat, und Volksbegehren, Volksabstimmungen und 
Volksbefragungen auf Grund der Bundesverfassung; Verfassungsgerichtsbarkeit; Verwaltungsgerichtsbarkeit mit 
Ausnahme der Organisation der Verwaltungsgerichte der Länder; 
1a. Wahlen zum Europäischen Parlament; Europäische Bürgerinitiativen; 
2. äußere Angelegenheiten mit Einschluss der politischen und wirtschaftlichen Vertretung gegenüber dem 
Ausland, insbesondere Abschluss von Staatsverträgen, unbeschadet der Zuständigkeit der Länder nach Art. 16 
Abs. 1; Grenzvermarkung; Waren- und Viehverkehr mit dem Ausland; Zollwesen; 
3. Regelung und Überwachung des Eintrittes in das Bundesgebiet und des Austrittes aus ihm; Ein- und 
Auswanderungswesen einschließlich des Aufenthaltsrechtes aus berücksichtigungswürdigen Gründen; 
Passwesen; Aufenthaltsverbot, Ausweisung und Abschiebung; Asyl; Auslieferung; 
4. Bundesfinanzen, insbesondere öffentliche Abgaben, die ausschließlich oder teilweise für den Bund einzuheben 
sind; Monopolwesen; 
5. Geld-, Kredit-, Börse- und Bankwesen; Maß- und Gewichts-, Normen- und Punzierungswesen; 
6. Zivilrechtswesen einschließlich des wirtschaftlichen Assoziationswesens, jedoch mit Ausschluss von 
Regelungen, die den Grundstücksverkehr für Ausländer und den Verkehr mit bebauten oder zur Bebauung 
bestimmten Grundstücken verwaltungsbehördlichen Beschränkungen unterwerfen, einschließlich des 
Rechtserwerbes von Todes wegen durch Personen, die nicht zum Kreis der gesetzlichen Erben gehören; 
Privatstiftungswesen; Strafrechtswesen mit Ausschluss des Verwaltungsstrafrechtes und des 
Verwaltungsstrafverfahrens in Angelegenheiten, die in den selbständigen Wirkungsbereich der Länder fallen; 
Justizpflege; Einrichtungen zum Schutz der Gesellschaft gegen verbrecherische oder sonstige gefährliche 
Personen; Urheberrecht; Pressewesen; Enteignung, soweit sie nicht Angelegenheiten betrifft, die in den 
selbständigen Wirkungsbereich der Länder fallen; Angelegenheiten der Notare, der Rechtsanwälte und 
verwandter Berufe; 
7. Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit einschließlich der ersten allgemeinen 
Hilfeleistung, jedoch mit Ausnahme der örtlichen Sicherheitspolizei; Vereins- und Versammlungsrecht; 
Personenstandsangelegenheiten einschließlich des Matrikenwesens und der Namensänderung; Fremdenpolizei 
und Meldewesen; Waffen-, Munitions- und Sprengmittelwesen, Schießwesen; 
8. Angelegenheiten des Gewerbes und der Industrie; öffentliche Agentien und Privatgeschäftsvermittlungen; 
Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes; Kartellrecht; Patentwesen sowie Schutz von Mustern, Marken und 
anderen Warenbezeichnungen; Angelegenheiten der Patentanwälte; Ingenieur- und Ziviltechnikerwesen; 
Kammern für Handel, Gewerbe und Industrie; Einrichtung beruflicher Vertretungen, soweit sie sich auf das ganze 
Bundesgebiet erstrecken, mit Ausnahme solcher auf land- und forstwirtschaftlichem Gebiet; 
9. Verkehrswesen bezüglich der Eisenbahnen und der Luftfahrt sowie der Schifffahrt, soweit diese nicht unter Art. 
11 fällt; Kraftfahrwesen; Angelegenheiten der wegen ihrer Bedeutung für den Durchzugsverkehr durch 
Bundesgesetz als Bundesstraßen erklärten Straßenzüge außer der Straßenpolizei; Strom- und Schifffahrtspolizei, 
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soweit sie nicht unter Art. 11 fällt; Post- und Fernmeldewesen; Umweltverträglichkeitsprüfung für Bundesstraßen 
und Eisenbahn-Hochleistungsstrecken, bei denen mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist; 
10. Bergwesen; Forstwesen einschließlich des Triftwesens; Wasserrecht; Regulierung und Instandhaltung der 
Gewässer zum Zweck der unschädlichen Ableitung der Hochfluten oder zum Zweck der Schifffahrt und Flößerei; 
Wildbachverbauung; Bau und Instandhaltung von Wasserstraßen; Normalisierung und Typisierung elektrischer 
Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsmaßnahmen auf diesem Gebiet; Starkstromwegerecht, soweit sich die 
Leitungsanlage auf zwei oder mehrere Länder erstreckt; Dampfkessel- und Kraftmaschinenwesen; 
Vermessungswesen; 
11. Arbeitsrecht, soweit es nicht unter Art. 12 fällt; Sozial- und Vertragsversicherungswesen; Pflegegeldwesen; 
Sozialentschädigungsrecht; Kammern für Arbeiter und Angestellte, mit Ausnahme solcher auf land- und 
forstwirtschaftlichem Gebiet; 
12. Gesundheitswesen mit Ausnahme des Leichen- und Bestattungswesens sowie des 
Gemeindesanitätsdienstes und Rettungswesens, hinsichtlich der Heil- und Pflegeanstalten, des Kurortewesens 
und der natürlichen Heilvorkommen jedoch nur die sanitäre Aufsicht; Maßnahmen zur Abwehr von gefährlichen 
Belastungen der Umwelt, die durch Überschreitung von Immissionsgrenzwerten entstehen; Luftreinhaltung, 
unbeschadet der Zuständigkeit der Länder für Heizungsanlagen; Abfallwirtschaft hinsichtlich gefährlicher Abfälle, 
hinsichtlich anderer Abfälle nur soweit ein Bedürfnis nach Erlassung einheitlicher Vorschriften vorhanden ist; 
Veterinärwesen; Ernährungswesen einschließlich der Nahrungsmittelkontrolle; Regelung des geschäftlichen 
Verkehrs mit Saat- und Pflanzgut, Futter-, Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie mit Pflanzenschutzgeräten, 
einschließlich der Zulassung und bei Saat- und Pflanzgut auch der Anerkennung; 
13. wissenschaftlicher und fachtechnischer Archiv- und Bibliotheksdienst; Angelegenheiten der künstlerischen 
und wissenschaftlichen Sammlungen und Einrichtungen des Bundes; Angelegenheiten der Bundestheater mit 
Ausnahme der Bauangelegenheiten; Denkmalschutz; Angelegenheiten des Kultus; Volkszählungswesen sowie - 
unter Wahrung der Rechte der Länder, im eigenen Land jegliche Statistik zu betreiben - sonstige Statistik, soweit 
sie nicht nur den Interessen eines einzelnen Landes dient; Stiftungs- und Fondswesen, soweit es sich um 
Stiftungen und Fonds handelt, die nach ihren Zwecken über den Interessenbereich eines Landes hinausgehen 
und nicht schon bisher von den Ländern autonom verwaltet wurden; 
14. Organisation und Führung der Bundespolizei; Regelung der Errichtung und der Organisierung sonstiger 
Wachkörper mit Ausnahme der Gemeindewachkörper; Regelung der Bewaffnung der Wachkörper und des 
Rechtes zum Waffengebrauch; 
15. militärische Angelegenheiten; Angelegenheiten des Zivildienstes; Kriegsschadenangelegenheiten; Fürsorge 
für Kriegsgräber; aus Anlass eines Krieges oder im Gefolge eines solchen zur Sicherung der einheitlichen 
Führung der Wirtschaft notwendig erscheinende Maßnahmen, insbesondere auch hinsichtlich der Versorgung der 
Bevölkerung mit Bedarfsgegenständen; 
16. Einrichtung der Bundesbehörden und sonstigen Bundesämter; Dienstrecht und Personalvertretungsrecht der 
Bundesbediensteten; 
17. Bevölkerungspolitik, soweit sie die Gewährung von Kinderbeihilfen und die Schaffung eines 
Lastenausgleiches im Interesse der Familie zum Gegenstand hat. 
18. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 12/2012) 
 
(2) In Bundesgesetzen über das bäuerliche Anerbenrecht sowie in den nach Abs. 1 Z 10 ergehenden 
Bundesgesetzen kann die Landesgesetzgebung ermächtigt werden, zu genau zu bezeichnenden einzelnen 
Bestimmungen Ausführungsbestimmungen zu erlassen. Für diese Landesgesetze sind die Bestimmungen des 
Art. 15 Abs. 6 sinngemäß anzuwenden. Die Vollziehung der in solchen Fällen ergehenden Ausführungsgesetze 
steht dem Bund zu, doch bedürfen die Durchführungsverordnungen, soweit sie sich auf die 
Ausführungsbestimmungen des Landesgesetzes beziehen, des vorherigen Einvernehmens mit der betreffenden 
Landesregierung. 
 
(3) Bevor der Bund Staatsverträge, die Durchführungsmaßnahmen im Sinne des Art. 16 erforderlich machen oder 
die den selbständigen Wirkungsbereich der Länder in anderer Weise berühren, abschließt, hat er den Ländern 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Liegt dem Bund eine einheitliche Stellungnahme der Länder vor, so ist 
der Bund beim Abschluss des Staatsvertrages an diese Stellungnahme gebunden. Der Bund darf davon nur aus 
zwingenden außenpolitischen Gründen abweichen; er hat diese Gründe den Ländern unverzüglich mitzuteilen. 
 
Art. 11. (1) Bundessache ist die Gesetzgebung, Landessache die Vollziehung in folgenden Angelegenheiten: 

1. Staatsbürgerschaft; 
2. berufliche Vertretungen, soweit sie nicht unter Art. 10 fallen, jedoch mit Ausnahme jener auf land- und 
forstwirtschaftlichem Gebiet sowie auf dem Gebiet des Berg- und Schiführerwesens und des in den 
selbständigen Wirkungsbereich der Länder fallenden Sportunterrichtswesens; 
3. Volkswohnungswesen mit Ausnahme der Förderung des Wohnbaus und der Wohnhaussanierung; 
4. Straßenpolizei; 
5. Assanierung; 
6. Binnenschifffahrt hinsichtlich der Schifffahrtskonzessionen, Schifffahrtsanlagen und Zwangsrechte an 
solchen Anlagen, soweit sie sich nicht auf die Donau, den Bodensee, den Neusiedlersee und auf 
Grenzstrecken sonstiger Grenzgewässer bezieht; Strom- und Schifffahrtspolizei auf Binnengewässern mit 
Ausnahme der Donau, des Bodensees, des Neusiedlersees und der Grenzstrecken sonstiger 
Grenzgewässer; 
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7. Umweltverträglichkeitsprüfung für Vorhaben, bei denen mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu 
rechnen ist; soweit ein Bedürfnis nach Erlassung einheitlicher Vorschriften als vorhanden erachtet wird, 
Genehmigung solcher Vorhaben; 
8. Tierschutz, soweit er nicht nach anderen Bestimmungen in Gesetzgebung Bundessache ist, jedoch mit 
Ausnahme der Ausübung der Jagd oder der Fischerei. 

 
(2) Soweit ein Bedürfnis nach Erlassung einheitlicher Vorschriften als vorhanden erachtet wird, werden das 
Verwaltungsverfahren, die allgemeinen Bestimmungen des Verwaltungsstrafrechtes, das 
Verwaltungsstrafverfahren und die Verwaltungsvollstreckung auch in den Angelegenheiten, in denen die 
Gesetzgebung den Ländern zusteht, durch Bundesgesetz geregelt; abweichende Regelungen können in den die 
einzelnen Gebiete der Verwaltung regelnden Bundes- oder Landesgesetzen nur dann getroffen werden, wenn sie 
zur Regelung des Gegenstandes erforderlich sind. 
 
(3) Die Durchführungsverordnungen zu den nach den Abs. 1 und 2 ergehenden Bundesgesetzen sind, soweit in 
diesen Gesetzen nicht anderes bestimmt ist, vom Bund zu erlassen. Die Art der Kundmachung von 
Durchführungsverordnungen, zu deren Erlassung die Länder in den Angelegenheiten des Abs. 1 Z 4 und 6 
bundesgesetzlich ermächtigt werden, kann durch Bundesgesetz geregelt werden. 
 
(4) Die Handhabung der gemäß Abs. 2 ergehenden Gesetze und der hierzu erlassenen 
Durchführungsverordnungen steht dem Bund oder den Ländern zu, je nachdem, ob die den Gegenstand des 
Verfahrens bildende Angelegenheit der Vollziehung nach Bundes- oder Landessache ist. 
 
(5) Soweit ein Bedürfnis nach Erlassung einheitlicher Vorschriften vorhanden ist, können durch Bundesgesetz 
einheitliche Emissionsgrenzwerte für Luftschadstoffe festgelegt werden. Diese dürfen in den die einzelnen 
Gebiete der Verwaltung regelnden Bundes- und Landesvorschriften nicht überschritten werden. 
 
(6) Soweit ein Bedürfnis nach Erlassung einheitlicher Vorschriften als vorhanden erachtet wird, werden auch das 
Bürgerbeteiligungsverfahren für bundesgesetzlich zu bestimmende Vorhaben, die Beteiligung an den einem 
Bürgerbeteiligungsverfahren nachfolgenden Verwaltungsverfahren und die Berücksichtigung der Ergebnisse des 
Bürgerbeteiligungsverfahrens bei der Erteilung der für die betroffenen Vorhaben erforderlichen Genehmigungen 
sowie die Genehmigung der in Art. 10 Abs. 1 Z 9 genannten Vorhaben durch Bundesgesetz geregelt. Für die 
Vollziehung dieser Vorschriften gilt Abs. 4. 
 
(7) In den in Abs. 1 Z 7 und 8 genannten Angelegenheiten stehen der Bundesregierung und den einzelnen 
Bundesministern gegenüber der Landesregierung die folgenden Befugnisse zu: 

1. die Befugnis, durch Bundesorgane in die Akten der Landesbehörden Einsicht zu nehmen; 
2. die Befugnis, die Übermittlung von Berichten über die Vollziehung der vom Bund erlassenen Gesetze und 
Verordnungen zu verlangen; 
3. die Befugnis, alle für die Vorbereitung der Erlassung von Gesetzen und Verordnungen durch den Bund 
notwendigen Auskünfte über die Vollziehung zu verlangen; 
4. die Befugnis, in bestimmten Fällen Auskünfte und die Vorlage von Akten zu verlangen, soweit dies zur 
Ausübung anderer Befugnisse notwendig ist. 

  
Art. 118. (1) Der Wirkungsbereich der Gemeinde ist ein eigener und ein vom Bund oder vom Land übertragener. 
 
(2) Der eigene Wirkungsbereich umfasst neben den im Art. 116 Abs. 2 angeführten Angelegenheiten alle 
Angelegenheiten, die im ausschließlichen oder überwiegenden Interesse der in der Gemeinde verkörperten 
örtlichen Gemeinschaft gelegen und geeignet sind, durch die Gemeinschaft innerhalb ihrer örtlichen Grenzen 
besorgt zu werden. Die Gesetze haben derartige Angelegenheiten ausdrücklich als solche des eigenen 
Wirkungsbereiches der Gemeinde zu bezeichnen. 
 
(3) Der Gemeinde sind zur Besorgung im eigenen Wirkungsbereich die behördlichen Aufgaben insbesondere in 
folgenden Angelegenheiten gewährleistet: 

1. Bestellung der Gemeindeorgane unbeschadet der Zuständigkeit überörtlicher Wahlbehörden; Regelung der 
inneren Einrichtungen zur Besorgung der Gemeindeaufgaben; 
2. Bestellung der Gemeindebediensteten und Ausübung der Diensthoheit unbeschadet der Zuständigkeit 
überörtlicher Disziplinar-, Qualifikations- und Prüfungskommissionen; 
3. örtliche Sicherheitspolizei (Art. 15 Abs. 2), örtliche Veranstaltungspolizei; 
4. Verwaltung der Verkehrsflächen der Gemeinde, örtliche Straßenpolizei; 
5. Flurschutzpolizei; 
6. örtliche Marktpolizei; 
7. örtliche Gesundheitspolizei, insbesondere auch auf dem Gebiet des Hilfs- und Rettungswesens sowie des 
Leichen- und Bestattungswesens; 
8. Sittlichkeitspolizei; 
9. örtliche Baupolizei; örtliche Feuerpolizei; örtliche Raumplanung; 
10. öffentliche Einrichtungen zur außergerichtlichen Vermittlung von Streitigkeiten; 
11. freiwillige Feilbietungen beweglicher Sachen. 
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(4) Die Gemeinde hat die Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches im Rahmen der Gesetze und 
Verordnungen des Bundes und des Landes in eigener Verantwortung frei von Weisungen und unter Ausschluss 
eines Rechtsmittels an Verwaltungsorgane außerhalb der Gemeinde zu besorgen. In den Angelegenheiten des 
eigenen Wirkungsbereiches besteht ein zweistufiger Instanzenzug; dieser kann gesetzlich ausgeschlossen 
werden. In den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches kommt dem Bund und dem Land ein 
Aufsichtsrecht über die Gemeinde (Art. 119a) zu. 
 
(5) Der Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeindevorstandes (Stadtrates, Stadtsenates) und allenfalls bestellte 
andere Organe der Gemeinde sind für die Erfüllung ihrer dem eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde 
zugehörigen Aufgaben dem Gemeinderat verantwortlich. 
 
(6) In den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches hat die Gemeinde das Recht, ortspolizeiliche 
Verordnungen nach freier Selbstbestimmung zur Abwehr unmittelbar zu erwartender oder zur Beseitigung 
bestehender, das örtliche Gemeinschaftsleben störender Missstände zu erlassen, sowie deren Nichtbefolgung als 
Verwaltungsübertretung zu erklären. Solche Verordnungen dürfen nicht gegen bestehende Gesetze und 
Verordnungen des Bundes und des Landes verstoßen. 
 
(7) Auf Antrag einer Gemeinde kann die Besorgung einzelner Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches 
nach Maßgabe des Art. 119a Abs. 3 durch Verordnung der Landesregierung beziehungsweise durch Verordnung 
des Landeshauptmannes auf eine staatliche Behörde übertragen werden. Soweit durch eine solche Verordnung 
eine Zuständigkeit auf eine Bundesbehörde übertragen werden soll, bedarf sie der Zustimmung der 
Bundesregierung. Soweit durch eine solche Verordnung des Landeshauptmannes eine Zuständigkeit auf eine 
Landesbehörde übertragen werden soll, bedarf sie der Zustimmung der Landesregierung. Eine solche 
Verordnung ist aufzuheben, sobald der Grund für ihre Erlassung weggefallen ist. Die Übertragung erstreckt sich 
nicht auf das Verordnungsrecht nach Abs. 6. 
 
(8) Die Errichtung eines Gemeindewachkörpers oder eine Änderung seiner Organisation ist der Bundesregierung 
anzuzeigen. 
 
Art. 118a. (1) Durch Bundes- oder Landesgesetz kann bestimmt werden, dass die Angehörigen eines 
Gemeindewachkörpers mit Zustimmung der Gemeinde zur Besorgung des Exekutivdienstes für die zuständige 
Behörde ermächtigt werden können. 
 
(2) Mit Zustimmung der Gemeinde kann die Bezirksverwaltungsbehörde Angehörige eines 
Gemeindewachkörpers ermächtigen, an der Handhabung des Verwaltungsstrafgesetzes im selben Umfang 
mitzuwirken wie die übrigen Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes. Diese Ermächtigung kann nur erteilt 
werden, soweit die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes in der den Gegenstand des 
Verwaltungsstrafverfahrens bildenden Angelegenheit die Einhaltung der Verwaltungsvorschriften zu überwachen 
haben oder soweit diese Angelegenheit im Wirkungsbereich der Gemeinde zu besorgen ist. 
 
Art.130. (1) Die Verwaltungsgerichte erkennen über Beschwerden 

1. gegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde wegen Rechtswidrigkeit; 
2. gegen die Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt wegen 
Rechtswidrigkeit; 
3. wegen Verletzung der Entscheidungspflicht durch eine Verwaltungsbehörde; 
4. gegen Weisungen gemäß Art. 81a Abs. 4. 

 
(2) Durch Bundes- oder Landesgesetz können sonstige Zuständigkeiten der Verwaltungsgerichte zur 
Entscheidung über 

1. Beschwerden wegen Rechtswidrigkeit eines Verhaltens einer Verwaltungsbehörde in Vollziehung der 
Gesetze oder 
2. Beschwerden wegen Rechtswidrigkeit eines Verhaltens eines Auftraggebers in den Angelegenheiten des 
öffentlichen Auftragswesens oder 
3. Streitigkeiten in dienstrechtlichen Angelegenheiten der öffentlich Bediensteten 

vorgesehen werden. In den Angelegenheiten der Vollziehung des Bundes, die nicht unmittelbar von 
Bundesbehörden besorgt werden, sowie in den Angelegenheiten der Art. 11, 12, 14 Abs. 2 und 3 und 14a Abs. 3 
und 4 dürfen Bundesgesetze gemäß Z 1 nur mit Zustimmung der Länder kundgemacht werden. 
 
(3) Außer in Verwaltungsstrafsachen und in den zur Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtes des Bundes für 
Finanzen gehörenden Rechtssachen liegt Rechtswidrigkeit nicht vor, soweit das Gesetz der Verwaltungsbehörde 
Ermessen einräumt und sie dieses im Sinne des Gesetzes geübt hat. 
 
(4) Über Beschwerden gemäß Abs. 1 Z 1 in Verwaltungsstrafsachen hat das Verwaltungsgericht in der Sache 
selbst zu entscheiden. Über Beschwerden gemäß Abs. 1 Z 1 in sonstigen Rechtssachen hat das 
Verwaltungsgericht dann in der Sache selbst zu entscheiden, wenn 

1. der maßgebliche Sachverhalt feststeht oder 
2. die Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes durch das Verwaltungsgericht selbst im Interesse der 
Raschheit gelegen oder mit einer erheblichen Kostenersparnis verbunden ist. 
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(5) Von der Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte ausgeschlossen sind Rechtssachen, die zur Zuständigkeit der 
ordentlichen Gerichte oder des Verfassungsgerichtshofes gehören sofern nicht in diesem Gesetz anderes 
bestimmt ist. 
 
 
 
83.) Bundesvergabegesetz 2006  
BGBl I 17/2006 idF BGBl I 128/2013 
 
§ 72. (1) Der Auftraggeber hat als Nachweis für die berufliche Zuverlässigkeit gemäß § 70 Abs. 1 Z 2 festzulegen, 
dass die Unternehmer zu belegen haben, dass kein Ausschlussgrund gemäß § 68 Abs. 1 vorliegt. Der 
Auftraggeber hat überdies von für die Zuschlagserteilung in Betracht kommenden Bewerbern, Bietern und deren 
Subunternehmern eine Auskunft aus der zentralen Verwaltungsstrafevidenz des Bundesministers für Finanzen 
gemäß § 28b des Ausländerbeschäftigungsgesetzes (AuslBG), BGBl. Nr. 218/1975, einzuholen, ob diesen eine 
rechtskräftige Bestrafung gemäß § 28 Abs. 1 Z 1 AuslBG zuzurechnen ist. Diese Auskunft darf nicht älter als 
sechs Monate sein. 
 
(2) Der Nachweis kann für Ausschlussgründe 

1. gemäß § 68 Abs. 1 Z 1 bis 4 durch Vorlage eines Auszuges aus einem in Anhang VII angeführten Berufs- 
oder Handelsregister, dem Strafregister oder einer gleichwertigen Bescheinigung einer Gerichts- oder 
Verwaltungsbehörde des Herkunftslandes des Unternehmers, aus der hervorgeht, dass diese 
Ausschlussgründe nicht vorliegen, sowie 
2. gemäß § 68 Abs. 1 Z 6 durch Vorlage des letztgültigen Kontoauszuges der zuständigen 
Sozialversicherungsanstalt oder die letztgültige Rückstandsbescheinigung gemäß § 229a 
Bundesabgabenordnung (BAO), BGBl. Nr. 194/1961, oder gleichwertiger Dokumente der zuständigen 
Behörden des Herkunftslandes des Unternehmers 

erbracht werden. 
 
(3) Werden die in Abs. 2 genannten Bescheinigungen, Rückstandsbescheinigungen, Kontoauszüge oder 
Dokumente im Herkunftsland des Unternehmers nicht ausgestellt oder werden darin nicht alle in § 68 Abs. 1 Z 1 
bis 4 und 6 vorgesehenen Fälle erwähnt, kann der Auftraggeber eine Bescheinigung über eine eidesstattliche 
Erklärung oder eine entsprechende, vor einer dafür zuständigen Gerichts- oder Verwaltungsbehörde, vor einem 
Notar oder vor einer dafür qualifizierten Berufsorganisation des Herkunftslandes des Unternehmers abgegebene 
Erklärung des Unternehmers verlangen, dass kein Ausschlussgrund gemäß § 68 Abs. 1 Z 1 bis 4 und 6 vorliegt. 
 
(4) Die Behörden und Stellen, welche Bescheinigungen gemäß Abs. 2 und 3 ausstellen, sind vom Bundesminister 
für Wirtschaft, Familie und Jugend dem Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten zur 
Weiterleitung an die Kommission und die Vertragsparteien des EWR-Abkommens bekannt zu geben. Der 
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend hat den Bundeskanzler über den Inhalt dieses Schreibens zu 
informieren. 
 
§ 327. Im Nachprüfungsverfahren gilt § 35 AVG mit der Maßgabe, dass die Höchstgrenze für Mutwillensstrafen 
ein Prozent des geschätzten Auftragswertes, höchstens jedoch 20.000 Euro, beträgt. Für die Bemessung der 
Mutwillensstrafe ist § 19 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – VStG, BGBl. Nr. 52/1991, sinngemäß 
anzuwenden. 
 
§ 344. (1) Wer als Auftraggeber, dessen Organe nicht gemäß Art. 20 B-VG weisungsgebunden sind, oder als von 
einem Verfahren zwischen der Republik Österreich und der Kommission betroffene vergebende Stelle oder 
betroffener Unternehmer seine Mitteilungs-, Auskunfts- oder Vorlagepflichten gemäß den §§ 44, 45, 176 Abs. 5, 
205, 206, 313 Abs. 1 oder 336 verletzt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 50.000 
Euro zu bestrafen. 
 
(2) Verwaltungsstrafen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für 
das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion, zu 
verhängen. 
 
 
 
84.) Bundesvergabegesetz Verteidigung und Sicherheit 2012  
BGBl I 10/2012 idF BGBl I 128/2013 
 
§ 61. (1) Der Auftraggeber hat als Nachweis für die berufliche Zuverlässigkeit gemäß § 59 Abs. 1 Z 2 festzulegen, 
dass die Unternehmer zu belegen haben, dass kein Ausschlussgrund gemäß § 57 Abs. 1 vorliegt. Der 
Auftraggeber hat überdies von für die Zuschlagserteilung in Betracht kommenden Bewerbern, Bietern und deren 
Subunternehmern eine Auskunft aus der zentralen Verwaltungsstrafevidenz des Bundesministers für Finanzen 
gemäß § 28b des Ausländerbeschäftigungsgesetzes (AuslBG), BGBl. Nr. 218/1975, einzuholen, ob diesen eine 
rechtskräftige Bestrafung gemäß § 28 Abs. 1 Z 1 AuslBG zuzurechnen ist. Diese Auskunft darf nicht älter als 
sechs Monate sein. 
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(2) Der Nachweis kann für Ausschlussgründe 
1. gemäß § 57 Abs. 1 Z 1 bis 4 durch Vorlage eines Auszuges aus einem in Anhang V angeführten Berufs- 
oder Handelsregister, dem Strafregister oder einer gleichwertigen Bescheinigung einer Gerichts- oder 
Verwaltungsbehörde des Herkunftslandes des Unternehmers, aus der hervorgeht, dass diese 
Ausschlussgründe nicht vorliegen, sowie 
2. gemäß § 57 Abs. 1 Z 7 durch Vorlage des letztgültigen Kontoauszuges der zuständigen 
Sozialversicherungsanstalt oder die letztgültige Rückstandsbescheinigung gemäß § 229a 
Bundesabgabenordnung (BAO), BGBl. Nr. 194/1961, oder gleichwertiger Dokumente der zuständigen 
Behörden des Herkunftslandes des Unternehmers 

erbracht werden. 
 
(3) Werden die in Abs. 2 genannten Bescheinigungen, Rückstandsbescheinigungen, Kontoauszüge oder 
Dokumente im Herkunftsland des Unternehmers nicht ausgestellt oder werden darin nicht alle in § 57 Abs. 1 Z 1 
bis 4 und 7 vorgesehenen Fälle erwähnt, kann der Auftraggeber eine eidesstattliche Erklärung oder eine 
entsprechende, vor einer dafür zuständigen Gerichts- oder Verwaltungsbehörde, vor einem Notar oder vor einer 
dafür qualifizierten Berufsorganisation des Herkunftslandes des Unternehmers abgegebene Erklärung des 
Unternehmers verlangen, dass kein Ausschlussgrund gemäß § 57 Abs. 1 Z 1 bis 4 und 7 vorliegt. 
 
(4) Die Behörden und Stellen, welche Bescheinigungen gemäß Abs. 2 und 3 ausstellen, sind vom Bundesminister 
für Wirtschaft, Familie und Jugend dem Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten zur 
Weiterleitung an die Kommission, die anderen Mitgliedstaaten der EU und die sonstigen Vertragspartei des EWR-
Abkommens bekannt zu geben. Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend hat den Bundeskanzler 
über den Inhalt dieses Schreibens zu informieren. 
 
§ 144. (1) Wer als Auftraggeber, dessen Organe nicht gemäß Art. 20 B-VG weisungsgebunden sind, oder als von 
einem Verfahren im Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes zwischen der Republik Österreich und der 
Kommission betroffene vergebende Stelle oder betroffener Unternehmer seine Mitteilungs-, Auskunfts- oder 
Vorlagepflichten gemäß den §§ 36, 37 oder 138 oder gemäß dem § 313 Abs. 1 BVergG 2006 verletzt, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 50.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Verwaltungsstrafen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für 
das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion, zu 
verhängen. 
 
 
 
85.) Bundesverwaltungsabgabenverordnung 1983  
BGBl 24/1983  
 
§ 1. (1) Die Parteien haben für jede Verleihung einer Berechtigung oder für sonstige wesentlich in ihrem 
Privatinteresse liegende Amtshandlungen, die von Behörden im Sinne des Art. VI Abs. 1 des 
Einführungsgesetzes zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen oder infolge Säumnis einer solchen Behörde vom 
Verwaltungsgerichtshof vorgenommen wurden, in den Angelegenheiten der Bundesverwaltung - abgesehen von 
den durch Gesetz besonders geregelten Fällen - die gemäß dem Abschnitt II festgesetzten Verwaltungsabgaben 
zu entrichten. 
 
(2) Im Verwaltungsstrafverfahren und im Verwaltungsvollstreckungsverfahren sind keine Verwaltungsabgaben zu 
entrichten. 
 
 
 
86.) Butterabsatz-Verordnung 2008  
BGBl II 229/2008 
 
§ 14. Unbeschadet des Vorliegens einer Verwaltungsübertretung gemäß § 30 MOG 2007 kann die Zulassung 
ausgesetzt werden, wenn trotz Aufforderung durch die AMA Meldungen gemäß § 11 nicht oder nicht fristgerecht 
erstattet werden. 
 
 
 
87.) Chemikaliengesetz 1996  
BGBl I 53/1997 idF BGBl I 97/2013 
 
§ 61. (1) Die gemäß §§ 58 oder 60 zur Überwachung befugten Organe und Sachverständigen dürfen 
Herstellungsverfahren und Arbeitseinrichtungen überprüfen sowie Proben von Stoffen, Gemischen und 
Erzeugnissen, die durch dieses Bundesgesetz oder die einschlägigen Rechtsvorschriften der Europäischen Union 
erfasst sind, im erforderlichen Ausmaß entnehmen. 
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(2) Die entnommene Probe ist, soweit dies ihrer Natur nach möglich ist und hierdurch nicht ihre einwandfreie 
Beurteilung vereitelt wird, in zwei gleiche Teile zu teilen, die amtlich zu verschließen sind. Der eine Teil ist der 
Untersuchung zuzuführen, der andere der Partei zu Beweiszwecken zurückzulassen. 
 
(3) Ist eine Teilung der entnommenen Probe ihrer Natur nach nicht möglich, so ist die Probe ohne vorherige 
Teilung der Untersuchung zuzuführen. Sind noch augenscheinlich gleiche Einheiten des Stoffes, des Gemisches 
oder des Erzeugnisses vorhanden, so ist eine Einheit zu entnehmen und der Partei zurückzulassen. 
 
(4) Die entnommene Probe ist darauf zu untersuchen, ob die Vorschriften dieses Bundesgesetzes, der auf seiner 
Grundlage erlassenen Verwaltungsakte und einschlägiger Rechtsvorschriften der Europäischen Union in Bezug 
auf diesen Stoff, das Gemisch oder das Erzeugnis eingehalten wurden. Soweit dies zur Durchführung eines 
ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahrens erforderlich ist, sind für die Untersuchung der Probe sachkundige 
Personen oder geeignete Einrichtungen als Sachverständige heranzuziehen. 
 
(5) Auf Antrag des Geschäfts- oder Betriebsinhabers hat der Bund für die entnommene Probe eine 
Entschädigung in der Höhe des Einstandspreises zu leisten. Die Entschädigung entfällt, wenn auf Grund dieser 
Probe eine bestimmte Person bestraft oder auf den Verfall der betreffenden Ware erkannt worden ist. Für Proben 
oder Einheiten, die der Partei zu Beweiszwecken zurückgelassen worden sind, ist keine Entschädigung zu 
leisten. Der Antrag auf Entschädigungsleistung kann frühestens nach einer Mitteilung der Behörde, dass kein 
Grund für eine Beanstandung vorliegt, nach rechtskräftiger Einstellung eines Verwaltungsstrafverfahrens oder 
nach dem Eintritt der Verfolgungsverjährung (§ 74) beim Landeshauptmann jenes Bundeslandes eingebracht 
werden, in dem die Probe entnommen worden ist. Dieser entscheidet mit Bescheid darüber, ob und 
gegebenenfalls in welcher Höhe eine Entschädigung zu leisten ist. 
 
(6) Der Landeshauptmann hat unter dem Gesichtspunkt einer zweckmäßigen und wirksamen Kontrolle jeweils für 
das folgende Kalenderjahr Richtlinien für die Überwachung der Einhaltung der nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes, darauf beruhender Verwaltungsakte oder einschlägiger Verordnungen der Europäischen Union 
bestehenden Verpflichtungen sowie Beschränkungen und Verbote für bestimmte Stoffe, Gemische und 
Erzeugnisse zu erstellen (Proben- und Revisionsplan) und dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft mitzuteilen. 
 
§ 71. (1) Wer 

1. die in der CLP-V festgelegten Vorschriften über die Einstufung, Kennzeichnung oder Verpackung verletzt, 
2. die Kennzeichnung eines gefährlichen Stoffes oder Gemisches nicht gemäß Art. 17 Abs. 2 der CLP-V in 
Verbindung mit § 24 Abs. 1 in deutscher Sprache anbringt, 
3. als Hersteller oder Importeur den Meldebestimmungen gemäß Art. 40 der CLP-V zuwiderhandelt, 
4. den Bestimmungen über Werbung gemäß Art. 48 der CLP-V zuwiderhandelt, 
5. den Bestimmungen zur Aufbewahrung oder Bereitstellung von Informationen gemäß der REACH-V 
zuwiderhandelt, 
6. den Bestimmungen zur Aufbewahrung oder Bereitstellung von Informationen gemäß der CLP-V 
zuwiderhandelt, 
7. einen Stoff ohne die erforderliche Registrierung gemäß der REACH-V herstellt, in Verkehr bringt oder 
verwendet, 
8. Informationen, die er nach der REACH-V vorlegen muss, nicht an die ECHA oder, soweit dies verlangt ist, 
an die zuständige Behörde übermittelt, 
9. den Bestimmungen des Titels IV der REACH-V („Informationen in der Lieferkette“) zuwiderhandelt, 
10. das Sicherheitsdatenblatt gemäß Art. 31 in Verbindung mit Anhang II der REACH-V nicht in der gehörigen 
Art und Weise erstellt, 
11. das Sicherheitsdatenblatt nicht gemäß Art. 31 Abs. 5 der REACH-V in Verbindung mit § 25 Abs. 4 in 
deutscher Sprache ausstellt oder sonstigen Pflichten des § 25 zuwiderhandelt, 
12. einen Stoff in solchen Verwendungsbereichen einsetzt, die nicht in einem Sicherheitsdatenblatt enthalten 
sind, oder nicht gemäß den Anforderungen des Titels V der REACH-V in einem entsprechenden 
Stoffsicherheitsbericht abgedeckt sind oder nicht an die ECHA gemeldet wurden (Art. 38 der REACH-V), 
13. den Bestimmungen des Titels V der REACH-V zuwiderhandelt, 
14. als Hersteller, Importeur oder nachgeschalteter Anwender den Bestimmungen des Titels VII der REACH-V 
zuwiderhandelt, 
15. einen Stoff, ein Gemisch oder ein Erzeugnis entgegen einer Beschränkung gemäß Art. 67 in Verbindung 
mit Anhang XVII der REACH-V herstellt, in Verkehr bringt oder verwendet, 
16. der PIC-V zuwiderhandelt, indem er das Verfahren der Ausfuhrnotifikation nicht einhält, den 
Auskunftspflichten nicht nachkommt, Einfuhrentscheidungen nicht beachtet, die ausdrückliche Zustimmung 
des Importlandes im Wege der Behörde nicht einholt oder indem er die in der genannten Verordnung 
festgelegte Kennzeichnungs- und Verpackungspflicht bei der Ausfuhr nicht einhält oder der 
Übermittlungspflicht betreffend Sicherheitsdatenblätter bei der Ausfuhr zuwiderhandelt, 
17. Chemikalien oder Erzeugnisse (Fertigwaren, Artikel), für die nach der PIC-V ein Ausfuhrverbot gilt, 
entgegen diesem Ausfuhrverbot ausführt oder in Verkehr bringt, 
18. in einer zollrechtlichen Ausfuhranmeldung eine gemäß Art. 17 Abs. 2 der PIC-V anzugebende 
Kennnummer nicht angibt oder eine unrichtige Kennnummer angibt, 
19. Verboten und Beschränkungen einer gemäß § 17 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt, 
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20. der EU-OzonV zuwiderhandelt, sofern die Tat nicht unter die diesbezüglichen in Umsetzung der Richtlinie 
2008/99/EG über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt vom 19. November 2008, ABl. Nr. L 328 vom 6. 
Dezember 2008, S. 28, in das Strafgesetzbuch 1975 übernommenen gerichtlichen Straftatbeständen fällt, 
21. einem Bescheid gemäß § 18 oder den ihm nach § 19 auferlegten Sorgfalts-, Informations- und 
Mitteilungspflichten zuwiderhandelt, 
22. als Verantwortlicher im Sinne des § 27 die Nachforschungs- und Einstufungspflichten (§ 21) verletzt oder 
den Vorschriften (§§ 23 und 24) über die Verpackung oder Kennzeichnung von Stoffen und Gemischen 
zuwiderhandelt, die nach diesem Bundesgesetz und den dazu ergangenen Verwaltungsakten bestehen, 
23. Art. 1 der EU-QuecksilberV zuwiderhandelt, 
24. der Verordnung (EG) Nr. 850/2004 über persistente organische Schadstoffe zuwiderhandelt, 
25. Wasch- oder Reinigungsmittel (Detergenzien) oder Tenside entgegen der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 
über Detergenzien oder entgegen den Anforderungen einer Verordnung gemäß § 30 oder 32, oder ohne 
Erfüllung der Verpflichtung gemäß § 33 in Verkehr bringt, 
26. Gifte gemäß § 35 Z 1 abgibt oder erwirbt, ohne hiezu gemäß den §§ 41 oder 42 berechtigt zu sein, 
27. als Inhaber eines Betriebes, der Gifte gemäß § 35 Z 1 herstellt oder in Verkehr bringt, entgegen § 44 
keinen Beauftragten für den Giftverkehr bestellt, 
28. als Beauftragter für den Giftverkehr seinen Pflichten gemäß § 44 Abs. 1 nicht nachkommt, 
29. Gifte entgegen § 45 oder einer durch Verordnung gemäß § 45 Abs. 3 vorgeschriebenen besonderen 
Sicherheitsvorkehrung an Letztverbraucher abgibt, 
30. Gifte gemäß § 35 Z 1 entgegen § 46 Abs. 2 oder einer gemäß § 46 Abs. 3 erlassenen Verordnung in 
Verkehr bringt oder verwendet, 
31. Prüfstellen entgegen § 50 oder einer gemäß § 51 erlassenen Verordnung betreibt, 
32. den Pflichten des § 62 Abs. 1 zuwiderhandelt, 
33. Stoffe, Gemische oder Erzeugnisse in Verkehr bringt, über die die vorläufige Beschlagnahme gemäß § 67 
oder mit Bescheid die Beschlagnahme gemäß § 69 verhängt worden ist, oder 
34. einer von der zuständigen Überwachungsbehörde gemäß § 70 angeordneten Maßnahme zuwiderhandelt, 

begeht, wenn die Tat nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe 
von mindestens 500 € bis zu 20.180 €, im Wiederholungsfall bis zu 40.375 € zu bestrafen. Der Versuch ist 
strafbar. 
 
(2) Wer diesem Bundesgesetz, den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen, Bescheiden 
oder sonstigen Anordnungen einschlägigen Verordnungen der Europäischen Union oder darauf basierenden, 
unmittelbar anwendbaren EU-Rechtsakten zuwiderhandelt, begeht, wenn die Tat nicht mit gerichtlicher Strafe 
bedroht und nicht bereits nach Abs. 1 strafbar ist, eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 5.090 
Euro, im Wiederholungsfall bis zu 10.170 Euro zu bestrafen. Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Wurde die Tat gemäß Abs. 1 oder 2 durch das Verbringen eines Stoffes, eines Gemisches oder eines 
Erzeugnisses in den Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes begangen, so gilt als Tatort der Sitz (die 
Niederlassung) jenes Vertreibers, der den Stoff, das Gemisch oder das Erzeugnis in den Geltungsbereich dieses 
Bundesgesetzes verbracht oder aus dem Ausland bezogen hat. 
 
§ 72. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, richtet sich die Verantwortlichkeit für die 
Einhaltung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes und der dazu ergangenen Verwaltungsakte sowie der 
einschlägigen Verordnungen der Europäischen Union nach dem Verwaltungsstrafgesetz 1991 - VStG, BGBl. Nr. 
52/1991 (WV). 
 
(2) Wird ein verantwortlicher Beauftragter im Sinne des § 9 Abs. 2 VStG bestellt, so ist dessen Bestellung dem 
Landeshauptmann des Landes, in dem die beauftragende Person oder Personengemeinschaft ihren Sitz hat, 
schriftlich bekanntzugeben. Die Bestellung wird erst mit Eingang beim Landeshauptmann wirksam. Ihr Eingang ist 
vom Landeshauptmann auf Verlangen schriftlich zu bestätigen. 
 
§ 74. (1) Die Verfolgung einer Person wegen einer in § 71 angeführten Verwaltungsübertretung ist unzulässig, 
wenn gegen sie binnen einem Jahr von der Behörde keine Verfolgungshandlung vorgenommen wurde. 
 
(2) Die Frist nach Abs. 1 ist von dem Zeitpunkt zu berechnen, an dem die strafbare Tätigkeit abgeschlossen 
worden ist oder das strafbare Verhalten aufgehört hat. 
 
 
 
88.) Containersicherheitsgesetz  
BGBl 385/1996 idF BGBl I 32/2002 
 
§ 13. (1) Wer 

1. ein Sicherheitszulassungsschild oder die gemäß § 6 Abs. 3 und 4 erforderlichen Angaben an einem 
Container anbringt, ohne hiezu berechtigt zu sein, 
2. entgegen den Regeln 1 und 2 der Anlage I des CSC ein Sicherheitszulassungsschild oder entgegen § 6 die 
Angaben gemäß § 6 Abs. 3 oder 4 nicht ordnungsgemäß anbringt oder nicht ordnungsgemäß entfernt, 
3. als Eigentümer (Art. II Abs. 10 CSC) einen Container entgegen § 8 nicht instandhält oder nicht regelmäßig 
überprüft oder den Bestimmungen über die Aufzeichnungen gemäß § 8 Abs. 7 zuwiderhandelt, 
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4. entgegen den Bestimmungen des § 9 einen Container befördert, 
5. einer gemäß § 10 getroffenen Anordnung der Kontrollorgane oder der Behörde zuwiderhandelt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist hiefür mit Geldstrafe bis zu 3.633 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Container, die den Gegenstand einer Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 bilden, können nach Maßgabe des 
§ 17 Verwaltungsstrafgesetz 1991, BGBl. Nr. 52, für verfallen erklärt werden, es sei denn, der Verfall stünde 
außer Verhältnis zur Bedeutung der Tat. 
 
(3) Geldstrafen sowie der Erlös verfallener Sachen fließen zur Deckung des Aufwandes jeweils zur Hälfte jener 
Gebietskörperschaft zu, die 

1. den Aufwand der Behörde zu tragen hat, die die Geldstrafe verhängte; 
2. den Aufwand für die Organe zu tragen hat, die für diese Behörde tätig geworden sind. 

  
 
 
89.) Dampfkesselbetriebsgesetz  
BGBl 212/1992 idF BGBl I 136/2001 
 
§ 11. Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist dafür, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit 
strengerer Strafe bedroht ist, von der Behörde mit Geldstrafe 

a) bis zu 7.260 € zu bestrafen, wer gegen die Bestimmungen des § 3 Abs. 1, des § 4 oder des § 5 Abs. 1 
verstößt; 
b) bis zu 2.180 € zu bestrafen, wer als Prüfungskommissär (§ 7) Personen zur Prüfung zulässt, die nicht die 
Voraussetzungen des § 6 Abs. 2 oder des § 10 Abs. 3 und 4 erfüllen, oder ein Zeugnis ausstellt, obwohl die 
geprüfte Person bei der Prüfung keine ausreichenden Fachkenntnisse nachgewiesen hat. 

  
 
 
90.) Dasselbeulenkrankheit der Rinder  
BGBl 21/1949 idF BGBl I 98/2001 
 
§ 5. (1) Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der §§ 1 und 3 oder gegen eine auf Grund des § 2, Abs. (1) 
und (2), dieses Bundesgesetzes erlassene Verordnung werden als Verwaltungsübertretung von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld bis zu 72 Euro oder mit Arrest bis zu drei Monaten bestraft. 
 
(1a) Abs. 1 tritt in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 98/2001 mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 
 
(2) Zuwiderhandlungen gegen Anordnungen im Sinne des § 2, Abs. (4), werden nach den Strafbestimmungen 
des Tierseuchengesetzes vom 6. August 1909, RGBl. Nr. 177, geahndet. 
 
 
 
91.) Datenschutzgesetz 2000  
BGBl I 165/1999 idF BGBl I 83/2013 
 
 
§ 52. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine 
Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 25.000 Euro zu ahnden ist, wer 

1. sich vorsätzlich widerrechtlichen Zugang zu einer Datenanwendung verschafft oder einen erkennbar 
widerrechtlichen Zugang vorsätzlich aufrechterhält oder 
2. Daten vorsätzlich in Verletzung des Datengeheimnisses (§ 15) übermittelt, insbesondere Daten, die ihm 
gemäß §§ 46 oder 47 anvertraut wurden, vorsätzlich für andere Zwecke verwendet oder 
3. Daten entgegen einem rechtskräftigen Urteil oder Bescheid verwendet, nicht beauskunftet, nicht richtigstellt 
oder nicht löscht oder 
4. Daten vorsätzlich entgegen § 26 Abs. 7 löscht; 
5. sich unter Vortäuschung falscher Tatsachen vorsätzlich Daten gemäß § 48a verschafft. 

 
(2) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 10.000 Euro zu ahnden ist, wer 

1. Daten ermittelt, verarbeitet oder übermittelt, ohne seine Meldepflicht gemäß den §§ 17 oder 50c erfüllt zu 
haben oder eine Datenanwendung auf eine von der Meldung abweichende Weise betreibt oder 
2. Daten ins Ausland übermittelt oder überlässt, ohne die erforderliche Genehmigung der Datenschutzbehörde 
gemäß § 13 Abs. 1 eingeholt zu haben oder 
3. gegen gemäß § 13 Abs. 2 Z 2, § 19 oder § 50c Abs. 1 abgegebene Zusagen oder von der 
Datenschutzbehörde gemäß § 13 Abs. 1 oder § 21 Abs. 2 erteilte Auflagen verstößt oder 
4. seine Offenlegungs- oder Informationspflichten gemäß den §§ 23, 24, 25 oder 50d verletzt oder 
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5. die gemäß § 14 erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen gröblich außer Acht lässt oder 
6. die gemäß § 50a Abs. 7 und § 50b Abs. 1 erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen außer Acht lässt oder 
7. Daten nach Ablauf der in § 50b Abs. 2 vorgesehene Löschungsfrist nicht löscht. 

  
(2a) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine 
Verwaltungsübertretung, die mit einer Strafe bis zu 500 Euro zu ahnden ist, wer Daten entgegen den §§ 26, 27 
oder 28 nicht fristgerecht beauskunftet, richtigstellt oder löscht. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) Die Strafe des Verfalls von Datenträgern und Programmen sowie Bildübertragungs- und 
Bildaufzeichnungsgeräten kann ausgesprochen werden (§§ 10, 17 und 18 VStG), wenn diese Gegenstände mit 
einer Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 oder 2 in Zusammenhang stehen. 
 
(5) Zuständig für Entscheidungen nach Abs. 1 bis 4 ist die Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Sprengel der 
Auftraggeber (Dienstleister) seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder Sitz hat. Falls ein solcher im Inland nicht 
gegeben ist, ist die am Sitz der Datenschutzbehörde eingerichtete Bezirksverwaltungsbehörde zuständig. 
 
 
 
92.) Deponieverordnung 2008  
BGBl II 39/2008 idF BGBl II 455/2011 
 
§ 2. (1) Diese Verordnung legt den Stand der Technik für Deponien gemäß § 2 Abs. 7 Z 4 AWG 2002 fest. 
 
(2) Für bestehende Deponien gilt diese Verordnung nach Maßgabe der §§ 45 bis 47. 
 
(3) Für andere Anlagen innerhalb des Deponiebereichs gilt diese Verordnung nach Maßgabe der §§ 34, 40, 41 
und 47 Abs. 7. 
 
(4) Verpflichtete im Sinne dieser Verordnung sind 

1. der Deponieinhaber, 
2. für Abfallbeurteilungen die befugte Fachperson oder Fachanstalt, 
3. nach Maßgabe des § 16 entweder 

a) der Abfall(erst)erzeuger oder der sonstige Abfallbesitzer oder 
b) der für die Erfüllung der Verpflichtungen im Rahmen des Annahmeverfahrens Verantwortliche gemäß § 
9 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 (VStG), BGBl. Nr. 52, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 5/2008, 

4. nach Maßgabe der §§ 40 Abs. 2 und 41 der Inhaber einer anderen Anlage innerhalb des Deponiebereichs, 
5. nach Maßgabe des § 35 Abs. 5 der Leiter der Eingangskontrolle und 
6. nach Maßgabe des § 42 das Deponieaufsichtsorgan. 

 
§ 42. (1) Das Deponieaufsichtsorgan ist gemäß § 63 Abs. 3 AWG 2002 von der Behörde zu bestellen und hat die 
Einhaltung der Bestimmungen des AWG 2002 und darauf beruhender Verordnungen und Bescheide regelmäßig 
zu überprüfen. Die Behörde hat die Mindesthäufigkeit der Überprüfungen durch das Deponieaufsichtsorgan 
insbesondere in Abhängigkeit von der Größe der Deponie, der Deponie( unter)klasse(n) und den genehmigten 
Abfallarten mit Bescheid festzulegen, wobei eine Überprüfung bei einer Bodenaushub- oder Inertabfalldeponie 
mindestens einmal pro Jahr, bei allen anderen Deponie( unter)klassen mindestens einmal pro Kalenderquartal 
durchzuführen ist. Für Unterbrechungen des Betriebs und in der Nachsorgephase kann eine geringere Anzahl 
von Überprüfungen festgelegt werden. 
 
(2) Das Deponieaufsichtsorgan hat insbesondere zu überprüfen: 

1. die Vollständigkeit und Richtigkeit der Stammdaten der Deponie im Register gemäß § 22 AWG 2002; 
2. die Ordnungsmäßigkeit der Aufzeichnungen und Meldungen gemäß § 41, insbesondere die getrennte 
Führung der Aufzeichnungen für Anlagen gemäß § 40 Abs. 1 Z 2 bis 6; stichprobenartig ist die Plausibilität der 
Aufzeichnungen zu überprüfen; 
3. anhand der Aufzeichnungen gemäß § 41 die Ordnungsmäßigkeit der Eingangskontrolle und deren 
Dokumentation; 
4. stichprobenartig die Ordnungsmäßigkeit und die Plausibilität der Beurteilungsnachweise (insbesondere im 
Hinblick auf die Probenahmeplanung, zB Zulässigkeit der Zusammenlegung von qualifizierten Stichproben zu 
Sammelproben); schwerpunktmäßig sind Beurteilungsnachweise von Abfallbesitzern zu überprüfen, bei 
denen bereits fehlerhafte Probenahmeplanungen oder Fehldeklarationen festgestellt oder Zurückweisungen 
vorgenommen wurden; 
5. ob in Deponien, die aufgrund des § 19 Abs. 4 Erleichterungen bei der Identitätskontrolle unterliegen, nur 
Abfälle des jeweiligen Unternehmens abgelagert wurden oder ob für unternehmensfremde Abfälle eine 
ordnungsgemäße Identitätskontrolle durchgeführt wurde; 
6. die Einhaltung der Bestimmungen betreffend die Einleitung des Deponiesickerwassers in ein Gewässer 
oder in eine Kanalisation; 
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7. ob Teilbeträge der finanziellen Sicherstellung, eine Erhöhung der finanziellen Sicherstellung aufgrund der 
Wertsicherung und eine bescheidmäßig festgelegte Erhöhung der finanziellen Sicherstellung ordnungsgemäß 
geleistet wurden. 

 
(3) Das Deponieaufsichtsorgan hat im Rahmen seiner Überprüfungen aktuell angelieferte Abfälle, die 
repräsentativ beprobbar sind, gemäß Anhang 4 Teil 2 Kapitel 6 (entsprechend den Bestimmungen für 
Identitätskontrollen) zu untersuchen oder diese Untersuchungen zu veranlassen. Bei Bodenaushub-, Inertabfall- 
oder Baurestmassenkompartimenten sind mindestens zwei Untersuchungen pro Jahr vorzunehmen. Abweichend 
vom vorangehenden Satz hat das Deponieaufsichtsorgan bei Bodenaushub- oder Inertabfalldeponien, auf denen 
innerhalb von zwei Kalenderjahren insgesamt höchstens 2 000 Tonnen Abfälle abgelagert werden, nur eine 
Untersuchung innerhalb dieser zwei Kalenderjahre vorzunehmen. Bei Reststoff- oder 
Massenabfallkompartimenten oder bei Deponien für gefährliche Abfälle sind mindestens zwei Untersuchungen 
pro Kalenderquartal, sofern mehr als 50 000 Tonnen im Jahr abgelagert werden, mindestens vier 
Untersuchungen pro Kalenderquartal, vorzunehmen. Die Anzahl der vom Deponieaufsichtsorgan durchgeführten 
oder veranlassten Untersuchungen können auf die Anzahl der Untersuchungen im Rahmen der Identitätskontrolle 
gemäß § 19 angerechnet werden, wenn die Untersuchungen den Vorgaben für Identitätskontrollen entsprechen. 
 
(4) Abs. 3 gilt nicht für verfestigte, stabilisierte oder immobilisierte Abfälle. Für diese hat das 
Deponieaufsichtsorgan für jeden Abfallstrom oder für jeden wiederkehrend anfallenden Abfall aus den innerhalb 
der letzten zwölf Monate angelieferten Abfällen mindestens zwei Bohrkerne zu entnehmen und zu untersuchen 
oder diese Untersuchungen zu veranlassen. Für einmalig anfallende Abfälle sind aus den innerhalb der letzten 
zwölf Monate angelieferten verfestigten, stabilisierten und immoblisierten Abfällen pro jeweiligem 
Behandlungsverfahren mindestens zwei Bohrkerne zu entnehmen und zu untersuchen oder diese 
Untersuchungen zu veranlassen. Die Anzahl der vom Deponieaufsichtsorgan durchgeführten oder veranlassten 
Untersuchungen können auf die Anzahl der Untersuchungen im Rahmen der Identitätskontrolle gemäß § 19 
angerechnet werden, wenn die Untersuchungen den Vorgaben für Identitätskontrollen entsprechen. Die 
Untersuchung hat zu umfassen: 

1. bei einem verfestigten Abfall einen Elutionstest gemäß Anhang 5 Kapitel 2 Z 1 und eine Prüfung der im 
Einzelfall festgelegten physikalischen Eigenschaften; 
2. bei einem stabilisierten Abfall einen Elutionstest über 24 Stunden und über zwei Tage und eine 
Druckfestigkeitsprüfung; 
3. bei einem immobilisierten Abfall einen Elutionstest über 24 Stunden und eine Prüfung der 
Wasserdurchlässigkeit und des Verdichtungsgrades. 

 
(5) Wird eine Verunreinigung von bereits angenommenen oder bereits abgelagerten Abfällen oder eine falsche 
Zuordnung zu einer Abfallart vermutet, hat das Deponieaufsichtsorgan bei diesen Abfällen auch Überprüfungen 
gemäß Anhang 4 Teil 2 Kapitel 6.2. vorzunehmen. 
 
(6) Das Deponieaufsichtsorgan hat unverzüglich den Deponieinhaber vom Ergebnis der Untersuchung gemäß 
Abs. 3 bis 5 zu informieren. Die Übermittlung des Ergebnisses hat gemäß den Vorgaben nach § 41a elektronisch 
zu erfolgen; dafür gilt § 41 Abs. 7. 
 
(7) Das Deponieaufsichtsorgan hat Aufzeichnungen über seine Aufsichtstätigkeit zu führen und der für die 
Aufsicht zuständigen Behörde jeweils spätestens bis zum 30. April jeden Jahres einen Bericht über seine 
Tätigkeit im vorangegangenen Kalenderjahr, getrennt nach Kompartimenten, vorzulegen. Der Bericht hat 
Angaben zum Betrieb oder zu den Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen, einschließlich Angaben zum 
Zustand der technischen Einrichtungen und der sonstigen Einrichtungen gemäß § 33, die Ergebnisse der 
Überprüfung des Mess- und Überwachungsprogramms und Angaben zu den durchgeführten Überprüfungen mit 
einer Beschreibung festgestellter Mängel und der diesbezüglichen Maßnahmen zur Behebung der Mängel zu 
enthalten. Die Ergebnisse des Mess- und Überwachungsprogramms sind dem Bericht des Deponieinhabers 
anzuschließen. Ist ein Deponieaufsichtsorgan auch zur baulichen Aufsicht gemäß § 49 AWG 2002 bestellt, kann 
der Bericht auch die bauliche Aufsichtstätigkeit umfassen. Gemäß den Vorgaben nach § 41a haben die 
Aufzeichnungen des Deponieaufsichtsorgans elektronisch zu erfolgen. Die Übermittlung des Berichts an die 
Behörde hat erstmals für den Berichtszeitraum, in dem elektronische Aufzeichnungen zu führen sind, im Wege 
des Registers gemäß § 22 AWG 2002 zu erfolgen; dafür gilt § 41 Abs. 7. 
 
(8) Ergeben sich im Rahmen der Kontrolltätigkeit Hinweise auf Verstöße eines Deponieinhabers gegen 
Bestimmungen des AWG 2002 oder der darauf beruhenden Verordnungen oder Bescheide und erfolgt keine 
Mängelbehebung innerhalb einer angemessenen Frist, hat das Deponieaufsichtsorgan dies unverzüglich der für 
die Aufsicht zuständigen Behörde zu melden. Diese Meldung hat gemäß den Vorgaben nach § 41a im Wege des 
Registers gemäß § 22 AWG 2002 zu erfolgen. 
 
(9) Das Deponieaufsichtsorgan hat bei Verdacht einer Verwaltungsübertretung betreffend eine andere Anlage 
innerhalb des Deponiebereichs gemäß § 34 die für die Aufsicht über diese Anlage zuständige Behörde zu 
informieren. 
 
 
 
93.) Devisengesetz 2004  
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BGBl I 123/2003 idF BGBl I 64/2013 
 
§ 8. (1) Wer entgegen den gemäß § 4 Abs. 1 erlassenen Verordnungen oder Bescheiden oder entgegen gemäß 
Art. 64 bis 66, 75 und 215 AEUV erlassenem unmittelbar anwendbarem Recht der Europäischen Union 
Rechtsgeschäfte oder Handlungen gemäß § 4 Abs. 4 vornimmt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von 
der Bezirksverwaltungsbehörde - im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion - mit Geldstrafe bis zu 50.000 Euro zu 
bestrafen. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Die im Abs. 1 bezeichneten Rechtsgeschäfte und Handlungen sind auch dann strafbar, wenn sie von einem 
Inländer im Ausland begangen werden. 
 
§ 9. Wer eine Bewilligung, die auf Grund einer nach diesem Bundesgesetz erlassenen Verordnung oder eines 
Bescheides oder auf Grund einer gemäß erlassenen unmittelbar Art. 64 bis 66, 75 und 215 AEUV anwendbarer 
Rechtsvorschriften der Europäischen Union erforderlich ist, durch unrichtige oder unvollständige Angaben 
erschleicht, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde - im Gebiet einer 
Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der 
Landespolizeidirektion - mit Geldstrafe bis zu 50.000 Euro zu bestrafen. 
 
§ 10. Wer seinen in § 5 Abs. 2 und § 6 Abs. 2 normierten Verpflichtungen zur Erteilung von Auskünften, zur 
Bekanntgabe von Daten, zur Vorlage von Unterlagen und Nachweisen oder zur Einsichtgewährung nicht 
vollständig und fristgerecht nachkommt, oder wer wissentlich unvollständige oder unrichtige Angaben macht, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde - im Gebiet einer Gemeinde, für 
das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion - mit 
Geldstrafe bis zu 5.000 Euro zu bestrafen. 
 
§ 11. (1) Eine Verwaltungsübertretung nach den §§ 8 bis 10 liegt nicht vor, wenn das Sanktionengesetz 2010, 
BGBl. I Nr. 36/2010 zur Anwendung gelangt oder die Tat den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 
(2) Für Verwaltungsübertretungen gemäß §§ 8 bis 10 gilt anstelle der Verjährungsfrist von einem Jahr gemäß § 
31 Abs. 1 Verwaltungsstrafgesetz 1991 – VStG, BGBl. Nr. 52/1991, eine Verjährungsfrist von 18 Monaten. 
 
§ 14. (1) Alle Organe des Bundes, der Länder und der Gemeinden sind im Rahmen ihres gesetzlichen 
Wirkungsbereiches zur Hilfeleistung an die Österreichische Nationalbank, soweit diese auf Grund dieses 
Bundesgesetzes tätig wird, verpflichtet. 
 
(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sowie die Zollorgane haben der Österreichischen 
Nationalbank über deren Ersuchen zur Sicherung der Überwachungsbefugnisse gemäß § 5 im Rahmen ihres 
gesetzlichen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten. 
 
(3) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sowie die Zollorgane haben an der Vollziehung der §§ 8 und 
12 durch Maßnahmen zur Vorbeugung gegen drohende gerichtlich strafbare Handlungen oder drohende 
Verwaltungsübertretungen sowie durch Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren 
erforderlich sind, mitzuwirken. 
 
 
 
94.) Diagnosen- und Leistungsdokumentationsverordnung  
BGBl II 589/2003 
 
§ 8. Die Träger von nicht über Landesfonds finanzierten Krankenanstalten, die den Verpflichtungen auf Grund 
dieser Verordnung nicht nachkommen, begehen, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit 
der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und sind mit einer Geldstrafe bis 
zu 5.000 Euro zu bestrafen. 
 
 
 
95.) Dienstleistungsgesetz  
BGBl I 100/2011 
 
§ 17. (1) Die Behörden haben die ihnen in Bezug auf innerstaatliche Sachverhalte zukommenden Ermittlungs- 
oder Übermittlungsbefugnisse auch in den Fällen der Verwaltungszusammenarbeit mit Behörden anderer EWR-
Staaten im Sinne der §§ 18 bis 21 auszuüben. Insbesondere dürfen die Behörden Informationen nur dann 
übermitteln, wenn sie über diese rechtmäßig verfügen oder diese rechtmäßig ermitteln können und soweit deren 
Übermittlung notwendig und verhältnismäßig ist. 
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(2) Disziplinarmaßnahmen, Verwaltungsstrafen oder strafrechtliche Sanktionen dürfen nur mitgeteilt werden, 
sofern sie rechtskräftig und von direkter Bedeutung für die Kompetenz oder die berufliche Zuverlässigkeit des 
Dienstleistungserbringers sind. Dabei ist anzugeben, aufgrund welcher Rechtsvorschriften der 
Dienstleistungserbringer verurteilt oder bestraft wurde. Der Dienstleistungserbringer ist unverzüglich zu 
informieren. 
 
(3) In einem Ersuchen um Verwaltungszusammenarbeit hat die Behörde ihre Zuständigkeit und die 
Erforderlichkeit des Inhalts und des Umfangs der erbetenen Informationen glaubhaft zu machen. Die Behörde 
darf die von der Behörde eines anderen EWR-Staates angeforderten Informationen nur übermitteln, sofern diese 
ihre Zuständigkeit und die Erforderlichkeit des Inhalts und des Umfangs der erbetenen Informationen glaubhaft 
gemacht hat, widrigenfalls das Ersuchen unter Hinweis darauf zurückzustellen ist. Die von der Behörde eines 
anderen EWR-Staates übermittelten Informationen dürfen nur für die Angelegenheit verwendet werden, für die sie 
gemäß den §§ 18 bis 21 angefordert oder übermittelt wurden. 
 
(4) Im Rahmen der Verwaltungszusammenarbeit gemäß den §§ 18 bis 21 können insbesondere folgende Daten 
übermittelt werden: 

1. Name, Kontaktdaten, Rechtsform, Niederlassung und Registereintragung des Dienstleistungserbringers; 
2. Rechtmäßigkeit der Ausübung der Dienstleistung; 
3. Dokumente des Dienstleistungserbringers wie etwa der Gesellschaftsvertrag; 
4. Vertretung des Dienstleistungserbringers; 
5. Versicherungsschutz des Dienstleistungserbringers; 
6. Konformitätsprüfungen und Zertifizierungsdienste; 
7. Ausrüstungsgegenstände; 
8. tatsächliches Bestehen eines Arbeitsverhältnisses zwischen dem Dienstleistungserbringer und einer 
bestimmten Person; 
9. Insolvenz; 
10. gemeinsame Ausübung unterschiedlicher Tätigkeiten durch den Dienstleistungserbringer oder die 
Ausübung solcher Tätigkeiten in einer Partnerschaft; 
11. Informationspflichten des Dienstleistungserbringers; 
12. kommerzielle Kommunikation des Dienstleistungserbringers im Sinne des Art. 4 Z 12 der 
Dienstleistungsrichtlinie; 
13. Bestehen einer Gefahr für die Gesundheit oder Sicherheit von Personen oder für die Umwelt auf Grund 
einer Dienstleistung; 
14. Informationen gemäß Abs. 2. 

 
(5) Informationen gemäß den §§ 18 bis 21 sind grundsätzlich im Wege des IMI auszutauschen. In dringenden 
Fällen oder wenn dies aus sonstigen Gründen ausnahmsweise zweckmäßig erscheint, können diese 
Informationen auch auf andere Weise ausgetauscht werden. 
 
(6) Von Behörden anderer EWR-Staaten angeforderte Informationen sind so schnell wie möglich zu übermitteln. 
 
(7) Bei der Verwaltungszusammenarbeit gemäß den §§ 18 bis 21 ist zu gewährleisten, dass jede Übermittlung 
und jeder Empfang von personenbezogenen Daten protokolliert wird. Diese Protokollierung hat den Anlass der 
Übermittlung, die übermittelten oder empfangenen Daten, das Datum der Übermittlung oder des Empfangs und 
die Bezeichnung der beteiligten Behörde zu umfassen. Darüber hinaus ist die im Rahmen der 
Verwaltungszusammenarbeit gemäß den §§ 18 bis 21 für die innerstaatliche Behörde tätige Person zu 
protokollieren. 
 
(8) Treten bei der Beantwortung eines Ersuchens um Verwaltungszusammenarbeit Schwierigkeiten auf, hat die 
ersuchte Behörde umgehend die ersuchende Behörde zu informieren. 
 
§ 24. (1) Wer gegen seine Informationspflichten nach § 22 Abs. 1 bis 4 und 6 oder das Gleichbehandlungsgebot 
nach § 23 verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 3.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 liegt nicht vor, wenn die Tat den Tatbestand einer gerichtlich 
strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist. 
 
 
 
96.) Dienstleistungsscheckgesetz  
BGBl I 45/2005 
 
§ 10. Wer als Arbeitgeber ein Arbeitsverhältnis im Sinne des § 1 Abs. 1 mit einem Arbeitnehmer, der nicht gemäß 
§ 1 Abs. 2 arbeitsberechtigt ist, eingeht, begeht eine Verwaltungsübertretung. Bei erstmaliger Übertretung ist der 
Arbeitgeber von der Bezirksverwaltungsbehörde unter Hinweis auf die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens mit 
Bescheid zu ermahnen und von einer Strafe abzusehen. Bei jeder weiteren Übertretung ist der Arbeitgeber von 
der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 200 Euro zu bestrafen. § 28 des 
Ausländerbeschäftigungsgesetzes (AuslBG), BGBl. Nr. 218/1975, ist auf solche Verwaltungsübertretungen nicht 
anzuwenden. 
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97.) Dokumentation im Gesundheitswesen  
BGBl 745/1996 idF BGBl I 179/2004 
 
§ 10. Die Träger von nicht über Landesgesundheitsfonds finanzierten Krankenanstalten, die den gemäß §§ 1, 2 
oder 8 auferlegten Verpflichtungen oder den Verpflichtungen gemäß §§ 4 oder 6 des Privatkrankenanstalten-
Finanzierungsfondsgesetzes, BGBl. I Nr. 165/2004, nicht nachkommen, begehen, sofern die Tat nicht den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine 
Verwaltungsübertretung und sind mit einer Geldstrafe bis zu 5.000 Euro zu bestrafen. 
 
 
 
98.) Düngemittelgesetz 1994  
BGBl 513/1994 idF  BGBl I 87/2005 
 
§ 18. Für amtliche Tätigkeiten der Behörde (§ 11) im Rahmen der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist eine 
Gebühr zu entrichten. Eine Gebühr anlässlich der Kontrolle fällt jedoch nur dann, wenn Zuwiderhandlungen 
gegen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes festgestellt werden. Für die Gebühren der Behörde gilt § 6 Abs. 6 
GESG. Im Verwaltungsstrafverfahren sind im Straferkenntnis dem Beschuldigten neben einer Verwaltungsstrafe 
die Gebühren vorzuschreiben; diese sind unmittelbar an das Bundesamt für Ernährungssicherheit zu entrichten. 
 
§ 19. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet oder nach anderen Bestimmungen mit strengeren Strafen bedroht ist, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist unbeschadet der Rechtsfolgen nach § 87 Abs. 1 Z 3 und § 91 Abs. 1 und 2 der 
Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, von der Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen 

1. mit Geldstrafe bis zu 14.530 €, wer 
a) Düngemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate oder Pflanzenhilfsmittel entgegen § 5 in Verkehr bringt, 
b) die Anzeige entgegen § 16 nicht oder nicht rechtzeitig erstattet, 
c) dem § 17 Abs. 1 Z 1, 3 oder 4 oder Abs. 2 zuwiderhandelt; 

2. mit Geldstrafe bis zu 3.630 €, wer dem § 17 Abs. 1 Z 2 zuwiderhandelt. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Die Frist für die Verfolgungsverjährung beträgt ein Jahr. 
 
(4) Eine Umwandlung der Geldstrafe in eine Freiheitsstrafe findet auch im Falle der Uneinbringlichkeit nicht statt. 
 
 
 
99.) Durchführung der befristeten Umstrukturierungsregelung für den österreichischen Zuckersektor  
BGBl II 295/2007 idF BGBl II 233/2008 
 
§ 14. (1) Eine Verwaltungsübertretung im Sinne von § 30 Abs. 2 MOG 2007 begeht insbesondere, wer eine in 
dieser Verordnung vorgesehene Meldung oder Anzeige nicht oder nicht rechtzeitig erstattet. 
 
(2) Die Bezirksverwaltungsbehörden haben die AMA über den Ausgang der bei ihnen aufgrund dieser 
Verordnung anhängigen Strafverfahren zu verständigen. 
 
(3) Die AMA hat eine Geldbuße nach Art. 27 Abs. 1 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 968/2006 einzuheben. 
 
 
 
100.) Durchführung von ästhetischen Behandlungen und Operationen  
BGBl I 80/2012 
 
§ 11. (1) Wer einer oder mehreren in den §§ 4, 5, 6, 7, 8, 9 Abs. 1 und 4 bis 6 sowie § 10 enthaltenen 
Anordnungen oder Verboten zuwider handelt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer 
Geldstrafe bis zu 15.000 Euro zu bestrafen. Der Versuch ist strafbar. 
 
(2) Sofern 

1. aus der Tat gemäß Abs. 1 eine schwerwiegende Gefahr für Leib und Leben oder die Gesundheit eines 
Menschen entstanden ist oder 
2. die Täterin (der Täter) bereits zwei Mal wegen einer Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 bestraft worden 
ist, 

ist die Täterin (der Täter) mit einer Geldstrafe bis zu 25.000 Euro zu bestrafen. 
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101.) Durchführung von befristeten Sondermaßnahmen zur Stützung des Sektors Obst und Gemüse  
BGBl II 210/2011 
 
§ 11. (1) Eine Verwaltungsübertretung gemäß § 30 Abs. 1 Z 2 MOG 2007 begeht, wer 

1. falsche Angaben über die in die Sondermaßnahme gelangte Ware macht, 
2. Interventionsware entgegen § 7 verwendet oder 
3. in anderer Weise dieser Verordnung zuwider handelt. 

 
(2) Wird bei der AMA anlässlich einer Kontrolltätigkeit durch das Verschulden eines Beteiligten, etwa durch das 
Nichtvorführen der Produkte zum vereinbarten Zeitpunkt, ein Mehraufwand herbeigeführt, so erfolgt eine 
Verrechnung dieses Mehraufwandes. 
 
 
 
102.) E-Commerce-Gesetz  
BGBl I 152/2001 
 
 
§ 26. (1) Ein Diensteanbieter begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 3.000 Euro zu 
bestrafen, wenn er 

1. gegen seine allgemeinen Informationspflichten nach § 5 Abs. 1 verstößt, 
2. gegen seine Informationspflichten für kommerzielle Kommunikation nach § 6 verstößt, 
3. gegen seine Informationspflichten für Vertragsabschlüsse nach § 9 Abs. 1 verstößt oder entgegen § 9 Abs. 
2 keinen elektronischen Zugang zu den freiwilligen Verhaltenskodizes, denen er sich unterwirft, angibt, 
4. entgegen § 10 Abs. 1 keine technischen Mittel zur Erkennung und Berichtigung von Eingabefehlern zur 
Verfügung stellt oder 
5. entgegen § 11 die Vertragsbestimmungen und die allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht so zur 
Verfügung stellt, dass sie der Nutzer speichern und wiedergeben kann. 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 liegt nicht vor, wenn die Tat den Tatbestand einer gerichtlich 
strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist. 
 
 
§ 27. (1) Die Behörde kann einen Diensteanbieter, der die Verpflichtungen nach diesem Bundesgesetz verletzt, 
darauf hinweisen und ihm auftragen, den gesetzmäßigen Zustand innerhalb einer von ihr festgelegten 
angemessenen Frist herzustellen. Dabei hat sie ihn auf die mit einer solchen Aufforderung verbundenen 
Rechtsfolgen hinzuweisen. 
 
(2) Ein Diensteanbieter ist wegen einer Verwaltungsübertretung nach § 26 Abs. 1 nicht zu bestrafen, wenn er den 
gesetzmäßigen Zustand innerhalb der von der Behörde gesetzten Frist herstellt. 
 
 
 
103.) E-Geldgesetz 2010  
BGBl I 107/2010 idF BGBl I 184/2013 
 
§ 22. (1) Die FMA hat die Einhaltung 

1. der §§ 1, 3 bis 16 dieses Bundesgesetzes sowie der §§ 40 bis 41 BWG und der Art. 5 bis 14 der 
Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers 
durch E-Geld-Institute gemäß § 3 Abs. 2 und deren Zweigstellen gemäß § 10, 
2. der §§ 40 bis 41 BWG und der Art. 5 bis 14 der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 über die Übermittlung von 
Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers durch E-Geld-Institute aus Mitgliedstaaten in Österreich gemäß 
§ 9 im Rahmen der Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit, 
3. der §§ 1, 3 bis 8 und 11 bis 16 dieses Bundesgesetzes sowie der §§ 40 bis 41 BWG und der Art. 5 bis 14 
der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers 
durch Zweigstellen ausländischer E-Geld-Institute gemäß § 4 Abs. 6 sowie 
4. des § 20 dieses Bundesgesetzes durch sämtliche E-Geld-Emittenten 

zu überwachen und dabei auf das volkswirtschaftliche Interesse an einem funktionsfähigen Finanzmarkt und die 
Finanzmarktstabilität Bedacht zu nehmen. Weiters ist die FMA zur Verhängung von Verwaltungsstrafen bei 
Verstößen gegen die §§ 17 bis 20 dieses Bundesgesetzes zuständig. 
 
(2) Die Zuordnung der Kosten der Aufsicht nach diesem Bundesgesetz innerhalb des Rechnungskreises 1 gemäß 
§ 19 Abs. 1 Z 1 FMABG hat gemäß § 60 Abs. 2 bis 8 ZaDiG zu erfolgen. Kostenpflichtig sind alle E-Geld-Institute 
gemäß § 3 Abs. 2 und Zweigstellen gemäß § 9. Kosten der Aufsicht nach diesem Bundesgesetz über 
Kreditinstitute sind Kosten im Rahmen der Bankenaufsicht. 
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(3) Die FMA und die Österreichische Nationalbank arbeiten zur wirksamen Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben 
nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes eng zusammen. § 79 BWG findet mit der Maßgabe Anwendung, dass die 
dort für den Bereich der Bankenaufsicht geregelten Aufgaben der Österreichischen Nationalbank für die Zwecke 
dieses Bundesgesetzes für den Bereich der E-Geld-Institutsaufsicht gelten und an die Stelle des Verweises auf § 
73 BWG ein Verweis auf § 7 dieses Bundesgesetzes und an die Stelle des Verweises auf § 44 BWG ein Verweis 
auf § 14 dieses Bundesgesetzes treten. An die Stelle des Verweises auf § 74 BWG tritt ein Verweis auf § 20 
ZaDiG. 
 
(4) Bei der Zusammenarbeit mit anderen Behörden ist § 72 BWG anzuwenden. 
 
(5) Die FMA hat im Internet folgende Informationen zu veröffentlichen und laufend zu aktualisieren: 
1. Den Wortlaut der im Bereich der E-Geld-Institutsaufsicht geltenden Gesetze und Verordnungen; 
2. die Mindeststandards und Rundschreiben der FMA im Bereich der E-Geld-Institutsaufsicht; 
3. die Ausübung der in der Richtlinie 2009/110/EG eröffneten Wahlrechte. 
 
(6) Die Aufgaben, Rechte und Pflichten der Österreichischen Nationalbank im Bereich der 
Zahlungssystemaufsicht nach § 44a NBG bleiben von den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes unberührt. 
 
§ 23. (1) Die FMA und die Österreichische Nationalbank sind zur konventionellen und automatisierten Ermittlung 
und Verarbeitung von Daten im Sinne des DSG 2000 ermächtigt, soweit dies in ihrem Aufgabenbereich nach 
diesem Bundesgesetz liegt; das sind: 

1. Konzessionen von E-Geld-Instituten und die für die Erteilung maßgeblichen Umstände; 
2. Leitung, verwaltungsmäßige und buchhalterische Organisation sowie interne Kontrolle und Revision von E-
Geld-Instituten; 
3. Zweigstellen und die Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs; 
4. Eigenkapital; 
5. Qualifizierte Beteiligungen an E-Geld-Instituten; 
6. Jahresabschluss und Rechnungslegung; 
7. aufsichtsbehördliche Maßnahmen gemäß §§ 25 und 26; 
8. Verwaltungsstrafen gemäß §§ 28 und 29; 
9. Ermittlungen gemäß § 22b FMABG; 
10. Informationen, die von zuständigen Behörden im Rahmen des Informationsaustausches gemäß §§ 32 bis 
35 erlangt wurden; 
11. Führung des E-Geld-Institutsregisters; 
12. die Zuordnung von Kosten für die E-Geld-Diensteaufsicht. 

 
(2) Die Übermittlung von Daten gemäß Abs. 1 durch die FMA ist im Rahmen der Amtshilfe zulässig sowie an 
zuständige Behörden von Mitgliedstaaten, soweit dies für die Erfüllung von Aufgaben, die den Aufgaben der FMA 
und der Österreichischen Nationalbank nach diesem Bundesgesetz entsprechen, erforderlich ist, und soweit die 
übermittelten Daten bei diesen Behörden dem Berufsgeheimnis gemäß Art. 22 der Richtlinie 2007/64/EG 
unterliegen. 
 
(3) Die Übermittlung von Daten gemäß Abs. 1 durch die FMA ist innerhalb desselben Rahmens, zu denselben 
Zwecken und mit denselben Beschränkungen wie an zuständige Behörden von Mitgliedstaaten gemäß Abs. 2 
auch an Behörden von Drittländern, die den Aufgaben der FMA oder der Österreichischen Nationalbank 
entsprechende Aufgaben wahrzunehmen haben, nur zulässig, soweit die übermittelten Daten bei diesen 
Behörden einem dem Berufsgeheimnis in Art. 22 der Richtlinie 2007/64/EG entsprechenden Berufsgeheimnis 
unterliegen und die Übermittlung im Einklang mit Kapitel IV der Richtlinie 95/46/EG zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Personenverkehr, ABl. Nr. L 281 vom 
23.11.1995, S. 31, steht. 
 
§ 29. (1) Wer E-Geld gemäß § 1 Abs. 1 ohne die erforderliche Berechtigung ausgibt, begeht, eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 100.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer E-Geld entgegen § 17 über dem Nennwert des entgegengenommenen Geldbetrages ausgibt, begeht, 
eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 60.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines E-Geld-Institutes gemäß § 1 Abs. 2 Z 2 oder einer Zweigstelle 
gemäß § 9 Abs. 2 die Pflichten gemäß §§ 40, 40a, 40b, 40c, 40d, 41 Abs. 1 bis 4 BWG verletzt, begeht, eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen oder mit einer 
Geldstrafe bis zu 150.000 Euro zu bestrafen. 
 
(4) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines E-Geld-Instituts gemäß § 3 Abs. 2 oder einer Zweigstelle gemäß § 
10 

1. gegen eine Beschränkung gemäß § 3 dieses Bundesgesetzes oder gegen eine Verpflichtung gemäß §§ 18 
oder 19 Abs. 1 bis 3 ZaDiG verstößt oder 
2. gegen eine Verpflichtung gemäß § 11 dieses Bundesgesetzes oder gegen § 20 ZaDiG verstößt oder 
3. es entgegen den Art. 5 bis 14 der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 über die Übermittlung von Angaben zum 
Auftraggeber bei Geldtransfers die Sammlung, Aufbewahrung, Überprüfung oder Weiterleitung der 



101 
 

erforderlichen Angaben unterlässt oder Geldtransfers vornimmt oder entgegennimmt oder 
Aufbewahrungspflichten oder Mitteilungspflichten verletzt oder 
4. gegen eine Verpflichtung gemäß § 42 Abs. 1, 2, 3, 4 Z 1 oder 3, Abs. 5, 6 oder 7 BWG verstößt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA hinsichtlich der Z 1 mit Geldstrafe bis zu 100.000 Euro 
und hinsichtlich der Z 2, der Z 3 oder Z 4 mit Geldstrafe bis zu 60.000 Euro zu bestrafen. 
 
(5) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines E-Geld-Instituts gemäß § 3 Abs. 2 oder einer Zweigstelle gemäß § 
10 die Sicherungspflichten des § 12 dieses Bundesgesetzes oder des § 17 ZaDiG verletzt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 100.000 Euro zu bestrafen. 
 
(6) Wer als Abschlussprüfer eines E-Geld-Instituts gemäß § 3 Abs. 2 oder einer Zweigstelle gemäß § 10 seine 
Meldepflichten gemäß § 27 Abs. 1, 2 oder 3 verletzt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA 
mit Geldstrafe bis zu 100.000 Euro zu bestrafen. 
 
(7) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines E-Geld-Instituts gemäß § 3 Abs. 2 oder einer Zweigstelle gemäß § 
10 unterlässt, der FMA entgegen § 14 Abs. 3 den Jahresabschluss rechtzeitig vorzulegen, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis 20.000 Euro zu bestrafen. 
 
(8) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines E-Geld-Instituts gemäß § 3 Abs. 2 

1. die Pflichten gemäß §§ 15, 16 Abs. 2 verletzt oder entgegen § 17 E-Geld unter dem Nennwert des 
entgegengenommenen Geldbetrages ausgibt oder 
2. die Pflichten gemäß §§ 18, 19 oder 20 verletzt oder 
3. die unverzügliche schriftliche Anzeige von in § 6 Abs. 3 oder § 7 genannten Sachverhalten an die FMA 
unterlässt oder 
4. die unverzügliche schriftliche Anzeige gemäß § 21 Abs. 3 ZaDiG von in § 15 dieses Bundesgesetzes 
genannten Sachverhalten an die FMA unterlässt, 

begeht, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA in den Fällen nach Z 1 mit Geldstrafe bis zu 60.000 
Euro und in Fällen nach Z 2 bis 4 mit einer Geldstrafe bis zu 10.000 Euro zu bestrafen. 
 
(9) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) einer Zweigstelle gemäß § 9 Abs. 2 

1. entgegen § 17 E-Geld unter dem Nennwert des entgegengenommenen Geldbetrages ausgibt oder 
2. die Pflichten der §§ 18 bis 20 verletzt, 

begeht, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA in Fällen nach Z 1 mit Geldstrafe bis zu 60.000 Euro 
und in den Fällen nach Z 2 mit Geldstrafe bis zu 10.000 Euro zu bestrafen. 
 
(10) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines E-Geld-Emittenten gemäß § 1 Abs. 2 Z 1 oder 3 bis 6 

1. entgegen § 17 E-Geld unter dem Nennwert des entgegengenommenen Geldbetrages ausgibt oder 
2. die Pflichten der §§ 18 bis 20 dieses Bundesgesetzes verletzt, 

begeht, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA in den Fällen nach Z 1 mit Geldstrafe bis zu 60.000 
Euro und in Fällen nach Z 2 mit Geldstrafe bis zu 10.000 Euro zu bestrafen. 
  
(11) Wer E-Geld treuhändig erwirbt und seiner Offenlegungsverpflichtung gemäß § 40 Abs. 2 BWG gegenüber 
einem E-Geld-Institut gemäß § 3 Abs. 2 oder § 9 oder gegenüber einem anderen E-Geld-Emittenten gemäß § 1 
Abs. 2 Z 4 oder 5 nicht nachkommt, begeht, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis 
zu 60.000 Euro zu bestrafen. 
 
(13) Eine Verwaltungsübertretung nach den Abs. 1 bis 11 wird nur dann verwirklicht, wenn die Tat nicht den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 
§ 30. (1) Für die Verhängung von Verwaltungsstrafen gemäß §§ 28 und 29 ist in erster Instanz die FMA 
zuständig. 
 
(2) Bei Verwaltungsübertretungen gemäß den §§ 28 bis 29 gilt anstelle der Verjährungsfrist des § 31 Abs. 1 VStG 
eine Verjährungsfrist von 18 Monaten. 
 
(3) Bei der Ermittlung in Verwaltungsstrafverfahren gemäß § 28 und gemäß § 29 Abs. 1 bis 11 kommen der FMA 
alle Kompetenzen gemäß § 25 Abs. 2 zu. 
 
(4) Die FMA hat E-Geld-Inhaber, die eine Beschwerde gegen einen Verstoß eines E-Geld-Institutes gegen § 12 
oder eines E-Geld-Emittenten gegen das 3. Hauptstück zur Anzeige bringen, auf die Möglichkeit einer 
Beschwerde bei der außergerichtlichen FIN-NET Schlichtungsstelle (§ 3 Z 9 ZaDiG) unter Angabe von deren Sitz 
und Adresse zu verweisen. 
 
 
 
104.) E-Government-Gesetz  
BGBl I Nr 10/2004 idF BGBl I 7/2008 
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§ 22. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine 
Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 20.000 Euro zu ahnden ist, 
wer 

1. sich die Stammzahl einer natürlichen Person oder deren bPK entgegen den Bestimmungen des 2. oder 3. 
Abschnitts verschafft, um sie für die rechtswidrige Ermittlung personenbezogener Daten des Betroffenen 
einzusetzen, oder 
2. ein bPK eines anderen Auftraggebers des privaten Bereichs unbefugt speichert oder benützt oder 
3. anderen Auftraggebern des privaten Bereichs die mit der eigenen Stammzahl gebildeten bPK in einer nach 
§ 8 DSG 2000 unzulässigen Weise zur Verfügung stellt oder 
4. als Auftraggeber des privaten Bereichs ein bPK dazu benützt, um Dritten Daten über einen gemeldeten 
Wohnsitz des Betroffenen zu verschaffen oder 
5. eine Amtssignatur entgegen § 19 Abs. 2 verwendet oder ihre Verwendung vortäuscht. 

  
(2) Die Strafe des Verfalls von Gegenständen (§§ 10, 17 und 18 VStG 1991), die mit einer 
Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 in Zusammenhang stehen, kann ausgesprochen werden. 
 
(3) Örtlich zuständig für Entscheidungen nach Abs. 1 und 2 ist jene Behörde, in deren Sprengel die Tat begangen 
worden ist. 
 
 
 
105.) Eigentümerkontrollverordnung  
BGBl II 83/2009 idF BGBl II 126/2012  
 
§ 9. (1) Der Anzeigepflichtige hat bei der Anzeige anzugeben: 
1. Ob gegen ihn ein gerichtliches Strafverfahren geführt wird oder ob zu einem früheren Zeitpunkt ein 
Strafverfahren wegen eines Verbrechens oder Vergehens geführt worden ist. Dies ist durch geeignete Nachweise 
zu belegen. 
2. Ob gegen ihn im Zusammenhang mit einer unternehmerischen Tätigkeit ein Verwaltungsstrafverfahren oder 
ein vergleichbares Verfahren nach einer anderen Rechtsordnung geführt wird oder mit einer Strafe oder 
Ermahnung in den letzten zehn Jahren abgeschlossen worden ist. 
3. Ob er als Schuldner in ein Konkursverfahren, Ausgleichsverfahren oder ein vergleichbares Verfahren 
verwickelt ist oder war. 
4. Ob eine Aufsichtsbehörde, deren Aufsicht er untersteht oder unterstand, gegen ihn in den letzten zehn Jahren 
eine Untersuchung eingeleitet oder eine Maßnahme ergriffen hat und ob und wie ein solches Verfahren 
abgeschlossen wurde. 
5. Ob ihm eine Eintragung, Genehmigung, Bewilligung, Mitgliedschaft oder Berechtigung zur Ausübung eines 
Gewerbes oder einer sonstigen beruflichen Tätigkeit in den letzten zehn Jahren durch eine Behörde oder ein 
Gericht nicht erteilt, entzogen, untersagt oder aufgehoben worden ist oder ein entsprechendes Verfahren geführt 
wird. 
 
(2) Nach Abs. 1 Z 1 nicht anzugeben sind Strafverfahren, die aus rechtlichen Gründen oder mangels 
hinreichenden Tatverdachts eingestellt oder mit einem Freispruch beendet worden sind. Nicht anzugeben sind 
weiters Strafverfahren, die durch Rücktritt von der Verfolgung beendet wurden, wenn nach dem Rücktritt von der 
Verfolgung fünf Jahre vergangen sind, sowie Verurteilungen, die getilgt wurden. 
 
(3) Der Anzeigepflichtige hat ferner zu erklären, ob seine Zuverlässigkeit oder die Zuverlässigkeit einer Person 
nach § 8 Abs. 1 Z 3 oder 7 als Erwerber einer qualifizierten Beteiligung an einem Kreditinstitut, 
Versicherungsunternehmen, an einer Wertpapierfirma, an einem Wertpapierdienstleistungsunternehmen, an 
einem Zahlungsinstitut oder an einem E-Geld-Institut durch eine für deren Aufsicht zuständige Aufsichtsbehörde 
geprüft worden ist. Er hat weiterhin zu erklären, ob eine vergleichbare Prüfung durch eine andere Behörde erfolgt 
ist. Amtliche Dokumente sind der Anzeige beizufügen. Liegen dem Anzeigepflichtigen solche Dokumente nicht 
vor, hat er dies zu begründen. 
 
(4) Die nach Abs. 1 erforderlichen Angaben sind vom Anzeigepflichtigen auch hinsichtlich von ihm geleiteter 
Unternehmen und jeder Person nach § 8 Abs. 1 Z 3 und 7 zu machen. 
 
 
 
106.) Einfuhr von Hanf aus Drittstaaten  
BGBl II 414/2008 
 
§ 11. (1) Eine Verwaltungsübertretung im Sinne des § 30 Abs. 1 Z 2 MOG 2007 begeht, wer 

1. eine Behandlung der importierten Hanfsamen nicht fristgerecht vornimmt, 
2. gegen die Bestimmungen betreffend die ordnungsgemäße Bestandsbuchführung verstößt, 
3. die Bescheinigung gemäß § 5 nicht rechtzeitig übermittelt oder 
4. nicht zur Aussaat bestimmte Hanfsamen einer verordnungswidrigen Verwendung zuführt. 
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(2) Bei wiederholten Zuwiderhandlungen gemäß Abs. 1 hat die AMA die Zulassung nach § 3 zu entziehen. 
 
 
 
107.) Einführung der halbtägig kostenlosen Kindergartenbetreuungseinrichtungen (Bund - Länder)  
BGBl I 99/2009  
 
Art. 4 (1) Die Länder verpflichten sich, die landesgesetzlichen Vorschriften soweit erforderlich dahingehend zu 
ändern, dass die Pflicht zum halbtägigen Besuch von geeigneten institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen 
unter Beachtung der Abs. 2 bis 6 festgelegt wird. 
 
(2) Zum Besuch von geeigneten institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen sind jene Kinder verpflichtet, die 
vor dem 1. September des jeweiligen Jahres das 5. Lebensjahr vollendet haben und im Folgejahr schulpflichtig 
werden. Davon ausgenommen sind Kinder, die vorzeitig die Schule besuchen sowie jene Kinder, denen auf 
Grund einer Behinderung oder aus medizinischen Gründen bzw. auf Grund eines besonderen 
sonderpädagogischen Förderbedarfes oder auf Grund der Entfernung bzw. schwieriger Wegverhältnisse 
zwischen Wohnort und nächstgelegener geeigneter institutioneller Kinderbetreuungseinrichtung der Besuch nicht 
zugemutet werden kann. Ausgenommen sind auch jene Kinder, bei denen die Verpflichtung im Rahmen der 
häuslichen Erziehung bzw. durch eine Tagesmutter/einen Tagesvater erfolgt, sofern die Bildungsaufgaben und 
Zielsetzungen gemäß Artikel 2 erfüllt werden. 
 
(3) Die Besuchspflicht gilt während des Kindergartenjahres, ausgenommen sind die nach den jeweiligen 
landesgesetzlichen Vorschriften geregelten schulfreien Tage und Schulferien gemäß § 8 Abs. 3 und 4 
Schulzeitgesetz 1985, BGBl. Nr. 77/1985. Als Ausnahme gelten auch eine allfällige Unbenützbarkeit des 
Gebäudes sowie die sonstigen im § 8 Abs. 8 des Schulzeitgesetzes 1985 angeführten Gründe. 
 
(4) Der verpflichtende Besuch der institutionellen Kinderbetreuungseinrichtung hat an mindestens vier Tagen pro 
Woche für mindestens 16 bis 20 Stunden zu erfolgen. 
 
(5) Das Fernbleiben ist nur im Fall einer gerechtfertigten Verhinderung des Kindes zulässig. Diese liegt 
insbesondere bei Urlaub (max. 3 Wochen), Erkrankung des Kindes oder der Eltern sowie außergewöhnlichen 
Ereignissen vor. 
 
(6) Bei Verstoß gegen die Besuchspflicht sind verwaltungsstrafrechtlich bundesweit möglichst einheitliche 
Sanktionen gegen die Eltern beziehungsweise sonstige mit Pflege und Erziehung betraute Personen zu 
verhängen, die auf landesgesetzlicher Ebene zu regeln sind. 
 
 
 
108.) Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 2008  
BGBl I 87/2008 idF BGBl I 33/2013 
 
Art. I. (1) Die Verwaltungsverfahrensgesetze (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG, 
Verwaltungsstrafgesetz 1991 – VStG und Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 – VVG) regeln das Verfahren 
der nachstehend bezeichneten Verwaltungsorgane, soweit sie behördliche Aufgaben besorgen und im Folgenden 
nicht anderes bestimmt ist. 
 
(2) Von den Verwaltungsverfahrensgesetzen sind anzuwenden: 

1. das AVG auf das behördliche Verfahren der Verwaltungsbehörden; 
2. das VStG auf das Strafverfahren der Verwaltungsbehörden mit Ausnahme der Finanzstrafbehörden des 
Bundes; 
3. das VVG auf das Vollstreckungsverfahren der Behörden der allgemeinen staatlichen Verwaltung, der 
Organe der Städte mit eigenem Statut und der Landespolizeidirektionen. 

 
(3) Soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, sind die Verwaltungsverfahrensgesetze nicht anzuwenden: 

1. in den Angelegenheiten der öffentlichen Abgaben und Beiträge, die von den Abgabenbehörden erhoben 
werden, mit Ausnahme der Verwaltungsabgaben nach § 78 AVG; 
1a. in den Angelegenheiten des Patentwesens sowie des Schutzes von Mustern, Marken und anderen 
Warenbezeichnungen mit Ausnahme des in diesen Angelegenheiten durchzuführenden Strafverfahrens; 
1b. in den Angelegenheiten der Bodenreform mit Ausnahme des in diesen Angelegenheiten 
durchzuführenden Strafverfahrens; 
2. in den Angelegenheiten des Familienlastenausgleiches mit Ausnahme des in diesen Angelegenheiten 
durchzuführenden Strafverfahrens; 
3. in den Angelegenheiten des öffentlich-rechtlichen Dienst-, Ruhe- und Versorgungsverhältnisses zum Bund, 
zu den Ländern, zu den Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie zu den sonstigen Körperschaften, Fonds 
und Anstalten des öffentlichen Rechts; 
4. in den Angelegenheiten der Durchführung der Wahl des Bundespräsidenten, von Wahlen zu den 
allgemeinen Vertretungskörpern und zum Europäischen Parlament, der Wahl des Bürgermeisters durch die 
zur Wahl des Gemeinderates Berechtigten und von Wahlen der Organe der gesetzlichen beruflichen 
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Vertretungen, in den Angelegenheiten der Durchführung von Volksbegehren, Volksabstimmungen und 
Volksbefragungen auf Grund der Bundesverfassung oder einer Landesverfassung und von Europäischen 
Bürgerinitiativen sowie in den Angelegenheiten der unmittelbaren Mitwirkung der zum Gemeinderat 
Wahlberechtigten an der Besorgung der Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde mit 
Ausnahme des in allen diesen Angelegenheiten durchzuführenden Strafverfahrens; 
5. in den Angelegenheiten des Disziplinarrechts; 
6. auf die Durchführung von Prüfungen, die der Beurteilung der Kenntnisse von Personen auf bestimmten 
Sachgebieten dienen, soweit es sich nicht um die Zulassung zur Prüfung handelt. 

 
Art. II. (1) Wo in diesem Bundesgesetz, im AVG oder im VStG von Behörden gesprochen wird, sind darunter die 
Verwaltungsbehörden zu verstehen, für deren Verfahren diese Bundesgesetze gemäß Art. I Abs. 2 Z 1 bzw. Z 2 
gelten. 
 
(2) Verwaltungsvorschriften im Sinne der Verwaltungsverfahrensgesetze sind alle die verschiedenen Gebiete der 
Verwaltung regelnden, von den im Abs. 1 bezeichneten Behörden zu vollziehenden Gesetze – dieses 
Bundesgesetz inbegriffen –, Verordnungen, Staatsverträge und unmittelbar geltenden Vorschriften des 
Unionsrechts. 
 
(3) Verwaltungsübertretungen im Sinne des VStG sind die von den in Art. I Abs. 2 Z 2 genannten Behörden zu 
ahndenden Übertretungen. 
 
Art. III. (1) Wer 

1. in Angelegenheiten, in denen er nicht zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugt ist, gewerbsmäßig für 
den Gebrauch vor inländischen oder ausländischen Gerichten oder Verwaltungsbehörden schriftliche 
Anbringen oder Urkunden verfasst, einschlägige Auskünfte erteilt, vor inländischen Gerichten oder 
Verwaltungsbehörden Parteien vertritt oder sich zu einer dieser Tätigkeiten in schriftlichen oder mündlichen 
Kundgebungen anbietet (Winkelschreiberei) oder 
2. sich die Beförderung durch eine dem öffentlichen Verkehr dienende Einrichtung verschafft, ohne das nach 
den Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen dieser Einrichtungen festgesetzte Entgelt 
ordnungsgemäß zu entrichten, oder 
3. einen anderen aus dem Grund der Rasse, der Hautfarbe, der nationalen oder ethnischen Herkunft, des 
religiösen Bekenntnisses oder einer Behinderung diskriminiert oder ihn hindert, Orte zu betreten oder 
Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, die für den allgemeinen öffentlichen Gebrauch bestimmt sind, oder 
4. nationalsozialistisches Gedankengut im Sinne des Verbotsgesetzes, StGBl. Nr. 13/1945, in der Fassung 
des Bundesverfassungsgesetzes BGBl. Nr. 25/1947, verbreitet, 

begeht, in den Fällen der Z 3 oder 4 dann, wenn die Tat nicht nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit 
strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, in den 
Fällen der Z 2 und 4 für das Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion, in den Fällen der Z 1 und 2 mit einer 
Geldstrafe von bis zu 218 Euro, im Fall der Z 3 mit einer Geldstrafe von bis zu 1.090 Euro und im Fall der Z 4 mit 
einer Geldstrafe von bis zu 2.180 Euro zu bestrafen. Im Fall der Z 4 ist der Versuch strafbar und können 
Gegenstände, mit denen die strafbare Handlung begangen wurde, für verfallen erklärt werden.  
 
(2) Die Organe der Bundespolizei haben bei der Vollziehung des Abs. 1 als Hilfsorgane der zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde einzuschreiten. 
 
(3) Abs. 1 Z 1 ist nicht anzuwenden, soweit besondere Vorschriften gegen die unbefugte Parteienvertretung 
bestehen. 
 
(4) Die Tat nach Abs. 1 Z 2 wird straflos, wenn der Täter bei der Betretung, wenngleich auf Aufforderung, den 
Fahrpreis und einen in den Tarifbestimmungen oder Beförderungsbedingungen etwa vorgesehenen Zuschlag 
unverzüglich zahlt. Dies gilt auch, wenn der Täter den Fahrpreis und einen in den Tarifbestimmungen oder 
Beförderungsbedingungen etwa vorgesehenen Zuschlag innerhalb von drei Tagen zahlt, sofern er sich bei der 
Zahlungsaufforderung im Beförderungsmittel durch eine mit einem Lichtbild ausgestattete öffentliche Urkunde 
ausweist. 
 
(5) Ist ein gerichtliches Strafverfahren wegen einer Tat nach Abs. 1 Z 4 anders als durch Rücktritt von der 
Verfolgung (Diversion) oder durch rechtskräftigen Schuldspruch beendet worden, so ist dies der Behörde 
mitzuteilen. Die Mitteilung obliegt im Fall der Einstellung des Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft, in 
allen anderen Fällen dem Gericht. 
 
(6) Die Zeit von der Erstattung der Strafanzeige wegen einer Tat nach Abs. 1 Z 4 bis zum Einlangen der 
Mitteilung gemäß Abs. 5 bei der Behörde ist in die Verjährungsfrist (§ 31 Abs. 1 VStG) nicht einzurechnen. 
 
 
 
109.) Eisenbahn-Eignungs- und Prüfungsverordnung  
BGBl II 31/2013 
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§ 19. (1) Das Eisenbahnunternehmen hat Eisenbahnaufsichtsorganen einen Ausweis auszustellen. Das 
Eisenbahnaufsichtsorgan hat den Ausweis bei Ausübung seiner Befugnisse auf Verlangen vorzuweisen. 
 
(2) Ausweise sind als beidseitig bedruckte Kunststoffkarten in der Größe 5,4 cm x 8,5 cm auszuführen. Der 
Ausweis kann als Chipkarte ausgeführt werden. 
 
(3) Die Gültigkeit des Ausweises ist mit maximal zehn Jahren zu befristen. 
 
(4) Der Ausweis hat auf der Vorderseite (Bildseite) folgende Daten zu enthalten: 

1. Bezeichnung des Eisenbahnunternehmens; 
2. Lichtbild; 
3. Schriftzug „Eisenbahnaufsichtsorgan“; 
4. Akademische Grade, Vor- und Familien- oder Nachnamen; 
5. Schriftzug „Seriennummer“ und die Seriennummer des Ausweises; 
6. Schriftzug „Gültig bis“ und das Datum des Gültigkeitsablaufs des Ausweises. 

 
(5) Die Befugnisse der Eisenbahnaufsichtsorgane sind auf der Rückseite des Ausweises wie folgt anzugeben: 

“Befugnisse der Eisenbahnaufsichtsorgane gemäß § 30 des Eisenbahngesetzes 1957 (EisbG), BGBl. Nr. 60: 
- Überwachung des Verhaltens von Personen gegenüber Eisenbahnanlagen einer öffentlichen Eisenbahn, in 
auf öffentlichen Eisenbahnen betriebenen Schienenfahrzeugen und im Verkehr auf einer öffentlichen 
Eisenbahn; 
- Überwachung der Ordnung auf den Bahnhofsvorplätzen; 
- Überwachung des Verhaltens von Eisenbahnbediensteten von Zugang ausübenden 
Eisenbahnunternehmen; 
- Erteilung von dienstlichen Anordnungen an Bahnbenützende; 
- Festnahme von Personen, die sie bei einer Verwaltungsübertretung gemäß den §§ 43 Abs. 1, 46, 47 Abs. 1 
und 47b EisbG auf frischer Tat betreten, sofern auch die übrigen Voraussetzungen des § 35 
Verwaltungsstrafgesetz 1991 (VStG), BGBl. Nr. 52, vorliegen.“ 

 
(6) Die Seriennummer ist vom Eisenbahnunternehmen zu vergeben und aus der Jahreszahl und der 
Ordnungszahl zu bilden, die jährlich mit 1 beginnt und fortlaufend nummeriert wird. Die Zuteilung von 
Zahlenstöcken an einzelne Organisationseinheiten ist zulässig. 
 
(7) Auf der Rückseite eines Ausweises darf zusätzlich auch die weitere Ausbildung der/des 
Eisenbahnbediensteten im Sinne des § 1 Abs. 2 durch Anführung der zutreffenden Ziffern vermerkt werden. 
Ausbildungen, die eine notwendige Voraussetzung für andere abgeschlossene Ausbildungen bilden, sind hiebei 
nicht zu berücksichtigen. 
 
(8) Die in Abs. 4 angeführten Daten sind im Register des Eisenbahnunternehmens zu speichern. 
 
§ 39. (1) Zu einem Eisenbahnaufsichtsorgan nach § 30 EisbG darf nur eine hierfür geeignete Person bestellt 
werden. 
 
(2) Die Eignung setzt eine Ausbildung für „Betriebsdienst“ voraus. Das Eisenbahnaufsichtsorgan muss zusätzlich 
über jene Ausbildung verfügen, die zur Beurteilung der zu überwachenden Tätigkeit erforderlich ist. 
 
(3) Die Schulungseinrichtung hat unter Berücksichtigung der Aufgaben von Eisenbahnaufsichtsorganen nach § 
30 EisbG nachstehende allgemeine Fachkenntnisse im erforderlichen Umfang durch 20 Unterrichtseinheiten zu 
vermitteln: 

1. Grundsätze der wesentlichen Rechtsvorschriften 
a) allgemeine Grundsätze (Methoden, Rechtsordnung, Rechtsquellen und Behörden); 
b) Eisenbahnrecht einschließlich Unfalluntersuchungsrecht, Eisenbahnbeförderungsrecht und 
Gefahrgutbeförderungsrecht; 
c) Schadenersatz- und Haftpflichtrecht; 
d) Strafrecht und Verwaltungsstrafrecht; 

2. Vorgehen bei der Erteilung von dienstlichen Anordnungen und der Festnahme von Personen. 
 
(4) Innerhalb eines Jahres ab Ende der Ausbildung ist eine mündliche Prüfung über die allgemeinen 
Fachkenntnisse abzulegen. 
 
(5) Ein Eisenbahnaufsichtsorgan muss sich die erforderlichen Fachkenntnisse über die wesentlichen Bestandteile 
des Sicherheitsmanagementsystems sowie die wesentlichen örtlichen Besonderheiten vor Antritt der Tätigkeit 
aneignen. 
 
(6) In der Bescheinigung sind jene Eisenbahnstrecken und qualifizierten Tätigkeiten, zu deren Überwachung das 
Eisenbahnaufsichtsorgan bestimmt wurde, anzuführen. 
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§ 40. (1) Die Tätigkeit eines Betriebsleiters nach § 21 EisbG (einschließlich dessen Stellvertreter, fachlich 
zuständiger Betriebsleiter und deren allfälliger Stellvertreter) darf nur durch hiefür geeignete 
Eisenbahnbedienstete ausgeübt werden. 
 
(2) Diese Eignung setzt die Eignung für „Eisenbahnaufsichtsorgan“ voraus. 
 
(3) Die Schulungseinrichtung hat unter Berücksichtigung der Aufgaben des Betriebsleiters (§ 9 der 
Eisenbahnverordnung 2003, BGBl. II Nr. 209) nachstehende allgemeine Fachkenntnisse im erforderlichen 
Umfang zu vermitteln: 

1. Fachgebiet Eisenbahnbetrieb (mindestens 90 Unterrichtseinheiten): 
a) Systembedingte Grundlagen der Betriebsprozesse, System Rad/Schiene; 
b) Betriebsbedienstete; 
c) Personenbefördernde Fahrten; 
d) Nichtpersonenbefördernde Fahrten; 
e) Kommunikation und Dokumentation im Betriebsdienst; 
f) Unterstützende Systeme und Verfahren; 
g) Unfallmanagement; 

2. Fachgebiet Sicherungstechnik (mindestens 40 Unterrichtseinheiten): 
a) Grundlagen; 
b) Gleisfreimeldesysteme, Grundlagen der Zugbeeinflussungssysteme; 
c) Eisenbahnkreuzungssicherungsanlagen; 
d) Streckenblockanlagen; 
e) Stellwerke; 

3. Fachgebiet Energieversorgung (mindestens 20 Unterrichtseinheiten): 
a) Funktion, Aufbau und Schaltung von elektrischen Bahnanlagen; 
b) Arbeiten in Bahnstromanlagen; 
c) Gefahren durch Bahnstromanlagen; 
4. Fachgebiet Fahrzeugtechnik (mindestens 40 Unterrichtseinheiten): 
a) Wagentechnik; 
b) Mechanischer Aufbau von Schienenfahrzeugen; 
c) Aufbau und Funktion von Elektro- und Dieseltriebfahrzeugen; 
d) Dienst auf Triebfahrzeugen; 
e) Bremstechnik; 
f) Instandhaltung der Fahrzeuge; 
g) Lauftechnik und Mechanik der Zugförderung (Fahrzeugdynamik); 
h) Brandschutz, Stör- und Notfallkonzepte; 
i) Druckbehälter an Fahrzeugen; 

5. Fachgebiet Eisenbahnbautechnik (mindestens 40 Unterrichtseinheiten): 
a) Brückenbau; 
b) Oberbautechnik; 
c) Hochbau; 
d) Trassierung; 
e) Unterbau, Bahnsteige; 
f) Verkehrsplanung; 
g) Baubetriebsplanung; 

6. Fachgebiet Rechtsvorschriften (mindestens 40 Unterrichtseinheiten): 
a) Grundsätze (Methoden, Rechtsordnung, Rechtsquellen, allgemeines Verwaltungsrecht, 
Verwaltungsverfahrensrecht und Behörden, etc.); 
b) Eisenbahnrecht (Eisenbahngesetz 1957 samt Verordnungen hiezu, Unfalluntersuchungsrecht, 
Enteignungsrecht, Eisenbahnbeförderungsrecht und völkerrechtliche Verträge); 
c) ArbeitnehmerInnenschutzrecht (Grundsätze des ArbeitnehmerInnenschutzes und des ASchG sowie der 
hierzu erlassenen Verordnungen); 
d) sonstiges besonderes Verwaltungsrecht; 
e) Schadenersatz- und Haftpflichtrecht; 
f) Strafrecht und Verwaltungsstrafrecht. 

 
(4) Die Ausbildung nach Abs. 3 kann insoweit entfallen, als die erforderlichen allgemeinen Fachkenntnisse in 
anderen zuvor abgeschlossenen Ausbildungen enthalten waren. Hiebei entfällt die Ausbildung für das 

1. Fachgebiet Eisenbahnbetrieb bei Vorliegen der Eignung für „Fahrdienstleitung“; 
2. Fachgebiet Energieversorgung durch den Abschluss eines elektrotechnischen Studiums oder einer 
elektrotechnischen Ausbildung an einer höheren berufsbildenden Schule. 
3. Fachgebiet Fahrzeugtechnik bei Vorliegen der Eignung für „Fahrzeugdienst“ oder durch den Abschluss 
eines maschinenbautechnischen Studiums oder einer maschinenbautechnischen Ausbildung an einer 
höheren berufsbildenden Schule; 
4. Fachgebiet Eisenbahnbautechnik durch den Abschluss eines bautechnischen Studiums oder den 
Abschluss einer bautechnischen Ausbildung an einer höheren berufsbildenden Schule; 
5. Fachgebiet Rechtsvorschriften durch den Abschluss eines rechtswissenschaftlichen Studiums. 
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(5) Innerhalb eines Jahres ab Ende der Ausbildung sind über die allgemeinen Fachkenntnisse eine schriftliche 
Prüfung über den Gesamtstoff und jeweils mündliche Prüfungen zu 

1. Eisenbahnbetrieb; 
2. Schienenfahrzeugtechnik (Fachgebiete mechanischer Teil, Sicherungstechnik, Energieversorgung); 
3. Anlagentechnik (Fachgebiete Sicherungstechnik, Energieversorgung, Eisenbahnbautechnik); 
4. Rechtsvorschriften 

abzulegen. 
 
(6) Der Betriebsleiter muss sich die erforderlichen Kenntnisse über die infrastruktur- und fahrzeugbezogenen 
Fachkenntnisse im erforderlichen Umfang vor Antritt der Tätigkeit aneignen. 
 
 
 
110.) Eisenbahngesetz 1957  
BGBl 60/1957 idF BGBl I 96/2013 
 
§ 30. (1) Eisenbahnunternehmen haben Eisenbahnbedienstete zur Überwachung des Verhaltens von Personen 
gegenüber Eisenbahnanlagen einer öffentlichen Eisenbahn, in auf öffentlichen Eisenbahnen betriebenen 
Schienenfahrzeugen und im Verkehr auf einer öffentlichen Eisenbahn zu bestimmen (Eisenbahnaufsichtsorgane). 
Die Überwachung schließt die der Ordnung auf den Bahnhofvorplätzen mit ein, sofern nicht die sonst zuständigen 
Organe zur Stelle sind. Bei Eisenbahnen, auf denen Zugangsrechte ausgeübt werden, hat die Überwachung auch 
das Verhalten der Eisenbahnbediensteten von Zugang ausübenden Eisenbahnunternehmen einzuschließen, 
soweit das für die Gewährung der Sicherheit und Ordnung der Abwicklung des jeweiligen Betriebes der 
Eisenbahn und des jeweiligen Verkehrs auf der Eisenbahn insgesamt erforderlich ist. 
 
(2) Die Eisenbahnaufsichtsorgane sind von der Behörde oder von Organen des Eisenbahnunternehmens, die von 
dieser hiezu ermächtigt wurden, in Eid zu nehmen. Eisenbahnaufsichtsorgane müssen bei Ausübung ihrer 
Überwachungstätigkeit mit einem Ausweis versehen sein, aus dem ihre Eigenschaft und ihre 
Überwachungsbefugnisse hervorgehen. Eisenbahnaufsichtsorgane, die sich zur Ausübung ihrer Befugnisse als 
nicht mehr geeignet erweisen, sind unverzüglich abzuberufen; dies ist der Behörde anzuzeigen. 
 
(3) Eisenbahnaufsichtsorgane dürfen Personen festnehmen, die sie bei einer Zuwiderhandlung gegen die 
Bestimmungen der §§ 43 Abs. 1, 46, 47 Abs. 1 , 47a und 47b einschließlich derjenigen, die auf Grund einer 
Verordnung gemäß § 47c erlassen sind, auf frischer Tat betreten, sofern auch die übrigen Voraussetzungen des 
§ 35 Verwaltungsstrafgesetz 1991 (VStG), BGBl. Nr. 52, vorliegen, aber kein Organ des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes einschreiten kann. Festgenommene Personen sind, wenn der Grund der Festnahme nicht 
schon vorher entfallen ist, von den Eisenbahnaufsichtsorganen dem nächsten Organ des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes so bald wie möglich vorzuführen. 
 
§ 50. (1) Für Zwecke der automationsunterstützten Feststellung einer entgegen einer Verordnung nach § 49 Abs. 
3 im Bereich von schienengleichen Eisenbahnübergängen durch Verkehrsteilnehmer begangenen 

1. Missachtung eines von einer Sicherungsanlage abgegebenen Rotlichtzeichens, oder 
2. Überschreitung einer ziffernmäßig festgesetzten zulässigen Höchstgeschwindigkeit 

dürfen Bezirksverwaltungsbehörden, im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, die Landespolizeidirektion, zwecks verwaltungsstrafrechtlicher Ahndung 
solcher Zuwiderhandlungen gegen eine Verordnung nach § 49 Abs. 3 bildverarbeitende technische 
Einrichtungen, im Falle der Z 2 solche, mit denen die Fahrgeschwindigkeit eines Fahrzeuges an einem Punkt 
gemessen werden kann (punktuelle Geschwindigkeitsmessung), verwenden. Diese technischen Einrichtungen 
umfassen jeweils alle Anlagenteile, die diesem Zweck dienen. 
 
(2) Die Ermittlung von Daten, die zur Identifizierung von Fahrzeugen oder Verkehrsteilnehmern geeignet sind, 
mittels Einrichtungen gemäß Abs. 1 ist jeweils auf den Fall einer festgestellten Missachtung eines 
Rotlichtzeichens oder jeweils auf den Fall einer festgestellten Überschreitung einer ziffernmäßig festgesetzten 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit zu beschränken. Soweit die bildgebende Erfassung von Personen, die keine 
Verwaltungsübertretung begangen haben, technisch nicht ausgeschlossen werden kann, sind die Daten dieser 
Personen ohne unnötigen Verzug in nicht rückführbarer Weise unkenntlich zu machen. 
 
(3) Gemäß Abs. 1 ermittelte Daten dürfen ausschließlich für die Identifizierung des Fahrzeuges oder des 
Verkehrsteilnehmers verwendet werden, und zwar ausschließlich für Zwecke eines Verwaltungsstrafverfahrens 
wegen Missachtung eines Rotlichtzeichens oder einer Überschreitung einer ziffernmäßig festgesetzten 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit. 
 
(4) Ob im Bereich eines schienengleichen Eisenbahnüberganges für die automationsunterstützte Feststellung 
einer der im Abs. 1 genannten Verwaltungsübertretungen von einem zum Bau und zum Betrieb einer Eisenbahn 
berechtigten Eisenbahnunternehmen eine bildverarbeitende technische Einrichtung einzurichten ist, haben die im 
Abs. 1 angeführten Bezirksverwaltungsbehörden und Landespolizeidirektionen im Einzelfall nach Maßgabe der 
örtlichen Verhältnisse und Verkehrserfordernisse zu entscheiden. Die eingerichteten bildverarbeitenden 
technischen Einrichtungen sind diesen Behörden zur Verwendung zugänglich zu machen. Die Träger der 
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Straßenbaulast sind zur kostenlosen Duldung der Anbringung von bildverarbeitenden technischen Einrichtungen 
oder Anlagenteilen solcher bildverarbeitender technischer Einrichtungen auf Straßengrund verpflichtet. 
 
§ 162. (1) Wer den Bestimmungen der §§ 42, 43, 46 bis 47b oder den auf Grund der §§ 47c und 49 durch 
Verordnung erlassenen Vorschriften zuwiderhandelt, begeht, sofern im folgenden nichts anderes bestimmt ist, 
eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 726 
Euro zu bestrafen. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist hierfür von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe 
bis zu 2.180 Euro zu bestrafen, wer 

1. entgegen § 21a das Verhalten einschließlich der Ausbildung von Eisenbahnbediensteten nicht durch 
allgemeine Anordnungen regelt, 
2. entgegen § 22 Abs. 2 Tarife und Fahrpläne nicht rechtzeitig vor ihrem In-Kraft-Treten veröffentlicht, 
3. entgegen § 22 Abs. 5 die zur Berechnung der Beförderungspreise notwendigen Angaben sowie die 
wesentlichen Bestimmungen der Beförderungsbedingungen nicht durch Aushang an geeigneter Stelle 
bekannt macht, 
4. entgegen § 25 ohne die erforderliche Genehmigung eine öffentliche Eisenbahn oder Teile einer öffentlichen 
Eisenbahn veräußert oder verpachtet sowie den ganzen oder einen Teil des Betriebes einer öffentlichen 
Eisenbahn oder von Teilen einer öffentlichen Eisenbahn sonst überlässt oder die Abwicklung des Verkehrs 
auf einer öffentlichen Eisenbahn oder auf Teilen einer öffentlichen Eisenbahn sonst überlässt, 
5. entgegen § 26 der Behörde keine erforderlichen Auskünfte erteilt, den Behördenorganen nicht alle 
geschäftlichen Aufzeichnungen, Bücher und sonstige Belege zur Einsicht und Prüfung vorlegt oder über den 
Geschäftsbetrieb nicht so Buch führt, dass die Behörde jederzeit die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Feststellungen treffen kann, 
6. entgegen § 37c Abs. 3 eine Sicherheitsbescheinigung – Teil A oder eine Sicherheitsbescheinigung – Teil B 
nicht unaufgefordert der Behörde zurückstellt, 
7. entgegen § 38c Abs. 2 eine Sicherheitsgenehmigung nicht unaufgefordert der Behörde zurückstellt, oder 
8. gegen die Bestimmungen der gemäß § 19 Abs. 4 und 5 sowie § 47c erlassenen Verordnungen zuwider 
handelt. 

 
(3) Zuwiderhandlungen gegen die auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Vorschriften über das Verhalten 
bei Annäherung an schienengleiche Eisenbahnübergänge und bei Übersetzung solcher Übergänge sowie über 
die Beachtung der den schienengleichen Eisenbahnübergang sichernden Verkehrszeichen sind mit einer 
Geldstrafe bis zu 726 Euro zu bestrafen. Ist eine Person bereits einmal wegen einer derartigen Zuwiderhandlung 
bestraft worden, so kann an Stelle der Geldstrafe eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen verhängt werden; ist 
eine solche Person bereits zweimal bestraft worden, so können die Geldstrafe und die Freiheitsstrafe auch 
nebeneinander verhängt werden. Die Verhängung einer Freiheitsstrafe ist in diesen Fällen aber nur zulässig, 
wenn es ihrer bedarf, um die betreffende Person von weiteren Verwaltungsübertretungen der gleichen Art 
abzuhalten. 
 
(4) Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften gemäß Abs. 3, die sich ausschließlich auf im Verlaufe von Straßen mit 
öffentlichem Verkehr (§ 1 Abs. 1 der Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159) angelegte schienengleiche 
Bahnübergänge beziehen, sind im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion zu bestrafen. 
 
(5) Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor: 

1. wenn durch die Tat Sachschaden an Sicherungseinrichtungen oder Verkehrszeichen an schienengleichen 
Bahnübergängen entstanden ist, sofern die nächste Bahndienststelle oder die nächste Polizeidienststelle 
hiervon ohne unnötigen Aufschub und unter Bekanntgabe der Identität der Beteiligten verständigt wurde; 
2. wenn die Tat den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 

  
(6) Die Landespolizeidirektionen, insoweit diese für das Gebiet einer Gemeinde zugleich Sicherheitsbehörde 
erster Instanz sind, und die Organe der Bundespolizei haben an der Vollziehung der §§ 43 Abs. 1, 46, 47 Abs. 1, 
47a und 47b sowie der auf Grund des § 49 durch Verordnung erlassenen Vorschriften und des Art. III Abs. 1 Z 2 
des Einführungsgesetzes zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 2008 (EGVG), BGBl. I Nr. 87 mitzuwirken 
durch 

1. Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen; 
2. Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, wie insbesondere die 
Festnahme und Vorführung von auf frischer Tat betretenen Personen (§ 30 Abs. 3, §§ 35 und 36 VStG), die 
Festsetzung und Einhebung einer vorläufigen Sicherheit (§ 37a VStG) und die Erstattung von Anzeigen; 
3. die Ahndung von Verwaltungsübertretungen, die in einem Zuwiderhandeln gegen Bestimmungen einer 
gemäß § 49 Abs. 3 erlassenen Verordnung bestehen, mit Organstrafverfügungen (§ 50 VStG). 

50 vH der Strafgelder aus jenen Verwaltungsübertretungen, die von Organen der Bundespolizei wahrgenommen 
werden, fließen der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand für diese Organe zu tragen hat. 20 vH der 
Strafgelder aus Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 3, die durch eingerichtete bildverarbeitende technische 
Einrichtungen (§ 50) festgestellt worden sind, fließen dem Eisenbahnunternehmen zu. 
 
§ 163. Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist hierfür von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 
Geldstrafe bis zu 7.000 Euro zu bestrafen, wer 
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1. eine öffentliche Eisenbahn ohne die erforderliche Konzession oder eine nicht-öffentliche Eisenbahn ohne 
die erforderliche Genehmigung baut oder betreibt, 
2. Eisenbahnverkehrsleistungen ohne die hierfür erforderliche Konzession, Verkehrsgenehmigung, eine einer 
Verkehrsgenehmigung gemäß § 41 gleichzuhaltenden Genehmigung oder Bewilligung, einer 
Verkehrskonzession oder einer Genehmigung gemäß § 17 erbringt, 
3. entgegen § 19a Eisenbahnanlagen, Betriebsmittel einschließlich der Schienenfahrzeuge und sonstiges 
Zugehör nicht regelmäßig wiederkehrend prüfen lässt oder der Behörde die auszustellende 
Prüfbescheinigung nicht vorlegt, 
4. entgegen § 19b behördlich verfügten Maßnahmen zuwiderhandelt der den Betrieb bei behördlich verfügter 
Einstellung aus Sicherheitsgründen ohne behördliche Bewilligung wieder aufnimmt, 
5. entgegen § 21 keinen Betriebsleiter oder nicht zumindest einen Stellvertreter für den Betriebsleiter bestellt, 
6. entgegen § 29 eine dauernd betriebseingestellte Eisenbahn oder dauernd betriebseingestellte Teile einer 
Eisenbahn nicht auflässt; 
7. entgegen § 29 Abs. 4 Bauten oder Anlagen nicht auflässt; 
8. entgegen § 30 keine Eisenbahnaufsichtsorgane bestimmt oder deren Abberufung der Behörde nicht 
anzeigt, 
9. eine Eisenbahnanlage oder eine nicht ortsfeste eisenbahnsicherungstechnische Einrichtung ohne die 
hierfür erforderliche eisenbahnrechtliche Baugenehmigung baut oder verändert, 
10. eine Eisenbahnanlage oder eine nicht ortsfeste eisenbahnsicherungstechnische Einrichtung ohne die 
hierfür erforderliche Betriebsbewilligung in Betrieb nimmt, 
11. ein Schienenfahrzeug ohne die hierfür erforderliche Bauartgenehmigung in Betrieb nimmt; 
12. ein Schienenfahrzeug entgegen § 32c zu Beförderungen im allgemeinen Personen-, Gepäck- oder 
Reiseverkehr in Betrieb nimmt, 
13. ein Schienenfahrzeug ohne die hierfür erforderliche Betriebsbewilligung in Betrieb nimmt, 
14. ein Schienenfahrzeug auf solchen Eisenbahnen in Betrieb nimmt, die nicht von der Bauartgenehmigung 
erfasst sind, 
15. entgegen § 37 ohne Sicherheitsbescheinigung – Teil A oder ohne Sicherheitsbescheinigung – Teil B 
Zugang auf Hauptbahnen oder vernetzten Nebenbahnen ausübt; 
16. der Meldepflicht gemäß § 37c Abs. 2 nicht nachkommt, oder 
17. entgegen § 38 ohne Sicherheitsgenehmigung Hauptbahnen oder vernetzte Nebenbahnen betreibt oder 
zum Betrieb solcher Eisenbahnen Schienenfahrzeuge betreibt. 

  
§ 164. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie mit einer Geldstrafe bis zu 7.000 Euro zu bestrafen, wer als Eisenbahninfrastrukturunternehmen, 
Eisenbahnverkehrsunternehmen, sonstiges Eisenbahnunternehmen oder Zuweisungsstelle 

1. gegen die im § 74a vorgesehene Verpflichtung zur Auskunft, Einschau, Vorlage oder Unterrichtung verstößt 
oder 
2. einem Bescheid der Schienen-Control GmbH nach § 77 Abs. 3 nicht Folge leistet. 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie mit 
einer Geldstrafe bis zu 7.000 Euro zu bestrafen, wer als Eisenbahninfrastrukturunternehmen, 
Eisenbahnverkehrsunternehmen oder sonstiges Eisenbahnunternehmen der Vorlagepflicht nach § 53c Abs. 2 
oder der nach § 53d nicht nachkommt. 
 
(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie mit 
einer Geldstrafe bis zu 7.000 Euro zu bestrafen, wer als integriertes Eisenbahnunternehmen die Bestimmungen 
über das Rechnungswesen im § 55 Abs. 2 nicht beachtet. 
 
(4) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie mit 
einer Geldstrafe bis zu 7.000 Euro zu bestrafen, wer als Eisenbahninfrastrukturunternehmen 

1. entgegen § 59 Abs. 1 der Verpflichtung zur Erstellung von Schienennetz-Nutzungsbedingungen nicht 
nachkommt, 
2. entgegen § 59 Abs. 2 die Schienennetz-Nutzungsbedingungen oder deren Änderungen nicht unentgeltlich 
im Internet bereitstellt oder die Schienennetz-Nutzungsbedingungen oder deren Änderungen nicht innerhalb 
eines Monats ab Erstellung oder Änderung derselben der Schienen-Control GmbH vorlegt, 
3. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 125/2006) 
4. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 125/2006) 
5. entgegen § 62 Abs. 3 die Funktion einer Zuweisungsstelle ausübt oder überträgt, 
6. entgegen § 65c Abs. 2 die Kapazitätsanalyse nicht durchführt, oder 
7. entgegen § 65e Abs. 1 dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie keinen Plan zur 
Erhöhung der Fahrwegkapazität zur Kenntnisnahme vorlegt. 

 
(5) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie mit 
einer Geldstrafe bis zu 7.000 Euro zu bestrafen, wer als Eisenbahnverkehrsunternehmen 

1. entgegen § 59a Abs. 2 die allgemeinen Geschäftsbedingungen oder deren Änderungen nicht unentgeltlich 
im Internet bereitstellt oder die allgemeinen Geschäftsbedingungen oder deren Änderungen nicht innerhalb 
eines Monats ab Erstellung oder Änderung derselben der Schienen-Control GmbH vorlegt, 
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2. entgegen § 63 Abs. 2 zugewiesene Zugtrassen überträgt oder auf einer zugewiesenen Zugtrasse eine 
andere Art von Eisenbahnverkehrsleistung erbringt als die, für die ihm von der Zuweisungsstelle diese 
Zugtrasse zugewiesen worden ist, oder 
3. der Vorlagepflicht nach § 73a Abs. 2 nicht nachkommt. 

 
(6) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie mit 
einer Geldstrafe bis zu 7.000 Euro zu bestrafen, wer als Zuweisungsstelle 

1. der Vorlagepflicht nach § 64 Abs. 5 nicht nachkommt, 
2. entgegen § 68a Verhandlungen über die Höhe des zu entrichtenden Benützungsentgeltes nicht unter 
Aufsicht der Schienen-Control GmbH führt, oder 
3. entgegen § 73a Abs. 1 der Vorlagepflicht nicht nachkommt. 

 
(7) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie mit 
einer Geldstrafe bis zu 36.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. als Eisenbahninfrastrukturunternehmen, Eisenbahnverkehrsunternehmen oder sonstiges 
Eisenbahnunternehmen, trotz Vorliegens eines gültigen Vertrages oder eines rechtskräftigen Bescheides 
nach § 53c Abs. 5 faktisch den Anschluss oder die Mitbenützung verhindert, 
2. als Eisenbahninfrastrukturunternehmen trotz Vorliegens eines gültigen Vertrages oder eines rechtskräftigen 
Bescheides nach § 72 Abs. 5 und 6 faktisch den Zugang zur Schieneninfrastruktur oder die 
Zurverfügungstellung von sonstigen Leistungen verhindert, oder 
3. als Eisenbahnverkehrsunternehmen trotz Vorliegens eines gültigen Vertrages oder eines rechtskräftigen 
Bescheides nach § 73 Abs. 5 faktisch die Zurverfügungstellung von Serviceleistungen und der Zusatzleistung 
Durchführung von Verschubbetrieb verhindert. 

 
§ 165. Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 
zu 7.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. entgegen § 96 Abs. 1 eine Interoperabilitätskomponente in Verkehr bringt, 
2. einer Verordnung nach § 96 Abs. 2 zuwider handelt, 
3. entgegen § 96 Abs. 5 den Organen der Bezirksverwaltungsbehörde den Zutritt zu den Geschäfts- und 
Betriebsräumen oder den dem Geschäft und Betrieb dienenden Grundstücken verweigert, 
4. entgegen § 103 Abs. 1 ein Teilsystem betreibt, 
5. entgegen § 108 Abs. 1 nicht für die Anbringung einer europäischen Fahrzeugnummer auf einem 
Schienenfahrzeug sorgt; 
6. entgegen § 109 Abs. 1 nicht für die vorgeschriebenen Eintragungen in das Einstellungsregister sorgt, 
7. entgegen § 110 Abs. 1 kein Infrastrukturregister erstellt, 
8. entgegen § 118 keine Instandhaltungsstelle für ein Schienenfahrzeug zuständig macht, 
9. entgegen § 120 Abs. 2 ein Schienenfahrzeug nicht der Instandhaltungsstelle vorführt, oder 
10. entgegen § 121 Abs. 1 die Tätigkeit einer Instandhaltungsstelle ausübt. 

 
§ 166. Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 
zu 2.180 Euro zu bestrafen, wer 
            

1. der Bestimmung des § 21b zuwiderhandelt, 
  
2. ohne dass § 176 anwendbar wäre, eine Klasse von Triebfahrzeugen auf einer im § 125 Abs. 1 angeführten 
Eisenbahn selbständig führt und bedient, obwohl er entweder kein Inhaber einer Bescheinigung ist oder die 
von ihm selbständig geführte und bediente Triebfahrzeugklasse nicht in seiner Bescheinigung ausgewiesen 
ist, oder, 
  
3. ohne dass § 176 anwendbar wäre, auf einer im § 125 Abs. 1 angeführten Eisenbahn Triebfahrzeuge 
selbständig führt und bedient, obwohl er entweder kein Inhaber einer Bescheinigung ist oder die Eisenbahn 
nicht in seiner Bescheinigung ausgewiesen ist. 

  
 
§ 167. (1) Wer 

1. in die Tarife keine Beförderungs- oder Entschädigungsbedingungen gemäß § 22a aufnimmt, 
2. der Pflicht zur Bekanntgabe der Beförderungsbedingungen gemäß § 22b nicht nachkommt, 
3. die für den Entschädigungsanspruch notwendigen Personen- und Fahrausweisdaten nicht unentgeltlich, in 
einer einvernehmlich festzulegenden Form und innerhalb einer einvernehmlich festgelegten Frist gemäß § 4 
Abs. 2 des Eisenbahn-Beförderungs- und Fahrgastrechtegesetzes zur Verfügung stellt, 
4. der Mitwirkungs- und Auskunftspflicht gemäß § 78a Abs. 3 und 5 nicht Folge leistet oder 
5. einem Bescheid der Schienen-Control Kommission gemäß § 78b zuwider handelt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 7 000 
Euro, im Wiederholungsfalle bis zu 10.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer schwerwiegend gegen Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 oder schwerwiegend gegen 
andere Bestimmungen des 1. bis 3. Hauptstückes des 1. Teiles des EisbBFG verstößt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 7.000 Euro, im 
Wiederholungsfalle mit einer Geldstrafe bis zu 10.000 Euro zu bestrafen. 
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111.) Eisenbahnverordnung 2003  
BGBl II 209/2003  
 
§ 14. Dem Antrag auf Genehmigung der Bestellung zum verantwortlichen Betriebsleiter oder zu seinem 
Stellvertreter sind beizugeben 

1. Lebenslauf mit Lichtbild, 
2. eine aktuelle Bescheinigung über die im Strafregister enthaltenen Verurteilungen oder darüber, dass das 
Strafregister keine solche Verurteilung enthält (Strafregisterbescheinigung), 
3. die persönliche Erklärung, ob und gegebenenfalls durch welche Behörde in den letzten fünf Jahren 
Verwaltungsstrafen wegen Pflichtverletzungen im Bereich des Arbeitnehmerschutzrechtes sowie wegen der 
Übertretung von Verkehrsvorschriften oder Umweltschutzvorschriften ausgesprochen wurden, 
4. Bestätigungen von Eisenbahnunternehmen über die Dauer und Art der praktischen Verwendung, 
5. Zeugnis über die Ablegung des in § 13 Abs. 2 angeführten Studiums, 
6. Nachweis des Eisenbahnunternehmens, dass der verantwortliche Betriebsleiter wegen der Erfüllung seiner 
Aufgaben nicht benachteiligt wird und frei von jedem kommerziellen, finanziellen und anderem Einfluss ist, der 
sein technisches Urteil beeinflussen könnte, 
7. der Nachweis des Eisenbahnunternehmens, dass zugunsten des verantwortlichen Betriebsleiters eine 
Vermögensschadenshaftpflicht- und eine Rechtsschutzversicherung mit ausreichender Deckung 
abgeschlossen wurde, 
8. die Zustimmungserklärung des Betroffenen zur Bestellung, 
9. Bestätigung des Eisenbahnunternehmens über die Kenntnis der Besonderheiten des 
Eisenbahnunternehmens und 
10. Zeugnisse gemäß § 13 Abs. 6 
oder gegebenenfalls 
11. Bescheide über vorherige Genehmigungen der Bestellung zum verantwortlichen Betriebsleiter oder 
dessen Stellvertreter. 

  
 
 
112.) Elektrische Leitungsanlagen  
BGBl 71/1968  
 
§ 16. Die Landesgesetzgebung hat Verwaltungsstrafbestimmungen für die Übertretung der auf Grund dieses 
Bundesgesetzes erlassenen Ausführungsgesetze festzulegen. 
 
 
 
113.) Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010  
BGBl I 110/2010 idF BGBl I 174/2013 
 
§ 76. (1) Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG und Kleinunternehmen können Verträge mit ihrem 
Lieferanten unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen kündigen, ohne einen gesonderten Kündigungstermin 
einhalten zu müssen. Lieferanten können Verträge mit Verbrauchern im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG und 
Kleinunternehmen nur unter Einhaltung einer Frist von zumindest acht Wochen kündigen. Sind Bindungsfristen 
vertraglich vereinbart, so ist die ordentliche Kündigung spätestens zum Ende des ersten Vertragsjahres und in 
weiterer Folge für Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG und Kleinunternehmen unter Einhaltung einer 
Frist von zwei Wochen sowie für Lieferanten unter Einhaltung einer Frist von zumindest acht Wochen möglich. 
 
(2) Die Dauer des für den Lieferantenwechsel maßgeblichen Verfahrens darf, unbeschadet weiterer bestehender 
zivilrechtlicher Verpflichtungen, höchstens drei Wochen, gerechnet ab Kenntnisnahme des Lieferantenwechsels 
durch den Netzbetreiber, in Anspruch nehmen. Bei der Ausgestaltung des Verfahrens ist insbesondere auf die im 
Zusammenhang mit einem Wechsel vom Netzbetreiber zu treffenden technischen und organisatorischen 
Vorkehrungen, die Vereinbarkeit der Fristen und Termine mit der Bilanzierung nach dem Bilanzgruppensystem, 
die Gewährleistung der Versorgungssicherheit sowie die Durchsetzung des Kundenwillens zu achten. Der 
Lieferantenwechsel ist für den Endverbraucher mit keinen gesonderten Kosten verbunden. 
 
(3) Endverbraucher ohne Lastprofilzähler können für die Einleitung und Durchführung des Wechsels relevante 
Willenserklärungen gegenüber Lieferanten elektronisch über von diesen anzubietende Websites zu jeder Zeit 
formfrei vornehmen. Wird ein Lieferant durch den Endverbraucher zur Abgabe von Willenserklärungen 
bevollmächtigt, so ist die Bevollmächtigung Netzbetreibern und anderen Lieferanten glaubhaft zu machen. Der 
Netzbetreiber hat den Endverbraucher unverzüglich über die Einleitung des Wechselprozesses in Kenntnis zu 
setzen. Die Lieferanten haben benutzerfreundliche Vorkehrungen zu treffen, welche die Identifikation und 
Authentizität des Endverbrauchers sicherstellen. Die Regulierungsbehörde hat im Rahmen des Tarifkalkulators (§ 
22 E-ControlG) durch Setzung von Hyperlinks eine Auffindung der Websites der Lieferanten zu ermöglichen. Die 
Lieferanten haben die hierfür erforderlichen, aktuellen Informationen der Regulierungsbehörde unaufgefordert zur 
Verfügung zu stellen. 
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(4) Sämtliche für die Vornahme des Wechsels, der Neuanmeldung, der Abmeldung und des Widerspruchs 
erforderlichen Prozesse werden elektronisch im Wege der von der Verrechnungsstelle zu betreibenden Plattform 
durchgeführt. Dies gilt insbesondere für die Endverbraucheridentifikation, die Bindungs- und Kündigungsabfrage 
sowie die Datenaktualisierung und Verbrauchsdatenübermittlung. Netzbetreiber und Lieferanten haben 
ausschließlich die für die genannten Verfahren notwendigen Daten, nämlich bei der Endverbraucheridentifikation 
Name, Adresse, Zählpunktbezeichnung, Lastprofiltyp, Zählertyp, bestehender Lieferant, sowie bei der Bindungs- 
und Kündigungsfristenabfrage Kündigungsfristen, Kündigungstermine sowie Bindungsfristen über die durch die 
Verrechnungsstelle zu betreibende Plattform dezentral in nicht diskriminierender Weise sämtlichen 
bevollmächtigten Lieferanten in standardisierter, elektronisch strukturierter Form auf Anfrage zur Verfügung zu 
stellen. Netzbetreiber und Lieferanten sind ebenfalls verpflichtet, sich an diese Plattform anzubinden. Lieferanten 
dürfen keine in diesem Absatz genannten Prozesse ohne Willenserklärung eines Endverbrauchers einleiten. 
 
(5) Das für die Plattform (Abs. 4) eingesetzte Datenkommunikationsverfahren (Kommunikationsprotokoll) ist nach 
dem Stand der Technik methodisch zu entwickeln und unabhängig zu überprüfen. Die Verrechnungsstelle hat 
insbesondere Vorkehrungen zu treffen, welche die Identifizierung und Authentifizierung der anfragenden neuen 
Netzbetreiber und Lieferanten sicherstellen. 
 
(6) Die Verrechnungsstelle sowie die Netzbetreiber und Lieferanten haben jede über die Plattform nach Abs. 4 
durchgeführte Anfrage und Auskunftserteilung betreffend Endverbraucherdaten revisionssicher zu protokollieren. 
Diese Protokollierung hat auf Seiten der Verrechnungsstelle die Vornahme sämtlicher über die Wechselplattform 
vorzunehmender Verfahrensschritte, insbesondere die Dauer der Verfahrensschritte, die Inanspruchnahme der 
für die Verfahrensschritte vorgesehenen Fristen für eine etwaige Vollmachtsprüfung, die Zugriffe durch 
authentifizierte Personen sowie die Verfügbarkeit der Schnittstellen der IT-Systeme der Lieferanten und 
Netzbetreiber mit der Plattform zu umfassen. Netzbetreiber und Lieferanten haben Datum und Uhrzeit der 
Anfrage und Auskunftserteilung, die anfragende und auskunftserteilende Stelle sowie den Zweck der Anfrage 
bzw. Auskunftserteilung zu erfassen. Lieferanten haben zusätzlich Angaben zur Identifizierung des betroffenen 
Endverbrauchers sowie eine eindeutige Kennung, welche eine Identifizierung der Person ermöglicht, die eine 
Anfrage nach Abs. 4 durchgeführt oder veranlasst hat, zu erfassen. Sämtliche Protokolldaten sind drei Jahre ab 
Entstehung aufzubewahren und dürfen ausschließlich zu Zwecken der Kontrolle der Rechtmäßigkeit einer 
Anfrage, zur Auskunftserteilung und zu Zwecken des Verwaltungsstrafrechts sowie des § 24 und § 26 E-Control-
Gesetz verwendet werden. Die Verrechnungsstelle hat bei Verdacht missbräuchlicher Anfragen sowie davon 
unabhängig in regelmäßigen Abständen stichprobenartige Überprüfungen der getätigten Anfragen auf ihre 
Rechtmäßigkeit durchzuführen. Über die Ergebnisse dieser Prüfung hat sie alle zwei Jahre einen Bericht an die 
Regulierungsbehörde zu legen; diese hat den Bericht in anonymisierter Form zu veröffentlichen. 
 
(7) Die Regulierungsbehörde ist ermächtigt, sämtliche für den Lieferantenwechsel sowie die für die 
Neuanmeldung und die Abmeldung von Endverbrauchern maßgeblichen Verfahren durch Verordnung näher zu 
regeln. Die Regulierungsbehörde ist weiters ermächtigt, die Art und den Umfang der in Abs. 4 genannten Daten 
und die zur Erfüllung der genannten Zielsetzungen darüber hinausgehend erforderlichen weiteren Datenarten 
durch Verordnung zu regeln. Ebenso ist die Regulierungsbehörde ermächtigt, Mindestsicherheitsstandards für die 
Form der Datenübermittlung (Abs. 4 und 5) von Netzbetreibern und Lieferanten über die durch die 
Verrechnungsstelle betriebene Plattform sowie Einzelheiten der erforderlichen Datensicherheitsmaßnahmen, 
insbesondere der Protokollierung, durch Verordnung näher zu regeln. Die Regulierungsbehörde ist weiters 
ermächtigt, bestimmte Prozesse von der gemäß Abs. 4 erster und zweiter Satz vorgesehenen verpflichtenden, im 
Wege der von der Verrechnungsstelle zu betreibenden Plattform erfolgenden elektronischen Durchführung 
auszunehmen, wenn ihr die für eine einfachere und kosteneffizientere Abwicklung erforderlich scheint. 
 
§ 89. (1) Sofern im Einzelfall nichts anderes bestimmt ist, ist Behörde im Sinne der unmittelbar anwendbaren 
bundesrechtlichen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes die Regulierungsbehörde. 
 
(2) Verwaltungsstrafen gemäß § 99 bis § 102 sind von der gemäß § 26 VStG zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde zu verhängen. Die Regulierungsbehörde hat in diesen Verfahren Parteistellung. Sie 
ist berechtigt, die Einhaltung von Rechtsvorschriften, die dem Schutz der Einhaltung von der von ihr 
wahrzunehmenden öffentlichen Interessen dienen, als subjektives Recht im Verfahren geltend zu machen und 
Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Landes zu erheben. 
 
(3) Die Regulierungsbehörde kann Verpflichtete, die Pflichten nach diesem Bundesgesetz verletzen, darauf 
hinweisen und ihnen auftragen, den gesetzmäßigen Zustand innerhalb einer von ihr festgelegten angemessenen 
Frist herzustellen, wenn Gründe zur Annahme bestehen, dass auch ohne Straferkenntnis ein rechtskonformes 
Verhalten erfolgen wird. Dabei hat sie auf die mit einer solchen Aufforderung verbundenen Rechtsfolgen 
hinzuweisen. 
 
(4) Verpflichtete sind nicht zu bestrafen, wenn sie den gesetzmäßigen Zustand innerhalb der von der 
Regulierungsbehörde gesetzten Frist herstellen. 
 
(5) Geldbußen gemäß § 104 bis § 107 sind vom Kartellgericht zu verhängen. 
 



113 
 

§ 99. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung oder einen Geldbußentatbestand bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit 
strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 50.000 Euro zu 
bestrafen, wer 

1. den in § 17 Abs. 4, 5 oder 6 oder § 18 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt; 
2. den im § 27 Abs. 2 Z 3 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt; 
3. den in § 32 Abs. 1 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt; 
4. bewirkt, dass die in § 76 Abs. 2 vorgesehene Wechselfrist nicht eingehalten wird; 
5. entgegen § 76 Abs. 4 letzter Satz einen Prozess ohne Willenserklärung eines Endverbrauchers einleitet; 
6. seinen Verpflichtungen gemäß § 76 Abs. 5 bis Abs. 7 nicht entspricht; 
7. entgegen Art. 4 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine Insider-Information nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig, nicht effektiv oder nicht rechtzeitig bekannt gibt; 
8. entgegen Art. 4 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine Insider-Information nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht unverzüglich übermittelt; 
9. entgegen Art. 4 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 die zeitgleiche, vollständige und tatsächliche 
Bekanntgabe einer Information nicht sicherstellt; 
10. entgegen Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 in Verbindung mit einem 
Durchführungsrechtsakt nach Art. 8 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine dort genannte 
Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig übermittelt; 
11. entgegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 in Verbindung mit einem 
Durchführungsrechtsakt nach Art. 8 Abs. 6 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine dort genannte 
Information nicht, nicht richtig, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig übermittelt; 
12. sich entgegen Art. 9 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 nicht oder nicht 
rechtzeitig bei der Regulierungsbehörde registrieren lässt; 
13. sich entgegen Art. 9 Abs. 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 bei mehr als einer 
nationalen Regulierungsbehörde registrieren lässt; 
14. entgegen Art. 9 Abs. 5 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine Änderung hinsichtlich der für die 
Registrierung erforderlichen Informationen nicht unverzüglich mitteilt; 
15. entgegen Art. 15 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig die Regulierungsbehörde informiert; 
16. auf die in Art. 3 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 bezeichnete Weise, jedoch ohne den Vorsatz, 
sich oder einem Dritten einen Vermögensvorteil zu verschaffen, Insider-Information verwendet und damit dem 
Verbot des Insider-Handels zuwiderhandelt, sofern er gemäß Art. 3 Abs. 2 lit. e der Verordnung (EU) Nr. 
1227/2011 wissen oder wissen müsste, dass es sich um Insider-Informationen im Sinne des Art. 2 Z 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 handelt. 

 
(2) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
oder einen Geldbußentatbestand bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe 
bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 75.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. den in § 8 Abs. 1, 2 oder 3 oder § 9 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt; 
2. seiner Verpflichtung zur Auskunft und Gewährung der Einsichtnahme gemäß § 10 nicht nachkommt; 
3. seiner Anzeigepflicht gemäß § 14 oder § 80 Abs. 2 nicht nachkommt; 
4. den aufgrund einer Verordnung der Regulierungsbehörde gemäß § 19 festgelegten Verpflichtungen nicht 
entspricht; 
5. seinen Verpflichtungen zur Datenübermittlung gemäß § 19 Abs. 4 oder § 76 Abs. 4 nicht nachkommt; 
6. seiner Verpflichtung als Erzeuger gemäß § 23 Abs. 9 nicht nachkommt; 
7. seinen Verpflichtungen gemäß § 37 Abs. 7, § 38 Abs. 1 oder § 39 Abs. 1, 2, 3 oder 4 nicht nachkommt; 
8. seinen Verpflichtungen gemäß § 69 nicht nachkommt; 
9. seinen Verpflichtungen als Lieferant oder Stromhändler gemäß § 65 oder § 78 Abs. 1 oder 2 nicht 
nachkommt. 
10. seiner Verpflichtung gemäß § 79 nicht entspricht; 
11. seinen Verpflichtungen gemäß § 81 bis § 81b nicht nachkommt; 
12. den aufgrund einer Verordnung gemäß § 81a, § 81b, § 83, § 84 oder § 84a festgelegten Verpflichtungen 
nicht entspricht; 
13. seinen Verpflichtungen gemäß § 82 oder § 83 nicht nachkommt; 
14. seinen Verpflichtungen gemäß § 84 nicht entspricht; 
15. seinen Verpflichtungen gemäß § 84a nicht entspricht; 
16. seiner Verpflichtung gemäß § 87 Abs. 4 nicht nachkommt; 
17. seiner Verpflichtung gemäß § 88 Abs. 4, 5, 6 oder 8 nicht nachkommt; 
18. den auf Grund einer Verordnung gemäß § 92 Abs. 2 angeordneten statistischen Erhebungen nicht 
nachkommt; 
19. den auf Grund der § 24 Abs. 2 des E-ControlG für den Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Bescheiden oder den darin enthaltenen Bedingungen, Befristungen und Auflagen nicht entspricht; 
20. den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Bescheiden oder den darin enthaltenen Bedingungen, 
Befristungen und Auflagen nicht entspricht; 
21. Bestimmungen der Verordnung 2009/714/EG oder der Verordnung 2009/713/EG oder der auf Grund 
dieser Verordnungen erlassenen Leitlinien nicht entspricht; 
22. Entscheidungen, die auf Bestimmungen der Verordnung 2009/714/EG oder der Verordnung 2009/713/EG 
oder der darauf basierenden Leitlinien beruhen, nicht nachkommt; 
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23. Bestimmungen der auf Grund der Richtlinien 2009/72/EG oder 2009/73/EG erlassenen Leitlinien nicht 
entspricht; 
24. Entscheidungen, die auf Leitlinien, die Grund der Richtlinien 2009/72/EG oder 2009/73/EG erlassenen 
wurden, beruhen, nicht entspricht. 

 
(3) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
oder einen Geldbußentatbestand bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe 
bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 100.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. entgegen § 11, § 48 Abs. 2, § 76 oder § 84 Daten widerrechtlich offenbart; 
2. den für eigentumsrechtlich entflochtene Übertragungsnetzbetreiber in § 24 festgelegten Verpflichtungen 
nicht nachkommt; 
3. den für unabhängige Netzbetreiber und Übertragungsnetzeigentümer in § 25, § 26 oder § 27 festgelegten 
Verpflichtungen, mit Ausnahme von § 27 Abs. 2 Z 3, nicht nachkommt; 
4. den für unabhängige Übertragungsnetzbetreiber in § 28, § 29, § 30, § 31 oder § 32 festgelegten 
Verpflichtungen, mit Ausnahme von § 30 Abs. 1 Z 3 und § 32 Abs. 1, nicht nachkommt; 
5. den in § 30 Abs. 1 Z 3 und § 33 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt; 
6. den im Feststellungsbescheid nach § 34 Abs. 1 oder § 35 Abs. 1 festgelegten Auflagen nicht nachkommt; 
7. den in § 34 Abs. 3 Z 2 oder § 34 Abs. 7 festgelegten Anzeigepflichten nicht nachkommt. 

  
(4) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung oder einen Geldbußentatbestand bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit 
strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 150.000 Euro zu 
bestrafen, wer 

1. entgegen Art. 5 in Verbindung mit Art. 2 Z 2 und 3 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine 
Marktmanipulation oder den Versuch einer Marktmanipulation vornimmt; 
2. auf die in Art. 3 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 bezeichnete Weise mit dem Vorsatz,, sich oder 
einem Dritten einen Vermögensvorteil zu verschaffen, Insider-Informationen verwendet und damit dem Verbot 
des Insider-Handels zuwiderhandelt, sofern er gemäß Art. 3 Abs. 2 lit. e der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 
wissen oder wissen müsste, dass es sich um Insider-Informationen im Sinne des Art. 2 Z 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 1227/2011 handelt. 

 
(5) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung oder einen Geldbußentatbestand bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit 
strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 10.000 Euro zu 
bestrafen, wer 

1. seinen Verpflichtungen zur Mitteilung von Insider-Informationen gemäß § 10a nicht nachkommt; 
2. den auf Grund einer Verordnung gemäß § 25a Abs. 2 E-ControlG angeordneten Datenübermittlungen nicht 
nachkommt; 
3. seinen Informations- und Kooperationsverpflichtungen gemäß § 25a Abs. 3 E-ControlG nicht nachkommt. 

 
§ 100. Wer dem § 94 zuwiderhandelt oder wer zwar die Preise dem § 94 entsprechend herabsetzt, die 
Auswirkung der Senkung von Steuern, Abgaben oder Zöllen aber dadurch umgeht, dass er, ohne dass dies durch 
entsprechende Kostenerhöhungen verursacht ist, die Senkung der genannten Eingangsabgaben durch eine 
Preiserhöhung ganz oder teilweise unwirksam macht, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe 
bis zu 50.000 Euro zu bestrafen. 
 
§ 101. Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 150.00 0Euro zu bestrafen, wer keinen 
Antrag auf Zertifizierung gemäß § 34 Abs. 3 Z 1 oder § 35 als Übertragungsnetzbetreiber stellt oder nach der 
rechtskräftigen Abweisung eines solchen Antrages auf Zertifizierung den Betrieb des Übertragungsnetzes ohne 
Zertifizierung führt. 
 
§ 102. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine 
Verwaltungsübertretung, wer für eine Netzdienstleistung einen höheren Preis als den von der 
Regulierungsbehörde nach diesem Bundesgesetz bestimmten Höchst- oder Festpreis oder einen niedrigeren 
Preis als den von der Regulierungsbehörde nach diesem Bundesgesetz bestimmten Mindest- oder Festpreis 
auszeichnet, fordert, annimmt oder sich versprechen lässt, und ist mit Geldstrafe bis zu 100.000 Euro zu 
bestrafen. 
 
(2) Der unzulässige Mehrbetrag ist für verfallen zu erklären. 
 
§ 103. (1) Die Verjährungsfrist (§ 31 Abs. 2 VStG) für Verwaltungsübertretungen gemäß § 99 bis § 102 beträgt 
ein Jahr. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. Ein erzielter Vermögensvorteil ist als verfallen zu erklären. 
 
§ 111. (1) Die auf Grund des Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetzes, BGBl. I Nr. 143/1998, vor 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen bleiben bis zur Neuregelung der entsprechenden 
Sachgebiete durch Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes in Geltung. Die aufgrund von 
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Rechtsvorschriften dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen bleiben im Fall der Novelle dieses 
Bundesgesetzes weiterhin in Geltung. 
 
(2) Auf Verfahren betreffend Verwaltungsübertretungen, die vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
begangen wurden, finden weiterhin die Bestimmungen des Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetzes, 
BGBl. I Nr. 143/1998, in der zum Zeitpunkt der Begehung der Tat anwendbaren Fassung Anwendung. 
 
(3) Pumpspeicherkraftwerke und Anlagen zur Umwandlung von Strom in Wasserstoff oder synthetisches Erdgas, 
die erstmals nach Inkrafttreten dieser Bestimmung bis Ende 2020 in Betrieb genommen werden, haben keine der 
für den Bezug elektrischer Energie bis Ende 2020 verordneten Netznutzungsentgelte und Netzverlustentgelte zu 
entrichten. 
 
 
 
114.) Elektrotechnikgesetz 1992  
BGBl 106/1993 idF BGBl I 129/2013 
 
§ 17. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde 
(Berghauptmannschaft) mit Geldstrafe 

1. bis 25.435 € zu bestrafen, wer 
a)ein elektrisches Betriebsmittel oder eine elektrische Anlage, die (das) den Bestimmungen des § 3 oder 
den Bedingungen einer gemäß § 5 Abs. 3 oder § 11 erteilten Bewilligung nicht entspricht, herstellt bzw. 
errichtet, 
b) ein elektrisches Betriebsmittel entgegen den Bestimmungen des § 3 Abs. 9 oder nach Ablauf der 
gemäß § 5 Abs. 1 und 2 festgesetzten Frist oder nicht in Übereinstimmung mit den Bedingungen einer 
gemäß § 11 erteilten Bewilligung in Verkehr bringt, 
c) einen der in § 7 Abs. 4 genannten Nachweise der Erfüllung der Sicherheitsanforderungen anbringt, 
verwendet, vorlegt oder sonst führt, ohne hierzu berechtigt zu sein, 
d) einer behördlichen Verfügung gemäß § 9 Abs. 3 auch nach Ablauf einer Nachfrist nicht nachkommt, 
e) ein elektrisches Betriebsmittel ungeachtet einer gemäß § 9 Abs. 3, Abs. 4 Z 2 oder Abs. 5 erlassenen 
Verfügung in Verkehr bringt oder betreibt, 
f) eine elektrische Anlage unter Missachtung einer gemäß § 9 Abs. 4 Z 1 erlassenen Verfügung betreibt, 
g) ein elektrisches Betriebsmittel oder eine elektrische Anlage entgegen den Bestimmungen der 
Elektrotechnikverordnung 1990 - ETV 1990 betreibt, verwendet, errichtet, ändert oder instand hält; 

2. bis 14.530 € zu bestrafen, wer 
a) eine elektrische Anlage oder ein elektrisches Betriebsmittel nicht in einer den Bestimmungen des § 3 Abs. 1 
entsprechenden Weise betreibt oder instand hält oder die gemäß § 3 Abs. 2 erforderlichen Maßnahmen nicht 
trifft, 
b) den sich aus § 9 Abs. 2 ergebenden Verpflichtungen nicht nachkommt; 
3. bis 7.260 € zu bestrafen, wer 
a) eine elektrische Anlage oder ein elektrisches Betriebsmittel unter Außerachtlassung der Bestimmungen des 
§ 6 wesentlich abändert oder erweitert, 
b) ein elektrisches Betriebsmittel entgegen den Bestimmungen einer gemäß § 7 Abs. 1 erlassenen 
Verordnung ohne die vorgeschriebenen Nachweise der Erfüllung der Sicherheitsanforderungen in Verkehr 
bringt, 
c) eine elektrische Anlage oder ein elektrisches Betriebsmittel entgegen den Bestimmungen des § 8 oder 
einer auf seiner Grundlage erlassenen Verordnung betreibt oder in Verkehr bringt, 
d) eine elektrische Anlage oder ein elektrisches Betriebsmittel errichtet bzw. herstellt, instand hält oder ändert, 
ohne hierzu gemäß § 12 berechtigt zu sein, 
e) die Meldung eines Personenunfalles durch elektrischen Strom oder Blitzschlag unterlässt, obwohl er 
gemäß § 15 Abs. 4 hierzu verpflichtet wäre. 

 
(2) Bei der Bemessung der Geldstrafe gemäß Abs. 1 ist auf die mit der begangenen Tat verbundene Gefährdung 
und darauf, ob die Tat gewerbsmäßig begangen wurde, Bedacht zu nehmen. 
 
(3) Erfolgt die Anzeige durch die Behörde (§ 13), so kann mit der Anzeige zugleich ein Strafausmaß beantragt 
werden. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat in diesem Fall ohne Verzug, längstens jedoch binnen zwei Wochen, 
das Strafverfahren einzuleiten. Kommt die Bezirksverwaltungsbehörde im Verfahren zu der Ansicht, dass das 
Strafverfahren einzustellen oder eine niedrigere Strafe zu verhängen ist, als von der Behörde (§ 13) beantragt, so 
hat sie, bevor das Strafverfahren eingestellt oder der Bescheid erlassen wird, der Behörde (§ 13) Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Eine schriftliche Ausfertigung des Bescheides ist der Behörde (§ 13) in allen Fällen 
zuzustellen. 
 
(4) Im Strafverfahren kommt der Behörde (§ 13) das Recht der Beschwerde zu. 
 
 
 
115.) Emissionsschutzgesetz für Kesselanlagen  
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BGBl I 127/2013 
 
§ 33. (1) Die in Betrieb befindlichen Anlagen 

1. für feste oder flüssige Brennstoffe sowie für Beheizung mittels Abwärme mit einer Brennstoffwärmeleistung 
von mehr als 100 kW oder 
2. für gasförmige Brennstoffe mit einer Brennstoffwärmeleistung von mehr als 600 kW 

sind hinsichtlich ihrer Emissionen in die Luft durch vom Betreiber aus der in § 34 Abs. 4 angeführten Liste zu 
wählende Sachverständige oder Stellen, im Folgenden Sachverständige genannt, periodisch zu überwachen. Die 
Überwachung umfasst eine jährliche Besichtigung der Anlage und deren Komponenten, soweit sie für die 
Emissionen oder deren Begrenzung von Bedeutung sind, verbunden mit der Kontrolle vorhandener 
Messergebnisse oder Messregistrierungen sowie Emissionsmessungen gemäß § 35 Abs. 2 und 5. 
 
(2) Die Sachverständigen gemäß § 34 Abs. 2 haben über die durchgeführten Überprüfungen und deren Ergebnis 
schriftliche Befunde auszustellen und dem Betreiber binnen drei Wochen nach erfolgter Überprüfung zu 
übermitteln. Die jährlich aktualisierten validierten Umwelterklärungen von Betreibern eines 
Umweltmanagementsystem und Umweltbetriebsprüfungssystem gemäß § 34 Abs. 6 sind den schriftlichen 
Befunden der Sachverständigen gleichgestellt. Der Betreiber hat die Befunde zur Einsichtnahme durch die 
Behörde mindestens drei Jahre aufzubewahren. Die Befunde sind der Behörde auf ihr Verlangen vorzuweisen 
oder zu übermitteln. Befunde für Anlagen mit einer Brennstoffwärmeleistung von 50 MW oder mehr sind vom 
Betreiber unverzüglich der Behörde auf elektronischem Wege zu übermitteln. Von der Behörde als ausreichend 
bewertete Befunde, gegebenenfalls ergänzt mit Meldungen gemäß Abs. 5, können als Berichte über die Vor-Ort-
Besichtigung hinsichtlich der Luftreinhaltung entsprechend dem Umweltinspektionsplan gemäß § 39 Abs. 2 
herangezogen werden. Die Behörde hat die bewerteten Befunde, gegebenenfalls in zusammengefasster Form, 
binnen vier Monaten nach der Vor-Ort-Besichtigung auf elektronischem Wege zugänglich zu machen. Der 
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend hat durch Verordnung Inhalt, Form und Bereitstellung der 
Befunde näher zu regeln. 
 
(3) Die Sachverständigen sind zur Verschwiegenheit über alle ihnen bei der Ausübung ihres Dienstes bekannt 
gewordenen Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, insbesondere über die ihnen als geheim bezeichneten 
Einrichtungen, Verfahren und Eigentümlichkeiten der Betriebe verpflichtet. Sie haben jedoch der Behörde oder 
dem Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend auf Verlangen über ihre Tätigkeiten und die Erfüllung der 
für sie geltenden Anforderungen Auskunft zu erteilen. 
 
(4) Hält die Behörde auf Grund von Beschwerden oder Anbringen von Nachbarn, amtlicher Wahrnehmungen, 
Bewertung von Befunden oder baulicher oder verfahrenstechnischer Änderungen an der genehmigten Anlage 
eine zusätzliche Überprüfung für erforderlich, so hat sie diese binnen sechs Monaten durchzuführende 
Überprüfung dem Betreiber unter Beiziehung eines Sachverständigen in sinngemäßer Anwendung des Abs. 2 
aufzutragen oder selbst vorzunehmen. 
 
(5) Ergeben sich bei den Überprüfungen Abweichungen vom konsensgemäßen Zustand der Anlage und kann der 
konsensgemäße Zustand nicht sofort hergestellt werden, so hat der Sachverständige hierüber unverzüglich die 
Behörde zu unterrichten. 
 
(6) Wenn die Emissionen der Anlage die festgesetzten Grenzwerte überschreiten und 

a) das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder das Eigentum oder sonstige dingliche Rechte der 
Nachbarn gefährden, oder 
b) zu einer unzumutbaren Belästigung der Nachbarn im Sinne des § 77 Abs. 2 GewO 1994 führen, 

so hat die Behörde mit Bescheid unverzüglich anzuordnen, dass der Betrieb der Anlage solange eingeschränkt 
oder eingestellt wird, bis der vorschriftsmäßige Betrieb wieder möglich ist. Einem Rechtsmittel gegen einen 
solchen Bescheid kommt keine aufschiebende Wirkung zu. 
 
(7) In allen anderen als den in Abs. 6 angegebenen Fällen hat die Behörde eine angemessene Frist einzuräumen, 
innerhalb der der konsensgemäße Zustand der Anlage hergestellt werden muss. Wird dieser Anordnung nicht 
fristgerecht entsprochen, so ist sinngemäß nach Abs. 6 vorzugehen. 
 
(8) Die Behörde hat die Stilllegung der Anlage mit Bescheid anzuordnen, wenn der Betreiber oder seine gemäß § 
9 Verwaltungsstrafgesetz 1991 (VStG), BGBl. Nr. 52, verantwortlichen Personen trotz mehrmaliger jedoch 
mindestens dreimaliger Bestrafung gemäß § 44 weiterhin gegen die dort angegebenen gesetzlichen 
Bestimmungen verstoßen. 
 
(9) Die Behörde hat die Einhaltung der Bestimmungen des Abs. 1 zu kontrollieren. Der Betreiber hat der Behörde 
den Termin der Besichtigung einer Anlage mit einer Brennstoffwärmeleistung von 50 MW oder mehr spätestens 
vier Wochen im Voraus bekanntzugeben und der Behörde die Teilnahme an der Besichtigung zu ermöglichen. 
Bei Anlagen mit einer Brennstoffwärmeleistung von 50 MW oder mehr kann die Behörde Vor-Ort-Besichtigungen 
und nichtroutinemäßige Umweltinspektionen entsprechend dem Umweltinspektionsplan gemäß § 39 Abs. 2 
hinsichtlich der Luftreinhaltung selbst vornehmen. Binnen vier Monaten nach der Vor-Ort-Besichtigung sind 
schriftliche Befunde unter Anwendung der Verordnung gemäß Abs. 2 zu erstellen und auf elektronischem Wege 
zugänglich zu machen. 
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(10) Für Anlagen mit einer Brennstoffwärmeleistung von 50 MW oder mehr erfolgt die Festlegung der 
Überwachung von Emissionen in Wasser und Boden nach den hierfür geltenden Verwaltungsvorschriften. 
 
§ 44. (1) Einer Verwaltungsübertretung macht sich schuldig und ist, sofern die Handlung oder Unterlassung nicht 
nach anderen Vorschriften mit strengerer Strafe bedroht ist, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe 

1. bis zu 1.000 Euro zu bestrafen, wer den in § 9 Abs. 2 bis 4, § 31 Abs. 1, § 33 Abs. 9, § 36 Abs. 1 bis 6 und 
9, § 37 Abs. 1 und 2 oder § 38 Abs. 1 festgelegten Pflichten nicht nachkommt; eine Verletzung der 
Bestimmung des § 36 Abs. 6 ist bei Dampfkesselanlagen mit geringeren als den im § 33 Abs. 1 
angeführten Brennstoffwärmeleistungen nicht strafbar; 

2. bis zu 4.000 Euro zu bestrafen, wer 
a) ein Sanierungskonzept gemäß § 40, oder 
b) einen Bericht gemäß § 29 Abs. 2 und 3, oder 
c) Informationen gemäß § 42 Abs. 2, oder 
d) Berichte oder Darstellungen von Anpassungsmaßnahmen gemäß § 43 Abs. 2, oder 
e) als Sachverständiger Befunde an die Behörde gemäß § 30 oder § 33 Abs. 5, oder 
f) als Betreiber Befunde an die Behörde gemäß § 33 Abs. 2 
nicht oder nicht fristgerecht vorlegt; 

3. bis zu 8.000 Euro zu bestrafen, wer 
a) die für die Anlage festgelegten Emissionsgrenzwerte gemäß § 6 Abs. 13, § 9, § 23 Abs. 2 Z 3, § 24 Z 1, 
§ 25 Abs. 2, § 26 Abs. 1, § 27 Abs. 1, § 31 Abs. 1 nicht einhält, oder 
b) seine Anlage nicht gemäß § 33 Abs. 1 oder § 35 Abs. 4 überwachen lässt, oder 
c) Gebote oder Verbote der gemäß § 4 Abs. 4 oder § 6 Abs. 10 erlassenen Verordnungen oder die gemäß 
den Bestimmungen der § 6 Abs. 11, § 23 Abs. 2 Z 1, 2, 4 bis 11, § 24 Z 2 bis 10, § 25 Abs. 2, § 26 Abs. 1, 
§ 27 Abs. 1 oder § 36 Abs. 7 in Bescheiden vorgeschriebenen Auflagen nicht einhält, oder 
d) eine Überwachungstätigkeit entgegen den Bestimmungen der § 33 Abs. 2, 3 oder 5, § 34 Abs. 1 bis 6 
ausübt, oder 
e) Anlagen nicht entsprechend den Anforderungen des § 4 Abs. 1 bis 3 errichtet, ausrüstet oder betreibt, 
oder 
f) Anlagen gemäß § 30 vor ihrer Inbetriebnahme nicht durch einen Sachverständigen besichtigen lässt, 
oder 
g) andere als die oben genannten Gebote oder Verbote dieses Bundesgesetzes oder der auf seiner 
Grundlage erlassenen Verordnungen oder Bescheide missachtet; wenn hierdurch jedoch keine höhere 
Beeinträchtigung der Nachbarn durch Emissionen eintritt, als dies bei Einhaltung der Gebote oder Verbote 
der Fall wäre, beträgt die Höchststrafe 800 Euro; 

4. bis zu 40.000 Euro zu bestrafen, wer 
a) eine genehmigungspflichtige Anlage ohne die erforderliche Genehmigung gemäß § 12, § 25 Abs. 2 bis 
4 oder § 26 Abs. 1 errichtet, wesentlich ändert oder betreibt, oder 
b) Maßnahmen gemäß § 29 Abs. 4 bis 6 nicht durchführt, oder 
c) eine genehmigungspflichtige Anlage ohne Anzeige gemäß § 31 ändert oder betreibt, oder 
d) einen gemäß § 40 erteilten Auftrag nicht oder nicht fristgerecht befolgt, oder 
e) eine Anlage nicht entsprechend den Anforderungen des § 43 anpasst. 

 
(2) Auf Verstöße gegen die Bestimmungen des § 39 Abs. 1 findet § 367 Z 25, 55, 56 und 57 GewO 1994 
Anwendung, sofern die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist. 
 
 
 
116.) Emissionszertifikategesetz 2011  
BGBl I 118/2011 idF BGBl I 98/2013 
 
§ 52. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlung bildet, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist zu bestrafen 
           

1. mit Geldstrafe bis 35.000 Euro, wer nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes eine Tätigkeit gemäß 
Anhang 1, Anhang 3 oder einer Verordnung gemäß § 2 Abs. 4 ohne Genehmigung gemäß §§ 4 oder 6 
ausübt; 
  
2. mit Geldstrafe bis 7.000 Euro, wer die Emissionen einer gemäß § 4 genehmigten Anlage nicht gemäß § 7 
und den Bescheiden gemäß §§ 4 und 6 überwacht, sie nicht fristgerecht meldet (§ 9) oder keine 
Bescheinigung einer unabhängigen Prüfeinrichtung vorlegt (§ 10) und wer die Emissionen einer 
Luftverkehrstätigkeit nicht gemäß § 8 überwacht, das Überwachungskonzept gemäß § 8 Abs. 2 nicht 
fristgerecht vorlegt, die Emissionen der Luftverkehrstätigkeit nicht fristgerecht meldet (§ 9) oder keine 
Bescheinigung einer unabhängigen Prüfeinrichtung vorlegt (§ 10) und wer eine Meldung gemäß § 24 Abs. 6 
nicht fristgerecht erstattet; 
  
3. mit Geldstrafe bis 5.000 Euro, wer eine Meldung gemäß § 6 Abs. 1 und 2 nicht fristgerecht erstattet; 
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4. mit einer Geldstrafe, die mindestens den jährlichen Gebühren für das Konto der jeweiligen Anlage oder des 
Luftfahrzeugbetreibers im Register gemäß § 43 entspricht, höchstens jedoch 15.000 Euro, wer eine Meldung 
gemäß § 43 Abs. 2 nicht oder nicht fristgerecht erstattet. 

 
(2) Für die Erlassung von Bescheiden gemäß Abs. 1 Z 1, 2 und 4 ist der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zuständig. 
 
(3) Bei Verletzung von in Abs. 1 Z 2 und 3 genannten Meldepflichten gemäß §§ 6 Abs. 1, 9 und 24 Abs. 6 kann 
die jeweils zuständige Behörde bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 47 des Verwaltungsstrafgesetzes 
1991, BGBl. Nr. 52 in der jeweils geltenden Fassung, eine Strafverfügung erlassen. 
 
 
 
117.) Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012  
BGBl I 27/2012 
 
§ 9. (1) Ein Verkäufer, Bestandgeber oder Immobilienmakler, der es entgegen § 3 unterlässt, in der Verkaufs- 
oder In-Bestand-Gabe-Anzeige den Heizwärmebedarf und den Gesamtenergieeffizienz-Faktor des Gebäudes 
oder des Nutzungsobjekts anzugeben, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren 
Handlung erfüllt oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1.450 Euro zu bestrafen. Der Verstoß eines 
Immobilienmaklers gegen § 3 ist entschuldigt, wenn er seinen Auftraggeber über die Informationspflicht nach 
dieser Bestimmung aufgeklärt und ihn zur Bekanntgabe der beiden Werte beziehungsweise zur Einholung eines 
Energieausweises aufgefordert hat, der Auftraggeber dieser Aufforderung jedoch nicht nachgekommen ist. 
 
(2) Ein Verkäufer oder Bestandgeber, der es entgegen § 4 unterlässt, 

1. dem Käufer oder Bestandnehmer rechtzeitig einen höchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen 
oder 
2. dem Käufer oder Bestandnehmer nach Vertragsabschluss einen Energieausweis oder eine vollständige 
Kopie desselben auszuhändigen, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfüllt oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer 
Geldstrafe bis zu 1.450 Euro zu bestrafen. 
  
 
 
118.) Energielenkungsgesetz 2012  
BGBl I 41/2013 
 
§ 39. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen 

1. mit Geldstrafe bis zu 72.660 Euro, wer 
a) Gebote und Verbote von gemäß den §§ 7, 14 und 26 erlassenen Verordnungen oder von auf Grund 
dieser Verordnungen erlassene Bescheide nicht befolgt, sofern die Tat nicht nach Z 2 oder Z 3 zu 
bestrafen ist; 
b) vorsätzlich die Durchführung von Geboten oder Verboten gemäß lit. a erschwert oder unmöglich macht; 

2. mit Geldstrafe bis zu 2.180 Euro, wer 
a) einer gemäß § 7 erlassenen Verordnung über ein Benützungsverbot (§ 10 Abs. 1 Z 1) oder über die 
Kennzeichnung (§ 10 Abs. 4) zuwiderhandelt, eine Ausnahme vom Verbot fälschlich behauptet oder durch 
unrichtige Angaben erschleicht; 
b) Verordnungen über Meldeverpflichtungen (§ 11 Abs. 1, § 15 Abs. 2 und § 27 Abs. 2) zuwiderhandelt 
oder Auskünfte gemäß § 11 Abs. 2 und 3, § 25 und § 35 nicht oder nicht rechtzeitig, unrichtig oder 
unvollständig erstattet; 
c) vorsätzlich der Verpflichtung, die Überprüfungen und Einsichtnahmen gemäß § 11 Abs. 2 und 3 zu 
dulden, zuwiderhandelt; 

3. mit Geldstrafe bis zu 726 Euro, wer eine gemäß § 7 verordnete Höchstgeschwindigkeit (§ 10 Abs. 1 Z 2) 
um 30km/h überschreitet. 

 
(2) In den Fällen des Abs. 1 Z 1 ist der Versuch strafbar. 
 
(3) Bei der Bemessung der Strafe ist in den Fällen des Abs. 1 Z 1 die durch eine strafbare Handlung verursachte 
Beeinträchtigung der Sicherung der Energieversorgung oder der Versorgung mit Rohstoffen (§ 7 Abs. 4) zu 
berücksichtigen. Für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist eine Ersatzfreiheitsstrafe, in den Fällen des 
Abs. 1 Z 1 bis zu sechs Wochen, sonst bis zu zwei Wochen festzusetzen. 
 
(4) Bei vorsätzlich begangenen Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 können die den Gegenstand der 
strafbaren Handlung bildenden Energieträger, die dem Täter oder einem Beteiligten gehören, für verfallen erklärt 
werden. Der Wert der für verfallen erklärten Energieträger darf jedoch nicht in einem Missverhältnis zur Schwere 
der strafbaren Handlung stehen. 
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§ 41. Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben als Hilfsorgane der Bezirksverwaltungsbehörden an der 
Vollziehung des § 39 Abs. 1 Z 2 lit. a und Z 3 durch 

1. Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen; 
2. Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind; 
3. Anwendung körperlichen Zwangs, soweit er gesetzlich vorgesehen ist, 

mitzuwirken. 
 
 
 
119.) Epidemiegesetz 1950  
BGBl 186/1950 idF BGBl I 98/2001 
 
§ 39. (1) Wer den in diesem Bundesgesetz enthaltenen oder auf Grund desselben erlassenen Anordnungen über 
die Erstattung von Anzeigen und Meldungen zuwiderhandelt, macht sich einer Verwaltungsübertretung schuldig 
und ist mit Geldstrafe bis zu 2.180 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu 
bestrafen. 
 
(2) Die Strafverfolgung tritt nicht ein, wenn die Anzeige zwar nicht von den zunächst Verpflichteten, jedoch 
rechtzeitig gemacht worden ist. 
 
§ 40. Wer durch Handlungen oder Unterlassungen 

a) den in den Bestimmungen der §§ 5, 8, 12, 13, 21 und 44 Abs. 2 enthaltenen Geboten und Verboten oder 
b) den auf Grund der in den §§ 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23 und 24 angeführten 
Bestimmungen erlassenen behördlichen Geboten oder Verboten oder 
c) den Geboten oder Verboten, die in den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen 
enthalten sind, zuwiderhandelt oder 
d) in Verletzung seiner Fürsorgepflichten nicht dafür Sorge trägt, daß die seiner Fürsorge und Obhut 
unterstellte Person sich einer auf Grund des § 5 Abs. 1 angeordneten ärztlichen Untersuchung sowie 
Entnahme von Untersuchungsmaterial unterzieht, 

macht sich, sofern die Tat nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht ist, einer Verwaltungsübertretung schuldig und ist 
mit Geldstrafe bis zu 1.450 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen zu bestrafen. 
  
 
 
120.) Erdölbevorratungsgesetz 2012  
BGBl I 78/2012 
 
§ 24. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer seiner Vorratspflicht nach § 4 nicht nachkommt, und ist 
von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 58.120 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit einer 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Monaten zu bestrafen und für den Fall der fahrlässigen Begehung mit 
Geldstrafe bis zu 29.060 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu drei Monaten 
zu bestrafen. 
 
(2) Hat der Täter durch die Begehung einer im Abs. 1 mit Strafe bedrohten Handlung sich oder einen Dritten mit 
dessen Wissen unrechtmäßig bereichert, so ist er oder der Dritte zur Zahlung eines dem Ausmaß der 
Bereicherung entsprechenden Geldbetrages zu verpflichten. Eine Verpflichtung des Dritten zur Zahlung eines 
dem Ausmaß der Bereicherung entsprechenden Geldbetrages besteht auch dann, wenn der Dritte von der durch 
die Handlung bewirkten Bereicherung wissen musste. 
 
(3) Von einer Maßnahme gemäß Abs. 2 kann abgesehen werden, wenn der Vermögensvorteil geringfügig ist oder 
wenn die Maßnahme den Betroffenen unbillig hart träfe. 
 
(4) Ist Gefahr im Verzug, dass durch eine im Abs. 1 mit Strafe bedrohten Handlung internationale Verpflichtungen 
verletzt werden können, so hat die Behörde, sofern es zweckmäßig ist, die Erfüllung der Vorratspflicht nach § 4 
durch die ZBS zu veranlassen und den Täter zum Ersatz der erwachsenen Kosten zu verpflichten. 
 
(5) Die Verjährungsfrist (§ 31 Abs. 2 des VStG) beträgt ein Jahr. 
 
§ 25. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 
2.180 Euro zu bestrafen, wer 

1. seine Pflichtnotstandsreserven nicht innerhalb jener Frist wieder auffüllt, die der Bundesminister für 
Wirtschaft, Familie und Jugend mit Verordnung gemäß § 5 Abs. 3 oder mit Bescheid gemäß § 5 Abs. 4 
vorgeschrieben hat; 
2. den Bestimmungen des § 7 Abs. 2 über das Verbot der Weiterüberbindung einer gemäß § 7 Abs. 1 Z 3 
übernommenen Verpflichtung zuwiderhandelt, 
3. der Verpflichtung zur Aufnahme eines Hinweises auf die Vorratspflicht nach § 7 Abs. 5 nicht nachkommt; 
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4. die Tätigkeit eines Lagerhalters ohne Genehmigung nach § 8 ausübt, 
5. als Lagerhalter die erforderlichen Bestätigungen nach § 8 Abs. 3 nicht ausstellt oder nicht anzeigt, 
6. als Lagerhalter den Höchsttarif für die Übernahme der Vorratspflicht nach § 8 Abs. 5 überschreitet, 
7. die ZBS gegen die Bestimmungen des § 9 verstößt, 
8. die Meldungen und Auskünfte gemäß den Abschnitten 3, 5 oder 8 nicht oder nicht rechtzeitig, unrichtig oder 
unvollständig erstattet, 
9. der Verpflichtung zur Vorlage eines Meldescheines gemäß § 11 nicht nachkommt; 
10. die Bestimmungen des § 18 über die Führung von Aufzeichnungen nicht befolgt, 
11. den auf Grund einer Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend gemäß § 20 
Abs. 2 angeordneten statistischen Erhebungen nicht nachkommt oder vorsätzlich oder grob fahrlässig 
unrichtige Daten meldet; 
12. der Verpflichtung, die Kontrollen gemäß § 23 zu dulden, zuwiderhandelt. 

 
§ 28. (1) Zur Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung haben Betreiber von mit fossilen Brennstoffen befeuerten 
Kraftwerken Brennstoffvorräte in einem Umfang zu halten, der es jederzeit ermöglicht, die Lieferung elektrischer 
Energie im Umfang der Engpassleistung für die Dauer von 30 Tagen fortzusetzen oder den Eigenbedarf zu 
decken. 
 
(2) Die Brennstoffvorräte müssen folgenden Voraussetzungen genügen: 

1. Die Bestände müssen sich am Standort des Kraftwerks befinden. Der Bundesminister für Wirtschaft, 
Familie und Jugend kann auf Antrag einen anderen Lagerort zulassen, wenn dieser in der Nähe des 
Kraftwerks liegt und eine Transportverbindung zum Kraftwerk besteht, durch die innerhalb eines Tages die 
Menge Brennstoffe zum Kraftwerk verbracht werden kann, die dessen Tagesbedarf entspricht. 
2. Der vorratspflichtige Kraftwerksbetreiber muss jederzeit berechtigt sein, ohne Zustimmung eines Dritten 
über die Bestände zu verfügen. 
3. Die Bestände dürfen nicht der Erfüllung der Vorratspflicht auf Grund der übrigen Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes, anderer Rechtsvorschriften oder auf Grund von Verträgen mit Dritten dienen. 
4. Die Bestände dürfen nicht zur angemessenen Bevorratung anderer Betriebe des vorratspflichtigen 
Kraftwerksbetreibers erforderlich sein. 
5. Die Beschaffenheit der Vorräte muss den bestehenden Rechtsvorschriften entsprechen. 
  

(3) Die Vorratspflicht besteht nicht für Eigenanlagen mit weniger als 50 MW Engpassleistung. 
 
(4) Die Vorratspflicht besteht für ein Kraftwerk insoweit nicht, als es 

1. mit Erdgas betrieben wird, dessen Lieferung für die in Abs. 1 festgelegte Zeit vertraglich gesichert ist, 
2. mit anderen Gasen als Erdgas oder mit Abfällen betrieben wird, 
3. mit Braunkohle aus einem in der Nähe gelegenen Bergwerk betrieben wird und von dort eine 
Transportverbindung zum Kraftwerk besteht, durch die innerhalb eines Tages die Menge Kohle zum Kraftwerk 
verbracht werden kann, die dessen Tagesbedarf entspricht. 

  
(5) Zur Verhütung unmittelbar drohender oder zur Beseitigung eingetretener Schwierigkeiten in der 
Stromversorgung des vorratspflichtigen Kraftwerksbetreibers oder seiner Abnehmer kann der Bundesminister für 
Wirtschaft, Familie und Jugend auf Antrag des vorratspflichtigen Kraftwerksbetreibers Brennstoffvorräte 
vorübergehend, längstens jedoch für die Dauer von sechs Monaten, gerechnet ab Bescheiderlassung, freigeben. 
Dies ist nur so weit und so lange zulässig, als die Schwierigkeiten auf andere zumutbare Weise nicht behoben 
werden können. 
 
(6) Ohne vorherige Freigabe nach Abs. 5 sind Entnahmen aus den Vorräten ausnahmsweise zulässig, wenn die 
Freigabe nicht rechtzeitig erlangt und eine Störung in der Stromversorgung auf andere zumutbare Weise nicht 
vermieden werden kann. Die Entnahme ist dem Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend unverzüglich 
anzuzeigen und die nachträgliche Freigabe zu beantragen. 
 
(7) Vorratspflichtige Kraftwerksbetreiber haben dem Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend jeweils für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr bis zum Ende des darauf folgenden Monats schriftlich unter Verwendung 
amtlicher Vordrucke zu melden: 

1. die für jedes Kraftwerk, das unter die Vorratspflicht fällt, an jedem Monatsende gehaltenen Bestände an 
fossilen Brennstoffen unter Angabe des Ortes der Lagerung und der Reichweite in Tagen, 
2. die am Ende des Kalendervierteljahres gehaltenen Gesamtbestände des vorratspflichtigen 
Kraftwerksbetreibers an fossilen Brennstoffen, 
3. den Gesamtverbrauch des vorratspflichtigen Kraftwerksbetreibers an fossilen Brennstoffen und den 
Verbrauch des einzelnen Kraftwerks. 

 
(8) Vorratspflichtige Kraftwerksbetreiber haben dem Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend auf 
Verlangen innerhalb einer ihnen gesetzten Frist die Auskünfte zu erteilen und die Unterlagen vorzulegen, die 
erforderlich sind, um die Erfüllung der Vorratspflicht überwachen zu können. 
 
(9) Eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 7.000 Euro zu 
bestrafen ist, begeht, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Abs. 1 nicht ständig die vorgeschriebenen 
Brennstoffvorräte hält. 
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(10) Eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 2.000 Euro zu 
bestrafen ist, begeht, wer die Meldungen und Auskünfte gemäß Abs. 6 und Abs. 7 nicht oder nicht rechtzeitig, 
unrichtig oder unvollständig erstattet. 
 
 
 
121.) Erfassung bestimmter Vermögenswerte  
BGBl 713/1976 
 
§ 23. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. der im § 3 verfügten Anmeldepflicht nicht oder nicht fristgerecht nachkommt; 
2. in einer im § 3 genannten Beziehung zu den Vermögenswerten steht und diese vorbehaltlich eines Rechtes 
zu ihrer Innehabung nicht dem gerichtlich bestellten Verwalter zusammen mit einer ordnungsgemäßen 
Abrechnung unverzüglich übergibt; 
3. durch Handlungen oder Unterlassungen Vermögenswerte schmälert, ihre Erfassung oder Abwicklung auf 
eine andere als in Z 1 bezeichnete Weise vereitelt, sofern dies nicht den Tatbestand einer nach den 
Bestimmungen des StGB, BGBl. Nr. 60/1974, zu verfolgenden strafbaren Handlung bildet. 

 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
§ 24. Verwaltungsübertretungen sind von den Bezirksverwaltungsbehörden mit einer Geldstrafe bis zu 90.000 
Schilling, höchstens jedoch bis zur Höhe des Wertes der Vermögenswerte, die Gegenstand dieses Verfahrens 
sind, zu bestrafen. 
 
 
 
122.) Erklärung von Verstößen gegen bestimmte einstweilige Verfügungen zu Verwaltungsübertretungen  
BGBl I 152/2013 
 
§ 1. (1) Wer einer in einer einstweiligen Verfügung nach §§ 382b, 382e Abs. 1 Z 1 und Z 2 erster Fall und § 382g 
Abs. 1 Z 1 und 3 des Gesetzes vom 27. Mai 1896 über das Exekutions- und Sicherungsverfahren 
(Exekutionsordnung – EO), RGBl. Nr. 79/1896, getroffenen Anordnung zuwiderhandelt, begeht, eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 500 Euro, im Falle ihrer Uneinbringlichkeit mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen, zu bestrafen. 
 
(2) Von der Verhängung einer Strafe ist abzusehen, wenn auf Grund des Verstoßes gegen eine Anordnung im 
Sinne des Abs. 1 vom Exekutionsgericht anlässlich der Bewilligung einer Exekution gemäß § 355 EO bereits eine 
Strafe verhängt wurde. 
 
§ 2. (1) Die Durchführung der Verwaltungsstrafverfahren obliegt den Bezirksverwaltungsbehörden, im 
Wirkungsbereich einer Landespolizeidirektion als Sicherheitsbehörde erster Instanz auf dem Gebiet einer 
Gemeinde (§ 8 des Sicherheitspolizeigesetzes -SPG, BGBl. Nr. 566/1991) dieser. 
 
(2) Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, Maßnahmen zur Verhinderung von 
Verwaltungsübertretungen oder zur Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren zu setzen; sie schreiten hierbei als 
Organe der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde oder Landespolizeidirektion, insoweit diese für das Gebiet 
einer Gemeinde zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, ein. 
 
 
 
123.) Ermächtigungen für BMF gemäß § 15 Bundesministeriengesetz  
BGBl 388/1974 idF BGBl 381/1975  
 
§ 1. (1) Das Bundesministerium für Finanzen wird ermächtigt, soweit dadurch weder völkerrechtliche noch 
außenpolitische Fragen berührt werden und soweit staatsvertragliche Regelungen dem nicht entgegenstehen, 
sowie unter Beachtung des § 15 Abs. 3 des Bundesministeriengesetzes 1973 

1. zur Verhandlung von Staatsverträgen 
a) zur Vermeidung der Doppelbesteuerung, 
b) zur Regelung der Angelegenheiten auf dem Gebiet des Zoll-, Monopol- und sonstigen 
Eingangsabgabenwesens und 
c) über die Rechts- und Amtshilfe in Abgaben-, Zoll- und Monopolangelegenheiten sowie im 
Verwaltungsstrafverfahren in diesen Angelegenheiten; 

2. zum Schriftverkehr mit ausländischen Staaten in den in Z 1 aufgezählten Angelegenheiten sowie in 
Angelegenheiten des Pensionsrechts öffentlich Bediensteter. 

 
(2) Zu den Angelegenheiten des Abs. 1 gehören nicht die Angelegenheiten der wirtschaftlichen Integration, des 
Europarates und der Vereinten Nationen einschließlich UNCTAD und ECE, ausgenommen aber zollrechtliche 
Angelegenheiten der ECE 
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124.) Erzeugung und Vermarktung von Bruteiern und Küken von Hausgeflügel  
BGBl II 123/2008 
 
§ 5. (1) Eine Verwaltungsübertretung im Sinne des § 21 Abs. 2 des Vermarktungsnormengesetzes (VNG) begeht, 
wer gegen die Verordnung (EWG) Nr. 2782/75 verstößt, indem er 

1. Bruteier 
a) entgegen Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1 und Art. 14 nicht einzeln in der vorgeschriebenen 
Weise gekennzeichnet in Verkehr bringt oder befördert, 
b) entgegen Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 5 Abs. 2 und Art. 14 unverpackt oder in Packungen, die 
nicht vollkommen sauber sind, nicht den vorgeschriebenen Inhalt aufweisen oder nicht in der 
vorgeschriebenen Weise gekennzeichnet sind, in Verkehr bringt oder befördert, 
c) entgegen Art. 6 und Art. 14 nicht in der vorgeschriebenen Weise gekennzeichnet oder in einer 
Verpackung, die nicht den vorgeschriebenen Anforderungen entspricht, aus Drittländern einführt, 
d) entgegen Art. 8 Satz 1 dem menschlichen Verzehr zuführt, 

2. Küken 
a) entgegen Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 11 und Art. 14 unverpackt oder nicht in der 
vorgeschriebenen Weise verpackt oder in Kartons, die nicht den vorgeschriebenen Inhalt aufweisen oder 
nicht in der vorgeschriebenen Weise gekennzeichnet sind, in Verkehr bringt oder befördert, 
b) entgegen Art. 12 und Art. 14 nicht in der vorgeschriebenen Weise sortiert oder in einer Verpackung, die 
nicht den vorgeschriebenen Anforderungen entspricht, aus Drittländern einführt, 

3. als Verantwortlicher einer Brüterei 
a) entgegen Art. 7 ein Register nicht, nicht richtig oder nicht vollständig führt, 
b) entgegen Art. 9 Abs. 1 die vorgeschriebenen Angaben nicht, nicht monatlich oder nicht vollständig der 
Behörde übermittelt, 

4. als Verantwortlicher eines Betriebes entgegen Art. 13 für den Versand einer Partie Bruteier oder Küken 
nicht das vorgeschriebene Begleitpapier erstellt oder die hierfür vorgeschriebenen Angaben nicht richtig oder 
nicht vollständig macht. 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung im Sinne des § 21 Abs. 2 VNG begeht, wer gegen die Verordnung (EWG) Nr. 
1868/77 verstößt, indem er 

1. entgegen Art. 2 Abs. 1 die Kennzeichnung der Bruteier nicht in der vorgeschriebenen Weise durchführt, 
2. entgegen Art. 2 Abs. 2 erster und zweiter Unterabsatz in Verbindung mit § 3 

a) Bruteier nicht, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig oder 
b) Packungen oder andere Behältnisse nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise kennzeichnet, 

3. entgegen Art. 3 Verpackungen nicht in der vorgeschriebenen Weise kennzeichnet. 
  
(3) Eine Verwaltungsübertretung im Sinne des § 21 Abs. 2 VNG begeht, wer entgegen § 3 Bruteier anders als in 
der dort zugelassenen Weise kennzeichnet. 
 
 
 
125.) Europäische-Bürgerinitiative-Gesetz  
BGBl I 12/2012 
 
§ 5. (1) Ein Organisator begeht, sofern das Verhalten nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet, in Österreich eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 3.600 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen 
zu bestrafen, wenn er entgegen der Verordnung falsche Erklärungen abgibt (Art. 14 Abs. 1 lit. a der Verordnung), 
indem er 

1. beim Sammeln von Unterstützungsbekundungen in Österreich die Formulare gemäß Anhang III zur 
Verordnung nicht entsprechend Art. 5 Abs. 1 letzter Satz der Verordnung ausfüllt, 
2. bei Vorlage der Nachweise zum Online-Sammelsystem (§ 2 Abs. 2) falsche Angaben zu den von der 
Kommission gemäß Art. 6 Abs. 5 der Verordnung mit der Durchführungsverordnung verabschiedeten 
technischen Spezifikationen für die Umsetzung von Art. 6 Abs. 4 der Verordnung macht oder 
3. bei Vorlage von Unterstützungsbekundungen gemäß § 3 Abs. 1 auf dem Formular gemäß Anhang V zur 
Verordnung falsche Angaben macht. 

 
(2) Als Tatort gilt der Sitz der Bundeswahlbehörde. 
 
 
 
166.) Europa-Wählerevidenzgesetz  
BGBl 118/1996 idF BGBl I 115/2013 
 
§ 7. (1) Jeder Unionsbürger kann unter Angabe seines Namens und der Wohnadresse gegen die Europa-
Wählerevidenz schriftlich oder mündlich Berichtigungsanträge stellen. Der Antragsteller kann die Aufnahme einer 
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zu erfassenden Person in die Europa-Wählerevidenz oder die Streichung einer nicht zu erfassenden Person aus 
dieser verlangen. 
 
(2) Der Berichtigungsantrag ist bei der Gemeinde einzubringen, in deren Europa-Wählerevidenz eine Änderung 
begehrt wird. 
 
(3) Der Berichtigungsantrag ist, falls er schriftlich gestellt wird, für jeden Fall gesondert zu überreichen. Hat der 
Berichtigungsantrag die Eintragung einer zu erfassenden Person zum Gegenstand, so hat der Antragsteller die 
zur Begründung notwendigen Belege anzuschließen. Handelt es sich bei der vermeintlich zu erfassenden Person 
um einen Österreicher mit Hauptwohnsitz im Inland, so ist ein von diesen unterfertigtes Europa-Wähleranlageblatt 
anzuschließen. Wird im Berichtigungsantrag die Streichung einer nicht zu erfassenden Person begehrt, so ist der 
Grund hierfür anzugeben. Alle Berichtigungsanträge, auch mangelhaft belegte, sind entgegenzunehmen. Ist ein 
Berichtigungsantrag von mehreren Antragstellern unterzeichnet, so gilt, wenn kein Zustellungsbevollmächtigter 
genannt ist, der an erster Stelle Unterzeichnete als zustellungsbevollmächtigt. 
 
(4) Wer offensichtlich mutwillig Berichtigungsanträge stellt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 218 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe 
bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
 
 
127.) Europawahlordnung  
BGBl 117/1996 idF BGBl I 9/2014 
 
§ 16. (1) Innerhalb des Einsichtszeitraums kann jeder Unionsbürger unter Angabe seines Namens und seiner 
Wohnadresse gegen das Wählerverzeichnis schriftlich oder mündlich einen Berichtigungsantrag stellen. Der 
Antragsteller kann die Aufnahme eines Wahlberechtigten in das Wählerverzeichnis oder die Streichung eines 
nicht Wahlberechtigten aus dem Wählerverzeichnis verlangen. 
 
(2) Die Berichtigungsanträge sind bei der Amtsstelle gemäß § 13 Abs. 2 einzubringen und müssen dort vor Ablauf 
des Einsichtszeitraums einlangen. 
 
(3) Der Berichtigungsantrag ist, falls er schriftlich eingebracht wird, für jeden Berichtigungsfall gesondert zu 
stellen. Hat der Berichtigungsantrag die Eintragung eines Wahlberechtigten zum Gegenstand, so sind auch die 
zur Begründung des Berichtigungsantrages notwendigen Belege, insbesondere ein vom vermeintlich 
Wahlberechtigten, soweit es sich nicht um einen Staatsbürger mit Hauptwohnsitz im Ausland handelt, 
ausgefülltes Europa-Wähleranlageblatt (Muster siehe Anlage EuWEG) anzuschließen. Wird im 
Berichtigungsantrag die Streichung eines nicht Wahlberechtigten begehrt, so ist der Grund hierfür anzugeben. 
Alle Berichtigungsanträge, auch mangelhaft belegte, sind von den hierzu berufenen Stellen entgegenzunehmen 
und weiterzuleiten. Ist ein Berichtigungsantrag von mehreren Antragstellern unterzeichnet, so gilt, wenn kein 
Zustellungsbevollmächtigter genannt ist, der an erster Stelle Unterzeichnete als zustellungsbevollmächtigt. 
 
(4) Wer offensichtlich mutwillig Berichtigungsanträge stellt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 218 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe 
bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
§ 31. (1) Der Wahlvorschlag hat zu enthalten: 

1. die Parteibezeichnung in Worten sowie allenfalls eine Kurzbezeichnung bestehend aus nicht mehr als 
sieben Buchstaben, die ein Wort ergeben können; 
2. die Parteiliste, das ist ein Verzeichnis von höchstens 42 Bewerbern, in der beantragten, mit arabischen 
Ziffern bezeichneten Reihenfolge unter Angabe des Vornamens, Familiennamens oder Nachnamens, des 
Geburtsjahres, des Berufes und der Adresse jedes Bewerbers; 
3. die Bezeichnung des zustellungsbevollmächtigten Vertreters (Vorname, Familienname oder Nachname, 
Beruf, Adresse), der die Voraussetzungen des § 29 erfüllen muss. 

 
(2) In den Wahlvorschlag darf ein Bewerber nur dann aufgenommen werden, wenn er hierzu seine Zustimmung 
schriftlich erklärt hat. Die Erklärung hat die Bezeichnung der Parteiliste zu enthalten, auf der der Bewerber 
aufscheint, und ist dem Wahlvorschlag anzuschließen. 
 
(3) Ein Unionsbürger mit Hauptwohnsitz im Inland, der nicht die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, hat als 
Bewerber überdies bis zum vierundvierzigsten Tag vor der Wahl, 17.00 Uhr, gemäß Art. 10 der Richtlinie 
93/109/EG vom 6. Dezember 1993 über die Einzelheiten der Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts bei 
den Wahlen zum Europäischen Parlament für Unionsbürger mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, dessen 
Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen, ABl. L 329 vom 30.12.1993 S. 34, in der Fassung der Richtlinie 2013/1/EU 
vom 20. Dezember 2012, ABl. L 26 vom 26.1.2013 S. 27, eine förmliche Erklärung abzugeben, aus der seine 
Staatsangehörigkeit, sein Geburtsdatum, sein Geburtsort, seine letzte Anschrift im Herkunftsmitgliedstaat sowie 
sein Hauptwohnsitz hervorgeht. Mit der förmlichen Erklärung hat er auch bekanntzugeben, im Wählerverzeichnis 
welcher Gebietskörperschaft oder welchen Wahlkreises des Herkunftsmitgliedstaates er gegebenenfalls zuletzt 
eingetragen gewesen ist. Mit der förmlichen Erklärung hat er weiters mitzuteilen, dass er in seinem 
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Herkunftsmitgliedstaat nicht infolge einer Einzelfallentscheidung einer Justizbehörde oder einer 
Einzelfallentscheidung einer Verwaltungs-behörde, die vor Gericht angefochten werden kann, des passiven 
Wahlrechts verlustig gegangen ist und dass er nicht gleichzeitig in einem anderen Mitgliedstaat bei den Wahlen 
zum Europäischen Parlament kandidiert. 
 
(4) Gemäß Art. 6 Abs. 3 der Richtlinie 93/109/EG in der Fassung der Richtlinie 2013/1/EU hat die 
Bundeswahlbehörde die förmliche Erklärung gemäß Abs. 3 bei einem Bewerber mit Hauptwohnsitz im Inland, der 
nicht die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, dem Herkunftsmitgliedstaat zum Zweck der Überprüfung, ob 
der Bewerber des passiven Wahlrechts im Herkunftsmitgliedstaat nicht infolge einer Einzelfallentscheidung einer 
Justizbehörde oder einer Einzelfallentscheidung einer Verwaltungsbehörde, die vor Gericht angefochten werden 
kann, verlustig gegangen ist, dem Herkunftsmitgliedstaat an die gemäß Art. 6 Abs. 5 der Richtlinie 93/109/EG in 
der Fassung der Richtlinie 2013/1/EU benannte Kontaktstelle zu übermitteln. Ergehen seitens des 
Herkunftsmitgliedstaates innerhalb von fünf Arbeitstagen ab Einlangen der förmlichen Erklärung keine 
Informationen des Herkunftsmitgliedstaates, so kann der Name des Bewerbers ohne Abwarten einer Information 
auf dem Wahlvorschlag verbleiben. 
 
(5) Die wahlwerbenden Parteien haben an den Bund einen Beitrag für die Kosten der Herstellung der amtlichen 
Stimmzettel in der Höhe von 3.600 Euro zu leisten. Der Betrag ist gleichzeitig mit der Vorlage des 
Wahlvorschlags (Abs. 1) bei der Bundeswahlbehörde bar zu erlegen. Anstelle des Barerlags kann auch die 
Vorlage eines Zahlungsbelegs treten, aus der die Einzahlung des Kostenbeitrags auf ein Konto des 
Bundesministeriums für Inneres hervorgeht. Wird der Kostenbeitrag nicht erlegt, so gilt der Wahlvorschlag als 
nicht eingebracht. 
 
(6) Wer bei der Erklärung gemäß Abs. 3 wissentlich unwahre Angaben macht, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist, wenn darin keine strenger zu bestrafende Handlung gelegen ist, von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 218 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe 
bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
(7) Von anderen Mitgliedstaaten angeforderte Informationen gemäß Art. 6 Abs. 3 der Richtlinie 93/109/EG in der 
Fassung der Richtlinie 2013/1/EU sind binnen fünf Werktagen zu erteilen. Zum Zwecke des 
Informationsaustausches gemäß Art. 6 Abs. 3 der Richtlinie 93/109/EG in der Fassung der Richtlinie 2013/1/EU 
ist gegenüber der Kommission und gegenüber den anderen Mitgliedstaaten spätestens am 28. Februar 2014 eine 
Kontaktstelle zu benennen. 
 
§ 48. (1) Die Leitung der Wahl steht unbeschadet des § 46 der Gemeindewahlbehörde, in Gemeinden, die in 
Wahlsprengel eingeteilt sind, den Sprengelwahlbehörden zu. 
 
(2) Der Wahlleiter hat für die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung bei der Wahlhandlung und für die 
Beachtung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes Sorge zu tragen. Überschreitungen des Wirkungskreises 
der Wahlbehörde hat er nicht zuzulassen. 
 
(3) Den Anordnungen des Wahlleiters ist von jedermann unbedingt Folge zu leisten. Die Nichtbefolgung der 
Anordnungen ist eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 
218 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
§ 52. (1) Das Wahlrecht ist persönlich auszuüben; blinden oder schwer sehbehinderten Wählern sind seitens der 
Wahlbehörde geeignete Hilfsmittel zur Ermöglichung der selbständigen Wahlausübung zur Verfügung zu stellen. 
Körper- oder sinnesbehinderte Wähler dürfen sich von einer Person, die sie selbst auswählen können und 
gegenüber dem Wahlleiter bestätigen müssen, führen und sich bei der Wahlhandlung helfen lassen. Von diesen 
Fällen abgesehen, darf eine Wahlzelle jeweils nur von einer Person betreten werden. 
 
(2) Als körper- oder sinnesbehindert gelten Personen, denen die Ausfüllung des amtlichen Stimmzettels ohne 
fremde Hilfe nicht zugemutet werden kann. 
 
(3) Über die Zulässigkeit der Inanspruchnahme einer Begleitperson entscheidet im Zweifelsfall die Wahlbehörde. 
Jede Stimmabgabe mit Hilfe einer Begleitperson ist in der Niederschrift festzuhalten. 
 
(4) Wer sich fälschlich als blind, schwer sehbehindert oder gebrechlich ausgibt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 218 Euro, im Fall der 
Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
(5) Über die Ausübung des Wahlrechts von Pfleglingen in Heil- und Pflegeanstalten enthält der § 58 die näheren 
Bestimmungen. 
 
§ 61. (1) Zur Stimmabgabe darf nur der amtliche Stimmzettel übergeben werden. 
 
(2) Der amtliche Stimmzettel hat für jede wahlwerbende Partei eine gleich große Zeile vorzusehen. Sie hat die 
Listennummer, einen Kreis, die Parteibezeichnung einschließlich der Kurzbezeichnung sowie einen freien Raum 
zur Eintragung des Namens oder der Reihungsnummer eines Bewerbers der gewählten Parteiliste, im Übrigen 
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aber unter Berücksichtigung der gemäß § 36 erfolgten Veröffentlichung die aus dem Muster Anlage 5 
ersichtlichen Angaben zu enthalten. Der amtliche Stimmzettel darf nur auf Anordnung der Bundeswahlbehörde 
hergestellt werden. 
 
(3) Die Größe des amtlichen Stimmzettels hat sich nach der Anzahl der zu berücksichtigenden Listennummern zu 
richten. Das Ausmaß hat zumindest dem Format DIN A4 zu entsprechen. Es sind für alle Parteibezeichnungen 
die gleiche Größe der Rechtecke und der Druckbuchstaben, für die allfälligen Kurzbezeichnungen einheitlich 
größtmögliche Druckbuchstaben zu verwenden. Bei mehr als dreizeiligen Parteibezeichnungen kann die Größe 
der Druckbuchstaben dem zur Verfügung stehenden Raum entsprechend angepaßt werden. Das Wort „Liste” ist 
klein zu drucken. Für die Listennummern können einheitlich größere Ziffern verwendet werden. Die Farbe aller 
Aufdrucke hat ausschließlich schwarz zu sein. Die Trennungslinien der Rechtecke und die Kreise haben in 
gleicher Stärke ausgeführt zu werden. 
 
(4) Die Bundeswahlbehörde hat die amtlichen Stimmzettel den Sprengelwahlbehörden in Wien über die 
Landeswahlbehörde, den Gemeinde- und Sprengelwahlbehörden außerhalb Wiens über die 
Bezirkshauptmannschaft und die Gemeinde, bei Städten mit eigenem Statut über diese, entsprechend der 
endgültigen Zahl der Wahlberechtigten im Bereich der Wahlbehörde zuzüglich einer Reserve von 15 Prozent zu 
übermitteln. Eine weitere Reserve von 5 Prozent ist der Bezirksverwaltungsbehörde für den allfälligen 
zusätzlichen Bedarf der Wahlbehörden am Wahltag zur Verfügung zu stellen. Die amtlichen Stimmzettel sind 
jeweils gegen eine in zweifacher Ausfertigung herzustellende Empfangsbestätigung auszufolgen. Hierbei ist eine 
Ausfertigung für den Übergeber, die zweite Ausfertigung für den Übernehmer bestimmt. 
 
(5) Wer unbefugt amtliche Stimmzettel oder wer den amtlichen Stimmzetteln gleiche oder ähnliche Stimmzettel in 
Auftrag gibt, herstellt, vertreibt oder verteilt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist, wenn darin keine 
strenger zu bestrafende Handlung gelegen ist, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 218 
Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. Hierbei können 
unbefugt hergestellte amtliche Stimmzettel oder Stimmzettel, die einem amtlichen Stimmzettel gleichen oder 
ähnlich sind, für verfallen erklärt werden, ohne Rücksicht darauf, wem sie gehören. 
 
(6) Der Strafe nach Abs. 5 unterliegt auch, wer unbefugt amtliche Stimmzettel, die zur Ausgabe für die Wahl 
bestimmt sind, auf irgendeine Weise kennzeichnet. 
 
 
 
128.) EU-Verwaltungsstrafvollstreckungsgesetz  
BGBl I 3/2008 idF BGBl I 33/2013 
 
§§ 1 – 19 
 
 
 
129.) EWR-Psychologengesetz  
BGBl I 113/1999 idF BGBl I 95/2008 
 
§ 10. Wer den Bestimmungen des § 1 Abs. 1, des § 3, des § 8 Abs. 2 oder des § 9 Abs. 2 zuwiderhandelt, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 3.634 Euro zu bestrafen, sofern die Tat nicht den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung erfüllt. 
 
 
 
130.) EWR-Psychotherapiegesetz  
BGBl I 114/1999 idF BGBl I 94/2008 
 
§ 10. Wer den Bestimmungen des § 1 Abs. 1, des § 3, des § 8 Abs. 2 oder des § 9 Abs. 2 zuwiderhandelt, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 3.634 € zu bestrafen, sofern die Tat nicht den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung erfüllt. 
 
 
 
131.) Exekutionsordnung  
RGBl 79/1896 idF BGBl I 128/2004 
 
§ 403. Wer gegen § 73a verstößt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1 
500 Euro zu bestrafen. Neben der Verhängung einer Geldstrafe kann auch über den Entzug der 
Abfrageberechtigung erkannt werden, wenn dies erforderlich erscheint, um den Betroffenen von weiteren 
gleichartigen Verwaltungsübertretungen abzuhalten. 
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132.) Exekutivdienst- und Anerkennungszeichengesetz  
BGBl 521/1985 idF BGBl I 153/2013 
 
§ 6. Wer den Bestimmungen des § 3 zuwiderhandelt oder die Medaille in einer ihre Bedeutung herabwürdigenden 
Weise verwendet, begeht, sofern dadurch kein gerichtlich zu ahndender Tatbestand verwirklicht wird, eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für das die 
Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion, mit einer 
Geldstrafe bis zu 220 Euro zu bestrafen. 
 
 
 
133.) Fachhochschul-Studiengesetz  
BGBl 340/1993 idF BGBl I 74/2011 
 
§ 24. Wer vorsätzlich 

1. die dem Fachhochschulwesen eigentümlichen Bezeichnungen oder 
2. die Abkürzung “FH” oder 
3. die in § 6 genannten akademischen Grade 

unberechtigt verleiht, vermittelt oder führt, begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit 
der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit 
strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung, die von der örtlich zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von bis zu 15.000 € zu bestrafen ist. 
 
 
 
134.) Familienlastenausgleichsgesetz 1967  
BGBl 376/1967 idF BGBl I 60/2013 
 
§ 29. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und wird mit einer Geldstrafe bis zu 360 Euro oder mit Arrest bis zu 
zwei Wochen bestraft: 

a) wer vorsätzlich oder grob fahrlässig die gemäß § 25 vorgesehene Meldung nicht rechtzeitig erstattet und 
dadurch einen unrechtmäßigen Bezug von Familienbeihilfe bewirkt, 
b) wer Familienbeihilfe vorsätzlich oder grob fahrlässig zu Unrecht bezieht, 
c) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 103/2007) 
d) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 103/2007) 
e) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 103/2007) 
sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften strenger zu ahnden ist. Bei besonders erschwerenden 
Umständen können beide Strafen nebeneinander verhängt werden. 

  
(2) Die Verjährungsfrist (§ 31 Verwaltungsstrafgesetz 1950) beträgt bei den im Abs. 1 angeführten 
Verwaltungsübertretungen drei Jahre. 
 
§ 30h. (1) Zu Unrecht bezogene Schulfahrtbeihilfe ist zurückzuzahlen. 
 
(2) Der Schüler hat den von der Republik Österreich für eine Schülerfreifahrt geleisteten Fahrpreis (§ 30f Abs. 1 
und 2) zu ersetzen, wenn er die Schülerfreifahrt durch unwahre Angaben erlangt hat oder weiter in Anspruch 
genommen hat, obwohl die Voraussetzungen weggefallen sind. Für diese Ersatzpflicht des Schülers haftet der 
Erziehungsberechtigte, wenn der Schüler noch minderjährig ist. Über die Verpflichtung zum Ersatz entscheidet 
das nach dem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt des Schülers zuständige Finanzamt, wobei von der 
Festsetzung eines Ersatzes ganz oder teilweise Abstand genommen werden kann, wenn der Ersatz im Einzelfall 
den Betrag von 100 Euro nicht übersteigt. Gegen die Entscheidung des Finanzamtes ist die Beschwerde an das 
Verwaltungsgericht des Bundes für Finanzen zulässig. Die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung sind 
sinngemäß anzuwenden. 
 
(3) Die Oberbehörden sind ermächtigt, in Ausübung des Aufsichtsrechtes die nachgeordneten Abgabenbehörden 
anzuweisen, von der Rückforderung der zu Unrecht bezogenen Schulfahrtbeihilfe (Abs. 1) sowie vom Ersatz des 
für eine Schülerfreifahrt geleisteten Fahrpreises (Abs. 2) abzusehen, wenn die Rückforderung bzw. die 
Geltendmachung des Ersatzanspruches unbillig wäre. 
 
(4) Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig Schulfahrtbeihilfe zu Unrecht bezieht oder durch unwahre Angaben einen 
Schülerfreifahrausweis zu Unrecht erlangt hat oder weiter in Anspruch genommen hat, obwohl die 
Voraussetzungen weggefallen sind, begeht, sofern die Tat nicht nach anderen Rechtsvorschriften strenger zu 
ahnden ist, eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür mit einer Geldstrafe bis zu 360 Euro zu bestrafen. Der 
Versuch ist strafbar. Die Verjährungsfrist (§ 31 des Verwaltungsstrafgesetzes 1950) beträgt zwei Jahre. 
 
§ 31h. Wer Schulbuchbelege gemäß § 31b vorsätzlich oder grob fahrlässig missbräuchlich verwendet, verfälscht 
oder nachmacht, begeht, sofern die Tat nicht nach anderen Rechtsvorschriften strenger zu ahnden ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist hierfür von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 360 Euro 
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zu bestrafen. Der Versuch ist strafbar. Die Verjährungsfrist (§ 31 des Verwaltungsstrafgesetzes 1950) beträgt 
zwei Jahre. 
 
§ 38. (1) Wer eine Kleinkindbeihilfe vorsätzlich oder grob fahrlässig zu Unrecht bezieht, begeht, sofern die Tat 
nicht nach anderen Rechtsvorschriften strenger zu ahnden ist, eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür von 
der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 360 Euro zu bestrafen. Der Versuch ist strafbar. 
 
(2) Die Verjährungsfrist (§ 31 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991) beträgt zwei Jahre. 
 
§ 38i. (1) Wer einen Mutter-Kind-Pass-Bonus vorsätzlich oder grob fahrlässig zu Unrecht bezieht, begeht, sofern 
die Tat nicht nach anderen Rechtsvorschriften strenger zu ahnden ist, eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür 
von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 150 Euro zu bestrafen. Der Versuch ist strafbar. 
 
(2) Die Verjährungsfrist (§ 31 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991) beträgt zwei Jahre. 
 
 
 
135.) Fernseh-Exklusivrechtegesetz  
BGBl I 85/2001 idF BGBl I 50/2010 
 
§ 8. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Regulierungsbehörde mit Geldstrafe in der Höhe von 
36.000 Euro bis zu 58.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. gegen § 3 Abs. 1 oder 2 verstößt, 
2. das in § 5 Abs. 1 vorgesehene Recht entgegen einem Ausspruch der Regulierungsbehörde nicht 
gewährleistet oder im Fall des § 5 Abs. 8 nicht gewährleistet hat, 
3. ohne Vorliegen einer entsprechenden Vereinbarung einen Kurzbericht entgegen den Bedingungen des § 5 
Abs. 3 Z 1, 2, 4, 6 oder Abs. 5 sendet oder bereitstellt, 
4. das in § 6 Abs. 1 vorgesehene Recht entgegen einem Ausspruch der Regulierungsbehörde nicht 
gewährleistet oder im Fall des § 6 Abs. 5 nicht gewährleistet hat, 
5. ohne Vorliegen einer entsprechenden Vereinbarung das Signal entgegen den Bedingungen des § 6 Abs. 3 
verwendet. 

 
(2) Die Strafgelder fließen dem Bund zu. 
 
(3) Die Regulierungsbehörde hat im Verfahren nach Abs. 1 eine öffentliche mündliche Verhandlung 
durchzuführen. 
 
(4) Bei wiederholten oder schwerwiegenden Verletzungen dieses Bundesgesetzes durch einen 
Fernsehveranstalter oder Mediendiensteanbieter nach dem Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz (AMD-G), hat 
die Regulierungsbehörde von Amts wegen das Verfahren zum Entzug oder zur Untersagung nach § 63 AMD-G 
einzuleiten. 
 
(5) Bei behaupteten Verletzungen dieses Bundesgesetzes durch den Österreichischen Rundfunk sind weiters die 
Bestimmungen des § 37 ORF-G sinngemäß anzuwenden. 
 
 
 
136.) Finalitätsgesetz  
BGBl I 123/1999 idF BGBl I 91/2010 
 
§ 21. Der Systembetreiber hat der Österreichischen Nationalbank mitzuteilen, wer seine Teilnehmer, 
einschließlich etwaiger indirekter Teilnehmer, sind, und hat ihr jede diesbezügliche Änderung unverzüglich 
mitzuteilen. Ein Systembetreiber, der diese Mitteilungen unterlässt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist 
von der Behörde mit Geldstrafe bis zu 30.000 Euro zu bestrafen. 
 
 
 
137.) Finanzkonglomerategesetz  
BGBl I 70/2004 idF BGBl I 35/2012 
 
§ 16. (1) Erfüllt ein zusätzlich beaufsichtigtes Unternehmen die Anforderungen des § 4 und der §§ 6 bis 11 nicht, 
ist die Solvabilität trotz Erfüllung aller Anforderungen gefährdet oder gefährden gruppeninterne Transaktionen 
oder Risikokonzentrationen die Finanzlage der beaufsichtigten Unternehmen, so hat die FMA auf Grundlage der 
für das zusätzlich beaufsichtigte Unternehmen geltenden Branchenvorschriften Maßnahmen zu setzen, die 
geeignet erscheinen, der Situation so schnell wie möglich abzuhelfen. 
 
(2) Wer einer auf Abs. 1 gestützten Anordnung der FMA zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht eine in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallende strafbare Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA 
mit einer Geldstrafe bis zu 60.000 Euro zu bestrafen. 
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(3) Für die Vollstreckung eines Bescheides nach diesem Bundesgesetz tritt an die Stelle eines in § 5 Abs. 3 VVG 
angeführten niedrigeren Betrages der Betrag von 30.000 Euro. 
 
(4) Kommt ein Finanzunternehmen den in diesem Bundesgesetz festgesetzten Vorlagepflichten, den 
Vorlagepflichten auf Grund einer nach diesem Bundesgesetz erlassenen Anordnung oder einer mit einer 
Fristsetzung verbundenen Anordnung gemäß Abs. 1 nicht rechtzeitig nach, so kann die FMA dem 
Finanzunternehmen gleichzeitig mit der Aufforderung zur Nachholung für den Fall, dass sie erfolglos bleibt, oder 
nach vorangegangener erfolgloser Aufforderung die Zahlung eines Betrages bis zu 7.000 Euro an den Bund 
vorschreiben. Hiebei ist auf das Ausmaß der Verspätung sowie auf die Behinderung der Überwachung der 
Geschäftsgebarung und die Mehrkosten Bedacht zu nehmen, die durch die verspätete Vorlage verursacht 
werden. Die Gebühr kann, solange die Vorlagepflicht nicht erfüllt ist, mehrmals vorgeschrieben werden. 
 
(5) Bei Verwaltungsübertretungen nach diesem Bundesgesetz gilt anstelle der Verjährungsfrist des § 31 Abs. 2 
VStG von sechs Monaten eine Verjährungsfrist von 18 Monaten. 
 
 
 
138.) Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz  
BGBl I 97/2001 idF BGBl I 184/2013  
 
§ 21. (1) Alle Organe des Bundes, der Länder und der Gemeinden sind im Rahmen ihres gesetzlichen 
Wirkungsbereiches zur Hilfeleistung an die FMA verpflichtet. Dies gilt auch für den Hauptverband der 
Sozialversicherungsträger, soweit die von diesem erteilten Auskünfte für die von der FMA zu führenden 
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind. 
 
(2) Die Gerichte, der Bundesminister für Finanzen im Rahmen seiner Aufgaben nach den in § 2 genannten 
Bundesgesetzen, die Österreichische Nationalbank im Rahmen ihrer bundesgesetzlichen Aufgaben sowie ihrer 
Aufgaben im Rahmen des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB), die Übernahmekommission, die E-
Control GmbH, die Bundeswettbewerbsbehörde sowie das zuständige Börseunternehmen nach dem BörseG 
arbeiten mit der FMA in wechselseitiger Hilfeleistung zusammen. 
 
(3) Eine Amtshilfeleistung der FMA an Organe der Finanzverwaltung, insbesondere gemäß § 158 
Bundesabgabenordnung - BAO, BGBl. Nr. 194/1961, findet nicht statt. 
 
(4) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben der FMA über deren Ersuchen zur Sicherung der 
Aufsichtsbefugnisse gemäß § 2 im Rahmen ihres gesetzlichen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten, wenn 
ansonsten die Vereitelung der angeordneten Maßnahmen droht. 
 
(5) Die Finanzprokuratur kann die FMA über deren Ersuchen entgeltlich vertreten. 
 
(6) Die Österreichische Nationalbank kann sich zur Vornahme der ihr gemeinschaftsrechtlich übertragenen, in 
den Aufgabenbereich des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) fallenden Überprüfungen im 
Einvernehmen mit der FMA auch der Prüforgane der FMA bedienen, wenn hierdurch das Verfahren wesentlich 
vereinfacht oder beschleunigt wird oder wenn dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Einfachheit, Raschheit oder 
Kostenersparnis gelegen ist. 
 
§ 22. (1) Die FMA ist zur Vollstreckung der von ihr erlassenen Bescheide, mit Ausnahme der 
Verwaltungsstrafbescheide, zuständig. Weiters ist die FMA zur Vollstreckung sämtlicher Entscheidungen, 
ausgenommen Verwaltungsstrafen, der Teilnehmer des ESFS im Rahmen jeweils des Art. 28 der Verordnungen 
(EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 oder (EU) Nr. 1095/2010 befugt. Das Verwaltungsvollstreckungsgesetz 
1991 – VVG, BGBl. Nr. 53, ist, soweit sich aus Abs. 2 nichts anderes ergibt, anzuwenden. 
 
(2) Beschwerden gegen Bescheide der FMA und Vorlageanträge haben, ausgenommen in 
Verwaltungsstrafsachen, keine aufschiebende Wirkung. Auf Antrag ist der Beschwerde die aufschiebende 
Wirkung durch das Bundesverwaltungsgericht nach Anhörung der FMA mit Beschluss zuzuerkennen, insoweit 
dem nicht zwingende öffentliche Interessen entgegenstehen und nach Abwägung aller berührten Interessen mit 
dem Vollzug für den Beschwerdeführer ein unverhältnismäßiger Nachteil verbunden wäre. Wird die 
aufschiebende Wirkung zuerkannt, ist der Vollzug des angefochtenen Bescheides aufzuschieben und sind die 
hiezu erforderlichen Verfügungen zu treffen. Wenn sich die Voraussetzungen, die für den Beschluss über die 
aufschiebende Wirkung maßgebend waren, wesentlich geändert haben, ist auf Antrag einer Partei neu zu 
entscheiden. 
 
(2a) Über Beschwerden gegen Bescheide der FMA entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch Senat, 
ausgenommen in Verwaltungsstrafsachen bei Bescheiden bei denen weder eine primäre Freiheitsstrafe noch 
eine 600 Euro übersteigende Geldstrafe verhängt wurde. Über eine Beschwerde ist, ausgenommen in 
Verwaltungsstrafsachen, innerhalb der Frist zu erkennen, innerhalb der in erster Instanz zu entscheiden ist, 
spätestens jedoch nach sechs Monaten; die Frist beginnt mit Einlangen der Beschwerde beim 
Bundesverwaltungsgericht zu laufen. 
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(3) Verordnungen der FMA sind im Bundesgesetzblatt kundzumachen. 
 
(4) Die FMA hat Unterlagen und Aufzeichnungen von allgemeiner oder grundsätzlicher Bedeutung dauernd 
aufzubewahren. Der dauernden Aufbewahrungspflicht unterliegen jedenfalls die von ihr erlassenen Bescheide. 
Sonstige Unterlagen und Aufzeichnungen sind mindestens sieben Jahre aufzubewahren; diese Frist beginnt mit 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
1. bei Dauerrechtsverhältnissen das Rechtsverhältnis geendet hat; 
2. in den übrigen Fällen die FMA letztmalig in der betreffenden Angelegenheit tätig gewesen ist. 
 
(5) Abweichend von § 9 Abs. 2 VStG wird die Bestellung von verantwortlichen Beauftragten für die Einhaltung der 
Bestimmungen der in § 2 genannten Gesetze, die mit Verwaltungsstrafe bedroht sind, erst rechtswirksam, 
nachdem bei der FMA eine schriftliche Mitteilung über die Bestellung samt einem Nachweis der Zustimmung des 
Bestellten eingelangt ist. Dies gilt nicht für die Bestellung von verantwortlichen Beauftragten auf Verlangen der 
Behörde gemäß § 9 Abs. 2 VStG. 
 
 
 
139.) Finanzstrafgesetz  
BGBl 129/1958 idF BGBl I 13/2014  
 
§ 87. (1) Die Verhängung der Untersuchungshaft bedarf eines Bescheides. In der Begründung sind insbesondere 
auch die Tatsachen anzugeben, auf Grund derer die Finanzstrafbehörde das Vorliegen eines oder mehrerer der 
im § 86 Abs. 1 angeführten Haftgründe angenommen hat. Dieser Bescheid samt Begründung ist dem 
Beschuldigten sofort bekanntzugeben und binnen 24 Stunden auch schriftlich zuzustellen. Die mündliche 
Bekanntgabe ist in einer Niederschrift festzuhalten. 
 
(2) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 14/2013) 
 
(3) Alle am Finanzstrafverfahren in amtlicher Eigenschaft teilnehmenden Person sind verpflichtet, auf die 
möglichste Abkürzung der Haft hinzuwirken. 
 
(4) Die Untersuchungshaft ist aufzuheben, sobald ihre Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. Die 
Untersuchungshaft ist auch aufzuheben, sobald ihre Dauer im Verhältnis zu den zu erwartenden Strafen offenbar 
unangemessen ist. Sie darf einen Monat, bei Fluchtgefahr zwei Monate nicht übersteigen. 
 
(5) Über Enthaftungsanträge hat der Vorsitzende des Spruchsenates (§ 86 Abs. 1) unverzüglich zu entscheiden. 
Erachtet die Finanzstrafbehörde, daß dem Enthaftungsantrag zu entsprechen ist, so hat sie auch ohne Befassung 
des Vorsitzenden des Spruchsenates die Untersuchungshaft aufzuheben. 
 
(6) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 14/2013) 
 
(7) Die vorläufige Verwahrung und die Untersuchungshaft sind in dem der zuständigen Finanzstrafbehörde 
nächstgelegenen Haftlokal der Sicherheitsbehörden oder in der nächstgelegenen Justizanstalt, jedoch möglichst 
abgesondert von Häftlingen der polizeilichen und gerichtlichen Strafrechtspflege, zu vollziehen. Für die 
Behandlung der verwahrten oder verhafteten Personen in Justizanstalten gelten die Bestimmungen über den 
Vollzug der Untersuchungshaft gemäß §§ 182 bis 189 StPO sinngemäß mit der Maßgabe, dass die der 
Staatsanwaltschaft oder dem Gericht übertragenen Aufgaben der zuständigen Finanzstrafbehörde zukommen. 
Entscheidungen nach § 16 Abs. 2 Z 2, 4 und 5 des Strafvollzugsgesetzes (§ 189 Abs. 2 StPO) stehen dem im § 
86 Abs. 1 bezeichneten Vorsitzenden des Spruchsenates zu. Für die Behandlung der verwahrten oder 
verhafteten Personen in den Haftlokalen der Sicherheitsbehörden gelten die einschlägigen Bestimmungen des 
Verwaltungsstrafgesetzes mit der Maßgabe, dass der Vollzug der Verwahrung und Untersuchungshaft so 
vorzunehmen ist, dass keine Verdunkelungsgefahr (§ 86 Abs. 1 lit. b) besteht. 
 
§ 254. (1) Für den Bereich des landesgesetzlichen und kommunalsteuerlichen Abgabenstrafrechts gelten § 29 
sinngemäß und das Verwaltungsstrafgesetz 1991 – VStG, BGBl. Nr. 52/1991. 
 
(2) Abs. 1 gilt nicht für jene Fälle, in denen zur Durchführung des Strafverfahrens in erster Instanz eine 
Finanzstrafbehörde des Bundes zuständig ist. In diesen Fällen gelten für das Verfahren in allen Instanzen die 
verfahrensrechtlichen Bestimmungen des Art. I. 
 
 
 
140.) Flughafen-Bodenabfertigungsgesetz  
BGBl I 97/1998 idF BGBl I 98/2007 
 
§ 14b. Wer diesem Bundesgesetz zuwiderhandelt oder zuwiderhandeln versucht, begeht, wenn nicht ein 
gerichtlich strafbarer Tatbestand vorliegt, eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 22.000 Euro zu bestrafen. 
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141.) Flughafenentgeltegesetz  
BGBl I 41/2012 
 
§ 18. Wer für eine Dienstleistung eines Flughafenleitungsorgans ein höheres oder niedrigeres Entgelt fordert, 
annimmt oder sich versprechen lässt, als dies in einer gemäß diesem Bundesgesetz bestimmten 
Flughafenentgeltregelung vorgesehen ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 10.000 Euro, im Wiederholungsfall bis 20.000 Euro, zu 
bestrafen. 
 
 
 
142.) Fluorierte Treibhausgase-Gesetz 2009  
BGBl I 103/2009 
 
§ 7. (1) Wer 

1. der Verordnung über bestimmte fluorierte Treibhausgase oder einer in § 2 Z 1 bis 9 genannten Verordnung 
(EG) zuwider handelt, dadurch dass er 

a) entgegen einer Beschränkung Erzeugnisse oder Einrichtungen, die fluorierte Treibhausgase enthalten 
oder zu ihrem Funktionieren benötigen, in Verkehr bringt oder verwendet, 
b) seine Pflicht missachtet, Anlagen oder Einrichtungen im Sinne des Art. 3 der Verordnung über 
bestimmte Treibhausgase in der festgelegten Art und Weise auf Dichtheit überprüfen zu lassen oder zur 
Durchführung dieser Tätigkeit zertifiziertes Personal zu beauftragen, 
c) mit der Durchführung von in Art. 3 der Verordnung über bestimmte fluorierte Treibhausgase geregelten 
Installations-, Wartungs- und Instandhaltungstätigkeiten nicht Personen und Unternehmen beauftragt, die 
das erforderliche Zertifikat besitzen, 
d) seiner Verantwortung gemäß Art. 4 der Verordnung über bestimmte fluorierte Treibhausgase nicht 
nachkommt, die fluorierten Treibhausgase zwecks Sicherstellung von Recycling, Aufarbeitung oder 
Zerstörung durch Personen zurückgewinnen zu lassen, die die jeweils geforderte Qualifikation besitzen, 
e) die vorgesehenen Aufzeichnungen im Sinne des Art. 3 der Verordnung über bestimmte fluorierte 
Treibhausgase nicht oder nicht vollständig führt oder nicht der Behörde auf deren Verlangen vorlegt, 
f) fluorierte Treibhausgase enthaltende Erzeugnisse und Einrichtungen ohne die gemäß Art. 7 der 
Verordnung über bestimmte fluorierte Treibhausgase verlangte Kennzeichnung in Verkehr bringt, 
g) als Unternehmen, das die in den Art. 3 und 4 der Verordnung über bestimmte fluorierte Treibhausgase 
geregelten Tätigkeiten ausübt, Lieferungen fluorierter Treibhausgase annimmt, ohne dass sein Personal 
zertifiziert ist, 
h) der in Art. 6 der Verordnung über bestimmte fluorierte Treibhausgase festgelegten 
Berichterstattungspflicht nicht nachkommt, 

oder wer 
2. den in Z 1 genannten Verordnungen (EG) in Verbindung mit diesem Gesetz zuwider handelt, dadurch dass 
er 

a) Installations-, Wartungs-, und Instandhaltungstätigkeiten sowie Dichtheitskontrollen an Anlagen und 
Einrichtungen im Sinne des Art. 3 der Verordnung über bestimmte fluorierte Treibhausgase durchführt, 
ohne das erforderliche Personalzertifikat im Sinne des § 3 oder das in der Übergangszeit erforderliche 
vorläufige Personalzertifikat im Sinne des § 5 zu besitzen, 
b) Rückgewinnungstätigkeiten an Anlagen und Einrichtungen im Sinne des Art. 4 der Verordnung über 
bestimmte fluorierte Treibhausgase durchführt, ohne das jeweils erforderliche Personalzertifikat im Sinne 
des § 3 oder eine nach § 3 Abs. 1 Z 5 erforderliche Ausbildungsbescheinigung oder das in der 
Übergangszeit erforderliche vorläufige Personalzertifikat im Sinne des § 5 oder das nach § 5 Abs. 1 Z 4 
erforderliche Lehrabschlusszeugnis zu besitzen, 
c) als Unternehmen, das Installations-, Wartungs- und Instandhaltungstätigkeiten an Anlagen und 
Einrichtungen im Sinne des Art. 3 der Verordnung über bestimmte fluorierte Treibhausgase durchführt, 
ohne das erforderliche Unternehmenszertifikat im Sinne des § 3 oder das in der Übergangszeit 
erforderliche vorläufige Unternehmenszertifikat im Sinne des § 5 zu besitzen, 

begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von mindestens 360 € bis zu 19.000 €, im 
Wiederholungsfall bis zu 38.000 € zu bestrafen. Der Versuch ist strafbar. 
 
(2) Wer der Verordnung über bestimmte fluorierte Treibhausgase oder einer der darauf beruhenden 
Durchführungsverordnungen (EG) oder dieser Verordnungen (EG) in Verbindung mit diesem Gesetz 
zuwiderhandelt, begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet und nicht bereits nach Abs. 1 strafbar ist, eine Verwaltungsübertretung und ist mit 
Geldstrafe bis zu 9.000 €, im Wiederholungsfall bis zu 18.000 € zu bestrafen. Der Versuch ist strafbar. 
 
 
143. FMA-Gebührenverordnung  
BGBl II 230/2004  
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§ 1. (1) Die Parteien haben für jede Verleihung einer Berechtigung oder für sonstige wesentlich in ihrem 
Privatinteresse liegende Amtshandlungen, die von der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) vorgenommen 
wurden, die gemäß dem 2. Teil festgesetzten Gebühren zu entrichten. 
 
(2) Im Verwaltungsstrafverfahren und im Verwaltungsvollstreckungsverfahren sind keine Gebühren zu entrichten. 
 
 
 
144.) Forstgesetz 1975  
BGBl 440/1975 idF BGBl I 104/2013 
 
§ 112. Das Forstschutzorgan ist berechtigt, 

a) Personen aus dem Walde seines Dienstbereiches zu weisen, die eine Verwaltungsübertretung gemäß § 
174 Abs. 3 begangen oder gegen die Bestimmungen des § 40 Abs. 1 verstoßen haben oder deren weiterer 
Aufenthalt begründeten Anlaß zur Besorgnis für den Schutz des Waldes, für die ordnungsgemäße 
Waldbewirtschaftung oder für die Sicherheit des Eigentums gibt, 
b) in den Fällen des § 40 Abs. 1 und des § 174 Abs. 3 lit. a, letzter Satzteil, lit. b, c oder d die Nämlichkeit des 
Betretenen festzustellen und danach diesen bei der Behörde anzuzeigen, 
c) in den im § 35 des Verwaltungsstrafgesetzes 1950 vorgesehenen Fällen eine Person zum Zwecke ihrer 
Vorführung vor die Behörde auch festzunehmen und, falls sich diese Person der Festnahme durch Flucht 
entzieht, sie auch über seinen Dienstbereich hinaus zu verfolgen und außerhalb desselben festzunehmen, 
d) die im Besitze des Betretenen vorgefundenen Forstprodukte und Werkzeuge, die gewöhnlich zur 
Gewinnung oder Bringung der Forstprodukte verwendet werden, vorläufig zu beschlagnahmen und zu diesem 
Zwecke Behältnisse und Transportmittel zu durchsuchen. 

  
§ 174. (1) Wer 
a) 1. entgegen § 13 eine Wiederbewaldung oder die Nachbesserung einer Verjüngung nicht durchführt; 

2. entgegen § 14 Abs. 2 keinen Deckungsschutz gewährt; 
3. das Waldverwüstungsverbot des § 16 Abs. 1 nicht befolgt; 
4. den behördlichen Vorkehrungen und Vorschreibungen zur Abstellung von Waldverwüstungen oder 
Beseitigung der Folgen derselben gemäß § 16 Abs. 3 zuwiderhandelt; 
5. entgegen einem behördlichen Auftrag gemäß § 16 Abs. 4 erster Satz Abfall aus dem Wald nicht entfernt; 
6. das Rodungsverbot des § 17 Abs. 1 nicht befolgt; 
6a. entgegen § 17a Abs. 4 eine Wiederbewaldung oder die Nachbesserung der Verjüngung nicht durchführt; 
7. den Vorschreibungen gemäß § 18 Abs. 1, 2 und 3 erster Satz nicht nachkommt oder entgegen Abs. 6 vor 
Erlag der Sicherheitsleistung mit der Durchführung der Rodung beginnt; 
8. eine Rodung entgegen § 19 Abs. 8 durchführt; 
9. Schutzwald entgegen § 22 Abs. 1 oder entgegen einer Verordnung gemäß § 22 Abs. 4 behandelt oder den 
Verpflichtungen gemäß § 22 Abs. 3 zweiter Satz nicht entspricht; 
10. Wald entgegen der behördlichen Untersagung gemäß § 23 Abs. 2 zweiter Satz behandelt; 
11. entgegen einer behördlichen Anordnung der Verpflichtung zur Durchführung einer Fällung gemäß § 24 
Abs. 4 nicht nachkommt; 
12. in der Kampfzone des Waldes den Bewuchs entgegen dem Gebot des § 25 Abs. 1 erster Satz behandelt, 
Fällungen entgegen einem gemäß Abs. 1 zweiter Satz erlassenen Bescheid oder einer behördlichen Auszeige 
gemäß Abs. 1 dritter Satz durchführt, entgegen Abs. 2 erster Satz oder Abs. 3 erster und dritter Satz ohne 
behördliche Bewilligung oder entgegen einer solchen den Bewuchs nicht nur vorübergehend verringert oder 
diesen verändert; 
13. den Vorschreibungen und Anordnungen der §§ 28 und 29 über Bannwald zuwiderhandelt; 
14. entgegen § 37 Abs. 1 durch die Waldweide eine Waldgefährdung herbeiführt; 
15. die Waldweide entgegen § 37 Abs. 3 auf Schonungsflächen betreibt oder die Weidetiere von solchen 
Flächen nicht fernhält; 
16. den Bestimmungen des § 40 über das Feuerentzünden im Wald zuwiderhandelt; 
17. den im § 41 zum Zwecke der Vorbeugung gegen Waldbrände vorgesehenen Verboten, Anordnungen und 
sonstigen Vorschreibungen zuwiderhandelt; 
18. die gemäß § 44 Abs. 1 bis 3 und 6 erster Satz vorgeschriebene Bekämpfung von Forstschädlingen 
unterlässt oder einer gemäß Abs. 7 getroffenen Anordnung zuwiderhandelt; 
19. den zur Verhinderung der Vermehrung von Forstschädlingen vorgesehenen Verboten und Geboten des § 
45 zuwiderhandelt; 
19a. entgegen § 46 Pflanzenschutzmittel verwendet; 
20. eine Anlage entgegen den §§ 49 und 50 ohne Bewilligung betreibt oder ändert oder die in der Bewilligung 
vorgeschriebenen Bedingungen und Auflagen nicht einhält; 
21. den bescheidmäßigen Vorschreibungen gemäß § 51 Abs. 2 und 3 nicht entspricht; 
22. eine Bringung entgegen § 58 Abs. 3 und 4 durchführt; 
23. Bringungsanlagen entgegen § 60 Abs. 1 oder 2 plant, errichtet oder erhält; 
24. Eingriffe über das gemäß § 60 Abs. 3 im Zusammenhalt mit Abs. 2 dieser Bestimmung zulässige Ausmaß 
hinaus vornimmt oder zulässt oder Eingriffe nicht gemäß Abs. 3 zweiter Satz beseitigt; 
25. eine gemäß § 62 Abs. 1 bewilligungspflichtige Bringungsanlage ohne Bewilligung errichtet oder den in der 
Errichtungsbewilligung gemäß § 62 Abs. 3 enthaltenen Vorschreibungen nicht nachkommt; 
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26. der im § 65 Abs. 2 enthaltenen Verpflichtung zur Wiederbewaldung nicht rechtzeitig nachkommt; 
27. die im § 65 Abs. 3 bezeichneten Flächen ohne Rodungsbewilligung zu anderen als zu Zwecken der 
Waldkultur verwendet oder im Falle des Vorliegens einer Rodungsbewilligung für solche Flächen den in dieser 
vorgeschriebenen Vorkehrungen nicht nachkommt; 
28. dem gemäß § 80 Abs. 1 vorgesehenen Fällungsverbot zuwiderhandelt; 
29. Kahlhiebe entgegen dem Verbot des § 82 Abs. 1 durchführt; 
30. Fällungen entgegen den Bestimmungen des § 85 Abs. 1 durchführt; 
31. Fällungen in der Kampfzone des Waldes entgegen einer oder ohne Bewilligung gemäß § 100 Abs. 1 lit. b 
durchführt; 
32. entgegen einer Vorschreibung gemäß § 100 Abs. 1 lit. f Fällungen zur Vermeidung unmittelbar drohender 
Abrutschungen nicht durchführt; 
33. gemäß § 101 Abs. 4 bewilligungspflichtige Bringungen ohne behördliche Bewilligung oder unter 
Nichtbeachtung vorgeschriebener Bedingungen und Auflagen durchführt; 
34. als Waldeigentümer der gemäß § 113 Abs. 1 bis 3 vorgeschriebenen Pflicht zur Bestellung von 
Forstorganen nicht nachkommt; 
35. bis 40. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 419/1996) 
41. für die Zeit der Geltungsdauer der Übergangsbestimmungen des § 184 Räumden nicht innerhalb der in Z 
1 vorgesehenen Fristen wiederbewaldet, einem gemäß Z 7 erlassenen Bescheid über Ausnahmen vom 
Verbot des Feueranzündens zuwiderhandelt, den gemäß Z 8 Abs. 1 bezeichneten Maßnahmen über 
Bekämpfung von Forstschädlingen oder den im Abs. 2 dieser Bestimmung angeführten Bewilligungen nicht 
nachkommt, den Vorschreibungen der Z 9 Abs. 2 über Bringungsanlagen nicht nachkommt, den 
Vorschreibungen in den in Z 10 näher bezeichneten Bescheiden und Genehmigungen nicht nachkommt, die 
in Z 11 bezeichneten Maßnahmen und Verfügungen nicht beachtet oder diesen zuwiderhandelt, 
Vermehrungsgut entgegen der gemäß Z 15 näher bezeichneten Übergangsregelung erzeugt, einführt oder 
sonst in Verkehr setzt, den gemäß Z 16 angeführten Regelungen zuwiderhandelt; 

b)  1. entgegen § 14 Abs. 1 erster Satz das Überhängen von Ästen oder das Eindringen von Wurzeln nicht duldet; 
2. Windschutzanlagen entgegen § 25 Abs. 5 behandelt; 
3. Einforstungswälder entgegen § 32 Abs. 1 bewirtschaftet; 
4. das gemäß § 33 Abs. 4 vorgesehene Befahren von Forststraßen nicht duldet; 
5. entgegen § 34 Abs. 2 bis 4 Sperren durchführt; 
6. Wege über die Bestimmungen des § 34 Abs. 7 und 8 hinaus sperrt; 
7. den im § 34 Abs. 8 oder 10 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt; 
8. eine Sperre entgegen § 35 Abs. 2 und 3 aufrecht hält oder Sperreinrichtungen entgegen dieser 
Bestimmung nicht beseitigt; 
9. einen Viehtrieb nicht unter Beachtung des § 37 Abs. 2 durchführt; 
10. den Bestimmungen des § 37 Abs. 5 über Schneeflucht zuwiderhandelt; 
11. Boden- oder Aststreu entgegen § 38 gewinnt; 
12. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 59/2002) 
13. die gemäß § 43 Abs. 1 vorgesehene Meldung unterlässt 
14. den Verpflichtungen gemäß § 52 Abs. 2 nicht nachkommt; 
15. Bringungsanlagen entgegen § 61 Abs. 1 errichtet oder errichten läßt oder solche plant oder beaufsichtigt, 
ohne hierzu gemäß § 61 Abs. 2 befugt zu sein, oder einer Verpflichtung gemäß § 61 Abs. 4 nicht nachkommt; 
16. eine gemäß § 62 Abs. 1 bewilligungspflichtige Bringungsanlage ohne Bewilligung in Betrieb nimmt; 
17. die Fertigstellung von bewilligungspflichtigen Bringungsanlagen entgegen § 62 Abs. 4 nicht anzeigt oder 
einem nach dieser Bestimmung ergangenen Bescheid zuwiderhandelt; 
18. entgegen § 64 Abs. 1 die Meldung über anzeigepflichtige Forststraßen nicht oder nicht ordnungsgemäß 
erstattet oder einem nach § 64 Abs. 2 ergangenen Bescheid zuwiderhandelt; 
19. und 20. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 59/2002) 
21. die im Bewilligungsbescheid gemäß § 8 Abs. 5 vorgeschriebenen Auflagen nicht einhält oder sonst dem 
gemäß Abs. 6 vorgesehenen Inhalt des Bewilligungsbescheides nicht nachkommt; 
22. bis 24. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 59/2002) 
25. Fällungen entgegen § 86 Abs. 2 nicht oder nicht rechtzeitig anmeldet; 
26. die in einer Fällungsbewilligung gemäß § 88 Abs. 3 und Abs. 4 erster Satz vorgeschriebenen 
Bedingungen und Auflagen nicht erfüllt; 
27. als Berechtigter oder als Waldeigentümer der Verpflichtung gemäß § 90 Abs. 1 nicht nachkommt; 
28. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 59/2002) 
29. trotz einer gemäß § 100 Abs. 2 verfügten behördlichen Übertragung der Bewirtschaftung eines 
Bannwaldes an eine Dienststelle gemäß § 102 Abs. 1 lit. b die Bewirtschaftung fortsetzt; 
30. bis 32. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 419/1996) 
33. es den Organen der Behörden verwehrt oder erschwert, die gemäß § 172 Abs. 1 dritter Satz und Abs. 2 
erster Satz im Rahmen der Forstaufsicht vorgesehenen Aufgaben durchzuführen oder den gemäß Abs. 6 
bezeichneten Vorkehrungen nicht nachkommt oder diesen zuwiderhandelt; 
34. entgegen dem Verbot des § 172 Abs. 7 den behördlichen Waldhammer nachahmt, unbefugt besitzt oder 
gebraucht; 
35. Überhappsverträge entgegen dem Verbot des § 177 Abs. 1 abschließt; 

c)  1. der Verpflichtung gemäß § 49 Abs. 7 zweiter Satz nicht nachkommt; 
2. entgegen § 58 Abs. 6 eine Bringung ohne Einvernehmen mit dem für die Verkehrsanlage örtlich 
zuständigen technischen Aufsichtsdienst durchführt; 
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3. entgegen einem gemäß § 66 Abs. 4 bis 6 erlassenen Bescheid dem Bringungsberechtigten oder als 
Bringungsberechtigter die Bringung nicht gemäß den bescheidmäßigen Vorschreibungen durchführt; 
4. entgegen § 66 Abs. 7 die Errichtung einer Bringungsanlage nicht duldet; 
5. den die Aufsicht über Bringungsgenossenschaften gemäß § 73 betreffenden Entscheidungen 
zuwiderhandelt; 
6. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 59/2002) 
7. dem Gebot des § 86 Abs. 3 zuwiderhandelt; 
8. entgegen § 89 Abs. 1 zweiter Satz mit der Fällung vor Erlag der vorgeschriebenen Sicherheitsleistung 
beginnt; 
9. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 59/2002) 
10. eine Berufsbezeichnung entgegen § 105 Abs. 2 führt; 
11. die gemäß § 115 Abs. 1 vorgeschriebenen Fristen nicht einhält oder die vorgeschriebene Mitteilung an 
den Waldeigentümer nicht tätigt; 
12. den im § 116 enthaltenen Verpflichtungen nicht nachkommt; 
13. die gemäß § 172 Abs. 2a erforderlichen Auskünfte nicht erteilt oder Nachweise nicht erbringt; 

begeht – sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist – eine 
Verwaltungsübertretung. Diese Übertretungen sind in den Fällen 
1. der lit. a mit einer Geldstrafe bis zu 7.270 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen, 
2. der lit. b mit einer Geldstrafe bis zu 3.630 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen, 
3. der lit. c mit einer Geldstrafe bis zu 360 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu einer Woche 
zu ahnden. 
 
(2) Die Behörde hat im Straferkenntnis, womit jemand einer nach diesem Bundesgesetz strafbaren Übertretung 
schuldig erkannt wird, auf Antrag des Geschädigten auch über die aus dieser Übertretung abgeleiteten 
privatrechtlichen Ansprüche des Geschädigten an den Beschuldigten zu entscheiden (§ 57 des 
Verwaltungsstrafgesetzes 1950). 
 
(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht ferner, wer 

a) Wald zu Erholungszwecken entgegen dem Verbot des § 33 Abs. 2 oder ohne die gemäß Abs. 3 
vorgesehene Zustimmung, entgegen deren Inhalt oder unter Außerachtlassung der nötigen Vorsicht benützt, 
gemäß § 34 Abs. 1 gesperrte Waldflächen oder gemäß Abs. 7 gesperrte Wege benützt oder entgegen dem 
Verbot des Abs. 9 von Wegen abweicht oder den Wald trotz gemäß § 112 lit. a erfolgter Ausweisung innerhalb 
von 24 Stunden wieder betritt; 
b) unbefugt im Walde 

1. eine für das allgemeine Befahren erkennbar gesperrte Forststraße befährt, Fahrzeuge abstellt, Tore 
oder Schranken von Einfriedungen nicht wieder schließt oder neue Steige bildet, 
2. sich Früchte oder Samen der im Anhang angeführten Holzgewächse zu Erwerbszwecken oder Pilze in 
einer Menge von mehr als zwei Kilogramm pro Tag aneignet, 
3. Erde, Rasen oder sonstige Bodenbestandteile in mehr als geringem Ausmaß oder stehendes oder 
geerntetes Holz oder Harz sich aneignet, 
4. stehende Bäume, deren Wurzeln oder Äste, liegende Stämme, junge Bäume oder Strauchpflanzen 
beschädigt oder, abgesehen von einzelnen Zweigen ohne wesentliche Beschädigung der Pflanze, von 
ihrem Standort entfernt, 
5. Kennzeichnungen von Schonungsflächen, Bezeichnungen mit dem behördlichen Waldhammer, 
Grenzzeichen, Verbots- oder Hinweistafeln, Forststraßen, Zäune, Hütten oder sonstige betriebliche 
Einrichtungen, Maschinen oder Geräte entfernt, zerstört oder beschädigt, liegendes Holz oder Steine in 
Bewegung setzt, 
6. Aufforstungs- oder sonstige Verjüngungsflächen beschädigt, 
7. Wasserläufe ab- oder zuleitet oder Feuerstellen entgegen den Bestimmungen des § 40 errichtet oder 
unterhält; 

c) Abfall wegwirft; 
d) Pilz- und Beerensammelveranstaltungen durchführt oder daran teilnimmt; 
e) Wald entgegen dem Verbot des § 33 Abs. 3 im Bereich von Aufstiegshilfen außerhalb markierter Pisten 
oder Schirouten benützt. 

Diese Übertretungen sind in den Fällen 
1. der lit. a, der lit. b Z 2 und der lit. c mit einer Geldstrafe bis zu 150 Euro, 
2. der lit. b Z 1, 3 und 4 und der lit. d und e mit einer Geldstrafe bis zu 730 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu 
einer Woche, 
3. der lit. b Z 5 bis 7 mit einer Geldstrafe bis zu 3.630 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen 
zu ahnden. 
 
(4) Bei Vorliegen besonders erschwerender Umstände können die in den Abs. 1 und 3 angeführten Strafen auch 
nebeneinander verhängt werden. 
 
(5) Unbefugt im Sinne des Abs. 3 lit. b handelt, wer 

a) weder Waldeigentümer, Fruchtnießer oder Nutzungsberechtigter ist und auch nicht in deren Auftrag oder 
mit deren Wissen handelt, 
b) nicht dem im § 87 Abs. 2 umschriebenen Personenkreis angehört oder 
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c) nicht auf Grund gesetzlicher Bestimmungen Amtshandlungen durchzuführen hat. 
 
(6) Forstschutzorgane und Organe des forsttechnischen Dienstes der Behörden zählen zu jenen Organen, die 
gemäß § 50 des Verwaltungsstrafgesetzes 1950 zu Organstrafverfügungen ermächtigt werden können. 
 
(7) Die Strafe des Verfalles von Gegenständen, auf die sich die strafbare Handlung gemäß Abs. 1 oder Abs. 3 lit. 
b Z 2, 3 und 4 bezieht, oder des Erlöses aus der Verwertung dieser Gegenstände sowie von Werkzeugen und 
Transportmitteln, die gewöhnlich zur Gewinnung und Beförderung von Forstprodukten Verwendung finden, kann 
ausgesprochen werden; im Falle des Abs. 1 dann, wenn diese Gegenstände, Werkzeuge oder Transportmittel mit 
einer in lit. a Z 4, 7, 12, 19, 28 bis 30 oder in lit. b Z 34 des Abs. 1 näher bezeichneten Verwaltungsübertretung im 
Zusammenhang stehen. 
 
(8) Auf Grund dieses Bundesgesetzes verhängte Geldstrafen sowie der Erlös verfallener Gegenstände fließen, 

a) soweit sie auf Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 lit. a Z 3, jedoch eingeschränkt auf 
Waldverwüstungen gemäß § 16 Abs. 2 lit. d letzter Satzteil, sowie gemäß Abs. 3 lit. c und d zurückzuführen 
sind, der Gemeinde, die für die Entfernung des Abfalls im Wald nach § 16 Abs. 4 zuständig ist, 
b) in allen übrigen Fällen jener Gebietskörperschaft, die den Aufwand der Behörde zu tragen hat, 

zu. 
 
 
 
145.) Forstliches Vermehrungsgutgesetz 2002  
BGBl I 110/2002 idF BGBl I 86/2009 
 
§ 37. (1) Die Kontrollorgane sind befugt, alle für die Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes maßgeblichen Nachforschungen anzustellen, Grundstücke, Erzeugungs- und Lagerstätten, 
Sammelstellen, Betriebs- und Geschäftsräume der Forstsamen- und Forstpflanzenbetriebe und 
Ernteunternehmer sowie Transportmittel während der Betriebs- und Geschäftszeiten zu betreten und Proben von 
Vermehrungsgut zu entnehmen. Anwesende Sachverständige der Kommission sind bei dieser Tätigkeit zu 
unterstützen. 
 
(2) Die für den Betrieb verantwortlichen Personen sind berechtigt, bei der Kontrolltätigkeit anwesend zu sein. Auf 
Verlangen ist ihnen über Art und Ergebnis der Kontrolltätigkeit Auskunft zu erteilen und hierüber eine 
Bescheinigung auszustellen. 
 
(3) Die für den Betrieb verantwortlichen Personen sind verpflichtet, den Kontrollorganen auf deren Verlangen das 
Betreten zu gestatten, ihnen Einsicht in die einschlägigen Aufzeichnungen mit Einzelheiten aller in ihrem Besitz 
befindlichen und in Verkehr gebrachten Partien vorzulegen und geforderte Auskünfte zu erteilen. 
 
(4) Die amtlichen Stellen (Kontrollorgane) können erforderlichenfalls von natürlichen und juristischen Personen 
Auskünfte verlangen sowie Proben von Vermehrungsgut fordern. Sofern im Rahmen der Kontrolle die Abgabe 
von Gutachten erforderlich ist, kann das Bundesamt für Wald befasst werden. 
 
(5) Die Fortführung eines Forstsamen- und Forstpflanzenbetriebes sowie Ernteunternehmers kann vom 
Landeshauptmann ganz oder teilweise untersagt werden, wenn            

1. die in § 34 und 35 angeführten Anforderungen nicht erfüllt sind oder 
2. eine für die Leitung des Betriebs verantwortliche Person eine Verwaltungsübertretung nach diesem 
Bundesgesetzes begangen hat. 

 
(6) Der Landeshauptmann kann eine bestimmte Verwendung oder die Vernichtung von im Inland nicht 
verkehrsfähigem Vermehrungsgut anordnen sowie entsprechendes Vermehrungsgut einziehen, soweit dies 
erforderlich ist, um zu verhindern, dass dieses Vermehrungsgut zur Verwendung im Wald in Verkehr gebracht 
wird. 
 
(7) Die Kontrollorgane haben bei Verdacht einer strafbaren Handlung nach diesem Bundesgesetz, bei der 
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde Anzeige zu erstatten. 
 
§ 39. (1) Wer 

1. Vermehrungsgut entgegen § 3 Abs. 1 erzeugt; 
2. den in § 12 Abs. 1 und 3 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt; 
3. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 86/2009) 
4. den in § 13 Abs. 1 und 2 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt; 
5. den in § 15 Abs. 1 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt; 
6. entgegen § 16 Abs. 1 nicht rechtzeitig anzeigt; 
7. Vermehrungsgut entgegen § 17 in Verkehr bringt; 
8. Vermehrungsgut entgegen § 18 und 19 nicht getrennt hält oder kennzeichnet; 
9. entgegen § 20 Abs. 2 bis 4 nicht oder nicht richtig kennzeichnet; 
10. Saatgut entgegen § 21 nicht in geschlossenen Verpackungen in Verkehr bringt oder 
Verschlussvorrichtungen verwendet, die nicht so beschaffen sind, dass sie beim Öffnen unbrauchbar werden; 
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11. den in § 22 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt; 
12. Vermehrungsgut entgegen § 23 ohne die erforderlichen Begleiturkunden oder mit Begleiturkunden, die 
nicht den Anforderungen des § 23 entsprechen, in Verkehr bringt; 
13. Vermehrungsgut entgegen § 24 ohne Bewilligung einführt; 
14. Vermehrungsgut für nicht forstliche Zwecke entgegen § 27 einführt; 
15. die in einer Einfuhrbewilligung gemäß § 28 Abs. 3 enthaltenen Vorschreibungen nicht einhält; 
16. entgegen § 30 der Meldeverpflichtung nicht nachkommt; 
17. entgegen § 31 eingeführtes Vermehrungsgut in Verkehr bringt; 
18. entgegen § 33 Abs. 2 der Nachweispflicht nicht nachkommt; 
19. den in § 34 Abs. 1 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt; 
20. entgegen § 35 die erforderlichen Betriebsaufzeichnungen und Lagepläne nicht oder nicht vorschriftsmäßig 
führt oder die Betriebsaufzeichnungen nicht durch mindestens zehn Jahre aufbewahrt; 
21. den in der Verordnung gemäß § 38 Abs. 3 festgelegten Meldeverpflichtungen nicht nachkommt; 
22. entgegen § 23 Vermehrungsgut mit falscher Angabe der Herkunft oder falscher Stammzertifikatsnummer 
in den Verkehr bringt; 

begeht eine Verwaltungsübertretung. Die Übertretungen sind mit einer Geldstrafe bis zu 7.000 Euro zu bestrafen. 
Der Versuch ist strafbar. 
 
(2) Die Frist für die Verfolgungsverjährung beträgt zwei Jahre. 
 
(3) Leitet eine Bezirksverwaltungsbehörde ein Strafverfahren wegen einer Verwaltungsübertretung ein, hat sie der 
anzeigenden Behörde eine Kopie der Strafanzeige und der Entscheidung darüber zu übermitteln. 
 
 
 
146.) Fortpflanzungsmedizingesetz  
BGBl 275/1992 idF BGBl I 98/2001 
 
§ 22. (1) Wer 

1. ohne Arzt zu sein, eine medizinisch unterstützte Fortpflanzung durchführt, 
2. seinen Samen entgegen § 11 zweiter Satz oder § 13 Abs. 2 zur Verfügung stellt, 
3. Samen, Eizellen oder entwicklungsfähige Zellen entgegen § 9 verwendet, untersucht oder behandelt oder 
4. Samen, Eizellen, entwicklungsfähige Zellen oder Personen entgegen § 21 vermittelt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 ist zu ahnden 

1. in den Fällen der Z 1, 3 und 4 mit Geldstrafe bis zu 36.000 Euro, bei Uneinbringlichkeit mit 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 14 Tagen; 
2. im Fall der Z 2 mit Geldstrafe bis zu 7.260 Euro, bei Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer 
Woche. 

 
§ 23. (1) Wer als Arzt 

1. eine medizinisch unterstützte Fortpflanzung durchführt 
a) die nach den §§ 2 oder 3 unzulässig ist, 
b) ohne Vorliegen der in § 4 festgelegten Voraussetzungen und Erfordernisse, 
c) unter Verletzung der Meldepflicht des § 5 Abs. 1, 
d) ohne Aufklärung und Beratung der Ehegatten oder Lebensgefährten gemäß § 7, 
e) ohne Vorliegen der nach § 8 Abs. 1 und 2 oder nach § 13 Abs. 1 erforderlichen Zustimmungen und 
Einwilligungen, 

2. eine medizinisch unterstützte Fortpflanzung mit dem Samen eines Dritten entgegen § 11 erster und dritter 
Satz durchführt, 
3. die nach § 12 erforderlichen Untersuchungen unterlässt, 
4. Samen entgegen § 14 verwendet oder 
5. seiner Aufzeichnungs- oder Aufbewahrungspflicht nach § 18 nicht nachkommt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung. 
  
(2) Eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 ist zu ahnden 

1. in den Fällen der Z 1 bis 4 mit Geldstrafe bis zu 36.000 Euro, bei Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe 
bis zu 14 Tagen; 
2. im Fall der Z 5 mit Geldstrafe bis zu 7.260 Euro, bei Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer 
Woche. 

  
§ 24. Wer im Rahmen seiner Tätigkeit für eine Krankenanstalt 

1. es verabsäumt, die nach § 12 erforderlichen Untersuchungen durchzuführen oder die in § 13 Abs. 2 
vorgesehene Belehrung zu erteilen, 
2. Samen eines Dritten entgegennimmt, obwohl er weiß, dass dieser seinen Samen schon einer anderen 
Krankenanstalt zur Verfügung gestellt hat, 
3. entgegen § 15 Aufzeichnungen nicht oder nur unzureichend führt oder 
4. die Aufbewahrungspflicht gemäß § 18 Abs. 3 oder die Berichtspflicht gemäß § 19 Abs. 1 verletzt,  
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begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 3.600 Euro, bei Uneinbringlichkeit mit 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu drei Tagen zu bestrafen. 
 
§ 25. (1) Eine Verwaltungsübertretung nach den vorstehenden Bestimmungen liegt nur vor, sofern die Tat nicht 
den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Ein für die Straftat erhaltenes Entgelt ist für verfallen zu erklären. Ist ein Verfall des Entgelts nicht möglich, so 
ist über den Täter eine Verfallsersatzstrafe in der Höhe des erhaltenen Entgelts zu verhängen. Stünde die 
Verfallsersatzstrafe zur Bedeutung der Tat oder zu dem den Täter treffenden Vorwurf außer Verhältnis, so ist von 
ihrer Verhängung ganz oder teilweise abzusehen. 
 
(4) Für die Untersuchung und Bestrafung von Verwaltungsübertretungen nach den vorstehenden Bestimmungen 
ist in erster Instanz der Landeshauptmann zuständig. 
 
 
 
147.) Freiwilligengesetz  
BGBl I 17/2012 
 
§ 17. (1) Die zur Wahrnehmung des ArbeitnehmerInnenschutzes berufenen Behörden haben festgestellte 
Verstöße gegen ArbeitnehmerInnenschutzvorschriften unverzüglich dem jeweiligen Träger des Freiwilligen 
Sozialjahres zu berichten. 
 
(2) Die Verletzung der den Rechtsträgern der Einsatzstelle in § 14 und § 15 auferlegten Pflichten bildet eine 
Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde 

1. bei Übertretungen des § 14 mit einer Geldstrafe von bis zu 1.090 €, 
2. bei Übertretung des § 15 nach den Strafbestimmungen des MSchG 

zu bestrafen ist, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe unterliegt. 
  
 
 
148.) Fremdenpolizeigesetz 2005  
BGBl I 100/2005 idF BGBl I 68/2013 
 
§ 5. (1) Den Landespolizeidirektionen obliegt 

1. die Besorgung der Fremdenpolizei (§ 2 Abs. 2); 
2. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) 
3. die Führung von Verwaltungsstrafverfahren nach diesem Bundesgesetz; 
4. die Verhängung von Verwaltungsstrafen nach § 112 und 
5. die Vorschreibung von Kosten nach § 113. 

 
(1a) Dem Bundesamt obliegt 

1. die Anordnung der Abschiebung, die Feststellung der Duldung und die Vollstreckung von 
Rückführungsentscheidungen von EWR-Staaten gemäß dem 7. Hauptstück, 
2. die Erlassung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen gemäß dem 8. Hauptstück und 
3. die Ausstellung von österreichischen Dokumenten für Fremde gemäß dem 11. Hauptstück. 

 
(2) Der Bundesminister für Inneres hat zur Erleichterung des Reiseverkehrs oder im Interesse der 
Zweckmäßigkeit, Raschheit und Einfachheit durch Verordnung die Landespolizeidirektionen zu ermächtigen, bei 
bestimmten Grenzübergangsstellen Visa zu erteilen und zu verlängern. 
 
(3) Die Erteilung von Visa mit Ausnahme von Flugtransitvisa sowie die Verlängerung von Visa obliegt 
ausschließlich jenen Landespolizeidirektionen auf die sich eine Ermächtigung gemäß Abs. 2 bezieht. Zur 
Ungültigerklärung von Visa, soweit es sich um nationale Visa handelt nur jener, die von Österreich erteilt wurden, 
ist jede Landespolizeidirektion ermächtigt. Die gemäß Art. 13 der VIS-Verordnung erforderliche Eingabe von 
Daten ungültig erklärter Visa im VIS ist im Wege der gemäß Abs. 2 ermächtigten Landespolizeidirektionen 
durchzuführen. 
 
(4) Die Erteilung oder die Ungültigerklärung von Dienstvisa obliegt dem Bundesminister für Inneres. 
 
(5) Durch zwischenstaatliche Vereinbarungen, die Erleichterungen des Reiseverkehrs für Fremde in grenznahen 
Gebieten der Republik Österreich vorsehen (§ 17 Abs. 2), können auch andere Behörden als die 
Landespolizeidirektionen zur Ausstellung sowie Gegenzeichnung der im Rahmen einer solchen Vereinbarung für 
die Einreise, den Aufenthalt und die Ausreise zugelassenen Dokumente bestimmt werden. 
 
(6) Enthält eine der in Abs. 5 erwähnten Vereinbarungen keine Bestimmung über die sachliche Zuständigkeit, so 
obliegt die Ausstellung sowie die Gegenzeichnung der für die Einreise, den Aufenthalt und die Ausreise 
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zugelassenen Dokumente den örtlich zuständigen Landespolizeidirektionen. Der Bundesminister für Inneres kann 
diese durch Verordnung ermächtigen, solche Dokumente für Personen, welche die Staatsangehörigkeit eines 
vertragsschließenden Staates besitzen, bei Grenzübergangsstellen auszustellen, wenn hiedurch den Fremden 
die Erlangung eines solchen Dokumentes zur Ausreise und Einreise wesentlich erleichtert wird. 
 
§ 6. (1) Die örtliche Zuständigkeit im Inland für das 3. bis 6. und 12. bis 15. Hauptstück dieses Bundesgesetzes 
richtet sich nach dem Hauptwohnsitz im Sinn des § 1 Abs. 7 des Bundesgesetzes über das polizeiliche 
Meldewesen (Meldegesetzes 1991 - MeldeG), BGBl. Nr. 9/1992, in Ermangelung eines solchen nach einem 
sonstigen Wohnsitz des Fremden im Bundesgebiet. Bei Vorliegen mehrerer sonstiger Wohnsitze ist jener 
maßgeblich, welcher zuletzt begründet wurde. 
 
(1a) Behörde im Inland nach dem 7., 8. und 11. Hauptstück ist das Bundesamt mit bundesweiter Zuständigkeit. 
 
(2) Hat der Fremde keinen Wohnsitz im Bundesgebiet, richtet sich die Zuständigkeit nach seinem Aufenthalt zum 
Zeitpunkt des ersten behördlichen Einschreitens nach dem 3. bis 6. und 12. bis 15. Hauptstück dieses 
Bundesgesetzes. 
 
(3) Die örtliche Zuständigkeit zur Erteilung oder Verlängerung eines Visums bei einer Grenzübergangsstelle 
richtet sich nach dem Aufenthalt; ihr steht ein Wohnsitz im Inland nicht entgegen. 
 
(4) Die örtliche Zuständigkeit zur Ungültigerklärung eines Visums, zum Widerruf einer Bewilligung zur 
Wiedereinreise während der Gültigkeitsdauer eines Einreiseverbotes oder Aufenthaltsverbotes und zum Widerruf 
einer besonderen Bewilligung während achtzehn Monaten nach einer Zurückweisung, einer Zurückschiebung 
oder nach Ausreise auf Grund einer Ausweisung richtet sich nach dem Aufenthalt. 
 
(4a) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) 
 
(5) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) 
 
(6) Für keinen Aufschub duldende Maßnahmen und Maßnahmen zur Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Einreise, 
des Aufenthalts und der Ausreise ist die Landespolizeidirektion zuständig, in deren Sprengel sich der Fremde 
aufhält oder über deren Sprengel der Fremde nach Österreich ein- oder ausreisen will. 
 
(7) Wird der Fremde in einem öffentlichen Beförderungsmittel während einer Reisebewegung gemäß § 39 
festgenommen, richtet sich die örtliche Zuständigkeit für alle Maßnahmen, die aufgrund der Festnahme zu setzen 
sind, nach der nächstgelegenen Ausstiegsstelle, an der das Verlassen des Beförderungsmittels gemäß dem 
Fahrplan des Beförderungsunternehmers möglich ist. 
 
(8) Den Übernahmeauftrag gemäß § 45b Abs. 3 erteilt das Bundesministerium für Inneres. 
 
(9) Die örtliche Zuständigkeit zur Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren richtet sich in jenen Fällen des 
Abs. 7, in denen diese nach der Ausstiegsstelle bestimmt wird, nach dieser; in allen anderen Fällen nach dem 
Verwaltungsstrafgesetz 1991 - VStG, BGBl. Nr. 52. 
 
§ 39. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, einen Fremden zum Zwecke einer für 
die Sicherung des Verfahrens unerlässlichen Vorführung vor die Landespolizeidirektion festzunehmen und bis zu 
24 Stunden anzuhalten, wenn 

1. sie ihn bei Begehung einer Verwaltungsübertretung nach § 120 auf frischer Tat betreten oder 
2. er seiner Verpflichtung nach § 32 Abs. 1 nicht nachkommt. 

 
(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, einen Fremden festzunehmen und bis zu 48 
Stunden anzuhalten, 

1. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) 
2. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) 
3. der auf Grund einer Übernahmeerklärung (§ 19) eingereist ist. 

 
(3) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, einen Fremden zum Zwecke der Vorführung 
vor die Landespolizeidirektion festzunehmen und bis zu 24 Stunden anzuhalten, wenn er 

1. nicht rechtmäßig in das Bundesgebiet eingereist ist und binnen sieben Tagen betreten wird, 
2. innerhalb von sieben Tagen nach Einreise in das Bundesgebiet von der Republik Österreich auf Grund 
eines Rückübernahmeabkommens zurückgenommen werden musste, 
3. innerhalb von sieben Tagen, nachdem sein visumfreier oder visumpflichtiger Aufenthalt im Bundesgebiet 
nicht mehr rechtmäßig ist, betreten wird, oder 
4. während eines Ausreisevorganges bei nicht rechtmäßigem Aufenthalt im Bundesgebiet betreten wird. 

 
(4) In den Fällen der Abs. 1 oder 3 kann die Festnahme unterbleiben, wenn gewährleistet ist, dass der Fremde 
das Bundesgebiet unverzüglich über eine Außengrenze verlässt. 
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(5) Die zuständige Landespolizeidirektion ist ohne unnötigen Aufschub über die erfolgte Festnahme zu 
verständigen. Die Anhaltung eines Fremden ist in den Fällen des Abs. 3 bis zu 48 Stunden zulässig, wenn dies 
die Landespolizeidirektion zur Sicherung der Zurückschiebung anordnet. Dem festgenommenen Fremden ist die 
erfolgte Festnahme über sein Verlangen schriftlich zu bestätigen. 
 
(5a) Kann eine Zurückschiebung gemäß § 45 nicht während einer Anhaltung gemäß Abs. 5 abgeschlossen 
werden und beruht dies auf Gründen, die nicht von der Landespolizeidirektion zu vertreten sind, so ist eine 
Anhaltung bis zu maximal 120 Stunden nur zulässig, wenn die Landespolizeidirektion dies zur Sicherung der 
Zurückschiebung mit Mandatsbescheid (§ 57 AVG) anordnet. 
 
(6) Fremde, für die ein Übernahmeauftrag zwecks Durchbeförderung (§ 45b Abs. 3) erlassen worden ist, sind von 
Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes nach der Einreise in Anhaltung zu übernehmen; die Anhaltung ist 
bis zu 72 Stunden zulässig. Kann die Durchbeförderung während dieser Zeit nicht abgeschlossen werden, so ist 
eine weitere Freiheitsentziehung bis zu 48 Stunden nur zulässig, wenn die Landespolizeidirektion dies zur 
Sicherung der Durchbeförderung anordnet. Eine Verständigung der Landespolizeidirektion von der Übernahme 
eines solchen Fremden ist nicht erforderlich. 
 
§ 53. (1) Mit einer Rückkehrentscheidung kann vom Bundesamt mit Bescheid ein Einreiseverbot erlassen 
werden. Das Einreiseverbot ist die Anweisung an den Drittstaatsangehörigen, für einen festgelegten Zeitraum 
nicht in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten einzureisen und sich dort nicht aufzuhalten. 
 
(1a) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 68/2013) 
 
(2) Ein Einreiseverbot gemäß Abs. 1 ist, vorbehaltlich des Abs. 3, für die Dauer von höchstens fünf Jahren zu 
erlassen. Bei der Bemessung der Dauer des Einreiseverbots hat das Bundesamt das bisherige Verhalten des 
Drittstaatsangehörigen mit einzubeziehen und zu berücksichtigen, inwieweit der Aufenthalt des 
Drittstaatsangehörigen die öffentliche Ordnung oder Sicherheit gefährdet oder anderen in Art. 8 Abs. 2 EMRK 
genannten öffentlichen Interessen zuwiderläuft. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn der 
Drittstaatsangehörige 

1. wegen einer Verwaltungsübertretung gemäß § 20 Abs. 2 der Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO), BGBl. 
Nr. 159, iVm § 26 Abs. 3 des Führerscheingesetzes (FSG), BGBl. I Nr. 120/1997, gemäß § 99 Abs. 1, 1 a, 1 b 
oder 2 StVO, gemäß § 37 Abs. 3 oder 4 FSG, gemäß § 366 Abs. 1 Z 1 der Gewerbeordnung 1994 (GewO), 
BGBl. Nr. 194, in Bezug auf ein bewilligungspflichtiges, gebundenes Gewerbe, gemäß den §§ 81 oder 82 des 
SPG, gemäß den §§ 9 oder 14 iVm § 19 des Versammlungsgesetzes 1953, BGBl. Nr. 98, oder wegen einer 
Übertretung des Grenzkontrollgesetzes, des Meldegesetzes, des Gefahrengutbeförderungsgesetzes oder des 
Ausländerbeschäftigungsgesetzes rechtskräftig bestraft worden ist; 
2. wegen einer Verwaltungsübertretung mit einer Geldstrafe von mindestens 1.000 Euro oder primären 
Freiheitsstrafe rechtskräftig bestraft wurde; 
3. wegen einer Übertretung dieses Bundesgesetzes oder des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes 
rechtskräftig bestraft worden ist, sofern es sich dabei nicht um eine in Abs. 3 genannte Übertretung handelt; 
4. wegen vorsätzlich begangener Finanzvergehen oder wegen vorsätzlich begangener Zuwiderhandlungen 
gegen devisenrechtliche Vorschriften rechtskräftig bestraft worden ist; 
5. wegen eines Verstoßes gegen die Vorschriften, mit denen die Prostitution geregelt ist, rechtskräftig bestraft 
worden ist; 
6. den Besitz der Mittel zu seinem Unterhalt nicht nachzuweisen vermag; 
7. bei einer Beschäftigung betreten wird, die er nach dem AuslBG nicht ausüben hätte dürfen, es sei denn, der 
Drittstaatsangehörige hätte nach den Bestimmungen des Ausländerbeschäftigungsgesetzes für denselben 
Dienstgeber eine andere Beschäftigung ausüben dürfen und für die Beschäftigung, bei der der 
Drittstaatsangehörige betreten wurde, wäre keine Zweckänderung erforderlich oder eine Zweckänderung 
zulässig gewesen; 
8. eine Ehe geschlossen oder eine eingetragene Partnerschaft begründet hat und sich für die Erteilung oder 
Beibehaltung eines Aufenthaltstitels, für den Erwerb oder die Aufrechterhaltung eines unionsrechtlichen 
Aufenthaltsrechts, für den Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft, zwecks Zugangs zum heimischen 
Arbeitsmarkt oder zur Hintanhaltung aufenthaltsbeendender Maßnahmen auf diese Ehe oder eingetragene 
Partnerschaft berufen, aber mit dem Ehegatten oder eingetragenen Partner ein gemeinsames Familienleben 
im Sinne des Art. 8 EMRK nicht geführt hat oder 
9. an Kindes statt angenommen wurde und die Erteilung oder Beibehaltung eines Aufenthaltstitels, der Erwerb 
oder die Aufrechterhaltung eines unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts, der Erwerb der österreichischen 
Staatsbürgerschaft, der Zugang zum heimischen Arbeitsmarkt oder die Hintanhaltung aufenthaltsbeendender 
Maßnahmen ausschließlicher oder vorwiegender Grund für die Annahme an Kindes statt war, er jedoch das 
Gericht über die wahren Verhältnisse zu den Wahleltern getäuscht hat. 

 
(3) Ein Einreiseverbot gemäß Abs. 1 ist für die Dauer von höchstens zehn Jahren, in den Fällen der Z 5 bis 8 
auch unbefristet zu erlassen, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Aufenthalt des 
Drittstaatsangehörigen eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Ordnung oder Sicherheit darstellt. Als 
bestimmte Tatsache, die bei der Bemessung der Dauer des Einreiseverbotes neben den anderen in Art. 8 Abs. 2 
EMRK genannten öffentlichen Interessen relevant ist, hat insbesondere zu gelten, wenn 

1. ein Drittstaatsangehöriger von einem Gericht zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als drei 
Monaten, zu einer bedingt oder teilbedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten oder 
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mehr als einmal wegen auf der gleichen schädlichen Neigung beruhenden strafbaren Handlungen 
rechtskräftig verurteilt worden ist; 
2. ein Drittstaatsangehöriger von einem Gericht wegen einer innerhalb von drei Monaten nach der Einreise 
begangenen Vorsatztat rechtskräftig verurteilt worden ist; 
3. ein Drittstaatsangehöriger wegen Zuhälterei rechtskräftig verurteilt worden ist; 
4. ein Drittstaatsangehöriger wegen einer Wiederholungstat oder einer gerichtlich strafbaren Handlung im 
Sinne dieses Bundesgesetzes oder des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes rechtskräftig bestraft oder 
verurteilt worden ist; 
5. ein Drittstaatsangehöriger von einem Gericht zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren 
rechtskräftig verurteilt worden ist; 
6. auf Grund bestimmter Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Drittstaatsangehörige einer 
kriminellen Organisation (§ 278a StGB) oder einer terroristischen Vereinigung (§ 278b StGB) angehört oder 
angehört hat, terroristische Straftaten begeht oder begangen hat (§ 278c StGB), Terrorismus finanziert oder 
finanziert hat (§ 278d StGB) oder eine Person für terroristische Zwecke ausbildet oder sich ausbilden lässt (§ 
278e StGB) oder eine Person zur Begehung einer terroristischen Straftat anleitet oder angeleitet hat (§ 278f 
StGB); 
7. auf Grund bestimmter Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Drittstaatsangehörige durch sein 
Verhalten, insbesondere durch die öffentliche Beteiligung an Gewalttätigkeiten, durch den öffentlichen Aufruf 
zur Gewalt oder durch hetzerische Aufforderungen oder Aufreizungen, die nationale Sicherheit gefährdet oder 
8. ein Drittstaatsangehöriger öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften ein 
Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder 
terroristische Taten von vergleichbarem Gewicht billigt oder dafür wirbt. 

 
(4) Die Frist des Einreiseverbotes beginnt mit Ablauf des Tages der Ausreise des Drittstaatsangehörigen. 
 
(5) Eine gemäß Abs. 3 maßgebliche Verurteilung liegt nicht vor, wenn sie bereits getilgt ist. § 73 StGB gilt. 
 
(6) Einer Verurteilung nach Abs. 3 Z 1, 2 und 5 ist eine von einem Gericht veranlasste Unterbringung in einer 
Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher gleichzuhalten, wenn die Tat unter Einfluss eines die 
Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Zustandes begangen wurde, der auf einer geistigen oder seelischen 
Abartigkeit von höherem Grad beruht. 
 
§ 112. (1) Wer als Beförderungsunternehmer 

1. einen Fremden ohne Reisedokument und ohne erforderliche Berechtigung zur Einreise nach Österreich 
gebracht hat (§ 111 Abs. 1) oder 
2. seinen Verpflichtungen gemäß § 111 Abs. 2 oder 3 nicht nachkommt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 5.000 Euro bis zu 15.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Ein Beförderungsunternehmer ist gemäß Abs. 1 nicht zu bestrafen, wenn dem betroffenen Fremden Asyl oder 
subsidiärer Schutz nach dem Asylgesetz 2005 gewährt oder festgestellt wird, dass die Zurückweisung oder 
Abschiebung des Fremden aus Gründen der §§ 45a Abs. 1 oder 50 Abs. 1 nicht zulässig ist. 
 
§ 120. (1) Wer als Fremder nicht rechtmäßig in das Bundesgebiet einreist, begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist mit Geldstrafe von 100 Euro bis zu 1.000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Wochen, zu bestrafen. Wer wegen einer solchen Tat bereits einmal rechtskräftig bestraft wurde, ist mit 
Geldstrafe von 1.000 Euro bis zu 5.000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Wochen, zu bestrafen. Als Tatort gilt der Ort der Betretung; bei Betretung in einem öffentlichen 
Beförderungsmittel die nächstgelegene Ausstiegsstelle, an der das Verlassen des öffentlichen 
Beförderungsmittels gemäß dem Fahrplan des Beförderungsunternehmers möglich ist. 
 
(1a) Wer als Fremder sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist 
mit Geldstrafe von 500 Euro bis zu 2.500 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Wochen, zu bestrafen. Wer wegen einer solchen Tat bereits einmal rechtskräftig bestraft wurde, ist mit Geldstrafe 
von 2.500 Euro bis zu 7.500 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen zu bestrafen. Als Tatort gilt der Ort 
der Betretung oder des letzten bekannten Aufenthaltes; bei Betretung in einem öffentlichen Beförderungsmittel 
die nächstgelegene Ausstiegsstelle, an der das Verlassen des öffentlichen Beförderungsmittels gemäß dem 
Fahrplan des Beförderungsunternehmers möglich ist. 
 
(2) Wer als Fremder 

1. in einem Verfahren zur Erteilung eines Einreisetitels oder eines Aufenthaltstitels vor der zur Ausstellung 
eines solchen Titels berufenen Behörde wissentlich falsche Angaben macht, um sich einen, wenn auch nur 
vorübergehenden, rechtmäßigen Aufenthalt im Bundesgebiet zu erschleichen, oder 
2. in einem Asylverfahren vor dem Bundesamt oder dem Bundesverwaltungsgericht wissentlich falsche 
Angaben über seine Identität oder Herkunft macht, um die Duldung seiner Anwesenheit im Bundesgebiet oder 
einen, wenn auch nur vorübergehenden, rechtmäßigen Aufenthalt im Bundesgebiet zu erschleichen, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 1.000 Euro bis zu 5.000 Euro, im Fall ihrer 
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu drei Wochen, zu bestrafen. 
 
(3) Wer 
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1. wissentlich die rechtswidrige Einreise oder Durchreise eines Fremden in oder durch einen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder Nachbarstaat Österreichs fördert, oder 
2. mit dem Vorsatz, das Verfahren zur Erlassung oder die Durchsetzung aufenthaltsbeendender Maßnahmen 
hintanzuhalten, einem Fremden den unbefugten Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union wissentlich erleichtert, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 1.000 Euro bis zu 5.000 Euro, im Fall ihrer 
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu drei Wochen, zu bestrafen. 
  
(4) Wer eine Tat nach Abs. 2 oder 3 begeht, obwohl er wegen einer solchen Tat bereits einmal rechtskräftig 
bestraft wurde, ist mit Geldstrafe von 5.000 Euro bis zu 15.000 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen 
zu bestrafen. 
 
(5) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1a liegt nicht vor, 

1. wenn die Ausreise nur in ein Land möglich wäre, in das eine Abschiebung unzulässig (§ 50) ist; 
2. solange der Fremde geduldet ist (§ 46a), 
3. im Fall des Aufenthalts eines begünstigten Drittstaatsangehörigen ohne Visum, 
4. solange dem Fremden die persönliche Freiheit entzogen ist oder 
5. während der Frist für die freiwillige Ausreise gemäß § 55. 

 
(6) Eine Bestrafung gemäß Abs. 1a schließt eine solche wegen der zugleich gemäß Abs. 1 begangenen 
Verwaltungsübertretung aus. 
 
(7) Eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 oder 1a liegt nicht vor, wenn der Fremde einen Antrag auf 
internationalen Schutz gestellt hat und ihm der Status des Asylberechtigten oder subsidiär Schutzberechtigten 
zuerkannt wurde. Während des Asylverfahrens ist das Verwaltungsstrafverfahren unterbrochen. 
 
(8) Der Fremde, dem eine Tat nach Abs. 3 zu Gute kommt oder kommen sollte, ist wegen Anstiftung oder Beihilfe 
nicht strafbar. 
 
(9) Nach Abs. 3 ist nicht strafbar, wer die Tat in Bezug auf seinen Ehegatten, seinen eingetragenen Partner, seine 
Kinder oder seine Eltern begeht. 
 
(10) Der Versuch in den Fällen der Abs. 2 und 3 ist strafbar. 
 
§ 121. (1) Wer Auflagen, die ihm das Bundesamt gemäß §§ 46a Abs. 1a, 56 Abs. 2 Z 1 bis 4 oder 71 erteilt hat, 
missachtet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 100 Euro bis zu 1.000 Euro, im Fall 
ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen, zu bestrafen. Wer wegen einer solchen Tat 
bereits einmal rechtskräftig bestraft wurde, ist mit Geldstrafe von 1.000 Euro bis zu 5.000 Euro, im Fall ihrer 
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu drei Wochen, zu bestrafen. Dies gilt nicht, wenn ein Fall des §§ 56 
Abs. 3 oder 71 Abs. 3 vorliegt. 
 
(2) Wer sich als Fremder außerhalb des Gebietes, in dem er gemäß § 12 Abs. 2 AsylG 2005 geduldet ist, aufhält, 
oder eine Meldeverpflichtung gemäß § 13 Abs. 2 BFA-VG oder § 15a AsylG 2005 verletzt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 100 Euro bis zu 1.000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen, zu bestrafen. Wer wegen einer solchen Tat bereits einmal rechtskräftig 
bestraft wurde, ist mit Geldstrafe von 1.000 Euro bis zu 5.000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Wochen, zu bestrafen. 
 
(3) Wer 

1. Auflagen, die ihm die Behörde bei Bewilligungen gemäß § 27a erteilt hat, missachtet oder 
2. sein Reisedokument nicht mit sich führt oder gemäß § 32 Abs. 2 verwahrt; 
3. trotz Aufforderung durch ein Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
a) diesem ein für seine Aufenthaltsberechtigung maßgebliches Dokument nicht aushändigt oder 
b) sich nicht in dessen Begleitung an jene Stelle begibt, an der das Dokument verwahrt ist, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 50 Euro bis zu 250 Euro, im Fall ihrer 
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu einer Woche, zu bestrafen. 
  
(4) Wer Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes als Verantwortlicher nicht gemäß § 36 Abs. 1 oder § 37 
Abs. 1 BFA-VG Zutritt zu Grundstücken, Betriebsstellen, Arbeitsstellen, Räumen oder Fahrzeugen gewährt oder 
das Nachschauhalten in Behältnissen gemäß § 36 Abs. 1a verhindert, begeht eine Verwaltungsübertretung und 
ist mit Geldstrafe von 1.000 Euro bis zu 5.000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Wochen, zu bestrafen. 
 
(5) Wer eine Tat nach Abs. 4 begeht, obwohl er wegen einer solchen Tat bereits einmal rechtskräftig bestraft 
wurde, ist mit Geldstrafe von 5.000 Euro bis zu 15.000 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu 
bestrafen. 
 



141 
 

(6) Nach Abs. 1, 2, 3, 4 oder 5 oder § 120 Abs. 1, 1a, 2, 3 oder 4 verhängte Strafen sind samt den erforderlichen 
personenbezogenen Daten in der Verwaltungsstrafevidenz der Landespolizeidirektion (§ 60 SPG) zu verarbeiten. 
§ 60 Abs. 2 und 3 SPG gilt. 
 
(7) Beim Verdacht des Vorliegens einer Verwaltungsübertretung gemäß §§ 120 oder 121 Abs. 1, 2 oder 4 können 
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes eine vorläufige Sicherheit bis zu einem Betrag von 1.000 Euro 
festsetzen und einheben, im Wiederholungsfall bis zu einem Betrag von 5.000 Euro. 
 
§ 122. Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn eine Tat nach den §§ 120 und 121 den Tatbestand einer 
in die Zuständigkeit der Gerichte fallende strafbare Handlung bildet. 
 
§ 125. (1) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 38/2011) 
 
(2) Schubhaftbescheide nach dem Fremdengesetz 1997 gelten ab 1. Jänner 2006 als nach diesem 
Bundesgesetz erlassen. Die Schubhaft eines Fremden, die vor dem 31. Dezember 2005 begonnen hat und ohne 
Unterbrechung danach fortgesetzt wird, darf insgesamt nicht länger aufrechterhalten werden, als nach diesem 
Bundesgesetz zulässig ist. 
 
(3) Aufenthaltsverbote, deren Gültigkeitsdauer bei In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes noch nicht abgelaufen 
sind, gelten als nach diesem Bundesgesetz erlassene Aufenthaltsverbote mit derselben Gültigkeitsdauer. Besteht 
gegen einen Fremden, der am 1. Jänner 2006 Asylwerber ist, ein Aufenthaltsverbot, so gilt dieses 
Aufenthaltsverbot als Rückkehrverbot. 
 
(4) Aufenthaltsverbote, die beim Verwaltungsgerichtshof oder beim Verfassungsgerichtshof angefochten sind, 
treten mit In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes außer Kraft, sofern der angefochtene Bescheid nicht auch in 
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes eine Grundlage fände. In diesen Fällen ist die Beschwerde als 
gegenstandslos zu erklären und das Verfahren ohne vorherige Anhörung des Beschwerdeführers einzustellen. 
Mit dem Beschluss über die Gegenstandslosigkeit der Beschwerde tritt in diesen Fällen auch der Bescheid erster 
Instanz außer Kraft. Solchen Aufenthaltsverboten darf für Entscheidungen, die nach In-Kraft-Treten dieses 
Bundesgesetzes getroffen werden sollen, keine nachteilige Wirkung zukommen. 
 
(5) Bescheide, mit denen nach dem Fremdengesetz 1997 die Durchsetzung eines Aufenthaltsverbotes 
aufgeschoben wurde, behalten ihre Gültigkeit bis zum festgesetzten Zeitpunkt. 
 
(6) Die vor In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes erteilten Visa behalten ihre Gültigkeit bis zum festgesetzten 
Zeitpunkt. 
 
(7) Die vor In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes ausgestellten Fremdenpässe, Konventionsreisepässe, 
Ausweise für Träger von Privilegien und Immunitäten, Lichtbildausweise für Fremde und Lichtbildausweise für 
EWR-Bürger behalten ihre Gültigkeit bis zum festgesetzten Zeitpunkt. 
 
(8) Am 1. Jänner 2006 bestehende Ermächtigungen gemäß § 110 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Einreise 
und den Aufenthalt und die Niederlassung von Fremden - FrG, BGBl. I Nr. 75/1997 gelten als nach § 4 Abs. 1 
erlassene Verordnungen und sind kundzumachen. 
 
(9) Für am 31. Dezember 2005 bei einer Sicherheitsdirektion anhängige Verfahren nach dem Fremdengesetz 
1997, für die mit 1. Jänner 2006 gemäß § 9 die Zuständigkeit eines unabhängigen Verwaltungssenates begründet 
wird, beginnt die Frist gemäß § 73 AVG am 1. Jänner 2006 neu zu laufen. 
 
(10) Soweit ein Fremder einen Asylantrag oder einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat und das 
Bundesasylamt § 8 Abs. 2 AsylG 1997, BGBl. I Nr. 106/1998 in der Fassung BGBl. I Nr. 101/2003, oder § 10 
AsylG 2005, BGBl I. Nr. 100/2005 anzuwenden hatte, ist § 66 Abs. 3 erster Satz nicht anzuwenden. 
 
(11) Vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 29/2009 gemäß § 24 Abs. 1 erteilte Aufenthalts-
Reisevisa behalten ihre Gültigkeit bis zum festgesetzten Zeitpunkt. 
 
(12) Die §§ 114 bis 121 dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 29/2009 gelten 
für strafbare Handlungen, die vor dem 1. Jänner 2010 begangen wurden, weiter. 
 
(13) Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2009 gemäß § 46 Abs. 3 ausgesprochene 
Abschiebungsaufschübe bleiben bis zum festgesetzten Zeitpunkt weiterhin gültig. Bis zu diesem Zeitpunkt liegt 
eine Verwaltungsübertretung gemäß § 120 Abs. 1 Z 2 nicht vor. § 69 sowie §§ 6 Abs. 4 und 9 Abs. 2 in der am 
31. Dezember 2009 gültigen Fassung sind auf diese Fälle weiter anzuwenden. 
 
(14) Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 erlassene Ausweisungen gemäß § 53 gelten als 
Rückkehrentscheidungen gemäß § 52 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 weiter, mit der 
Maßgabe, dass ein Einreiseverbot gemäß § 53 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 damit 
nicht verbunden ist. 
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(15) Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 erlassene Ausweisungen gemäß § 54 gelten als 
Ausweisungen gemäß § 62 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 weiter. 
 
(16) Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 erlassene Aufenthaltsverbote gemäß § 60 oder 
Rückkehrverbote gemäß § 62 bleiben bis zum festgesetzten Zeitpunkt weiterhin gültig. 
 
(17) Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 erlassene Durchsetzungsaufschübe gemäß § 67 
bleiben bis zum festgesetzten Zeitpunkt weiterhin gültig. 
 
(18) Eine vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 ausgestellte Karte für Geduldete behält ihre 
Gültigkeit bis zum festgesetzten Zeitpunkt. 
 
(19) Die §§ 84 bis 86 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 sind auf Verfahren, die bereits vor 
dem 1. Dezember 2011 anhängig waren, nicht anzuwenden. 
 
(20) Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 vorgenommene Beurteilungen und 
Entscheidungen gemäß § 66 gelten als Beurteilungen und Entscheidungen gemäß § 61 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 weiter. 
 
(21) Ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz, gegen die eine Berufung zulässig ist, vor Ablauf des 31. 
Dezember 2013 erlassen worden, läuft die Berufungsfrist mit Ablauf des 31. Dezember 2013 noch und wurde 
gegen diese Entscheidung nicht bereits bis zum Ablauf des 31. Dezember 2013 Berufung erhoben, so kann 
gegen diese vom 1. Jänner bis zum Ablauf des 15. Jänner 2014 Beschwerde beim jeweils zuständigen 
Landesverwaltungsgericht erhoben werden. Das Landesverwaltungsgericht hat in diesen Fällen dieses 
Bundesgesetz in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 87/2012 anzuwenden. Eine gegen eine solche 
Entscheidung bis zum Ablauf des 31. Dezember 2013 erhobene Berufung gilt als rechtzeitig erhobene 
Beschwerde gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG. 
 
(22) Alle mit Ablauf des 31. Dezember 2013 bei einem Unabhängigen Verwaltungssenat der Länder anhängigen 
Berufungsverfahren und Beschwerden gegen die Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und 
Zwangsgewalt nach diesem Bundesgesetz sind ab 1. Jänner 2014 vom jeweils zuständigen 
Landesverwaltungsgericht nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der Fassung vor dem 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 87/2012 zu Ende zu führen. 
 
(23) Alle mit Ablauf des 31. Dezember 2013 bei einer Landespolizeidirektion anhängigen Berufungsverfahren 
nach diesem Bundesgesetz sind ab 1. Jänner 2014 vom jeweils zuständigen Landesverwaltungsgericht nach den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 87/2012 zu Ende zu 
führen. 
 
(24) Wird eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 
87/2012 nach Ablauf des 31. Dezember 2013 durch den Verfassungsgerichtshof oder den 
Verwaltungsgerichtshof behoben, so fällt dieses Verfahren an das jeweils zuständige Landesverwaltungsgericht 
zurück, das nach diesem Bundesgesetz in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 87/2012 zu 
entscheiden hat. 
 
(25) Ausweisungen gemäß § 62 in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 87/2012 bleiben bis zur 
Ausreise des Drittstaatsangehörigen aus dem Bundesgebiet aufrecht. Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 87/2012 erlassene Rückkehrverbote bleiben bis zum festgesetzten Zeitpunkt weiterhin gültig und 
können nach Ablauf des 31. Dezember 2013 gemäß § 60 Abs. 4 und 5 in der Fassung BGBl. I Nr. 87/2012 
aufgehoben oder für gegenstandslos erklärt werden. Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2012 
erlassene Aufenthaltsverbote bleiben bis zum festgesetzten Zeitpunkt weiterhin gültig und können nach Ablauf 
des 31. Dezember 2013 gemäß § 69 Abs. 2 und 3 in der Fassung BGBl. I Nr. 87/2012 aufgehoben werden oder 
außer Kraft treten. Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2012 erlassene Einreiseverbote bleiben 
bis zum festgesetzten Zeitpunkt weiterhin gültig und können nach Ablauf des 31. Dezember 2013 gemäß § 60 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 68/2013 aufgehoben, verkürzt oder für gegenstandslos erklärt 
werden. 
 
(26) Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 68/2013 festgesetzte Auflagen behalten ihre Gültigkeit. Die 
Missachtung von diesen Auflagen ist gemäß § 121 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 68/2013 
weiterhin zu bestrafen. 
 
(27) Jeder Bescheid, der nach Ablauf des 31. Oktober 2013 genehmigt wird, hat einen Hinweis auf die 
Rechtsfolge des Abs. 21 zu enthalten. 
 
 
 
149.) Führerscheingesetz  
BGBl I 120/1997 idF BGBl I 43/2013 
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§ 7. (1) Als verkehrszuverlässig gilt eine Person, wenn nicht auf Grund erwiesener bestimmter Tatsachen (Abs. 3) 
und ihrer Wertung (Abs. 4) angenommen werden muss, dass sie wegen ihrer Sinnesart beim Lenken von 
Kraftfahrzeugen 

1. die Verkehrssicherheit insbesondere durch rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr oder durch 
Trunkenheit oder einen durch Suchtmittel oder durch Medikamente beeinträchtigten Zustand gefährden wird, 
oder 
2. sich wegen der erleichternden Umstände, die beim Lenken von Kraftfahrzeugen gegeben sind, sonstiger 
schwerer strafbarer Handlungen schuldig machen wird. 

 
(2) Handelt es sich bei den in Abs. 3 angeführten Tatbeständen um Verkehrsverstöße oder strafbare Handlungen, 
die im Ausland begangen wurden, so sind diese nach Maßgabe der inländischen Rechtsvorschriften zu 
beurteilen. 
 
(3) Als bestimmte Tatsache im Sinn des Abs. 1 hat insbesondere zu gelten, wenn jemand: 

1. ein Kraftfahrzeug gelenkt oder in Betrieb genommen und hiebei eine Übertretung gemäß § 99 Abs. 1 bis 1b 
StVO 1960 begangen hat, auch wenn die Tat nach § 83 Sicherheitspolizeigesetz - SPG, BGBl. Nr. 566/1991, 
zu beurteilen ist; 
2. beim Lenken eines Kraftfahrzeuges in einem durch Alkohol oder Suchtmittel beeinträchtigten Zustand auch 
einen Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung verwirklicht hat und 
diese Tat daher auf Grund des § 99 Abs. 6 lit. c StVO 1960 nicht als Verwaltungsübertretung zu ahnden ist; 
3. als Lenker eines Kraftfahrzeuges durch Übertretung von Verkehrsvorschriften ein Verhalten setzt, das an 
sich geeignet ist, besonders gefährliche Verhältnisse herbeizuführen, oder mit besonderer Rücksichtslosigkeit 
gegen die für das Lenken eines Kraftfahrzeuges maßgebenden Verkehrsvorschriften verstoßen hat; als 
Verhalten, das geeignet ist, besonders gefährliche Verhältnisse herbeizuführen, gelten insbesondere 
erhebliche Überschreitungen der jeweils zulässigen Höchstgeschwindigkeit vor Schulen, Kindergärten und 
vergleichbaren Einrichtungen sowie auf Schutzwegen oder Radfahrerüberfahrten, sowie jedenfalls 
Überschreitungen der jeweils zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Ortsgebiet um mehr als 90 km/h oder 
außerhalb des Ortsgebiets um mehr als 100 km/h, das Nichteinhalten des zeitlichen Sicherheitsabstandes 
beim Hintereinanderfahren, sofern der zeitliche Sicherheitsabstand eine Zeitdauer von 0,2 Sekunden 
unterschritten hat und diese Übertretungen mit technischen Messgeräten festgestellt wurden, das Übertreten 
von Überholverboten bei besonders schlechten oder bei weitem nicht ausreichenden Sichtverhältnissen oder 
das Fahren gegen die Fahrtrichtung auf Autobahnen; 
4. die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit im Ortsgebiet um mehr als 40 km/h oder außerhalb des 
Ortsgebiets um mehr als 50 km/h überschritten hat und diese Überschreitung mit einem technischen 
Hilfsmittel festgestellt wurde; 
5. es unterlassen hat, nach einem durch das Lenken eines Kraftfahrzeuges selbst verursachten 
Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde, sofort anzuhalten oder erforderliche Hilfe zu leisten oder 
herbeizuholen; 
6. ein Kraftfahrzeug lenkt 

a) trotz entzogener Lenkberechtigung oder Lenkverbotes oder trotz vorläufig abgenommenen 
Führerscheines oder 
b) wiederholt ohne entsprechende Lenkberechtigung für die betreffende Klasse; 

7. wiederholt in einem die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Rauschzustand eine strafbare Handlung 
begangen hat (§ 287 StGB und § 83 SPG), unbeschadet der Z 1; 
8. eine strafbare Handlung gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung gemäß den §§ 201 bis 207 
oder 217 StGB begangen hat; 
9. eine strafbare Handlung gegen Leib und Leben gemäß den §§ 75, 76, 84 bis 87 StGB oder wiederholt 
gemäß dem § 83 StGB begangen hat; 
10. eine strafbare Handlung gemäß den §§ 102 (erpresserische Entführung), 131 (räuberischer Diebstahl), 
142 und 143 (Raub und schwerer Raub) StGB begangen hat; 
11. eine strafbare Handlung gemäß § 28a oder § 31a Abs. 2 bis 4 Suchtmittelgesetz – SMG, BGBl. I Nr. 
112/1997 in Fassung BGBl. I Nr. 111/2010 begangen hat; 
12. die Auflage ärztlicher Kontrolluntersuchungen als Lenker eines Kraftfahrzeuges nicht eingehalten hat; 
13. sonstige vorgeschriebene Auflagen als Lenker eines Kraftfahrzeuges wiederholt nicht eingehalten hat; 
14. wegen eines Deliktes gemäß § 30a Abs. 2 rechtskräftig bestraft wird und bereits zwei oder mehrere zu 
berücksichtigende Eintragungen (§ 30a Abs. 4) vorgemerkt sind oder 
15. wegen eines Deliktes gemäß § 30a Abs. 2 rechtskräftig bestraft wird, obwohl gegenüber ihm zuvor bereits 
einmal aufgrund eines zu berücksichtigenden Deliktes eine besondere Maßnahme gemäß § 30b Abs. 1 
angeordnet worden ist oder gemäß § 30b Abs. 2 von der Anordnung einer besonderen Maßnahme Abstand 
genommen wurde. 

 
(4) Für die Wertung der in Abs. 1 genannten und in Abs. 3 beispielsweise angeführten Tatsachen sind deren 
Verwerflichkeit, die Gefährlichkeit der Verhältnisse, unter denen sie begangen wurden, die seither verstrichene 
Zeit und das Verhalten während dieser Zeit maßgebend, wobei bei den in Abs. 3 Z 14 und 15 genannten 
bestimmten Tatsachen die seither verstrichene Zeit und das Verhalten während dieser Zeit nicht zu 
berücksichtigen ist. 
 
(5) Strafbare Handlungen gelten jedoch dann nicht als bestimmte Tatsachen im Sinne des Abs. 1, wenn die 
Strafe zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens getilgt ist. Für die Frage der Wertung nicht getilgter 
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bestimmter Tatsachen gemäß Abs. 3 sind jedoch derartige strafbare Handlungen auch dann heranzuziehen, 
wenn sie bereits getilgt sind. 
 
(6) Für die Beurteilung, ob eine strafbare Handlung gemäß Abs. 3 Z 6 lit. b, 7, 9 letzter Fall oder 13 wiederholt 
begangen wurde, sind vorher begangene Handlungen der gleichen Art selbst dann heranzuziehen, wenn sie 
bereits einmal zur Begründung des Mangels der Verkehrszuverlässigkeit herangezogen worden sind, es sei 
denn, die zuletzt begangene Tat liegt länger als zehn Jahre zurück. Die Auflage der ärztlichen 
Kontrolluntersuchungen gemäß Abs. 3 Z 12 gilt als nicht eingehalten, wenn der Befund oder das ärztliche 
Gutachten nicht innerhalb einer Woche nach Ablauf der festgesetzten Frist der Behörde vorgelegt wird. 
 
(7) Wurde ein Verstoß gegen Auflagen gemäß Abs. 3 Z 12 begangen, so hat die Behörde, in deren Sprengel die 
Übertretung begangen wurde, die Wohnsitzbehörde unverzüglich von diesem Umstand zu verständigen. 
 
(8) Die Verkehrszuverlässigkeit ist von der das Verfahren führenden Behörde zu beurteilen. Zu diesem Zweck hat 
- außer bei der Lenkberechtigungsklasse AM - diese Behörde in den Fällen der Erteilung oder Ausdehnung der 
Lenkberechtigung bei der Wohnsitzbehörde anzufragen, ob und gegebenenfalls welche Delikte für diesen 
Antragsteller vorliegen. 
 
§ 16. (1) Verfahren und Amtshandlungen nach diesem Bundesgesetz, die Administration des 
Sachverständigenwesens, zu leistende Vergütungen für die Fahrprüfung sowie die Erfassung der Fahrschulen, 
sachverständigen Ärzte und verkehrspsychologischen Untersuchungsstellen sind mittels automationsunterstützter 
Datenverarbeitung in Form des Führerscheinregisters durchzuführen. Das Führerscheinregister ist als 
Informationsverbund (§ 50 DSG) zu führen. Auftraggeber im Sinne des § 4 Z 4 des Datenschutzgesetzes, BGBl. I 
Nr. 165/1999, sind die Behörden, Betreiber ist das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie. 
Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie hat das Führerscheinregister bei der 
Bundesrechenzentrum GmbH zu führen. 
 
(2) Im Rahmen des Führerscheinregisters dürfen von den Behörden die in § 16a genannten personenbezogenen 
Daten der Parteien, Sachverständigen, Fahrschulen, Vereine von Kraftfahrzeugbesitzern, sofern sie im 
Kraftfahrbeirat vertreten sind, sachverständigen Ärzte, Amtsärzte und verkehrspsychologischen 
Untersuchungsstellen verarbeitet werden. Fahrschulen, Vereine von Kraftfahrzeugbesitzern, sofern sie im 
Kraftfahrbeirat vertreten sind, Aufsichtspersonen, Fahrprüfer und das den Führerschein herstellende 
Unternehmen haben die in § 16b ihnen zugewiesenen Daten auf elektronischem Weg in die für ihre 
Anforderungen eingeschränkten Bereiche des Führerscheinregisters einzutragen. Zu diesem Zweck ist von der 
Bundesrechenzentrum GmbH die Einrichtung dieser eingeschränkten Bereiche des Führerscheinregisters zur 
Verfügung zu stellen. Personenbezogene Daten der in § 16a Abs. 1 Z 10 bis 14 genannten Dritten dürfen nur 
verarbeitet werden, wenn deren Auswählbarkeit aus der Gesamtheit der gespeicherten Daten nicht vorgesehen 
ist. 
 
(3) Die Behörde hat Daten gemäß § 16a möglichst im Wege der Datenfernübertragung zu übermitteln an: 

1. Organe des Bundes (insbesondere das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie sowie 
die Bundesanstalt für Verkehr), der Länder und der Gemeinden, soweit diese sie für die Wahrnehmung der 
ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben benötigen; 
2. Behörden anderer Staaten, sofern sich eine solche Verpflichtung aus diesem Bundesgesetz, aus 
unmittelbar anwendbarem Gemeinschaftsrecht oder anderen zwischenstaatlichen Abkommen ergibt. 

 
(4) Ändert sich die behördliche Zuständigkeit zur Entscheidung über einen Antrag auf Erteilung oder Ausdehnung 
der Lenkberechtigung, so hat die nunmehr zuständige Behörde die bereits vorhandenen Registerdaten zu 
verwenden und weiterzuführen. 
 
(5) Hat eine Person, die gemäß § 37 Abs. 3 Z 1 und 2, Abs. 4 Z 2 oder gemäß § 99 Abs. 1 bis 1b, Abs. 2 lit. a, c 
und d StVO 1960 bestraft wurde, ihren Wohnsitz nicht innerhalb des örtlichen Wirkungsbereiches der Behörde, 
die das Verwaltungsstrafverfahren durchgeführt hat, so hat die Strafbehörde erster Instanz die Wohnsitzbehörde 
von der rechtskräftigen Bestrafung zu verständigen. 
 
§ 30a. (1) Hat ein Kraftfahrzeuglenker eines der in Abs. 2 angeführten Delikte begangen, so ist unabhängig von 
einer verhängten Verwaltungsstrafe, einer etwaigen Entziehung der Lenkberechtigung oder sonstiger 
angeordneter Maßnahmen eine Vormerkung im Örtlichen Führerscheinregister einzutragen. Die Vormerkung ist 
auch dann einzutragen, wenn das in Abs. 2 genannte Delikt den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung verwirklicht. Für die Vornahme der Eintragung ist die Rechtskraft des 
gerichtlichen oder des Verwaltungsstrafverfahrens abzuwarten. Die Eintragung der Vormerkung ist von der das 
Verwaltungsstrafverfahren führenden Behörde, im Fall einer gerichtlichen Verurteilung von der Behörde des 
Hauptwohnsitzes vorzunehmen und gilt ab dem Zeitpunkt der Deliktsetzung. Der Lenker ist über die Eintragung 
und den sich daraus möglicherweise ergebenden Folgen durch einen Hinweis im erstinstanzlichen Strafbescheid 
zu informieren. 
 
(2) Folgende Delikte sind gemäß Abs. 1 vorzumerken: 

1. Übertretungen des § 14 Abs. 8; 
2. Übertretungen des § 20 Abs. 4; 
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3. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 43/2013) 
4. Übertretungen des § 9 Abs. 2 oder § 38 Abs. 4 dritter Satz StVO, wenn Fußgänger, die Schutzwege 
vorschriftsmäßig benützen, gefährdet werden; 
5. Übertretungen des § 18 Abs. 1 StVO, sofern die Übertretung mit technischen Messgeräten festgestellt 
wurde und der zeitliche Sicherheitsabstand 0,2 Sekunden oder mehr aber weniger als 0,4 Sekunden betragen 
hat; 
6. Übertretungen des § 19 Abs. 7 i.V.m. Abs. 4 StVO, wenn der Vorrangverletzung die Nichtbeachtung eines 
Vorschriftszeichens gem. § 52 lit. c Z 24 StVO zu Grunde liegt und dadurch die Lenker anderer Fahrzeuge zu 
unvermitteltem Bremsen oder zum Ablenken ihrer Fahrzeuge genötigt werden; 
7. Übertretungen des § 38 Abs. 5 StVO, wenn dadurch Lenker von Fahrzeugen, für die gem. § 38 Abs. 4 
StVO auf Grund grünen Lichts “freie Fahrt” gilt, zu unvermitteltem Bremsen oder zum Ablenken ihrer 
Fahrzeuge genötigt werden; 
8. Übertretungen des § 46 Abs. 4 lit. d StVO unter Verwendung mehrspuriger Kraftfahrzeuge, wenn damit eine 
Behinderung von Einsatzfahrzeugen, Fahrzeugen des Straßendienstes, der Straßenaufsicht oder des 
Pannendienstes verbunden ist; 
9. Übertretungen des § 52 lit. a Z 7e StVO in Tunnelanlagen; 
10. Übertretungen der Verordnung der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie über 
Beschränkungen für Beförderungseinheiten mit gefährlichen Gütern beim Befahren von Autobahntunneln, 
BGBl. II Nr. 395/2001; 
11. Übertretungen des 96 Abs. 1 Z 5 und 6 und des § 99 Abs. 1 Z 1 bis 5 der Eisenbahnkreuzungsverordnung 
2012, BGBl. II Nr. 216/2012; 
12. Übertretungen des § 102 Abs. 1 KFG 1967 oder des § 13 Abs. 2 Z 3 Gefahrgutbeförderungsgesetz, BGBl. 
I Nr. 145/1998 idF BGBl. I Nr. 63/2007, wenn ein Fahrzeug gelenkt oder ein Anhänger gezogen wird, dessen 
technischer Zustand oder dessen nicht entsprechend gesicherte Beladung eine Gefährdung der 
Verkehrssicherheit darstellt, sofern die technischen Mängel oder die nicht entsprechend gesicherte Beladung 
dem Lenker vor Fahrtantritt auffallen hätten müssen; 
13. Übertretungen des § 106 Abs. 5 Z 1 und 2, § 106 Abs. 5 dritter Satz und § 106 Abs. 6 letzter Satz KFG 
1967. 

 
(3) Werden zwei oder mehrere der in Abs. 2 angeführten Delikte in Tateinheit begangen, so zählt die Eintragung 
in das Örtliche Führerscheinregister als eine Vormerkung. 
 
(4) Die in den § 7 Abs. 3 Z 14 oder 15, § 25 Abs. 3 zweiter Satz oder § 30b genannten Rechtsfolgen treten nur 
dann ein, wenn die die jeweiligen Rechtsfolgen auslösenden Delikte innerhalb von zwei Jahren begangen 
wurden. Wurde innerhalb dieses zweijährigen Zeitraumes ein zweites Vormerkdelikt begangen, so verlängert sich 
der Zeitraum auf drei Jahre. Wurde eine Entziehung gemäß § 7 Abs. 3 Z 14 oder 15 ausgesprochen oder die 
Entziehungsdauer gemäß § 25 Abs. 3 zweiter Satz verlängert, so sind die dieser Entziehung zugrunde liegenden 
Vormerkungen künftig nicht mehr zu berücksichtigen. Wurde die Entziehung der Lenkberechtigung wegen einer 
der in § 7 Abs. 3 genannten bestimmten Tatsache ausgesprochen, so sind später eingetragene Vormerkungen 
aufgrund von Delikten, die vor dem Zeitpunkt der Entziehung der Lenkberechtigung begangen wurden, 
hinsichtlich der Rechtsfolgen des § 25 Abs. 3 zweiter Satz oder hinsichtlich der sonstigen Entziehungsdauer nicht 
mehr zu berücksichtigen. 
 
(5) Wenn sich ergibt, dass eine Vormerkung gemäß Abs. 1 zu Unrecht erfolgte, so ist diese Eintragung 
unverzüglich zu löschen. 
 
§ 35. (1) Für die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Amtshandlungen ist, sofern darin nichts anderes 
bestimmt ist, in erster Instanz die Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für das die 
Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, die Landespolizeidirektion zuständig. 
 
(2) An der Vollziehung dieses Bundesgesetzes durch die Bezirksverwaltungsbehörden, die 
Landespolizeidirektionen und den Landeshauptmann haben mitzuwirken: 

1. die Organe der Bundespolizei, 
2. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 50/2012) 
3. die Organe der Gemeindewachen und, 
4. sonstige Straßenaufsichtsorgane. 

 
(3) Die in Abs. 2 genannten Organe haben 

1. die Einhaltung der in diesem Bundesgesetz genannten Vorschriften zu überwachen; zu diesem Zweck sind 
sie berechtigt, gemäß § 97 Abs. 5 StVO 1960 Fahrzeuglenker zum Anhalten aufzufordern; 
2. Maßnahmen zu treffen, die für die Einleitung oder Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich 
sind und 
3. in den in diesem Bundesgesetz ausdrücklich vorgesehenen Fällen einzuschreiten. 

Sie unterstehen dabei in fachlicher Hinsicht der jeweils zuständigen Behörde. 
 
§ 37. (1) Wer diesem Bundesgesetz, den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen, 
Bescheiden oder sonstigen Anordnungen zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist, sofern in 
den folgenden Absätzen nichts anderes bestimmt ist, mit einer Geldstrafe von 36 Euro bis zu 2.180 Euro, im Falle 
ihrer Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. Zuwiderhandlungen 
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gegen Bestimmungen nach diesem Bundesgesetz, die einen bestimmten Alkoholgrenzwert zum Lenken oder 
Inbetriebnehmen von Kraftfahrzeugen festlegen, sind unbeschadet des Abs. 3 Z 3 jedoch nur dann zu bestrafen, 
wenn keine Übertretung der StVO 1960 oder des § 37a vorliegt. Dies gilt auch für Zuwiderhandlungen, die auf 
dem Wege von einer österreichischen Grenzabfertigungsstelle, die auf ausländischem Gebiet liegt, zur 
Staatsgrenze begangen werden. Auch der Versuch einer solchen Zuwiderhandlung ist strafbar. 
 
(2) Wurde der Täter wegen der gleichen Zuwiderhandlung bereits einmal bestraft, so kann an Stelle der 
Geldstrafe eine Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen verhängt werden. Wurde der Täter wegen der gleichen 
Zuwiderhandlung bereits zweimal bestraft, so können Geld- und Freiheitsstrafen auch nebeneinander verhängt 
werden. Die Verhängung einer Freiheitsstrafe ist in diesen Fällen aber nur zulässig, wenn es ihrer bedarf, um den 
Täter von weiteren Verwaltungsübertretungen der gleichen Art abzuhalten. 
 
(2a) Eine Geldstrafe von mindestens 20 Euro ist zu verhängen für das Lenken eines Kraftfahrzeuges entgegen 
der Bestimmungen des § 14 Abs. 1 und 4 und des § 17a Abs. 1 letzter Satz. 
 
(3) Eine Mindeststrafe von 363 Euro ist zu verhängen für das Lenken 

1. eines Kraftfahrzeuges entgegen der Bestimmung des § 1 Abs. 3, sofern der Lenker überhaupt keine gültige 
Klasse von Lenkberechtigungen besitzt, 
2. eines Kraftfahrzeuges, obwohl der Führerschein oder vorläufige Führerschein gemäß § 39 vorläufig 
abgenommen wurde oder 
3. eines Kraftfahrzeuges der Klasse D entgegen der Bestimmung des § 20 Abs. 4, sofern nicht auch ein 
Verstoß gegen § 99 Abs. 1 bis 1b StVO 1960 vorliegt. 

 
(4) Eine Mindeststrafe von 726 Euro ist zu verhängen für das Lenken eines Kraftfahrzeuges, obwohl 

1. die Lenkberechtigung entzogen wurde oder 
2. gemäß § 30 Abs. 1 ein Lenkverbot ausgesprochen wurde. 

 
(5) Bei einer Verwaltungsübertretung nach Abs. 3 Z 2 und 3, nach Abs. 4, sowie nach § 37a finden die 
Bestimmungen der §§ 21 Abs. 2 und 50 VStG, BGBl. Nr. 52/1991, keine Anwendung. 
 
(6) Bei Übertretung der in §§ 14 Abs. 3, 19 Abs. 5 zweiter Satz und 22 Abs. 2 enthaltenen Bestimmungen kann § 
50 VStG mit der Maßgabe angewendet werden, daß Geldstrafen bis 72 Euro sofort eingehoben werden können. 
 
(7) Beim Verdacht einer Übertretung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes oder der auf Grund dieses 
Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen kann von den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der 
Straßenaufsicht als vorläufige Sicherheit gemäß § 37a VStG ein Betrag bis 726 Euro festgesetzt werden. 
 
(8) Die eingehobenen Strafgelder fließen der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand jener Behörde zu tragen 
hat, die das Strafverfahren in erster Instanz durchführt. Sie sind für die Vollziehung dieses Bundesgesetzes zu 
verwenden. 
 
§ 37a. Wer entgegen der Bestimmung des § 14 Abs. 8 ein Kraftfahrzeug in Betrieb nimmt oder lenkt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist, sofern nicht auch ein Verstoß gegen § 99 Abs. 1 bis 1b StVO 1960 vorliegt, mit 
einer Geldstrafe von 300 Euro bis 3.700 Euro, im Falle ihrer Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis 
zu sechs Wochen zu bestrafen. Bei der Strafbemessung sind auch der Grad der Alkoholisierung und die 
Häufigkeit der Verstöße zu berücksichtigen. 
 
 
 
150.) Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen  
BGBl I 134/2001 idF BGBl I 123/2013 
 
§ 16. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu  58.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. entgegen § 14a Abs. 1 lit. a einem Verbesserungsauftrag nicht nachkommt; 
2. entgegen § 14a Abs. 1 lit. b ein Gerät nicht vom Markt nimmt; 
3. entgegen § 14a Abs. 1 lit. c ein Gerät nicht zurückruft; 
4. entgegen § 14b Abs. 1 einer vorläufigen Aufsichtsmaßnahme zuwiderhandelt. 

 
(1a) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 36.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. entgegen § 5 Abs. 3 eine Leistung anbietet; 
2. entgegen § 7 Abs. 2 Unterlagen der Konformitätsbewertung nicht erstellt oder aufbewahrt; 
3. entgegen § 7 Abs. 3 und Abs. 4 die Konformitätsbewertung nicht in der vorgeschriebenen Weise durchführt; 
4. entgegen § 8 Abs. 1 Aufgaben einer benannten Stelle wahrnimmt; 
5. entgegen § 8 Abs. 2 die Bewertung des Qualitätssicherungssystems nicht verweigert oder nicht 
zurückzieht; 
6. entgegen § 10 Abs. 1 ein Gerät auf dem Markt bereitstellt; 
7. entgegen § 10 Abs. 3 ein Gerät bereitstellt; 
8. entgegen § 10 Abs. 4 ein Gerät bereitstellt; 
9. entgegen § 11 Abs. 3 den Anschluss von Telekommunikationsendeinrichtungen verweigert. 
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(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 8.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. entgegen § 14 Abs. 2 nicht die erforderliche Unterstützung gewährt, die erforderlichen Auskünfte erteilt, die 
verlangten Unterlagen und Benutzerinformationen vorweist oder nicht das Ziehen von Proben duldet; 
2. entgegen § 14d Geräte nicht an dem dafür bestimmten Ort oder zu dem bestimmten Zeitpunkt zur Prüfung 
bereitstellt; 
3. einer auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnung oder einem auf Grund dieses 
Bundesgesetzes erlassenen Bescheid zuwiderhandelt. 

 
(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 4.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. entgegen § 9 Abs. 1 oder 2 eine diesen Bestimmungen nicht entsprechende Kennzeichnung angebracht 
hat; 
2. entgegen § 9 Abs. 3 ein Gerät mit einem Kennzeichen versehen hat; 
3. entgegen § 11 Abs. 1 ein Gerät in Betrieb nimmt; 
4. entgegen § 11 Abs. 4 Funkanlagen oder Endeinrichtungen so betreibt, dass eine Störung eines öffentlichen 
Telekommunikationsnetzes erfolgt; 
5. entgegen § 12 ein Gerät nicht mit einem deutlichen Hinweis versieht. 

 
(4) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 liegt nicht vor, wenn die Tat den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist. 
 
(5) Bei der Bemessung der Geldstrafen gemäß Abs. 1 ist auch darauf Bedacht zu nehmen, ob die Tat 
gewerbsmäßig oder wiederholt begangen wurde. Wurde die Tat gewerbsmäßig begangen, so ist der dadurch 
erzielte unrechtmäßige Vorteil gemäß dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens bei der Bemessung zu 
berücksichtigen. 
 
(6) Im Straferkenntnis können die Gegenstände, mit denen die strafbare Handlung begangen wurde, zugunsten 
des Bundes für verfallen erklärt werden. Allfällige Kosten für die fachgerechte Entsorgung verfallener Geräte sind 
dem Adressaten des Straferkenntnisses von der Behörde mit Bescheid vorzuschreiben. 
 
(7) Die nach diesem Bundesgesetz durch die Behörde verhängten Geldstrafen fallen dem Bund zu. 
 
 
 
151.) Funker-Zeugnisgesetz 1998  
BGBl I 26/1999 idF BGBl I 96/2013 
 
§ 19. (1) Für die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Amtshandlungen ist, sofern in Abs. 2 und 3 nicht 
anderes bestimmt ist, der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr zuständig. 
 
(2) Zur Durchführung der Verfahren gemäß §§ 6 und 10 sowie für die auf Grund dieses Bundesgesetzes 
durchzuführenden Verwaltungsstrafverfahren ist das örtlich in Betracht kommende Fernmeldebüro zuständig. 
 
(3) Funkerprüfungen werden von den bei den Fernmeldebüros eingerichteten Funkerprüfungskommissionen 
abgenommen. 
 
(4) Gegen Bescheide des Bundesministers bzw. der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie 
sowie der Fernmeldebüros und wegen Verletzung ihrer (seiner) Entscheidungspflicht in Verwaltungssachen kann 
Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht erhoben werden. 
 
§ 20. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 3.633 Euro zu bestrafen, wer 

1. entgegen § 3 Abs. 1 eine österreichische Luftfahrzeug-, See- oder Binnenschiffsfunkstelle, Boden-, Küsten- 
oder Uferfunkstelle betreibt, ohne Inhaber der entsprechenden von der Fernmeldebehörde ausgestellten 
Berechtigung oder Anerkennung oder eines ausländischen Zeugnisses, welches durch eine auf Grund des § 8 
Abs. 1 erlassene Verordnung anerkannt wurde, zu sein; 
2. entgegen § 3 Abs. 1 als Inhaber eines ausländischen Zeugnisses, welches durch eine auf Grund des § 8 
Abs. 1 erlassene Verordnung anerkannt wurde, eine österreichische Luftfahrzeug-, See- oder 
Binnenschiffsfunkstelle, Boden-, Küsten- oder Uferfunkstelle betreibt, obwohl ihm das Recht, die mit diesem 
Funker-Zeugnis verliehene Berechtigung auszuüben, gemäß § 12 Abs. 2 aberkannt worden ist. 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 726 Euro zu bestrafen, wer entgegen § 3 
Abs. 3 das Funker-Zeugnis oder die Anerkennung des Funker-Zeugnisses oder das ausländische Zeugnis, 
welches durch eine auf Grund des § 8 Abs. 1 erlassene Verordnung anerkannt wurde, bei Ausübung des 
Funkdienstes nicht mitführt oder nicht vorweist. 
 
(3) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 und 2 liegt nicht vor, wenn die Tat den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist. 
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152.) Futtermittelgesetz 1999  
BGBl I 139/1999 idF BGBl I 189/2013  
 
§ 19. (1) Für amtliche Tätigkeiten ist eine Gebühr zu entrichten. Eine Gebühr anlässlich der Kontrolle – 
ausgenommen bei der Einfuhr – fällt jedoch nur an, wenn Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes festgestellt werden. Im Verwaltungsstrafverfahren sind im Straferkenntnis dem Beschuldigten 
neben einer Verwaltungsstrafe die Gebühren vorzuschreiben; diese sind unmittelbar an das Bundesamt für 
Ernährungssicherheit zu entrichten. 
 
(2) Für die Gebühren der Behörde gilt § 6 Abs. 6 GESG. Sonstige Gebühren sind durch Verordnung des 
Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen kostendeckend festzusetzen. 
 
§ 21. (1) Wer 

1. Futtermittel, Vormischungen oder Zusatzstoffe entgegen § 3 Abs. 2 Z 1, 2, 3 oder 4 herstellt, in Verkehr 
bringt oder an Nutztiere verfüttert, 
2. Futtermittel, Vormischungen oder Zusatzstoffe entgegen § 3 Abs. 3 Z 1 oder 2 herstellt oder in Verkehr 
bringt, 
3. Futtermittel, Vormischungen oder Zusatzstoffe entgegen § 3 Abs. 3 Z 3 oder 4 in Verkehr bringt oder an 
Nutztiere verfüttert, 
4. den Bestimmungen einer gemäß § 4 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt, 
5. Futtermittel, Vormischungen oder Zusatzstoffe entgegen § 11 einführt, 
6. Futtermittel, Vormischungen oder Zusatzstoffe entgegen § 12 lagert oder herstellt, 
7. Futtermittel, Vormischungen oder Zusatzstoffe entgegen § 13 herstellt oder in Verkehr bringt, 
8. entgegen § 14 keine Meldung erstattet, 
9. den Pflichten gemäß § 18 Abs. 1, 2, 3, 4 zweiter Satz und Abs. 5 und § 20 nicht nachkommt, 
10. Futtermittel, Vormischungen oder Zusatzstoffe entgegen § 3 Abs. 1 und den auf diesem Bundesgesetz 
beruhenden Verordnungen in Verkehr bringt, herstellt oder an Nutztiere verfüttert, 
11. den behördlichen Anordnungen gemäß § 17 nicht nachkommt oder 
12. Futtermittel, Vormischungen oder Zusatzstoffe entgegen den Anforderungen des Anhangs I oder II der 
Verordnung (EG) Nr. 183/2005 herstellt oder in Verkehr bringt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Bestimmungen einer strengeren Strafe unterliegt, eine Verwaltungs-übertretung und ist 
von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 7.270 € zu bestrafen. 
 
(2) Die Frist für die Verfolgungsverjährung beträgt ein Jahr. 
 
(3) Das Bundesamt für Ernährungssicherheit hat Parteistellung einschließlich Rechtsmittelbefugnis in Verfahren 
nach diesem Bundesgesetz, die vor den Bezirksverwaltungsbehörden oder Verwaltungsgerichten durchgeführt 
und aufgrund einer Anzeige eines Aufsichtsorgans des Bundes eingeleitet werden. Die Bescheide sind dem 
Bundesamt für Ernährungssicherheit zuzustellen. Dem Bundesamt für Ernährungssicherheit steht das Recht auf 
Erhebung der Revision an den Verwaltungsgerichtshof zu. 
 
 
 
153.) Gaswirtschaftsgesetz 2011  
BGBl I 107/2011 idF BGBl I 174/2013 
 
§ 123. (1) Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG und Kleinunternehmen können Verträge mit ihrem 
Versorger unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen kündigen, ohne einen gesonderten Kündigungstermin 
einhalten zu müssen. Versorger können Verträge mit Verbrauchern im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG und 
Kleinunternehmen nur unter Einhaltung einer Frist von zumindest acht Wochen kündigen. Sind Bindungsfristen 
vertraglich vereinbart, so ist die ordentliche Kündigung spätestens zum Ende des ersten Vertragsjahres und in 
weiterer Folge für Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG und Kleinunternehmen unter Einhaltung einer 
Frist von zwei Wochen sowie für Versorger unter Einhaltung einer Frist von zumindest acht Wochen möglich. 
 
(2) Die Dauer des für den Versorgerwechsel maßgeblichen Verfahrens darf, unbeschadet weiterer bestehender 
zivilrechtlicher Verpflichtungen, höchstens drei Wochen, gerechnet ab Kenntnisnahme des Versorgerwechsels 
durch den Netzbetreiber, in Anspruch nehmen. Bei der Ausgestaltung des Verfahrens ist insbesondere auf die im 
Zusammenhang mit einem Wechsel vom Netzbetreiber zu treffenden technischen und organisatorischen 
Vorkehrungen, die Vereinbarkeit der Fristen und Termine mit der Bilanzierung nach dem Bilanzgruppensystem, 
die Gewährleistung der Versorgungssicherheit sowie die Durchsetzung des Kundenwillens zu achten. Der 
Versorgerwechsel ist für den Endverbraucher mit keinen gesonderten Kosten verbunden. 
 
(3) Endverbraucher ohne Lastprofilzähler können für die Einleitung und Durchführung des Wechsels relevante 
Willenserklärungen gegenüber Versorgern elektronisch über von diesen anzubietende Websites zu jeder Zeit 
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formfrei vornehmen. Wird ein Versorger durch den Endverbraucher zur Abgabe von Willenserklärungen 
bevollmächtigt, so ist die Bevollmächtigung Netzbetreibern und anderen Versorgern glaubhaft zu machen. Der 
Netzbetreiber hat den Endverbraucher unverzüglich über die Einleitung des Wechselprozesses in Kenntnis zu 
setzen. Die Versorger haben benutzerfreundliche Vorkehrungen zu treffen, welche die Identifikation und 
Authentizität des Endverbrauchers sicherstellen. Die Regulierungsbehörde hat im Rahmen des Tarifkalkulators (§ 
22 E-ControlG) durch Setzung von Hyperlinks eine Auffindung der Websites der Versorger zu ermöglichen. Die 
Versorger haben die hiefür erforderlichen, aktuellen Informationen der Regulierungsbehörde unaufgefordert zur 
Verfügung zu stellen. 
 
(4) Sämtliche für die Vornahme des Wechsels, der Neuanmeldung, der Abmeldung und des Widerspruchs 
erforderlichen Prozesse werden elektronisch im Wege der von der Verrechnungsstelle zu betreibenden Plattform 
durchgeführt. Dies gilt insbesondere für die Endverbraucheridentifikation, die Bindungs- und Kündigungsabfrage 
sowie die Datenaktualisierung und Verbrauchsdatenübermittlung. Netzbetreiber und Versorger haben 
ausschließlich die für die genannten Verfahren notwendigen Daten, nämlich bei der Endverbraucheridentifikation 
Name, Adresse, Zählpunktbezeichnung, Lastprofiltyp, bestehender Versorger, sowie bei der Bindungs- und 
Kündigungsfristenabfrage Kündigungsfristen, Kündigungstermine sowie Bindungsfristen über die durch die 
Verrechnungsstelle zu betreibende Plattform dezentral in nicht diskriminierender Weise sämtlichen 
bevollmächtigten Versorgern in standardisierter, elektronisch strukturierter Form auf Anfrage zur Verfügung zu 
stellen. Netzbetreiber und Versorger sind ebenfalls verpflichtet, sich an diese Plattform anzubinden. Versorger 
dürfen keine in diesem Absatz genannten Prozesse ohne Willenserklärung eines Endverbrauchers einleiten. 
 
(5) Das für die Plattform (Abs. 4) eingesetzte Datenkommunikationsverfahren (Kommunikationsprotokoll) ist nach 
dem Stand der Technik methodisch zu entwickeln und unabhängig zu überprüfen. Die Verrechnungsstelle hat 
insbesondere Vorkehrungen zu treffen, welche die Identifizierung und Authentifizierung der anfragenden neuen 
Netzbetreiber und Versorger sicherstellen. 
 
(6) Die Verrechnungsstelle sowie die Netzbetreiber und Versorger haben jede über die Plattform nach Abs. 4 
durchgeführte Anfrage und Auskunftserteilung betreffend Endverbraucherdaten revisionssicher zu protokollieren. 
Diese Protokollierung hat auf Seiten der Verrechnungsstelle die Vornahme sämtlicher über die Wechselplattform 
vorzunehmender Verfahrensschritte, insbesondere die Dauer der Verfahrensschritte, die Inanspruchnahme der 
für die Verfahrensschritte vorgesehenen Fristen für eine etwaige Vollmachtsprüfung, die Zugriffe durch 
authentifizierte Personen sowie die Verfügbarkeit der Schnittstellen der IT-Systeme der Versorger und 
Netzbetreiber mit der Plattform zu umfassen. Netzbetreiber und Versorger haben Datum und Uhrzeit der Anfrage 
und Auskunftserteilung, die anfragende und auskunftserteilende Stelle sowie den Zweck der Anfrage bzw. 
Auskunftserteilung zu erfassen. Versorger haben zusätzlich Angaben zur Identifizierung des betroffenen 
Endverbrauchers sowie eine eindeutige Kennung, welche eine Identifizierung der Person ermöglicht, die eine 
Anfrage nach Abs. 4 durchgeführt oder veranlasst hat, zu erfassen. Sämtliche Protokolldaten sind drei Jahre ab 
Entstehung aufzubewahren und dürfen ausschließlich zur Mithilfe bei der Kontrolle der Rechtmäßigkeit einer 
Anfrage, zur Auskunftserteilung und zu Zwecken des Verwaltungsstrafrechts sowie des § 24 und § 26 E-Control-
Gesetz verwendet werden. Die Verrechnungsstelle hat bei Verdacht missbräuchlicher Anfragen sowie davon 
unabhängig in regelmäßigen Abständen stichprobenartige Überprüfungen der getätigten Anfragen auf ihre 
Rechtmäßigkeit durchzuführen. Über die Ergebnisse dieser Prüfung hat sie alle zwei Jahre einen Bericht an die 
Regulierungsbehörde zu legen; diese hat den Bericht in anonymisierter Form zu veröffentlichen. 
 
(7) Die Regulierungsbehörde ist ermächtigt, sämtliche für den Versorgerwechsel sowie die für die Neuanmeldung 
und die Abmeldung von Endverbrauchern maßgeblichen Verfahren durch Verordnung näher zu regeln. Die 
Regulierungsbehörde ist weiters ermächtigt, die Art und den Umfang der in Abs. 4 genannten Daten und die zur 
Erfüllung der genannten Zielsetzungen darüber hinausgehend erforderlichen weiteren Datenarten durch 
Verordnung zu regeln. Ebenso ist die Regulierungsbehörde ermächtigt, Mindestsicherheitsstandards für die Form 
der Datenübermittlung (Abs. 4 und 5) von Netzbetreibern und Versorgern über die durch die Verrechnungsstelle 
betriebene Plattform sowie Einzelheiten der erforderlichen Datensicherheitsmaßnahmen, insbesondere der 
Protokollierung, durch Verordnung näher zu regeln. Die Regulierungsbehörde ist weiters ermächtigt, bestimmte 
Prozesse von der gemäß Abs. 4 erster und zweiter Satz vorgesehenen verpflichtenden, im Wege der von der 
Verrechnungsstelle zu betreibenden Plattform erfolgenden elektronischen Durchführung auszunehmen, wenn ihr 
dies für eine einfachere und kosteneffizientere Abwicklung erforderlich scheint. 
 
§ 148. (1) Sofern im Einzelfall bzw. in den nachstehenden Absätzen nichts anderes bestimmt ist, ist Behörde im 
Sinne der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes die Regulierungsbehörde gemäß § 2 E-ControlG. 
 
(2) Unbeschadet der Regelungen in Abs. 1 und 3 sind als Behörde im Sinne dieses Bundesgesetzes in erster 
Instanz zuständig: 

1. der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend für 
a) die Erteilung von Genehmigungen für die Errichtung, die Änderung, die Erweiterung von 
Fernleitungsanlagen im Sinne des § 7 Abs. 1 Z 19 sowie von Verteilerleitungsanlagen der Netzebene 1; 
b) die Erteilung von Genehmigungen für die Errichtung, die Änderung, die Erweiterung von die 
Bundesländergrenzen überschreitenden Erdgasleitungsanlagen; 

2. der Landeshauptmann 
a) für die Erteilung von Genehmigungen für die Errichtung, die Änderung, die Erweiterung aller sonstigen 
Erdgasleitungsanlagen; 
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b) für die Erteilung von Genehmigungen für die Errichtung, die Änderung, die Erweiterung von 
Speicheranlagen gemäß § 146; 
c) zur Feststellung über das Bestehen einer Anschlusspflicht gemäß § 59 Abs. 3. 

 
(3) Verwaltungsstrafen gemäß § 159 bis § 162 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde zu verhängen. Die 
Regulierungsbehörde hat in diesen Verfahren Parteistellung. Sie ist berechtigt, die Einhaltung von 
Rechtsvorschriften, die dem Schutz der Einhaltung von der von ihr wahrzunehmenden öffentlichen Interessen 
dienen, als subjektives Recht im Verfahren geltend zu machen und Beschwerde an das Verwaltungsgericht des 
Landes zu erheben. 
 
(4) Die Regulierungsbehörde kann Verpflichtete, die Pflichten nach diesem Bundesgesetz verletzen, darauf 
hinweisen und ihnen auftragen, den gesetzmäßigen Zustand innerhalb einer von ihr festgelegten angemessenen 
Frist herzustellen, wenn Gründe zur Annahme bestehen, dass auch ohne Straferkenntnis ein rechtskonformes 
Verhalten erfolgen wird. Dabei hat sie auf die mit einer solchen Aufforderung verbundenen Rechtsfolgen 
hinzuweisen. 
 
(5) Verpflichtete sind nicht zu bestrafen, wenn sie den gesetzmäßigen Zustand innerhalb der von der 
Regulierungsbehörde gesetzten Frist herstellen. 
 
(6) Geldbußen gemäß dem § 164 sind vom Kartellgericht zu verhängen. 
 
(7) In Verwaltungssachen, die die Genehmigung für die Errichtung, die Änderung oder die Erweiterung von 
Erdgasleitungsanlagen gemäß Abs. 2 Z 1 zum Gegenstand haben oder die Zulässigkeit, den Inhalt sowie den 
Gegenstand einer Enteignung für deren Errichtung zum Gegenstand haben, kann der Bundesminister für 
Wirtschaft, Familie und Jugend im Einzelfall die örtlich zuständigen Landeshauptmänner zur Vornahme von 
Amtshandlungen, insbesondere auch zur Erlassung von Bescheiden, ganz oder zum Teil ermächtigen, sofern 
dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis gelegen ist. Die 
Landeshauptmänner treten für den betreffenden Fall vollständig an die Stelle des Bundesministers für Wirtschaft, 
Familie und Jugend. 
 
§ 159. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung oder einen Geldbußentatbestand gemäß §§ 164 ff bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit 
Geldstrafe bis zu 50.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. den in § 106 Abs. 2 Z 4 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt; 
2. den in § 107 Abs. 2 Z 4 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt 
3. den in § 111 Abs. 2 Z 3 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt; 
4. den in § 116 Abs. 1 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt; 
5. bewirkt, dass die in § 123 Abs. 2 vorgesehene Wechselfrist nicht eingehalten wird; 
6. entgegen § 123 Abs. 4 letzter Satz einen Prozess ohne Willenserklärung eines Endverbrauchers einleitet; 
7. seinen Verpflichtungen gemäß § 123 Abs. 5 bis Abs. 7 nicht entspricht; 
8. entgegen Art. 4 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine Insider-Information nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig, nicht effektiv oder nicht rechtzeitig bekannt gibt; 
9. entgegen Art. 4 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine Insider-Information nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht unverzüglich übermittelt; 
10. entgegen Art. 4 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 die zeitgleiche, vollständige und tatsächliche 
Bekanntgabe einer Information nicht sicherstellt; 
11. entgegen Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 in Verbindung mit einem 
Durchführungsrechtsakt nach Art. 8 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine dort genannte 
Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig übermittelt; 
12. entgegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 in Verbindung mit einem 
Durchführungsrechtsakt nach Art. 8 Abs. 6 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine dort genannte 
Information nicht, nicht richtig, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig übermittelt; 
13. sich entgegen Art. 9 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 nicht oder nicht 
rechtzeitig bei der Regulierungsbehörde registrieren lässt; 
14. sich entgegen Art. 9 Abs. 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 bei mehr als einer 
nationalen Regulierungsbehörde registrieren lässt; 
15. entgegen Art. 9 Abs. 5 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine Änderung hinsichtlich der für die 
Registrierung erforderlichen Informationen nicht unverzüglich mitteilt; 
16. entgegen Art. 15 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig die Regulierungsbehörde informiert; 
17. auf die in Art. 3 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 bezeichnete Weise, jedoch ohne den Vorsatz, 
sich oder einem Dritten einen Vermögensvorteil zu verschaffen, Insider-Information verwendet und damit dem 
Verbot des Insider-Handels zuwiderhandelt, sofern er gemäß Art. 3 Abs. 2 lit. e der Verordnung (EU) Nr. 
1227/2011 wissen oder wissen müsste, dass es sich um Insider-Informationen im Sinne des Art. 2 Z 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 handelt. 
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(2) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
oder einen Geldbußentatbestand bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe 
bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 75.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. den in § 8 Abs. 1, 2 oder 3 oder § 9 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt; 
2. seiner Verpflichtung zur Auskunft und Gewährung der Einsichtnahme gemäß § 10 nicht nachkommt; 
3. seinen Pflichten als Marktgebietsmanager gemäß § 14 bis § 16, § 19 oder § 63 nicht nachkommt;  
4. seinen Pflichten als Verteilergebietsmanager gemäß § 18 bis § 23, § 25 oder § 26 nicht nachkommt; 
5. seinen Pflichten als Netzbetreiber gemäß § 23, § 28 und § 29, § 32, § 34 bis § 37, § 43, § 47, § 60 Abs. 5, § 
62 bis § 65 oder § 67 nicht nachkommt; 
6. seiner Verpflichtung zur Bestellung eines technischen Betriebsleiters gemäß § 45 Abs. 1 oder Abs. 6 bzw. 
eines Geschäftsführers gemäß § 44 Abs. 1 Z 4 lit. b in Verbindung mit § 46 Abs. 1 nicht nachkommt; 
7. seiner Verpflichtung zur Anzeige gemäß § 45 Abs. 5 oder 6, § 46 Abs. 2, § 51 Abs. 1, § 121 oder § 139 
Abs. 1 oder 3 nicht nachkommt; 
8. seiner allgemeinen Anschlusspflicht gemäß § 59 nicht nachkommt; 
9. seinen Aufgaben als Bilanzgruppenkoordinator gemäß § 87 nicht nachkommt; 
10. seiner Verpflichtung als Bilanzgruppenverantwortlicher gemäß § 91 nicht nachkommt; 
11. seinen Pflichten als Speicherunternehmen gemäß § 97 oder § 100, bis § 105 nicht nachkommt; 
12. seiner Verpflichtung als Erdgashändler oder Versorger gemäß § 121 oder § 125 nicht nachkommt; 
13. seiner Verpflichtung zur Datenübermittlung gemäß § 123 Abs. 4 nicht nachkommt; 
14. seiner Verpflichtung zur Gewährung einheitlicher Entgelte gemäß § 124 nicht nachkommt; 
15. seinen Verpflichtungen gemäß § 126 bis § 126b nicht nachkommt; 
16. den aufgrund einer Verordnung gemäß § 126a, § 126b, § 128 oder § 129a festgelegten Verpflichtungen 
nicht entspricht; 
17. seinen Verpflichtungen gemäß § 127 oder § 128 nicht nachkommt; 
18. seinen Verpflichtungen gemäß § 129 nicht entspricht; 
19. seinen Verpflichtungen gemäß § 129a nicht entspricht; 
20. seiner Verpflichtung gemäß § 133 nicht nachkommt; 
21. seiner Verpflichtung aus der gemäß § 131 Abs. 2 und 3 erlassenen Verordnung nicht nachkommt; 
22. den auf Grund einer Verordnung der Regulierungsbehörde gemäß § 30 oder § 41 statuierten 
Bestimmungen nicht entspricht; 
23. den auf Grund einer Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend gemäß § 134 
Abs. 3 bestimmten Voraussetzungen nicht entspricht; 
24. seiner Verpflichtung als Bilanzgruppenkoordinator zur Einreichung Allgemeiner Bedingungen gemäß § 88 
Abs. 1 nicht nachkommt; 
25. seiner Verpflichtung zur Eigenüberwachung gemäß § 140 nicht nachkommt; 
26. seinen Verpflichtungen gemäß § 141 Abs. 4 nicht nachkommt; 
27. den auf Grund einer Verordnung gemäß § 147 Abs. 2 angeordneten statistischen Erhebungen nicht 
nachkommt; 
28. seiner Verpflichtung zur Auskunft gemäß § 156 nicht nachkommt; 
29. den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Bescheiden sowie den darin enthaltenen Bedingungen, 
Befristungen und Auflagen nicht entspricht; 
30. den auf Grund des § 24 Abs. 2 und des § 12 E-ControlG für den Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Bescheiden oder den darin enthaltenen Bedingungen, Befristungen und Auflagen nicht entspricht; 
31. den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 sowie der Verordnung (EG) Nr. 713/2009 oder der 
auf Grund dieser Verordnungen erlassenen Leitlinien nicht entspricht; 
32. Entscheidungen, die auf Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 oder der Verordnung (EG) Nr. 
713/2009 oder der darauf basierenden Leitlinien beruhen, nicht nachkommt; 
33. Bestimmungen der auf Grund der Richtlinie 2009/73/EG erlassenen Leitlinien nicht entspricht; 
34. Entscheidungen, die auf Leitlinien beruhen, die auf Grund der Richtlinie 2009/73/EG erlassen wurden, 
nicht entspricht. 

 
(3) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
oder einen Geldbußentatbestand bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe 
bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 100.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. entgegen § 11, § 69 Abs. 3, § 123, § 129, § 129a oder § 156 Abs. 4 Daten widerrechtlich offenbart; 
2. den für Verteilernetzbetreiber in § 106 festgelegten Verpflichtungen, mit Ausnahme von § 106 Abs. 2 Z 4 
nicht nachkommt; 
3. den für Speicherunternehmen in § 107 festgelegten Verpflichtungen, mit Ausnahme von § 107 Abs. 2 Z 4, 
nicht nachkommt; 
4. den für eigentumsrechtlich entflochtene Fernleitungsnetzbetreiber in § 108 festgelegten Verpflichtungen 
nicht nachkommt; 
5. den für unabhängige Netzbetreiber und Fernleitungsnetzeigentümer in § 109 bis § 111 festgelegten 
Verpflichtungen, mit Ausnahme von § 111 Abs. 2 Z 3, nicht nachkommt; 
6. den für unabhängige Fernleitungsnetzbetreiber in § 112 bis § 116 festgelegten Verpflichtungen, mit 
Ausnahme von § 116 Abs. 1, nicht nachkommt; 
7. den in § 117 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt; 
8. den im Feststellungsbescheid nach § 119 oder § 120 festgelegten Auflagen nicht nachkommt; 
9. den in § 119 Abs. 2 oder § 119 Abs. 6 festgelegten Anzeigepflichten nicht nachkommt. 
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(4) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung oder einen Geldbußentatbestand bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit 
strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 150.000 Euro zu 
bestrafen, wer 

1. entgegen Art. 5 in Verbindung mit Art. 2 Z 2 und 3 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine 
Marktmanipulation oder den Versuch einer Marktmanipulation vornimmt; 
2. auf die in Art. 3 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 bezeichnete Weise mit dem Vorsatz, sich oder 
einem Dritten einen Vermögensvorteil zu verschaffen, Insider-Informationen verwendet und damit dem Verbot 
des Insider-Handels zuwiderhandelt, sofern er gemäß Art. 3 Abs. 2 lit. e der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 
wissen oder wissen müsste, dass es sich um Insider-Informationen im Sinne des Art. 2 Z 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 1227/2011 handelt. 

 
(5) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung oder einen Geldbußentatbestand bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit 
strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 10.000 Euro zu 
bestrafen, wer 

1. seinen Verpflichtungen zur Mitteilung von Insider-Informationen gemäß § 10a nicht nachkommt; 
2. den auf Grund einer Verordnung gemäß § 25a Abs. 2 E-ControlG angeordneten Datenübermittlungen nicht 
nachkommt; 
3. seinen Informations- und Kooperationsverpflichtungen gemäß § 25a Abs. 3 E-ControlG nicht nachkommt. 

  
§ 160. Wer dem § 157 zuwiderhandelt oder wer zwar die Preise dem § 157 entsprechend herabsetzt, die 
Auswirkung der Senkung von Steuern, Abgaben oder Zöllen aber dadurch umgeht, dass er, ohne dass dies durch 
entsprechende Kostenerhöhungen verursacht ist, die Senkung der genannten Eingangsabgaben durch eine 
Preiserhöhung ganz oder teilweise unwirksam macht, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe 
bis zu 50.000 Euro zu bestrafen. 
 
§ 161. Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 150.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. die Tätigkeit eines Erdgasunternehmens ohne Genehmigung gemäß § 43 Abs. 1 ausübt, oder 
2. eine genehmigungspflichtige Erdgasleitungsanlage ohne Genehmigung errichtet, eine 
Erdgasleitungsanlage ohne Genehmigung erweitert oder wesentlich ändert oder eine Anlage, für deren 
Betrieb die Genehmigung vorbehalten wurde, ohne Betriebsgenehmigung betreibt, oder 
3. keinen Antrag auf Zertifizierung gemäß § 119 Abs. 2 Z 1 oder § 120 als Fernleitungsnetzbetreiber stellt 
oder nach der rechtskräftigen Abweisung eines solchen Antrages auf Zertifizierung den Betrieb des 
Fernleitungsnetzes ohne Zertifizierung führt. 

 
§ 162. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine 
Verwaltungsübertretung, wer für eine Netzdienstleistung einen höheren Preis als den von der 
Regulierungsbehörde nach diesem Bundesgesetz bestimmten Höchst- oder Festpreis oder einen niedrigeren 
Preis als den von der Regulierungsbehörde nach diesem Bundesgesetz bestimmten Mindest- oder Festpreis 
auszeichnet, fordert, annimmt oder sich versprechen lässt, und ist mit Geldstrafe bis zu 100.000 Euro zu 
bestrafen. 
 
(2) Der unzulässige Mehrbetrag ist für verfallen zu erklären. 
 
§ 163. (1) Die Verjährungsfrist (§ 31 Abs. 2 VStG) für Verwaltungsübertretungen gemäß § 159 bis § 162 beträgt 
ein Jahr. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. Ein erzielter Vermögensvorteil ist als verfallen zu erklären. 
 
§ 170. (1) Die im Zusammenhang mit der Entflechtung durchzuführenden Umstrukturierungen durch 
Umgründungen jeder Art erfolgen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge; dies gilt insbesondere für Einbringungen. 
Die Umgründungsvorgänge sind von allen bundesgesetzlich geregelten Steuern, Abgaben und Gebühren befreit, 
die mit der Gründung oder einer Vermögensübertragung verbunden sind. Diese Befreiungen gelten auch für 
anlässlich der Umstrukturierung begründete Rechtsverhältnisse, insbesondere Bestandsverträge, 
Dienstbarkeiten, sowie Darlehens- und Kreditverträge. Die Umgründungsvorgänge gelten als nicht steuerbare 
Umsätze im Sinne des UStG 1994, BGBl. Nr. 663/1994, in der geltenden Fassung; der Übernehmer tritt für den 
Bereich der Umsatzsteuer unmittelbar in die Rechtsstellung des Übertragenden ein. Im Übrigen gelten die 
Bestimmungen des Umgründungssteuergesetzes, BGBl. Nr. 699/1991, in der geltenden Fassung mit der 
Maßgabe, dass das Umgründungssteuergesetz auch dann anzuwenden ist, wenn kein Teilbetrieb im Sinne des 
Umgründungssteuergesetzes vorliegt. 
 
(2) Fernleitungsnetzbetreiber haben den Bestimmungen des § 108 bis § 119 bis zum 3. März 2012 
nachzukommen. 
 
(3) Netzbenutzer, die bisher keiner Bilanzgruppe angehört haben, sind verpflichtet sich bis spätestens 10. 
September 2012 einer Bilanzgruppe anzuschließen oder eine eigene Bilanzgruppe zu gründen. 
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(4) Die auf Grund des GWG, BGBl. I Nr. 121/2000, vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnungen bleiben bis zur Neuregelung der entsprechenden Sachgebiete durch Verordnungen auf Grund 
dieses Bundesgesetzes in Geltung. Die aufgrund von Rechtsvorschriften dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnungen bleiben im Fall der Novelle dieses Bundesgesetzes weiterhin in Geltung. 
 
(5) Systemnutzungsentgelte gemäß §§ 69 ff können frühestens mit Wirksamkeit 1. Jänner 2013 in Kraft gesetzt 
werden. Ermittlungsverfahren gemäß §§ 69 ff können ab Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes eingeleitet werden. 
Die Bestimmung von Systemnutzungsentgelten vor dem 1. Jänner 2013 erfolgt gemäß § 12f, § 23 bis § 23b, § 
23d und § 31h Abs. 5 GWG, BGBl. I Nr. 121/2000, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 45/2009, 
durch die Regulierungskommission nach Befassung des Regulierungsbeirats gemäß § 19 E-ControlG. § 70 Abs. 
2 erster Satz ist in diesen Verfahren anzuwenden. Die Bestimmung von Entgelten für grenzüberschreitende 
Transporte vor dem 1. Jänner 2013 erfolgt gemäß § 31h Abs. 1 bis Abs. 4 GWG, BGBl. I Nr. 121/2000, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 45/2009, mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Energie-Control 
Kommission die Regulierungsbehörde tritt. 
 
(6) Privatrechtliche Vereinbarungen, die den Transport von Erdgas regeln, bleiben durch die Regelungen dieses 
Bundesgesetzes mit der Maßgabe unberührt, dass 

1. an die Stelle der gebuchten Transportkapazität getrennte Kapazitätsbuchungen an den Ein- und 
Ausspeisepunkten in derselben Höhe treten; 
2. der Netzbenutzer, sobald Tarife gemäß § 82 veröffentlicht wurden, die entsprechenden Ein- und 
Ausspeiseentgelte zu entrichten hat; und 
3. der Fernleitungsnetzbetreiber dem Netzbenutzer die Möglichkeit des Handels am Virtuellen Handelspunkt 
einzuräumen hat, und zwar grundsätzlich auf garantierter Basis; falls dies technisch nicht möglich ist, auf 
unterbrechbarer Basis. 

Die Umstellung gemäß Z 1 bis 3 findet in Bezug auf Verträge, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes von der OMV Gas GmbH zugunsten der AGGM Austrian Gas Grid Management AG gehalten werden, 
zum 1. Oktober 2012 statt. Zu diesem Zeitpunkt tritt der Verteilergebietsmanager in alle Rechte und Pflichten der 
OMV Gas GmbH im Zusammenhang mit den Ausspeisekapazitäten an den Netzkopplungspunkten der 
Fernleitungen mit dem Verteilernetz ein. Die Umstellung gemäß Z 1 bis 3 findet weiters in Bezug auf Verträge 
betreffend grenzüberschreitende Transporte ebenfalls zum 1.Oktober 2012 statt. Auf Antrag des 
Fernleitungsnetzbetreibers kann diese Frist durch Bescheid der Regulierungsbehörde verlängert werden, wenn 
andernfalls negative Auswirkungen auf die Gesamtfinanzierung des Fernleitungsnetzbetriebs und somit auf die 
Versorgungssicherheit zu erwarten sind. Die Anwendbarkeit von § 38 richtet sich nach dem Zeitpunkt der 
Umstellung. Die diesbezüglichen Änderungen bestehender Verträge über den Netzzugang im Fernleitungsnetz 
berechtigen nicht zur Kündigung oder teilweisen Kündigung dieser Verträge. 
 
(7) Die von der OMV Gas GmbH für die Endkundenversorgung gebuchten Einspeisekapazitäten an der 
Marktgebietsgrenze, sind im Wege der Bilanzgruppenverantwortlichen den Versorgern, denen diese Kapazitäten 
zugewiesen ist, mit Wirkung 1. Jänner 2013 im selbem Ausmaß zu übertragen. Dabei ist darauf zu achten, dass 
sämtliche Versorger ihre vertraglichen Verpflichtungen in vollem Umfang weiterhin erfüllen können. 
 
(8) Konzessionen der Bilanzgruppenkoordinatoren auf Basis der §§ 33 ff GWG, BGBl. I Nr. 121/2000, gehen in 
Konzessionen gemäß § 85 für das betreffende Verteilernetzgebiet über. 
 
(9) Speicherunternehmen sind berechtigt, die Kosten für Systemnutzungsentgelte gemäß § 73 Abs. 5 und § 74 
Abs. 2 an die Speichernutzer weiter zu verrechnen. Produzenten sind berechtigt, die Mehrkosten für 
Systemnutzungsentgelte gemäß § 73 Abs. 6 und § 74 Abs. 3 an ihre Kunden weiter zu verrechnen. Die 
diesbezüglichen Änderungen bestehender Verträge berechtigen nicht zur Kündigung oder teilweisen Kündigung 
dieser Verträge. 
 
(10) Versorger sind berechtigt, die durch sie getragenen Netznutzungsentgelte für die Einspeisung in das 
Marktgebiet gemäß § 74 sowie die ihnen weiterverrechneten Kosten gemäß Abs. 9 an ihre Kunden ohne 
Änderungskündigung weiterzuverrechnen. Dem entgegen stehende vertragliche Vereinbarungen sind ungültig. 
 
(11) Marktgebietsmanager, Verteilergebietsmanager, Bilanzgruppenkoordinatoren, Netzbetreiber 
Bilanzgruppenverantwortliche, der Betreiber des Virtuellen Handelspunktes und Speicherunternehmen haben 
jene rechtlichen, organisatorischen und technischen Vorkehrungen, die erforderlich sind, um allen Netzbenutzern 
Netzzugang nach den Bestimmungen dieses Gesetzes zu gewähren, so zeitgerecht zu treffen, dass dies 
spätestens am 1. Jänner 2013 möglich ist. 
 
(12) Der koordinierte Netzentwicklungsplan gemäß § 63 ist erstmals zwölf Monate nach Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes zur Genehmigung einzureichen. 
 
(13) Netzbetreiber, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes Inhaber einer Genehmigung 
gemäß § 13 bzw. § 76 Abs. 1 GWG, BGBl. I Nr. 121/2000, sind, bedürfen zur Ausübung ihrer Tätigkeit als 
Netzbetreiber keiner neuen Genehmigung gemäß § 43. Ihre Rechte und Pflichten bestimmen sich ausschließlich 
nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 
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(14) Bestehende Genehmigungen und Bewilligungen für die Errichtung oder den Betrieb von 
Erdgasleitungsanlagen gemäß § 76 Abs. 3 GWG, BGBl. I Nr. 121/2000 gelten als Genehmigungen nach diesem 
Bundesgesetzes. Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind auf diese Erdgasleitungsanlagen anzuwenden, 
soweit sie diesem Bundesgesetz unterliegen. 
 
(15) Auf Verfahren betreffend Verwaltungsübertretungen, die vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
begangen wurden, finden weiterhin die Bestimmungen des GWG, BGBl. I Nr. 121/2000, in der zum Zeitpunkt der 
Begehung der Tat anwendbaren Fassung Anwendung. 
 
(16) Für Verteilernetzbetreiber, deren Netz am 3. September 2009 im Eigentum eines vertikal integrierten 
Erdgasunternehmens gestanden hat, und die zu einem späteren Zeitpunkt die Eigenschaften des § 7 Abs. 1 Z 20 
erfüllen, besteht die Möglichkeit, die eigentumsrechtliche Entflechtung nach § 108 nicht und stattdessen die §§ 
109 ff, §§ 112 ff bzw. § 117 anzuwenden. § 119 gilt sinngemäß. Die Frist des § 114 Abs. 1 Z 2 kommt bei 
Unternehmen, die zu einem späteren Zeitpunkt die Eigenschaften des § 7 Abs. 1 Z 20 erfüllen, nur für 
Bestellungen von Personen der Unternehmensleitung zur Anwendung, die nach der Zertifizierung des 
Fernleitungsnetzbetreibers erfolgen. 
 
(17) Die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes auf der Basis von genehmigten langfristigen Planungen zwischen 
Netzbetreibern und Regelzonenführer vereinbarten Netzausbauverträge bzw. die zwischen Netzbetreibern und 
Kunden oder Regelzonenführer und Kunden vereinbarten Kapazitätserweiterungsverträge behalten bis zu ihrer 
Erfüllung volle Wirksamkeit. Änderungen durch dieses Gesetz berechtigen nicht zum Rücktritt und/oder zur 
Auflösung der jeweiligen Verträge. Für den Fall, dass die Regulierungsbehörde von ihren Befugnissen gemäß § 
23 Abs. 5 Gebrauch macht und in bestehende Netzausbauverträge eingegriffen wird, sind die auf Basis dieser 
bestehenden Verträge anfallenden Kosten durch die Systemnutzungsentgelte zu decken. 
 
(18) Solange keine Benennung des Verteilergebietsmanagers gemäß § 17 Abs. 1 erfolgt ist, ist die Funktion des 
Verteilergebietsmanagers jeweils von jenem Unternehmen wahrzunehmen, das bei Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes für die dem jeweiligen Marktgebiet entsprechende Regelzone als Regelzonenführer benannt 
war. 
 
(19) Solange keine Benennung des Marktgebietsmanagers gemäß § 13 Abs. 1 erfolgt ist, ist die Funktion des 
Marktgebietsmanagers von der OMV Gas GmbH wahrzunehmen. 
 
(20) Lehrlinge eines Fernleitungsunternehmens, die ihre Ausbildung in einer vom vertikal integrierten 
Unternehmen geführten Lehrwerkstätte vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnen haben, sind berechtigt, ihre 
Ausbildung in dieser Lehrwerkstätte zu beenden. 
 
(21) Inhaber von Transportrechten gemäß § 6 Z 20 GWG, BGBl. I Nr. 121/2000, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 45/2009, gelten sinngemäß als Fernleitungsnetzbetreiber gemäß § 7 Abs. 1 Z 20 
und unterliegen den für Fernleitungsnetzbetreibern vorgesehen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 
 
(22) Verteilergebietsmanager können die beim Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes bestehende Rechtsform 
beibehalten. Verteilergebietsmanager, die bereits beim Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes § 20 Abs. 2 erfüllen, 
dürfen keine andere Rechtsform wählen. 
 
(23) Speicheranlagen im Sinne des § 146, deren Errichtung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes rechtskräftig genehmigt oder bewilligt worden sind, gelten als im Sinne dieses Bundesgesetzes 
genehmigt. Die Bestimmungen des § 146 finden auf diese Speicheranlagen Anwendung. 
 
(24) Kommerzielle Hub-Dienstleistungen und die damit verbundenen Handelsgeschäfte aufgrund zum 1.1.2013 
bestehender Verträge sind auf den Virtuellen Handelspunkt als Erfüllungsort im entsprechenden Marktgebiet zu 
übertragen und beim Betreiber des Virtuellen Handelspunktes entsprechend zu nominieren. 
 
 
 
154. Gebührengesetz 1957  
BGBl 267/1957 idF BGBl I 13/2014  
 
§ 14. Tarife der festen Stempelgebühren für Schriften und Amtshandlungen. 
 
Tarifpost 1 Abschriften 
..... 
 
Tarifpost 2 Amtliche Ausfertigungen 
..... 
  
Tarifpost 3 
(Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 144/2001) 
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Tarifpost 4 Auszüge 
..... 
 
Tarifpost 5 Beilagen 
..... 
 
Tarifpost 6 Eingaben 
 
(1)  .....  
 
(5) Der Eingabengebühr unterliegen nicht 

1. Eingaben an die Gerichte nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen: 
a) Eingaben in Justizverwaltungsangelegenheiten sind nur dann von der Eingabengebühr befreit, wenn 
hierfür eine Justizverwaltungsgebühr vorgesehen ist; 
b) von der Befreiung ausgenommen sind Eingaben an die Verwaltungsgerichte der Länder, das 
Bundesverwaltungsgericht und das Bundesfinanzgericht im Sinne des Art. 129 B-VG; für Eingaben 
einschließlich Beilagen an das Bundesverwaltungsgericht kann die Bundesregierung durch Verordnung 
Pauschalgebühren, den Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld und die Art der Entrichtung der 
Pauschalgebühren festlegen; 

2. Gesuche um Erteilung von Unterstützungen und sonstige Eingaben im öffentlichen Fürsorgewesen; 
3. Gesuche um die Verleihung eines Stipendiums sowie Eingaben in Unterrichtsangelegenheiten 
(einschließlich Begründung und Beendigung des Schulverhältnisses) und in Prüfungsangelegenheiten 
öffentlicher oder mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteter Schulen, der Schulen im Sinne des Gesundheits- 
und Krankenpflegegesetzes, des Bundesgesetzes über die Regelung des medizinisch-technischen 
Fachdienstes und der Sanitätshilfsdienste, sowie der Akademien im Sinne des Bundesgesetzes über die 
Regelung der gehobenen medizinisch-technischen Dienste und der Hebammenakademien im Sinne des 
Hebammengesetzes, mit Ausnahme von Eingaben im Verfahren betreffend Eignungserklärung von 
Unterrichtsmitteln, Externistenprüfungen, Nostrifikation ausländischer Zeugnisse und Ersatzbestätigungen für 
verlorene Zeugnisse; 
4. Eingaben an Verwaltungsbehörden, außer an Zollbehörden in den Fällen der Z 4a, und an die 
Verwaltungsgerichte der Länder, das Bundesverwaltungsgericht und das Bundesfinanzgericht in 
Abgabensachen; 
4a. Eingaben an Zollbehörden und an das Bundesfinanzgericht in Angelegenheiten des Zollrechts oder der 
sonstigen Eingangs- oder Ausgangsabgaben; 
5. Eingaben in konsularischen Angelegenheiten an österreichische Vertretungsbehörden im Ausland; 
6. Eingaben (Ansuchen, Anträge) in Bewirtschaftungsangelegenheiten (zum Beispiel Ansuchen um 
Bezugscheine, Dringlichkeitsbescheinigungen, Kontingentscheine usw.); 
7. Eingaben im Verwaltungsstrafverfahren. 
8. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 28/1999) 
9. Eingaben um Befreiung von der Rundfunk-, Fernsehrundfunk- und Fernsprechgebühr sowie Eingaben, mit 
denen die Übertragung der Rundfunk- oder Fernsehrundfunkbewilligung auf eine andere Person am 
angegebenen Standort beantragt wird, die Übernahme der Bewilligung nach dem Tod des 
Bewilligungsinhabers oder die Verlegung des Standortes durch den Bewilligungsinhaber angezeigt oder der 
Verzicht auf die Bewilligung erklärt wird; 
10. Ansuchen um Aufnahme in das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis und Eingaben öffentlich-rechtlich 
Bediensteter und ihrer Hinterbliebenen in Dienstrechtsangelegenheiten; 
11. Eingaben im Studien- und Prüfungswesen der Universitäten, Pädagogischen Hochschulen und der 
kirchlichen theologischen Lehranstalten (Art. V § 1 des Konkordates zwischen dem Heiligen Stuhle und der 
Republik Österreich, BGBl. II Nr. 2/1934), einschließlich der Eingaben an diese Einrichtungen im Bereich der 
Studienberechtigung; 
12. Eingaben von Personen, die nicht durch berufsmäßige Parteienvertreter vertreten sind, um Anleitung zur 
Vornahme von Verfahrenshandlungen während eines Verfahrens; 
13. Eingaben von Zeugen und Auskunftspersonen zur Erlangung der gesetzlich vorgesehenen 
Zeugengebühren; 
14. Verlustanzeigen; 
15. Anfragen um Bekanntgabe, welches Organ einer Gebietskörperschaft für eine bestimmte Angelegenheit 
zuständig ist; 
16. Anfragen über Ausbildungsmöglichkeiten; 
17. Eingaben, mit welchen in einem anhängigen Verfahren zu einer vorangegangenen Eingabe eine 
ergänzende Begründung erstattet, eine Erledigung urgiert oder eine Eingabe zurückgezogen wird; 
18. Eingaben nach den landesgesetzlichen Vorschriften zur Förderung des Wohnbaues und der 
Wohnhaussanierung; 
19. Eingaben in Angelegenheiten des Außenhandelsgesetzes und auf Grund einer auf Artikel 113 des 
Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft gestützten Verordnung im Bereich der 
handelspolitischen Maßnahmen; 
20. Einwendungen und Stellungnahmen zur Wahrung der rechtlichen Interessen zu Vorhaben der Errichtung 
oder Inbetriebnahme von Bauwerken und Anlagen aller Art sowie im Verfahren zur Genehmigung solcher 
Vorhaben dies gilt nicht für Eingaben des Bewilligungswerbers; 
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21. Eingaben an die parlamentarischen Organe und Einrichtungen (die Präsidenten des Nationalrates, die 
Präsidenten des Bundesrates, die parlamentarischen Ausschüsse, die Ausschussobmänner sowie die 
Parlamentsdirektion); 
22. Eingaben an gemäß § 40a KFG 1967, BGBl. Nr. 267, in der jeweils geltenden Fassung, eingerichtete 
Zulassungsstellen; 
23. Anträge auf Bekanntgabe von Umweltdaten nach dem Umweltinformationsgesetz, BGBl. Nr. 495/1993, in 
der jeweils geltenden Fassung, und nach gleichartigen landesgesetzlichen Vorschriften; 
24. Ansuchen um Ausstellung und Vornahme der in § 14 Tarifpost 8 Abs. 1, Abs. 5a und Abs. 5b, Tarifpost 9 
und Tarifpost 16 angeführten Schriften und Amtshandlungen; 
25. Anfragen über das Bestehen von Rechtsvorschriften oder deren Anwendung; 
26. Eingaben um Ausstellung von Bescheinigungen und Genehmigungen in Angelegenheiten der Verordnung 
(EG) Nr. 939/97 der Kommission vom 26. Mai 1997 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) 
Nr. 338/97 des Rates über den Schutz von Exemplaren wild lebender Tiere und Pflanzenarten durch 
Überwachung des Handels in der jeweils geltenden Fassung; 
27. Eingaben um Ausstellung von Strafregisterbescheinigungen für ehrenamtliche Sanitäter gemäß § 14 Abs. 
1 Z 1 Sanitätergesetz; 
28. Eingaben um Ausstellung von Strafregisterbescheinigungen für freiwilliges Engagement im Rahmen von 
Freiwilligenorganisationen gemäß § 3 Abs. 1 Freiwilligengesetz. 

 
Tarifpost 7 Protokolle (Niederschriften) 
..... 
 
 
 
155.) Gefahrgutbeförderungsgesetz  
BGBl I 145/1998 idF BGBl I 50/2012  
 
§ 35. (1) Für die auf Grund dieses Bundesgesetzes durchzuführenden Amtshandlungen und für die Durchführung 
der Verwaltungsstrafverfahren wegen Übertretungen im Sinne des § 37 sind, wenn in diesem Bundesgesetz nicht 
anderes bestimmt ist, die in den verkehrsträgerspezifischen generellen Vorschriften (§ 3 Abs. 1 Z 5) bestimmten 
Behörden zuständig. Bei Beförderungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 bis 6 sind die Verwaltungsstrafverfahren wegen 
Übertretungen im Sinne des § 37 von den Bezirksverwaltungsbehörden zu führen. 
 
(2) Bei Beförderungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 hat an der Vollziehung dieses Bundesgesetzes durch die 
Bezirksverwaltungsbehörde, die Landespolizeidirektion und den Landeshauptmann die Bundespolizei 
mitzuwirken. Die Bundespolizei hat 

1. die Einhaltung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes, der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnungen und der anderen gemäß § 2 in Betracht kommenden Vorschriften zu überwachen, 
2. Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, zu 
treffen und 
3. in den in diesem Bundesgesetz ausdrücklich vorgesehenen Fällen einzuschreiten. 

 
(3) Die Erlassung von Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes obliegt dem Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie. 
 
§ 37. (1) Wer 

1. Schulungskurse für Gefahrgutbeauftragte veranstaltet (§ 11), ohne dass diese von der Behörde anerkannt 
worden sind, oder 
2. Lehrgänge zur besonderen Ausbildung von Lenkern veranstaltet (§ 14), ohne dass diese von der Behörde 
anerkannt worden sind, oder 
3. Lehrgänge zur Ausbildung von Sachkundigen gemäß § 26 Abs. 1 veranstaltet, ohne dass diese von der 
Behörde anerkannt worden sind, oder 
4. Lehrgänge zur besonderen Ausbildung gemäß § 31 Abs. 1 veranstaltet, ohne dass diese von der Behörde 
anerkannt worden sind, 
5. Lehrgänge zur besonderen Ausbildung gemäß § 33 Abs. 1 veranstaltet, ohne dass diese von der Behörde 
anerkannt worden sind, 

begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von 1.000 Euro bis 50.000 Euro, im Fall ihrer 
Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. 
 
(2) Wer 

1. als Absender gefährliche Güter entgegen § 7 Abs. 3 oder § 13 Abs. 1 oder § 23 Abs. 1 oder § 32 Abs. 1 
oder 2 zur Beförderung übergibt oder 
2. als Auftraggeber gefährliche Güter entgegen § 7 Abs. 4 befördern lässt oder 
3. als Verpacker entgegen § 7 Abs. 5 oder § 32 Abs. 1 gefährliche Güter verpackt oder Versandstücke mit 
gefährlichen Gütern zur Beförderung vorbereitet oder 
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4. als Befüller entgegen § 7 Abs. 6, § 23 Abs. 3 oder § 25 Abs. 3 oder 4 Tanks, Ladetanks, Batterie-
Fahrzeuge, Batteriewagen oder MEGC oder Fahrzeuge oder Container für Güter in loser Schüttung befüllt 
oder die gefährlichen Güter zur Beförderung vorbereitet oder Fahrzeuge nicht kontrolliert oder 
5. als Betreiber eines Tankcontainers, eines ortsbeweglichen Tanks oder eines Kesselwagens entgegen § 7 
Abs. 7 nicht für die Einhaltung der ihn betreffenden Bestimmungen sorgt oder 
6. als Verlader gefährliche Güter entgegen § 7 Abs. 8 oder § 25 Abs. 5 verlädt oder 
7. als Empfänger entgegen § 7 Abs. 9 oder § 25 Abs. 6 die ihn betreffenden Bestimmungen nicht einhält oder 
8. als Beförderer gefährliche Güter entgegen § 13 Abs. 1a oder § 23 Abs. 2 oder § 25 Abs. 1 oder § 32 Abs. 1, 
3 oder 4 befördert oder 
9. als Lenker entgegen § 13 Abs. 2 bis 4, § 15 Abs. 5 und 6 oder § 17 Abs. 1 und 4 eine Beförderungseinheit, 
mit der gefährliche Güter befördert werden, in Betrieb nimmt oder lenkt, Begleitpapiere oder 
Ausstattungsgegenstände nicht mitführt oder nicht auf Verlangen aushändigt, der Behörde nicht auf 
Verlangen die notwendigen Mengen oder Teile der beförderten gefährlichen Güter zur Verfügung stellt oder 
nicht die in § 17 Abs. 1 angeführten Nachweise oder sonstigen Unterlagen vorlegt oder nicht den Bescheid 
gemäß § 17 Abs. 4 mitführt oder diesen nicht auf Verlangen aushändigt oder 
10. als Entlader entgegen § 7 Abs. 10 oder § 25 Abs. 7 oder 8 gefährliche Güter entlädt oder entleert oder 
Container, Schüttgut-Container, MEGC, Tankcontainer, ortsbewegliche Tanks oder Fahrzeuge absetzt oder 
11. als Abfertigungsagent entgegen § 32 (1) und (6) Tätigkeiten des Beförderers ausführt, 

begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist, 

a) wenn gemäß den Kriterien des § 15a in Gefahrenkategorie I einzustufen ist, mit einer Geldstrafe von 750 
Euro bis 50.000 Euro, im Fall der Ziffer 9 mit einer Geldstrafe von 150 Euro bis 6.000 Euro oder 
b) wenn gemäß den Kriterien des § 15a in Gefahrenkategorie II einzustufen ist, mit einer Geldstrafe von 110 
Euro bis 4.000 Euro oder 
c) wenn gemäß den Kriterien des § 15a in Gefahrenkategorie III einzustufen ist mit einer Geldstrafe bis 80 
Euro, 

im Fall der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe zu bestrafen, die bei Geldstrafen gemäß lit. a oder b 
bis zu sechs Wochen betragen kann. Geldstrafen gemäß lit. c können auch durch Organstrafverfügung gemäß § 
50 VStG eingehoben werden. 
 
(3) Wer 

1. entgegen § 11 Abs. 1 keinen oder einen nicht ausreichend qualifizierten Gefahrgutbeauftragten benennt 
oder einen Gefahrgutbeauftragten benennt oder einsetzt, obwohl dieser entgegen § 11 Abs. 4 keinen gültigen 
Schulungsnachweis besitzt, oder 
2. als Unternehmensleiter entgegen § 11 Abs. 3 seine Verantwortung hinsichtlich des Gefahrgutbeauftragten 
nicht wahrnimmt oder 
3. als Gefahrgutbeauftragter entgegen § 11 Abs. 2 seine Aufgaben nicht wahrnimmt oder 
4. entgegen § 16 Abs. 2 erster Satz, § 28 Abs. 1 oder § 34 Abs. 3 eine Beförderungseinheit oder ein 
Fahrzeug, womit gefährliche Güter befördert werden, in Betrieb nimmt oder lenkt oder die Beförderung 
fortsetzt oder 
5. entgegen § 16 Abs. 4 letzter Satz oder § 28 Abs. 3 letzter Satz die getroffenen Vorsichtsmaßnahmen nicht 
beachtet oder Anordnungen nicht befolgt oder 
6. die gemäß § 17 Abs. 2 und 3 angeordneten Maßnahmen nicht trifft oder nicht befolgt oder 
7. in sonstiger Weise den in § 2 angeführten Vorschriften oder den Vorschriften dieses Bundesgesetzes 
zuwiderhandelt oder 
8. den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen zuwiderhandelt oder 
9. einem auf Grund der in § 2 angeführten Vorschriften, dieses Bundesgesetzes oder einer Verordnung 
gemäß Z 8 erlassenen Bescheid zuwiderhandelt, 

begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von 110 Euro bis 4.000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit 
mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. 
 
(4) Als vorläufige Sicherheit im Sinne des § 37a VStG, BGBl. Nr. 52/1991, kann bei Verdacht einer Übertretung 
gemäß Abs. 2 ein Betrag festgesetzt werden, der im Falle der lit. a Z 1 bis 8 7.500 Euro, im Falle der Z 9 sowie 
der lit. b 2.500 Euro und im Falle der lit. c das Höchstmaß der angedrohten Geldstrafe nicht übersteigt, und bei 
Verdacht einer Übertretung gemäß Abs. 3 ein Betrag bis 2.500 Euro festgesetzt werden. Der Lenker der 
Beförderungseinheit gilt als Vertreter des Beförderers, falls nicht dieser selbst oder ein von ihm bestellter 
Vertreter bei den Amtshandlungen anwesend ist. 
 
(5) Die Behörde hat im Straferkenntnis im Sinne des § 57 VStG auch über die aus einer Übertretung gemäß Abs. 
2 oder 3 abgeleiteten privatrechtlichen Ansprüche des Straßenerhalters und der den Aufwand der 
Katastropheneinsatzorgane tragenden Gebietskörperschaft gegen die Beschuldigten zu entscheiden. 
 
(6) Bei der Einbringung von Fahrzeugen in das Bundesgebiet sind Übertretungen gemäß Abs. 2 oder 3 auch 
strafbar, wenn sie auf dem Wege von einer österreichischen Grenzabfertigungsstelle, die auf ausländischem 
Gebiet liegt, zur Staatsgrenze begangen werden. Auch der Versuch einer solchen Übertretung ist strafbar. 
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(7) In den Fällen des Abs. 2 Z 8 gilt als Tatort der Ort der Kontrolle, an dem die den Tatvorwurf begründenden 
Mängel festgestellt worden sind. 
 
 
 
156.) Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996  
BGBl 112/1996 BGBl I 32/2013 
 
§ 15. (1) Abgesehen von gemäß dem V. Hauptstück der GewO 1994 zu ahndenden Verwaltungsübertretungen 
begeht eine Verwaltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu 7.267 Euro zu ahnden ist, wer als 
Unternehmer 

1. die Zahl der Fahrzeuge ohne Genehmigung gemäß § 4 Abs. 2 vermehrt; 
2. § 10 zuwiderhandelt; 
3. eine Beförderung gemäß § 11 Abs. 1 Z 2 ohne die erforderliche Genehmigung durchführt; 
4. die gemäß § 14 festgelegten Tarife nicht einhält; 
5. andere als die in Z 1 bis 4 genannten Gebote oder Verbote dieses Bundesgesetzes oder der auf Grund 
dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen nicht einhält; 
6. nicht dafür sorgt, dass die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1073/09 erforderliche beglaubigte Abschrift der 
Gemeinschaftslizenz oder das Fahrtenblatt mitgeführt wird; 
7. gegen sonstige Gebote oder Verbote der Verordnung (EG) Nr. 1071/09 und der Verordnung (EG) Nr. 
1073/09 oder andere unmittelbar anwendbare Vorschriften der Europäischen Union über den 
Personenverkehr auf der Straße verstößt; 
8. nicht dafür sorgt, dass die notwendigen Genehmigungen oder Nachweise gemäß dem 
Landesverkehrsabkommen mit der Schweiz oder gemäß den Vereinbarungen nach § 12 oder gemäß dem 
Interbus-Übereinkommen oder dem Bundesgesetz vom 1. Oktober 1987 zur Durchführung des 
Übereinkommens über die Personenbeförderung im grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr mit 
Kraftomnibussen, BGBl. Nr. 17/1987 (ASOR-Durchführungsgesetz), BGBl. Nr. 521/1987, mitgeführt werden. 

 
(2) Bei Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 1, 4, 6 und 8 sowie bei Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 
1 Z 2, wenn es sich um Zuwiderhandlungen gegen § 10 Abs. 2 handelt, hat die Geldstrafe mindestens 363 Euro 
zu betragen. Bei Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 3 und 7 sowie bei Verwaltungsübertretungen gemäß 
§ 366 Abs. 1 Z 1 der Gewerbeordnung 1994 hat die Geldstrafe mindestens 1.453 Euro zu betragen. 
 
(3) Bei Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 4 ist das gewährte unzulässige Entgelt für verfallen zu 
erklären. 
 
(4) Strafbar nach Abs. 1 Z 3, 6 und 8 ist ein Unternehmer auch dann, wenn er die Verpflichtungen im Ausland 
verletzt. Örtlich zuständig ist diesfalls jene Behörde, in deren Sprengel der Lenker im Zuge einer Straßenkontrolle 
betreten wird, sonst jene Behörde, in deren Sprengel der Grenzübertritt in das Bundesgebiet erfolgte. Stellt die 
Übertretung zugleich einen schwersten Verstoß gemäß Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1071/09 dar, ist die 
zuständige Behörde des Niederlassungsmitgliedstaates davon zu verständigen. 
 
(5) Eine Verwaltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu 726 Euro zu ahnden ist, begeht, wer als Lenker 

1. Gebote oder Verbote dieses Bundesgesetzes oder der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnungen nicht einhält; 
2. eine gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1073/09 erforderliche Abschrift der Gemeinschaftslizenz oder das 
Fahrtenblatt nicht mitführt oder auf Verlangen den Kontrollorganen nicht vorweist; 
3. gegen sonstige Gebote oder Verbote der Verordnung (EG) Nr. 1071/09 und der Verordnung (EG) Nr. 
1073/09 verstößt; 
4. die notwendigen Genehmigungen oder Nachweise gemäß dem Landesverkehrsabkommen mit der Schweiz 
oder gemäß den Vereinbarungen nach § 12 oder gemäß dem Interbusabkommen oder dem Bundesgesetz 
vom 1. Oktober 1987 zur Durchführung des Übereinkommens über die Personenbeförderung im 
grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr mit Kraftomnibussen, BGBl. Nr. 17/1987 (ASOR-
Durchführungsgesetz), BGBl. Nr. 521/1987, nicht mitführt oder auf Verlangen den Kontrollorganen nicht 
vorweist; 
5. gegen sonstige unmittelbar anwendbare Vorschriften der Europäischen Union über den Personenverkehr 
auf der Straße verstößt. 

 
(6) Wurde die Bestellung eines Geschäftsführers nach § 39 der Gewerbeordnung 1994 oder nach anderen 
Verwaltungsvorschriften genehmigt, so ist der Geschäftsführer strafrechtlich verantwortlich und sind Strafen 
gegen ihn zu verhängen. Dies gilt sinngemäß auch für den Fall der Genehmigung der Bestellung eines 
Filialgeschäftsführers hinsichtlich der Betriebsstätte, für die er verantwortlich ist. 
 
(7) Wer als selbstständiger Kraftfahrer            

1. die wöchentliche Höchstarbeitszeit gemäß § 18c überschreitet, 
2. die gemäß § 18d vorgeschriebenen Ruhepausen nicht einhält, 
3. an Tagen, an denen er Nachtarbeit leistet, die gemäß § 18e Abs. 1 erlaubte Tagesarbeitszeit überschreitet 
oder 
4. geleistete Nachtarbeit nicht gemäß § 18e Abs. 2 ausgleicht, 
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begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von 72 Euro bis 1.815 Euro, im 
Wiederholungsfall von 145 Euro bis 1.815 Euro zu bestrafen. 
 
(8) Wer als selbstständiger Kraftfahrer die Aufzeichnungs- oder Aufbewahrungspflicht gemäß § 18f verletzt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von 72 Euro bis 1.000 Euro, im 
Wiederholungsfall von 145 Euro bis 1.500 Euro zu bestrafen. 
 
§ 18a. (1) Die Bundesministerin/der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat bei der 
Bundesrechenzentrum GmbH ein automationsunterstütztes zentrales Verkehrsunternehmensregister im Sinne 
des Art. 16 Verordnung (EG) Nr. 1071/09 zu führen. Im Register werden die im Inland konzessionierten 
Personenbeförderungsunternehmen für das Ausflugswagen-(Stadtrundfahrten-)Gewerbe und das mit 
Omnibussen betriebene Mietwagen-Gewerbe erfasst. Das Register wird zur Speicherung von Daten geführt, die 
erforderlich sind, um feststellen zu können, welche Personenbeförderungsunternehmen über eine Konzession 
verfügen, welche Verkehrsleiter oder rechtlichen Vertreter für diese Unternehmen bestellt wurden, über welche 
Art der Konzession diese Unternehmen verfügen, für welche Anzahl von Kraftfahrzeugen die Konzession erteilt 
wurde, gegebenenfalls die laufende Nummer der Gemeinschaftslizenz und der beglaubigten Kopien gemäß Art. 4 
Verordnung (EG) Nr. 1073/09. Weiters ist in dem Register auch die Anzahl, Kategorie und Art der 
schwerwiegenden Verstöße gemäß § 5 Abs. 3 Z 3 und die Namen der Personen, die für ungeeignet erklärt 
wurden, die Verkehrstätigkeiten eines Unternehmens zu leiten, zu erfassen. 
 
(2) Die gemäß § 16 Abs. 3 zuständige Behörde sowie die zuständigen Verwaltungsstrafbehörden haben die 
erforderlichen Daten online über eine gesicherte Datenverbindung an die Bundesrechenzentrum GmbH zu 
übermitteln. 
 
(3) Folgende Daten sind gemäß Art. 16 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 1071/09 in das 
Verkehrsunternehmensregister einzutragen: 

1. Name und Rechtsform des Unternehmens; 
2. Anschrift der Niederlassung; 
3. Namen der Verkehrsleiter, die zur Erfüllung der Voraussetzungen hinsichtlich Zuverlässigkeit und fachlicher 
Eignung benannt wurden, oder gegebenenfalls eines rechtlichen Vertreters; 
4. Art der Konzession und Anzahl der Kraftfahrzeuge, für die die Konzession erteilt wurde, und gegebenenfalls 
laufende Nummer der Gemeinschaftslizenz und der beglaubigten Kopien; 
5. Anzahl, Kategorie und Art der in § 5 Abs. 3 Z 3 genannten schwerwiegenden Verstöße, die in den 
vorangehenden zwei Jahren zu einer rechtskräftigen Verurteilung oder einer Bestrafung geführt haben; 
6. Namen der Personen, die für ungeeignet erklärt wurden, als Verkehrsleiter die Verkehrstätigkeiten eines 
Unternehmens zu leiten, solange die Zuverlässigkeit der betreffenden Person nicht wieder hergestellt ist. 

 
(4) Die gemäß § 16 Abs. 3 zuständigen Behörden können auf die jeweils in Betracht kommenden Daten zugreifen 
und diese verwenden. Das Verkehrsunternehmensregister hat eine vollständige Protokollierung aller 
Datenabfragen vorzunehmen, aus der erkennbar ist, welcher Person welche Daten aus dem 
Verkehrsunternehmensregister übermittelt wurden. Diese Protokolldaten sind zu speichern und drei Jahre nach 
der Entstehung dieser Daten zu löschen. 
 
(5) Zusätzlich zu den in Abs. 3 genannten Daten sind folgende Daten in das Verkehrsunternehmensregister 
einzutragen: 

1. bei natürlichen Personen das Geburtsdatum; 
2. Nummer, Ausstellungsdatum und Ausstellungsland der Bescheinigung der fachlichen Eignung des 
Verkehrsleiters; 
3. soweit vorhanden, die Firmenbuchnummer des Verkehrsunternehmens. 

 
(6) Auskünfte aus dem Register sind im Wege der Datenfernverarbeitung zu erteilen: 

1. den Organen des Bundes, der Länder und der Gemeinden, soweit sie diese für die Wahrnehmung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben benötigen und 
2. den zuständigen Behörden anderer Staaten, sofern sich eine solche Verpflichtung aus diesem 
Bundesgesetz, aus unmittelbar anwendbarem Gemeinschaftsrecht oder anderen zwischenstaatlichen 
Abkommen ergibt. 

 
(7) Die Daten gemäß Abs. 3 Z 1 bis 4 sind öffentlich zugänglich. 
 
 
 
157.) Gentechnikgesetz  
BGBl 510/1994 idF BGBl I 127/2005 
 
§ 109. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 36.300 Euro zu bestrafen, wer 

1. entgegen dem Verbot des § 67 von Arbeitnehmern oder von Arbeitssuchenden Ergebnisse von 
genetischen Analysen erhebt, verlangt, annimmt oder sonst verwertet, 
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2. entgegen dem Verbot des § 67 von Versicherungsnehmern oder von Versicherungswerbern Ergebnisse 
von genetischen Analysen erhebt, verlangt, annimmt oder sonst verwertet. 

Der Versuch ist strafbar. 
 
(2) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 21.800 Euro zu bestrafen, wer 

1. entgegen der Bestimmung des § 37 Abs. 1 eine Freisetzung ohne vorherige Genehmigung durchführt, 
2. entgegen den Bestimmungen des § 54 Erzeugnisse in den Verkehr bringt, 
3. wer es entgegen § 79j Abs. 1 zweiter und dritter Satz unterlässt, eine Haftpflichtversicherung 
abzuschließen. 

 
(3) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 7.260 Euro zu bestrafen, wer 

1. entgegen den Bestimmungen des § 6 es unterlässt, eine Sicherheitseinstufung vorzunehmen, diese 
schriftlich festzuhalten oder zu begründen, 
2. Vorschriften des § 11 Abs. 1 betreffend den Notfallplan oder den Bereitschaftsdienst zuwiderhandelt, 
3. Vorschriften des § 11 Abs. 2, 3 oder 5 betreffend Verhalten bei Unfällen zuwiderhandelt oder als Betreiber 
entgegen den Bestimmungen des § 11 Abs. 4 es unterlässt, eine Kontrolle durchzuführen, 
4. entgegen einer gemäß § 12 erlassenen Verordnung Sicherheitsmaßnahmen (Z 1) nicht durchführt oder 
Anforderungen an gentechnische Anlagen (Z 2) nicht erfüllt, 
5. entgegen den Bestimmungen des § 13 Abs. 1 es unterlässt, die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu 
treffen oder für deren Einhaltung zu sorgen, 
6. entgegen den Bestimmungen des § 14 Abs. 1, 6, 7 oder 8 es unterlässt, einen geeigneten Beauftragten für 
die biologische Sicherheit oder dessen Stellvertreter zu bestellen oder bekanntzugeben, 
7. entgegen den Bestimmungen des § 15 Abs. 1, 3 oder 4 es unterlässt, einen Projektleiter zu bestellen oder 
diesen bekanntzugeben, 
8. entgegen den Bestimmungen des § 16 Abs. 1, 5, 6 oder 7 es unterlässt, das Komitee für biologische 
Sicherheit oder Mitglieder dieses Komitees zu bestellen oder bekanntzugeben, 
9. entgegen den Bestimmungen des § 19 Arbeiten mit GVO durchführt, ohne sie bei der Behörde angemeldet 
zu haben, 
10. entgegen den Bestimmungen des § 20 oder des § 23 Abs. 2 Arbeiten mit GVO ohne behördliche 
Genehmigung durchführt, 
11. einer gemäß § 22 Abs. 4 erteilten behördlichen Anordnung oder einer gemäß § 23 Abs. 3 erteilten 
Bedingung oder Auflage zuwiderhandelt, 
12. mit Arbeiten mit GVM oder transgenen Tieren oder Pflanzen früher als gemäß § 24 zulässig, beginnt, 
13. es unterlässt, sich gemäß § 30 Abs. 2 über Umstände, die die Sicherheit (§ 1 Z 1) gefährden können, zu 
informieren, oder der Meldepflicht gemäß § 30 Abs. 3 zuwiderhandelt. 
14. entgegen den Bestimmungen des § 31 es unterlässt, Änderungen der Sicherheitsausstattung der Behörde 
anzuzeigen, 
15. als Rechtsnachfolger es entgegen den Bestimmungen des § 32 oder des § 47 unterlässt, der Behörde den 
Wechsel in der Person des Betreibers bekanntzugeben, 
16. den gemäß § 33 erlassenen Auflagen, Anordnungen, Beschränkungen oder Verboten zuwiderhandelt, 
17. die Aufzeichnungspflichten gemäß §§ 34 oder 35 nicht erfüllt, 
18. entgegen den Bestimmungen des § 37 Abs. 5 es unterlässt, der Behörde neue Informationen zu melden 
oder die hier vorgeschriebenen Maßnahmen durchzuführen, 
19. den gemäß § 40 Abs. 2 vorgeschriebenen Bedingungen oder Auflagen zuwiderhandelt, 
20. entgegen den Bestimmungen des § 45 Abs. 1 es unterlässt, die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu 
treffen oder für deren Einhaltung zu sorgen, 
21. es unterlässt, sich über Umstände gemäß § 45 Abs. 2 zu informieren oder diese Umstände gemäß § 45 
Abs. 3 der Behörde zu melden, 
22. entgegen den Bestimmungen des § 46 nicht die Ergebnisse der Freisetzung oder die Daten über 
Langzeitfolgen mitteilt, 
23. den gemäß § 48 erlassenen Auflagen, Anordnungen, Beschränkungen oder Verboten zuwiderhandelt, 
24. den Vorschriften des § 49 Abs. 1 oder des § 50 betreffend Maßnahmen zur Verhinderung von Unfällen 
zuwiderhandelt, 
25. den Vorschriften des § 49 Abs. 2, 3 oder 4 oder des § 50 betreffend Verhalten bei bzw. nach Unfällen 
zuwiderhandelt, 
26. die Aufzeichnungspflichten gemäß § 52 nicht erfüllt, 
27. entgegen der Bestimmung des § 57 es unterlässt, bei Vorliegen neuer Informationen die von ihm der 
Behörde vorgelegten Angaben und Unterlagen zu prüfen oder die Behörde davon zu unterrichten oder die aus 
Gründen der Sicherheit (§ 1 Z 1) erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, 
28. die gemäß § 58a Abs. 1 und § 58b vorgeschriebenen Bedingungen und Auflagen oder die 
Überwachungspflichten gemäß § 58c nicht einhält. 
29. den gemäß § 60 Abs. 1 oder 2 erlassenen Einschränkungen, Beschränkungen oder Verboten 
zuwiderhandelt, 
30. den durch Bescheid gemäß § 61 erlassenen Anordnungen zuwiderhandelt, 
31. den Vorschriften des § 62 über die Verpackung und Kennzeichnung von Erzeugnissen zuwiderhandelt, 
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32. einer gemäß § 63 Abs. 2 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt, 
33. genetische Analysen am Menschen zu medizinischen Zwecken entgegen den Vorschriften des § 65 und 
des § 68 Abs. 1 an hiefür nicht zugelassenen Einrichtungen oder unter Nichteinhaltung der in der Zulassung 
gemäß § 68 Abs. 3 festgelegten Auflagen und Bedingungen oder entgegen einer gemäß § 68 Abs. 4 
erlassenen Anordnung vor Erfüllung der Auflagen genetische Analysen am Menschen durchführt, 
34. genetische Analysen am Menschen für wissenschaftliche Zwecke oder zur Ausbildung entgegen den 
Vorschriften des § 66 Abs. 1 durchführt oder deren Ergebnisse entgegen den Vorschriften des § 66 Abs. 2 
veröffentlicht oder vernetzt, oder Daten entgegen § 66 Abs. 3 nach erfolgtem Widerruf verwendet, 
35. als Laborleiter den Bestimmungen des § 68a Abs. 3 über die Teilnahme an Ringversuchen 
zuwiderhandelt, oder als Leiter der Einrichtung gegen die Meldepflicht des § 68a Abs. 5 verstößt 
36. genetische Analysen im Sinne des § 69 Abs. 1 veranlasst, ohne die dort vorgesehene Einwilligung und 
Beratung sicherzustellen, 
37. den Bestimmungen des § 71 Abs. 1 über Datenschutz zuwiderhandelt, 
38. den Bestimmungen des § 71a über die Dokumentation der Untersuchungsergebnisse zuwiderhandelt, 
39. den gemäß § 72 Abs. 1 erlassenen Vorschriften über die Ausstattung von Einrichtungen, die 
Veranlassung von genetische Analysen, den Datenschutz oder die Dokumentation über die 
Untersuchungsergebnisse zuwiderhandelt, 
40. als Leiter der Einrichtung den Meldepflichten des § 73 zuwiderhandelt, 
41. entgegen den Vorschriften des § 74 eine somatische Gentherapie am Menschen durchführt oder Zellen 
zur Herstellung von Embryonen verwendet oder eine somatische Gentherapie entgegen der Vorschrift des § 
75 Abs. 1 durchführt ohne Arzt zu sein, oder entgegen der Vorschrift des § 75 Abs. 3 eine somatische 
Gentherapie ohne Genehmigung durchführt oder die in der Genehmigung gemäß § 75 Abs. 3 festgelegten 
Auflagen und Bedingungen nicht einhält oder die gemäß § 75 Abs. 4 erlassenen Verbote oder Auflagen nicht 
beachtet oder als für die Durchführung der somatischen Gentherapie verantwortlicher Arzt den Sorgfalts- und 
Mitteilungspflichten des § 77 zuwiderhandelt, 
42. entgegen der Vorschrift des § 76 eine klinische Prüfung zum Zwecke der somatischen Gentherapie ohne 
Genehmigung durchführt, 
43. wer entgegen der Bestimmung des § 79g eine Auskunft zu anderen Zwecken als zur Durchsetzung von 
Ansprüchen nach dem IVa. Abschnitt verwendet, 
44. der Verschwiegenheitspflicht gemäß § 96 zuwiderhandelt, 
45. entgegen den Vorschriften des § 101 Abs. 3 Kontrollen oder Probenziehungen nicht duldet, die 
erforderlichen Auskünfte nicht erteilt oder die für die Untersuchungs- und Überwachungsmaßnahmen 
notwendigen Hilfsmittel oder Informationen nicht zur Verfügung stellt, 
46. die gemäß § 103 Abs. 1 angeordneten vorläufigen Zwangsmaßnahmen nicht befolgt oder sich diesen 
widersetzt, 
47. entgegen den Vorschriften des § 108 Abs. 7 die Durchführung einer klinischen Prüfung zum Zweck der 
somatischen Gentherapie nicht meldet. 

 
(3a) Wer den Bestimmungen einer der in § 100a angeführten Rechtsvorschriften zuwiderhandelt begeht, sofern 
die Tat nicht den Tatbestand einer nach den in § 100a Abs. 1 angeführten Bundesgesetzen strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu € 7.260,-- zu bestrafen. 
 
(4) Erzeugnisse im Sinne des § 54 Abs. 1, die entgegen den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in Verkehr 
gebracht werden, sind von der Behörde zu beschlagnahmen; über die erfolgte Beschlagnahme ist binnen drei 
Tagen ein Bescheid zu erlassen. Im Verwaltungsstrafverfahren ist der Verfall solcher Erzeugnisse 
auszusprechen; liegt der objektive Tatbestand im Sinne des ersten Satzes vor, so ist der Verfall auch dann 
auszusprechen, wenn keine bestimmte Person wegen dieser Verwaltungsübertretung verfolgt oder bestraft 
werden kann. Die Beschlagnahme und der Verfall haben zu erfolgen ohne Rücksicht darauf, wem diese 
Erzeugnisse gehören. 
 
(5) Die Beschlagnahme und der Verfall im Sinne des Abs. 4 haben zu unterbleiben, wenn der Tatbestand des 
Abs. 2 Z 2 nicht verwirklicht ist und nach dem Stand von Wissenschaft und Technik eine Gefährdung der 
Sicherheit (§ 1 Z 1) nicht gegeben ist. 
 
(6) Im Falle des Abs. 2 Z 1 kann die Verwaltungsstrafbehörde in dem den Verfall aussprechenden Bescheid 
verfügen, daß die verfallenen GVO von dem über diese GVO zum Zeitpunkt der rechtswidrigen Freisetzung 
Verfügungsberechtigten schadlos zu beseitigen sind oder dieser die Kosten der schadlosen Beseitigung zu 
tragen hat. 
 
(7) Die Verwaltungsstrafbehörde kann die Beschlagnahme über Antrag aufheben und vom Verfall absehen, wenn 
der über diese GVO zum Zeitpunkt der rechtswidrigen Freisetzung Verfügungsberechtigte deren schadlose 
Beseitigung oder deren anderweitige rechtmäßige Verwendung sicherstellt, sofern keine Gefährdung der 
Sicherheit (§ 1 Z 1) zu besorgen ist. 
 
 
 
158.) Geschäftsordnung für die Gerichte I. und II. Instanz  
BGBl 264/1951 idF BGBl II 452/2008  
 

162 
 

§ 511. (1) Aufsichtsbeschwerden sind zum Jv-Register zu nehmen. Aufsichtsbeschwerden, die mit Rechtsmitteln 
verbunden sind, werden beim Rechtsmittelgericht nur dann in das Jv-Register eingetragen, wenn der Senat eine 
Anzeige an den Präsidenten des Gerichtshofes beschließt. 
 
(2) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. II Nr. 69/1999) 
 
(3) Ausstellungen, Weisungen und Belehrungen, die ein Rechtsmittelgericht im Aufsichtsweg ergehen lässt, sind 
auf abgesondertem Blatt auszufertigen und an den Vorsteher des nachgeordneten Gerichtes zu leiten; bei 
diesem sind sie in das Jv-Register einzutragen, wenn die Ausstellung eine bestimmte Person betrifft auch in 
deren Personalakt zu vermerken. 
 
(4) Gesuche um Entschädigung für Untersuchungshaft oder wegen ungerechtfertigter Verurteilung und die 
zugehörigen Aufträge sind nicht zum Akte der Strafsache zu nehmen, sondern als Jv-Sache zu behandeln. 
 
(5) Geschäftsstücke, welche die Anlegung eines Grundbuches oder die Ergänzung eines Grundbuches durch 
Eintragung einer bisher noch nicht verbücherten Liegenschaft betreffen, sind beim Grundbuchsgerichte (§ 65 
AllgGAG.) und beim Oberlandesgerichte (§ 35 AllgGAG.) Nc-, beim Gerichtshof I. Instanz (§ 30 AllgGAG.) aber 
Jv-Sache. 
 
(6) Die Strafsachen der Grundverkehrskommissionen und Mietkommissionen sind in I. und II. Instanz Jv-Sache 
(Verwaltungsstrafverfahren), auch wenn der Vorsitzende der Kommission nicht der Gerichtsvorsteher ist. 
 
(7) Jv-Sachen sind auch die Überbeglaubigungen bei den Gerichtshöfen (§ 430). Die Eintragung in das Jv-
Register ist ohne Rücksicht darauf vorzunehmen, ob um eine Überbeglaubigung schriftlich oder mündlich 
angesucht wird. 
 
 
 
159.) Geschlechtskrankheitengesetz  
StGBl 152/1945 idF BGBl I 98/2001 
 
§ 12. (1) Übertretungen der in § 9, Abs. (1), dieses Gesetzes ausgesprochenen Verbote werden, sofern nicht 
nach anderen Vorschriften eine strengere Bestrafung stattfindet, als Verwaltungsübertretung von der 
Bezirksverwaltungsbehörde (in Orten, wo eine staatliche Polizeibehörde besteht, von dieser) mit Geld bis zu 360 
Euro oder mit Arrest bis zu sechs Monaten bestraft. Bei erschwerenden Umständen können Arrest und 
Geldstrafen nebeneinander verhängt werden. 
 
(2) Übertretungen der sonstigen Vorschriften dieses Gesetzes, der auf Grund desselben ergehenden 
Verordnungen und Bescheide werden, sofern nicht nach anderen Vorschriften eine strengere Bestrafung 
stattfindet, als Verwaltungsübertretung von der Bezirksverwaltungsbehörde (in Orten, wo eine staatliche 
Polizeibehörde besteht, von dieser) mit Geld bis zu 70 Euro oder mit Arrest bis zu zwei Monaten bestraft. Bei 
erschwerenden Umständen können Arrest und Geldstrafen nebeneinander verhängt werden. 
 
 
 
160.) Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz  
BGBl I 63/2002 idF BGBl I 189/2013  
 
§ 6. (1) Dem Bundesamt für Ernährungssicherheit obliegt die Vollziehung derjenigen Aufgaben, die ihm in den 
nachfolgenden Bundesgesetzen zugewiesen sind: 

1. Düngemittelgesetz 1994, 
2. Futtermittelgesetz 1999, 
3. Pflanzenschutzgesetz 2011, 
4. Pflanzenschutzmittelgesetz 2011, 
5. Pflanzgutgesetz 1997, 
6. Saatgutgesetz 1997, 
7. Sortenschutzgesetz 2001 und 
8. Vermarktungsnormengesetz. 

 
(2) Das Bundesamt für Ernährungssicherheit ist eine nachgeordnete Dienststelle des Bundesministeriums für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft ist weisungsberechtigte Oberbehörde. 
 
(3) Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben hat das Bundesamt für Ernährungssicherheit als Behörde die 
Verwaltungsverfahrensgesetze anzuwenden. 
 
(4) Ein Mitglied der Geschäftsführung ist durch Ernennungsbescheid, der vom Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für für Gesundheit und 
Frauen zu erlassen ist, mit der Leitung des Bundesamtes für Ernährungssicherheit zu betrauen. In dieser 

163 
 

Funktion führt dieses Mitglied der Geschäftsführung den Amtstitel “Direktor des Bundesamtes für 
Ernährungssicherheit”. 
 
(5) Das Bundesamt für Ernährungssicherheit hat sich, um die Vollziehung der in Abs. 1 angeführten hoheitlichen 
Aufgaben zu bewirken, auch der der Agentur zu Gebote stehenden Mittel zu bedienen, fachlich befähigte 
Kontrollorgane einzusetzen und ihnen zu diesem Zwecke eine entsprechende Ausweisurkunde auszustellen. Der 
Leiter des Bundesamtes für Ernährungssicherheit hat zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben des 
Bundesamtes für Ernährungssicherheit eine Geschäftseinteilung und -ordnung zu erlassen. 
 
(6) Für Tätigkeiten des Bundesamtes für Ernährungssicherheit anlässlich der Vollziehung der in Abs. 1 
angeführten hoheitlichen Aufgaben ist eine Gebühr nach Maßgabe eines Tarifes (§ 57 AVG) zu entrichten, den 
das Bundesamt für Ernährungssicherheit mit Zustimmung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft und des Bundesministers für Finanzen kostendeckend festzusetzen hat. Die 
Zustimmung gilt als erteilt, sofern innerhalb einer Frist von einem Monat ab Einlangen im jeweiligen Ressort kein 
schriftlicher Widerspruch durch zumindest einen der angeführten Bundesminister erfolgt. In diesem Tarif können 
Vorschriften über die Einhebung der Gebühr, insbesondere über den Zeitpunkt der Entrichtung, vorgesehen 
werden. Bis zur Erlassung dieses Tarifs bleiben die nach den in Abs. 1 angeführten Bundesgesetzen jeweils 
erlassenen Tarife in Geltung. Gebühren für Tätigkeiten anlässlich der Kontrolle, ausgenommen solcher, welche 
nach gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften vorgeschrieben sind, fallen jedoch nur dann an, wenn 
Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen der in Abs. 1 angeführten Bundesgesetze festgestellt werden. Im 
Verwaltungsstrafverfahren sind im Straferkenntnis dem Beschuldigten neben einer Verwaltungsstrafe die 
Gebühren vorzuschreiben; diese sind unmittelbar an das Bundesamt für Ernährungssicherheit zu entrichten. 
 
(7) Das Bundesamt für Ernährungssicherheit hat amtliche Nachrichten herauszugeben und diese in geeigneter 
Form den betroffenen Verkehrskreisen zugänglich zu machen. In den “Amtlichen Nachrichten des Bundesamtes 
für Ernährungssicherheit” sind insbesondere kundzumachen: 

1. Verlautbarungen auf Grund der in Abs. 1 angeführten Bundesgesetze, 
2. der Tarif gemäß Abs. 6. 

Während der Amtsstunden kann jeder in die amtlichen Nachrichten Einsicht nehmen und an Ort und Stelle 
Abschriften selbst anfertigen; weiters können die amtlichen Nachrichten oder Auszüge daraus nach Maßgabe der 
vorhandenen Möglichkeiten gegen Kostenersatz käuflich erworben werden. 
 
(8) Sachverständige der Kommission und des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft 
 
§ 6a. (1) Die Vollziehung folgender Aufgaben obliegt dem Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen: 

1. Vollziehung des Arzneimittelgesetzes, BGBl. Nr. 185/1983, soweit nach diesem Gesetz die Vollziehung 
dem Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen zukommt, 
2. Vollziehung des Arzneiwareneinfuhrgesetzes 2010, BGBl. I Nr. 79/2010, soweit nach diesem Gesetz die 
Vollziehung dem Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen zukommt, 
3. Vollziehung des Blutsicherheitsgesetzes, BGBl. I Nr. 44/1999, soweit nach diesem Gesetz die Vollziehung 
dem Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen zukommt, 
4. Vollziehung des Medizinproduktegesetzes, BGBl. Nr. 657/1996, soweit nach diesem Gesetz die 
Vollziehung dem Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen zukommt, 
5. Vollziehung des Rezeptpflichtgesetzes, BGBl. Nr. 413/1972, soweit nach diesem Gesetz die Vollziehung 
dem Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen zukommt, 
6. Vollziehung des Gewebesicherheitsgesetzes, BGBl. I Nr. 49/2008, soweit nach diesem Gesetz die 
Vollziehung dem Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen zukommt, 
7. die Überwachung der gemäß § 6 Abs. 1 Z 1 und 2 des Suchtmittelgesetzes, BGBl. I Nr. 112/1997, zum 
Besitz, Erwerb, zur Erzeugung, Verarbeitung, Umwandlung von oder zum Verkehr mit Suchtmitteln 
Berechtigten hinsichtlich ihrer Gebarung mit diesen Stoffen, 
8. die Überwachung der Abgabe von Suchtmitteln durch Apotheken gemäß § 7 Abs. 1 des 
Suchtmittelgesetzes nach Maßgabe eines durch das Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend 
zu erstellenden jährlichen Kontrollplanes, 
9. die Überwachung der Abgabe von Humanarzneispezialitäten im Wege des Fernabsatzes durch öffentliche 
Apotheken gemäß § 59a des Arzneimittelgesetzes. 

 
(1a) Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen erteilt auf Antrag wissenschaftliche Beratung zum 
Entwicklungsprogramm von Arzneimitteln. 
 
(1b) Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen hat erforderlichenfalls Bedienstete der Agentur den 
Bezirksverwaltungsbehörden für Betriebsüberprüfungen von Apotheken im Zusammenhang mit der 
Neuverblisterung von Arzneimitteln gemäß § 69 Abs. 4 der Apothekenbetriebsordnung 2005 als Sachverständige 
zur Verfügung zu stellen. 
 
(2) Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen ist eine dem Bundesminister für Gesundheit und Frauen 
unmittelbar nachgeordnete Behörde. 
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(3) Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben hat das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen als Behörde 
das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 anzuwenden. 
 
(4) Das Bundesamt besteht aus drei Mitgliedern. Diese werden vom Bundesminister für Gesundheit und Frauen 
ernannt. Jeweils ein Mitglied ist dabei aus dem Kreis der fachkundigen Bediensteten des Bundesministeriums für 
Gesundheit und Frauen und der Agentur zu ernennen. Das dritte Mitglied ist der Bereichsleiter des Bereiches 
nach § 8 Abs. 2 Z 13 bis 16 der Agentur. Für jedes so bestellte Mitglied sind zwei qualifizierte Ersatzmitglieder zu 
bestellen. Das Bundesamt entscheidet mit Stimmenmehrheit. 
 
(5) Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen hat sich, um die Vollziehung der in Abs. 1 angeführten 
hoheitlichen Aufgaben zu bewirken, auch der der Agentur zu Gebote stehenden Mittel zu bedienen sowie fachlich 
befähigte Kontrollorgane einzusetzen und ihnen zu diesem Zweck eine entsprechende Ausweisurkunde sowie ein 
Dienstabzeichen auszustellen. Nähere Regelungen über Form und Gestaltung des Dienstabzeichens hat das 
Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen durch Verordnung zu treffen. Diese Verordnung ist im Internet 
auf der Home-Page des Bundesamtes für Sicherheit im Gesundheitswesen kundzumachen. 
 
(5a)  Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen hat zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung seiner 
Aufgaben eine Geschäftsordnung zu erlassen. In dieser ist jedenfalls festzulegen, dass das aus dem Kreis der 
Bediensteten des Bundesministeriums für Gesundheit ernannte Mitglied den Vorsitz führt und dass die 
Anordnung von verfahrensleitenden Verfügungen sowie die Ausstellung von Zertifikaten und die Beglaubigung 
von behördlichen Urkunden für Zwecke der Vorlage im Ausland dem verfahrensleitenden Mitglied des 
Bundesamtes für Sicherheit im Gesundheitswesen zukommt. 
 
(6) Für Tätigkeiten des Bundesamtes für Sicherheit im Gesundheitswesen und für Tätigkeiten der Agentur 
anlässlich der Vollziehung der in Abs. 1 angeführten Gesetze, der auf ihrer Grundlage erlassenen Verordnungen, 
oder einschlägiger Rechtsakte der Europäischen Union, der wissenschaftlichen Beratung nach Abs. 1a, der 
Überprüfungen nach Abs. 1b sowie für Tätigkeiten der Agentur nach § 8 Abs. 2 Z 13 bis 16 sind Gebühren nach 
Maßgabe eines Tarifes (§ 57 AVG) zu entrichten, die das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen 
entsprechend den erfahrungsgemäß im Durchschnitt hiebei erwachsenden Kosten festzusetzen hat. Im 
Zusammenhang mit zugelassenen und registrierten Arzneispezialitäten sind bei der Gebührenfestsetzung die 
gesamten, im Rahmen des Life-Cycle-Managements entstehenden und nicht durch eigene Gebühren 
abgedeckten, Kosten zu berücksichtigen. Der Gebührentarif bedarf der Zustimmung des Bundesministers für 
Gesundheit und des Bundesministers für Finanzen. Die Zustimmung gilt als erteilt, sofern innerhalb einer Frist 
von einem Monat ab Einlangen im jeweiligen Ressort kein schriftlicher Widerspruch durch zumindest einen der 
angeführten Bundesminister erfolgt. In diesem Tarif können auch Vorschriften über die Einhebung der Gebühr, 
insbesondere über den Zeitpunkt der Entrichtung und über eine Pauschalierung in Form einer Jahresgebühr, 
getroffen werden. Werden die Gebühren nicht ohne weiteres entrichtet, sind sie mit Bescheid vorzuschreiben. Die 
nach den in Abs. 1 angeführten Bundesgesetzen jeweils erlassenen Tarife bleiben bis zur Erlassung dieses 
Tarifes in Geltung. Sie sind auch nach Erlassung eines neuen Tarifes noch auf bereits anhängige Verfahren 
anzuwenden. 
 
(6a) Gebühren für Tätigkeiten anlässlich einer amtswegigen Kontrolle, ausgenommen solcher, welche nach 
gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften vorgeschrieben sind, fallen jedoch nur dann an, wenn Zuwiderhandlungen 
gegen Bestimmungen der in Abs. 1 angeführten Bundesgesetze festgestellt werden. Im 
Verwaltungsstrafverfahren sind im Straferkenntnis dem/der Verurteilten neben einer Verwaltungsstrafe die 
Gebühren vorzuschreiben; diese sind unmittelbar an das Bundesamt zu entrichten. 
 
(6b) Für die Einhebung der von den Apotheken zu entrichtenden Gebühren für die Sachverständigentätigkeit 
gemäß Abs. 1b ist das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen zuständig. 
 
(7) Unabhängig von den im Tarif festgelegten Gebühren hat die Partei für Barauslagen gemäß § 76 des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrengesetzes 1991 aufzukommen. 
 
(8) das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen hat den Tarif gemäß Abs. 6 im Internet auf der Home-
Page der Agentur einschließlich des Datums der Veröffentlichung allgemein zugänglich kundzumachen. 
 
(9) Sachverständige der Kommission und Bedienstete des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen oder 
von diesem namhaft gemachte Sachverständige sind berechtigt, Kontrollorgane bei der Durchführung von 
Tätigkeiten im Rahmen der in Abs. 1 angeführten Bundesgesetze zu begleiten. 
 
(10) Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen hat Parteistellung einschließlich Rechtsmittelbefugnis in 
Verfahren, die vor den Bezirksverwaltungsbehörden oder Landesverwaltungsgerichten durchgeführt werden, in 
den in Abs. 1 angeführten Gesetzen, soweit nach diesen Gesetzen die Vollziehung dem Bundesamt für 
Sicherheit im Gesundheitswesen zukommt. Die Bescheide bzw. Erkenntnisse und Beschlüsse sind dem 
Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen zuzustellen. Dem Bundesamt für Sicherheit im 
Gesundheitswesen steht das Recht auf Erhebung der Revision an den Verwaltungsgerichtshof zu. 
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161.) Gesundheits- und Krankenpflegegesetz  
BGBl I 108/1997 idF BGBl I 57/2008 
 
§ 105. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 3.600 Euro zu bestrafen, 
wer 

1. eine Tätigkeit des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege oder der Pflegehilfe ausübt, 
ohne hierzu durch dieses Bundesgesetz oder eine andere gesetzliche Vorschrift berechtigt zu sein, oder 
2. jemanden, der hierzu durch dieses Bundesgesetz oder eine andere gesetzliche Vorschrift nicht berechtigt 
ist, zu einer Tätigkeit des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege oder der Pflegehilfe 
heranzieht oder 
3. eine Tätigkeit unter einer der in diesem Bundesgesetz festgelegten Berufsbezeichnungen (§§ 12 und 83) 
ausübt, ohne hierzu berechtigt zu sein, oder 
4. einer oder mehreren in § 3b Abs. 3, 4 und 6, § 3c Abs. 2, 3 und 5, § 4 Abs. 3, § 6, § 12 Abs. 6, § 35, § 36 
Abs. 1 und 4, § 37 Abs. 2 bis 4, § 38, § 39 Abs. 2 und 3, § 50 Abs. 1, § 52 Abs. 3, § 64 Abs. 3, § 65 Abs. 5, § 
83 Abs. 3, § 90, § 96 Abs. 1 oder § 104a Abs. 3 enthaltenen Anordnungen oder Verboten zuwiderhandelt oder 
5. Anordnungen oder Verboten zuwiderhandelt, die in den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnungen enthalten sind. 

 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
 
162.) Gesundheitsqualitätsgesetz  
BGBl I 179/2004 idF BGBl I 81/2013 
 
§ 10. (1) Wer bei der Erbringung von Gesundheitsleistungen einer auf Grund dieses Gesetzes verbindlich 
gemachten Bundesqualitätsrichtlinie zuwiderhandelt, begeht, sofern nicht eine gerichtlich strafbare Tat vorliegt, 
eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Verwaltungsstrafe bis Euro 10.000,-- zu bestrafen, im 
Wiederholungsfall bis Euro 20.000,--. 
 
(2) Wer den Vorschriften über die Qualitätsberichterstattung oder der Dokumentation nicht entspricht, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Verwaltungsstrafe bis Euro 3.000,-- zu bestrafen, im Wiederholungsfall 
bis Euro 5.000,--. 
 
(3) Wer die Kontrollrechte der Bundesministerin / des Bundesministers für Gesundheit nach § 8 Abs. 2, zweiter 
und dritter Satz, oder der von ihr / ihm beauftragten Personen, Einrichtungen oder Behörden behindert, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Verwaltungsstrafe bis Euro 5.000,-- zu bestrafen, im 
Wiederholungsfall bis Euro 7.000,--. 
 
(4) Von geahndeten Verwaltungsübertretungen ist die Bundesministerin / der Bundesminister für Gesundheit in 
Kenntnis zu setzen. 
 
 
 
163.) Gesundheitstelematikgesetz 2012  
BGBl I 111/2012 
 
§ 25. (1) Wer 

1. es entgegen § 3 Abs. 3 unterlässt, technisch zu gewährleisten, dass es keine Verwendung von 
Gesundheitsdaten außerhalb der zulässigen Rollen gibt oder 
2. entgegen § 4 die Identifikation von Personen, deren Gesundheitsdaten weitergegeben werden sollen, oder 
von Gesundheitsdiensteanbietern unterlässt oder 
3. entgegen § 5 Abs. 1 Nachweis oder Prüfung der Rolle von Gesundheitsdiensteanbietern unterlässt oder 
4. entgegen § 6 unterlässt, durch Datensicherheitsmaßnahmen die Vertraulichkeit von Gesundheitsdaten zu 
gewährleisten, oder 
5. entgegen § 7 Nachweis oder Prüfung der Integrität elektronischer Gesundheitsdaten unterlässt oder 
6. entgegen § 16 Abs. 3 Personen im Zugang zur medizinischen Versorgung oder hinsichtlich der 
Kostentragung schlechter stellt oder 
7. die erleichterten Bedingungen gemäß § 27 Abs. 10 oder 12 in Anspruch nimmt, ohne die Voraussetzungen 
dafür zu erfüllen, oder 
8. als ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter ELGA-Gesundheitsdaten vorsätzlich verwendet, ohne dazu 
berechtigt zu sein, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 10.000 Euro zu bestrafen. 
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(2) Ebenso ist, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, zu 
bestrafen, wer 

1. als Mitarbeiter/in der ELGA-Ombudsstelle ELGA-Gesundheitsdaten vorsätzlich verwendet, ohne dazu 
berechtigt zu sein, oder 
2. als Bedienstete/r des Bundesministeriums für Gesundheit ELGA-Gesundheitsdaten verwendet, ohne dazu 
berechtigt zu sein. 

 
(3) In den Fällen des Abs. 1 Z 8 und des Abs. 2 ist auch der Versuch strafbar. 
 
 
 
164.) Getreide-Überwachungsverordnung 2010  
BGBl II 302/2010 
 
§ 15. Eine Verwaltungsübertretung gemäß § 30 Abs. 1 Z 2 MOG 2007 begeht, wer 

1. entgegen § 3 Abs. 2 oder § 7 Abs. 6 dort genannte Erzeugnisse nicht getrennt transportiert, lagert oder 
verarbeitet, 
2. entgegen § 3 Abs. 3 die vorgesehenen Begleitpapiere nicht mitführt, 
3. entgegen 

a) § 4 Abs. 2, auch in Verbindung mit § 8 Abs. 10 oder § 9 Abs. 1 erster Satz, 
b) § 4 Abs. 9, auch in Verbindung mit § 8 Abs. 11 dritter Satz oder § 9 Abs. 1 dritter Satz, 
c) § 8 Abs. 6 oder 
d) § 8 Abs. 11 
eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht, 

4. entgegen § 4 Abs. 3 erster Satz außerhalb eines anerkannten Umschlagsbetriebes Getreide 
zwischenlagert, mehrere Einzelsendungen zu einer Sendung zusammenstellt oder eine Einzelsendung 
unmittelbar verlädt, 
5. entgegen § 4 Abs. 3, auch in Verbindung mit § 8 Abs. 4 letzter Satz, die AMA nicht oder nicht rechtzeitig 
unterrichtet, wenn eine Anerkennungsvoraussetzung nachträglich entfallen oder eine Änderung gegenüber 
den im Antrag gemachten Angaben eingetreten ist, 
6. entgegen § 5 Abs. 2 zweiter Satz, auch in Verbindung mit § 8 Abs. 7 zweiter Satz oder § 9 Abs. 3, Getreide 
ohne Einverständnis der AMA weitertransportiert oder 
7. entgegen § 8 Abs. 4 erster Satz die dort genannten Tätigkeiten nicht in einem anerkannten 
Verarbeitungsbetrieb vornimmt. 

 
 
 
165.) Gewebesicherheitsgesetz  
BGBl I 49/2008 idF BGBl I 108/2012 
 
§ 35. (1) Wer 

1. bei der Gewinnung, Verarbeitung, Lagerung und Verteilung menschlicher Zellen und Gewebe entgegen § 1 
Abs. 2 den Stand der Wissenschaften und Technik nicht einhält, 
2. die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 oder 4 bis Abs. 8 für Entnahmeeinrichtungen nicht einhält bzw. 
gewährleistet, 
3. die Entnahme von Zellen oder Geweben beim Lebendspender entgegen § 4 Abs. 2 ohne vorangegangene 
Untersuchungen durchführt, 
4. gegen die Dokumentationspflichten nach § 5 Abs. 1 bis 4 oder gegen die Kennzeichnungs- oder 
Verpackungspflichten des § 5 Abs. 6 verstößt, 
5. gegen die Verpflichtungen nach § 6 verstößt, 
6. gegen die Verpflichtungen nach § 8 Abs. 2 bis 4 verstößt, 
7. eine Gewebebank betreibt, ohne über eine verantwortliche Person zu verfügen oder eine verantwortliche 
Person beschäftigt, die nicht über die Qualifikation nach § 9 Abs. 2 verfügt oder gegen die Meldepflicht nach § 
9 Abs. 4 verstößt, 
8. die Anforderungen an ein Qualitätssystem gemäß § 10 Abs. 1 bis 3 nicht einhält oder gegen die 
Verpflichtung nach § 10 Abs. 4 verstößt, 
9. entgegen § 11 Abs. 1 keine schriftlichen Vereinbarungen mit Entnahmeeinrichtungen zur Entnahme 
abschließt oder gegen Abs. 2 bis 6 verstößt, 
10. entgegen den Vorschriften des § 12 Zellen oder Gewebe entgegennimmt oder ein- oder ausführt oder die 
sonstigen Anforderungen des § 12 nicht einhält, 
11. bei der Verarbeitung die Anforderungen nach § 13, bei der Lagerung die Anforderungen des § 14, bei der 
Verteilung die Anforderungen nach § 15, oder die Anforderungen an die Dokumentation nach § 16 nicht 
einhält, 
12. den Meldeverpflichtungen nach § 17 nicht nachkommt, 
13. gegen die Verschwiegenheitspflicht nach § 18 verstößt, 
14. dem Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen den Wechsel der Person des Inhabers gemäß § 21 
oder § 25 nicht unverzüglich bekannt gibt, 
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15. als Verantwortlicher einer Krankenanstalt bzw. als freiberuflich tätiger Arzt oder Zahnarzt seiner 
Dokumentationspflicht nach § 32 Abs. 1 oder seiner Meldeverpflichtung nach § 32 Abs. 2 nicht nachkommt, 
oder 
16. Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes zuwider handelt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
erfüllt, eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 7.270 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer 

1. entgegen § 3 Abs. 1 die Gewinnung von Zellen und Geweben in Entnahmeeinrichtungen vornimmt, die dem 
Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen nicht gemeldet wurden, 
2. gegen das Verbot des § 3 Abs. 9 verstößt, 
3. eine Entnahme vornimmt, obwohl ein ernstes Risiko für das Leben oder die Gesundheit des Spenders 
besteht oder der Verpflichtung zur Nachkontrolle gemäß § 4 Abs. 2 nicht nachkommt, 
4. die Entnahme ohne ärztliche Aufklärung im Sinne des § 4 Abs. 3 oder ohne Einwilligung des 
Lebendspenders gemäß § 4 Abs. 3 durchführt, 
5. entgegen § 4 Abs. 4 Zellen oder Gewebe, die einer lebenden Person im Rahmen einer medizinischen 
Behandlung entnommen wurden, ohne Aufklärung und Einwilligung des Patienten weiter verwendet, 
6. gegen die Verpflichtungen nach § 4 Abs. 5 oder 5a verstößt, 
7. Spendern von Zellen oder Geweben oder dritten Personen für eine Spende entgegen § 4 Abs. 6 einen 
finanziellen Gewinn oder vergleichbaren Vorteil zukommen lässt oder verspricht, 
8. eine Gewebebank ohne Bewilligung nach § 22 betreibt oder ein Verarbeitungsverfahren ohne 
Genehmigung anwendet, 
9. als Entnahmeeinrichtung Änderungen hinsichtlich des Betriebes vornimmt, ohne diese dem Bundesamt für 
Sicherheit im Gesundheitswesen gemäß § 19 Abs. 2 zu melden, oder Bedingungen oder Auflagen nach § 20 
nicht einhält, 
10. als Gewebebank Änderungen hinsichtlich des Betriebes gemäß § 22 Abs. 2 vornimmt, ohne für diese eine 
Bewilligung des Bundesamtes für Sicherheit im Gesundheitswesen einzuholen, 
11. als Gewebebank Bedingungen und Auflagen nach § 23 Abs. 2, § 24 oder § 27 Abs. 1 nicht einhält, 
12. den Überwachungsorganen im Sinne des § 26 keinen Zutritt gewährt, ihre Tätigkeit bzw. die erforderliche 
Akteneinsicht verhindert oder die Probenentnahme unmöglich macht, 
13. als Entnahmeeinrichtung gegen die Verpflichtung nach § 26 Abs. 4 verstößt, oder 
14. als Entnahmeeinrichtung Bedingungen oder Auflagen nach § 27 Abs. 1 nicht einhält, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
erfüllt, eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 36.340 Euro zu bestrafen. Gleiches gilt, wenn 
aus einer Tat gemäß Abs. 1 eine schwerwiegende Gefahr für Leben und Gesundheit einer Person entstanden 
oder der Täter bereits zweimal nach Abs. 1 bestraft worden ist. 
 
(3) Wer 

1. als verantwortliche Person gegen seine Verpflichtungen gemäß § 9 Abs. 3 verstößt, 
2. die Tätigkeit einer verantwortlichen Person ausübt, ohne die Voraussetzungen des § 9 Abs. 2 zu erfüllen, 
3. als verantwortliche Person die Meldeverpflichtungen nach § 17 Abs. 3 nicht einhält, oder 
4. als verantwortliche Person den ihr auf Grund einer Verordnung nach § 30 obliegenden Verpflichtungen 
zuwiderhandelt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
erfüllt, eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 7.270 Euro zu bestrafen. 
  
(3a) Wer als mit der Verteilung von Zellen oder Gewebe Beauftragter die Anforderungen nach § 15 Abs. 2 nicht 
einhält, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallende strafbare 
Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 7.270 Euro zu bestrafen. 
 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
 
166.) Gewerbeordnung 1994  
BGBl 194/1994 idF BGBl I 125/2013 
 
§ 39. (1) Der Gewerbeinhaber kann für die Ausübung seines Gewerbes einen Geschäftsführer bestellen, der dem 
Gewerbeinhaber gegenüber für die fachlich einwandfreie Ausübung des Gewerbes und der Behörde (§ 333) 
gegenüber für die Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften verantwortlich ist. Der Gewerbeinhaber hat 
einen Geschäftsführer zu bestellen, wenn er den Befähigungsnachweis nicht erbringen kann oder wenn er keinen 
Wohnsitz im Inland hat. Für Gewerbeinhaber, die keinen Wohnsitz im Inland haben, entfällt die Verpflichtung, 
einen Geschäftsführer zu bestellen, wenn 

1. die Zustellung der Verhängung und die Vollstreckung von Verwaltungsstrafen durch Übereinkommen 
sichergestellt sind, oder 
2. es sich um Staatsangehörige eines Vertragsstaates des EWR handelt, die ihren Wohnsitz in einem 
Vertragsstaat des EWR haben, oder 
3. es sich um Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft handelt, die ihren Wohnsitz in der 
Schweiz oder in einem Vertragsstaat des EWR haben. 
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(2) Der Geschäftsführer muss den für die Ausübung des Gewerbes vorgeschriebenen persönlichen 
Voraussetzungen entsprechen und in der Lage sein, sich im Betrieb entsprechend zu betätigen, insbesondere 
dem Abs. 1 entsprechende, selbstverantwortliche Anordnungsbefugnis besitzen. Er muss der Erteilung der 
Anordnungsbefugnis und seiner Bestellung nachweislich zugestimmt haben. Handelt es sich um ein Gewerbe, für 
das die Erbringung eines Befähigungsnachweises vorgeschrieben ist, so muss der gemäß § 9 Abs. 1 zu 
bestellende Geschäftsführer einer juristischen Person außerdem 

1. dem zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organ der juristischen Person angehören oder 
2. ein mindestens zur Hälfte der wöchentlichen Normalarbeitszeit im Betrieb beschäftigter, nach den 
Bestimmungen des Sozialversicherungsrechtes voll versicherungspflichtiger Arbeitnehmer sein. 

Diese Bestimmung gilt nicht für die im § 7 Abs. 5 angeführten Gewerbe, die in der Form eines Industriebetriebes 
ausgeübt werden. Innerhalb eines Konzerns kann eine Bestellung zum Geschäftsführer auch für mehrere 
Konzernunternehmen erfolgen, wenn der Geschäftsführer Arbeitnehmer im Sinne des dritten Satzes zumindest 
bei einem der Konzernunternehmen ist. Der gemäß Abs. 1 für die Ausübung eines Gewerbes, für das die 
Erbringung eines Befähigungsnachweises vorgeschrieben ist, zu bestellende Geschäftsführer muß ein 
mindestens zur Hälfte der wöchentlichen Normalarbeitszeit im Betrieb beschäftigter, nach den Bestimmungen des 
Sozialversicherungsrechtes voll versicherungspflichtiger Arbeitnehmer sein. Die bis zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 29/1993 geltenden Bestimmungen des § 39 Abs. 2 gelten für 
Personen, die am 1. Juli 1993 als Geschäftsführer bestellt waren, bis zum Ablauf des 31. Dezember 1998 weiter. 
 
(2a) Der Geschäftsführer muss seinen Wohnsitz im Inland haben. Dies gilt nicht, sofern 

1. die Zustellung der Verhängung und die Vollstreckung von Verwaltungsstrafen durch Übereinkommen 
sichergestellt sind, oder 
2. es sich um Staatsangehörige eines Vertragsstaates des EWR oder der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft handelt, die ihren Wohnsitz in einem Vertragsstaat des EWR oder in der Schweiz haben, 
oder 
3. es sich um Drittstaatsangehörige handelt, denen ein Aufenthaltstitel “Daueraufenthalt-EG“ oder 
“Daueraufenthalt-Familienangehöriger“ erteilt wurde und die ihren Wohnsitz in einem Vertragsstaat des EWR 
oder in der Schweiz haben. 

 
(3) In den Fällen, in denen ein Geschäftsführer zu bestellen ist, muß der Gewerbeinhaber sich eines 
Geschäftsführers bedienen, der sich im Betrieb entsprechend betätigt. 
 
(4) Der Gewerbeinhaber hat die Bestellung und das Ausscheiden des Geschäftsführers der 
Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen (§ 345 Abs. 1). Die zuständige Behörde hat in jenen Fällen, in denen 
dieses Bundesgesetz die Bestellung eines Geschäftsführers vorschreibt und ein Arbeitnehmer als 
Geschäftsführer angezeigt oder genehmigt (§ 176) wird, die Bestellung oder das Ausscheiden mit 
Sozialversicherungs- und Dienstgeberkontonummer auf automationsunterstütztem Weg dem Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger zur Weiterleitung an den Versicherungsträger (§ 321 ASVG) 
anzuzeigen. Der Versicherungsträger hat das Ende der Pflichtversicherung eines ihm angezeigten und nicht 
ausgeschiedenen Geschäftsführers möglichst auf automationsunterstütztem Weg der Bezirksverwaltungsbehörde 
anzuzeigen. 
 
(5) Der Gewerbeinhaber ist von seiner Verantwortung für die Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften im 
Rahmen des § 370 nur befreit, wenn er die Bestellung eines dem Abs. 2 entsprechenden Geschäftsführers 
gemäß Abs. 4 angezeigt hat. 
 
(6) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 111/2002) 
 
§ 81d. (1) Der Inhaber einer IPPC-Anlage hat die Behörde bei Nichteinhaltung des Genehmigungskonsenses 
unverzüglich zu informieren und unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, 
dass die Einhaltung der Anforderungen so schnell wie möglich wieder hergestellt wird. Die Behörde hat 
gegebenenfalls weitere zur Wiederherstellung der Einhaltung des Genehmigungskonsenses erforderliche 
Maßnahmen mit Bescheid aufzutragen. 
 
(2) Gemäß Abs. 1 angezeigte Mängel oder Abweichungen, für die in der Information Vorschläge zur 
unverzüglichen Behebung der Mängel oder zur unverzüglichen Beseitigung der Abweichungen vom 
konsensgemäßen Zustand enthalten sind, bilden keine Verwaltungsübertretungen im Sinne des § 366 Abs. 1 Z 3 
oder gemäß § 367 Z 25, sofern die Voraussetzungen für eine Maßnahme gemäß § 360 Abs. 4 nicht vorliegen und 
die Behebung oder die Beseitigung der Behörde unverzüglich nachgewiesen werden. 
 
§ 87. (1) Die Gewerbeberechtigung ist von der Behörde (§ 361) zu entziehen, wenn 

1. auf den Gewerbeinhaber die Ausschlussgründe gemäß § 13 Abs. 1 oder 2 zutreffen und nach der Eigenart 
der strafbaren Handlung und nach der Persönlichkeit des Verurteilten die Begehung der gleichen oder einer 
ähnlichen Straftat bei Ausübung des Gewerbes zu befürchten ist oder 
2. einer der im § 13 Abs. 4 oder Abs. 5 zweiter Satz angeführten Umstände, die den Gewerbeausschluss 
bewirken, vorliegt oder 
3. der Gewerbeinhaber infolge schwerwiegender Verstöße gegen die im Zusammenhang mit dem 
betreffenden Gewerbe zu beachtenden Rechtsvorschriften und Schutzinteressen, insbesondere auch zur 
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Wahrung des Ansehens des Berufsstandes, die für die Ausübung dieses Gewerbes erforderliche 
Zuverlässigkeit nicht mehr besitzt oder 
4. der Gewerbeinhaber wegen Beihilfe zur Begehung einer Verwaltungsübertretung gemäß § 366 Abs. 1 Z 1 
bestraft worden ist und diesbezüglich ein weiteres vorschriftswidriges Verhalten zu befürchten ist oder 
4a. im Sinne des § 117 Abs. 7 eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung wegfällt oder ein Nachweis im 
Sinne des § 376 Z 16a nicht rechtzeitig erfolgt oder 
4b. im Sinne des § 136a Abs. 5 oder des § 136b Abs. 3 das letzte Vertretungsverhältnis oder im Sinne des § 
136a Abs. 10 das Vertretungsverhältnis weggefallen ist oder 
4c. im Sinne des § 136a Abs. 12 eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung wegfällt oder ein Nachweis 
im Sinne des § 376 Z 2 nicht rechtzeitig erfolgt oder 
4d. im Sinne des § 99 Abs. 7 eine Haftpflichtversicherung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden 
wegfällt oder ein Nachweis im Sinne des § 376 Z 13 nicht rechtzeitig erfolgt oder 
5. im Sinne des § 137c Abs. 5 eine Berufshaftpflichtversicherung oder eine sonstige Haftungsabsicherung 
wegfällt. 

Schutzinteressen gemäß Z 3 sind insbesondere die Hintanhaltung der illegalen Beschäftigung, der 
Kinderpornographie, des Suchtgiftkonsums, des Suchtgiftverkehrs, der illegalen Prostitution sowie der 
Diskriminierung von Personen allein auf Grund ihrer Rasse, ihrer Hautfarbe, ihrer nationalen oder ethnischen 
Herkunft, ihres religiösen Bekenntnisses oder einer Behinderung (Art. III Abs. 1 Z 3 des Einführungsgesetzes zu 
den Verwaltungsverfahrensgesetzen 2008 - EGVG, BGBl. I Nr. 87/2008). 
 
(2) Die Behörde kann im Falle des Vorliegens einer Berechtigung zu Tätigkeiten der Versicherungsvermittlung 
von der im Abs. 1 Z 2 vorgeschriebenen Entziehung der Gewerbeberechtigung wegen der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens absehen, wenn die Gewerbeausübung vorwiegend im Interesse der Gläubiger gelegen ist. 
 
(3) Die Behörde kann die Gewerbeberechtigung auch nur für eine bestimmte Zeit entziehen, wenn nach den 
Umständen des Falles erwartet werden kann, daß diese Maßnahme ausreicht, um ein späteres einwandfreies 
Verhalten des Gewerbeinhabers zu sichern. 
 
(4) Von der Entziehung der Gewerbeberechtigung kann abgesehen werden, wenn auf Grund des § 4 des 
Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, ein Verbot des Ausbildens von Lehrlingen besteht und dieses 
Verbot im Hinblick auf die Eigenart des strafbaren Verhaltens ausreicht. 
 
(5) Von der Entziehung der Gewerbeberechtigung kann abgesehen werden, wenn auf Grund des § 31 des 
Bundesgesetzes über die Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen 1987, BGBl. Nr. 599, ein Verbot der 
Beschäftigung Jugendlicher besteht und dieses Verbot im Hinblick auf die Eigenart des strafbaren Verhaltens 
ausreicht. 
 
(6) Treffen die für die Entziehung der Gewerbeberechtigung vorgesehenen Voraussetzungen nur auf einen Teil 
der gewerblichen Tätigkeit zu, so kann die Gewerbeberechtigung auch nur zum Teil entzogen werden, wenn auch 
durch die nur teilweise Entziehung der Gewerbeberechtigung der Zweck der Maßnahme erreicht wird. 
 
(7) Das Insolvenzgericht hat im Falle des Abs. 1 Z 2 die zuständige Behörde vom Vorliegen des 
Ausschlusstatbestandes unverzüglich zu verständigen. 
 
§ 336. (1) Die Bundespolizei und die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben durch Maßnahmen zur 
Vorbeugung gegen drohende Verwaltungsübertretungen und Maßnahmen, die für die Einleitung von 
Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, an der Vollziehung der §§ 366 Abs. 1 Z 1, 2, 3, 3a, 367 Z 35, 50 und 
51, 366b und 367a sowie bei Verstößen gegen die Bestimmungen über Sperrstunden (§ 113) mitzuwirken. 
 
(2) Die in Abs. 1 genannten Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben im selben Umfang an der 
Vollziehung des § 367 Z 25 mitzuwirken, sofern es sich um im Hinblick auf musikalische Darbietungen 
vorgeschriebene Auflagen oder Aufträge handelt, die die Betriebsanlage eines Gastgewerbebetriebes betreffen. 
 
(3) Die in Abs. 1 genannten Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben im selben Umfang an der 
Vollziehung des § 368 mitzuwirken, sofern es sich um die in § 76a Abs. 1 oder Abs. 2 geregelten Zeiten oder 
Voraussetzungen handelt. 
 
(4) Soweit der Behörde für die im Abs. 1 angeführten Aufgaben andere geeignete Organe zur Verfügung stehen, 
hat sie sich dieser anstelle der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes zu bedienen. 
 
§ 337. (1) Die in diesem Bundesgesetz (in den §§ 53, 76a Abs. 9, 113 Abs. 3 bis 5, 123 Abs. 4, 125 Abs. 2, 286, 
289 bis 293 und 355) festgelegten Aufgaben der Gemeinde sind mit Ausnahme der Durchführung des 
Verwaltungsstrafverfahrens solche des eigenen Wirkungsbereiches. 
 
(2) Die in diesem Bundesgesetz in den §§ 21 Abs. 4 und 5, 22 Abs. 1 und 2, 119 Abs. 5, 136a Abs. 6, 136c, 350, 
351, 352 und 352a Abs. 2 festgelegten Aufgaben von Wirtschaftskammern und Fachorganisationen sowie bei 
diesen eingerichteten Stellen sind solche des übertragenen Wirkungsbereiches der Organisationen der 
gewerblichen Wirtschaft. Die jeweils genannten Selbstverwaltungskörper und Stellen sind bei der Besorgung 
dieser Aufgaben an die Weisungen des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend gebunden. 
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§ 338. (1) Soweit dies zur Vollziehung der gewerberechtlichen Vorschriften erforderlich ist, sind die Organe der 
zur Vollziehung dieser Vorschriften zuständigen Behörden sowie die von diesen Behörden herangezogenen 
Sachverständigen berechtigt, Betriebe sowie deren Lagerräume während der Betriebszeiten zu betreten und zu 
besichtigen und Kontrollen des Lagerbestandes vorzunehmen und in alle Geschäftsunterlagen Einsicht zu 
nehmen und Beweismittel zu sichern. Der Betriebsinhaber oder dessen Stellvertreter ist spätestens beim Betreten 
des Betriebes oder der Lagerräume zu verständigen. Insoweit die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
gemäß § 336 bei der Vollziehung dieses Bundesgesetzes mitzuwirken haben, haben ihnen die 
Gewerbetreibenden auf Verlangen alle für die Gewerbeausübung maßgebenden behördlichen Urkunden 
vorzuweisen und zur Einsichtnahme auszuhändigen. Liegt gegen eine Person der Verdacht einer 
Verwaltungsübertretung gemäß § 366 Abs. 1 Z 1, 2 oder 3 vor, so hat sich diese Person gegenüber den Organen 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes auszuweisen. 
 
(2) Soweit dies zur Vollziehung der gewerberechtlichen Vorschriften erforderlich ist, hat der Betriebsinhaber oder 
dessen Stellvertreter den Organen der im Abs. 1 genannten Behörden sowie den von diesen Behörden 
herangezogenen Sachverständigen das Betreten und die Besichtigung des Betriebes und der Lagerräume zu 
ermöglichen sowie den Anordnungen dieser Organe zur Inbetriebnahme oder Außerbetriebsetzung und über die 
Betriebsweise von Maschinen und Einrichtungen und zur Vornahme betrieblicher Verrichtungen zu entsprechen; 
weiters hat er den im Abs. 1 genannten Behörden die notwendigen Auskünfte zu geben, notwendige Unterlagen 
vorzulegen und erforderlichenfalls Einblick in die Aufzeichnungen über den Lagerbestand sowie über die 
Warenein- und -ausgänge zu gewähren. 
 
(3) Soweit dies zur Vollziehung der gewerberechtlichen Vorschriften erforderlich ist, sind die Organe der zur 
Vollziehung dieser Vorschriften zuständigen Behörden sowie die von diesen Behörden herangezogenen 
Sachverständigen auch berechtigt, Proben im unbedingt erforderlichen Ausmaß zu entnehmen. Dem 
Betriebsinhaber oder seinem Stellvertreter ist eine schriftliche Bestätigung über die Probenentnahme sowie auf 
Verlangen eine Gegenprobe auszufolgen. Auf Verlangen des Betriebsinhabers hat der Bund für die entnommene 
Probe eine von der zuständigen Behörde zu bestimmende Entschädigung in der Höhe des Einstandspreises zu 
leisten, falls dieser mehr als 36 € beträgt. Die Entschädigung entfällt, wenn auf Grund dieser Probe eine 
Maßnahme gemäß § 69 Abs. 4 oder § 360 getroffen worden ist oder eine bestimmte Person bestraft oder auf den 
Verfall der Probe erkannt worden ist. 
 
(4) Die Organe der im Abs. 1 genannten Behörden haben bei den Amtshandlungen gemäß Abs. 1 und 2 darauf 
Bedacht zu nehmen, daß jede nicht unbedingt erforderliche Störung oder Behinderung des Betriebes vermieden 
wird. 
 
(5) Die gemäß Abs. 2 letzter Halbsatz erhaltenen Angaben dürfen nur für die Vollziehung der gewerberechtlichen 
Vorschriften verwendet werden. 
 
(6) Die Bestimmungen des Arbeitsinspektionsgesetzes 1993, BGBl. Nr. 27/1993, werden durch dieses 
Bundesgesetz nicht berührt. 
 
(7) Die Organe der zur Vollziehung der gewerberechtlichen Vorschriften zuständigen Behörden sind berechtigt, 
die zuständigen Behörden zu verständigen, wenn sie im Rahmen ihrer Tätigkeit zu dem begründeten Verdacht 
gelangen, daß eine Übertretung arbeitsrechtlicher oder sozialversicherungsrechtlicher oder steuerrechtlicher 
Vorschriften vorliegt. 
 
(8) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit und die FMA arbeiten bei der Vollziehung der Bestimmungen 
über Versicherungsvermittlung nach diesem Bundesgesetz sowie nach dem BWG und dem VAG in 
wechselseitiger Hilfeleistung zusammen. 
 
§ 348. (1) Wird eine Gewerbeanmeldung erstattet oder um die Genehmigung einer gewerblichen Betriebsanlage 
angesucht oder bei der Behörde die Feststellung beantragt, ob die Genehmigungspflicht einer Anlage im Sinne 
des § 74 gegeben ist, bestehen aber Zweifel, ob auf die betreffende Tätigkeit die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes anzuwenden sind, so hat die Behörde über diese Frage zu entscheiden. Dies gilt auch für den 
Fall, wenn in einem Verwaltungsstrafverfahren gemäß § 366 Zweifel bestehen, ob auf die betreffende Tätigkeit 
die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes anwendbar sind. 
 
(2) Vor der Entscheidung hat die Behörde die Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft und die nach der 
Sachlage in Betracht kommenden gesetzlichen beruflichen Interessenvertretungen zu hören, die ihre Gutachten 
binnen sechs Wochen abzugeben haben. Diesen steht gegen den Bescheid das Recht der Beschwerde zu, falls 
die Entscheidung ihren fristgerecht abgegebenen Gutachten widerspricht oder sie nicht gehört worden sind. 
 
(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 85/2013) 
 
(4) Die Behörde hat von Amts wegen oder auf Antrag einer Person, die ein rechtliches Interesse an der 
Feststellung hat, mit Bescheid festzustellen, ob eine Gewerbeberechtigung aufrecht ist und verneinendenfalls, in 
welchem Zeitpunkt sie geendet hat. 
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§ 365w. Die Behörden haben umgehend die Geldwäschemeldestelle (§ 4 Abs. 2 des Bundeskriminalamt-
Gesetzes, BGBl. I Nr. 22/2002) zu unterrichten, wenn sie bei Vollziehung gewerberechtlicher Vorschriften auf 
Tatsachen stoßen, die mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zusammenhängen könnten. § 365x 
hinsichtlich des Verbotes der Informationsweitergabe an den betroffenen Kunden und Dritte gilt sinngemäß auch 
für die Behörden. Die Behörden haben Aufzeichnungen zu führen, aus denen die Zahl der behördlichen 
Meldungen an die Meldestelle, die Zahl der wegen eines Verstoßes gegen § 366b geführten 
Verwaltungsstrafverfahren, die Zahl der Vorortüberprüfungen sowie die Höhe der verhängten Geldstrafen, 
hervorgehen. 
 
§ 366. (1) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 3.600 € zu bestrafen ist, begeht, wer 

1. ein Gewerbe ausübt, ohne die erforderliche Gewerbeberechtigung erlangt zu haben; 
2. eine genehmigungspflichtige Betriebsanlage (§ 74) ohne die erforderliche Genehmigung errichtet oder 
betreibt; 
3. eine genehmigte Betriebsanlage ohne die erforderliche Genehmigung ändert oder nach der Änderung 
betreibt (§§ 81f); 
3a. einen Gastgarten entgegen einem Bescheid gemäß § 76a Abs. 4 oder Abs. 5 betreibt; 
4. entgegen § 69 Abs. 1 oder § 71 Maschinen, Geräte, Ausrüstungen oder deren Teile oder Zubehör in den 
inländischen Verkehr bringt oder im Inland ausstellt; 
5. eine Übereinstimmungserklärung gemäß § 71 Abs. 3 abgibt oder ein Zeichen oder eine Plakette gemäß § 
71 Abs. 6 anbringt, obwohl die Maschine, das Gerät, die Ausrüstung oder deren Teile oder Zubehör nicht den 
Anforderungen der gemäß § 71 Abs. 4 erlassenen Verordnungen oder den in der Übereinstimmungserklärung 
angeführten Bestimmungen einschlägiger Normen entsprechen; 
6. die Hinweispflicht gemäß § 71 Abs. 7 verletzt; 
7. entgegen § 84c Abs. 1 nicht alle notwendigen Maßnahmen ergreift, um schwere Unfälle zu verhüten oder 
deren Folgen für Menschen und Umwelt zu begrenzen; 
8. die Tätigkeit der Versicherungsvermittlung (§ 137 Abs. 1) ausübt, ohne in einem Mitgliedstaat im Sinne der 
Richtlinie 2002/92/EG eingetragen zu sein, soweit nicht Z 1 zutrifft; dem ist gleich zu halten, wenn eine 
Tätigkeit der Versicherungsvermittlung ausgeübt wird, obwohl eine Ruhendmeldung im 
Versicherungsvermittlerregister vermerkt worden ist; 
9. entgegen § 127 Abs. 3 eine Pauschalreise veranstaltet, ohne in das Veranstalterverzeichnis eingetragen zu 
sein oder sich einer fremden Eintragung bedient. 

 
(2) Abs. 1 Z 1 ist nicht anzuwenden, wenn eine Gewerbeberechtigung, die auf ein an einen Befähigungsnachweis 
gebundenes Gewerbe lautet, in der Form eines Industriebetriebes ausgeübt wird; desgleichen ist Abs. 1 Z 1 nicht 
anzuwenden, wenn eine Gewerbeberechtigung, die auf ein in der Form eines Industriebetriebes ausgeübtes 
Gewerbe lautet, nicht in der Form eines Industriebetriebes ausgeübt wird, sofern in diesem Fall der 
Gewerbeinhaber den für diese Tätigkeit erforderlichen Befähigungsnachweis erbringt. 
 
§ 366b. (1) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 30.000 € zu bestrafen ist, begeht, wer es 
entgegen den Bestimmungen des § 365u unterlässt, die Geldwäschemeldestelle (§ 4 Abs. 2 des 
Bundeskriminalamt-Gesetzes, BGBl. I Nr. 22/2002) umgehend zu informieren oder die erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen oder Unterlagen herauszugeben. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 20.000 € zu bestrafen ist, begeht, wer die sonstigen 
Bestimmungen der §§ 365m bis 365z betreffend Maßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung nicht befolgt. 
 
§ 367. Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 2.180 € zu bestrafen ist, begeht, wer 

1. trotz der gemäß § 8 Abs. 2 oder 3 oder gemäß § 9 oder gemäß § 16 Abs. 1 bestehenden Verpflichtung zur 
Bestellung eines Geschäftsführers ein Gewerbe ausübt, ohne die Anzeige gemäß § 39 Abs. 4 über die 
Bestellung eines dem § 39 Abs. 2 entsprechenden Geschäftsführers erstattet zu haben; 
2. trotz der gemäß § 8 Abs. 2 oder 3 oder gemäß § 9 oder gemäß § 16 Abs. 1 oder gemäß § 39 Abs. 1 
bestehenden Verpflichtung zur Bestellung eines Geschäftsführers eines der im § 95 angeführten Gewerbe 
ausübt, ohne die Genehmigung der Bestellung eines Geschäftsführers erhalten zu haben; 
2a. entgegen § 20 Abs. 3 die Worte „Meister“, „Meisterbetrieb“ oder Worte ähnlichen Inhalts oder ein den 
betreffenden Betrieb als „Meisterbetrieb“ kennzeichnendes Gütesiegel unbefugt verwendet oder bei der 
Verwendung des Gütesiegels der Verordnung gemäß § 20 Abs. 3 zuwiderhandelt; 
3. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 111/2010) 
4. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 111/2002) 
5. sich für die Ausübung eines Gewerbes eines Geschäftsführers bedient, der nicht mehr den im § 39 Abs. 2 
festgelegten Voraussetzungen entspricht; 
6. die Funktion des Geschäftsführers entgegen § 39 Abs. 2 dritter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 399/1988 bei mehr als zwei verschiedenen Gewerbetreibenden ausübt, soweit für Personen, die am 
1. Juli 1993 als Geschäftsführer bestellt waren, die Bestimmung des § 39 Abs. 2 dritter Satz in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 399/1988 weiterhin anzuwenden ist; 
7. sich für die Ausübung eines Gewerbes eines Geschäftsführers bedient, der sich entgegen § 39 Abs. 3 nicht 
im Betrieb entsprechend betätigt; 
8. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 111/2002) 

172 
 

9. ein Fortbetriebsrecht für ein Gewerbe ausübt, ohne die gemäß § 41 Abs. 4 erforderliche Bestellung eines 
Geschäftsführers angezeigt zu haben; 
10. in den Fällen der §§ 107 Abs. 6, 125 Abs. 6, 132 Abs. 2 und 147 Abs. 1 ein Gewerbe trotz Untersagung in 
einer weiteren Betriebsstätte oder im neuen Standort ausübt; 
11. sich für die Ausübung eines Gewerbes in einer weiteren Betriebsstätte eines Filialgeschäftsführers 
bedient, der entgegen § 47 Abs. 2 nicht mehr seinen Wohnsitz im Inland hat oder nicht mehr in der Lage ist, 
sich in der weiteren Betriebsstätte entsprechend zu betätigen; 
12. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 111/2002) 
13. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 111/2002) 
14. mit den im § 50 Abs. 2 genannten oder durch auf Grund des § 50 Abs. 3 erlassene Verordnungen 
bezeichneten Waren entgegen diesen Bestimmungen den Versandhandel ausübt oder solche aus eigener 
Erzeugung stammende Waren oder zugekaufte Waren in der Art des Versandhandels an Letztverbraucher 
absetzt; 
15. ein Gewerbe mittels Automaten entgegen § 52 Abs. 2 oder entgegen den Bestimmungen einer 
Verordnung gemäß § 52 Abs. 3 oder 4 ausübt, wenn nicht der Tatbestand des § 366 Abs. 1 Z 1 gegeben ist; 
16. ein Gewerbe in einer weiteren Betriebsstätte oder in einem neuen Standort ausübt, ohne die Anzeige 
gemäß § 46 Abs. 2 rechtzeitig erstattet zu haben; 
17. ein Gewerbe unzulässigerweise im Umherziehen von Ort zu Ort oder von Haus zu Haus ausübt, auch 
wenn hierbei fortwährend Anzeigen über die Verlegung des Betriebes in die wechselnden Standorte erstattet 
werden und nicht der Tatbestand des § 366 Abs. 1 Z 1 gegeben ist; 
18. das den Bestimmungen der §§ 53 oder 53a unterliegende Feilbieten im Umherziehen von Ort zu Ort und 
von Haus zu Haus entgegen den Bestimmungen der §§ 53 oder 53a ausübt, wenn nicht der Tatbestand des § 
366 Abs. 1 Z 1 gegeben ist; 
19. als Land- und Forstwirt in seinem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb hervorgebrachte Erzeugnisse 
entgegen den Bestimmungen des § 53 Abs. 5 im Umherziehen von Ort zu Ort oder von Haus zu Haus 
feilbietet; 
20. die Bestimmungen über das Sammeln und die Entgegennahme von Bestellungen (§§ 54, 57 bis 59, 61 
und 133 Abs. 4) oder die Bestimmungen der auf Grund der §§ 54 Abs. 2 oder 57 Abs. 2 erlassenen 
Verordnungen nicht einhält; 
20a. eine Werbeveranstaltung durchführt, obwohl diese von der Behörde untersagt wurde oder die Anzeige 
gemäß § 57 Abs. 5 nicht erstattet wurde; 
20b. eine Werbeveranstaltung anbietet, obwohl das Anbieten von der Behörde gemäß § 57 Abs. 7a untersagt 
wurde oder die Anzeige gemäß § 57 Abs. 5 zweiter Satz nicht erstattet wurde; 
21. die Bestimmungen des § 68 Abs. 1 über die Führung des Bundeswappens nicht einhält oder das Verbot 
der Führung des Bundeswappens nach § 68 Abs. 5 nicht befolgt; 
22. die Bestimmungen von gemäß § 69 Abs. 1 oder 2 erlassenen Verordnungen oder die gemäß § 69 Abs. 4 
erlassenen Aufträge eines Bescheides nicht einhält; 
23. entgegen den Bestimmungen von gemäß § 70 Abs. 1 erlassenen Verordnungen Arbeiten von Personen 
ausführen lässt, die nicht die für diese Arbeiten festgelegte fachliche Befähigung nachweisen können; 
24. entgegen § 72 Abs. 1 Maschinen oder Geräte in den inländischen Verkehr bringt oder die Bestimmungen 
der gemäß § 72 Abs. 2 erlassenen Verordnungen nicht einhält; 
24a. entgegen § 76a Abs. 3 den Betrieb des Gastgartens nicht anzeigt; 
24b. entgegen § 81b Abs. 1 die Mitteilung nicht erstattet oder die zur Anpassung an den Stand der Technik 
erforderlichen Anpassungsmaßnahmen nicht trifft; 
24c. entgegen § 81d Abs. 1 die Behörde nicht informiert oder die erforderlichen Maßnahmen nicht ergreift; 
25. Gebote oder Verbote von gemäß § 82 Abs. 1 oder § 84d Abs. 7 erlassenen Verordnungen nicht befolgt 
oder die gemäß den Bestimmungen der §§ 74 bis 83 und 359b in Bescheiden vorgeschriebenen Auflagen 
oder Aufträge nicht einhält; 
25a. die Prüfbescheinigung gemäß § 82b nicht, unvollständig oder mit unrichtigen Angaben erstellt; 
26. den Bestimmungen des § 338 zuwiderhandelt; 
27. die gemäß § 84 in Bescheiden vorgeschriebenen Aufträge nicht einhält; 
28. das im § 92 Abs. 1 festgelegte Verbot der Ausübung eines Gewerbes oder des Betriebes einer 
gewerblichen Betriebsanlage nicht befolgt; 
29. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 111/2002) 
30. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 111/2002) 
31. höhere Entgelte als die in den gemäß § 101 Abs. 4 und § 125 Abs. 1 erlassenen Höchsttarifen 
festgelegten Entgelte verlangt oder annimmt; 
32. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 63/1997) 
33. Arbeitnehmer beschäftigt, die nicht die gemäß § 32 Abs. 1 Z 9, Abs. 2 und 3, § 98 Abs. 1, § 99 Abs. 2, § 
104 Abs. 5, § 106 Abs. 4, § 108 Abs. 7, § 116 Abs. 5, § 119 Abs. 3, § 130 Abs. 8, § 137b Abs. 1 erforderliche 
Eignung besitzen; 
34. bei Pauschalreisen in die von ihm verwendeten detaillierten Werbeunterlagen nicht die in einer 
Verordnung gemäß § 127 Abs. 1 Z 1 und 2 für detaillierte Werbeunterlagen vorgesehenen Angaben aufnimmt 
oder unrichtige Angaben veröffentlicht; 
35. entgegen der Bestimmung des § 112 Abs. 5 Alkohol ausschenkt; 
36. die Bestimmungen des § 112 Abs. 2 oder Gebote oder Verbote von auf Grund des § 112 Abs. 2 
erlassenen Verordnungen nicht befolgt; 
37. bei der Ausübung des Altwarenhandels oder bei der Ausübung des Handels mit Antiquitäten und 
Kunstgegenständen die Bestimmungen des § 154 Abs. 2 nicht befolgt; 
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38. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 39/2010) 
39. die in den §§ 151 und 152 festgelegten Gebote oder Verbote nicht befolgt; 
40. Forderungen entgegen den Vorschriften des § 118 Abs. 2 oder 3 einzieht; 
41. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 63/1997) 
42. entgegen § 126 Abs. 4 keine Vorsorge für einen geeigneten Reisebetreuer trifft; 
43. bei der Ausübung des Gewerbes der Pfandleiher sich keiner dem § 155 Abs. 2 entsprechenden 
Geschäftsordnung bedient oder diese nicht ersichtlich macht oder das Gewerbe vor Genehmigung der 
Geschäftsordnung ausübt oder den Pflichten des § 155 Abs. 3 nicht nachkommt; 
44. sich bei Vornahme öffentlicher Versteigerungen (§ 117 Abs. 2 Z 6, § 158 Abs. 1) keiner dem § 158 Abs. 3 
entsprechenden Geschäftsordnung bedient oder diese nicht ersichtlich macht; 
45. den Betrieb eines Waffengewerbes entgegen § 141 Abs. 2 nicht einstellt; 
46. bei der Ausübung eines Waffengewerbes die gemäß § 143 Abs. 1 und 2 erlassenen Verordnungen oder 
die gemäß § 143 Abs. 3 erster Satz erlassenen Aufträge eines Bescheides nicht einhält; 
47. bei der Ausübung eines Waffengewerbes die Bestimmungen des § 139 Abs. 3 oder 4 oder des § 144 Abs. 
4 nicht einhält; 
48. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 131/2004) 
49. gegen die Verschwiegenheitspflicht gemäß § 119 Abs. 4 oder § 130 Abs. 5 oder § 155 Abs. 2 oder § 160 
Abs. 1 verstößt, 
50. Arbeitnehmer beschäftigt, die nicht die gemäß den §§ 106 Abs. 4, 116 Abs. 5 oder 130 Abs. 8 
erforderliche Zuverlässigkeit besitzen; 
51. der Verpflichtung gemäß § 106 Abs. 5, § 116 Abs. 6 oder § 130 Abs. 9 zur Vorlage des 
Personalverzeichnisses oder zur Anzeige von Änderungen dieses Verzeichnisses nicht rechtzeitig 
nachgekommen ist; 
52. bei der Ausübung des Bewachungsgewerbes Uniformen entgegen § 129 Abs. 6 gebraucht; 
53. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 111/2002) 
54. ohne sein Verhalten durch triftige Gründe rechtfertigen zu können, sich durch einen anderen eine Tätigkeit 
besorgen lässt oder einen anderen zu einer Tätigkeit veranlasst, obwohl er wissen musste, dass der andere 
durch die Ausübung dieser Tätigkeit eine Verwaltungsübertretung nach § 366 Abs. 1 Z 1 begeht, oder dies 
nach seinem Beruf oder seiner Beschäftigung bei Anwendung entsprechender Aufmerksamkeit wissen 
konnte, und zwar auch dann, wenn der andere nicht strafbar ist; 
55. entgegen § 84c Abs. 2 der Behörde nicht fristgerecht Mitteilung macht; 
56. entgegen § 84c Abs. 3 Mitteilungen an die Behörde unterlässt oder diese nicht aktualisiert; 
57. entgegen § 84c Abs. 4 kein Konzept zur Verhütung schwerer Unfälle ausarbeitet, verwirklicht und zur 
Einsicht der Behörde bereithält oder ein solches bei Änderungen des Betriebs nicht überprüft und 
erforderlichenfalls ändert; 
57a. Gebote oder Verbote nicht einhält, die in den im § 84j Abs. 1 und 2 angeführten Vorschriften festgelegt 
sind; 
58. den Bestimmungen der §§ 136a bis 138 zuwiderhandelt, soweit nicht § 366 Abs. 1 Z 1 vorliegt. 

  
§ 367a. Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von mindestens 180 Euro bis zu 3.600 Euro zu bestrafen 
ist, begeht, wer entgegen der Bestimmung des § 114 Alkohol ausschenkt oder abgibt oder ausschenken oder 
abgeben lässt. 
 
§ 368. Eine Verwaltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu 1.090 Euro zu bestrafen ist, begeht, wer 
andere als in den §§ 366, 367 und 367a genannte Gebote oder Verbote dieses Bundesgesetzes oder der auf 
Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen oder der Bescheide, die auf Grund der Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes oder auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassener Verordnungen ergangen sind, nicht 
einhält. 
 
§ 369. Der Verfall von Waren, Eintrittskarten einschließlich Anweisungen auf Eintrittskarten für Theater, Konzerte, 
Veranstaltungen uä., Werkzeugen, Maschinen, Geräten, Ausrüstungen oder Transportmitteln (§§ 10, 17 und 18 
VStG) kann ausgesprochen werden, wenn diese Gegenstände mit einer Verwaltungsübertretung nach § 366 oder 
nach § 367 Z 15, 16, 17, 18, 19 oder 20 im Zusammenhang stehen; bei einer Verwaltungsübertretung nach § 367 
Z 15 kann auch der Verfall des Automaten, mittels dessen die Gewerbeausübung erfolgte, ausgesprochen 
werden. Von der Verhängung der Strafe des Verfalles ist jedoch Abstand zu nehmen, wenn es sich um 
Gegenstände handelt, die der Beschuldigte zur Ausübung seines Berufes oder zur Führung seines Haushaltes 
benötigt. 
 
§ 370. (1) Wurde die Bestellung eines Geschäftsführers angezeigt oder genehmigt, so sind Geld- oder 
Verfallsstrafen gegen den Geschäftsführer zu verhängen. 
 
(1a) Geldstrafen können auch gegen juristische Personen oder eingetragene Personengesellschaften verhängt 
werden, wenn es sich um Verpflichtungen handelt, die sich aus den §§ 365m bis 365z (Maßnahmen zur 
Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung) ergeben, die zu ihren Gunsten von einer Person 
begangen wurden, die entweder allein oder als Teil eines Organs der juristischen Person oder eingetragenen 
Personengesellschaft gehandelt hat und eine Führungsposition innerhalb der juristischen Person oder der 
eingetragenen Personengesellschaft aufgrund 

1. der Befugnis zur Vertretung der juristischen Person oder der eingetragenen Personengesellschaft, 
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2. der Befugnis, Entscheidungen im Namen der juristischen Person oder der eingetragenen 
Personengesellschaft zu treffen, oder 
3. einer Kontrollbefugnis innerhalb der juristischen Person oder der eingetragenen Personengesellschaft 
innehat. 

  
(1b) Juristische Personen oder eingetragene Personengesellschaften können bei Verpflichtungen, die sich aus 
den §§ 365m bis 365z ergeben, auch verantwortlich gemacht werden, wenn mangelnde Überwachung oder 
Kontrolle durch eine in Abs. 1a genannte Person die Begehung von Verstößen nach Abs. 1a zugunsten der 
juristischen Person oder der eingetragenen Personengesellschaft durch eine ihr unterstellte Person ermöglicht 
hat. 
 
(2) Verletzt der Geschäftsführer auf Grund einer besonderen Weisung des Gewerbeinhabers eine 
Verwaltungsvorschrift, so ist er dann nicht verantwortlich, wenn er glaubhaft zu machen vermag, dass ihm die 
Einhaltung dieser Verwaltungsvorschriften unzumutbar war. 
 
(3) Der Gewerbetreibende ist neben dem Geschäftsführer strafbar, wenn er die Verwaltungsübertretung 
wissentlich duldet oder wenn er bei der Auswahl des Geschäftsführers es an der erforderlichen Sorgfalt hat fehlen 
lassen. 
 
(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 gelten sinngemäß für den Fall der Anzeige oder der Genehmigung der 
Bestellung eines Filialgeschäftsführers gemäß § 47, dem nachweislich die entsprechende selbstverantwortliche 
Anordnungsbefugnis übertragen wurde, hinsichtlich der Betriebsstätte, für die er verantwortlich ist. 
 
(5) Sofern in Staatsverträgen nicht anderes bestimmt wird, sind Strafbescheide an den gewerberechtlichen 
Geschäftsführer, der über keinen Wohnsitz im Inland verfügt (§ 39 Abs. 2a) am Sitz des Gewerbebetriebes im 
Inland zuzustellen. Ebenso ist in Fällen vorzugehen, in denen Strafbescheide mangels Vorhandenseins eines 
gewerberechtlichen Geschäftsführers unmittelbar an den Gewerbeinhaber beziehungsweise an dessen zur 
gesetzlichen Vertretung berufene Organe zuzustellen sind und diese über keinen Wohnsitz im Inland verfügen. 
Den Strafbescheiden gleichgestellt sind Verfahrensanordnungen, denen kein Bescheidcharakter zukommt. 
 
§ 371. (1) Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn eine in den §§ 366 bis 368 bezeichnete Tat den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 
(2) Die Bestrafung wegen einer Verwaltungsübertretung nach § 366 Abs. 1 Z 1 schließt nicht die Bestrafung 
wegen bei der gemäß § 366 Abs. 1 Z 1 strafbaren Gewerbeausübung begangener sonstiger Übertretungen von 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes oder auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassener Verordnungen aus. 
 
§ 372. (1) Die auf Grund dieses Bundesgesetzes verhängten Geldstrafen sowie der Erlös der auf Grund des § 
369 für verfallen erklärten Gegenstände fließen der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft zu, in deren 
Bereich die Behörde liegt, die die Verwaltungsübertretung geahndet hat. Die Landeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft hat diese Beträge für die Wirtschaftsförderung sowie zur Unterstützung unverschuldet in Notlage 
geratener Gewerbetreibender und ehemaliger Gewerbetreibender zu verwenden. 
 
(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich um Betriebsanlagen betreffende Verwaltungsübertretungen (§ 366 
Abs. 1 Z 2 und 3, § 367 Z 25, § 368 hinsichtlich der Anzeigen gemäß § 83 oder gemäß einer Anordnung auf 
Grund des § 359 Abs. 1) handelt. 
 
§ 376. 1. .....  
 
2. ..... 
       
3. (Zu § 2:) 
 
(1) Im Zeitpunkt des am 1. August 1974 erfolgten Inkrafttretens der Gewerbeordnung 1973 bestehende 
Bewilligungen zur Ausübung eines Wandergewerbes gemäß den Bestimmungen der Verordnung vom 29. März 
1924, BGBl. Nr. 103, über Wandergewerbe, in der Fassung der Verordnung BGBl. Nr. 109/1925 und der 
Kundmachung BGBl. Nr. 199/1950 für 

a) den Einkauf und das Einsammeln von gebrauchten Gegenständen, Altstoffen, Abfallstoffen und tierischen 
Nebenerzeugnissen (Häute, Knochen u. dgl.) und 
b) gewerbliche Arbeiten im engeren Sinne des Wortes dürfen nach dem Inkrafttreten der Gewerbeordnung 
1973 weiterhin im Umherziehen ausgeübt werden. Für die Ausübung dieser Bewilligung gelten die 
nachstehenden Bestimmungen. 

 
(2) Befristet erteilte Bewilligungen für die Ausübung eines Wandergewerbes gelten als unbefristet. 
 
(3) Der Inhaber hat die ihm auf Grund der im Abs. 1 genannten Bestimmungen ausgestellte Bewilligungsurkunde 
bei der Ausübung der Tätigkeit stets mitzuführen und auf Verlangen der behördlichen Organe und der 
Sicherheitsorgane vorzuweisen. 
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(4) Die Verwendung von Hilfskräften, bespannten Fuhrwerken, Lasttieren und Kraftfahrzeugen für die Ausübung 
eines Wandergewerbes bedarf einer Bewilligung der Behörde (Abs. 8). Diese Bewilligung ist zu erteilen, wenn der 
Bewerber um die Bewilligung glaubhaft macht, daß ihm ohne die Verwendung von Hilfskräften, bespannten 
Fuhrwerken, Lasttieren oder Kraftfahrzeugen die Ausübung des Wandergewerbes aus in seiner Person 
gelegenen Gründen nicht zumutbar ist. Die Erteilung einer solchen Bewilligung ist auf der Bewilligungsurkunde zu 
vermerken. Im Falle der Bewilligung der Verwendung einer Hilfskraft hat die Behörde (Abs. 8) ein Lichtbild dieser 
Hilfskraft auf der Bewilligungsurkunde anzubringen. 
 
(5) Inhaber von Bewilligungen für den Einkauf und das Einsammeln von Alt- und Abfallstoffen dürfen diese Stoffe 
nur im Inland veräußern. 
 
(6) Für den Verzicht auf eine Bewilligung für die Ausübung eines Wandergewerbes gelten die Bestimmungen des 
§ 86 sinngemäß. 
 
(7) Hinsichtlich der Entziehung einer Bewilligung zur Ausübung eines Wandergewerbes hat die Behörde (Abs. 8) 
die Bestimmungen der §§ 87 und 88 sinngemäß anzuwenden; hinsichtlich der Verlustigerklärung des 
Wandergewerbes durch das Urteil eines Gerichtes gilt § 90 sinngemäß. 
 
(8) Unter Behörde im Sinne der vorhergehenden Absätze ist jene Bezirksverwaltungsbehörde zu verstehen, die 
die Bewilligung zur Ausübung des betreffenden Wandergewerbes erteilt hat. Wurde die Bewilligung auf Grund 
einer Berufung oder eines Verlangens gemäß § 73 AVG nicht von der Bezirksverwaltungsbehörde erteilt, so ist 
unter Behörde im Sinne der vorhergehenden Absätze jene Bezirksverwaltungsbehörde zu verstehen, die in 
diesem Fall in erster Instanz die Bewilligung zu erteilen gehabt hätte. 
 
(9) Eine Verwaltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu 1.450 € zu ahnden ist, begeht, wer bei der 
Ausübung der im Abs. 1 genannten Tätigkeiten den Bestimmungen der Abs. 3 bis 5 zuwiderhandelt. 
 
4. ..... 
 
22. (Zu § 202:) 
 
(1) Personen, die vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 17. Juli 1957, BGBl. Nr. 179, ein Gewerbe 
angemeldet haben, das die Verfassung von Plänen oder Berechnungen auf dem Gebiete des Hoch- und 
Tiefbaues zum Gegenstand hat, dürfen ihre Tätigkeit nur dann weiter ausüben, wenn sie oder ein von ihnen nach 
den gewerberechtlichen Vorschriften bestellter Geschäftsführer oder Pächter den in den §§ 9 bis 12 des 
Gesetzes vom 26. Dezember 1893, RGBl. Nr. 193, betreffend die Regelung der konzessionierten Baugewerbe, 
oder in einer auf Grund der §§ 22 und 24 der Gewerbeordnung 1973 erlassenen Verordnung den für die 
Erlangung einer Konzession für das Baumeistergewerbe vorgeschriebenen Befähigungsnachweis erbringen. 
 
(2) Personen, die vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 17. Juli 1957, BGBl. Nr. 179, durch acht Jahre 
ein im Abs. 1 genanntes Gewerbe ausgeübt haben oder in einem zur Verfassung von Plänen oder Berechnungen 
auf dem Gebiete des Hoch- oder Tiefbaues befugten Betriebe einschlägig beschäftigt worden sind, sind bei der 
Erbringung dieses Befähigungsnachweises (Abs. 1) von dem Nachweis der Erlernung des Baumeistergewerbes 
und der praktischen Ausbildung befreit, wenn der Befähigungsnachweis nur der Weiterführung des im Abs. 1 
bezeichneten Gewerbes dient. 
 
(3) Die Befugnis von Personen, die vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 17. Juli 1957, BGBl. Nr. 179, 
eine Berechtigung für das konzessionerte (Anm.: richtig: konzessionierte) Baumeistergewerbe erlangt haben, in 
den nicht als ausgenommen erklärten Orten (§ 2 Abs. 2 des Gesetzes vom 26. Dezember 1893, RGBl. Nr. 193) 
Arbeiten des Zimmermeistergewerbes auch auszuführen, bleibt unberührt. 
 
(4) Die Befugnis von Personen, die vor dem Inkrafttreten der Gewerbeordnung 1973 eine Berechtigung für das 
konzessionierte Baumeistergewerbe erlangt haben, in den nicht als ausgenommen erklärten Orten (§ 2 Abs. 2 
des Gesetzes vom 26. Dezember 1893, RGBl. Nr. 193) Arbeiten des Steinmetz- und Brunnenmeistergewerbes 
auch auszuführen, bleibt unberührt. 
 
(5) Die Befugnis von Personen, die vor dem Inkrafttreten der Gewerbeordnung 1973 eine Berechtigung für das 
konzessionierte Baumeistergewerbe erlangt haben, die Arbeiten des Gewerbes der Aufstellung von Lüftungs-, 
Zentralheizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen (§ 94 Z 15) auch auszuführen, bleibt unberührt. 
 
(6) Wer ein im Abs. 1 genanntes Gewerbe ausübt, ohne den dort vorgeschriebenen Befähigungsnachweis selbst 
oder durch einen von ihm bestellten Geschäftsführer oder Pächter zu erbringen, oder den im Abs. 2 aufgestellten 
Voraussetzungen zu entsprechen, begeht eine Verwaltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu 30 000 S 
zu ahnden ist. 
 
23. ..... 
 
28. (Zu § 102 und § 104:) 
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(1) Gewerbetreibende, die zur Ausübung von bis zum Inkrafttreten der Gewerbeordnung 1973 erteilten, nicht auf 
bestimmte Kehrgebiete gemäß § 106 Abs. 2 erster Satz eingeschränkten Konzessionen zum Betrieb des 
Rauchfangkehrergewerbes berechtigt sind, dürfen Kehrarbeiten nur in den Kehrgebieten verrichten, in denen sie 
ihren Standort haben. 
 
(2) Die im Abs. 1 genannten Gewerbetreibenden, die - abgesehen von den Fällen gemäß § 106 Abs. 2 zweiter 
Satz - Kehrarbeiten in einem Kehrgebiet verrichten, in dem sie nicht ihren Standort haben, begehen hierdurch 
eine Verwaltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu 2.180 € zu ahnden ist. 
 
(3) In Personengesellschaften des Handelsrechtes, denen die Konzession für das Rauchfangkehrergewerbe vor 
dem 1. Jänner 1989 erteilt wurde, dürfen nach diesem Zeitpunkt juristische Personen und 
Personengesellschaften des Handelsrechtes nicht mehr als persönlich haftende Gesellschafter neu eintreten, 
widrigenfalls die Gewerbeberechtigung von der Behörde (§ 361 Abs. 1) zu entziehen ist. Für natürliche Personen, 
die nach dem genannten Zeitpunkt geschäftsführungs- und vertretungsbefugte Gesellschafter einer solchen 
Personengesellschaft des Handelsrechtes werden, gilt § 102 Abs. 1 Z 2; bei Nichterfüllung dieser Bestimmung ist 
die Gewerbeberechtigung gemäß § 102 Abs. 3 zu entziehen. Gewerbeberechtigungen von 
Personengesellschaften des Handelsrechtes im Sinne des ersten Satzes, deren persönlich haftende 
Gesellschafter nach Ablauf von fünf Jahren ab dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 29/1993 nicht 
ausschließlich natürliche Personen sind, erlöschen mit Ablauf der genannten Frist. 
 
(4) Bei juristischen Personen, denen vor dem 1. Jänner 1989 die Konzession für das Rauchfangkehrergewerbe 
erteilt wurde, müssen Personen, die nach diesem Zeitpunkt in das zur gesetzlichen Vertretung berufene Organ 
der juristischen Person berufen werden, ihren Wohnsitz im Inland haben und österreichische Staatsbürger sein, 
widrigenfalls die Gewerbeberechtigung durch die Behörde (§ 361 Abs. 1) zu entziehen ist. 
Gewerbeberechtigungen von juristischen Personen im Sinne des ersten Satzes erlöschen mit Ablauf von fünf 
Jahren ab dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 29/1993. 
 
(5) Eine Ausübung des Rauchfangkehrergewerbes im Sinne des § 102 Abs. 1 Z 1 und des § 104 liegt auch vor, 
wenn dem Anmelder ein maßgebender Einfluss auf den Betrieb der Geschäfte einer zur Ausübung des 
Rauchfangkehrergewerbes berechtigten juristischen Person zusteht. 
 
(6) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 63/1997 zur Ausübung des 
Raufangkehrerhandwerks (Anm.: richtig: Rauchfangkehrerhandwerks) berechtigten Personengesellschaften des 
Handelsrechtes müssen ihre Hauptniederlassung im Inland haben. Die geschäftsführungs- und 
vertretungsbefugten Gesellschafter müssen die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen sowie ihren Wohnsitz 
im Inland haben. Die Gewerbeberechtigung ist von der Behörde (§ 361 Abs. 1) zu entziehen, wenn diese 
Voraussetzungen nicht mehr zur Gänze erfüllt werden. 
 
(7) Eine Ausübung des Rauchfangkehrerhandwerks im Sinne des § 102 Abs. 1 Z 1 liegt vor, wenn der Anmelder 
persönlich haftender Gesellschafter einer Personengesellschaft des Handelsrechtes ist, die zur Ausübung des 
Rauchfangkehrerhandwerks berechtigt ist, oder wenn dem Anmelder sonst ein maßgebender Einfluss auf den 
Betrieb der Geschäfte einer zur Ausübung des Rauchfangkehrerhandwerks berechtigten Personengesellschaft 
des Handelsrechtes zusteht. 
 
(8) Abweichend von § 9 Abs. 3 erster Satz muss der Geschäftsführer einer Personengesellschaft des 
Handelsrechtes persönlich haftender Gesellschafter sein, der nach dem Gesellschaftsvertrag zur 
Geschäftsführung und zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt ist. Eine Ausübung des 
Rauchfangkehrerhandwerks im Sinne des § 104 liegt auch vor, wenn auf den Geschäftsführer oder Pächter die 
Voraussetzungen des Abs. 7 zutreffen. 
            
28a. .....  
  
41. (Zu § 287 Abs. 3:) 
  
(1) Bis zur Erlassung der im § 287 Abs. 3 vorgesehenen Verordnung, mit der jene Waren bezeichnet werden, die 
auf Märkten nicht feilgehalten werden dürfen, ist das Feilhalten von Bettfedern, Obstbäumen, Obststräuchern und 
Reben auf Märkten verboten. 
 
(2) Wer das Verbot gemäß Abs. 1 übertritt, begeht eine Verwaltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu 
1.450 € zu ahnden ist. 
            
42. .....  
  
47. 
 
(1) Bis zur Neuregelung der einschlägigen Bestimmungen bleiben die §§ 72, 73 und 76 bis 78e, 82 bis 84, 86, 88 
und 90 bis 92 der Gewerbeordnung in der bis zum Inkrafttreten der Gewerbeordnung 1973 geltenden Fassung 
aufrecht. 
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(2) Bis zur Neuregelung der einschlägigen Bestimmungen begeht eine Verwaltungsübertretung, wer den 
Bestimmungen 

a) der §§ 78 bis 78b, 88 oder 90 der Gewerbeordnung in der bis zum Inkrafttreten der Gewerbeordnung 1973 
geltenden Fassung, 
b) entfällt. 
c) entfällt. 
d) entfällt. 

zuwiderhandelt. 
 
(3) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 2 ist mit einer Geldstrafe bis zu 2.180 € zu ahnden. 
 
(4) Auf die gemäß Abs. 3 verhängten Geldstrafen ist § 372 Abs. 1 nicht anzuwenden. 
 
48. .....   
 
§ 377. (1) entfällt. 
 
(2) entfällt. 
 
(3) entfällt. 
 
(4) entfällt. 
 
(5) entfällt. 
 
(6) entfällt. 
 
(7) entfällt. 
 
(8) Inhaber einer Gewerbeberechtigung gemäß Abs. 1 und 3 in der Fassung der Gewerbeordnung 1973, BGBl. 
Nr. 50/1974, dürfen das Gewerbe nur ausüben, wenn sie den erforderlichen Befähigungsnachweis erbringen; 
ansonsten haben sie einen Geschäftsführer (§ 39) zu bestellen. 
 
(9) entfällt. 
 
(10) Wer ein Gewerbe gemäß Abs. 1 und 3 in der Fassung der Gewerbeordnung 1973, BGBl. Nr. 50/1974, 
ausübt, ohne selbst oder durch einen von ihm bestellten Geschäftsführer den erforderlichen 
Befähigungsnachweis zu erbringen, begeht eine Verwaltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu 2.180 € 
zu ahnden ist. 
 
 
 
167.) Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz  
BGBl 560/1978 idF BGBl I 3/2013 
 
§ 23. Personen, die der ihnen auf Grund dieses Bundesgesetzes obliegenden Verpflichtung zur Erstattung von 
Meldungen und Anzeigen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen, die Erfüllung der Auskunftspflicht oder die 
Vorlage von Belegen verweigern oder in den ihnen obliegenden Meldungen, Anzeigen und Auskünften unwahre 
Angaben machen, begehen, wenn die Handlung nicht nach anderer Bestimmung einer strengeren Strafe 
unterliegt, eine Verwaltungsübertretung und werden von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld bis zu 440 €, 
im Falle der Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen bestraft. 
 
 
 
168.) Gleichbehandlungsgesetz  
BGBl I 66/2004 idF BGBl I 107/2013  
 
§ 10. (1) Wer als Arbeitsvermittler/in entgegen den Bestimmungen des § 9 Abs. 1 einen Arbeitsplatz nur für 
Männer oder Frauen ausschreibt, ist auf Antrag eines/einer Stellenwerbers/Stellenwerberin, des/der 
Anwalts/Anwältin für die Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Arbeitswelt oder des/der 
Regionalanwalts/Regionalanwältin von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis 360 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer als Arbeitsvermittler/in entgegen den Bestimmungen des § 9 Abs. 2 in die Stellenausschreibung die in 
Abs. 2 angeführten Angaben nicht aufnimmt, ist auf Antrag eines/einer Stellenwerbers/Stellenwerberin, des/der 
Anwalts/Anwältin für die Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Arbeitswelt oder des/der 
Regionalanwalts/Regionalanwältin beim ersten Verstoß von der Bezirksverwaltungsbehörde zu ermahnen und bei 
weiteren Verstößen mit Geldstrafe bis 360 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Wer als Arbeitgeber/in 
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1.  entgegen den Bestimmungen des § 9 Abs. 1 einen Arbeitsplatz nur für Männer oder Frauen ausschreibt 
oder 
2. entgegen den Bestimmungen des § 9 Abs. 2 in die Stellenausschreibung die in darin angeführten Angaben 
nicht aufnimmt, 

ist auf Antrag eines/einer Stellenwerbers/Stellenwerberin, des/der Anwalts/Anwältin für die Gleichbehandlung von 
Frauen und Männern in der Arbeitswelt oder des/der Regionalanwalts/Regionalanwältin beim ersten Verstoß von 
der Bezirksverwaltungsbehörde zu ermahnen und bei weiteren Verstößen mit Geldstrafe bis 360 Euro zu 
bestrafen. 
 
(4) In einem auf Antrag des/der Anwalts/Anwältin für die Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der 
Arbeitswelt oder des/der Regionalanwalts/Regionalanwältin eingeleiteten Verwaltungsstrafverfahren wegen 
Verletzung des § 9 ist diese/r Partei. Dem/der Anwalt/Anwältin oder dem/der Regionalanwalt/Regionalanwältin 
steht das Recht auf Beschwerde gegen Bescheide und Einspruch gegen Strafverfügungen zu. 
 
§ 11a. (1) Jede/r Arbeitgeber/in, der/die dauernd die in § 63 Abs. 6 festgelegte Zahl von 
Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen beschäftigt, ist verpflichtet, alle zwei Jahre einen Bericht zur Entgeltanalyse zu 
erstellen. Dieser Bericht hat Angaben über 

1. die Anzahl der Frauen und die Anzahl der Männer in den jeweiligen kollektivvertraglichen oder – wenn 
verfügbar – betrieblichen Verwendungsgruppen; 
2. die Anzahl der Frauen und die Anzahl der Männer in den – wenn verfügbar – einzelnen 
Verwendungsgruppenjahren der anzuwendenden Verwendungsgruppen; 
3. das Durchschnitts- oder Medianarbeitsentgelt von Frauen und von Männern im Kalenderjahr in den 
jeweiligen kollektivvertraglichen oder – wenn verfügbar – betrieblichen Verwendungsgruppen und – wenn 
verfügbar – Verwendungsgruppenjahren 

zu enthalten. Das Arbeitsentgelt von Teilzeitbeschäftigten ist auf Vollzeitbeschäftigung und das von unterjährig 
Beschäftigten auf Jahresbeschäftigung hochzurechnen. Gibt es kein anzuwendendes kollektivvertragliches oder 
betriebliches Verwendungsgruppenschema, so sind anstelle von Verwendungsgruppen Funktionsgruppen 
entsprechend der betrieblichen Tätigkeitsstruktur zu bilden. 
 
(2) Der Bericht ist in anonymisierter Form zu erstellen. Der Bericht darf keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen 
zulassen. 
 
(3) Der Bericht ist dem Zentralbetriebsrat oder – wenn kein Zentralbetriebsrat besteht – den Betriebsausschüssen 
oder – soweit kein Betriebsausschuss errichtet ist – den Betriebsräten im ersten Quartal des auf das Berichtsjahr 
folgenden Kalenderjahres zu übermitteln. Der (Zentral-)Betriebsrat bzw. Betriebsausschuss kann eine Beratung 
darüber verlangen. In Unternehmen, die dem Post-Betriebsverfassungsgesetz, BGBl. Nr. 326/1996, unterliegen, 
kommen diese Befugnisse dem Zentralausschuss, wenn ein solcher nicht besteht, den Personalausschüssen, 
soweit solche nicht bestehen, den Vertrauenspersonenausschüssen zu. Die Organe der Arbeitnehmerschaft 
können im Rahmen ihrer Tätigkeit Auskunft an die Arbeitnehmer/innen über die für sie relevanten Informationen 
erteilen. Besteht in einem Betrieb kein Organ der Arbeitnehmerschaft oder besteht ein solches Organ für eine 
Gruppe von Arbeitnehmer/inne/n nicht, ist der Bericht im Betrieb in einem allen Arbeitnehmer/inne/n oder allen 
gruppenzugehörigen Arbeitnehmer/innen zugänglichen Raum aufzulegen und darauf in einer 
Betriebskundmachung hinzuweisen. § 13 gilt sinngemäß. 
 
(4) Über den Inhalt des Einkommensberichtes ist der/die Arbeitnehmer/in zur Verschwiegenheit verpflichtet. Dem 
stehen die Einholung von Rechtsauskünften oder Rechtsberatung durch Interessenvertretungen und sonstige 
Personen oder Einrichtungen, die ihrerseits einer Verschwiegenheitspflicht unterliegen, sowie die Einleitung eines 
Verfahrens zur Durchsetzung von Ansprüchen nach diesem Bundesgesetz oder eines Verfahrens vor der 
Gleichbehandlungskommission nicht entgegen. 
 
(5) Bei Verstößen gegen die Verschwiegenheitspflicht gemäß Abs. 4 ist der/die Arbeitnehmer/in, sofern die Tat 
nach anderen Gesetzen nicht einer strengeren Strafe unterliegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 
Geldstrafe bis zu 360 Euro zu bestrafen, wenn der/die Arbeitgeber/in binnen sechs Wochen ab Kenntnis von dem 
Verstoß und der Person des/der Täters/Täterin bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde einen Strafantrag 
stellt (Privatankläger/in). Auf das Strafverfahren ist § 56 Abs. 2 bis 4 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl. 
Nr. 52, anzuwenden. Die Behörde kann ohne weiteres Verfahren von der Verhängung einer Strafe absehen, 
wenn das Verschulden des/der Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin geringfügig ist und die Folgen der Verletzung der 
Verschwiegenheitspflicht unbedeutend sind. Sie kann den/die Arbeitnehmer/in jedoch gleichzeitig unter Hinweis 
auf die Rechtswidrigkeit des Verhaltens mit Bescheid ermahnen, sofern dies erforderlich ist, um den/die 
Arbeitnehmer/in von weiteren Verletzungen der Verschwiegenheitspflicht nach Abs. 5 abzuhalten. 
 
(6) Die in Abs. 3 genannten Organe der Arbeitnehmerschaft haben oder – soweit diese nicht bestehen – der/die 
Arbeitnehmer/in hat nach Maßgabe des Abs. 3 Anspruch auf Erstellung und Übermittlung bzw. Information über 
den Einkommensbericht. Der Anspruch ist gerichtlich geltend zu machen. Es gilt die dreijährige Verjährungsfrist 
gemäß § 1486 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches, wobei die Frist mit dem Ablauf des ersten Quartals 
des auf das Berichtsjahr folgenden Kalenderjahres zu laufen beginnt. 
 
§ 24. (1) Wer als Arbeitsvermittler/in entgegen den Bestimmungen des § 23 Abs. 1 einen Arbeitsplatz in 
diskriminierender Weise ausschreibt, ist auf Antrag eines/einer Stellenwerbers/Stellenwerberin, des/der 
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Anwalts/Anwältin für die Gleichbehandlung ohne Unterschied der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder der 
Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung in der Arbeitswelt oder des/der 
Regionalanwalts/Regionalanwältin von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis 360 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer als Arbeitsvermittler/in entgegen den Bestimmungen des § 23 Abs. 2 in die Stellenausschreibung die in 
Abs. 2 angeführten Angaben nicht aufnimmt, ist auf Antrag eines/einer Stellenwerbers/Stellenwerberin, des/der 
Anwalts/Anwältin für die Gleichbehandlung ohne Unterschied der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder der 
Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung in der Arbeitswelt oder des/der 
Regionalanwalts/Regionalanwältin beim ersten Verstoß von der Bezirksverwaltungsbehörde zu ermahnen und bei 
weiteren Verstößen mit Geldstrafe bis 360 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Wer als Arbeitgeber/in 

1. entgegen den Bestimmungen des § 23 Abs. 1 einen Arbeitsplatz in diskriminierender Weise ausschreibt 
oder 
2. entgegen den Bestimmungen des § 23 Abs. 2 in die Stellenausschreibung die darin angeführten Angaben 
nicht aufnimmt, 

ist auf Antrag eines/einer Stellenwerbers/Stellenwerberin, des/der Anwalts/Anwältin für die Gleichbehandlung 
ohne Unterschied der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder der Weltanschauung, des Alters oder der 
sexuellen Orientierung in der Arbeitswelt oder des/der Regionalanwalts/Regionalanwältin beim ersten Verstoß 
von der Bezirksverwaltungsbehörde zu ermahnen und bei weiteren Verstößen mit Geldstrafe bis 360 Euro zu 
bestrafen. 
 
(4) In einem auf Antrag des/der Anwalts/Anwältin für die Gleichbehandlung ohne Unterschied der ethnischen 
Zugehörigkeit, der Religion oder der Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung in der 
Arbeitswelt oder des/der Regionalanwalts/Regionalanwältin eingeleiteten Verwaltungsstrafverfahren ist diese/r 
Partei. Dem/der Anwalt/Anwältin oder dem/der Regionalanwalt/Regionalanwältin steht das Recht auf Beschwerde 
gegen Bescheide und Einspruch gegen Strafverfügungen zu. 
 
§ 37. (1) Wer Wohnraum entgegen den Bestimmungen des § 36 in diskriminierender Weise inseriert, ist auf 
Antrag eines/einer Interessenten/Interessentin, des/der Anwalts/Anwältin für die Gleichbehandlung ohne 
Unterschied des Geschlechts oder der ethnischen Zugehörigkeit in sonstigen Bereichen oder des/der 
Regionalanwaltes/Regionalanwältin beim ersten Verstoß von der Bezirksverwaltungsbehörde zu ermahnen und 
bei weiteren Verstößen mit Geldstrafe bis 360 Euro zu bestrafen. 
 
(2) In einem auf Antrag des/der Anwalts/Anwältin für die Gleichbehandlung ohne Unterschied des Geschlechts 
oder der ethnischen Zugehörigkeit in sonstigen Bereichen oder des/der Regionalanwaltes/Regionalanwältin 
eingeleiteten Verwaltungsstrafverfahren wegen Verletzung des § 36 ist dieser/diese Anwalt/Anwältin oder 
dieser/diese Regionalanwalt/Regionalanwältin Partei. Diesem/dieser Anwalt/Anwältin oder diesem/dieser 
Regionalanwalt/Regionalanwältin steht das Recht auf Beschwerde gegen Bescheide und Einspruch gegen 
Strafverfügungen zu. 
 
 
 
169.) Glücksspielgesetz  
BGBl 620/1989 idF BGBl I 13/2014 
 
§ 50. (1) Für Strafverfahren und Betriebsschließungen nach diesem Bundesgesetz sind die 
Bezirksverwaltungsbehörden, im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, die Landespolizeidirektion zuständig. Gegen diese Entscheidungen kann 
Beschwerde an ein Verwaltungsgericht des Landes erhoben werden. 
 
(2) Diese Behörden können sich der Mitwirkung der Organe der öffentlichen Aufsicht bedienen und zur Klärung 
von Sachverhaltsfragen in Zusammenhang mit den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes die 
Amtssachverständigen des § 1 Abs. 3 hinzuziehen. Zu den Organen der öffentlichen Aufsicht zählen jedenfalls 
die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der Abgabenbehörden. 
 
(3) Zur Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind die Organe der öffentlichen 
Aufsicht auch aus eigenem Antrieb berechtigt. Die Organe der Abgabenbehörden können zur Sicherung der 
Ausübung ihrer Überwachungsbefugnisse die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes hinzuziehen. 
 
(4) Die Behörde nach Abs. 1 und die in Abs. 2 und 3 genannten Organe sind zur Durchführung ihrer 
Überwachungsaufgaben berechtigt, Betriebsstätten und Betriebsräume sowie Räumlichkeiten zu betreten, auch 
wenn dies sonst der Allgemeinheit untersagt ist, soweit dies zur Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes erforderlich ist. Veranstalter und Inhaber sowie Personen, die Glücksspieleinrichtungen 
bereithalten, haben der Behörde nach Abs. 1, dem Amtssachverständigen (§ 1 Abs. 3) und den Organen der 
öffentlichen Aufsicht umfassend Auskünfte zu erteilen, umfassende Überprüfungen und Testspiele unter 
Bereitstellung von Geld oder Spieleinsätzen zu ermöglichen und Einblick in die geführten Aufzeichnungen, in die 
Aufzeichnungen der Glücksspieleinrichtungen und in die nach diesem Bundesgesetz aufzulegenden 
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Spielbeschreibungen zu gewähren sowie dafür zu sorgen, dass eine anwesende Person diesen Verpflichtungen 
gegenüber Kontrollorganen nachkommt. 
 
(5) Die Abgabenbehörde hat in Verwaltungsverfahren nach §§ 52, 53 und 54 dann, wenn zu der 
Verwaltungsübertretung eine von ihr stammende Anzeige vorliegt, Parteistellung und kann Beschwerde gegen 
Bescheide sowie Einspruch gegen Strafverfügungen erheben. 
 
(6) Eine von der Bezirksverwaltungsbehörde oder von der Landespolizeidirektion beabsichtigte Aufhebung einer 
Beschlagnahme oder die Einstellung eines Strafverfahrens ist im Falle des Vorliegens einer Anzeige einer 
Abgabenbehörde dieser zuvor unverzüglich zur Stellungnahme zu übermitteln. 
 
(7) Der Bundesminister für Finanzen ist berechtigt, gegen Entscheidungen der Verwaltungsgerichte der Länder 
Revision an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben. Die Verwaltungsgerichte der Länder haben Ausfertigungen 
glücksspielrechtlicher Entscheidungen unverzüglich dem Bundesminister für Finanzen zu übermitteln. 
 
(8) Wird das Ermittlungsverfahren, dem eine Anzeige einer Abgabenbehörde zugrunde liegt, von der 
Staatsanwaltschaft eingestellt, so ist die anzeigende Abgabenbehörde davon unter Darlegung der Gründe 
unmittelbar zu verständigen. Zur Erfüllung der glücksspielrechtlichen Überwachungsaufgaben haben die 
Strafgerichte den Bundesminister für Finanzen über den Ausgang von Strafverfahren nach § 168 StGB zu 
verständigen und ihm unmittelbar nach Rechtskraft eine Urteilsausfertigung zu übermitteln. 
 
(9) Der Bundesminister für Finanzen kann den Informationsaustausch sowie die Form der Übermittlung der 
Berichte und Dokumente (Abs. 5 bis 8) mit Verordnung regeln. 
 
(10) Erwachsen einer Behörde bei einer Amtshandlung im Zusammenhang mit dem Beschlagnahme- oder 
Einziehungsverfahren Barauslagen, so sind diese den Bestraften zur ungeteilten Hand im Strafbescheid, 
allenfalls mittels gesonderten Bescheids, aufzuerlegen. 
 
(11) Verwaltungsbehörden haben die zu ihrer Kenntnis gelangenden begründeten Verdachtsfälle verbotener 
Ausspielungen den Bezirksverwaltungsbehörden, im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion 
zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, der Landespolizeidirektion, unverzüglich anzuzeigen. 
 
§ 52. (1) Es begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde in den Fällen der Z 1 mit einer 
Geldstrafe von bis zu 60.000 Euro und in den Fällen der Z 2 bis 11 mit bis zu 22.000 Euro zu bestrafen, 

1. wer zur Teilnahme vom Inland aus verbotene Ausspielungen im Sinne des § 2 Abs. 4 veranstaltet, 
organisiert oder unternehmerisch zugänglich macht oder sich als Unternehmer im Sinne des § 2 Abs. 2 daran 
beteiligt; 
2. wer gewerbsmäßig ohne Berechtigung Spielanteile eines von diesem Bundesgesetz erfassten 
Glücksspieles oder Urkunden, durch welche solche Spielanteile zum Eigentum oder zum Gewinnbezug 
übertragen werden, veräußert oder an andere überlässt; 
3. wer die Bewilligungsbedingungen eines genehmigten Glücksspieles nicht einhält; 
4. wer die Auflagen des § 5 nicht einhält oder ein Glücksspiel trotz Untersagung oder nach Zurücknahme der 
Spielbewilligung durchführt; 
5. wer gegen eine Bestimmung der in § 2 Abs. 3 vorgesehenen Verordnung, gegen die Auflageverpflichtung 
von Spielbeschreibungen, die Anzeigeverpflichtung gemäß § 4 Abs. 6 oder eine Duldungs- oder 
Mitwirkungspflicht nach § 50 Abs. 4 verstößt; 
6. wer die Teilnahme an verbotenen Ausspielungen im Sinne des § 2 Abs. 4 – insbesondere durch die 
Vermittlung der Spielteilnahme, das Bereithalten von anderen Eingriffsgegenständen als 
Glücksspielautomaten oder die unternehmerische Schaltung von Internet-Links – fördert oder ermöglicht; 
7. wer technische Hilfsmittel (z.B. eine entsprechend geeignete Fernbedienung) bereit hält, mit sich führt oder 
einsetzt, die geeignet sind, sich selbst oder anderen einen unlauteren Spielvorteil zu verschaffen oder den 
Spielablauf zu beeinflussen; 
8. wer die Pflichten der Geldwäschevorbeugung gemäß § 25 Abs. 6 und 7 oder § 25a verletzt; 
9. wer verbotene Ausspielungen (§ 2 Abs. 4) im Inland bewirbt oder deren Bewerbung ermöglicht, es sei denn 
es liegt eine Bewilligung des Bundesministers für Finanzen gemäß § 56 Abs. 2 vor; 
10. wer als Kreditinstitut wissentlich die vermögenswerte Leistung eines Spielers an den Veranstalter oder 
Anbieter verbotener Ausspielungen weiterleitet, wenn dies im vorsätzlichen unmittelbaren Zusammenwirken 
mit dem Veranstalter oder Anbieter geschieht; 
11. wer bei der Durchführung von Ausspielungen Trinkgelder direkt annimmt. 

 
(2) Bei Übertretung des Abs. 1 Z 1 mit bis zu drei Glücksspielautomaten oder anderen Eingriffsgegenständen ist 
für jeden Glücksspielautomaten oder anderen Eingriffsgegenstand eine Geldstrafe in der Höhe von 1.000 Euro 
bis zu 10.000 Euro, im Falle der erstmaligen und weiteren Wiederholung von 3.000 Euro bis zu 30.000 Euro, bei 
Übertretung mit mehr als drei Glücksspielautomaten oder anderen Eingriffsgegenständen für jeden 
Glücksspielautomaten oder anderen Eingriffsgegenstand eine Geldstrafe von 3.000 Euro bis zu 30.000 Euro, im 
Falle der erstmaligen und weiteren Wiederholung von 6.000 Euro bis zu 60.000 Euro zu verhängen. 
 
(3) Ist durch eine Tat sowohl der Tatbestand der Verwaltungsübertretung nach § 52 als auch der Tatbestand des 
§ 168 StGB verwirklicht, so ist nur nach den Verwaltungsstrafbestimmungen des § 52 zu bestrafen. 
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(4) Werden Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 nicht im Inland begangen, gelten sie als an jenem Ort 
begangen, von dem aus die Teilnahme im Inland erfolgt. Gegenstände, mit deren Hilfe eine verbotene 
Ausspielung im Sinne des § 2 Abs. 4 durchgeführt oder auf andere Weise in das Glücksspielmonopol des Bundes 
eingegriffen wird, unterliegen, sofern sie nicht gemäß § 54 einzuziehen sind, dem Verfall. 
 
(5) Die Teilnahme an Elektronischen Lotterien, für die keine Konzession des Bundesministers für Finanzen erteilt 
wurde, ist strafbar, wenn die erforderlichen Einsätze vom Inland aus geleistet werden. Der Verstoß gegen dieses 
Verbot wird bei vorsätzlicher Begehung mit einer Geldstrafe bis zu 7.500 Euro, ansonsten mit einer Geldstrafe bis 
zu 1.500 Euro geahndet. 
 
§ 53. (1) Die Behörde kann die Beschlagnahme der Glücksspielautomaten, der sonstigen Eingriffsgegenstände 
und der technischen Hilfsmittel anordnen, und zwar sowohl wenn der Verfall als auch wenn die Einziehung 
vorgesehen ist, wenn 

1. der Verdacht besteht, dass 
a) mit Glücksspielautomaten oder sonstigen Eingriffsgegenständen, mit denen in das Glücksspielmonopol 
des Bundes eingegriffen wird, fortgesetzt gegen eine oder mehrere Bestimmungen des § 52 Abs. 1 
verstoßen wird, oder 
b) durch die Verwendung technischer Hilfsmittel gegen § 52 Abs. 1 Z 7 verstoßen wird oder 

2. fortgesetzt oder wiederholt mit Glücksspielautomaten oder sonstigen Eingriffsgegenständen gemäß Z 1 lit. 
a gegen eine oder mehrere Bestimmungen des § 52 Abs. 1 verstoßen wird oder 
3. fortgesetzt oder wiederholt durch die Verwendung technischer Hilfsmittel gegen § 52 Abs. 1 Z 7 verstoßen 
wird. 

 
(2) Die Organe der öffentlichen Aufsicht können die in Abs. 1 genannten Gegenstände auch aus eigener Macht 
vorläufig in Beschlag nehmen, um unverzüglich sicherzustellen, daß die Verwaltungsübertretungen gemäß einer 
oder mehrerer Bestimmungen des § 52 Abs. 1 nicht fortgesetzt begangen oder wiederholt werden. Sie haben 
darüber außer im Falle des § 52 Abs. 1 Z 7 dem Betroffenen sofort eine Bescheinigung auszustellen oder, wenn 
ein solcher am Aufstellungsort nicht anwesend ist, dort zu hinterlassen und der Behörde die Anzeige zu erstatten. 
In der Bescheinigung sind der Eigentümer der Gegenstände, der Veranstalter und der Inhaber aufzufordern, sich 
binnen vier Wochen bei der Behörde zu melden; außerdem ist auf die Möglichkeit einer selbständigen 
Beschlagnahme (Abs. 3) hinzuweisen. Tritt bei dieser Amtshandlung der Eigentümer der Gegenstände, der 
Veranstalter oder der Inhaber auf, so sind ihm die Gründe der Beschlagnahme bekanntzugeben. 
 
(3) Die Behörde hat in den Fällen des Abs. 2 unverzüglich das Verfahren zur Erlassung des 
Beschlagnahmebescheides einzuleiten und Ermittlungen zur Feststellung von Identität und Aufenthalt des 
Eigentümers der Gegenstände, des Veranstalters und des Inhabers zu führen. Soweit nach der vorläufigen 
Beschlagnahme keine dieser Personen binnen vier Wochen ermittelt werden kann oder sich keine von diesen 
binnen vier Wochen meldet oder die genannten Personen zwar bekannt, aber unbekannten Aufenthaltes sind, so 
kann auf die Beschlagnahme selbständig erkannt werden, wenn im übrigen die Voraussetzungen dafür vorliegen. 
Die Zustellung des Bescheides kann in einem solchen Fall durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen. 
 
(4) Die beschlagnahmten Gegenstände sind amtlich zu verwahren. Bereitet die amtliche Verwahrung 
Schwierigkeiten, so sind die Gegenstände einer dritten Person in Verwahrung zu geben; sie können aber auch 
dem bisherigen Inhaber belassen werden, wenn hierdurch der Zweck der Beschlagnahme nicht gefährdet wird. In 
solchen Fällen ist ein Verbot zu erlassen, über die Gegenstände zu verfügen, wobei hinsichtlich der Benützung, 
Pflege und Wertsicherung der Gegenstände die erforderlichen Bedingungen und Auflagen festzulegen sind. Die 
Gegenstände können auch durch amtliche Verschlüsse gesichert werden. 
 
§ 54. (1) Gegenstände, mit denen gegen eine oder mehrere Bestimmungen des § 52 Abs. 1 verstoßen wird, sind 
zur Verhinderung weiterer Verwaltungsübertretungen gemäß einer oder mehrerer Bestimmungen des § 52 Abs. 1 
einzuziehen, es sei denn der Verstoß war geringfügig. 
 
(2) Die Einziehung ist mit selbständigem Bescheid zu verfügen. Dieser ist all jenen der Behörde bekannten 
Personen zuzustellen, die ein Recht auf die von der Einziehung bedrohten Gegenstände haben oder ein solches 
geltend machen und kann, soweit die Einziehung betroffen ist, von ihnen mit Beschwerde angefochten werden. 
Kann keine solche Person ermittelt werden, so hat die Zustellung solcher Bescheide durch öffentliche 
Bekanntmachung zu erfolgen. 
 
(3) Eingezogene Gegenstände sind nach Rechtskraft des Einziehungsbescheides binnen Jahresfrist von der 
Behörde nachweislich zu vernichten. 
 
(4) § 54 Abs. 1 gilt auch für vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes beschlagnahmte Gegenstände. 
 
§ 55. (1) Beschlagnahmte Gegenstände, die nicht eingezogen werden und die auch nicht gemäß § 17 Abs. 1 
oder 2 VStG für verfallen erklärt werden können, sind demjenigen, der ihren rechtmäßigen Erwerb nachweist, 
dann herauszugeben, wenn keiner der an der Verwaltungsübertretung gemäß einer oder mehrerer 
Bestimmungen des § 52 Abs. 1 Beteiligten (Veranstalter, Inhaber) innerhalb der letzten fünf Jahre (§ 55 VStG) 
schon einmal wegen einer solchen Verwaltungsübertretung bestraft worden ist. Die Herausgabe hat mit dem 
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Hinweis zu erfolgen, daß im Falle einer weiteren Verwaltungsübertretung gemäß einer oder mehrerer 
Bestimmungen des § 52 Abs. 1 die Gegenstände, mit denen gegen eine oder mehrere Bestimmungen des § 52 
Abs. 1 verstoßen wird, eingezogen werden. Davon ist auch der Eigentümer der herausgegebenen Gegenstände 
zu verständigen, soweit er ermittelbar ist und ihm die Gegenstände nicht herausgegeben wurden. 
 
(2) Sind beschlagnahmte Gegenstande gemäß Abs. 1 innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren nach 
Rechtskraft der Bestrafung niemanden herauszugeben, so gehen sie in das Eigentum des Bundes über. 
 
(3) Geld, das sich in beschlagnahmten Gegenständen befindet, ist zunächst zur Tilgung von allfälligen 
Abgabenforderungen des Bundes und sodann von offenen Geldstrafen des wirtschaftlichen Eigentümers der 
beschlagnahmten Gegenstände zu verwenden, ansonsten auszufolgen. 
 
 
 
170.) Grenzkontrollgesetz  
BGBl 435/1996 idF BGBl I 68/2013 
 
§ 7. (1) Jeder Grenzübergangsstelle ist ein Grenzkontrollbereich zugeordnet; dies ist der im Inland gelegene 
Bereich innerhalb von 10 Kilometern im Umkreis der Grenzübergangsstelle. 
 
(2) Im Eisenbahnverkehr umfasst der Grenzkontrollbereich darüber hinaus die von der Grenzübergangsstelle in 
das Bundesgebiet verlaufenden Gleiskörper sowie die in ihrem Verlauf befindlichen sonstigen Eisenbahnanlagen 
(§ 10 des Eisenbahngesetzes 1957, BGBl. Nr. 60) in dem zur zweckmäßigen Abwicklung der Grenzkontrolle 
erforderlichen Ausmaß. 
 
(3) Soweit Flugplätze oder Häfen Grenzübergangsstellen sind, umfasst der Grenzkontrollbereich den gesamten 
Flugplatz oder Hafen. 
 
(4) In Nachbarstaaten sind die nach den betreffenden zwischenstaatlichen Vereinbarungen zur Vornahme der 
österreichischen Grenzkontrolle bestimmten örtlichen Bereiche Grenzkontrollbereiche. Ein solcher 
Grenzkontrollbereich gilt, soweit dies nach den betreffenden zwischenstaatlichen Vereinbarungen zulässig ist, 
hinsichtlich der dort vorzunehmenden Amtshandlungen oder begangenen Verwaltungsübertretungen als im 
örtlichen Wirkungsbereich jener österreichischen Behörde gelegen, in deren örtlichen Wirkungsbereich sich die 
Grenzübergangsstelle befindet. 
 
§ 16. (1) Wer 

1. eine der in § 5 vorgesehenen Tafeln unbefugt entfernt, verhüllt oder verändert oder 
2. den Grenzübertritt entgegen der Vorschrift des § 10 vornimmt oder 
3. sich als Grenzkontrollpflichtiger der Grenzkontrolle nicht stellt oder 
4. einen der Grenzkontrolle unterliegenden Grenzübertritt vornehmen will oder vorgenommen hat und die für 
den Grenzübertritt vorgesehenen Verkehrswege nicht einhält oder 
5. sich trotz Abmahnung weigert, darüber Auskunft zu erteilen, ob er einen Grenzübertritt vorgenommen hat 
oder vornehmen will oder diese Auskunft wahrheitswidrig erteilt oder 
6. eine gemäß § 11 Abs. 3 Z 3 getroffene Anordnung trotz Abmahnung missachtet und hierdurch eine Störung 
der Grenzkontrolle oder eine Verspätung eines nach Fahrplan verkehrenden Verkehrsmittels verschuldet, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach einer anderen Rechtsvorschrift mit einer strengeren oder gleich strengen Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für das die 
Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion, mit 
Geldstrafe bis zu 2.180 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. Der Versuch ist außer in 
den Fällen der Z 5 und 6 strafbar. 
 
(2) Abs. 1 Z 5 gilt nicht, wenn der Auskunftspflichtige deswegen die Auskunft verweigert oder wahrheitswidrig 
erteilt, weil er sich sonst selbst einer strafbaren Handlung beschuldigen würde. 
 
 
 
171.) Grubenwehrehrenzeichen  
BGBl 63/1954 idF BGBl I 136/2001 
 
§ 5. Das unbefugte Tragen des Grubenwehrehrenzeichens wird von der örtlich zuständigen Verwaltungsbehörde 
erster Instanz als Verwaltungsübertretung mit einer Geldstrafe bis zu 21 € bestraft. 
 
 
 
172.) Grundversorgungsgesetz - Bund 2005  
BGBl 405/1991 idF BGBl I 68/2013 
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§ 5. (1) Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, wenn dies zur Aufrechterhaltung der Ordnung in einer 
Betreuungseinrichtung (§ 1 Z 5) des Bundes oder zur Vorbeugung gefährlicher Angriffe (§ 16 Abs. 2 SPG) auf 
Leben, Gesundheit oder Freiheit von Menschen oder Eigentum von Betreuten oder zur Sicherung der 
Sachausstattung der Betreuungseinrichtung erforderlich ist, unbefugten Aufenthalt oder unbefugtes Betreten 
dieser Betreuungseinrichtung des Bundes durch Verordnung zu verbieten. 
 
(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben an der Vollziehung solcher Verordnungen 
mitzuwirken. Sie haben 

1. die Organe der Betreuungseinrichtungen bei der Überwachung der Einhaltung der Verordnung zu 
unterstützen und 
2. Maßnahmen zu treffen, die für die Einleitung oder Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich 
sind. 

 
(3) Die Behörde erlässt zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit durch Verordnung für jede 
Betreuungseinrichtung des Bundes (§ 1 Z 5) eine Hausordnung, die insbesondere auch die Verpflichtung zur 
Einhaltung einer Nachtruhe vorsehen kann. Die Hausordnung ist in der betroffenen Betreuungseinrichtung an 
einer allgemein zugänglichen Stelle anzuschlagen und jedem Betreuten am Beginn der Versorgung, jedenfalls 
sobald wie möglich, in den wesentlichen Punkten nachweislich in einer ihm verständlichen Sprache zur Kenntnis 
zu bringen. Einer darüber hinausgehenden Kundmachung bedarf es nicht. 
 
§ 9. (1) Das Bundesamt ist Behörde erster Instanz. 
 
(2) Über Beschwerden gegen die Entscheidungen der Behörde erster Instanz entscheidet das 
Bundesverwaltungsgericht. 
 
(3) Hat die Behörde erster Instanz eine Entscheidung gemäß § 13 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz 
(VwGVG), BGBl. I Nr. 33/2013, getroffen, kann das Bundesverwaltungsgericht der Beschwerde über Antrag die 
aufschiebende Wirkung zuerkennen. 
 
(3a) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) 
 
(3b) Gegen Erkenntnisse des Bundesverwaltungsgerichtes über Beschwerden gegen Bescheide der Behörde 
erster Instanz steht dem Bundesminister für Inneres das Recht zu, beim Verwaltungsgerichtshof nach Zustellung 
des Erkenntnisses an das Bundesamt Revision zu erheben. 
 
(4) Zur Führung von Verwaltungsstrafverfahren gemäß § 10 ist die örtlich zuständige Landespolizeidirektion 
berufen. 
 
§ 10. (1) Wer entgegen einer Verordnung gemäß § 5 Abs. 1 eine Betreuungseinrichtung des Bundes unbefugt 
betritt oder sich in dieser aufhält, ist mit Geldstrafe bis zu € 700, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe bis zu 
vier Wochen zu bestrafen. 
 
(2) Wer als Asylwerber eine selbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt, obwohl ihm das gemäß § 7 Abs. 2 verboten 
ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu € 300, im Nichteinbringungsfall mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
(3) Ist eine Person einer Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 schuldig, wegen der sie bereits einmal bestraft 
worden ist, so kann an Stelle der Geldstrafe eine Freiheitsstrafe im Ausmaß der für die betreffende Tat 
angedrohten Ersatzfreiheitsstrafe verhängt werden; ist eine solche Person bereits zweimal bestraft worden, so 
können Geld- und Freiheitsstrafe auch nebeneinander verhängt werden. Eine Freiheitsstrafe ist aber nur zulässig, 
wenn es ihrer bedarf, um die betreffende Person von weiteren Verwaltungsübertretungen der gleichen Art 
abzuhalten. 
 
(4) Fällt eine Tat nach Abs. 1 oder 2 in die Zuständigkeit der Gerichte, liegt keine Verwaltungsübertretung vor. 
 
 
 
173.) Güterbeförderungsgesetz 1995  
BGBl 593/1995 idF BGBl I 32/2013 
 
§ 23. (1) Abgesehen von gemäß dem V. Hauptstück der GewO 1994 zu ahndenden Verwaltungsübertretungen 
begeht eine Verwaltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu 7.267 Euro zu ahnden ist, wer als 
Unternehmer 

1. die Anzahl der Kraftfahrzeuge ohne Genehmigung gemäß § 3 Abs. 2 vermehrt; 
2. § 6 Abs. 1 oder 2 zuwiderhandelt; 
3. Beförderungen gemäß §§ 7 bis 9 ohne die hierfür erforderliche Berechtigung durchführt oder Gebote oder 
Verbote von zwischenstaatlichen Vereinbarungen nicht einhält; 
4. § 11 zuwiderhandelt; 
5. die gemäß § 12 festgelegten Tarife nicht einhält; 
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6. § 9 Abs. 1 oder 3 zuwiderhandelt; 
7. andere als die in Z 1 bis 6 genannten Gebote oder Verbote dieses Bundesgesetzes oder der aufgrund 
dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen nicht einhält; 
8. nicht dafür sorgt, dass die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1072/09 erforderlichen Gemeinschaftslizenzen 
oder Fahrerbescheinigungen mitgeführt werden; 
9. Bestimmungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1071/09 und der Verordnung (EG) Nr. 1072/09 verletzt; 
10. einen von einer nicht gemäß § 9 Abs. 9 ermächtigten Stelle programmierten Umweltdatenträger benützt. 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht, die mit einer Geldstrafe bis zu 726 Euro zu ahnden ist, wer als Lenker 

1. § 6 Abs. 3 oder 4 zuwiderhandelt; 
2. § 9 Abs. 2 zuwiderhandelt; 
3. andere als die in Z 1 und 2 genannten Gebote oder Verbote dieses Bundesgesetzes oder der aufgrund 
dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen nicht einhält; 
4. eine gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1072/09 erforderliche Gemeinschaftslizenz und Fahrerbescheinigung 
nicht mitführt oder auf Verlangen den Kontrollorganen nicht vorweist; 
5. sonstige Bestimmungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1071/09 oder der Verordnung (EG) Nr. 1072/09 
oder anderer unmittelbar anwendbarer Vorschriften der Europäischen Union über den Güterverkehr auf der 
Straße verletzt, sofern dies nicht nach anderen Vorschriften zu bestrafen ist. 

 
(3) Strafbar nach Abs. 1 Z 3, Z 6 oder Z 8 ist ein Unternehmer auch dann, wenn er die in §§ 7 bis 9 genannten 
Verpflichtungen oder die in der Verordnung (EG) Nr. 1072/09 normierten Gebote und Verbote im Ausland verletzt. 
Örtlich zuständig ist diesfalls jene Behörde, in deren Sprengel der Lenker im Zuge einer Straßenkontrolle betreten 
wird, sonst jene Behörde, in deren Sprengel der Grenzübertritt in das Bundesgebiet erfolgte. Stellt die 
Übertretung zugleich einen schwersten Verstoß gemäß Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1071/09 dar, ist die 
zuständige Behörde des Niederlassungsmitgliedstaates davon zu verständigen. 
 
(4) Bei Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 sowie Z 5 bis 7 hat die Geldstrafe mindestens 363 
Euro zu betragen. Bei Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 3 und Z 8 bis 10 sowie bei 
Verwaltungsübertretungen gemäß § 366 Abs. 1 Z 1 der GewO 1994 hat die Geldstrafe mindestens 1.453 Euro zu 
betragen. 
 
(5) Der Unternehmer haftet für die über die von ihm beschäftigten Lenker verhängten Geldstrafen, sonstige in 
Geld bemessene Unrechtsfolgen und die Verfahrenskosten zur ungeteilten Hand. 
 
(6) Von den eingehobenen Strafgeldern fließen 30 vH der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand jener 
Behörde zu tragen hat, die das Strafverfahren in erster Instanz durchführt. Weitere 70 vH fließen dem 
Österreichischen Verkehrssicherheitsfonds zu. 
 
(7) Wurde die Bestellung eines Geschäftsführers nach § 39 der Gewerbeordnung 1994 oder nach anderen 
Verwaltungsvorschriften genehmigt, so ist der Geschäftsführer strafrechtlich verantwortlich und sind Strafen 
gegen ihn zu verhängen. Dies gilt sinngemäß auch für den Fall der Genehmigung der Bestellung eines 
Filialgeschäftsführers hinsichtlich der Betriebsstätte, für die er verantwortlich ist. 
 
(8) Wer als selbstständiger Kraftfahrer 

1. die wöchentliche Höchstarbeitszeit gemäß § 24c überschreitet, 
2. die gemäß § 24d vorgeschriebenen Ruhepausen nicht einhält, 
3. an Tagen, an denen er Nachtarbeit leistet, die gemäß § 24e Abs. 1 erlaubte Tagesarbeitszeit überschreitet 
oder 
4. geleistete Nachtarbeit nicht gemäß § 24e Abs. 2 ausgleicht, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von 72 Euro bis 1.815 Euro, im 
Wiederholungsfall von 145 Euro bis 1. 815 Euro zu bestrafen. 
 
(9) Wer als selbstständiger Kraftfahrer die Aufzeichnungs- oder Aufbewahrungspflicht gemäß § 24f verletzt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von 72 Euro bis 1.000 Euro, im 
Wiederholungsfall von 145 Euro bis 1.500 Euro zu bestrafen. 
 
§ 24a. (1) Die Bundesministerin/der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat bei der 
Bundesrechenzentrum GmbH ein automationsunterstütztes zentrales Verkehrsunternehmensregister im Sinne 
des Art. 16 Verordnung (EG) Nr. 1071/09 zu führen. Im Register werden die im Inland konzessionierten 
Güterbeförderungsunternehmen erfasst. Das Register wird zur Speicherung von Daten geführt, die erforderlich 
sind, um feststellen zu können, welche Güterbeförderungsunternehmen über eine Konzession verfügen, welche 
Verkehrsleiter oder rechtlichen Vertreter für diese Unternehmen bestellt wurden, über welche Art der Konzession 
diese Unternehmen verfügen, für welche Anzahl von Kraftfahrzeugen die Konzession erteilt wurde, 
gegebenenfalls die laufende Nummer der Gemeinschaftslizenz und der beglaubigten Kopien gemäß Art. 4 
Verordnung (EG) Nr. 1072/09. Weiters ist in dem Register auch die Anzahl, Kategorie und Art der 
schwerwiegenden Verstöße gemäß § 5 Abs. 2 Z 3 und die Namen der Personen, die für ungeeignet erklärt 
wurden, die Verkehrstätigkeiten eines Unternehmens zu leiten, zu erfassen. 
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(2) Die gemäß § 20 Abs. 5 zuständige Behörde sowie die gemäß § 21 zuständigen Verwaltungsstrafbehörden 
haben die erforderlichen Daten online über eine gesicherte Datenverbindung an die Bundesrechenzentrum 
GmbH zu übermitteln. 
 
(3) Folgende Daten sind gemäß Art. 16 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 1071/09 in das 
Verkehrsunternehmensregister einzutragen: 

1. Name und Rechtsform des Unternehmens; 
2. Anschrift der Niederlassung; 
3. Namen der Verkehrsleiter, die zur Erfüllung der Voraussetzungen hinsichtlich Zuverlässigkeit und fachlicher 
Eignung benannt wurden, oder gegebenenfalls eines rechtlichen Vertreters; 
4. Art der Konzession und Anzahl der Kraftfahrzeuge, für die die Konzession erteilt wurde, und gegebenenfalls 
laufende Nummer der Gemeinschaftslizenz und der beglaubigten Kopien; 
5. Anzahl, Kategorie und Art der in § 5 Abs. 2 Z 3 genannten schwerwiegenden Verstöße, die in den 
vorangehenden zwei Jahren zu einer rechtskräftigen Verurteilung oder einer Bestrafung geführt haben; 
6. Namen der Personen, die für ungeeignet erklärt wurden, als Verkehrsleiter die Verkehrstätigkeiten eines 
Unternehmens zu leiten, solange die Zuverlässigkeit der betreffenden Person nicht wieder hergestellt ist. 

 
(4) Die gemäß § 20 Abs. 5 zuständigen Behörden können auf die jeweils in Betracht kommenden Daten zugreifen 
und diese verwenden. Das Verkehrsunternehmensregister hat eine vollständige Protokollierung aller 
Datenabfragen vorzunehmen, aus der erkennbar ist, welcher Person welche Daten aus dem 
Verkehrsunternehmensregister übermittelt wurden. Diese Protokolldaten sind zu speichern und drei Jahre nach 
der Entstehung dieser Daten zu löschen. 
 
(5) Zusätzlich zu den in Abs. 3 genannten Daten sind folgende Daten in das Verkehrsunternehmensregister 
einzutragen: 

1. bei natürlichen Personen das Geburtsdatum; 
2. Nummer, Ausstellungsdatum und Ausstellungsland der Bescheinigung der fachlichen Eignung des 
Verkehrsleiters; 
3. soweit vorhanden, die Firmenbuchnummer des Verkehrsunternehmens. 

 
(6) Auskünfte aus dem Register sind im Wege der Datenfernverarbeitung zu erteilen: 

1. den Organen des Bundes, der Länder und der Gemeinden, soweit sie diese für die Wahrnehmung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben benötigen und 
2. den zuständigen Behörden anderer Staaten, sofern sich eine solche Verpflichtung aus diesem 
Bundesgesetz, aus unmittelbar anwendbarem Gemeinschaftsrecht oder anderen zwischenstaatlichen 
Abkommen ergibt. 

 
(7) Die Daten gemäß Abs. 3 Z 1 bis 4 sind öffentlich zugänglich. 
 
 
 
174.) Handelsstatistisches Gesetz 1995  
BGBl 173/1995 idF BGBl I 136/2001 
 
§ 23. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet oder nach anderen Bestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis 1.090 € zu bestrafen, wer der Auskunftspflicht nach diesem 
Bundesgesetz durch Verweigerung der Auskunft trotz mehrmaliger Aufforderung nicht nachkommt oder 
wissentlich entgegen zur Verfügung stehender Informationen unvollständige oder wahrheitswidrige Angaben 
macht. 
 
(2) Die Verfolgungsverjährungsfrist beträgt zwei Jahre. 
 
 
 
175.) Hebammengesetz  
BGBl 310/1994 idF BGBl I 197/2013 
 
§ 22a. (1) Die/Der Landeshauptfrau/-mann hat Hebammen, gegen die 

1. ein Verfahren über die Bestellung einer/eines Sachwalterin/Sachwalters nach § 268 allgemeines 
bürgerliches Gesetzbuch (ABGB), JGS Nr. 946/1811, eingeleitet und nach den §§ 118 und 119 
Außerstreitgesetz, BGBl. I Nr. 111/2003, fortgesetzt oder 
2. ein Strafverfahren wegen grober Verfehlungen bei Ausübung des Berufs, die mit gerichtlicher Strafe oder 
Verwaltungsstrafe bedroht sind, eingeleitet 

worden ist, die Ausübung des Berufs bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens gemäß Z 1 oder 2 zu 
untersagen, sofern es das öffentliche Wohl erfordert und Gefahr in Verzug ist. 
 
(2) Die/Der Landeshauptfrau/-mann hat Hebammen, die 

1. wegen einer psychischen Krankheit oder Störung oder 
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2. wegen gewohnheitsmäßigen Missbrauchs von Alkohol oder von Suchtmitteln 
zur Berufsausübung nicht fähig sind, bei Gefahr in Verzug die Ausübung des Berufs bis zur Höchstdauer von 
sechs Wochen zu untersagen. Die Untersagung kann um bis zu weitere sechs Wochen, längstens bis zum 
Abschluss des Verfahrens betreffend die Entziehung der Berufsberechtigung (§ 22), verlängert werden. 
 
(3) Über eine Untersagung gemäß Abs. 2 hat die/der Landeshauptfrau/-mann unverzüglich 

1. das nach § 109 Jurisdiktionsnorm, RGBl. Nr. 111/1895, zuständige Bezirksgericht wegen allfälliger 
Einleitung eines Verfahrens über die Bestellung einer/eines Sachwalterin/Sachwalters nach § 268 ABGB bzw. 
2. die Staatsanwaltschaft beim zuständigen Landesgericht wegen allfälliger Einleitung eines Strafverfahrens 

in Kenntnis zu setzen. 
 
(4) Die Gerichte sind verpflichtet, der/dem Landeshauptfrau/-mann sowie dem Österreichischen 
Hebammengremium 

1. die Einleitung, Fortsetzung und den Ausgang von Verfahren über die Bestellung einer/eines 
Sachwalterin/Sachwalters sowie 
2. die Beendigung eines Hauptverfahrens nach der Strafprozessordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 631, 

unverzüglich bekanntzugeben, soweit Hebammen hievon betroffen sind. Gleiches gilt für die 
Staatsanwaltschaften in Bezug auf die Einleitung und Beendigung eines Ermittlungsverfahrens gegen eine 
Hebamme als Beschuldigte (§ 48 Abs. 1 Z 1 StPO). 
 
(5) Vor einer Untersagung gemäß Abs. 1 oder 2 ist das Österreichische Hebammengremium und bei Hebammen, 
die ihren Beruf im Rahmen eines Dienstverhältnisses ausüben, auch die vorgesetzte Dienststelle zu hören. Die 
Untersagung ist dem Österreichischen Hebammengremium sowie der/dem Dienstgeberin/Dienstgeber in jedem 
Falle mitzuteilen. 
 
(6) Gegen eine Untersagung gemäß Abs. 1 oder 2 steht der/dem Betroffenen sowie dem Österreichischen 
Hebammengremium die Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Landes offen. Die Beschwerde hat keine 
aufschiebende Wirkung. 
 
§ 41. (1) Die Behörden, Kammern und sonstige zur Vertretung von Standesinteressen berufenen Körperschaften 
öffentlichen Rechts sowie die Träger der Sozialversicherung haben innerhalb ihres Wirkungsbereiches dem 
Österreichischen Hebammengremium auf Verlangen die zur Erfüllung seiner Obliegenheiten erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen und es in seiner Wirksamkeit zu unterstützen. Das Österreichische Hebammengremium ist 
gegenüber diesen Einrichtungen zu dem gleichen Verhalten verpflichtet. 
 
(2) Gesetzes- und Verordnungsentwürfe, die Interessen berühren, deren Vertretung dem Österreichischen 
Hebammengremium zukommt, sind dem Österreichischen Hebammengremium unter Einräumung einer 
angemessenen Frist zur Begutachtung zu übermitteln. 
 
(3) Die Staatsanwaltschaften sind verpflichtet, das Österreichische Hebammengremium 

1. von der Einleitung und Beendigung eines Ermittlungsverfahrens gegen sowie 
2. von der Verhängung und Aufhebung der Untersuchungshaft über ein Mitglied 

zu verständigen. 
 
(4) Die Gerichte sind verpflichtet, das Österreichische Hebammengremium 

1. von der Beendigung eines Hauptverfahrens nach der Strafprozessordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 631, 
gegen sowie 
2. von der Einleitung, Fortsetzung und dem Ausgang von Verfahren über die Bestellung einer/eines 
Sachwalterin/Sachwalters für ein Mitglied  

zu verständigen und ihm eine Ausfertigung des rechtskräftigen Urteils bzw. Beschlusses zu übersenden. 
 
(5) Die Verwaltungsbehörden sind, soweit es sich um im Zusammenhang mit der Ausübung des 
Hebammenberufs stehende Verwaltungsübertretungen handelt, verpflichtet, das Österreichische 
Hebammengremium von der Einleitung und Beendigung eines Verwaltungsstrafverfahrens gegen ein Mitglied zu 
verständigen und ihm eine Ausfertigung des rechtskräftigen Straferkenntnisses zu übersenden. 
 
(6) Das Österreichische Hebammengremium hat innerhalb seines Wirkungsbereichs den zuständigen Behörden 
der anderen EWR-Vertragsstaaten und der Schweizerischen Eidgenossenschaft die zur Anwendung 

1. der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen sowie 
2. der Richtlinie 2011/24/EU über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung 

erforderlichen Auskünfte gemäß Abs. 7, insbesondere im Wege des Binnenmarktinformationssystems (IMI), zu 
erteilen. 
 
(7) Die Auskunftspflicht gemäß Abs. 6 umfasst Informationen betreffend Hebammen, 

1. die in Österreich in das Hebammenregister eingetragen sind oder waren, insbesondere über das Vorliegen 
von strafrechtlichen oder verwaltungsstrafrechtlichen Maßnahmen oder sonstige schwerwiegende, genau 
bestimmte Sachverhalte, die sich auf die Ausübung des Hebammenberufs auswirken könnten, und 
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2. die in Österreich den Hebammenberuf ausüben und in einem anderen EWR-Vertragsstaat oder der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft vorübergehend Dienstleistungen als Hebamme erbringen wollen, über 
die Rechtmäßigkeit der Berufsausübung der/des Berufsangehörigen in Österreich sowie über die Tatsache, 
dass keine berufsbezogenen strafrechtlichen Sanktionen vorliegen. 

  
§ 54a. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 3.600 Euro zu bestrafen, 
wer 

1. eine Tätigkeit als Hebamme ausübt, ohne hierzu nach diesem Bundesgesetz oder nach anderen 
gesetzlichen Vorschriften berechtigt zu sein, oder 
2. jemanden, der eine Tätigkeit als Hebamme ausübt, ohne nach diesem Bundesgesetz oder nach anderen 
gesetzlichen Vorschriften hiezu berechtigt zu sein, zu einer derartigen Tätigkeit heranzieht, oder 
3. eine Tätigkeit unter der in diesem Bundesgesetz festgelegten Berufsbezeichnung (§ 1) ausübt oder eine 
solche Berufsbezeichnung führt, ohne hiezu berechtigt zu sein, oder 
4. durch Handlungen oder Unterlassungen den im § 4 Abs. 1, § 5, § 6, § 7 Abs. 1, § 8 Abs. 1, § 9, § 10, § 17 
Abs. 1, § 18, § 19 Abs. 2 und 4, § 20, § 21 Abs. 2 und 3, § 42a Abs. 1, § 42c Abs. 1 oder § 51 enthaltenen 
Anordnungen oder Verboten zuwiderhandelt, oder 
5. Anordnungen oder Verboten zuwiderhandelt, die in den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnungen enthalten sind. 

 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Die Geldstrafen fließen dem Österreichischen Hebammengremium zu. 
 
 
 
176.) Heeresdisziplinargesetz 2014  
BGBl I 2/2014  
 
§ 64. (1) Der für den Beschuldigten zuständige Einheitskommandant darf in einem bei ihm anhängigen 
Disziplinarverfahren ohne Ermittlungsverfahren eine Disziplinarverfügung erlassen (abgekürztes Verfahren), 
sofern 

1.   a) ein Beschuldigter vor einem Vorgesetzten, der zumindest Einheitskommandant ist, eine 
Pflichtverletzung gestanden hat oder 
b) eine Pflichtverletzung auf Grund eines eindeutigen Sachverhalts als erwiesen anzunehmen ist oder 
c) ein Beschuldigter wegen des der Pflichtverletzung zugrunde liegenden Tatbestandes rechtskräftig im 
Rahmen eines strafgerichtlichen Verfahrens verurteilt oder verwaltungsstrafbehördlichen Verfahrens 
bestraft wurde 

und 
2. keine strengere Disziplinarstrafe erforderlich ist als 

a) ein Ausgangsverbot bei Soldaten, die den Grundwehrdienst leisten, oder 
b) eine Geldbuße bei allen anderen Soldaten. 

 
(2) Hinsichtlich der Einstellung gilt § 62 Abs. 3 und 4. 
 
(3) Disziplinarverfügungen können mündlich oder schriftlich ergehen. Sie sind gegen einen Wehrpflichtigen, der 
im Zeitpunkt der Erlassung dem Miliz- oder Reservestand angehört, jedenfalls schriftlich zu erlassen. 
 
(4) Der Spruch der Disziplinarverfügung hat zu enthalten 

1. die als erwiesen angenommenen Taten, 
2. die durch die Taten verletzten Pflichten, 
3. die verhängte Strafe oder einen Schuldspruch ohne Strafe, 
4. den allfälligen Ausschluss der Veröffentlichung und 
5. die angewendeten gesetzlichen Bestimmungen. 

Disziplinarverfügungen bedürfen keiner Begründung. 
 
 
 
177.) Heeresgebührengesetz 2001  
BGBl I 31/2001 idF BGBl I 181/2013 
 
§ 50. Wer den im § 33 Abs. 4, § 34 Abs. 1 erster Satz oder im § 43 Abs. 5 festgelegten Pflichten zuwiderhandelt 
oder in den Fällen des § 33, § 34 Abs. 1 oder des § 43 unwahre oder unvollständige Angaben macht, begeht, 
sofern diese Tat nicht einen gerichtlich strafbaren Tatbestand darstellt, eine Verwaltungsübertretung und ist 
hierfür von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion 
zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion mit Geldstrafe bis zu 700 Euro zu 
bestrafen. 
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178.) Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetz 1998  
BGBl I 22/1999 idF BGBl I 79/2013 
 
§ 4a. (1) Auf der Grundlage der Evidenz der Studierenden hat die Rektorin oder der Rektor der Österreichischen 
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft in jedem Semester ein Verzeichnis der Studierenden, über Antrag 
auch auf elektronischen Datenträgern, ehestmöglich zur Verfügung zu stellen. Dieses Verzeichnis hat Angaben 
über Namen, Matrikelnummer, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Geburtsdatum, Anschrift am Studienort und 
Heimatort, und, wenn vorhanden, die E-Mail-Adresse, sowie über die Zulassung zum Studium zu enthalten. 
 
(2) Die Rektorin oder der Rektor hat der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft in jedem 
Semester ein Verzeichnis der Studierenden an den Pädagogischen Hochschulen, über Antrag auch auf 
elektronischen Datenträgern, ehestmöglich zur Verfügung zu stellen. Dieses Verzeichnis hat Angaben über 
Namen, Matrikelnummer, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Geburtsdatum, Anschrift am Studienort und Heimatort 
sowie über die Angehörigkeit zur jeweiligen Pädagogischen Hochschule zu enthalten. 
 
(3) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat der Österreichischen Hochschülerinnen- und 
Hochschülerschaft in jedem Semester ein Verzeichnis der Studierenden an den Fachhochschul-Studiengängen, 
über Antrag auch auf elektronischen Datenträgern, ehestmöglich zur Verfügung zu stellen. Dieses Verzeichnis 
hat Angaben über Namen, Matrikelnummer, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Geburtsdatum, Anschrift am 
Studienort und Heimatort sowie über die Angehörigkeit zum jeweiligen Fachhochschul-Studiengang zu enthalten. 
(Anm.: tritt nach Maßgabe eines besonderen Bundesgesetzes in Kraft) 
 
(4) Die Rektorin oder der Rektor hat der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft in jedem 
Semester ein Verzeichnis der Studierenden an der Universität für Weiterbildung Krems über Antrag auch auf 
elektronischen Datenträgern, ehestmöglich zur Verfügung zu stellen. Dieses Verzeichnis hat Angaben über 
Namen, Matrikelnummer, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Geburtsdatum, Anschrift am Studienort und 
Heimatort, und, wenn vorhanden, die E-Mail-Adresse, sowie über die Angehörigkeit zur jeweiligen 
Bildungseinrichtung zu enthalten. 
 
(5) Die Erhalter der Bildungseinrichtungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 haben der Bundesministerin oder dem 
Bundesminister die Daten gemäß Abs. 3 und 4 ab dem Ende der für die Durchführung der Aufnahmen bzw. 
Meldung der Fortsetzung der Studien an diesen Bildungseinrichtungen festgelegten Fristen (zB Inskriptionsfrist 
oder Zulassungsfrist) ehestmöglich zur Verfügung zu stellen. 
 
(6) Die entgeltliche oder unentgeltliche Weitergabe von Daten und Datenträgern an Dritte ist eine 
Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 218 Euro bis zu 2.180 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen ist, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist. 
 
§ 10. (1) Die Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften und die in ihren Organen vertretenen wahlwerbenden 
Gruppen sind berechtigt, Veranstaltungen an der jeweiligen Universität durchzuführen. Solche Veranstaltungen 
sind der Rektorin oder dem Rektor mindestens 72 Stunden vor Beginn der Veranstaltung anzuzeigen. Bei 
Unterlassung der fristgerechten Anzeige geht das Recht auf Durchführung dieser Veranstaltung verloren. Die 
Rektorin oder der Rektor bestimmt, welche Räume für welchen Zeitraum für Veranstaltungen zur Verfügung 
gestellt werden. Diese Veranstaltungen sind grundsätzlich öffentlich, jedoch kann der Zutritt erforderlichenfalls auf 
Angehörige der jeweiligen Universität eingeschränkt und mit einer den räumlichen Verhältnissen entsprechenden 
Zahl begrenzt werden. Die Rektorin oder der Rektor kann eine Veranstaltung innerhalb von 48 Stunden nach der 
Anzeige untersagen, wenn ihre Durchführung insbesondere im Hinblick auf das Fehlen geeigneter Räume nur 
unter Beeinträchtigung des Lehr- und Forschungsbetriebes sichergestellt werden könnte. 
 
(2) Die Begrenzung des Zutritts zu Veranstaltungen und die Untersagung von Veranstaltungen hat durch 
Bescheid der Rektorin oder des Rektors zu erfolgen. Gegen diesen Bescheid kann binnen zwei Wochen 
Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht erhoben werden. 
 
(3) Die Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften, die für ihre Organe wahlwerbenden Gruppen sowie die 
zugelassenen Kandidatinnen und Kandidaten für die Studienvertretungen sind berechtigt, an den von der 
Rektorin oder dem Rektor zur Verfügung gestellten Plakatflächen Informationen anzubringen und an der 
jeweiligen Universität Informationsmaterial zu verteilen. Bei der Verteilung von Informationsmaterial in Hörsälen 
ist darauf zu achten, dass dadurch der Lehr- und Prüfungsbetrieb nicht beeinträchtigt wird. 
 
(4) Auf der Grundlage der Evidenz der Studierenden hat die Rektorin oder der Rektor der jeweiligen 
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft in jedem Semester ein Verzeichnis der Studierenden, über Antrag 
auch auf elektronischen Datenträgen, zur Verfügung zu stellen. Dieses Verzeichnis hat Angaben über Namen, 
Matrikelnummer, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Geburtsdatum, Anschrift am Studienort und Heimatort, und, 
wenn vorhanden, die E-Mail-Adresse, sowie über die Angehörigkeit zur Studienrichtung zu enthalten. 
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(5) Die jeweilige Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft hat den für ihre Organe wahlwerbenden Gruppen und 
den zugelassenen Kandidatinnen und Kandidaten auf deren Verlangen Abschriften dieses Verzeichnisses der 
Studierenden, über Antrag auch auf elektronischen Datenträgern, zur Verfügung zu stellen. Der Antrag ist von der 
oder dem Zustellungsbevollmächtigten der jeweiligen wahlwerbenden Gruppe oder der zugelassenen Kandidatin 
oder dem zugelassenen Kandidaten zu unterfertigen, die oder der für die gesetzeskonforme Verwendung der 
Daten verantwortlich ist. 
 
(6) Die entgeltliche oder unentgeltliche Weitergabe von Daten und Datenträgern an Dritte ist eine 
Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 218 Euro bis zu 2.180 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen ist, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist. 
 
(7) Die oder der Vorsitzende jeder Universitätsvertretung hat das Recht, Informationen über die Verwendung der 
Studienbeiträge beim Rektorat der jeweiligen Universität einzuholen. Das Rektorat ist verpflichtet, die 
entsprechenden Informationen schriftlich zu erteilen. Die oder der Vorsitzende jeder Universitätsvertretung ist 
verpflichtet, die Studierenden der jeweiligen Universität darüber zu informieren. 
 
(8) Die oder der Vorsitzende jeder Universitätsvertretung hat gemäß § 21 Abs. 15 Universitätsgesetz 2002 das 
Recht, in den Sitzungen des Universitätsrates zu Tagesordnungspunkten, die ihren Aufgabenbereich betreffen, 
insbesondere zu 
1. Genehmigung des Entwicklungsplans, 
2. Genehmigung des Organisationsplans, 
3. Genehmigung des Entwurfs der Leistungsvereinbarung und 
4. Stellungnahme zu Curricula und Studienangeboten außerhalb der Leistungsvereinbarung angehört zu werden. 
 
(9) Die Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften sind zur Führung des Bundeswappens im Sinne des 
Wappengesetzes, BGBl. Nr. 159/1984, berechtigt. 
 
§ 51. (1) Die Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft und die Hochschülerinnen- und 
Hochschülerschaften an den Universitäten unterstehen der Aufsicht der Bundesministerin oder des 
Bundesministers. Die Bundesvertretung, die Universitätsvertretungen und die Wahlkommissionen haben die 
Protokolle über die von ihnen gefassten Beschlüsse binnen zwei Wochen nach Beschlussfassung der 
Bundesministerin oder dem Bundesminister, alle anderen Organe der Rektorin oder dem Rektor unaufgefordert 
vorzulegen. 
 
(2) Zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Beschlüsse sind allenfalls notwendige Auskünfte zu erteilen und 
Überprüfungen an Ort und Stelle zuzulassen. Stellt die Rektorin oder der Rektor dabei die Rechtswidrigkeit von 
Beschlüssen im Sinne des Abs. 3 fest, hat sie oder er die Bundesministerin oder den Bundesminister zu 
informieren. 
 
(3) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat in Ausübung ihres oder seines Aufsichtsrechts durch 
Bescheid den Beschluss eines Organs und die Wahl oder Abwahl der oder des Vorsitzenden und der 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter aufzuheben, wenn der Beschluss oder die Wahl 

1. von einem unzuständigen Organ stammt oder 
2. unter erheblicher Verletzung von Verfahrensvorschriften zustande gekommen ist oder 
3. im Widerspruch zu geltenden Gesetzen oder Verordnungen steht oder 
4. der Beschluss wegen seiner finanziellen Auswirkungen nicht durchführbar ist. 

Im Bescheid ist den Organen aufzutragen, den der Rechtsanschauung der Bundesministerin oder des 
Bundesministers entsprechenden Rechtszustand mit den rechtlich zu Gebote stehenden Mitteln unverzüglich 
herzustellen. 
 
(4) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat in Ausübung ihres oder seines Aufsichtsrechtes durch 
Bescheid die Rechtswidrigkeit der Handlung einer oder eines Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder eines 
Stellvertreters festzustellen, wenn die oder der Vorsitzende oder die Stellvertreterin oder der Stellvertreter in 
Ausübung ihrer oder seiner Funktion eine Handlung vorgenommen oder unterlassen hat, die im Widerspruch zu 
geltenden Gesetzen oder Verordnungen steht. 
 
(5) Die oder der Vorsitzende oder die Stellvertreterin oder der Stellvertreter sind im Fall des Abs. 4 verpflichtet, 
den der Rechtsanschauung der Bundesministerin oder des Bundesministers entsprechenden Rechtszustand 
unverzüglich herzustellen. 
 
(6) Das rechtswidrige Handeln einer oder eines Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder eines Stellvertreters 
gemäß Abs. 4 ist eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 218 Euro bis 2.180 Euro, im Falle der 
Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen ist, wenn die Tat nicht den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist. 
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179.) Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz  
BGBl I 74/2011 
 
§ 32. Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig einen Studiengang oder eine Bildungseinrichtung, die nach den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zu akkreditieren oder zu registrieren ist, ohne Vorliegen einer 
entsprechenden Akkreditierung oder Registrierung betreibt oder dem Hochschulwesen eigentümliche 
Bezeichnungen oder akademische Grade, ohne nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes dazu 
berechtigt zu sein, verleiht, vermittelt oder führt, begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung, die von der örtlich 
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von bis zu 25.000 Euro zu bestrafen ist. 
 
 
 
180.) Holzhandelsüberwachungsgesetz  
BGBl I 178/2013 
 
§ 14. (1) Wer 

1. entgegen Art. 4 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 2173/2005 ein Holzprodukt in die Europäische Union 
einführt, 
2. entgegen Art. 4 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 995/2010 Holz oder ein Holzerzeugnis in Verkehr bringt, 
3. entgegen Art. 4 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 995/2010 eine dort genannte Sorgfaltspflichtregelung nicht, 
nicht richtig oder nicht vollständig auf dem neuesten Stand hält oder nicht regelmäßig bewertet, 
4. eine Information nach Art. 5 erster Satz der Verordnung (EU) Nr. 995/2010 durch eine Aufzeichnung nicht 
dokumentiert oder der zuständigen Behörde auf Anforderung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig zur Verfügung stellt, soweit das Inverkehrbringen im Sinne von Art. 2 Buchstabe b der Verordnung 
(EU) Nr. 995/2010 zum Zeitpunkt der Anforderung nicht mehr als fünf Jahre zurückliegt, 
5. eine Information nach Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 995/2010 in Verbindung mit Art. 3 
der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 607/2012 durch eine Aufzeichnung nicht dokumentiert oder der 
zuständigen Behörde auf Anforderung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig zur Verfügung 
stellt, soweit das Inverkehrbringen im Sinne von Art. 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 995/2010 zum 
Zeitpunkt der Anforderung nicht mehr als fünf Jahre zurückliegt, 
6. einen Nachweis zum Risikobewertungsverfahren nach Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b oder zum 
Risikominderungsverfahren nach Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 995/2010, jeweils in 
Verbindung mit Art. 5 Abs. 2 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 607/2012, der von der zuständigen 
Behörde angefordert wird, nicht erbringt, 
7. einer nach § 5, § 7 oder § 8 angeordneten, den Voraussetzungen dieser Bestimmungen entsprechenden 
Maßnahme nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, 
8. entgegen § 10 Abs. 1 Z 1 oder Z 2 eine Auskunft oder Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig erteilt bzw. zur Verfügung stellt oder 
9. entgegen § 10 Abs. 1 Z 3 bis 5 eine Maßnahme nicht duldet oder Unterstützung nicht leistet, 
begeht eine Verwaltungsübertretung. 

 
(2) Die Verwaltungsübertretung ist von der Bezirksverwaltungsbehörde 

1. im Fall des Abs. 1 Z 1, 2 und 7 mit einer Geldstrafe bis zu 15.000 € und 
2. im Fall des Abs. 1 Z 3 bis 6, 8 und 9 mit einer Geldstrafe bis zu 7.000 € 

zu bestrafen. 
 
(3) Wer eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 Z 1 oder 2 vorsätzlich begeht und wegen einer solchen Tat 
schon zumindest einmal bestraft wurde, ist mit Geldstrafe bis zu 30.000 € zu bestrafen. 
 
(4) Eine Person ist gemäß Abs. 1 bis 3 nicht zu bestrafen, wenn die Tat nach einer anderen 
Verwaltungsbestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist. 
 
§ 15. (1) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann bei einer Verwaltungsübertretung nach § 14 im Straferkenntnis die 
Strafe des Verfalls der Holzprodukte nach der Verordnung (EG) Nr. 2173/2005 oder des Holzes und der 
Holzerzeugnisse nach der Verordnung (EU) Nr. 995/2010, die Gegenstand des Verfahrens sind, aussprechen 
und zur Sicherung des Verfalls deren Beschlagnahme anordnen. 
 
(2) Die Anordnung des Erlags eines Geldbetrages an Stelle der Beschlagnahme ist nicht zulässig. 
 
(3) Verfallene Holzprodukte sowie verfallenes Holz oder verfallene Holzerzeugnisse sind nutzbringend zu 
verwerten, sofern dies wirtschaftlich erscheint und nicht nach der Verordnung (EG) Nr. 338/97 vorzugehen ist. 
Anderenfalls sind diese auf Kosten des früheren Eigentümers zu vernichten. 
 
 
 
181.) Hypothekenbankgesetz  
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dRGBl. S 375/1899 idF BGBl I 48/2006 
 
§ 5a. (1) Unbeschadet der Rechte der Kreditanstalten auf Grund des Pfandbriefgesetzes dürfen nur die den 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes entsprechenden Schuldverschreibungen unter der Bezeichnung 
“Pfandbrief”, “Kommunalbrief”, “Kommunalschuldverschreibung” oder “öffentlicher Pfandbrief” oder unter einer 
anderen Bezeichnung, die eines dieser Worte enthält, in Verkehr gebracht werden. 
 
(2) Schuldverschreibungen von privatrechtlichen Hypothekenbanken mit Sitz außerhalb Österreichs dürfen unter 
den dafür dort erlaubten Bezeichnungen in Verkehr gebracht werden. Werden diese Bezeichnungen hiebei in 
einer deutschen Übersetzung verwendet, ist die Bezeichnung in der Originalsprache beizufügen. Wird beim 
Vertrieb von Schuldverschreibungen von privatrechtlichen Hypothekenbanken mit Sitz außerhalb Österreichs eine 
der in Abs. 1 angeführten Bezeichnungen für sich allein oder in Verbindung mit einer anderen Bezeichnung 
verwendet, so dürfen derartige Schuldverschreibungen außerdem nur dann in Verkehr gebracht werden, wenn 
sie inhaltlich den Bestimmungen des Art. 22 Abs. 4 der Richtlinie des Rates zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 
(85/611/EWG in der Fassung 2001/108/EG) genügen. 
 
(3) Wer, ohne hiezu berechtigt zu sein, Schuldverschreibungen unter der Bezeichnung “Pfandbrief”, 
“Kommunalbrief”, “Kommunalschuldverschreibung” oder “öffentlicher Pfandbrief” entgegen den Abs. 1 und 2 in 
Verkehr bringt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 30.000 Euro 
zu bestrafen. 
 
§ 37. (1) Wer für eine Hypothekenbank wissentlich Hypothekenpfandbriefe über den Betrag hinaus ausgibt, 
welcher durch die in das Hypothekenregister eingetragenen Werte vorschriftsmäßig gedeckt ist, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 30.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Ebenso wird bestraft, wer 

1. für eine Hypothekenbank wissentlich über einen in das Hypothekenregister eingetragenen Wert durch 
Veräußerung oder Belastung verfügt, obwohl die sonstigen in das Hypothekenregister eingetragenen Werte 
zur vorschriftsmäßigen Deckung der Hypothekenpfandbriefe und der Ansprüche des Vertragspartners der 
Hypothekenbank aus einem Sicherungsgeschäft (Derivativvertrag) nicht ausreichen, oder 
2. es entgegen § 31 Abs. 2 Satz 2 unterlässt, bei der Rückzahlung einer Hypothek das gezahlte Geld dem 
Treuhänder zur Verwahrung zu übergeben. 

  
§ 38. Wer für eine Hypothekenbank Hypothekenpfandbriefe ohne die nach § 30 Abs. 3 erforderliche 
Bescheinigung ausgibt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 10.000 
Euro zu bestrafen. 
 
§ 39. Wer der Vorschrift des § 2 zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit 
Geldstrafe bis zu 30.000 Euro zu bestrafen. 
 
§ 40. (1) Eine Verwaltungsübertretung nach den §§ 37 bis 39 liegt nicht vor, wenn die Tat den Tatbestand einer in 
die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 
(2) Für Verwaltungsübertretungen gemäß den §§ 37 bis 39 gilt anstelle der Verjährungsfrist des § 31 Abs. 2 VStG 
von sechs Monaten eine Verjährungsfrist von 18 Monaten. 
 
 
 
182.) Immissionsschutzgesetz - Luft  
BGBl I 115/1997 idF BGBl I 77/2010 
 
§ 30. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlung bildet, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist zu bestrafen 

1. mit Geldstrafe bis zu 36.340 Euro, wer einen gemäß § 13a Abs. 2 erteilten Auftrag nicht oder nicht 
fristgerecht befolgt oder eine Anlage gemäß § 21a Abs. 1 oder eine Anlage gemäß einer Verordnung nach § 
21 ohne Genehmigung errichtet oder eine wesentliche Änderung vornimmt; 
2. mit Geldstrafe bis zu 7.270 Euro, wer einer Anordnung in einer Verordnung nach § 10, ausgenommen 
Anordnungen gemäß §§ 14 und 16 Abs. 1 Z 4, oder nach § 13 Abs. 3, den Bestimmungen des § 21a Abs. 4 
und 6 oder einer Anordnung gemäß § 26b Abs. 2 zuwiderhandelt oder wer zur Erlangung einer 
Ausnahmegenehmigung gemäß § 14 Abs. 2 Z 4 falsche Angaben macht oder eine Kennzeichnung gemäß § 
14 Abs. 4 oder § 14a Abs. 4 missbräuchlich verwendet; 
3. mit Geldstrafe bis zu 3.630 Euro, wer 
a) einem Auftrag der Behörde zur Vorlage eines Sanierungskonzepts gemäß § 13a Abs. 1 nicht oder nicht 
fristgerecht nachkommt, 
b) die Erteilung von Auskünften gemäß §§ 9 Abs. 3 und 25 verweigert oder die Auskünfte nicht fristgerecht 
erteilt, 
c) eine gemäß § 25 vorgesehene Emissionserklärung nicht oder nicht fristgerecht abgibt, 
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d) die Organe der zuständigen Behörden an der Ausübung der in § 26 vorgesehenen Kontrollbefugnisse 
hindert, 
e) einer Aufzeichnungs- oder Meldepflicht gemäß § 21a Abs. 5 nicht nachkommt, 
f) einer Genehmigungsvoraussetzung gemäß § 21 Abs. 2 zuwiderhandelt; 
4. mit Geldstrafe bis zu 2.180 Euro, wer einer gemäß §§ 14 und 16 Abs. 1 Z 4 erlassenen und entsprechend 
kundgemachten Anordnung gemäß § 10 zuwiderhandelt. 

Bei einer Verwaltungsübertretung im Sinne der Z 4 kann im Fall von Überschreitungen einer 
Geschwindigkeitsbeschränkung eine Organstrafverfügung (§ 50 VStG) in Höhe von 50 Euro verhängt werden, 
sofern die Überschreitung nicht mehr als 30 km/h beträgt. Im Fall von Übertretungen von zeitlichen und 
räumlichen Beschränkungen kann eine Organstrafverfügung in Höhe von 70 Euro verhängt werden. 
 
(2) Die auf Grund dieses Bundesgesetzes verhängten Geldstrafen fließen der Gebietskörperschaft zu, die den 
Aufwand jener Behörde zu tragen hat, die die Geldstrafe verhängte. 
 
(3) Beim begründeten Verdacht einer Übertretung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes oder der aufgrund 
dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen, insbesondere des § 14, kann von Organen des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes und der Straßenaufsicht als vorläufige Sicherheit gemäß § 37a VStG ein Betrag bis zu 1.500 
Euro festgesetzt werden. 
 
 
 
183.) Immobilien-Investmentfondsgesetz  
BGBl I 80/2003 idF BGBl I 70/2013 
 
§ 38. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür von der Finanzmarktaufsichtsbehörde mit 
einer Geldstrafe bis zu 60.000 Euro zu bestrafen, wer entgegen der Bestimmung des § 36 wirbt. Ebenso ist zu 
bestrafen, wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) einer Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien die Anzeigepflicht 
gemäß § 3 Abs. 3 Z 1, die Hinterlegungsverpflichtung gemäß § 7 Abs. 3, die Anzeigepflichten gemäß § 11 Abs. 1 
oder 4 oder § 15 Abs. 2, die Vorlagefrist gemäß § 13 Abs. 3 oder die Melde- oder Anzeigepflichten gemäß § 34 
Abs. 5 verletzt. 
 
(2) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür von der Finanzmarktaufsichtsbehörde mit einer 
Geldstrafe bis zu 60.000 Euro zu bestrafen, wer, ohne hierzu berechtigt zu sein, die Bezeichnungen “Immobilien-
Kapitalanlagefonds”, “Kapitalanlagefonds für Immobilien”, “Immobilienfonds”, “Immobilieninvestmentfonds”, 
“Immobilieninvestmentanteilschein” oder gleichbedeutende Bezeichnungen oder Abkürzungen von solchen 
Bezeichnungen oder die Bezeichnung “mündelsicher” oder gleichbedeutende Bezeichnungen oder Abkürzungen 
entgegen § 20 führt. 
 
(3) Bei Verwaltungsübertretungen nach dieser Bestimmung gilt anstelle der Verjährungsfrist des § 31 Abs. 1 
VStG eine Verjährungsfrist von 18 Monaten. 
 
 
 
184.) Informationssicherheitsgesetz  
BGBl I 23/2002 
 
§ 10. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung erfüllt, begeht eine Verwaltungsübertretung, 

1. wer die Verschwiegenheitspflicht nach § 4 Z 1 verletzt oder 
2. wer entgegen § 4 Z 2 Schutzstandards nicht einhält, wenn dadurch ein Unbefugter Kenntnis von 
klassifizierten Informationen erlangt. 

  
(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis 3.000 Euro 
zu bestrafen. 
 
 
 
185.) Ingenieurgesetz 2006  
BGBl I 120/2006 idF BGBl I 129/2013 
 
§ 5. (1) Eine von den Bezirksverwaltungsbehörden mit einer Geldstrafe von 200 Euro bis zu 15.000 Euro zu 
bestrafende Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. die Standesbezeichnung „Ingenieur“, auch in Wortgruppen oder Wortverbindungen, seinem Namen beifügt, 
ohne dazu berechtigt zu sein, oder 
2. als Vereinigung oder Körperschaft die Bezeichnung „Ingenieur“, auch in Kurzform, in seinem Namen führt, 
ohne dazu im Sinne des § 1 Abs. 4 berechtigt zu sein, oder 
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3. die Bezeichnung „Diplom-HTL-Ingenieur“ oder „Diplom-HLFL-Ingenieur“ führt, ohne dazu berechtigt zu sein, 
oder 
4. die Bezeichnung „Diplom-HTL-Ingenieur“ oder „Diplom-HLFL-Ingenieur“ so führt, dass damit die 
Berechtigung zur Führung eines akademischen Grades vorgetäuscht wird. 

  
 
 
186.) Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz  
BGBl 324/1977 idF BGBl I 39/2011 
 
§ 14. (1) Alle Behörden und Ämter, die Träger der Sozialversicherung, die Bauarbeiter-Urlaubs- und 
Abfertigungskasse sowie die gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind 
verpflichtet, die IEF-Service GmbH und deren Geschäftsstellen und die Gerichte in der Erfüllung ihrer Aufgaben 
gemäß diesem Bundesgesetz zu unterstützen. 
 
(2) Der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und die Personen, die Einblick in die Arbeitsentgeltunterlagen haben oder 
hatten, sowie alle Behörden, Ämter, Träger der Sozialversicherung und die Bauarbeiter-Urlaubs- und 
Abfertigungskasse sind verpflichtet, dem zuständigen Verwalter unverzüglich alle Auskünfte zu erteilen, die er für 
Erklärungen nach § 6 Abs. 5 benötigt. 
 
(3) Der Arbeitgeber, der zuständige Verwalter, die Arbeitnehmer sowie die Personen, die Einblick in die 
Arbeitsentgeltunterlagen haben oder hatten, sind verpflichtet, der IEF-Service GmbH, deren Geschäftsstellen und 
Beauftragten sowie den Gerichten alle Auskünfte zu erteilen, die zur Durchführung dieses Bundesgesetzes 
erforderlich sind. 
 
(4) Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger ist verpflichtet, auf 
automationsunterstütztem Wege gespeicherte Daten (§ 31 Abs. 4 Z 3 ASVG) über die Versicherungszeiten des 
Arbeitnehmers beim insolventen Arbeitgeber im Sinne des § 1 Abs. 1 und die Beträge, mit denen der 
Arbeitnehmer von diesem Arbeitgeber versichert worden ist, an die IEF-Service GmbH und deren 
Geschäftsstellen sowie an die Gerichte und an das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz zu übermitteln, die für diese Stellen eine wesentliche Voraussetzung zur Wahrnehmung der 
ihnen nach diesem Bundesgesetz übertragenen Aufgaben bilden. 
 
(5) Der Bundesminister für Inneres hat der IEF-Service GmbH und deren Geschäftsstellen die Meldedaten, die für 
diese zur Wahrnehmung der ihnen gesetzlich, insbesondere nach diesem Bundesgesetz und nach dem IEFG 
übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bilden, im Wege automationsunterstützter 
Datenübermittlung aus dem Zentralen Melderegister (ZMR) gemäß § 16a Abs. 4 des Meldegesetzes 1991, BGBl. 
Nr. 9/1992, in der Weise zur Verfügung zu stellen, dass diese den Gesamtdatensatz bestimmter Personen im 
Datenfernverkehr ermitteln können. 
 
(6) Die zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung des Bundesministeriums für 
Finanzen ist verpflichtet, der IEF-Service GmbH und deren Geschäftsstellen alle zur Wahrnehmung der 
gesetzlich übertragenen Aufgaben notwendigen Daten, die sie im Rahmen von Kontrollen oder bei der Führung 
der zentralen Verwaltungsstrafevidenz erhoben hat, in einer für die IEF-Service GmbH technisch geeigneten 
Form zur Verfügung zu stellen. 
 
(7) Hat das Insolvenzgericht der Staatsanwaltschaft eine Anzeige gemäß § 261 IO erstattet, so hat dieses Gericht 
auch die IEF-Service GmbH in Wien darüber in Kenntnis zu setzen. 
 
§ 16. (1) Arbeitgeber, die wissentlich unwahre Angaben machen oder vorsätzlich die Erklärung nach § 6 Abs. 4 
grundlos verweigern oder ihrer Auskunftspflicht nach § 14 Abs. 3 vorsätzlich nicht nachkommen, begehen, sofern 
die Tat nicht mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und sind von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe von 365 Euro bis 1.455 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Für mehrere danach strafbare Handlungen ist nur auf eine einzige Strafe zu erkennen. 
 
(3) Die Eingänge aus den gemäß Abs. 1 verhängten Geldstrafen fließen dem Insolvenz-Entgelt-Fonds zu. 
 
 
 
187.) Insolvenzordnung  
RGBl 337/1914 idF BGBl I 29/2010 
 
 
§ 268. (1) Das Schuldenberatungszeichen besteht aus dem Wappen der Republik Österreich (Bundeswappen) 
und der Wortfolge „Staatlich anerkannte Schuldenberatung“; es ist in der Anlage A festgelegt. 
 
(2) Das Schuldenberatungszeichen darf nur von Schuldenberatungsstellen, die gemäß § 267 Abs. 1 als 
anerkannte Schuldenberatungsstellen bevorrechtet sind, und von der Dachorganisation der 
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Schuldenberatungsstellen geführt werden. Die Dachorganisation hat bei Führung des 
Schuldenberatungszeichens einen Zusatz anzufügen, der auf ihre Funktion als Dachorganisation hinweist. 
 
(3) Wer ein Schuldenberatungszeichen führt, ohne dazu berechtigt zu sein (Abs. 2), begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 3.000 Euro zu bestrafen. Eine Verwaltungsübertretung liegt 
nicht vor, wenn die Tat den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist. 
 
 
 
188.) Internationales Schiffsvermessungs-Übereinkommen (Durchführung)  
BGBl 274/1982 idF BGBl I 46/2012 
 
§ 10. (1) Behörde im Sinne dieses Bundesgesetzes - ausgenommen für Verwaltungsstrafverfahren - ist der 
Bundesminister für Verkehr. 
 
(2) Das Amt für Schifffahrt (§ 31 des Schifffahrtspolizeigesetzes, BGBl. Nr. 91/1971) ist für 
Verwaltungsstrafverfahren nach diesem Bundesgesetz zuständig. 
 
(3) Gegen Bescheide des Amtes für Schifffahrt ist die Berufung an den Bundesminister für Verkehr zulässig. 
 
§ 11. (1) Einer Verwaltungsübertretung, auch wenn die Tat im Ausland begangen wurde, macht sich schuldig und 
ist mit einer Geldstrafe bis zu 2.180 Euro zu bestrafen, wer 

1. als Eigentümer ein österreichisches Seeschiff ohne gültigen Messbrief einsetzt (§ 5 Abs. 2); 
2. als Eigentümer eines österreichischen Seeschiffes einen ungültig erklärten Messbrief nicht binnen sechs 
Wochen dem Bundesministerium für Verkehr zurückstellt (§ 6 Abs. 2); 
3. als Kapitän ein österreichisches Seeschiff ohne gültigen Messbrief einsetzt (§ 5 Abs. 2). 

 
(2) Wurde gegen den Kapitän eines österreichischen Seeschiffes ein Verwaltungsstrafverfahren wegen einer 
Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 eingeleitet, so gilt der Eigentümer als Vertreter im Sinne des § 10 des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG, BGBl. Nr. 51/1991, und als 
Zustellungsbevollmächtigter im Sinne des § 9 des Zustellgesetzes – ZustG, BGBl. Nr. 200/1982. Dies gilt nicht, 
soweit sich der Kapitän im Einzelfall durch eine andere Person mit Wohnsitz im Inland vertreten lässt oder einer 
solchen Person eine Zustellungsvollmacht erteilt hat. 
 
(3) Verstößt ein Kapitän eines österreichischen Seeschiffes gegen die Bestimmungen des 
Schiffsvermessungsübereinkommens in den Hoheitsgewässern eines anderen Staates, der diesem 
Übereinkommen angehört, und hat dieser Staat wegen dieser Handlung den Kapitän bestraft, so ist die 
ausländische Strafe in die von der Behörde zu verhängende einzurechnen. Von der Verhängung einer Strafe ist 
jedoch abzusehen, wenn die solcherart von der Behörde zu verhängende Strafe gegenüber der ausländischen 
nicht ins Gewicht fiele. 
 
(4) Die Durchführung eines Verwaltungsstrafverfahrens gemäß Abs. 1 steht der Erlassung und Vollstreckung 
eines Bescheides, mit dem der Auftrag erteilt wird, einen den Vorschriften dieses Bundesgesetzes 
zuwiderlaufenden Zustand zu beseitigen, nicht entgegen. 
 
(5) Die wegen Verwaltungsübertretungen nach diesem Bundesgesetz eingehobenen Strafgelder fließen dem 
Bund zu und sind zur Fürsorge für Seeleute zu verwenden. 
 
 
 
189.) INVEKOS-CC-V 2010  
BGBl II 492/2009  
 
§ 18. Der AMA sind zu den von Art. 5 und 6 der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 erfassten Rechtsnormen folgende 
Informationen, die zur Wahrnehmung ihres gesetzlich übertragenen Aufgabenbereichs erforderlich sind, 
mitzuteilen: 

1. von den zur Vollziehung der von Art. 5 und 6 der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 erfassten Rechtsnormen 
zuständigen Behörden alle Informationen, die für die Auswahl der Kontrollstichprobe gemäß Art. 51 der 
Verordnung (EG) Nr. 1122/2009 und die Kontrolle der Einhaltung der anderweitigen Verpflichtungen 
erforderlich sind, 
2. von den in § 2 Abs. 2 Z 2 und 3 genannten Kontrollstellen die Berichte über die durchgeführten Kontrollen 
gemäß Art. 54 der Verordnung (EG) Nr. 1122/2009 und 
3. von den Gerichten und von den Verwaltungsstrafbehörden erster Instanz alle Informationen über den in 
Rechtskraft erwachsenen Ausgang von eingeleiteten Strafverfahren zu Verstößen, die bei landwirtschaftlichen 
Betrieben festgestellt wurden, für Zwecke der Beurteilung, ob Sanktionen gemäß Art. 71 und 72 der 
Verordnung (EG) Nr. 1122/2009 zu verhängen sind. 
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190.) Inverkehrbringen von Gasölen für nicht auf See befindliche Binnenschiffe und Sportboote sowie für 
mobile Maschinen und Geräte  
BGBl I 36/2013 
 
§ 6. (1) Wer diesem Bundesgesetz zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer 
Geldstrafe bis zu 5.000 Euro, im Falle ihrer Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu 
bestrafen. Wurde der Täter wegen der gleichen Zuwiderhandlung bereits einmal bestraft, so kann an Stelle der 
Geldstrafe eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen verhängt werden. 
 
(2) Gasöle, die den Anforderungen nach § 3 nicht genügen, sind für verfallen zu erklären, wenn nicht auf andere 
Weise sichergestellt werden kann, dass sie nicht zum Verbraucher gelangen. 
 
 
 
191.) Investmentfondsgesetz 2011  
BGBl I 77/2011 idF BGBl I 184/2013 
 
§ 145. (1) Die FMA und die Österreichische Nationalbank sind zur konventionellen und automatisierten Ermittlung 
und Verarbeitung von Daten im Sinne des DSG 2000 ermächtigt, soweit dies in ihrem Aufgabenbereich nach 
diesem Bundesgesetz liegt; dieser umfasst: 

1. Konzessionen von Verwaltungsgesellschaften und Depotbanken und die für die Erteilung maßgeblichen 
Umstände; 
2. Leitung, verwaltungsmäßige und buchhalterische Organisation sowie interne Kontrolle (Risikomanagement) 
und Revision von Verwaltungsgesellschaften, OGAW, AIF und Depotbanken; 
3. Zweigstellen und die Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs; 
4. Eigenkapital; 
5. Qualifizierte Beteiligungen an Verwaltungsgesellschaften; 
6. Jahresabschluss und Rechnungslegung; 
7. aufsichtsbehördliche Maßnahmen gemäß §§ 147 bis 150 und Rechtsmittelverfahren gegen solche 
Maßnahmen; 
8. Verwaltungsstrafen gemäß §§ 190 bis 192; 
9. Ermittlungen gemäß §§ 147 bis 149 und 157, 158, 161 und 162 dieses Bundesgesetzes, § 48q Abs. 1 oder 
§ 86 Abs. 6 BörseG, § 70 BWG, § 91 WAG 2007, § 8a Abs. 2 KMG und § 22b FMABG; 
10. Informationen, die von zuständigen Behörden im Rahmen des Informationsaustausches gemäß Abs. 2 
dieser Bestimmung, den §§ 157, 158, 160 bis 162 dieses Bundesgesetzes oder gemäß §§ 47a, 48r und 86 
Abs. 8 und 9 Börsegesetz 1989 oder im Wege des § 21 FMABG erlangt wurden; 
11. die Zuordnung von Kosten für die Investmentfondsaufsicht; 
12. Bewilligung von OGAW und AIF und die für die Erteilung maßgeblichen Umstände; 
13. Beachtung der Bestimmungen des 2. Abschnittes des 1. Hauptstückes; 
14. Veranlagungen in OGAW und AIF; 
15. Vergütungsdaten gemäß § 39b und § 39c BWG. 

 
(2) Die Übermittlung von Daten gemäß Abs. 1 ist zulässig: 

1. durch die Österreichische Nationalbank an die FMA und 
2. durch die FMA im Rahmen der Amtshilfe sowie 
3. durch die FMA an 

a) die Österreichische Nationalbank, 
b) zuständige Behörden oder Zentralbanken von Mitgliedstaaten, 
c) ESMA, 
d) den Europäischen Ausschuss für Systemrisiken – ESRB (Verordnung (EU) Nr. 1092/2010) sowie die 
Europäische Zentralbank, 
soweit dies für die Erfüllung von Aufgaben, die den Aufgaben der FMA und der Österreichischen 
Nationalbank nach diesem Bundesgesetz, dem Börsegesetz 1989, dem BWG, dem WAG 2007, dem 
KMG, der Verordnung (EU) Nr. 583/2010 oder der Verordnung (EU) Nr. 584/2010 der Kommission 
entsprechen oder dies für die Wahrnehmung von anderen gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der Aufsicht 
über den Finanzmarkt einer ersuchenden zuständigen Behörde erforderlich ist, und 
e) an Clearingstellen einschließlich der Österreichischen Kontrollbank AG, soweit dies für die Erfüllung 
ihrer Aufgaben zur Sicherung des Funktionierens dieser Stellen im Fall von möglichen Verstößen der 
Marktteilnehmer, erforderlich ist, oder für andere gesetzliche Aufgaben im Rahmen der Aufsicht über den 
Finanzmarkt der ersuchenden Behörde erforderlich ist, und soweit ein begründetes Ersuchen vorliegt und 
soweit die übermittelten Daten bei diesen Behörden oder Stellen dem Berufsgeheimnis gemäß Art. 102 
der Richtlinie 2009/65/EG unterliegen. 

Die FMA kann bei der Übermittlung der Informationen darauf hinweisen und im Fall der Übermittlung an 
Clearingstellen einschließlich der Österreichischen Kontrollbank AG hat die FMA darauf hinzuweisen, dass diese 
nur mit ihrer ausdrücklichen Zustimmung veröffentlicht werden dürfen. 
 
(3) Die Übermittlung von Daten gemäß Abs. 1 durch die FMA ist innerhalb desselben Rahmens, zu denselben 
Zwecken und mit denselben Beschränkungen wie an zuständige Behörden von Mitgliedstaaten gemäß Abs. 2 
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auch an Behörden von Drittländern, die den Aufgaben der FMA oder der Österreichischen Nationalbank 
entsprechende Aufgaben wahrzunehmen haben, nur zulässig, soweit die übermittelten Daten bei diesen 
Behörden einem dem Berufsgeheimnis in Art. 102 der Richtlinie 2009/65/EG entsprechenden Berufsgeheimnis 
unterliegen und die Übermittlung im Einklang mit Kapitel IV der Richtlinie 95/46/EG zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, ABl. Nr. L 281 vom 
23.11.1995, S. 31, steht. 
 
(4) Die FMA kann für die Zwecke der Zusammenarbeit und des Informationsaustausches gemäß Abs. 2 und 3, 
soweit dies für die Erfüllung von Aufgaben, die den Aufgaben der FMA nach diesem Bundesgesetz, dem 
Börsegesetz 1989, dem BWG, dem WAG 2007, dem KMG, der Verordnung (EU) Nr. 583/2010, der Verordnung 
(EU) Nr. 584/2010 oder der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 entsprechen, erforderlich ist oder dies für die 
Wahrnehmung von anderen gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der Aufsicht über den Finanzmarkt einer 
ersuchenden für Wertpapieraufsicht zuständigen Behörde erforderlich ist und die ersuchende Behörde einem 
gleichartigen Ersuchen auf Zusammenarbeit und Informationsaustausch ebenso entsprechen würde, von ihren 
Befugnissen auch ausschließlich für Zwecke einer solchen Zusammenarbeit Gebrauch machen, auch wenn die 
Verhaltensweise, die Gegenstand der Ermittlung ist, keinen Verstoß gegen eine in Österreich geltende Vorschrift 
darstellt. Von allen ihren Befugnissen nach Abs. 1 Z 9 kann die FMA für die Zwecke einer solchen 
Zusammenarbeit auch gegenüber natürlichen und juristischen Personen Gebrauch machen, die nicht oder in 
ihrem Herkunftsland zur Erbringung von Dienstleistungen der Vermögensverwaltung im Sinne der Richtlinie 
2009/65/EG zugelassen sind. 
 
(5) Erhält die FMA im Rahmen des Informationsaustausches gemäß Abs. 2 oder 3 Informationen mit dem 
Hinweis, dass diese nur mit der ausdrücklichen Zustimmung der übermittelnden Behörde veröffentlicht werden 
dürfen, oder stammen die gemäß Abs. 3 erhaltenen Informationen aus einem anderem Mitgliedstaat, so darf die 
darin enthaltene Information nur für die Zwecke, für die die Zustimmung erteilt wurde, übermittelt werden; der 
Austausch der Information im Rahmen eines gerichtlichen Strafverfahrens, eines Insolvenzverfahrens oder 
Geschäftsaufsichtsverfahrens des OGAW oder der Verwaltungsgesellschaft oder der Depotbank bleibt jedoch 
zulässig. 
 
§ 190. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hiefür von der FMA mit einer Geldstrafe bis zu 
60.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. in einem veröffentlichten Prospekt oder in einem Kundeninformationsdokument eines Investmentfonds oder 
in einer einen solchen Prospekt ändernden oder ergänzenden Angabe oder in einem Rechenschafts- oder 
Halbjahresbericht eines Investmentfonds oder im Rahmen der Information gemäß § 120 über erhebliche 
Umstände unrichtige vorteilhafte Angaben macht oder die Angabe nachteiliger Tatsachen unterlässt; 
2. sonst gegen die Vorschrift des § 129 verstößt; 
3. entgegen § 128 ohne einen veröffentlichten Prospekt oder ein verfügbares KID für einen OGAW wirbt, 
4. in der Werbung für einen OGAW die in § 128 genannte Inhalte unterlässt; 
5. sonst gegen die §§ 132, 133, 136, 138, 140, 141 oder 142 dieses Bundesgesetzes oder gegen die Art. 3 
bis 5 oder 7 bis 36 oder 38 der Verordnung (EU) Nr. 583/2010 oder gegen Art. 1 der Verordnung (EU) Nr. 
584/2010 verstößt; 
6. ohne hierzu berechtigt zu sein, die Bezeichnungen „Kapitalanlagegesellschaft“, „Kapitalanlagefonds“, 
„Investmentfondsgesellschaft“, „Investmentfonds“, „Miteigentumsfonds“, „Wertpapierfonds“, „Aktienfonds“, 
„Obligationenfonds“, „Investmentanteilscheine“, „Investmentzertifikate“, „Pensionsinvestmentfonds“, 
„Spezialfonds“, „Indexfonds“, „Anleihefonds“, „Rentenfonds“, „Dachfonds“, „thesaurierende 
Kapitalanlagefonds“, „Geldmarktfonds“, „Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur“, „OGAW-ETF“, „UCITS-
ETF“, „ETF“, „Exchange-Traded-Fund“, den Zusatz „mündelsicher“ oder gleichbedeutende Bezeichnungen 
oder Abkürzungen von solchen Bezeichnungen entgegen § 130 führt. 

 
(2) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hiefür von der FMA mit einer Geldstrafe bis zu 60.000 Euro zu 
bestrafen, wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) einer Kapitalanlagegesellschaft oder einer 
Verwaltungsgesellschaft, 

1. die Anzeigepflichten gemäß §§ 37, 113 Abs. 1, 125 Abs. 3, 137 oder 151 verletzt; 
2. die Meldepflichten gemäß §§ 152 oder 153 verletzt; 
3. die Pflichten gemäß §§ 10 bis 35, 39 Abs. 1, 41 Abs. 4, 42 oder 45 verletzt; 
4. die §§ 46 Abs. 2 und 3, 47 Abs. 1 und 2, 49, 52, 53 Abs. 4, 57, 59, 60 Abs. 1 oder 2, 61, 63 oder 65 verletzt; 
5. die Rücknahme oder Auszahlung von Anteilen gemäß § 55 ohne Vorliegen außergewöhnlicher Gründe im 
Sinne des § 56 Abs. 1 aussetzt oder die Pflicht zur Information der Anleger oder der Behörden in anderen 
Mitgliedstaaten gemäß § 56 Abs. 2 verletzt; 
6. die Veranlagungsbestimmungen der §§ 66 bis 84 oder die Bestimmungen über das Risikomanagement der 
§§ 85 bis 92 verletzt; 
7. die Bestimmungen der §§ 120 bis 124 oder 127 Abs. 2 oder 3 verletzt; 
8. die Bestimmungen der § 163 Abs. 2, § 164 Abs. 1 oder 3 Z 1 bis 8, Abs. 4 bis 6 oder § 165 verletzt; 
9. die Bestimmungen der § 166, § 167 Abs. 1, 3, 5 oder 6 verletzt; 
10. die Bestimmungen der §§ 168 bis 174 verletzt; 
11. im Rahmen der Erbringung der Dienstleistungen gemäß § 5 Abs. 2 Z 3 und 4 die §§ 17 bis 26 und 29 bis 
57 sowie 58 Abs. 4, 60 Abs. 3 oder 4 oder §§ 73 oder 74 WAG 2007 verletzt; 
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12. gegen die von der FMA bewilligten Fondsbestimmungen verstößt; 
13. gegen eine gemäß diesem Bundesgesetz von der FMA erlassene Verordnung verstößt. 

 
(3) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hiefür von der FMA mit einer Geldstrafe bis zu 60.000 Euro zu 
bestrafen, wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) einer Verwaltungsgesellschaft aus einem anderen Mitgliedstaat 
gemäß § 36 

1. im Rahmen der Tätigkeit der kollektiven Portfolioverwaltung die §§ 10 bis 28 oder 36 Abs. 1 bis 6 und 9 
verletzt; 
2. im Rahmen der kollektiven Portfolioverwaltung die §§ 46 Abs. 2 und 3, 47 Abs. 1 und 2, 49, 52, 53 Abs. 4, 
57, 59, 60, 61, 63 Abs. 1 bis 3 oder 65 verletzt; 
3. die Rücknahme oder Auszahlung von Anteilen gemäß § 55 ohne Vorliegen außergewöhnlicher Gründe im 
Sinne des § 56 Abs. 1 aussetzt oder die Pflicht zur Information der Anleger oder der Behörden in anderen 
Mitgliedstaaten gemäß § 56 Abs. 2 verletzt; 
4. im Rahmen der Tätigkeit der kollektiven Portfolioverwaltung die Veranlagungsbestimmungen der §§ 66 bis 
92 verletzt; 
5. im Rahmen der Tätigkeit der kollektiven Portfolioverwaltung gegen die §§ 96 bis 106, 107 Abs. 2, 111, 112, 
113 Abs. 2 und 3 verstößt. 
6. im Rahmen der Erbringung der Dienstleistungen gemäß § 5 Abs. 2 Z 3 und 4 die §§ 17 bis 26 und 29 bis 57 
sowie 58 Abs. 4, 60 Abs. 3 oder 4 oder §§ 73 oder 74 WAG 2007 verletzt. 

  
(4) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hiefür von der FMA mit einer Geldstrafe bis zu 60.000 Euro zu 
bestrafen, wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) einer Zweigstelle einer Verwaltungsgesellschaft aus einem 
anderen Mitgliedstaat gemäß § 36 

1. im Rahmen der Tätigkeit der kollektiven Portfolioverwaltung die §§ 10 bis 35 oder 36 Abs. 1 bis 6 und 9 
verletzt; 
2. die §§ 46 Abs. 2 und 3, 47 Abs. 1 und 2, 49, 52, 53 Abs. 4, 57, 59, 60, 61, 63 Abs. 1 bis 3 oder 65 verletzt; 
3. die Rücknahme oder Auszahlung von Anteilen gemäß § 55 ohne Vorliegen außergewöhnlicher Gründe im 
Sinne des § 56 Abs. 1 aussetzt oder die Pflicht zur Information der Anleger oder der Behörden in anderen 
Mitgliedstaaten gemäß § 56 Abs. 2 verletzt; 
4. im Rahmen der Tätigkeit der kollektiven Portfolioverwaltung die Veranlagungsbestimmungen der §§ 66 bis 
92 verletzt; 
5. im Rahmen der Tätigkeit der kollektiven Portfolioverwaltung gegen die §§ 96 bis 106, 107 Abs. 2, 111, 112, 
113 Abs. 2 und 3 verstößt; 
6. im Rahmen der Erbringung der Dienstleistungen gemäß § 5 Abs. 2 Z 3 und 4 die §§ 17 bis 26 und 29 bis 57 
sowie 58 Abs. 4, 60 Abs. 3 oder 4 oder §§ 73 oder 74 WAG 2007 verletzt. 

 
(5) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hiefür von der FMA mit einer Geldstrafe bis zu 60.000 Euro zu 
bestrafen, wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) einer Depotbank 

1. gegen die §§ 39 Abs. 2, 40 Abs. 2 bis 4, 41 Abs. 3 und 4, 42, 44, 45 verstößt, 
2. sofern der Depotbank die entsprechenden Aufgaben gemäß § 5 Abs. 5 übertragen worden sind, die §§ 12, 
13, 20, 21 Abs. 6, 31, 57, 63, 64 verletzt, 
3. gegen § 107 Abs. 1, 3, 4 oder 5 oder § 108 verstößt, oder 
4. wider besseres Wissen die Ordnungsmäßigkeit gemäß § 118 bestätigt. 

 
(6) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hiefür von der FMA mit einer Geldstrafe bis zu 60.000 Euro zu 
bestrafen, wer als Abschlussprüfer eines OGAW, 

1. gegen die §§ 109 oder 110 verstößt; oder 
2. wider besseres Wissen eine Bestätigung gemäß § 119 Abs. 1 vornimmt. 

 
(7) Bei Verletzung einer Verpflichtung gemäß § 151 Z 1 hinsichtlich Satzungsänderungen, Z 4, Z 7 und Z 9 hat 
die FMA von der Einleitung und Durchführung eines Verwaltungsstrafverfahrens abzusehen, wenn die nicht 
ordnungsgemäß erstattete Anzeige nachgeholt wurde, bevor die FMA Kenntnis von dieser Übertretung erlangt 
hat. 
 
§ 193. (1) Für die Verhängung von Verwaltungsstrafen gemäß §§ 190 bis 191 sowie von Zwangsstrafen gemäß § 
192 ist in erster Instanz die FMA zuständig. 
 
(2) Bei Verwaltungsübertretungen gemäß den §§ 190 bis 191 gilt anstelle der Verjährungsfrist des § 31 Abs. 1 
VStG eine Verjährungsfrist von 18 Monaten. 
 
(3) Bei der Ermittlung in Verwaltungsstrafverfahren gemäß §§ 190 bis 191 kommen der FMA alle Kompetenzen 
gemäß den §§ 147 bis 150 zu. 
 
(4) Die FMA hat Kunden von Verwaltungsgesellschaften oder OGAW, die eine Beschwerde gegen einen Verstoß 
einer Verwaltungsgesellschaft oder eines OGAW gegen die §§ 10 bis 35 oder gegen eine Bestimmung des 3. 
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oder 4. Hauptstückes zur Anzeige bringen, auf die Möglichkeit einer Beschwerde bei der außergerichtlichen FIN-
NET Schlichtungsstelle (§ 3 Z 9 ZaDiG) unter Angabe von deren Sitz und Adresse zu verweisen. 
 
 
 
192.) IUU-Fischerei-Verordnung  
BGBl II 382/2009 
 
 
§ 9. Eine Verwaltungsübertretung im Sinne des § 30 Abs. 1 Z 2 des MOG 2007 begeht, wer gegen die 
Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 oder die Verordnung (EG) Nr. 1010/2009 verstößt, indem er 

1. Fischereierzeugnisse aus IUU-Fischerei ein- oder ausführt oder 
2. Fischereierzeugnisse ohne Fangbescheinigung(en) oder ohne von der Europäischen Kommission als 
gleichwertig anerkannte Dokumente oder Informationen und gegebenenfalls ohne die Unterlagen gemäß Art. 
14 der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 ein- oder ausführt oder 
3. beabsichtigte Einfuhren dem BAES nicht meldet, nicht richtig meldet oder die dafür vorgesehenen 
Meldefristen nicht einhält oder 
4. mit Fischereierzeugnissen aus IUU-Fischerei handelt oder 
5. IUU-Fischerei betreibt oder unterstützt oder 
6. die in den in § 1 genannten Vorschriften vorgesehenen Dokumente fälscht, oder von gefälschten oder 
ungültigen Dokumenten Gebrauch macht. 

  
 
 
193.) IVF-Fonds-Gesetz  
BGBl I 180/1999 idF BGBl I 42/2004 
 
§ 7b. (1) Die Organe und das gesamte Personal des IVF-Fonds, die Mitarbeiter/innen der vom IVF-Fonds gemäß 
§ 7a betrauten Organisationen, die Mitarbeiter/innen der die Mittel des Fonds aufbringenden Organisationen 
sowie sämtliche in irgendeiner Form an einer In-vitro-Fertilisation beteiligte Personen sind, soweit sie nicht schon 
nach anderen gesetzlichen Vorschriften zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, zur Geheimhaltung aller ihnen 
aus ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet. Die Verschwiegenheitspflicht erstreckt sich 
insbesondere auf alle den Gesundheitszustand und die Fortpflanzungsfähigkeit betreffenden Umstände sowie auf 
die persönlichen, wirtschaftlichen und sonstigen Verhältnisse des eine Unterstützung des IVF-Fonds 
beantragenden bzw. in Anspruch nehmenden Paares, die ihnen in Ausübung ihres Berufes bekannt geworden 
sind. 
 
(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, wenn 

1. Mitteilungen an die Sozialversicherungsträger, die Krankenfürsorgeanstalten, den 
Familienlastenausgleichsfonds, den Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs, sonstige 
Versicherungsunternehmen sowie an die gemäß § 7a betrauten Organisationen in dem Umfang, als sie für die 
Empfänger/innen zur Wahrnehmung der ihnen übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung 
bilden, erforderlich sind, 
2. das durch die Offenbarung des Geheimnisses bedrohte Paar die Auskunft gebende Person von der 
Geheimhaltung entbunden hat oder 
3. die Offenbarung des Geheimnisses nach Art und Inhalt zum Schutz höherwertiger Interessen der 
öffentlichen Gesundheitspflege oder der Rechtspflege unbedingt erforderlich ist. 

 
(3) Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch insoweit nicht, als die für die Honorar- oder Arzneimittelabrechnung 
gegenüber den Krankenversicherungsträgern, IVF-Zentren und Apotheken erforderlichen Unterlagen zum Zweck 
der Abrechnung, auch im automationsunterstützten Verfahren, Dienstleistungsunternehmen überlassen werden. 
 
(4) Wer der Verschwiegenheitspflicht nach Abs. 1 bis 3 zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 5.000 Euro zu bestrafen. 
 
 
 
194.) Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union  
BGBl I 36/2004 idF BGBl I 175/2013 
 
§ 53. (1) Eine rechtskräftige Entscheidung eines Gerichtes eines anderen Mitgliedstaates, mit der eine 
Geldsanktion (Abs. 3) wegen einer nach dem Recht dieses Staates gerichtlich strafbaren Handlung 
ausgesprochen worden ist, wird nach den Bestimmungen dieses Abschnitts vollstreckt. 
 
(2) Einer Entscheidung nach Abs. 1 ist gleichzuhalten: 

1. die Entscheidung einer anderen Justizbehörde, insbesondere einer Staatsanwaltschaft, wenn der 
Betroffene die Möglichkeit hatte, die Sache vor ein auch in Strafsachen zuständiges Gericht zu bringen, sowie 
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2. die Entscheidung eines auch in Strafsachen zuständigen Gerichtes, das gegen eine Entscheidung 
angerufen wurde, die eine nicht gerichtliche Behörde wegen einer nach dem Recht des Entscheidungsstaates 
gerichtlich strafbaren Handlung, Verwaltungsübertretung oder Ordnungswidrigkeit gefällt hat. 

 
(3) Eine Geldsanktion ist 

1. eine Geldstrafe oder eine Geldbuße, 
2. eine in derselben Entscheidung ausgesprochene Verpflichtung zur Zahlung einer Entschädigung an das 
Opfer, wenn dieses im Rahmen des Verfahrens keine zivilrechtlichen Ansprüche geltend machen konnte und 
das Gericht in Ausübung seiner strafrechtlichen Zuständigkeit tätig wurde, 
3. die Verpflichtung zum Ersatz der Kosten des zur Entscheidung führenden Verfahrens, oder 
4. eine in derselben Entscheidung ausgesprochene Verpflichtung zur Zahlung eines Geldbetrages an eine 
öffentliche Kasse oder eine Organisation zur Unterstützung von Opfern. 

Keine Geldsanktionen sind vermögensrechtliche Anordnungen (§ 2 Z 11) sowie Erkenntnisse über 
privatrechtliche Ansprüche. 
  
§ 53a. Die Vollstreckung der Entscheidung eines anderen Mitgliedstaates, mit der eine Geldsanktion 
ausgesprochen worden ist, durch ein österreichisches Gericht ist unzulässig, 

1. wenn die Geldsanktion den Betrag von 70 Euro oder dessen Gegenwert nicht erreicht, 
2. wenn die der Entscheidung zugrunde liegende Tat 

a) im Inland oder an Bord eines österreichischen Schiffes oder Luftfahrzeuges begangen worden ist; oder 
b) außerhalb des Hoheitsgebietes des Entscheidungsstaats begangen worden ist, wenn nach 
österreichischem Recht außerhalb des Bundesgebietes begangene Taten dieser Art nicht dem 
Geltungsbereich der österreichischen Strafgesetze unterlägen, 

3. wenn gegen den Betroffenen wegen der der Entscheidung zugrunde liegenden Tat eine rechtskräftige 
Entscheidung im Inland oder eine rechtskräftige, bereits vollstreckte Entscheidung in einem anderen Staat 
ergangen ist, 
4. wenn die der Entscheidung zugrunde liegende Tat nach österreichischem Recht weder gerichtlich noch als 
Verwaltungsübertretung strafbar ist, es sei denn, die Tat ist einer der in Anhang I, Teil A oder B, angeführten 
Kategorien von Straftaten und Verwaltungsübertretungen zuzuordnen; die vom Entscheidungsstaat getroffene 
Zuordnung ist vorbehaltlich des § 53c Abs. 3 Z 3 bindend; 
5. wenn die der Entscheidung zugrunde liegende Tat von einer Person begangen wurde, die nach 
österreichischem Recht zur Zeit der Tat strafunmündig war, 
6. wenn die Vollstreckung einer der Entscheidung zugrunde liegenden Tat, die dem Geltungsbereich der 
österreichischen Strafgesetze unterliegt, nach österreichischem Recht verjährt ist; 
7. wenn dem Betroffenen im Inland oder im Entscheidungsstaat Amnestie oder Begnadigung gewährt worden 
ist, 
8. soweit die Vollstreckung gegen Bestimmungen über Immunität verstoßen würde, 
9. wenn die Entscheidung in einem schriftlichen Verfahren ergangen ist und der Betroffene nicht persönlich 
oder über einen nach dem Recht des Entscheidungsstaates befugten Vertreter von bestehenden 
Rechtsmittelmöglichkeiten und den dafür geltenden Fristen in Kenntnis gesetzt worden ist; 
10. wenn die Entscheidung in Abwesenheit des Betroffenen ergangen ist, es sei denn, dass dieser im 
Einklang mit den Verfahrensvorschriften des Entscheidungsstaats 

a) fristgerecht durch persönliche Ladung oder auf andere Weise von Zeit und Ort der Verhandlung, die zu 
der Entscheidung geführt hat, tatsächlich Kenntnis erlangt hat und darüber belehrt worden ist, dass die 
Entscheidung in seiner Abwesenheit ergehen kann; 
b) in Kenntnis der anberaumten Verhandlung einen selbst gewählten oder vom Gericht beigegebenen 
Verteidiger mit seiner Vertretung in der Verhandlung betraut hat und von diesem in der Verhandlung 
tatsächlich vertreten wurde; oder 
c) nach Zustellung der in Abwesenheit ergangenen Entscheidung und nach Belehrung über das Recht, die 
Neudurchführung der Verhandlung zu beantragen oder ein Rechtsmittel zu ergreifen und auf diesem Weg 
einer neuerliche Prüfung des Sachverhalts, auch unter Berücksichtigung neuer Beweise, in seiner 
Anwesenheit und eine Aufhebung der Entscheidung zu erreichen, 

aa) ausdrücklich erklärt hat, keine Neudurchführung der Verhandlung zu beantragen oder kein 
Rechtsmittel zu ergreifen; oder 
bb) innerhalb der bestehenden Fristen keine Neudurchführung der Verhandlung beantragt oder kein 
Rechtsmittel ergriffen hat. 

10a. wenn die Entscheidung in Abwesenheit des Betroffenen ergangen ist, es sei denn, dass dieser nach 
ausdrücklicher Unterrichtung über das Verfahren und die Möglichkeit, zu der Verhandlung persönlich zu 
erscheinen, ausdrücklich erklärt hat, auf das Recht auf mündliche Anhörung zu verzichten und kein 
Rechtsmittel gegen die Entscheidung zu ergreifen. 
11. wenn objektive Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Entscheidung unter Verletzung von Grundrechten 
oder wesentlicher Rechtsgrundsätze im Sinne von Art. 6 des Vertrags über die Europäische Union zustande 
gekommen ist, insbesondere die Geldsanktion zum Zwecke der Bestrafung des Betroffenen aus Gründen 
seines Geschlechts, seiner Rasse, Religion, ethnischen Herkunft, Staatsangehörigkeit, Sprache, politischen 
Überzeugung oder sexuellen Ausrichtung verhängt worden ist, und der Betroffene keine Möglichkeit hatte, 
diese Umstände vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte oder vor dem Gerichtshof der 
Europäischen Gemeinschaften geltend zu machen. 
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§ 56. (1) Rechthilfe kann auf Ersuchen einer Behörde eines Mitgliedstaats für folgende Verfahren geleistet 
werden: 

1. in Strafsachen, auch wenn für die Handlungen im ersuchenden Mitgliedstaat eine juristische Person 
verantwortlich gemacht werden kann, einschließlich der Verfahren zur Anordnung vorbeugender Maßnahmen, 
zur Aussetzung des Strafausspruchs, zum Aufschub oder zur Unterbrechung der Vollstreckung einer Strafe 
oder vorbeugenden Maßnahme, zur bedingten Entlassung und zum Ausspruch einer vermögensrechtlichen 
Anordnung; 
2. in Verfahren wegen Handlungen, die als Verwaltungsübertretungen oder Ordnungswidrigkeiten geahndet 
werden, soweit gegen die Entscheidung der zuständigen Behörde ein auch in Strafsachen zuständiges 
Gericht angerufen werden kann; dies gilt auch für Taten, für die im ersuchenden Mitgliedstaat eine juristische 
Person verantwortlich gemacht werden kann; 
3. durch Zustellung von Verfahrensurkunden; 
4. in Zivilsachen, die mit einer Anklage verbunden sind, solange das Strafgericht noch nicht endgültig über die 
Anklage entschieden hat; 
5. in Angelegenheiten des Strafregisters einschließlich der Tilgung, 
6. in Verfahren über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, strafgerichtliche Anhaltung und 
ungerechtfertigte Verurteilung; 
7. in Gnadensachen und in Angelegenheiten des Straf- und Maßnahmenvollzuges. 

 
(2) Als Behörde im Sinn des Abs. 1 ist ein Gericht, eine Staatsanwaltschaft oder eine Verwaltungsbehörde, gegen 
deren Entscheidung ein auch in Strafsachen zuständiges Gericht angerufen werden kann, sowie eine in 
Angelegenheiten des Straf- oder Maßnahmenvollzuges tätige Behörde anzusehen. 
 
(3) Rechtshilfe im Sinn des Abs. 1 ist jede Unterstützung, die für ein ausländisches Verfahren in einer 
strafrechtlichen Angelegenheit gewährt wird. Sie umfasst auch die Genehmigung von Tätigkeiten im Rahmen von 
grenzüberschreitenden Observationen auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen, von gemeinsamen 
Ermittlungsgruppen und von verdeckten Ermittlungen. 
 
§ 57. (1) Die Zuständigkeit zur Erledigung eines Rechtshilfeersuchens richtet sich nach § 55 ARHG. 
 
(2) Betrifft das Rechtshilfeersuchen Handlungen nach § 56 Abs. 1 Z 2, die nach dem Recht des ersuchenden 
Mitgliedstaats als Verwaltungsübertretungen oder Ordnungswidrigkeiten geahndet werden, wird Rechtshilfe durch 
die österreichischen Justizbehörden auch dann geleistet, wenn das Ersuchen von einer Verwaltungsbehörde des 
ersuchenden Mitgliedstaats ausgeht. 
 
 
 
195.) Kapitalmarktgesetz  
BGBl 625/1991 idF BGBl I 83/2012 
 
§ 16. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 50.000 Euro zu bestrafen, 
wer im Zusammenhang mit einem öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder Veranlagungen, das nach diesem 
Bundesgesetz prospektpflichtig ist, 

1. Wertpapiere oder Veranlagungen anbietet oder gewerbsmäßig vermittelt, wenn der Prospekt oder die nach 
§ 6 ändernden oder ergänzenden Angaben oder deren Veröffentlichung den Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes widerspricht oder als Emittent einen Rechenschaftsbericht diesem Bundesgesetz 
widersprechend erstellt oder veröffentlicht oder 
2. als Prospektkontrollor oder als Emittent in einem Prospekt oder in einer nach § 6 ergänzenden oder 
ändernden Angabe oder als Emittent oder als Abschlussprüfer in einem Rechenschaftsbericht falsche 
Angaben macht oder als Gutachter gemäß § 8 Abs. 2 oder 5 oder § 14 Z 2 einen Prospekt unterfertigt, ohne 
die jeweils vorgeschriebene Versicherung abzuschließen oder 
3. entgegen der Vorschrift des § 4 wirbt oder 
4. als Anbieter für Schuldverschreibungen, für die ein Rating nach § 9 zu veröffentlichen ist, kein Rating 
veröffentlicht oder es nicht rechtzeitig der Meldestelle übermittelt oder 
5. als Anbieter nicht gemäß § 12 oder als Meldepflichtiger nicht gemäß § 13 und zwar auch dann, wenn kein 
öffentliches Angebot gegeben ist oder sonst, ohne dass die Prospektpflicht gegeben ist die Meldestelle in 
Kenntnis setzt oder 
6. als Anbieter nicht rechtzeitig den Prospekt oder die nach § 6 ändernden oder ergänzenden Angaben nach 
diesem Bundesgesetz der Meldestelle übersendet oder 
7. Schuldverschreibungen ohne eine nach § 9 Abs. 1 Z 1 erforderliche Bewilligung des Bundesministers für 
Finanzen anbietet oder 
8. trotz Vorliegens eines Ausschließungsgrundes einen Prospekt oder eine nach § 6 ändernde oder 
ergänzende Angabe als Prospektkontrollor (außer im Falle der gleichzeitigen Unterfertigung durch einen 
unbefangenen Kontrollor) unterfertigt oder einen Rechenschaftsbericht als Abschlussprüfer prüft oder eine 
derartige Prüfung oder Kontrolle durch einen Prüfer oder Kontrollor veranlaßt, bei dem ein 
Ausschließungsgrund vorliegt oder Wertpapiere oder Veranlagungen anbietet, ohne dass der Meldestelle 
zeitgerecht die entsprechende Versicherung oder die erfolgte Prämienzahlung bekanntgegeben wurde oder 
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9. Anordnungen der FMA nach § 8a Abs. 2 Z 4 bis 8 oder § 8a Abs. 8 Z 1 bis 3 zuwider handelt oder nicht 
unverzüglich gemäß § 6 Abs. 4 den Kontrollvermerk des Prospektkontrollors an die Meldestelle übermittelt 
oder die Anzeige an die FMA gemäß § 10 Abs. 3 unterlässt oder die Veröffentlichung der Mitteilung gemäß § 
10 Abs. 4 unterlässt oder entgegen Kapitel V der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 wirbt oder veröffentlicht oder 
10. im Falle des § 3 Abs. 3 Wertpapiere anbietet, ohne dass die erforderliche Zustimmung des Emittenten 
oder der für die Erstellung des Prospekts verantwortlichen Person vorliegt. 

 
§ 17d. Bei Verwaltungsübertretungen gemäß § 16 gilt an Stelle der Verjährungsfrist des § 31 Abs. 1 VStG eine 
Verjährungsfrist von 18 Monaten. 
 
 
 
196.) Kardiotechnikergesetz  
BGBl I 96/1998 idF BGBl I 32/2014 
 
§ 19. (1) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat eine Liste der zur Ausübung des Berufes 
des diplomierten Kardiotechnikers berechtigten Personen zu führen (Kardiotechnikerliste). 
 
(2) Angehörige des kardiotechnischen Dienstes haben sich vor Aufnahme der Ausübung des Berufes als 
Kardiotechniker beim Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales zur Eintragung in die Liste anzumelden 
und die erforderlichen Nachweise gemäß § 9 Abs. 1 Z 1 bis 4 vorzulegen. 
 
(3) Der Nachweis der für die Erfüllung der Berufspflichten eines diplomierten Kardiotechnikers erforderlichen 
gesundheitlichen Eignung ist durch ein ärztliches Zeugnis zu erbringen. Der Nachweis der Vertrauenswürdigkeit 
ist durch Vorlage einer Strafregisterauskunft zu erbringen. Das ärztliche Zeugnis und die Strafregisterauskunft 
dürfen im Zeitpunkt der Anmeldung zur Eintragung nicht älter als drei Monate sein. 
 
(4) Wer die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Z 1 bis 4 erfüllt , ist vom Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales nach Anhörung des Kardiotechnikerbeirates in die Liste der Kardiotechniker einzutragen. Personen, die 
sich gemäß Abs. 2 zur Eintragung in die Kardiotechnikerliste angemeldet haben und diese Voraussetzungen nicht 
erfüllen, ist die Eintragung durch den Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales mit Bescheid zu 
versagen. 
 
(5) Die Ausübung des Berufes des diplomierten Kardiotechnikers darf erst nach Eintragung in die 
Kardiotechnikerliste aufgenommen werden. 
 
(6) Die Kardotechnikerliste ist hinsichtlich Namen, Berufsbezeichnung und sonstiger Titel öffentlich. Die 
Einsichtnahme in den öffentlichen Teil der Kardiotechnikerliste sowie die Anfertigung von Abschriften ist 
jedermann gestattet. 
 
(7) Der Bundesminister für Gesundheit hat den zuständigen Behörden der anderen EWR-Vertragsstaaten und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft die zur Anwendung 

1. der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen sowie 
2. der Richtlinie 2011/24/EU über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung 

erforderlichen Auskünfte betreffend Kardiotechniker, die in Österreich in die Kardiotechnikerliste eingetragen sind 
oder waren, insbesondere über das Vorliegen von strafrechtlichen oder verwaltungsstrafrechtlichen Maßnahmen 
oder sonstige schwerwiegende, genau bestimmte Sachverhalte, die sich auf die Berufsausübung als 
Kardiotechniker auswirken könnten, insbesondere im Wege des Binnenmarktinformationssystems (IMI) zu 
erteilen. 
 
§ 34. (1) Wer 

1. eine unter dieses Bundesgesetz fallende Tätigkeit ausübt, ohne hierzu berechtigt zu sein, oder jemand, der 
hierzu nicht berechtigt ist, zu einer derartigen Tätigkeit heranzieht oder 
2. eine Tätigkeit unter der in diesem Bundesgesetz festgelegten Berufsbezeichnung ausübt, ohne hierzu 
berechtigt zu sein, oder 
3. einer oder mehreren in § 4 Abs. 3 oder §§ 5, 6, 7, 8 und 15 enthaltenen Anordnungen oder Verboten 
zuwiderhandelt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 3.600 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
 
197.) Kasein-Verordnung 2008  
BGBl II 305/2008 
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§ 11. Eine Verwaltungsübertretung im Sinne des § 30 Abs. 1 Z 4 MOG 2007 begeht, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig entgegen § 5 Kasein oder Kaseinate bei der Herstellung von Käse ohne die dafür erforderliche 
Genehmigung verwendet. 
 
 
 
198.) Kautionsschutzgesetz  
BGBl 229/1937 idF BGBl I 98/2001 
 
§ 7. (1) Wer sich entgegen den Bestimmungen des § 1 eine Kaution bestellen lässt oder den Bestimmungen der 
§§ 2, 3 und 5 zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist unbeschadet einer allfälligen 
strafgerichtlichen Verfolgung von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 290 Euro zu 
bestrafen. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
 
199.) Kennzeichnung von Tropenhölzern und Gütezeichen für Holz  
BGBl 309/1992 idF BGBl 228/1993 
 
§ 5. Wer ohne Berechtigung gemäß § 3 Abs. 3 für Holz oder Holzprodukte ein Gütezeichen gemäß § 2 
verwendet, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von 5.000 Schilling bis 100.000 Schilling zu bestrafen. 
 
 
 
200.) Kesselgesetz  
BGBl 211/1992 idF BGBl I 136/2001 
 
 
§ 31. Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist dafür, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit 
strengerer Strafe bedroht ist, von der Behörde mit Geldstrafe 
1. bis zu 1.800 € zu bestrafen, wer 

a) die Gebote des § 8 Abs. 1 und 2 und der hierzu erlassenen Verordnungsbestimmungen über die 
Aufstellung von Dampfkesseln und Druckbehältern nicht einhält; 
b) Dampfkessel oder Druckbehälter entgegen § 9 Abs. 2 und 3 ohne Bescheinigung wieder in Betrieb nimmt 
oder Druckgeräte unsachgemäß betreibt oder benützt; 
c) bescheidmäßige Vorschreibungen der Behörde gemäß § 23 Abs. 4 missachtet; 

2. bis zu 7.260 € zu bestrafen, wer 
a) Druckgeräte in Verkehr bringt, die dem § 7 widersprechen; 
b) Druckgeräte entgegen § 9 Abs. 1 in Betrieb nimmt, bei Auftreten von Mängeln als Betreiber dem § 9 Abs. 4 
zuwiderhandelt und beim Füllen von Druckbehältern oder Versandbehältern § 9 Abs. 5 und 6 missachtet; 
c) Druckprüfungen nicht gemäß §§ 12 Abs. 3 und 4 und 15 Abs. 4 durchführt; 
d) als Hersteller oder Füllstelle der Forderung nach Bewertung und Überwachung gemäß §§ 14 und 22 Abs. 1 
nicht oder nicht fristgerecht nachkommt; 
e) soweit nicht Z 1 lit. b in Betracht kommt, Dampfkessel oder Druckbehälter entgegen § 15 Abs. 5 wieder in 
Betrieb nimmt; 
f) als Betreiber von Druckgeräten nachträgliche Auflagen der Behörde gemäß § 17 Abs. 2 missachtet; 

3. bis zu 21.800 € zu bestrafen, wer 
a) als Betreiber von Druckgeräten deren wiederkehrende Untersuchung nicht oder nicht zeitgerecht 
veranlasst; 
b) Druckgeräte nach Reparaturen oder Änderungen entgegen § 17 Abs. 1 wieder in Betrieb nimmt. 

 
 
 
201.) Kinderbetreuungsgeldgesetz  
BGBl I 103/2001 idF BGBl I 139/2011  
 
§ 45.  Personen, 

1. die grob fahrlässig oder vorsätzlich unwahre Angaben gemacht haben oder maßgebliche Tatsachen 
verschwiegen haben und dadurch 

a) zu Unrecht eine Leistung nach diesem Bundesgesetz bezogen haben oder 
b) einer anderen Person zum unrechtmäßigen Bezug einer Leistung nach diesem Bundesgesetz verholfen 
haben oder 

2. die ihren Mitteilungs- und Mitwirkungspflichten (§§ 29, 32 Abs. 1 und 2) nicht oder nicht gehörig 
nachgekommen sind, 
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sind, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden Handlung bildet oder 
nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2.000 € zu bestrafen. 
 
 
 
202.) Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz 1987  
BGBl 599/1987 idF BGBl I 93/2010 
 
§ 30. (1) Wer den Bestimmungen des Abschnittes 2 dieses Bundesgesetzes zuwiderhandelt, ist, sofern die Tat 
nicht nach anderen Gesetzen einer strengeren Strafe unterliegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 
Geldstrafe von 72 Euro bis 1.090 Euro, im Wiederholungsfall von 218 Euro bis 2.180 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Ebenso sind Dienstgeber und deren Bevollmächtigte zu bestrafen, die den Bestimmungen der Abschnitte 3 
und 4 dieses Bundesgesetzes mit Ausnahme des § 27 Abs. 1 oder einer auf Grund einer Bestimmung dieser 
Abschnitte erlassenen Verordnung zuwiderhandeln. 
 
(3) Wurden Verwaltungsübertretungen nach den Abs. 1 bis 2 nicht im Inland begangen, gelten sie als an jenem 
Ort begangen, an dem sie festgestellt wurden. 
 
 
 
203.) KommAustria-Gesetz  
BGBl I 32/2001 idF BGBl I 84/2013 
 
§ 2. (1) Die Verwaltungsführung und Besorgung der Regulierungsaufgaben im Sinne des § 1 Abs. 1 umfasst die 
der KommAustria durch gesonderte bundesgesetzliche Vorschriften zugewiesenen Aufgaben, insbesondere: 

1. Zuordnungs- und Zulassungsverfahren nach dem PrR-G, BGBl. I Nr. 32/2001, und dem AMD-G, BGBl. I Nr. 
84/2001, 
2. Verfahren zur Mitbenützung von Sendeanlagen nach § 8 ORF-G, BGBl. I Nr. 83/2001, 
3. Vorbereitung, Einführung und Weiterentwicklung von digitalem Rundfunk, 
4. Erteilung von Bewilligungen zum Betrieb der für die Veranstaltung von Rundfunk notwendigen technischen 
Einrichtungen sowie Frequenzverwaltung nach dem TKG 2003, BGBl. I Nr. 70, 
5. sonstige Verfahren gemäß § 120 TKG 2003, 
6. Wahrnehmung der Rechtsaufsicht über private Rundfunkveranstalter und Mediendiensteanbieter sowie 
Verwaltungsstrafverfahren nach den Bestimmungen des PrR-G und des AMD-G, 
7. Beobachtung der Einhaltung der Bestimmungen des 3. Abschnitts des ORF-Gesetzes sowie der 
werberechtlichen Bestimmungen der §§ 9 bis 9b und 18 ORF-G durch den Österreichischen Rundfunk und 
seine Tochtergesellschaften sowie der Einhaltung der Bestimmungen der §§ 31 bis 38 und 42a bis 45 AMD-G 
und der §§ 19 und 20 PrR-G durch private Rundfunkveranstalter und Mediendiensteanbieter. Zur Erfüllung 
dieser Aufgabe hat die KommAustria in regelmäßigen, zumindest aber monatlichen Abständen bei allen 
Rundfunkveranstaltern und Mediendiensteanbietern Auswertungen von Sendungen und Mediendiensten, die 
kommerzielle Kommunikation beinhalten, durchzuführen. Im Fall des Österreichischen Rundfunks sind auch 
die Online-Angebote erfasst. Binnen vier Wochen, gerechnet vom Zeitpunkt der Ausstrahlung der Sendung 
oder der Bereitstellung, sind jene Ergebnisse, bei denen sie eine Verletzung der genannten Bestimmungen 
vermutet, dem Österreichischen Rundfunk (seiner Tochtergesellschaft) oder dem privaten 
Rundfunkveranstalter bzw. Mediendiensteanbieter zur Stellungnahme binnen einer Frist von zwei Wochen zu 
übermitteln. Unter Berücksichtigung der eingelangten Stellungnahme hat die KommAustria bei begründetem 
Verdacht die Verletzung von Amts wegen weiter zu verfolgen, 
8. Verfahren nach dem KartG 2005, BGBl. I Nr. 61, und dem WettbewerbsG, BGBl. I Nr. 62/2002, soweit der 
KommAustria die Stellung einer Amtspartei zukommt, 
9. Wahrnehmung der Rechtsaufsicht über den Österreichischen Rundfunk und seine Tochtergesellschaften 
sowie Führen von Verwaltungsstrafverfahren nach Maßgabe des ORF-Gesetzes, 
10. Wahrnehmung der Aufgaben nach dem FERG, BGBl. I Nr. 85/2001, 
11. Verwaltungsstrafverfahren nach dem ZuKG, BGBl. I Nr. 60/2000, 
12. Wahrnehmung der Aufgaben nach dem MedKF-TG, BGBl. I Nr. 125/2011. 

 
(2) Die Förderungsverwaltung im Bereich der Medien im Sinne des § 1 Abs. 2 umfasst die der KommAustria 
durch gesonderte gesetzliche Bestimmungen übertragenen Aufgaben, insbesondere: 

1. Verwaltung und Vergabe der Mittel nach dem PresseFG 2004, BGBl. I Nr. 136/2003, 
2. Verwaltung und Vergabe der Mittel nach Abschnitt II des PubFG, BGBl. Nr. 369/2004, 
3. Verwaltung und Vergabe der Mittel nach § 33. 

 
(3) Durch die gemäß Abs. 1 wahrzunehmenden Aufgaben der KommAustria sollen folgende Ziele erreicht 
werden: 

1. die Förderung des Marktzutritts neuer Anbieter; 
2. die Sicherung der Meinungsvielfalt und Förderung der Qualität der Rundfunkprogramme einschließlich der 
technischen Voraussetzungen für ihre Verbreitung; 
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3. die Entwicklung von technischen und ökonomischen Konzepten für einen dualen Rundfunkmarkt in 
Österreich; 
4. die Sicherstellung der Einhaltung europäischer Mindeststandards durch die Anbieter von Inhalten, 
insbesondere zugunsten des Kinder-, Jugend- und Konsumentenschutzes; 
5. die Optimierung der Nutzung des Frequenzspektrums für Rundfunk; 
6. die Bereitstellung von Fachwissen im Bereich der Konvergenz von audiovisuellen Medien und 
Telekommunikation sowie die Förderung der Entwicklung der Märkte in den Branchen audiovisuelle Medien 
und Telekommunikation; 
7. die Schaffung und Bewahrung einer modernen und qualitativ hoch stehenden Kommunikationsinfrastruktur 
zur Förderung der Standortqualität auf hohem Niveau. 

 
§ 13. (1) Die KommAustria besorgt jene Aufgaben, die ihr in § 2 dieses Bundesgesetzes sowie auf Grund 
gesonderter bundesgesetzlicher Regelungen zugewiesen sind. 
 
(2) Die Verteilung der Aufgaben auf Einzelmitglieder oder Senate durch die Geschäftsordnung und die 
Geschäftsverteilung (§ 12) hat sich nach den folgenden Absätzen und nach der fachlichen Qualifikation der 
Mitglieder zu richten. 
 
(3) Folgende Angelegenheiten sind jedenfalls durch Senate zu erledigen: 

1. Zuordnungs- und Zulassungsverfahren nach dem PrR-G und nach dem AMD-G, sofern es sich um 
Mehrparteienverfahren handelt; 
2. Verfahren zur Mitbenutzung von Sendeanlagen; 
3. Rechtsaufsicht über Rundfunkveranstalter, Mediendiendiensteanbieter und Multiplex-Betreiber, mit 
Ausnahme der Aufgaben hinsichtlich der Einhaltung der Werbebestimmungen (§ 2 Abs. 1 Z 7); 
4. Verfahren aufgrund von Beschwerden (§ 25 PrR-G, § 61 AMD-G); 
5. Angelegenheiten der Frequenzverwaltung im Bereich des Rundfunks, einschließlich Überprüfung von 
Zuordnungen und Entzugsverfahren; 
6. Planung und Umsetzung der Digitalisierung, einschließlich der Erarbeitung des Digitalisierungskonzepts 
und Erstellung des Digitalisierungsberichts; 
7. Wettbewerbsregulierung von Rundfunknetzen nach dem TKG 2003 sowie sonstige Aufgaben nach dem 
TKG 2003; 
8. Erteilung der fernmelderechtlichen Bewilligungen für Rundfunk nach dem TKG 2003, sofern es sich um 
Mehrparteienverfahren handelt; 
9. Verfahren hinsichtlich Verbreitungsaufträgen in Kabelnetzen; 
10. Wahrnehmung der Aufgaben in Verfahren nach dem KartellG und dem WettbewerbsG; 
11. Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Verbraucherbehörden-Kooperationsgesetz; 
12. Wahrnehmung der behördlichen Aufgaben nach dem FERG; 
13. Rechtsaufsicht über den Österreichischen Rundfunk und seine Tochtergesellschaften nach Maßgabe des 
ORF-Gesetzes mit Ausnahme der Aufgaben hinsichtlich der Einhaltung der Werbebestimmungen (§ 2 Abs. 1 
Z 7), insbesondere 

a) Verfahren betreffend die Einhaltung der Programmgrundsätze und des Objektivitätsgebots; 
b) Angelegenheiten des Unternehmensgegenstandes und der Erfüllung der gesetzlichen Aufträge; 
c) Einsprüche gegen Listen für Redakteurssprecherwahlen; 
d) Angelegenheiten der Organe des Österreichischen Rundfunks und ihrer Beschlüsse; 
e) Angelegenheiten des Wettbewerbsverhaltens des Österreichischen Rundfunks und der wirtschaftlichen 
Gebarung, soweit diese durch das ORF-Gesetz der Regulierungsbehörde zugewiesen ist; 
f) sonstige Verfahren über Beschwerden und Anträge. 

 
(4) Folgende Angelegenheiten sind jedenfalls durch Einzelmitglieder zu erledigen: 

1. bei elektronischen Audiomedien und elektronischen audiovisuelle Medien: 
a) Zuordnungs- und Zulassungsverfahren nach dem PrR-G und AMD-G, sofern es sich um 
Einparteienverfahren handelt, sowie Ausschreibungen von Amts wegen; 
b) Rechtsaufsicht im Rahmen der Werbebeobachtung (§ 2 Abs. 1 Z 7), einschließlich der Rechtsaufsicht 
über den Österreichischen Rundfunk und seine Tochtergesellschaften; 
c) Angelegenheiten der anzeigepflichtigen Dienste außerhalb der Rechtsaufsicht; 
d) Erteilung der fernmelderechtlichen Bewilligungen für Rundfunk nach dem TKG 2003, soweit es sich um 
Einparteienverfahren handelt; 
e) Bewilligung von Versuchsbetrieben, Ereignis- und Ausbildungsrundfunk; 
f) Festsetzung der Finanzierungsbeiträge durch Bescheid. 

2. Medienförderung: 
a) Vertriebsförderung (Abschnitt II PresseFG 2004); 
b) Regionalförderung (Abschnitt III PresseFG 2004); 
c) Qualitätsförderung/Zukunftssicherung (Abschnitt IV PresseFG 2004); 
d) Publizistikförderung (Abschnitt II PubFG); 
e) Förderungen aus dem Fonds nach § 33. 

3. Wahrnehmung der Aufgaben nach dem MedKF-TG. 
 
(5) Soweit Angelegenheiten aufgrund der vorstehenden Absätze nicht ausdrücklich der Zuständigkeit eines 
Einzelmitgliedes oder eines Senates zugeordnet werden, ist in der Geschäftsordnung die Zuständigkeit eines 
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Senates vorzusehen. Ergibt sich in einem anhängigen Verfahren vor einem Einzelmitglied zu einem späteren 
Zeitpunkt die Zuständigkeit eines Senates, ist das Verfahren vor dem Senat fortzuführen. 
 
(6) Die Zuständigkeitsverteilung in Verwaltungsstrafverfahren folgt der Zuständigkeitsverteilung in Abs. 3 und 
Abs. 4 Z 1. 
 
§ 41. Wer der Verpflichtung zur Erteilung von Auskünften und zur Gewährung der Einschau in Aufzeichnungen 
und Bücher trotz Aufforderung nicht nachkommt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist, so weit es sich bei 
dem Unternehmen um einen oder Mediendiensteanbieter handelt, von der KommAustria, so weit es sich bei dem 
Unternehmen um einen Anbieter von Telekommunikationsdiensten handelt, von der Telekom-Control-
Kommission mit Geldstrafe bis zu 58.000 Euro zu bestrafen. Die Strafgelder fließen dem Bund zu. 
 
 
 
204.) Kommunalsteuergesetz 1993  
BGBl 819/1993 idF BGBl I 20/2009 
 
§ 15. (1) Wer unter Verletzung einer abgabenrechtlichen Anzeige-, Offenlegungs- oder Wahrheitspflicht die 
Kommunalsteuer verkürzt, begeht eine Verwaltungsübertretung. Die Tat wird mit Geldstrafe geahndet, deren 
Höchstmaß bei vorsätzlicher Begehung bis zum Zweifachen des verkürzten Betrages, höchstens aber 50.000 
Euro, bei fahrlässiger Begehung bis zum Einfachen des verkürzten Betrages, höchstens aber 25.000 Euro, 
beträgt. Für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist bei vorsätzlicher Tatbegehung eine 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen, bei fahrlässiger Begehung bis zu drei Wochen festzusetzen. 
 
(2) Wer, ohne hierdurch den Tatbestand des Abs. 1 zu verwirklichen, vorsätzlich die Kommunalsteuer nicht 
spätestens am fünften Tag nach Fälligkeit entrichtet oder abführt, es sei denn, dass der zuständigen 
Abgabenbehörde bis zu diesem Zeitpunkt die Höhe des geschuldeten Betrages bekanntgegeben wird, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 5.000 Euro zu bestrafen; für den Fall der 
Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen festzusetzen. 
 
(3) Wer, ohne hierdurch den Tatbestand des Abs. 1 zu verwirklichen, vorsätzlich die Kommunalsteuererklärung 
nicht termingemäß einreicht oder eine abgabenrechtliche Pflicht zur Führung oder Aufbewahrung von Büchern 
oder sonstigen Aufzeichnungen verletzt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 
500 Euro zu bestrafen; für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer 
Woche festzusetzen. 
 
(4) Die Ahndung der Verwaltungsübertretungen richtet sich nach dem Verwaltungsstrafgesetz 1991. 
 
 
 
204.) Kompetenzfeststellung durch den VfGH  
BGBl. Nr. 157/1969  
 
Die Zuständigkeit zur Erlassung und Vollziehung von verwaltungsstrafgesetzlichen Bestimmungen gegen den 
Missbrauch von Zeichen, Einrichtungen und Vorrichtungen, mit denen einer Gefährdung von Personen und 
Sachen begegnet werden soll, richtet sich nach der Verwaltungsmaterie, die für die Regelung solcher Zeichen, 
Einrichtungen und Vorrichtungen in Betracht kommt. 
 
 
 
205.) Konsularvertrag zwischen Österreich und Jugoslawien (BR Jugoslawien, Montenegro) 
BGBl 378/1968 
 
Art. 29. (1) Die Gerichte und Behörden des Empfangsstaates werden nur auf Verlangen oder mit Zustimmung 
des Konsuls oder des Schiffsführers 

a) bei Vorfällen auf dem Schiff eingreifen, es sei denn, dass es sich um die Aufrechterhaltung der Ruhe und 
Ordnung, der öffentlichen Gesundheit oder Sicherheit handelt; 
b) wegen auf dem Schiffe begangener Verwaltungsübertretungen ein Verfahren einleiten, es sei denn, dass 
dadurch die Ordnung im Hafen oder auf dem Landungsplatz bedroht wird oder diese Übertretungen von 
Personen oder an Personen begangen werden, die nicht Mitglieder der Schiffsbesatzung sind. 

 
(2) Hierdurch werden die Rechte der Gerichte und Behörden des einen Vertragsstaates zur Durchführung von 
Nachforschungen und Untersuchungen wegen strafbarer Handlungen oder der im Absatz 1 lit. b vorbehaltenen 
Verwaltungsübertretungen nicht berührt, die innerhalb des Hoheitsgebietes dieses Vertragsstaates auf Schiffen 
begangen werden, welche die Flagge des anderen Vertragsstaates führen. Ebenso wird die Anwendung der für 
Schiffe sowie für Personen oder Sachen auf diesen Schiffen geltenden Vorschriften des Vertragsstaates nicht 
berührt, in dessen Hoheitsgebiet sich die Schiffe befinden. 
 
 

206 
 

 
206.) Konsumentenschutzgesetz  
BGBl 140/1979 idF BGBl I 28/2010 
 
§ 32. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, begeht ein Unternehmer oder der für ihn handelnde Vertreter eine Verwaltungsübertretung und 
ist mit einer Geldstrafe bis 1.450 Euro zu bestrafen, der 

1. es unterlässt, 
a) eine in den §§ 26 Abs. 1 und 26d Abs. 1 vorgesehene Urkunde zu errichten, 
b) in diese die in den §§ 26 Abs. 2 beziehungsweise 26d Abs. 2 vorgeschriebenen Angaben aufzunehmen 
oder 
c) Kreditnehmer oder Interzedenten den §§ 25a bis 25c entsprechend zu belehren oder zu informieren, 

2. dem § 26 Abs. 3 oder dem § 26d Abs. 3 zuwiderhandelt, 
3. dem § 11 Abs. 1 zuwiderhandelt, 
4. dem § 12 Abs. 1 zuwiderhandelt, 
5. einem Verbraucher ohne dessen Veranlassung Waren übersendet oder Dienstleistungen erbringt und damit 
eine Zahlungsaufforderung verbindet, 
6. in die dem Verbraucher gemäß § 3 Abs. 1 auszufolgende Urkunde unrichtige Angaben aufnimmt oder 
7. ein Ferngespräch beginnt, ohne zu Beginn des Gesprächs den Namen (die Firma) des Unternehmers und 
den geschäftlichen Zweck des Gesprächs klar und verständlich offenzulegen. 

 
(2) Macht im Fall des Abs. 1 Z 3 ein Dritter gegen den Verbraucher oder dessen Bürgen die Wechselschuld 
wechselmäßig oder im Fall des Abs. 1 Z 4 der Unternehmer oder ein Dritter die abgetretene Lohn- oder 
Gehaltsforderung gegen den Dienstgeber geltend, so kann die Obergrenze der Geldstrafe bis zum Betrag der 
Wechselsumme beziehungsweise dem Betrag, dessen Zahlung vom Dienstgeber verlangt worden ist, jedenfalls 
aber bis zum Doppelten überschritten werden. 
 
(3) Die Verjährungsfrist beginnt in den Fällen des Abs. 1 Z 3 und 4 - je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt - 
mit der wechselmäßigen Geltendmachung oder mit der Rückstellung oder Vernichtung des Wechsels 
beziehungsweise mit der Geltendmachung der abgetretenen Lohn- oder Gehaltsforderung gegenüber dem 
Dienstgeber oder mit dem Zeitpunkt zu laufen, an dem die Abtretung rückgängig gemacht wird. 
 
 
 
207.) Kontrolle der Verbraucherinformation bei Erzeugnissen der Fischerei und Aquakultur  
BGBl II 221/2008 idF BGBl II 78/2011 
 
§ 5. Eine Verwaltungsübertretung im Sinne des § 21 Abs. 2 des VNG begeht, wer 

1. gegen die Verordnung (EG) Nr. 104/2000 verstößt, indem er Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur 
auf der Stufe des Einzelhandels zum Verkauf anbietet, die in Bezug auf die Kennzeichnung oder Etikettierung 
nicht die vorgeschriebenen Angaben enthalten, oder 
2. gegen die Verordnung (EG) Nr. 2065/2001 verstößt, indem er 

a) die Anforderung des Art. 6 Abs. 1 über die Angabe bei der Mischung von verschiedenen Arten nicht 
erfüllt, oder 
b) die Anforderung des Art. 6 Abs. 2 über die Angabe bei der Mischung von Arten mit unterschiedlicher 
Produktionsmethode nicht erfüllt, oder 
c) die Auflagen des Art. 7 über die wertmäßige Grenze für die Befreiung von der vorgeschriebenen 
Angabenpflicht nicht einhält, oder 
d) die Anforderung des Art. 8 bezüglich der Angaben über die Handelsbezeichnung, die 
Produktionsmethode und das Fanggebiet auf jeder Stufe der Vermarktung nicht erfüllt, oder 

3. gegen die Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 verstößt, indem er Erzeugnisse der Fischerei und der 
Aquakultur auf der Stufe des Einzelhandels zum Verkauf anbietet, die in Bezug auf die Kennzeichnung oder 
Etikettierung (Art. 58 Abs. 5 lit. g oder h) nicht die vorgeschriebenen Angaben enthalten. 

 
 
 
208.) Kraftfahrgesetz 1967  
BGBl 267/1967 idF BGBl I 90/2013 
 
§ 47a. (1) Nationale Kontaktstelle nach Art. 4 der Richtlinie 2011/82/EU zur Erleichterung des 
grenzüberschreitenden Austauschs von Informationen über die Straßenverkehrssicherheit gefährdende 
Verkehrsdelikte, ABl. Nr. L 288 vom 5.11.2011, S 1, ist der Bundesminister für Inneres, welcher sich dabei der 
zentralen Zulassungsevidenz gemäß § 47 Abs. 4 bedient. Bei automationsunterstützten Abrufen österreichischer 
Behörden nach Art. 4 der Richtlinie 2011/82/EU aus Fahrzeugzulassungsregistern anderer EU-Mitgliedstaaten 
fungiert er als Dienstleister im Sinne des § 4 Z 5 Datenschutzgesetz 2000 – DSG 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, für 
diese Behörden. 
 
(2) Die nationale Kontaktstelle hat den nationalen Kontaktstellen der anderen EU-Mitgliedstaaten den 
automationsunterstützen Abruf von Zulassungsdaten im Wege der Datenfernverarbeitung im Sinne des Art. 4 der 
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Richtlinie 2011/82/EU bzw. des § 47 Abs. 4 vierter Satz und unter den Bedingungen des nachfolgenden Abs. 3 zu 
ermöglichen. Der automationsunterstützte Abruf erstreckt sich neben fahrzeugspezifischen Daten des 
Fahrzeuges auf Vorname, Familien- oder Nachname, akademischen Grad, Geburtsdatum und Anschrift des 
Zulassungsbesitzers, im Fall von juristischen Personen oder Personengesellschaften des Unternehmensrechts 
auf die Firma und die Anschrift. 
 
(3) Automationsunterstützte Abrufe im Sinne des Abs. 2 dürfen nur unter Verwendung des vollständigen 
Kennzeichens eines bestimmten Fahrzeuges als Abfragekriterium und nur zum Zwecke der Führung eines 
Verwaltungsstrafverfahrens zur Ahndung einer der in Z 1 bis 8 genannten die Straßenverkehrssicherheit 
gefährdenden Verkehrsübertretungen vorgenommen werden: 

1. Geschwindigkeitsüberschreitung, 
2. Nichtbeachtung der Verpflichtung zum bestimmungsgemäßen Gebrauch des Sicherheitsgurtes oder der 
Bestimmungen über Kindersicherung, 
3. Nichtbeachten des roten Lichtes einer Verkehrslichtsignalanlage oder eines sonstigen relevanten 
Stoppzeichens, 
4. Inbetriebnehmen oder Lenken eines Kraftfahrzeuges in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand, 
5. Inbetriebnehmen oder Lenken eines Kraftfahrzeuges in einem durch Suchtgift beeinträchtigten Zustand, 
6. Nichtbeachtung der Verpflichtung zum bestimmungsgemäßen Gebrauch des Sturzhelmes, 
7. unbefugtes Befahren eines Fahrstreifens, 
8. Telefonieren während des Fahrens ohne Benutzung einer Freisprecheinrichtung. 

 
(4) Jeder betroffene Zulassungsbesitzer hat das Recht, von der nationalen Kontaktstelle nach Maßgabe der 
Bestimmungen des § 26 DSG Informationen darüber zu erhalten, welche in der zentralen Zulassungsevidenz 
gespeicherten personenbezogenen Daten dieser Person dem Deliktsmitgliedstaat übermittelt wurden, 
einschließlich des Datums des Abrufs und der Bezeichnung der nationalen Kontaktstelle des anfragenden 
Deliktsmitgliedstaats. 
 
(5) Die nationale Kontaktstelle hat eine vollständige Protokollierung aller erfolgten und versuchten Abrufe 
vorzunehmen aus der feststellbar ist, welcher ausländischen nationalen Kontaktstelle bzw. welchem Organwalter 
bei einer österreichischen Behörde welche Übermittlungen aus der zentralen Zulassungsevidenz oder aus den 
Fahrzeugzulassungsregistern der anderen EU-Mitgliedstaaten zuzuordnen sind. Diese Protokolldaten sind drei 
Jahre aufzubewahren und danach zu löschen. 
 
(6) Die nationale Kontaktstelle übermittelt der Europäischen Kommission alle zwei Jahre einen Bericht im Sinne 
des Art. 6 der Richtlinie 2011/82/EU. Dieser Bericht enthält die Zahl der an die anderen Kontaktstellen der 
Mitgliedstaaten gerichteten automatisierten Suchanfragen zusammen mit der Art der Delikte und die Zahl der 
ergebnislosen Anfragen. Weiters enthält der Bericht auch Angaben über die eingeleiteten Folgemaßnahmen 
hinsichtlich der Delikte, bei denen ein Informationsschreiben versendet worden ist. 
 
(7) Die nationale Kontaktstelle gemäß Abs. 1 fungiert auch als nationale Kontaktstelle im Verhältnis zu 
Drittstaaten, wenn in zwischenstaatlichen Vereinbarungen mit diesen Staaten nach dem Prinzip der 
Gegenseitigkeit automationsunterstützte Abrufe von Zulassungsdaten im Wege der jeweiligen nationalen 
Kontaktstellen zur Verfolgung von Verkehrsübertretungen vereinbart worden sind. In diesen Fällen sind die 
Bestimmungen der Abs. 1 bis 5 sinngemäß anzuwenden und die Behörden haben nach der in § 84 
beschriebenen Vorgangsweise vorzugehen. In zwischenstaatlichen Vereinbarungen kann die Anwendung dieser 
Vorgangsweise auch auf andere als die in Abs. 3 Z 1 bis 8 genannten Verkehrsübertretungen und unter 
Verwendung anderer Abfragekriterien festgelegt werden. 
 
§ 58. (1) Die Behörde, in deren örtlichem Wirkungsbereich sich das Fahrzeug befindet, oder die ihr zur Verfügung 
stehenden Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes können jederzeit an Ort und Stelle den technischen 
Zustand und die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges oder seiner Teile und Ausrüstungsgegenstände 
überprüfen. Wird die Verkehrssicherheit durch die weitere Verwendung des Fahrzeuges gefährdet, so sind die 
Bestimmungen des § 57 Abs. 8 anzuwenden. Weist das Fahrzeug Beschädigungen auf, die gegenwärtig seine 
weitere Verwendung offensichtlich ausschließen, so ist dies der Behörde anzuzeigen. 
 
(2) Die Behörde, in deren örtlichem Wirkungsbereich sich ein Fahrzeug befindet, oder die ihr zur Verfügung 
stehenden Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes können jederzeit an Ort und Stelle prüfen, ob mit dem 
Fahrzeug mehr Lärm, Rauch, übler Geruch oder schädliche Luftverunreinigungen verursacht werden, als bei 
ordnungsgemäßem Zustand und sachgemäßem Betrieb unvermeidbar ist. Wird dabei festgestellt, dass mit dem 
Fahrzeug auf Grund unzulässiger, nicht genehmigter Änderungen oder auf Grund von schadhaften Teilen oder 
Ausrüstungsgegenständen unzulässig starker Lärm, Rauch, übler Geruch oder schädliche Luftverunreinigungen 
verursacht werden, so sind bei Gefahr im Verzug, unbeschadet der Bestimmungen des § 44 Abs. 1 lit. a über die 
Aufhebung der Zulassung, der Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln unverzüglich abzunehmen. Durch 
Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie können nähere Kriterien, wann Gefahr 
in Verzug anzunehmen ist und der Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln abzunehmen sind, festgelegt 
werden. 
 
(2a) Fahrzeuge der Klassen M2, M3, N2, N3, O3 und O4 sind unabhängig ihrer Herkunft von der Behörde, in 
deren örtlichem Wirkungsbereich sich das Fahrzeug befindet, oder von den ihr zur Verfügung stehenden Organen 
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des öffentlichen Sicherheitsdienstes technischen Prüfungen an Ort und Stelle (technischen Unterwegskontrollen) 
zuzuführen. Das Ergebnis der Prüfung ist in einem Prüfbericht festzuhalten. Eine Durchschrift des Prüfberichtes 
ist dem Lenker auszuhändigen. Die Behörde hat schwerwiegende Mängel an einem Nutzfahrzeug, das Eigentum 
eines Gebietsfremden ist, insbesondere Mängel, auf Grund deren die Benutzung des Fahrzeugs vorläufig 
untersagt wurde, den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem das Fahrzeug zugelassen ist oder in 
Verkehr gebracht wurde, auf der Grundlage des Musters des Prüfberichtes unbeschadet einer 
verwaltungsstrafrechtlichen Ahndung im Inland zu melden. Die Anzahl, Durchführung, Umfang und 
Dokumentation (Prüfbericht) dieser Prüfungen ist durch Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation 
und Technologie festzusetzen. 
 
(2b) Die Behörde hat die erhobenen Daten zur Anzahl der kontrollierten Nutzfahrzeuge, aufgeschlüsselt nach 
Fahrzeugklassen und nach Zulassungsland und unter Angabe der Punkte, die kontrolliert und der Mängel, die 
festgestellt wurden, dem Landeshauptmann mitzuteilen. Der Landeshauptmann hat die Berichte für das 
Bundesland zusammenzufassen und halbjährlich jeweils bis zum 31. August und 28. Februar einen Bericht über 
das vorhergehende Halbjahr der Bundesanstalt für Verkehr zur jährlichen Berichterstattung an den Nationalrat 
und zur Berichterstattung an die Kommission der Europäischen Union zu übermitteln. 
 
(3) Kraftfahrzeuglenker, 

1. die mit ihrem Fahrzeug mehr Lärm, Rauch, üblen Geruch oder schädliche Luftverunreinigungen 
verursachen, als bei ordnungsgemäßem Zustand und sachgemäßem Betrieb unvermeidbar ist, oder 
2. bei deren Fahrzeug die Wirksamkeit von Teilen und Ausrüstungsgegenständen, die für die Verkehrs- und 
Betriebssicherheit von Bedeutung sind, beeinträchtigt erscheint, 

haben das Fahrzeug auf Verlangen der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes an einem geeigneten, nicht 
mehr als 10 km von ihrem Weg zum Fahrziel entfernten Ort zur Prüfung gemäß Abs. 2 vorzuführen. 
 
(4) Wurden im Zuge der Prüfung an Ort und Stelle (Abs. 1 bis 3) schwere Mängel (§ 57 Abs. 7) festgestellt, so ist 
für die Benützung der zur Verfügung gestellten Einrichtungen vom Zulassungsbesitzer unmittelbar ein 
Kostenersatz zu entrichten. Der Lenker des Kraftfahrzeuges gilt als Vertreter des Zulassungsbesitzers, falls 
dieser nicht selbst oder ein von ihm bestellter Vertreter bei der Überprüfung anwesend ist. Wird der Kostenersatz 
nicht ohne weiteres entrichtet, so ist der Kostenersatz von der Behörde vorzuschreiben. Der Kostenersatz fließt 
der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand für die zur Verfügung gestellten Einrichtungen zu tragen hat. Die 
Höhe dieses Kostenersatzes ist durch Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie 
festzusetzen. 
 
§ 113. (1) Der Fahrschulbesitzer hat den Betrieb seiner Fahrschule außer in den im Abs. 2 angeführten Fällen 
selbst zu leiten; dies erfordert für die sich aus diesem Bundesgesetz und aus den auf Grund dieses 
Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen ergebenden Pflichten, wie insbesondere die Aufsicht über die 
Lehrtätigkeit und die wirtschaftliche Gebarung, die hiefür notwendige Anwesenheitsdauer in der Fahrschule. Der 
Fahrschulbesitzer darf sich zur Erfüllung dieser Pflichten nur in den Fällen des Abs. 2 durch einen 
verantwortlichen Leiter, den Fahrschulleiter, vertreten lassen. Wird ein Fahrschulleiter bestellt, so kommt diesem 
dieselbe verwaltungsstrafrechtliche Verantwortung zu, wie dem Fahrschulbesitzer. 
 
(2) Ein Fahrschulleiter ist erforderlich, wenn 

a) der Fahrschulbesitzer durch eine länger als sechs Wochen dauernde Abwesenheit daran gehindert ist, den 
Betrieb seiner Fahrschule selbst zu leiten, oder wenn ihm dies von der Bezirksverwaltungsbehörde untersagt 
wurde (§ 115 Abs. 3) oder 
b) eine Fahrschule nach dem Tod ihres Besitzers vom hinterbliebenen Ehegatten oder von Nachkommen 
ersten Grades weitergeführt wird (§ 108 Abs. 3), die die Voraussetzungen des § 109 Abs. 1 nicht erfüllen. 

  
(3) Als Fahrschulleiter (Abs. 1) darf nur eine Person verwendet werden, die 

1. die im § 109 Abs. 1 lit. a bis j angeführten Voraussetzungen erfüllt oder die bereits berechtigt ist, eine 
Fahrschule zu leiten, und die nicht bereits Besitzer oder Leiter einer anderen Fahrschule ist; steht eine 
Person, die alle diese Voraussetzungen erfüllt, nicht zur Verfügung, so darf auch der Besitzer oder Leiter einer 
anderen Fahrschule als Leiter verwendet werden, sofern dadurch die fachliche Leitung der Fahrschulen nicht 
beeinträchtigt wird; eine solche Verwendung ist auf die Dauer von höchstens fünf Jahren zu befristen, 
2. in einem Ausmaß von mindestens einer Halbtagsbeschäftigung (mindestens 20 Stunden pro Woche) in der 
Fahrschule anwesend ist. 

 
(4) Die Verwendung als Fahrschulleiter bedarf der Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde; diese ist zu 
erteilen, wenn die in den Abs. 2 und 3 angeführten Voraussetzungen hiefür gegeben sind. Die Bewilligung ist zu 
entziehen, wenn diese Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. 
 
§ 123. (1) Für die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Amtshandlungen ist, sofern darin nichts anderes 
bestimmt ist, die Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion 
zugleich Sicherheitsbehörde ist, die Landespolizeidirektion zuständig. 
 
(1a) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 90/2013) 
 
(1b) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 90/2013) 
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(2) An der Vollziehung dieses Bundesgesetzes durch die Bezirksverwaltungsbehörden, die 
Landespolizeidirektionen und den Landeshauptmann hat die Bundespolizei mitzuwirken. Die Bundespolizei hat 

1. die Einhaltung der kraftfahrrechtlichen Vorschriften auf den Straßen mit öffentlichem Verkehr zu 
überwachen, 
2. Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, zu 
treffen und 
3. in den in diesem Bundesgesetz ausdrücklich vorgesehenen Fällen einzuschreiten. 

 
(2a) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 107/2004) 
 
(3) Der Landeshauptmann hat, wenn dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit und Einfachheit der 
Vollziehung gelegen ist, Gemeinden, denen gemäß § 94c der StVO 1960 die Handhabung der Verkehrspolizei 
durch deren Gemeindewachkörper übertragen ist, durch Verordnung für dieselben Straßen die Mitwirkung an der 
Vollziehung dieses Bundesgesetzes durch den Gemeindewachkörper im Umfang des Abs. 2 Z 1 bis 3 zu 
übertragen. Die Übertragung ist durch Verordnung zu widerrufen oder einzuschränken, wenn die 
Voraussetzungen, unter denen sie erfolgt ist, überhaupt weggefallen oder nicht mehr im bisherigen Umfang 
gegeben sind. Die Ermächtigung der übrigen Organe der Straßenaufsicht, an der Vollziehung dieses 
Bundesgesetzes mitzuwirken, bleibt unberührt. 
 
(3a) Die Bestätigung, aus der die Anzahl der für ein Fahrzeug zu verwendenden Ökopunkte hervorgeht (COP-
Dokument), ist von dem Landeshauptmann auszustellen, der das Fahrzeug gemäß § 31 genehmigt hat. Das 
COP-Dokument ist von der Entrichtung von Stempelgebühren und Bundesverwaltungsabgaben befreit; das gilt 
auch für im Ausland ausgestellte COP-Dokumente. 
 
(4) Die im § 103 Abs. 2 und § 103a Abs. 2 angeführten Erhebungen sind im Sinne des § 39 Abs. 2 letzter Satz 
AVG, außer bei Gefahr im Verzug, schriftlich oder telefonisch durchzuführen. Liegt einer Erhebung gemäß § 103 
Abs. 2 die Begehung einer Verwaltungsübertretung zugrunde, ist die Erhebung von der für die Ausübung des 
Verwaltungsstrafrechtes zuständigen Behörde, sofern diese eine Bezirksverwaltungsbehörde oder 
Landespolizeidirektion ist, zu führen. In diesen Fällen ist diese Behörde auch sachlich und örtlich für die 
Durchführung eines Strafverfahrens wegen Übertretung des § 103 Abs. 2 zuständig. 
 
(5) Die Behörden des Bundes, der Länder und Gemeinden, die Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice sowie 
die Träger der Sozialversicherung sind ermächtigt und auf Anfrage verpflichtet, der Behörde personenbezogene 
Daten von Personen zu übermitteln, die für Maßnahmen nach diesem Bundesgesetz von Bedeutung sein 
können. Eine Verweigerung der Auskunft ist nicht zulässig. 
 
§ 134. (1) Wer diesem Bundesgesetz, den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen, 
Bescheiden oder sonstigen Anordnungen, den Artikeln 5 bis 9 und 10 Abs. 4 und 5 der Verordnung (EG) Nr. 
561/2006, der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 oder den Artikeln 5 bis 8 und 10 des Europäischen 
Übereinkommens über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR), 
BGBl. Nr. 518/1975 in der Fassung BGBl. Nr. 203/1993, zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist mit einer Geldstrafe bis zu 5.000 Euro, im Falle ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Wochen zu bestrafen. Bei der Einbringung von Fahrzeugen in das Bundesgebiet sind solche Zuwiderhandlungen 
auch strafbar, wenn sie auf dem Wege von einer österreichischen Grenzabfertigungsstelle, die auf 
ausländischem Gebiet liegt, zur Staatsgrenze begangen werden. Wurde der Täter wegen der gleichen 
Zuwiderhandlung bereits einmal bestraft, so kann an Stelle der Geldstrafe Arrest bis zu sechs Wochen verhängt 
werden. Wurde der Täter wegen der gleichen Zuwiderhandlung bereits zweimal bestraft, so können Geld- und 
Arreststrafen auch nebeneinander verhängt werden. Die Verhängung einer Arreststrafe ist in diesen Fällen aber 
nur zulässig, wenn es ihrer bedarf, um den Täter von weiteren Verwaltungsübertretungen der gleichen Art 
abzuhalten. Auch der Versuch einer solchen Zuwiderhandlung ist strafbar. 
 
(1a) Übertretungen der Artikel 5 bis 9 und 10 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006, der Verordnung (EWG) 
Nr. 3821/85 sowie der Artikel 5 bis 8 und 10 des Europäischen Übereinkommens über die Arbeit des im 
internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR), BGBl. Nr. 518/1975 in der Fassung BGBl. 
Nr. 203/1993, sind auch dann als Verwaltungsübertretung strafbar, wenn die Übertretung nicht im Inland, sondern 
auf einer Fahrtstrecke innerhalb des Geltungsbereiches dieser Bestimmungen begangen worden ist (Art. 2 Abs. 2 
und 3 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006). Als Ort der Übertretung gilt in diesem Falle der Ort der Betretung im 
Inland, bei der die Übertretung festgestellt worden ist. Von einer Bestrafung ist jedoch abzusehen, wenn die 
Übertretung im Bundesgebiet nicht mehr andauert und der Lenker nachweist, dass er wegen dieses Deliktes 
bereits im Ausland bestraft worden ist. 
 
(1b) Die Verstöße gegen die Verordnungen (EG) Nr. 561/2006 und (EG) Nr. 3821/85 werden anhand des 
Anhanges III der Richtlinie 2006/22/EG, in der Fassung der Richtlinie 2009/5/EG, ABl. Nr. L 29 vom 31. Jänner 
2009, S 45, nach ihrer Schwere in drei Kategorien (sehr schwere Verstöße – schwere Verstöße – geringfügige 
Verstöße) aufgeteilt. Die Höhe der Geldstrafe ist nach der Schwere des Verstoßes zu bemessen und hat im Falle 
eines schweren Verstoßes nicht weniger als 200 Euro und im Falle eines sehr schweren Verstoßes nicht weniger 
als 300 Euro zu betragen. Dies gilt auch für Verstöße gegen die Artikel 5 bis 8 und 10 des Europäischen 
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Übereinkommens über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR), die 
ebenso nach Maßgabe des Anhanges III der Richtlinie 2006/22/EG einzuteilen sind. 
 
(1c) Wer als Hersteller oder als gemäß § 29 Abs. 2 in Österreich Bevollmächtigter des Herstellers die unmittelbar 
anwendbaren Vorschriften der Europäischen Union betreffend Betriebserlaubnis von Fahrzeugen genannten 
Verstöße begangen hat, ist mit einer Geldstrafe bis zu 5.000 Euro zu bestrafen. Auch der Versuch der Begehung 
eines solchen Verstoßes ist strafbar. 
 
(2) Eine Zuwiderhandlung gegen die im Abs. 1 angeführten Vorschriften gilt nicht als Verwaltungsübertretung, 
wenn 

1. bei einem Verkehrsunfall durch die Tat nur Sachschaden entstanden ist und 
a) die nächste Polizeiinspektion ohne Aufschub von Personen, deren Verhalten am Unfallort mit dem 
Verkehrsunfall in ursächlichem Zusammenhang steht, vom Verkehrsunfall verständigt wurde oder 
b) die in lit. a genannten Personen und jene, in deren Vermögen der Schaden eingetreten ist, einander 
ihre Identität nachgewiesen haben, oder 

2. die Tat den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 
(3) Bei mit Messgeräten festgestellten Überschreitungen einer ziffernmäßig festgesetzten erlaubten 
Höchstgeschwindigkeit (§ 98) im Ausmaß von 20 bis 30 km/h kann § 50 VStG 1991 mit der Maßgabe 
angewendet werden, dass Geldstrafen bis 70 Euro sofort eingehoben werden. Bei Übertretungen des § 4 Abs. 7a 
und § 101 Abs. 1 lit. a kann § 50 VStG 1991 mit der Maßgabe angewendet werden, dass Geldstrafen bis 210 
Euro sofort eingehoben werden. 
 
(3a) Zur Feststellung einer Überschreitung einer ziffernmäßig festgesetzten Höchstgeschwindigkeit können auch 
Aufzeichnungen der Schaublätter des Fahrtschreibers oder Kontrollgerätes oder Ausdrucke sowie 
Aufzeichnungen des digitalen Kontrollgerätes herangezogen werden. Dabei gilt der Ort der Aushändigung des im 
Fahrtschreiber oder im Kontrollgerät eingelegten Schaublattes gemäß § 102 Abs. 1a oder der Aushändigung des 
Ausdruckes gemäß § 102a oder der Kontrolle der Aufzeichnungen des digitalen Kontrollgerätes als Ort der 
Begehung der Übertretung, wenn 

1. die Übertretung mit dem Fahrtschreiber oder mit dem Kontrollgerät festgestellt wurde und 
2. aus dem Schaublatt oder aus dem Ausdruck oder der Aufzeichnung des digitalen Kontrollgerätes ersichtlich 
ist, dass sie nicht früher als zwei Stunden vor seiner Aushändigung oder Kontrolle begangen wurde; wurden in 
dieser Zeit mehrere derartige Übertretungen begangen, so sind sie als eine Übertretung zu ahnden. § 2 Abs. 
1 VStG bleibt unberührt. 

 
(3b) Die aufgrund der §§ 98a, 98b und 98e StVO mit den dort genannten technischen Einrichtungen 
automationsunterstützt ermittelten Geschwindigkeiten bestimmter Fahrzeuge und die dabei gewonnenen Daten 
können auch zur Feststellung einer Überschreitung einer gemäß § 98 ziffernmäßig festgesetzten 
Höchstgeschwindigkeit verwendet werden. Im Falle einer abschnittsbezogenen Geschwindigkeitsüberwachung 
gemäß § 98a StVO gilt die Messstrecke als Ort der Begehung der Übertretung. Wurden dabei auf der 
Messstrecke im Messzeitraum mehrere Geschwindigkeitsübertretungen begangen, so gelten diese als eine 
Übertretung. Erstreckt sich die Messstrecke auf den Sprengel mehrerer Behörden, so ist die Behörde zuständig, 
in deren Sprengel das Ende der Messstrecke fällt. 
 
(3c) Wer als Lenker eines Kraftfahrzeuges die in § 102 Abs. 3 fünfter Satz angeführte Verpflichtung nicht erfüllt, 
begeht, wenn dies bei einer Anhaltung gemäß § 97 Abs. 5 StVO 1960 festgestellt wird, eine 
Verwaltungsübertretung, welche mit einer Organstrafverfügung gemäß § 50 VStG mit einer Geldstrafe von 50 
Euro zu ahnden ist. Wenn die Zahlung des Strafbetrages verweigert wird, ist von der Behörde eine Geldstrafe bis 
zu 72 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit eine Freiheitsstrafe bis zu 24 Stunden, zu verhängen. 
 
(3d) Wer als Lenker eines Kraftfahrzeuges oder als mit einem Kraftfahrzeug beförderte Person 

1. die im § 106 Abs. 2 angeführte Verpflichtung, oder 
2. die im § 106 Abs. 7 angeführte Verpflichtung 

nicht erfüllt, begeht, wenn dies bei einer Anhaltung gemäß § 97 Abs. 5 StVO 1960 festgestellt wird, eine 
Verwaltungsübertretung, welche mit einer Organstrafverfügung gemäß § 50 VStG mit einer Geldstrafe von 35 
Euro zu ahnden ist. Wenn die Zahlung des Strafbetrages verweigert wird, ist von der Behörde eine Geldstrafe bis 
zu 72 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit eine Freiheitsstrafe bis zu 24 Stunden, zu verhängen. 
 
(4) Beim Verdacht einer Übertretung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes oder der auf Grund dieses 
Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen kann im Sinne des § 37a VStG 1950 als vorläufige Sicherheit ein 
Betrag bis 2.180 Euro festgesetzt werden. Diese Wertgrenze ist auch für die Beschlagnahme gemäß § 37a Abs. 
3 VStG maßgebend. Bei Verdacht einer Übertretung durch den Zulassungsbesitzer gilt dabei der Lenker als 
Vertreter des Zulassungsbesitzers, falls nicht dieser selbst oder ein von ihm bestellter Vertreter bei den 
Amtshandlungen anwesend ist, sofern der Lenker Dienstnehmer des Zulassungsbesitzers ist, oder mit diesem in 
einem sonstigen Arbeitsverhältnis steht oder die Fahrt im Auftrag des Zulassungsbesitzers oder in dessen 
Interesse durchführt. 
 
(4a) Die Organe der öffentlichen Sicherheit oder der Straßenaufsicht können die Unterbrechung der Fahrt 
anordnen und ihre Fortsetzung durch geeignete Vorkehrungen (Abnahme der Fahrzeugschlüssel und der 
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Fahrzeugpapiere, Anbringung technischer Sperren am Fahrzeug, Abstellung an geeignetem Ort u. dgl.) 
verhindern, solange die gemäß Abs. 4 festgesetzte vorläufige Sicherheit oder ein Kostenersatz gemäß §§ 58 Abs. 
4, 101 Abs. 7 oder 102 Abs. 12 nicht geleistet wird. Hierbei ist mit möglichster Schonung der Person vorzugehen 
und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren. 
 
(4b) Wird die Unterbrechung der Fahrt gemäß Abs. 4a nicht innerhalb von 72 Stunden aufgehoben, so kann die 
Behörde das Kraftfahrzeug als Sicherheit beschlagnahmen. § 37 Abs. 3 bis 6 VStG ist sinngemäß anzuwenden. 
 
(5) Wurde mit einem Kraftfahrzeug oder Anhänger eine unter § 50 Abs. 1 VStG 1950 fallende Übertretung dieses 
Bundesgesetzes, der Straßenverkehrsordnung 1960, des Eisenbahngesetzes 1957 oder von auf Grund dieser 
Bundesgesetze erlassenen Verordnungen von einem dem anzeigenden Organ unbekannten Lenker begangen 
und ist die Übergabe eines Beleges gemäß § 50 Abs. 2 VStG 1950 an den Täter oder die Hinterlassung am 
Tatort nicht möglich, so kann der Beleg auch dem Zulassungsbesitzer zugestellt werden. 
 
(6) Kraftstoffe im Sinne des § 11 Abs. 3, die einer Verordnung gemäß § 26a Abs. 2 lit. c nicht entsprechen, sind 
für verfallen zu erklären, wenn nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann, daß diese Kraftstoffe in ihrer 
nicht gesetzlichen Beschaffenheit nicht zum Verbraucher gelangen. 
 
(7) Wird eine Manipulation an einem Kontrollgerät festgestellt, so sind die Manipulationseinrichtungen für verfallen 
zu erklären. 
 
 
 
209.) Kraftfahrliniengesetz  
BGBl I 203/1999 idF BGBl I 32/2013 
 
§ 4a. (1) Der Bundesminister bzw. die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie hat bei der 
Bundesrechenzentrum GmbH ein automationsunterstütztes zentrales Verkehrsunternehmensregister im Sinne 
des Artikels 16 Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 zu führen. Im Register werden die im Inland zum Beruf des 
Personenkraftverkehrsunternehmers zugelassenen Unternehmen erfasst. Das Register wird zur Speicherung von 
Daten geführt, die erforderlich sind, um feststellen zu können, welche Personenkraftverkehrsunternehmen über 
eine Konzession verfügen, welche Verkehrsleiter oder rechtlichen Vertreter für diese Unternehmen bestellt 
wurden, über welche Art der Konzession diese Unternehmen verfügen, gegebenenfalls die laufende Nummer der 
Gemeinschaftslizenz und der beglaubigten Kopien. Weiters sind in dem Register auch die Anzahl, Kategorie und 
Art der schwerwiegenden Verstöße gemäß § 9 Abs. 2 und die Namen der Personen, die für ungeeignet erklärt 
wurden, die Verkehrstätigkeiten eines Unternehmens zu leiten, zu erfassen. 
 
(2) Die zuständige Aufsichtsbehörde (§ 3 Abs. 1 und 2) sowie die zuständigen Verwaltungsstrafbehörden (§ 47 
Abs. 1 bis 4) haben die erforderlichen Daten online über eine gesicherte Datenverbindung an die 
Bundesrechenzentrum GmbH zu übermitteln. 
 
(3) Folgende Daten sind gemäß Artikel 16 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 in das 
Verkehrsunternehmensregister einzutragen: 

1. Name und Rechtsform des Unternehmens; 
2. Anschrift der Niederlassung; 
3. Namen der Verkehrsleiter, die zur Erfüllung der Voraussetzungen hinsichtlich Zuverlässigkeit und fachlicher 
Eignung benannt wurden, oder gegebenenfalls eines rechtlichen Vertreters des Unternehmens; 
4. Art der Konzession, Anzahl der im Kraftfahrlinienverkehr eingesetzten Kraftfahrzeuge und gegebenenfalls 
die laufende Nummer der Gemeinschaftslizenz und der beglaubigten Kopien; 
5. Anzahl, Kategorie und Art der in § 9 Abs. 2 genannten schwerwiegenden Verstöße, die in den 
vorangegangenen zwei Jahren zu einer rechtskräftigen Verurteilung oder einer Bestrafung geführt haben; 
6. Namen der Personen, die für ungeeignet erklärt wurden, die Verkehrstätigkeiten eines Unternehmens zu 
leiten, solange die Zuverlässigkeit der betreffenden Person nicht wieder hergestellt ist. 

 
(4) Die in Abs. 2 genannten Behörden können auf die jeweils in Betracht kommenden Daten zugreifen und diese 
verwenden. Das Verkehrsunternehmensregister hat eine vollständige Protokollierung aller Datenabfragen 
vorzunehmen, aus der erkennbar ist, welcher Person welche Daten aus dem Verkehrsunternehmensregister 
übermittelt wurden. Diese Protokolldaten sind zu speichern und drei Jahre nach der Entstehung dieser Daten zu 
löschen. 
 
(5) Zusätzlich zu den in Abs. 3 genannten Daten sind folgende Daten in das Verkehrsunternehmensregister 
einzutragen: 

1. bei natürlichen Personen das Geburtsdatum; 
2. Nummer, Ausstellungsdatum und Ausstellungsland der Bescheinigung der fachlichen Eignung des 
Verkehrsleiters; 
3. soweit vorhanden, die Firmenbuchnummer des Verkehrsunternehmens. 

 
(6) Auskünfte aus dem Register sind im Wege der Datenfernverarbeitung zu erteilen: 
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1. den Organen des Bundes, der Länder und der Gemeinden, soweit sie diese für die Wahrnehmung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben benötigen und 
2. den zuständigen Behörden anderer Staaten, sofern sich eine solche Verpflichtung aus diesem 
Bundesgesetz, aus unmittelbar anwendbarem Unionsrecht oder anderen zwischenstaatlichen Abkommen 
ergibt. 

 
(7) Die Daten gemäß Abs. 3 Z 1 bis 4 sind öffentlich zugänglich. 
 
§ 47. (1) Wer als Berechtigungsinhaber gegen die Bestimmungen des § 20 Abs. 1 und als Verkehrsleiter gegen 
die Bestimmungen des § 20 Abs. 1a verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 726 Euro bis zu 7.267 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer als Fahrzeuglenker gegen die Bestimmungen des § 20 Abs. 2 verstößt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 726 Euro zu 
bestrafen. 
 
(3) Wer gegen die Bestimmungen der auf Grund des § 46 Abs. 1 Z 1 lit. c ergangenen Verordnungen verstößt 
und hierdurch die öffentliche Sicherheit gefährdet, begeht hinsichtlich der Tat dann, wenn sie nicht gerichtlich 
strafbar ist, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, 
für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion, 
mit einer Geldstrafe von 726 Euro bis zu 7.267 Euro zu bestrafen. 
 
(4) Wer eine Kraftfahrlinie ohne die gemäß § 1 Abs. 3 erforderliche Berechtigung betreibt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für das die 
Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion, mit einer 
Geldstrafe von 2.180 Euro bis zu 7.267 Euro zu bestrafen. 
 
(5) Strafbar nach Abs. 1 ist der Berechtigungsinhaber auch dann, wenn er in § 20 Abs. 1 genannte Pflichten im 
Ausland verletzt. Örtlich zuständig ist diesfalls jene Behörde, in deren Sprengel der Lenker im Zuge einer 
Straßenkontrolle betreten wurde, sonst jene Behörde, in deren Sprengel der Grenzübertritt in das Bundesgebiet 
erfolgte. 
 
(6) Als vorläufige Sicherheit gemäß § 37a VStG, BGBl. Nr. 52/1991, kann bei Verdacht einer Übertretung nach 
Abs. 1 und 4 ein Betrag bis zu 7.267 Euro festgesetzt werden, bei Verdacht einer Übertretung nach Abs. 2 ein 
Betrag bis zu 726 Euro. Bei Verdacht einer Übertretung des Unternehmers gilt dabei der Lenker als Vertreter des 
Unternehmens, falls nicht dieser selbst oder ein von ihm bestellter Vertreter bei der Amtshandlung anwesend ist. 
 
(7) Der Unternehmer haftet für die über die von ihm beschäftigten Lenker und Verkehrsleiter verhängten 
Geldstrafen, sonstige in Geld bemessene Unrechtsfolgen und die Verfahrenskosten zur ungeteilten Hand. 
 
(8) Wer als selbstständiger Kraftfahrer die Aufzeichnungs- oder Aufbewahrungspflicht gemäß § 61 verletzt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von 72 Euro bis 1.000 Euro, im 
Wiederholungsfall von 145 Euro bis 1.500 Euro zu bestrafen. 
 
(9) Wer als selbstständiger Kraftfahrer 

1. die wöchentliche Höchstarbeitszeit gemäß § 58 überschreitet, 
2. die gemäß § 59 vorgeschriebenen Ruhepausen nicht einhält, 
3. an Tagen, an denen er Nachtarbeit leistet, die gemäß § 60 Abs. 1 erlaubte Tagesarbeitszeit überschreitet 
oder 
4. geleistete Nachtarbeit nicht gemäß § 60 Abs. 2 ausgleicht, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von 72 Euro bis 1.815 Euro, im 
Wiederholungsfall von 145 Euro bis 1.815 Euro zu bestrafen. 
 
§ 48. (1) An der Vollziehung der §§ 46 Abs. 1 Z 1 lit. c und 47 Abs. 3 und 4 dieses Bundesgesetzes, hierzu 
ergangener Verordnungen und unmittelbar anwendbarer Rechtsakte der Europäischen Union und des 
Landverkehrsabkommens zwischen der Europäischen Union und der Schweizerischen Eidgenossenschaft haben 
die Organe der Bundespolizei und die Zollorgane bei der Wahrnehmung der ihnen sonst obliegenden Aufgaben 
mitzuwirken durch 

a) Maßnahmen zur Vorbeugung gegen drohende Verwaltungsübertretungen und 
b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind. 

 
(2) Die Organe der Bundespolizei haben den nach diesem Bundesgesetz zuständigen Organen der 
Aufsichtsbehörden über deren Ersuchen zur Sicherung der Ausübung des Aufsichtsrechtes gemäß § 45 Abs. 1 
im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten. 
 
§ 53. Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der Fassung BGBl. I Nr. 12/2006 sind auch auf strafbare 
Handlungen anzuwenden, die vor seinem Wirksamkeitsbeginn begangen worden sind, sofern diese schon zur 
Zeit ihrer Begehung mit Strafe bedroht waren und nicht einer strengeren Behandlung unterliegen als nach den 
bisher in Geltung gestandenen Vorschriften. Am Tag des In-Kraft-Tretens dieses Bundesgesetzes in der Fassung 
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BGBl. I Nr. 12/2006 anhängige Verfahren sind nach der bis zum In-Kraft-Treten des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 
12/2006, geltenden Rechtslage zu Ende zu führen. 
 
 
 
210.) Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz  
BGBl 1/1957 idF BGBl I 65/2002 
 
§ 62. (1) Wer Amtshandlungen im Sinne des § 60 Abs. 2 verhindert oder beeinträchtigt, begeht, sofern die Tat 
nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 2.180 € zu bestrafen. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
 
211.) Kriegsmaterialgesetz  
BGBl 540/1977 idF BGBl I 50/2012 
 
 
§ 8. (1) Wer 

1. gegen Auflagen, die in den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Bescheiden enthalten sind, 
verstößt oder 
2. Bescheide, Dokumente oder Unterlagen nicht gemäß § 4 Abs. 1 an den Transporteur übergibt oder diese 
während des Transportes nicht mitführt oder 
3. Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten gemäß § 4 Abs. 2 nicht nachkommt oder 
4. Meldepflichten gemäß § 4 Abs. 3 nicht erfüllt oder 
5. seinen Pflichten gegenüber den Sicherheitsbehörden, den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
sowie den Zollbehörden und ihren Organen gemäß § 4 Abs. 5 nicht nachkommt oder 
6. in einem Verfahren nach diesem Bundesgesetz unrichtige oder unvollständige Angaben macht, 
Erklärungen abgibt oder Nachweise erbringt, 

begeht, sofern das Verhalten keinen gerichtlich strafbaren Tatbestand erfüllt, eine Verwaltungsübertretung und ist 
von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion, mit Geldstrafe bis zu 40.000 Euro oder mit 
einer Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen, im Falle einer fahrlässigen Tatbegehung mit einer Geldstrafe bis zu 
25.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben an der Vollziehung dieses Bundesgesetzes durch 

1. Maßnahmen zur Vorbeugung gegen drohende Verwaltungsübertretungen, 
2. Maßnahmen zur sofortigen Beendigung von Verwaltungsübertretungen, 
3. Maßnahmen, die für die Einleitung und Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, 

mitzuwirken. 
 
 
 
212.) Kurzparkzonen-Überwachungsverordnung  
BGBl 857/1994 idF BGBl II 145/2008 
 
 
§ 2. (1) Wird ein mehrspuriges Fahrzeug in einer Kurzparkzone abgestellt, so hat der Lenker 

1. das Fahrzeug für die Dauer des Abstellens mit dem für die jeweilige Kurzparkzone entsprechenden 
Kurzparknachweis zu kennzeichnen und 
2. dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug spätestens mit Ablauf der höchsten zulässigen Parkzeit entfernt wird. 

 
(2) Parkscheibe, Parkschein oder Parkzeitgeräte sind bei Fahrzeugen mit einer Windschutzscheibe hinter dieser 
und durch diese von außen gut lesbar, bei anderen Fahrzeugen an einer sonst geeigneten Stelle gut 
wahrnehmbar und lesbar anzubringen; es dürfen an den genannten Stellen nur jene Kurzparknachweise sichtbar 
sein, die sich auf den jeweiligen Parkvorgang beziehen. 
 
(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer entgegen Abs. 1 Z 2 durch Änderungen am oder des 
Kurzparknachweises die höchste zulässige Parkdauer zu überschreiten versucht. 
 
(4) Wer ein mehrspuriges Fahrzeug in einer gebührenpflichtigen Kurzparkzone abstellt, hat als Kurzparknachweis 
eine Parkscheibe oder einen Parkschein zu verwenden, sofern für den betreffenden Haltevorgang keine 
Gebührenpflicht besteht. 
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213.) Lagerstättengesetz  
BGBl 246/1947 idF BGBl I 136/2001 
 
§ 7. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieses Bundesgesetzes sind als Verwaltungsübertretungen von 
der Bergbehörde mit Geldstrafen bis zu 1.450 € zu belegen, sofern die Handlung nicht nach anderen gesetzlichen 
Vorschriften einer strengeren Bestrafung unterliegt. 
 
 
 
214.) Landarbeitsgesetz 1984  
BGBl 287/1984 idF BGBl I 98/2012 
 
§ 14d. (1) (Grundsatzbestimmung) Ein Dienstnehmer, der von einem Dienstgeber mit Sitz in einem anderen 
Mitgliedstaat der EU oder des EWR oder der Schweiz zur Erbringung einer fortgesetzten Arbeitsleistung nach 
Österreich entsandt wird, hat unbeschadet des auf das Dienstverhältnis anzuwendenden Rechts für die Dauer 
der Entsendung zwingend Anspruch auf 

1. bezahlten Urlaub nach § 67, sofern das Urlaubsausmaß nach den Rechtsvorschriften des Heimatstaates 
geringer ist; nach Beendigung der Entsendung behält dieser Dienstnehmer den der Dauer der Entsendung 
entsprechenden aliquoten Teil der Differenz zwischen dem nach österreichischem Recht höheren 
Urlaubsanspruch und dem Urlaubsanspruch, der ihm nach den Rechtsvorschriften des Heimatstaates zusteht; 
2. die Einhaltung der kollektivvertraglich festgelegten Arbeitszeitregelungen; 
3. Bereithaltung der Aufzeichnung im Sinne der Richtlinie des Rates über die Pflicht des Arbeitgebers zur 
Unterrichtung des Arbeitnehmers über die für seinen Arbeitsvertrag oder sein Arbeitsverhältnis geltenden 
Bedingungen (91/533/EWG) in Österreich durch den Dienstgeber oder den mit der Ausübung des 
Weisungsrechts des Dienstgebers gegenüber den entsandten Dienstnehmern Beauftragten. 

 
(2) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Dienstgeber im Sinne des Abs. 1 haben die Beschäftigung von 
Dienstnehmern, die zur Erbringung einer fortgesetzten Arbeitsleistung nach Österreich entsandt werden, 
spätestens eine Woche vor Arbeitsaufnahme der Zentralen Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen 
Beschäftigung nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz und dem Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz des 
Bundesministeriums für Finanzen zu melden und eine Abschrift der Meldung dem im Abs. 1 Z 3 bezeichneten 
Beauftragten, sofern nur ein Dienstnehmer entsandt wird, diesem, auszuhändigen. Sofern dies technisch möglich 
ist, hat die Meldung elektronisch zu erfolgen. In Katastrophenfällen, bei unaufschiebbaren Arbeiten und bei 
kurzfristig zu erledigenden Aufträgen ist die Meldung unverzüglich vor Arbeitsaufnahme zu erstatten. Hat der 
Dienstgeber dem Beauftragten oder dem Dienstnehmer vor Arbeitsaufnahme keine Abschrift der Meldung 
ausgehändigt, so hat der Beauftragte oder der Dienstnehmer eine Meldung nach dem 1. Satz und Abs. 3 
unverzüglich mit der Arbeitsaufnahme zu erstatten. Die Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen 
Beschäftigung nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz und dem Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz des 
Bundesministeriums für Finanzen hat eine Abschrift der Meldung an den zuständigen 
Krankenversicherungsträger (§§ 26 und 30 ASVG) elektronisch zu übermitteln. 
 
(3) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Die Meldung nach Abs. 2 hat folgende Angaben zu enthalten: 

1. Name und Anschrift des Dienstgebers, 
2. Name des im Abs. 1 Z 3 bezeichneten Beauftragten, 
3. Name und Anschrift des inländischen Auftraggebers, 
4. die Namen, Geburtsdaten und Sozialversicherungsnummern sowie die Staatsangehörigkeit der nach 
Österreich entsandten Dienstnehmer, 
5. Beginn und voraussichtliche Dauer der Beschäftigung in Österreich, 
6. die Höhe des dem einzelnen Dienstnehmer gebührenden Entgelts, 
7. Ort der Beschäftigung in Österreich (auch andere Einsatzorte in Österreich), 
8. die Art der Tätigkeit und Verwendung des Dienstnehmers, 
9. sofern für die Beschäftigung der entsandten Dienstnehmer im Sitzstaat des Dienstgebers eine behördliche 
Genehmigung erforderlich ist, jeweils die ausstellende Behörde sowie die Geschäftszahl, das 
Ausstellungsdatum und die Geltungsdauer oder eine Abschrift der Genehmigung, 
10. sofern die entsandten Dienstnehmer im Sitzstaat des Dienstgebers eine Aufenthaltsgenehmigung 
benötigen, jeweils die ausstellende Behörde sowie die Geschäftszahl, das Ausstellungsdatum und die 
Geltungsdauer oder eine Abschrift der Genehmigung. 

 
(4) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Dienstgeber im Sinne des Abs. 1 oder in Abs. 1 Z 3 bezeichnete 
Beauftragte oder der Dienstnehmer (Abs. 2) haben, sofern für den entsandten Dienstnehmer in Österreich keine 
Sozialversicherungspflicht besteht, Unterlagen über die Anmeldung des Dienstnehmers zur Sozialversicherung 
(Sozialversicherungsdokument A 1 nach der Verordnung (EG) Nr. 883/04 zur Koordinierung der Systeme der 
sozialen Sicherheit, ABl. Nr. L 166 vom 30.04.2004 S. 1, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 
465/2012, ABl. Nr. L 149 vom 8.6.2012 S. 4) sowie eine Abschrift der Meldung gemäß den Abs. 2 und 3 am 
Arbeits(Einsatz)ort im Inland bereitzuhalten. Sofern für die Beschäftigung der entsandten Dienstnehmer im 
Sitzstaat des Dienstgebers eine behördliche Genehmigung erforderlich ist, ist auch die Genehmigung 
bereitzuhalten. 
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(5) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Die Organe der Abgabenbehörden sind berechtigt, die Arbeitsstelle 
zu betreten, das Bereithalten der Unterlagen nach Abs. 4 zu überwachen sowie Abschriften von diesen 
Unterlagen anzufertigen. Bei innerhalb eines Arbeitstages wechselnden Arbeits(Einsatz)orten sind die 
erforderlichen Unterlagen am ersten Arbeits(Einsatz)ort bereitzuhalten. Erfolgt eine Kontrolle an einem der 
anderen Arbeits(Einsatz)orte, sind die Unterlagen binnen 24 Stunden dem Kontrollorgan nachweislich zu 
übermitteln. 
 
(6) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Die Behörden haben nach Maßgabe der datenschutzrechtlichen 
Vorschriften auch mit Behörden anderer Mitgliedstaaten der EU oder des EWR, die für die Kontrolle der 
Einhaltung arbeits- und sozialrechtlicher Vorschriften oder für die Bekämpfung illegaler Erwerbstätigkeit zuständig 
sind oder Auskünfte geben können, ob ein Dienstgeber die Arbeitsbedingungen nach Abs. 1 einhält, 
zusammenzuarbeiten sowie Auskünfte bei begründeten Anfragen von Behörden anderer Mitgliedstaaten zu 
geben. Die Gewährung von Amtshilfe an diese Behörden ist von Stempel- und Rechtsgebühren des Bundes 
befreit. 
 
(7) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Die Kollektivvertragsparteien haben die von ihnen abgeschlossenen 
Kollektivverträge in geeigneter Form zugänglich zu machen. 
 
(8) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Wer als Dienstgeber oder als in Abs. 1 Z 3 bezeichneter Beauftragter 

1. die Meldung nach Abs. 2 nicht rechtzeitig erstattet oder 
2. die erforderlichen Unterlagen entgegen Abs. 4 nicht bereithält, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe von 500 Euro bis 
5.000 Euro, im Wiederholungsfall von 1.000 Euro bis 10.000 Euro zu bestrafen. Bei grenzüberschreitender 
Entsendung gilt die Verwaltungsübertretung als in dem Sprengel der Bezirksverwaltungsbehörde begangen, in 
dem der Arbeits(Einsatz)ort der nach Österreich entsandten Dienstnehmer/innen, bei wechselnden 
Arbeits(Einsatz)orten am Ort der Kontrolle. 
 
§ 237. (1) Die Ausführungsgesetzgebung hat zu bestimmen, dass Verwaltungsübertretungen der in Ausführung 
der §§ 46, 56 bis 64, 73, 76a Abs. 3, 4 und 5, 77 bis 79, 81 bis 83, 83a Abs. 4 bis 7, 84 bis 84b, 85 Abs. 1 bis 5, 
86 Abs. 1 Z 1 und 2 sowie Abs. 3, 87 bis 93, 93a Abs. 2 bis 6, 9 und 13, 93b Abs. 7 und 9, 94, 94a Abs. 2 bis 7, 
94e, 94f, 95 bis 97 Abs. 1, 2 und 4, 98 Abs. 1 und 2, 98a Abs. 2, 99 bis 101, 109 bis 110, 112 Abs. 3, 113 Z 2, 
114 Abs. 3, 130 Abs. 2, 160 Abs. 3, 194 Z 3, 204 Abs. 3 und 4, 208, 209 Abs. 1, 213 Abs. 2, 214 Abs. 1 Z 1a und 
Abs. 1a, 218 Abs. 4, 220, 235 und 236a ergangenen landesgesetzlichen Bestimmungen von der 
Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen sind. 
 
(2) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, hat die 
Ausführungsgesetzgebung bei Verwaltungsübertretungen der §§ 56 bis 64, 73, 76a Abs. 3, 4 und 5, 77 bis 79, 81 
bis 83, 83a Abs. 4 bis Abs. 7, 84 bis 84b, 85 Abs. 1 bis 5, 86 Abs. 1 Z 1 und 2 sowie Abs. 3, 87 bis 93, 93a Abs. 2 
bis 6, 9 und 13, 93b Abs. 7 und 9, 94, 94a Abs. 2 bis 7, 95 bis 97 Abs. 1, 2 und 4, 98 Abs. 1 und 2, 98a Abs. 2, 99 
bis 101, 109 bis 110, 112 Abs. 3, 113 Z 2, 114 Abs. 3, 130 Abs. 2, 235 und 236a Geldstrafen von 2.000 Schilling 
bis 15.000 Schilling vorzusehen. 
 
(2a) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, hat die 
Ausführungsgesetzgebung vorzusehen, dass Verwaltungsübertretungen 

1. der §§ 40 Abs. 2 bis 4, 40a sowie 40h mit einer Geldstrafe von 1.000 € bis zu 5.000 €, im Wiederholungsfall 
von 2.000 € bis zu 10.000 €, 
2. des § 40g Abs. 2 mit einer Geldstrafe von 500 € bis zu 5.000 €, im Wiederholungsfall von 1.000 € bis zu 
10.000 €, 
3. der §§ 40e, 40g Abs. 1 sowie 40j Abs. 2 und 3 mit einer Geldstrafe bis zu 1.000 €, im Wiederholungsfall von 
500 € bis zu 2.000 €, 

durch die Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen sind. Bei der Bemessung der Höhe der Geldstrafe ist 
insbesondere auf den durch die Überlassung erzielten Ertrag oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteil Bedacht zu 
nehmen. 
 
(2b) Bei grenzüberschreitender Überlassung gelten Verwaltungsübertretungen nach Abs. 2a als in jenem 
Sprengel der Bezirksverwaltungsbehörde begangen, in dem der Arbeits(Einsatz)ort der nach Österreich 
überlassenen Dienstnehmer liegt, bei wechselnden Arbeits(Einsatz)orten am Ort der Kontrolle. 
 
(2c) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer 
Strafe bedroht ist, sind Übertretungen der §§ 40g Abs. 5 und 40j Abs. 4 von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 
einer Geldstrafe bis zu 1.000 €, im Wiederholungsfall von 500 € bis zu 2.000 €, zu bestrafen. Bei der Bemessung 
der Höhe der Geldstrafe ist insbesondere auf den durch die Überlassung erzielten Ertrag oder sonstigen 
wirtschaftlichen Vorteil Bedacht zu nehmen. 
 
(2d) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Bei grenzüberschreitender Überlassung gelten 
Verwaltungsübertretungen nach Abs. 2c als in jenem Sprengel der Bezirksverwaltungsbehörde begangen, in dem 
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der Arbeits(Einsatz)ort der nach Österreich überlassenen Dienstnehmer liegt, bei wechselnden 
Arbeits(Einsatz)orten am Ort der Kontrolle. 
 
(3) Die Ausführungsgesetzgebung hat weiters vorzusehen, dass mit Geldstrafen von 2.000 Schilling bis 15 000 
Schilling zu bestrafen ist, wer Organe der Land- und Forstwirtschaftsinspektion in der Ausübung ihres Dienstes 
behindert oder die Erfüllung ihrer Aufgaben vereitelt. 
 
(4) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, hat die 
Ausführungsgesetzgebung bei Übertretungen der §§ 46, 160 Abs. 3, 194 Z 3, 204 Abs. 3 und 4, 208, 209 Abs. 1, 
213 Abs. 2, 218 Abs. 4 und 220 Geldstrafen von 2.000 Schilling bis 30.000 Schilling vorzusehen. 
 
(4a) Auch Verstöße gegen die Aufzeichnungspflichten gemäß § 236a Abs. 5 sind hinsichtlich jedes einzelnen 
Dienstnehmers gesondert zu bestrafen, wenn durch das Fehlen der Aufzeichnungen die Feststellung der 
tatsächlich geleisteten Arbeitszeit unmöglich oder unzumutbar wird. 
 
(5) Die Ausführungsgesetzgebung kann vorsehen, dass Übertretungen gemäß Abs. 4 nur zu verfolgen und zu 
bestrafen sind, wenn im Falle 

1. des § 160 Abs. 3 der Wahlvorstand, 
2. der §§ 46, 194 Z 3, 204 Abs. 3 und 4, 208, 209 Abs. 1 und 220 der Betriebsrat, 
3. des § 213 Abs. 2 oder des § 214 Abs. 1 Z 1a und Abs. 1a das gemäß § 216 zuständige Organ der 
Dienstnehmerschaft und 
4. des § 218 Abs. 4 der Betriebsinhaber 

binnen sechs Wochen ab Kenntnis von der Übertretung und der Person des Täters bei der 
Bezirksverwaltungsbehörde einen Strafantrag stellt (Privatankläger). 
 
(6) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Im Falle des Abs. 5 ist auf das Strafverfahren § 56 Abs. 2 bis 4 des 
Verwaltungsstrafgesetzes 1991 (VStG) anzuwenden. 
 
§ 282. (Grundsatzbestimmung) (1) Die Ausführungsgesetzgebung hat vorzusehen, dass Übertretungen der 
Ausführungsbestimmungen zu §§ 243 Z 1 und 2, 245 Abs. 3, 246 Abs. 5, 249 Abs. 1 und 4, 255 Abs. 2, 257 Abs. 
3, 258 Abs. 3, 261 Abs. 2, 265 Abs. 1, 279 Abs. 1 und 281 Abs. 4 als Verwaltungsübertretungen von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2.180 Euro zu bestrafen sind, sofern die Tat nicht nach 
anderen Vorschriften einer strengeren Strafe unterliegt. 
 
(2) Die Ausführungsgesetzgebung hat weiters vorzusehen, dass Übertretungen nach Abs. 1 nur zu verfolgen und 
zu bestrafen sind, wenn im Falle 

1. der §§ 243 Z 1 und 2, 245 Abs. 3, 246 Abs. 5, 249 Abs. 1, 257 Abs. 3, 258 Abs. 3, 265 Abs. 1 und 281 Abs. 
4 die in den beteiligten juristischen Personen, betroffenen Tochtergesellschaften, betroffenen Betrieben oder 
der Europäischen Genossenschaft bestehenden Dienstnehmervertretungen; 
2. der §§ 249 Abs. 4 und 255 Abs. 2 das besondere Verhandlungsgremium; 
3. des § 261 Abs. 2 die nach der Vereinbarung gemäß § 261 Abs. 1 zuständige Dienstnehmervertretung; 
4. des § 279 Abs. 1 das zuständige Leitungs- oder Verwaltungsorgan der beteiligten juristischen Personen, 
betroffenen Tochtergesellschaften, betroffenen Betrieben oder der Vorstand oder Verwaltungsrat der 
Europäischen Genossenschaft 

binnen sechs Wochen ab Kenntnis von der Übertretung und der Person des Täters bei der zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde einen Strafantrag stellt (Privatankläger). 
 
(3) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Auf das Strafverfahren ist § 56 Abs. 2 bis 4 VStG anzuwenden. 
 
 
 
215.) Land- und forstwirtschaftliches Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz  
BGBl 296/1985 idF BGBl I 148/2013  
 
§ 80. (1) Ein Lehrer darf wegen einer Dienstpflichtverletzung nicht mehr bestraft werden, wenn gegen ihn nicht 

1. innerhalb von sechs Monaten, gerechnet von dem Zeitpunkt, zu dem die Dienstpflichtverletzung der zur 
Durchführung des Disziplinarverfahrens berufenen Behörde zur Kenntnis gelangt ist, oder 
2. innerhalb von drei Jahren, gerechnet von dem Zeitpunkt der Beendigung der Dienstpflichtverletzung, 

eine Disziplinarverfügung (§ 108) erlassen oder ein Disziplinarverfahren eingeleitet (§ 100) wurde. Sind von der 
landesgesetzlich hiezu berufenen Behörde vor Einleitung des Disziplinarverfahrens im Auftrag der 
Disziplinarkommission notwendige Ermittlungen durchzuführen (§ 100 Abs. 1 zweiter Satz), verlängert sich die 
unter Z 1 genannte Frist um sechs Monate. 
 
(1a) Drei Jahre nach der an den beschuldigten Lehrer erfolgten Zustellung der Entscheidung, gegen ihn ein 
Disziplinarverfahren durchzuführen, darf eine Disziplinarstrafe nicht mehr verhängt werden. 
 
(2) Der Lauf der in Abs. 1 und 1a genannten Fristen wird - sofern der der Dienstpflichtverletzung 
zugrundeliegende Sachverhalt Gegenstand der Anzeige oder eines der folgenden Verfahren ist - gehemmt 
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1. für die Dauer eines Verfahrens vor dem Verfassungs- oder Verwaltungsgerichtshof, 
2. für die Dauer eines Strafverfahrens nach der StPO oder eines bei einem Verwaltungsgericht oder einer 
Verwaltungsbehörde anhängigen Strafverfahrens, 
3. für die Dauer eines Verfahrens vor einem Verwaltungsgericht über Beschwerden von Personen, die 
behaupten, durch die Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt oder auf 
andere Weise in ihren Rechten verletzt worden zu sein, 
4. für den Zeitraum zwischen der rechtskräftigen Beendigung oder, wenn auch nur vorläufigen, Einstellung 
eines Strafverfahrens und dem Einlangen einer diesbezüglichen Mitteilung bei der landesgesetzlich 
zuständigen Behörde und 
5. für den Zeitraum zwischen der Erstattung der Anzeige und dem Einlangen der Mitteilung 

a) über die Beendigung des verwaltungsbehördlichen oder des gerichtlichen Verfahrens bzw. des 
Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht, 
b) der Staatsanwaltschaft über die Einstellung des Strafverfahrens oder 
c) der Verwaltungsbehörde über das Absehen von der Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens bei der 
landesgesetzlich zuständigen Behörde. 

 
(3) Hat der Sachverhalt, der einer Dienstpflichtverletzung zugrunde liegt, zu einer strafgerichtlichen Verurteilung 
geführt und ist die strafrechtliche Verjährungfrist länger als die im Abs. 1 Z 2 genannte Frist, so tritt an die Stelle 
dieser Frist die strafrechtliche Verjährungsfrist. 
 
§ 90. (1) Kommt die zur Durchführung des Disziplinarverfahrens berufene Behörde während des 
Disziplinarverfahrens zur Ansicht, dass eine von Amts wegen zu verfolgende gerichtlich strafbare Handlung 
vorliegt, so hat sie gemäß § 78 StPO vorzugehen. 
 
(2) Hat die zur Durchführung des Disziplinarverfahrens berufene Behörde Anzeige an die Staatsanwaltschaft, die 
Sicherheitsbehörde oder die Verwaltungsbehörde erstattet oder hat sie sonst Kenntnis von einem anhängigen 
gerichtlichen oder verwaltungsbehördlichen Strafverfahren, so hat sie das Disziplinarverfahren zu unterbrechen. 
 
(3) Das Disziplinarverfahren ist weiterzuführen und binnen sechs Monaten abzuschließen, nachdem 

1. die Mitteilung 
a) der Staatsanwaltschaft über die Einstellung des Strafverfahrens oder 
b) der Verwaltungsbehörde über das Absehen von der Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens 
bei der zur Durchführung des Disziplinarverfahrens berufenen Behörde eingelangt ist oder 

2. das Strafverfahren nach der StPO oder das verwaltungsbehördliche Strafverfahren rechtskräftig 
abgeschlossen oder, wenn auch nur vorläufig, eingestellt worden ist. 

 
 
 
216.) Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz 1997  
BGBl 789/1996 idF BGBl I 108/2001 
 
§ 22. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen 

1. mit Geldstrafe bis zu 72.670 €, wer 
a) vorsätzlich oder grob fahrlässig Lenkungsmaßnahmen gemäß den §§ 3 bis 5 zuwiderhandelt, 
b) vorsätzlich die Durchführung von Verboten und Geboten gemäß § 3 Abs. 1 Z 1 und 3, § 4 und § 5 
erschwert oder unmöglich macht, sofern die Tat nicht nach lit. a zu bestrafen ist; 

2. mit Geldstrafe bis zu 14.530 €, wer den Bestimmungen des § 11 oder den auf Grund des § 3 Abs. 1 Z 4 
erlassenen Verordnungen zuwiderhandelt. 

 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Bei vorsätzlich begangenen Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 können die den Gegenstand der 
strafbaren Handlung bildenden Waren, die dem Täter oder einem Beteiligten gehören, für verfallen erklärt 
werden. Der Wert der für verfallen erklärten Sachen darf jedoch nicht in einem Missverhältnis zur Schwere der 
strafbaren Handlung stehen und nicht höher sein als die verhängte Geldstrafe. 
 
§ 23. (1) Die Organe der Bundespolizei haben als Hilfsorgane der Bezirksverwaltungsbehörden an der 
Vollziehung des § 22 durch 

1. Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen, 
2. Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, 

mitzuwirken. 
 
(2) Die Landespolizeidirektionen, insoweit diese für das Gebiet einer Gemeinde zugleich Sicherheitsbehörde 
erster Instanz sind, haben die von ihren Organen dienstlich wahrgenommenen Verwaltungsübertretungen gemäß 
§ 22 der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen. 
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217.) Lebensmittelgesetz 1975  
BGBl 86/1975 idF BGBl I 13/2006 
 
§ 40. (1) Die Aufsichtsorgane haben Waren, die diesem Bundesgesetz unterliegen - erforderlichenfalls 
einschließlich der Behältnisse und Werbemittel - zu beschlagnahmen, wenn der begründete Verdacht besteht, 
a) dass sie 

1. gesundheitsschädlich oder verdorben sind; 
2. den Verboten der §§ 11, 14, 15, 16, 26 Abs. 1 lit. b, 28 Abs. 1 lit. b, 28 Abs. 2, 3, 4 oder 5 oder den 
Vorschriften einer zum Schutze der Gesundheit oder auf Grund des § 21 Abs. 1 lit. a erlassenen Verordnung 
im erheblichen Maße widersprechen; 
3. trotz Untersagung nach § 17 Abs. 4 in Verkehr gelangen oder 

b) dass ein besonders schwerwiegender Verstoß gegen sonstige Vorschriften dieses Bundesgesetzes oder ein 
Rückfall vorliegt. 
 
(2) Im Falle der Beschlagnahme nach Abs. 1 ist vom Aufsichtsorgan, je nachdem, ob der Verdacht einer 
gerichtlich strafbaren Handlung oder der Verdacht einer Verwaltungsübertretung vorliegt, vom Gericht oder von 
der Verwaltungsbehörde unverzüglich ein förmlicher Beschlagnahmebeschluss (Beschlagnahmebescheid) 
einzuholen. 
 
(3) Besteht der begründete Verdacht, daß Waren, die diesem Bundesgesetz unterliegen, abgesehen von den in 
Abs. 1 genannten Verdachtsmomenten, Vorschriften dieses Bundesgesetzes widersprechen, hat die Behörde (§ 
35 Abs. 1 oder 3) dem Verfügungsberechtigten die Verdachtsmomente mitzuteilen und ihm Gelegenheit zu 
geben, binnen einer gleichzeitig festzusetzenden, angemessenen Frist die Ware den gesetzlichen Vorschriften 
anzupassen oder aus dem Verkehr zu ziehen. Die Behörde kann jedoch nach Ablauf der Frist die Ware 

- erforderlichenfalls einschließlich der Behältnisse und Werbemittel 
- beschlagnahmen, wenn das zur Sicherung einer einwandfreien Nahrung oder zum Schutz der Verbraucher 
vor Täuschung geboten ist. 

 
(4) Beschlagnahmte Waren sind im Betrieb zu belassen. Dies gilt nicht, wenn die sachgerechte Aufbewahrung 
nicht gewährleistet ist oder wenn bei Belassung der Waren ein Missbrauch zu befürchten ist. Belassene Waren 
sind tunlichst so zu verschließen oder zu kennzeichnen, dass ihre Veränderung ohne Verletzung des 
Behältnisses, des Verschlusses oder der Kennzeichnung nicht möglich ist. Der über die Ware bisher 
Verfügungsberechtigte ist vom Aufsichtsorgan schriftlich auf die strafrechtlichen Folgen der Verbringung oder 
Veränderung des beschlagnahmten Gutes sowie der Verletzung des Dienstsiegels aufmerksam zu machen. Über 
die Beschlagnahme hat das Aufsichtsorgan den bisher Verfügungsberechtigten eine Bescheinigung 
auszuhändigen, in welcher der Ort der Lagerung sowie Art und Menge der beschlagnahmten Waren anzugeben 
ist. 
 
(5) Das Verfügungsrecht über die beschlagnahmten Waren steht zunächst der Behörde zu, der das 
Aufsichtsorgan angehört. Ab Erlassung des Beschlagnahmebefehls nach Abs. 2 steht das Verfügungsrecht über 
die beschlagnahmte Ware der Behörde zu, die den Beschlagnahmebefehl erlassen hat. 
 
(6) Die Bewahrung der beschlagnahmten Waren vor Schäden obliegt der Partei. Sind zur Bewahrung der Ware 
vor Schäden nach der Beschlagnahme besondere Maßnahmen erforderlich, so ist die zuständige Behörde vorher 
zu verständigen. Diese Maßnahmen sind in Anwesenheit eines Aufsichtsorgans durchzuführen, das über den 
Vorgang ein Befundprotokoll aufzunehmen hat, das die wesentlichen Änderungen des Ortes, die Tatsache der 
Behandlung, der allfälligen Entfernung des Dienstsiegels und dessen neuerliche Anbringung zu enthalten hat. 
 
(7) Während der Beschlagnahme dürfen Proben der Ware nur über Auftrag der zuständigen Behörde entnommen 
werden. 
 
(8) Die Bestimmungen des § 113 StPO sind sinngemäß anzuwenden. § 39 Abs. 2 VStG gilt mit der Maßgabe, 
dass Gefahr im Verzug nicht erforderlich ist. Im Übrigen bleiben die Bestimmungen der Strafprozessordnung 
1960 und des Verwaltungsstrafgesetzes 1950 unberührt. 
 
§ 74. (1) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 13/2006) 
 
(2) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 13/2006) 
 
(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 13/2006) 
 
(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 13/2006) 
 
(5) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 13/2006) 
 
(6) Wer den Bestimmungen einer auf Grund des § 10 Abs. 3 bis 5 genannten Vorschrift oder einer in deren 
Vollziehung getroffenen behördlichen Anordnung zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung, sofern die 
Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach 
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anderen Verwaltungsvorschriften mit strengerer Strafe bedroht ist, und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 
Geldstrafe bis zu 7.300 Euro zu bestrafen. 
 
(7) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 13/2006) 
 
(8) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 13/2006) 
 
 
 
218.) Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz  
BGBl I 13/2006 idF BGBl I 171/2013 
 
§ 41. (1) Die Aufsichtsorgane haben Waren vorläufig zu beschlagnahmen oder sicherzustellen, wenn 

1. einer behördlich angeordneten Maßnahme gemäß § 39 nicht oder nicht innerhalb festgesetzter Frist Folge 
geleistet wurde und dies zum Gesundheitsschutz des Verbrauchers oder zum Schutz des Verbrauchers vor 
Täuschung erforderlich ist oder 
2. Gesundheitsschädlichkeit vorliegt und der Unternehmer seiner Verantwortung gemäß § 38 Abs. 1 Z 5 nicht 
nachgekommen ist. 

 
(2) Liegen bei leicht verderblichen Waren die Voraussetzungen für eine vorläufige Beschlagnahme oder 
Sicherstellung gemäß Abs. 1 Z 2 vor, kann an Stelle solcher Maßnahmen die unschädliche Beseitigung der Ware 
durch den Unternehmer in Anwesenheit des Aufsichtsorgans erfolgen. Diese Vorgangsweise ist zu 
dokumentieren. 
 
(3) Im Fall der vorläufigen Beschlagnahme hat das Aufsichtsorgan unverzüglich Anzeige an die 
Bezirksverwaltungsbehörde zu erstatten, im Fall der Sicherstellung jedoch der Staatsanwaltschaft über die 
Sicherstellung zu berichten, je nachdem ob der Verstoß eine gerichtlich strafbare Handlung oder eine 
Verwaltungsübertretung darstellt. Im Fall einer Verwaltungsübertretung erlischt die vorläufige Beschlagnahme, 
wenn nicht binnen vier Wochen ein Beschlagnahmebescheid erlassen wird. 
 
(4) Das Verfügungsrecht über die vorläufig beschlagnahmten oder sichergestellten Erzeugnisse steht zunächst 
der Behörde, der das Aufsichtsorgan angehört, und wenn der Verstoß eine Verwaltungsübertretung darstellt, ab 
Erlassung des Beschlagnahmebescheides der Behörde, die den Beschlagnahmebescheid erlassen hat, zu. 
Wenn der Verstoß eine gerichtlich strafbare Handlung darstellt, steht das Verfügungsrecht ab Einlangen des 
Berichtes bei der Staatsanwaltschaft dieser, ab Einbringen der Anklage dem Gericht zu. 
 
(5) Über die vorläufige Beschlagnahme oder Sicherstellung hat das Aufsichtsorgan dem bisherigen 
Verfügungsberechtigten eine Bescheinigung auszustellen. 
 
(6) Die vorläufig beschlagnahmten, sichergestellten oder die beschlagnahmten Waren sind im Betrieb zu 
belassen. Sie sind so zu verschließen oder zu kennzeichnen, dass eine Veränderung ohne Verletzung der 
Behältnisse, der Verpackung oder der Kennzeichnung nicht möglich ist. Der über die Waren bisher 
Verfügungsberechtigte ist vom Aufsichtsorgan schriftlich auf die strafrechtlichen Folgen der Verbringung oder 
Veränderung der beschlagnahmten Erzeugnisse sowie der Verletzung des Dienstsiegels aufmerksam zu 
machen. 
 
(7) Die Bewahrung der im Betrieb belassenen Erzeugnisse vor Schäden obliegt dem bisherigen 
Verfügungsberechtigten. Sind hierzu besondere Maßnahmen erforderlich, so hat er die anordnende Stelle vorher 
zu verständigen; diese hat auf Kosten des Betroffenen erforderlichenfalls Anordnungen hinsichtlich des 
Verbringens, der Lagerung, Versiegelung oder Kennzeichnung zu treffen. Die Maßnahmen sind, außer bei Gefahr 
im Verzug, in Anwesenheit eines Aufsichtsorgans zu treffen. 
 
(8) Während der Sicherstellung oder Beschlagnahme dürfen Proben der Waren nur über Auftrag der zuständigen 
Behörde, der zuständigen Staatsanwaltschaft oder des zuständigen Gerichts entnommen werden. 
 
(9) Die Bestimmungen der §§ 87, 106 StPO sind sinngemäß anzuwenden. 
 
§ 71. (1) Wird von einer Privatperson bei Verdacht einer nicht den lebensmittelrechtlichen Vorschriften 
entsprechenden Ware um eine Untersuchung angesucht, hat sie die Kosten der Untersuchung nur dann zu 
erstatten, wenn die Untersuchung nicht Anlass zu einer Anzeige gegeben hat. 
 
(2) Im Ermittlungsverfahren nach der StPO hat die Staatsanwaltschaft die vorläufige Auszahlung der Kosten einer 
auf ihr Verlangen durchgeführten Untersuchung nach dem Gebührentarif (§ 66) aus den Amtsgeldern nach 
Anhörung des Revisors anzuordnen, wenn dieser nicht binnen 14 Tagen Einwendungen dagegen erhebt. Nach 
Erhebung von Einwendungen und im gerichtlichen Hauptverfahren sind die Kosten einer auf Verlangen der 
Staatsanwaltschaft oder des Gerichts durchgeführten Untersuchung vom Gericht nach dem Gebührentarif (§ 66) 
zu bestimmen und vorläufig aus den Amtsgeldern zu tragen. Im Fall der Verurteilung ist der zum Kostenersatz 
verpflichteten Partei der Ersatz der Kosten nach Maßgabe der §§ 389 bis 391 StPO aufzutragen. 
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(2a) Wurde die Untersuchung weder auf Verlangen der Staatsanwaltschaft noch des Gerichts durchgeführt und 
wird das Strafverfahren gegen den Angeklagten mit Schuldspruch erledigt, gelten hinsichtlich der Kosten der 
Untersuchung die Bestimmungen des § 389 StPO. Soweit die Untersuchungskosten vom Verurteilten einbringlich 
sind, hat das Gericht deren Auszahlung an die untersuchende Stelle zu verfügen. 
 
(3) Im Verwaltungsstrafverfahren ist im Straferkenntnis der zum Kostenersatz verpflichteten Partei der Ersatz der 
Kosten an die Agentur oder an die jeweilige Untersuchungsanstalt der Länder vorzuschreiben. 
 
(4) Die Kosten der Untersuchung sind nach dem Gebührentarif (§ 66) zu berechnen. 
 
(5) Die von einer Partei zu ersetzenden Kosten der Untersuchung können im Verwaltungsweg eingebracht 
werden. 
 
§ 90. (1) Wer 

1. Lebensmittel, die für den menschlichen Verzehr ungeeignet oder mit irreführenden oder 
krankheitsbezogenen Angaben versehen sind, oder in irreführender oder krankheitsbezogener Aufmachung, 
2. Lebensmittel, die wertgemindert oder verfälscht sind, wenn dieser Umstand nicht deutlich und allgemein 
verständlich kenntlich gemacht ist, 
3. Gebrauchsgegenstände, die für den bestimmungsgemäßen Gebrauch ungeeignet oder mit irreführenden 
oder krankheitsbezogenen Angaben versehen sind, oder in irreführender oder krankheitsbezogener 
Aufmachung, 
4. kosmetische Mittel, deren bestimmungsgemäße Verwendbarkeit nicht gewährleistet ist oder die mit 
irreführenden Angaben oder verbotenen krankheitsbezogenen Angaben versehen sind, oder in irreführender 
oder verbotener krankheitsbezogener Aufmachung, 
5. Gebrauchsgegenstände, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch geeignet sind, Lebensmittel derart zu 
beeinflussen, dass diese für den menschlichen Verzehr ungeeignet oder wertgemindert sind, 
6. Gebrauchsgegenstände, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch geeignet sind, kosmetische Mittel derart 
zu beeinflussen, dass deren bestimmungsgemäße Verwendbarkeit nicht gewährleistet ist oder sie 
wertgemindert sind, 

in Verkehr bringt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe unterliegt, eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 50.000 Euro, im 
Wiederholungsfall bis zu 100.000 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs 
Wochen zu bestrafen. Bei vorsätzlichen Verstößen gegen Z 1 und 2, die in Kenntnis der Rechtwidrigkeit des 
Handelns begangen werden, ist, sofern die Folgen der Übertretung nicht unbedeutend sind, eine Geldstrafe in der 
Höhe von zumindest 700 Euro, bei Wiederholung von 4.000 Euro festzusetzen. Im Fall der Uneinbringlichkeit ist 
eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen festzusetzen. 
 
(2) Wer 

1. Lebensmittel mit irreführenden oder krankheitsbezogenen Angaben oder in irreführender oder 
krankheitsbezogener Aufmachung, 
2. Gebrauchsgegenstände mit irreführenden oder krankheitsbezogenen Angaben oder in irreführender oder 
krankheitsbezogener Aufmachung, 
3. kosmetische Mittel mit irreführenden Angaben oder verbotenen krankheitsbezogenen Angaben oder in 
irreführender oder verbotener krankheitsbezogener Aufmachung, 

bewirbt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet oder nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe unterliegt, eine Verwaltungsübertretung 
und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 50.000 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 
100.000 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. Bei 
vorsätzlichen Verstößen gegen Z 1, die in Kenntnis der Rechtswidrigkeit des Handelns begangen werden, ist, 
sofern die Folgen der Übertretung nicht unbedeutend sind, eine Geldstrafe in der Höhe von zumindest 700 Euro, 
bei Wiederholung von 4.000 Euro festzusetzen. Im Fall der Uneinbringlichkeit ist eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 
sechs Wochen festzusetzen. 
 
(3) Wer 

1. den in der Anlage genannten unmittelbar anwendbaren Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft oder 
den näheren Vorschriften zur Durchführung dieser Rechtsakte gemäß § 4 Abs. 3 oder § 15 zuwiderhandelt, 
2. den Bestimmungen einer auf Grund der §§ 6, 7 Abs. 1, 9 Abs. 2, 10 Abs. 7 oder 8, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 
34, 47 Abs. 2 oder 57 Abs. 1 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt, 
3. den Bestimmungen der in den §§ 96 und 97 angeführten Rechtsvorschriften zuwiderhandelt, 
4. den Bestimmungen des in § 24 Abs. 1 Z 1 angeführten unmittelbar anwendbaren Rechtsaktes der 
Europäischen Gemeinschaft zuwiderhandelt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe unterliegt, eine Verwaltungsübertretung und ist von 
der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 50.000 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 100.000 Euro, im 
Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. 
 
(4) Wer 

1. den Bestimmungen der §§ 9 Abs. 1, 10 Abs. 1 oder 17 Abs. 1 zuwiderhandelt, 



221 
 

2. den Verpflichtungen der §§ 21, 22, 36 Abs. 7, 38, 47 Abs. 1 oder 52 zuwiderhandelt, 
3. einer Anordnung gemäß den §§ 39, 58 Abs. 1 oder 59 Abs. 1 oder 4 zuwiderhandelt, 
4. als Vereinigung der Verpflichtung des § 45 Abs. 2, als Unternehmer der Verpflichtung des § 45 Abs. 3 oder 
als Kontrollstelle den Verpflichtungen des § 45 Abs. 1, 5, 8, 9 und 10 zuwiderhandelt, 
5. gegen eine auf Grund von § 50 erlassene nähere Vorschrift verstößt, 
6. Anordnungen von Maßnahmen gemäß § 49 Abs. 3 oder 6 nicht Folge leistet, 
7. ohne Bewilligung gemäß § 73 entgeltlich Untersuchungen durchführt und Gutachten im Sinne dieses 
Bundesgesetzes erstattet, den Bestimmungen des § 73 Abs. 3, 4 oder 6 zuwiderhandelt oder die 
Durchführung der Bestimmung des § 73 Abs. 5 verweigert, 
8. der Verpflichtung des § 74 zuwiderhandelt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe unterliegt, eine Verwaltungsübertretung und ist von 
der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 50.000 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 100.000 Euro, im 
Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. 
 
(5) Wer der Bestimmung des § 8 Abs. 1 zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Vorschriften einer strengeren 
Strafe unterliegt, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 
10.000 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 20.000 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis 
zu sechs Wochen zu bestrafen. 
 
(6) Wer 

1. sich als beauftragter amtlicher Tierarzt oder amtlicher Fachassistent vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht 
an Weisungen über die Durchführungen der Untersuchungen und Kontrollen hält, 
2. als beauftragter amtlicher Tierarzt oder amtlicher Fachassistent Fleisch nicht nach den Bestimmungen des 
2. Hauptstückes, 4. Abschnitt, untersucht, 
3. als beauftragter amtlicher Tierarzt oder amtlicher Fachassistent vorsätzlich oder grob fahrlässig Fleisch, 
das nicht genusstauglich ist, als genusstauglich erklärt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe unterliegt, eine Verwaltungsübertretung und ist von 
der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 20.000 Euro, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe bis zu 
40.000 Euro zu bestrafen. 
 
(7) Die Verfolgung einer Person wegen einer der in den Abs. 1, 2, 3 oder 4 angeführten 
Verwaltungsübertretungen ist unzulässig, wenn gegen sie binnen Jahresfrist von der Behörde keine 
Verfolgungshandlung vorgenommen wurde. 
 
(8) Im Verwaltungsstrafverfahren sind die Bestimmungen der §§ 83 und 85 sinngemäß anzuwenden. 
 
(9) Für Bestrafungen wegen Verletzung von Melde-, Mitwirkungs-, und Auskunftspflichten ist in erster Instanz jene 
Bezirksverwaltungsbehörde zuständig, in deren Sprengel der Melde-, Mitwirkungs- oder Auskunftspflichtige 
seinen Hauptwohnsitz hat, bei Fehlen eines Hauptwohnsitzes seinen sonstigen Wohnsitz. Trifft die Mitwirkungs- 
oder Auskunftspflicht juristische Personen, Personengesellschaften des Handelsrechts oder eingetragene 
Erwerbsgesellschaften oder Unternehmungen, so ist für die örtliche Zuständigkeit deren Sitz maßgebend; bei 
Fehlen eines Sitzes der Ort, in dem hauptsächlich die Tätigkeit ausgeübt wird. 
 
§ 94. Gegen Erkenntnisse und Beschlüsse der Verwaltungsgerichte der Länder, die in Verwaltungsstrafverfahren 
auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassen worden sind, steht dem Landeshauptmann zu, Revision beim 
Verwaltungsgerichtshof zu erheben. 
 
§ 95. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2006, nicht jedoch vor dem Ablauf des Tages seiner 
Kundmachung im Bundesgesetzblatt, in Kraft. 
 
(2) .....  
 
(12) Die §§ 58 bis 64 LMG 1975 sind auf strafbare Handlungen, die vor dem In-Kraft-Treten dieses 
Bundesgesetzes begangen worden sind, weiter anzuwenden. 
 
(13) .....  
 
(20) Auf strafbare Handlungen, die vor dem Inkrafttreten der § 81 Abs. 3 und § 90 Abs. 1 bis 4 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 171/2013 begangen worden sind, sind die gerichtlichen Strafbestimmungen und die 
Verwaltungsstrafbestimmungen in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 80/2013 anzuwenden. 
 
 
219.) Lobbying- und Interessenvertretungs-Transparenz-Gesetz  
BGBl I 64/2012 
 
§ 13. (1) Wer 
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1. entgegen § 5 Abs. 1 eine Lobbying-Tätigkeit ausübt oder einen seiner Lobbyisten oder 
Unternehmenslobbyisten dazu veranlasst, 
2. entgegen § 5 Abs. 2 einen Lobbying-Auftrag ausführt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist, sofern die Tat nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht ist, mit Geldstrafe 
bis zu 20.000 Euro, im Fall der wiederholten Tatbegehung bis zu 60.000 Euro, zu bestrafen. 
 
(2) Wer außer den Fällen des Abs. 1 gegen seine Registrierungspflichten nach den §§ 10 und 11 verstößt, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist, sofern die Tat nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht ist, mit Geldstrafe bis zu 
10.000 Euro, im Fall der wiederholten Tatbegehung bis zu 20.000 Euro zu bestrafen. Ebenso ist ein Auftraggeber 
eines Lobbying-Auftrags sowie ein Lobbying-Unternehmen oder ein Unternehmen, das einen 
Unternehmenslobbyisten beschäftigt, mit einer Geldstrafe bis zu 10.000 Euro, im Fall der wiederholten 
Tatbegehung bis zu 20.000 Euro zu bestrafen, sofern er oder es ein nach § 15 Abs. 2 verbotenes Erfolgshonorar 
vereinbart. 
 
(3) Die für ein Verwaltungsstrafverfahren nach den Abs. 1 und 2 in erster Instanz zuständige Behörde hat die 
Bundesministerin für Justiz von der Einleitung und dem rechtskräftigen Abschluss oder der Einstellung eines 
Verwaltungsstrafverfahrens unverzüglich zu verständigen. 
 
 
 
220.) Luftfahrtgesetz  
BGBl 253/1957 idF BGBl I 108/2013 
 
§ 169. (1) Wer 

1. diesem Bundesgesetz, 
2. den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen, 
3. folgenden unionsrechtlichen Verordnungen in der jeweils geltenden Fassung: 

a) der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 über gemeinsame Vorschriften für die Durchführung von 
Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft (Neufassung), 
b) der Verordnung (EG) Nr. 2027/97 über die Haftung von Luftfahrtunternehmen bei der Beförderung von 
Fluggästen und deren Gepäck im Luftverkehr, 
c) der Verordnung (EG) Nr. 785/2004 über Versicherungsanforderungen an Luftfahrtunternehmen und 
Luftfahrzeugbetreiber,               
d) der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und 
zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Flugsicherheit, zur Aufhebung der Richtlinie 91/670/EWG 
des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 und der Richtlinie 2004/36/EG, 
e) der Verordnung (EU) Nr. 748/2012 zur Festlegung der Durchführungsbestimmungen für die Erteilung 
von Lufttüchtigkeits- und Umweltzeugnissen für Luftfahrzeuge und zugehörige Produkte, Bau- und 
Ausrüstungsteile sowie für die Zulassung von Entwicklungs- und Herstellungsbetrieben, 
f) der Verordnung (EG) Nr. 2042/2003 über die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen 
und luftfahrttechnischen Erzeugnissen, Teilen und Ausrüstungen und die Erteilung von Genehmigungen 
für Organisationen und Personen, die diese Tätigkeiten ausführen, 
g) der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 zur Festlegung technischer Vorschriften und von 
Verwaltungsverfahren in Bezug auf das fliegende Personal in der Zivilluftfahrt gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 216/2008, 
h) der Verordnung (EG) Nr. 549/2004 (Rahmenverordnung), 
i) der Verordnung (EG) Nr. 550/2004 (Flugsicherungsdienste-Verordnung), 
j) der Verordnung (EG) Nr. 551/2004 (Luftraum-Verordnung), 
k) der Verordnung (EG) Nr. 552/2004 (Interoperabilitäts-Verordnung), 
l) der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1035/2011 zur Festlegung gemeinsamer Anforderungen an die 
Erbringung von Flugsicherungsdiensten und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 482/2008 und (EU) 
Nr. 691/2010, 
m) der Verordnung (EU) Nr. 691/2010 zur Festlegung eines Leistungssystems für Flugsicherungsdienste 
und Netzfunktionen und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2096/2005 zur Festlegung gemeinsamer 
Anforderungen bezüglich der Erbringung von Flugsicherungsdiensten, ABl. Nr. L 201 vom 03.08.2010 S. 
1, 
n) der Verordnung (EU) Nr. 805/2011 zur Festlegung detaillierter Vorschriften für Fluglotsenlizenzen und 
bestimmte Zeugnisse gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008, 
o) der Verordnung (EG) Nr. 3922/91 zur Harmonisierung der technischen Vorschriften und der 
Verwaltungsverfahren in der Zivilluftfahrt, 
p) der Verordnung (EWG) Nr. 95/93 über gemeinsame Regeln für die Zuweisung von Zeitnischen auf 
Flughäfen in der Gemeinschaft, 
q) der Verordnung (EU) Nr. 255/2010 zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die Verkehrsflussregelung 
im Flugverkehr, ABl. Nr. L 80 vom 26.3.2010 S. 10, 
r) der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und 
Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer 
Verspätung von Flügen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 295/91, 
s) der Verordnung (EG) Nr. 1107/2006 über die Rechte von behinderten Flugreisenden und Flugreisenden 
mit eingeschränkter Mobilität, 
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t) als Luftfahrtunternehmen gegen eine der in Art. 11 und 12 der Verordnung (EG) Nr. 2111/2005 über die 
Erstellung einer gemeinschaftlichen Liste der Luftfahrtunternehmen, gegen die in der Gemeinschaft eine 
Betriebsuntersagung ergangen ist, sowie über die Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des 
ausführenden Luftfahrtunternehmens und zur Aufhebung des Artikels 9 der Richtlinie 2004/36/EG, ABl. Nr. 
L 344 vom 27.12.2005 S. 15, genannten Verpflichtungen, 
u) als Luftfahrtunternehmen gegen eine der in Art. 20 der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 festgelegten 
Verpflichtungen oder gegen die Verpflichtung zur Erstellung eines geeigneten Unterstützungsplanes 
gemäß Art. 21 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 996/2010, 

4. den auf Grund der in Z 1 bis 3 genannten Normen erlassenen Bescheide und den darin enthaltenen 
Auflagen, 
5. den Anordnungen der Flugsicherungsorgane oder 
6. den in den auf Grund luftfahrtrechtlicher Bestimmungen zu erstellenden Handbüchern festgelegten oder 
genehmigten sicherheitsrelevanten Verfahren und Vorgaben 

zuwiderhandelt oder zuwiderzuhandeln versucht, begeht, wenn nicht ein gerichtlich strafbarer Tatbestand vorliegt, 
eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 22.000 Euro 
zu bestrafen. Liegen erschwerende Umstände vor, so kann neben einer Geldstrafe auch eine Freiheitsstrafe bis 
zu sechs Wochen verhängt werden. In Fällen der gewerbsmäßigen Beförderung von Personen ohne die nach § 
102 erforderlichen Bewilligungen ist eine Geldstrafe von mindestens 3.630 Euro zu verhängen. 
 
(2) Auf Zuwiderhandlungen, die von Angehörigen des Bundesheeres in Ausübung des Dienstes begangen 
werden, findet Abs. 1 keine Anwendung. 
 
(3) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 sind auch strafbar, wenn sie bei der Verwendung eines Luftfahrzeuges 
österreichischer Staatszugehörigkeit (§ 15) oder eines Luftfahrzeuges, welches von einem österreichischen 
Luftverkehrsunternehmen (§ 101) eingesetzt wird, im Ausland begangen werden und nicht bereits eine 
Strafverfolgung durch eine ausländische Behörde eingeleitet wurde. Örtlich zuständig ist jene 
Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Sprengel der Beschuldigte seinen Wohnsitz hat. Befindet sich kein 
Wohnsitz des Beschuldigten im Inland, dann ist § 28 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 (VStG), BGBl. Nr. 52, 
anzuwenden. 
 
(4) Liegt kein Verdacht auf eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Begehung einer Verwaltungsübertretung vor, 
so ist ein Verfahren wegen einer Verwaltungsübertretung gegen eine Person nicht einzuleiten, wenn der Verdacht 
ausschließlich auf Grund einer von dieser Person erstatteten Meldung eines Ereignisses gemäß § 136 bekannt 
geworden ist. 
 
(5) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann vom Halter eines nach dem Kennzeichen bestimmten Zivilluftfahrzeuges 
Auskünfte darüber verlangen, wer dieses Luftfahrzeug zu einem bestimmten Zeitpunkt als verantwortlicher Pilot 
im Fluge verwendet hat. Diese Auskünfte haben den Namen und die Anschrift der betreffenden Person zu 
enthalten. Kann der Halter diese Auskunft nicht erteilen, so hat er die Person zu benennen, welche die Auskunft 
erteilen kann, diese trifft dann die Auskunftspflicht. Die Auskunft ist unverzüglich, im Falle einer schriftlichen 
Aufforderung binnen zwei Wochen nach Zustellung zu erteilen. (Verfassungsbestimmung) Gegenüber der 
Befugnis der Bezirksverwaltungsbehörde, derartige Auskünfte zu verlangen, treten Rechte auf 
Auskunftsverweigerung zurück. 
 
(6) Die Zivilflugplatzhalter sind verpflichtet, Aufzeichnungen über die auf dem betreffenden Zivilflugplatz erfolgten 
Abflüge und/oder Landungen von Zivilluftfahrzeugen zu führen. Diese Aufzeichnungen haben jedenfalls das 
Datum, das Eintragungszeichen des Luftfahrzeuges sowie den Namen des verantwortlichen Piloten und die 
jeweilige Start- und/oder Landezeit in koordinierter Weltzeit (UTC) zu enthalten und sind zumindest für die Dauer 
von einem Jahr nach erfolgter Eintragung aufzubewahren. Der Bezirksverwaltungsbehörde ist von den 
Zivilflugplatzhaltern auf Verlangen Einsicht in diese Aufzeichnungen zu gewähren. 
 
 
 
221.) Luftfahrtsicherheitsgesetz 2011  
BGBl I 111/2010 
 
§ 14. Kommt ein Zivilflugplatzhalter, ein Luftfahrtunternehmen, eine Stelle oder einer ihrer Dienstnehmer den 
ihnen nach unmittelbar anwendbarem Unionsrecht, diesem Bundesgesetz, auf Grundlage dieser Vorschriften 
erteilten Bewilligungen oder dem nationalen Sicherheitsprogramm (§ 1) obliegenden Verpflichtungen trotz 
vorangehender behördlicher Aufforderung gemäß § 13 Abs. 3 nicht ordnungsgemäß nach, begeht er eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde 

1. bei erstmaligem Zuwiderhandeln mit Geldstrafe bis zu 50.000 Euro, 
2. im Wiederholungsfall mit Geldstrafe bis zu 80.000 Euro 

zu bestrafen. 
 
 
 
222.) Markenschutzgesetz 1970  
BGBl 260/1970 idF BGBl I 143/2001  
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§ 60c. Wer den Vorschriften einer auf Grund des § 9 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt, wird von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld bis zu 72 € oder mit Arrest bis zu einem Monat bestraft. Bei erschwerenden 
Umständen können diese Strafen auch nebeneinander verhängt werden. Im Fall der Verurteilung ist stets auf den 
Verfall der betreffenden Waren zu erkennen. 
 
 
 
223.) Marktordnungsgesetz 2007  
BGBl I 55/2007 idF BGBl 189/2013 
 
§ 27. (1) Folgende personenbezogene Daten von Betriebsinhabern und sonstigen Wirtschaftsteilnehmern, deren 
Verwendung für die jeweils zuständige Marktordnungs- und Zahlstelle und den Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft eine wesentliche Voraussetzung bildet, um die Aufgaben, die in 
den Regelungen des gemeinschaftlichen Marktordnungsrechts hinsichtlich Marktordnungswaren oder 
Direktzahlungen angeführt sind, wahrnehmen zu können, können übermittelt werden: 

1. von der Zentralen Arbeitsgemeinschaft österreichischer Rinderzüchter Namen und Anschrift der 
Betriebsinhaber, Daten der Milchleistung sowie die Betriebsnummer gemäß LFBIS-Gesetz, BGBl. Nr. 
448/1980 in der jeweils geltenden Fassung, 
2. von den Käufern im Sinne des Art. 65 lit. e der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 einzelbetriebliche Daten zur 
Milchquote, Anlieferung und Erhebung der Abgabe, 
3. von den Zuckerunternehmen gemäß Art. 57 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 einzelbetriebliche Daten 
zu Liefervertrag, gelieferte Zuckerrübenmenge, Zuckergehalt und Zuckerrübenabrechnung, 
4. von den zur Vollziehung der von Art. 5 und 6 der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 erfassten Rechtsnormen 
zuständigen Behörden alle Informationen, die für die Auswahl der Kontrollstichprobe gemäß Art. 51 der 
Verordnung (EG) Nr. 1122/2009 erforderlich sind, 
5. von den Gerichten und Verwaltungsstrafbehörden erster Instanz alle Informationen über den in Rechtskraft 
erwachsenen Ausgang von eingeleiteten Strafverfahren zu Verstößen, die bei landwirtschaftlichen Betrieben 
im Zusammenhang mit Maßnahmen gemäß § 12 festgestellt wurden, und 
6. von der AMA den für das jeweilige Etikettierungssystem im Sinne des Titels II der Verordnung (EG) Nr. 
1760/2000, ABl. Nr. L 204 vom 11.8.2004, S. 1 zuständigen unabhängigen Kontrollstellen oder Inhabern eines 
genehmigten Etikettierungssystems Daten aus der elektronischen Datenbank. 

 
(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft kann durch Verordnung zu 
den in Abs. 1 angeführten Datenübermittlungen nähere Details, insbesondere über Zeitpunkt und konkreten 
Umfang festlegen. 
 
(3) Dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und der Agrarmarkt Austria 
sind zur Wahrnehmung der ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik 
jeweils zum 31. März eines jeden Jahres 

1. vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen die gemäß § 14 des Bodenschätzungsgesetzes 1970 – 
BoSchätzG 1970, BGBl. Nr. 233, in der jeweils geltenden Fassung, ermittelten Ertragsmesszahlen und die 
gemäß § 15 Abs. 2 BoSchätzG 1970 in den Schätzungsreinkarten geführten Ergebnisse der Bodenschätzung 
sowie 
2. vom Bundesminister für Finanzen die gemäß § 15 Abs. 2 BoSchätzG 1970 in den Schätzungsreinbüchern 
festgestellten Ergebnisse der Bodenschätzung und die Daten gemäß § 15 Abs. 3 BoSchätzG 1970 in – soweit 
diese Daten automationsunterstützt geführt werden – elektronischer Form zu übermitteln. 

Soweit diese Daten zur Wahrnehmung gesetzlich übertragener Aufgaben nicht kommerzieller Art erforderlich 
sind, sind sie zusätzlich der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, dem 
Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft und der Umweltbundesamt 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (UBA-GmbH) zu übermitteln. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte ist 
nicht zulässig. 
 
(4) Für die Wahrnehmung der Aufgaben der Entscheidung über Beschwerden sind dem 
Bundesverwaltungsgericht die personen- und betriebsbezogenen Daten der beschwerdeführenden 
Betriebsinhaber und sonstigen Marktteilnehmer mittels Lesezugriff zu den elektronischen Datenbanken der AMA, 
die im Bereich des integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems und der Kennzeichnung und Registrierung von 
Rindern eingerichtet sind, unter Beachtung der Datensicherheitsmaßnahmen gemäß § 14 Datenschutzgesetz 
2000 – DSG 2000, BGBl. I Nr. 165/1999 in der jeweils geltenden Fassung, zugänglich zu machen. 
 
§ 30. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer 

1. unrichtige oder unvollständige Angaben tatsächlicher Art macht oder benutzt, um für sich oder einen 
anderen eine Lizenz, Erlaubnis, Genehmigung, Zulassung, Anerkennung, Bewilligung, Bescheinigung oder 
Direktzahlung zu erlangen, die nach Regelungen des gemeinschaftlichen Marktordnungsrechts hinsichtlich 
Marktordnungswaren oder Direktzahlungen, nach Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes oder auf 
Grund von Bundesgesetzen zur Durchführung des gemeinschaftlichen Marktordnungsrechts und dazu 
erlassener Verordnungen erforderlich sind, oder 
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2. einer nach § 7 Abs. 1 und 2, § 8, § 9, § 10, § 11, § 13 Abs. 2, § 15 Abs. 4 Z 3 oder § 22 erlassenen 
Verordnung, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Strafbestimmung verweist, zuwiderhandelt 
oder 
3. einem Bundesgesetz zur Durchführung des gemeinschaftlichen Marktordnungsrechts oder einer dazu 
erlassenen Verordnung, soweit diese für einen bestimmten Tatbestand auf diese Strafbestimmung verweisen, 
zuwiderhandelt, oder 
4. Geboten, Verboten oder Beschränkungen hinsichtlich der Erzeugung, des Anbaus, der Verwendung oder 
der Vermarktung von Marktordnungswaren, die in Regelungen des gemeinschaftlichen Marktordnungsrechts 
enthalten sind, zuwiderhandelt oder 
5. Erzeugnisse, die entgegen Verboten oder Beschränkungen nach Z 4 gewonnen worden sind, 
gewerbsmäßig in den Verkehr bringt, 

und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 36.340 € zu bestrafen. Der Versuch ist 
strafbar. 
 
(2) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer 
1. entgegen einer Vorschrift in Regelungen des gemeinschaftlichen Marktordnungsrechts hinsichtlich 
Marktordnungswaren oder Direktzahlungen oder in Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes oder 
entgegen Bundesgesetzen zur Durchführung des gemeinschaftlichen Marktordnungsrechts und dazu erlassener 
Verordnungen oder entgegen § 26 

a) einer Melde-, Aufzeichnungs- oder Aufbewahrungspflicht zuwiderhandelt, 
b) eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht fristgemäß erteilt, 
c) Geschäftsunterlagen nicht, nicht vollständig oder nicht fristgemäß vorlegt oder die Einsichtnahme in 
Geschäftspapiere oder sonstige Unterlagen nicht gestattet oder 
d) die Besichtigung von Grundstücken oder Räumen oder eine amtliche Überwachung der zweck- oder 
fristgerechten Verwendung nicht gestattet, 

2. die Nachprüfung (§ 26) von Umständen, die nach Regelungen des gemeinschaftlichen Marktordnungsrechts 
hinsichtlich Marktordnungswaren oder Direktzahlungen nach diesem Bundesgesetz, nach Verordnungen auf 
Grund dieses Bundesgesetzes, nach einem Bundesgesetz zur Durchführung des gemeinschaftlichen 
Marktordnungsrechts oder einer dazu erlassenen Verordnung erheblich sind, dadurch verhindert oder erschwert, 
dass er Bücher oder Aufzeichnungen, deren Führung oder Aufbewahrung ihm nach handels- oder 
steuerrechtlichen Vorschriften, einer auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnung, einem 
Bundesgesetz zur Durchführung des gemeinschaftlichen Marktordnungsrechts oder einer dazu erlassenen 
Verordnung obliegt, nicht oder nicht ordentlich führt, nicht aufbewahrt oder verheimlicht. 
Die Verwaltungsübertretung ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 3.630 € zu bestrafen. 
Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Für Bestrafungen gemäß Abs. 1 und 2 ist in erster Instanz jene Bezirksverwaltungsbehörde zuständig, in 
deren Sprengel der Täter seinen Hauptwohnsitz hat. Ist der Täter eine juristische Person, eine 
Personengesellschaft des Handelsrechts oder eine eingetragene Erwerbsgesellschaft, so ist für die örtliche 
Zuständigkeit deren Sitz maßgebend; bei Fehlen eines Sitzes der Ort, in dem hauptsächlich die Tätigkeit 
ausgeübt wird. 
 
§ 30a. (1) Wird mit einer Ware eine Übertretung im Sinne des § 30 Abs. 1 begangen, so kann von der 
Bezirksverwaltungsbehörde unter Abwägung der Schwere des Verstoßes nach Maßgabe der §§ 17 und 39 des 
Verwaltungsstrafgesetzes 1991 (VStG), BGBl. Nr. 52, der Verfall und die Beschlagnahme der Ware 
ausgesprochen werden, soweit dies im gemeinschaftlichen Marktordnungsrecht vorgesehen ist. 
 
(2) Ist die Verfolgung oder Verurteilung einer bestimmten Person nicht zulässig oder nicht ausführbar, so können 
die gemäß Abs. 1 zulässigen Maßnahmen selbständig getroffen werden. Gegen den Bescheid, der allen Parteien 
bekannt zu geben ist, steht jeder Partei das Rechtsmittel der Beschwerde zu. 
 
 
 
224.) Maß- und Eichgesetz  
BGBl 152/1950 idF BGBl I 129/2013 
 
§ 63. (1) Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder der auf Grund dieses 
Bundesgesetzes ergangenen Verordnungen, Entscheidungen oder Verfügungen werden, sofern sie nicht nach 
anderen Vorschriften mit einer strengeren Strafe bedroht sind oder ein gerichtlich zu ahndender Tatbestand 
vorliegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde als Verwaltungsübertretung mit einer Geldstrafe bis zu 10.900 € 
bestraft, auch wenn es beim Versuch geblieben ist. 
 
(2) Gegen Straferkenntnisse oder die Verfügung der Einstellung eines Strafverfahrens steht der Eichbehörde die 
Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Landes zu. Gegen im Strafverfahren ergangene Erkenntnisse des 
Verwaltungsgerichtes des Landes ist der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend befugt, zur Wahrung 
einer einheitlichen Rechtsprechung, Revision an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben. 
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225.) Medaille - IX. Olympische Winterspiele Innsbruck 1964  
BGBl 213/1964 idF BGBl I 50/2012 
 
§ 9. Wer den Bestimmungen des § 6 zuwiderhandelt oder die Medaille in einer ihre Bedeutung herabwürdigenden 
Weise verwendet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet 
einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der 
Landespolizeidirektion mit einer Geldstrafe bis zu 3.000 Schilling, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu 
zwei Wochen zu bestrafen. 
 
 
 
226.) Medaille - XII. Olympische Winterspiele Innsbruck 1976  
BGBl 255/1976 idF BGBl I 50/2012 
 
§ 9. Wer den Bestimmungen des § 5 zuwiderhandelt oder die Medaille in einer ihre Bedeutung herabwürdigenden 
Weise verwendet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet 
einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der 
Landespolizeidirektion, mit einer Geldstrafe bis zu Schilling 3.000,-, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis 
zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
 
 
227.) Mediengesetz  
BGBl 314/1981 idF BGBl I 50/2012 
 
§ 27. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist hiefür von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer 
Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der 
Landespolizeidirektion, mit Geldstrafe bis zu 20.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. der ihm obliegenden Pflicht zur Veröffentlichung eines Impressums oder der im § 25 Abs. 2 und 3 
bezeichneten Angaben nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt oder bei Veröffentlichung unrichtige oder 
unvollständige Angaben macht oder seine Auskunftspflicht verletzt; 
2. als Medieninhaber oder verantwortlicher Beauftragter bewirkt, dass Ankündigungen, Empfehlungen, 
sonstige Beiträge und Berichte entgegen den Vorschriften des § 26 veröffentlicht werden. 

 
(2) Für die örtliche Zuständigkeit ist im Fall der Verletzung des § 24 der Herstellungsort, sonst der Sitz des 
Medienunternehmens, wenn aber das Medium nicht von einem Medienunternehmen verbreitet wird, der 
Verlagsort maßgeblich. 
 
§ 45. (1) Werden Bibliotheksstücke oder Medieninhalte gemäß § 43b nicht rechtzeitig abgeliefert oder angeboten 
oder wird dem Verlangen auf Übermittlung der angebotenen Stücke nicht rechtzeitig entsprochen, so können die 
empfangsberechtigten Stellen zur Durchsetzung ihres Anspruches die Erlassung eines Bescheides durch die im 
Abs. 2 bezeichneten Behörden begehren, in dem die Ablieferung dem nach § 43, § 43a oder § 43b dazu 
Verpflichteten aufgetragen wird. 
 
(2) Wer der ihm nach § 43, § 43a oder aufgrund eines nach Abs. 1 erlassenen Bescheides obliegenden 
Ablieferungs- oder Anbietungspflicht nicht nachkommt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür von 
der nach dem Verlags- oder Herstellungsort zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, 
für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion, 
mit Geldstrafe bis zu 2.180 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Wenn eine Bibliothek eine Sammlung nach § 43b Abs. 1 oder 2 entgegen den gesetzlichen Bestimmungen 
durchführt oder den Ausschluss von der Benutzung oder die Nutzungsbeschränkungen gemäß § 43d gegenüber 
den Bibliotheksbenutzern nicht durchsetzt, so ist sie von der nach dem Sitz der Bibliothek örtlich zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion, mit Geldstrafe bis zu 2.180 Euro zu 
bestrafen. 
 
(4) Eine Strafbarkeit nach Abs. 2 oder 3 besteht nicht, wenn die Tat mit gerichtlicher Strafe bedroht ist. 
 
§ 46. (1) In periodischen Medienwerken, die Anzeigen veröffentlichen, müssen 

1. Aufrufe und Anordnungen von Bundes- und Landesbehörden in Krisen- und Katastrophenfällen nach 
Maßgabe der technischen Möglichkeiten umgehend und 
2. gerichtliche Entscheidungen, auf deren Veröffentlichung in diesem Medienwerk erkannt worden ist, bis zu 
dem im § 13 Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt 

in der gesamten Ausgabe gegen Vergütung des üblichen Einschaltungsentgeltes veröffentlicht werden. 
 
(2) In den Programmen des Rundfunks sind nur solche gerichtliche Entscheidungen zu veröffentlichen, die sich 
auf eine Veröffentlichung in einer Sendung des betreffenden Programms beziehen. Soweit die 
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bundesgesetzlichen Vorschriften, auf Grund deren auf die Veröffentlichung erkannt wird, nicht anderes 
bestimmen, hat die Veröffentlichung binnen acht Tagen nach Einsendung an das Medienunternehmen durch 
Verlesung des Textes zu geschehen. § 5 Abs. 2 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 397/1974 bleibt unberührt. 
 
(3) Die Veröffentlichung gerichtlicher Entscheidungen hat ohne Einschaltungen und Weglassungen zu 
geschehen. Ein Zusatz hat sich von ihr deutlich abzuheben. § 26 gilt für solche Veröffentlichungen nicht. Der 
Medieninhaber hat die erfolgte Veröffentlichung binnen acht Tagen von dem Zeitpunkt an, bis zu dem sie nach 
Abs. 1 oder 2 zu geschehen hat, dem Gericht nachzuweisen, das in erster Instanz erkannt hat. 
 
(4) Der Medieninhaber, der der Veröffentlichungspflicht nicht nachkommt, begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist hierfür von der nach dem Sitz des Medienunternehmens oder dem Verlagsort zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion, mit Geldstrafe bis zu 2.180 Euro zu 
bestrafen. 
 
§ 49. Wer der Bestimmung des § 47 oder einer Verordnung nach § 48 zuwiderhandelt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist hierfür von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für das 
die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion, mit 
Geldstrafe bis zu 2.180 Euro zu bestrafen. 
 
Art. III. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1993 in Kraft. 
 
(2) Die Bestimmungen des Art. I über Entschädigungsansprüche (§§ 6, 7, 7a, 7b, 8 Abs. 2 des Mediengesetzes) 
gelten für Veröffentlichungen nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes. 
 
(3) Die Bestimmungen des Art. I über die Gegendarstellung sind anzuwenden, wenn das Verlangen nach 
Veröffentlichung der Gegendarstellung nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gestellt wird. 
 
(4) Die verfahrensrechtlichen Änderungen durch Art. I dieses Bundesgesetzes sind auch in Verfahren 
anzuwenden, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens bereits anhängig sind. Änderungen der Zuständigkeit sowie der 
§ 41 Abs. 5 des Mediengesetzes in der Fassung des Art. I haben jedoch auf anhängige Verfahren keinen 
Einfluss. 
 
(5) Die Erhöhung des Höchstmaßes der Geldstrafe in den §§ 27, 45 Abs. 2, 46 Abs. 4 und 49 des 
Mediengesetzes durch Art. I dieses Bundesgesetzes gilt nur für Verwaltungsübertretungen, die nach dem 
Inkrafttreten begangen werden. 
 
(6) (Anm.: Betrifft das Rechtsanwaltstarifgesetz) 
 
 
 
228.) Medienkooperations- und -förderungs-Transparenzgesetz  
BGBl I 125/2011 
 
§ 5. (1) Wer seiner Bekanntgabepflicht gemäß § 2 oder § 4 bis zu dem in § 2 Abs. 3 genannten Zeitpunkt nicht 
nachkommt und auch die Nachfrist gemäß § 3 Abs. 2 ungenutzt verstreichen lässt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 20.000 Euro, im Wiederholungsfall mit einer Geldstrafe 
bis zu 60.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Weiters begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 20.000 Euro, im Wiederholungsfall 
mit einer Geldstrafe bis zu 60.000 Euro, zu bestrafen, wer eine Bekanntgabe veranlasst, deren Unvollständigkeit 
oder Unrichtigkeit offensichtlich ist oder von der KommAustria aus Anlass einer Mitteilung des Rechnungshofes 
im Zuge der Gebarungskontrolle eines Rechtsträgers festgestellt wurde. 
 
 
 
229.) Medizinische Assistenzberufe-Gesetz  
BGBl I 89/2012 idF BGBl I 32/2014 
 
§ 41. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 5.000 Euro zu bestrafen, 
wer 

1. eine Tätigkeit in einem medizinischen Assistenzberuf oder in der Trainingstherapie gemäß §§ 5 bis 11 und 
27 ausübt, ohne hierzu durch dieses Bundesgesetz oder eine andere gesetzliche Vorschrift berechtigt zu sein, 
oder 
2. jemanden, der hierzu durch dieses Bundesgesetz oder eine andere gesetzliche Vorschrift nicht berechtigt 
ist, zu einer Tätigkeit in einem medizinischen Assistenzberuf oder in der Trainingstherapie heranzieht. 

 
(2) Wer 
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1. eine Tätigkeit unter einer der in diesem Bundesgesetz festgelegten Berufsbezeichnung (§§ 12 und 28 Abs. 
1) ausübt, ohne hierzu berechtigt zu sein, 
2. den in § 12 Abs. 11, § 13 Abs. 6, § 18, § 22 Abs. 3, § 23 Abs. 1, § 29 Abs. 1 und § 33 Abs. 1 enthaltenen 
Anordnungen oder Verboten oder 
3. den in den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen enthaltenen Anordnungen oder 
Verboten 

zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 5.000 Euro zu 
bestrafen. 
 
(3) Auch der Versuch gemäß Abs. 1 und 2 ist strafbar. 
 
 
 
230.) Medizinischer Masseur- und Heilmasseurgesetz  
BGBl I 169/2002 BGBl I 57/2008 
 
§ 78. (1) Wer 

1. berufsmäßig eine unter dieses Bundesgesetz fallende Tätigkeit ausübt, ohne hierzu berechtigt zu sein, oder 
jemanden, der hierzu nicht berechtigt ist, zu einer derartigen Tätigkeit heranzieht oder 
2. eine Tätigkeit unter einer unter der in diesem Bundesgesetz festgelegten Berufsbezeichnung ausübt, ohne 
hierzu berechtigt zu sein, oder 
3. einer oder mehreren in § 1 Abs. 2, § 2, § 3, § 4, § 6 Abs. 3, § 31 Abs. 4, § 32, § 33, § 34, § 35 Abs. 1, § 44, 
§ 46 Abs. 4, 5 oder 6 oder, § 46a Abs. 2 oder 3 § 61 Abs. 4enthaltenen Anordnungen oder Verboten 
zuwiderhandelt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 5.000 Euro zu bestrafen. Der Versuch ist 
strafbar. 
 
(2) Wer den Anordnungen zuwiderhandelt, die in den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnungen enthalten sind, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 5.000 Euro 
zu bestrafen. Der Versuch ist strafbar. 
 
 
231.) Medizinisch-technischer Fachdienst und Sanitätshilfsdienste  
BGBl 102/1961 idF BGBl I 89/2012 
 
§ 60. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 3.600 Euro zu bestrafen, wer 

1. eine unter dieses Bandesgesetz fallende Tätigkeit ausübt, ohne hierzu berechtigt zu sein oder jemanden, 
der hierzu nicht berechtigt ist, zu einer derartigen Tätigkeit heranzieht. 
2. die in diesem Bundesgesetz festgelegten Berufsbezeichnungen (§§ 23, 43, 43i Abs. 2, 51) führt, ohne 
hierzu berechtigt zu sein, 
3. ein Geheimnis offenbart oder verwertet, das ihm (ihr) bei der berufsmäßigen Ausübung einer in diesem 
Bundesgesetz geregelten Tätigkeiten anvertraut oder sonst zugänglich geworden ist und dessen Offenbarung 
oder Verwertung geeignet ist, ein berechtigtes Interesse der Person zu verletzen, die seine (ihre) Tätigkeit in 
Anspruch genommen hat oder für die er (sie) in Anspruch genommen worden ist, 
4. durch Handlungen oder Unterlassungen den Bestimmungen der §§ 52 oder 54 zuwiderhandelt, 
5. Anordnungen zuwiderhandelt, die in den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen 
enthalten sind. 

 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
 
232.) Medizinproduktegesetz  
BGBl 657/1996 idF BGBl I 32/2014 
 
§ 111. Wer 

1. ein Medizinprodukt entgegen dem § 6 in Verkehr bringt, errichtet, installiert, in Betrieb nimmt oder anwendet 
oder entgegen dem § 7 Abs. 1 in Verkehr bringt oder in Betrieb nimmt, 
2. ein Medizinprodukt ohne eine dem § 9 entsprechende Information für Anwender, Verbraucher oder 
Patienten abgibt, 
2a. dem § 11 oder einer Verordnung gemäß § 11 Abs. 3 zuwiderhandelt, 
3. ein Medizinprodukt in Verkehr bringt oder in Betrieb nimmt, das entgegen dem § 15 nicht mit der CE-
Kennzeichnung versehen ist, 
4. ein Medizinprodukt entgegen den §§ 15 bis 21 mit einer CE-Kennzeichnung versieht, 
5. die Bedingungen des § 23 Abs. 1 nicht erfüllt oder Maßnahmen gemäß § 23 Abs. 2 nicht Folge leistet, 
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6. ein Medizinprodukt in Verkehr bringt oder in Betrieb nimmt, für das eine Konformitätsbewertung nicht oder 
nicht entsprechend dem § 27 oder einer Verordnung gemäß § 28 vorgenommen wurde, 
7. als Hersteller einer Sonderanfertigung oder als sein Bevollmächtigter seinen Verpflichtungen nach § 30 
nicht nachkommt, 
8. ein Medizinprodukt zu Demonstrationszwecken ausstellt, ohne seinen Verpflichtungen gemäß § 31 
nachzukommen, 
9. ein Medizinprodukt im Sinne des § 33 Abs. 1 zusammensetzt, ohne die dafür vorgesehene Erklärung 
bereitzuhalten oder die Hinweise gemäß § 35 nicht beifügt, 
10. ein Medizinprodukt entgegen dem § 34 sterilisiert, die Erklärung nach § 34 nicht bereithält oder die 
Hinweise gemäß § 35 nicht beifügt, 
11. Medizinprodukte im Sinne des § 33 Abs. 1 oder des § 34 entgegen § 35 Abs. 1 mit einer zusätzlichen CE-
Kennzeichnung versieht oder die Erklärungen gemäß den §§ 33 und 34 nicht gemäß § 35 Abs. 2 bereithält, 
12. eine benannte Stelle führt, ohne die Mindestkriterien des § 37 zu erfüllen, 
13. bei der klinischen Bewertung oder Leistungsbewertung oder bei der klinischen Prüfung eines 
Medizinproduktes den §§ 38 bis 65 oder einer Verordnung gemäß § 66 zuwiderhandelt, 
13a. bei der Leistungsbewertungsprüfung eines In-vitro-Diagnostikums dem § 65a oder einer Verordnung 
gemäß § 66 zuwiderhandelt, 
14. die Meldepflicht des § 67 nicht erfüllt, 
15. bei Maßnahmen der Überwachung seiner Verpflichtung zur Duldung oder Unterstützung dieser 
Maßnahmen gemäß § 22 Abs. 2 oder § 68 Abs. 8 oder § 69 Abs. 3 nicht nachkommt, 
16. der Meldepflicht gemäß § 70 oder der Verpflichtung gemäß § 72 nicht nachkommt, 
17. die Vorsorgen und Maßnahmen im Sinne einer Verordnung gemäß § 73 nicht oder nicht entsprechend 
dem § 73 oder einer Verordnung gemäß § 73 trifft, 
18. Daten im Sinne einer Verordnung gemäß § 74 nicht bereitstellt, 
19. einer Anordnung gemäß den §§ 75 und 77 nicht nachkommt, 
19a. einer Verordnung gemäß § 77 Abs. 3 zuwiderhandelt, 
19b. der Verordnung (EU) Nr. 722/2012 der Kommission vom 8. August 2012 über besondere Anforderungen 
betreffend die in der Richtlinie 90/385/EWG bzw. 93/42/EWG des Rates festgelegten Anforderungen an unter 
Verwendung von Gewebe tierischen Ursprungs hergestellte aktive implantierbare medizinische Geräte und 
Medizinprodukte zuwiderhandelt, 
20. entgegen dem § 78 keinen Sicherheitsbeauftragten oder einen Sicherheitsbeauftragten bestellt, der nicht 
dem § 78 oder einer Verordnung gemäß § 78 Abs. 3 entspricht, 
21. als Sicherheitsbeauftragter seinen Verpflichtungen gemäß § 78 nicht nachkommt, 
22. Personen beauftragt, Tätigkeiten gemäß § 79 Abs. 1 auszuführen, ohne die Voraussetzung zu erfüllen, 
23. die Tätigkeit eines Medizinprodukteberaters entgegen § 79 oder einer Verordnung gemäß § 79 Abs. 5 
ausübt, 
24. die allgemeinen Anforderungen des § 80 oder einer Verordnung gemäß § 80 Abs. 2 nicht beachtet, 
25. die Voraussetzungen des § 81 oder einer Verordnung gemäß § 81 Abs. 1 für die Inbetriebnahme nicht 
erfüllt, 
26. Personal nicht entsprechend dem § 83 einweist oder einweisen läßt und die Einweisung nicht gemäß § 83 
Abs. 3 dokumentiert, 
27. entgegen dem § 84 kein Bestandsverzeichnis führt oder das Bestandsverzeichnis nicht entsprechend dem 
§ 84 führt, 
28. seinen Verpflichtungen zur Instandhaltung gemäß § 85 nicht nachkommt, 
29. die Prüfungen nicht gemäß den §§ 86 bis 88 oder einer Verordnung gemäß § 92 durchführt oder dafür 
Personen heranzieht, die nicht dem § 90 Abs. 1 entsprechen, 
30. seiner Dokumentationsverpflichtung nicht gemäß § 89 nachkommt, 
31. die gemäß § 91 erforderlichen Maßnahmen nicht setzt, 
32. die Anforderungen einer Verordnung nach § 92 nicht erfüllt, 
33. ein Medizinprodukt entgegen dem § 93 oder einer Verordnung gemäß § 94 reinigt, desinfiziert oder 
sterilisiert, 
34. die Vorkehrungen und Maßnahmen zum Qualitätsmanagement gemäß einer Verordnung nach § 95 Abs. 1 
nicht trifft, 
35. ein Medizinprodukt entgegen einer Verordnung nach § 96 anwendet, 
36. als Betreiber einer Einrichtung des Gesundheitswesens die Mindestausstattung gemäß einer Verordnung 
nach § 97 nicht zur Verfügung hat, 
37. einen Betrieb entgegen den besonderen Regelungen für den Betrieb gemäß einer Verordnung nach § 98 
Abs. 1 führt oder im Sinne des § 98 Abs. 5 Tätigkeiten ausübt, ohne dem § 98 Abs. 5 zu entsprechen, 
38. einen Betrieb ohne die erforderliche Genehmigung gemäß einer Verordnung nach § 98 Abs. 3 führt, 
39. ein Medizinprodukt entgegen einer Verordnung gemäß den §§ 99 oder 100 abgibt, 
40. Personen zum Zweck des Sammelns von Bestellungen von Medizinprodukten im Sinne des § 101 
aufsucht oder den Auftrag dazu erteilt, 
41. Kennzeichnungen oder Aufmachungen verwendet, Angaben oder Ankündigungen macht, die im Sinne 
des § 102 zur Irreführung oder dazu geeignet sind, fälschliche Erwartungen zu erwecken, 
42. Werbung für Medizinprodukte entgegen den §§ 104 bis 107, § 108 oder § 109 betreibt, 
43. entgegen § 108 eine Prämie, finanzielle oder materielle Vorteile gewährt, anbietet oder verspricht, 
44. entgegen § 108 eine Prämie, finanzielle oder materielle Vorteile fordert, sich versprechen läßt oder 
annimmt, 
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45. entgegen § 112 Medizinprodukte in Verkehr bringt, in Betrieb nimmt oder in Einrichtungen des 
Gesundheitswesens betreibt oder anwendet, 

macht sich, sofern die Tat nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht ist, einer Verwaltungsübertretung schuldig und ist 
mit Geldstrafe bis zu 25.000 €, im Wiederholungsfalle bis zu 50.000 € zu bestrafen. 
  
 
 
233.) Meldegesetz 1991  
BGBl 9/1992 idF BGBl I 161/2013 
 
§ 22. (1) Wer 

1. die ihn treffende Meldepflicht nach den §§ 3, 4, 5 oder 6 nicht erfüllt oder 
2. eine Anmeldung vornimmt, obwohl keine Unterkunftnahme erfolgt ist oder 
3. eine Abmeldung vornimmt, obwohl die Unterkunft nicht aufgegeben werden soll oder 
4. bei einer An-, Ab- oder Ummeldung unrichtige Identitätsdaten (§ 1 Abs. 5) angibt oder 
5. als Inhaber eines Beherbergungsbetriebes oder als dessen Beauftragter Gästeblätter unvollständig ausfüllt 
(§ 7 Abs. 5), gegen die Vorschriften des § 10 Abs. 1 oder 6 über die Führung der Gästeblattsammlung 
verstößt oder der Meldebehörde oder einem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes trotz Verlangens nicht 
Einsicht in die Gästeblattsammlung gewährt oder 
6. als Meldepflichtiger gegen seine Verpflichtung nach § 12 Abs. 1 verstößt oder 
7. als Unterkunftgeber gegen seine Verpflichtung nach § 12 Abs. 2 verstößt oder 
8. gegen § 16a Abs. 5a verstößt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 726 Euro, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe 
bis zu 2.180 Euro, zu bestrafen. In Fällen der Z 8 kann neben der Verhängung einer Geldstrafe auch über den 
Entzug der Abfrageberechtigung gemäß § 16a Abs. 5 für die Dauer von höchstens sechs Monaten erkannt 
werden, wenn dies erforderlich erscheint, um den Betroffenen von weiteren gleichartigen 
Verwaltungsübertretungen abzuhalten. 
 
(2) Wer 

1. öffentliche Urkunden, die er gemäß § 3 Abs. 3 vorzulegen gehabt hätte, nicht innerhalb einer ihm 
gesetzten, angemessenen Frist nachbringt oder 
2. die ihn treffende Meldepflicht nach § 17 Abs. 4 nicht erfüllt oder 
3. sich als Unterkunftgeber weigert, die ausgefüllten Meldezettel zu unterschreiben oder 
4. einen Meldezettel als Unterkunftgeber unterschreibt, obwohl er Grund zur Annahme hat, daß der Betroffene 
die Unterkunft tatsächlich nicht bezogen hat oder nicht innerhalb einer Woche beziehen wird oder 
5. als Unterkunftgeber gegen § 8 Abs. 2 verstößt oder 
6. als Inhaber eines Beherbergungsbetriebes oder als dessen Beauftragter gegen seine Verpflichtungen nach 
§ 7 Abs. 6 oder nach § 10 Abs. 2 verstößt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 360 Euro, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe 
bis zu 1.090 Euro, zu bestrafen. 
 
(2a) Wer vorsätzlich und gegen Entgelt veranlasst, dass sich ein anderer ohne tatsächlich Unterkunft genommen 
zu haben an einer Unterkunft anmeldet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 1.500 
Euro zu bestrafen. Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn eine Tat nach dem Abs. 1, 2 oder 2a den Tatbestand einer 
in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 
(4) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 Z 1 liegt nicht vor, wenn die Behörde von dem Sachverhalt auf 
Grund einer Mitteilung des Unterkunftgebers gemäß § 8 Abs. 2 Kenntnis erlangt und es sich um einen 
Verwandten oder Verschwägerten des Unterkunftgebers in auf- oder absteigender Linie, seine Geschwisterkinder 
oder Personen, die mit ihm noch näher verwandt oder im gleichen Grade verschwägert sind, den anderen Eheteil 
oder den anderen eingetragenen Partner oder um seine Wahl- und Pflegeeltern handelt. In diesen Fällen hat der 
Meldepflichtige die amtlichen Urkunden, die er gemäß § 3 Abs. 2 vorzulegen gehabt hätte, der Meldebehörde für 
die Anmeldung von Amts wegen binnen drei Tagen nachzubringen; § 15 Abs. 4 gilt. 
 
(5) Wegen einer nicht oder nicht rechtzeitig vorgenommenen An-, Ab- oder Ummeldung ist ein Betroffener nicht 
strafbar, wenn die Übertretung der Behörde im Zusammenhang mit Erhebungen gemäß § 21a Abs. 3 oder im 
Zusammenhang mit einer Wohnsitzerklärung (§§ 15a und 21a Abs. 1) bekannt wurde und der Betroffene 
innerhalb eines Monats ab Erteilung der Auskunft die Richtigstellung vorgenommen hat. 
 
(6) Die Durchführung der Verwaltungsstrafverfahren obliegt den Bezirksverwaltungsbehörden. 
 
 
 
234.) Mietrechtsgesetz  
BGBl 520/1981 idF BGBl I 98/2001 
 
§ 27. (1) Ungültig und verboten sind 
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1. Vereinbarungen, wonach der neue Mieter dafür, dass der frühere Mieter den Mietgegenstand aufgibt oder 
sonst ohne gleichwertige Gegenleistung dem Vermieter, dem früheren Mieter oder einem anderen etwas zu 
leisten hat; unter dieses Verbot fallen aber nicht die Verpflichtung zum Ersatz der tatsächlichen 
Übersiedlungskosten oder zum Rückersatz des Aufwandes, den der Vermieter dem bisherigen Mieter nach § 
10 zu ersetzen hat; 
2. Vereinbarungen, wonach der Mieter für den Verzicht des Vermieters auf die Geltendmachung eines 
Kündigungsgrundes dem Vermieter oder einem anderen etwas zu leisten hat; 
3. Vereinbarungen, wonach für die Vermittlung einer Miete ein offenbar übermäßiges Entgelt zu leisten ist; 
4. Vereinbarungen, wonach von demjenigen, der Erhaltungs- oder Verbesserungsarbeiten im Hause 
durchführt, dem Vermieter, dem Verwalter, einem Mieter oder einer dritten Person, die von einer dieser 
Personen bestimmt wurde, ein Entgelt für die Erteilung oder Vermittlung des Auftrages zur Vornahme der 
Arbeiten zu leisten ist; 
5. Vereinbarungen, wonach der Vermieter oder der frühere Mieter sich oder einem anderen gegen die guten 
Sitten Leistungen versprechen läßt, die mit dem Mietvertrag in keinem unmittelbaren Zusammenhang stehen. 

 
(2) Unter die Verbote des Abs. 1 fallen nicht 

a) Beträge, die nach § 14 Abs. 1 oder § 17 WGG geleistet werden; 
b) Beträge, die bei Abschluss des Mietvertrages vom Mieter für den Verzicht des Vermieters auf den 
Kündigungsgrund des § 30 Abs. 2 Z 4 und 6 gezahlt werden, sofern die konkreten Umstände, die für den 
Mieter schon damals den Abschluss des Mietvertrages ohne einen solchen Verzicht sinnlos gemacht hätten, 
nachgewiesen werden und der für den Verzicht gezahlte Betrag den Hauptmietzins für 10 Jahre nicht 
übersteigt. 

 
(3) Was entgegen den Bestimmungen der §§ 15 bis 26 oder den Bestimmungen des Abs. 1 geleistet wird, kann 
samt gesetzlichen Zinsen zurückgefordert werden. Auf diesen Rückforderungsanspruch kann im voraus nicht 
rechtswirksam verzichtet werden. Der Anspruch auf Rückforderung der entgegen den Bestimmungen der §§ 15 
bis 26 vereinnahmten Leistungen verjährt in drei Jahren; der Anspruch auf Rückforderung der entgegen den 
Bestimmungen des Abs. 1 vereinnahmten Leistungen verjährt in zehn Jahren. Die Verjährung des 
Rückforderungsanspruchs ist gehemmt, solange bei Gericht (bei der Gemeinde, § 39) ein Verfahren über die 
Höhe des Mietzinses anhängig ist. 
 
(4) Ungeachtet einer Rückforderung nach Abs. 3 hat der Vermieter die entgegen den Regelungen des Abs. 1 an 
ihn geleisteten Beträge als Einnahmen im Sinn des § 20 Abs. 1 Z 1 lit. g auszuweisen. 
 
(5) Wer für sich oder einen anderen Leistungen entgegennimmt oder sich versprechen lässt, die mit den 
Vorschriften des Abs. 1 im Widerspruch stehen, in den Fällen des Abs. 1 Z 4 auch wer eine solche Leistung 
erbringt oder verspricht, begeht, sofern die Tat nicht nach anderen Bestimmungen mit strengerer Strafe bedroht 
ist, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 15.000 Euro zu 
bestrafen. Die Geldstrafe ist unter Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse und der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit so zu bemessen, dass sie den Wert der nach Abs. 1 unzulässig vereinbarten Leistung, ist aber 
der Täter bereits zweimal wegen einer solchen Verwaltungsübertretung bestraft worden, das Zweifache dieses 
Wertes übersteigt; reicht das gesetzliche Höchstmaß nicht aus, so kann dieses um die Hälfte überschritten 
werden. Bei der Strafbemessung ist eine den Täter nach Abs. 4 treffende Ausweisungspflicht mildernd zu 
berücksichtigen. Würde eine so bemessene Geldstrafe zur Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz des Täters 
führen, so kann auch eine niedrigere Geldstrafe ausgesprochen werden, als es dem Wert oder zweifachen Wert 
der unzulässig vereinbarten Leistung entspräche. Die für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe 
festzusetzende Ersatzfreiheitsstrafe darf sechs Wochen nicht übersteigen. 
 
(6) Ein Vermieter oder ein von diesem mit der Vermietung oder Verwaltung des Mietgegenstands Beauftragter, 
der dem Vermieter mit vollstreckbarer Entscheidung aufgetragene Erhaltungsarbeiten (§ 6 Abs. 1) nicht oder nur 
mit ungerechtfertigter Verzögerung durchführt oder durchführen lässt und dadurch den Mieter erheblich und 
nachhaltig im Gebrauch des Mietgegenstands beeinträchtigt, ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 
 
(7) Ebenso ist ein Vermieter oder ein von diesem Beauftragter zu bestrafen, der - ungeachtet einer 
vollstreckbaren Entscheidung auf Unterlassung - eine der in § 8 Abs. 2 festgelegten Duldungspflichten des 
Hauptmieters in schikanöser und exzessiver Weise missbraucht. 
 
 
 
235.) Milchquoten-Verordnung 2007  
BGBl II 209/2007 
 
§ 35. Eine Verwaltungsübertretung im Sinne des § 30 Abs. 1 Z 2 MOG 2007 begeht, wer 

1. Milch als Käufer übernimmt, ohne gemäß § 18 zugelassen zu sein, 
2. es als Käufer unterlässt, die angelieferte Milch in einem anerkannten Labor auf die Qualität und die 
wertbestimmenden Merkmale gemäß der Anlage 1 zu § 19 überprüfen zu lassen, 
3. als Betriebsinhaber Nachweise gemäß § 20 zur Erlangung von Quoten vorlegt, die nicht den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechen, 
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4. Milch eines anderen Betriebsinhabers abliefert oder Milch oder Milcherzeugnisse eines anderen 
Betriebsinhabers im Rahmen der eigenen Quote für Direktverkäufe vermarktet, 
5. entgegen Art. 11 der Verordnung (EG) Nr. 1788/2003 als überschussabgabenpflichtiger Käufer den 
geschuldeten Betrag nicht erhebt oder den geschuldeten Betrag entgegen der Verordnung (EG) Nr. 595/2004 
mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1788/2003 über die Erhebung einer 
Überschussabgabe im Milchsektor nicht rechtzeitig entrichtet. 

 
 
 
236.) Militärauszeichnungsgesetz 2002  
BGBl I 168/2002 idF BGBl I 50/2012 
 
§ 15. Wer vorsätzlich dem § 3 Abs. 2 und 3 oder der nach § 2 zu erlassenden Verordnung zuwiderhandelt oder 
eine militärische Auszeichnung sonst in einer ihre Bedeutung herabwürdigenden Weise verwendet, begeht, 
sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und 
ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion, mit Geldstrafe bis zu 220 € zu bestrafen. 
 
 
 
237.) Militärbefugnisgesetz  
BGBl I 86/2000 idF BGBl I 181/2013 
 
§ 2. (1) Der militärische Eigenschutz umfasst 

1. den Wachdienst zum Schutz vor drohenden und zur Abwehr von gegenwärtigen Angriffen gegen 
militärische Rechtsgüter oder zum Schutz oder zur Abwehr betreffend vergleichbare Tatbestände von 
Verwaltungsübertretungen, die gegen militärische Rechtsgüter gerichtet sind, und 
2. die nachrichtendienstliche Abwehr. 

 
(2) Besteht ein Verhalten, gegen das sich der militärische Eigenschutz richtet, in einer allgemeinen Gefahr nach § 
16 Abs. 1 des Sicherheitspolizeigesetzes (SPG), BGBl. Nr. 566/1991, so ist die Erfüllung von Aufgaben nach 
diesem Bundesgesetz nur zulässig, wenn und solange nicht Sicherheitsbehörden zur Gefahrenabwehr 
einschreiten. Die zum militärischen Eigenschutz einschreitenden militärischen Organe haben 

1. die Sicherheitsbehörden von einer solchen allgemeinen Gefahr unverzüglich zu benachrichtigen und 
2. darüber hinaus mit den Sicherheitsbehörden auf die im Anlassfall gebotene Weise zusammenzuarbeiten. 

 
§ 6. (1) Der Wachdienst dient 

1. dem Schutz vor drohenden und der Abwehr von gegenwärtigen Angriffen gegen militärische Rechtsgüter 
sowie dem Schutz oder der Abwehr betreffend vergleichbare Tatbestände von Verwaltungsübertretungen, die 
gegen militärische Rechtsgüter gerichtet sind, und 
2. dem Schutz von Personen, sofern deren Leben oder Gesundheit oder Eigentum durch die Wahrnehmung 
von Aufgaben der militärischen Landesverteidigung gefährdet werden. 

 
(2) Der Wachdienst darf von militärischen Organen nur auf Grund eines besonderen Auftrages geleistet werden. 
Ohne einen solchen Auftrag dürfen militärische Organe Aufgaben des Wachdienstes wahrnehmen, wenn und 
solange 

1. dies zur Abwehr eines gegenwärtigen Angriffes gegen militärische Rechtsgüter erforderlich ist und 
2. hierzu besonders beauftragte militärische Organe die notwendigen Maßnahmen nicht oder nicht rechtzeitig 
setzen können. 

 
(3) Während eines Einsatzes 

1. dürfen im Rahmen des Wachdienstes auch solche Bereiche geschützt werden, die für die Erfüllung von 
Einsatzaufgaben von wesentlicher Bedeutung sind, und 
2. stehen die Befugnisse im Wachdienst allen eingesetzten militärischen Organen zur Erfüllung von 
Einsatzaufgaben zu. 

  
§ 9. (1) Der Bundesminister für Landesverteidigung und Sport hat mit Verordnung das Betreten eines 
militärischen Bereiches oder eines Teiles davon oder des unmittelbaren Nahbereiches eines Standortes von 
Heeresgut und den Aufenthalt in solchen Bereichen zu verbieten sowie die Nichtbefolgung dieses Verbotes als 
Verwaltungsübertretung zu erklären, sofern auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass in einem 
solchen Bereich 

1. im Zusammenhang mit der Erfüllung von Aufgaben der militärischen Landesverteidigung Gefahr für das 
Leben oder die Gesundheit oder das Eigentum von Personen besteht oder 
2. in größerem Umfang die Erfüllung von Aufgaben der militärischen Landesverteidigung verhindert oder 
erheblich behindert wird oder 
3. die Umstände nach den Z 1 und 2 unmittelbar eintreten werden. 

Wurde über einen Bereich ein Platzverbot verhängt, so dürfen militärische Organe im Wachdienst Personen nach 
Maßgabe der jeweiligen Umstände am Betreten dieses Bereiches hindern und aus diesem Bereich wegweisen. 
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(2) Eine Verordnung nach Abs. 1 hat den Zeitpunkt ihres Inkrafttretens zu bestimmen. Sie ist nach Maßgabe der 
jeweiligen militärischen Interessen in geeigneter Weise kundzumachen, insbesondere durch Rundfunk oder 
andere akustische Mittel. Die Verordnung ist aufzuheben, sobald die Gründe für ihre Erlassung weggefallen sind. 
Sie tritt jedenfalls drei Monate nach ihrem Wirksamwerden außer Kraft. 
 
§ 11. (1) Militärische Organe im Wachdienst dürfen Personen vorläufig festnehmen, wenn hinreichende Gründe 
für die Annahme vorliegen, dass diese Personen einen Angriff gegen militärische Rechtsgüter ausführen oder 
unmittelbar vorher ausgeführt haben, der den Verdacht einer mit mehr als sechs Monaten Freiheitsstrafe 
bedrohten gerichtlich strafbaren Handlung begründet. 
 
(2) Militärische Organe im Wachdienst dürfen Personen zum Zweck ihrer Vorführung vor die für das 
Verwaltungsstrafverfahren zuständige Verwaltungsbehörde vorläufig festnehmen, sofern diese Personen auf 
frischer Tat betreten werden 

1. bei einer als Verwaltungsübertretung erklärten Nichtbefolgung eines Verbotes betreffend ein Platzverbot 
nach § 9 oder 
2. bei einer Verwaltungsübertretung nach § 5 des Sperrgebietsgesetzes 2002 (SperrGG 2002), BGBl. I Nr. 38. 

 
(3) Eine Festnahme nach Abs. 2 ist nur zulässig, wenn 

1. der Betretene dem militärischen Organ unbekannt ist, sich nicht ausweist und seine Identität auch sonst 
nicht sofort feststellbar ist oder 
2. begründeter Verdacht besteht, dass er sich der Strafverfolgung zu entziehen suchen werde, oder 
3. a) der Betretene trotz Abmahnung in der Fortsetzung der strafbaren Handlung verharrt oder sie zu 
wiederholen sucht und 
b) eine Wegweisung aus dem betreffenden Bereich zur Verhinderung der Fortsetzung oder Wiederholung der 
strafbaren Handlung nicht ausreicht. 

 
(4) Der Festgenommene ist unter Achtung seines Ehrgefühles und seiner Menschenwürde sowie mit möglichster 
Schonung seiner Person zu behandeln. Bei einer Festnahme ist besonders darauf zu achten, dass Eingriffe in die 
Rechtssphäre des Betroffenen die Verhältnismäßigkeit wahren. 
 
(5) Der Festgenommene ist unverzüglich zu überstellen 

1. im Fall des Abs. 1 dem zur Verfolgung der gerichtlich strafbaren Handlung zuständigen Gericht oder 
2. im Fall des Abs. 2 der für das Verwaltungsstrafverfahren zuständigen Verwaltungsbehörde. 

Im Falle des Abs. 1 ist vor einer solchen Überstellung unverzüglich der Staatsanwalt zu verständigen. Erklärt 
dieser, dass er keinen Antrag auf Verhängung der Untersuchungshaft stellen werde, so ist der Festgenommene 
sogleich freizulassen. In allen Fällen ist der Festgenommene unverzüglich freizulassen, wenn der Grund der 
Festnahme schon vor der Überstellung wegfällt. Er darf durch militärische Organe in keinem Fall länger als 24 
Stunden festgehalten werden. 
 
(6) Der Festgenommene ist ehestens, wenn möglich bereits bei seiner Festnahme, über die diesbezüglich 
relevanten Gründe und die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen zu unterrichten. Er hat das Recht, dass auf 
sein Verlangen ohne unnötigen Aufschub und nach seiner Wahl von der Festnahme verständigt werden 

1. ein Angehöriger oder eine sonstige Person seines Vertrauens und 
2. ein Rechtsbeistand. 

Über dieses Recht ist der Festgenommene zu belehren. 
 
(7) Der Festgenommene darf durchsucht werden, um zu gewährleisten, dass er während der Festhaltung weder 
seine eigene noch die körperliche Sicherheit anderer Personen gefährdet und nicht flüchtet. Er hat für die Dauer 
der Festhaltung Anspruch auf unentgeltliche Verpflegung. Zusätzlich zu dieser Verpflegung dürfen Nahrungs- 
oder Genussmittel nicht mitgenommen werden. 
 
(8) Ein Festgenommener ist in einem einfach und zweckmäßig eingerichteten Haftraum mit ausreichendem 
Luftraum und genügender Helligkeit unterzubringen. Dem Festgenommenen ist die erforderliche Gelegenheit zur 
Körperpflege und zum Aufsuchen der Toilettenanlagen zu geben. 
 
§ 58. (1) Wer 

1. einem mit Verordnung nach § 9 Abs. 1 erlassenen Platzverbot zuwider einen militärischen Bereich betritt 
oder sich in ihm aufhält oder 
2. den Informations- und Duldungspflichten betreffend eine Leistungsanforderung nach § 32 Abs. 1 und 2 
zuwiderhandelt oder 
3. als Leistungspflichtiger einer Verpflichtung nach § 29 Abs. 5 oder § 33 Abs. 5 oder § 37 oder § 38 Abs. 2 
zuwiderhandelt oder 
4. als Leistungspflichtiger einer Verpflichtung nach § 38 Abs. 1 zuwiderhandelt oder 
5. vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Inanspruchnahme von Leistungen erschwert oder unmöglich macht 
oder 
6. der Mitteilungspflicht nach § 45 Abs. 2 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung. Diese Person ist zu bestrafen im Fall der Z 1 mit Geldstrafe bis zu 210 
Euro, in den Fällen der Z 2, 3 und 6 mit Geldstrafe bis zu 2.180 Euro und in den Fällen der Z 4 und 5 mit 
Geldstrafe bis zu 7.260 Euro. In den Fällen der Z 4 und 5 ist auch die Verhängung einer Freiheitsstrafe bis zu 
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sechs Wochen zulässig. Überwiegen bei diesen Delikten erschwerende Umstände, so dürfen Geld- und 
Freiheitsstrafen auch nebeneinander verhängt werden. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn eine Tat nach Abs. 1 einen gerichtlich strafbaren 
Tatbestand darstellt. 
 
(3) Die Zuständigkeit zur Durchführung der Verwaltungsstrafverfahren obliegt den Bezirksverwaltungsbehörden, 
im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, 
jedoch der Landespolizeidirektion. 
 
 
 
238.) Mineralrohstoffgesetz  
BGBl I 38/1999 idF BGBl I 21/2002 
 
§ 58. (1) Wer 

1. einem mit Verordnung nach § 9 Abs. 1 erlassenen Platzverbot zuwider einen militärischen Bereich betritt 
oder sich in ihm aufhält oder 
2. den Informations- und Duldungspflichten betreffend eine Leistungsanforderung nach § 32 Abs. 1 und 2 
zuwiderhandelt oder 
3. als Leistungspflichtiger einer Verpflichtung nach § 29 Abs. 5 oder § 33 Abs. 5 oder § 37 oder § 38 Abs. 2 
zuwiderhandelt oder 
4. als Leistungspflichtiger einer Verpflichtung nach § 38 Abs. 1 zuwiderhandelt oder 
5. vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Inanspruchnahme von Leistungen erschwert oder unmöglich macht 
oder 
6. der Mitteilungspflicht nach § 45 Abs. 2 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung. Diese Person ist zu bestrafen im Fall der Z 1 mit Geldstrafe bis zu 210 
Euro, in den Fällen der Z 2, 3 und 6 mit Geldstrafe bis zu 2.180 Euro und in den Fällen der Z 4 und 5 mit 
Geldstrafe bis zu 7.260 Euro. In den Fällen der Z 4 und 5 ist auch die Verhängung einer Freiheitsstrafe bis zu 
sechs Wochen zulässig. Überwiegen bei diesen Delikten erschwerende Umstände, so dürfen Geld- und 
Freiheitsstrafen auch nebeneinander verhängt werden. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn eine Tat nach Abs. 1 einen gerichtlich strafbaren 
Tatbestand darstellt. 
 
(3) Die Zuständigkeit zur Durchführung der Verwaltungsstrafverfahren obliegt den Bezirksverwaltungsbehörden, 
im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, 
jedoch der Landespolizeidirektion. 
 
 
 
239.) MTD-Gesetz  
BGBl 460/1992 idF BGBl I 57/2008 
 
§ 33. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 3.600 Euro zu bestrafen, wer 

1. eine Tätigkeit in den gehobenen medizinisch-technischen Diensten im Bereich der Humanmedizin ausübt, 
ohne hierzu berechtigt zu sein oder jemanden der hierzu nicht berechtigt ist zu einer derartigen Tätigkeit 
heranzieht; 
2. eine Tätigkeit unter der in diesem Bundesgesetz festgelegten Berufsbezeichnung (§ 10 Abs. 1) ausübt oder 
eine solche Berufsbezeichnung führt, ohne hierzu berechtigt zu sein; 
3. den Bestimmungen des § 7b, § 8 Abs. 4, § 8a Abs. 2 oder 3, § 10 Abs. 4, § 11, § 11a, § 11b oder § 11c 
zuwiderhandelt. 

  
 
 
240.) Mühlenstrukturverbesserungsgesetz  
BGBl 206/1981 
 
§ 17. (1) (Anm.: Tritt mit Ablauf des 31. Dezember 1995 außer Kraft.) 
 
(2) (Anm.: Tritt mit Ablauf des 31. Dezember 1995 außer Kraft.) 
 
(3) Wer auf einer Liegenschaft, für die ein Verbot im Sinne des § 5 Abs. 4 im Gutsbestandsblatt des Grundbuches 
ersichtlich gemacht ist (§ 5 Abs. 3), eine Mühle betreibt, ohne dass eine Ausnahme gemäß § 5 Abs. 5 zugelassen 
worden ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe 
bis zu 30.000 Schilling zu bestrafen; gleichzeitig ist die Einstellung des Betriebes zu verfügen. Wird der Betrieb 
nicht eingestellt, so hat die Bezirksverwaltungsbehörde den Betrieb zu sperren; auf das Vollstreckungsverfahren 
ist das Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1950 anzuwenden. (BGBl. Nr. 283/1980, Art. I Z 24) 
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(4) (Anm.: Tritt mit Ablauf des 31. Dezember 1995 außer Kraft.) 
 
(5) Soweit die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, gilt § 122 des 
Strafgesetzbuches, BGBl. Nr. 60/1974, auch für die Verletzung der im § 12 bestimmten Geheimhaltungspflicht. 
(BGBl. Nr. 495/1974, Art. I Z 2) 
 
 
 
241.) Munitionslagergesetz 2003  
BGBl I 9/2003 idF BGBl I 50/2012 
 
§ 15. Wer 

1. einem Bescheid nach § 8 betreffend Anordnungen zur Gefahrenabwehr oder 
2. dem § 9 betreffend die Beschränkungen im Gefährdungsbereich oder einem nach dieser Bestimmung 
erlassenen Bescheid oder 
3. einem Bescheid nach § 10 betreffend Anordnungen zur Wiederherstellung der Sicherheit 

zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht einen gerichtlich strafbaren Tatbestand darstellt, eine 
Verwaltungsübertretung. Er ist hierfür von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für das die 
Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion, mit 
Geldstrafe bis zu 7.300 € oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. Überwiegen erschwerende 
Umstände, können Geld- und Freiheitsstrafen auch nebeneinander verhängt werden. 
  
 
 
242.) Musiktherapiegesetz  
BGBl I 93/2008 idF BGBl I 32/2014 
 
§ 18. (1) Die in den Abs. 2 bis 5 geregelten Informationspflichten gelten für jene Fälle, in denen Musiktherapeuten 
(Musiktherapeutinnen) von einer Sachwalterschaft (potenziell) betroffene Personen, Beschuldigte oder 
Angeklagte sind. 
 
(2) Die Gerichte sind verpflichtet, den Bundesminister (die Bundesministerin) für Gesundheit, Familie und Jugend 
über die Bestellung eines Sachwalters (einer Sachwalterin), unverzüglich zu verständigen. 
 
(3) Die Staatsanwaltschaften sind verpflichtet, den Bundesminister (die Bundesministerin) für Gesundheit, Familie 
und Jugend 

1. von der Einleitung und Beendigung eines Ermittlungsverfahrens, soweit ein Zusammenhang mit der 
Berufsausübung der Musiktherapie besteht, und 
2. von der Verhängung und Aufhebung der Untersuchungshaft 

unverzüglich zu verständigen. 
 
(4) Die Strafgerichte sind verpflichtet, den Bundesminister (die Bundesministerin) für Gesundheit, Familie und 
Jugend von der Beendigung des Hauptverfahrens gemäß der Strafprozessordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 
631/1975, unverzüglich zu verständigen. 
 
(5) Die Verwaltungsbehörden sind verpflichtet, soweit es sich um Verwaltungsübertretungen im Zusammenhang 
mit der Berufsausübung der Musiktherapie handelt, den Bundesminister (die Bundesministerin) für Gesundheit, 
Familie und Jugend von der Einleitung und Beendigung eines Strafverfahrens unverzüglich zu verständigen und 
ihm (ihr) eine Ausfertigung des rechtskräftigen Straferkenntnisses zu übersenden. Die Verwaltungsbehörden sind 
verpflichtet, diese Anzeigen auch der vorgesetzten Dienststelle des Musiktherapeuten (der Musiktherapeutin) zu 
erstatten, sofern dieser (diese) die Musiktherapie im Rahmen eines Dienstverhältnisses bei einer 
Gebietskörperschaft oder einer anderen Körperschaft öffentlichen Rechts ausübt. 
 
(6) Die Behörden, gesetzlichen beruflichen Vertretungen sowie die Träger der Sozialversicherung haben 
innerhalb ihres Wirkungsbereiches dem Bundesminister (der Bundesministerin) für Gesundheit, Familie und 
Jugend auf sein (ihr) Verlangen die zur Erfüllung seiner (ihrer) Obliegenheiten erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen und den Bundesminister (die Bundesministerin) für Gesundheit, Familie und Jugend bei der Erfüllung 
seiner (ihrer) Aufgaben nach diesem Bundesgesetz zu unterstützen. 
 
(7) Der Bundesminister (Die Bundesministerin) für Gesundheit hat auf Anfrage der zuständigen Behörden anderer 
Mitgliedstaaten der EU oder einer sonstigen Vertragspartei des EWR-Abkommens oder der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft Informationen betreffend Berufsangehörige, die in Österreich in die Musiktherapeutenliste 
eingetragen sind oder waren, insbesondere über das Vorliegen von strafrechtlichen oder 
verwaltungsstrafrechtlichen Maßnahmen oder sonstige schwerwiegende, genau bestimmte Sachverhalte, die sich 
auf die Berufsausübung der Musiktherapie auswirken könnten, gemäß der Richtlinie 2011/24/EU insbesondere im 
Wege des Binnenmarktinformationssystems (IMI) gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die 
Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems und zur Aufhebung der 
Entscheidung 2008/49/EG der Kommission („IMI-Verordnung“), ABl. Nr. L 316 vom 14.11.2012 S. 1, zu erteilen. 
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§ 20. (1) Personen, die die eigenverantwortliche oder mitverantwortliche Berufsausübung der Musiktherapie in 
Österreich beabsichtigen, haben sich vor Aufnahme der Berufsausübung beim Bundesministerium für 
Gesundheit, Familie und Jugend mittels eines von diesem hierfür aufzulegenden Formblatts und unter 
eigenhändiger Unterschriftsleistung oder mittels qualifizierter elektronischer Signatur anzumelden und die zum 
Nachweis der entsprechenden allgemeinen und besonderen Voraussetzungen erforderlichen Urkunden 
vorzulegen. 
 
(2) Eintragungswerber (Eintragungswerberinnen) gemäß Abs. 1, die die Berufsausübung der Musiktherapie im 
Rahmen eines Dienstverhältnisses anstreben und unter die Bestimmungen des 
Ausländerbeschäftigungsgesetzes, BGBl. Nr. 218/1975, fallen, haben bei der Anmeldung gemäß Abs. 1 
zusätzlich die Erfüllung der ausländerbeschäftigungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Beschäftigung in 
Österreich nachzuweisen. 
 
(3) Der Nachweis der gesundheitlichen Eignung ist vom Eintragungswerber (von der Eintragungswerberin) durch 
ein ärztliches Zeugnis zu erbringen, aus dem hervorgeht, dass er (sie) an keinen gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen leidet, die eine verlässliche Berufsausübung nicht erwarten lassen. Das ärztliche Zeugnis darf 
zum Zeitpunkt der Anmeldung zur Eintragung nicht älter als drei Monate sein. 
 
(4) Der Nachweis der Vertrauenswürdigkeit ist vom Eintragungswerber (von der Eintragungswerberin) 
insbesondere durch 

1. eine Strafregisterbescheinigung oder einen vergleichbaren Nachweis des Heimat- oder Herkunftsstaats und 
2. sofern dies die Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Heimat- oder Herkunftsstaats vorsehen, durch 
eine Disziplinarstrafregisterbescheinigung oder einen vergleichbaren Nachweis 

zu erbringen. In der Bescheinigung (den Bescheinigungen) darf keine Verurteilung enthalten sein, die eine 
verlässliche Berufsausübung nicht erwarten lässt. Die Bescheinigung (Bescheinigungen) darf (dürfen) zum 
Zeitpunkt der Anmeldung zur Eintragung nicht älter als drei Monate sein. 
 
(5) Hat der Bundesminister (die Bundesministerin) für Gesundheit, Familie und Jugend von einem Sachverhalt 
Kenntnis, der außerhalb des Bundesgebiets eingetreten ist und geeignet sein könnte, Zweifel im Hinblick auf die 
Vertrauenswürdigkeit des Eintragungswerbers (der Eintragungswerberin) zu begründen, so kann er (sie) die 
zuständige Stelle des betreffenden Staates davon unterrichten und diese ersuchen, den Sachverhalt zu prüfen 
und ihm (ihr) innerhalb von drei Monaten mitzuteilen, ob wegen dieses Sachverhalts gegen die betreffende 
Person 

1. in diesem Staat ermittelt wird, oder 
2. ein disziplinarrechtliches, verwaltungsstrafrechtliches oder strafrechtliches Verfahren anhängig ist oder 
3. eine disziplinarrechtliche, verwaltungsstrafrechtliche oder strafrechtliche Maßnahme verhängt wurde. 

 
(6) Der Eintragungswerber (die Eintragungswerberin) hat in der Anmeldung zur Eintragung den in Aussicht 
genommenen Arbeitsort oder die in Aussicht genommenen Arbeitsorte anzuführen. 
 
(7) Nachweise, die nicht in deutscher Sprache ausgestellt sind, sind, sofern dies vom Bundesminister (von der 
Bundesministerin) für Gesundheit, Familie und Jugend verlangt wird, auch in beglaubigter Übersetzung 
vorzulegen. 
 
§ 25. Der Bundesminister (Die Bundesministerin) für Gesundheit, Familie und Jugend hat innerhalb seines (ihres) 
Wirkungsbereichs den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten der EU oder einer sonstigen 
Vertragspartei des EWR-Abkommens und der Schweizerischen Eidgenossenschaft die zur Anwendung der 
Richtlinie 2005/36/EG erforderlichen Auskünfte zu erteilen, insbesondere 

1. über das Vorliegen von strafrechtlichen, verwaltungsstrafrechtlichen, zur Wiederherstellung der 
Vertrauenswürdigkeit bestimmten Maßnahmen betreffend Musiktherapeuten (Musiktherapeutinnen) sowie 
über sonstige diese Personen betreffende schwerwiegende genau bestimmte Sachverhalte, die sich auf deren 
Berufsausübung auswirken könnten, und 
2. sofern nicht Z 1 zur Anwendung kommt, hinsichtlich von in Österreich niedergelassenen Musiktherapeuten 
(Musiktherapeutinnen), die in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder einer sonstigen Vertragspartei des 
EWR-Abkommens oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft vorübergehend musiktherapeutische 
Dienstleistungen erbringen wollen, über die Rechtmäßigkeit deren Niederlassung und guter Führung 
(Vertrauenswürdigkeit) in Österreich sowie über die Tatsache, dass gegen sie keine berufsbezogenen 
Maßnahmen gemäß Z 1 vorliegen. 

 
§ 35. (1) Wer 

1. die Musiktherapie berufsmäßig ausübt, ohne hierzu nach diesem Bundesgesetz berechtigt zu sein, oder 
2. jemanden, der hierzu durch dieses Bundesgesetz nicht berechtigt ist, zur berufsmäßigen Ausübung der 
Musiktherapie heranzieht, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 4.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Sofern 
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1. aus der Tat gemäß Abs. 1 eine schwerwiegende Gefahr für Leib, Leben oder Gesundheit einer Person 
entstanden ist oder 
2. der Täter (die Täterin) bereits zweimal wegen unbefugter berufsmäßiger Ausübung der Musiktherapie oder 
unbefugter Heranziehung zur berufsmäßigen Ausübung der Musiktherapie bestraft worden ist, 

ist der Täter (die Täterin) mit einer Geldstrafe bis zu 25.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Wer den 

1. in den §§ 15 Abs. 2 und 3, 20 Abs. 2, 22 Abs. 4, 24 Abs. 1, 26 Abs. 1, 2 und 4, 27, 28, 29, 30, 31, 32 Abs. 
1, 33, 34, 36 Abs. 4 und 5 sowie 37 Abs. 4 und 5 enthaltenen Anordnungen oder Verboten oder 
2. in den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen enthaltenen Anordnungen oder 
Verboten 

zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 2.500 Euro zu 
bestrafen. 
 
(4) Auch der Versuch ist strafbar. 
 
(5) Die Verjährungsfrist beträgt abweichend von § 31 Abs. 1 Verwaltungsstrafgesetz 1991 (VStG), BGBl. Nr. 
52/1991, ein Jahr. 
 
 
 
243.) Nähere Bestimmungen über die tierschutzkonforme Ausbildung von Hunden  
BGBl II 56/2012 
 
§ 3. (1) Personen, die Hunde ausbilden, müssen 

1. die Grundsätze des § 2 einhalten, 
2. eigenberechtigt und zur Haltung von Tieren gemäß § 12 TSchG geeignet und 
3. verlässlich sein. 

 
(2) Wer Hunde ausbildet, ohne den Anforderungen gemäß Abs. 1 zu genügen, begeht eine 
Verwaltungsübertretung gemäß § 38 Abs. 3 TSchG. 
 
 
 
244.) Nationalbankgesetz 1984  
BGBl 50/1984 idF BGBl I 50/2011 
 
§ 79a. (1) Wer es entgegen § 79 Abs. 1 unterlässt, sicherzustellen, dass Euro-Banknoten und Euro-Münzen 
entsprechend den anwendbaren Verfahren auf ihre Echtheit geprüft werden, begeht, sofern die Tat nicht den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 10.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer es entgegen § 79 Abs. 2 unterlässt, der Fälschung oder Verfälschung verdächtige umlauffähige 
Banknoten oder Münzen aus dem Verkehr zu ziehen und der Österreichischen Nationalbank oder der Münze 
Österreich Aktiengesellschaft zu übermitteln, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 10.000 Euro zu bestrafen. 
 
§ 81. Die Ausgabe und Verwendung von banknotenähnlichen, auf Euro lautenden und für den Umlauf 
bestimmten Urkunden zu Zahlungszwecken stellt, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit 
der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit 
strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung dar und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 
einer Geldstrafe bis 3.000 Euro zu bestrafen. 
 
§ 82. (1) Verstöße gegen die in § 44 Abs. 1 normierten Verpflichtungen werden von der EZB oder den von ihr 
ermächtigten Stellen entsprechend den hierfür erlassenen unionsrechtlichen Rechtsvorschriften geahndet. 
 
(2) Wer den auf § 44 Abs. 2 gegründeten Aufforderungen der Österreichischen Nationalbank nicht nachkommt, 
oder wer wissentlich unvollständige oder unrichtige Angaben macht, begeht, sofern die Tat nicht nach Abs. 1 zu 
ahnden ist oder den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine 
Verwaltungsübertretung und wird mit einer Geldstrafe bis zu 1.000 Euro bestraft. 
 
§ 82a. (1) Wer den in § 44a normierten Auskunfts- und Vorlagepflichten nicht oder nicht vollständig nachkommt, 
begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 2.000 Euro zu bestrafen. 
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(2) Wer trotz Untersagung gemäß § 44a Abs. 11 ein Zahlungssystem betreibt oder trotz Untersagung gemäß § 
44a Abs. 12 an einem Zahlungssystem teilnimmt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit 
Geldstrafe bis zu 7.000 Euro zu bestrafen. 
 
§ 82b. Wer unbefugt Euro-Banknoten oder –Münzen im Wert von mehr als 15.000 € vernichtet, begeht – sofern 
die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder 
nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist – eine Verwaltungsübertretung 
und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2.000 € zu bestrafen. 
 
 
 
245.) Nationalrats-Wahlordnung 1992  
BGBl 471/1992 idF BGBl I 115/2013 
 
§ 28. (1) Innerhalb des Einsichtszeitraums kann jeder Staatsbürger unter Angabe seines Namens und der 
Wohnadresse gegen das Wählerverzeichnis bei der zur Entgegennahme von Berichtigungsanträgen 
bezeichneten Amtsstelle (§ 25 Abs. 2) schriftlich oder mündlich Berichtigungsanträge stellen. Der Antragsteller 
kann die Aufnahme eines Wahlberechtigten in das Wählerverzeichnis oder die Streichung eines nicht 
Wahlberechtigten aus dem Wählerverzeichnis begehren. 
 
(2) Die Berichtigungsanträge müssen bei der Amtsstelle, bei der sie einzubringen sind, noch vor Ablauf des 
Einsichtszeitraums einlangen. 
 
(3) Der Berichtigungsantrag ist, falls er schriftlich eingebracht wird, für jeden Berichtigungsfall gesondert zu 
stellen. Hat der Berichtigungsantrag die Aufnahme eines Wahlberechtigten zum Gegenstand, so sind auch die 
zur Begründung des Berichtigungsantrages notwendigen Belege, insbesondere ein vom vermeintlich 
Wahlberechtigten, soweit es sich nicht um einen im Ausland lebenden Staatsbürger handelt, ausgefülltes 
Wähleranlageblatt (Muster Anlage 1 des Wählerevidenzgesetzes 1973) anzuschließen. Wird im 
Berichtigungsantrag die Streichung eines nicht Wahlberechtigten begehrt, so ist der Grund hierfür anzugeben. 
Alle Berichtigungsanträge, auch mangelhaft belegte, sind von den hierzu berufenen Stellen entgegenzunehmen 
und weiterzuleiten. Ist ein Berichtigungsantrag von mehreren Antragstellern unterzeichnet, so gilt, wenn kein 
Zustellungsbevollmächtigter genannt ist, der an erster Stelle Unterzeichnete als zustellungsbevollmächtigt. 
 
(4) Wer offensichtlich mutwillig Berichtigungsanträge stellt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit 
Geldstrafe bis zu 218 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu 
bestrafen. 
 
§ 62. (1) Die Leitung der Wahl steht unbeschadet der Bestimmungen des § 60 der Gemeindewahlbehörde, in 
Gemeinden, die in Wahlsprengel eingeteilt sind, den Sprengelwahlbehörden zu. 
 
(2) Der Wahlleiter hat für die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung bei der Wahlhandlung und für die 
Beachtung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes Sorge zu tragen. Überschreitungen des Wirkungskreises 
der Wahlbehörde hat er nicht zuzulassen. 
 
(3) Den Anordnungen des Wahlleiters ist von jedermann unbedingt Folge zu leisten. Die Nichtbefolgung der 
Anordnungen ist eine Verwaltungsübertretung und wird von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 
218 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen geahndet. 
 
§ 66. (1) Das Wahlrecht ist persönlich auszuüben; blinden oder schwer sehbehinderten Wählern sind seitens der 
Wahlbehörde als Hilfsmittel zur Ermöglichung der selbständigen Wahlausübung Stimmzettel-Schablonen zur 
Verfügung zu stellen. Körper- oder sinnesbehinderte Wähler dürfen sich von einer Person, die sie selbst 
auswählen können und gegenüber dem Wahlleiter bestätigen müssen, führen und sich bei der Wahlhandlung 
helfen lassen. Von diesen Fällen abgesehen, darf eine Wahlzelle jeweils nur von einer Person betreten werden. 
 
(2) Als körper- oder sinnesbehindert gelten Personen, denen die Ausfüllung des amtlichen Stimmzettels ohne 
fremde Hilfe nicht zugemutet werden kann. 
 
(3) Über die Zulässigkeit der Inanspruchnahme einer Begleitperson entscheidet im Zweifelsfall die Wahlbehörde. 
Jede Stimmabgabe mit Hilfe einer Begleitperson ist in der Niederschrift festzuhalten. 
 
(4) Wer sich fälschlich als blind, schwer sehbehindert oder gebrechlich ausgibt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und wird von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 218 Euro, im Fall der 
Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen bestraft. 
 
(5) Über die Ausübung des Wahlrechts von Pfleglingen in Heil- und Pflegeanstalten enthält der § 72 die näheren 
Bestimmungen. 
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§ 77. (1) Zur Stimmabgabe darf nur der vom Wahlleiter gleichzeitig mit dem Wahlkuvert dem Wähler übergebene 
amtliche Stimmzettel verwendet werden. 
 
(2) Wer unbefugt amtliche Stimmzettel oder wer den amtlichen Stimmzetteln gleiche oder ähnliche Stimmzettel in 
Auftrag gibt, herstellt, vertreibt oder verteilt, begeht eine Verwaltungsübertretung und wird, wenn darin keine 
strenger zu bestrafende Handlung gelegen ist, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 218 
Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen bestraft. Hierbei können 
unbefugt hergestellte amtliche Stimmzettel oder Stimmzettel, die dem amtlichen Stimmzettel gleichen oder 
ähnlich sind, für verfallen erklärt werden ohne Rücksicht darauf, wem sie gehören. 
 
(3) Der Strafe nach Abs. 2 unterliegt auch, wer unbefugt amtliche Stimmzettel, die zur Ausgabe für die Wahl 
bestimmt sind, auf irgendeine Weise kennzeichnet. 
 
 
 
246.) Nationalsozialistengesetz  
BGBl 25/1947 
 
XVIII. Hauptstück 
1. Berechtigungen zur Ausübung des ärztlichen Berufes sind mit dem Inkrafttreten dieses 
Bundesverfassungsgesetzes erloschen, sofern sie Personen verliehen sind, auf die § 17, Abs. (2), des 
Verbotsgesetzes 1947 anzuwenden ist. 
2. Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesverfassungsgesetzes sind nachstehende Berechtigungen außer 
Wirksamkeit gesetzt: 

a) Bis zum 30. April 1955 die Berechtigung zur Ausübung des Berufes eines Zahnarztes, Pharmazeuten, 
Dentisten (Zahntechnikers) oder eines Tierarztes, sofern sie Personen verliehen sind, auf die § 17, Abs. (2), 
des Verbotsgesetzes 1947 anzuwenden ist, 
b) bis zum 30. April 1950 Berechtigungen zur Ausübung des Berufes eines Arztes, Zahnarztes, Pharmazeuten 
oder Tierarztes, sofern sie Personen verliehen sind, auf die § 17, Abs. (3), des Verbotsgesetzes 1947 
anzuwenden ist, es sei denn, daß sie nach den Bestimmungen des § 19, Abs. (2), des Verbotsgesetzes 1947 
oder nach den Bestimmungen der Z 4 des Abschnittes II des 1. Hauptstückes für diesen Beruf zugelassen 
sind. 

3. Ärzten, Zahnärzten, Dentisten (Zahntechnikern), Pharmazeuten und Tierärzten, auf die § 17, Abs. (3), des 
Verbotsgesetzes 1947 anzuwenden ist, können aus Gründen des öffentlichen Interesses vom zuständigen 
Bundesministerium, innerhalb eines Bundeslandes (der Stadt Wien) auch vom zuständigen Landeshauptmann, 
für die Ausübung des Berufes Auflagen, insbesondere die Ausübung des Berufes an einem anderen Ort, 
vorgeschrieben werden. 
4. Für die Dauer der Außerwirksamkeitsetzung ist die Ausübung der Berechtigung durch einen Stellvertreter 
(Geschäftsführer oder Pächter) ausgeschlossen. 
5. Bei Realapotheken tritt an Stelle der Außerwirksamkeitsetzung das Verbot der Ausübung. Soweit nicht die 
Bestimmungen des Verbotsgesetzes 1947 entgegenstehen, sind Besitzern von Realapotheken Verfügungen mit 
Ausnahme der Veräußerung untersagt. 
6. Wer den Vorschriften dieses Hauptstückes zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und wird von 
der Bezirksverwaltungsbehörde, in Orten, in denen eine Bundespolizeibehörde besteht, von dieser, mit Geld bis 
zu 10.000 Schilling oder mit Arrest bis zu sechs Monaten bestraft. Beide Strafen können auch nebeneinander 
verhängt werden. 
 
 
 
247.) Natürliche Strahlenquellen-Verordnung  
BGBl II 2/2008  
 
§ 10. (1) Der Verpflichtete hat für die Durchführung der erforderlichen Strahlenschutzmaßnahmen für den 
jeweiligen Arbeitsbereich Sorge zu tragen. 
 
(2) Bei Zuordnung zu einem der in § 2 Abs. 1 Z 1 oder 2 benannten Arbeitsbereiche hat der Verpflichtete eine 
Dosisabschätzung gemäß § 16 Abs. 1 zu veranlassen. Ergibt diese Dosisabschätzung, dass 

1. keine beim Verpflichteten tätige Person als beruflich strahlenexponierte Person einzuordnen ist, können – 
von der Wiederholung der Dosisabschätzung im Sinne des § 16 Abs. 2 Z 2 und Abs. 3 Z 3 abgesehen – 
weitere Strahlenschutzmaßnahmen unterbleiben; 
2. mindestens eine der beim Verpflichteten tätigen Personen als beruflich strahlenexponierte Person 
einzuordnen ist, sind – bezogen auf diese Personen – folgende Maßnahmen durchzuführen: 

a) die Erfüllung der Bestimmungen gemäß §§ 11 bis 14, soweit für den Arbeitsbereich zutreffend, 
b) die Festlegung der erforderlichen technischen und sonstigen Strahlenschutzmaßnahmen für die 
einzelnen Arbeitsvorgänge unter Bedachtnahme auf die Optimierung gemäß § 4 sowie die Überwachung 
der Einhaltung dieser Maßnahmen und 
c) die Anordnung an die Personen, alle wesentlichen den Strahlenschutz betreffenden Ereignisse und 
Mängel unverzüglich dem Verpflichteten zu melden, 
sowie gegebenenfalls 
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d) die Obsorge für Einrichtungen, Geräte und Ausrüstungsgegenstände, die für den Strahlenschutz 
bestimmt sind, einschließlich der regelmäßigen Überprüfung ihrer Funktionstüchtigkeit und der richtigen 
Verwendung, 
e) die regelmäßige Eichung oder Kalibrierung der Messgeräte und 
f) sämtliche Tätigkeiten, die notwendig sind, um die aus Strahlenschutzgründen erforderliche persönliche 
Schutzausrüstung im Sinne der Anforderungen der PSA-Sicherheitsverordnung, BGBl. Nr. 596/1994, 
bereitzustellen und in Einsatzbereitschaft zu halten; 

3. mindestens eine der beim Verpflichteten tätigen Personen als beruflich strahlenexponierte Person der 
Kategorie A einzuordnen ist, sind – bezogen auf diese Personen – zusätzlich zu den Bestimmungen der Z 2 
folgende Strahlenschutzmaßnahmen durchzuführen: 

a) die Veranlassung von Dosisermittlungen gemäß § 17, 
b) die Veranlassung von ärztlichen Untersuchungen gemäß § 18 sowie 
c) die Übermittlung der Ergebnisse der Dosisermittlungen an das Zentrale Dosisregister gemäß § 19. 

 
(3) Bei Zuordnung zu einem der in § 2 Abs. 1 Z 3 benannten Arbeitsbereiche hat der Verpflichtete eine 
Überprüfung der Rückstände gemäß § 20 Abs. 1 zu veranlassen. Ergibt diese Überprüfung, dass 

1. die höchstzulässige Dosis für Einzelpersonen der Bevölkerung gemäß § 6 eingehalten wird, können – von 
allfälligen weiteren Überprüfungen im Sinne des § 20 Abs. 4 abgesehen – im Zusammenhang mit diesen 
Rückständen weitere Strahlenschutzmaßnahmen unterbleiben; 
2. die Einhaltung der höchstzulässigen Dosis für Einzelpersonen der Bevölkerung gemäß § 6 nicht 
sichergestellt ist, sind – bezogen auf diese somit als überwachungsbedürftig im Sinne des § 36g StrSchG 
geltenden Rückstände – folgende Maßnahmen durchzuführen: 

a) die Führung von Aufzeichnungen und deren Aufbewahrung gemäß § 13 Abs. 2 und 3, 
b) die Festlegung der erforderlichen technischen und sonstigen Strahlenschutzmaßnahmen zum Schutz 
der beim Verpflichteten tätigen Personen und von betroffenen Einzelpersonen der Bevölkerung unter 
Bedachtnahme auf die Optimierung gemäß § 4 sowie die Überwachung der Einhaltung dieser 
Maßnahmen und 
c) gegebenenfalls die in Abs. 2 Z 2 lit. d bis f genannten Tätigkeiten. 

 
(4) Sofern der Verpflichtete selbst nicht über die notwendigen Kenntnisse zur Erfüllung der Aufgaben gemäß Abs. 
2 Z 2 und 3 sowie Abs. 3 Z 2 verfügt, hat er unbeschadet seiner Verantwortlichkeit schriftlich eine sachkundige 
Person zu beauftragen, diese Aufgaben für ihn durchzuführen. Der zuständigen Behörde ist auf deren Verlangen 
die Sachkunde dieser Person nachzuweisen. Eine solche Beauftragung bewirkt eine verwaltungsstrafrechtliche 
Verantwortung der beauftragten Person für die Einhaltung der Strahlenschutzvorschriften nur unter den 
Voraussetzungen und nach Maßgabe des § 9 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl. Nr. 52/1991. 
 
(5) Der nach Abs. 4 beauftragten sachkundigen Person ist zur Erfüllung ihrer Aufgaben vom Verpflichteten der 
Zugang zu allen erforderlichen Informationen und Unterlagen einzuräumen. Des Weiteren hat diese sachkundige 
Person mit den zuständigen Sicherheitsfachkräften und Arbeitsmedizinern zusammenzuarbeiten, sofern im 
Betrieb eine solche Betreuung nach den Arbeitnehmerschutzvorschriften eingerichtet ist 
 
 
 
248.) Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz  
BGBl I 100/2005 idF BGBl I 68/2013 
 
§ 70. (1) Der Bundesminister für Inneres hat nichtschulischen Bildungseinrichtungen auf begründeten Antrag mit 
Bescheid ein Zertifikat mit einer Gültigkeitsdauer von fünf Jahren auszustellen, wenn diese den Aufgaben und 
dem Wesen einer Schule im Sinne des § 2 Abs. 1 des Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962, und den 
Aufgaben nach Art und Umfang ihres Bestehens entsprechen. Zertifizierte nichtschulische Bildungseinrichtungen 
sind mindestens einmal jährlich in geeigneter Weise, insbesondere im Internet, zu veröffentlichen. 
Nichtschulische Bildungseinrichtungen, die von Rechtsträgern im Sinne des § 1 Abs. 1 des 
Amtshaftungsgesetzes (AHG), BGBl. Nr. 20/1949, betrieben werden, bedürfen keiner Zertifizierung. 
 
(2) Eine Verlängerung des Zertifikates ist mit Bescheid zu verweigern und ein bestehendes Zertifikat ist zu 
entziehen, wenn die Voraussetzungen der Zertifizierung nicht oder nicht mehr vorliegen oder die Zertifizierung 
erschlichen wurde. 
 
(3) Die Verlängerung des Zertifikates kann mit Bescheid verweigert oder ein bestehendes Zertifikat kann 
entzogen werden, wenn Verantwortliche einer nichtschulischen Bildungseinrichtung mehr als einmal wegen einer 
Verwaltungsübertretung nach § 77 Abs. 2 Z 1 oder 2 rechtskräftig bestraft wurden. 
 
(4) Verantwortliche von zertifizierten nichtschulische Bildungseinrichtungen haben unverzüglich 

1. die örtlich zuständige Behörde über jeden in der Person eines Auszubildenden gelegenen Umstand, der die 
Fortsetzung seiner Ausbildung nicht erwarten lässt, oder innerhalb von zwei Monaten über den Abschluss 
einer Ausbildung eines Schülers und 
2. den Bundesminister für Inneres über jeden Umstand, der die Erfüllung der Aufgaben gemäß Abs. 1 
unmöglich macht, 

in Kenntnis zu setzen. 
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§ 71. (1) Der Bundesminister für Inneres hat auf begründeten Antrag mit Bescheid ein Zertifikat mit einer 
Gültigkeitsdauer von fünf Jahren auszustellen, wenn 

1. der Forschungszweck der Einrichtung besteht; 
2. die Haftung für Forscher auf Grund einzugehender Aufnahmevereinbarungen (§ 68) erklärt wurde; 
3. die Mittel zum Abschluss von Aufnahmevereinbarungen (§ 68) nachgewiesen werden, und 
4. die Voraussetzungen sonstiger bundes- oder landesgesetzlicher Vorschriften zum Betrieb der 
Forschungseinrichtung erfüllt sind. 

Dem Antrag ist ein Gutachten der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft mbH über den 
Forschungszweck der Einrichtung beizuschließen. Zertifizierte Forschungseinrichtungen sind mindestens einmal 
jährlich in geeigneter Weise, insbesondere im Internet, zu veröffentlichen. Forschungseinrichtungen, die von 
Rechtsträgern im Sinne des § 1 Abs. 1 AHG betrieben werden, bedürfen keiner Zertifizierung zum Abschluss von 
Aufnahmevereinbarungen. 
 
(2) Eine Verlängerung des Zertifikates ist mit Bescheid zu verweigern und ein bestehendes Zertifikat ist zu 
entziehen, wenn die Voraussetzungen der Zertifizierung nicht oder nicht mehr vorliegen oder die Zertifizierung 
erschlichen wurde. 
 
(3) Die Verlängerung des Zertifikates kann mit Bescheid verweigert oder ein bestehendes Zertifikat entzogen 
werden, wenn Verantwortliche einer Forschungseinrichtung mehr als einmal wegen einer Verwaltungsübertretung 
nach § 77 Abs. 2 Z 1 oder 2 rechtskräftig bestraft wurden. 
 
(4) Verantwortliche einer zertifizierten Forschungseinrichtungen haben unverzüglich 

1. die örtlich zuständige Behörde über jede vorzeitige Beendigung einer Aufnahmevereinbarung, über jeden in 
der Person des Forschers gelegenen Umstand, der seine weitere Mitwirkung im Rahmen des 
Forschungsprojektes nicht erwarten lässt, oder innerhalb von zwei Monaten über die Beendigung des 
Forschungsprojektes und die vereinbarte Beendigung der Aufnahmevereinbarung; 
2. den Bundesminister für Inneres über jeden sonstigen Umstand, der die Durchführung des 
Forschungsprojektes verhindert; 

in Kenntnis zu setzen. 
 
§ 77. (1) Wer 

1. eine Änderung des Aufenthaltszweckes während der Gültigkeit des Aufenthaltstitels der Behörde nicht ohne 
unnötigen Aufschub bekannt gibt (§ 26) oder Handlungen setzt, die vom Zweckumfang nicht erfasst sind (§ 8 
Abs. 4); 
2. ein ungültiges, gegenstandsloses oder erloschenes Dokument nicht bei der Behörde abgibt; 
3. zur Erfüllung des Moduls 1 der Integrationsvereinbarung verpflichtet ist und den Nachweis zwei Jahre nach 
Erteilung des Aufenthaltstitels nach diesem Bundesgesetz aus Gründen, die ausschließlich ihm zuzurechnen 
sind, nicht erbringt, es sei denn, ihm wurde eine Verlängerung gemäß § 14a Abs. 2 gewährt; 
4. eine Anmeldebescheinigung, eine Aufenthaltskarte oder eine Daueraufenthaltskarte nach §§ 53, 54 und 
54a nicht rechtzeitig beantragt oder 
5. seiner Meldepflicht gemäß §§ 19 Abs. 11, § 27 Abs. 4, 51 Abs. 3 oder 54 Abs. 6 nicht rechtzeitig 
nachkommt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 50 Euro bis zu 250 Euro, im Fall ihrer 
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu einer Woche, zu bestrafen. 
  
(2) Wer 

1. der Meldeverpflichtung gemäß § 70 Abs. 4 oder § 71 Abs. 4 nicht nachkommt; 
2. eine Haftungserklärung oder Patenschaftserklärung (§ 2 Abs. 1 Z 15 oder 18) abgibt, obwohl er weiß oder 
wissen müsste, dass seine Leistungsfähigkeit zum Tragen der in Betracht kommenden Kosten nicht ausreicht 
und er daher seiner Verpflichtung aus der Haftungserklärung oder Patenschaftserklärung nicht nachkommen 
kann oder nicht nachkommen wird können; 
3. während einer aufrechten Haftungserklärung oder Patenschaftserklärung (§ 2 Abs. 1 Z 15 oder 18) 
Handlungen setzt, von denen er weiß oder wissen müsste, dass sie zum Verlust seiner Leistungsfähigkeit 
führen; 
4. Sprachdiplome oder Kurszeugnisse gemäß § 21a ausstellt, obwohl er weiß oder wissen müsste, dass der 
Drittstaatsangehörige nicht über die erforderlichen Kenntnisse verfügt; 
5. Nachweise gemäß § 14a Abs. 4 Z 1 oder 2 oder § 14b Abs. 2 Z 1 oder 2 ausstellt, obwohl er weiß oder 
wissen müsste, dass der Drittstaatsangehörige nicht über die erforderlichen Kenntnisse verfügt oder 
6. eine Aufnahmevereinbarung (§ 68) abschließt, ohne im Einzelfall die erforderliche Qualifikation des 
Forschers ausreichend festgestellt zu haben 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 1.000 Euro bis zu 5.000 Euro, im Fall ihrer 
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu drei Wochen, zu bestrafen. 
 
(3) Wer eine Tat nach Abs. 2 begeht, obwohl er wegen einer solchen Tat bereits einmal rechtskräftig bestraft 
wurde, ist mit Geldstrafe von 5.000 Euro bis zu 15.000 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu 
bestrafen. 
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249.) Normengesetz 1971  
BGBl 240/1971 idF BGBl I 136/2001 
 
§ 8. (1) Wer entgegen den Vorschriften dieses Bundesgesetzes 

a) für Erzeugnisse oder im Schriftverkehr das Kennwort „ÖNORM”, das Kennzeichen „N” (Anm.: Kennzeichen 
nicht direkt darstellbar), oder andere zur Verwechslung Anlaß gebende Zeichen, Wortbilder oder Hinweise 
verwendet oder 
b) ÖNORMEN in den Verkehr setzt oder vervielfältigt oder 
c) in Kenntnis, dass eine Norm nicht vom Verein geschaffen oder zur Verwendung empfohlen wurde, diese als 
ÖNORM bezeichnet, 

begeht, sofern die Tat nicht nach einem anderen Gesetz strenger zu bestrafen ist, eine Verwaltungsübertretung. 
Diese ist mit einer Geldstrafe bis zu 2.180 €, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu sechs Wochen zu 
ahnden. 
 
(2) Sofern Erzeugnisse sowie deren Verpackung oder Schriften, die sich noch im Eigentum des Erzeugers 
befinden und die entgegen den Vorschriften dieses Bundesgesetzes das Kennwort „ÖNORM”, das Kennzeichen 
„N” (Anm.: Kennzeichen nicht direkt darstellbar) oder andere zur Verwechslung Anlass gebende Zeichen, 
Wortbilder oder Hinweise tragen, ist der Erzeuger verpflichtet, die vorgenannten Zeichen, Wortbilder oder 
Hinweise auf seine Kosten zu entfernen. Unterlässt er dies, so ist er gemäß Abs. 1 zu bestrafen. 
 
 
 
250.) Notariatsordnung  
RGBl 75/1871 idF BGBl I 159/2013 
 
§ 160. (1) Durch Verjährung wird die Verfolgung eines Notars oder Notariatskandidaten wegen einer 
Standespflichtverletzung ausgeschlossen, wenn gegen ihn nicht 

1. innerhalb von eines Jahres ab Kenntnis von dem einer Ordnungswidrigkeit zugrunde liegenden Sachverhalt 
durch die Notariatskammer diese ein Verfahren eingeleitet (§ 161 Abs. 2) hat, es sei denn, daß bis dahin das 
Disziplinargericht damit befasst worden ist, oder 
2. innerhalb von fünf Jahren nach der Beendigung des pflichtwidrigen Verhaltens von der Notariatskammer 
oder vom Disziplinargericht ein Verfahren eingeleitet (§ 161 Abs. 2) oder ein rechtskräftig beendetes 
Verfahren zu seinem Nachteil wieder aufgenommen worden ist, oder 
3. innerhalb von zehn Jahren nach der Beendigung des pflichtwidrigen Verhaltens ein verurteilender 
Beschluss der Notariatskammer oder ein Disziplinarerkenntnis des Disziplinargerichts gefällt worden ist. 

 
(2) Disziplinarvergehen, die zugleich auch als gerichtlich strafbare Handlungen, die nur vorsätzlich begangen 
werden können und mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht sind, zu verfolgen sind, verjähren nicht. 
 
(3) Begeht der Notar oder Notariatskandidat innerhalb der Verjährungsfrist erneut eine Standespflichtverletzung, 
so tritt die Verjährung nicht ein, bevor auch für diese Standespflichtverletzung die Verjährungsfrist abgelaufen ist. 
 
(4) Ist der der Standespflichtverletzung zugrunde liegende Sachverhalt Gegenstand eines Strafverfahrens nach 
der StPO, so wird der Lauf der im Abs. 1 angeführten Fristen gemäß § 58 Abs. 3 Z 2 StGB gehemmt. Ist er 
Gegenstand eines Verwaltungsstrafverfahrens oder eines Disziplinarstrafverfahrens bei der Notariatskammer 
oder beim Disziplinargericht, so wird der Lauf der im Abs. 1 angeführten Fristen mit Beginn der Vorerhebungen 
für die Dauer des jeweiligen Verfahrens gehemmt. 
 
(5) Der Lauf der im Abs. 1 angeführten Frist wird ferner für die Zeit zwischen dem Erlöschen des Amts als Notar 
oder der Streichung aus dem Verzeichnis der Notariatskandidaten und einer späteren Ernennung des 
Betreffenden zum Notar oder dessen neuerlicher Eintragung in das Verzeichnis der Notariatskandidaten 
gehemmt. 
 
§ 186. Wer unberechtigt die Berufsbezeichnung ,,Notar,, führt, seiner Firma beifügt, als Geschäftszweig oder 
Gegenstand des Unternehmens angibt, sonst zu Werbezwecken verwendet oder auf andere Weise eine dem 
Notar vorbehaltene Berechtigung vortäuscht, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 
10.000 Euro zu bestrafen, es sei denn, dass die Tat zugleich den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren 
Handlung bildet. 
 
§ 187. Im Verwaltungsstrafverfahren nach § 186 sowie in einem Verfahren wegen Winkelschreiberei hat die 
Notariatskammer, in deren Sprengel die zur Verfolgung zuständige Behörde ihren Sitz hat, Parteistellung 
einschließlich der Rechtsmittelbefugnis und des Rechtes auf Erhebung der Verwaltungsgerichtshofbeschwerde 
gemäß Art. 131 B-VG. 
 
 
 
251.) Ökostromgesetz 2012  
BGBl I 75/2011 
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§ 44. Die Fördermittel werden aufgebracht: 

1. aus der Ökostrompauschale gemäß § 45; 
2. aus dem Verkauf von Ökoenergie sowie den dazugehörigen Herkunftsnachweisen an die Stromhändler 
zum Abnahmepreis auf Basis der Zuweisung gemäß § 37 in Verbindung mit § 40; 
3. aus dem gemäß § 48 festgelegten Ökostromförderbeitrag; 
4. aus den vereinnahmten Beträgen der gemäß § 55 verhängten Verwaltungsstrafen; 
5. aus Zinsen der veranlagten Mittel; 
6. durch sonstige Zuwendungen. 

 
§ 55. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 20 000 Euro zu bestrafen, wer seiner Verpflichtung zur 
Auskunft und Gewährung der Einsichtnahme gemäß § 54 nicht nachkommt. 
 
(2) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 13.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. der Verpflichtung zur Ausstellung von Herkunftsnachweisen gemäß § 10 nicht nachkommt; 
2. seinen Verpflichtungen gemäß § 37 nicht nachkommt; 
3. seinen Verpflichtungen gemäß § 40 nicht nachkommt. 

 
(3) Geldstrafen, die auf Grund dieses Bundesgesetzes verhängt werden, fließen dem im Rahmen der 
Ökostromabwicklungsstelle eingerichteten Konto für Ökostrom gemäß § 50 zu. 
 
 
 
252.) ORF-Gesetz  
BGBl 379/1984 idF BGBl I 50/2010 
 
§ 38. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 58.000 Euro zu bestrafen, wer - 
soweit die nachfolgend genannten Bestimmungen auf seine Tätigkeit Anwendung finden - nach diesem 
Bundesgesetz ein Programm veranstaltet, einen Abrufdienst anbietet oder sonst ein Online-Angebot bereitstellt 
und dabei 

1. die Programmgrundsätze des § 10 Abs. 1, Abs. 2 oder Abs. 11 bis 13 verletzt; 
2. § 13 Abs. 4, § 13 Abs. 1 bis 6, § 14 Abs. 1, 3 bis 5 und 9 oder den §§ 15 bis 17 zuwiderhandelt; 
3. entgegen § 4a kein Qualitätssicherungssystem betreibt, keine Programmstrukturanalyse oder kein 
Publikumsmonitoring durchführt oder § 4a Abs. 7 verletzt; 
4. entgegen § 7 keinen Bericht vorlegt; 
5. entgegen § 6 keine Auftragsvorprüfung durchführt; 
6. entgegen § 8a kommerzielle Tätigkeiten nicht organisatorisch oder rechnerisch von den Tätigkeiten im 
Rahmen des öffentlich-rechtlichen Auftrags trennt, Mittel aus dem Programmentgelt für kommerzielle 
Tätigkeiten heranzieht oder § 8a Abs. 6 zuwiderhandelt; 
7. § 9b zuwiderhandelt; 
8. entgegen § 31b keine Auskunft erteilt oder Informationen nicht online stellt; 
9. entgegen § 31c Abs. 2 nicht dem Grundsatz des Fremdvergleiches entspricht; 
10. entgegen § 39 Abs. 5 keine Trennungsrechnung erstellt. 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 36.000 Euro zu bestrafen, wer den § 
38a Abs. 3, § 38b Abs. 2 oder § 40 Abs. 5 zuwiderhandelt. 
 
(3) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 liegt nicht vor, wenn die Tat den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist. 
 
(4) Verwaltungsstrafen sind durch die Regulierungsbehörde zu verhängen. Die Strafgelder fließen dem Bund zu. 
 
 
 
253.) Organmandatverordnung - Schiffahrt  
BGBl II 238/1999 idF BGBl II 225/2002 
 
§ 1. Für die nachstehenden Verwaltungsübertretungen sind folgende Strafbeträge durch Organstrafverfügung 
einzuheben: 
..... 
 
 
 
254.) Organstrafverfügungenverordnung  
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BGBl II 510/1999  
 
§ 4. (1) Das Verwaltungsstrafverfahren ist einzuleiten, wenn der Beanstandete die Zahlung des Strafbetrages 
oder die Entgegennahme des Beleges verweigert. 
 
(2) Als Verweigerung der Zahlung des Strafbetrages gilt auch, 

1. wenn der Strafbetrag, außer bei den Entrichtungsarten mit Scheck oder Kreditkarte, innerhalb von zwei 
Wochen weder mittels Beleges eingezahlt noch dem im Beleg angegebenen Konto gutgeschrieben wird; 
2. wenn der Strafbetrag zwar innerhalb von zwei Wochen dem im Beleg angegebenen Konto gutgeschrieben 
wird, der Überweisungsauftrag aber nicht die für die Zuordnung der Zahlung erforderliche 
automationsunterstützt lesbare, vollständige und richtige Identifikationsnummer des Beleges enthält; 
3. wenn die Einlösung eines vom Beanstandeten ausgestellten Schecks aus Gründen, die nicht von der 
Behörde zu vertreten sind, unterbleibt oder nicht in voller Höhe erfolgt; 
4. wenn die Kreditkartenorganisation aus Gründen, die nicht von der Behörde zu vertreten sind, die Zahlung 
verweigert. 

 
(3) In den Fällen des Abs. 2 Z 1 und 2 beginnt der Lauf der Frist mit Ablauf des Tages, an dem der Beleg am 
Tatort hinterlassen oder dem Beanstandeten übergeben wurde. 
 
 
 
255.) Organtransplantationsgesetz  
BGBl I 108/2012 
 
§ 18. (1) Wer 

1. entgegen § 11 Abs. 1 vor der Entnahme keine Charakterisierung des Organs oder der Spenderin/des 
Spenders durchführt oder die in Anlage A bezeichneten Daten über das zu entnehmende Organ und 
deren/dessen Spenderin/Spender nicht erhebt, 
2. entgegen § 11 Abs. 3 die erhobenen Informationen nicht unverzüglich an das Transplantationszentrum 
übermittelt, 
3. gegen die Verpflichtung nach § 11 Abs. 4 verstößt, 
4. beim Transport die Anforderungen des § 12 nicht einhält, 
5. gegen die Verschwiegenheitspflicht nach § 12 Abs. 4 verstößt, 
6. den Meldeverpflichtungen nach § 14 Abs. 1 und 2 nicht nachkommt oder 
7. als Entnahmeeinheit oder Transplantationszentrum gegen die Berichtspflicht nach § 15 Abs. 1 verstößt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
erfüllt, eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 7.270 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer 

1. Spenderinnen/Spendern von Organen oder dritten Personen entgegen § 4 Abs. 2 einen finanziellen Gewinn 
oder vergleichbaren Vorteil zukommen lässt oder verspricht, 
2. für den Bedarf an Organen oder deren Verfügbarkeit entgegen § 4 Abs. 4 wirbt, einen finanziellen Gewinn 
oder vergleichbaren Vorteil in Aussicht stellt oder erzielt, 
3. entgegen § 4 Abs. 5 Rechtsgeschäfte abschließt, die Organe zum Gegenstand haben und auf Gewinn 
gerichtet sind, 
4. entgegen § 5 Abs. 1 eine Entnahme vornimmt, obwohl eine Erklärung vorliegt, mit der die/der 
Verstorbene/Verstorbene oder, vor deren/dessen Tod, ihr/sein gesetzlicher Vertreter eine Organspende 
ausdrücklich abgelehnt hat, 
5. entgegen § 5 Abs. 1 eine die Pietät verletzende Verunstaltung einer Leiche herbeiführt, 
6. gegen § 5 Abs. 3 verstößt, 
7. als Entnahmeeinheit entgegen § 7 vor der Entnahme von Organen bei Verstorbenen keine Anfrage bei der 
Gesundheit Österreich GmbH durchführt, 
8. entgegen § 8 Abs. 1 eine Entnahme bei einer Person durchführt, die das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, 
9. eine Entnahme ohne Einwilligung der/des Lebendspenderin/Lebendspenders oder ohne die in § 8 Abs. 3 
vorgesehene ärztliche Aufklärung durchführt, 
10. entgegen § 8 Abs. 5 eine Entnahme durchführt, obwohl dadurch ein ernstes Risiko für das Leben oder die 
Gesundheit der/des Spenderin/Spenders besteht, 
11. gegen § 13 verstößt oder 
12. entgegen § 17 Abs. 1 Organe aus Drittstaaten zum Zweck der Transplantation einführt, ohne dass das 
Organ zur/zum Spenderin/Spender zurückverfolgt werden kann oder sichergestellt ist, dass Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards eingehalten wurden, die jenen dieses Bundesgesetzes zumindest gleichwertig sind, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
erfüllt, eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 36.340 Euro zu bestrafen. Gleiches gilt, wenn 
aus einer Tat gemäß Abs. 1 eine schwerwiegende Gefahr für Leben und Gesundheit entstanden oder die/der 
Täterin/Täter bereits zweimal nach Abs. 1 bestraft worden ist. 
  
(3) In den Fällen des Abs. 2 ist auch der Versuch strafbar. 
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256.) Ozongesetz  
BGBl 210/1992 idF BGBl I 108/2001 
 
§ 16. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfüllt oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit einer strengeren Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und 
ist von der Bezirksverwaltungsbehörde 

1. mit einer Geldstrafe bis zu 36.340 Euro zu bestrafen, wer einem Bescheid gemäß § 15 Abs. 3 in 
Verbindung mit § 15 Abs. 2 Z 2 zuwiderhandelt; 
2. mit einer Geldstrafe bis zu 2.180 Euro zu bestrafen, wer einem sonstigen Bescheid oder einer sonstigen 
Verordnung gemäß § 15 Abs. 3 zuwiderhandelt. 

 
 
  
257.) Parteiengesetz 2012  
BGBl I 56/2012 
 
§ 12. (1) Der unabhängige Parteien-Transparenz-Senat hat auf Grund einer vom Rechnungshof erstatteten 
Mitteilung über die politische Partei mit Bescheid die Geldbuße zu verhängen. 
 
(2) Wer vorsätzlich 

1. eine Spende entgegen § 6 Abs. 4 nicht ausweist oder 
2. eine Spende entgegen § 6 Abs. 5 annimmt und nicht meldet oder 
3. eine Spende entgegen § 6 Abs. 7 annimmt und nicht weiterleitet oder 
4. eine erhaltene Spende zur Umgehung von § 6 Abs. 4, 5 oder 6 Z 9 in Teilbeträge zerlegt und verbucht oder 
verbuchen lässt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 20.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Hat ein Abgeordneter oder ein Wahlwerber, der auf einem von der politischen Partei eingebrachten 
Wahlvorschlag kandidiert hat (§ 6 Abs. 9), eine Spende unter Verstoß gegen § 6 Abs. 4 nicht ausgewiesen oder 
entgegen § 6 Abs. 5 angenommen und nicht gemeldet oder unter Verstoß gegen § 6 Abs. 7 angenommen und 
nicht weitergeleitet, so ist zusätzlich auf Verfall eines der Höhe der jeweiligen Spende entsprechenden 
Geldbetrags zu erkennen. 
 
(4) Wer als für die Übereinstimmung abgegebener Erklärungen mit den Vorschriften über die 
Rechenschaftspflicht verantwortlicher Beauftragter vorsätzlich unrichtige Angaben für den Rechenschaftsbericht 
macht, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 10.000 Euro zu bestrafen. 
 
(5) § 19 VStG, wonach insbesondere auf das Ausmaß des Verschuldens Bedacht zu nehmen ist und die 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse zu berücksichtigen sind, ist anzuwenden. Auf die Höhe der Spende ist 
ebenso Bedacht zu nehmen. 
 
 
 
258.) Passgesetz 1992  
BGBl 839/1992 idF BGBl I 60/2012 
 
§ 24. (1) Wer 

1. rechtswidrig ein- oder ausreist (§ 2), 
2. seinen als verloren oder entfremdet gemeldeten Reisepass zum Grenzübertritt verwendet oder 
3. trotz Aufforderung der Behörde der Verpflichtung gemäß § 5 Abs. 3 oder § 6 Abs. 2, den Pass zur 
Entwertung zurückzustellen, nicht nachkommt, 

begeht, sofern die Tat nicht eine gerichtlich strafbare Handlung darstellt, eine Verwaltungsübertretung und ist mit 
einer Geldstrafe bis zu 2.180 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. Im 
Wiederholungsfall sind bei Vorliegen erschwerender Umstände Geldstrafe und Freiheitsstrafe nebeneinander zu 
verhängen. 
 
(2) Die Durchführung der Verwaltungsstrafverfahren obliegt den Bezirksverwaltungsbehörden, im Gebiet einer 
Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, der 
Landespolizeidirektion. 
 
 
 
259.) Patentanwaltsgesetz  
BGBl 214/1967 idF BGBl I 15/2008 
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§ 62. (1) Der Untersuchungskommissär hat Zeugen und Sachverständige zu vernehmen, alle zur vollständigen 
Aufklärung der Sache erforderlichen Umstände und Beweismittel von Amts wegen zu erforschen und dem 
Beschuldigten Gelegenheit zu geben, sich über alle Anschuldigungspunkte zu äußern. 
 
(2) Der Untersuchungskommissär kann, insbesondere wenn Zeugen oder Sachverständige nicht in Wien wohnen, 
wenn sie der Ladung des Untersuchungskommissärs keine Folge leisten oder ohne gesetzlichen Grund sich 
weigern, eine Aussage abzulegen, im Wege des Vorsitzenden des Disziplinarrates die Mitwirkung der 
Verwaltungsbehörden in Anspruch nehmen. 
 
(3) Hinsichtlich der Zeugenaussage ist § 38 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl. Nr. 52, anzuwenden. 
 
§ 76. (1) Wer sich vorbehaltlich des Abs. 2 der Berufsbezeichnung „Patentanwalt“ bedient, ohne in die Liste der 
Patentanwälte eingetragen zu sein, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 
4.360 € zu bestrafen. 
 
(2) Dienstleistende Patentanwälte, die auf Grund ausländischer Vorschriften die Berufsbezeichnung 
„Patentanwalt“ zu führen berechtigt sind, dürfen in Österreich diese Berufsbezeichnung nur mit den in § 16b Abs. 
3 erster Satz enthaltenen zusätzlichen Hinweisen führen. 
 
(3) Von der Einleitung eines Verfahrens gemäß Abs. 1 ist die Patentanwaltskammer zu verständigen. Ihr kommt 
Parteistellung im Sinn des § 8 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991, BGBl. Nr. 51, zu. Gegen 
die Einstellung des Verfahrens steht ihr die Berufung zu. § 56 Abs. 3 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 findet 
hierbei Anwendung. 
 
 
 
260.) Patentgesetz 1970  
BGBl 259/1970 idF BGBl I 126/2013 
 
§ 32. (1) Wer von der Begünstigung des § 31 Abs. 1 Gebrauch machen will, hat dies der 
Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Wirkungsbereich die Ausübung erfolgen soll, spätestens gleichzeitig mit 
dem Beginn der Ausübung der Erfindung anzuzeigen. 
 
(2) In der Anzeige hat der Patentinhaber seinen Wohnort und seine Staatsangehörigkeit sowie den Standort der 
Ausübung anzugeben. Der Anzeige ist die Patentschrift und ein höchstens ein Monat alter Registerauszug (§ 80 
Abs. 6) beizulegen. 
 
(3) Der Widerruf, die Nichtigerklärung oder Aberkennung eines Patentes für eine Erfindung, deren Ausübung 
gemäß Abs. 1 angezeigt wurde, ist der Bezirksverwaltungsbehörde binnen einem Monat nach Rechtskraft der 
Entscheidung anzuzeigen. Wird das Patent nur teilweise widerrufen, nichtig erklärt oder aberkannt, ist auch eine 
beglaubigte Abschrift des Spruches dieser Entscheidung vorzulegen. 
 
(4) Zu der Anzeige gemäß Abs. 3 ist verpflichtet, wer die Erfindung im Zeitpunkt der im Abs. 3 genannten 
Ereignungen ausübt. 
 
(5) Personen, die einen unter Inanspruchnahme der Begünstigung des § 31 geführten Betrieb einstellen, haben 
dies der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde binnen einem Monat anzuzeigen. 
 
(6) Wer die Anzeigen gemäß Abs. 1, 3 oder 5 nicht rechtzeitig erstattet, begeht eine Verwaltungsübertretung und 
ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 1.090 Euro zu bestrafen. 
 
§ 84. (1) Die Ordnungs- und Mutwillensstrafen fließen dem Bund zu. Die Bestimmungen des 
Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl. Nr. 52, über den Strafvollzug sind sinngemäß anzuwenden. 
 
(2) Zur Verhängung von Ordnungsstrafen ist jenes Organ zuständig, das die gestörte Amtshandlung vornimmt 
oder vor dem der Anstand durch ungeziemendes Benehmen verletzt wird oder an das Eingaben (§ 82 Abs. 3) 
gerichtet sind. Zur Verhängung von Mutwillensstrafen ist jenes Organ zuständig, dessen Tätigkeit mutwillig in 
Anspruch genommen wird oder vor dem in der Absicht einer Verschleppung der Angelegenheit unrichtige 
Angaben gemacht werden. 
 
(3) Gegen einen Beschluss der Technischen Abteilung, der Rechtsabteilung oder der Nichtigkeitsabteilung, mit 
dem eine Ordnungs- oder Mutwillensstrafe verhängt wird, ist Rekurs zulässig. Das Rechtsmittel ist binnen zwei 
Wochen einzubringen und hat keine aufschiebende Wirkung. Gegen die Entscheidung der zweiten Instanz ist 
kein Rechtsmittel zulässig. 
 
 
 
261.) Patientenverfügungs-Gesetz  
BGBl I 55/2006 

247 
 

 
§ 15. Wer den Zugang zu Einrichtungen der Behandlung, Pflege oder Betreuung oder den Erhalt solcher 
Leistungen davon abhängig macht, dass eine Patientenverfügung errichtet oder dies unterlassen wird, begeht, 
sofern die Tat nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 
25.000 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 50.000 Euro, zu bestrafen. 
 
 
 
262.) Pensionskassengesetz  
BGBl 281/1990 idF BGBl I 184/2013 
 
§ 46. (1) Wer den Bestimmungen der §§ 43 und 44 zuwider handelt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand 
einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist 
von der FMA bei vorsätzlicher Begehung mit einer Geldstrafe bis zu 60.000 Euro, bei fahrlässiger Begehung mit 
einer Geldstrafe bis zu 30.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Dem Zuwiderhandelnden ist aufzutragen, seine gesetzwidrige Handlung unverzüglich einzustellen. 
 
(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 8/2005) 
 
§ 46a. (1) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) einer Pensionskasse 

1. die Anzeige der beabsichtigten Tätigkeit im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaates nach § 11a Abs. 2 
und 3 unterlässt; 
2. die Anzeige nach § 11a Abs. 5 über Änderung der Bedingungen der Angaben nach § 11a Abs. 2 und 3 
unterlässt; 
3. dem Auskunftsbegehren eines Anwartschafts- oder Leistungsberechtigten gemäß § 19 Abs. 2 auch nach 
Mahnung nicht nachkommt; 
4. gegenüber den Anwartschafts- und Leistungsberechtigten der Informationspflicht gemäß § 19 Abs. 3, 4 und 
5 nicht nachkommt; 
5. die Anzeige der Bestellung des Prüfaktuars nach § 21 Abs. 3 unterlässt; 
5a. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 48/2006) 
6. den Nachweis gemäß § 25 Abs. 9, dass das Risikomanagement den Mindeststandards entspricht, der FMA 
nicht fristgerecht vorlegt; 
7. der Vorlagepflicht gemäß § 25a Abs. 3 nicht unverzüglich nachkommt; 
8. dem Auskunftsbegehren eines beitragleistenden Arbeitgebers, eines Anwartschafts- oder 
Leistungsberechtigten oder eines zuständigen Betriebsrates gemäß § 25a Abs. 4 auch nach Mahnung nicht 
nachkommt; 
9. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 48/2006) 
10. dem Auskunftsbegehren eines beitragleistenden Arbeitgebers, eines Anwartschafts- oder 
Leistungsberechtigten oder eines zuständigen Betriebsrates gemäß § 30a Abs. 2 auch nach Mahnung nicht 
nachkommt; 
11. die Anzeige der Bestellung des Abschlussprüfers nach § 31 Abs. 2 unterlässt; 
12. die unverzügliche Anzeige von in § 36 Abs. 1 Z 11 genannten Sachverhalten an die FMA unterlässt; 
13. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 48/2006) 
14. die in § 23 Abs. 1 Z 3a festgelegten Grenzen verletzt; 
14a. die Anforderungen an das Risikomanagement gemäß § 25 Abs. 9 nicht erfüllt; 
15. den Veranlagungsvorschriften des § 25 zuwiderhandelt oder 
16. Pensionskassengeschäfte durchführt, die nicht dem bewilligten Geschäftsplan entsprechen, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA hinsichtlich der Z 1 bis 13 mit Geldstrafe bis zu 6.000 
Euro, hinsichtlich der Z 14 bis 15 mit Geldstrafe bis zu 30.000 Euro und hinsichtlich der Z 16 mit Geldstrafe bis zu 
60.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer als Prüfaktuar die unverzügliche schriftliche Anzeige von in § 21 Abs. 9 genannten Sachverhalten an die 
FMA unterlässt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 60.000 Euro 
zu bestrafen. 
 
(3) Wer als Abschlussprüfer die unverzügliche schriftliche Anzeige von in § 31 Abs. 3 genannten Sachverhalten 
an die FMA unterlässt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 
60.000 Euro zu bestrafen. 
 
(4) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) einer Depotbank erforderliche Maßnahmen nach § 26 Abs. 2 unterlässt, 
begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 60.000 Euro zu bestrafen. 
 
(5) Wer als Arbeitgeber oder als Verantwortlicher (§ 9 VStG) des Arbeitgebers dem Auskunftsbegehren eines 
Anwartschafts- oder Leistungsberechtigten gemäß § 19 Abs. 2 auch nach dessen Mahnung nicht nachkommt, 
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begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 3.000 Euro zu bestrafen. 
 
§ 47. Wer eine Pensionskasse ohne die hierfür erforderliche Berechtigung errichtet oder betreibt, begeht, sofern 
die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 100.000 Euro zu bestrafen. 
 
§ 47a. Bei Verwaltungsübertretungen gemäß den §§ 46, 46a und 47 gilt anstelle der Verjährungsfrist des § 31 
Abs. 1 VStG eine Verjährungsfrist von 18 Monaten. 
 
§ 49. (1) Nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gelten folgende Übergangsbestimmungen: 
1. ..... 
4. (zu § 25 Abs. 4 Z 2) In § 25 Abs. 4 Z 2 ist das Wort „Euro” bis 1. Jänner 1999 durch das Wort „Schilling” zu 
ersetzen. 
5. ..... 
6. Die Strafbarkeit von Verwaltungsübertretungen gemäß §§ 46 und 46a in der bis 31. März 2002 geltenden 
Fassung wird durch das In-Kraft-Treten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 97/2001 nicht berührt; derartige 
Übertretungen bleiben nach §§ 46 und 46a in der Fassung vor BGBl. I Nr. 97/2001 strafbar. 
7. Am 31. März 2002 anhängige Verwaltungsstrafverfahren wegen der in Z 6 genannten 
Verwaltungsübertretungen sind von der am 31. März 2002 zuständigen Behörde weiterzuführen. 
8. Ab dem 1. April 2002 anhängig werdende Verwaltungsstrafverfahren wegen der in Z 6 genannten 
Verwaltungsübertretungen sind von der FMA zu führen. 
9. ..... 
 
 
 
263.) Personenkraftwagen-Verbraucherinformationsgesetz  
BGBl I 26/2001 
 
§ 10. (1) Wer dem § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 1 und 2, § 5 Abs. 4, § 6, § 7 oder § 8 zuwiderhandelt, begeht, sofern die 
Tat nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 200 Euro bis 
zu 2.000 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 4.000 Euro, zu bestrafen. Vor dem 1. Jänner 2002 hat die Geldstrafe 
2.800 S bis zu 28.000 S, im Wiederholungsfall bis zu 56.000 S zu betragen. 
 
(2) Besteht der begründete Verdacht, dass den Vorschriften dieses Bundesgesetzes oder darauf erlassener 
Verordnungen nicht entsprochen wird, hat die Bezirksverwaltungsbehörde dem Verfügungsberechtigten die 
Verdachtsmomente mitzuteilen und ihn aufzufordern, gegebenenfalls unter Einräumung einer angemessenen 
Frist, den rechtmäßigen Zustand herzustellen oder den mitgeteilten Verdachtsmomenten entgegenzutreten. Trifft 
der Verfügungsberechtigte, gegebenenfalls mit Ablauf der gesetzten Frist, keine entsprechenden Maßnahmen 
und bleiben die Verdachtsmomente aufrecht, so kann die Bezirksverwaltungsbehörde, sofern dies unter 
Bedachtnahme auf die Schutzziele dieses Bundesgesetzes erforderlich ist, die Herstellung des rechtmäßigen 
Zustandes anordnen. § 21 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 (VStG 1991), BGBl. Nr. 52/1991, in der Fassung 
BGBl. I Nr. 194/1999 ist sinngemäß anzuwenden. 
 
 
 
264.) Personenstandsgesetz 2013  
BGBl I 16/2013 idF BGBl I 161/2013 
 
§ 71. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, 

1. wer einer Pflicht nach den §§ 9, 28, 36 Abs. 5 und 6 sowie hinsichtlich einer Änderung des Namens oder 
Familienstandes der Betroffenen der Pflicht nach § 35 Abs. 3 nicht nachkommt oder in einer Anzeige, einem 
Antrag, einer Erklärung oder Auskunft einer Verwaltungsbehörde, die mit der Vollziehung dieses 
Bundesgesetzes betraut ist, vorsätzlich unwahre oder unvollständige Angaben macht; 
2. wer eine Personenstandsurkunde (§ 53), sonstige Auszüge (§ 58) oder eine Auskunft (§ 52) gegenüber 
einer Verwaltungsbehörde zum Beweis seines derzeitigen Personenstandes verwendet, obwohl ihm bekannt 
ist oder bekannt sein müsste, dass die Urkunde bereits zur Zeit ihrer Ausstellung unrichtig war oder nach ihrer 
Ausstellung unrichtig geworden ist. 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 ist mit Geldstrafe bis zu 218 Euro, eine solche nach Abs. 1 Z 2 auch 
mit dem Verfall der Urkunde zu bestrafen. 
 
(3) Bezieht sich die Urkunde unmittelbar auf den Täter, ist der Verfall auch dann zu verfügen, wenn sie nicht in 
dessen Eigentum steht. 
 
(4) Die Durchführung der Verwaltungsstrafverfahren obliegt den Bezirksverwaltungsbehörden. 
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265.) Pfandbriefgesetz  
dRGBl I S 492/1927 idF BGBl I 48/2006 
 
§ 11. Wer, ohne hierzu berechtigt zu sein, Schuldverschreibungen unter der Bezeichnung “Pfandbrief”, 
“Kommunalbrief”, “Kommunalschuldverschreibung” oder öffentlicher Pfandbrief” entgegen § 10 in Verkehr bringt, 
begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 30.000 Euro zu bestrafen. 
 
 
 
266.) Pflanzenschutzgesetz 2011  
BGBl I 10/2011 
 
§ 36. (1) Wer 

1. in Anhang I Teil A angeführte Schadorganismen entgegen § 7 Abs. 1 verbringt, 
2. in Anhang I Teil B angeführte Schadorganismen entgegen § 7 Abs. 2 in die bzw. in den jeweiligen 
Schutzgebieten verbringt, 
3. Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, die mit einem der in Anhang II Teil A mit Bezug auf sie genannten 
Schadorganismen befallen sind, entgegen § 8 Abs. 1 verbringt, 
4. Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, die mit einem der in Anhang II Teil B mit Bezug auf sie genannten 
Schadorganismen befallen sind, entgegen § 8 Abs. 2 in die bzw. in den jeweiligen Schutzgebieten verbringt, 
5. in Anhang III Teil A angeführte Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse entgegen § 9 Abs. 1 verbringt, 
6. in Anhang III Teil B angeführte Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse entgegen § 9 Abs. 2 in die jeweiligen 
Schutzgebiete verbringt, 
7. in Anhang IV Teil A angeführte Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse entgegen § 10 Abs. 1 oder § 10 Abs. 3 
verbringt, obwohl sie den in diesem Teil dieses Anhangs mit Bezug auf sie genannten besonderen 
Anforderungen nicht entsprechen, 
8. in Anhang IV Teil B angeführte Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse entgegen § 10 Abs. 2 in die oder in den 
jeweiligen Schutzgebieten verbringt, obwohl sie den in diesem Teil dieses Anhangs mit Bezug auf sie 
genannten besonderen Anforderungen nicht entsprechen, 
9. in Anhang V Teil A angeführte Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und andere Gegenstände entgegen § 11 
ohne amtliche Untersuchung verbringt, 
10. in Anhang V Teil A Abschnitt II angeführte Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und andere Gegenstände 
entgegen § 12 Abs. 1 ohne amtliche Untersuchung in die bzw. in den jeweiligen Schutzgebieten verbringt, 
11. entgegen § 15 Abs. 1 nicht sofort jedes atypische Auftreten von Schadorganismen oder Symptomen und 
jede andere Anomalie bei Pflanzen meldet, 
12. den in § 15 Abs. 2 bis 4 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt, 
13. in Anhang V Teil A Abschnitt I angeführte Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und andere Gegenstände 
entgegen § 17 Abs. 1 ohne Pflanzenpass verbringt, 
14. in Anhang V Teil A Abschnitt II angeführte Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und andere Gegenstände 
entgegen § 17 Abs. 2 in die oder in den jeweiligen Schutzgebieten ohne einen für diese Gebiete gültigen 
Pflanzenpass verbringt, 
15. einen Pflanzenpass entgegen § 17 Abs. 5 nicht aufbewahrt, 
16. einen Pflanzenpass entgegen § 19 Abs. 1 verwendet, 
17. entgegen § 19 Abs. 2 die dort vorgesehenen Maßnahmen nicht durchführt, 
18. die amtliche Überwachung entgegen den §§ 20 und 21 behindert, 
19. in Anhang V Teil B angeführte Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und andere Gegenstände mit Herkunft aus 
Drittländern entgegen § 23 in das Bundesgebiet verbringt, insbesondere ohne dass sie von einem 
Pflanzengesundheitszeugnis oder Pflanzengesundheitszeugnis für die Wiederausfuhr, das den 
Anforderungen dieses Bundesgesetzes entspricht, begleitet sind, 
20. spezifische Sendungen mit Herkunft aus Drittländern entgegen § 24 in das Bundesgebiet verbringt, 
21. als Anmelder gemäß Art. 4 Z 18 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des 
Zollkodex der Gemeinschaften seinen Pflichten entgegen § 27 nicht nachkommt, 
22. Maßnahmen entgegen § 30 nicht unverzüglich durchführt, 
23. Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und andere Gegenstände entgegen § 31 in das Bundesgebiet verbringt, 
24. entgegen § 14 Abs. 1 Z 4 als Einführer von in Anhang V Teil B genannten Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen 
und anderen Gegenständen nicht die Aufnahme in das amtliche Verzeichnis beantragt, 
25. einer gemäß § 16 Z 2 angeordneten vorläufigen Schutzmaßnahme nicht nachkommt, 
26. Holz entgegen § 35 Abs. 5 nicht oder nicht fachgerecht behandelt, 
27. Holz ohne oder ohne entsprechende fachgerechte Behandlung entgegen § 35 Abs. 6 kennzeichnet, 
28. einer gemäß § 40 Abs. 2, 4, 6 oder 8 angeordneten vorläufigen Schutzmaßnahme nicht nachkommt, 
29. einer gemäß § 16 Z 1 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt, 
30. einer gemäß § 40 Abs. 6 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt, 
31. entgegen § 34 Abs. 8 Tätigkeiten vornimmt, durch die die phytosanitäre Sicherheit der Sendung 
beeinträchtigt wird, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
36.340 € zu bestrafen. Der Versuch ist strafbar. 
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(2) Der Verfall der Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und anderen Gegenständen, auf die sich die strafbare 
Handlung bezieht, kann, wem immer sie gehören, ausgesprochen werden, soferne die Gefährlichkeit im Hinblick 
auf die Ausbreitung oder Übertragung von Krankheiten oder Schädlingen dies erfordert. 
 
(3) Zur Sicherung des Verfalls können die hiervon betroffenen Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und anderen 
Gegenstände sowohl durch die Kontrollorgane gemäß § 5 als auch durch die Zollorgane beschlagnahmt werden. 
Die angeführten Organe haben die Beschlagnahme der zur Strafverfolgung zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde unverzüglich anzuzeigen. 
 
(4) Die Anordnung eines Erlages eines Geldbetrages anstelle der Beschlagnahme ist nicht zulässig. 
 
 
 
267.) Pflanzenschutz-Maßnahmen-Verordnung  
BGBl II 195/2007 idF BGBl I 10/2011  
 
§ 4. (1) Wirtspflanzen von Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., die entgegen den anzuwendenden gesetzlichen 
Bestimmungen in ein Schutzgebiet gemäß Anhang IV Teil B Z 21 des Pflanzenschutzgesetzes 1995 verbracht 
wurden, dürfen unter folgenden Bedingungen in Gebiete ohne Anerkennung als Schutzgebiet für diesen 
Schadorganismus transportiert werden, soweit sie weder beim Transport noch am Bestimmungsort ein 
phytosanitäres Risiko darstellen: 
1. Mit dem amtlichen Pflanzenschutzdienst des betreffenden Bestimmungs-Bundeslandes oder des betreffenden 
Mitgliedstaates ist, sofern der Bestimmungsort in einem anderen Bundesland oder in einem anderen Mitgliedstaat 
liegt, vor Abtransport der betreffenden Sendung das Einvernehmen über die Modalitäten des Transports 
herzustellen, wobei Details wie beispielsweise der Inhalt der Sendung, der Grund des Verbringens oder der 
Empfänger des Transportes in einer geeigneten Art und Weise bekanntzugeben sind; 
2. Die Transporteinheiten sind von einer amtlichen Stelle gemäß § 3 des Pflanzenschutzgesetzes 1995 vor dem 
Transport zu versiegeln; 
3. Die Transporteinheiten sind anschließend unverzüglich in das vorgesehene Gebiet in geschlossenen, 
unbeschädigten Umhüllungen zu verbringen. 
 
(2) Die Anordnung der in Abs. 1 angeführten amtlichen Maßnahmen ist bei der Beurteilung der Rechtswidrigkeit 
des in Abs. 1 angeführten Verbringens in ein Schutzgebiet in allfälligen Verwaltungsstrafverfahren wegen 
Übertretung des § 36 Abs. 1 Z 14 des Pflanzenschutzgesetzes 1995 nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
268.) Pflanzenschutzmittelgesetz 2011  
BGBl I 10/2011 idF BGBl I 189/2013  
 
§ 15. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen 
1. mit Geldstrafe bis zu 15.000 €, im Wiederholungsfall bis 30.000 €, wer 

a) Tätigkeiten entgegen § 3 Abs. 1 oder 2 oder § 4 Abs. 1 ausübt, 
b) Wirkstoffe entgegen die Art. 4, 6, 22, 24 oder 80 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 in Verkehr bringt, 
c) Grundstoffe entgegen Art. 23 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 in Verkehr bringt, 
d) Safener und Synergisten entgegen Art. 25 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 in Verkehr bringt, 
e) Pflanzenschutzmittel entgegen Art. 28, 29, 30, 31, 32, 40, 41 oder 80 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 
in Verkehr bringt, 
f) Pflanzenschutzmittel entgegen Art. 46, 47, 48, 51, 52 oder 53 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 in 
Verkehr bringt, 
g) Versuche entgegen Art. 54 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 durchführt, 
h) Zusatzstoffe entgegen Art. 58 oder 64 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 in Verkehr bringt, 
i) Pflanzenschutzmittel entgegen Art. 64 oder 65 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 in Verkehr bringt, 
j) Notfallsmaßnahmen nach den Art. 69, 70 und 71 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 und der darauf 
beruhenden Verordnungen nicht nach kommt, 
k) Beistoffe entgegen Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 in Verkehr bringt, 
l) als Geschäfts- oder Betriebsinhaber oder als dessen Stellvertreter oder Beauftragter den in § 11 
festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt, 
m) Pflanzenschutzmittel entgegen § 12 einführt, 

2. mit Geldstrafe bis zu 7.500 €, im Wiederholungsfall bis 15.000 €, wer 
a) den Meldepflichten gemäß Art. 56 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 nicht oder nicht rechtzeitig 
nachkommt 
b) Werbung betreibt, die nicht dem Art. 66 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 entspricht, 
c) nicht dem Art. 67 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 entsprechende Aufzeichnungen führt, 
d) einer Verpflichtung gemäß Art. 68 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 oder einer darauf beruhenden 
Verordnung nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt 
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e) einer in der nach § 6 erlassenen Verordnung festgelegten Verpflichtung nicht oder nicht rechtzeitig 
nachkommt, 
f) einer gemäß § 9 angeordneten Maßnahme nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, 
g) der Meldepflicht gemäß § 18 Abs. 4 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. 

 
(2) Die Frist für die Verfolgungsverjährung beträgt ein Jahr. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) Das Bundesamt für Ernährungssicherheit hat Parteistellung einschließlich Rechtsmittelbefugnis in Verfahren 
nach diesem Bundesgesetz, die vor den Bezirksverwaltungsbehörden oder Verwaltungsgerichten durchgeführt 
und aufgrund einer Anzeige eines Aufsichtsorgans des Bundes eingeleitet werden. Die Bescheide sind dem 
Bundesamt für Ernährungssicherheit zuzustellen. Dem Bundesamt für Ernährungssicherheit steht das Recht auf 
Erhebung der Revision an den Verwaltungsgerichtshof zu. 
 
(5) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft ist weisungsberechtigte 
Oberbehörde. 
 
 
 
269.) Pflanzenschutzmittelverordnung 2011  
BGBl II 233/2011  
 
§ 3. (1) Die Bescheinigung ist vom Bundesamt für Ernährungssicherheit nach Vorlage der Bestätigung eines 
erfolgten Kursbesuchs (§ 2 Abs. 2) auszustellen; sie hat insbesondere folgende Angaben zu enthalten: 

1. „Bescheinigung gemäß Art. 5 der Richtlinie 2009/128/EG“, 
2. Bescheinigungsstelle, 
3. Name, Anschrift, Geburtsdatum, Lichtbild und Unterschrift des Besitzers, 
4. fortlaufende Nummer, 
5. Ausstellungsdatum und 
6. Ablaufdatum. 

 
(2) Die Bescheinigung ist für die Dauer von sechs Jahren gültig. Wird die Aus- und Weiterbildung vor dem 26. 
November 2015 oder vor Ablauf der sechsjährigen Frist absolviert, verlängert sich die Gültigkeit der 
Bescheinigung – abgesehen im Falle des Abs. 3 – um diesen Zeitraum. 
 
(3) Bei Verhängung einer Verwaltungsstrafe nach § 15 des Pflanzenschutzmittelgesetzes 2011 ist binnen einem 
Jahr ein Weiterbildungskurs im Mindestausmaß von acht Stunden zu absolvieren, ansonsten ist die 
Bescheinigung mit Bescheid vom Bundesamt für Ernährungssicherheit zu entziehen. Entzogene 
Bescheinigungen sind dem Bundesamt für Ernährungssicherheit zu übermitteln. Bei Verhängung einer weiteren 
Verwaltungsstrafe nach § 15 des Pflanzenschutzmittelgesetzes 2011 gegen den Bescheinigungsinhaber 
innerhalb von drei Jahren kann die Bescheinigung sofort entzogen werden. 
 
 
 
270.) Pflanzgutgesetz 1997  
BGBl I 73/1997 idF BGBl I 108/2001  
 
§ 15. (1) Wer 

1. Pflanzgut entgegen den §§ 3, 4 oder 5 in Verkehr bringt, 
2. als Versorger oder Inhaber eines Labors den in § 10 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt oder 
3. Pflanzgut entgegen § 14 einführt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
7.270 €, im Wiederholungsfalle bis zu 21.800 €, zu bestrafen. Der Versuch ist strafbar. 
 
(2) Der Verfall von Pflanzgut, auf das sich die strafbare Handlung bezieht, kann, wem immer es gehört, 
ausgesprochen werden. 
 
(3) Zur Sicherung des Verfalls kann das hiervon betroffene Pflanzgut sowohl durch die Organe der jeweils 
zuständigen Behörde als auch durch Zollorgane beschlagnahmt werden. Diese Organe haben die 
Beschlagnahme der zur Strafverfolgung zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde unverzüglich anzuzeigen. 
 
 
 
271.) Polizeibefugnis-Entschädigungsgesetz  
BGBl 735/1988 idF BGBl I 50/2012  
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§ 6. (1) Der Geschädigte ist von jener Behörde, der die Ausübung der Zwangsbefugnis zuzurechnen ist, über den 
eingetretenen Schaden und die ihm nach diesem Bundesgesetz offenstehenden Möglichkeiten zu informieren. 
 
(2) Außerdem ist der Geschädigte vor Zuerkennung einer Schadloshaltung auf die strafgerichtlichen Folgen des 
Verschweigens einer ihm zustehenden Versicherungsleistung (§§ 146 f. StGB), bei Zuerkennung einer solchen 
Schadloshaltung auf die verwaltungsstrafrechtlichen Folgen des Unterlassens der Mitteilung eines nachträglich 
bekanntgewordenen Anspruches (§ 16) aufmerksam zu machen. 
 
§ 16. (1) Wer der Meldepflicht nach § 4 Abs. 2 nicht fristgerecht nachkommt, begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion 
zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion, mit Geldstrafe bis zu 2.180 Euro 
zu bestrafen. 
 
(2) Bei der Bemessung der Strafe ist insbesondere auf die Schwere des den Täter treffenden Vorwurfes und auf 
die Höhe der nicht mitgeteilten Versicherungsleistung Bedacht zu nehmen. 
 
 
 
272.) Post-Betriebsverfassungsgesetz  
BGBl 326/1996 idF BGBl I 98/2001  
 
§ 80. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine 
Verwaltungsübertretung, wer den Bestimmungen der §§ 28 Abs. 3, 65 Abs. 4, 67 Abs. 1, 72 Abs. 1 - in 
Verbindung jeweils mit §§ 89 Z 3, 99 Abs. 3, 4 und 5, 103, 104 Abs. 1, 108 Abs. 3, 109 Abs. 1 Z 1a und Abs. 1a 
ArbVG -, Abs. 2 und 4 Z 2, 4 und 5 zuwiderhandelt, und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis 
zu 2.180 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 sind nur zu verfolgen und zu bestrafen, wenn im Falle 

1. des § 28 Abs. 3 der Wahlausschuss, 
2. des § 65 Abs. 4 der Betriebsinhaber und, 
3. der übrigen Bestimmungen das gemäß §§ 73 und 74 zuständige Personalvertretungsorgan 

binnen sechs Wochen ab Kenntnis von der Übertretung und der Person des Täters bei der zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde einen Strafantrag stellt (Privatankläger). 
 
(3) Auf das Strafverfahren ist § 56 Abs. 2 bis 4 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl. Nr. 52, anzuwenden. 
 
 
 
273.) Postmarktgesetz  
BGBl I 123/2009 idF BGBl 96/2013 
 
§ 37. (1) Postbehörden sind die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie als Oberste 
Postbehörde sowie das ihr unterstehende Postbüro als Postbehörde I. Instanz. Das Postbüro hat seinen Sitz in 
Wien. 
 
(2) Regulierungsbehörde im Sinne dieses Gesetzes und im Sinne der Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates über gemeinsame Vorschriften für die Entwicklung des Binnenmarktes der Postdienste der 
Gemeinschaft und die Verbesserung der Dienstequalität ist hinsichtlich der Aufgaben nach § 40 die Post-Control-
Kommission, hinsichtlich sämtlicher anderer Aufgaben die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-
GmbH). 
 
(3) Der örtliche Zuständigkeitsbereich der Obersten Postbehörde und der Postbehörde I. Instanz sowie der 
Regulierungsbehörde umfasst das gesamte Bundesgebiet. 
 
(4) Die Postbehörde I. Instanz ist für die Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren nach diesem Bundesgesetz 
zuständig. Gegen Bescheide der Postbehörde I. Instanz und wegen Verletzung ihrer Entscheidungspflicht in 
Verwaltungssachen kann Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht erhoben werden. 
 
§ 55. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 30.000 Euro bei jeder einzelnen 
Übertretung zu bestrafen, wer 

1. entgegen den §§ 6, 7, 8, 9, 10 oder 11 den Universaldienst nicht oder nicht ordnungsgemäß erbringt; 
2. entgegen § 20 Abs. 1 und § 31 Abs. 1 keine Allgemeinen Geschäftsbedingungen erlässt, die Dienste nicht 
beschreibt oder die vorgesehenen Entgelte nicht festlegt; 
3. entgegen § 20 Abs. 1 und § 31 Abs. 2 die Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht der 
Regulierungsbehörde übermittelt; 
4. entgegen § 20 Abs. 2 Allgemeine Geschäftsbedingungen nicht in geeigneter Form veröffentlicht; 
5. entgegen § 20 Abs. 3 und § 22 Abs. 3 der Regulierungsbehörde oder dem von ihr Beauftragten nicht 
Einsicht gewährt; 
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6. entgegen § 21 Abs. 3 Kriterien für Preisabsprachen der Regulierungsbehörde nicht anzeigt, veröffentlicht 
oder nicht auf alle Nutzerinnen und Nutzer in gleicher Weise anwendet; 
7. entgegen § 25 Abs. 1 Dienste nicht oder nicht vollständig anzeigt; 
8. entgegen § 32 Abs. 1 nicht dafür sorgt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Zustelldienst entsprechend 
zugeordnet werden können oder nicht sicherstellt, dass beförderte Postsendungen dem Unternehmen 
zugeordnet werden können; 
9. entgegen § 32 Abs. 2 nicht dafür sorgt, dass die dort genannten Poststücke hinterlegt werden können; 
10. entgegen § 32 Abs. 3 kein Beschwerdemanagement einrichtet; 
11. entgegen § 32 Abs. 4 die dort vorgesehenen Kriterien nicht in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
regelt, die Nutzerinnen und Nutzer nicht informiert oder die Angaben nicht der Regulierungsbehörde 
übermittelt; 
12. entgegen § 32 Abs. 6 nicht vergleichbare, angemessene und aktuelle Informationen über die Qualität 
veröffentlicht oder nicht der Regulierungsbehörde auf deren Anforderung vor der Veröffentlichung bekannt 
gibt; 
13. entgegen § 34 Abs. 6 und 7 als Gebäudeeigentümer nicht dafür sorgt, dass Hausbriefkästen oder 
Hausbrieffachanlagen bei Neuerrichtung eines Gebäudes oder bei Austausch einer Hausbrieffachanlage den 
Anforderungen gemäß § 34 Abs. 2, 4 und 5 entsprechen oder entgegen § 34 Abs. 8 als Gebäudeeigentümer 
die Errichtung bzw. den Austausch von Hausbrieffachanlagen nicht gestattet oder entgegen § 34 Abs. 8 und 9 
oder § 35 Abs. 1 als Universaldienstbetreiber die Finanzierung des Austausches nicht übernimmt oder nicht 
dafür sorgt, dass eine bestehende Hausbrieffachanlage den Anforderungen des § 34 Abs. 2, 4 und 5 
entspricht; 
14. Aufträgen gemäß § 49 Abs. 1 nicht innerhalb der gesetzten Frist nachkommt; 
15. entgegen § 49 Abs. 1 von der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie oder von der 
Regulierungsbehörde verlangten Auskünfte nicht erteilt; 
16. entgegen § 7 Abs. 6, § 32 Abs. 6, § 34 Abs. 10, § 36 Abs. 2, § 49 Abs. 1 und § 51 Abs. 2 der 
Regulierungsbehörde die verlangten Unterlagen nicht in Papierform und in elektronischer verarbeitbarer Form 
übermittelt. 
17. einer auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnung oder einem auf Grund dieses 
Bundesgesetzes erlassenen Bescheid zuwiderhandelt. 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 liegt nicht vor, wenn die Tat den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist. 
 
(3) Die Behörde kann Verpflichteten, welche die Verpflichtungen nach diesem Bundesgesetz verletzen, darauf 
hinweisen und ihnen auftragen, den gesetzmäßigen Zustand innerhalb einer von ihr festgelegten angemessenen 
Frist herzustellen, wenn Gründe zur Annahme bestehen, dass auch ohne Straferkenntnis ein rechtskonformes 
Verhalten erfolgen wird. Dabei hat sie auf die mit einer solchen Aufforderung verbundenen Rechtsfolgen 
hinzuweisen. 
 
(4) Verpflichtete sind wegen einer Verwaltungsübertretung nach § 55 Abs. 1 nicht zu bestrafen, wenn sie den 
gesetzmäßigen Zustand innerhalb der von der Behörde gesetzten Frist herstellen. 
 
(5) Im Straferkenntnis können Gegenstände, mit denen die strafbare Handlung begangen wurde, zugunsten des 
Bundes für verfallen erklärt werden. 
 
(6) Die nach diesem Bundesgesetz verhängten Geldstrafen fallen dem Bund zu. 
 
 
 
274.) Preisauszeichnungsgesetz  
BGBl 146/1992 idF BGBl I 55/2000  
 
 
§ 15. (1) Wer seine Pflicht zur Preisauszeichnung gemäß den §§ 1, 2, 4 und 6 bis 13 oder den auf Grund dieses 
Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen nicht erfüllt oder einen höheren als den ausgezeichneten Preis 
verlangt, annimmt oder sich versprechen lässt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür mit Geldstrafe 
bis 1.450 Euro zu bestrafen. Ebenso begeht eine Verwaltungsübertretung und ist zu bestrafen, wer bei 
Selbstbedienung im Falle einer Preisänderung bei einem Sachgut nach dessen Entnahme durch den Kunden 
einen höheren als den im Zeitpunkt der Entnahme ausgezeichneten Preis verlangt, annimmt oder sich 
versprechen lässt. 
 
(2) Wurde die Bestellung eines Geschäftsführers gemäß § 39 der Gewerbeordnung 1973 oder nach anderen 
Verwaltungsvorschriften angezeigt oder genehmigt, so ist der Geschäftsführer strafrechtlich verantwortlich und 
sind Geld- und Ersatzfreiheitsstrafen gegen ihn zu verhängen. 
 
(3) Der Unternehmer ist neben dem Geschäftsführer strafbar, wenn er die Verwaltungsübertretung wissentlich 
duldet oder wenn er bei der Auswahl des Geschäftsführers es an der erforderlichen Sorgfalt hat fehlen lassen. 
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(4) Die Abs. 2 und 3 gelten sinngemäß für den Fall der Anzeige oder Genehmigung der Bestellung eines 
Filialgeschäftsführers hinsichtlich der Betriebsstätte, für die er verantwortlich ist. 
 
(5) Der Unternehmer haftet für die über den Geschäftsführer oder Filialgeschäftsführer verhängten Geldstrafen, 
sonstige in Geld bemessene Unrechtsfolgen und die Verfahrenskosten zur ungeteilten Hand. 
 
§ 16. (1) Die Überwachung der Einhaltung der Preisauszeichnungspflicht und die Durchführung von 
Verwaltungsstrafverfahren obliegen den Bezirksverwaltungsbehörden. 
 
(2) Soweit im Bereich der Länder besonders geschulte Organe bestehen, können diese für die Preisüberwachung 
im betreffenden Bundesland herangezogen werden. 
 
(3) Die mit der Überwachung der Einhaltung der Preisauszeichnungspflicht beauftragten Organe dürfen 
Geschäftsräume während der Öffnungszeiten betreten, um die zur Erfüllung ihrer Aufgabe notwendigen 
Erhebungen durchzuführen. 
 
§ 19. (1) Die Bundesgendarmerie, in Orten, in denen Bundespolizeibehörden bestehen, die Sicherheitswachen 
dieser Behörden haben in den ersten sechs Monaten ab Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes als Organe der 
Bezirksverwaltungsbehörde bei der Vollziehung des § 15 Abs. 1 durch Maßnahmen, die für die Einleitung und 
Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, mitzuwirken. 
 
(2) Auf Verwaltungsübertretungen, die vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes begangen wurden, ist 
weiterhin das Preisgesetz, BGBl. Nr. 260/1976, zuletzt geändert durch die Preisgesetznovelle 1988, BGBl. Nr. 
337, anzuwenden. 
 
(3) Auf Verwaltungsübertretungen, die vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 55/2000 begangen 
wurden, sind weiterhin das Preisauszeichnungsgesetz 1992, BGBl. Nr. 146/ 1992, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 191/1999, und die Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche 
Angelegenheiten betreffend Ausnahme bestimmter Sachgüter von der Preisauszeichnungspflicht, BGBl. Nr. 
614/1993, anzuwenden. 
 
(4) Hinsichtlich der Pflicht zur doppelten Währungsangabe im Sinne des Euro-Währungsangabengesetzes, BGBl. 
I Nr. 110/1999, in der jeweils geltenden Fassung findet weiterhin § 1 des Preisauszeichnungsgesetzes 1992 in 
der Stammfassung, BGBl. Nr. 146/1992, Anwendung. 
 
 
 
275.) Preisgesetz 1992  
BGBl 145/1992 idF BGBl I 50/2012  
 
§ 8. (1) Für die Bestimmung volkswirtschaftlich gerechtfertigter Preise und für die Anordnung eines Preisstopps 
ist der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, hinsichtlich der Arzneimittel im Sinne des 
Arzneimittelgesetzes der Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz zuständig. 
 
(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann durch Verordnung oder im Einzelfall durch 
Bescheid alle oder einzelne Landeshauptmänner beauftragen, die ihm gemäß Abs. 1 zustehenden Befugnisse an 
seiner Stelle auszuüben, sofern die bei der Preisbestimmung zu berücksichtigenden Umstände in den einzelnen 
Bundesländern verschieden sind oder dies sonst im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und 
Kostenersparnis gelegen ist. Die Landeshauptmänner haben bei der Ausübung dieser Befugnisse anstelle der im 
§ 9 Abs. 2 genannten Stellen die Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft, die Kammer für Arbeiter und 
Angestellte und die Landwirtschaftskammer im jeweiligen Land zu hören. Mit dem Außerkrafttreten einer gemäß 
dem ersten Satz erlassenen Verordnung geht die Zuständigkeit zur Aufhebung von auf Grund dieser Verordnung 
erlassenen Preisverordnungen und Preisbescheiden der Landeshauptmänner auf den Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten über. 
 
(3) Die Preisbestimmung und die Anordnung eines Preisstopps für 

1. Sachgüter, die dem Marktordnungsgesetz 1985, BGBl. Nr. 210, in der jeweils geltenden Fassung oder dem 
Viehwirtschaftsgesetz 1983, BGBl. Nr. 621, in der jeweils geltenden Fassung unterliegen, für Zucker, Geflügel 
und Eier sowie für damit zusammenhängende Nebenleistungen, haben im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
2. Sachgüter und Leistungen, deren Preis aus Finanzmitteln des Bundes gestützt wird oder bei denen 
zweckgebundene Einnahmen des Bundes eingehoben werden, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen 

zu erfolgen. 
 
(4) Die Überwachung der Einhaltung der auf Grund dieses Bundesgesetzes bestimmten Preise und eines auf 
Grund dieses Bundesgesetzes angeordneten Preisstopps sowie die Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren 
nach diesem Bundesgesetz obliegen den Bezirksverwaltungsbehörden. 
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(5) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben als Organe der Bezirksverwaltungsbehörde bei im 
Abs. 4 genannten Maßnahmen, soweit diese sich auf gemäß § 2 bestimmte Preise oder auf einen Preisstopp 
beziehen, mitzuwirken. 
 
§ 16. (1) Wer für ein Sachgut oder eine Leistung einen höheren Preis als den von der Behörde nach diesem 
Bundesgesetz bestimmten Höchst- oder Festpreis oder einen niedrigeren Preis als den von der Behörde nach 
diesem Bundesgesetz bestimmten Mindest- oder Festpreis auszeichnet, fordert, annimmt oder sich versprechen 
lässt, oder wer entgegen einem Preisstopp einen Preis erhöht, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit 
Geldstrafe bis zu 7.265 Euro, im Wiederholungsfall jedoch mit Geldstrafe bis zu 14.535 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Der unzulässige Mehrbetrag ist ganz oder teilweise für verfallen zu erklären. 
 
(3) Wer einer Auflage gemäß § 6 Abs. 3, einer Verordnung oder einem Bescheid gemäß § 4 oder dem § 11 
zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 1.090 Euro zu bestrafen. 
 
§ 17. (1) Wer dem § 7 zuwiderhandelt oder wer zwar die Preise dem § 7 entsprechend herabsetzt, die 
Auswirkung der Senkung von Steuern, Abgaben oder Zöllen sowie von Ausgleichsabgabebeträgen für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse oder deren Verarbeitungsprodukte aber dadurch umgeht, dass er, ohne dass dies 
durch entsprechende Kostenerhöhungen verursacht ist, die Senkung der genannten Eingangsabgaben durch 
eine Preiserhöhung ganz oder teilweise unwirksam macht, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit 
Geldstrafe bis zu 3.630 Euro zu bestrafen, ausgenommen in jenen Fällen, in denen die vorangegangene 
Einführung oder Erhöhung der entsprechenden Abgabe oder Steuer in den Preisen nicht berücksichtigt wurde. 
 
(2) Bei Nichtweitergabe der Senkung von Steuern, Abgaben oder Zöllen sowie von Ausgleichsabgabebeträgen 
für landwirtschaftliche Erzeugnisse und deren Verarbeitungsprodukte kann das unzulässige Entgelt ganz oder 
teilweise für verfallen erklärt werden. 
 
§ 18. (1) Wurde die Bestellung eines Geschäftsführers nach § 39 der Gewerbeordnung 1973 oder nach anderen 
Verwaltungsvorschriften angezeigt oder genehmigt, so ist der Geschäftsführer strafrechtlich verantwortlich und 
sind Geld- und Ersatzfreiheitsstrafen gegen ihn zu verhängen. 
 
(2) Der Unternehmer ist neben dem Geschäftsführer strafbar, wenn er die Verwaltungsübertretung wissentlich 
duldet oder wenn er bei der Auswahl des Geschäftsführers es an der erforderlichen Sorgfalt hat fehlen lassen. 
 
(3) Die Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß für den Fall der Anzeige oder Genehmigung der Bestellung eines 
Filialgeschäftsführers hinsichtlich der Betriebsstätte, für die er verantwortlich ist. 
 
(4) Der Unternehmer haftet für die über den Geschäftsführer oder Filialgeschäftsführer verhängten Geldstrafen, 
sonstige in Geld bemessene Unrechtsfolgen und die Verfahrenskosten zur ungeteilten Hand. 
 
§ 20. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem ersten Tag des dritten Monats in Kraft, der auf seine Kundmachung 
folgt. Die §§ 1, 2 Abs. 1, 3 Abs. 2 und 3 und § 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 143/1998 treten 
mit 19. Februar 1999 in Kraft. Die §§ 1, 2 Abs. 1, 3 Abs. 2 und 3 und § 4 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 121/2000 treten mit 10. August 2000 in Kraft. Art. II § 8 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 50/2012 tritt mit 1. September 2012 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes tritt das Preisgesetz, BGBl. Nr. 260/1976, zuletzt 
geändert durch die Preisgesetznovelle 1988, BGBl. Nr. 337, außer Kraft. 
 
(3) Auf bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes anhängige Preisbestimmungsverfahren sowie auf 
Verwaltungsübertretungen, die vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes begangen wurden, ist weiterhin das 
Preisgesetz anzuwenden. 
 
(4) Die Bundesgendarmerie, in Orten, in denen Bundespolizeibehörden bestehen, die Sicherheitsorgane dieser 
Behörden, haben über die Mitwirkungspflicht gemäß § 8 Abs. 5 hinaus in den ersten sechs Monaten ab 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes als Organe der Bezirksverwaltungsbehörde bei der Vollziehung des § 16 
durch Maßnahmen, die für die Einleitung und Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, 
mitzuwirken. 
 
(5) § 3 Abs. 3 des Versorgungssicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 282/1980, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. Nr. 334/1988, tritt mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes außer Kraft. 
 
 
 
276.) Preistransparenzgesetz  
BGBl 761/1992 idF BGBl I 54/2011  
 
§ 10. Wer 

1. einer auf Grund des § 1 Abs. 3, § 1a, des § 2 Abs. 2 oder des § 7 Abs. 1 erlassenen Verordnung, 
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2. den Bestimmungen des § 7 Abs. 1 über die Pflicht zur Führung von Aufzeichnungen und zur Gewährung 
der Einsichtnahme in diese oder 
3. der Auskunftspflicht gemäß § 7 Abs. 2 

zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung erfüllt, eine Verwaltungsübertretung und ist hiefür von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 
Geldstrafe bis zu 2.180 €, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe bis zu 7.260 € zu bestrafen. 
  
 
 
277.) Privatradiogesetz  
BGBl I 20/2001 idF BGBl I 50/2010  
 
§ 27. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 2.180 Euro zu bestrafen, wer 
1. der Anzeigepflicht bei Änderungen gemäß § 5 Abs. 5 nicht nachkommt, 
2. die Anzeigepflicht nach § 22 Abs. 3 oder Abs. 4 verletzt, 
3. die Anzeigepflicht nach § 6a verletzt, 
4. die Anzeigepflicht nach § 6b verletzt, oder 
5. die Anzeigepflicht nach § 15b Abs. 5 oder 6 verletzt. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 3.600 Euro zu bestrafen, wer die 
Anforderungen des § 19 Abs. 1, 2 oder 4 lit. a und b oder § 20 verletzt. 
 
(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 7.260 Euro zu bestrafen, wer Hörfunk ohne 
Zulassung veranstaltet, soweit dafür eine Zulassung nach diesem Bundesgesetz notwendig ist. 
 
(4) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 bis 3 liegt nicht vor, wenn die Tat den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist. 
 
(5) Verwaltungsstrafen gemäß Abs. 1 bis 3 sind von der Regulierungsbehörde zu verhängen. Die Strafgelder 
fließen dem Bund zu. 
 
§ 30. (1) Auf das Verfahren der Regulierungsbehörde ist - soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes 
bestimmt ist - das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, in Verfahren über Verwaltungsübertretungen 
das Verwaltungsstrafgesetz 1991 anzuwenden. 
 
(2) Bei Beschwerden an die Regulierungsbehörde werden die Tage des Postenlaufs in die Frist nicht 
eingerechnet. 
 
 
 
278.) Privatschulgesetz  
BGBl 244/1962 idF BGBl I 75/2001  
 
 
§ 24. Wer entgegen den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 

a) eine Privatschule ohne Anzeige oder nach Untersagung der Errichtung eröffnet; oder nach Entzug oder 
Erlöschen des Rechtes zur Führung einer Privatschule diese weiterführt; 
b) für eine Privatschule eine Bezeichnung führt, die mit der Bezeichnung einer öffentlichen Schule 
verwechslungsfähig ähnlich ist; oder für eine Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht den Anschein erweckt, als 
ob sie das Öffentlichkeitsrecht besitze; oder ohne Bewilligung eine gesetzlich geregelte Schulartbezeichnung 
oder eine mit dieser verwechslungsfähig ähnliche Bezeichnung führt; 
c) Zeugnisse ausstellt, die mit den Zeugnissen einer öffentlichen oder mit dem Öffentlichkeitsrecht 
ausgestatteten Schule gleich oder verwechslungsfähig ähnlich sind, ohne dass die Schule das 
Öffentlichkeitsrecht besitzt; 
d) einen Leiter oder Lehrer nach der Untersagung dessen Verwendung weiter in dieser Eigenschaft an der 
Schule beschäftigt; 
e) den Organen der zuständigen Schulbehörden den Zutritt zu den Schulliegenschaften, die Beobachtung des 
Unterrichtes und die Einsicht in die Schulakten ungerechtfertigterweise verweigert oder die nach den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zu erstattenden Anzeigen oder Auskünfte unterlässt; 
f) ein privates Schülerheim nach Untersagung der Führung trotz weiteren Vorliegens der beanständeten 
Mängel weiterführt, 

begeht, wenn die Tat nicht nach anderen gesetzlichen Vorschriften strenger zu bestrafen ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2.180 Euro, im 
Falle der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu vier Wochen zu bestrafen. 
 
 
 
279.) Privatstiftungsgesetz  
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BGBl 694/1993 idF BGBl I 111/2010  
 
§ 42. Wer die Mitteilungspflicht nach § 5 oder nach Art. XI Abs. 1b nicht oder nicht vollständig erfüllt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 20.000 Euro je verschwiegenem oder nicht vollständig 
mitgeteiltem Begünstigten zu bestrafen. Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn die Tat den 
Tatbestand 
 
 
 
280.) Produktionserstattungsverordnung Stärke 2008  
BGBl II 231/2008  
 
§ 19. (1) Eine Verwaltungsübertretung im Sinne von § 30 Abs. 2 MOG 2007 begeht insbesondere, wer eine in 
dieser Verordnung vorgesehene Meldung nicht oder nicht rechtzeitig erstattet. 
 
(2) Die Zulassung als anerkannter Herstellungsbetrieb ist zu entziehen, 

1. wenn der Erstattungswerber fortgesetzt den Bestimmungen dieser Verordnung oder dem in § 1 genannten 
Rechtsakt zuwiderhandelt, oder 
2. grob fahrlässig oder in betrügerischer Absicht eine Erstattung beantragt, die ihm nicht zusteht. 

 
 
 
281.) Produktsicherheitsgesetz 2004  
BGBl I 16/2005  
 
§ 25. Ein/e In-Verkehr-Bringer/in, der/die gefährliche Produkte in Verkehr bringt, deren Gefährdungspotential zum 
Zeitpunkt des In-Verkehr-Bringens bekannt war oder bei angemessener Sorgfalt erkannt hätte werden müssen 
und die eine ernste Gefahr für Leben und Gesundheit von Verbraucher/innen darstellen, begeht eine 
Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 25.000 Euro oder im 
Falle ihrer Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen ist. 
 
§ 26. Ein/e In-Verkehr-Bringer/in, der/die Maßnahmen, die gemäß § 11 oder § 16 zum Schutz vor gefährlichen 
Produkten durch Verordnung oder Bescheid auf Grund dieses Bundesgesetzes getroffen worden sind, 
zuwiderhandelt oder deren Durchführung vereitelt, begeht eine Verwaltungsübertretung, die von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 25.000 Euro oder im Falle ihrer Uneinbringlichkeit mit 
einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen ist. 
 
§ 27. Ein/e In-Verkehr-Bringer/in, der/die 

1. einer Verordnung auf Grund des § 7 Abs. 6, 
2. Maßnahmen auf Grund der Bestimmungen des § 15, 
3. den Bestimmungen des § 7 Abs. 4 und 5 oder 
4. den Bestimmungen des § 14 Abs. 7 

zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 
Geldstrafe bis zu 3.000 Euro oder im Falle ihrer Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei 
Wochen zu bestrafen ist. 
 
§ 28. Produkte dürfen nur dann für verfallen erklärt werden (§§ 17 und 18 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – 
VStG), wenn den durch Bescheid oder Verordnung getroffenen Maßnahmen aufgrund dieses Bundesgesetzes 
nicht entsprochen wurde. 
  
 
 
282.) Psychologengesetz  
BGBl 360/1990 idF BGBl I 182/2013 
 
§ 2. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 3.600 Euro zu bestrafen, wer die in 
diesem Bundesgesetz geschützte Berufsbezeichnung entgegen den Bestimmungen des § 1 Abs. 1 unbefugt führt 
oder den Bestimmungen des § 1 Abs. 2 zuwiderhandelt. 
 
§ 22. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 3.600 Euro zu bestrafen, wer die in 
diesem Bundesgesetz geschützte Berufsbezeichnung entgegen den Bestimmungen des § 12 unbefugt führt, den 
Bestimmungen des § 12 Abs. 3, des § 13, des § 15, des § 16 Abs. 2 oder des § 17 Abs. 1 zuwiderhandelt oder 
die Verschwiegenheitspflicht des § 14 verletzt. 
 
§ 40. (1) ..... 
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(6) Der Bundesminister (Die Bundesministerin) für Gesundheit hat Informationen betreffend Berufsangehörige, 
die in Österreich in die Berufslisten eingetragen sind oder waren, insbesondere über das Vorliegen von 
strafrechtlichen oder verwaltungsstrafrechtlichen Maßnahmen oder sonstige schwerwiegende, genau bestimmte 
Sachverhalte, die sich auf die Ausübung des gesundheitspsychologischen oder des klinisch-psychologischen 
Berufs auswirken könnten, gemäß der Richtlinie 2011/24/EU über die Ausübung der Patientenrechte in der 
grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung, ABl. Nr. L 88 vom 4.4.2012 S. 45, insbesondere im Wege des 
Binnenmarktinformationssystems (IMI) zu erteilen. 
 
 
 
283.) Psychotherapiegesetz  
BGBl 361/1990 idF BGBl I 32/2014  
 
§ 19. (1) Die Berechtigung zur selbständigen Ausübung der Psychotherapie erlischt: 

1. durch den Wegfall einer für die selbständige Ausübung der Psychotherapie erforderlichen Voraussetzung, 
2. wenn hervorkommt, dass eine für die Eintragung in die Psychotherapeutenliste erforderliche Voraussetzung 
schon ursprünglich nicht bestanden hat oder 
3. auf Grund einer länger als fünf Jahre dauernden Einstellung der selbständigen Ausübung der 
Psychotherapie. 

 
(2) Der Bundeskanzler hat nach Anhörung des Psychotherapiebeirates in diesen Fällen die Streichung aus der 
Psychotherapeutenliste vorzunehmen und mit Bescheid festzustellen, dass die Berechtigung zur selbständigen 
Ausübung der Psychotherapie und zur Führung der Berufsbezeichnung „Psychotherapeut“ oder 
„Psychotherapeutin“ nicht besteht. 
 
(3) Der Bundesminister für Gesundheit hat auf Anfrage der zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten der EU 
oder einer sonstigen Vertragspartei des EWR-Abkommens oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
Informationen betreffend Berufsangehörige, die in Österreich in die Psychotherapeutenliste eingetragen sind oder 
waren, insbesondere über das Vorliegen von strafrechtlichen oder verwaltungsstrafrechtlichen Maßnahmen oder 
sonstige schwerwiegende, genau bestimmte Sachverhalte, die sich auf die selbständige Ausübung der 
Psychotherapie auswirken könnten, gemäß der Richtlinie 2011/24/EU insbesondere im Wege des 
Binnenmarktinformationssystems (IMI) gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die 
Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems und zur Aufhebung der 
Entscheidung 2008/49/EG der Kommission („IMI-Verordnung“), ABl. Nr. L 316 vom 14.11.2012 S. 1, zu erteilen. 
 
§ 23. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 3.600 Euro zu bestrafen, wer die in 
diesem Bundesgesetz geschützte Berufsbezeichnung entgegen den Bestimmungen des § 13 unbefugt führt, den 
Bestimmungen des § 13 Abs. 3, des § 14, des § 16, des § 16a, des § 17 Abs. 2 oder des § 18 Abs. 1 
zuwiderhandelt oder die Verschwiegenheitspflicht des § 15 verletzt. 
 
 
 
284.) Psychotropenverordnung  
BGBl II 375/1997 idF BGBl II 486/2009  
 
§ 2. (1) Die Erzeugung, Verarbeitung, Umwandlung, der Erwerb und Besitz von psychotropen Stoffen ist, außer in 
den im § 30 Abs. 3 Z 1 Suchtmittelgesetz angeführten Fällen des Erwerbes und Besitzes und, sofern die §§ 6 und 
7 nicht anderes bestimmen, unbeschadet allfälliger nach anderen Rechtsvorschriften erforderlicher Bewilligungen 
nur nach Maßgabe einer Bewilligung des Bundesministers für Gesundheit gestattet. 
 
(2) Bewilligungen gemäß Abs. 1 dürfen, soweit Abs. 3 nicht anderes bestimmt, nur Gewerbetreibenden mit einer 
Berechtigung zur Herstellung von Arzneimitteln und Giften und zum Großhandel mit Arzneimitteln und Giften 
gemäß § 94 Z 32 der Gewerbeordnung und jeweils nur im notwendigen Umfang erteilt werden. 
 
(3) Bewilligungen zur Erzeugung, Verarbeitung, zum Erwerb und Besitz von psychotropen Stoffen können 
unbeschadet des Abs. 2 auch Personen erteilt werden, die zur Herstellung von Erzeugnissen, die keine 
psychotrope Wirkung entfalten, berechtigt sind, sofern hiefür ein psychotroper Stoff benötigt wird (§ 6 Abs. 5 
Suchtmittelgesetz). 
 
(4) Der Antrag auf Erteilung einer Bewilligung gemäß Abs. 2 oder 3 ist beim Bundesministerium für Gesundheit 
mit dem hierfür aufgelegten Formblatt bis 30. September jeden Jahres zu stellen. Der Antrag hat zumindest 
nachstehende Angaben und Nachweise zu enthalten: 

1. die Firma sowie die Anschrift des Antragstellers, 
2. den Nachweis der gewerberechtlichen Berechtigung, auf Grund derer der Antragsteller seine Tätigkeit 
ausübt, 
2a. bei Anträgen gemäß Abs. 2 den Nachweis einer gültigen Bewilligung gemäß § 63 Abs. 1 des 
Arzneimittelgesetzes (BGBl. Nr. 185/1983), sofern Arzneimittel hergestellt, kontrolliert oder in Verkehr 
gebracht werden; 
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2b. jener psychotrope Stoff bzw. eine Auflistung jener psychotropen Stoffe, für den bzw. die um Bewilligung 
eingekommen wird, einschließlich des Zwecks (der Zwecke) gemäß Abs. 2 oder 3, für den (die) der 
psychotrope Stoff benötigt wird; 
3. die Benennung eines Verantwortlichen im Sinne des § 9 Verwaltungsstrafgesetz 1991, 
4. die Art und den Verwendungszweck der psychotropen Stoffe sowie eine schätzungsweise 
Zusammenstellung jener psychotropen Stoffe, deren Einfuhr oder Erzeugung im folgenden Kalenderjahr 
beabsichtigt ist, 
5. bei Erzeugung, Verarbeitung oder Umwandlung von psychotropen Stoffen eine kurze Beschreibung der 
Arbeitsvorgänge und die Nennung der Ausgangsstoffe und Endprodukte, 
6. eine Beschreibung des Standortes des Betriebes und der Lagerstätte(n) einschließlich der 
Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Entnahme der psychotropen Stoffe. 

 
(5) Die Bewilligung wird jeweils bis zum Ende des nächstfolgenden Kalenderjahres erteilt. 
 
(6) Die Bewilligung ist zu versagen, wenn 

1. kein Bedarf für einen psychotropen Stoff gegeben ist, 
2. ein Verantwortlicher (Abs. 4 Z 3) nicht benannt ist oder 
3. Tatsachen vorliegen, aus denen sich begründete Bedenken ergeben, dass der Verantwortliche seine 
Aufgabe nicht uneingeschränkt erfüllen kann, oder 
4. Tatsachen vorliegen, aus denen sich sonstige erhebliche Bedenken hinsichtlich der Zuverlässigkeit des 
Verantwortlichen, des Antragstellers, seines gesetzlichen Vertreters oder bei juristischen Personen oder nicht 
rechtsfähigen Personenvereinigungen der nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertretung 
oder Geschäftsführung Berechtigten ergeben, oder 
5. keine ausreichenden Sicherungen gegen unbefugte Entnahmen von psychotropen Stoffen vorhanden sind 
oder 
6. die Sicherheit oder Kontrolle des Verkehrs oder der Gebarung mit psychotropen Stoffen aus anderen als 
den in den Ziffern 1 bis 5 genannten Gründen nicht gewährleistet ist. 

 
(7) Die Bewilligung kann versagt werden, wenn dies aus Gründen der Durchführung internationaler 
Suchtmittelübereinkommen oder wegen Beschlüssen, Anordnungen oder Empfehlungen supranationaler oder 
zwischenstaatlicher Einrichtungen zur Kontrolle von psychotropen Stoffen geboten ist. 
 
 
 
285.) Punzierungsgesetz 2000  
BGBl I 24/2001 idF BGBl 91/20111 
 
§ 23. (1) Wer vorsätzlich 

1. eine inländische amtliche Feingehaltspunze, die Punze einer unabhängigen ausländischen 
Edelmetallkontrollstelle oder eine gemäß § 17 registrierte Verantwortlichkeitspunze fälscht oder auf einen 
anderen Gegenstand überträgt, 
2. einen Edelmetallgegenstand widerrechtlich mit einer fremden gemäß § 17 registrierten 
Verantwortlichkeitspunze versieht, 
3. die Feingehaltszahl eines Edelmetallgegenstandes, der mit einer inländischen amtlichen Feingehaltspunze, 
der Punze einer unabhängigen ausländischen Edelmetallkontrollstelle oder einer gemäß § 17 registrierten 
fremden Verantwortlichkeitspunze versehen ist, auf eine höhere abändert, 
4. einen Edelmetallgegenstand, in dem ein fremder Körper nicht sichtbar oder leicht erkennbar 
eingeschlossen ist, mit seiner Verantwortlichkeitspunze versieht, oder einen Edelmetallgegenstand, der mit 
einer gemäß § 17 registrierten fremden Verantwortlichkeitspunze versehen ist, so verändert, dass in ihm ein 
fremder Körper nicht sichtbar oder nicht leicht erkennbar eingeschlossen ist, 
5. einen Gegenstand, an dem eine der unter Z 1 bis 4 bezeichneten Handlungen vorgenommen worden ist, in 
Kenntnis der gesetzwidrigen Beschaffenheit zum Verkauf anbietet oder veräußert, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 25.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wenn der Täter bereits zweimal gemäß Abs. 1 bestraft worden ist, kann die Gewerbebehörde die zeitlich 
begrenzte oder dauernde Entziehung der Berechtigung zum Betrieb des Gewerbes der Erzeugung von 
Edelmetallgegenständen oder des Handels mit Edelmetallgegenständen aussprechen. 
 
§ 24. (1) Wer 

1. einen Edelmetallgegenstand im Inland erzeugt, zu Handelszwecken ins Bundesgebiet verbringt oder zur 
gewerbsmäßigen oder öffentlichen Veräußerung übernimmt und es vorsätzlich unterlässt, die gemäß § 8 Abs. 
1, § 9 und § 10 Abs. 2 vorgesehene Überprüfung und Punzierung vorzunehmen oder durch einen 
Beauftragten vornehmen zu lassen, 
2. einen Edelmetallgegenstand als Beauftragter gemäß § 11 Abs. 1 zur Überprüfung und Punzierung gemäß § 
8 Abs. 1 übernimmt und auf dem Edelmetallgegenstand seine Verantwortlichkeitspunze anbringt oder die in § 
12 Abs. 3 und 4 vorgesehene Bescheinigung oder Faktura ausstellt, ohne die gemäß § 8 Abs. 1 und § 9 
vorgesehene Überprüfung oder Punzierung vorzunehmen, 
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3. auf einem Edelmetallgegenstand vorsätzlich ein Zeichen anbringt, das einer inländischen amtlichen 
Feingehaltspunze oder der Punze einer unabhängigen ausländischen Edelmetallkontrollstelle ähnlich ist, 
4. einen Edelmetallgegenstand, der von einem Beauftragten gemäß § 11 Abs. 1 geprüft und mit der 
Verantwortlichkeitspunze des Beauftragten versehen ist oder für den der Beauftragte eine Bescheinigung oder 
Faktura gemäß § 12 Abs. 3 und 4 ausgestellt hat, so verändert, dass diese Änderung eine Minderung des 
Feingehaltes oder eine Änderung der Zusammensetzung des Edelmetallgegenstandes zur Folge hat, oder 
vorsätzlich bewirkt, dass die Punzen nicht mehr deutlich sichtbar und leicht erkennbar sind, und diesen 
Gegenstand nicht zur neuerlichen Überprüfung und Punzierung vorlegt, 
5. einen Edelmetallgegenstand trotz Entzugs der Berechtigung zur Überprüfung und Punzierung gemäß § 15 
Abs. 3 mit einer Verantwortlichkeitspunze versieht oder eine Bescheinigung gemäß § 12 Abs. 2 bis 4 ausstellt 
oder es entgegen § 15 Abs. 3 unterlässt, einen Edelmetallgegenstand durch einen Beauftragten gemäß § 11 
Abs. 1 überprüfen zu lassen, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 15.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Bei fahrlässiger oder erstmaliger Begehung sind die in Abs. 1 Z 1 und 3 genannten Verwaltungsübertretungen 
mit Geldstrafe bis zu 5.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Wer 

1. einen Gegenstand, der den Mindestfeingehalt gemäß § 1 Abs. 2 und § 2 Abs. 1 nicht erreicht, mit einer 
Feingehaltsangabe gemäß § 3 Abs. 2 versieht, 
2. entgegen den Bestimmungen des § 3 Abs. 2 und 3 auf einem Edelmetallgegenstand eine höhere 
Feingehaltszahl anbringt als der tatsächliche Feingehalt des Edelmetallgegenstandes beträgt, 
3. auf einem Edelmetallgegenstand die Feingehaltszahlen nicht gemäß den Bestimmungen des § 4 anbringt 
oder es unterlässt, eine nicht sichtbare oder nicht leicht erkennbare Verbindung eines 
Edelmetallgegenstandes mit einem unedlen Bestandteil (§ 2 Abs. 2), eines Edelmetallgegenstandes mit 
einem Bestandteil aus einem anderen Edelmetall (§ 2 Abs. 3) oder einen nicht sichtbaren oder nicht leicht 
erkennbaren Einschluss eines fremden Körpers in einen Edelmetallgegenstand (§ 2 Abs. 4) ausreichend zu 
kennzeichnen, 
4. es entgegen den Bestimmungen der §§ 5 und 8 Abs. 1 unterlässt, auf einem Edelmetallgegenstand eine 
Verantwortlichkeitspunze anzubringen, 
5. es unterlässt, einen Edelmetallgegenstand entgegen den Bestimmungen des § 3 Abs. 1 mit einer 
Feingehaltszahl oder mit einer dem § 3 Abs. 2 entsprechenden Feingehaltszahl zu versehen, 
6. die Feingehaltszahl oder die Verantwortlichkeitspunze nicht deutlich sichtbar und leicht erkennbar anbringt, 
7. einen Gegenstand, an dem eine der unter Z 1 bis 6 bezeichneten Handlungen vorgenommen worden ist, in 
Kenntnis der gesetzwidrigen Beschaffenheit zum Verkauf anbietet oder gewerbsmäßig oder öffentlich 
veräußert, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 5.000 Euro zu bestrafen. 
 
(4) Liegt der Feingehalt nicht mehr als drei Tausendteile unter dem angebrachten Feingehalt, so sind bei 
fahrlässiger oder erstmaliger Begehung die in Abs. 1 Z 1 und 2 genannten Verwaltungsübertretungen mit 
Geldstrafe bis zu 360 Euro zu bestrafen. 
 
§ 25. (1) Wer es unterlässt 

1. auf von ihm für das Verbringen aus dem Bundesgebiet erzeugten Edelmetallgegenständen eine 
Ausfuhrpunze gemäß § 7 Abs. 1 anzubringen, 
2. einem Konsumenten eine Bescheinigung oder Faktura gemäß § 7 Abs. 2 auszufolgen, 
3. bei der Ausstellung oder dem Anbieten zum Verkauf die gemäß § 7 Abs. 3 vorgesehenen 
Kennzeichnungspflichten einzuhalten, 
4. die Aushänge gemäß § 7 Abs. 4 vorzunehmen, 
5. die Lagervorschriften des § 7 Abs. 5 einzuhalten, 
6. entgegen § 8 Abs. 1 die Überprüfung und Punzierung ohne unnötigen Aufschub vorzunehmen, 
7. gemäß § 12 Abs. 1 Aufzeichnungen über die vorgenommenen Feingehaltsprüfungen zu führen, 
8. eine gemäß § 12 Abs. 2 und 4 vorgeschriebene Bescheinigung oder Faktura auszustellen, 
9. für einen von ihm als Beauftragter geprüften und punzierten Edelmetallgegenstand die gemäß § 12 Abs. 3 
und 4 vorgeschriebene Bescheinigung oder Faktura auszustellen, 
10. den Kontrollorganen bei der Nachschau alle überwachungspflichtigen Gegenstände vorzuzeigen, 
den Kontrollorganen die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Einsicht in die erforderlichen Unterlagen zu 
gewähren, 
12. die Edelmetallgegenstände gemäß § 15 Abs. 1 zur Überprüfung vorzulegen, 
13. dem Zollamt Wien die Eröffnung eines Betriebes gemäß § 17 Abs. 1 bis 3 anzuzeigen, 
14. Meldungen gemäß § 17 Abs. 4 zu erstatten, 
15. die Änderung seiner registrierten Daten gemäß § 19 Abs. 3 bekannt zu geben, 
16. seine Stempel für die Verantwortlichkeitspunze oder für die Ausfuhrpunze dem § 19 Abs. 4 gemäß 
vorzulegen, 
17. dem Zollamt Wien die gemäß § 29 Abs. 1 vorgesehenen Meldungen zu erstatten, 
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begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 1.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer den Kontrollorganen bei der Nachschau 

1. den Zutritt zu Räumen verwehrt, in denen überwachungspflichtige Gegenstände verkauft, gelagert, erzeugt 
oder geprüft werden, 
2. die stichprobenweise Überprüfung der Edelmetallgegenstände vor Ort oder das Ziehen von Proben 
verwehrt, 
3. die Überprüfung der zur Feingehaltsprüfung vorgesehenen Prüfausstattung verwehrt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 1.000 Euro zu bestrafen. 
 
§ 26. (1) Liegt der tatsächliche Feingehalt eines Edelmetallgegenstandes mehr als 100 Tausendteile unter der auf 
ihm angebrachten Feingehaltszahl, kann der Gegenstand gemäß § 17 Verwaltungsstrafgesetz 1991 (VStG), 
BGBl. Nr. 52/1991, für verfallen erklärt werden. Bei vorsätzlicher oder bei wiederholter Begehung der strafbaren 
Handlungen gemäß §§ 23 Abs. 1, 24 Abs. 1 und Abs. 3 ist der den gesetzlichen Anforderungen nicht 
entsprechende Gegenstand gemäß § 17 VStG für verfallen zu erklären. Kann der Verfall des Gegenstandes nicht 
vollzogen werden, so ist eine weitere Geldstrafe im Ausmaß des Wertes des für verfallen erklärten Gegenstandes 
zu verhängen. 
 
(2) Zur Sicherung des Verfalles können die dafür in Betracht kommenden Gegenstände durch die 
Punzierungskontrollorgane, bei Gefahr im Verzug auch von den Organen der öffentlichen Aufsicht beschlagnahmt 
werden. Die Punzierungskontrollorgane sowie die Organe der öffentlichen Aufsicht haben über die 
Beschlagnahme dem bisher Verfügungsberechtigten sofort eine Bescheinigung auszustellen und unverzüglich 
einen förmlichen Beschlagnahmebeschluss (Beschlagnahmebescheid) von der zur Strafverfolgung zuständigen 
Behörde einzuholen. Die Organe der öffentlichen Aufsicht haben weiters die zuständigen 
Punzierungskontrollorgane unverzüglich von der Beschlagnahme zu verständigen. 
 
(3) Die Punzierungskontrollorgane können an Stelle der Beschlagnahme den Erlag eines Geldbetrages anordnen, 
der dem Werte der der Beschlagnahme unterliegenden Sache entspricht. Abs. 2 zweiter Satz ist sinngemäß 
anzuwenden. 
 
§ 27. (1) Für die Verfolgung und Bestrafung der in den §§ 23 bis 25 bezeichneten Verwaltungsübertretungen 
gelten, soweit in diesem Bundesgesetz nichts Anderes bestimmt ist, die Bestimmungen des 
Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl. Nr. 52/1991. 
 
(2) Die Strafbefugnis kommt in erster Instanz der Bezirksverwaltungsbehörde - im Gebiet einer Gemeinde, für das 
die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, der Landespolizeidirektion - zu. Die 
Punzierungskontrollorgane sind befugt, Geldstrafen durch Strafverfügung gemäß § 47 VStG festzusetzen. Wird in 
einem Einspruch gegen eine Strafverfügung ausdrücklich nur das Ausmaß der verhängten Strafe oder die 
Entscheidung über die Kosten angefochten, hat darüber entgegen der Bestimmung des § 49 Abs. 2 VStG die 
Bezirksverwaltungsbehörde - im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, die Landespolizeidirektion - zu entscheiden. 
 
(3) Als Verjährungsfrist tritt an die Stelle der in § 31 Abs. 1 VStG vorgesehenen Frist eine Frist von 18 Monaten, 
an die Stelle der in § 31 Abs. 2 und 3 VStG vorgesehenen Fristen jeweils eine Frist von fünf Jahren. 
 
(4) Die nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes verhängten Geldstrafen fließen dem Bund zu. 
 
 
 
286.) Pyrotechnikgesetz 2010  
BGBl I 131/2009 idF BGBl I 161/2013  
 
§ 16. (1) Ein Mensch ist verlässlich, wenn keine Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass er 

1. pyrotechnische Gegenstände oder Sätze missbräuchlich oder leichtfertig verwenden wird oder 
2. mit pyrotechnischen Gegenständen oder Sätzen nicht sachgemäß umgehen oder diese nicht sorgfältig 
verwahren wird oder 
3. pyrotechnische Gegenstände oder Sätze Menschen überlassen wird, die zum Besitz derselben nicht 
berechtigt sind oder 
4. den aus diesem Bundesgesetz, darauf beruhenden Verordnungen oder Bescheiden sich ergebenden 
Verpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen wird. 

 
(2) Ein Mensch ist keinesfalls verlässlich, wenn er 

1. suchtkrank ist oder 
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2. aufgrund einer psychischen oder körperlichen Beeinträchtigung nicht in der Lage ist, mit pyrotechnischen 
Gegenständen und Sätzen entsprechend den Bestimmungen dieses Gesetzes sowie den darauf beruhenden 
Verordnungen und Bescheiden umzugehen. 

 
(3) Als nicht verlässlich gilt ein Mensch im Falle einer rechtskräftigen gerichtlichen Verurteilung wegen 

1. einer unter Anwendung oder Androhung von Gewalt begangenen oder mit Gemeingefahr verbundenen 
vorsätzlichen strafbaren Handlung, eines Angriffes gegen den Staat oder den öffentlichen Frieden, Gründung 
von oder Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung oder Organisation, Anführung von oder Beteiligung an 
einer terroristischen Vereinigung, Terrorismusfinanzierung, Ansammeln von Kampfmitteln, Sachbeschädigung 
oder Tierquälerei zu einer Freiheitsstrafe von mehr als zwei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 120 
Tagessätzen oder 
2. einer Verletzung waffen- oder sprengmittelrechtlicher Bestimmungen oder von Bestimmungen des 
Kriegsmaterialgesetzes, BGBl. Nr. 540/1977, oder 
3. gewerbsmäßigen, bandenmäßigen oder bewaffneten Schmuggels oder 
4. einer nach dem Verbotsgesetz strafbaren Handlung oder 
5. einer durch vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Gebrauch von pyrotechnischen Gegenständen oder 
Sätzen erfolgten Verletzung oder Gefährdung von Menschen oder 
6. einer in Z 1 genannten strafbaren Handlung, sofern er bereits zweimal wegen einer solchen verurteilt 
wurde, unabhängig von der Höhe der jeweils verhängten Freiheits- oder Geldstrafe. 

 
(4) Eine gemäß Abs. 3 maßgebliche Verurteilung liegt nicht vor, wenn sie bereits getilgt ist. Trotz einer nicht 
getilgten Verurteilung im Sinne des Abs. 3 kann ein Mensch verlässlich sein, wenn das ordentliche Gericht nach § 
12 des Jugendgerichtsgesetzes 1988 (JGG), BGBl. Nr. 599, vom Ausspruch der Strafe abgesehen hat; gleiches 
gilt, wenn das ordentliche Gericht sich gemäß § 13 JGG den Ausspruch der Strafe vorbehalten hat oder die 
Strafe, außer bei Freiheitsstrafen von mehr als sechs Monaten, ganz oder teilweise bedingt nachgesehen hat, 
sofern kein nachträglicher Strafausspruch oder kein Widerruf der bedingten Strafnachsicht erfolgte. 
 
(5) Ein Mensch gilt als nicht verlässlich, wenn er öfter als zweimal rechtskräftig bestraft wurde wegen 
schwerwiegender Verwaltungsübertretungen 

1. nach pyrotechnikrechtlichen Bestimmungen oder 
2. die im Zustand der selbstverschuldeten Berauschung durch vorsätzlichen oder fahrlässigen Genuss von 
Alkohol oder den Gebrauch eines anderen berauschenden Mittels begangen wurden, 

sofern keine dieser Bestrafungen getilgt ist. 
 
(6) Ein Mensch gilt als nicht verlässlich, wenn aus Gründen, die in seiner Person liegen, die Feststellung des für 
die Verlässlichkeit maßgeblichen Sachverhaltes nicht möglich ist. 
 
(7) Die Behörde hat auf Antrag eine Bescheinigung über die Verlässlichkeit des Antragstellers auszustellen. Der 
Antrag ist abzuweisen, wenn der Antragsteller nicht verlässlich ist. 
 
§ 40. (1) Sofern ein Verhalten nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer diesem Bundesgesetz, aufgrund dieses 
Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen oder Bescheiden zuwiderhandelt. Er ist im Falle der Missachtung 

1. der Bestimmungen des 2. Hauptstückes mit Geldstrafe bis zu 10.000 € oder mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Wochen, 
2. des Verwendungsverbotes nach § 39 Abs. 2 mit Geldstrafe bis zu 4.360 € oder mit Freiheitsstrafe bis zu 
vier Wochen, 
3. sonstiger Bestimmungen mit Geldstrafe bis zu 3.600 € oder mit Freiheitsstrafe bis zu drei Wochen 

zu bestrafen. 
  
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
 
287.) Ratingagenturenvollzugsgesetz   
BGBl I 68/2010 idF BGBl I 70/2013  
 
§ 5. (1) Wer Ratings entgegen Art. 4 Abs. 1 UA 1 der EG-Verordnung verwendet, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Geldstrafe von bis zu 60.000 Euro zu bestrafen 
 
(2) Wer gegen die Informationspflicht in Prospekten nach Art. 4 Abs. 1 UA 2 der EG-Verordnung verstößt, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Geldstrafe von bis zu 60.000 Euro zu bestrafen. 
 
§ 6. (1) Für die Verhängung von Verwaltungsstrafen gemäß § 5 ist in erster Instanz die FMA zuständig. 
 
(2) Bei Verwaltungsstrafverfahren gemäß § 5 gilt anstelle der Verjährungsfrist des § 31 Abs. 1 VStG eine 
Verjährungsfrist von 18 Monaten. 
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(3) Für die Vollstreckung eines Bescheides nach diesem Bundesgesetz oder der EG-Verordnung tritt an die Stelle 
des in § 5 Abs. 3 VVG vorgesehenen Betrags der Betrag von 30.000 Euro. 
 
(4) Die FMA hat Sanktionen nach § 5 durch Kundmachung im Internet, Abdruck im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ 
oder in einer Zeitung mit Verbreitung im gesamten Bundesgebiet bekannt zu machen, es sei denn, eine solche 
Bekanntgabe würde die Stabilität der Finanzmärkte erheblich gefährden oder den Beteiligten einen 
unverhältnismäßig hohen Schaden zufügen. Die Veröffentlichungsmaßnahmen können auch kumulativ getroffen 
werden. 
 
(5) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 145/2011) 
 
(6) Der von der Veröffentlichung Betroffene kann eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Veröffentlichung 
gemäß Abs. 4 in einem bescheidmäßig zu erledigenden Verfahren bei der FMA beantragen. Die FMA hat 
diesfalls die Einleitung eines solchen Verfahrens in gleicher Weise bekannt zu machen. Wird im Rahmen der 
Überprüfung die Rechtswidrigkeit der Veröffentlichung festgestellt, so hat die FMA die Veröffentlichung richtig zu 
stellen oder auf Antrag des Betroffenen entweder zu widerrufen oder aus dem Internetauftritt zu entfernen. Wird 
einer Beschwerde gegen einen Bescheid, der gemäß Abs. 4 bekannt gemacht worden ist, in einem Verfahren vor 
den Gerichtshöfen öffentlichen Rechts aufschiebende Wirkung zuerkannt, so hat die FMA dies in gleicher Weise 
bekannt zu machen. Die Veröffentlichung ist richtig zu stellen oder auf Antrag des Betroffenen entweder zu 
widerrufen oder aus dem Internetauftritt zu entfernen, wenn der Bescheid aufgehoben wird. 
 
 
 
288.) Rebenverkehrsgesetz 1996  
BGBl 418/1996 idF BGBl I 108/2001  
 
§ 19. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer 

1. Vermehrungsgut, das nicht gemäß § 4 Abs. 2 zugelassen ist, in Verkehr bringt, 
2. Vermehrungsgut entgegen § 6 Abs. 1 in Verkehr bringt, 
3. Vermehrungsgut entgegen § 7 oder § 8 in Verkehr bringt, 
4. Vermehrungsgut mit herabgesetzten Anforderungen entgegen § 9 in Verkehr bringt, 
5. Vermehrungsgut nicht gemäß § 10 getrennt hält oder kennzeichnet, 
6. Vermehrungsgut, das nicht gemäß § 11 Abs. 1 verpackt ist, in Verkehr bringt, 
7. Vermehrungsgut, das einen Verschluß gemäß § 12 Abs. 1 oder eine Plombe gemäß § 12 Abs. 2 nicht 
aufweist, in Verkehr bringt, 
8. Vermehrungsgut entgegen § 13 ohne das erforderliche Etikett oder mit einem Etikett, das den 
Anforderungen des § 13 nicht entspricht, in Verkehr bringt, 
9. Vermehrungsgut entgegen § 14 einführt, 
10. als Inhaber eines Betriebes, der Vermehrungsgut in Verkehr bringt, den in § 17 festgelegten 
Verpflichtungen nicht nachkommt, 

und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 7.270 € zu bestrafen. Der Versuch ist 
strafbar. 
 
(2) Im Straferkenntnis können Rebenbestände und Reben, die den Gegenstand der strafbaren Handlung bilden, 
oder der Erlös aus der Verwertung dieser Gegenstände für verfallen erklärt werden. 
 
 
 
289.) Rechnungslegungs-Kontrollgesetz  
BGBl I 21/2013  
 
 
§ 13. (1) Wer vorsätzlich entgegen § 4 der FMA oder entgegen § 9 der Prüfstelle eine Auskunft nicht richtig oder 
nicht vollständig erteilt oder eine Unterlage nicht richtig oder nicht vollständig vorlegt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Geldstrafe bis zu 100.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Die von der FMA gemäß diesem Bundesgesetz verhängten Geldstrafen fließen dem Bund zu. 
 
 
 
290.) Rechts- und Amtshilfe in Zoll-, Verbrauchsteuer- und Monopolangelegenheiten (BRD)  
BGBl 430/1971  
 
Art. 2. (1) In dem in Artikel 1 bezeichneten Bereich ist Rechts- und Amtshilfe zu leisten: 

a) in Ermittlungs-, Festsetzungs-, Rechtsbehelfs- und Rechtsmittelverfahren; 
b) in österreichischen Verwaltungsstrafverfahren und in deutschen Bußgeldverfahren, ferner in Strafverfahren, 
soweit die österreichischen Finanz(Zoll)behörden im Dienste der gerichtlichen Strafrechtspflege tätig oder die 
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deutschen Zollbehörden für die Ermittlungen zuständig sind; Verhaftungen sind von der Rechts- und Amtshilfe 
ausgenommen; 
c) in Vollstreckungsverfahren; bei Verfahren nach lit. b jedoch nur zur Vollstreckung von Geldstrafen, 
Geldbußen und Kosten. 

 
(2) Ein Ersuchen um Rechts- und Amtshilfe darf nicht gestellt werden, 

1. wenn Auskünfte oder Gutachten von Personen, die nicht als Abgabepflichtige beteiligt sind, eingeholt 
werden sollen, soweit der ersuchende Staat nach seiner Gesetzgebung nicht in der Lage wäre, 
entsprechende Auskünfte oder Gutachten zu verlangen; 
2. soweit das Ersuchen auf Mitteilung von Tatsachen oder Rechtsbeziehungen gerichtet ist und die Kenntnis 
dieser nur auf Grund von Auskunfts-, Anzeige- oder Gutachterpflichten gewonnen werden kann, die in dem 
Gebiete des ersuchenden Staates nicht bestehen. 

 
(3) Die Finanz(Zoll)behörden teilen einander soweit wie möglich Wahrnehmungen mit, die der Erfassung 
abgabenrechtlich bedeutsamer Sachverhalte oder der Verhinderung oder Verfolgung von erheblichen 
Zuwiderhandlungen gegen die in Artikel 1 bezeichneten Rechtsvorschriften dienen können. 
 
 
 
291.) Rechtsanwaltsordnung  
RGBl 96/1868 idF BGBl I 111/2007  
 
§ 57. (1) Wer unberechtigt die Berufsbezeichnung „Rechtsanwalt“, eine der in der Anlage zum EIRAG 
angeführten Anwaltsbezeichnungen oder eine der sich aus dem 5. Teil des EIRAG ergebenden 
Berufsbezeichnungen für international tätige Rechtsanwälte führt, seiner Firma beifügt, als Geschäftszweig oder 
Gegenstand des Unternehmens angibt, sonst zu Werbezwecken verwendet oder auf andere Weise die Befugnis 
zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft vortäuscht, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis 
zu 10.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer unbefugt eine durch dieses Bundesgesetz den Rechtsanwälten vorbehaltene Tätigkeit gewerbsmäßig 
anbietet oder ausübt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 16.000 Euro zu bestrafen. 
Diese Tat darf nicht auch nach anderen Bestimmungen über die Strafbarkeit der Winkelschreiberei geahndet 
werden. 
 
(3) Die vorstehenden Bestimmungen sind nicht anzuwenden, wenn eine der nach Abs. 1 und 2 strafbaren 
Handlungen zugleich den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung bildet. 
 
§ 58. Im Verwaltungsstrafverfahren nach § 57 sowie in einem anderen Verfahren wegen Winkelschreiberei durch 
unbefugte Ausübung einer den Rechtsanwälten vorbehaltenen Tätigkeit hat die Rechtsanwaltskammer, in deren 
Sprengel die zur Verfolgung zuständige Behörde ihren Sitz hat, Parteistellung einschließlich der 
Rechtsmittelbefugnis und des Rechtes auf Erhebung einer Revision an den Verwaltungsgerichtshof gemäß Art. 
133 Abs. 1 Z 1 B-VG. 
 
 
 
292.) Rechtsanwaltsprüfungsgesetz  
BGBl 21/1993  
 
Art. V 
1. ..... 
5. Rechtsanwaltsanwärter, die die erste Teilprüfung der Rechtsanwaltsprüfung nach den bisherigen 
Bestimmungen am 1. Jänner 1993 bereits abgelegt haben oder nach der Z 4 noch ablegen, sind infolge 
Anrechnung der ersten Teilprüfung befreit: 

a) bei der schriftlichen Prüfung von den Arbeiten im Strafrecht und im Zivilrecht; 
b) bei der mündlichen Prüfung von den Gegenständen Zivilgerichtliches Verfahrensrecht; Strafrecht, 
Strafprozessrecht, Grundzüge der Kriminologie und des Strafvollzugsrechts; Verwaltungsverfahrensrecht und 
Verwaltungsstrafrecht; Berufs- und Standesrecht der Rechtsanwälte sowie Kostenrecht. 

Rechtsanwaltsanwärter, die am 1. Jänner 1993 bereits die schriftliche, nicht aber die mündliche Prüfung der 
zweiten Teilprüfung der Rechtsanwaltsprüfung nach den bisherigen Bestimmungen abgelegt haben, sind darüber 
hinaus zur Gänze von der Ablegung der schriftlichen Prüfung befreit. 
6. ..... 
 
 
 
293. Rechtsschutz, Rechtshilfe in Abgabensachen (BRD)  
BGBl 249/1955  
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Art. 3. Beide Staaten verpflichten sich, in allen Abgabensachen, im Ermittlungs-, Feststellungs- und 
Rechtsmittelverfahren, im Sicherungs- und Vollstreckungsverfahren sowie im Verwaltungsstrafverfahren einander 
auf der Grundlage der Gegenseitigkeit nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen Rechtshilfe zu leisten. 
 
Art. 14. Durchsuchungen, Beschlagnahmen, Verhaftungen und der Vollzug von Freiheitsstrafen sind von der 
Rechtshilfe ausgenommen. 
 
Anl. 1  
zu Art. 1: 
(1) Öffentliche Abgaben im Sinne dieses Vertrages sind Geldleistungen steuerlichen Charakters, auch wenn sie 
unter der Bezeichnung “Gebühr” oder “Beitrag” oder wenn sie für Sondervermögen des Bundes, der Länder, der 
Gemeinden oder Gemeindeverbände im Verwaltungswege erhoben werden. Die Bestimmungen des Vertrages 
finden auch auf die steuerlichen Nebenleistungen, insbesondere auf die im Verwaltungsstrafverfahren verhängten 
Geldstrafen, auf Säumniszuschläge und Kosten Anwendung. 
(2) Die Umsatzsteuer, mit Ausnahme der Ausgleichsteuer, sowie die Kraftfahrzeugsteuer gelten nicht als 
Verbrauchsteuern im Sinne des Artikels 1. 
(3) Für die vom Bund verwalteten Verbrauchsteuern, sowie für Zölle und Monopolabgaben wird eine besondere 
Vereinbarung über Rechtsschutz und Rechtshilfe in Aussicht genommen. 
 
Zu Art. 2: 
..... 
 
 
 
294.) Rezeptpflichtgesetz  
BGBl 413/1972 idF BGBl I 50/2012  
 
§ 6. (1) Wer 

1. ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel in einer Apotheke entgegen § 1 Abs. 1, 2 oder 2a abgibt oder 
2. ein Arzneimittel entgegen § 1 Abs. 5 zur Abgabe bereithält, anbietet oder abgibt oder 
3. zum Zwecke eines unbefugten Arzneimittelbezuges ein Rezept fälscht oder verfälscht, oder 
4. mit einem gefälschten oder verfälschten Rezept in einer Apotheke ein Arzneimittel bezieht oder dies 
versucht, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 3.600 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Arzneimittel, die entgegen § 6 Abs. 1 Z 2 zur Abgabe bereitgehalten, angeboten oder abgegeben werden, 
sowie ein aus der Abgabe erzielter Erlös, unterliegen dem Verfall. 
 
(3) Wer ein rezeptpflichtiges Arzneimittel außerhalb einer Apotheke erwirbt, ist nicht wegen Anstiftung oder 
Beihilfe zu einer Übertretung nach Abs. 1 Z 2 strafbar; es kann jedoch auf den Verfall des Arzneimittels 
selbständig erkannt werden. 
 
§ 6b. Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes, haben bei der Vollziehung des § 6 Abs. 1 Z 2 als Organe 
der Bezirksverwaltungsbehörde durch 

1. Überwachung der Einhaltung dieser Bestimmung und 
2. Maßnahmen, die für die Einleitung und Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, 

mitzuwirken. 
 
 
 
295.) Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz  
BGBl 305/1961 idF BGBl I 140/2011  
 
§ 102. (1) Durch Verjährung wird die Verfolgung des Richters wegen Verletzung der Standes- oder Amtspflichten 
ausgeschlossen, wenn gegen ihn innerhalb der Verjährungsfristen ein Disziplinarverfahren nicht eingeleitet oder 
zu seinem Nachteil ein rechtskräftig beendetes Disziplinarverfahren nicht wieder aufgenommen worden ist. 
 
(2) Pflichtverletzungen, die zugleich auch als Verbrechen nach den Strafgesetzen zu verfolgen sind, verjähren 
nicht. 
 
(3) Die Verjährungsfrist beträgt bei Dienstvergehen fünf Jahre. 
 
(4) Der Lauf der Verjährungsfrist beginnt im Zeitpunkt der Beendigung des pflichtwidrigen Verhaltens oder, wenn 
dieses bereits Gegenstand eines Disziplinarverfahrens gewesen ist, mit dessen rechtskräftiger Erledigung. 
 
(5) Der Lauf der Verjährungsfrist wird unterbrochen, wenn der Richter innerhalb der Verjährungsfrist eine neue, 
als Dienstvergehen zu ahndende Pflichtverletzung begangen hat. Sie beginnt im Zeitpunkt der Beendigung des 
neuen pflichtwidrigen Verhaltens von neuem zu laufen. 
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(6) Der Lauf der Verjährungsfrist wird für die Dauer des Strafverfahrens nach der Strafprozessordnung 1975 
(StPO), BGBl. Nr. 631/1975, oder des Verwaltungsstrafverfahrens gehemmt, wenn die Pflichtverletzung des 
Richters Gegenstand eines solchen Verfahrens ist. 
 
§ 144. (1) Wird gegen die Beschuldigte oder den Beschuldigten wegen der ihr oder ihm zur Last gelegten 
Pflichtverletzung auch ein Verwaltungsstrafverfahren oder ein Strafverfahren nach der StPO geführt, ist das 
Disziplinarverfahren bis zu dessen Abschluss zu unterbrechen. 
 
(2) Wird während des Disziplinarverfahrens an eine Richterin oder einen Richter eine Aufforderung gemäß § 91 
Abs. 1 erlassen, so ist das Disziplinarverfahren zu unterbrechen, bis die Aufforderung befolgt oder die dafür 
gesetzte Frist ungenutzt verstrichen ist (§ 92). Im letztgenannten Fall ist abweichend von § 90 das im 
Disziplinarverfahren in erster Instanz zuständige Gericht, in der jeweils letzten Besetzung (§ 112), auch als 
Dienstgericht zuständig. 
 
(3) Gegen einen Beschluss des Oberlandesgerichtes nach Abs. 2 1. Satz können die oder der Beschuldigte und 
die Disziplinaranwältin oder der Disziplinaranwalt Beschwerde an den Obersten Gerichtshof erheben. 
 
 
 
296.) Rindfleisch-Etikettierungsgesetz  
BGBl I 80/1998 idF BGBl I 95/2002  
 
§ 6. Wer Abschnitt II oder Durchführungsvorschriften dazu zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung, 
sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet 
oder nach anderen Verwaltungsvorschriften mit strengerer Strafe bedroht ist, und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 7.300 Euro zu bestrafen. 
 
 
 
297.) Rohrleitungsgesetz  
BGBl 411/1975 idF BGBl I 151/2001  
 
 
§ 41. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe von bis 7.000 Euro, im 
Nichteinbringungsfall mit einer Ersatzfreiheitsstrafe von einer Woche bis zu drei Monaten zu bestrafen: 

1. wer Güter, ausgenommen Erdgas und Wasser, in Rohrleitungen gewerbsmäßig befördert, ohne die hierfür 
erforderliche Konzession oder die Genehmigung zur Errichtung und Inbetriebnahme der Rohrleitungsanlage 
erwirkt zu haben; 
2. wer trotz behördlich verfügter Einstellung des Betriebes gemäß § 33 diesen fortführt, 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 4.500 Euro, im Nichteinbringungsfall 
mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen: 

1. wer gegen § 7 Abs. 2 verstößt; 
2. wer ohne die erforderliche Genehmigung zur Errichtung und Inbetriebnahme eine Rohrleitungsanlage 
errichtet und in Betrieb nimmt; 
3. wer eine Rohrleitungsanlage entgegen der Bestimmungen des § 21 Abs. 1 in Betrieb nimmt; 
4. wer bei Ausübung seiner Tätigkeit gemäß § 1 Abs. 1 sich nicht an die Genehmigung zur Errichtung und 
Inbetriebnahme hält; 
5. wer trotz der Verpflichtung des § 15 ohne die Genehmigung der Bestellung eines Betriebsleiters eine 
Tätigkeit gemäß § 1 Abs. 1 ausübt; 
6. wer der Entscheidung der Behörde gemäß § 6 Abs. 4 nicht Folge leistet; 
7. wer keine Beschreibung des Vorhabens im Sinne des § 6 Abs. 3 veröffentlicht; 
8. wer in den Fällen unmittelbar drohender Gefahr nicht die Behörde im Sinne des § 24 Abs. 1 verständigt; 
9. wer der im § 26 aufgestellten Verpflichtung zur Bestellung eines Geschäftsführers nicht nachkommt und 
keine Genehmigung der Behörde einholt; 
10. wer ein Vorhaben ausführt, das die Sicherheit einer Rohrleitungsanlage beeinträchtigt, ohne die gemäß § 
30 erforderliche Bewilligung der Behörde einzuholen; 
11. wer gegen § 14a verstößt; 
wer seinen Verpflichtungen, der Behörde über sicherheitsgefährdende Vorkommnisse unverzüglich zu 
berichten (§ 38 Abs. 4), nicht nachkommt; 
13. wer als verantwortlicher Betriebsleiter es versäumt, der Behörde jährlich einen Bericht über den Zustand 
der Rohrleitungsanlage vorzulegen (§ 38 Abs. 3); 
14. wer der Aufzeichnungspflicht gemäß § 38 Abs. 5 nicht nachkommt. 

 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) Wenn die mit einer Konzession gemäß § 3 erteilte Berechtigung durch einen Geschäftsführer ausgeübt wird, 
so sind die Geld- oder Arreststrafen gegen den Geschäftsführer zu verhängen. 
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(5) Diese Bestimmungen finden auf ein strafbares Verhalten nur insofern Anwendung, als dieses nicht in die 
gerichtliche Zuständigkeit fällt. 
 
§ 43. (1) Bestehende Berechtigungen für die Ausübung von Tätigkeiten, für die gemäß § 3 eine Konzession 
erforderlich ist, gelten als Konzessionen im Sinne dieses Bundesgesetzes; sofern solche Berechtigungen nicht 
auf bestimmte Leitungsweges, auf bestimmte Durchsatzkapazitäten und auf bestimmte Anschlussstellen 
eingeschränkt sind, gelten sie jedoch nur für jene Leitungswege, Durchsatzkapazitäten und Anschlussstellen von 
Rohrleitungsanlagen, für die am Tage der Kundmachung dieses Bundesgesetzes Errichtungsbewilligungen 
vorliegen. 
 
(2) Bestehende Genehmigungen oder Bewilligungen, die sich ihrem Wesen nach als Genehmigungen zur 
Errichtung von Rohrleitungsanlagen oder als Betriebsaufnahmebewilligungen im Sinne des § 17 darstellen, gelten 
als Genehmigungen zur Errichtung oder als Betriebsaufnahmebewilligungen im Sinne dieses Gesetzes. 
 
(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 151/2001) 
 
(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 151/2001) 
 
(5) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 115/2004) 
 
(6) Für die Änderung und Erweiterung solcher Rohrleitungsanlagen, für die eine Genehmigung zur Errichtung und 
eine Betriebsaufnahmebewilligung vorliegt, ist eine Genehmigung zur Errichtung und Inbetriebnahme erforderlich, 
soweit die Änderung und Erweiterung über den Rahmen der für die Rohrleitungsanlage oder deren Änderung 
oder Erweiterung erteilten Genehmigung zur Errichtung und Betriebsaufnahmebewilligung oder einer erteilten 
Genehmigung zur Errichtung und Inbetriebnahme hinausgehen. 
 
(7) Für Rohrleitungsanlagen, für die eine Genehmigung zur Errichtung und eine Betriebsaufnahmebewilligung 
vorliegt, ist 

1. § 33 Abs. 1 Z 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die gänzliche oder teilweise Einstellung des Betriebes 
der Rohrleitungsanlage zu verfügen ist, wenn eine wesentliche Voraussetzung der 
Betriebsaufnahmebewilligung nicht mehr vorliegt, und 
2. § 41 Abs. 2 Z 4 mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine Verwaltungsübertretung begeht, wer bei 
Ausübung seiner Tätigkeit gemäß § 1 Abs. 1 sich nicht an die Betriebsaufnahmebewilligung hält. 

 
(8) Zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 151/2001 anhängige 
Verwaltungsverfahren sind nach den bisherigen Bestimmungen weiter zu führen. Ist für die Errichtung, die 
Änderung oder die Erweiterung einer Rohrleitungsanlage zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 151/2001 nur eine Genehmigung zur Errichtung erteilt worden, bedarf die 
Inbetriebnahme der errichteten, geänderten oder erweiterten Rohrleitungsanlage einer 
Betriebsaufnahmebewilligung nach § 21 in der bisherigen Fassung. 
 
(9) Der Inhaber einer Konzession gemäß § 3 und der Inhaber eines Unternehmens, welches unter die 
Ausnahmebestimmung des § 4 fällt, haben für eine Rohrleitungsanlage, für deren Inbetriebnahme zum Zeitpunkt 
des In-Kraft-Tretens des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 151/2001 bereits eine Betriebsaufnahmebewilligung erteilt 
wurde, den Bestimmungen des § 14a spätestens fünf Jahre nach In-Kraft-Treten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
151/2001 erstmals nachzukommen. 
 
 
 
298.) Rotkreuzgesetz  
BGBl I 33/2008  
 
§ 9. (1) Wer den Bestimmungen des § 8 Abs. 1 und 2 zuwiderhandelt, begeht, sofern nicht ein gerichtlich zu 
ahndender Tatbestand vorliegt, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von 360 Euro bis 3.600 
Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer die Tat gemäß Abs. 1 in einer Form begeht, durch die die Verwendung missbräuchlich bezeichneter 
Gegenstände einer breiten Öffentlichkeit bekannt wird, ist mit einer Geldstrafe von 800 Euro bis 15.000 Euro zu 
bestrafen. 
 
(3) Wird eine Verwaltungsübertretung nach § 8 Abs. 1 begangen, so hat die Bezirksverwaltungsbehörde auf 
Kosten des Eigentümers die Beseitigung der gesetzwidrigen Bezeichnung zu verfügen. Gesetzwidrig bezeichnete 
Gegenstände können für verfallen erklärt werden. 
 
(4) Auf Antrag des Österreichischen Roten Kreuzes ist im Verwaltungsstrafbescheid auf die Veröffentlichung der 
Teile des Bescheides auf Kosten des Verurteilten zu erkennen, deren Mitteilung zur Unterrichtung der 
Öffentlichkeit über die Verwaltungsübertretung und ihre Verfolgung erforderlich ist. Die zu veröffentlichenden 
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Teile sind im Bescheid anzuführen. Die Bestimmungen des Mediengesetzes, BGBl. Nr. 314/1981 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 151/2005, über die Urteilsveröffentlichung sind anzuwenden. 
 
(5) Dem Österreichischen Roten Kreuz kommt im gesamten Verwaltungsverfahren Parteistellung gemäß § 8 
AVG, BGBl. Nr. 51/1991 in der jeweils geltenden Fassung, zu. 
 
(6) Wird die Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen des § 8 Abs. 1 und 2 jedoch durch eine Person 
begangen, die dem Heeresdisziplinarrecht unterliegt, findet Abs. 1 keine Anwendung; über eine solche Person ist 
jedoch, unbeschadet der strafgesetzlichen Verantwortlichkeit, ein Disziplinarverfahren gemäß den Bestimmungen 
des Heeresdisziplinargesetzes 2002, BGBl. I Nr. 167 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 116/2006 
durchzuführen. 
 
 
 
299.) Rundfunkgebührengesetz  
BGBl I 159/1999 idF BGBl I 98/2001  
 
§ 7. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 2.180 Euro zu bestrafen, wer die 
Meldung gemäß § 2 Abs. 3 nicht oder unrichtig abgibt, eine unrichtige Mitteilung gemäß § 2 Abs. 5 abgibt oder 
eine Mitteilung trotz Mahnung verweigert. Nicht zu bestrafen ist, wer die Meldung nach § 2 Abs. 3 zwar 
unterlassen hat, die Angaben nach § 2 Abs. 5 jedoch wahrheitsgemäß macht. 
 
(2) Verwaltungsstrafen sind durch die Bezirksverwaltungsbehörden zu verhängen. Die eingehobenen Strafgelder 
fließen dem Bund zu. 
 
 
 
300.) Saatgutgesetz 1997  
BGBl I 72/1997 idF BGBl I 83/2004  
 
§ 41. (1) Die Überwachungs- und Aufsichtsorgane sind berechtigt, während der üblichen Geschäfts- oder 
Betriebszeiten, außer bei Gefahr in Verzug, 

1. alle Orte und Beförderungsmittel, die der Erzeugung, Bearbeitung und dem Inverkehrbringen von Saatgut 
dienen, zu betreten, 
2. die Überprüfung der Kennzeichnung, Verpackung und Verschließung vorzunehmen, 
3. partierepräsentative Proben im in den Methoden festgesetzten Ausmaß einschließlich seiner Verpackung, 
Etiketten und Werbematerial zu nehmen und diese dem Bundesamt für Ernährungssicherheit unverzüglich zu 
übermitteln und dem Antragsteller oder dem Geschäfts- oder Betriebsinhaber oder dessen Beauftragten auf 
Verlangen eine Gegenprobe auszuhändigen, 
4. die erforderlichen Auskünfte zu verlangen, 
5. in die Geschäftsbücher und in die erforderlichen Aufzeichnungen Einsicht zu nehmen, 
6. die in den Methoden festgesetzten Anforderungen an den Feldbestand und die Beschaffenheit des 
Saatgutes zu prüfen, 
7. ansonsten die in diesem Bundesgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen festgesetzten 
Anforderungen an Saatgut zu prüfen. 

 
(2) Die Überwachungs- und Aufsichtsorgane haben 

1. eine Ausweisurkunde mit sich zu führen und diese auf Verlangen vorzuweisen, 
2. über jede Amtshandlung eine Niederschrift anzufertigen und je eine Ausfertigung dem Bundesamt für 
Ernährungssicherheit unverzüglich zu übermitteln und dem Antragsteller oder dem Geschäfts- oder 
Betriebsinhaber oder dessen Beauftragten auszuhändigen, 
3. Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, die den Überwachungs- oder Aufsichtsorganen anvertraut oder 
zugänglich geworden sind, während der Dauer ihrer Bestellung und auch nach Erlöschen ihrer Funktion 
weder zu offenbaren noch zu verwerten, 
4. jeden Verdacht einer Verwaltungsübertretung dem Bundesamt für Ernährungssicherheit mitzuteilen, 
5. bei der Überwachung und Saatgutverkehrskontrolle jede Störung und jedes Aufsehen tunlichst zu 
vermeiden. 

 
§ 68. (1) Für die nach diesem Bundesgesetz zu stellenden Anträge und durchzuführenden Verfahren zur 
Bestimmung der in den Methoden festgesetzten Anforderungen sind Anmelde- und Prüfgebühren, einschließlich 
der Rechts- und Stempelgebühren, zu entrichten. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft hat diese Gebühren unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und 
Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Pflanzenzüchter und der Saatgutwirtschaft im Binnenmarkt sowie 
unter Berücksichtigung der mit den in diesem Bundesgesetz geregelten Verfahren verbundenen Kosten in einem 
Tarif festzusetzen. 
 
(2) Wurden bei der Saatgutverkehrskontrolle Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
festgestellt, so hat der Beschuldigte die Kosten der Saatgutverkehrskontrolle zu tragen. Im 
Verwaltungsstrafverfahren ist im Straferkenntnis dem Beschuldigten neben einer Verwaltungsstrafe gemäß § 71 
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der Ersatz der Kosten für die Saatgutverkehrskontrolle vorzuschreiben. Diese sind unmittelbar an das Bundesamt 
für Ernährungssicherheit zu entrichten. 
  
§ 71. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet oder nach anderen Bestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen 
1. mit einer Geldstrafe bis zu 14.530 €, im Wiederholungsfall bis zu 21.800 €, wer entgegen 

a) § 7 Z 1 bis 4 und Z 8 Saatgut in Verkehr bringt, 
b) § 32 Abs. 1 und 2 Vermehrungssaatgut, Zertifiziertes Saatgut oder Standardsaatgut einführt, 
c) § 33 Abs. 1 Handelssaatgut einführt, 
d) § 33 Abs. 2 Behelfssaatgut einführt, 
e) § 33 Abs. 3 Versuchssaatgut einführt, 
f) § 33 Abs. 4 Saatgutmischungen einführt, 
g) § 34 Pflanzgut von Kartoffeln einführt, 
h) § 36 Abs. 1 Saatgut einführt, 
i) § 43 Abs. 2 vorläufig beschlagnahmtes Saatgut nicht im Betrieb belässt, 
j) § 43 Abs. 4 über vorläufig beschlagnahmtes Saatgut verfügt sowie 
k) § 70 Abs. 3 Erntegut in Verkehr bringt, 
l) § 5 Abs. 6 genetisch verändertes Saatgut in Verkehr bringt, 

2. mit einer Geldstrafe bis zu 3.630 €, im Wiederholungsfall bis zu 7.270 €, wer entgegen 
a) § 7 Z 5 und 6 Saatgut in Verkehr bringt, 
b) § 9 seinen Melde- und Aufzeichnungspflichten nicht nachkommt, 
c) § 15 Abs. 1 Saatgut kennzeichnet, 
d) § 15 Abs. 2 Saatgut verpackt, 
e) § 15 Abs. 3 Saatgut verschließt, 
f) § 14 Saatgut, das nicht den in den Methoden festgesetzten Anforderungen an die Beschaffenheit entspricht, 
in Verkehr bringt, 
g) § 31 seinen Pflichten nicht nachkommt, 
h) § 44 Abs. 1 und 2 seinen Pflichten bei der Überwachung oder Saatgutverkehrskontrolle nicht nachkommt, 
i) § 70 Abs. 1 für Saatgut und Sorten wirbt oder 
j) § 70 Abs. 2 über Saatgut irreführt, 
k) § 5 Abs. 5 Saatgut in Verkehr bringt, 
l) § 40 Abs. 4 seinen Pflichten nicht nachkommt. 

 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Die Frist für die Verfolgungsverjährung beträgt zwei Jahre. 
 
(4) Leitet eine Bezirksverwaltungsbehörde ein Strafverfahren wegen einer Verwaltungsübertretung ein, hat sie der 
anzeigenden Behörde eine Kopie der Strafanzeige und der Entscheidung darüber zu übermitteln. 
 
 
 
301.) Sachverständigen- und Dolmetschergesetz  
BGBl 137/1975 idF BGBl I 111/2007  
 
§ 14b. (1) Als Gerichtssachverständige, Gerichtsdolmetscherinnen und Gerichtsdolmetscher sowie als allgemein 
beeidet und gerichtlich zertifiziert dürfen sich nur jene Sachverständigen, Dolmetscherinnen und Dolmetscher 
bezeichnen, die in der Gerichtssachverständigen- und Gerichtsdolmetscherliste eingetragen sind. Andere 
Personen dürfen auf eine gerichtliche Bestellung als Sachverständige, Dolmetscherinnen oder Dolmetscher nur 
im unmittelbaren Zusammenhang mit jenem Verfahren hinweisen, in dem sie bestellt sind. Jedes Verhalten, das 
geeignet ist, die Berechtigung zur Führung dieser Bezeichnung vorzutäuschen, ist untersagt. 
 
(2) Wer eine in Abs. 1 angeführte Bezeichnung führt, ohne dazu berechtigt zu sein, oder sonst eine Berechtigung 
dazu vortäuscht, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 10.000 Euro zu bestrafen. 
Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn die Tat den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist. 
 
 
 
301.) Sanitätergesetz  
BGBl I 30/2002  
 
§ 53. (1) Wer 

1. eine unter dieses Bundesgesetz fallende Tätigkeit ausübt, ohne hierzu berechtigt zu sein, oder jemanden, 
der hierzu nicht berechtigt ist, zu einer derartigen Tätigkeit heranzieht oder 
2. eine Tätigkeit unter der in diesem Bundesgesetz festgelegten Berufs- oder Tätigkeitsbezeichnung ausübt, 
ohne hierzu berechtigt zu sein oder 

270 
 

3. einer oder mehreren in § 5 Abs. 1 und 3, § 6, § 22 Abs. 3, § 23 und § 25 Abs. 2 enthaltenen Anordnungen 
oder Verboten zuwiderhandelt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 3.600 Euro zu bestrafen. Der Versuch ist 
strafbar. 
 
(2) Wer, ohne hierzu berechtigt zu sein, jemanden zur Ausübung einer unter dieses Bundesgesetz fallenden 
Tätigkeit heranzieht, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 20.000 Euro zu 
bestrafen. Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Sofern aus der Tat (Abs. 1 oder 2) eine schwer wiegende Gefahr für das Leben, die Gesundheit oder die 
körperliche Sicherheit einer anderen Person entstanden ist oder der Täter bereits zweimal wegen der gleichen 
Tat bestraft worden ist, ist der Täter mit einer Geldstrafe bis zu 40.000 Euro zu bestrafen. 
 
(4) Wer den Anordnungen zuwiderhandelt, die in den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnungen enthalten sind, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 3.600 Euro 
zu bestrafen. Der Versuch ist strafbar. 
 
 
 
302.) Sanktionen bei Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung (EG) Nr. 2271/96  
BGBl I 117/1997  
 
§ 1. Wer gegen Art. 2 oder Art. 5 der Verordnung (EG) Nr. 2271/96 des Rates vom 22. November 1996, ABl. Nr. 
L 309 vom 29. November 1996, S 1, verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe 
bis zu einer Million Schilling durch den Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten zu bestrafen. 
 
 
 
303.) Sanktionengesetz 2010  
BGBl I 36/2010 idF BGBl I 64/2013  
 
§ 9. (1) Alle Organe des Bundes, der Länder und der Gemeinden sind im Rahmen ihres gesetzlichen 
Wirkungsbereiches zur Hilfeleistung an die Österreichische Nationalbank, soweit diese auf Grund dieses 
Bundesgesetzes tätig wird, verpflichtet. 
 
(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sowie die Zollorgane haben an der Vollziehung der §§ 11 bis 
14 durch Maßnahmen zur Vorbeugung gegen drohende gerichtlich strafbare Handlungen oder drohende 
Verwaltungsübertretungen sowie durch Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren 
erforderlich sind, mitzuwirken. 
 
§ 12. (1) Wer entgegen einer Verordnung nach § 2 Abs. 1 oder einem nach dieser Bestimmung gegen ihn 
erlassenen Bescheid oder entgegen unmittelbar anwendbaren Sanktionsmaßnahmen der Europäischen Union 
eine Transaktion oder ein sonstiges Rechtsgeschäft durchführt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von 
der Bezirksverwaltungsbehörde – im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion – mit Geldstrafe bis zu 50.000 € zu 
bestrafen. 
 
(2) Wer entgegen einer Verordnung nach § 2 Abs. 2 Z 5 oder einem nach dieser Bestimmung gegen ihn 
erlassenen Bescheid oder entgegen unmittelbar anwendbaren Sanktionsmaßnahmen der Europäischen Union 
Dienstleistungen an natürliche oder juristische Personen zum Zweck der Ausübung geschäftlicher Tätigkeiten in 
einem bestimmten Staat erbringt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde – im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion – mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen 
oder mit Geldstrafe bis zu 50.000 € zu bestrafen. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
§ 13. Wer eine in § 3 oder in einer unmittelbar anwendbaren Sanktionsmaßnahme der Europäischen Union 
vorgesehene Genehmigung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erschleicht, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde – im Gebiet einer Gemeinde, für das die 
Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion – mit 
Geldstrafe bis zu 50.000 € zu bestrafen. 
 
§ 14. Wer seinen in § 8 Abs. 2 normierten Verpflichtungen zur Erteilung von Auskünften, zur Bekanntgabe von 
Daten, zur Vorlage von Unterlagen und Nachweisen oder zur Einsichtgewährung nicht vollständig und fristgerecht 
nachkommt, oder wer wissentlich unvollständige oder unrichtige Angaben macht, begeht eine 
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Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde - im Gebiet einer Gemeinde, für das die 
Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion - mit 
Geldstrafe bis zu 5.000 € zu bestrafen. 
 
§ 15. (1) Eine Verwaltungsübertretung nach den §§ 12 bis 14 liegt nicht vor, wenn die Tat den Tatbestand einer in 
die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 
(2) Für Verwaltungsübertretungen gemäß den §§ 12 bis 14 gilt anstelle der Verjährungsfrist von einem Jahr 
gemäß § 31 Abs. 1 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 - VStG, BGBl. Nr. 52, eine Verjährungsfrist von 18 
Monaten. 
 
 
 
304.) Schaffung eines Ehrenzeichens für Verdienste um die Befreiung Österreichs  
BGBl 79/1976 idF BGBl I 50/2012  
 
§ 10. Wer den Bestimmungen des § 6 zuwiderhandelt oder das Befreiungs-Ehrenzeichen in einer seine 
Bedeutung herabwürdigenden Weise verwendet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion, mit einer Geldstrafe bis 3.000 Schilling, im 
Fall der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
 
 
305.) Schaffung von Berufstiteln  
BGBl II 261/2002  
 
Art. III. (1) Personen, die mit einem Berufstitel ausgezeichnet werden, sind zu dessen Führung berechtigt und 
haben Anspruch, mit diesem Titel in amtlichen Verlautbarungen benannt zu werden. 
 
(2) Wer unbefugt einen Berufstitel führt, begeht, wenn dadurch kein gerichtlich zu ahndender Tatbestand 
verwirklicht wird, eine Verwaltungsübertretung. 
 
 
 
306.) Scheidemünzengesetz 1988  
BGBl 597/1988 idF BGBl I 38/2005  
 
§ 17. (1) Verboten ist 

1. die unbefugte Nachprägung von Handelsmünzen der in § 15 Abs. 1 bezeichneten Sorten sowie die Einfuhr 
und Verbreitung solcher unbefugt nachgeprägten Handelsmünzen; 
2.die Verwendung der Worte „Goldmünzen” oder „Silbermünzen” oder von Bezeichnungen inländischer oder 
ausländischer Münzen für sich allein oder in einer Wortverbindung für Gold- oder Silberstücke, die nicht auf 
Grund einer inländischen oder ausländischen Rechtsvorschrift mit einem bestimmten Feingehalt ausgeprägt 
wurden, bei der Verkaufswerbung oder beim Verkauf;die Anwendung der für Goldmünzen bestehenden 
devisenrechtlichen Bestimmungen auf solche Goldstücke wird jedoch hierdurch nicht berührt; 
3. die Herstellung, die Einfuhr und die Verbreitung von Erzeugnissen, die wegen ihrer Ähnlichkeit mit 
a) Sammlermünzen gemäß § 12 Abs. 1 Z 1 oder Z 3, 
b) Schilling- und Groschenmünzen oder 
c) Handelsmünzen 
zur Verwechslung mit diesen geeignet sind. 
4. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 38/2005) 

 
(2) Wer den Verboten 

1. des Abs. 1 Z 1 und 3 sowie 
2. der Artikel 2 bis 4 der Verordnung (EG) Nr. 2182/2004 des Rates vom 6. Dezember 2004 über Medaillen 
und Münzstücke mit ähnlichen Merkmalen wie Euro-Münzen, ABl. Nr. L 373 vom 21. 12. 2004, 

zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, 
eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 7.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Wer dem Verbot des Abs. 1 Z 2 zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist mit 
Geldstrafe bis zu 3.500 Euro zu bestrafen. 
 
(4) Gegenstände, auf die sich eine nach Abs. 2 strafbare Handlung bezieht, sind zu Gunsten des Bundes für 
verfallen zu erklären. 
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307.) Schiffahrt - Behördenzuständigkeit  
BGBl 65/1976 idF BGBl I 41/2005  
 
Art. II. Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 2.180 Euro zu bestrafen, wer 
gegen die auf Grund des Abschnittes II des Übereinkommens über die Schifffahrt auf dem Bodensee sowie des 
Abschnittes II des Vertrages über die Schifffahrt auf dem Alten Rhein erlassenen Verordnungen verstößt. 
 
 
 
308.) Schiffahrt - Binnenschiffsverkehr  
BGBl 900/1993 idF BGBl I 32/2002  
 
§ 2. Wer ohne Genehmigung gemäß § 1 Abs. 1 Kabotage betreibt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist 
mit einer Geldstrafe bis zu 7.267 Euro zu bestrafen. 
 
 
 
309.) Schifffahrtsgesetz  
BGBI I 62/1997 idF BGBl I 180/2013  
 
§ 31. (1) Ist auf einer Wasserstraße, ausgenommen eine in die Landesvollziehung fallende, ein Fahrzeug oder 
Schwimmkörper festgefahren, gesunken oder mit einem anderen Fahrzeug oder Schwimmkörper oder einer 
Anlage zusammengestoßen, so hat dies der Schiffsführer umgehend, unbeschadet seiner sonstigen 
Verpflichtungen, dem nächsten erreichbaren Organ der Schifffahrtsaufsicht zu melden; dieses hat bei Vorliegen 
des Verdachtes einer gerichtlich strafbaren Handlung für die unverzügliche Verständigung der nächsten 
erreichbaren Sicherheitsdienststelle zu sorgen. Die Meldung kann unterbleiben, wenn nur Sachschaden 
eingetreten ist, kein Fahrzeug oder Schwimmkörper festgefahren oder gesunken ist, die Gefahr einer 
Gewässerverunreinigung nicht besteht und nur Fahrzeuge, Schwimmkörper oder Anlagen ein und desselben 
Verfügungsberechtigten betroffen sind. Eine Meldung an betraute Personen gemäß § 38 Abs. 8 
(Schleusenaufsicht) ist der Meldung an ein Organ der Schifffahrtsaufsicht gleichzuhalten. 
 
(2) Ist ein Fahrzeug oder ein Schwimmkörper auf anderen als den in Abs. 1 genannten Gewässern festgefahren, 
gesunken oder mit einem anderen Fahrzeug oder Schwimmkörper oder einer Anlage zusammengestoßen, so hat 
dies der Schiffsführer, unbeschadet seiner sonstigen Verpflichtungen, der nächsten erreichbaren 
Sicherheitsdienststelle zu melden. Die Meldung kann unterbleiben, wenn nur Sachschaden eingetreten ist, die 
Gefahr eine Gewässerverunreinigung nicht besteht und die Beteiligten einander ihren Namen und ihre Anschrift 
nachgewiesen haben. 
 
(3) In der Meldung sind alle zur Aufklärung der Havarie erforderlichen Angaben zu machen; insbesondere sind 
vorzulegen: 

1. auf Wasserstraßen eine Skizze des Abschnittes, auf dem sich die Havarie ereignet hat, mit Einzeichnung 
der Positionen der beteiligten Fahrzeuge; 
2. sofern der Schiffsführer zur Führung eines Schiffstagebuches verpflichtet ist, ein entsprechender Auszug 
daraus; 
3. ein Verzeichnis und eine Beschreibung der durch die Havarie entstandenen Schäden, wenn möglich 
ergänzt durch Lichtbilder. 

 
(3a) Die gemäß Abs. 1 der Schifffahrtsaufsicht erstatteten Meldungen sind von dieser unverzüglich an die 
Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes weiterzuleiten. 
 
(4) Die Behörde hat auf Grund der Erhebungen ihrer Organe die näheren Umstände der Havarie, insbesondere 
deren Ursachen und Folgen, soweit wie möglich zu klären und erforderlichenfalls Verwaltungsstrafverfahren 
einzuleiten. 
 
(5) Wenn auf andere Weise eine ausreichende Ermittlung des Sachverhalts nicht vorgenommen werden kann, ist 
umgehend an Ort und Stelle oder in dem Hafen oder an dem Landeplatz, den das Fahrzeug oder der 
Schwimmkörper nach der Havarie erreicht hat, eine Havarieuntersuchung zu führen. Eine Teilnahme der 
Verfügungsberechtigten der an der Havarie beteiligten Fahrzeuge oder Schwimmkörper darf die Durchführung 
der Untersuchung nicht verzögern. 
 
(6) Die Behörde hat den in Abs. 5 genannten Verfügungsberechtigten über deren Antrag Gleichschriften des 
Untersuchungsprotokolls, soweit wie möglich Abschriften des sonstigen Erhebungsmaterials und nach 
rechtskräftigem Abschluss allfälliger Verwaltungsstrafverfahren auch Abschriften der erlassenen Bescheide 
gegen Ersatz der Kosten zu überlassen. 
 
§ 37. (1) Behörden im Sinne dieses Teiles sind: 
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1. der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie für Wasserstraßen, ausgenommen in die 
Landesvollziehung fallende; 
2. die Bezirksverwaltungsbehörde für alle nicht unter Z 1 fallenden Gewässer sowie für 
Verwaltungsstrafverfahren. 

 
(2) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 96/2013) 
 
(3) Für die Erlassung von Verordnungen nach diesem Teil ist der Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie zuständig, sofern in Abs. 5 nicht anderes bestimmt ist. 
 
(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 17/2009) 
 
(5) Soweit es sich nicht um Wasserstraßen oder um Grenzstrecken sonstiger Grenzgewässer handelt, ist für die 
Erlassung von Verordnungen gemäß § 17 Abs. 2 und 4 sowie von Verordnungen gemäß § 16 Abs. 2, deren Inhalt 
sich durch Schifffahrtszeichen ausdrücken lässt, der Landeshauptmann, für die Erlassung derartiger 
Verordnungen auf dem Neusiedlersee der Landeshauptmann von Burgenland zuständig. 
 
(6) Für Betrauungen gemäß § 41 Abs. 1 Z 6 ist der Landeshauptmann zuständig. 
 
§ 38. (1) Schifffahrtspolizeiliche Aufgaben sind: 

1. die Überwachung der die Schifffahrt betreffenden Verwaltungsvorschriften einschließlich jener 
Verpflichtungen, die sich aus bilateralen und multilateralen Übereinkommen ergeben, insbesondere durch 
Vorbeugungsmaßnahmen gegen Verwaltungsübertretungen sowie durch Maßnahmen, die für die Einleitung 
und Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind; 
2. die Erteilung von Anordnungen gemäß Abs. 3; 
3. die Regelung der Schifffahrt, insbesondere die Anbringung, Instandhaltung und Entfernung von 
Schifffahrtszeichen, die Bezeichnung des Fahrwassers sowie die Errichtung und den Betrieb von 
Schifffahrtssignalanlagen; 
4. die Hilfeleistung für beschädigte Fahrzeuge. 

 
(2) Die Aufgaben gemäß Abs. 1 obliegen 

1. auf Wasserstraßen, ausgenommen in die Landesvollziehung fallende, den Organen der 
Schifffahrtsaufsicht; 
2. auf allen übrigen Gewässern den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes. 

 
(3) Die in Abs. 2 genannten Organe sind in Wahrnehmung ihrer Aufgaben berechtigt, Fahrzeuge, 
Schwimmkörper, Schifffahrtsanlagen und schwimmende Anlagen zu betreten und den Schiffsführern, anderen an 
Bord von Fahrzeugen oder auf Schwimmkörpern befindlichen Personen, Personen, unter deren Obhut 
Fahrzeuge, Schwimmkörper, Schifffahrtsanlagen oder schwimmende Anlagen gestellt sind, Benützern von 
Schifffahrtsanlagen oder schwimmenden Anlagen oder anderen Benützern der Gewässer oder ihrer Ufer für den 
Einzelfall Anordnungen zu erteilen. Derartige Anordnungen können insbesondere getroffen werden, wenn es die 
Sicherheit der Schifffahrt oder von Personen, die Flüssigkeit des Verkehrs, die Ordnung an Bord oder beim 
Stillliegen oder die Überwachung der Einhaltung der oben genannten Verwaltungsvorschriften erfordern. Diese 
Anordnungen dürfen, wenn es die Sicherheit der Schifffahrt oder von Personen erfordert, von den Bestimmungen 
der auf Grund dieses Teiles erlassenen Verordnungen abweichen; sie können auch durch Zeigen geeigneter 
Schifffahrtszeichen gegeben werden. 
 
(4) Organe der Schifffahrtsaufsicht sind Bedienstete des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und 
Technologie, die mit schifffahrtspolizeilichen Aufgaben gemäß Abs. 1 betraut sind; sie führen auf ihrer 
Dienstkleidung ein Dienstabzeichen. Dienstbekleidung und Dienstabzeichen sind durch Verordnung festzulegen. 
 
(5) Zur Wahrnehmung der schifffahrtspolizeilichen Aufgaben auf Wasserstraßen sind Schifffahrtsaufsichten 
einzurichten; deren Sitz und Aufsichtsbereich sind durch Verordnung festzulegen. 
 
(6) Die Organe der Schifffahrtsaufsicht sind in Wahrnehmung ihrer Aufgaben berechtigt, erforderlichenfalls von 
den in den §§ 35, 36 und 37a VStG erwähnten Befugnissen unter den dort festgelegten Voraussetzungen 
Gebrauch zu machen. Im Falle der Widersetzlichkeit des Festzunehmenden haben die Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes den Organen der Schifffahrtsaufsicht auf deren Ersuchen Hilfe zu leisten. 
 
(7) Durch Verordnung können für Wasserstraßen außer den Organen der Schifffahrtsaufsicht auch Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes, Zollorgane, Angehörige des Bundesheeres oder der Heeresverwaltung sowie 
Bedienstete der Bundeswasserstraßenverwaltung mit bestimmten schifffahrtspolizeilichen Aufgaben betraut 
werden, sofern dies im Interesse der Zweckmäßigkeit und der Kostenersparnis gelegen ist und die Betrauten 
nach Art ihrer Ausbildung und Verwendung für die ihnen zu übertragenden Aufgaben geeignet sind. Die 
Betrauten sind berechtigt, Anordnungen gemäß Abs. 3 im Rahmen der ihnen übertragenen Aufgaben zu erteilen. 
Durch Verordnung ist eine besondere Kennzeichnung der betrauten Personen bzw. der von ihnen verwendeten 
Fahrzeuge festzulegen. 
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(8) Ein mit der schifffahrtspolizeilichen Verkehrsregelung bei den Schleusen der Staustufen auf der Wasserstraße 
Donau (Schleusenaufsicht) bundesgesetzlich betrautes Unternehmen darf zur Schleusenaufsicht nur Bedienstete 
verwenden, die 

1. Staatsangehörige einer Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind 
(EWR-Staatsangehörige); 
2. die erforderliche geistige und körperliche Eignung gemäß § 126 Abs. 2 und die persönliche Verlässlichkeit 
gemäß § 127 Abs. 3 besitzen; 
3. in den technischen Grundlagen der Schleusenanlagen sowie in der Handhabung der Bedienungs- und 
Signalisierungseinrichtungen unterwiesen wurden und die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten durch 
eine Prüfung nachgewiesen haben; 
4. mit den die Schifffahrt und die Reinhaltung der Gewässer betreffenden Verwaltungsvorschriften, soweit sie 
für die Ausübung ihres Dienstes in Betracht kommen, vertraut sind und dies durch eine behördliche Prüfung 
nachgewiesen haben. 

Die Bediensteten sind vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie nach gemäß Z 3 und 4 
bestandener Prüfung zu bestellen, auf ihre Dienstpflichten zu vereidigen und mit Dienstausweis und 
Dienstabzeichen zu versehen. 
 
(9) Während sie die Schleusenaufsicht ausüben, sind Bedienstete der gemäß Abs. 8 betrauten Unternehmen 
Hilfsorgane der Organe der Schifffahrtsaufsicht und an deren Weisungen gebunden. Sie sind berechtigt, 
Anordnungen gemäß Abs. 3 im Rahmen der ihnen übertragenen Aufgaben zu erteilen; diesen Anordnungen ist 
Folge zu leisten. Über Verlangen der Organe der Schifffahrtsaufsicht oder des Angewiesenen haben sie sich 
auszuweisen. 
 
(10) Durch Verordnung sind nähere Bestimmungen über die schifffahrtspolizeilichen Aufgaben im Rahmen der 
Schleusenaufsicht sowie Vorschriften über die Überprüfung der Voraussetzungen gemäß Abs. 8, die Bestellung 
und Abberufung, den Dienstausweis, insbesondere die daraus zu ersehenden Berechtigungen, und das 
Dienstabzeichen zu erlassen. 
 
(11) Für Kraftfahrzeuge gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 des Kraftfahrgesetzes 1967 – KFG 1967, BGBl. Nr. 267/1967 in 
der jeweils geltenden Fassung, die für Zwecke der Schifffahrtsaufsicht zur Verwendung gelangen, gelten die 
Bestimmungen des § 20 Abs. 1 Z 4 KFG 1967. 
 
§ 42. (1) Wer gegen die Vorschriften dieses Teiles oder der auf Grund dieses Teiles erlassenen Verordnungen 
verstößt, begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet oder nicht nach anderen Verwaltungsvorschriften mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von 72 Euro bis zu 3.633 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 begeht insbesondere, wer 

1. als Verfügungsberechtigter ein Fahrzeug oder einen Schwimmkörper ohne nach Zahl und Befähigung 
ausreichende Besatzung einsetzt (§ 5 Abs. 1); 
2. als Schiffsführer ein Fahrzeug oder einen Schwimmkörper ohne entsprechende geistige und körperliche 
Eignung oder ohne entsprechende Befähigung führt (§ 5 Abs. 2 bis 2d und § 6 Abs. 1); der Versuch ist 
strafbar; 
3. bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 6 sich nicht einer Untersuchung der Atemluft auf Alkoholgehalt 
unterzieht, sich nicht einem Arzt vorführen lässt oder sich nicht der ärztlichen Untersuchung hinsichtlich einer 
Beeinträchtigung seiner geistigen oder körperlichen Eignung unterzieht (§ 6 Abs. 2 und 4); 
4. als Schiffsführer nicht für die sichere Durchführung des Schiffsbetriebes und die Aufrechterhaltung der 
Ordnung auf seinem Fahrzeug sorgt (§ 5 Abs. 3); 
5. als Schiffsführer nicht dafür sorgt, dass die Bestimmungen dieses Teiles und der nach diesem Teil 
erlassenen Verordnungen von der Besatzung und allen übrigen Personen an Bord befolgt werden (§ 5 Abs. 
4); 
6. als Mitglied der Besatzung die Anweisungen des Schiffsführers nicht befolgt, zur Einhaltung der 
Vorschriften nicht beiträgt oder seine Aufgaben nicht vorschriftsgemäß erfüllt (§ 5 Abs. 5); 
7. als Fahrgast oder sonstige Person an Bord die Anweisungen des Schiffsführers nicht befolgt (§ 5 Abs. 6); 
8. die gemäß § 5 Abs. 8 verlangte Auskunft nicht erteilt oder dazu erforderliche Aufzeichnungen nicht führt; 
9. als Schiffsführer oder als Person, unter deren Obhut eine schwimmende Anlage gestellt ist, gegen die 
allgemeine Sorgfaltspflicht verstößt (§ 7); 
10. als Verfügungsberechtigter oder Schiffsführer eines Fahrzeuges nicht dafür sorgt, dass das Fahrzeug mit 
Schiffsurkunden und soweit erforderlich mit Frachtpapieren versehen ist (§ 9); 
11. als Verfügungsberechtigter oder Schiffsführer ein Fahrzeug ohne Kennzeichnung einsetzt oder führt (§ 
11); 
12. eine Veranstaltung ohne Erlaubnis der Behörde durchführt oder bei einer Veranstaltung die von der 
Behörde vorgeschriebenen Auflagen nicht einhält (§ 18); 
13. auf Wasserstraßen einen Sondertransport ohne Erlaubnis der Behörde durchführt oder bei einem 
Sondertransport die von der Behörde vorgeschriebenen Auflagen nicht einhält (§ 19); 
14. als Schiffsführer die bevorrechtigten Fahrzeugen zuerkannte Berechtigung nicht beachtet (§ 20 Abs. 1); 
15. als Schiffsführer die ihm aufgetragenen Maßnahmen gegenüber schutzbedürftigen Fahrzeugen nicht trifft 
(§ 21 Abs. 2); 
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16. Schifffahrtszeichen beschädigt, unbefugt anbringt, entfernt oder verdeckt, ihre Lage oder Bedeutung 
verändert oder an ihnen Beschriftungen, bildliche Darstellungen oder ähnliches anbringt (§ 27 Abs. 1); 
16a. als Verfügungsberechtigter die Ausrüstungspflichten der nach § 24 erlassenen Verordnungen nicht 
erfüllt; 
16b. als Schiffsführer die Meldepflichten der nach § 24 erlassenen Verordnungen nicht erfüllt; 
16c. als Schiffsführer wiederholt die Verpflichtung gemäß § 24 Abs. 12 nicht erfüllt; 
17. auf in der Nähe von Wasserstraßen befindlichen Grundstücken bewegliche oder unbewegliche Sachen so 
errichtet, anbringt, aufstellt oder lagert, dass die Sicherheit der Schifffahrt oder von Personen, die Ordnung 
der Schifffahrt oder die Durchführung von Wasserbauten beeinträchtigt werden (§ 28 Abs. 1); 
18. der Verpflichtung des § 28 Abs. 2, eine bewegliche oder unbewegliche Sache zu verlagern oder ihre 
Beschaffenheit zu verändern oder sie zu beseitigen, nicht nachkommt; 
19. als Verfügungsberechtigter eines Ufergrundstückes dieses den im § 30 Abs. 3 genannten Organen nicht 
zugänglich macht; 
20. als Schiffsführer auf Wasserstraßen, ausgenommen in die Landesvollziehung fallende, eine Havarie nicht 
umgehend dem nächsten erreichbaren Organ der Schifffahrtsaufsicht meldet (§ 31 Abs. 1); 
21. als Schiffsführer auf anderen Gewässern eine Havarie nicht umgehend der nächsten erreichbaren 
Sicherheitsdienststelle meldet (§ 31 Abs. 2); 
22. als Verfügungsberechtigter über im Bereich eines öffentlichen Hafens oder einer öffentlichen Lände an 
einer Wasserstraße gelegene Umschlageinrichtungen, Gerätschaften, Magazine, Lagerplätze und ähnliche 
Einrichtungen keine Vereinbarungen über deren Benützung für Fahrzeuge oder Schwimmkörper, die in den 
Hafen einlaufen, abschließt (§ 34 Abs. 3 und 4); 
23. die gemäß § 36 Abs. 2 erlassenen Bestimmungen über die Benützung der Treppelwege nicht einhält; 
24. gegen Anordnungen von im § 38 Abs. 2, 6 und 7 genannten Organen, Hafenmeistern (§ 40) oder 
betrauten Personen (§ 41) verstößt. 

 
(3) Wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist abweichend von Abs. 1 mit einer Geldstrafe von 726 Euro bis 
zu 50.870 Euro zu bestrafen, wer 

1. gegen die Vorschriften der auf Grund des § 12 Abs. 1 Z 2 bis 4 erlassenen Verordnungen verstößt, 
2. gegen die Vorschriften der auf Grund des § 12 Abs. 1 Z 5 und 6 erlassenen Verordnungen über die 
Beförderungsart, das Zusammenladen, die Handhabung und Verstauung und das Reinigen und Entgiften 
verstößt, 
3. Fahrzeuge für die Beförderung gefährlicher Güter verwendet, deren Verwendung gemäß den Vorschriften 
der auf Grund des § 12 Abs. 1 Z 7 erlassenen Verordnungen nicht zulässig ist, 
4. gegen die Vorschriften des § 12 Abs. 2 verstößt, 
5. als Schiffsführer gefährliche Güter ohne entsprechende geistige und körperliche Eignung oder ohne 
entsprechende Befähigung befördert (§§ 5 Abs. 2 und 6 Abs. 1) oder 
6. als Schiffsführer beim Transport gefährlicher Güter bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 6 sich nicht 
einer Untersuchung der Atemluft auf Alkoholgehalt unterzieht, sich nicht einem Arzt vorführen läßt oder sich 
nicht der ärztlichen Untersuchung hinsichtlich einer Beeinträchtigung seiner geistigen oder körperlichen 
Eignung unterzieht (§ 6 Abs. 2 und 4). 

 
(4) Organe der Schifffahrtsaufsicht sind ermächtigt, mit Organstrafverfügungen gemäß § 50 Abs. 1 VStG 
Geldstrafen einzuheben oder gemäß § 50 Abs. 2 VStG an Stelle der Einhebung eines Geldbetrages einen zur 
postalischen Einzahlung des Strafbetrages geeigneten Beleg dem Täter zu übergeben oder, wenn dieser am 
Tatort nicht anwesend ist, zu hinterlassen. Die Ermächtigung ist vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie in den Dienstausweis einzutragen; eine Urkunde gemäß § 50 Abs. 3 VStG ist nicht erforderlich. Der 
Dienstausweis ist auf Verlangen des Beanstandeten vorzuweisen. 
 
(5) Der für Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 und 2 sowie gemäß §§ 72, 97, 114 und 138 dieses 
Bundesgesetzes durch Organstrafverfügung einzuhebende Höchstbetrag sowie einheitliche Strafbeträge für 
bestimmte Verwaltungsübertretungen sind durch Verordnung festzulegen. 
 
(6) Die durch Organstrafverfügung eingehobenen Geldbeträge fließen der Gebietskörperschaft zu, die den 
Amtsaufwand der für schifffahrtspolizeiliche Aufgaben zuständigen Behörde (§ 37 Abs. 1) zu tragen hat. 
 
§ 43. (1) Ausländische Schifffahrtsunternehmen, deren Fahrzeuge auf österreichischen Wasserstraßen 
regelmäßig verkehren, können dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie einen 
bevollmächtigten Vertreter mit dem Wohnsitz im Inland nennen, der als Vertreter im Sinne des § 10 AVG oder als 
Zustellungsbevollmächtigter im Sinne des § 9 des Zustellgesetzes, BGBl. Nr. 200/1982, gilt. Jeder Wechsel des 
Bevollmächtigten ist bekanntzugeben; für den Fall der vorübergehenden Abwesenheit des Bevollmächtigten hat 
dieser für einen Vertreter zu sorgen. Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat Namen und 
Anschrift des Bevollmächtigten den nachgeordneten Behörden bekanntzugeben. Darüber hinaus kann einem 
ausländischen Schifffahrtsunternehmen im Wege des Schiffsführers eines Fahrzeuges des Unternehmens 
wirksam zugestellt werden. 
 
(2) Wurde gegen ein Besatzungsmitglied eines ausländischen Schifffahrtsunternehmens ein 
Verwaltungsstrafverfahren wegen einer Verwaltungsübertretung gemäß § 42 eingeleitet, so ist die in Abs. 1 
genannte Person als Vertreter im Sinne des § 10 AVG bzw. als Zustellungsbevollmächtigter im Sinne des § 9 des 
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Zustellgesetzes anzusehen. Jeder Schiffsführer eines Fahrzeuges des Unternehmens gilt als 
Zustellungsbevollmächtigter im Sinne des § 9 des Zustellgesetzes. 
 
(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gelten nicht, wenn ein ausländisches Schifffahrtsunternehmen (Abs. 1) 
oder ein Besatzungsmitglied (Abs. 2) im Einzelfall eine andere Person mit dem Wohnsitz im Inland als Vertreter 
im Sinne des § 10 AVG oder als Zustellungsbevollmächtigten im Sinne des § 9 des Zustellgesetzes 
bevollmächtigt. 
 
(4) Soweit es in zwischenstaatlichen Vereinbarungen auf Gegenseitigkeit vorgesehen ist, kann die Durchführung 
eines Verwaltungsstrafverfahrens gegen Besatzungsmitglieder ausländischer Fahrzeuge, die ihren Wohnsitz im 
Ausland haben, der zuständigen ausländischen Behörde unter Überlassung des Erhebungsmaterials abgetreten 
werden. Tritt auf Grund einer solchen Vereinbarung eine ausländische Behörde die Anzeige gegen ein 
Besatzungsmitglied, das den Hauptwohnsitz in Österreich hat, wegen einer im Ausland begangenen Übertretung 
gegen die die Schifffahrt betreffenden Verwaltungsvorschriften ab, so ist das Verwaltungsstrafverfahren 
durchzuführen, als ob die Übertretung im Inland begangen worden wäre. 
 
§ 72. (1) Wer gegen die Vorschriften dieses Teiles oder der auf Grund dieses Teiles erlassenen Verordnungen 
verstößt, begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von 72 Euro bis zu 3.633 Euro zu 
bestrafen. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 begeht insbesondere, wer 

1. ohne Bewilligung bewilligungspflichtige Schifffahrtsanlagen neu errichtet, bestehende Schifffahrtsanlagen 
wesentlich ändert oder frühere Schifffahrtsanlagen nach Erlöschen oder Widerruf der Bewilligung 
wiederverwendet (§ 47 Abs. 1); 
2. als Bewilligungsinhaber eine von der Behörde im Bewilligungsbescheid festgesetzte Bedingung, Auflage 
oder Einschränkung nicht einhält (§ 49 Abs. 2); 
3. als Bewilligungsinhaber eine Schifffahrtsanlage nicht für den von der Behörde im Bewilligungsbescheid 
festgesetzten Verwendungszweck verwendet (§ 49 Abs. 2); 
4. als neuer Bewilligungsinhaber die Übertragung einer Schifffahrtsanlage der Behörde nicht anzeigt (§ 49 
Abs. 10); 
5. als Bewilligungsinhaber Baubeginn oder Bauvollendung der Behörde nicht anzeigt (§ 51 Abs. 2); 
6. eine Schifffahrtsanlage benützt oder betreibt, bevor die Behörde die erstmalige Überprüfung vorgenommen 
und die Benützungsbewilligung erteilt hat (§ 52 Abs. 1); 
7. ungeachtet der Untersagung des Betriebes einer Schifffahrtsanlage diese weiter betreibt oder benützt (§ 53 
Abs. 2); 
8. als Bewilligungsinhaber die Abstellung eines wesentlichen Mangels der Behörde nicht anzeigt (§ 53 Abs. 
2); 
9. als Bewilligungsinhaber den Auftrag der Behörde zur Vorlage oder Änderung einer Betriebsvorschrift nicht 
befolgt (§ 54 Abs. 1 und 3); 
10. nicht für die Einhaltung der Betriebsvorschrift sorgt (§ 54 Abs. 2); 
11. als früherer Bewilligungsinhaber nach Erlöschen der Bewilligung den Verpflichtungen gemäß § 55 Abs. 4 
nicht nachkommt; 
12. die Bestimmungen des § 57 Abs. 1 über die Errichtung von Fähren auf Wasserstraßen nicht beachtet; 
13. außerhalb von Häfen Umschlagsanlagen für flüssige gefährliche Güter als Massengut, die nicht mit 
Wasser mischbar sind oder deren Flammpunkt unter 60° C liegt, entgegen den Vorschriften des § 57 Abs. 2 
und 3 neu errichtet, bestehende derartige Anlagen wesentlich ändert oder frühere derartige Anlagen nach 
Erlöschen oder Widerruf der Bewilligung wieder verwendet; 
14. Schifffahrtsanlagen nicht in einem der Bewilligung entsprechenden Zustand erhält und so betreibt, dass 
die Erfordernisse des § 49 Abs. 1 gewährleistet sind (§ 58 Abs. 1); 
15. als Verantwortlicher der Hafenverwaltung nicht für das Vorhandensein von den hygienischen 
Anforderungen entsprechendem Trinkwasser für die Schiffsbesatzungen sowie für Sanitäreinrichtungen und 
Einrichtungen zur Aufnahme von Abfällen von Fahrzeugen sorgt (§ 58 Abs. 2); 
16. als Verantwortlicher der Hafenverwaltung die Bestimmung des § 58 Abs. 3 über die Errichtung bestimmter 
Aufnahmeeinrichtungen nicht beachtet; 
17. gefährliche Güter an anderen Stellen als an hierfür bewilligten Schifffahrtsanlagen umschlägt (§ 58 Abs. 
4); 
18. die Reinigung von Tankschiffen in Häfen vornimmt, die nicht über geeignete Aufnahme- und 
Reinigungseinrichtungen verfügen (§ 58 Abs. 5); 
19. beim Umschlag oder bei einem leck gewordenen Tankschiff nicht die erforderlichen Veranlassungen 
gegen eine Gewässerverschmutzung trifft (§ 58 Abs. 6 und 7); 
20. Schifffahrtsanlagen unbefugt betritt, sich an diesen Anlagen oder Festmacheeinrichtungen anhängt oder 
sie erklettert (§ 58 Abs. 8); 
21. unbefugt Festmacheeinrichtungen von Schifffahrtsanlagen löst (§ 58 Abs. 10); 
22. öffentliche Schifffahrtsanlagen oder ihre Einrichtungen beschädigt, verunreinigt, unbefugt bedient oder 
ihren Gebrauch beeinträchtigt (§ 58 Abs. 11); 
23. an Wasserstraßen ohne Bewilligung bewilligungspflichtige Anlagen neu errichtet oder benützt, bestehende 
Anlagen wesentlich ändert oder frühere derartige Anlagen nach Erlöschen oder Widerruf der Bewilligung 
wiederverwendet oder ohne Bewilligung sonstige Arbeiten durchführt (§ 66 Abs. 1); 



277 
 

24. als Verantwortlicher der Hafenverwaltung nicht genehmigte Hafenentgelte einhebt oder den Tarif nicht 
gegenüber jedermann in gleicher Weise anwendet (§ 68 Abs. 1 und 4, § 69); 
25. als Verantwortlicher der Hafenverwaltung die Tarife nicht vorschriftsmäßig veröffentlicht (§ 68 Abs. 5). 

 
(3) Die Durchführung eines Verwaltungsstrafverfahrens gemäß Abs. 1 steht der Erlassung und Vollstreckung 
eines Bescheides nicht entgegen, mit dem der Auftrag erteilt wird, einen den Vorschriften dieses Teiles 
zuwiderlaufenden Zustand zu beseitigen. 
 
(4) Für die Durchführung eines Verwaltungsstrafverfahrens gelten die Bestimmungen des § 43. 
 
§ 86. (1) Behörden im Sinne dieses Teiles sind 

1. der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hinsichtlich der Unternehmen, die eine 
Konzession gemäß § 77 Abs. 1 auf Wasserstraßen, ausgenommen in die Landesvollziehung fallende, in mehr 
als einem Land ausüben oder ihrem Antrag zufolge ausüben wollen oder auf der Donau, dem Bodensee, dem 
Neusiedlersee oder den Grenzstrecken sonstiger Grenzgewässer eine unmittelbare Verbindung mit dem 
Ausland herstellen oder ihrem Antrag zufolge herstellen wollen; 
2. der Landeshauptmann für alle nicht in Z 1 genannten Angelegenheiten hinsichtlich Wasserstraßen, 
ausgenommen in die Landesvollziehung fallende, derjenigen Teile der Donau, die nicht Wasserstraßen sind, 
des Bodensees, des Neusiedlersees und der Grenzstrecken sonstiger Grenzgewässer; 
3. der gemäß § 80 Abs. 2 zuständige Landeshauptmann für die Zulassung zur Eignungsprüfung (§ 80 Abs. 1 
Z 1); 
4. die Landesregierung für Angelegenheiten hinsichtlich aller nicht in Z 2 genannten Gewässer; 
5. die Bezirksverwaltungsbehörde für die Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren. 

 
(2) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 96/2013) 
 
(3) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann, soweit er gemäß Abs. 1 Z 1 zuständig ist, 
im Einzelfall sowohl zur Vornahme von Amtshandlungen als auch zur Durchführung des Verwaltungsverfahrens 
einschließlich der Erlassung von Bescheiden, wenn dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit 
und Kostenersparnis liegt, den örtlich zuständigen Landeshauptmann ermächtigen, der für diesen Fall an die 
Stelle des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie tritt. 
 
(4) Erstreckt sich die Konzessionsausübung eines Unternehmens, für dessen Angelegenheiten gemäß Abs. 1 Z 4 
die Landesregierung zuständig ist, über mehrere Länder oder soll sie sich dem Antrag nach über mehrere Länder 
erstrecken, so hat die örtlich zuständige Landesregierung im Einvernehmen mit den anderen Landesregierungen 
vorzugehen. 
 
§ 88. (1) Wer gegen die Vorschriften dieses Teiles verstößt, begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in 
die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer 
Geldstrafe von 72 Euro bis zu 3.633 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 begeht insbesondere, wer 

1. als Schifffahrttreibender die Schifffahrt mittels Fahrzeugen oder Schwimmkörpern auf den in § 74 
genannten Gewässern gewerbsmäßig ohne Konzession ausübt (§ 75 Abs. 1) oder anbietet (§ 75 Abs. 3); 
2. als Schifffahrttreibender der Behörde die Aufnahme eines Werkverkehrs unter Angabe der 
vorgeschriebenen Merkmale, die Einstellung des Werkverkehrs oder Änderungen, die die vorgenannten 
Merkmale berühren, nicht anzeigt (§ 76 Abs. 3); 
2a. als Schifffahrttreibender der Behörde die Aufnahme eines Schifffahrtsbetriebs zur gewerbsmäßigen 
Schulung von Schiffsführern mit Fahrzeugen, für die ein Befähigungsausweis erforderlich ist, unter Angabe 
der vorgeschriebenen Merkmale, die Einstellung des Betriebs oder Änderungen, die die vorgeschriebenen 
Merkmale berühren, nicht anzeigt (§ 76 Abs. 3a); 
2b. als Schifffahrttreibender der Behörde die Aufnahme eines Schifffahrtsbetriebs zu gewerbsmäßigem 
Rafting unter Angabe der vorgeschriebenen Merkmale, die Einstellung des Betriebs oder Änderungen, die die 
vorgeschriebenen Merkmale berühren, nicht anzeigt (§ 76 Abs. 3b); 
3. als Konzessionsinhaber Auflagen oder Einschränkungen, unter denen die Konzession erteilt wurde, nicht 
einhält (§ 83); 
4. als Konzessionsinhaber die Bestimmungen hinsichtlich der Beförderungspreise, Beförderungsbedingungen 
und Fahrpläne im Fahrgastverkehr (§ 84 Abs. 2) oder hinsichtlich der Beförderungspflicht (§ 84 Abs. 3) nicht 
einhält; 
5. als Konzessionsinhaber der Behörde die erforderlichen Auskünfte gemäß § 87 nicht erteilt. 

 
§ 96. (1) Behörden im Sinne dieses Teiles sind: 

1. der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie; 
2. die Bezirksverwaltungsbehörde für Verwaltungsstrafverfahren. 

 
(2) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 96/2013) 
 
(3) Das Kennzeichen des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie als Schiffseichamt ist „SWA”. 
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(4) Für die Erlassung von Verordnungen nach diesem Teil ist der Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie zuständig. 
 
(5) Die Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Teiles und der auf Grund dieses Teiles 
erlassenen Verordnungen obliegt den im § 38 Abs. 2 bestimmten Organen. 
 
§ 97. (1) Wer gegen die Vorschriften dieses Teiles oder der auf Grund dieses Teiles erlassenen Verordnungen 
verstößt, begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von 72 Euro bis zu 3.633 Euro zu 
bestrafen. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 begeht insbesondere, wer ein Fahrzeug, das der 
Schiffseichpflicht unterliegt, ohne Eichschein einsetzt (§ 91). 
 
§ 113. (1) Behörden im Sinne dieses Teiles sind 

1. der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie für Fahrzeuge, die für den Einsatz auf 
Wasserstraßen bestimmt sind, 

a) deren Länge (L) 20 m oder mehr beträgt, 
b) deren Produkt aus Länge (L), Breite (B) und Tiefgang (T) 100 m³ oder mehr beträgt, 
c) die zur Beförderung von mehr als 12 Fahrgästen bestimmt sind (Fahrgastschiffe), 
d) die als Schlepp- und Schubschiffe dazu bestimmt sind, andere Fahrzeuge als Kleinfahrzeuge zu 
schleppen, zu schieben oder beigekoppelt mitzuführen oder 
e) die nicht unter lit. a bis d fallen und für die die Ausstellung eines Gemeinschaftszeugnisses beantragt 
wurde; 

2. der Landeshauptmann, in dessen Bereich der jeweilige Hauptwohnsitz oder Sitz des 
Verfügungsberechtigten eines Fahrzeuges liegt, für die nicht in Z 1 genannten Fahrzeuge sowie für nicht frei 
fahrende Fähren; bei Sportfahrzeugen ist in Ermangelung eines Wohnsitzes der Landeshauptmann zuständig, 
in dessen Bereich der Aufenthaltsort des Verfügungsberechtigten liegt; 
3. die Bezirksverwaltungsbehörde für Verwaltungsstrafverfahren. 

 
(2) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 96/2013) 
 
(3) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann, soweit er gemäß Abs. 1 Z 1 zuständig ist, 
im Einzelfall sowohl zur Vornahme von Amtshandlungen als auch zur Durchführung des Verwaltungsverfahrens 
einschließlich der Erlassung von Bescheiden, wenn dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit 
und Kostenersparnis liegt, nach Maßgabe der örtlichen Zuständigkeit den Landeshauptmann von 
Niederösterreich, den Landeshauptmann von Oberösterreich oder den Landeshauptmann von Wien ermächtigen, 
der für diesen Fall an die Stelle des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie tritt. 
 
(4) Für die Erlassung von Verordnungen nach diesem Teil ist der Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie zuständig. 
 
(5) Die Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Teiles und der auf Grund dieses Teiles 
erlassenen Verordnungen obliegt den im § 38 Abs. 2 bestimmten Organen. 
 
§ 114. (1) Wer gegen die Vorschriften dieses Teiles oder der auf Grund dieses Teiles erlassenen Verordnungen 
verstößt, begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von 72 Euro bis zu 3.633 Euro zu 
bestrafen. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 begeht insbesondere, wer 

1. ein zulassungspflichtiges Fahrzeug ohne Zulassung durch die Behörde einsetzt (§ 100); 
2. ein Fahrzeug in einem nicht fahrtauglichen Zustand einsetzt (§§ 101 Abs. 7 und 107); 
3. ein zulassungspflichtiges Fahrzeug ohne Zulassung unter Führung eines Probekennzeichens zu anderen 
Zwecken als zur Erprobung oder Überstellung einsetzt (§ 101 Abs. 6); 
4. Bedingungen, Auflagen oder Einschränkungen, unter denen die Zulassung erteilt wurde, nicht einhält (§ 
102 Abs. 4); 
5. ein zugelassenes Fahrzeug zu einem nicht der Zulassung entsprechenden Zweck einsetzt (§ 102 Abs. 4); 
6. ein zugelassenes Fahrzeug auf einem nicht der Zulassung entsprechenden Gewässer oder Gewässerteil 
oder nicht unter der Zulassung entsprechenden nautischen Verhältnissen einsetzt (§ 102 Abs. 4); 
7. ein zugelassenes Fahrzeug einsetzt, ohne die Zulassungsurkunde im Original an Bord mitzuführen (§ 103 
Abs. 5); 
8. an einem zugelassenen Fahrzeug das zugewiesene amtliche Kennzeichen nicht führt (§ 104); 
9. als Verfügungsberechtigter eines zugelassenen Fahrzeuges der Pflicht zur Meldung von Änderungen nicht 
nachkommt (§ 105); 
10. als Verfügungsberechtigter eines zugelassenen Fahrzeuges im Falle des Erlöschens oder des Widerrufs 
der Zulassung die Zulassungsurkunde nicht binnen zwei Wochen der Behörde zurückstellt (§ 106 Abs. 3); 
11. ein Fahrzeug einsetzt, dessen Verwendung die Behörde auf Dauer verboten hat (§ 109 Abs. 5); 
12. die von der Behörde vorgeschriebene Besatzung nach Zahl oder Befähigung nicht einhält (§ 111); 
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13. im Falle von Mängeln an einem Fahrzeug von der Behörde vorgeschriebene 
Verwendungsbeschränkungen, Auflagen oder Betriebsbedingungen nicht einhält, vorgeschriebene 
Maßnahmen nicht innerhalb der gesetzten Frist durchführt oder ein Fahrzeug entgegen einer behördlichen 
Untersagung verwendet (§ 109 Abs. 4). 

 
(3) Für die Durchführung eines Verwaltungsstrafverfahrens gelten die Bestimmungen des § 43. 
 
§ 137. (1) Behörden im Sinne dieses Teiles sind 

1. der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie für die Kapitänspatente und das 
Schiffsführerpatent – 20 m (§ 123 Abs. 1 Z 1 bis 3); 
2. der Landeshauptmann von Niederösterreich, der Landeshauptmann von Oberösterreich oder der 
Landeshauptmann von Wien nach freier Wahl für das Schiffsführerpatent – 10 m (§ 123 Abs. 1 Z 5); 
3. ein Landeshauptmann nach freier Wahl für das Schiffsführerpatent – 20 m – Seen und Flüsse und das 
Schiffsführerpatent – 10 m – Seen und Flüsse (§ 123 Abs. 1 Z 4 und 6); 
4. der Landeshauptmann von Kärnten, der Landeshauptmann von Oberösterreich, der Landeshauptmann von 
Salzburg, der Landeshauptmann von Steiermark oder der Landeshauptmann von Tirol nach freier Wahl für 
das Schiffsführerpatent – Raft (§ 123 Abs. 1 Z 7); 
5. die Bezirksverwaltungsbehörde für Verwaltungsstrafverfahren. 

 
(2) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 96/2013) 
 
(3) Für die Erlassung von Verordnungen nach diesem Teil ist der Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie zuständig. 
 
(4) Die Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Teiles und der auf Grund dieses Teiles 
erlassenen Verordnungen obliegt den im § 38 Abs. 2 bestimmten Organen. 
 
§ 138. (1) Wer gegen die Vorschriften dieses Teiles oder der auf Grund dieses Teiles erlassenen Verordnungen 
verstößt, begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von 72 Euro bis zu 3.633 Euro zu 
bestrafen. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 begeht insbesondere, wer 
1. ein Fahrzeug ohne entsprechenden Befähigungsausweis führt oder eine Tätigkeit nach § 119 Abs. 4 ohne 
entsprechenden Befähigungsausweis ausübt (§§ 117, 123 und 135); 
2. den Befähigungsausweis beim Führen eines Fahrzeuges nicht im Original mitführt (§ 119 Abs. 2); 
3. die Bezeichnung „Kapitän“ führt, ohne ein Kapitänspatent (§ 123 Abs. 1 Z 1 oder 2) zu besitzen (§ 119 Abs. 3); 
4. als Inhaber eines Befähigungsausweises die von der Behörde vorgeschriebenen Einschränkungen nicht einhält 
(§ 124 Abs. 1); 
5. als Inhaber eines Befähigungsausweises die von der Behörde anlässlich der Erteilung des 
Befähigungsausweises oder nachträglich erteilten Auflagen oder Bedingungen, die auf Grund einer 
Beeinträchtigung der körperlichen Eignung erforderlich sind oder geworden sind, nicht einhält (§ 124 Abs. 2). 
 
(3) Für die Durchführung eines Verwaltungsstrafverfahrens gelten die Bestimmungen des § 43. 
 
 
 
310.) Schiffsbesatzungsverordnung  
BGBl II 518/2004  
 
§ 9. (1) Hat ein Besatzungsmitglied die letzte Fahrt auf einem anderen Schiff verbracht, ist als Nachweis der 
erforderlichen Ruhezeit eine Bescheinigung gemäß Anlage 3 oder eine vom Schiffsführer unterzeichnete Kopie 
der Seite über Ruhezeiten aus dem Schiffstage- oder Bordbuch des Schiffes mitzuführen, auf dem die letzte 
Reise des Besatzungsmitgliedes stattgefunden hat. Auf anderen Gewässern als Wasserstraßen ist auch eine 
vom Schiffsführer unterzeichnete andere Form der Aufzeichnung über die Ruhezeiten zulässig. 
 
(2) Die Bescheinigung ist Bestandteil des Schiffstagebuches/Bordbuches auf dem Schiff, auf dem das 
Besatzungsmitglied seine Reise neu antritt, und somit ein Dokument gemäß § 1.10 Wasserstraßen-
Verkehrsordnung und § 15 der Seen- und Fluss-Verkehrsordnung. Falsche oder nicht ordnungsgemäße 
Eintragungen sind strafbar; zumindest handelt es sich um Verwaltungsübertretungen gemäß § 42 Abs. 2 Z 5 des 
Schifffahrtsgesetzes. 
 
(3) Verantwortlich für Eintragungen in der Bescheinigung ist der Schiffsführer des Schiffes, auf dem die letzte 
Reise des Besatzungsmitgliedes stattgefunden hat. 
 
 
 
311.) Schlachtkörper-Klassifizierungs-Verordnung  
BGBl II 71/2011  
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§ 13. Eine Verwaltungsübertretung im Sinne des § 21 Abs. 2 VNG begeht, wer 

1. Schlachtkörper von Rindern entgegen den in § 1 Abs. 1 Z 1 genannten Rechtsvorschriften oder solche von 
Schweinen entgegen den in § 1 Abs. 1 Z 2 genannten Vorschriften in Verkehr bringt, 
2. das Schlachtprotokoll entgegen § 2 Abs. 1 bis 3 oder entgegen § 6 nicht erstellt oder dieses nicht über die 
vorgeschriebene Mindestaufbewahrungsdauer, die gesammelten Protokolle nicht nach Schlachttagen 
geordnet oder das Schlachtprotokoll innerhalb der einzelnen Schlachttage nicht nach fortlaufender 
Schlachtnummer chronologisch geordnet aufbewahrt, 
3. als Verfügungsberechtigter das Geburtsdatum entgegen § 2 Abs. 5 unrichtig angibt oder nicht sicherstellt, 
dass das Geburtsdatum zum Zeitpunkt der Klassifizierung bekannt ist, oder dieses entgegen § 12 Abs. 2 
unrichtig angibt, 
4. entgegen § 3 Abs. 1 oder § 7 Abs. 1 
a) die fortlaufende Schlachtnummer nicht oder unleserlich anbringt oder 
b) eine unrichtige Schlachtnummer anbringt, 
5. entgegen § 2 Abs. 4 vor der Protokollierung der Ohrmarkennummer 
a) die Ohrmarke vom Ohr des Schlachtkörpers entfernt oder 
b) das Ohr samt Ohrmarke vom Schlachtkörper trennt, 
6. entgegen Anhang V Teil A Abschnitt II der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 3 
und 4 der Verordnung (EG) Nr. 1249/2008 Schlachtkörper nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise in 
die festgelegten Kategorien einteilt, 
7. entgegen Anhang V Teil A Abschnitt III der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 in Verbindung mit Art. 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 1249/2008 Schlachtkörper nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise in 
Fleischigkeits- und Fettgewebeklassen einstuft, 
8. entgegen Art. 6 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1249/2008 das Gewicht des Schlachtkörpers nicht oder 
nicht in der vorgeschriebenen Weise ermittelt, 
9. entgegen Anhang V Teil A Abschnitt I und IV der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 in Verbindung mit Art. 13 
Abs. 3 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 1249/2008 Schlachtkörper oder Schlachtkörperhälften nicht in der 
vorgeschriebenen Weise zurichtet, 
10. Schlachtkörper nach Ablauf des nach Art. 6 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 1249/2008 vorgegebenen 
Zeitraums einstuft, kennzeichnet oder verwiegt, 
11. entgegen Art. 6 Abs. 3, 4 oder 6 der Verordnung (EG) Nr. 1249/2008 Schlachtkörper nicht oder nicht in 
der vorgeschriebenen Weise kennzeichnet, 
12. entgegen Art. 6 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 1249/2008 Markierungen oder Etikettierungen vor dem 
Entbeinen der Viertel entfernt, 
13. entgegen § 4 Schlachtkörper von Zuchtsauen, Zuchtebern oder Altschneidern nicht in der 
vorgeschriebenen Weise zurichtet, 
14. entgegen § 5 Schlachtkörper nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise nach dem ermittelten 
Muskelfleischanteil einstuft, 
15. entgegen § 7 Abs. 2 
a) Schlachtkörper von Schweinen mit einem Zweihälftengewicht von über 130 kg oder 
b) Schlachtkörper von Zuchtsauen, Zuchtebern oder von Altschneidern nicht in der vorgeschriebenen Weise 
kennzeichnet, 
16. entgegen Anhang V Teil B Abschnitt II der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 in Verbindung mit Art. 21 Abs. 
1 der Verordnung (EG) Nr. 1249/2008 Schlachtkörper nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise in die 
festgelegten Fleischigkeits- und Fettgewebeklassen einstuft, 
17. entgegen Art. 21 Abs. 3 oder 4 der Verordnung (EG) Nr. 1249/2008 Schlachtkörper nicht oder nicht in der 
vorgeschriebenen Weise kennzeichnet, 
18. entgegen Anhang V Teil B Abschnitt I und III der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 in Verbindung mit Art. 
21 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 1249/2008 Schlachtkörper nicht in der vorgeschriebenen Weise zurichtet, 
19. entgegen Art. 22 der Verordnung (EG) Nr. 1249/2008 das Warmgewicht des Schlachtkörpers nicht oder 
nicht in der vorgeschriebenen Weise ermittelt, 
20. entgegen Anhang XIa Abschnitt II der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 in Verbindung mit Art. 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 566/2008 bis zu zwölf Monate alte Rinder nicht oder nicht in der vorgeschriebenen 
Weise in die festgelegten Kategorien einstuft, 
21. entgegen § 10 Abs. 1 Protokolle vorschriftswidrig elektronisch erfasst oder aufbewahrt, 
22. entgegen § 10 Abs. 2 Daten in Protokollen erfasst, die nicht überprüfbar und nachvollziehbar sind, oder 
23. entgegen § 12 Abs. 4 als Verfügungsberechtigter nicht sicherstellt, dass das Geburtsdatum zum Zeitpunkt 
der Einstufung bekannt ist. 

  
 
 
312.) Schleusenaufsichtsverordnung  
BGBl II 417/2005  
 
§ 2. (1) Die Schleusenaufsichten sind verpflichtet, bei Verdacht einer Verwaltungsübertretung auf Grund von 
offensichtlichen technischen Mängeln an Fahrzeugen die zuständige Schifffahrtsaufsicht zu verständigen. 
 
(2) Die Schleusenaufsichten sind verpflichtet, bei Beschädigungen der Schleusenanlage die zuständige 
Schifffahrtsaufsicht und den Verfügungsberechtigten der Anlage zu verständigen. 
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(3) Die Schleusenaufsichten sind ermächtigt, bei Vorliegen eines dringenden Verdachts einer 
Verwaltungsübertretung auf Grund eigener dienstlicher Wahrnehmung sowie auf Weisung der Schifffahrtsaufsicht 
die Vorlage von Schiffsurkunden gemäß § 1.10 der Wasserstraßen-Verkehrsordnung sowie von 
Befähigungsausweisen gemäß 7. Teil des Schifffahrtsgesetzes und Schifferdienstbüchern gemäß § 6 der 
Schiffsbesatzungsverordnung, BGBl. II Nr. 518/2004, zu verlangen und Kopien an die zuständige 
Schifffahrtsaufsicht weiterzuleiten. 
 
(4) Die Schleusenaufsichten sind ermächtigt, bei Vorliegen eines dringenden Verdachts einer 
Verwaltungsübertretung auf Grund eigener dienstlicher Wahrnehmung sowie auf Weisung der Schifffahrtsaufsicht 
die für die Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens erforderlichen Daten von Schiffsführern und 
Besatzungsmitgliedern aufzunehmen und die Einhaltung der Vorschriften betreffend die Mindestbesatzung 
einschließlich der Ruhezeiten zu kontrollieren. 
 
(5) Die Schleusenaufsichten sind verpflichtet, auf Weisung der Schifffahrtsaufsicht die Erfüllung von 
schifffahrtspolizeilichen Anordnungen zu überprüfen. 
 
(6) Die Schleusenaufsichten sind mit der Kontrolle von Schifferdienstbüchern und der Eintragung von 
Kontrollvermerken gemäß § 6 Abs. 2 der Schiffsbesatzungsverordnung, BGBl. II Nr. 518/2004, beauftragt. 
 
 
 
313.) Schülerbeihilfengesetz 1983  
BGBl 455/1983 idF BGBl I 75/2001  
 
§ 23. Wer wissentlich unwahre oder unvollständige Angaben macht und dadurch eine Beihilfe erlangt oder zu 
erlangen sucht und wer hierbei wissentlich Hilfe leistet, macht sich einer Verwaltungsübertretung schuldig und 
wird mit einer Geldstrafe bis zu 2.180 € oder mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen bestraft, falls die Tat nicht 
nach anderen Bestimmungen mit strengeren Strafen bedroht ist. 
 
 
 
314.) Schulpflichtgesetz 1985  
BGBl 76/1985 idF BGBl I 77/2013  
 
§ 24. (1) Die Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, für die Erfüllung der Schulpflicht, 
insbesondere für den regelmäßigen Schulbesuch und die Einhaltung der Schulordnung durch den Schüler bzw. in 
den Fällen der §§ 11, 13 und 22 Abs. 4 für die Ablegung der dort vorgesehenen Prüfungen zu sorgen. 
Minderjährige Schulpflichtige treten, sofern sie das 14. Lebensjahr vollendet haben, hinsichtlich dieser Pflichten 
neben die Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten. Sofern es sich um volljährige Berufsschulpflichtige 
handelt, treffen sie diese Pflichten selbst. 
 
(2) Die Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten eines der allgemeinen Schulpflicht unterliegenden Kindes 
sind weiters nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit verpflichtet, das Kind für den Schulbesuch in gehöriger 
Weise, insbesondere auch mit den notwendigen Schulbüchern, Lern- und Arbeitsmitteln, soweit diese nicht von 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts beigestellt werden, auszustatten. Ferner sind sie verpflichtet, die zur 
Führung der Schulpflichtmatrik (§ 16) erforderlichen Anzeigen und Auskünfte zu erstatten. 
 
(3) Berufsschulpflichtige sind vom Lehrberechtigten (vom Leiter des Ausbildungsbetriebes) bei der Leitung der 
Berufsschule binnen zwei Wochen ab Beginn oder Beendigung des Lehrverhältnisses oder des 
Ausbildungsverhältnisses an- bzw. abzumelden. Sofern der Berufsschulpflichtige minderjährig ist und im Haushalt 
des Lehrberechtigten wohnt, tritt dieser hinsichtlich der im Abs. 1 genannten Pflichten an die Stelle der Eltern 
oder sonstigen Erziehungsberechtigten. Inwieweit der Lehrberechtigte oder der Inhaber einer 
Ausbildungseinrichtung ansonsten für die Erfüllung der Berufsschulpflicht verantwortlich ist, richtet sich nach dem 
Berufsausbildungsgesetz. 
 
(4) Die Nichterfüllung der in den Abs. 1 bis 3 angeführten Pflichten, hinsichtlich der Pflicht zum regelmäßigen 
Schulbesuch jedoch erst nach erfolgloser Durchführung der Maßnahmen gemäß § 24a Abs. 2 bis 6, stellt eine 
Verwaltungsübertretung dar und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 440 €, im Fall 
der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
 
 
315.) Schutz der Grundwasservorkommen - Salzburger Becken, Lammertal  
BGBl 315/1980  
 
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung werden gemäß § 137 des 
Wasserrechtsgesetzes unbeschadet einer allfälligen strafgerichtlichen Ahndung als Verwaltungsübertretung mit 
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einer Geldstrafe bis zu 20.000,- Schilling bestraft. Hat der Täter vorsätzlich gehandelt oder ist er schon wiederholt 
straffällig geworden, so kann neben der Geldstrafe auch auf eine Arreststrafe bis zu 2 Monaten erkannt werden. 
 
 
 
316.) Schutz der olympischen Embleme und Bezeichnungen  
BGBl 15/1992  
 
§ 4. (1) Wer 

1. gegen § 3 verstößt oder 
2. in einem Druckwerk Embleme oder Bezeichnungen (§ 1) auf eine Weise verwendet, die geeignet ist, den 
Anschein einer Veröffentlichung zu erwecken, die von einem Berechtigten gemäß § 2 herrührt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde in den Fällen der Z 1 mit einer 
Geldstrafe bis zu 100.000 Schilling, in den Fällen der Z 2 mit einer Geldstrafe bis zu 300.000 Schilling zu 
bestrafen. 
 
(2) Druckwerke gemäß Abs. 1 Z 2 sind für verfallen zu erklären. 
 
(3) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 liegt nicht vor, wenn die Tat den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 
 
 
317.) BVG Schutz der persönlichen Freiheit  
BGBl 684/1988  
 
Art. 2. (1) Die persönliche Freiheit darf einem Menschen in folgenden Fällen auf die gesetzlich vorgeschriebene 
Weise entzogen werden: 

1. wenn auf Grund einer mit Strafe bedrohten Handlung auf Freiheitsentzug erkannt worden ist; 
2. wenn er einer bestimmten, mit gerichtlicher oder finanzbehördlicher Strafe bedrohten Handlung verdächtig 
ist, 
a) zum Zwecke der Beendigung des Angriffes oder zur sofortigen Feststellung des Sachverhalts, sofern der 
Verdacht im engen zeitlichen Zusammenhang mit der Tat oder dadurch entsteht, dass er einen bestimmten 
Gegenstand innehat, 
b) um ihn daran zu hindern, sich dem Verfahren zu entziehen oder Beweismittel zu beeinträchtigen, oder 
c) um ihn bei einer mit beträchtlicher Strafe bedrohten Handlung an der Begehung einer gleichartigen 
Handlung oder an der Ausführung zu hindern; 
3. zum Zweck seiner Vorführung vor die zuständige Behörde wegen des Verdachtes einer 
Verwaltungsübertretung, bei der er auf frischer Tat betreten wird, sofern die Festnahme zur Sicherung der 
Strafverfolgung oder zur Verhinderung weiteren gleichartigen strafbaren Handelns erforderlich ist; 
4. um die Befolgung einer rechtmäßigen Gerichtsentscheidung oder die Erfüllung einer durch das Gesetz 
vorgeschriebenen Verpflichtung zu erzwingen; 
5. wenn Grund zur Annahme besteht, daß er eine Gefahrenquelle für die Ausbreitung ansteckender 
Krankheiten sei oder wegen psychischer Erkrankung sich oder andere gefährde; 
6. zum Zweck notwendiger Erziehungsmaßnahmen bei einem Minderjährigen; 
7. wenn dies notwendig ist, um eine beabsichtigte Ausweisung oder Auslieferung zu sichern. 

 
(2) Niemand darf allein deshalb festgenommen oder angehalten werden, weil er nicht in der Lage ist, eine 
vertragliche Verpflichtung zu erfüllen. 
 
 
 
318.) Schutz der Wasservorkommen - Hochschwabgebiet  
BGBl 345/1973  
 
§ 11. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung werden gemäß § 137 des 
Wasserrechtsgesetzes unbeschadet einer allfälligen strafgerichtlichen Ahndung als Verwaltungsübertretung mit 
einer Geldstrafe bis zu 20.000,- Schilling bestraft. Hat der Täter vorsätzlich gehandelt oder ist er schon wiederholt 
straffällig geworden, so kann neben der Geldstrafe auch auf eine Arreststrafe bis zu 2 Monaten erkannt werden. 
 
 
 
319.) Schleusenaufsichtsverordnung  
BGBl II 417/2005  
 
§ 2. (1) Die Schleusenaufsichten sind verpflichtet, bei Verdacht einer Verwaltungsübertretung auf Grund von 
offensichtlichen technischen Mängeln an Fahrzeugen die zuständige Schifffahrtsaufsicht zu verständigen. 
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(2) Die Schleusenaufsichten sind verpflichtet, bei Beschädigungen der Schleusenanlage die zuständige 
Schifffahrtsaufsicht und den Verfügungsberechtigten der Anlage zu verständigen. 
 
(3) Die Schleusenaufsichten sind ermächtigt, bei Vorliegen eines dringenden Verdachts einer 
Verwaltungsübertretung auf Grund eigener dienstlicher Wahrnehmung sowie auf Weisung der Schifffahrtsaufsicht 
die Vorlage von Schiffsurkunden gemäß § 1.10 der Wasserstraßen-Verkehrsordnung sowie von 
Befähigungsausweisen gemäß 7. Teil des Schifffahrtsgesetzes und Schifferdienstbüchern gemäß § 6 der 
Schiffsbesatzungsverordnung, BGBl. II Nr. 518/2004, zu verlangen und Kopien an die zuständige 
Schifffahrtsaufsicht weiterzuleiten. 
 
(4) Die Schleusenaufsichten sind ermächtigt, bei Vorliegen eines dringenden Verdachts einer 
Verwaltungsübertretung auf Grund eigener dienstlicher Wahrnehmung sowie auf Weisung der Schifffahrtsaufsicht 
die für die Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens erforderlichen Daten von Schiffsführern und 
Besatzungsmitgliedern aufzunehmen und die Einhaltung der Vorschriften betreffend die Mindestbesatzung 
einschließlich der Ruhezeiten zu kontrollieren. 
 
(5) Die Schleusenaufsichten sind verpflichtet, auf Weisung der Schifffahrtsaufsicht die Erfüllung von 
schifffahrtspolizeilichen Anordnungen zu überprüfen. 
 
(6) Die Schleusenaufsichten sind mit der Kontrolle von Schifferdienstbüchern und der Eintragung von 
Kontrollvermerken gemäß § 6 Abs. 2 der Schiffsbesatzungsverordnung, BGBl. II Nr. 518/2004, beauftragt. 
 
 
 
320.) Seeschiffahrts-Erfüllungsgesetz  
BGBl 387/1996 idF BGBl I 32/2002  
 
§ 15. (1) Behörde im Sinne dieses Bundesgesetzes - ausgenommen für Verwaltungsstrafverfahren - ist der 
Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst. 
 
(2) Für Verwaltungsstrafverfahren nach diesem Bundesgesetz ist die Bezirksverwaltungsbehörde zuständig, in 
deren Sprengel die Geschäftsstelle der Reederei (§ 17 Abs. 1 des Seeschiffahrtsgesetzes, BGBl. Nr. 174/1981 in 
der jeweils geltenden Fassung) liegt. 
 
(3) Die Kosten für die Tätigkeiten der Klassifikationsgesellschaften, einschließlich der in § 5 genannten 
Überprüfungen, Untersuchungen, Besichtigungen, Anmarkungen und Ausstellung von Zeugnissen und Gutachten 
sind vom Reeder zu tragen. 
 
(4) Hat die Behörde wegen eines österreichischen Seeschiffes Amtshandlungen im Ausland durchzuführen, sind 
deren Kosten, einschließlich der Reise- und Aufenthaltskosten, der Behörde vom Reeder zu ersetzen. 
 
(5) Hat die Behörde wegen der Kontrolle von Klassifikationsgesellschaften Amtshandlungen im Ausland 
durchzuführen, sind deren Kosten, einschließlich der Reise- und Aufenthaltskosten, der Behörde von der 
Klassifikationsgesellschaft zu ersetzen. 
 
§ 16. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, begeht, auch wenn die Tat im Ausland begangen wird, eine Verwaltungsübertretung und ist mit 
Geldstrafe bis zu 7.267 Euro zu bestrafen, wer 

1. als Reeder eines österreichischen Seeschiffes der Verpflichtung nicht nachkommt, das Seeschiff in einem 
solchen Zustand zu erhalten, dass es den Bestimmungen des SOLAS-, MARPOL- oder LOAD LINE-
Übereinkommens sowie der auf Grund der §§ 6 und 7 erlassenen Verordnungen und Bewilligungen entspricht 
(§ 12 Abs. 1); 
2. als Reeder eines österreichischen Seeschiffes dieses ohne die nach dem SOLAS-, MARPOL- und LOAD 
LINE-Übereinkommen erforderlichen Zeugnisse zur Seeschiffahrt verwendet (§ 12 Abs. 2); 
3. als Reeder eines österreichischen Seeschiffes nicht dafür Sorge trägt, daß die nach dem LOAD LINE-
Übereinkommen vorgesehenen Freibordzeichen und Lademarken dauerhaft und deutlich sichtbar am 
Seeschiff angebracht werden (§ 12 Abs. 3); 
4. als Reeder eines österreichischen Seeschiffes nicht dafür Sorge trägt, daß es nach den Bestimmungen des 
STCW-Übereinkommens sowie der auf Grund der §§ 7 und 11 erlassenen Verordnungen besetzt oder eine 
jederzeitige wirksame Verständigung zwischen den Besatzungsmitgliedern gewährleistet ist (§ 12 Abs. 4); 
5. als Reeder eines österreichischen Seeschiffes der Aufforderung der Behörde, dem Kapitän die Führung 
des Seeschiffes zu entziehen, nicht ehestmöglich nachkommt (§ 12 Abs. 8); 
6. als Reeder eines österreichischen Seeschiffes die Behörde von einem Unfall, den ein österreichisches 
Seeschiff erleidet oder der von einem österreichischen Seeschiff verursacht wird, nicht ehestmöglich 
verständigt oder die zur Aufklärung des Unfalles zur Verfügung stehenden Unterlagen nicht vorlegt (§ 13); 
7. als Kapitän eines österreichischen Seeschiffes die im SOLASund MARPOL-Übereinkommen vorgesehenen 
Tagebücher nicht führt (§ 12 Abs. 5); 
8. als Kapitän eines österreichischen Seeschiffes mit diesem ausläuft, obwohl am Seeschiff nicht die nach 
dem LOAD LINE-Übereinkommen vorgesehenen Freibordzeichen und Lademarken angebracht sind oder das 
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Seeschiff nicht über die nach dem SOLAS-, MARPOL- und LOAD LINE-Übereinkommen erforderlichen 
Zeugnisse verfügt (§ 12 Abs. 6); 
9. als Kapitän eines österreichischen Seeschiffes gegen die Bestimmungen des SOLAS-, MARPOL-, LOAD 
LINE-, COLREG- oder des STCW-Übereinkommens oder der auf Grund der §§ 6, 7, 10 und 11 erlassenen 
Verordnungen und Bewilligungen verstößt (§ 12 Abs. 7); 
10. als Kapitän eines österreichischen Seeschiffes dem Reeder einen Unfall, den ein österreichisches 
Seeschiff erleidet oder der von einem österreichischen Seeschiff verursacht wird, nicht unverzüglich mitteilt (§ 
13); 
11. nach einer Besichtigung oder Überprüfung eines Seeschiffes an der Bauausführung, dem Schiffskörper, 
der Maschinenanlage, den Steuer-, Regel- und Überwachungseinrichtungen, der Ausrüstung, der allgemeinen 
Anordnung, den Werkstoffen und den Materialstärken, auf die sich die Besichtigung oder Überprüfung 
erstreckt hat, ohne Bewilligung der Behörde gemäß § 6 Änderungen vornimmt (§ 3 Abs. 2). 

 
(2) Wurde gegen den Kapitän eines österreichischen Seeschiffes ein Verwaltungsstrafverfahren wegen einer 
Verwaltungsübertretung eingeleitet, so ist der Reeder - im Falle einer juristischen Person das zur Vertretung nach 
außen befugte Organ - als Vertreter bzw. Zustellungsbevollmächtigter gemäß § 10 AVG bzw. § 9 Zustellgesetz, 
BGBl. Nr. 200/1982 in der jeweils geltenden Fassung, anzusehen. Dies gilt nicht, wenn der Kapitän im Einzelfall 
eine andere Person mit dem Wohnsitz im Inland als Vertreter bzw. Zustellungsbevollmächtigten gemäß § 10 AVG 
bzw. § 9 Zustellgesetz, BGBl. Nr. 200/1982 in der jeweils geltenden Fassung, bevollmächtigt. 
 
(3) Verstößt der Kapitän eines österreichischen Seeschiffes gegen die Bestimmungen des SOLAS-, MARPOL-, 
LOAD LINE- oder COLREG-Übereinkommens in den Hoheitsgewässern eines anderen Staates, der dem 
SOLAS-, MARPOL-, LOAD LINE- oder COLREG-Übereinkommen angehört, und hat dieser Staat den Kapitän 
wegen dieser Handlung bestraft, ist die ausländische Strafe in die von der Behörde zu verhängende 
einzurechnen oder von der Verhängung abzusehen, wenn die von der Behörde zu verhängende Strafe 
gegenüber der ausländischen nicht ins Gewicht fiele. 
 
(4) Die Durchführung eines Verwaltungsstrafverfahrens gemäß Abs. 1 steht der Erlassung und Vollstreckung 
eines Bescheides, mit dem der Auftrag erteilt wird, einen Zustand zu beseitigen, der den Vorschriften des 
SOLAS-, MARPOL- oder LOAD LINE-Übereinkommens oder den auf Grund der §§ 6 und 7 erlassenen 
Verordnungen und Bewilligungen zuwiderläuft, nicht entgegen. 
 
(5) Die wegen Verwaltungsübertretungen nach diesem Bundesgesetz eingehobenen Strafgelder fließen dem 
Bund zu. 
 
 
 
321.) Seeschifffahrtsgesetz  
BGBl 174/1981 BGBl I 96/2013  
 
§ 54. (1) Einer Verwaltungsübertretung, auch wenn die Tat im Ausland begangen wurde, macht sich schuldig und 
ist mit einer Geldstrafe bis zu 2.180 Euro zu bestrafen, wer gegen die Vorschriften dieses Bundesgesetzes oder 
der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen verstößt. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 begeht, wer 

1. ohne Zulassung zur Seeschifffahrt die österreichische Seeflagge führt (§ 3 Abs. 1); 
2. ohne Zulassung zur Seeschifffahrt auf die österreichische Nationalität eines Seeschiffes hinweist (§ 3 Abs. 
2 dritter Satz); 
3. als Eigentümer eines österreichischen Seeschiffes die Seeflagge eines anderen Staates führt (§ 3 Abs. 1); 
4. als Eigentümer eines österreichischen Seeschiffes dessen Namen bzw. den Namen des Registerhafens 
“Wien” nicht an den im § 4 Abs. 3 bzw. § 12 Abs. 1 angeführten Stellen oder nicht in der im § 4 Abs. 4 
genannten Art anbringt; 
5. als Eigentümer eines österreichischen Seeschiffes eine Änderung des Namens ohne Genehmigung des 
Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie vornimmt (§ 4 Abs. 5); 
6. als Eigentümer eines österreichischen Seeschiffes nicht dafür Sorge trägt, dass der Seebrief und die 
Versicherungsbescheinigung stets an Bord mitgeführt werden (§ 7 Abs. 4, § 18); 
7. als Eigentümer eines österreichischen Seeschiffes im Falle des Erlöschens bzw. des Widerrufes der 
Zulassung nicht binnen sechs Wochen den Seebrief dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 
Technologie zurückstellt (§ 10 Abs. 8); 
8. bis 13. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 46/2012) 
14. als Reeder eines österreichischen Seeschiffes gegen die Versorgung der an Bord befindlichen Personen 
im Krankheitsfall (§ 34) sowie gegen die in den hiezu erlassenen Verordnungen enthaltenen Bestimmungen 
verstößt; 
15. als Kapitän eines österreichischen Seeschiffes die Seeflagge eines anderen Staates führt (§ 3 Abs. 1); 
16. bis 25 (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 46/2012) 
26. als Kapitän eines österreichischen Seeschiffes gegen die Versorgung der an Bord befindlichen Personen 
im Krankheitsfall (§ 34) sowie gegen die in den hiezu erlassenen Verordnungen enthaltenen Bestimmungen 
verstößt; 
27. bis 30 (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 46/2012) 
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31. als an Bord eines österreichischen Seeschiffes befindliche Person die Anweisungen des Kapitäns nicht 
befolgt, die von ihm zur Aufrechterhaltung der Ordnung an Bord sowie zur Vermeidung einer Gefahr für die 
körperliche Sicherheit der Menschen oder der Beschädigung von Sachen erteilt werden (§ 22). 

 
(3) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Behörde nicht zu ahnden, wenn sie den Tatbestand 
einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden Handlung bilden. 
 
(4) Wurde gegen ein Besatzungsmitglied eines österreichischen Seeschiffes ein Verwaltungsstrafverfahren 
wegen einer Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 eingeleitet, so gilt der Eigentümer als Vertreter im Sinne des 
§ 10 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG, BGBl. Nr. 51/1991, und als 
Zustellungsbevollmächtigter im Sinne des § 9 des Zustellgesetzes – ZustG, BGBl. Nr. 200/1982. Dies gilt nicht, 
soweit sich das Besatzungsmitglied im Einzelfall durch eine andere Person mit Wohnsitz im Inland vertreten lässt 
oder einer solchen Person eine Zustellungsvollmacht erteilt hat. 
 
(5) Die Durchführung eines Verwaltungsstrafverfahrens gemäß Abs. 1 steht der Erlassung und Vollstreckung 
eines Bescheides, mit dem der Auftrag erteilt wird, einen den Vorschriften dieses Bundesgesetzes 
zuwiderlaufenden Zustand zu beseitigen, nicht entgegen. 
 
(6) Die wegen Verwaltungsübertretungen nach diesem Bundesgesetz eingehobenen Strafgelder fließen dem 
Bund zu und sind zur Fürsorge für Seeleute zu verwenden. 
 
§ 55. (1) Behörde für Verwaltungsstrafverfahren ist die Bezirksverwaltungsbehörde. 
 
(2) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 96/2013) 
 
 
 
322.) Seilbahngesetz 2003  
BGBl I 103/2003 idF BGBl I 83/2007  
 
§ 113. (1) Wer den Bestimmungen der §§ 53, 55, 56, 106, 107 und 108 zuwider handelt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde mit einer Geldstrafe bis zu 3.000 € zu bestrafen. 
 
(2) Wer als Organ oder Bediensteter eines Seilbahnunternehmens trotz Ermahnung den Bestimmungen der §§ 
81, 83, 84, 86, 87, 88 und 99 bis 105, den Bestimmungen der Verordnungen, den Bestimmungen der 
Betriebsvorschrift oder den auf Grund dieses Bundesgesetzes oder einer Verordnung ergehenden sonstigen 
behördlichen Anordnungen nicht Folge leistet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde mit 
einer Geldstrafe bis zu 8.000 €, zu bestrafen. 
 
§ 114. Wer eine Seilbahnanlage ohne die erforderliche Baugenehmigung oder Betriebsbewilligung baut, 
verändert oder betreibt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde mit einer Geldstrafe bis zu 
10.000 €, zu bestrafen. 
 
§ 115. Wer seinen Verpflichtungen gemäß §§ 49 und 51 nicht nachkommt, begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist von der Behörde mit einer Geldstrafe bis zu 10.000 €, zu bestrafen. 
 
§ 116. Wer entgegen §§ 61 Abs. 1 und 67 Abs. 1 Sicherheitsbauteile oder Teilsysteme in Verkehr bringt oder auf 
einem Bauteil eine CE-Kennzeichnung anbringt, ohne dass in diesen Fällen die Voraussetzungen gegeben sind, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde mit einer Geldstrafe bis zu 8.000 €, im 
Wiederholungsfall mit einer Geldstrafe bis zu 15.000 €, zu bestrafen. 
 
 
 
323.) Sicherheitskontrollgesetz 2013  
BGBl I 42/2013  
 
§ 24. (1) Sofern dies zur Wahrung der Einhaltung der Meldepflichten gemäß § 5 oder der 
Genehmigungsvoraussetzungen gemäß § 12 erforderlich ist, hat der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und 
Jugend Personen oder Gesellschaften im Sinne von § 23 Abs. 1 die Bestellung eines oder mehrerer 
verantwortlicher Beauftragter mit Bescheid aufzutragen, dem oder denen für das gesamte Unternehmen oder für 
bestimmte räumlich oder sachlich abgegrenzte Bereiche des Unternehmens die Verantwortung für die Einhaltung 
des 2. und 4. Abschnitts dieses Bundesgesetzes einschließlich der auf seiner Grundlage erlassenen 
Verordnungen und Bescheide sowie des unmittelbar anwendbaren Rechts der Europäischen Union im Sinne von 
§ 1 Abs. 1 Z 4 obliegt. 
 
(2) Zu verantwortlichen Beauftragten können nur natürliche Personen bestellt werden, die 

1. alle Voraussetzungen gemäß § 9 Abs. 4 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl. Nr. 52, erfüllen und 
2. als verlässlich im Sinne des § 51 AußWG 2011 anzusehen sind. 
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(3) Die Bestellung eines verantwortlichen Beauftragten gemäß Abs. 1 ist dem Bundesminister für Wirtschaft, 
Familie und Jugend unverzüglich nach Zustellung des Bescheides gemäß Abs. 1 anzuzeigen. 
 
(4) Eine Person oder Gesellschaft kann auch von sich aus einen oder mehrere verantwortliche Beauftragte 
bestellen. In diesem Fall ist die Bestellung dem Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend unverzüglich 
anzuzeigen. 
 
(5) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend hat die Abberufung einer bestellten Person mit 
Bescheid aufzutragen, wenn diese Person nicht allen Voraussetzungen gemäß Abs. 1 und 2 entspricht oder 
nachträglich Umstände eintreten, durch die zumindest eine dieser Voraussetzungen nicht mehr gegeben ist. 
 
(6) Sofern ein oder mehrere verantwortliche Beauftragte gemäß den Abs. 1 oder 4 bestellt wurden, kommt diesen 
die Verantwortung für die Einhaltung der in Abs. 1 genannten Bestimmungen einschließlich der zollamtlichen 
Abfertigung zu. 
 
(7) Sofern dies zur Wahrung der Einhaltung der in Abs. 1 genannten Bestimmungen erforderlich ist, ist die 
Bearbeitung eines Antrags oder einer Meldung von der Bestellung eines verantwortlichen Beauftragten im Sinne 
von Abs. 1 abhängig zu machen. 
 
§ 26. (1) Wer vorsätzlich seine Pflichten gemäß der Verordnung (Euratom) Nr. 302/2005 verletzt, 

1. die Meldung der grundlegenden technischen Merkmale gemäß Art. 3 und 4 zu erstatten; 
2. die Meldung des Tätigkeitsrahmenprogramms gemäß Art. 5 zu erstatten; 
3. Buchungs- und Betriebsprotokolle gemäß Art. 7 bis 9 zu führen; 
4. Berichte und Aufstellungen gemäß Art. 10 bis 18 zu übermitteln; 
5. Meldungen über Einfuhr, Eingang, Ausfuhr oder Versand gemäß Art. 20 bis 23 zu erstatten, oder 
6. Meldungen gemäß den besonderen Vorschriften der Art. 24 bis 32 zu erstatten, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen oder mit einer 
Geldstrafe bis zu 40.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Ebenso zu bestrafen ist, wer vorsätzlich 

1. Auskunfts- oder Meldepflichten gemäß § 5 verletzt; 
2. ohne eine gemäß § 7 erforderliche Genehmigung mit Kernmaterial umgeht oder den Auflagen oder 
Bedingungen einer solchen Genehmigung nicht entspricht; 
3. die ihm gemäß § 21 aufgetragenen Auskünfte, Berichte oder Nachweise nicht oder nicht ordnungsgemäß 
erbringt oder einer der in § 21 Abs. 6 genannten Verpflichtungen zuwiderhandelt oder 
4. die Aufzeichnungspflicht gemäß § 22 Abs. 1 oder die Aufbewahrungspflicht gemäß § 22 Abs. 4 verletzt. 

 
(3) Wer fahrlässig eine der in den Abs. 1 und 2 bezeichneten Handlungen begeht, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 25.000 Euro zu bestrafen. 
 
(4) In den Fällen der Abs. 1 und 2 ist auch der Versuch strafbar. 
 
(5) In den Fällen der Abs. 1 bis 4 ist zur Durchführung des Verwaltungsstrafverfahrens in erster Instanz die 
Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, jedoch die Landespolizeidirektion zuständig. 
 
(6) Eine Verwaltungsübertretung gemäß den Abs. 1 bis 4 liegt nicht vor, wenn die Tat den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 
 
 
324.) Sicherheitspolizeigesetz  
BGBl 566/1991 idF BGBl I 161/2013 
 
§ 36. (1) Ist auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen, es werde an einem bestimmten Ort eine allgemeine 
Gefahr für Leben oder Gesundheit mehrerer Menschen oder für Eigentum oder Umwelt in großem Ausmaß 
entstehen, so hat die Sicherheitsbehörde das Betreten des Gefahrenbereiches und den Aufenthalt in ihm mit 
Verordnung zu verbieten und die Nichtbefolgung als Verwaltungsübertretung zu erklären. 
 
(2) Besteht an einem bestimmten Ort bereits eine allgemeine Gefahr im Sinne des Abs. 1, so hat die 
Sicherheitsbehörde mittels Verordnung das Verlassen des Gefahrenbereiches anzuordnen, dessen Betreten zu 
untersagen und die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes zu ermächtigen, jedermann aus dem 
Gefahrenbereich zu weisen. 
 
(3) Verordnungen gemäß Abs. 1 haben Tag und Uhrzeit ihres Inkrafttretens zu bestimmen. Sie sind auf eine 
Weise kundzumachen, die geeignet erscheint, einen möglichst weiten Kreis potentiell Betroffener zu erreichen, 
wie etwa durch Anschlag oder Verlautbarung in Medien. Sie sind aufzuheben, sobald eine Gefährdung nicht mehr 
zu befürchten ist, und treten jedenfalls drei Monate nach ihrem Wirksamwerden außer Kraft. 
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(4) Verordnungen gemäß Abs. 2 sind in geeigneter Weise, wie etwa mittels Megaphon kundzumachen und treten 
unmittelbar nach ihrer Verlautbarung in Kraft. Die Sicherheitsbehörde hat dafür zu sorgen, dass die Untersagung 
des Betretens möglichen Betroffenen zur Kenntnis gelangt. Die Verordnung ist aufzuheben, sobald keine Gefahr 
mehr besteht, und tritt jedenfalls sechs Stunden nach ihrer Erlassung außer Kraft. 
 
§ 47. (1) Jeder nach § 45 Festgenommene oder nach § 46 Vorgeführte hat das Recht, dass auf sein Verlangen 
ohne unnötigen Aufschub und nach seiner Wahl ein Angehöriger, in den Fällen des § 45 Abs. 1 Z 1 und des § 46 
auch ein Rechtsbeistand, von der Festnahme (Vorführung) verständigt wird. Bei der Festnahme (Vorführung) und 
Anhaltung ist auf die Achtung der Menschenwürde des Betroffenen und auf die möglichste Schonung seiner 
Person Bedacht zu nehmen. 
 
(2) Für die Anhaltung von Menschen nach diesem Bundesgesetz oder nach der Strafprozessordnung gilt § 53c 
Abs. 1 und 2 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 (VStG), BGBl. Nr. 52/1991. 
 
(3) Die Hausordnung für solche Anhaltungen in Hafträumen der Sicherheitsbehörden hat der Bundesminister für 
Inneres im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz mit Verordnung zu erlassen. In der Hausordnung 
sind die Rechte und Pflichten der Häftlinge unter Bedachtnahme auf die Gewährleistung der körperlichen 
Sicherheit der Angehaltenen, die Aufrechterhaltung der Ordnung in den Hafträumen sowie unter Berücksichtigung 
der in Hafträumen bestehenden räumlichen und personellen Gegebenheiten zu regeln. 
 
§ 49. (1) Die Sicherheitsbehörden sind befugt, zur Abwehr in außergewöhnlich großem Umfang auftretender 
allgemeiner Gefahren für Leben, Gesundheit oder Vermögen von Menschen mit Verordnung allgemeine 
Anordnungen zu treffen. Hierbei haben sie zur Durchsetzung entweder unmittelbare Zwangsgewalt oder 
Verwaltungsstrafe anzudrohen. 
 
(2) Mit der Ausübung von Befehls- und Zwangsgewalt dürfen durch solche Verordnungen nur Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes betraut werden; andere als die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen 
Befugnisse dürfen ihnen nicht eingeräumt werden. 
 
(3) Die Verordnung ist aufzuheben, sobald der Grund zu ihrer Erlassung weggefallen ist. 
 
§ 49b. Menschen, die Verwaltungsübertretungen nach §§ 81 oder 82, nach dem Pyrotechnikgesetz 2010 
(PyroTG 2010), BGBl. I Nr. 131/2009, nach Art. III Abs. 1 Z 4 des Einführungsgesetzes zu den 
Verwaltungsverfahrensgesetzen 2008 (EGVG), BGBl. I Nr. 87, oder nach § 3 des Abzeichengesetzes 1960, 
BGBl. Nr. 84, in unmittelbarem Zusammenhang mit Sportgroßveranstaltungen begangen haben, und von denen 
aufgrund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass sie auch in unmittelbarem Zusammenhang mit künftigen 
Sportgroßveranstaltungen solche Verwaltungsübertretungen begehen werden, können von der 
Sicherheitsbehörde vorgeladen werden, um über das rechtskonforme Verhalten bei solchen Veranstaltungen 
nachweislich belehrt zu werden. § 19 AVG gilt. 
 
§ 58b. (1) Die Sicherheitsbehörden sind ermächtigt, sich für die Administration des Vollzugs und die 
Evidenthaltung der in Hafträumen der Landespolizeidirektionen oder Bezirksverwaltungsbehörden angehaltenen 
Menschen der automationsunterstützten Datenverarbeitung zu bedienen. Zu diesen Zwecken dürfen die 
zuständigen Stellen auch Daten über angehaltene Menschen einschließlich eines anlässlich der Aufnahme 
anzufertigenden Lichtbildes in einem vom Bundesminister für Inneres betriebenen Informationsverbundsystem 
automationsunterstützt verwenden, soweit sie sich auf strafbare Handlungen oder auch für den Vollzug relevante 
Lebensumstände einschließlich ihres Gesundheitszustandes und ihrer ethnischen oder religiösen Zugehörigkeit 
beziehen. 
 
(2) Die Übermittlung von Daten ist an das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl und das 
Bundesverwaltungsgericht zur Durchführung von Asylverfahren, an Fremdenpolizeibehörden zur Durchführung 
fremdenpolizeilicher Verfahren, an Sicherheitsbehörden für Aufgaben der Sicherheitspolizei und im Dienste der 
Strafjustiz, an Staatsanwaltschaften und ordentliche Gerichte für Zwecke der Strafrechtspflege und an 
Justizanstalten nach Maßgabe des Strafvollzugsgesetzes oder der sonst für Anhaltung in der Justizanstalt 
maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig. Anderen Behörden ist Auskunft zu erteilen, ob sich ein 
bestimmter Mensch in Haft befindet, wenn dies eine wesentliche Voraussetzung für die Wahrnehmung einer 
diesen gesetzlich übertragenen Aufgabe ist. Nahen Angehörigen und Lebensgefährten, die persönlich 
vorsprechen und ihre Identität nachweisen, ist neben der Tatsache der Anhaltung auch der Betrag einer allenfalls 
ausständigen Geldstrafe bekanntzugeben; im Übrigen sind Übermittlungen nur zulässig, wenn hierfür eine 
ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung besteht. 
 
(3) Bei der Überstellung eines Menschen von einer Justizanstalt in einen Haftraum der Landespolizeidirektion 
oder Bezirksverwaltungsbehörde hat die Justizanstalt den Sicherheitsbehörden alle Daten zu übermitteln, die für 
den Vollzug benötigt werden. 
 
(4) Lichtbilder sind bei Entlassung des Betroffenen zu löschen. Daten von Häftlingen, die nach dem 
Verwaltungsstrafgesetz oder wegen eines Finanzvergehens angehalten werden, sind nach Ablauf von zwei 
Jahren ab Entlassung des Betroffenen zu löschen. Alle anderen Daten sind nach Ablauf von drei Jahren ab 
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Entlassung für Zugriffe der Behörden zu sperren. Nach Ablauf von zwei weiteren Jahren sind die Daten auch 
physisch zu löschen. 
 
§ 60. (1) Die Landespolizeidirektionen haben für Zwecke der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
der öffentlichen Ordnung eine Evidenz der wegen Übertretungen nach den §§ 81 bis 84 verhängten Strafen zu 
führen und hiefür die ihnen gemäß Abs. 2 übermittelten personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 
 
(2) Bezirksverwaltungsbehörden und Landespolizeidirektionen, die ein Verwaltungsstrafverfahren wegen 
Verdachtes einer Übertretung nach den §§ 81 bis 84 geführt haben, sind im Falle einer rechtskräftigen Bestrafung 
ermächtigt, folgende Daten zu ermitteln und diese für eine Verarbeitung gemäß Abs. 1 zu übermitteln: 
 
Namen, Geschlecht, frühere Namen, Geburtsdatum sowie Geburtsort und Wohnanschrift des Bestraften; 
Aktenzeichen, Übertretungsnorm, Strafart und Strafausmaß, entscheidende Behörde, Datum der Strafverfügung 
oder des Straferkenntnisses sowie Datum des Eintrittes der Rechtskraft. 
 
(3) Personenbezogene Daten, die gemäß Abs. 1 verarbeitet werden, sind fünf Jahre nach Eintritt der Rechtskraft 
zu löschen. 
 
§ 81. (1) Wer durch besonders rücksichtsloses Verhalten die öffentliche Ordnung ungerechtfertigt stört, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 350 Euro zu bestrafen. Anstelle einer Geldstrafe kann 
bei Vorliegen erschwerender Umstände eine Freiheitsstrafe bis zu einer Woche, im Wiederholungsfall bis zu zwei 
Wochen verhängt werden. 
 
(2) Von der Festnahme eines Menschen, der bei einer Störung der öffentlichen Ordnung auf frischer Tat betreten 
wurde und der trotz Abmahnung in der Fortsetzung der strafbaren Handlung verharrt oder sie zu wiederholen 
sucht (§ 35 Z 3 VStG), haben die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes abzusehen, wenn die Fortsetzung 
oder Wiederholung der Störung durch Anwendung eines oder beider gelinderer Mittel (Abs. 3) verhindert werden 
kann. 
 
(3) Als gelindere Mittel kommen folgende Maßnahmen der unmittelbaren Befehls- und Zwangsgewalt in Betracht: 

1. die Wegweisung des Störers vom öffentlichen Ort; 
2. das Sicherstellen von Sachen, die für die Wiederholung der Störung benötigt werden. 

 
(4) Sichergestellte Sachen sind auf Verlangen auszufolgen 

1. dem auf frischer Tat Betretenen, sobald die Störung nicht mehr wiederholt werden kann, oder 
2. einem anderen Menschen, der Eigentum oder rechtmäßigen Besitz an der Sache nachweist, sofern die 
Gewähr besteht, dass mit diesen Sachen die Störung nicht wiederholt wird. 

 
(5) Solange die Sachen noch nicht der Sicherheitsbehörde übergeben sind, kann der auf frischer Tat Betretene 
das Verlangen (Abs. 4) an die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes richten, die die Sache verwahren. 
 
(6) Wird ein Verlangen (Abs. 4) nicht binnen sechs Monaten gestellt oder unterlässt es der innerhalb dieser Zeit 
nachweislich hierzu aufgeforderte Berechtigte (Abs. 4 Z 1 oder 2), die Sachen von der Behörde abzuholen, so 
gelten sie als verfallen. Im Übrigen ist § 43 Abs. 2 sinngemäß anzuwenden. 
 
§ 82. (1) Wer sich trotz vorausgegangener Abmahnung gegenüber einem Organ der öffentlichen Aufsicht oder 
gegenüber einem militärischen Organ im Wachdienst, während diese ihre gesetzlichen Aufgaben wahrnehmen, 
aggressiv verhält und dadurch eine Amtshandlung behindert, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit 
Geldstrafe bis zu 350 Euro zu bestrafen. Anstelle einer Geldstrafe kann bei Vorliegen erschwerender Umstände 
eine Freiheitsstrafe bis zu einer Woche, im Wiederholungsfall bis zu zwei Wochen verhängt werden. 
 
(2) Eine Bestrafung nach Abs. 1 schließt eine Bestrafung wegen derselben Tat nach § 81 aus. 
 
§ 83. (1) Wer sich in einen die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Rauschzustand versetzt und in diesem 
Zustand eine Tat begeht, die ihm außer diesem Zustand als Verwaltungsübertretung zugerechnet würde, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 350 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Bei Vorliegen erschwerender Umstände kann anstelle einer Geldstrafe eine Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Wochen verhängt werden. Die Strafe darf jedoch nach Art und Maß nicht strenger sein, als sie das Gesetz für die 
im Rauschzustand begangene Tat (begangenen Taten) androht. 
 
§ 83a. (1) Wer, außer für szenische Zwecke, die gemäß Abs. 2 bezeichneten Uniformen oder Uniformteile eines 
Organes des öffentlichen Sicherheitsdienstes (§ 5 Abs. 2 Z 1 und 3) an einem öffentlichen Ort (§ 27 Abs. 2) trägt, 
ohne ein solches Organ zu sein, oder sonst durch Gesetz oder Verordnung dazu ermächtigt zu sein, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 500 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Wochen zu bestrafen. Gleiches gilt für das Tragen einer Uniform oder von Uniformteilen, die auf 
Grund ihrer Farbgebung und Ausführung geeignet sind, den Anschein einer gemäß Abs. 2 bezeichneten Uniform 
oder eines Uniformteiles zu erwecken. 
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(2) Der Bundesminister für Inneres bezeichnet durch Verordnung die Uniformen oder Uniformteile im Sinne des 
Abs. 1. 
 
§ 83b. (1) Wer eine gemäß Abs. 2 bezeichnete grafische Darstellung der Sicherheitsbehörden oder 
Polizeikommanden in einer Weise verwendet, die geeignet ist, eine öffentliche Berechtigung vorzutäuschen, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 500 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. Gleiches gilt für die Verwendung von Wort-Bildkombinationen, 
die auf Grund ihrer Farbgebung und Schriftausführung geeignet sind, den Anschein einer gemäß Abs. 2 
bezeichneten Darstellung zu erwecken. 
 
(2) Der Bundesminister für Inneres bezeichnet durch Verordnung die im Sinne des Abs. 1 geschützten grafischen 
Darstellungen. 
 
§ 84. (1) Wer 

1. einem mit Verordnung gemäß § 36 Abs. 1 erlassenen Verbot zuwider einen Gefahrenbereich betritt oder 
sich in ihm aufhält oder 
2. trotz eines Betretungsverbotes nach § 38a den vom Betretungsverbot gemäß § 38a Abs. 1 umfassten 
Bereich betritt oder 
3. einer mit Verordnung gemäß § 49 Abs. 1 getroffenen Maßnahme, deren Nichtbefolgung mit 
Verwaltungsstrafe bedroht ist, zuwiderhandelt oder 
4. trotz eines Betretungsverbotes eine Schutzzone nach § 36a betritt oder 
5. trotz eines Betretungsverbotes einen Sicherheitsbereich bei Sportgroßveranstaltungen nach § 49a betritt 
oder 
6. einem mit Verordnung gemäß § 37 Abs. 1 angeordneten Betretungsverbot zuwiderhandelt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 500 Euro, im Falle ihrer Uneinbringlichkeit mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
(1a) Wer einer Meldeauflage nicht nachkommt oder die amtliche Belehrung nach § 49c behindert oder stört, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 500 Euro, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe 
bis zu 2.300 Euro, im Falle ihrer Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
(2) Von der Festnahme eines Menschen, der bei einer Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 auf frischer Tat 
betreten wurde und der trotz Abmahnung in der Fortsetzung der strafbaren Handlung verharrt oder sie zu 
wiederholen sucht (§ 35 Z 3 VStG), haben die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes abzusehen, wenn 
weiteres gleichartiges strafbares Handeln durch Anwendung eines oder beider gelinderer Mittel nach § 81 Abs. 3 
verhindert werden kann. In solchen Fällen ist § 81 Abs. 4 bis 6 sinngemäß anzuwenden. 
 
§ 85. Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn eine Tat nach den §§ 81 bis 84 den Tatbestand einer in 
die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 
§ 86. (1) Die Durchführung der Verwaltungsstrafverfahren obliegt den Bezirksverwaltungsbehörden, im 
Wirkungsbereich einer Landespolizeidirektion als Sicherheitsbehörde erster Instanz (§ 8) dieser. 
 
(2) Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes, die für den Bundesminister für Inneres oder die 
Landespolizeidirektion Exekutivdienst versehen, sind ermächtigt, Maßnahmen zur Verhinderung von 
Verwaltungsübertretungen nach diesem Teil oder zur Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren zu setzen; sie 
schreiten hierbei als Organe der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde oder Landespolizeidirektion, insoweit 
diese für das Gebiet einer Gemeinde zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, ein. 
 
 
 
325.) Signaturgesetz  
BGBl I 190/1999 idF BGBl I 8/2008  
 
§ 26. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 4.000 Euro zu bestrafen, wer fremde 
Signaturerstellungsdaten ohne Wissen und Willen des Signators missbräuchlich verwendet. 
 
(2) Ein ZDA begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 8.000 Euro zu bestrafen, wenn er 

1. entgegen § 9 Abs. 1 seine Widerrufspflicht verletzt, 
2. entgegen § 11 seine Dokumentationspflicht verletzt, 
3. entgegen § 16 Abs. 1 nicht Einsicht in die dort genannten Bücher, sonstige Aufzeichnungen oder 
Unterlagen gewährt oder nicht die notwendigen Auskünfte erteilt oder 
4. entgegen § 20 Abs. 1 den Zertifikatswerber nicht unterrichtet. 

 
(3) Ein ZDA begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 16.000 Euro zu bestrafen, wenn er 

1. entgegen § 6 Abs. 2 die Aufnahme seiner Tätigkeit nicht anzeigt oder das Sicherheitskonzept oder das 
Zertifizierungskonzept nicht vorlegt, 
2. entgegen § 6 Abs. 5 nicht alle Umstände, die eine ordnungsgemäße und dem Sicherheits- sowie dem 
Zertifizierungskonzept entsprechende Tätigkeit nicht mehr ermöglichen, der Aufsichtsstelle anzeigt, 
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3. entgegen § 7 Abs. 1 Z 2 keinen geeigneten Widerrufsdienst oder keinen geeigneten Verzeichnisdienst 
führt, 
4. entgegen § 7 Abs. 1 Z 8 keine geeigneten Vorkehrungen dafür trifft, dass die Signaturerstellungsdaten der 
Signatoren weder vom ZDA noch von Dritten gespeichert oder kopiert werden können, 
5. entgegen § 18 keine geeigneten technischen Komponenten und Verfahren für qualifizierte elektronische 
Signaturen verwendet, bereitstellt oder bezeichnet oder 
6. trotz Untersagung durch die Aufsichtsstelle (§ 14 Abs. 3) die ihm untersagte Tätigkeit weiterhin ausübt. 

 
(4) Eine Verwaltungsübertretung gemäß den Abs. 1 bis 3 liegt nicht vor, wenn die Tat den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist. 
 
(5) Im Straferkenntnis können die Gegenstände, mit denen die strafbare Handlung begangen wurde, für verfallen 
erklärt werden. 
 
 
 
326.) Sonn- und Feiertags-Betriebszeitengesetz  
BGBl 129/1984 idF BGBl I 136/2001  
 
§ 4. (1) Wer als Gewerbetreibender (§ 38 Abs. 2 GewO 1973) oder als dem § 3 GewO 1973 unterliegende 
Person an Sonntagen oder Feiertagen 

1. eine gewerbliche Tätigkeit ausübt, die nicht unter § 2 Abs. 1 Z 1, 2 oder 4 fällt; 
2. entgegen § 2 Abs. 2 Betriebsstätten für den Kundenverkehr offenhält; 
3. einer auf Grund des § 3 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt, 

begeht, sofern die Tat nicht nach arbeitsrechtlichen oder anderen Vorschriften mit strengerer Strafe bedroht ist, 
eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 726 € zu 
ahnden ist. 
 
(2) Wird ein Gastgewerbe an Sonntagen oder Feiertagen entgegen § 2 Abs. 1 Z 3 nicht im Rahmen der 
Sperrzeitenregelungen gemäß § 198 GewO 1973 betrieben, so ist diese Tat nach den für Übertretungen der 
betreffenden Sperrzeitenregelungen bestehenden Strafbestimmungen der Gewerbeordnung 1973 zu ahnden. 
 
(3) Die verwaltungsstrafrechtliche Verantwortlichkeit des gewerberechtlichen Pächters, Geschäftsführers oder 
Filialgeschäftsführers für Übertretungen nach Abs. 1 oder 2 richtet sich nach § 370 GewO 1973. 
 
 
 
327.) Sortenschutzgesetz 2001  
BGBl I 109/2001  
 
§ 26. Wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Bestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 7.270 €, im Wiederholungsfalle bis zu 36.440 € 
zu bestrafen, wer 

1. Vermehrungsmaterial einer Sorte vertreibt, ohne die im § 17 Abs. 1 oder in Art. 63 Abs. 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 2100/1994 vorgeschriebene Sortenbezeichnung zu verwenden, 
2. eine im Sortenschutzregister eingetragene Sortenbezeichnung oder eine ähnliche Bezeichnung für eine 
andere Sorte derselben oder einer verwandten Art verwendet, 
3. beim Vertrieb einen nicht bestehenden Sortenschutz vortäuscht. 

 
 
 
328.) Speisesalzgesetz  
BGBl 112/1963 idF BGBl I 115/1999  
 
§ 5a. (1) Wer einer oder mehrerer in den §§ 2 und 3 enthaltenen Anordnungen oder Verboten oder einer vom 
Landeshauptmann gemäß § 4 erlassenen Anordnung zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht 

1. den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder 
2. nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, 

eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 3.600 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
 
329.) Sperrgebietsgesetz 2002  
BGBl I 38/2002 idF BGBl I 181/2013  
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§ 5. (1) Wer 
1. unbefugt ein Sperrgebiet betritt oder befährt oder 
2. unbefugt ein Sperrgebiet oder einen Teil eines solchen oder eine in einem Sperrgebiet befindliche 
militärische Einrichtung fotografiert oder filmt oder zeichnerisch darstellt oder 
3. gegen eine mit einer Gestattung nach § 3 Abs. 4 oder § 4 Abs. 3 verbundenen Befristung oder 
Verhaltensaufforderungen verstößt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für 
das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion mit 
Geldstrafe bis zu 2.200 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. Überwiegen 
erschwerende Umstände, so sind Geld- und Freiheitsstrafen nebeneinander zu verhängen. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Unbefugt hergestellte Fotografien, Filme und zeichnerische Darstellungen sind für verfallen zu erklären. 
Liegen erschwerende Umstände vor, so sind auch die Geräte für verfallen zu erklären, mit denen die Fotografien 
oder Filme oder zeichnerischen Darstellungen unbefugt hergestellt worden sind oder hergestellt werden sollten. 
 
 
 
330.) Sprengmittelgesetz 2010  
BGBl I 121/2009 idF BGBl I 161/2013 
 
§ 5. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist ein Mensch verlässlich, wenn keine Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass er 

1. mit Schieß- und Sprengmitteln unsachgemäß umgehen wird, 
2. mit Schieß- und Sprengmitteln missbräuchlich oder leichtfertig umgehen wird oder 
3. Schieß- und Sprengmittel Menschen überlassen wird, die zum Besitz von solchen Stoffen nicht berechtigt 
sind. 

 
(2) Ein Mensch ist keinesfalls verlässlich, wenn er 

1. suchtkrank ist, 
2. psychisch krank oder geistig beeinträchtigt ist oder 
3. durch ein körperliches Gebrechen nicht in der Lage ist, mit Schieß- und Sprengmitteln sachgemäß 
umzugehen. 

 
(3) Als nicht verlässlich gilt ein Mensch im Falle einer Verurteilung 

1. wegen einer unter Anwendung oder Androhung von Gewalt begangenen oder mit Gemeingefahr 
verbundenen vorsätzlichen strafbaren Handlung, wegen eines Angriffes gegen den Staat oder den 
öffentlichen Frieden oder wegen Zuhälterei, Menschenhandels, Schlepperei oder Tierquälerei zu einer 
Freiheitsstrafe von mehr als zwei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 120 Tagessätzen, 
2. wegen gewerbsmäßigen, bandenmäßigen oder bewaffneten Schmuggels, 
3. wegen einer durch vorsätzliche oder fahrlässige Gefährdung durch Schieß- und Sprengmittel erfolgten 
Verletzung oder Gefährdung von Menschen oder von fremdem Eigentum in großem Ausmaß oder 
4. wegen einer in Z 1 genannten strafbaren Handlung, sofern er bereits zweimal wegen einer solchen 
verurteilt worden ist. 

 
(4) Eine gemäß Abs. 3 maßgebliche Verurteilung liegt nicht vor, wenn sie bereits getilgt ist. 
 
(5) Weiters gilt ein Mensch als nicht verlässlich, der öfter als zweimal wegen einer im Zustand der Berauschung 
begangenen schwerwiegenden Verwaltungsübertretung bestraft worden ist, sofern keine dieser Bestrafungen 
getilgt ist. 
 
(6) Schließlich gilt ein Mensch als nicht verlässlich, wenn aus Gründen, die in seiner Person liegen, die 
Feststellung des für die Verlässlichkeit maßgeblichen Sachverhaltes nicht möglich war. 
 
§ 16. (1) Juristische Personen und eingetragene Personengesellschaften, die Schieß- und Sprengmittel herstellen 
oder verarbeiten wollen, haben einen Verantwortlichen für die Herstellung und einen Stellvertreter zu bestellen 
und dies der Behörde anzuzeigen. Der Stellvertreter gilt als Verantwortlicher für die Herstellung im Sinne dieses 
Bundesgesetzes. 
 
(2) Die Behörde bewilligt die Bestellung nach Abs. 1 bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Abs. 3 und 4 mit 
Bescheid. 
 
(3) Zum Verantwortlichen für die Herstellung kann nur eine natürliche Person bestellt werden, welche die 
Voraussetzungen gemäß § 14 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes erfüllt und ihrer Bestellung nachweislich zustimmt. 
 
(4) Der Verantwortliche für die Herstellung muss außerdem 

1. dem zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organ der juristischen Person oder eingetragenen 
Personengesellschaft angehören oder 
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2. ein mindestens zur Hälfte der wöchentlichen Normalarbeitszeit im Betrieb beschäftigter, nach § 4 des 
Bundesgesetzes vom 9. September 1955 über die Allgemeine Sozialversicherung (Allgemeines 
Sozialversicherungsgesetz - ASVG), BGBl. Nr. 189/1955 der Vollversicherung unterliegender Arbeitnehmer 
sein, der über eine Abs. 6 entsprechende, selbstverantwortliche Anordnungsbefugnis verfügt. 

 
(5) Die Behörde hat die Voraussetzungen des § 14 Abs. 1 Z 1 und 2 zu überprüfen, wenn seit der Erteilung der 
Bewilligung gemäß Abs. 2 oder der letzten Überprüfung fünf Jahre vergangen sind. Die Behörde hat außerdem 
die Verlässlichkeit des Verantwortlichen für die Herstellung zu überprüfen, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
dass dieser nicht mehr verlässlich ist. Liegen die Voraussetzungen zur Bewilligung der Bestellung des 
Verantwortlichen für die Herstellung nicht mehr vor, ist diese zu entziehen. 
 
(6) Der Verantwortliche für die Herstellung ist für die Einhaltung der schieß- und sprengmittelrechtlichen 
Vorschriften verantwortlich. Er gilt als verantwortlicher Beauftragter im Sinne des § 9 des 
Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – VStG, BGBl. Nr. 52/1991. 
 
(7) Scheidet der für die Herstellung Verantwortliche aus, hat die juristische Person oder eingetragene 
Personengesellschaft dies unverzüglich der Behörde zu melden, binnen vier Monaten einen neuen 
Verantwortlichen für die Herstellung zu bestellen und dies der Behörde anzuzeigen. 
 
(8) Erlangt die juristische Person oder eingetragene Personengesellschaft davon Kenntnis, dass der 
Verantwortliche für die Herstellung eine der Voraussetzungen für seine Bestellung nicht mehr erfüllt, hat sie dies 
unverzüglich der Behörde zu melden. Abs. 5 letzter Satz gilt. 
 
§ 41. (1) Schieß- und Sprengmittel, die den Gegenstand einer nach dem § 44 als Verwaltungsübertretung 
strafbaren Handlung bilden, sind von der Behörde für verfallen zu erklären, wenn 

1. sie dem Täter oder einem Mitschuldigen gehören und die Verfallserklärung zur Abwehr von Gefahren, die 
mit dem rechtswidrigen Besitz von Schieß- und Sprengmitteln oder deren unsicherer Verwahrung verbunden 
sind, geboten erscheint, oder 
2. ihre Herkunft nicht feststellbar ist. 

 
(2) Die verfallenen Gegenstände gehen in das Eigentum des Bundes über. 
 
§ 44. (1) Sofern das Verhalten nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden 
Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer entgegen diesem Bundesgesetz oder einer auf Grund 
dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnung 

1. unbefugt Schießmittel besitzt oder überlässt, 
2. die Bestellung und Anzeige oder die Meldung des Ausscheidens eines Verantwortlichen für die Herstellung 
(§ 16), eines Verantwortlichen für den Handel (§ 21), eines Beauftragten für Schieß- und Sprengmittel (§ 27) 
nicht vornimmt, 
3. eine beabsichtigte Auflösung oder Änderung des Sitzes nicht fristgerecht meldet (§ 27 Abs. 4), 
4. nicht fristgerecht die Meldung gemäß § 6 Abs. 1 erstattet, 
5. ohne die erforderlichen Bewilligungen Schieß- und Sprengmittel verbringt, ein- oder durchführt, 
6. entgegen § 9 Schieß- und Sprengmittel nicht fachgemäß entsorgt oder vernichtet, 
7. nicht fristgerecht den Verlust oder Diebstahl von Schieß- und Sprengmitteln meldet, 
8. nicht fristgerecht die Auffindung von Schieß- und Sprengmitteln meldet, 
9. Schieß- und Sprengmittel nicht sorgfältig oder nicht in bewilligten Lagern lagert, 
10. eine Person zum Betrieb eines Mischladegerätes heranzieht, welche die Voraussetzungen des § 37 Abs. 
1 nicht erfüllt, 
11. keine oder eine nicht den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes entsprechende eindeutige 
Kennzeichnung an den Schieß- und Sprengmitteln anbringt, 
12. Unterlagen, Informationen und Proben zur Durchführung der Marktüberwachung nicht bereitstellt (§ 10 
Abs. 3), oder 
13. entgegen den §§ 24 Abs. 4, 29 Abs. 7, 30 Abs. 6, 31 Abs. 3 und 32 Abs. 3 nicht die erforderlichen 
Bewilligungen mitführt oder diese nicht aushändigt 

und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion 
zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion mit einer Geldstrafe bis 3.600 Euro 
oder mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
 
332.) Staatsbürgerschaftsgesetz 1985  
BGBl 311/1985 idF BGBl I 136/2013  
 
§ 10. (1) Die Staatsbürgerschaft darf einem Fremden, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, 
nur verliehen werden, wenn 

1. er sich seit mindestens zehn Jahren rechtmäßig und ununterbrochen im Bundesgebiet aufgehalten hat und 
davon zumindest fünf Jahre niedergelassen war; 
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2. er nicht durch ein inländisches oder ausländisches Gericht wegen einer oder mehrerer Vorsatztaten 
rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, die der Verurteilung durch das ausländische Gericht 
zugrunde liegenden strafbaren Handlungen auch nach dem inländischen Recht gerichtlich strafbar sind und 
die Verurteilung in einem den Grundsätzen des Art. 6 der Europäischen Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, entsprechendem Verfahren ergangen ist; 
3. er nicht durch ein inländisches Gericht wegen eines Finanzvergehens rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe 
verurteilt worden ist; 
4. gegen ihn nicht wegen des Verdachtes einer mit Freiheitsstrafe bedrohten Vorsatztat oder eines mit 
Freiheitsstrafe bedrohten Finanzvergehens bei einem inländischen Gericht ein Strafverfahren anhängig ist; 
5. durch die Verleihung der Staatsbürgerschaft die internationalen Beziehungen der Republik Österreich nicht 
wesentlich beeinträchtigt werden; 
6. er nach seinem bisherigen Verhalten Gewähr dafür bietet, dass er zur Republik bejahend eingestellt ist und 
weder eine Gefahr für die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit darstellt noch andere in Art. 8 Abs. 2 
EMRK genannte öffentliche Interessen gefährdet; 
7. sein Lebensunterhalt hinreichend gesichert ist oder der Fremde seinen Lebensunterhalt aus tatsächlichen, 
von ihm nicht zu vertretenden Gründen dauerhaft nicht oder nicht in ausreichendem Maße sichern kann und 
8. er nicht mit fremden Staaten in solchen Beziehungen steht, dass die Verleihung der Staatsbürgerschaft die 
Interessen der Republik schädigen würde. 

 
(1a) Eine gemäß Abs. 1 Z 2 oder 3 maßgebliche Verurteilung liegt nicht vor, wenn sie in Strafregisterauskünfte an 
die Behörde nicht aufgenommen werden darf. Eine gemäß Abs. 1 Z 2 oder 3 maßgebliche Verurteilung liegt vor, 
wenn sie wegen einer Jugendstraftat erfolgt. 
 
(1b) Nicht zu vertreten hat der Fremde seinen nicht gesicherten Lebensunterhalt insbesondere dann, wenn dieser 
auf einer Behinderung oder auf einer dauerhaften schwerwiegenden Krankheit beruht, wobei dies durch ein 
ärztliches Gutachten nachzuweisen ist. 
 
(2) Die Staatsbürgerschaft darf einem Fremden nicht verliehen werden, wenn 

1. bestimmte Tatsachen gemäß § 53 Abs. 2 Z 2, 3, 5, 8, 9 und Abs. 3 des Fremdenpolizeigesetzes 2005 
(FPG), BGBl. I Nr. 100, vorliegen; § 53 Abs. 5 FPG gilt; 
2. er mehr als einmal wegen einer schwerwiegenden Verwaltungsübertretung mit besonderem 
Unrechtsgehalt, insbesondere wegen § 99 Abs. 1 bis 2 der Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO), BGBl. Nr. 
159, wegen § 37 Abs. 3 oder 4 des Führerscheingesetzes (FSG), BGBl. I Nr. 120/1997, § 366 Abs. 1 Z 1 
i.V.m. Abs. 2 der Gewerbeordnung 1994 (GewO), BGBl. Nr. 194, wegen §§ 81 bis 83 des 
Sicherheitspolizeigesetzes (SPG), BGBl. Nr. 566/1991, oder wegen einer schwerwiegenden Übertretung des 
Fremdenpolizeigesetzes 2005, des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005, 
des Grenzkontrollgesetzes (GrekoG), BGBl. Nr. 435/1996, oder des Ausländerbeschäftigungsgesetzes 
(AuslBG), BGBl. Nr. 218/1975, rechtskräftig bestraft worden ist; § 55 Abs. 1 des Verwaltungsstrafgesetzes 
(VStG), BGBl. Nr. 52/1991, gilt; 
3. gegen ihn ein Verfahren zur Aufenthaltsbeendigung anhängig ist; 
4. gegen ihn eine durchsetzbare Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG oder ein aufrechtes 
Aufenthaltsverbot gemäß § 67 FPG besteht; 
5. gegen ihn eine Rückführungsentscheidung eines anderen EWR-Staates oder der Schweiz besteht; 
6. gegen ihn das mit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG einhergehende Einreiseverbot weiterhin 
aufrecht ist oder gegen ihn in den letzten 18 Monaten eine Ausweisung gemäß § 66 FPG rechtskräftig 
erlassen wurde oder 
7. er ein Naheverhältnis zu einer extremistischen oder terroristischen Gruppierung hat und im Hinblick auf 
deren bestehende Strukturen oder auf zu gewärtigende Entwicklungen in deren Umfeld extremistische oder 
terroristische Aktivitäten derselben nicht ausgeschlossen werden können. 

 
(3) Einem Fremden, der eine fremde Staatsangehörigkeit besitzt, darf die Staatsbürgerschaft nicht verliehen 
werden, wenn er 

1. die für das Ausscheiden aus seinem bisherigen Staatsverband erforderlichen Handlungen unterläßt, obwohl 
ihm diese möglich und zumutbar sind oder 
2. auf Grund seines Antrages oder auf andere Weise absichtlich die Beibehaltung seiner bisherigen 
Staatsangehörigkeit erwirkt. 

 
(4) Von der Voraussetzung des Abs. 1 Z 1, dem Verleihungshindernis nach Abs. 2 Z 2 sowie in den Fällen der Z 2 
auch des Abs. 3 ist abzusehen. 

1. bei einem Fremden mit Aufenthalt im Bundesgebiet, der durch mindestens zehn Jahre die 
Staatsbürgerschaft ununterbrochen besessen und diese auf andere Weise als durch Entziehung (§§ 32 bis 
34) verloren hat; 
2. bei einem Fremden, der vor dem 9. Mai 1945 die Staatsangehörigkeit eines der Nachfolgestaaten der 
ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie hatte oder staatenlos war, seinen Hauptwohnsitz im 
Bundesgebiet hatte und sich damals deshalb in das Ausland begeben hat, weil er Verfolgung durch Organe 
der NSDAP oder der Behörden des Dritten Reiches mit Grund zu befürchten hatte oder erlitten hat oder weil 
er wegen seines Einsatzes für die demokratische Republik Österreich Verfolgungen ausgesetzt war oder 
solche mit Grund zu befürchten hatte. 
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(5) Der Lebensunterhalt (Abs. 1 Z 7) ist dann hinreichend gesichert, wenn feste und regelmäßige eigene 
Einkünfte aus Erwerb, Einkommen, gesetzlichen Unterhaltsansprüchen oder Versicherungsleistungen zum 
Entscheidungszeitpunkt im Durchschnitt von 36 Monaten aus den letzten sechs Jahren vor dem Antragszeitpunkt 
vom Fremden nachgewiesen werden, wobei jedenfalls die letzten geltend gemachten sechs Monate unmittelbar 
vor dem Antragszeitpunkt liegen müssen. Im geltend gemachten Zeitraum müssen die eigenen Einkünfte des 
Fremden ihm eine Lebensführung ohne Inanspruchnahme von Sozialhilfeleistungen der Gebietskörperschaften 
ermöglichen und der Höhe nach dem Durchschnitt der Richtsätze des § 293 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, der letzten drei Jahre entsprechen. Feste und 
regelmäßige eigene Einkünfte werden durch regelmäßige Aufwendungen geschmälert, insbesondere durch 
Mietbelastungen, Kreditbelastungen, Pfändungen und durch Unterhaltszahlungen an Dritte nicht im 
gemeinsamen Haushalt lebende Personen. Dabei bleibt einmalig ein Betrag bis zu der in § 292 Abs. 3 ASVG 
festgelegten Höhe unberücksichtigt und führt zu keiner Erhöhung der notwendigen Einkünfte im Sinne des ersten 
Satzes. Bei Nachweis der Unterhaltsmittel durch Unterhaltsansprüche ist zur Berechnung der Leistungsfähigkeit 
des Verpflichteten nur der das pfändungsfreie Existenzminimum gemäß § 291a der Exekutionsordnung (EO), 
RGBl. Nr. 79/1896, übersteigende Einkommensteil zu berücksichtigen. Wird in den letzten geltend gemachten 
sechs Monaten unmittelbar vor dem Antragszeitpunkt Kinderbetreuungsgeld gemäß den Bestimmungen des 
Kinderbetreuungsgeldgesetzes – KBGG, BGBl. I Nr. 103/2001, bezogen, so gilt in dem Zeitraum in dem 
Kinderbetreuungsgeld bezogen wird, der Lebensunterhalt jedenfalls als hinreichend gesichert. 
 
(6) (Verfassungsbestimmung) Die Voraussetzungen des Abs. 1 Z 1 und 7 sowie des Abs. 3 entfallen, wenn die 
Bundesregierung bestätigt, dass die Verleihung der Staatsbürgerschaft wegen der vom Fremden bereits 
erbrachten und von ihm noch zu erwartenden außerordentlichen Leistungen im besonderen Interesse der 
Republik liegt. 
 
(7) Die Bundesregierung kann über Vorschlag des Bundesministers für Inneres eine Verordnung erlassen, mit der 
nähere Bestimmungen über das Verfahren zur Erlangung einer Bestätigung der Bundesregierung in Verfahren 
gemäß Abs. 6 festgelegt werden. 
 
§ 63c. (1) Wer in einem Verfahren zum Erwerb der Staatsbürgerschaft oder in einem Verfahren zur Ausstellung 
von Bestätigungen oder sonstigen Urkunden vor der zuständigen Behörde wissentlich falsche Angaben macht, 
um sich die Staatsbürgerschaft oder die Ausstellung einer Bestätigung oder sonstigen Urkunde in 
Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft zu erschleichen, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit 
Geldstrafe von 1.000 Euro bis zu 5.000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Wochen, zu bestrafen. Wer diese Tat begeht, obwohl er wegen einer solchen Tat bereits einmal rechtskräftig 
bestraft wurde, ist mit Geldstrafe von 5.000 Euro bis zu 15.000 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen 
zu bestrafen. Der Versuch ist strafbar. 
 
(2) Wer einer Verfügung nach § 63 Abs. 2 keine Folge leistet oder der ihm nach § 56 obliegenden Verpflichtungen 
nicht nachkommt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 50 Euro bis zu 250 Euro, im Fall 
ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu einer Woche, zu bestrafen. Dies gilt nicht für Organe der 
inländischen Gebietskörperschaften. 
 
 
 
333.) Staatsgrenzgesetz  
BGBl 9/1974 idF BGBl I 98/2001  
 
§ 23. Wer ein Staatsgrenzzeichen oder eine Einrichtung der im § 9 genannten Art unbefugt zerstört, verändert, 
entfernt, versetzt, beschädigt oder in der Benützbarkeit beeinträchtigt, begeht, sofern nicht ein gerichtlich zu 
ahndender Tatbestand vorliegt, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 360 Euro oder mit 
Arrest bis zu zwei Wochen zu bestrafen. Diese Verwaltungsübertretung ist auch dann strafbar, wenn sie im 
Ausland begangen wird. 
 
§ 25. Wer dem § 4 oder dem § 10 Abs. 2 zuwiderhandelt, begeht, sofern nicht ein gerichtlich zu ahndender 
Tatbestand vorliegt, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 36 Euro oder mit Arrest bis 
zu drei Tagen zu bestrafen. 
 
§ 26. Bei Verwaltungsübertretungen nach § 23 beträgt die Verjährungsfrist zwei Jahre, die Frist, nach deren 
Ablauf im Verwaltungsstrafverfahren ein Straferkenntnis nicht gefällt und eine Strafe nicht mehr vollstreckt werden 
darf, fünf Jahre. 
 
 
 
334.) Stadterneuerungsgesetz  
BGBl 287/1974 idF BGBl I 136/2001  
 
§ 6. (1) Städtebauliche Missstände, die nur durch Assanierungsmaßnahmen beseitigt werden können, liegen in 
einem Gemeindegebiet oder einem Teil desselben vor, wenn das Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung 
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oder nach seiner sonstigen Beschaffenheit den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse oder 
an die Sicherheit der in ihm wohnenden Menschen nicht entspricht. 
 
(2) Für die Beurteilung, ob in einem Gebiet städtebauliche Missstände vorliegen, sind insbesondere zu 
berücksichtigen: 

1. die mangelhafte Ausstattung zumindest der Hälfte der Wohnungen der in diesem Gebietsteil vorhandenen 
Wohnhäuser (§ 3 Z 10); 
2. die Belichtung und Belüftung der Wohnungen, die Beschaffenheit der Gebäude, die Zugänglichkeit der 
Grundstücke sowie das Maß der baulichen Nutzung; 
3. die Auswirkungen einer vorhandenen Mischung von Wohnstätten und Betriebs- und Arbeitsstätten auf die 
Bewohner; 
4. die Einwirkungen, die von Grundstücken, Betrieben, Einrichtungen oder Verkehrsanlagen ausgehen, 
insbesondere durch Geräusche, Erschütterungen, Rauch, Staub, Abgase, Gerüche, Wasser. 

 
(3) Die Gemeinde kann zur Vorbereitung des Antrages auf Erklärung eines Gemeindegebietes oder eines Teiles 
desselben zum Assanierungsgebiet physische oder juristische Personen, die nach ihren geschäftlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnissen hierfür geeignet sind, beauftragen (Assanierungsbeauftragter). 
 
(4) Zur Feststellung der Assanierungsbedürftigkeit eines Gebietes oder einer Baulichkeit außerhalb desselben 
sind die Eigentümer, Mieter und sonstigen zur Nutzung eines Grundstückes, Gebäudes oder Gebäudeteiles 
Berechtigten sowie ihre Beauftragten verpflichtet, den ordnungsgemäß ausgewiesenen Organen der Gemeinde 
oder des Assanierungsbeauftragten auf deren Verlangen Auskunft über die Tatsachen zu erteilen, deren Kenntnis 
zur Beurteilung der Assanierungsbedürftigkeit erforderlich ist. 
 
(5) Die in Erfüllung der Auskunftspflicht (Abs. 4) gemachten Angaben dürfen nur im Zusammenhang mit der 
Assanierung verwendet werden. 
 
(6) Wer 
1. der Auskunftspflicht (Abs. 4) durch Verweigerung der Auskunft nicht nachkommt oder wissentlich 
unvollständige oder wahrheitswidrige Angaben macht, 
2. die Geheimhaltungspflicht (Abs. 5) verletzt, begeht, wenn darin keine strenger zu bestrafende Handlung 
gelegen ist, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 2.180 € oder mit Arrest bis zu sechs 
Wochen zu bestrafen. Bei Vorliegen erschwerender Umstände sind beide Strafen nebeneinander zu verhängen. 
Die Verwaltungsübertretung ist nicht zu verfolgen, wenn die Zuwiderhandlung von Bediensteten einer Gemeinde 
begangen wurde. Hegt eine Bezirksverwaltungsbehörde den Verdacht, daß ein solches Organ eine 
Verwaltungsübertretung gemäß den vorstehenden Bestimmungen begangen hat, so hat sie die Anzeige an die 
Aufsichtsbehörde zu erstatten. 
  
 
335.) Stärkekartoffelbeihilfe- und Kartoffelstärkeprämien-Verordnung 2008  
BGBl II 230/2008  
 
§ 14. (1) Eine Verwaltungsübertretung im Sinne von § 30 Abs. 2 MOG 2007 begeht insbesondere, wer 

1. unrichtige oder unvollständige Angaben tatsächlicher Art macht oder benutzt, um für sich oder einen 
anderen eine Beihilfe oder eine Herstellerprämie zu erlangen, oder 
2. als Kontrolleur die ihm obliegende Aufsichtspflicht nicht ordnungsgemäß erfüllt. 

 
(2) Die Bezirksverwaltungsbehörden haben die AMA über den Ausgang der bei ihnen auf Grund dieser 
Verordnung anhängigen Strafverfahren zu verständigen. 
 
 
 
336.) Starkstromwegegesetz 1968  
BGBl 70/1968 idF BGBl I 136/2001  
 
§ 26. (1) Wer vorsätzlich oder grobfahrlässig der Bestimmung des § 3 zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat 
nicht nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe unterliegt, eine Verwaltungsübertretung. Diese ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 2.180 € oder mit Arrest bis zu sechs Wochen zu ahnden. 
 
(2) Wer vorsätzlich oder grobfahrlässig den Bestimmungen der §§ 8 und 9 Abs. 1 und 4 sowie des auf Grund des 
§ 7 ergangenen Bescheides zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften einer 
strengeren Strafe unterliegt, eine Verwaltungsübertretung. Diese ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 
Geldstrafe bis zu 726 € oder mit Arrest bis zu zwei Wochen zu ahnden. 
 
(3) Wurde eine elektrische Leitungsanlage, deren Errichtung, Änderung oder Erweiterung bewilligungspflichtig ist, 
ohne Bewilligung errichtet, geändert oder erweitert, so beginnt die Verjährung erst nach Beseitigung des 
gesetzwidrigen Zustandes. 
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337.) Statistikverordnung für nichtlandesfinanzierte Krankenanstalten  
BGBl II 637/2003  
 
§ 4. Die Träger von Krankenanstalten, die den auf Grund dieser Verordnung auferlegten Verpflichtungen nicht 
nachkommen, begehen, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und sind mit einer Geldstrafe bis zu 5.000 Euro zu 
bestrafen. 
 
 
 
338.) Strafvollzugsgesetz  
BGBl 144/1969 idF BGBl I 190/2013  
 
§ 95. Die Besuche sind schonend zu überwachen. Soweit in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt wird, 
kann sich die Überwachung auch auf den Inhalt des zwischen dem Strafgefangenen und dem Besucher 
geführten Gespräches erstrecken, soll sich jedoch auf Stichproben beschränken. Erforderlichenfalls ist ein 
fremdsprachenkundiger Strafvollzugsbediensteter oder ein Dolmetscher beizuziehen. Von der Beiziehung eines 
Dolmetschers ist jedoch abzusehen, wenn die damit verbundenen Kosten im Hinblick darauf, daß von dem 
Gespräch eine Gefährdung der Sicherheit und Ordnung der Anstalt nicht zu befürchten ist, mit dem Grundsatz 
einer sparsamen Verwaltung nicht in Einklang stünden. Verstoßen die Strafgefangenen oder die Besucher gegen 
die Bestimmungen des § 94 Abs. 3 und 4, so sind sie in leichten Fällen abzumahnen. Im Wiederholungsfalle oder 
bei ernsten Verstößen ist der Besuch unbeschadet der Zulässigkeit einer strafrechtlichen oder 
verwaltungsstrafrechtlichen Verfolgung abzubrechen. 
 
§ 101. (1) Auch außer den in diesem Bundesgesetze besonders vorgesehenen Fällen ist über die Abschließung 
der Strafgefangenen von der Außenwelt zu wachen. 
 
(2) Personen, die nicht in der Anstalt beschäftigt sind, dürfen die Anstalt außer in den in diesem Bundesgesetz 
besonders vorgesehenen Fällen nur mit Genehmigung des Anstaltsleiters, wenn es sich aber um einen Besuch 
zum Zwecke der Besichtigung der Anstalt handelt, nur mit Genehmigung der Vollzugsdirektion betreten. Die 
Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn der Besuch mit den Zwecken des Strafvollzuges vereinbar ist. 
Besucher, die nicht bekannt sind, müssen sich über ihre Person ausweisen. Hiervon kann jedoch abgesehen 
werden, wenn es sich um einen Besuch zum Zwecke der Besichtigung der Anstalt handelt und der Besucher von 
einer bekannten Person oder von einer Person, die sich ausweisen kann, begleitet wird. 
 
(3) Die Besucher haben Gegenstände, von deren Mitnahme eine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung des 
Strafvollzuges zu befürchten wäre, abzugeben. Dies gilt auch für Waffen, zu deren Tragen der Besucher wegen 
seines öffentlichen Dienstes verpflichtet ist. Lichtbild- und Tonaufnahmegeräte sind abzugeben, soweit nicht die 
Vollzugsdirektion ausnahmsweise eine schriftliche Erlaubnis zur Verwendung solcher Geräte im Anstaltsbereich 
erteilt hat. Eine solche Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn die Verwendung der Geräte mit den Zwecken des 
Strafvollzuges vereinbar und nach der Person des Besuchers sowie nach den mit ihm getroffenen 
Vereinbarungen Gewähr dafür geboten ist, dass von den Lichtbildern und Tonaufnahmen kein Gebrauch gemacht 
wird, der geeignet wäre, den Strafvollzug oder rechtliche Interessen der Strafgefangenen zu schädigen. 
 
(4) Die Strafvollzugsbediensteten sind ermächtigt, Personen, die nicht in der Anstalt beschäftigt sind, im 
Anstaltsbereich zu durchsuchen, sofern diese im begründeten Verdacht einer Verwaltungsübertretung nach § 
180a stehen oder auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass sie einen Gegenstand bei sich haben, 
von dem sonst eine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung des Strafvollzuges ausgeht. Im Übrigen sind 
Fahrzeuge, Taschen und sonstige Behältnisse, die in den Anstaltsbereich gebracht oder von dort herausgebracht 
werden, wenigstens stichprobenweise zu durchsuchen. 
 
(5) Die Anwendung unmittelbaren Zwanges zur Durchsetzung einer Durchsuchung nach Abs. 4 ist nur zulässig, 
wenn eine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung des Strafvollzuges nicht mit anderen Mitteln abgewendet 
werden kann. Personsdurchsuchungen sind von Bediensteten des Geschlechts der zu durchsuchenden Person 
und möglichst schonend durchzuführen. Die Strafvollzugsbediensteten haben sich dabei auf eine Durchsuchung 
der Kleidung und eine Besichtigung des Körpers zu beschränken, es sei denn, es wäre auf Grund bestimmter 
Tatsachen anzunehmen, die zu durchsuchende Person habe einen Gegenstand in ihrem Körper versteckt; in 
solchen Fällen ist mit der Durchsuchung ein Arzt zu betrauen. 
 
§ 107. (1) Eine Ordnungswidrigkeit begeht der Strafgefangene, der entgegen den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes vorsätzlich 

1. die Anstalt verlässt oder sonst flüchtet; 
2. mit einer Person außerhalb der Anstalt, einer im Strafvollzuge oder sonst für die Anstalt tätigen Person, 
einem Bediensteten der öffentlichen Verwaltung, einem Unternehmer, anderen privaten Auftraggeber (§ 45 
Abs. 2) oder einem seiner Bediensteten, einem Besucher oder mit einem anderen Strafgefangenen verkehrt; 
3. sich selbst am Körper verletzt oder an der Gesundheit schädigt oder durch einen anderen verletzen oder 
schädigen lässt, um sich zur Erfüllung seiner Pflichten untauglich zu machen, oder sich tätowiert oder 
tätowieren lässt; 
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4. Äußerungen macht, in denen zu gerichtlich oder disziplinär strafbaren Handlungen aufgefordert wird oder in 
denen solche Handlungen gutgeheißen werden, oder den Anstand gröblich verletzt; 
5. Gegenstände in seiner Gewahrsam hat; 
6. eine der im § 36 angeführten Meldungen unterlässt oder eine solche Meldung wider besseres Wissen 
erstattet; 
7. trotz Abmahnung eine ihm zugewiesene Arbeit nicht verrichtet; 
8. die Strafe nach einer Unterbrechung der Freiheitsstrafe oder nach einem Ausgang nicht unverzüglich 
wieder antritt; 
9. sich einer im Strafvollzuge oder sonst für die Anstalt tätigen Person, einem Bediensteten der öffentlichen 
Verwaltung, einem Unternehmer, anderen privaten Auftraggeber (§ 45 Abs. 2) oder einem seiner 
Bediensteten oder einem Besucher gegenüber ungebührlich benimmt; oder 
10. sonst den allgemeinen Pflichten der Strafgefangenen nach § 26 zuwiderhandelt. 

 
(2) Eine Ordnungswidrigkeit begeht auch der Strafgefangene, der vorsätzlich oder grob fahrlässig einen Schaden 
am Anstaltsgut oder an den übrigen im § 35 genannten Gegenständen herbeiführt oder dieses Gut oder diese 
Gegenstände stark beschmutzt. 
 
(3) Eine Ordnungswidrigkeit begeht ferner unbeschadet des § 118 Abs. 1 der Strafgefangene, der sich einer in 
die Zuständigkeit der Bezirksgerichte fallenden strafbaren Handlung gegen die körperliche Sicherheit, gegen die 
Ehre oder gegen das Vermögen einer der im Abs. 1 Z 9 genannten Personen oder eines Mitgefangenen oder 
einer in die Zuständigkeit der Bezirksgerichte fallenden strafbaren Handlung gegen das Anstaltsgut schuldig 
macht. 
 
(4) Für Ordnungswidrigkeiten gelten im Verfahren erster Instanz die allgemeinen Bestimmungen sowie die §§ 31, 
32, 38, 44a Z 1 bis 3 und 5, 45, 52, 55 und 64 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl. Nr. 52, in der jeweils 
geltenden Fassung, soweit in diesem Unterabschnitt nicht anderes bestimmt ist. Der Versuch ist strafbar. Der im 
Ordnungsstrafverfahren bestimmte Verfahrenskostenbeitrag ist vom Hausgeld, gegebenenfalls in Teilbeträgen, 
einzubehalten. Zur Bestreitung dieses Verfahrenskostenbeitrages dürfen Strafgefangene auch Gelder 
verwenden, die ihnen sonst für die Verschaffung von Leistungen im Strafvollzug nicht zur Verfügung stehen. Ein 
Mindestverfahrenskostenbeitrag ist entgegen § 64 Abs. 2 VStG nicht festzusetzen. 
 
§ 180a. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 1.000 Euro, im 
Wiederholungsfall bis zu 2.000 Euro zu bestrafen, wer vorsätzlich in ungesetzlicher Weise 

1. mit einer Person, die sich in vorläufiger Verwahrung oder in ordentlicher Untersuchungshaft befindet, mit 
einem Strafgefangenen oder einem in einer Justizanstalt zum Vollzug einer mit Freiheitsentziehung 
verbundenen vorbeugenden Maßnahme Untergebrachten schriftlich oder mündlich verkehrt oder sich auf 
andere Weise verständigt oder 
2. Geld oder Gegenstände einer der in der Z 1 bezeichneten Personen übermittelt oder von einer solchen 
Person empfängt. 

 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Die Strafvollzugsbediensteten sind zur Feststellung der Identität einer bei einer Verwaltungsübertretung nach 
Abs. 1 auf frischer Tat betretenen Person ermächtigt. Die Bestimmungen des § 35 Abs. 2 und 3 des 
Sicherheitspolizeigesetzes, BGBl. Nr. 566/1991, gelten sinngemäß. 
 
(4) Ist die Identität einer bei einer Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 auf frischer Tat betretenen Person nicht 
feststellbar, so dürfen die Strafvollzugsbediensteten die Person zum Zweck ihrer unverzüglichen Vorführung vor 
die Behörde (Abs. 5) festnehmen, soweit diese Maßnahme zu Art und Gewicht der Verwaltungsübertretung nicht 
außer Verhältnis steht. 
 
(5) Die Untersuchung und Bestrafung der Verwaltungsübertretung steht der Bezirksverwaltungsbehörde, im 
Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, aber 
der Landespolizeidirektion zu. 
 
 
 
339.) Strahlenschutzgesetz  
BGBl 227/idF BGBl I 137/2004  
 
§ 26a. (1) Der vorsätzliche rechtswidrige Umgang mit radioaktiven Stoffen unter Umgehung der 
Bewilligungsvorschriften stellt einen Verwaltungsstraftatbestand dar, der gemäß § 39 Abs. 1 zu ahnden ist, sofern 
die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder 
nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist. 
 
(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat durch Verordnung 
festzulegen, wie, in welchem Ausmaß und wo Kontrollen zur Erfassung eines nach Abs. 1 vorsätzlichen 
rechtswidrigen Umgangs mit radioaktiven Stoffen durchzuführen sind. Er legt weiters durch Verordnung fest, ab 
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welchen Aktivitäten eine Gesundheitsgefährdung anzunehmen ist und auf welchem Weg und in welchem Umfang 
Meldungen über erfasste radioaktive Stoffe und radioaktiv kontaminierte Stoffe an das Zentrale Strahlenquellen-
Register zu übermitteln sind. 
 
(3) Die Bestimmungen des Sicherheitskontrollgesetzes 1991, BGBl. Nr. 415/1992, sowie die Befugnisse der 
Sicherheits- und Justizbehörden werden durch die Festlegungen in den Abs. 1 und 2 nicht berührt. 
 
§ 27. (1) Beim Umgang mit Strahlenquellen ist durch geeignete Arbeitsmethoden und geeignete 
Schutzmaßnahmen dafür zu sorgen, dass möglichst geringe Mengen radioaktiver Stoffe in Luft, Wasser oder 
Boden gelangen. 
 
(2) Radioaktive Stoffe oder deren Behältnisse sind entsprechend der durch diese Stoffe möglichen Gefährdung 
von Leben oder Gesundheit von Menschen in ausreichender Weise zu kennzeichnen. Eine missbräuchliche 
Verwendung dieser Kennzeichnung stellt eine Verwaltungsübertretung dar. 
 
§ 39. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von 10.000 Euro bis zu 50.000 Euro zu bestrafen, wer 
vorsätzlich rechtswidrig mit radioaktiven Stoffen umgeht und somit den Tatbestand des § 26a erfüllt. Der Versuch 
ist strafbar. 
 
(2) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 25.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. entgegen den Bestimmungen des § 5 Abs. 1 eine Anlage für den Umgang mit Strahlenquellen ohne 
Vorliegen einer Errichtungsbewilligung errichtet, 
2. entgegen den Bestimmungen des § 6 Abs. 1 eine Anlage für den Umgang mit Strahlenquellen ohne 
Vorliegen einer Betriebsbewilligung betreibt, 
3. entgegen den Bestimmungen des § 7 Abs. 1 eine Anlage für den Umgang mit Strahlenquellen ohne 
Vorliegen einer Betriebsbewilligung betreibt, 
4. entgegen den Bestimmungen des § 10 Abs. 1 mit Strahlenquellen ohne Vorliegen einer Bewilligung 
umgeht, 
5. entgegen den Bestimmungen des § 17 Abs. 4 den Umgang mit Strahlenquellen nicht einstellt oder 
entgegen den Bestimmungen des § 17 Abs. 5 wieder aufnimmt, 
6. einer von der Behörde gemäß § 18 Abs. 1 getroffenen Verfügung zur Gefahrenabwehr zuwiderhandelt, 
7. entgegen den Bestimmungen des § 36b Abs. 1 radioaktive Abfälle nicht einer sicheren Entsorgung zuführt. 

Der Versuch ist strafbar. Wer die Tatbestände der Z 2 bis 7 dadurch verwirklicht, dass er mit hoch radioaktiven 
Strahlenquellen umgeht, ist mit einer Geldstrafe von mindestens 15.000 Euro zu bestrafen, wer den Tatbestand 
der Z 4 dadurch verwirklicht, dass er radioaktiv kontaminierte oder durch Beschuss mit Neutronen, Protonen oder 
anderen Teilchen radioaktiv gemachte Waren in Verkehr bringt, ist mit einer Geldstrafe von mindestens 7.500 
Euro zu bestrafen. 
 
(3) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 15.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. entgegen den Bestimmungen des § 4 Abs. 3 ionisierende Strahlen anwendet, 
2. entgegen den Bestimmungen des § 4 Abs. 4 Waren herstellt oder in Verkehr bringt, 
3. eine gemäß §§ 5 Abs. 3, 6 Abs. 3, 7 Abs. 3, 8 Abs. 1 oder 10 Abs. 4 erteilte Bedingung nicht erfüllt oder 
einer gemäß §§ 5 Abs. 3, 6 Abs. 3, 7 Abs. 3, 8 oder 10 Abs. 4 verfügten Auflage zuwiderhandelt, 
4. gemäß § 5 Abs. 7 vorgeschriebenen Strahlenschutzmaßnahmen zuwiderhandelt oder gemäß § 11 
vorgeschriebenen weiteren Auflagen zuwiderhandelt, 
5. eine gemäß § 6 Abs. 4 oder § 7 Abs. 4 vorgeschriebene Einschränkung der Bewilligung nicht befolgt, 
6. entgegen den Bestimmungen des § 9 Abs. 2 oder des § 10 Abs. 9 es unterlässt, den Wechsel des Inhabers 
bekannt zu geben oder die vorgesehenen Unterlagen vorzulegen, 
7. einen Bescheid, mit dem gemäß § 9 Abs. 2 die Fortführung der Errichtung oder der Fortbetrieb der Anlage 
untersagt wird, nicht befolgt, 
8. der Verpflichtung des § 13a Abs. 1 zuwiderhandelt, 
9. einen Bescheid, mit dem gemäß § 14 Abs. 1 der Fortbetrieb untersagt wird, nicht befolgt, 
10. einen Bescheid, mit dem gemäß § 14 Abs. 2 das In-Verkehr-Bringen der Bauart untersagt wird, nicht 
befolgt, 
11. nicht dafür sorgt, dass die gemäß § 15 Abs. 1 erforderliche Anwesenheitspflicht erfüllt wird, 
12. es unterlässt, der Pflicht zur Bekanntgabe gemäß § 16 Abs. 1 zu entsprechen, 
13. einen gemäß § 16 Abs. 2 erlassenen Untersagungsbescheid nicht befolgt, 
14. eine gemäß § 20 Abs. 4 erteilte Bedingung oder Auflage als Hersteller nicht erfüllt, 
15. einen gemäß § 20 Abs. 6 erlassenen Untersagungsbescheid nicht befolgt, 
16. die Meldepflicht gemäß § 20b Abs. 1 nicht erfüllt, 
17. einen gemäß § 20b Abs. 2 erlassenen Widerrufungsbescheid nicht befolgt, 
18. entgegen den Bestimmungen des § 24 Abs. 1 Aufzeichnungen nicht führt, bereithält oder vorlegt, 
19. entgegen den Bestimmungen des § 24 Abs. 2 radioaktive Stoffe abgibt, 
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20. es entgegen den Bestimmungen des § 26 Abs. 1 oder 2 unterlässt, den Verlust hoch radioaktiver 
Strahlenquellen zu melden, 
21. mit Strahlenquellen entgegen den Bestimmungen des § 27 Abs. 1 umgeht, 
22. es entgegen den Bestimmungen des § 27 Abs. 2 unterlässt, radioaktive Stoffe oder deren Behältnisse zu 
kennzeichnen, 
23. nach Maßgabe seiner Verantwortlichkeit für das Betriebsgeschehen entgegen den Bestimmungen des § 
28 nicht dafür sorgt, dass sich in Kontrollbereichen Personen nur im unumgänglich notwendigen Maß 
aufhalten, 
24. die in § 29 Abs. 1 vorgeschriebene Belehrung unterlässt, 
25. den Bestimmungen des § 29 Abs. 2 zuwiderhandelt, 
26. entgegen den Bestimmungen des § 30 Abs. 1, 3 oder 4 Personen tätig werden lässt, 
27. es entgegen den Bestimmungen des § 31 Abs. 1, 2 oder 3 unterlässt, die ärztliche Untersuchung von 
beruflich strahlenexponierten Personen zu veranlassen, 
28. es entgegen den Bestimmungen des § 33 als Arbeitgeber unterlässt, die ärztliche Untersuchung von 
beruflich strahlenexponierten Personen der Kategorie B oder von nicht beruflich strahlenexponierten 
Personen zu veranlassen oder gemäß § 33 Abs. 2 die notwendigen Veranlassungen zu treffen, 
29. den Bestimmungen des § 34 Abs. 1 bis 4 zuwiderhandelt, 
30. den Vorschriften einer gemäß § 36 Abs. 1 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt, 
31. ungeachtet einer vorangegangenen Abmahnung einer gemäß § 38 Abs. 1 getroffenen Schutz- und 
Sicherungsmaßnahme zuwiderhandelt, 
32. einer von der Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet des Strahlenschutzes erlassenen, unmittelbar 
anwendbaren Rechtsvorschrift zuwiderhandelt. 

 
(4) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 7.500 Euro zu bestrafen, wer 

1. der Verpflichtung des § 13a Abs. 4 zuwiderhandelt, 
2. es entgegen den Bestimmungen des § 22 Abs. 1 unterlässt, den dort vorgesehenen Bauartschein 
beizugeben, 
3. den ihm als Verwender gemäß § 22 Abs. 2 obliegenden Verpflichtungen zuwiderhandelt, 
4. die Meldepflicht gemäß § 25 Abs. 2 oder 6 nicht erfüllt, 
5. der Verpflichtung gemäß § 36f Abs. 5 zuwiderhandelt, 
6. der Verpflichtung gemäß § 36g Abs. 2 zuwiderhandelt, 
7. der Verpflichtung gemäß § 36k Abs. 1 oder den Bestimmungen der gemäß § 36k Abs. 2 erlassenen 
Verordnung zuwiderhandelt, 
8. der Verpflichtung gemäß § 40 Abs. 4 zuwiderhandelt. 

 
(5) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 750 Euro zu bestrafen, wer 

1. die Meldepflicht gemäß § 10a Abs. 1 nicht erfüllt, 
2. die Meldepflicht gemäß § 25 Abs. 1 nicht erfüllt, 
3. es entgegen den Bestimmungen des § 25 Abs. 3 unterlässt, externe Arbeitskräfte zu melden, 
4. es entgegen den Bestimmungen des § 26 Abs. 1 oder 2 unterlässt, den Verlust oder Fund von radioaktiven 
Stoffen zu melden, soferne es sich nicht um den Verlust von hoch radioaktiven Strahlenquellen handelt, 
5. entgegen den Bestimmungen des § 27 Abs. 2 Kennzeichnungen für radioaktive Stoffe oder deren 
Behältnisse missbräuchlich verwendet, 
6. der Verpflichtung des § 32 Abs. 5 zuwiderhandelt, 
7. der Verpflichtung des § 35a Abs. 5 zuwiderhandelt, 
8. der Verpflichtung des § 35d zuwiderhandelt, 
9. der Verpflichtung des § 35f Abs. 2 zuwiderhandelt, 
10. der Verpflichtung des § 36g Abs. 4 zuwiderhandelt, 
11. der Verpflichtung des § 36i Abs. 2 zuwiderhandelt, 
12. wer Vorschriften dieses Bundesgesetzes oder aufgrund dieses Bundesgesetzes erlassenen Vorschriften 
zuwiderhandelt, die zu seinem Schutz erlassen worden sind. 

 
(6) Radioaktive Stoffe, mit denen ohne Vorliegen einer hierfür gemäß § 10 Abs. 1 erforderlichen Bewilligung 
umgegangen wird, sind von der Behörde zu beschlagnahmen. Waren, die entgegen einer nach § 38 Abs. 1 
getroffenen Interventionsmaßnahme in Verkehr gebracht werden, sind von der Behörde zu beschlagnahmen. Die 
Behörde kann unter Vorschreibung geeigneter Auflagen anordnen, dass derjenige, bei dem sie die 
beschlagnahmte Sache angetroffen hat, die beschlagnahmte Sache ohne Geldanspruch an die Behörde 
aufzubewahren hat. Über die erfolgte Beschlagnahme ist binnen dreier Tage ein Bescheid zu erlassen. Im 
Verwaltungsstrafverfahren ist der Verfall der beschlagnahmten Sachen auszusprechen. Liegt der objektive 
Tatbestand einer Verwaltungsübertretung vor, so ist der Verfall auch dann auszusprechen, wenn keine bestimmte 
Person wegen dieser Verwaltungsübertretung verfolgt oder bestraft werden kann. 
 
(7) Die Beschlagnahme und der Verfall gemäß Abs. 6 haben zu erfolgen ohne Rücksicht darauf, wem diese 
Sachen gehören. Die Beschlagnahme und der Verfall haben zu unterbleiben, wenn keine Gefährdung des 
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Lebens oder der Gesundheit von Menschen einschließlich ihrer Nachkommenschaft durch ionisierende Strahlen 
zu besorgen ist. 
 
(8) Die Behörde kann anstatt des Verfalls der Sache (Abs. 6) unter Vorschreibung geeigneter Auflagen anordnen, 
dass derjenige, bei dem sie die beschlagnahmte Sache angetroffen hat, die beschlagnahmte Sache ohne 
Geldanspruch an die Behörde unschädlich zu entsorgen hat; sie kann dem Verpflichteten über dessen Wunsch 
auch gestatten, die beschlagnahmte Sache an seinen im Ausland gelegenen Vorlieferanten zurückzustellen. 
 
 
 
340.) Straßen- und Schienengüterverkehrsstatistik-Verordnung  
BGBl 393/1995 idF BGBl II 119/2005  
 
§ 17. Eine Verwaltungsübertretung gemäß der §§ 66 und 67 des Bundesstatistikgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 
163/1999, zuletzt geändert durch Bundesgesetz BGBl. I Nr. 71/2003 begeht, wer seiner Auskunftspflicht gemäß 
§§ 8 und 16 nicht, unvollständig oder nicht zeitgerecht nachkommt. 
 
 
 
341.) Straßentunnel-Sicherheitsgesetz  
BGBl I 54/2006 idF BGBl I 99/2013  
 
§ 14. (1) Wer 

1. als Tunnel-Manager entgegen § 4 eine dort angeführte Aufgabe nicht wahrnimmt, oder 
2. als Tunnel-Manager ohne Genehmigung gemäß § 7 einen Tunnel baut, oder 
3. als Tunnel-Manager ohne die erforderliche Genehmigung gemäß § 7a Änderungen durchführt, oder 
4. als Tunnel-Manager ohne Genehmigung gemäß § 8 einen Tunnel in Betrieb nimmt, oder 
5. als Tunnel-Sicherheitsbeauftragter entgegen § 5 eine dort angeführte Aufgabe nicht wahrnimmt oder 
6. einer auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnung zuwiderhandelt oder 
7. einem auf Grund dieses Bundesgesetzes oder einer Verordnung erlassenen Bescheid zuwiderhandelt oder 
8. als sonst gemäß diesem Bundesgesetz Verpflichteter seine Aufgabe nicht wahrnimmt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist 
a) in den Fällen der Z 1 bis 4 mit einer Geldstrafe bis zu Euro 3.000, 
b) in den Fällen der Z 5 bis 7 mit einer Geldstrafe bis zu Euro 1.500 und 
c) im Fall der Z 8 mit einer Geldstrafe bis zu Euro 1.000 
zu bestrafen. Im Fall der Uneinbringlichkeit ist mit einer Ersatzfreiheitsstrafe zu bestrafen, die bei Geldstrafen 
gemäß lit. a bis zu sechs und bei Geldstrafen gemäß lit. b bis zu drei Wochen betragen kann. 
 
(2) Von den eingehobenen Strafgeldern fließen 30% der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand jener Behörde 
zu tragen hat, die das Strafverfahren in erster Instanz durchführt. Weitere 70% fließen dem Österreichischen 
Verkehrssicherheitsfonds zu. 
 
 
 
342.) Straßenverkehrsordnung 1960  
BGBl 159/1960 idF BGBl I 27/2014  
 
§ 94a. (1) Behörde im Sinne dieses Bundesgesetzes ist, sofern sich nicht eine andere Zuständigkeit ergibt, die 
Landesregierung. Diese ist jedenfalls für die Handhabung der Verkehrspolizei (§ 94b Abs. 1 lit. a) auf Autobahnen 
zuständig. 
 
(2) Die Landesregierung kann Organe, die der Landespolizeidirektion angehören oder dieser zugeteilt sind und in 
Angelegenheiten des Straßenverkehrs besonders geschult sind, zur Handhabung der Verkehrspolizei einsetzen: 

a) auf der Autobahn, 
b) auf verkehrsreichen Straßenzügen, 
c) wenn die Verkehrsverhältnisse diesen Einsatz erfordern, 
d) wenn auf Grund von Verkehrsbeobachtungen, Verkehrszählungen oder Verkehrserfahrungen aus Anlaß 
vorhersehbarer Ereignisse dieser Einsatz notwendig ist, 
e) zur Hintanhaltung von schweren Verwaltungsübertretungen, insbesondere solchen nach § 5, § 99 Abs. 1 
bis 2 und Überschreitungen von erlaubten Höchstgeschwindigkeiten, oder wenn ein über den Bereich einer 
Bezirksverwaltungsbehörde hinausgehendes Einschreiten erforderlich ist. 

 
(3) Abs. 2 lit. b bis e gilt nicht für das Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz ist. 
 
(4) Die Landesregierung kann sich im Gebiet einer Gemeinde, für das eine Landespolizeidirektion zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz ist zur Vollziehung des Abs. 1 zweiter Satz auch der Angehörigen des 
Wachkörpers Bundespolizei dieser Behörden bedienen. 
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§ 94c. (1) Die Landesregierung kann durch Verordnung von der Bezirksverwaltungsbehörde zu besorgende 
Angelegenheiten (§ 94b), die nur das Gebiet einer Gemeinde betreffen, wenn und insoweit dies im Interesse der 
Zweckmäßigkeit, Raschheit und Einfachheit gelegen ist, dieser Gemeinde übertragen. Bei der Besorgung der 
übertragenen Angelegenheiten tritt die Gemeinde an die Stelle der Bezirksverwaltungsbehörde. Vor Erlassung 
der Verordnung ist der Bezirksverwaltungsbehörde Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
 
(2) Die Übertragung kann sich, sofern sich aus Abs. 3 nichts anderes ergibt, sowohl auf gleichartige einzelne, als 
auch auf alle im § 94b bezeichneten Angelegenheiten hinsichtlich einzelner oder aller Straßen beziehen. 
Angelegenheiten des Verwaltungsstrafverfahrens mit Ausnahme der Vollziehung des § 50 VStG und 
Angelegenheiten des Verkehrsunterrichtes (§ 101) sind von der Übertragung ausgeschlossen. Die Übertragung 
ist durch Verordnung zu widerrufen oder einzuschränken, wenn die Voraussetzungen, unter denen sie erfolgt ist, 
überhaupt weggefallen bzw. nicht mehr im seinerzeitigen Umfang gegeben sind. 
 
(3) Sofern eine Gemeinde über einen Gemeindewachkörper verfügt, kann ihr die Handhabung der 
Verkehrspolizei (§ 94b Abs. 1 lit. a) durch diesen übertragen werden. Hiebei können alle oder nur bestimmte 
Angelegenheiten der Verkehrspolizei hinsichtlich aller oder nur einzelner Straßen übertragen werden. Die 
Ermächtigung der übrigen Organe der Straßenaufsicht, die Verkehrspolizei im Gemeindegebiet zu handhaben, 
bleibt unberührt. 
 
§ 95. (1) Im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz 
ist, obliegt der Landespolizeidirektion, soweit in den folgenden Absätzen nichts anderes bestimmt ist, 

a) die Handhabung der Verkehrspolizei (§ 94b lit. a), jedoch nicht auf der Autobahn, 
b) die Ausübung des Verwaltungsstrafrechts (§§ 99 und 100) einschließlich der Führung des Verzeichnisses 
von Bestrafungen (§ 96), jedoch nicht die Ausübung des Verwaltungsstrafrechts hinsichtlich Übertretungen 
der Bestimmungen über die Benützung der Straße zu verkehrsfremden Zwecken (X. Abschnitt), 
c) die Anordnung der Teilnahme am Verkehrsunterricht und die Durchführung des Verkehrsunterrichts (§ 
101), 
d) die Schulung und Ermächtigung von Organen der Straßenaufsicht zur Prüfung der Atemluft auf 
Alkoholgehalt sowie überhaupt die Handhabung der §§ 5, 5a und 5b, 
e) das Verbot des Lenkens von Fahrzeugen (§ 59), 
f) die Bewilligung sportlicher Veranstaltungen (§ 64), 
g) die Entgegennahme der Anzeigen von Umzügen (§ 86), 
h) die Sicherung des Schulweges (§§ 29a und 97a), sofern sich nicht die Zuständigkeit der Gemeinde (§ 94d) 
ergibt. 

 
(1a) Im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, 
obliegen der Landespolizeidirektion die in Abs. 1 lit. a bis h genannten Aufgaben, ausgenommen die Ausübung 
des Verwaltungsstrafrechtes hinsichtlich Übertretungen der §§ 8 Abs. 4, 9 Abs. 7, 23 bis 25 und 26a Abs. 3 sowie 
der Kurzparkzonen-Überwachungsverordnung. 
 
(1b) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 52/2005) 
 
(1c) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 52/2005) 
 
(2) Die Landespolizeidirektionen dürfen die ihnen obliegenden Angelegenheiten nicht auf die Gemeinde (§ 94 
Abs. 3) übertragen. 
 
(3) Die Landespolizeidirektionen haben bei Amtshandlungen nach Abs. 1 lit. f und g den Ortsgemeinden 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
 
§ 97. (1) Die Organe der Straßenaufsicht, insbesondere der Bundespolizei und im Falle des § 94c Abs. 1 auch 
der Gemeindewachkörper, haben die Verkehrspolizei (§ 94b Abs. 1 lit. a) zu handhaben und bei der Vollziehung 
dieses Bundesgesetzes durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen, 
b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, 
c) Anwendung körperlichen Zwanges, soweit er gesetzlich vorgesehen ist, 
mitzuwirken. 

Darüber hinaus können Mitglieder eines Gemeindewachkörpers mit Zustimmung der Gemeinde von der 
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde in dem Umfang und unter den Voraussetzungen wie die sonstigen 
Organe der Straßenaufsicht zur Mitwirkung bei der Vollziehung dieses Bundesgesetzes durch die in lit. a bis c 
angeführten Maßnahmen ermächtigt werden. In diesem Fall unterstehen die Mitglieder des 
Gemeindewachkörpers in fachlicher Hinsicht der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde. 
 
(1a) Zollorgane haben im Bereich des Amtsplatzes im Sinne des § 11 des Zollrechts-Durchführungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 659/1994, an der Vollziehung dieses Bundesgesetzes im Rahmen der ihnen sonst obliegenden 
Aufgaben in dem in Abs. 1 bezeichneten Umfang mitzuwirken und gelten hierbei als Organe der Straßenaufsicht. 
Im Bereich einer Mautstelle dürfen auch die mit der Mauteinhebung betrauten Organe den Verkehr durch Arm- 
oder Lichtzeichen regeln. 
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(2) Organe der Straßenaufsicht, ausgenommen Organe der Bundespolizei oder einer Gemeindesicherheitswache 
oder Zollorgane, sind auf ihre Dienstpflichten zu vereidigen und mit einem Dienstabzeichen auszustatten. Form, 
Ausstattung und Tragweise des Dienstabzeichens sind unter Bedachtnahme auf seinen Zweck und seine 
Erkennbarkeit durch Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie zu bestimmen. 
 
(3) Bei Gefahr im Verzuge, wie zum Beispiel bei Bränden oder Unfällen, oder in besonderen Ausnahmefällen, wie 
zum Beispiel bei Straßenbauten, kann die Behörde, wenn es die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des 
Verkehrs erfordert, außer den Organen der Straßenaufsicht auch andere geeignete Personen mit der Regelung 
des Verkehrs auf den in Betracht kommenden Straßenteilen vorübergehend betrauen. Sie hat diese Personen 
nach Möglichkeit mit einer weißen Armbinde kenntlich zu machen und mit einem Ausweis, aus dem diese 
Betrauung hervorgeht, zu versehen. Wenn es die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs erfordert, 
kann die Behörde auch Organe eines Straßenbahnunternehmens mit der Regelung des Verkehrs im Bereiche 
von Straßenbahnhaltestellen betrauen. 
 
(4) Die Organe der Straßenaufsicht sowie die nach Abs. 3 betrauten Organe sind, wenn es die Sicherheit, 
Leichtigkeit und Flüssigkeit des sich bewegenden oder die Ordnung des ruhenden Verkehrs erfordert, berechtigt, 
einzelnen Straßenbenützern für den Einzelfall Anordnungen für die Benützung der Straße zu erteilen, und zwar 
auch solche, die von den sonstigen diesbezüglichen Bestimmungen abweichen. Diese Anordnungen dürfen 
a) nur gegeben werden, wenn ihre Befolgung ohne Gefährdung von Personen und ohne Beschädigung von 
Sachen möglich ist, 
b) nur befolgt werden, wenn dies ohne Gefährdung von Personen und ohne Beschädigung von Sachen möglich 
ist. 
 
(5) Die Organe der Straßenaufsicht sind berechtigt, durch deutlich sichtbare oder hörbare Zeichen 
Fahrzeuglenker zwecks Lenker- oder Fahrzeugkontrolle, zwecks anderer, den Fahrzeuglenker oder eine 
beförderte Person betreffende Amtshandlungen oder zwecks Durchführung von Verkehrserhebungen (wie 
Verkehrszählungen u. dgl.) zum Anhalten aufzufordern. Der Fahrzeuglenker hat der Aufforderung Folge zu 
leisten. Bei solchen Amtshandlungen sind die Organe der Straßenaufsicht auch berechtigt, die aus Gründen der 
Verkehrssicherheit allenfalls notwendigen Verkehrsbeschränkungen (zB sogenannte Geschwindigkeitsrichter) 
anzuordnen und durch Straßenverkehrszeichen kundzumachen sowie eine allenfalls notwendige Regelung mit 
Lichtzeichen vorzunehmen. Für die Anwendung dieser Maßnahme gilt § 44b Abs. 2 bis 4. 
 
(6) Alle Personen, die auf Grund der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes mit der unmittelbaren Regelung des 
Verkehrs befasst sind, müssen während dieser Tätigkeit so ausgerüstet sein und sich so aufstellen, daß sie von 
allen Straßenbenützern bei gehöriger Aufmerksamkeit leicht gesehen werden können. 
 
§ 98a. (1) Wenn es zur Erhöhung oder Gewährleistung der Verkehrssicherheit oder zur Fernhaltung von 
Gefahren oder Belästigungen, insbesondere durch Lärm, Geruch oder Schadstoffe und zum Schutz der 
Bevölkerung oder der Umwelt dringend erforderlich erscheint, darf die Behörde zur automationsunterstützten 
Feststellung einer Überschreitung einer ziffernmäßig festgesetzten zulässigen Höchstgeschwindigkeit 
bildverarbeitende technische Einrichtungen verwenden, mit denen die durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit 
eines Fahrzeuges auf einer festgelegten Wegstrecke gemessen werden kann. Diese technischen Einrichtungen 
umfassen jeweils alle Anlagenteile, die dem vorgenannten Zweck dienen. Die Messstrecke ist durch Verordnung 
festzulegen. 
 
(2) Die dabei gewonnenen Daten dürfen über den Zeitpunkt der Feststellung der durchschnittlichen 
Fahrgeschwindigkeit auf einer festgelegten Wegstrecke hinaus nur im Überschreitungsfall und nur insoweit 
verwendet werden, als dies zur Identifizierung eines Fahrzeuges oder eines Fahrzeuglenkers erforderlich ist, und 
zwar ausschließlich für Zwecke eines Verwaltungsstrafverfahrens wegen der Überschreitung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit. Daten, die keine Überschreitungsfälle betreffen, sind unverzüglich und in nicht 
rückführbarer Weise zu löschen. 
 
(3) Soweit die bildgebende Erfassung von Personen außer dem Fahrzeuglenker technisch nicht ausgeschlossen 
werden kann, sind diese Personen ohne unnötigen Verzug in nicht rückführbarer Weise unkenntlich zu machen. 
 
(4) Beginn und Ende der mit einer technischen Einrichtung gemäß Abs. 1 überwachten Messstrecke sind 
anzukündigen. 
 
§ 98b. (1) Die Behörden dürfen zur automationsunterstützten Feststellung einer Überschreitung einer 
ziffernmäßig festgesetzten zulässigen Höchstgeschwindigkeit bildverarbeitende technische Einrichtungen 
verwenden, mit denen die Fahrgeschwindigkeit eines Fahrzeuges an einem Punkt gemessen werden kann. Diese 
technischen Einrichtungen umfassen jeweils alle Anlagenteile, die dem vorgenannten Zweck dienen. Ihr Einsatz 
hat dort zu erfolgen, wo dies aus Gründen der Erhöhung oder Gewährleistung der Verkehrssicherheit oder zur 
Fernhaltung von Gefahren oder Belästigungen, insbesondere durch Lärm, Geruch oder Schadstoffe und zum 
Schutz der Bevölkerung oder der Umwelt oder aus anderen wichtigen Gründen erforderlich erscheint. 
 
(2) Die Ermittlung von Daten, die zur Identifizierung von Fahrzeugen oder Fahrzeuglenkern geeignet sind, mittels 
Einrichtungen gemäß Abs. 1 ist jeweils auf den Fall einer festgestellten Überschreitung einer ziffernmäßig 
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festgesetzten zulässigen Höchstgeschwindigkeit zu beschränken. Soweit die bildgebende Erfassung von 
Personen außer dem Fahrzeuglenker technisch nicht ausgeschlossen werden kann, sind diese Personen ohne 
unnötigen Verzug in nicht rückführbarer Weise unkenntlich zu machen. 
 
(3) Die bei einer Messung gemäß Abs. 1 ermittelten Daten dürfen ausschließlich für die Identifizierung des 
Fahrzeuges oder des Fahrzeuglenkers und nur für Zwecke eines Verwaltungsstrafverfahrens wegen einer 
Überschreitung einer ziffernmäßig festgesetzten zulässigen Höchstgeschwindigkeit verwendet werden. 
 
§ 98c. (1) Für Zwecke der automationsunterstützten Feststellung einer Unterschreitung des erforderlichen 
Sicherheitsabstands beim Hintereinanderfahren gemäß § 18 dürfen die Behörden jeweils räumlich und zeitlich 
begrenzt bildverarbeitende technische Einrichtungen verwenden. Diese technischen Einrichtungen umfassen 
jeweils alle Anlagenteile, die diesem Zweck dienen. Die Ermittlung von Daten mittels dieser Einrichtungen hat 
sich auf Fälle des begründeten Verdachtes von Unterschreitungen des erforderlichen Sicherheitsabstandes zu 
beschränken. 
 
(2) Wird mittels einer technischen Einrichtung gemäß Abs. 1 eine Unterschreitung eines notwendigen 
Sicherheitsabstands beim Hintereinanderfahren gemäß § 18 festgestellt, dürfen über den Zeitpunkt der 
Feststellung der Unterschreitung hinaus ausschließlich die Daten verwendet werden, die zur Identifizierung des 
auffahrenden Fahrzeuges oder des betreffenden Fahrzeuglenkers erforderlich sind, und zwar ausschließlich für 
Zwecke eines Verwaltungsstrafverfahrens wegen einer solchen Unterschreitung sowie wegen einer allenfalls 
gleichzeitig festgestellten Überschreitung einer ziffernmäßig festgesetzten zulässigen Höchstgeschwindigkeit. 
Soweit mittels einer technischen Einrichtung gemäß Abs. 1 zwar keine Unterschreitung eines notwendigen 
Sicherheitsabstandes, jedoch eine Überschreitung einer ziffernmäßig festgesetzten zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit festgestellt wird, dürfen die bezüglichen Daten auch für die Zwecke eines darauf Bezug 
nehmenden Verwaltungsstrafverfahrens verwendet werden. 
 
(3) Soweit die bildgebende Erfassung von Personen außer dem Fahrzeuglenker technisch nicht ausgeschlossen 
werden kann, sind diese Personen ohne unnötigen Verzug in nicht rückführbarer Weise unkenntlich zu machen. 
Dasselbe gilt für Kennzeichen von anderen Fahrzeugen als des auffahrenden Fahrzeuges, soweit ein solches 
Kennzeichen nicht für Zwecke des Ermittlungsverfahrens zwingend erforderlich ist. 
 
§ 98d. (1) Für Zwecke der automationsunterstützten Feststellung einer Missachtung eines Rotlichtzeichens durch 
Verkehrsteilnehmer dürfen Behörden bildverarbeitende technische Einrichtungen verwenden. Diese technischen 
Einrichtungen umfassen jeweils alle Anlagenteile, die diesem Zweck dienen. 
 
(2) Die Ermittlung von Daten, die zur Identifizierung von Fahrzeugen oder Verkehrsteilnehmern geeignet sind, 
mittels Einrichtungen gemäß Abs. 1 ist jeweils auf den Fall einer festgestellten Missachtung eines 
Rotlichtzeichens zu beschränken. Soweit die bildgebende Erfassung von Personen, die keine Übertretung 
begangen haben, technisch nicht ausgeschlossen werden kann, sind diese Personen ohne unnötigen Verzug in 
nicht rückführbarer Weise unkenntlich zu machen. 
 
(3) Gemäß Abs. 1 ermittelte Daten dürfen ausschließlich für die Identifizierung des Fahrzeuges oder des 
Verkehrsteilnehmers verwendet werden, und zwar ausschließlich für Zwecke eines Verwaltungsstrafverfahrens 
wegen einer Missachtung gemäß Abs. 1. 
 
§ 98e. (1) Die Behörde darf die 

1. bei Vorliegen eines durch eigene dienstliche Wahrnehmung eines Organs des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes begründeten Verdachts hinsichtlich einer in Abs. 2 genannten Übertretung und 
2. durch die genannten Organe zum Zweck der Dokumentation dieser Verwaltungsübertretung zum Einsatz 
gelangenden, in Fahrzeugen installierten, bildverarbeitenden technischen Einrichtungen 

gewonnenen Daten für Zwecke nachfolgender Verwaltungsstrafverfahren verwenden. 
 
(2) Als Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 gelten Verstöße gegen Vorschriften dieses Bundesgesetzes oder 
aufgrund dieses Bundesgesetzes erlassener Verordnungen, insbesondere eine ziffernmäßig bestimmte 
Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, eine Unterschreitung eines erforderlichen 
Sicherheitsabstands beim Hintereinanderfahren gemäß § 18 oder die Missachtung einer Verkehrsregelung durch 
Lichtzeichen oder Verstöße gegen kraftfahrrechtliche Vorschriften. 
 
(3) Gemäß Abs. 1 gewonnene Daten dürfen über den Zeitpunkt der Feststellung von Übertretungen hinaus nur 
verwendet werden, soweit dies zur unmittelbaren Ahndung der Übertretungen oder für Zwecke nachfolgender 
Verwaltungsstrafverfahren erforderlich ist. 
 
(4) Soweit die bildgebende Erfassung von Personen, die nicht im Verdacht stehen, eine der in Abs. 1 genannten 
Übertretungen begangen zu haben, technisch nicht ausgeschlossen werden kann, sind diese Personen ohne 
unnötigen Verzug in nicht rückführbarer Weise unkenntlich zu machen. Dies gilt nicht, wenn und insoweit die 
Daten für Zwecke eines nachfolgenden Ermittlungsverfahrens zwingend erforderlich sind. 
 
§ 99. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe von 1.600 Euro bis 5.900 Euro, im Fall 
ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe von zwei bis sechs Wochen, zu bestrafen, 
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a) wer ein Fahrzeug lenkt oder in Betrieb nimmt, obwohl der Alkoholgehalt seines Blutes 1,6 g/l (1,6 Promille) 
oder mehr oder der Alkoholgehalt seiner Atemluft 0,8 mg/l oder mehr beträgt, 
b) wer sich bei Vorliegen der in § 5 bezeichneten Voraussetzungen weigert, seine Atemluft auf Alkoholgehalt 
untersuchen oder sich vorführen zu lassen, oder sich bei Vorliegen der bezeichneten Voraussetzungen nicht 
der ärztlichen Untersuchung unterzieht, 
c) (Verfassungsbestimmung) wer sich bei Vorliegen der im § 5 bezeichneten Voraussetzungen weigert, sich 
Blut abnehmen zu lassen. 

 
(1a) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe von 1.200 Euro bis 4.400 Euro, im Fall ihrer 
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe von zehn Tagen bis sechs Wochen, zu bestrafen, wer ein Fahrzeug lenkt 
oder in Betrieb nimmt, obwohl der Alkoholgehalt seines Blutes 1,2 g/l (1,2 Promille) oder mehr, aber weniger als 
1,6 g/l (1,6 Promille) oder der Alkoholgehalt seiner Atemluft 0,6 mg/l oder mehr, aber weniger als 0,8 mg/l beträgt. 
 
(1b) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe von 800 Euro bis 3.700 Euro, im Fall ihrer 
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe von einer bis sechs Wochen, zu bestrafen, wer in einem durch Alkohol oder 
Suchtgift beeinträchtigten Zustand ein Fahrzeug lenkt oder in Betrieb nimmt. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe von 36 Euro bis 2.180 Euro, im Fall ihrer 
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe von 24 Stunden bis sechs Wochen, zu bestrafen, 

a) der Lenker eines Fahrzeuges, dessen Verhalten am Unfallsort mit einem Verkehrsunfall in ursächlichem 
Zusammenhang steht, sofern er den Bestimmungen des § 4 Abs. 1 und 2 zuwiderhandelt, insbesondere nicht 
anhält, nicht Hilfe leistet oder herbeiholt oder nicht die nächste Polizeidienststelle verständigt, 
b) (Anm.: Aufgehoben durch Abs. 1 VfGH, BGBl. Nr. 228/1963.) 
c) wer als Lenker eines Fahrzeuges, zB beim Überholen, als Wartepflichtiger oder in Hinblick auf eine 
allgemeine oder durch Straßenverkehrszeichen kundgemachte Geschwindigkeitsbeschränkung, unter 
besonders gefährlichen Verhältnissen oder mit besonderer Rücksichtslosigkeit gegenüber anderen 
Straßenbenützern gegen die Vorschriften dieses Bundesgesetzes oder der auf Grund dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Verordnungen verstößt, sofern nicht eine Übertretung nach Abs. 2d oder 2e vorliegt, 
d) wer im Bereich von Fahrbahnkuppen oder von unübersichtlichen Kurven auf einem von den Lenkern 
herannahender Fahrzeuge zu benützenden Fahrstreifen oder auf Vorrangstraßen außerhalb des Ortsgebietes 
bei starkem Nebel oder bei sonstiger erheblicher Sichtbehinderung hält oder parkt (§ 24 Abs. 1) oder wer ein 
Verkehrshindernis nicht kennzeichnet (§ 89), 
e) wer Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs unbefugt anbringt, entfernt, verdeckt oder in 
ihrer Lage oder Bedeutung verändert oder solche Einrichtungen beschädigt, es sei denn, die Beschädigung ist 
bei einem Verkehrsunfall entstanden und die nächste Polizeidienststelle oder der Straßenerhalter ist von der 
Beschädigung unter Bekanntgabe der Identität des Beschädigers ohne unnötigen Aufschub verständigt 
worden, 
f) wer ein Fahrzeug lenkt, obwohl ihm dies gemäß § 59 verboten ist. 

 
(2a) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe von 218 Euro bis 2.180 Euro, im Fall ihrer 
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe von 48 Stunden bis sechs Wochen zu bestrafen, wer als Lenker eines 
Fahrzeuges gegen die Fahrverbote des § 42 oder einer auf Grund des § 42 erlassenen Fahrverbotsverordnung 
verstößt. 
 
(2b) Wer als Lenker eines Fahrzeuges die in Abs. 2a genannte Verwaltungsübertretung innerhalb von 2 Stunden 
ab Beginn des jeweiligen Fahrverbotes begeht, ist mit einer Geldstrafe bis zu 726 Euro, im Falle ihrer 
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
(2c) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe von 72 Euro bis 2.180 Euro, im Fall ihrer 
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe von 24 Stunden bis sechs Wochen, zu bestrafen, wer als Lenker eines 
Fahrzeuges 

1. Fußgänger, die Schutzwege vorschriftsmäßig benützen, gefährdet, 
2. Radfahrer, die Radfahrerüberfahrten vorschriftsmäßig benützen, gefährdet, 
3. Fußgänger, die Schutzwege vorschriftsmäßig benützen oder Radfahrer, die Radfahrerüberfahrten 
vorschriftsmäßig benützen, behindert, 
4. den erforderlichen Sicherheitsabstand zum nächsten vor ihm fahrenden Fahrzeug gemäß § 18 Abs. 1 nicht 
einhält, sofern der zeitliche Sicherheitsabstand 0,2 Sekunden oder mehr, aber weniger als 0,4 Sekunden 
beträgt, 
5. unter Nichtbeachtung des Vorschriftszeichens “Halt” gegen § 19 Abs. 7 verstößt, 
6. bei rotem Licht nicht anhält und dadurch Lenker von Fahrzeugen, für die gemäß § 38 Abs. 4 auf Grund 
grünen Lichts “Freie Fahrt” gilt, zu unvermitteltem Bremsen oder zum Ablenken ihrer Fahrzeuge nötigt, 
7. verbotenerweise den Pannenstreifen auf der Autobahn mit einem mehrspurigen Kraftfahrzeug befährt, 
wenn damit eine Behinderung von Einsatzfahrzeugen, Fahrzeugen des Straßendienstes, der Straßenaufsicht 
oder des Pannendienstes verbunden ist, 
8. verbotenerweise den Pannenstreifen auf der Autobahn mit einem einspurigen Kraftfahrzeug befährt, wenn 
damit eine Behinderung von Einsatzfahrzeugen, Fahrzeugen des Straßendienstes, der Straßenaufsicht oder 
des Pannendienstes verbunden ist, 
9. trotz Vorliegens der Voraussetzungen keine Rettungsgasse bildet, wenn damit eine Behinderung von 
Einsatzfahrzeugen, Fahrzeugen des Straßendienstes oder Fahrzeugen des Pannendienstes verbunden ist, 
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10. verbotenerweise eine Rettungsgasse befährt, wenn damit eine Behinderung von Einsatzfahrzeugen, 
Fahrzeugen des Straßendienstes oder Fahrzeugen des Pannendienstes verbunden ist. 

 
(2d) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe von 70 bis 2.180 Euro, im Fall ihrer 
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe von 24 Stunden bis zu sechs Wochen, zu bestrafen, wer die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit um mehr als 30 km/h überschreitet. 
 
(2e) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe von 150 bis 2.180 Euro, im Fall ihrer 
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe von 48 Stunden bis zu sechs Wochen, zu bestrafen, wer die jeweils 
zulässige Höchstgeschwindigkeit im Ortsgebiet um mehr als 40 km/h oder außerhalb des Ortsgebiets um mehr 
als 50 km/h überschreitet. 
 
(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 726 Euro, im Fall ihrer 
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen, zu bestrafen, 

a) wer als Lenker eines Fahrzeuges, als Fußgänger, als Reiter oder als Treiber oder Führer von Vieh gegen 
die Vorschriften dieses Bundesgesetzes oder der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnungen verstößt und das Verhalten nicht nach den Abs. 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e oder 4 zu 
bestrafen ist, 
b) wer in anderer als der in Abs. 2 lit. a bezeichneten Weise gegen die Bestimmungen des § 4 verstößt, 
insbesondere die Herbeiholung einer Hilfe nicht ermöglicht, den bei einem Verkehrsunfall entstandenen 
Sachschaden nicht meldet oder als Zeuge eines Verkehrsunfalles nicht Hilfe leistet, 
c) wer die Kennzeichnung „Arzt im Dienst”, „Mobile Hauskrankenpflege im Dienst“, „Feuerwehr“ oder 
„Hebamme im Dienst“ unbefugt oder zu anderen als im § 24 bezeichneten Zwecken gebraucht, 
d) wer Straßen ohne Bewilligung zu verkehrsfremden Zwecken (X. Abschnitt) benützt, insbesondere ohne 
Bewilligung eine nach § 82 bewilligungspflichtige Tätigkeit oder Herstellung vornimmt oder ohne Bewilligung 
sportliche Veranstaltungen nach § 64 abhält, 
e) wer sich an Fahrzeuge anhängt, um sich ziehen zu lassen, 
f) wer Tiere während der Fahrt an einer Leine hält oder an Fahrzeuge anhängt, um sie mitlaufen zu lassen, 
ausgenommen die Fälle des § 74 Abs. 3, 
g) wer Straßenbenützer blendet, 
h) wer als Besitzer eines Fuhrwerkes dieses einem anderen in unvorschriftsmäßigem Zustand zum Betrieb 
überlässt, 
i) wer beim Betrieb eines Fahrzeuges oder bei einer Ladetätigkeit vermeidbaren Lärm erregt oder sonst gegen 
die in diesem Bundesgesetz oder in Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes enthaltenen 
Bestimmungen zum Schutze vor Lärmbelästigung, z. B. gegen § 69, verstößt, 
j) wer in anderer als der in lit. a bis h sowie in den Abs. 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b, 2c und 4 bezeichneten Weise 
Gebote, Verbote oder Beschränkungen sowie Auflagen, Bedingungen oder Fristen in Bescheiden nicht 
beachtet, 
k) wer durch Arbeiten auf oder neben der Straße entgegen den Bestimmungen des § 90 den Straßenverkehr 
beeinträchtigt. 

 
(4) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 72 Euro, im Fall ihrer 
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu 48 Stunden, zu bestrafen, 

a) wer auf fahrende Fahrzeuge aufspringt oder von ihnen abspringt, 
b) wer Erwerbstätigkeiten auf Straßen entgegen den Bestimmungen des § 85 Abs. 1 ausübt oder durch 
Arbeiten an Schaufenstern den Verkehr behindert (§ 85 Abs. 2), 
c) wer Versammlungen, öffentliche oder ortsübliche Umzüge, volkstümliche Feste, Prozessionen und 
Leichenbegängnisse nicht gemäß § 86 anzeigt, 
d) wer auf Straßen trotz Verbot Wintersport betreibt, 
e) wer durch Spiele auf oder neben der Straße oder sonst gegen die Bestimmungen des § 88 verstößt oder 
als gesetzlicher Vertreter von Kindern zuläßt, daß sie gegen diese Bestimmungen verstoßen, 
f) wer an Einfriedungen spitze Gegenstände anbringt oder frisch gestrichene Gegenstände nicht kenntlich 
macht (§ 91), 
g) wer Straßen gröblich verunreinigt oder als Besitzer oder Verwahrer eines Hundes die in § 92 bezeichnete 
Sorgfaltspflicht verletzt, 
h) wer entgegen der sich für ihn aus § 93 ergebenden Verpflichtung nicht für die Säuberung oder Bestreuung 
der Straße sorgt, 
i) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 518/1994) 

 
(4a) Wer als Radfahrer die in § 68 Abs. 3 lit. e angeführte Verpflichtung nicht erfüllt, begeht, wenn dies bei einer 
Anhaltung gemäß § 97 Abs. 5 StVO 1960 festgestellt wird, eine Verwaltungsübertretung, welche mit einer 
Organstrafverfügung gemäß § 50 VStG mit einer Geldstrafe von 50 Euro zu ahnden ist. Wenn die Zahlung des 
Strafbetrages verweigert wird, ist von der Behörde eine Geldstrafe bis zu 72 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit 
eine Freiheitsstrafe bis zu 24 Stunden, zu verhängen. 
 
(5) Der Versuch ist strafbar. Wer in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand versucht, ein Fahrzeug in 
Betrieb zu nehmen, wird jedoch nicht bestraft, wenn er aus freien Stücken oder von wem immer auf seinen 
Zustand aufmerksam gemacht, die Ausführung aufgibt. 
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(6) Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, 
a) wenn durch die Tat lediglich Sachschaden entstanden ist, die Bestimmungen über das Verhalten bei einem 
Verkehrsunfall mit bloßem Sachschaden (§ 4 Abs. 5) eingehalten worden sind und nicht eine Übertretung 
nach Abs. 1, 1a oder 1b vorliegt, 
b) wenn die Tat auf einer Straße ohne öffentlichen Verkehr begangen wurde (§ 1 Abs. 2), 
c) wenn eine Tat nach diesem Bundesgesetz oder nach den §§ 37 und 37a FSG den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung verwirklicht, 
d) wenn durch eine Zuwiderhandlung gegen § 25 Abs. 3 oder gegen eine auf Grund des § 25 Abs. 1 oder 4 
erlassene Verordnung auch ein abgabenrechtlich strafbarer Tatbestand verwirklicht wird, 
e) wenn die in § 68 Abs.6 genannten Personen einer dort genannten Verpflichtung nicht nachkommen. 

 
(7) Wegen einer in Abs. 1 bis 5 genannten Verwaltungsübertretung ist auch strafbar, wer diese auf dem Gebiet 
einer österreichischen Grenzabfertigungsstelle, die auf ausländischem Gebiet liegt, begeht. Die Überwachung der 
Einhaltung straßenpolizeilicher Vorschriften zählt zur Grenzabfertigung. 
 
§ 100. (1) Ist eine Person einer Verwaltungsübertretung nach § 99 schuldig, derentwegen sie bereits einmal 
bestraft worden ist, so kann an Stelle der Geldstrafe eine Freiheitsstrafe im Ausmaß der für die betreffende Tat 
angedrohten Ersatzfreiheitsstrafe verhängt werden; ist eine solche Person bereits zweimal bestraft worden, so 
können die Geldstrafe und die Freiheitsstrafe auch nebeneinander verhängt werden. Bei Übertretungen nach § 
99 Abs. 3 und 4 ist die Verhängung einer Freiheitsstrafe nach den vorstehenden Bestimmungen aber nur 
zulässig, wenn es ihrer bedarf, um die betreffende Person von weiteren Verwaltungsübertretungen der gleichen 
Art abzuhalten. 
 
(2) Die im § 99 Abs. 1 lit. a bis c, Abs. 1a und Abs. 1b enthaltenen Strafdrohungen schließen einander aus. 
 
(3) Beim Verdacht einer Übertretung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes oder der auf Grund dieses 
Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen kann im Sinne des § 37a VStG als vorläufige Sicherheit ein Betrag 
bis 1.308 Euro festgesetzt werden. Diese Wertgrenze ist auch für die Beschlagnahme gemäß § 37a Abs. 3 VStG 
maßgebend. 
 
(3a) Ist ein Fahrzeug entgegen den Bestimmungen des § 8 Abs. 4, § 23 Abs. 1, 2, 2a, § 24 Abs. 1 lit. a, d, e, f, i, 
k, m und n, Abs. 3 lit. a, f und i abgestellt und auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen, dass bei dem 
Lenker des Fahrzeuges die Strafverfolgung aus in seiner Person gelegenen Gründen offenbar unmöglich oder 
wesentlich erschwert sein werde, so können die Organe der Straßenaufsicht technische Sperren an das 
Fahrzeug anlegen, um den Lenker am Wegfahren zu hindern. Der Lenker ist mit einer an jeder Tür, die zum 
Lenkersitz Zugang gewährt - wenn dies nicht möglich ist, sonst auf geeignete Weise -, anzubringenden 
Verständigung auf die Unmöglichkeit, das Fahrzeug ohne Beschädigung in Betrieb zu nehmen, hinzuweisen. 
Diese Verständigung soll in deutscher Sprache sowie in jener Sprache gehalten sein, die der Lenker vermutlich 
versteht, und einen Hinweis auf die zur Durchführung des Strafverfahrens zuständige Behörde enthalten. Eine 
solche Sperre ist unverzüglich aufzuheben, sobald das gegen den Lenker des Fahrzeuges einzuleitende 
Verfahren abgeschlossen und die verhängte Strafe vollzogen ist oder eine Sicherheit gemäß §§ 37, 37a VStG 
geleistet wurde. Die eingehobenen Strafgelder fließen dem Rechtsträger zu, der den Aufwand der Behörde zu 
tragen hat. 
 
(3b) Abgesehen von den in Abs. 3a genannten Fällen können die Organe der Straßenaufsicht die Unterbrechung 
der Fahrt anordnen und ihre Fortsetzung durch geeignete Vorkehrungen (Abnahme der Fahrzeugschlüssel und 
der Fahrzeugpapiere, Anbringung technischer Sperren am Fahrzeug, Abstellung an geeignetem Ort u. dgl.) 
verhindern, solange die gemäß Abs. 3 festgesetzte vorläufige Sicherheit nicht geleistet wird. Hierbei ist mit 
möglichster Schonung der Person vorzugehen und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren. Eine 
solche Sperre ist unverzüglich aufzuheben, sobald das gegen den Lenker des Fahrzeugs einzuleitende Verfahren 
abgeschlossen und die verhängte Strafe vollzogen ist oder eine Sicherheit gemäß §§ 37, 37a VStG geleistet 
wurde. Wird die Unterbrechung der Fahrt nicht innerhalb von 72 Stunden aufgehoben, so kann die Behörde das 
Kraftfahrzeug als Sicherheit beschlagnahmen. § 37 Abs. 3 bis 6 VStG ist sinngemäß anzuwenden. 
 
(4) Die Bestrafung einer Übertretung nach § 99 steht der Erlassung und Vollstreckung eines Bescheides, womit 
der Auftrag erteilt wird, einen den Vorschriften dieses Bundesgesetzes zuwiderlaufenden Tatbestand zu 
beseitigen, nicht entgegen. 
 
(5) Bei einer Verwaltungsübertretung nach § 99 Abs. 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2c oder 2e finden die Bestimmungen der §§ 
21 Abs. 2 und 50 VStG keine Anwendung. 
 
(5a) Bei mit Messgeräten festgestellten Überschreitungen von mehr als 30 km/h einer ziffernmäßig festgesetzten 
erlaubten Höchstgeschwindigkeit können - sofern in diesen Fällen nicht Umstände im Sinne des § 99 Abs. 2 lit. c 
oder 2e vorliegen – die Bestimmungen des § 50 VStG mit der Maßgabe angewendet werden, dass Geldstrafen 
von 70 Euro sofort eingehoben werden. 
 
(5b) Bei mit Messgeräten festgestellten Überschreitungen der auf Autobahnen erlaubten Höchstgeschwindigkeit 
von 130 km/h können - sofern in diesen Fällen nicht Umstände im Sinne des § 99 Abs. 2 lit. c vorliegen – die 
Bestimmungen des § 50 VStG mit der Maßgabe angewendet werden, dass 
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1. bei einer festgestellten Überschreitung bis 10 km/h eine Geldstrafe von 20 Euro, 
2. bei einer festgestellten Überschreitung von mehr als 10 bis 20 km/h eine Geldstrafe von 35 Euro und 
3. bei einer festgestellten Überschreitung von mehr als 20 bis 30 km/h eine Geldstrafe von 50 Euro 
sofort eingehoben wird. 
 
(5c) Bei mit Messgeräten festgestellten Überschreitungen der auf Autobahnen erlaubten Höchstgeschwindigkeit 
von 130 km/h können - sofern in diesen Fällen nicht Umstände im Sinne des § 99 Abs. 2 lit. c vorliegen – die 
Bestimmungen des § 49a VStG mit der Maßgabe angewendet werden, dass 
1. bei einer festgestellten Überschreitung bis 10 km/h eine Geldstrafe von 30 Euro, 
2. bei einer festgestellten Überschreitung von mehr als 10 bis 20 km/h eine Geldstrafe von 45 Euro und 
3. bei einer festgestellten Überschreitung von mehr als 20 bis 30 km/h eine Geldstrafe von 60 Euro 
durch Anonymverfügung vorgeschrieben wird. 
 
(5d) Werden zur Feststellung einer Überschreitung einer ziffernmäßig festgesetzten zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit technische Einrichtungen verwendet, mit denen die durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit 
eines Fahrzeuges auf einer festgelegten Wegstrecke gemessen werden kann, gilt die Messstrecke als Ort der 
Begehung der Übertretung. Wurden dabei auf der Messstrecke im Messzeitraum mehrere 
Geschwindigkeitsübertretungen begangen, so gelten diese als eine Übertretung. Erstreckt sich die Messstrecke 
auf den Sprengel mehrerer Behörden, so ist die Behörde zuständig, in deren Sprengel das Ende der Messstrecke 
fällt. 
 
(6) Die Behörde hat im Straferkenntnis im Sinne des § 57 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – VStG, BGBl. Nr. 
52/1991, auch über die aus einer Übertretung nach § 99 abgeleiteten privatrechtlichen Ansprüche des 
Straßenerhalters gegen den Beschuldigten zu entscheiden. 
 
(7) Eingehobene Strafgelder, ausgenommen jene nach Abs. 3a, sind dem Erhalter jener Straße abzuführen, auf 
der die Verwaltungsübertretung begangen worden ist; Strafgelder, die auf Straßen eingehoben werden, die 
gemäß Art. 5 § 1 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2002 als Bundesstraßen aufgelassen wurden, sind jedoch 
an den Bund abzuführen; in Wien gilt das Land Wien als Erhalter jener Straßen, die weder Bundesstraßen sind 
noch gemäß Art. 5 § 1 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2002 als Bundesstraßen aufgelassen wurden. In 
Ortsgebieten mit Landes- und Gemeindestraßen können die eingehobenen Strafgelder zwischen Land und 
Gemeinde auch nach dem Verhältnis der Straßenlänge zwischen Landes- und Gemeindestraßen aufgeteilt und 
abgeführt werden, sofern zwischen Land und Gemeinde ein diesbezügliches Einvernehmen besteht. Sofern sich 
aus den Abs. 8, 9 und 10 nichts anderes ergibt, sind die eingehobenen Strafgelder, ausgenommen jene, die auf 
Straßen eingehoben werden, die gemäß Art. 5 § 1 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2002 als Bundesstraßen 
aufgelassen wurden, für die Straßenerhaltung, für die Beschaffung und Erhaltung von Einrichtungen zur 
Verkehrsüberwachung sowie für Maßnahmen zur Verkehrsüberwachung zu verwenden. Im Falle der 
Verwaltungsübertretung nach § 99 Abs. 4 lit. h gilt als Straßenerhalter der Erhalter der Fahrbahn; ist eine solche 
nicht vorhanden, so fließen die Strafgelder dem Träger der Sozialhilfe zu, der für den Ort, wo die 
Verwaltungsübertretung begangen worden ist, zuständig ist. 
 
(8) Bestellt ein Land Straßenaufsichtsorgane oder ordnet ein Land zum Zwecke der Überwachung des Verkehrs 
Personal zur Dienstleistung bei einer Bezirksverwaltungsbehörde oder Landespolizeidirektion ab, so ist der 
Personal- und Sachaufwand für diese Organe aus den Strafgeldern jener Verwaltungsübertretungen, die von 
diesen Organen wahrgenommen werden, zu bestreiten. Dies gilt nur dann, wenn die Bestellung oder Abordnung 
der Organe im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres erfolgt und nur für Übertretungen der §§ 8 Abs. 
4, 9 Abs. 7, 23 bis 25 und 26a Abs. 3 sowie der Kurzparkzonen-Überwachungsverordnung. Ein nach Abzug 
dieses Aufwandes verbleibender Rest ist auf die Erhalter jener Straßen aufzuteilen, auf denen die den 
eingenommenen Strafgeldern zu Grunde liegenden Verwaltungsübertretungen begangen wurden. Die Aufteilung 
hat im Verhältnis jener Beträge zu erfolgen, die den Straßenerhaltern ohne Abzug des Personal- und 
Sachaufwandes für diese Organe zugeflossen wären. Dieser Rest an Strafgeldern ist vorrangig für die 
Straßenerhaltung und ein danach noch verbleibender Rest zur Förderung von Investitionen des öffentlichen 
Nahverkehrs zu verwenden. 
 
(9) Werden Angelegenheiten der Straßenpolizei, die bisher gemäß § 95 von Landespolizeidirektionen vollzogen 
wurden, auf Bezirksverwaltungsbehörden rückübertragen, so sind die im örtlichen Wirkungsbereich einer 
Bezirksverwaltungsbehörde anfallenden Strafgelder zur Abdeckung des dieser Bezirksverwaltungsbehörde durch 
die Rückübertragung entstehenden Mehraufwandes, mit Ausnahme des in Abs. 8 bezeichneten Aufwandes, zu 
verwenden; dabei haben der Bund und das jeweilige Land im Verhältnis der ihnen jeweils im Bereich dieser 
Bezirksverwaltungsbehörde im vorangegangenen Kalenderjahr zugeflossenen Strafgelder zur Abdeckung 
beizutragen. 
 
(10) 20 vH der Strafgelder aus jenen Verwaltungsübertretungen, die von Organen der Bundespolizei 
wahrgenommen werden, fließen der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand für diese Organe zu tragen hat. 
Dies gilt nicht für Verwaltungsübertretungen auf Gemeindestraßen in Gemeinden mit weniger als 10 000 
Einwohnern. Die Strafgelder sind für die Abdeckung des Personal- und Sachaufwandes, der aus dem Einsatz 
solcher zusätzlichen Organe auf dem Gebiet der Verkehrsüberwachung entsteht, und für die Beschaffung und 
Erhaltung von Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung zu verwenden. 
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§ 101. (1) Wer als Lenker eines Fahrzeuges wegen einer Übertretung dieses Bundesgesetzes bestraft oder 
ermahnt (§ 21 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – VStG, BGBl. Nr. 52/1991) wurde, kann von der Behörde 
seines Hauptwohnsitzes durch Bescheid zur Teilnahme an einem von ihr abzuhaltenden Verkehrsunterricht bis 
zu einer Gesamtdauer von sechs Stunden verpflichtet werden, wenn sein Verhalten im Straßenverkehr 
insbesondere mit Rücksicht auf wiederholte Beanstandungen vermuten läßt, daß er die Verkehrsvorschriften 
nicht beherrscht. 
 
(2) Zur Teilnahme am Verkehrsunterricht kann der Lenker eines Fahrzeuges bei Vorliegen der Voraussetzungen 
des Abs. 1 auch dann verpflichtet werden, wenn er lediglich mit Rücksicht auf die Bestimmungen des § 99 Abs. 6 
lit. c von der Verwaltungsbehörde nicht bestraft wird. 
 
(3) Der Verkehrsunterricht kann auch an Sonn- oder Feiertagen abgehalten werden, darf aber an solchen Tagen 
nicht länger als zwei Stunden dauern. Die Bestimmung des § 20 des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG, BGBl. Nr. 51/1991, ist anzuwenden. 
 
§ 103. (1) Dieses Bundesgesetz tritt, sofern sich aus Abs. 2 nichts anderes ergibt, am 1. Jänner 1961 in Kraft. Die 
§§ 4 Abs. 5b und 105 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 treten mit 1. Juli 1996 in 
Kraft. 
 
(2) Der § 95 dieses Bundesgesetzes tritt in den einzelnen Ländern mit dem Inkrafttreten des ihm entsprechenden 
Landesgesetzes (Art. 15 Abs. 4 B.-VG.), frühestens jedoch zugleich mit den übrigen Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes in Kraft. 
 
(2a) Dieses Bundesgesetz, BGBl. Nr. 518/1994, ausgenommen § 24 Abs. 3 lit. i und § 95, tritt mit 1. Oktober 
1994 in Kraft. Verordnungen auf Grund dieser Bestimmungen können bereits ab dem der Kundmachung 
folgenden Tag erlassen werden; sie dürfen jedoch frühestens mit 1. Oktober 1994 in Kraft gesetzt werden. § 24 
Abs. 3 lit. i tritt mit 1. Jänner 1996 in Kraft. 
 
(2b) Der § 95 dieses Bundesgesetzes, in der Fassung BGBl. Nr. 518/1994, tritt in den einzelnen Ländern mit dem 
Inkrafttreten des ihm entsprechenden Landesgesetzes, frühestens jedoch mit 1. Oktober 1994 in Kraft. Die 
Zuständigkeit zur Ausübung des Verwaltungsstrafrechtes für die bis zum Inkrafttreten des jeweils entsprechenden 
Landesgesetzes begangenen Übertretungen richtet sich nach den bisherigen Vorschriften. 
 
(2c) Dieses Bundesgesetz, BGBl. I Nr. 92/1998, ausgenommen § 95 Abs. 1b und 1c, tritt mit xx. xxxxxxxx 1998 in 
Kraft. § 95 Abs. 1b und 1c, in der Fassung BGBl. I Nr. 92/1998, tritt in den einzelnen Ländern mit dem 
Inkrafttreten des entsprechenden Landesgesetzes, frühestens jedoch mit xx. xxxxxxxx 1998 in Kraft; die 
Zuständigkeit zur Ausübung des Verwaltungsstrafrechtes für die bis zum Inkrafttreten des jeweils entsprechenden 
Landesgesetzes begangenen Übertretungen richtet sich nach den bisherigen Vorschriften. 
 
(2d) (Anm.: Durch Art. 2 § 2 Abs. 2 Z 4, BGBl. I Nr. 2/2008, als nicht mehr geltend festgestellt) 
 
(2e) § 100 Abs. 3a letzter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2000 tritt mit 1. Jänner 2001 
in Kraft. 
 
(2e) § 99 Abs. 1 bis 4 und § 100 Abs. 3 und 5a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 32/2002 treten 
mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 
 
(2f) Dieses Bundesgesetz BGBl. I Nr. 50/2002 tritt mit 1. April 2002 in Kraft. 
 
(3) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes tritt das Straßenpolizeigesetz vom 12. Dezember 1946, BGBl. 
Nr. 46/1947, mit Ausnahme der darin enthaltenen Verfassungsbestimmungen, außer Kraft. 
 
(4) Die §§ 5 Abs. 8, 11 und 12 sowie 5a Abs. 1 dieses Bundesgesetzes, in der Fassung BGBl. I Nr. 128/2002, 
treten mit 1. Jänner 2003 in Kraft. 
 
(5) (Anm.: Durch Art. 2 § 2 Abs. 2 Z 4, BGBl. I Nr. 2/2008, als nicht mehr geltend festgestellt) 
 
(6) § 100 Abs. 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 tritt mit 1. Juli 2003 in Kraft. 
 
(7) Dieses Bundesgesetz, BGBl. I Nr. 52/2005, tritt mit 1. Juli 2005 in Kraft; Verordnungen auf Grund dieser 
Bestimmungen können bereits ab dem der Kundmachung folgenden Tag erlassen werden; sie dürfen jedoch 
frühestens mit 1. Juli 2005 in Kraft gesetzt werden. Abweichend hiervon treten die §§ 94 und 94f Abs. 1 mit 1. 
Oktober 2005 in Kraft. § 95 Abs. 1a tritt in den einzelnen Ländern mit InKraft-Treten des ihm entsprechenden 
Landesgesetzes, frühestens jedoch zugleich mit den übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in Kraft. 
 
(8) § 99 Abs. 1 bis 1b, 2 lit. c, 2c bis 2e und 3 lit. a, und § 100 Abs. 5 bis 5d in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 93/2009 treten am 1. September 2009 in Kraft. 
 
(9) Dieses Bundesgesetz, BGBl. I Nr. 34/2011, tritt mit 31. Mai 2011 in Kraft. 
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(10) § 46 Abs. 6, § 47 und § 99 Abs. 2c Z 8 bis 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 59/2011, 
treten mit 1. Jänner 2012 in Kraft. 
 
(11) § 4 Abs. 2, 5, 5a und 5b, § 5 Abs. 4a, 5 und 8, § 89a Abs. 4, § 94a Abs. 2, 3 und 4, § 94b Abs. 1, § 94d Z 12, 
§ 94f Abs. 1 lit. a Z 2 und lit. b Z 1 sowie Abs. 2, die Überschrift des § 95, § 95 Abs. 1, 1a, 2 und 3, § 99 Abs. 2 lit. 
a und e, § 100 Abs. 8 und 9 sowie Art. II, Art. III Abs. 2 und 3 und Art. IV des Bundesgesetzes, BGBl. Nr. 
159/1960, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2012 treten mit 1. September 2012 in Kraft. 
 
(12) § 2 Abs. 1 Z 2a, § 8b Abs. 1, § 23 Abs. 2a, § 24 Abs. 5c, § 26a Abs. 1, § 42 Abs. 3, § 43 Abs. 1a, § 44 Abs. 
4, § 44b Abs. 3, § 48 Abs. 5, § 53 Abs. 1 Z 9e bis 9g und 26 bis 29, § 67, § 68 Abs. 1a, Abs. 2 und Abs. 3 lit. d 
und e, § 76c, § 83 Abs. 2, § 88a Abs. 1 Z 2 und Abs. 3, § 89a Abs. 5, § 90 Abs. 4, § 92 Abs. 2, § 94d Z 8b und 8c, 
§ 98 Abs. 1, § 98c Abs. 2, § 99 Abs. 1 bis 4a, § 100 Abs. 1 und 6 und § 101 Abs. 1 und 3 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 39/2013 treten mit 31. März 2013 in Kraft. 
 
(13) Die Überschrift zu § 29b sowie dessen Abs. 1 und 6, § 43 Abs. 1 lit. d, § 94b Abs. 2 lit. a und § 105 Abs. 3 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 39/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft. Mit demselben Zeitpunkt 
tritt die Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie über den Ausweis für dauernd 
stark gehbehinderte Personen (Gehbehindertenausweisverordnung), BGBl. II Nr. 252/2000, außer Kraft. 
 
(14) (Verfassungsbestimmung) § 29b Abs. 1a und § 105 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
39/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft. 
 
(15) § 26a Abs. 1 und § 46 Abs. 4a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 27/2014 treten mit 1. Juni 
2014 in Kraft. 
 
 
 
343.) Straßenverkehrsordnung 1960 - Übergangsrecht 
BGBl 274/1971 idF BGBl I 50/2012  
 
Art. IV (zu § 100, BGBl. Nr. 159/1960) 
(1) Wird die Anzeige wegen eines Verkehrsunfalles vom öffentlichen Ankläger zurückgelegt oder ein gerichtliches 
Verfahren wegen eines Verkehrsunfalles rechtskräftig ohne Schuldspruch des Angezeigten beendet, so ist dies 
der nach dem Unfallsort zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für das die 
Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, aber der Landespolizeidirektion, 
mitzuteilen. Die Mitteilung obliegt bei Zurücklegung der Anzeige dem öffentlichen Ankläger, in allen anderen 
Fällen aber dem Gericht. 
 
(2) Die Zeit von der Erstattung der Strafanzeige wegen eines Verkehrsunfalles bis zum Einlangen der im Abs. 1 
genannten Mitteilung bei der zuständigen Verwaltungsbehörde ist in die Verjährungsfrist (§ 31 Abs. 2 des 
Verwaltungsstrafgesetzes 1950) nicht einzurechnen. 
 
 
 
344.) Studienförderungsgesetz 1992  
BGBl 305/1992 idF BGBl I 76/2000  
 
§ 73. (1) Wer wissentlich durch unwahre oder unvollständige Angaben eine Studienbeihilfe oder eine andere 
Förderungsmaßnahme nach diesem Bundesgesetz erlangt oder zu erlangen sucht, ist mit Geldstrafe bis zu 2.000 
Euro zu bestrafen, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist. 
 
(2) Die durch die Verwaltungsübertretung oder eine gerichtlich strafbare Handlung erlangten Studienbeihilfen 
oder sonstigen Förderungsmaßnahmen nach diesem Bundesgesetz sind zur Gänze zurückzuzahlen. Allfällige 
weitere Ansprüche auf Leistungen nach diesem Bundesgesetz gehen für immer verloren. 
 
 
 
345.) Suchtgiftkonvention 1961  
BGBl 531/1978  
 
Erklärung der Republik Österreich zu Art. 36 der Einzigen Suchtgiftkonvention 1961 
 
Die Republik Österreich legt Artikel 36 Absatz 1 wie folgt aus: Die in dieser Bestimmung enthaltene Verpflichtung 
der Vertragspartei kann auch durch die Schaffung von Verwaltungsstraftatbeständen erfüllt werden, die eine 
angemessene Ahndung für die darin genannten Verstöße vorsehen. 
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346.) Suchtgiftverordnung  
BGBl II 374/1997 idF BGBl II 485/2009  
 
§ 2. (1) Die Erzeugung, Verarbeitung, Umwandlung, der Erwerb und Besitz von Suchtgift ist, sofern die §§ 6, 7 
oder 10a nicht anderes bestimmen, und unbeschadet allfälliger nach anderen Rechtsvorschriften erforderlicher 
Bewilligungen, nur nach Maßgabe einer Bewilligung des Bundesministers für Gesundheit und nur in der von 
dieser bewilligten Höchstmenge gestattet. 
 
(2) Bewilligungen gemäß Abs. 1 dürfen, soweit Abs. 3 nicht anderes bestimmt, nur Gewerbetreibenden mit einer 
Berechtigung zur Herstellung von Arzneimitteln und Giften und zum Großhandel mit Arzneimitteln und Giften 
gemäß § 94 Z 32 der Gewerbeordnung 1994, und jeweils nur im notwendigen Umfang unter Festsetzung einer 
Höchstmenge, erteilt werden. Zum Großhandel mit Arzneimitteln Berechtigten darf eine solche Bewilligung nur 
erteilt werden, wenn sie ein Detailgeschäft überhaupt nicht oder doch räumlich vollkommen getrennt führen. 
 
(3) Bewilligungen zur Erzeugung, Verarbeitung, zum Erwerb und Besitz von Suchtgiften des Anhanges IV dieser 
Verordnung können unbeschadet des Abs. 2 auch Personen erteilt werden, die zur Herstellung von 
Erzeugnissen, die keine psychotrope Wirkung entfalten, berechtigt sind, sofern hierfür ein solches Suchtgift 
benötigt wird (§ 6 Abs. 5 Suchtmittelgesetz). 
 
(4) Der Antrag auf Erteilung einer Bewilligung gemäß Abs. 2 oder 3 ist beim Bundesministerium für Gesundheit 
mit dem hierfür aufgelegten Formblatt bis 30. September jeden Jahres zu stellen. Der Antrag hat zumindest 
nachstehende Angaben und Nachweise zu enthalten: 

1. die Firma sowie die Anschrift des Antragstellers; 
2. den Nachweis der gewerberechtlichen Berechtigung, auf Grund derer der Antragsteller seine Tätigkeit 
ausübt; 
2a. bei Anträgen gemäß Abs. 2 den Nachweis einer gültigen Bewilligung gemäß § 63 Abs. 1 des 
Arzneimittelgesetzes (BGBl. Nr. 185/1983), sofern Arzneimittel hergestellt, kontrolliert oder in Verkehr 
gebracht werden; 
2b. jenes Suchtgift bzw. eine Auflistung jener Suchtgifte, für das bzw. die um Bewilligung eingekommen wird, 
einschließlich der voraussichtlich im betreffenden Kalenderjahr jeweils benötigten Höchstmenge sowie des 
Zwecks (der Zwecke) gemäß Abs. 2 oder 3, für den (die) das Suchtgift benötigt wird; 
3. die Benennung eines Verantwortlichen im Sinne des § 9 Verwaltungsstrafgesetz 1991; 
4. die Art und den Verwendungszweck der Suchtgifte sowie eine schätzungsweise Zusammenstellung jener 
Suchtgifte, deren Einfuhr oder Erzeugung im folgenden Kalenderjahr beabsichtigt ist; 
5. bei Erzeugung, Verarbeitung oder Umwandlung von Suchtgift eine kurze Beschreibung der 
Arbeitsvorgänge und die Nennung der Ausgangsstoffe und Endprodukte; 
6. eine Beschreibung des Standortes des Betriebes und der Lagerstätte(n) einschließlich der 
Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Entnahme von Suchtgift. 

 
(5) Der Vorrat an Rohstoffen darf in der Regel die für die Erzeugung im folgenden Halbjahr erforderliche Menge 
nicht übersteigen. Der Bundesminister für Gesundheit kann erforderlichenfalls die Einschränkung der Erzeugung 
verfügen. Der Unternehmer hat die Einstellung der Erzeugung, Verarbeitung oder Umwandlung von Suchtgift 
dem Bundesministerium für Gesundheit unverzüglich anzuzeigen. 
 
(6) Die Bewilligung wird jeweils bis zum Ende des nächstfolgenden Kalenderjahres erteilt. 
 
(7) Die Bewilligung ist zu versagen, wenn 

1. kein Bedarf für ein Suchtgift gegeben ist, 
2. ein Verantwortlicher (Abs. 4 Z 3) nicht benannt ist oder 
3. Tatsachen vorliegen, aus denen sich begründete Bedenken ergeben, dass der Verantwortliche seine 
Aufgabe nicht uneingeschränkt erfüllen kann, oder 
4. Tatsachen vorliegen, aus denen sich sonstige erhebliche Bedenken hinsichtlich der Zuverlässigkeit des 
Verantwortlichen, des Antragstellers, seines gesetzlichen Vertreters oder bei juristischen Personen oder nicht 
rechtsfähigen Personenvereinigungen der nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertretung 
oder Geschäftsführung Berechtigten ergeben, oder 
5. keine ausreichenden Sicherungen gegen unbefugte Entnahmen von Suchtgiften vorhanden sind oder 
6. die Sicherheit oder Kontrolle des Verkehrs oder der Gebarung mit Suchtgift aus anderen als den in den 
Ziffern 1 bis 5 genannten Gründen nicht gewährleistet ist. 

 
(8) Die Bewilligung kann versagt werden, wenn dies aus Gründen der Durchführung internationaler 
Suchtmittelübereinkommen oder wegen Beschlüssen, Anordnungen oder Empfehlungen supranationaler oder 
zwischenstaatlicher Einrichtungen zur Kontrolle von Suchtgift geboten ist. 
 
 
 
347.) Suchtmittelgesetz  
BGBl I 112/1997 idF BGBl I 143/2008  
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§ 21. (1) Drogenausgangsstoffe – erforderlichenfalls einschließlich der Behältnisse – sind sicherzustellen oder 
vorläufig zu beschlagnahmen, wenn der begründete Verdacht einer Straftat nach § 32 oder eines 
schwerwiegenden Verstoßes gegen § 17 erster Satz, § 44 Abs. 2 Z 2 bis 4 oder Abs. 3 Z 3 bis 5, 9 oder 10 
dieses Bundesgesetzes vorliegt. 
 
(2) Das die Sicherstellung oder die vorläufige Beschlagnahme durchführende Organ hat, je nachdem, ob der 
Verdacht einer Straftat oder einer Verwaltungsübertretung vorliegt, der Staatsanwaltschaft unverzüglich über die 
Sicherstellung oder vorläufige Beschlagnahme zu berichten oder von der Verwaltungsbehörde unverzüglich einen 
förmlichen Beschlagnahmebescheid einzuholen. 
 
(3) Sichergestellte oder beschlagnahmte Drogenausgangsstoffe sind so zu verschließen und zu kennzeichnen, 
dass ihre Veränderung ohne Verletzung des Verschlusses oder der Kennzeichnung nicht möglich ist. Dem 
bisherigen Verfügungsberechtigten ist eine Bescheinigung über die Art und Menge der sichergestellten oder 
beschlagnahmten Drogenausgangsstoffe und den Ort der Lagerung auszuhändigen. Die Bestimmungen der 
Strafprozessordnung 1975, BGBl. Nr. 631, und des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl. Nr. 52, bleiben 
unberührt. 
 
§ 24a. (1) Dem Suchtmittelregister sind zu melden 

1. vom Bundesministerium für Inneres alle von den nachgeordneten Sicherheitsbehörden wegen des 
Verdachtes einer Straftat nach den §§ 27 bis 32 an die Staatsanwaltschaft erstatteten Berichte nach § 100 
Abs. 2 Z 4 der Strafprozessordnung, 
2. von den zuständigen Behörden alle wegen des Verdachtes einer Straftat nach den §§ 27 bis 32 an die 
Staatsanwaltschaft erstatteten Anzeigen, 
3. von den Staatsanwaltschaften jeder Rücktritt oder vorläufige Rücktritt von der Verfolgung einer Straftat 
nach den §§ 27 bis 32, 
4. von den Gerichten alle Ergebnisse (Verurteilungen, Einstellungen und Freisprüche) der wegen einer 
Straftat nach diesem Bundesgesetz geführten Strafverfahren sowie die über den Aufschub des Strafvollzugs 
und über beschlagnahmte oder eingezogene Vorräte an Suchtmitteln oder Drogenausgangsstoffen 
getroffenen Entscheidungen und Verfügungen, 
5. von den Bezirksverwaltungsbehörden alle rechtskräftigen Straferkenntnisse nach § 44 sowie die über 
beschlagnahmte Vorräte an Suchtmitteln oder Drogenausgangsstoffen getroffenen Verfügungen. 

 
(2) Die Meldung hat in der von der Bundesministerin für Gesundheit, Familie und Jugend im Einvernehmen mit 
jenem Bundesminister, dessen Wirkungsbereich die Vollziehung der Meldepflicht nach Abs. 1 jeweils unterliegt, 
vorgegebenen Form zu erfolgen und zu enthalten 

1. die zur Identifikation der Person des Beschuldigten, Angeklagten, Verurteilten, Freigesprochenen oder 
Bestraften erforderlichen Daten (Vorname, Familienname, Geschlecht, Geburtsdatum, Geburtsort, 
Staatsbürgerschaft, Meldeadresse), 
2. die Straftat, die Gegenstand der Anzeige, des Berichts, des Rücktritts oder vorläufigen Rücktritts von der 
Verfolgung, der Einstellung oder vorläufigen Einstellung des Strafverfahrens, der Anklage, der Verurteilung, 
des Freispruchs oder des Straferkenntnisses ist, 
3. die Rechtsnormen, die Grundlage der Anzeige, des Berichts, der Entscheidung oder der Verfügung sind, 
4. das Datum der Anzeige, des Berichts, der Entscheidung oder Verfügung, ferner 
5. im Fall einer Anzeige oder eines Berichts die Art und Menge aller sichergestellten Suchtmittel oder 
Drogenausgangsstoffe, die Gegenstand des Verdachts einer Straftat sind und die Mitteilung ob Hinweise 
vorliegen, dass der Angezeigte Suchtgift missbraucht, 
6. im Fall eines vorläufigen Rücktritts von der Verfolgung oder vorläufigen Einstellung des Strafverfahrens 

a) ob eine Stellungnahme der Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde eingeholt wurde, 
b) ob die Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde festgestellt hat, dass der Beschuldigte einer 
zweckmäßigen, ihm nach den Umständen möglichen und zumutbaren und nicht offenbar aussichtslosen 
gesundheitsbezogenen Maßnahme gemäß § 11 Abs. 2 bedarf, und gegebenenfalls, welcher 
gesundheitsbezogenen Maßnahme er bedarf, 
c) ob der vorläufige Rücktritt von der Verfolgung oder die vorläufige Einstellung des Strafverfahrens davon 
abhängig gemacht worden ist, dass sich der Beschuldigte einer zweckmäßigen, ihm nach den Umständen 
möglichen, zumutbaren und nicht offenbar aussichtslosen gesundheitsbezogenen Maßnahme gemäß § 11 
Abs. 2 unterzieht, und gegebenenfalls, um welche gesundheitsbezogene Maßnahme es sich handelt, 
d) ob sich der Beschuldigte einer gesundheitsbezogenen Maßnahme gemäß § 11 Abs. 2 bereits 
unterzieht, 
e) ob der vorläufige Rücktritt von der Verfolgung oder die vorläufige Einstellung des Strafverfahrens davon 
abhängig gemacht worden ist, dass sich der Beschuldigte durch einen Bewährungshelfer betreuen lässt 
oder bereits betreut wird, 
f) die Dauer der Probezeit, 

7. im Fall der vorläufigen Einstellung eines Strafverfahrens, ob die Einstellung davon abhängig gemacht 
worden ist, dass der Beschuldigte einer Weisung des Gerichtes nachkommt, und um welche Weisung es sich 
handelt, 
8. im Fall einer Verurteilung 

a) die Art und das Ausmaß der Strafe, 
b) ob die Unterbringung des Verurteilten in einer Anstalt gemäß §§ 21 bis 23 des Strafgesetzbuches 
verfügt wurde, 
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c) ob der Vollzug der Strafe aufgeschoben wurde, und gegebenenfalls die Dauer eines Strafaufschubs, 
d) ob der Strafaufschub davon abhängig gemacht worden ist, dass der Verurteilte sich einer 
gesundheitsbezogenen Maßnahme gemäß § 11 Abs. 2 unterzieht oder in eine gemäß § 15 im 
Bundesgesetzblatt kundgemachte Einrichtung oder Vereinigung stationär aufgenommen wird, 
e) ob der Aufschub des Strafvollzugs widerrufen wurde, 
f) ob die Strafe, nachdem sich der Verurteilte mit Erfolg einer gesundheitsbezogenen Maßnahme 
unterzogen hat, für die Dauer einer Probezeit bedingt nachgesehen wurde und die Dauer der Probezeit, 

9. im Fall einer gerichtlichen oder verwaltungsstrafbehördlichen Entscheidung oder Verfügung über 
Suchtmittel oder Drogenausgangsstoffe die Art und Menge der Suchtmittel oder Drogenausgangsstoffe, die 
Gegenstand dieser Entscheidung oder Verfügung sind, 
10. die Aktenzahl der Anzeige, des Berichts, der Entscheidung oder Verfügung sowie die darauf Bezug 
habenden Aktenzahlen der vorangegangenen behördlichen oder gerichtlichen Verfahrensschritte, 
11. das Datum der Meldung, 
12. die meldende Behörde, 
13. im Falle einer Anzeige oder eines Berichts ferner 

a) die Behörde, die den Verdacht bei der Staatsanwaltschaft angezeigt oder die dieser berichtet hat, 
b) die Staatsanwaltschaft, an die die Anzeige oder der Bericht erstattet worden ist. 

 
(3) Unbeschadet des Abs. 1 sind dem Suchtmittelregister von der Bezirksverwaltungsbehörde als 
Gesundheitsbehörde alle Personen zu melden, deren Begutachtung gemäß § 12 ergeben hat, dass sie Suchtgift 
missbrauchen. Die Meldung hat in der von der Bundesministerin für Gesundheit, Familie und Jugend 
vorgegebenen Form zu erfolgen und zu enthalten 

1. die zur Identifikation der begutachteten Person erforderlichen Daten (Vorname, Familienname, Geschlecht, 
Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsbürgerschaft, Meldeadresse), 
2. das missbrauchte Suchtgift oder die missbrauchten Suchtgifte und die Einnahmeform, 
3. gegebenenfalls sonstige missbräuchlich verwendete Substanzen, 
4. das Ergebnis der Begutachtung, und zwar 
a) ob eine oder mehrere der gesundheitsbezogenen Maßnahmen gemäß § 11 Abs. 2 zweckmäßig, der 
betreffenden Person nach den Umständen möglich und zumutbar und nicht offenbar aussichtslos ist oder 
sind, und gegebenenfalls um welche Maßnahme oder Maßnahmen es sich handelt, 
b) ob auf eine zweckmäßige, der betroffenen Person nach den Umständen mögliche und zumutbare und nicht 
offenbar aussichtslose Maßnahme hingewirkt wurde, oder 
c) aus welchen Gründen auf eine solche Maßnahme nicht hingewirkt wurde, 
d) ob die begutachtete Person sich bereits einer gesundheitsbezogenen Maßnahme gemäß § 11 Abs. 2 
unterzieht, und gegebenenfalls, um welche Maßnahme es sich handelt, 
5. die für statistische und wissenschaftliche Analysen und Untersuchungen im Hinblick auf 
Suchtgiftmissbrauch erforderlichen soziodemographischen Daten (§ 24d) über die höchste abgeschlossene 
Schulbildung sowie die aktuelle Wohn- und Erwerbssituation der begutachteten Person, 
6. die Art der Kenntniserlangung der Behörde vom Verdacht des Suchtgiftmissbrauchs, 
7. das Datum der Meldung, 
8. die meldende Behörde. 

  
§ 26. (1) Das Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend darf die nach § 24a an das 
Suchtmittelregister gemeldeten Daten einschließlich personenbezogener Daten nur übermitteln an 

1. die Staatsanwaltschaften und Gerichte, soweit für diese die Daten im Einzelfall zur Wahrnehmung der 
ihnen im Zusammenhang mit der Ahndung von Verstößen gegen dieses Bundesgesetz gesetzlich 
übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bilden, 
2. die Bezirksverwaltungsbehörden, soweit für diese die Daten im Einzelfall zur Wahrnehmung der ihnen nach 
diesem Bundesgesetz übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bilden, 
3. das Bundesministerium für Landesverteidigung, die zuständigen Militärkommanden und das 
Heerespersonalamt, soweit für diese die Daten im Einzelfall zur Feststellung der Eignung eines 
Wehrpflichtigen oder einer Frau zum Wehrdienst und ihrer Dienstfähigkeit während des Präsenz- oder 
Ausbildungsdienstes erforderlich sind, 
4. das Bundesministerium für Inneres, soweit für dieses die Daten im Einzelfall zur Feststellung der Eignung 
eines Zivildienstpflichtigen zur Leistung des Zivildienstes und seiner Dienstfähigkeit erforderlich sind, 
5. die Bezirksverwaltungsbehörde als Gewerbebehörde und das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, 
soweit für diese die Daten im Einzelfall zur Vollziehung der gewerberechtlichen Vorschriften erforderlich sind. 

 
(2) Soweit die Übermittlung von Daten aus dem Suchtmittelregister nach Abs. 1 gestattet ist, darf sie umfassen 

1. im Falle der Staatsanwaltschaften und Gerichte die gemäß § 24a Abs. 1 Z 1 bis 4 gemeldeten Daten, 
2. im Falle der Bezirksverwaltungsbehörden als Verwaltungsstrafbehörden die gemäß § 24a Abs. 1 Z 5 
gemeldeten Daten, 
3. im Falle des Bundesministeriums für Landesverteidigung, der zuständigen Militärkommanden, des 
Heerespersonalamtes oder des Bundesministeriums für Inneres nur die Mitteilung, ob wegen des Verdachtes 
einer Straftat nach den §§ 27 bis 32 
a) die Erstattung eines Berichts (§ 100 Abs. 2 der Strafprozessordnung) oder einer Anzeige an die 
Staatsanwaltschaft, oder 
b) die Verurteilung wegen einer solchen Straftat gemeldet worden ist. Zugleich mit der Mitteilung gemäß lit. a 
ist bekannt zu geben, ob eine gemäß § 35 Abs. 3 Z 2 bei der Bezirksverwaltungsbehörde als 
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Gesundheitsbehörde eingeholte Stellungnahme ergeben hat, dass die Person einer gesundheitsbezogenen 
Maßnahme bedarf oder dass sie keiner gesundheitsbezogenen Maßnahme bedarf, 
4. im Falle der Bezirksverwaltungsbehörde als Gewerbebehörde und des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Arbeit nur die Mitteilung, ob wegen einer Straftat nach den §§ 27 bis 32 eine Verurteilung gemeldet 
worden ist. 

 
(3) Nicht der Übermittlung unterliegen die Daten gemäß § 24a Abs. 3 Z 5 und 6. 
 
(4) Das Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend darf die gemäß § 24b Abs. 1 an das bundesweite 
Substitutionsregister gemeldeten Daten einschließlich personenbezogener Daten nur übermitteln an die 
Bezirksverwaltungsbehörden als Gesundheitsbehörden, soweit für diese die Daten im Einzelfall zur Vollziehung 
der ihnen im Rahmen dieses Bundesgesetzes oder einer gemäß § 10 erlassenen Verordnung eine wesentliche 
Voraussetzung bilden. Nicht der Übermittlung unterliegen die für statistische und wissenschaftliche 
Untersuchungen erforderlichen Daten gemäß § 24b Abs. 2. Die Bezirksverwaltungsbehörde als 
Gesundheitsbehörde darf, nach Maßgabe der Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
1991 über die örtliche Zuständigkeit, die nach Z 1 erhaltenen Daten nur an andere Bezirksverwaltungsbehörden 
als Gesundheitsbehörden sowie an Ärzte oder Apotheker übermitteln, soweit dies im Einzelfall zur Hintanhaltung 
der Mehrfachbehandlung eines Suchtkranken erforderlich ist. 
 
(5) Eine Übermittlung der aus dem Suchtmittelregister oder aus dem bundesweiten Substitutionsregister 
erhaltenen Daten durch die im Abs. 1 oder 4 genannten Stellen an Dritte ist unzulässig, soweit sich aus diesem 
Bundesgesetz nichts anderes ergibt. 
 
§ 44. (1) Wer 

1. den §§ 5 bis 8 oder 9 Abs. 1 oder einer nach § 10 erlassenen Verordnung, oder 
2. den §§ 15 Abs. 5 erster Satz oder 16 Abs. 5 hinsichtlich der Verschwiegenheitspflicht, oder 
3. den §§ 18 oder 20 oder 25 Abs. 8 oder 26 Abs. 5 zuwiderhandelt, 

begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung. 
 
(2) Wer der VO (EG) Nr. 273/2004 zuwiderhandelt, indem er 

1. der Meldepflicht gemäß Art. 3 Abs. 1 nicht vor in Verkehrbringen eines Drogenausgangsstoffes der 
Kategorie 1 oder 2 des Anhangs I nachkommt, 
2. entgegen Art. 3 Abs. 2 einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 1 des Anhangs I ohne Erlaubnis oder 
ohne Sondererlaubnis besitzt oder in Verkehr bringt, 
3. entgegen Art. 3 Abs. 3 einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 1 des Anhangs I an Unbefugte abgibt, 
4. entgegen Art. 3 Abs. 6 einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 des Anhangs ohne Registrierung oder 
ohne Sonderregistrierung in Verkehr bringt, 
5. die Dokumentationspflicht gemäß Art. 4 hinsichtlich der Kundenerklärung verletzt, 
6. die Dokumentationspflicht gemäß Art. 5 hinsichtlich eines Vorgangs, der zum In-Verkehr-Bringen eines 
Drogenausgangsstoffes der Kategorie 1 oder 2 des Anhangs I führt, verletzt, 
7. die Kennzeichnungspflicht gemäß Art. 7 hinsichtlich eines Drogenausgangsstoffes der Kategorie 1 oder 2 
des Anhangs I verletzt, 
8. die Meldepflicht gemäß Art. 8 Abs. 1 hinsichtlich ungewöhnlicher Bestellungen von Drogenausgangsstoffen 
verletzt, 
9. die Auskunftspflicht gemäß Art. 8 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 17 oder 19 der Verordnung (EG) Nr. 
1277/2005 über Vorgänge mit Drogenausgangsstoffen verletzt, 

begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung. 
 
(3) Wer der Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zuwiderhandelt, indem er 

1. die Dokumentationspflicht gemäß Art. 3 oder 4 im Zusammenhang mit der Einfuhr, Ausfuhr oder einem 
Vermittlungsgeschäft mit einem Drogenausgangsstoff verletzt, 
2. die Kennzeichnungspflicht gemäß Art. 5 hinsichtlich eines Drogenausgangsstoffes verletzt, 
3. entgegen Art. 6 in Verbindung mit Art. 5 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1277/2005 einen 
Drogenausgangsstoff der Kategorie 1 des Anhangs ohne Erlaubnis ein- oder ausführt oder damit ein 
Vermittlungsgeschäft betreibt, 
4. entgegen Art. 7 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 14 der Verordnung (EG) Nr. 1277/2005 einen 
Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 des Anhangs ohne Registrierung ein- oder ausführt oder damit ein 
Vermittlungsgeschäft betreibt, 
5. entgegen Art. 7 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 14 der Verordnung (EG) Nr. 1277/2005 einen 
Drogenausgangsstoff der Kategorie 3 des Anhangs ohne Registrierung ausführt, 
6. der Nachweispflicht gemäß Art. 8 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 16 der Verordnung (EG) Nr. 1277/2005 im 
Zusammenhang mit der Durchfuhrkontrolle eines Drogenausgangsstoffes nicht nachkommt, 
7. die Meldepflicht gemäß Art. 9 Abs. 1 hinsichtlich ungewöhnlicher Bestellungen von Drogenausgangsstoffen 
verletzt, 
8. die Auskunftspflicht gemäß Art. 9 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 18 oder 19 der Verordnung (EG) Nr. 
1277/2005 über Aus-, Einfuhr- oder Vermittlungstätigkeiten mit Drogenausgangsstoffen verletzt, 
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9. einen Drogenausgangsstoff entgegen Art. 12 in Verbindung mit Art. 5 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 
1277/2005 ohne Ausfuhrgenehmigung ausführt, 
10. einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 1 des Anhangs entgegen Art. 20 ohne Einfuhrgenehmigung 
einführt, 

begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung. 
 
(4) Wer der Verordnung (EG) Nr. 1277/2005 zuwiderhandelt, indem er 

1. der Meldepflicht gem. Art. 3 nicht vor Ein- oder Ausfuhr oder Tätigung eines Vermittlungsgeschäftes mit 
einem Drogenausgangsstoff der Kategorie 1 oder 2, 
2. der Auskunftspflicht an die zuständigen Behörden gemäß Art. 5, 
3. der Mitteilungspflicht gemäß Art. 15 oder 
4. der Mitwirkungspflicht gemäß Art. 27 im Rahmen des vereinfachten Ausfuhrverfahrens nicht nachkommt, 

begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung. 
 
(5) Wer eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 bis 4 begeht, ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 
Geldstrafe bis zu 36.300 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. Im 
Straferkenntnis gemäß Abs. 1 Z 1 kann auf den Verfall der den Gegenstand der strafbaren Handlung bildenden 
Sachen erkannt werden. In berücksichtigungswürdigen Fällen ist der Erlös der für verfallen erklärten Sachen dem 
Eigentümer auszufolgen. 
 
 
348.) Tabakgesetz  
BGBl 431/1995 idF BGBl I 120/2008  
 
§ 14. (1) Wer 

1. Tabakerzeugnisse entgegen § 2 in Verkehr bringt, 
1a. (Anm.: Tritt mit Ablauf des 31.12.2010 außer Kraft.) 
2. gegen die Meldepflicht gemäß § 8 verstößt oder 
3. entgegen § 11 Werbung oder Sponsoring betreibt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 7.260 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 14.530 Euro zu 
bestrafen. 
  
(2) Tabakerzeugnisse, die den Gegenstand einer nach Abs. 1 strafbaren Handlung bilden, sind einzuziehen, es 
sei denn, es ist gewährleistet, dass sie nicht unter Verletzung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und 
seiner Verordnungen in Verkehr gebracht werden. 
 
(3) Wird in einem Verwaltungsstrafverfahren rechtskräftig festgestellt, dass der Hersteller oder Importeur von 
Tabakerzeugnissen die Vorschriften der §§ 3 bis 7 oder der auf ihrer Grundlage erlassenen Verordnungen nicht 
eingehalten hat, so hat er auch die Kosten der im betreffenden Fall durchgeführten Überwachungs- und 
Untersuchungsmaßnahmen zu tragen. 
 
(4) Wer als Inhaber gemäß § 13c Abs. 1 gegen eine der im § 13c Abs. 2 festgelegten Obliegenheiten verstößt, 
begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach einer anderen Verwaltungsstrafbestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 2.000 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 10.000 Euro zu 
bestrafen. 
 
(5) Wer an einem Ort, an dem gemäß den §§ 12 Abs. 1 oder 2, 13 Abs. 1 oder 13a Abs. 1 Rauchverbot besteht 
oder an dem das Rauchen vom Inhaber nicht gestattet wird, raucht, begeht, sofern der Ort gemäß § 13b Abs. 1 
bis 4 oder einer gemäß § 13b Abs. 4 erlassenen Verordnung gekennzeichnet ist und die Tat nicht den Tatbestand 
einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach einer anderen 
Verwaltungsstrafbestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe 
bis zu 100 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 1.000 Euro zu bestrafen. 
 
 
 
349.) Teilzeitnutzungsgesetz 2011  
BGBl I 8/2011  
 
§ 18. (1) Ein Unternehmer, der 

1. es bei der Werbung oder bei Werbe- oder Verkaufsveranstaltungen unterlässt, die in § 3 Abs. 1 und § 4 
vorgeschriebenen Informationen und Hinweise zu geben, 
2. Teilzeitnutzungs- und Nutzungsvergünstigungsverträge entgegen § 3 Abs. 2 als Geldanlage bewirbt oder 
verkauft, 
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3. es entgegen § 5 Abs. 1 und 2 unterlässt, dem Verbraucher ein Formblatt mit den darin vorgeschriebenen 
Informationen und in der gemäß § 5 Abs. 3 vom Verbraucher gewählten Sprache auszuhändigen, 
4. es unterlässt, dem Verbraucher ein Vertragsdokument mit den in § 6 vorgeschriebenen Inhalten und in der 
gemäß § 7 Abs. 1 vom Verbraucher gewählten Sprache zur Verfügung zu stellen, 
5. es entgegen § 6 Abs. 4 unterlässt, den Verbraucher auf das Rücktrittsrecht, die Rücktrittsfrist und das 
Anzahlungsverbot aufmerksam zu machen, 
6. es entgegen § 7 Abs. 2 unterlässt, dem Verbraucher zusätzlich eine beglaubigte Übersetzung der 
Vertragsurkunde auszufolgen, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfüllt oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist mit 
Geldstrafe bis zu 1.450 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Ein Unternehmer, der 

1. im Fall eines Rücktritts des Verbrauchers vom Vertrag entgegen § 11 Kosten oder Entgelte für erbrachte 
Leistungen verlangt, 
2. Zahlungen oder Leistungen entgegen § 12 Abs. 1 oder 2 vereinbart, fordert oder entgegennimmt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfüllt oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer 
Geldstrafe bis zu 7.260 Euro zu bestrafen. 
 
 
 
350.) Telekommunikationsgesetz 2003  
BGBl I 70/2003 idF BGBl I 102/2011  
 
§ 72. (1) Unabhängig von der Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens kann der Betreiber eines öffentlichen 
Kommunikationsnetzes oder -dienstes einen Teilnehmer dazu auffordern, störende oder nicht dem Bundesgesetz 
über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen, BGBl. I Nr. 134/2001, entsprechende 
Telekommunikationsendeinrichtungen unverzüglich vom Netzabschlusspunkt zu entfernen. 
 
(2) Die Bestimmungen des § 11 FTEG bleiben unberührt. 
 
§ 90. (1) Betreiber von Kommunikationsnetzen oder -diensten sowie Inhaber von Nutzungsrechten an 
Frequenzen oder Kommunikationsparametern, sind verpflichtet, dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie und der Regulierungsbehörde auf schriftliches Verlangen die Auskünfte zu erteilen, die für den 
Vollzug dieses Gesetzes und der relevanten internationalen Vorschriften notwendig sind. Dies sind insbesondere 

1. Auskünfte für die systematische oder einzelfallbezogene Überprüfung der Verpflichtungen, die sich aus 
diesem Bundesgesetz oder aus einer auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnung oder eines 
Bescheides ergeben, 
2. Auskünfte für die einzelfallbezogene Überprüfung der Verpflichtungen, wenn der Regulierungsbehörde eine 
Beschwerde vorliegt oder sie aus anderen Gründen eine Verletzung von Pflichten annimmt oder sie von sich 
aus Ermittlungen durchführt, 
3. Auskünfte in Verfahren auf Zuteilung von Frequenzen oder Kommunikationsparametern, 
4. Auskünfte für ein Verfahren gemäß § 36 bis 37a, 
5. Auskünfte für die Veröffentlichung von Qualitäts- und Preisvergleichen für Dienste zum Nutzen der 
Konsumenten, sowie 
6. Auskünfte über künftige Netz- oder Dienstentwicklungen, die sich auf die jeweils bestehenden Dienste auf 
Vorleistungsebene auswirken könnten. 

Diese Informationen sind binnen der hierfür gesetzten Frist und nach dem Zeitplan und in den Einzelheiten 
vorzulegen, die verlangt werden. Informationen gemäß Z 3 dürfen von Unternehmen auch vor Aufnahme ihrer 
Tätigkeit verlangt werden. Die verlangten Informationen müssen in angemessenem Verhältnis zur Wahrnehmung 
der Aufgaben stehen. Das Verlangen ist zu begründen und dem Betroffenen mitzuteilen, für welchen konkreten 
Zweck die bereitgestellten Informationen benutzt werden sollen. Eine Verweigerung der Auskunftserteilung unter 
Berufung auf vertraglich vereinbarte Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ist nicht zulässig. § 125 bleibt davon 
unberührt. 
 
(2) Für die Beobachtung und Überwachung der Markt- und Wettbewerbsentwicklung gemäß § 34 wird der 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie ermächtigt, die Erstellung von Statistiken für den Bereich 
Kommunikation anzuordnen. Die Erstellung von Statistiken hat durch die Regulierungsbehörde zu erfolgen. 
 
(3) Die Verordnung gemäß Abs. 2 hat neben der Anordnung von statistischen Erhebungen insbesondere zu 
enthalten: 

1. die Erhebungsmasse; 
2. statistische Einheiten; 
3. die Art der statistischen Erhebung; 
4. Erhebungsmerkmale; 
5. Häufigkeit und Zeitabstände der Datenerhebung; 
6. die Bestimmung des Personenkreises, der zur Auskunft verpflichtet ist; 
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7. ob und in welchem Umfang die Ergebnisse der statistischen Erhebungen zu veröffentlichen sind, wobei die 
Bestimmungen des § 19 Abs. 2 Bundesstatistikgesetz 2000, BGBl. I Nr. 163/1999, zu beachten sind. 

 
(4) Die Weitergabe von Einzeldaten an die Bundesanstalt “Statistik Österreich” für Zwecke der Bundesstatistik ist 
zulässig. 
 
(5) Die Erstellung von Statistiken hat unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des 
Bundesstatistikgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 163/1999, zu erfolgen. 
 
(6) Anbieter von Kommunikationsdiensten sind verpflichtet, Verwaltungsbehörden auf deren schriftliches und 
begründetes Verlangen Auskunft über Stammdaten im Sinne von § 92 Abs. 3 Z 3 lit. a bis e von Teilnehmern zu 
geben, die in Verdacht stehen, durch eine über ein öffentliches Telekommunikationsnetz gesetzte Handlung eine 
Verwaltungsübertretung begangen zu haben, soweit dies ohne Verarbeitung von Verkehrsdaten möglich ist. 
 
(7) Anbieter von Kommunikationsdiensten sind auf schriftliches Verlangen der zuständigen Gerichte, 
Staatsanwaltschaften oder der Kriminalpolizei (§ 76a Abs. 1 StPO) verpflichtet, diesen zur Aufklärung und 
Verfolgung des konkreten Verdachts einer Straftat Auskunft über Stammdaten (§ 92 Abs. 3 Z 3) von Teilnehmern 
zu geben. Dies gilt sinngemäß für Verlangen der Sicherheitsbehörden nach Maßgabe des § 53 Abs. 3a Z 1 SPG. 
In dringenden Fällen können aber solche Ersuchen vorläufig mündlich übermittelt werden. 
 
(8) Anbieter von Mobilfunknetzen haben Aufzeichnungen über den geografischen Standort der zum Betrieb ihres 
Dienstes eingesetzten Funkzellen zu führen, sodass jederzeit die richtige Zuordnung einer Standortkennung 
(Cell-ID) zum tatsächlichen geografischen Standort unter Angabe von Geo-Koordinaten für jeden Zeitpunkt 
innerhalb eines sechs Monate zurückliegenden Zeitraums gewährleistet ist. 
 
§ 107. (1) Anrufe - einschließlich das Senden von Fernkopien - zu Werbezwecken ohne vorherige Einwilligung 
des Teilnehmers sind unzulässig. Der Einwilligung des Teilnehmers steht die Einwilligung einer Person, die vom 
Teilnehmer zur Benützung seines Anschlusses ermächtigt wurde, gleich. Die erteilte Einwilligung kann jederzeit 
widerrufen werden; der Widerruf der Einwilligung hat auf ein Vertragsverhältnis mit dem Adressaten der 
Einwilligung keinen Einfluss. 
 
(1a) Bei Telefonanrufen zu Werbezwecken darf die Rufnummernanzeige durch den Anrufer nicht unterdrückt oder 
verfälscht werden und der Diensteanbieter nicht veranlasst werden, diese zu unterdrücken oder zu verfälschen. 
 
(2) Die Zusendung einer elektronischen Post – einschließlich SMS – ist ohne vorherige Einwilligung des 
Empfängers unzulässig, wenn 

1. die Zusendung zu Zwecken der Direktwerbung erfolgt oder 
2. an mehr als 50 Empfänger gerichtet ist. 

 
(3) Eine vorherige Zustimmung für die Zusendung elektronischer Post gemäß Abs. 2 ist dann nicht notwendig, 
wenn 

1. der Absender die Kontaktinformation für die Nachricht im Zusammenhang mit dem Verkauf oder einer 
Dienstleistung an seine Kunden erhalten hat und 
2. diese Nachricht zur Direktwerbung für eigene ähnliche Produkte oder Dienstleistungen erfolgt und 
3. der Empfänger klar und deutlich die Möglichkeit erhalten hat, eine solche Nutzung der elektronischen 
Kontaktinformation bei deren Erhebung und zusätzlich bei jeder Übertragung kostenfrei und problemlos 
abzulehnen und 
4. der Empfänger die Zusendung nicht von vornherein, insbesondere nicht durch Eintragung in die in § 7 Abs. 
2 E-Commerce-Gesetz genannte Liste, abgelehnt hat. 

 
(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 133/2005) 
 
(5) Die Zusendung elektronischer Post zu Zwecken der Direktwerbung ist jedenfalls unzulässig, wenn 

1. die Identität des Absenders, in dessen Auftrag die Nachricht übermittelt wird, verschleiert oder verheimlicht 
wird, oder 
2. die Bestimmungen des § 6 Abs. 1 E-Commerce-Gesetz verletzt werden, oder 
3. der Empfänger aufgefordert wird, Websites zu besuchen, die gegen die genannte Bestimmung verstoßen 
oder 
4. keine authentische Adresse vorhanden ist, an die der Empfänger eine Aufforderung zur Einstellung solcher 
Nachrichten richten kann. 

 
(6) Wurden Verwaltungsübertretungen nach Absatz 1, 2 oder 5 nicht im Inland begangen, gelten sie als an jenem 
Ort begangen, an dem die unerbetene Nachricht den Anschluss des Teilnehmers erreicht. 
 
§ 109. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 4.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. entgegen § 57 Abs. 3 einer angeordneten Änderung nicht nachkommt; 
2. entgegen § 65 Abs. 8 einer angeordneten Änderung nicht nachkommt; 
3. entgegen § 74 Abs. 1 eine Funkanlage errichtet oder betreibt; 
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4. entgegen einer gemäß § 75 Abs. 2 erlassenen Verordnung eine Funkanlage ohne Bewilligung einführt, 
vertreibt oder besitzt; 
5. entgegen § 78 Abs. 1 eine Funkanlage oder eine Telekommunikationsendeinrichtung missbräuchlich 
verwendet; 
6. entgegen § 78 Abs. 2 nicht geeignete Maßnahmen trifft, die eine missbräuchliche Verwendung von 
Funkanlagen oder Telekommunikationsendeinrichtungen ausschließen; 
7. entgegen § 78 Abs. 3 eine Funkanlage für einen anderen als den bewilligten Zweck, an einem nicht 
bewilligten Standort oder in einem nicht bewilligten Einsatzgebiet betreibt; 
8. entgegen § 78 Abs. 4 Funksendeanlagen mit nicht zugeteilten Frequenzen oder Rufzeichen betreibt; 
9. entgegen § 78 Abs. 5 nicht zugelassene oder nicht dem Bundesgesetz über Funkanlagen und 
Telekommunikationsendeinrichtungen entsprechende Telekommunikationsendeinrichtungen mit einem 
öffentlichen Kommunikationsnetz verbindet oder in Verbindung mit diesem betreibt; 
10. entgegen § 84 Abs. 1 Änderungen nicht anzeigt oder gemäß § 84 Abs. 2 angeordnete Änderungen nicht 
befolgt; 
11. entgegen § 84 Abs. 4 einer angeordneten Änderung nicht nachkommt; 
11a. entgegen einer Untersagung gemäß § 85a eine Funkanlage betreibt; 
12. entgegen § 86 Abs. 4 nicht die erforderlichen Auskünfte gibt oder nicht die verlangten Urkunden oder 
Bestätigungen vorweist; 
13. entgegen § 86 Abs. 5 Funkanlagen zur Prüfung nicht an dem dafür bestimmten Ort oder zu dem 
bestimmten Zeitpunkt bereitstellt; 
14. entgegen § 122 Abs. 1 nicht gehörig am Streitbeilegungsverfahren mitwirkt. 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 8.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. entgegen § 55 Abs. 10 Nebenbestimmungen nicht erfüllt; 
2. entgegen § 56 Abs. 1 Nebenbestimmungen nicht erfüllt; 
3. entgegen § 65 Abs. 4 Nebenbestimmungen nicht erfüllt; 
3a. entgegen § 65 Abs. 5 Kommunikationsparameter an andere Nutzer überträgt; 
4. entgegen § 77 Abs. 1 Funkanlagen kennzeichnet, ohne dazu berechtigt zu sein; 
5. entgegen § 77 Abs. 1 Funkanlagen kennzeichnet, ohne dass diese mit der zugelassenen Type 
übereinstimmen; 
6. entgegen § 81 Abs. 6 Nebenbestimmungen nicht erfüllt; 
7. entgegen § 86 Abs. 4 den Organen der Fernmeldebüros das Betreten von Grundstücken oder Räumen 
nicht gestattet; 
8. entgegen § 87 Abs. 1 die Durchführung einer Durchsuchung verhindert; 
9. einer auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnung oder einem auf Grund dieses 
Bundesgesetzes erlassenen Bescheid zuwiderhandelt; 
10. der Roaming-Verordnung zuwiderhandelt. 

 
(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 37.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. entgegen § 16a Abs. 1 oder 2 keine Maßnahmen zur Sicherung der Netzintegrität und Netzsicherheit 
ergreift; 
1a. entgegen § 16a Abs. 4 sich einer Sicherheitsüberprüfung nicht unterzieht oder Informationen zur 
Beurteilung der Sicherheit oder Integrität seiner Dienste und Netze einschließlich Unterlagen über seine 
Sicherheitsmaßnahmen oder Ergebnisse seiner Sicherheitsüberprüfung nicht übermittelt; 
1b. entgegen § 16a Abs. 5 Sicherheitsverletzungen nicht mitteilt oder die Öffentlichkeit auf Verlangen der 
Regulierungsbehörde nicht unterrichtet, keine Informationen über die Dienstequalität veröffentlicht oder diese 
Informationen der Regulierungsbehörde nicht bekannt gibt; 
1c. entgegen § 17 Abs. 1 keine Informationen über die Dienstequalität veröffentlicht oder diese Informationen 
der Regulierungsbehörde nicht bekannt gibt; 
2. entgegen § 18 die Pflichten eines Betreibers eines öffentlichen Telefondienstes nicht erfüllt; 
3. entgegen § 19 zusätzliche Dienstemerkmale nicht bereitstellt; 
4. entgegen § 20 Abs. 1 nicht die Verbindung zu allen Notrufnummern gewährleistet; 
5. entgegen § 20 Abs. 2 nicht die kostenlose Verbindung zu Notrufnummern gewährleistet; 
6. entgegen § 20 Abs. 3 nicht sicher stellt, dass beim Notrufträger die Rufnummer des rufenden Anschlusses 
zur Identifikation bereit steht; 
7. entgegen § 21 Abs. 1 nicht getrennt Buch führt; 
8. entgegen § 23 Abs. 1 und 4 nicht Nummernübertragbarkeit sicherstellt; 
8a. entgegen § 23 Abs. 5 eine unzulässige Rufnummernübertragung durchführt; 
9. entgegen § 27 Abs. 3 Leistungskennwerte nicht veröffentlicht oder nicht bekannt gibt; 
10. entgegen § 33 seine Umsätze nicht mitteilt; 
11. entgegen § 48 Abs. 3 Standardzusammenschaltungsangebote oder Zusammenschaltungsvereinbarungen 
nicht vorlegt; 
11a. entgegen § 66 Abs. 2 Kommunikationsparameter ohne Nutzungsrecht nutzt; 
12. entgegen § 65 Abs. 2 sich diskriminierend verhält oder nicht wöchentlich Anzeige erstattet; 
13. entgegen § 90 nicht die notwendigen Auskünfte oder nicht Auskunft über Stammdaten erteilt; 
14. entgegen § 94 Abs. 2 nicht an der Überwachung von Nachrichten oder an der Auskunft über Daten einer 
Nachrichtenübermittlung im erforderlichen Ausmaß mitwirkt; 
15. entgegen § 95 Abs. 2 die Teilnehmer nicht unterrichtet; 
15a. entgegen § 95a Abs. 1 oder 3 eine Benachrichtigung nicht vornimmt; 
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15b. entgegen § 95a Abs. 6 kein Verzeichnis führt; 
16. entgegen § 96 Abs. 3 die Teilnehmer nicht informiert; 
17. entgegen § 98 nicht Auskünfte über Stammdaten oder Standortdaten erteilt oder die Teilnehmer nicht 
informiert; 
18. entgegen § 103 Abs. 1 das Kopieren elektronischer Teilnehmerverzeichnisse nicht erschwert; 
19. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 23/2011) 
19a. entgegen § 107 Abs. 1a die Rufnummernanzeige unterdrückt oder verfälscht oder veranlasst, dass sie 
unterdrückt oder verfälscht wird; 
20. entgegen § 107 Abs. 2 oder 5 elektronische Post zusendet; 
21. entgegen § 99 Abs. 5 Auskunft über Verkehrsdaten erteilt oder Verkehrsdaten zu Auskunftszwecken 
verarbeitet; 
22. entgegen § 102a Daten nicht speichert; die Strafbarkeit besteht nicht, wenn die hierfür erforderlichen 
Investitionskosten noch nicht aufgrund einer nach § 94 Abs. 1 erlassenen Verordnung abgegolten wurden; 
23. entgegen § 102a Abs. 8 Daten nicht löscht; 
24. entgegen § 102b Daten ohne Vorliegen einer gerichtlichen Bewilligung beauskunftet; 
25. entgegen § 102b Daten in nicht verschlüsselter Form über ein Kommunikationsnetz übermittelt; 
26. entgegen § 102c nicht protokolliert oder die notwendigen Auskünfte erteilt. 

 
(4) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 58.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. entgegen § 15 Abs. 1 die Bereitstellung eines Kommunikationsnetzes oder -dienstes nicht anzeigt; 
2. entgegen § 22 nicht Interoperabilität herstellt; 
3. entgegen § 25 Abs. 1 oder 2 Allgemeine Geschäftsbedingungen oder Entgeltbestimmungen oder 
Änderungen von Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Entgeltbestimmungen der Regulierungsbehörde 
nicht rechtzeitig vor Aufnahme des Dienstes oder In-Kraft-Treten der Änderung anzeigt oder kundmacht; 
4. entgegen § 90 Abs. 1 Z 4 an einem Verfahren nach §§ 36 bis 37a nicht in dem in § 90 festgelegten Umfang 
mitwirkt; 
5. entgegen § 45 hinsichtlich allenfalls genehmigungspflichtiger Entgelte keinen diesbezüglichen Antrag stellt; 
6. einer auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnung der RTR-GmbH sowie der KommAustria 
oder einem auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Bescheid der RTR-GmbH, der Telekom-Control-
Kommission oder der KommAustria zuwiderhandelt; 
7. wer nicht technische Einrichtungen im Sinn des § 94 Abs. 1 bereit stellt. Die Strafbarkeit besteht nicht, 
wenn die hierfür erforderlichen Investitionskosten noch nicht aufgrund einer nach § 94 Abs. 1 erlassenen 
Verordnung abgegolten wurden; 
8. entgegen § 107 Abs. 1 Anrufe zu Werbezwecken tätigt. 

 
(5) Bei der Bemessung der Geldstrafen gemäß Abs. 1 bis 4 ist auch darauf Bedacht zu nehmen, ob die Tat 
gewerbsmäßig oder wiederholt begangen wurde. Wurde die Tat gewerbsmäßig begangen, so ist der dadurch 
erzielte unrechtmäßige Vorteil gemäß dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens bei der Bemessung zu 
berücksichtigen. 
 
(6) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 bis 4 liegt nicht vor, wenn die Tat den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist. 
 
(7) Im Straferkenntnis können die Gegenstände, mit denen die strafbare Handlung begangen wurde, zugunsten 
des Bundes für verfallen erklärt werden. 
 
(8) Die nach diesem Bundesgesetz durch die Fernmeldebüros verhängten Geldstrafen fallen dem Bund zu. 
 
(9) Sofern in einem Verfahren nach Abs. 1 bis 4 Beschuldigter ein Betreiber von öffentlichen 
Kommunikationsdiensten oder -netzen ist, hat die Verwaltungsstrafbehörde der Regulierungsbehörde eine 
Abschrift der Verfahrenserledigung zu übermitteln. 
 
 
 
351.) Tierarzneimittelkontrollgesetz  
BGBl I 28/2002 idF BGBl I 36/2008  
 
§ 10. (1) Die Aufsichtsorgane haben Waren vorläufig zu beschlagnahmen oder sicherzustellen, 

1. bei denen der begründete Verdacht besteht, dass sie Tierarzneimittel sind und den Verboten der §§ 2, 3 
oder 5 widersprechen, oder 
2. bei denen der begründete Verdacht besteht, dass sie Fütterungsarzneimittel sind, die entgegen der 
Anordnung des § 6 Abs. 4 ohne Vorlage einer Verschreibung unmittelbar an den Tierhalter abgegeben 
worden sind, oder 
3. in anderen Fällen, wenn dies auf Grund der gegebenen Umstände, insbesondere bei begründetem 
Verdacht auf schwere oder innerhalb der Tilgungsfrist wiederholte Verstöße gegen Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes, zur Sicherung einer allfälligen Einziehung nach § 12 oder des Verfalls nach § 13 Abs. 2 
erforderlich ist. 

Sie haben darüber dem Betroffenen sofort eine Bescheinigung auszustellen. 
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(2) Das die vorläufige Beschlagnahme oder Sicherstellung durchführende Organ hat, je nachdem, ob der 
Verdacht einer gerichtlich strafbaren Handlung oder einer Verwaltungsübertretung vorliegt, der 
Staatsanwaltschaft unverzüglich über die Sicherstellung zu berichten oder von der Verwaltungsbehörde 
unverzüglich einen förmlichen Beschlagnahmebescheid einzuholen. 
 
(3) Das Verfügungsrecht über die vorläufig beschlagnahmten oder sichergestellten Waren steht zunächst der 
Behörde, der das Aufsichtsorgan angehört, und wenn der Verstoß eine Verwaltungsübertretung darstellt, ab 
Erlassung des Beschlagnahmebescheides der Behörde, die den Beschlagnahmebescheid erlassen hat, zu. 
Wenn der Verstoß eine gerichtlich strafbare Handlung darstellt, steht das Verfügungsrecht ab Einlangen des 
Berichtes bei der Staatsanwaltschaft dieser, ab Einbringen der Anklage dem Gericht zu. 
 
(4) Während der Beschlagnahme oder der Sicherstellung dürfen Proben der Ware nur über Auftrag der 
zuständigen Behörde entnommen werden. 
 
§ 13. (1) Wer 

1. Tierarzneimittel entgegen den Bestimmungen des § 2 aus einem Staat außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraumes in das Bundesgebiet einführt oder aus einer anderen Vertragspartei des Europäischen 
Wirtschaftsraumes in das Bundesgebiet verbringt oder als Tierarzt im Falle des Tätigwerdens gemäß § 4a des 
Tierärztegesetzes in Österreich nicht zugelassene immunlogische Arzneimittel oder weder in Österreich noch 
im Niederlassungsstaat des Tierarztes zugelassene andere Tierarzneimittel mitführt oder 
2. Tierarzneimittel entgegen den Bestimmungen des § 3 in Verkehr bringt oder 
3. den Bestimmungen der §§ 4, 4a oder 4b zuwiderhandelt oder 
4. Tierarzneimittel entgegen den Bestimmungen des § 5 Abs. 1 zur Anwendung bereithält oder lagert oder 
besitzt oder 
5. den Bestimmungen des § 6 zuwiderhandelt oder 
6. als Tierarzt oder Tierhalter den Bestimmungen einer Verordnung auf Grund des § 7 zuwiderhandelt oder 
7. der Aufzeichnungspflicht gemäß § 8 Abs. 1 zuwiderhandelt oder 
8. der Überprüfungspflicht gemäß § 8 Abs. 2 zuwiderhandelt oder 
9. der Aufbewahrungs- oder Vorlegungspflicht gemäß § 8 Abs. 3 zuwiderhandelt oder 
10. der Mitteilungspflicht gemäß § 8 Abs. 4 zuwiderhandelt oder 
11. der Aufbewahrungs- oder Vorlegungspflicht gemäß § 8 Abs. 5 zuwiderhandelt oder 
12. entgegen den Bestimmungen des § 9 Abs. 3 Orte oder Beförderungsmittel nicht angibt oder Auskünfte 
über Arzneimittel nicht erteilt oder den Zutritt zu den dort genannten Orten oder Beförderungsmitteln nicht 
gestattet oder ermöglicht, 

begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 20.000 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 40.000 
Euro zu bestrafen. 
 
(2) Nach Maßgabe des § 17 VStG ist auf den Verfall der den Gegenstand der strafbaren Handlung bildenden 
Tierarzneimittel zu erkennen. 
 
 
 
352.) Tierärztegesetz  
BGBl 16/1975 idF BGBl I 135/2006  
 
§ 68. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 
4.360 Euro zu bestrafen, wer 

1. als Tierarzt gegen § 4a Abs. 2 verstößt, oder 
2. als Tierarzt gegen § 4a Abs. 4 verstößt, oder 
3. als Tierarzt gegen § 4a Abs. 5 verstößt, oder 
4. eine der im § 12 Abs. 1 umschriebenen Tätigkeiten ausübt, ohne hierzu nach diesem Bundesgesetz oder 
nach einer anderen gesetzlichen Vorschrift berechtigt zu sein, oder 
5. ohne nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes dazu berechtigt zu sein, die Berufsbezeichnung 
“Tierarzt” führt, oder 
6. gegen § 14 Abs. 2 verstößt, oder 
7. Entgegen den Bestimmungen des § 15a Abs. 2 und des § 16 Abs. 1 eine tierärztliche Ordination oder ein 
privates Tierspital führt oder dem Auftrag der Bezirksverwaltungsbehörde nach § 16 Abs. 3 innerhalb der ihm 
gesetzten Frist nicht nachkommt. 

 
 
 
353.) Tierärztekammergesetz  
BGBl I 86/2012  
 
§ 4. (1) Die Organe von Behörden, anderen Kammern und sonstigen zur Berufsvertretung berufene 
Körperschaften öffentlichen Rechts sowie Trägern der Sozialversicherung haben innerhalb ihres Wirkungskreises 
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der Tierärztekammer auf Verlangen die zur Erfüllung ihrer Obliegenheiten erforderlichen Auskünfte zu erteilen 
und sie in ihrer Wirksamkeit zu unterstützen. Zu gleichem Verhalten sind die Organe der Tierärztekammer 
gegenüber den vorgenannten Behörden, Körperschaften und sonstigen Einrichtungen verpflichtet. 
 
(2) Die Tierärztekammer hat innerhalb ihres Wirkungsbereichs den zuständigen Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten der EU oder einer sonstigen Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR-Vertragsstaaten) und der Schweizerischen Eidgenossenschaft die zur Anwendung der 
Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl. Nr. L 255 vom 30.9.2005, S. 22, in 
der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 213/2011, ABl. Nr. L 59 vom 4.3.2011 S. 4, erforderlichen Auskünfte im 
Rahmen der grenzüberschreitenden Verwaltungszusammenarbeit – nach Möglichkeit unter Nutzung des 
internetgestützten Behördenkooperationssystems IMI (Internal Market Information System) der Europäischen 
Kommission – zu erteilen und einzuholen. 
 
(3) Die Auskunftspflicht gemäß Abs. 2 umfasst Informationen betreffend Tierärztinnen und Tierärzte, die in 
Österreich 

1. in die Tierärzteliste eingetragen sind oder waren, insbesondere über das Vorliegen von 
disziplinarrechtlichen, strafrechtlichen oder verwaltungsstrafrechtlichen Maßnahmen oder sonstige 
schwerwiegende, genau bestimmte Sachverhalte, die sich auf die Ausübung des tierärztlichen Berufes 
auswirken könnten, sowie 
2. den tierärztlichen Beruf ausüben und in einem anderen EWR-Vertragsstaat oder der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft vorübergehend Dienstleistungen als Tierärztin oder Tierarzt erbringen wollen, über die 
Rechtmäßigkeit der Ausübung des tierärztlichen Berufes in Österreich sowie über die Tatsache, dass keine 
berufsbezogenen disziplinarrechtlichen oder strafrechtlichen Sanktionen vorliegen. 

 
§ 5. (1) Die Staatsanwaltschaften sind verpflichtet, die Tierärztekammer 

1. von der Einleitung und Beendigung eines Strafverfahrens gegen ein Kammermitglied zu verständigen; 
2. von der Verhängung sowie von der Aufhebung der Untersuchungshaft über ein Kammermitglied zu 
verständigen. 

Die Tierärztekammer ist zur umgehenden Weiterleitung an die Disziplinaranwältin bzw. den Disziplinaranwalt 
verpflichtet. 
 
(2) Die Gerichte sind verpflichtet, die Tierärztekammer 

1. von der Beendigung eines Hauptverfahrens nach der Strafprozessordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 631, 
gegen ein Kammermitglied zu verständigen und ihr eine Ausfertigung des rechtskräftigen Urteils zu 
übermitteln; 
2. von der Einleitung, der Fortsetzung und dem Ausgang von Verfahren über die Bestellung eines 
Sachwalters für ein Kammermitglied zu verständigen und ihr unverzüglich eine Ausfertigung des 
rechtskräftigen Beschlusses zu übermitteln. 

Die Tierärztekammer ist verpflichtet, die rechtskräftigen Urteile im Sinne der Z 1 umgehend an die 
Disziplinaranwältin bzw. den Disziplinaranwalt weiterzuleiten. 
 
(3) Die Verwaltungsbehörden sind, soweit es sich um im Zusammenhang mit der tierärztlichen Berufsausübung 
stehende Verwaltungsübertretungen handelt, verpflichtet, die Tierärztekammer von der Einleitung und 
Beendigung eines Verwaltungsstrafverfahrens gegen ein Kammermitglied zu verständigen und ihr eine 
Ausfertigung des rechtskräftigen Straferkenntnisses zu übersenden. Die Tierärztekammer ist zur umgehenden 
Weiterleitung an die Disziplinaranwältin bzw. an den Disziplinaranwalt verpflichtet. 
 
§ 61. (1) Kammermitglieder machen sich eines Disziplinarvergehens schuldig, wenn sie im Inland oder im 
Ausland 

1. das Ansehen der in Österreich tätigen Tierärzteschaft durch ihr Verhalten der Gemeinschaft, den 
Tierhalterinnen bzw. Tierhaltern oder den Kolleginnen und Kollegen gegenüber beeinträchtigen oder 
2. die Berufspflichten verletzen, zu deren Einhaltung sie nach diesem Bundesgesetz oder nach anderen 
Vorschriften – insbesondere dem Tierärztegesetz – verpflichtet sind. 

 
(2) Ein Disziplinarvergehen nach Abs. 1 liegt insbesondere dann vor, wenn Kammermitglieder 
1. den tierärztlichen Beruf ausüben, obwohl über sie rechtskräftig die Disziplinarstrafe der befristeten 
Untersagung der Berufsausübung verhängt worden ist oder 
2. eine oder mehrere strafbare Handlungen vorsätzlich begangen haben und deswegen von einem in- oder 
ausländischen Gericht zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten oder zu einer Geldstrafe von 
zumindest 360 Tagessätzen verurteilt worden sind. 
 
(3) Tierärztinnen und Tierärzte, die Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten der EU, einer sonstigen 
Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz sind und im Inland 
vorübergehend tierärztliche Dienstleistungen erbringen, sowie Tierärztinnen und Tierärzte, die den tierärztlichen 
Beruf im Inland gemäß §§ 4 und 4a Tierärztegesetz ausüben, unterliegen – hinsichtlich der im Inland begangenen 
Disziplinarvergehen – den disziplinarrechtlichen Vorschriften nach diesem Bundesgesetz. 
 
(4) Auf Kammermitglieder, die ihren Beruf im Rahmen eines Dienstverhältnisses bei einer Gebietskörperschaft 
oder einer anderen Körperschaft öffentlichen Rechts ausüben, sind die disziplinarrechtlichen Vorschriften dieses 
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Bundesgesetzes hinsichtlich ihrer dienstlichen Tätigkeiten und der damit verbundenen Berufspflichten nicht 
anzuwenden. 
 
(5) Die disziplinäre Verfolgung wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass der dem angelasteten 
Disziplinarvergehen zugrunde liegende Sachverhalt einen gerichtlichen Straftatbestand oder einen 
Verwaltungsstraftatbestand bildet. 
 
(6) Die disziplinäre Verfolgung ist jedoch ausgeschlossen, soweit das Kammermitglied bereits von einem anderen 
für ihn zuständigen Träger der Disziplinargewalt hinsichtlich derselben Tat disziplinär bestraft worden ist. Bis zur 
Erledigung eines vor diesem anhängig gemachten Verfahrens ist das Verfahren vor der Disziplinarkommission zu 
unterbrechen. 
 
(7) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, genügt für die Strafbarkeit fahrlässiges Verhalten 
(§ 6 des Strafgesetzbuches (StGB), BGBl. Nr. 60/1974). 
 
(8) Ein Disziplinarvergehen ist von der Disziplinarkommission nicht zu verfolgen, wenn die Schuld gering ist und 
das Verhalten keine oder nur unbedeutende Folgen nach sich gezogen hat. 
 
§ 62. (1) Durch Verjährung wird die Verfolgung eines Kammermitgliedes ausgeschlossen, wenn 

1. innerhalb eines Jahres ab Kenntnis des Disziplinaranwaltes von dem einem Disziplinarvergehen 
zugrundeliegenden Sachverhalt oder von allfälligen Wiederaufnahmsgründen keine Verfolgungshandlung 
gesetzt oder 
2. innerhalb von fünf Jahren nach der Beendigung eines disziplinären Verhaltens kein Einleitungsbeschluss 
gefasst oder ein rechtskräftig beendetes Disziplinarverfahren nicht zu seinem Nachteil wiederaufgenommen 
worden ist. 

 
(2) Der Lauf der im Abs. 1 genannten Fristen wird gehemmt, wenn 

1. wegen des dem Disziplinarvergehen zugrunde liegenden Sachverhaltes ein Verfahren nach der StPO oder 
ein Verwaltungsstrafverfahren oder ein Verfahren vor einem anderen Träger der Disziplinargewalt oder vor 
dem Verfassungs- oder Verwaltungsgerichtshof anhängig ist, für die Dauer dieses Verfahrens, 
2. die Berechtigung des Kammermitgliedes zur tierärztlichen Berufsausübung während des Laufes der 
Verjährungsfrist erlischt, bis zu seiner allfälligen Wiedereintragung in die Tierärzteliste. 

 
(3) Bildet ein Disziplinarvergehen zugleich eine gerichtlich strafbare Handlung und ist die strafrechtliche 
Verjährungsfrist länger als die im Abs. 1 Z 2 angeführte Frist, so tritt an deren Stelle die strafrechtliche 
Verjährungsfrist. 
 
(4) Begeht ein Kammermitglied innerhalb der Verjährungsfrist erneut ein gleichartiges Disziplinarvergehen, so tritt 
Verjährung nach Abs. 1 nicht ein, bevor auch für dieses Disziplinarvergehen die Verjährungsfrist abgelaufen ist. 
 
§ 82. (1) Wer der Verschwiegenheitspflicht gemäß §§ 7 und 81 zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 2.500 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Auch der Versuch ist strafbar. 
 
 
 
354.) Tierärztliche Physikatsprüfungsordnung  
BGBl 215/1949 idF BGBl 56/1952  
 
§ 4. (1) Prüfungsgegenstände sind: 

1. Verfassungs- und Verwaltungsrecht, Veterinärwesen und Tierschutz. 
Grundzüge der Bundesverfassung, des Verwaltungsverfahrens, des Verwaltungsstrafverfahrens und des 
Verwaltungsrechtes mit besonderer Berücksichtigung des öffentlichen Veterinär- und Sanitätsdienstes; 
Tierseuchen-Gesetze und -Verordnungen, Rechtsvorschriften über den öffentlichen Veterinärdienst und 
andere tierärztliche Berufe, über die mit dem Veterinärwesen zusammenhängenden Gewerbe und 
Betätigungen, Desinfektionsgesetz; Tierseuchenübereinkommen mit anderen Ländern, tierärztliche 
Grenzkontrolle und Eisenbahnverkehrsordnung (Beförderung von Tieren und tierischen Rohstoffen usw.); 
Tierschutz-Gesetze und -Verordnungen. 

2. Allgemeine und spezielle Seuchenlehre. 
a) Bakteriologie und Veterinärhygiene. 
Allgemeine Epidemiologie, Infektion und Immunität, Serodiagnose, Impfungen, Impfstoffe, Desinfektion. 
Anfertigung, mikroskopische Untersuchungen und Begutachtung eines bakteriologischen Präparates von 
praktischer Bedeutung. Boden, Luft, Klima, Wasserversorgung, Abwässer, Stallbau, Tierkliniken, 
Schädlingsbekämpfung, Tierkörperverwertung. 
b) Allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. Durch Infektions- und parasitäre Krankheiten 
verursachte pathologische Veränderungen bei Haustieren und ihre Entstehung mit Berücksichtigung der 
differentialdiagnostisch wichtigen Krankheiten. 
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c) Klinische Seuchenlehre. 
Entstehung, Vorkommen, Verbreitung, Erscheinung, Verlauf, Ermittlung, Vorbeuge und Bekämpfung der 
Infektions- und parasitären Krankheiten mit Berücksichtigung der differentialdiagnostisch wichtigen 
Krankheiten; Zucht- und Aufzuchtkrankheiten der landwirtschaftlichen Haustiere; künstliche Befruchtung 
der Haustiere. 

3. Fleischhygiene, Lebensmittel tierischer Herkunft und Schlachthofkunde. 
Untersuchung und Beurteilung von Fleisch und von Lebensmitteln tierischer Herkunft unter 
Berücksichtigung der einschlägigen Rechtsvorschriften. Hygienische Anforderungen bei Schlachthöfen. 

4. Milchhygiene, Lebensmittel nichttierischer Herkunft, Fütterungslehre und Futtermittelkunde. 
Untersuchung und Beurteilung von Milch und Milcherzeugnissen vom tierärztlichen Standpunkte mit 
Berücksichtigung einschlägiger Einrichtungen und Apparate; Beurteilung und Probeentnahme für die 
fachtechnische Untersuchung von Lebensmitteln nichttierischer Herkunft; Fütterungslehre; Futtermittel und 
ihre hygienische Beurteilung, Maßnahmen bei Futtervergiftungen; Rechtsvorschriften auf dem Gebiete der 
Lebensmittelkontrolle und des Ernährungswesens im Sinne des Art. 10 Z 12 des Bundes-
Verfassungsgesetzes. 

5. Toxikologie, Pharmakognosie und Apothekenwesen. Begriffe der allgemeinen Pharmakologie und 
Toxikologie; grobsinnliche Bestimmung wichtiger inländischer Heil- und Giftpflanzen und ihre 
pharmakologische und toxische Wirkung; Zusammensetzung, Wirkung und Anwendung häufiger Gifte und 
offizineller Drogen. Die häufigsten Schädigungen der Haustiere durch Gifte in klinischer und pathologisch-
anatomischer Hinsicht. Apothekengesetz, Apothekenbetriebsordnung; Einrichtung und Führung von 
tierärztlichen Hausapotheken, Arzneibuch und Arzneitaxe. Vorschriften über Gifte und Suchtgifte. 
Spezialitätenordnung. 

6. Tierzucht und Tierhaltung. 
Inländische Haustierrassen, Beurteilung von Nutz- und Zuchttieren, öffentliche Maßnahmen zur Förderung 
der Tierzucht (Herdbuchwesen, Milchleistungsprüfungen, Vatertierhaltung, Jungtieraufzucht, Tierschauen 
u. dgl.); Vererbungslehre, Rassenverbesserung, Züchtungshygiene; Haltung und Wartung der Haustiere, 
Huf- und Klauenpflege, Alm- und Weidewirtschaft; Tierzuchtförderungs-Gesetze und -Verordnungen. 

7. Gerichtliche Veterinärmedizin. 
Gewährleistung (§§ 922 - 933 ABGB), Schadenersatz (§§ 1293 ff. ABGB), Altersbestimmung von 
Tierkrankheiten und Tiermängeln, Bestimmungen des Zivil- und Strafrechtes hinsichtlich der Tiere und 
tierischen Erzeugnisse, tierärztliche Sachverständigentätigkeit im Zivil- und Strafprozess. 

 
(2) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Prüfungsabschnitte. Zu letzterem haben 
Tierärzte unbeschränkt Zutritt. 
 
 
 
355.) Tiergesundheitsgesetz  
BGBl I 133/1999 idF BGBl I 98/2001  
 
§ 15. Wer 

1. als Betriebsinhaber oder Tierbesitzer oder Besitzer der sonstigen zu kontrollierenden Waren behördlich mit 
Bescheid angeordneten Maßnahmen gemäß § 2 Abs. 4 zweiter Satz zuwiderhandelt oder 
2. als Verpflichteter gegen § 2 Abs. 5 Z 1 verstößt oder 
3. als Verpflichteter bei periodischen Untersuchungen oder behördlichen Kontrollen entgegen § 2 Abs. 5 Z 2 
die erforderlichen Einrichtungen oder Unterlagen nicht zur Verfügung stellt oder 
4. als Verpflichteter behördlich festgestellte Mängel oder Missstände entgegen § 2 Abs. 5 Z 3 nicht innerhalb 
der von der Behörde festgesetzten Frist beseitigt oder 
5. Tiere oder tierische Produkte aus Betrieben, die für die Verbringung derartiger Waren nach Österreich 
gemäß § 5 nicht zugelassen sind, in das Bundesgebiet einbringt oder 
6. als Bezugsberechtigter gemäß § 9 im Entschädigungsverfahren vorsätzlich unrichtige Angaben macht oder 
7. gegen Gebote oder Verbote einer auf Grund des § 2 Abs. 1 bis 3 erlassenen Verordnung verstößt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung 
und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 4.360 Euro zu bestrafen. 
 
 
 
356.) Tiermaterialiengesetz  
BGBl I 141/2003 idF BGBl I 23/2013  
 
§ 14. Wer 

1. ohne eine gemäß § 3 erforderliche Registrierung oder Zulassung zu besitzen, eine dort angeführte Tätigkeit 
ausübt oder 
2. entgegen § 3 Abs. 2 oder § 7 Abs. 1 keine Meldung durchführt oder 
3. entgegen § 4 die vorgeschriebenen Aufzeichnungen nicht führt oder 
4. den Bestimmungen nach § 5 Z 1 bis 4 zuwiderhandelt oder 
5. bei Kontrollen gemäß § 6 angeordneten behördlichen Maßnahmen zuwiderhandelt oder 
6. den Verpflichtungen des § 7 nicht nachkommt oder 
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7. entgegen § 8 die Kontrollen oder Probenahmen nicht duldet oder nicht im gesetzlich vorgesehenen Umfang 
ermöglicht bzw. nicht die nötige Hilfe leistet oder 
8. entgegen § 9 Abs. 4 als Kontrollstelle die Aufzeichnungen nicht oder nicht vollständig führt, aufbewahrt oder 
vorlegt oder 
9. entgegen § 10 Abs. 1 die tierischen Nebenprodukte oder Materialien nicht abliefert oder die gemäß § 10 
Abs. 2 vorgesehene schriftliche Vereinbarung nicht abschließt oder auf Aufforderung nicht vorlegt oder 
10. entgegen § 11 die zumutbare und mögliche Übernahme verweigert oder 
11. gegen Gebote oder Verbote einer auf Grund des § 12 Abs. 1 erlassenen Verordnung verstößt oder 
12. gegen Gebote oder Verbote einer auf Grund des § 13 erlassenen Verordnung verstößt oder 
13. gegen Gebote oder Verbote der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 oder der Verordnung (EU) Nr. 
142/2011verstößt oder 
14. gegen Gebote oder Verbote einer unmittelbar anwendbaren Rechtsvorschrift der Union verstößt, die 
gemäß § 13 Abs. 2 im Rahmen dieses Bundesgesetzes zu vollziehen ist, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
erfüllt oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 15.000 Euro zu 
bestrafen. 
 
 
 
357.) Tiermehl-Gesetz  
BGBl I 143/2000 idF BGBl I 74/2001  
 
§ 8. Wer verarbeitete tierische Proteine 

1. entgegen § 3 verfüttert, 
2. entgegen § 4 Abs. 1, 2 oder 4 in Verkehr bringt, handelt, aus Drittländern einführt oder in Drittländer 
ausführt, 
3. entgegen § 4 Abs. 3 herstellt, 
4. entgegen einer auf diesem Bundesgesetz beruhenden Verordnung in Verkehr bringt, handelt, aus 
Drittländern einführt, in Drittländer ausführt, herstellt, verfüttert oder verwendet, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde im Falle der Z 1 mit einer 
Geldstrafe bis zu 4.360 Euro und im Falle der Z 2, 3 und 4 mit einer Geldstrafe bis zu 7.270 Euro zu bestrafen. 
Der Versuch ist strafbar. 
 
 
 
358.) Tierschutz - Durchführung unmittelbar anwendbarer unionsrechtlicher Bestimmungen  
BGBl I 47/2013 idF BGBl 80/2013  
 
§ 3. (1) Der gemäß § 41 TSchG bestellte Tierschutzombudsmann hat folgende Aufgaben, Rechte und Pflichten 
auch im Rahmen dieses Bundesgesetzes: 

1. Der Tierschutzombudsmann hat die Aufgabe, die Interessen des Tierschutzes zu vertreten. 
2. Der Tierschutzombudsmann hat in Verwaltungsverfahren einschließlich Verwaltungsstrafverfahren nach 
diesem Bundesgesetz Parteistellung. Er ist berechtigt, in alle Verfahrensakten Einsicht zu nehmen sowie alle 
einschlägigen Auskünfte zu verlangen. Die Behörden haben den Tierschutzombudsmann bei der Ausübung 
seines Amtes zu unterstützen. 
2a. Der Tierschutzombudsmann ist berechtigt, gegen Bescheide in Angelegenheiten dieses Bundesgesetzes 
Beschwerde wegen Rechtswidrigkeit beim Verwaltungsgericht des Landes zu erheben. Er hat in 
Beschwerdeverfahren beim Verwaltungsgericht des Landes in Angelegenheiten dieses Bundesgesetzes 
Parteistellung. 
3. Der Tierschutzombudsmann hat der Landesregierung über seine Tätigkeit zu berichten. 

 
(2) In Ausübung seines Amtes unterliegt der Tierschutzombudsmann keinen Weisungen. 
 
§ 4. (1) Wer gegen die Bestimmungen der im Anhang genannten unmittelbar anwendbaren Rechtsakte der 
Europäischen Union oder gegen die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes verstößt, indem er einem Tier 
entgegen § 5 TSchG ungerechtfertigte Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere Angst zufügt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde mit einer Geldstrafe bis zu 7.500 Euro, im Wiederholungsfall bis 
zu 15.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) In schweren Fällen der Tierquälerei ist eine Strafe von mindestens 2.000 Euro zu verhängen. 
 
(3) Wer außer in den Fällen der Abs. 1 und 2 gegen eine Bestimmung der im Anhang genannten unmittelbar 
anwendbaren Rechtsakte der Europäischen Union oder gegen dieses Bundesgesetzes verstößt oder gegen auf 
dieses Bundesgesetz gegründete Verwaltungsakte verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Behörde mit einer Geldstrafe bis zu 3.750 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 7.500 Euro zu bestrafen. 
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(4) Nach Abs. 1 bis 3 ist auch zu bestrafen, wer es duldet, dass eine seiner Aufsicht und Weisung unterstehende 
Person den im Anhang genannten unmittelbar anwendbaren Rechtsakten der Europäischen Union, diesem 
Bundesgesetz oder den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen oder den in Bescheiden 
enthaltenen Anordnungen zuwiderhandelt, obwohl sie bzw. er die Tat hätte verhindern können. 
 
(5) Der Versuch ist strafbar. 
 
(6) Die Behörde hat bei Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 3, sofern sie nicht nach § 21 Abs. 1a des 
Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl. Nr. 52, vorgeht, ohne weiteres Verfahren von der Verhängung einer Strafe 
abzusehen, wenn das Verschulden der Beschuldigten bzw. des Beschuldigten geringfügig ist und die Folgen der 
Übertretung für das Wohlbefinden der betroffenen Tiere unbedeutend sind. Die Behörde hat die Beschuldigte 
bzw. den Beschuldigten unter Hinweis auf die Rechtswidrigkeit ihres bzw. seines Verhaltens mit Bescheid zu 
ermahnen, sofern dies erforderlich ist, um die Beschuldigte bzw. den Beschuldigten von weiteren strafbaren 
Handlungen gleicher Art abzuhalten. Unter den in diesem Absatz angeführten Voraussetzungen können die 
Kontrollorgane gemäß § 35 TSchG von der Erstattung einer Anzeige, erforderlichenfalls nach Herstellung des 
rechtmäßigen Zustandes durch die Beanstandete bzw. den Beanstandeten, absehen; sie haben die Täterin bzw. 
den Täter in solchen Fällen in geeigneter Weise auf die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens aufmerksam zu 
machen. 
 
(7) Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn eine in Abs. 1 bis 3 bezeichnete Tat den Tatbestand einer 
in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 
 
 
359.) Tierschutzgesetz  
BGBl I 118/2004 idF BGBl 80/2013 
 
§ 34. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben an der Vollziehung des § 37 in Verbindung mit § 
5, mit Ausnahme des Abs. 2 Z 1, 2 und 7, in Verbindung mit § 6 sowie mit § 8 durch 

1. Maßnahmen zur Vorbeugung gegen drohende Verwaltungsübertretungen, 
2. Maßnahmen zur sofortigen Beendigung von Verwaltungsübertretungen, 
3. Maßnahmen, die für die Einleitung und Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, 
4. Maßnahmen der unmittelbaren Befehls- und Zwangsgewalt im Zusammenhang mit § 36 und § 37 Abs. 1 

mitzuwirken. 
 
(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben außerdem der nach diesem Bundesgesetz 
zuständigen Behörde über deren Ersuchen zur Sicherung der Ausübung der Befugnisse gemäß §§ 35 bis 39 im 
Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten. 
 
§ 36. (1) Die Organe der mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes betrauten Behörden und die zugezogenen 
Sachverständigen sowie die Veterinärsachverständigen der Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
haben unter Einhaltung der erforderlichen veterinärpolizeilichen Vorkehrungen das Recht, Liegenschaften, 
Räume und Transportmittel zum Zwecke der Kontrolle (§ 35) zu betreten und sich zu ihnen unter Wahrung der 
Verhältnismäßigkeit der eingesetzten Mittel Zutritt zu verschaffen, wenn dieser nicht freiwillig gewährt wird. Dies 
gilt auch, wenn sich der begründete Verdacht ergibt, dass eine Übertretung dieses Bundesgesetzes erfolgt ist. 
Dem für die Tierhaltung Verantwortlichen ist, soweit die Erhebungszwecke nicht beeinträchtigt werden, 
Gelegenheit zu geben, bei der Kontrolle anwesend zu sein. 
 
(2) Die über die betroffenen Liegenschaften, Räume und Transportmittel Verfügungsberechtigten haben die 
Ausübung der Befugnisse nach Abs. 1 zu dulden. 
 
(3) Die mit der Tierhaltung befassten Personen haben auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die 
Verpflichtung zur Erteilung von Auskünften besteht nicht, sofern die genannten Personen dadurch sich selbst 
oder eine der in § 38 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl. Nr. 52, genannten Personen der Gefahr der 
Strafverfolgung aussetzen würden; derartige Gründe sind glaubhaft zu machen. 
 
§ 38. (1) Wer 

1. einem Tier entgegen § 5 Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere Angst zufügt oder 
2. ein Tier entgegen § 6 tötet oder 
3. an einem Tier entgegen § 7 Eingriffe vornimmt oder 
4. gegen § 8 verstößt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde mit einer Geldstrafe bis zu 7.500 Euro, im 
Wiederholungsfall bis zu 15.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) In schweren Fällen der Tierquälerei ist eine Strafe von mindestens 2.000 Euro zu verhängen. 
 
(3) Wer außer in den Fällen der Abs. 1 und 2 gegen §§ 5, 8a, 9, 11 bis 32, 36 Abs. 2 oder 39 oder gegen auf 
diese Bestimmungen gegründete Verwaltungsakte verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Behörde mit einer Geldstrafe bis zu 3.750 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 7.500 Euro zu bestrafen. 
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(4) Nach Maßgabe der Abs. 1 bis 3 ist auch zu bestrafen, wer es duldet, dass eine seiner Aufsicht oder Erziehung 
unterstehende nicht deliktsfähige Person diesem Bundesgesetz oder den auf Grund dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Verordnungen oder den in Bescheiden enthaltenen Anordnungen zuwiderhandelt, obwohl er die Tat 
hätte verhindern können. 
 
(5) Der Versuch ist strafbar. 
 
(6) Die Behörde hat bei Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 3, sofern sie nicht nach § 21 Abs. 1a des 
Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl. Nr. 52, vorgeht, ohne weiteres Verfahren von der Verhängung einer Strafe 
abzusehen, wenn das Verschulden des Beschuldigten geringfügig ist und die Folgen der Übertretung für das 
Wohlbefinden der gehaltenen Tiere unbedeutend sind. Die Behörde hat den Beschuldigten unter Hinweis auf die 
Rechtswidrigkeit seines Verhaltens mit Bescheid zu ermahnen, sofern dies erforderlich ist, um den Beschuldigten 
von weiteren strafbaren Handlungen gleicher Art abzuhalten. Unter den in diesem Absatz angeführten 
Voraussetzungen können die Kontrollorgane gemäß § 35 von der Erstattung einer Anzeige, erforderlichenfalls 
nach Herstellung des rechtmäßigen Zustandes durch den Beanstandeten, absehen; sie haben den Täter in 
solchen Fällen in geeigneter Weise auf die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens aufmerksam zu machen. 
 
(7) Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn eine in Abs. 1 bis 3 bezeichnete Tat den Tatbestand einer 
in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 
(8) Abweichend von § 31 Abs. 2 erster Satz Verwaltungsstrafgesetz 1991 – VStG beträgt die Verjährungsfrist bei 
Verwaltungsübertretungen nach diesem Bundesgesetz ein Jahr. 
 
§ 41. (1) Jedes Land hat gegenüber dem Bundesminister für Gesundheit einen Tierschutzombudsmann zu 
bestellen. 
 
(2) Zum Tierschutzombudsmann können nur Personen bestellt werden, die über ein abgeschlossenes Studium 
der Veterinärmedizin, Zoologie oder Agrarwissenschaften oder eine vergleichbare Ausbildung und über eine 
Zusatzausbildung im Bereich des Tierschutzes verfügen. Die Funktionsperiode des Tierschutzombudsmannes 
beträgt fünf Jahre; eine Wiederbestellung ist zulässig. 
 
(3) Der Tierschutzombudsmann hat die Aufgabe, die Interessen des Tierschutzes zu vertreten. 
 
(4) Der Tierschutzombudsmann hat in Verwaltungsverfahren einschließlich Verwaltungsstrafverfahren nach 
diesem Bundesgesetz Parteistellung. Er ist berechtigt, in alle Verfahrensakten Einsicht zu nehmen sowie alle 
einschlägigen Auskünfte zu verlangen. Die Behörden haben den Tierschutzombudsmann bei der Ausübung 
seines Amtes zu unterstützen. 
 
(4a) Der Tierschutzombudsmann ist berechtigt, gegen Bescheide in Angelegenheiten dieses Bundesgesetzes 
Beschwerde wegen Rechtswidrigkeit beim Verwaltungsgericht des Landes zu erheben. Er hat in 
Beschwerdeverfahren beim Verwaltungsgericht des Landes in Angelegenheiten dieses Bundesgesetzes 
Parteistellung. 
 
(5) In Ausübung seines Amtes unterliegt der Tierschutzombudsmann keinen Weisungen. 
 
(6) Der Tierschutzombudsmann hat der Landesregierung über seine Tätigkeit zu berichten. 
 
(7) Der Tierschutzombudsmann darf während seiner Funktionsperiode keine Tätigkeiten ausüben, die mit seinen 
Obliegenheiten unvereinbar oder geeignet sind, den Anschein der Befangenheit hervorzurufen. 
 
(8) Die Funktionsperiode des Tierschutzombudsmannes endet durch Ablauf der Bestellungsdauer, durch Verzicht 
oder durch begründete Abberufung. 
 
 
 
360.) Tierseuchengesetz  
RGBl 177/1909 idF BGBl I 98/2001  
 
§ 63. (1) Wer 

a) es unterlässt, eine Anzeige zu erstatten, die ihm nach diesem Bundesgesetz oder nach den auf Grund 
dieses Bundesgesetzes erlassenen Anordnungen obliegt; oder 
b) bei Ausstellung von Ursprungsbescheinigungen die Unwahrheit bezeugt; oder 
c) den Vorschriften der §§ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 19, 20, 22, 24, 31a, 32 und 42 lit. a bis f oder 
den auf Grund dieser Bestimmungen erlassenen Anordnungen zuwiderhandelt; oder 
d) den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Anordnungen über Schutzimpfungen zuwiderhandelt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 4.360 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit 
Arrest bis zu drei Wochen zu bestrafen. 
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(2) Wer die in Abs. 1 angeführten Verwaltungsübertretungen aus Fahrlässigkeit begeht, ist mit Geldstrafe bis zu 
1.450 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu zehn Tagen zu bestrafen. 
 
§ 64. Wer den sonstigen in diesem Bundesgesetz enthaltenen oder auf Grund desselben erlassenen 
Anordnungen oder dem unmittelbar anwendbaren Recht der EU auf dem Gebiet des Veterinärwesens 
zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und wird, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, mit 
Geldstrafe bis zu 4.360 Euro und für den Fall der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs 
Wochen bestraft. 
 
§ 71. Tiere und tierische Rohstoffe sowie andere Gegenstände, die Träger des Ansteckungsstoffes sein können, 
sind vom Gerichte für verfallen zu erklären, wenn sie entgegen einer auf Grund des § 5 erlassenen Anordnung in 
das Geltungsgebiet dieses Gesetzes eingebracht wurden. 
 
Soweit für das Strafverfahren gemäß § 68 die Bezirksverwaltungsbehörden zuständig sind, gelten die 
Bestimmungen des § 17 des Verwaltungsstrafgesetzes mit der Maßgabe, dass Tiere, tierische Rohstoffe und 
Produkte sowie andere Gegenstände, die Träger des Ansteckungsstoffes sein können, für verfallen erklärt 
werden können, wem immer sie gehören. 
 
 
 
361.) Tiertransportgesetz 2007  
BGBl I 54/2007  
 
§ 4. (1) Die Behörde hat sich zur Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 
und dieses Bundesgesetzes sowie darauf beruhender Verordnungen besonders geschulter Organe zu bedienen. 
Als besonders geschult gelten: 

1. Tierärzte mit Physikatsprüfung und 
2. Personen, die eine durch Verordnung gemäß Abs. 2 festgelegte Ausbildung absolviert haben. 

Diese Kontrollorgane sind als Tiertransportinspektoren zu bezeichnen. 
 
(2) Der Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend hat, in Hinblick auf Art. 16 der Verordnung (EG) Nr. 
1/2005 im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie durch Verordnung 
nähere Bestimmungen über Ausbildung und Kenntnisse der Tiertransportinspektoren zu erlassen. 
 
(3) Die Tiertransportinspektoren, die Amtstierärzte, die amtlichen Tierärzte im Sinne veterinärrechtlicher 
Bestimmungen insbesondere, die amtlichen Tierärzte im Sinne des Lebensmittelsicherheits- und 
Verbraucherschutzgesetzes, die die Schlachttieruntersuchung durchführen, die Organe der Straßenaufsicht, 
soweit sie keine Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind, und die Zollorgane in Wahrnehmung der ihnen 
sonst obliegenden Aufgaben haben bei der Vollziehung dieses Bundesgesetzes und der auf dessen Grundlage 
erlassenen Verordnungen mitzuwirken, insbesondere durch 

1. Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen, 
2. Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, 
3. Anordnungen und Maßnahmen gemäß § 5 Abs. 3 dieses Bundesgesetzes sowie Art. 9 Abs. 2 lit. d sowie 
Art. 23 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005, 
4. Kontrollen von Transportmitteln und Tieren an Versandorten, an Ausgangsorten, auf Sammelstellen, an 
Kontrollstellen, an Ruhe- und Umladeorten und 
5. Kontrollen von Transportmitteln und Tieren während des Transports auf der Straße, 
6. Kontrollen von Transportmitteln und Tieren bei der Ankunft am Bestimmungsort, 
7. Kontrollen der Angaben auf den Begleitdokumenten und sonstiger mit dem Transport zusammenhängender 
Dokumente. 

Sie unterstehen dabei in fachlicher Hinsicht der jeweils gemäß § 3 zuständigen Behörde. 
 
(4) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes, soweit sie Straßenaufsichtsorgane sind, haben bei der 
Wahrnehmung der ihnen sonst obliegenden Aufgaben an der Vollziehung des § 21 Abs. 1 Z 1, 2, 6, 7, 8 erster 
Halbsatz, 10, 14 erster Halbsatz, 15 und 26, soweit es sich um einen Transport auf der Straße handelt 

1. im Umfang des Abs. 3 Z 1, 2 und 7 mitzuwirken und 
2. Anordnungen und Maßnahmen, wie etwa die Verhinderung der Fortsetzung der Beförderung durch 
Abnahme der Fahrzeugschlüssel, Absperren des Fahrzeuges, Anlegen von technischen Sperren oder die 
Anordnung der Weiterfahrt unter Begleitung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes zu treffen, um 
das unverzügliche Einschreiten der Behörde oder eines Tiertransportinspektors zu gewährleisten. 

Sie unterstehen dabei in fachlicher Hinsicht der jeweils gemäß § 3 zuständigen Behörde. 
 
(5) Außerdem haben die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes der gemäß § 3 Abs. 1 dieses 
Bundesgesetzes zuständigen Behörde über deren Ersuchen zur Sicherung der Ausübung der Befugnisse im 
Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten. 
 
§ 21. (1) Wer 

1. eine Tierbeförderung durchführt, veranlasst oder organisiert, obwohl dem Tier dadurch Verletzungen oder 
unnötige Leiden zugefügt werden oder 
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2. eine Tierbeförderung durchführt, veranlasst oder organisiert und dabei entgegen Art. 3 lit. a der Verordnung 
(EG) Nr. 1/2005 nicht vor der Beförderung alle erforderlichen Vorkehrungen und Maßnahmen trifft, um die 
Beförderungsdauer so kurz wie möglich zu halten, um den Bedürfnissen, insbesondere Wohlbefinden, der 
Tiere während der Beförderung Rechnung zu tragen, oder 
3. entgegen Art. 3 lit. b der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 Tiere transportiert, die nicht transportfähig sind oder 
4. entgegen Art. 3 lit. c, d oder g der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 zum Transport von Tieren Transportmittel, 
Ver- und Entladevorrichtungen benützt, die nicht den dort genannten Anforderungen entsprechen oder 
5. entgegen Art. 3 lit. e der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 beim Transport von Tieren ohne entsprechende 
Kenntnisse mit Tieren umgeht oder den Umgang mit Tieren solchen Personen überlässt oder 
6. entgegen Art. 3 lit. f der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 den Transport von Tieren nicht ohne Verzögerung 
durchführt oder die Tiere nicht regelmäßig kontrolliert oder 
7. entgegen Art. 3 lit. h der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 die Tiere nicht entsprechend mit Wasser und Futter 
versorgt oder dafür sorgt, dass die Tiere ruhen können oder 
8. entgegen Art. 4 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 keine oder mangelhafte Transportpapiere mit sich führt 
oder diese nicht oder nicht rechtzeitig der Behörde zur Verfügung stellt, 
9. als Organisator entgegen Art. 5 Abs. 3 lit. b der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 nicht dafür Sorge trägt, dass 
eine Person verantwortlich ist, die dort genannten Auskünfte zu geben oder 
10. als Organisator oder Transportunternehmer entgegen Art. 5 Abs. 4 oder als Tierhalter entgegen Art. 8 
Abs. 2 Satz 2 jeweils in Verbindung mit Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 die ihn jeweils treffenden 
Verpflichtungen hinsichtlich des Fahrtenbuches nicht einhält oder 
11. entgegen Art. 6 Abs. 1 oder Abs. 8 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 eine Kopie oder einen Nachweis nicht 
oder nicht rechtzeitig vorlegt oder 
12. entgegen Art. 6 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 Änderungen in Bezug auf die Zulassungen nicht 
oder nicht rechtzeitig der Behörde meldet oder 
13. entgegen Art. 6 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 die Tiere nicht nach Maßgabe der in Anhang I der 
genannten Verordnung technischen Vorschriften befördert oder 
14. entgegen Art. 6 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 den Befähigungsnachweis gemäß Art. 17 der 
Verordnung (EG) Nr. 1/2005 beim Transport von Tieren nicht mit sich führt oder nicht oder nicht rechtzeitig 
vorlegt oder 
15. entgegen Art. 6 Abs. 6 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 nicht dafür Sorge trägt, dass jede Tiersendung 
durch einen Betreuer begleitet wird oder 
16. entgegen Art. 6 Abs. 9 Satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 eine Aufzeichnung nicht oder nicht 
mindestens drei Jahre aufbewahrt oder nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt oder 
17. entgegen Art. 7 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 lange Beförderungen mit nicht gemäß Art. 18 der 
genannten Verordnung dafür zugelassenen oder nach Anhang I Kapitel VI der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 
ausgestatteten Transportmitteln durchführt, ohne dass ein Ausnahmetatbestand nach Art. 18 Abs. 4 der 
genannten Verordnung vorliegt oder 
18. als Tierhalter nicht die Bestimmungen des Art. 8 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 einhält oder 
19. als Betreiber von Sammelstellen nicht die Bestimmungen des Art. 9 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 
einhält oder 
20. entgegen den Bestimmungen des Anhangs I Kapitel III der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 mit Tieren umgeht 
oder 
21. als Transportunternehmer die Ruhezeiten oder Vorgaben zur Beförderungsdauer nach Anhang I Kapitel V 
der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 nicht einhält oder 
22. entgegen § 5 Abs. 2 Kontrollen nicht duldet, Kontrollorgane nicht entsprechend unterstützt, die 
Einsichtnahme in die für die Kontrolle maßgeblichen Unterlagen oder erforderliche Auskünfte verweigert oder 
23. als Transportunternehmer Tiere transportiert oder Tiertransporte veranlasst, ohne eine entsprechende 
gültige Zulassung gemäß Art. 10 und 11 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 zu besitzen oder 
24. entgegen Art. 12 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 eine Zulassung als Transportunternehmer bei mehreren 
Behörden oder in mehreren Mitgliedstaaten beantragt oder 
25. bei Transporten gemäß § 1 Abs. 2 Z 3 entgegen der Bestimmungen einer auf § 14 basierenden 
Verordnung handelt oder 
26. eine Tierbeförderung durchführt, veranlasst oder organisiert und dabei die in § 18 festgelegte nationale 
Höchstbeförderungsdauer für innerstaatliche Transporte unzulässigerweise oder in unzulässigem Ausmaß 
überschreitet oder die in § 19 höchstzulässige Beförderungsdauer überschreitet oder 
27. als Flugplatzhalter, Transportunternehmer oder Begleitperson bei einem Lufttransport von Tieren den 
Bestimmungen des § 16 zuwiderhandelt oder 
28. als Eisenbahnunternehmer, Transportunternehmer oder Begleitperson bei einem Eisenbahntransport 
eines Tieres dem nach § 17 den Bestimmungen des sinngemäß anzuwendenden § 16 zuwiderhandelt, 
29. als Transportunternehmer Tiere in oder durch Österreich befördert, obwohl ein Beförderungsverbot gemäß 
§ 20 besteht, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist in den Fällen von Z 8 bis 12, 14, 16 und 24 mit einer Geldstrafe bis zu 
2.000 Euro, in den Fällen der Z 2, 4 bis 6, 13, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 28 und 29 mit einer Geldstrafe bis zu 3 
500 Euro und in den Fällen der Z 1, 3, 7, 17, 20, 21 und 26 mit einer Geldstrafe bis zu 5.000 Euro zu bestrafen. 
Im Wiederholungsfall kann eine Geldstrafe bis zu 50 Prozent des oben angeführten Strafrahmens erhöht werden. 
 
(2) Wer 

1. Tiere transportiert, bei denen ein Verdacht auf eine anzeigepflichtige Tierseuche vorliegt oder 
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2. Tiere, die nicht denselben Gesundheitsstatus im Sinne des § 15 Abs. 1 Z 2 aufweisen, gemeinsam 
befördert oder 
3. gegen Bestimmungen einer auf Grund des § 15 Abs. 2 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt oder 
4. entgegen § 15 Abs. 3 Tiere ohne Untersuchung durch einen Tierarzt zur Beförderung übernimmt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist bei Vorsatz mit einer Geldstrafe bis zu 4.360 Euro, im Fall der 
Fahrlässigkeit mit einer Geldstrafe bis zu 1.450 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Strafbar nach Abs. 1 und 2 ist ein Unternehmer auch dann, wenn er die dort genannten 
Verwaltungsübertretungen im Ausland setzt. Örtlich zuständig ist diesfalls jene Behörde, in deren Sprengel der 
Misstand bei der Beförderung im Zuge einer Kontrolle gemäß §§ 4 oder 6 festgestellt wird, sonst jene Behörde, in 
deren Sprengel der Grenzübertritt in das Bundesgebiet erfolgte. 
 
(4) § 50 VStG ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass Geldstrafen bis 100 Euro sofort eingehoben werden 
können. 
 
(5) Als vorläufige Sicherheit im Sinne des § 37a VStG kann beim Verdacht einer Übertretung nach Abs. 1 und 2 
ein Betrag bis zu 1.500 Euro, maximal aber 30 vH der für die jeweilige Übertretung gesetzlich vorgesehenen 
Höchststrafe, festgesetzt werden. Der die Tiersendung begleitende Betreuer gemäß Art. 6 Abs. 6 der Verordnung 
(EG) Nr. 1/2005 gilt als Vertreter des Transportunternehmers, falls nicht dieser selbst oder eine von ihm gemäß 
Art. 5 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 1/2005 benannte verantwortliche Person bei den Amtshandlungen anwesend 
ist. 
 
§ 22. (1) Die eingehobenen Strafgelder fließen dem Bundesland zu, in dessen Gebiet die Verwaltungsstrafe 
verhängt wird. 
 
(2) Die eingehobenen Strafgelder sind für die Überwachung der Tiertransporte, für die Ausbildung und Schulung 
der in § 4 Abs. 1 genannten Organe zum Zweck der Vollziehung dieses Bundesgesetzes zu verwenden. 
 
(3) In dem Falle, dass die Verwaltungsübertretung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
wahrgenommen wurde, fließen 20 vH der eingenommenen Strafgelder der Gebietskörperschaft zu, die den 
Personal- und Sachaufwand für diese Organe zu tragen hat. 
 
 
 
362.) Tierversuchsgesetz 2012  
BGBl I 114/2012  
 
§ 39. (1) Wer 

1. entgegen § 4 einen unzulässigen Tierversuch durchführt oder 
2. andere als die gemäß § 7 zulässigen Tötungsmethoden anwendet oder 
3. entgegen § 8 die Betäubung durchführt oder gänzlich unterlässt, oder 
4. Tiere entgegen § 9 erneut in einem Tierversuch verwendet oder 
5. am Ende des Tierversuchs die Entscheidung gemäß § 11 Abs. 2, ob ein Tier nach Ende des Tierversuchs 
am Leben bleiben soll, unterlässt oder 
6. entgegen § 12 gefährdete Tierarten in Tierversuchen verwendet oder 
7. entgegen § 13 nichtmenschliche Primaten in Tierversuchen verwendet oder 
8. entgegen § 14 wildlebende Tiere in Tierversuchen verwendet oder 
9. entgegen § 15 nicht speziell für die Verwendung in Tierversuchen gezüchtete Tiere verwendet oder 
10. ohne Genehmigung gemäß § 16 die Tätigkeit eines Züchters, Lieferanten oder Verwenders ausübt oder 
11. die Anforderungen an Anlagen und Ausstattungen gemäß § 18 nicht erfüllt, oder 
12. als geschäftsführendes Organ eines Züchters Lieferanten oder Verwenders die gemäß § 19 
vorgesehenen Personalmaßnahmen unterlässt, oder 
13. als geschäftsführendes Organ eines Züchters, Lieferanten oder Verwenders die Bestellung einer 
tierärztlichen Betreuung gemäß § 20 unterlässt oder 
14. als geschäftsführendes Organ eines Züchters, Lieferanten oder Verwenders die Bestellung eines 
Tierschutzgremiums gemäß § 21 Abs. 1 oder einer für das Tierwohl verantwortlichen Person gemäß § 19 Abs. 
1 unterlässt oder 
15. einen Tierversuch ohne Genehmigung durchführt, oder 
16. als geschäftsführendes Organ eines Züchters, Lieferanten oder Verwenders nicht die § 25 entsprechende 
Pflege und Unterbringung veranlasst, oder 
17. als Projektleiterin oder Projektleiter einen Tierversuch ohne Genehmigung gemäß § 27 Abs. 2 durchführt, 
oder 
18. als Projektleiterin oder Projektleiter Tierversuche entgegen § 27 Abs. 3 Z 1 durchführt oder entgegen § 27 
Abs. 3 Z 2 nicht beendet, oder 
19. als geschäftsführendes Organ eines Verwenders die Anzeige von Änderungen gemäß § 28 Abs. 1 
unterlässt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde bei vorsätzlicher Begehung mit 
Geldstrafe bis zu 10.000 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 20.000 Euro, zu bestrafen. Die fahrlässige Begehung 
ist mit Geldstrafe bis zu 5.000 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 10.000 Euro, zu bestrafen. 
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(2) Wer 

1. als Züchter, Lieferant oder Verwender nicht über ein Programm für die private Unterbringung gemäß § 10 
Abs. 2 verfügt oder 
2. die Anzeige von Änderungen gemäß § 16 Abs. 4 unterlässt oder 
3. als geschäftsführendes Organ eines Züchters, Lieferanten oder Verwenders die Führung von 
Aufzeichnungen zu den Empfehlungen eines Tierschutzgremiums gemäß § 21 Abs. 5 unterlässt oder 
4. die Führung von Aufzeichnungen nach den §§ 22 oder 23 unterlässt, unvollständige oder unrichtige 
Aufzeichnungen führt oder diese nicht gemäß §§ 22 oder 23 übermittelt oder 
5. der Kennzeichnungspflicht gemäß § 24 nicht nachkommt oder 
6. als geschäftsführendes Organ eines Verwenders die Aufbewahrungspflicht gemäß § 31 Abs. 3 verletzt oder 
7. entgegen § 32 Abs. 5 den Zutritt zu Einrichtungen oder den Zugang zu Informationen verweigert, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist bei vorsätzlicher Begehung mit Geldstrafe bis zu 5.000 Euro, im 
Wiederholungsfall bis zu 10.000 Euro, zu bestrafen. Die fahrlässige Begehung ist mit Geldstrafe bis zu 2.500 
Euro, im Wiederholungsfall bis zu 5.000 Euro, zu bestrafen. 
 
(3) Eine Verwaltungsübertretung nach den Abs. 1 und 2 liegt nicht vor, wenn die Tat den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 
 
 
363.) Transparenzdatenbankgesetz 2012  
BGBl I 99/2012  
 
§ 38. Wer über das Transparenzportal abrufbare Daten verwendet ohne dazu berechtigt zu sein, begeht, sofern 
die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder 
nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und 
ist mit Geldstrafe bis zu 20.000 Euro zu bestrafen. Auch der Versuch ist strafbar. 
 
 
 
364.) Tuberkulosegesetz  
BGBl 127/1968 idF BGBl I 98/2001  
 
§ 48. Wer durch Handlungen oder Unterlassungen 

a) den in den Bestimmungen der §§ 4, 5, 6, 7, 11, 12, 24, 26, 27, 28, 29, 32 und 33 enthaltenen Geboten und 
Verboten oder 
b) den auf Grund der in lit. a angeführten Bestimmungen erlassenen behördlichen Geboten oder Verboten 
oder 
c) den Geboten oder Verboten, die in den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen 
enthalten sind, zuwiderhandelt oder 
d) in Verletzung seiner Fürsorgepflichten nicht dafür Sorge trägt, dass die seiner Fürsorge und Obhut 
unterstellte Person sich einer auf Grund dieses Bundesgesetzes oder auf Grund einer nach diesem 
Bundesgesetz erlassenen Verordnung angeordneten Untersuchung unterzieht, 

macht sich, sofern die Tat nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht ist, einer Verwaltungsübertretung schuldig und ist 
mit Geldstrafe bis zu 1.450 Euro oder mit Arrest bis zu vier Wochen zu bestrafen. 
  
§ 49. Wer vorsätzlich durch unwahre Angaben oder durch Verschweigen wesentlicher Umstände Leistungen 
nach diesem Bundesgesetz in Anspruch nimmt oder genießt oder zu solchen Missbräuchen anstiftet oder Hilfe 
leistet, macht sich, sofern die Tat nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht ist, einer Verwaltungsübertretung schuldig 
und ist mit Geldstrafe bis zu 1.450 Euro oder mit Arrest bis zu vier Wochen zu bestrafen. 
 
 
 
365.) Übernahmegesetz  
BGBl I 127/1998 idF BGBl I 190/2013  
 
§ 30. (1) Die Entscheidung ist möglichst rasch, längstens innerhalb eines Monats, in Verfahren gemäß § 33 
binnen angemessener Frist zu treffen; dies gilt nicht für Entscheidungen gemäß § 35. 
 
(2) Das Verfahren vor der Übernahmekommission ist nach dem AVG zu führen; in Bezug auf die mündliche 
Verhandlung sind die §§ 24 und 25 VwGVG sinngemäß anzuwenden. Strafverfahren gemäß § 35 sind nach dem 
VStG zu führen. 
 
(3) Die Übernahmekommission kann auf eine mündliche Verhandlung verzichten, wenn anzunehmen ist, dass sie 
auf Grund der Verhandlung zu keinem anderen Ergebnis kommen kann, insbesondere wenn es sich um einen 
klaren Sachverhalt sowie eine klare Rechtsfrage handelt und die Notwendigkeit einer raschen Entscheidung die 
Anberaumung einer mündlichen Verhandlung untunlich erscheinen lässt. Eine mündliche Verhandlung ist 
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jedenfalls im Verwaltungsstrafverfahren (§ 35) durchzuführen, weiters wenn die Parteien nicht auf die mündliche 
Verhandlung verzichtet haben und die Entscheidung einen der folgenden Gegenstände betrifft: 

1. die Feststellung der Gesetzwidrigkeit des Angebots oder der Angebotsunterlage, die Untersagung der 
Veröffentlichung der Angebotsunterlage oder der Durchführung des Angebots (§ 10 Abs. 3); 
2. die Verpflichtung zur Stellung eines Angebots oder zur Erstattung einer Mitteilung; 
3. die Überprüfung der Angemessenheit des Preises des Pflichtangebots (§ 26 Abs. 5); 
4. zivilrechtliche Sanktionen (§ 34). 

 
(4) Börsenotierte Gesellschaften (§ 2, § 27b, § 27c), der Bieter, gemeinsam mit der Zielgesellschaft oder dem 
Bieter vorgehende Rechtsträger (§ 1 Z 6), die Leitungs- beziehungsweise Verwaltungsorgane der genannten 
Rechtsträger sowie deren unmittelbare oder mittelbare Gesellschafter samt deren verbundenen Unternehmen, 
die Sachverständigen (§§ 9 und 13) sowie alle sonstigen Berater haben dem zuständigen Senat der 
Übernahmekommission die zur Beurteilung des Angebots zweckdienlichen Angaben zu machen und jederzeit auf 
ihr Verlangen alle verfügbaren Informationen über das Angebot mitzuteilen sowie die Auskünfte zu geben und 
Unterlagen auszufolgen, welche für die Übernahmekommission zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig sind; die 
Auskunftspflicht gilt insbesondere auch für die Ermittlung von Sachverhalten nach §§ 5 f und §§ 22 ff. Bei 
Erfüllung dieser Pflicht besteht die Verpflichtung zur Wahrung des Bankgeheimnisses nicht, soweit ein 
Kreditinstitut Sachverständiger im Sinn der §§ 9 und 13 ist. 
 
(5) Alle Veröffentlichungen, Bekanntmachungen, in die Öffentlichkeit gelangten Stellungnahmen und sonstigen 
Äußerungen des Bieters, der Verwaltungsorgane der Zielgesellschaft, der Sachverständigen und aller sonstigen 
Berater sind der Übernahmekommission unverzüglich zur Kenntnis zu bringen, soweit sie ihr nicht vor der 
Veröffentlichung anzuzeigen sind. 
 
(6) Die Übernahmekommission kann ihre Stellungnahmen und Bescheide veröffentlichen, wenn dies zur 
Information der Inhaber von Beteiligungspapieren der Zielgesellschaft zweckmäßig ist. 
 
(7) Das die Wiener Börse leitende und verwaltende Börseunternehmen hat den Sach- und Personalaufwand der 
Übernahmekommission zu tragen; es hat ihr ein Sekretariat (Geschäftsstelle) und entsprechend qualifizierte 
Fachkräfte im erforderlichen Umfang zur Verfügung zu stellen. 
 
(8) Die mit den Angelegenheiten der Übernahmekommission befassten Mitarbeiter des die Wiener Börse 
leitenden und verwaltenden Börseunternehmens sind zur Verschwiegenheit verpflichtet; alle ihnen aus ihrer 
Tätigkeit nach diesem Bundesgesetz bekanntgewordenen Tatsachen dürfen sie nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
verwenden. 
 
§ 35. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfüllt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung, wer 

1. als Bieter, als Mitglied eines Verwaltungsorgans des Bieters sowie als Rechtsträger, der mit dem Bieter 
gemeinsam vorgeht (§ 1 Z 6), ebenso als Mitglied eines Verwaltungsorgans eines Rechtsträgers, der 
gemeinsam mit dem Bieter vorgeht (§ 1 Z 6), einer der folgenden Bestimmungen zuwiderhandelt: § 4 Z 3 
zweiter Halbsatz, § 5 Abs. 1, Abs. 2 sowie Abs. 3, die letztgenannten beiden Absätze in Verbindung mit Abs. 4 
erster Satz, § 7, § 11, § 16 Abs. 1, Abs. 3, Abs. 5 und Abs. 7, § 19 Abs. 2, § 21 Abs. 1 und Abs. 2, § 22 Abs. 1 
und Abs. 4, § 22a, § 23 Abs. 3 sowie § 30 Abs. 5; 
2. als Mitglied eines Verwaltungsorgans der Zielgesellschaft einer der folgenden Bestimmungen 
zuwiderhandelt: § 4 Z 3 zweiter Halbsatz in Verbindung mit § 12, § 6 Abs. 2, § 11 Abs. 3, § 12, § 14 Abs. 1 
und Abs. 3, § 27a Abs. 2 sowie § 30 Abs. 5; 
3. als Mitglied eines Verwaltungsorgans eines in § 30 Abs. 4 genannten Rechtsträgers beziehungsweise als 
Bieter, gemeinsam mit ihm vorgehender Rechtsträger, mittelbare und unmittelbare Gesellschafter von Bieter 
oder börsenotierten Gesellschaften, Sachverständiger oder sonstiger Berater entgegen § 30 Abs. 4 eine 
Auskunft unrichtig, unvollständig, verspätet oder gar nicht erteilt oder eine Unterlage unvollständig, verspätet 
oder gar nicht vorlegt; 
4. eine Auskunft nach § 28 Abs. 3 vorsätzlich unrichtig erteilt; 
5. als Beteiligter, als Mitglied eines Verwaltungsorgans des Beteiligten, als mit diesem gemeinsam 
vorgehender Rechtsträger (§ 1 Z 6) oder als Mitglied eines Verwaltungsorgans eines solchen Rechtsträgers 
die Verpflichtung zur Anzeige an die Übernahmekommission nach § 22b Abs. 1, § 24 Abs. 1, § 25 Abs. 1 oder 
§ 26a Abs. 1 verletzt; 
6. als Beteiligter, als Mitglied eines Verwaltungsorgans des Beteiligten, als mit diesem gemeinsam 
vorgehender Rechtsträger (§ 1 Z 6) oder als Mitglied eines Verwaltungsorgans eines solchen Rechtsträgers 
Stimmrechte entgegen den Vorschriften des § 22b Abs. 2 oder § 26a Abs. 2 ausübt oder einen anderen dazu 
veranlasst. 

 
(2) Die Tat ist mit einer Geldstrafe von 5.000 Euro bis 50.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Für das Strafverfahren ist in erster Instanz die Übernahmekommission zuständig, über Beschwerden 
entscheidet abweichend von § 30a das Bundesverwaltungsgericht. 
 
(4) Bei Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 gilt anstelle der Verjährungsfrist des § 31 Abs. 2 VStG von 
sechs Monaten eine Verjährungsfrist von 18 Monaten. 
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366.) Übertragung der sachlichen Leitung an einen eigenen Bundesminister  
BGBl II 37/2014 (Entschließung des Bundespräsidenten) 
 
Aufgrund des Art. 77 Abs. 3 B-VG übertrage ich dem Bundesminister im Bundeskanzleramt Dr. Josef 
OSTERMAYER die sachliche Leitung folgender, zum Wirkungsbereich des Bundeskanzleramtes gehörender 
Angelegenheiten: 
(1) 1. Angelegenheiten der staatlichen Verfassung, insbesondere: 

Angelegenheiten der Bundesverfassung mit Ausnahme der Finanzverfassung und der in der 
Bundesverfassung vorgesehenen Wahlen, Volksbegehren, Volksbefragungen und Volksabstimmungen; 
verfassungsrechtliche Angelegenheiten der staatlichen Organisation. Angelegenheiten der 
Verfassungsgerichtsbarkeit; Angelegenheiten der Verwaltungsgerichtsbarkeit mit Ausnahme der 
Angelegenheiten des Bundesfinanzgerichtes. Angelegenheiten der Grund- und Freiheitsrechte. 
Verfassungsrechtliche Angelegenheiten der immerwährenden Neutralität Österreichs. Angelegenheiten 
staatlicher Hoheitszeichen, soweit sie nicht in die Zuständigkeit eines anderen Bundesministeriums fallen. 
Allgemeine Angelegenheiten der Amts- und Organhaftung. Kundmachungswesen des Bundes; 
Rechtsinformationssystem des Bundes. Angelegenheiten der Landesverfassungen. Allgemeine 
Angelegenheiten der Landesgesetzgebung. 

2. Allgemeine Angelegenheiten der staatlichen Verwaltung, soweit sie nicht in den Wirkungsbereich des 
Bundesministeriums für Finanzen fallen, insbesondere: 

Allgemeine Angelegenheiten der Rechtsordnung, der Legistik und der Gesetzessprache einschließlich der 
Wahrung der Einheitlichkeit der die Rechtsetzung des Bundes vorbereitenden Tätigkeit der 
Bundesministerien; Angelegenheiten der Rechtsbereinigung. Allgemeine Angelegenheiten der Organisation 
und des Verfahrens der Verwaltungsbehörden, Ämter und sonstigen Einrichtungen, die Aufgaben der 
staatlichen Verwaltung besorgen. Allgemeine Angelegenheiten des Verwaltungsrechts einschließlich des 
Verwaltungsstrafrechts und des Verwaltungsvollstreckungsrechts. Hinwirken auf die rechtzeitige und 
vollständige Umsetzung der Richtlinien der Europäischen Union. Vertretung der Republik Österreich vor dem 
Gerichtshof der Europäischen Union. 

3. Allgemeine Angelegenheiten des Verwaltungsmanagements, insbesondere: 
Allgemeine Angelegenheiten der Sicherung einer bürgernahen, wirtschaftlichen, sparsamen, 
wirkungsorientierten und zweckmäßigen Verwaltungsorganisation sowie eines solchen 
Verwaltungsmanagements, soweit diese nicht in den Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Finanzen 
fallen; allgemeine Angelegenheiten der Verwaltungsreform und -innovation und des ressortübergreifenden 
Wirkungscontrollings jeweils einschließlich der Koordinierung mit Ausnahme der Angelegenheiten der 
Rechtsbereinigung; zentrale Koordination der Gleichstellung in der Wirkungsorientierung durch die 
Wirkungscontrollingstelle des Bundes; allgemeine Angelegenheiten der Hilfsmittel der Verwaltung; allgemeine 
Angelegenheiten des Formularwesens; Bereitstellung eines ressortübergreifenden elektronischen 
Bürgerinformationssystems. 

4. Allgemeine Angelegenheiten der staatlichen Verwaltung hinsichtlich der automationsunterstützten 
Datenverarbeitung, insbesondere: 

Allgemeine Angelegenheiten einschließlich der Koordination, der Planung und des Einsatzes der 
automationsunterstützten Datenverarbeitung sowie der Beurteilung von Anwendungen der 
automationsunterstützten Datenverarbeitung unter Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit 
und Sparsamkeit und des ressortübergreifenden Wirkungscontrolling sowie der Verwaltungsreform und des 
Datenschutzes; Koordination in Angelegenheiten der elektronischen Informationsübermittlung; 
Angelegenheiten eines Ausweichrechenzentrums des Bundes. Allgemeine Angelegenheiten der 
Registraturen, der Behördenbibliotheken und der Statistik. Zusammenfassende Behandlung und Koordination 
in Angelegenheiten, die den Wirkungsbereich zweier oder mehrerer Bundesministerien berühren. 
5. Allgemeine Personalangelegenheiten von öffentlich Bediensteten, soweit sie nicht in den Wirkungsbereich 
des Bundesministeriums für Finanzen fallen, insbesondere: 
Dienst- und Besoldungsrecht, Pensionsrecht, Dienstrechtsverfahren und dienstrechtliche 
Organisationsmaßnahmen. Personalplan des Bundes und Arbeitsplatzbewertung. 
Personalkapazitätscontrolling. Allgemeine Angelegenheiten der Aus- und Weiterbildung von öffentlich 
Bediensteten. Allgemeine Angelegenheiten der Dienstprüfungen. Allgemeine Angelegenheiten der beruflichen 
Vertretung von öffentlich Bediensteten. Allgemeine Angelegenheiten der Besoldung sowie des 
Personalinformations- und Berichtswesens. Hinwirken auf eine gleichwertige Entwicklung des Dienstrechtes, 
des Personalvertretungsrechtes und des Dienstnehmerschutzes der öffentlich Bediensteten des Bundes, der 
Länder und der Gemeinden. Angelegenheiten der Personalvertretungs-Aufsichtsbehörde. Allgemeine 
Angelegenheiten der Anwerbung von Bediensteten des Bundes und Setzung von Maßnahmen zur Förderung 
der Mobilität im Bundesdienst (Mobilitätsmanagement). 

6. Angelegenheiten des Hörfunks und des Fernsehens, soweit sie nicht in die Zuständigkeit des 
Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie fallen; sonstige Medienangelegenheiten mit 
Ausnahme des gerichtlichen Medienrechts. 
Allgemeine Angelegenheiten der Information und Dokumentation sowie des Datenschutzes. 
7. Angelegenheiten der Archive, insbesondere: Führung des Österreichischen Staatsarchivs. 
8. Angelegenheiten der Kunst; Bundestheater. 
9. Angelegenheiten der Filmförderung. 
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10. Angelegenheiten der Museen, soweit sie nicht in den Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Inneres, 
des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport oder des Bundesministeriums für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft fallen; Angelegenheiten der Österreichischen Nationalbibliothek. 
11. Angelegenheiten des Denkmalschutzes. 
12. Angelegenheiten des öffentlichen Büchereiwesens und der Hofmusikkapelle. 
13. Angelegenheiten des Kultus. 
14. Angelegenheiten der kulturellen und kirchlichen Stiftungen und Fonds. 
15. Angelegenheiten der Anwaltschaft für Gleichbehandlungsfragen. 
 
(2) Abs. 1 gilt nicht für Aufgaben der Personalverwaltung und der Organisation. 
 
(3) Abs. 1 gilt nicht für Angelegenheiten, die dem Bundeskanzler durch Bundesverfassungsrecht vorbehalten 
sind. 
 
(4) Diese Entschließung tritt mit 1. März 2014 in Kraft. Mit Ablauf des 28. Februar 2014 tritt die Entschließung des 
Bundespräsidenten, BGBl. II Nr. 454/2013, außer Kraft. 
 
 
367.) Übertragung von Aufgaben des Bundes gemäß Arbeitsmarktservicegesetz  
BGBl 994/1994 idF BGBl 543/1995  
 
§ 4. In Verwaltungsstrafverfahren (§ 28a des Ausländerbeschäftigungsgesetzes) ist jenes nach § 1 sachlich 
zuständige Arbeitsinspektorat zu beteiligen, das die Strafanzeige erstattet hat. Wird ein 
Verwaltungsstrafverfahren ohne Anzeige eines Arbeitsinspektorates eingeleitet, ist jenes nach § 1 sachlich 
zuständige Arbeitsinspektorat zu beteiligen, in dessen Aufsichtsbezirk sich die Betriebsstätte oder die auswärtige 
Arbeitsstelle befindet, auf die sich das Verfahren bezieht. Findet im Berufungsverfahren eine mündliche 
Verhandlung außerhalb des Aufsichtsbezirkes des nach dem ersten oder zweiten Satz zu beteiligenden 
Arbeitsinspektorates statt, kann sich das Arbeitsinspektorat durch ein Organ des nach § 1 sachlich zuständigen 
Arbeitsinspektorates, in dessen Aufsichtsbezirk der Verhandlungsort gelegen ist, vertreten lassen. 
 
 
 
368.) Umweltinformationsgesetz  
BGBl 495/1993 idF BGBl I 128/2009  
 
§ 15. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen 

1. mit Geldstrafe bis zu 1.815 € wer als Betreiber einer Betriebseinrichtung (Art. 2 Z 4 EG-PRTR-V) einen 
Betriebsangehörigen nachweislich bestraft, verfolgt oder belästigt, weil er der Behörde konkrete 
Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen die in § 9b Abs. 1 genannten Bestimmungen angezeigt hat, bzw. 
2. mit Geldstrafe bis zu 3.630 €, im Wiederholungsfall bis zu 7.270 €, wer 
a) der Meldepflicht entgegen einer gemäß § 12 erlassenen Verordnung oder 
b) der Pflicht zur Bekanntmachung von Emissionsdaten gemäß § 13 nicht nachkommt, bzw. 
3. mit Geldstrafe bis zu 7.270  €, im Wiederholungsfall bis zu 14.530 €, wer der Informationspflicht über die 
Gefahr von Störfällen gemäß § 14 nicht nachkommt. 

 
(2) Stellt die Bezirksverwaltungsbehörde einen Verstoß gegen § 9b Abs. 1 fest, so hat sie den Betreiber der 
Betriebseinrichtung zu beraten und formlos schriftlich aufzufordern, den der Rechtsordnung entsprechenden 
Zustand binnen angemessener Frist herzustellen. Kommt der Betreiber dieser Aufforderung in der von der 
Behörde vorgegebenen Frist nach, so hat die Behörde von der Verhängung einer Strafe abzusehen. § 21 VStG 
bleibt unberührt. 
 
 
 
369.) Umweltkontrollgesetz  
BGBl I 152/1998  
 
§ 2. (1) Jene bei der Umweltkontrolle gemäß § 1 bekanntgewordenen Umwelteinflüsse oder Umweltbelastungen, 
die eine unverzügliche behördliche Veranlassung oder voraussichtlich die Einleitung eines 
Verwaltungsstrafverfahrens erfordern oder die den Verdacht einer gerichtlich strafbaren Handlung begründen, 
sind im Bereich der mittelbaren Bundesverwaltung dem Landeshauptmann, im Bereich der Landesverwaltung 
dem zuständigen Amt der Landesregierung sowie im Bereich der unmittelbaren Bundesverwaltung dem 
zuständigen Bundesminister mitzuteilen. 
 
(2) Die Abhilfemaßnahmen oder sonstigen Veranlassungen obliegen den zuständigen Behörden nach Maßgabe 
der anzuwendenden Verwaltungsvorschriften. 
 
(3) Die zuständigen Behörden haben dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie auf dessen Ersuchen 
mitzuteilen, welche Maßnahmen zur Beseitigung der gemäß Abs. 1 aufgezeigten Umweltbelastungen veranlasst 
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wurden und welchen Erfolg sie haben. Gegebenenfalls ist auch über den Ausgang eines 
Verwaltungsstrafverfahrens zu berichten. 
 
(4) Soweit eine Verpflichtung zur Anzeige gerichtlich strafbarer Handlungen besteht, bleibt eine solche 
Verpflichtung von den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes unberührt. 
 
 
 
370.) Umweltmanagementgesetz  
BGBl I 96/2001 idF BGBl I 98/2013  
 
§ 15. (1) Die für die Führung des EMAS-Registers der eingetragenen Organisationen nach den Art. 3 und 11 der 
EMAS-Verordnung (EMAS-Register) zuständige Stelle ist der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft, der sich bei Erfüllung dieser Aufgabe gemäß § 6 Abs. 2 Z 25 des 
Umweltkontrollgesetzes, BGBl. I Nr. 152/1998, des Umweltbundesamtes bedient. Für die Registrierung von 
Organisationen, die ihren Sitz außerhalb der Europäischen Union haben, kann der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft mit Verordnung nähere Bestimmungen festlegen. 
 
(2) Das EMAS -Register hat folgende Daten über eine eingetragene Organisation zu enthalten: 

1. Name bzw. Bezeichnung der Organisation im Sinne des Art. 2 lit. s EMAS-Verordnung; 
2. Anschrift der Organisation sowie aller zugehörigen, von der Begutachtung erfassten und unter einer 
Registrierungsnummer geführten Standorte einschließlich Telefonnummer, Telefaxnummer und E-Mail-
Adresse; 
3. Kontaktperson der Organisation am Standort; 
4. Bezeichnung des Sektors bzw. der Sektoren im Sinne des § 1a Abs. 6, in dem bzw. in denen die 
Organisation am Standort tätig ist; 
5. Registernummer; 
6. Datum der Eintragung der Organisation; 
7. gegebenenfalls Datum einer vorübergehenden Aufhebung einer Eintragung der Organisation. 

 
(3) Das EMAS-Register ist öffentlich zugänglich. Jedermann kann sich davon an Ort und Stelle Abschriften 
anfertigen oder auf eigene Kosten Kopien anfertigen oder anfertigen lassen. 
 
(4) Behörden nach Art. 2 Z 26 der EMAS-Verordnung sind die zum Vollzug der umweltrelevanten Vorschriften 
zuständigen Behörden einschließlich der zur Bestrafung wegen Verwaltungsübertretungen dieser 
umweltrelevanten Vorschriften berufenen Behörden erster Instanz. Diese haben unverzüglich nach 
Kenntnisnahme von einer bestehenden Verletzung einschlägiger Umweltvorschriften durch eingetragene 
Organisationen die zuständige Stelle davon zu unterrichten. 
 
(4a) Behörden, die zum Vollzug der umweltrelevanten Vorschriften zuständig sind, einschließlich der zur 
Bestrafung wegen Verwaltungsübertretungen berufenen Behörden erster Instanz, haben unverzüglich nach 
Kenntnisnahme einer bestehenden Verletzung einschlägiger Umweltvorschriften am Standort von 
Organisationen, die in ein Register gemäß § 15 Abs. 5 eingetragen sind, die zuständige Stelle gemäß § 15 Abs. 1 
zu unterrichten. 
 
(5) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft kann mit Verordnung die 
Führung weiterer nationaler Register für Organisationen, die mit EMAS gleichwertige 
Umweltmanagementsysteme anwenden, anordnen sowie nähere Kriterien für die Eintragung in diese Register 
normieren. Für die Führung der weiteren nationalen Register gemäß der UMG Register VO kann sich der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft eines Dienstleisters bedienen. Für 
die Führung dieser Register ist die Umweltbundesamt GmbH Dienstleister. 
 
§ 23. (1) Verwaltungsstrafrechtlich Verantwortliche sind wegen fahrlässiger Verstöße gegen bundesrechtliche 
Verwaltungsvorschriften, die dem Schutz der Umwelt dienen, nicht zu bestrafen, wenn die Organisation, die ein 
Umweltmanagement gemäß der EMAS-Verordnung aufbaut, 

1. die Verstöße gegen Vorschriften zum Schutz der Umwelt bei der ersten Umweltprüfung (Anhang I der 
EMAS-Verordnung) festgestellt hat und 
a) innerhalb von längstens vier Monaten freiwillig und vor Kenntnis der Behörde von der 
Verwaltungsübertretung, die herbeigeführten Gefahren, Verunreinigungen oder sonstigen Beeinträchtigungen 
beseitigt oder beendet hat, sofern es nicht bereits zu einer Schädigung der Gesundheit eines Menschen oder 
des Tier- und Pflanzenbestandes gekommen ist, 
b) der Behörde den Verstoß gegen Vorschriften zum Schutz der Umwelt unverzüglich meldet, 
c) unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Einhaltung der Verwaltungsvorschriften zum Schutz der 
Umwelt setzt, insbesondere die erforderlichen Aufzeichnungen führt, die erforderlichen Meldungen und die 
fehlenden Genehmigungen beantragt, 
d) binnen einem Jahr nach Durchführung der ersten Umweltbetriebsprüfung (Art. 2 Z 16 der EMAS-
Verordnung) die Eintragung der Organisation in das EMAS-EMAS-Register beantragt und darüber die 
Verwaltungsstrafbehörde in Kenntnis setzt oder 
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2. Verstöße im Zuge eines Konsolidierungsverfahrens gemäß § 22 festgestellt wurden und der erforderliche 
Konsens gemäß § 22 Abs. 3a wieder hergestellt wurde. 

 
(2) Die verwaltungsstrafrechtliche Verantwortung erlischt nur dann, wenn sämtliche in Abs. 1 angeführte 
Voraussetzungen erfüllt sind. Die Meldung des Verstoßes gegen eine Verwaltungsvorschrift zum Schutz der 
Umwelt hemmt vorerst lediglich die Verfolgungsverjährungsfrist im Sinne des § 31 VStG. 
 
§ 24. Für die in das EMAS-Register eingetragene Organisationen, die einen Beauftragten gemäß Anhang II A.4.1 
der EMAS-Verordnung (Umweltbeauftragten) bestellt haben, entfällt die Pflicht, einen Abfallbeauftragten bzw. 
Stellvertreter (§ 11 AWG 2002) oder einen Abwasserbeauftragten (§ 33 Abs. 3 WRG) zu bestellen und der 
Behörde bekannt zu geben. Die Verpflichtung zur Bestellung von verwaltungsstrafrechtlich verantwortlichen 
Beauftragten nach den Umweltvorschriften des Bundes wird durch diese Bestimmung nicht berührt. 
 
§ 29. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von mindestens 360 Euro bis 36.340 Euro zu 
bestrafen, wer als 

1. Umweltgutachter gegen Kapitel V der EMAS-Verordnung oder § 6 verstößt oder einen Bericht entgegen 
den Anforderungen der UMG Register VO, BGBl. II Nr. 152/2012, validiert; 
2. Organisation entgegen den Vorschriften der EMAS-Verordnung die Teilnahmeerklärung oder das Zeichen 
gemäß Art. 10 EMAS-Verordnung verwendet, 
3. Organisation entgegen einem Genehmigungsbescheid gemäß § 21 Abs. 4 oder entgegen einem 
konsolidierten Genehmigungsbescheid gemäß § 22 Abs. 1, insbesondere auch entgegen etwaigen Auflagen, 
Bedingungen und Befristungen, betreibt oder eine Anlage, für die ein konsolidierter Genehmigungsbescheid 
vorliegt, ohne die erforderliche Genehmigung ändert oder nach der Änderung betreibt. 

 
 
 
371.) Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000  
BGBl 697/1993 idF BGBl I 95/2013  
 
§ 45. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde zu bestrafen mit einer Geldstrafe 
1. bis zu € 35.000, wer ein UVP-pflichtiges Vorhaben (§§ 3, 3a, 23a und 23b) ohne die nach diesem 
Bundesgesetz erforderliche Genehmigung (§§ 17, 24f) durchführt oder betreibt; 
2. bis zu € 17.500, wer 

a) das genehmigte Vorhaben nicht projektskonform oder ohne die erforderliche Änderungsgenehmigung (§§ 
18b, 24g Abs. 1) durchführt oder betreibt, 
b) Nebenbestimmungen (Auflagen und sonstige Pflichten) nach § 17 Abs. 2 bis 4 und 6, § 20 Abs. 4, § 24f 
Abs. 1, 2, 3, 5 und 6 sowie § 24h Abs. 2 nicht einhält, 
c) der Anzeigepflicht gemäß § 20 Abs. 1 oder § 24h Abs. 1 nicht nachkommt, 
d) entgegen § 23 Abs. 1 und 2 Erhebungen, Kontrollen oder Probenahmen nicht ermöglicht oder behindert 
oder Auskünfte nicht erteilt oder verlangte Unterlagen nicht zur Verfügung stellt. 

 
 
 
372.) Unfalluntersuchungsgesetz  
BGBl I 123/2005 idF BGBl I 40/2012  
 
§ 27. (1) Wer diesem Bundesgesetz oder den aufgrund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen 
dadurch zuwiderhandelt, dass er Informationen, die nach diesen Bestimmungen geschützt sind, weitergibt, die 
Ermittlungen oder Handlungen der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes behindert, indem ihre 
Untersuchungsbeauftragten daran gehindert werden, ihren Aufgaben nachzukommen, oder indem die 
Bereitstellung sachdienlicher Aufzeichnungen, Materialien, Informationen und Dokumente verweigert wird oder 
diese zurückgehalten, verändert oder vernichtet werden, oder die zuständigen Stellen nicht über die Kenntnis 
vom Eintreten eines Vorfalls informiert, begeht, sofern nicht eine gerichtlich strafbare Handlung vorliegt, eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu Euro 20.000, im 
Falle ihrer Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. 
 
(2) Die eingehobenen Strafgelder fließen der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand jener Behörde zu tragen 
hat, die das Strafverfahren in erster Instanz durchführt. 
 
 
 
373.) Universitätsgesetz 2002  
BGBl I 120/2002  
 
§ 116. (1) Wer vorsätzlich 

1. eine dem inländischen oder ausländischen Hochschulwesen eigentümliche Bezeichnung oder 
2. einen oder mehrere inländische akademische Grade oder 
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3. eine den inländischen oder ausländischen akademischen Graden oder Titeln gleiche oder ähnliche 
Bezeichnung unberechtigt verleiht, vermittelt oder führt, 

begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung, die von der örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
15.000 Euro zu bestrafen ist. 
 
(2) Unberechtigt ist die Verleihung, Vermittlung oder Führung insbesondere dann, wenn der akademische Grad 
oder die gleiche oder ähnliche Bezeichnung 

1. von einer Einrichtung stammt, die einer postsekundären Bildungseinrichtung nicht gleichrangig ist; 
2. von einer Einrichtung stammt, die vom Sitzstaat nicht als postsekundäre Bildungseinrichtung anerkannt ist; 
3. nicht auf Grund entsprechender Studien- und Prüfungsleistungen oder wissenschaftlicher oder 
künstlerischer Leistungen erworben wurde; 
4. nicht auf Grund des wegen wissenschaftlicher oder künstlerischer Leistungen hohen Ansehens in 
Fachkreisen oder wegen hervorragender Verdienste für die wissenschaftlichen oder kulturellen Aufgaben der 
postsekundären Bildungseinrichtung ehrenhalber verliehen wurde. 

 
 
 
374.) Untersuchung der Atemluft auf Alkoholgehalt  
BGBl 3/1961  
 
§ 3. Die Schulung (§ 2) hat sich zu erstrecken: 

a) auf die Feststellung der gesetzlichen Voraussetzungen für die Vornahme der Prüfung der Atemluft auf 
Alkoholgehalt (§ 5 Abs. 2 der Straßenverkehrsordnung 1960) und auf die Bedeutung dieser Prüfung für das 
Verwaltungsstrafverfahren (§§ 5 und 99 Abs. 1 und Abs. 5 der Straßenverkehrsordnung 1960), 
b) auf die Wirkungsweise, Handhabung und zweckmäßige Anwendung der in § 1 bezeichneten Geräte sowie 
auf die Auswertung des Ergebnisses der Prüfung der Atemluft auf Alkoholgehalt mit diesem Gerät. 

  
 
 
375.) Verbesserung der Nahversorgung und der Wettbewerbsbedingungen  
BGBl 392/1977 idF BGBl I 50/2012  
 
§ 8. (1) Wer den Bestimmungen des § 5 Abs. 1 oder 2 zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und 
ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2.180 € zu bestrafen. Hierbei ist § 370 der 
Gewerbeordnung 1973 anzuwenden. 
 
(2) Wiederholte Zuwiderhandlungen gegen § 5 Abs. 1 und 2 sind Übertretungen im Sinne des § 87 Abs. 1 Z 2 lit. 
a der Gewerbeordnung 1973. 
 
(3) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben bei der Vollziehung des § 5 als Organe der 
Bezirksverwaltungsbehörde durch Maßnahmen zur Vorbeugung gegen drohende Verwaltungsübertretungen nach 
§ 8 Abs. 1 sowie durch Maßnahmen, die für die Einleitung und Durchführung der betreffenden 
Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, mitzuwirken. 
 
 
 
376.) Verbot der geologischen Speicherung von Kohlenstoffdioxid  
BGBl I 144/2011  
 
§ 5. Wer dem Verbot gemäß § 2 Abs. 1 zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist vom 
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend mit einer Geldstrafe bis 35.000 Euro zu bestrafen. 
 
 
 
377.) Verbot des In-Verkehr-Bringens von kosmetischen Mitteln  
BGBl I 122/2004  
 
§ 3. Wer ein kosmetisches Mittel entgegen den Verboten des § 1 in Verkehr bringt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsvorschriften mit strengerer Strafe bedroht ist, und ist 
von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 7.300 Euro zu bestrafen. 
 
 
 
378.) Verbraucherkreditgesetz  
BGBl I 28/2010  
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§ 28. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit 
einer Geldstrafe bis zu 10.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. Kredite ohne die gemäß § 5 erforderlichen oder mit falschen Angaben bewirbt; 
2. in die gemäß § 6 oder § 19 gebotenen vorvertraglichen Informationen falsche Angaben aufnimmt oder die 
Informationspflichten gemäß § 6 oder § 19 nicht oder nicht vollständig erfüllt, 
3. die Kreditwürdigkeit des Verbrauchers nicht entsprechend § 7 Abs. 1 bewertet, den Verbraucher nicht 
gemäß § 7 Abs. 2 auf die Bedenken gegen die Kreditwürdigkeit hinweist oder den Verbraucher nicht gemäß § 
7 Abs. 4 über das Ergebnis der Datenbankabfrage informiert, 
4. nicht alle gemäß § 9 oder § 20 vorgesehenen oder falsche Angaben in einen Kreditvertrag aufnimmt, 
5. dem Verbraucher auf dessen Verlangen keinen Tilgungsplan gemäß § 10 zur Verfügung stellt, 
6. nicht entsprechend § 11 oder § 22 über eine Änderung des Sollzinssatzes informiert, 
7. den Verbraucher nicht mittels eines den Anforderungen des § 21 entsprechenden Kontoauszugs informiert, 
8. bei einem Konto mit Überschreitungsmöglichkeit in die gemäß § 24 gebotenen Informationen falsche 
Angaben aufnimmt oder die Informationspflichten gemäß § 24 nicht oder nicht vollständig erfüllt, 
9. eine der in Z 1 bis 6 genannten Taten bei einem entgeltlichen Zahlungsaufschub oder einer sonstigen 
entgeltlichen Finanzierungshilfe begeht und dadurch gegen § 25 in Verbindung mit den Bestimmungen des 2. 
Abschnitts verstößt, 
10. eine der in Z 1 bis 6 genannten Taten bei einem Verbraucherleasingvertrag begeht und dadurch gegen § 
25 und § 26 in Verbindung mit § 25 Abs. 1 und den Bestimmungen des 2. Abschnitts verstößt. 

 
 
 
379.) Vereinsgesetz 2002  
BGBl I 66/2002 idF BGBl I 50/2012  
 
§ 31. Wer 

1. die Errichtung eines Vereins vor Aufnahme einer über die Vereinbarung von Statuten und die allfällige 
Bestellung der ersten organschaftlichen Vertreter hinausgehenden Vereinstätigkeit nicht gemäß § 11 Abs. 1 
anzeigt oder 
2. trotz Erklärung der Vereinsbehörde gemäß § 12 Abs. 1 eine Vereinstätigkeit ausübt oder auf der Grundlage 
geänderter Statuten fortsetzt (§ 14 Abs. 1) oder 
3. nach rechtskräftiger Auflösung des Vereins die Vereinstätigkeit fortsetzt oder 
4. als zur Vertretung des Vereins berufener Organwalter 

a) die Anzeige einer Statutenänderung unterlässt (§ 14 Abs. 1) oder 
b) die organschaftlichen Vertreter des Vereins oder die Vereinsanschrift nicht gemäß § 14 Abs. 2 und 3 
bekannt gibt oder 
c) die freiwillige Auflösung des Vereins nicht gemäß § 28 Abs. 2 anzeigt oder die Veröffentlichung 
unterlässt (§ 28 Abs. 3) oder 
d) die Mitteilung der Beendigung der Abwicklung nach freiwilliger Auflösung des Vereins unterlässt (§ 30 
Abs. 5 in Verbindung mit § 28 Abs. 2) oder 
e) die ZVR-Zahl nicht gemäß § 18 Abs. 3 letzter Satz verwendet oder 

5. als Abwickler die Mitteilung der Beendigung der Abwicklung nach freiwilliger Auflösung des Vereins 
unterlässt (§ 30 Abs. 5) 

begeht - wenn die Tat nicht von den Strafgerichten zu verfolgen ist - eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion, mit Geldstrafe bis zu 218 Euro, im 
Wiederholungsfall mit Geldstrafe bis zu 726 Euro zu bestrafen. 
 
 
 
380.) Verkehrsrecht-Anpassungsgesetz 1971  
BGBl 274/1971 idF BGBl I 50/2012  
 
Art. IV. (1) Wird die Anzeige wegen eines Verkehrsunfalles vom öffentlichen Ankläger zurückgelegt oder ein 
gerichtliches Verfahren wegen eines Verkehrsunfalles rechtskräftig ohne Schuldspruch des Angezeigten beendet, 
so ist dies der nach dem Unfallsort zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für das 
die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, aber der Landespolizeidirektion, 
mitzuteilen. Die Mitteilung obliegt bei Zurücklegung der Anzeige dem öffentlichen Ankläger, in allen anderen 
Fällen aber dem Gericht. 
 
(2) Die Zeit von der Erstattung der Strafanzeige wegen eines Verkehrsunfalles bis zum Einlangen der im Abs. 1 
genannten Mitteilung bei der zuständigen Verwaltungsbehörde ist in die Verjährungsfrist (§ 31 Abs. 2 des 
Verwaltungsstrafgesetzes 1950) nicht einzurechnen. 
 
 
 
381.) Verlässlichkeitserklärung  
BGBl II 195/2001  
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§ 2. (1) Die Verlässlichkeitsprüfung ist, sofern nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, auf Grund einer einfachen 
Verlässlichkeitserklärung durchzuführen. 
 
(2) Im Rahmen einer einfachen Verlässlichkeitserklärung dürfen ausschließlich Angaben über folgende 
Themenbereiche verlangt werden: 

1. Name, Amts- und Berufsbezeichnung, Titel und akademischer Grad, 
2. Sozialversicherungsnummer, Wohnsitz, Staatsbürgerschaft, Geburtsort und -datum, 
3. Geschlecht und Familienstand, 
4. finanzielle Verbindlichkeiten mit Relevanz für die militärische Sicherheit, 
5. anhängige gerichtliche Strafverfahren, noch nicht getilgte gerichtliche Verurteilungen, vorbeugende 
Maßnahmen und sonstige strafgerichtliche Maßnahmen, jeweils mit Relevanz für die militärische Sicherheit, 
6. anhängige Verwaltungsstrafverfahren, verwaltungsbehördliche Strafen und verwaltungsbehördliche 
Maßnahmen, jeweils mit Relevanz für die militärische Sicherheit, 
7. Kontakte zu verfassungsfeindlichen Gruppierungen sowie zu ausländischen Nachrichten- und 
Sicherheitsdiensten, 
8. Wehrdienstleistungen im Ausland sowie Wehrersatzdienstleistungen im In- und Ausland, 
9. besondere Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, jeweils mit Relevanz für die militärische Sicherheit, 
10. Ausbildung und Erwerbstätigkeit, jeweils mit Relevanz für die militärische Sicherheit, 
11. Mitgliedschaften mit Relevanz für die militärische Sicherheit und 
12. Name, Geburtsort und -datum der Eltern und des gegenwärtigen Ehegatten oder Lebensgefährten. 

  
 
 
382.) Vermarktung von Olivenöl  
BGBl II 373/2008 idF BGBl II 449/2012  
 
§ 4. (1) Um die Einhaltung der gemeinschaftlichen Vermarktungsvorschriften zu gewährleisten, haben die gemäß 
§ 11 VNG zuständigen Kontrollstellen insbesondere in Unternehmen mit Verpackungsanlagen gemäß § 2 und im 
Bereich des Einzelhandels im Sinne von Art. 1 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1019/2002 regelmäßig und im 
ausreichenden Maße Kontrollen durchzuführen. 
 
(2) Angaben am Etikett sind anhand von geeigneten Belegen gemäß § 3 zu überprüfen. 
 
(3) Bei der Überprüfung 

1. der Bezeichnungen der Olivenölkategorien und 
2. des Olivenölanteils bei Mischungen von Olivenöl und anderen Pflanzenölen nach Art. 6 Abs. 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 1019/2002 sowie bei olivenölhaltigen Lebensmitteln nach Art. 6 Abs. 2 genannter 
Verordnung 

ist hingegen zusätzlich eine Probe gemäß § 15 VNG zu nehmen. 
 
(4) Zuständige Stelle für die Untersuchung der entnommenen Probe ist die Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit GmbH (AGES). Werden Bezeichnungen der Olivenölkategorien gemäß Abs. 3 Z 1 
überprüft, sind die in der Verordnung (EWG) Nr. 2568/91 hierfür vorgesehenen Analyseverfahren anzuwenden. 
 
(5) Die AGES hat das Ergebnis der Untersuchung jener Kontrollstelle mitzuteilen, welche die Probe zur 
Untersuchung übermittelt hat. 
 
(6) Bei der Durchführung der Kontrollen in Bezug auf die Bezeichnungen der Olivenölkategorien gemäß Abs. 3 Z 
1 und den Olivenölanteil gemäß Abs. 3 Z 2 haben die Kontrollstellen und die AGES koordiniert vorzugehen. 
 
(7) Wird auf Grund des Ergebnisses der Untersuchung ein Verwaltungsstrafverfahren wegen Übertretungen im 
Sinne des § 21 Abs. 2 VNG eingeleitet, können die für die Untersuchung angefallenen Kosten gemäß § 20 Abs. 9 
VNG im Rahmen dieses Verfahrens vorgeschrieben werden. 
 
§ 5. (1) Die Kontrollstellen berichten dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft (im Folgenden: Bundesminister) im Wege des Landeshauptmanns in elektronischer Form 
jährlich bis zum 31. Jänner des Folgejahres über 

1. neu eingeleitete und noch laufende Kontrollen aus früheren Wirtschaftsjahren gemäß Art. 10 lit. b der 
Verordnung (EG) Nr. 1019/2002 und 
2. die auf Grund der durchgeführten Kontrollen getroffenen Maßnahmen und Verwaltungsstrafverfahren 
gemäß Art. 10 lit. c der Verordnung (EG) Nr. 1019/2002. 

 
(2) Die Kontrollstellen übermitteln dem Bundesminister im Wege des Landeshauptmanns in elektronischer Form 
zu Beginn jeden Halbjahres, spätestens jedoch bis zum 20. des ersten Monats jedes Halbjahres 

1. eine Liste über Anzahl und Art der in Bezug auf die organoleptischen Merkmale festgestellten 
Unregelmäßigkeiten und die im Laufe des vorangegangenen Halbjahres eingeleiteten 
Verwaltungsstrafverfahren gemäß Art. 3 letzter Satz der Verordnung (EWG) Nr. 2568/91 und 
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2. eine Zusammenstellung der analytischen Daten der im vorangegangenen Halbjahr durchgeführten 
Untersuchungen gemäß Art. 8 Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2568/91. 

 
(3) Die Kontrollstellen haben dem Bundesminister im Wege des Landeshauptmanns weiters in der in Abs. 2 
genannten Form jährlich bis zum 31. Jänner des Folgejahres eine Gesamtzusammenstellung sämtlicher gemäß 
den Verordnungen (EG) Nr. 1019/2002 und (EWG) Nr. 2568/91 durchgeführten Kontrollen und deren Ergebnis zu 
übermitteln. 
 
§ 6. (1) Eine Verwaltungsübertretung im Sinne des § 21 Abs. 2 VNG begeht, wer 

1. entgegen § 2 Z 2 zum Verzehr in Gaststättenbetrieben, Krankenhäusern, Kantinen oder ähnlichen 
Gemeinschaftseinrichtungen bestimmtes Olivenöl von mehr als zehn Liter Eigenvolumen anbietet, 
2. entgegen § 3 erforderliche Belege nicht oder nicht ordnungsgemäß aufbewahrt. 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung im Sinne des § 21 Abs. 2 VNG begeht weiters, wer gegen die Verordnung (EG) 
Nr. 1019/2002 verstößt, indem er 

1. entgegen Art. 2 Olivenöl dem Endverbraucher nicht vorverpackt oder in Verpackungen von mehr als fünf 
Liter Eigenvolumen oder mit wiederverwendbarem Verschluss anbietet, 
2. entgegen den Vorgaben der Art. 3, 4, 5 oder 6 unzulässige, unrichtige oder unvollständige Angaben in der 
Etikettierung macht und 
3. dem Endverbraucher im Einzelhandel Olivenöl, Mischungen von Olivenöl und anderen Pflanzenölen oder 
olivenölhaltige Lebensmittel in Verpackungen anbietet, die in ihrer Etikettierung Angaben aufweisen, die nach 
Art. 3, 4, 5 oder 6 unzulässig, unrichtig oder unvollständig sind. 

 
  
 
383.) Vermarktungsnormen für Eier  
BGBl II 365/2009  
 
§ 9. (1) Eine Verwaltungsübertretung im Sinne des § 21 Abs. 2 des Vermarktungsnormengesetzes (VNG) begeht, 
wer 

1. entgegen § 1 Abs. 4 Eier unter Angabe von Güte- oder Gewichtsklassen in Verkehr bringt, 
2. entgegen § 2 in Rechnungen, Lieferscheinen oder sonstigen Transportbegleitpapieren nicht die jeweilige 
Güte- und Gewichtsklasse angibt, 
3. entgegen § 3 für Eier ohne Angabe der jeweiligen Güte- und Gewichtsklasse wirbt, 
4. entgegen § 4 Preisnotierungen oder Preisfeststellungen für Eier nicht die vorgeschriebene Güte- und 
Gewichtsklasse zugrunde legt, 
5. entgegen § 6 einen Erzeugercode verwendet, der ihm nicht zugewiesen oder entzogen wurde oder auf den 
er verzichtet hat sowie 
6. entgegen § 7 eine Kennnummer verwendet, die ihm nicht erteilt oder entzogen wurde oder auf die er 
verzichtet hat. 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung im Sinne des § 21 Abs. 2 VNG begeht weiters, wer gegen die Verordnung (EG) 
Nr. 1234/2007 verstößt, indem er 

1. entgegen Anhang XIV Teil A Abschnitt II Nummer 1 Eier nicht gemäß den vorgeschriebenen Güteklassen in 
Verkehr bringt, 
2. entgegen Anhang XIV Teil A Abschnitt II Nummer 2 in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 589/2008 Eier der Güteklasse A, sofern diese nicht an Unternehmen der Nahrungsmittel- und 
Nichtnahrungsmittelindustrie geliefert werden, nicht gemäß den vorgeschriebenen Gewichtsklassen in 
Verkehr bringt, 
3. entgegen Anhang XIV Teil A Abschnitt II Nummer 3 Eier der Güteklasse B an andere Unternehmen als jene 
der Nahrungsmittel- und Nichtnahrungsmittelindustrie liefert, 
4. entgegen Anhang XIV Teil A Abschnitt III Nummer 1 Unterabsatz 1 Eier der Güteklasse A ohne 
Kennzeichnung mit dem Erzeugercode in Verkehr bringt, 
5. entgegen Anhang XIV Teil A Abschnitt III Nummer 1 Unterabsatz 2 Eier der Güteklasse B ohne 
Kennzeichnung mit dem Erzeugercode oder ohne einer anderen, in Art. 10 der Verordnung (EG) Nr. 589/2008 
festgelegten, Angabe in Verkehr bringt oder 
6. entgegen Anhang XIV Teil A Abschnitt IV Nummer 1 Eier ohne Kennzeichnung mit einer individuellen 
Nummer einführt. 

 
(3) Eine Verwaltungsübertretung im Sinne des § 21 Abs. 2 VNG begeht zudem, wer gegen die Verordnung (EG) 
Nr. 589/2008 verstößt, indem er 

1. entgegen Art. 5 ohne Vorliegen einer Zulassung (Erlaubnis) Eier sortiert oder verpackt, 
2. Eier, die nicht innerhalb der in Art. 6 Abs. 1 festgelegten Frist sortiert, gekennzeichnet oder verpackt 
wurden, vermarktet, 
3. entgegen Art. 6 Abs. 3 das Mindesthaltbarkeitsdatum der Eier gemäß Art. 13 nicht zum Zeitpunkt des 
Verpackens oder sonst wahrheitswidrig angibt, 
4. Transportverpackungen nicht oder nicht mit sämtlichen nach Art. 7 Abs. 1 lit. a bis e vorgegebenen 
Angaben kennzeichnet, 
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5. den Erzeugercode entgegen der in Art. 9 Abs. 1 vorgeschriebenen Weise auf Eiern der Güteklasse A oder 
auf Eiern der Güteklasse B, sofern diese ausschließlich mit diesem Code gekennzeichnet sind, anbringt, 
6. Eier der Güteklasse B, sofern diese nicht mit dem Erzeugercode gekennzeichnet sind, mit einer Angabe 
entgegen den Vorgaben des Art. 10 oder hierbei entgegen § 5 Abs. 4 dieser Verordnung mit schwarzer Farbe 
markiert, 
7. entgegen Art. 12 Abs. 1 oder Abs. 2 Verpackungen mit Eiern der Güteklasse A nicht mit den 
vorgeschriebenen Angaben kennzeichnet, 
8. entgegen Art. 12 Abs. 4 Verpackungen mit Eiern der Güteklasse B nicht mit den vorgeschriebenen 
Angaben kennzeichnet, 
9. entgegen den Bedingungen des Art. 14 Verpackungen mit der Kennzeichnung „Extra“ in Verkehr bringt, 
10. entgegen Art. 15 auf Verpackungen ohne Einhaltung der vorgeschriebenen Mindestanforderungen auf die 
Legehennenfütterung hinweist, 
11. entgegen Art. 16 bei Lose-Verkäufen die vorgeschriebenen Informationen nicht angibt, 
12. Industrieeier entgegen Art. 18 in Verkehr bringt, 
13. entgegen Art. 19 erster Satz ohne eine Zulassung als Packstelle zu besitzen verpackte Eier der 
Güteklasse A umpackt, 
14. als Verantwortlicher einer Packstelle verpackte Eier der Güteklasse A entgegen der Vorgabe des Art. 19 
zweiter Satz umpackt, 
15. als Verantwortlicher eines Erzeugerbetriebs, einer Sammelstelle oder Packstelle entgegen Art. 20, 21 oder 
22 zu führende Register nicht oder nicht ordnungsgemäß führt oder entgegen Art. 23 diese Aufzeichnungen 
nicht die vorgeschriebene Mindestfrist aufbewahrt, 
16. Eier entgegen der nach Art. 30 Abs. 2 vorgeschriebenen Kennzeichnung einführt sowie 
17. Verpackungen mit Eiern, die eingeführt werden, nicht gemäß Art. 30 Abs. 3 kennzeichnet. 

 
 
 
384.) Vermarktungsnormen für Fischereierzeugnisse  
BGBl II 263/2008  
 
§ 5. Eine Verwaltungsübertretung im Sinne des § 21 Abs. 2 VNG begeht, wer 

1. gegen Art. 28 Abs. 2a der Verordnung (EWG) Nr. 2847/93, verstößt, indem er Fische mit geringeren als 
den vorgeschriebenen Mindestgrößen transportiert, lagert oder in Verkehr bringt, 
2. gegen die Verordnung (EG) Nr. 2406/96, verstößt, indem er 

a) Fische entgegen Art. 2 Abs. 1, auch in Verbindung mit Art. 11 Abs. 2, transportiert, lagert oder in 
Verkehr bringt oder entgegen Art. 11 Abs. 1, auch in Verbindung mit Art. 11 Abs. 2, in Verkehr bringt, 

aa) deren Los entgegen Art. 5 Abs. 1 erster Satz oder Art. 8 Abs. 2 erster Satz nicht einheitlich ist oder 
bb) bei denen entgegen Art. 4 und Art. 5 Abs. 2 die Frischeklasse oder entgegen Art. 7 und Art. 8 Abs. 
3 die Größenklasse nicht oder unrichtig angegeben ist, oder die Art der Aufmachung nicht der 
vorgeschriebenen Weise entspricht, oder 

b) Fische entgegen Art. 11 Abs. 1, auch in Verbindung mit Art. 11 Abs. 2, transportiert, lagert oder in 
Verkehr bringt, die nicht in Verpackungen mit den vorgeschriebenen Angaben angeboten werden, 

3. gegen die Verordnung (EWG) Nr. 2136/89, verstößt, indem er Erzeugnisse als Sardinenkonserven oder 
sardinenartige Erzeugnisse in Konserven transportiert, lagert oder in Verkehr bringt, 

a) die eine Anforderung des Art. 1a oder Art. 2 über die verwendete Fischart oder das Behältnis oder seine 
Behandlungen nicht erfüllen, 
b) bei denen entgegen Art. 3 die dort genannten Teile von Fischen nicht ordnungsgemäß entfernt sind, 
c) deren Aufguss entgegen Art. 5 zweiter Satz zweiter Halbsatz aus einer Mischung von Olivenöl und 
einem anderen Öl besteht, 
d) die entgegen Art. 6 Abs. 1 lit. c und d bitter, oxidiert oder ranzig schmecken oder einen Fremdkörper 
enthalten oder 
e) deren Verkehrsbezeichnung nicht den Anforderungen des Art. 7a oder des Art. 7 lit. a bis d entspricht, 

4. gegen die Verordnung (EWG) Nr. 1536/92 verstößt, indem er Erzeugnisse als Thunfisch- oder 
Bonitokonserven transportiert, lagert oder in Verkehr bringt, 

a) die eine Anforderung des Art. 2 Abs. 1 über die verwendete Fischart nicht erfüllen, 
b) die entgegen Art. 2 Abs. 2 erster Satz eine Mischung verschiedener Fischarten enthalten, 
c) deren Verkehrsbezeichnung entgegen Art. 5 Abs. 1 nicht die erforderlichen Angaben enthält, 
d) in deren Verkehrsbezeichnung entgegen Art. 5 Abs. 2 die Worte „Thunfisch“ und „Bonito“ zusammen 
erscheinen, 
e) die entgegen Art. 5 Abs. 4 die Bezeichnung „im eigenen Saft“ tragen oder 
f) bei denen das Verhältnis zwischen dem Fischgewicht und dem Nettogewicht nicht Art. 6 entspricht, 

5. gegen die Verordnung (EG) Nr. 1447/99 verstößt, indem er Fischereierzeugnisse oder Fische, die den 
geltenden Vermarktungsnormen und insbesondere den vorgeschriebenen Mindestgrößen nicht entsprechen, 
lagert, verarbeitet, verkauft oder befördert, 
6. gegen § 2 Abs. 2 oder 4 dieser Verordnung verstößt, 
7. gegen § 3 dieser Verordnung verstößt. 

 
 
 
385.) Vermarktungsnormen für Geflügelfleisch  
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BGBl II 70/2011  
 
§ 8. (1) Eine Verwaltungsübertretung im Sinne des § 21 Abs. 2 VNG begeht, wer 

1. entgegen § 2 Preisnotierungen oder Preisfeststellungen für Geflügelfleisch nicht die entsprechende 
Handelsklasse zugrunde legt, 
2. als Verfügungsberechtigter eines Betriebs, der Zubereitungen aus frischem Geflügelfleisch herstellt, 
frisches Geflügelfleisch entgegen § 3 länger als 24 Stunden bei einer Temperatur von minus 12°C lagert, 
3. als Verfügungsberechtigter eines Betriebs, der Zubereitungen aus frischem Geflügelfleisch herstellt, 
frisches Geflügelfleisch entgegen § 3 bei Temperaturen unter minus 12°C lagert, 
4. entgegen § 4 Abs. 1 erster Satz die Loskennzeichnung nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise 
vornimmt, 
5. entgegen § 4 Abs. 1 zweiter Satz eine Loskennzeichnung nicht oder nicht richtig aufführt oder 
6. entgegen § 4 Abs. 2 ein Register nicht oder nicht richtig führt oder nicht mindestens ein Jahr lang 
aufbewahrt. 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung im Sinne des § 21 Abs. 2 VNG begeht weiters, wer gegen die Verordnung (EG) 
Nr. 1234/2007 verstößt, indem er 

1. Geflügelfleisch zum Verkauf vorrätig hält, anbietet, feilhält, liefert, verkauft oder sonst in Verkehr bringt, 
a) das nicht in die nach Anhang XIV Teil B Abschnitt III Nummer 1 vorgeschriebene Handelsklasse 
eingestuft ist oder 
b) das sich nicht in einem nach Anhang XIV Teil B Abschnitt III Nummer 2 zugelassenen Angebotszustand 
befindet, 

2. Geflügelfleisch, das bereits durch Kälteeinwirkung erstarrt war, als frisches Geflügelfleisch entgegen der 
Definition gemäß Anhang XIV Teil B Abschnitt II Nummer 2 zum Verkauf vorrätig hält, anbietet, feilhält, liefert, 
verkauft oder sonst in Verkehr bringt oder 
3. als frisch deklariertes Geflügelfleisch nicht bei der in Anhang XIV Teil B Abschnitt II Nummer 2 
vorgesehenen Lagertemperatur hält. 

 
(3) Eine Verwaltungsübertretung im Sinne des § 21 Abs. 2 VNG begeht weiters, wer gegen die Verordnung (EG) 
Nr. 543/2008 verstößt, indem er Geflügelfleisch zum Verkauf vorrätig hält, anbietet, feilhält, liefert, verkauft oder 
sonst in Verkehr bringt, 

1. bei dem in den begleitenden Warenpapieren nicht die nach Art. 3 Abs. 5 vorgeschriebenen Angaben 
gemacht sind oder 
2. bei dem nicht die nach Art. 5 Abs. 3 oder 4 vorgeschriebenen Angaben gemacht sind. 

 
(4) Eine Verwaltungsübertretung im Sinne des § 21 Abs. 2 VNG begeht zudem, wer gegen die Verordnung (EG) 
Nr. 543/2008 verstößt, indem er 

1. entgegen Art. 3 Abs. 1 Geflügelschlachtkörper in einer anderen als der vorgeschriebenen Herrichtungsform 
zum Verkauf vorrätig hält, anbietet, feilhält, liefert, verkauft oder sonst in Verkehr bringt, 
2. entgegen Art. 3 Abs. 4 Unterabs. 1 Innereien anders als vorgeschrieben anbietet, 
3. entgegen Art. 3 Abs. 4 Unterabs. 2 das Fehlen eines Organs nicht auf dem Etikett angibt, 
4. entgegen Art. 4 Abs. 1 zweiter Satz 

a) bei ganzen Schlachtkörpern nicht die Herrichtungsform oder 
b) bei Teilstücken nicht die jeweilige Geflügelart angibt, 

5. entgegen Art. 10 das angewandte Kühlverfahren anders als vorgeschrieben angibt, 
6. entgegen Art. 11 Abs. 1 erster Satz zur Angabe der Haltungsform andere als die zugelassenen Begriffe 
verwendet, 
7. entgegen Art. 12 Abs. 1 erster Satz ohne besondere Zulassung Begriffe gemäß Art. 11 verwendet, 
8. entgegen Art. 12 Abs. 1 zweiter Satz oder Abs. 2 zweiter Satz nicht, nicht richtig oder nicht vollständig Buch 
führt, 
9. entgegen Art. 15 Abs. 1 gefrorene oder tiefgefrorene Hähnchen in der Gemeinschaft auf dem Geschäfts- 
oder Handelsweg zum Verkauf vorrätig hält, anbietet, feilhält, liefert, verkauft oder sonst in Verkehr bringt, 
deren Wassergehalt den nach dem Analyseverfahren gemäß Anhang VI („Drip-Verfahren“) bestimmten 
technisch unvermeidbaren Wert überschreitet, 
10. entgegen Art. 16 Abs. 2 Lose oder Bestandteile von Losen vor Abschluss des Kontrollverfahrens 
vermarktet oder 
11. entgegen Art. 20 Abs. 1 frische, gefrorene oder tiefgefrorene Geflügelteilstücke in der Gemeinschaft auf 
dem Geschäfts- oder Handelsweg zum Verkauf vorrätig hält, anbietet, feilhält, liefert, verkauft oder sonst in 
Verkehr bringt, deren Wassergehalt den nach dem Analyseverfahren gemäß Anhang VIII („Chemischer Test“) 
bestimmten technisch unvermeidbaren Wert überschreitet. 

  
 
 
386.) Vermarktungsnormen für Obst und Gemüse  
BGBl II 431/2010  
 
§ 5. Eine Verwaltungsübertretung im Sinne des § 21 des Vermarktungsnormengesetzes 2007 begeht, wer 

1. entgegen § 3 ohne Angabe der Klasse für Erzeugnisse wirbt, für die spezielle Vermarktungsnormen 
bestehen. 
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2. ein anderes als ein in Art. 3 (Ausnahmen und Befreiungen von der Anwendung der Vermarktungsnormen) 
der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 genanntes Erzeugnis, für das Vermarktungsnormen bestehen, in Verkehr 
bringt, 
3. entgegen Art. 4 (Kennzeichnungsangaben) und Art. 5 (Kennzeichnungsangaben auf der 
Einzelhandelsstufe) der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 ein Erzeugnis, für das spezielle 
Vermarktungsnormen bestehen, ungekennzeichnet, mangelhaft, unwahr oder nicht in der richtigen Weise 
gekennzeichnet in Verkehr bringt, 
4. entgegen Art 9 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 die erforderlichen Informationen für die 
Erstellung und Aktualisierung der Datenbank nicht übermittelt, 
5. entgegen Art. 10 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 den Kontrollstellen die für die Organisation 
und Durchführung der Kontrollen notwendigen Informationen nicht mitteilt, 
6. entgegen Art. 11 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 ein Erzeugnis in Drittländer ausführt, 
7. entgegen Art. 12 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 ein Erzeugnis aus Drittländern einführt, 
8. entgegen Art. 20 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 Waren, die Gegenstand eines 
Beanstandungsprotokolls sind, ohne Erlaubnis der Kontrollstelle bewegt oder in Verkehr bringt. 

 
 
 
387.) Vermarktungsnormengesetz  
BGBl I 68/2007 idF BGBl I 189/2013  
 
§ 13. (1) Die Kontrollorgane sind im Rahmen des erteilten Auftrages verpflichtet, diejenigen Amtshandlungen 
vorzunehmen, die ihnen auf Grund von Rechtsakten der Europäischen Union über Vermarktungsnormen oder auf 
Grund dieses Bundesgesetzes und danach erlassener Verordnungen übertragen sind. 
 
(2) Die Kontrollorgane sind berechtigt, während der üblichen Betriebszeiten, im Fall der Kontrolle von 
Transportmittel sowie bei dringendem Verdacht einer Verwaltungsübertretung im Sinne dieses Bundesgesetzes, 
auch außerhalb der üblichen Betriebszeiten, alle für die Kontrolle der Einhaltung der in Abs. 1 angeführten 
Bestimmungen maßgeblichen Erhebungen anzustellen und dabei insbesondere 

1. die notwendigen Auskünfte, wie insbesondere solche betreffend § 4 Abs. 4 und § 5 Abs. 1 Z 5 und Z 6, zu 
verlangen, 
2. die entsprechenden Grundstücke, Gebäude, Räume und Transportmittel zu betreten, 
3. in alle einschlägigen Geschäftsunterlagen, insbesondere Rechnungen, Lieferscheine, Korrespondenzen, 
Aufzeichnungen und Protokolle gemäß § 5 Abs. 1 Z 6, Einsicht zu nehmen, 
4. Hilfestellung bei der Durchführung der Kontrolle zu verlangen und 
5. Packstücke in der erforderlichen Anzahl zu öffnen oder öffnen zu lassen und unentgeltlich Proben zur Kost 
sowie Proben gemäß § 15 einschließlich ihrer Verpackungen, Etiketten und Werbematerialien im 
erforderlichen Ausmaß zu entnehmen. 

 
(3) Anlässlich der Ein- und Ausfuhrkontrolle bezieht sich das dem Kontrollorgan gemäß Abs. 2 Z 3 eingeräumte 
Recht auch auf die Einsichtnahme in sämtliche Begleitpapiere der Ware. Das Vorliegen einer 
Kontrollbescheinigung steht einer Nachprüfung der Ware nicht entgegen. 
 
(4) Die Kontrollorgane haben eine Ausweisurkunde gemäß § 12 Abs. 3 mit sich zu führen und diese auf 
Verlangen vorzuweisen. 
 
(5) Die Kontrollorgane haben unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen des Verfügungsberechtigten bei 
der Kontrolle Störungen des Geschäftsbetriebes und jedes Aufsehen tunlichst zu vermeiden. 
 
(6) Die Kontrollorgane haben über jede Amtshandlung einen Kontrollbericht anzufertigen und dem 
Verfügungsberechtigten auf Verlangen eine Ausfertigung auszuhändigen. Im Fall der Kontrolle der 
Klassifizierungstätigkeit gemäß § 6 erhält auch der Klassifizierungsdienst auf Verlangen eine Ausfertigung. 
 
(7) Die Kontrollorgane sind zur Verschwiegenheit über alle ihnen ausschließlich aus ihrer Tätigkeit bekannt 
gewordenen Tatsachen verpflichtet. Die Bestimmungen des § 46 Abs. 1 bis 4 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 
1979 (BDG 1979), BGBl. Nr. 333, sind sinngemäß anzuwenden. 
 
(8) Bei anstandslosem Ergebnis im Rahmen der Ein- oder Ausfuhrkontrolle hat das Kontrollorgan eine 
Kontrollbescheinigung (Ein- oder Ausfuhrbescheinigung) auszustellen, in der bestätigt wird, dass die Ein- oder 
Ausfuhr nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zulässig ist. Diese Kontrollbescheinigung ist dem 
Anmelder auszufolgen. Sie ist eine für die beantragte Zollabfertigung erforderliche Unterlage gemäß Art. 62 Abs. 
2 des Zollkodex und ist den Beförderungspapieren beizugeben. 
 
(9) Die Inlandskontrolle hat in der Regel ohne Vorankündigung stattzufinden. Die Durchführung der 
Amtshandlung kann erzwungen werden, wenn deren Duldung verweigert wird. Die Organe der Bundespolizei 
haben den Kontrollorganen diesfalls über deren Ersuchen zur Sicherung der Ausübung ihrer Befugnisse im 
Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten. 
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§ 20. (1) Das BAES hat im Rahmen seiner Zuständigkeit nach § 11 mit Zustimmung des Bundesministers für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und des Bundesministers für Finanzen nach Maßgabe 
eines Tarifs gemäß § 6 Abs. 6 des Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetzes (GESG), BGBl. I Nr. 
63/2002, kostendeckende Gebühren festzusetzen, soweit Rechtsvorschriften der Europäischen Union dem nicht 
entgegenstehen. 
 
(2) Hinsichtlich der in Abs. 1 genannten Gebühren ist § 19 Abs. 15 GESG anzuwenden, soweit die Gebühren 
nicht nach Abs. 4 zweiter Satz dem Bundesminister für Finanzen für Tätigkeiten in diesem Bereich zufließen. 
 
(3) Die Gebühren gemäß Abs. 1 sind dem Gebührenschuldner 

1. von den Zollämtern nach Maßgabe der übertragenden Aufgaben gemäß § 9 Abs. 1 ZollR-DG oder 
2. vom BAES hinsichtlich der sonstigen Aufgaben 

mittels Bescheid vorzuschreiben. 
 
(4) Die Gebühren anlässlich der Ein- und Ausfuhr sind bei den Zollämtern zu erlegen und von diesen zu 
vereinnahmen. Diese Gebühren sind anteilsmäßig nach Aufwand zugunsten der Österreichischen Agentur für 
Gesundheit- und Ernährungssicherheit (AGES) und des Bundesministers für Finanzen zu verrechnen. Alle 
anderen Gebühren sind beim BAES zu erlegen und sind ausschließliche Einnahmen der AGES. 
 
(5) Wenn die anlässlich der Ein- und Ausfuhrkontrolle zu entrichtende Gebühr nicht sogleich beim Zollamt erlegt 
wird, ist die Freigabe der Sendung durch das Kontrollorgan nur dann zulässig, wenn ein Zahlungsaufschub 
gemäß Art. 226 des Zollkodex bewilligt ist. 
 
(6) In den Fällen, in denen die Zollämter Gebühren nach Maßgabe des Tarifs gemäß Abs. 1 vorschreiben, haben 
diese das Zollrecht anzuwenden. Die durch die Zollämter zu erhebenden Gebühren gelten als Nebenansprüche 
im Sinne der Bundesabgabenordnung (BAO), BGBl. Nr. 194/1961. 
 
(7) Für die Überprüfung gemäß § 10 Abs. 3 hat der Verfügungsberechtigte eine Kontrollgebühr zu entrichten. 
 
(8) Die Höhe der Gebühr nach Abs. 7 ist durch Verordnung gemäß § 4 Abs. 1 zu regeln. 
 
(9) Wird bei der Vornahme von Kontrollen und bei der Untersuchung von entnommenen Proben festgestellt, dass 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht eingehalten wurden, können dem Beschuldigten die angefallenen 
Kosten im Rahmen des Verwaltungsstrafverfahrens im Straferkenntnis vorgeschrieben werden. 
 
§ 21. (1) Wer 

1. Waren entgegen Bestimmungen über Bezeichnung, Kennzeichnung, Sortierung, Verpackung oder 
Beförderung, die in den in § 1 Abs. 2 genannten Rechtsakten der Europäischen Union enthalten sind, in 
Verkehr bringt, 
2. gegen Bestimmungen über das Inverkehrbringen, die in den in § 1 Abs. 2 genannten Rechtsakten der 
Europäischen Union enthalten sind, verstößt, 
3. Waren entgegen §§ 4 bis 6 und der auf Grund dieser Bestimmungen ergangenen Verordnungen in Verkehr 
bringt, 
4. Aufzeichnungen gemäß § 5 Abs. 1 Z 6 nicht, mangelhaft oder unrichtig führt, 
5. eine Ware unter der Bezeichnung einer Klasse im Sinne des § 2 Z 3 in Verkehr bringt, obwohl die Ware 
nicht mindestens den Anforderungen dieser Klasse entspricht, 
6. eine Ware unter einer Bezeichnung in Verkehr bringt, die den Anschein einer Klasse im Sinne des § 2 Z 3 
erweckt, obwohl eine solche Klasse nicht eingeführt ist, 
7. als Inhaber eines Schlachtbetriebes entgegen § 6 und einer auf Grund dieser Bestimmungen ergangenen 
Verordnung Klassifizierer nicht oder nicht rechtzeitig beizieht, 
8. als Klassifizierungsdienst entgegen § 6 Abs. 3 ohne Zulassung klassifiziert oder Zulassungsauflagen nicht 
einhält, 
9. Waren entgegen § 8 Abs. 1 einführt, 
10. Waren trotz Unterbleibens einer normgerechten Nachbesserung gemäß § 19 Abs. 2 erster Satz einführt, 
11. Waren entgegen § 9 Abs. 1 ohne Ausfuhrbescheinigung ausführt oder 
12. als Verfügungsberechtigter den Bestimmungen des § 18 zuwiderhandelt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Bestimmungen einer strengeren Strafe unterliegt, eine Verwaltungsübertretung und ist 
von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 10.900 €, im Wiederholungsfall bis zu 21.800 € zu 
bestrafen. 
 
(2) Eine nach Abs. 1 zu bestrafende Verwaltungsübertretung begeht weiters, wer einer nach § 4 oder § 5 
erlassenen Verordnung, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Strafbestimmung verweist, 
zuwiderhandelt. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
§ 22. (1) Wird mit einer Ware eine Übertretung im Sinne des § 21 Abs. 1 Z 1 bis 4 begangen, so kann von der 
Bezirksverwaltungsbehörde unter Abwägung der Schwere des Verstoßes nach Maßgabe der §§ 17 und 39 des 
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Verwaltungsstrafgesetzes 1991 (VStG), BGBl. Nr. 52, der Verfall und die Beschlagnahme der Ware 
ausgesprochen werden. 
 
(2) Ist die Verfolgung oder Verurteilung einer bestimmten Person nicht zulässig oder nicht ausführbar, so können 
die gemäß Abs. 1 zulässigen Verfügungen selbständig getroffen werden. Gegen den Bescheid, der allen Parteien 
bekannt zu geben ist, steht jeder Partei das Rechtsmittel der Beschwerde zu. 
 
§ 23. Die anzeigende Kontrollbehörde gemäß § 11 sowie die AMA sind nach Maßgabe ihrer Zuständigkeit von 
den Verwaltungsbehörden über den Ausgang der bei ihnen wegen einer Verwaltungsübertretung anhängig 
gemachten Strafverfahren in Kenntnis zu setzen. 
 
 
 
388.) Vermessungsgesetz  
BGBl 306/1968 idF BGBl I 129/2013  
 
§ 51. (1) Wer ein Vermessungszeichen unbefugt zerstört, verändert, entfernt, beschädigt oder in seiner 
Benutzbarkeit beeinträchtigt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis 360 € oder mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
(2) Im Falle einer Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 sind dem Täter im Straferkenntnis überdies die Kosten der 
Wiederherstellung des Vermessungszeichens zugunsten des Bundes aufzuerlegen. 
 
(3) Die Verjährungsfrist beträgt drei Jahre, die Frist, nach deren Ablauf im Verwaltungsstrafverfahren ein 
Straferkenntnis nicht mehr gefällt und eine Strafe nicht mehr vollstreckt werden darf, fünf Jahre. 
 
(4) In den Fällen der Abs. 1 und 2 steht dem Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen gegen den Bescheid 
der Verwaltungsstrafbehörde das Rechtsmittel der Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Landes zu. 
 
 
 
389.) Versammlungsgesetz 1953  
BGBl 98/1953 idF BGBl I 161/2013  
 
§ 9. (1) An einer Versammlung dürfen keine Personen teilnehmen, 

1. die ihre Gesichtszüge durch Kleidung oder andere Gegenstände verhüllen oder verbergen, um ihre 
Wiedererkennung im Zusammenhang mit der Versammlung zu verhindern oder 
2. die Gegenstände mit sich führen, die ihrem Wesen nach dazu bestimmt sind, die Feststellung der Identität 
zu verhindern. 

 
(2) Von der Festnahme einer Person gemäß § 35 Z 3 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 wegen eines 
Verstoßes gegen Abs. 1 ist abzusehen, wenn der gesetzmäßige Zustand durch Anwendung eines gelinderen 
Mittels hergestellt werden kann; § 81 Abs. 3 bis 6 des Sicherheitspolizeigesetzes gilt sinngemäß. 
 
(3) Darüber hinaus kann von der Durchsetzung der Verbote nach Abs. 1 abgesehen werden, wenn eine 
Gefährdung der öffentlichen Ordnung, Ruhe und Sicherheit nicht zu besorgen ist. 
 
§ 19. Übertretungen dieses Gesetzes sind, insofern darauf das allgemeine Strafgesetz keine Anwendung findet, 
von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, aber von der Landespolizeidirektion, mit Arrest bis zu sechs Wochen oder 
mit Geldstrafe bis zu 720 Euro zu ahnden. 
 
 
 
390.) Versicherungsaufsichtsgesetz  
BGBl 569/1978 idF BGBl I 70/2013  
 
§ 107b. (1) Wer die Pflicht 

1. zur Anzeige der Zusammensetzung von Unternehmensorganen gemäß § 11 Abs. 1 und 2, 
2. zur Anzeige des Erwerbes oder der Aufgabe von Anteilsrechten gemäß § 11b Abs. 1, 3 und 4, 
2a. zur Anzeige eines Ausgliederungsvertrages gemäß § 17a Abs. 1 und 6, 
2b. zur Anzeige der Auflösung gemäß § 7c, 
2c. zur Anzeige erheblicher Änderungen der Rückversicherungsbeziehungen gemäß § 17c Abs. 3, 
2d. die schriftliche Anzeige des Ergebnisses der Wahl zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gemäß § 11a Abs. 
4 unterlässt; 
3. zur Mitteilung der Änderung oder Ergänzung versicherungsmathematischer Grundlagen gemäß § 18 Abs. 2 
und § 18d Abs. 2, 
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3a. zur Mitteilung der Einrichtung oder Auflösung einer gesonderten Abteilung des Deckungsstocks gemäß § 
20 Abs. 2a, 
4. als Treuhänder zur Anzeige gemäß § 23 Abs. 5, 
5. als verantwortlicher Aktuar zur Anzeige gemäß § 24a Abs. 4 zweiter Satz, 
5a. zur Mitteilung einer die Eigenmittel verändernden Vermögensumschichtung gemäß § 73e Abs. 3, 
6. zur Anzeige gemäß § 76 Abs. 1 bis 3, 
7. als Abschlussprüfer zur Mitteilung gemäß § 82a Abs. 1 und 2 und 
8. zur Anzeige gemäß § 61b Abs. 5 erster Satz, § 61e Abs. 3 erster Satz, § 61f Abs. 3 Z 3a erster Satz, § 61f 
Abs. 3 Z 3c sechster Satz 

verletzt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Geldstrafe bis 60.000 Euro zu 
bestrafen. 
 
(2) Wer ohne vorherige Anzeige an die Versicherungsaufsichtsbehörde 

1. zusätzliche Risiken innerhalb eines Versicherungszweiges deckt (§ 10 Abs. 2 zweiter Satz) oder 
2. die Grundzüge der Rückversicherungspolitik ändert (§ 10 Abs. 3), 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Geldstrafe bis 60.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Wer 

1. dem Auskunftsbegehren eines Versicherten nach § 18g Abs. 3 auch nach Mahnung nicht nachkommt, 
2. gegenüber den Versicherten der Informationspflicht gemäß § 18g Abs. 4, 5 und 6 nicht nachkommt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Geldstrafe bis 6.000 Euro zu bestrafen. 
 
§ 108. Wer 

1. den Vorschriften und versicherungsmathematischen Grundlagen für die Berechnung der 
Deckungsrückstellung zuwiderhandelt, 
2. eine nach § 20 Abs. 3 dieses Bundesgesetzes gebotene Auffüllung des Deckungsstocks unterlässt oder als 
Treuhänder entgegen dem § 23 Abs. 2 einer Verfügung über dem Deckungsstock gewidmete 
Vermögenswerte zustimmt, 
3. den Vorschriften über die Widmung, die Anlage, die Bewertung und das Verzeichnis des 
Deckungsstockvermögens zuwiderhandelt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Geldstrafe bis 60.000 Euro zu bestrafen. 
  
§ 108a. (1) Wer 

1. als Mitglied eines Organs, als Treuhänder, als verantwortlicher Aktuar, als Dienstnehmer eines 
Versicherungsunternehmens, als selbständiger Versicherungsvertreter, als Prüfer gemäß § 101 Abs. 3 oder 
als Regierungskommissär gemäß § 106 Abs. 2 Z 2 dieses Bundesgesetzes ihm ausschließlich auf Grund 
seiner beruflichen Tätigkeit bekannt gewordene Verhältnisse oder Umstände, deren Geheimhaltung im 
berechtigten Interesse der davon betroffenen Personen gelegen ist, weitergibt oder verwertet, es sei denn, 
dass die Weitergabe oder Verwertung nach Inhalt und Form durch ein öffentliches oder ein berechtigtes 
privates Interesse gerechtfertigt oder der Betroffene mit der Weitergabe oder Verwertung ausdrücklich 
einverstanden ist, 
2. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr.37/2010) 
3. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 28/2010) 
4. die Pflichten gemäß § 75 Abs. 2 Z 1 bis 4 und Abs. 4 verletzt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Geldstrafe bis 60.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer als Angestellter eines Versicherungsunternehmens oder sonst für ein Versicherungsunternehmen tätige 
Person die Vorschrift des § 75 Abs. 2 Z 5 verletzt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
FMA mit einer Geldstrafe bis 20.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Wer, wenn auch nur fahrlässig, die Pflichten der §§ 98a bis 98h verletzt, begeht, sofern die Tat nicht den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen oder mit einer Geldstrafe 
bis 150.000 Euro zu bestrafen. 
 
§ 109. Wer 

1. einer auf § 104 oder § 107a Abs. 1, 2 oder 4 gestützten Anordnung der Versicherungsaufsichtsbehörde 
oder einer Untersagung des Regierungskommissärs (§ 106 Abs. 4 dritter Satz) zuwiderhandelt, 
2. entgegen einer Verordnung gemäß § 104b oder einer unmittelbar anzuwendenden EU-Rechtsvorschrift 
neue Versicherungsverträge abschließt, bestehende Versicherungsverträge verlängert oder Leistungen auf 
Grund bestehender Versicherungsverträge erbringt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Geldstrafe bis 60.000 Euro zu bestrafen. 
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§ 110. (1) Wer 

1. Versicherungsgeschäfte betreibt, ohne die dafür erforderliche Konzession oder sonstige Berechtigung nach 
diesem Bundesgesetz zu besitzen, oder 
2. einen Versicherungsvertrag für ein Unternehmen abschließt oder an ein Unternehmen vermittelt, das zum 
Betrieb dieser Versicherungsgeschäfte nicht die erforderliche Konzession oder sonstige Berechtigung nach 
diesem Bundesgesetz besitzt, oder sich sonst als beruflicher Vermittler oder Berater am Zustandekommen 
eines Versicherungsvertrages mit einem solchen Unternehmen in welcher Form auch immer beteiligt oder 
3. der Versicherungsaufsichtsbehörde gegenüber wissentlich falsche Angaben macht, um für ein 
Unternehmen die Konzession zum Betrieb der Vertragsversicherung zu erlangen, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Geldstrafe bis 100.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Ein Betrieb von Versicherungsgeschäften, der gemäß § 7 Abs. 6, § 14 Abs. 7 oder § 106 Abs. 2 Z 3 untersagt 
worden ist, ist einem Betrieb ohne die dafür erforderliche Berechtigung gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 gleichzuhalten. 
 
(3) Die Einbeziehung von Versicherten in einen Gruppenversicherungsvertrag durch den Versicherungsnehmer 
ist der Vermittlung von Versicherungsverträgen gemäß Abs. 1 Z 2 an das Versicherungsunternehmen 
gleichzuhalten, mit dem der Gruppenversicherungsvertrag abgeschlossen wurde. 
 
(4) Wer über den von der FMA gemäß § 64 zweiter Satz genehmigten Höchstbetrag hinaus Gefahren übernimmt, 
begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Geldstrafe bis 20.000 Euro zu bestrafen. 
 
§ 111. Bei Verwaltungsübertretungen nach diesem Bundesgesetz gilt anstelle der Verjährungsfrist des § 31 Abs. 
1 VStG eine Verjährungsfrist von 18 Monaten. 
 
§ 112. Wer 

1. gegenüber der Versicherungsaufsichtsbehörde falsche Angaben über das Deckungserfordernis oder die 
dem Deckungsstock gewidmeten Vermögenswerte macht, 
2. als Treuhänder entgegen dem § 23a Abs. 2 fälschlich bestätigt, dass das Deckungserfordernis durch die 
Widmung von für die Bedeckung geeigneten Vermögenswerten voll erfüllt ist, 
3. als verantwortlicher Aktuar entgegen dem § 24b Abs. 2 fälschlich bestätigt, dass die dort angeführten 
Umstände zutreffen, oder 
4. die Pflicht zur Anzeige von die dauernde Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den Versicherungsverträgen 
gefährdenden Tatsachen gemäß § 100 Abs. 2 verletzt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Geldstrafe bis 100.000 Euro zu bestrafen. 
  
§ 129f. (1) Die Strafbarkeit von Verwaltungsübertretungen gemäß §§ 107b, 108, 108a, 109, 110 und 112 in der 
bis 31. März 2002 geltenden Fassung wird durch das In-Kraft-Treten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 97/2001 
nicht berührt. 
 
(2) Am 31. März 2002 anhängige Verwaltungsstrafverfahren wegen der in Z 1 genannten 
Verwaltungsübertretungen sind von den am 31. März 2002 zuständigen Behörden fortzuführen. 
 
(3) Ab 1. April 2002 anhängig werdende Verwaltungsstrafverfahren wegen der in Z 1 genannten 
Verwaltungsübertretungen sind von der FMA durchzuführen. 
 
(4) ..... 
 
 
 
391.) Versorgungssicherungsgesetz  
BGBl 380/1992 idF BGBl I 50/2012  
 
§ 18. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen 

1. mit Geldstrafe bis zu 14.530 Euro, wer den Bestimmungen des § 9 Abs. 1 und 2 oder den auf Grund des § 
2 Z 3 erlassenen Verordnungen zuwiderhandelt; 
2. mit Geldstrafe bis zu 72.600 Euro, wer 

a) vorsätzlich oder grob fahrlässig Lenkungsmaßnahmen im Sinne des § 2 Z 1 und 2 zuwiderhandelt; 
b) vorsätzlich die Durchführung von Verboten und Geboten gemäß §§ 2 Z 1 und 7 Abs. 1 erschwert oder 
unmöglich macht, sofern die Tat nicht nach lit. a zu bestrafen ist. 

 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
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(3) Bei der Bemessung der Strafe ist die verursachte Beeinträchtigung der Sicherung der Versorgung zu 
berücksichtigen. Für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs 
Wochen festzusetzen. 
 
(4) Bei vorsätzlich begangenen Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 können die den Gegenstand der 
strafbaren Handlung bildenden Waren und Einrichtungen (§ 2 Z 1 und 2), die dem Täter oder einem Beteiligten 
gehören, für verfallen erklärt werden. Der Wert der für verfallen erklärten Sachen darf jedoch nicht in einem 
Missverhältnis zur Schwere der strafbaren Handlung stehen. 
 
§ 19. Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes, haben an der Vollziehung des § 18 als Organe der 
Bezirksverwaltungsbehörden mitzuwirken durch 

1. Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen und 
2. Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind. 

 
  
 
392.) Vertrag mit BRD über den Binnenschiffsverkehr (Durchführung)  
BGBl 608/1988 idF BGBl I 32/2002  
 
§ 2. Wer ohne Genehmigung gemäß § 1 Abs. 1 Kabotage betreibt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist 
mit einer Geldstrafe bis zu 7.267 Euro zu bestrafen. 
 
 
 
393.) Verwaltergesetz 1952  
BGBl 100/1953  
 
§ 27. (1) Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder der auf Grund desselben 
ergangenen Verordnungen werden, sofern nicht ein nach anderen Gesetzen strenger zu ahndender Tatbestand 
vorliegt, im Verwaltungsstrafverfahren mit Geldstrafe bis zu 5.000 Schilling oder mit Arrest bis zu drei Monaten 
bestraft. 
 
(2) Der Gegenwert aus einem nach §§ 10 und 12 dieses Bundesgesetzes nichtigen Rechtsgeschäft kann 
zugunsten der Republik Österreich für verfallen erklärt werden. 
 
§ 29. (1) Dieses Bundesgesetz ist in seiner ursprünglichen Fassung am 14. September 1946 in Kraft getreten. 
Die durch die Verwaltergesetznovelle, BGBl. Nr. 163/1949, eingetretenen Abänderungen dieses Bundesgesetzes 
sind am 14. August 1949, die durch das Bundesgesetz vom 16. Dezember 1949, BGBl. Nr. 24/1950, über die 
Auflösung von Bundesministerien und die Neuordnung des Wirkungsbereiches einiger Bundesministerien, 
eingetretenen Kompetenzänderungen sind am 1. Feber 1950, die durch die 2. Verwaltergesetznovelle, BGBl. Nr. 
54/1952, eingetretenen Abänderungen und Ergänzungen am 12. April 1952 und die hinsichtlich der im § 28 
enthaltenen Vorschrift über die Höhe der Verwaltungsstrafen eingetretenen Abänderungen am 14. September 
1952 in Wirksamkeit getreten. (BGBl. Nr. 163/1949, BGBl. Nr. 24/1950 und BGBl. Nr. 54/1952.) 
 
(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes in seiner ursprünglichen Fassung ist das Bundesgesetz vom 1. 
Feber 1946, BGBl. Nr. 75, außer Kraft getreten. 
 
 
 
394.) Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985  
BGBl 10/1985 idF BGBl I 33/2013  
 
§ 11. (1) Die Senate bestehen in der Regel aus fünf Mitgliedern (Fünfersenat), in Verwaltungsstrafsachen aus 
drei Mitgliedern (Strafsenat), von denen eines den Vorsitz führt und ein anderes Bericht erstattet. Sie entscheiden 
in den einzelnen Rechtssachen, die ihnen nach der Geschäftsverteilung zufallen. Ein Schriftführer hat 
mitzuwirken. 
 
(2) Vor Ablauf jedes Jahres hat die Vollversammlung für die Dauer des nächsten Jahres die Vorsitzenden und die 
sonstigen Mitglieder der Senate gemäß Abs. 1, die zur Verstärkung eines Senates heranzuziehenden Mitglieder 
und die Ersatzmitglieder sowie die Reihenfolge, in der diese einzutreten haben, zu bestimmen und die Geschäfte 
unter die Senate im Voraus zu verteilen. Hierbei ist auch auf § 31 Abs. 2 Bedacht zu nehmen. Jedes Mitglied 
kann auch mehreren Senaten angehören. 
 
(3) Ist ein Mitglied eines nach diesem Bundesgesetz gebildeten Senates verhindert, so verfügt der Präsident, 
insoweit dies für den ordnungsgemäßen Geschäftsgang notwendig ist, den Eintritt des in der Geschäftsverteilung 
vorgesehenen Ersatzmitgliedes. 
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(4) Die Vollversammlung kann für den Rest des Jahres, soweit dies für den ordnungsgemäßen Geschäftsgang 
notwendig ist, die Geschäftsverteilung ändern, wenn Veränderungen im Personalstand eingetreten sind oder dies 
wegen Überbelastung eines Senates oder einzelner Mitglieder notwendig ist. 
 
§ 12. (1) Senate, die nur aus dem Vorsitzenden, dem Berichter und einem in der Geschäftsverteilung zu 
bestimmenden Mitglied des Fünfersenates bestehen (Dreiersenate), haben zu entscheiden 

1. 
a) über die Zurückweisung von Revisionen und Anträgen, die nicht durch den Berichter zu erledigen sind 
(§ 14 Abs. 2); 
b) über die Einstellung des Verfahrens; 
c) über Fristsetzungsanträge; 
d) über einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens, wenn er ein Verfahren betrifft, das durch den 
Dreiersenat abgeschlossen wurde; 
e) über den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, wenn noch kein Verfahren anhängig war 
oder er ein Verfahren betrifft, das durch den Dreiersenat abgeschlossen wurde; 
f) über den Antrag auf Aufwandersatz, der erst nach Abschluss des Verfahrens gestellt wird; 
g) über Einwendungen gegen den Anspruch aus einem Erkenntnis oder Beschluss des 
Verwaltungsgerichtshofes, soweit sie auf den Anspruch aufhebenden oder hemmenden Tatsachen 
beruhen, die erst nach Entstehen des Exekutionstitels eingetreten sind; 

2. auf Antrag des Vorsitzenden oder des Berichters über Revisionen, in denen die Rechtsfrage besonders 
einfach oder durch die bisherige Rechtsprechung klargestellt ist. 

 
(2) Das Verfahren ist im Fünfersenat fortzusetzen, wenn es der Dreiersenat oder der Strafsenat beschließt. 
 
(3) Wurde über die Revision oder über den Antrag bereits im Fünfersenat beraten, so bleibt dieser zur 
Entscheidung auch in den Fällen des Abs. 1 und in Verwaltungsstrafsachen zuständig. 
 
§ 25a. (1) Das Verwaltungsgericht hat im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses auszusprechen, ob die 
Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen. 
 
(2) Eine Revision ist nicht zulässig gegen: 

1. Beschlüsse gemäß § 30a Abs. 1, 3, 8 und 9; 
2. Beschlüsse gemäß § 30b Abs. 3; 
3. Beschlüsse gemäß § 61 Abs. 2. 

 
(3) Gegen verfahrensleitende Beschlüsse ist eine abgesonderte Revision nicht zulässig. Sie können erst in der 
Revision gegen das die Rechtssache erledigende Erkenntnis angefochten werden. 
 
(4) Wenn in einer Verwaltungsstrafsache oder in einer Finanzstrafsache 

1. eine Geldstrafe von bis zu 750 Euro und keine Freiheitsstrafe verhängt werden durfte und 
2. im Erkenntnis eine Geldstrafe von bis zu 400 Euro verhängt wurde, 

ist eine Revision wegen Verletzung in Rechten (Art. 133 Abs. 6 Z 1 B-VG) nicht zulässig. 
 
(5) Die Revision ist beim Verwaltungsgericht einzubringen. 
 
§ 38. (1) Ein Fristsetzungsantrag kann erst gestellt werden, wenn das Verwaltungsgericht die Rechtssache nicht 
binnen sechs Monaten, wenn aber durch Bundes- oder Landesgesetz eine kürzere oder längere Frist bestimmt 
ist, nicht binnen dieser entschieden hat. 
 
(2) In die Frist werden nicht eingerechnet: 

1. die Zeit, während deren das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung einer Vorfrage ausgesetzt ist; 
2. die Zeit eines Verfahrens vor dem Verwaltungsgerichtshof, vor dem Verfassungsgerichtshof oder vor dem 
Gerichtshof der Europäischen Union; 
3. in Verwaltungsstrafsachen und Finanzstrafsachen 
a) die Zeit, während deren nach einer gesetzlichen Vorschrift die Verfolgung nicht eingeleitet oder fortgesetzt 
werden kann; 
b) die Zeit, während deren wegen der Tat gegen den Täter ein Strafverfahren bei der Staatsanwaltschaft, 
beim Gericht oder bei einer Behörde geführt wird. 

 
(3) Der Fristsetzungsantrag hat zu enthalten: 

1. die Bezeichnung des Verwaltungsgerichtes, dessen Entscheidung in der Rechtssache begehrt wird, 
2. den Sachverhalt, 
3. das Begehren, dem Verwaltungsgericht für die Entscheidung eine Frist zu setzen, 
4. die Angaben, die erforderlich sind, um glaubhaft zu machen, dass die Antragsfrist gemäß Abs. 1 
abgelaufen ist. 

 
(4) Auf Fristsetzungsanträge sind die §§ 33 Abs. 1 und 34 Abs. 1, 2 und 3 sinngemäß anzuwenden. In allen 
sonstigen Fällen ist dem Verwaltungsgericht aufzutragen, innerhalb einer Frist von bis zu drei Monaten das 
Erkenntnis oder den Beschluss zu erlassen und eine Ausfertigung, Abschrift oder Kopie desselben dem 
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Verwaltungsgerichtshof vorzulegen oder anzugeben, warum eine Verletzung der Entscheidungspflicht nicht 
vorliegt. Die Frist kann einmal verlängert werden, wenn das Verwaltungsgericht das Vorliegen von in der Sache 
gelegenen Gründen nachzuweisen vermag, die eine fristgerechte Erlassung des Erkenntnisses oder Beschlusses 
unmöglich machen. Wird das Erkenntnis oder der Beschluss erlassen, so ist das Verfahren über den 
Fristsetzungsantrag einzustellen. 
 
 
 
395.) Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz  
BGBl I 33/2013 idF BGBl 122/2013 
 
§ 3. (1) Sofern die Rechtssache nicht zur Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichtes gehört, ist in 
Rechtssachen in den Angelegenheiten, in denen die Vollziehung Landessache ist, das Verwaltungsgericht im 
Land zuständig. 
 
(2) Im Übrigen richtet sich die örtliche Zuständigkeit in Rechtssachen, die nicht zur Zuständigkeit des 
Bundesverwaltungsgerichtes gehören, 

1. in den Fällen des Art. 130 Abs. 1 Z 1 und 3 des Bundes-Verfassungsgesetzes – B-VG, BGBl. Nr. 1/1930, 
nach § 3 Z 1, 2 und 3 mit Ausnahme des letzten Halbsatzes des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
1991 – AVG, BGBl. Nr. 51/1991, in Verwaltungsstrafsachen jedoch nach dem Sitz der Behörde, die den 
Bescheid erlassen bzw. nicht erlassen hat; 
2. in den Fällen des Art. 130 Abs. 1 Z 2 B-VG nach dem Ort, an dem die Ausübung unmittelbarer 
verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt begonnen wurde, wenn diese jedoch im Ausland 
ausgeübt wurde, danach, wo das ausübende Organ die Bundesgrenze überschritten hat; 
3. in den Fällen des Art. 130 Abs. 1 Z 4 B-VG nach dem Sitz der Behörde, deren Organ die Weisung erteilt 
hat; 
4. in den Fällen des Art. 130 Abs. 2 Z 1 B-VG nach dem Ort, an dem das Verhalten gesetzt wurde. 

 
(3) Lässt sich die Zuständigkeit nicht gemäß Abs. 1 oder 2 bestimmen, ist das Verwaltungsgericht im Land Wien 
zuständig. 
 
§ 37. In die Frist zur Erhebung einer Säumnisbeschwerde werden auch nicht eingerechnet: 

1. die Zeit, während deren nach einer gesetzlichen Vorschrift die Verfolgung einer Verwaltungsübertretung 
nicht eingeleitet oder fortgesetzt werden kann; 
2. die Zeit, während deren wegen der Tat gegen den Täter ein Strafverfahren bei der Staatsanwaltschaft oder 
bei einem Gericht geführt wird. 

 
§ 38. Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, sind auf das Verfahren über Beschwerden 
gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG in Verwaltungsstrafsachen die Bestimmungen des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – 
VStG, BGBl. Nr. 52/1991, mit Ausnahme des 5. Abschnittes des II. Teiles, und des Finanzstrafgesetzes – 
FinStrG, BGBl. Nr. 129/1958, und im Übrigen jene verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder 
Landesgesetzen sinngemäß anzuwenden, die die Behörde in dem dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht 
vorangegangenen Verfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte. 
 
 
396.) Verwaltungsstrafgesetz 1991  
BGBl 52/1991 idF BGBl I 33/2013  
 
§ 1. (1) Als Verwaltungsübertretung kann eine Tat (Handlung oder Unterlassung) nur bestraft werden, wenn sie 
vor ihrer Begehung mit Strafe bedroht war. 
 
(2) Die Strafe richtet sich nach dem zur Zeit der Tat geltenden Recht, es sei denn, dass das zur Zeit der 
Entscheidung geltende Recht in seiner Gesamtauswirkung für den Täter günstiger wäre. 
 
§ 2. (1) Sofern die Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmen, sind nur die im Inland begangenen 
Verwaltungsübertretungen strafbar. 
 
(2) Eine Übertretung ist im Inland begangen, wenn der Täter im Inland gehandelt hat oder hätte handeln sollen 
oder wenn der zum Tatbestand gehörende Erfolg im Inland eingetreten ist. 
 
(3) Niemand darf wegen einer Verwaltungsübertretung an einen anderen Staat ausgeliefert werden, und eine von 
einer ausländischen Behörde wegen einer Verwaltungsübertretung verhängte Strafe darf im Inland nicht 
vollstreckt werden, es sei denn, dass in Staatsverträgen ausdrücklich anderes bestimmt ist. 
 
§ 5. (1) Wenn eine Verwaltungsvorschrift über das Verschulden nicht anderes bestimmt, genügt zur Strafbarkeit 
fahrlässiges Verhalten. Fahrlässigkeit ist bei Zuwiderhandeln gegen ein Verbot oder bei Nichtbefolgung eines 
Gebotes dann ohne weiteres anzunehmen, wenn zum Tatbestand einer Verwaltungsübertretung der Eintritt eines 
Schadens oder einer Gefahr nicht gehört und der Täter nicht glaubhaft macht, dass ihn an der Verletzung der 
Verwaltungsvorschrift kein Verschulden trifft. 
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(2) Unkenntnis der Verwaltungsvorschrift, der der Täter zuwidergehandelt hat, entschuldigt nur dann, wenn sie 
erwiesenermaßen unverschuldet ist und der Täter das Unerlaubte seines Verhaltens ohne Kenntnis der 
Verwaltungsvorschrift nicht einsehen konnte. 
 
§ 6. Eine Tat ist nicht strafbar, wenn sie durch Notstand entschuldigt oder, obgleich sie dem Tatbestand einer 
Verwaltungsübertretung entspricht, vom Gesetz geboten oder erlaubt ist. 
 
§ 7. Wer vorsätzlich veranlasst, dass ein anderer eine Verwaltungsübertretung begeht, oder wer vorsätzlich 
einem anderen die Begehung einer Verwaltungsübertretung erleichtert, unterliegt der auf diese Übertretung 
gesetzten Strafe, und zwar auch dann, wenn der unmittelbare Täter selbst nicht strafbar ist. 
 
§ 8. (1) Sofern eine Verwaltungsvorschrift den Versuch einer Verwaltungsübertretung ausdrücklich für strafbar 
erklärt, unterliegt der Strafe, wer vorsätzlich eine zur wirklichen Ausübung führende Handlung unternimmt. 
 
(2) Wegen Versuches wird nicht bestraft, wer aus freien Stücken die Ausführung aufgibt oder verhindert oder den 
Erfolg abwendet. 
 
§ 9. (1) Für die Einhaltung der Verwaltungsvorschriften durch juristische Personen oder eingetragene 
Personengesellschaften ist, sofern die Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmen und soweit nicht 
verantwortliche Beauftragte (Abs. 2) bestellt sind, strafrechtlich verantwortlich, wer zur Vertretung nach außen 
berufen ist. 
 
(2) Die zur Vertretung nach außen Berufenen sind berechtigt und, soweit es sich zur Sicherstellung der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit als erforderlich erweist, auf Verlangen der Behörde verpflichtet, aus ihrem 
Kreis eine oder mehrere Personen als verantwortliche Beauftragte zu bestellen, denen für das ganze 
Unternehmen oder für bestimmte räumlich oder sachlich abgegrenzte Bereiche des Unternehmens die 
Verantwortung für die Einhaltung der Verwaltungsvorschriften obliegt. Für bestimmte räumlich oder sachlich 
abgegrenzte Bereiche des Unternehmens können aber auch andere Personen zu verantwortlichen Beauftragten 
bestellt werden. 
 
(3) Eine natürliche Person, die Inhaber eines räumlich oder sachlich gegliederten Unternehmens ist, kann für 
bestimmte räumlich oder sachlich abgegrenzte Bereiche ihres Unternehmens einen verantwortlichen 
Beauftragten bestellen. 
 
(4) Verantwortlicher Beauftragter kann nur eine Person mit Hauptwohnsitz im Inland sein, die strafrechtlich 
verfolgt werden kann, ihrer Bestellung nachweislich zugestimmt hat und der für den ihrer Verantwortung 
unterliegenden klar abzugrenzenden Bereich eine entsprechende Anordnungsbefugnis zugewiesen ist. Das 
Erfordernis des Hauptwohnsitzes im Inland gilt nicht für Staatsangehörige von EWR-Vertragsstaaten, falls 
Zustellungen im Verwaltungsstrafverfahren durch Staatsverträge mit dem Vertragsstaat des Wohnsitzes des 
verantwortlichen Beauftragten oder auf andere Weise sichergestellt sind. 
 
(5) Verletzt der verantwortliche Beauftragte auf Grund einer besonderen Weisung des Auftraggebers eine 
Verwaltungsvorschrift, so ist er dann nicht verantwortlich, wenn er glaubhaft zu machen vermag, daß ihm die 
Einhaltung dieser Verwaltungsvorschrift unzumutbar war. 
 
(6) Die zur Vertretung nach außen berufenen Personen im Sinne des Abs. 1 sowie Personen im Sinne des Abs. 3 
bleiben trotz Bestellung eines verantwortlichen Beauftragten – unbeschadet der Fälle des § 7 – strafrechtlich 
verantwortlich, wenn sie die Tat vorsätzlich nicht verhindert haben. 
 
(7) Juristische Personen und eingetragene Personengesellschaften sowie die in Abs. 3 genannten natürlichen 
Personen haften für die über die zur Vertretung nach außen Berufenen oder über einen verantwortlichen 
Beauftragten verhängten Geldstrafen, sonstige in Geld bemessene Unrechtsfolgen und die Verfahrenskosten zur 
ungeteilten Hand. 
 
§ 10. (1) Strafart und Strafsatz richten sich nach den Verwaltungsvorschriften, soweit in diesem Bundesgesetz 
nicht anderes bestimmt ist. 
 
(2) Soweit für Verwaltungsübertretungen, insbesondere auch für die Übertretung ortspolizeilicher Vorschriften, 
keine besondere Strafe festgesetzt ist, werden sie mit Geldstrafe bis zu 218 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Wochen bestraft. 
 
§ 11. Eine Freiheitsstrafe darf nur verhängt werden, wenn dies notwendig ist, um den Täter von weiteren 
Verwaltungsübertretungen gleicher Art abzuhalten. 
 
§ 13. Abgesehen von Organstrafverfügungen ist mindestens eine Geldstrafe von 7 Euro zu verhängen. 
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§ 14. (1) Geldstrafen dürfen nur insoweit zwangsweise eingebracht werden, als dadurch weder der notwendige 
Unterhalt des Bestraften und derjenigen, zu deren Unterhalt ihn das Gesetz verpflichtet, noch die Erfüllung der 
Pflicht, den Schaden gutzumachen, gefährdet wird. 
 
(2) Mit dem Tod des Bestraften erlischt die Vollstreckbarkeit der Geldstrafe. 
 
§ 16. (1) Wird eine Geldstrafe verhängt, so ist zugleich für den Fall ihrer Uneinbringlichkeit eine 
Ersatzfreiheitsstrafe festzusetzen. 
 
(2) Die Ersatzfreiheitsstrafe darf das Höchstmaß der für die Verwaltungsübertretung angedrohten Freiheitsstrafe 
und, wenn keine Freiheitsstrafe angedroht und nicht anderes bestimmt ist, zwei Wochen nicht übersteigen. Eine 
Ersatzfreiheitsstrafe von mehr als sechs Wochen ist nicht zulässig. Sie ist ohne Bedachtnahme auf § 12 nach den 
Regeln der Strafbemessung festzusetzen. 
 
§ 17. (1) Sofern die Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmen, dürfen nur Gegenstände für verfallen 
erklärt werden, die im Eigentum des Täters oder eines Mitschuldigen stehen oder ihnen vom 
Verfügungsberechtigten überlassen worden sind, obwohl dieser hätte erkennen müssen, daß die Überlassung 
des Gegenstandes der Begehung einer mit Verfall bedrohten Verwaltungsübertretung dienen werde. 
 
(2) Gegenstände, die nach Abs. 1 verfallsbedroht sind, hinsichtlich deren aber eine an der strafbaren Handlung 
nicht als Täter oder Mitschuldiger beteiligte Person ein Pfandrecht oder Zurückbehaltungsrecht nachweist, dürfen 
nur für verfallen erklärt werden, wenn die betreffende Person fahrlässig dazu beigetragen hat, daß mit diesem 
Gegenstand die strafbare Handlung begangen wurde, oder bei Erwerb ihres Rechtes von der Begehung der den 
Verfall begründenden strafbaren Handlung wusste oder hätte wissen müssen. 
 
(3) Kann keine bestimmte Person verfolgt oder bestraft werden, so kann auf den Verfall selbständig erkannt 
werden, wenn im Übrigen die Voraussetzungen dafür vorliegen. Die Zustellung solcher Bescheide kann auch 
durch öffentliche Bekanntmachung bewirkt werden. 
 
§ 19. (1) Grundlage für die Bemessung der Strafe sind die Bedeutung des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes 
und die Intensität seiner Beeinträchtigung durch die Tat. 
 
(2) Im ordentlichen Verfahren (§§ 40 bis 46) sind überdies die nach dem Zweck der Strafdrohung in Betracht 
kommenden Erschwerungs- und Milderungsgründe, soweit sie nicht schon die Strafdrohung bestimmen, 
gegeneinander abzuwägen. Auf das Ausmaß des Verschuldens ist besonders Bedacht zu nehmen. Unter 
Berücksichtigung der Eigenart des Verwaltungsstrafrechtes sind die §§ 32 bis 35 des Strafgesetzbuches 
sinngemäß anzuwenden. Die Einkommens- und Vermögensverhältnisse und allfällige Sorgepflichten des 
Beschuldigten sind bei der Bemessung von Geldstrafen zu berücksichtigen. 
 
§ 19a. (1) Die verwaltungsbehördliche und eine allfällige gerichtliche Verwahrungs- oder Untersuchungshaft sind 
auf die zu verhängende Strafe insoweit, als sie nicht bereits auf eine andere Strafe angerechnet worden sind, 
anzurechnen, wenn sie der Täter 

1. wegen der Tat, für die er bestraft wird, oder 
2. sonst nach der Begehung dieser Tat wegen des Verdachtes einer Verwaltungsübertretung 

erlitten hat. 
 
(2) Werden Strafen verschiedener Art verhängt, so ist die Vorhaft zunächst auf die Freiheitsstrafe anzurechnen. 
 
(3) Für die Anrechnung der Vorhaft auf in Geld bemessene Unrechtsfolgen ist die an deren Stelle tretende 
Ersatzfreiheitsstrafe maßgebend. 
 
(4) Eine Anrechnung gemäß Abs. 1 ist nur vorzunehmen, wenn der Behörde die anzurechnende Haft bekannt ist 
oder der Beschuldigte eine Anrechnung vor Erlassung des Straferkenntnisses beantragt. 
 
§ 22. (1) Soweit die Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmen, ist eine Tat als Verwaltungsübertretung 
nur dann strafbar, wenn sie nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet. 
 
(2) Hat jemand durch mehrere selbstständige Taten mehrere Verwaltungsübertretungen begangen oder fällt eine 
Tat unter mehrere einander nicht ausschließende Strafdrohungen, so sind die Strafen nebeneinander zu 
verhängen. Dasselbe gilt bei einem Zusammentreffen von Verwaltungsübertretungen mit anderen von einer 
Verwaltungsbehörde zu ahndenden strafbaren Handlungen. 
 
§ 24. Soweit sich aus diesem Bundesgesetz nicht anderes ergibt, gilt das AVG auch im 
Verwaltungsstrafverfahren. Die §§ 2, 3, 4, 11, 12, 13 Abs. 8, 14 Abs. 3 zweiter Satz, 37 zweiter Satz, 39 Abs. 3, 
41, 42, 44a bis 44g, 51, 57, 68 Abs. 2 und 3, 75 und 78 bis 82 AVG sind im Verwaltungsstrafverfahren nicht 
anzuwenden. 
 
§ 25. (1) Verwaltungsübertretungen sind mit Ausnahme des Falles des § 56 von Amts wegen zu verfolgen. 
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(2) Die der Entlastung des Beschuldigten dienlichen Umstände sind in gleicher Weise zu berücksichtigen wie die 
belastenden. 
 
(3) Die Gerichte und Verwaltungsbehörden sind nicht verpflichtet, der Behörde die Begehung einer 
Verwaltungsübertretung anzuzeigen, wenn die Bedeutung des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und die 
Intensität seiner Beeinträchtigung durch die Tat gering sind. 
 
§ 26. (1) Enthalten die Verwaltungsvorschriften über die sachliche Zuständigkeit keine Bestimmungen, so sind in 
Verwaltungsstrafsachen die Bezirksverwaltungsbehörden zuständig. 
 
(2) In Verwaltungsstrafsachen in den Angelegenheiten des sachlichen Wirkungsbereiches der 
Landespolizeidirektionen ist jedoch im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, die Landespolizeidirektion zuständig. 
 
§ 27. (1) Örtlich zuständig ist die Behörde, in deren Sprengel die Verwaltungsübertretung begangen worden ist, 
auch wenn der zum Tatbestand gehörende Erfolg in einem anderen Sprengel eingetreten ist. 
 
(2) Ist danach die Zuständigkeit mehrerer Behörden begründet oder ist es ungewiss, in welchem Sprengel die 
Übertretung begangen worden ist, so ist die Behörde zuständig, die zuerst eine Verfolgungshandlung (§ 32 Abs. 
2) vorgenommen hat. 
 
(2a) Ist die Verwaltungsübertretung nicht im Inland begangen worden, so richtet sich die Zuständigkeit 

1. in Verwaltungsstrafsachen, die sich auf den Betrieb eines Unternehmens oder einer sonstigen dauernden 
Tätigkeit beziehen: zunächst nach dem Ort, an dem das Unternehmen betrieben oder die Tätigkeit ausgeübt 
wird, dann nach dem Hauptwohnsitz des Beschuldigten, dann nach seinem Aufenthalt; 
2. in sonstigen Verwaltungsstrafsachen: zunächst nach dem Hauptwohnsitz des Beschuldigten, dann nach 
seinem Aufenthalt. 

Wenn keiner dieser Zuständigkeitsgründe in Betracht kommen kann, ist die Behörde zuständig, die zuerst von der 
Verwaltungsübertretung Kenntnis erlangt (§ 28). 
 
(3) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes dürfen bei Gefahr im Verzug zur Vornahme unaufschiebbarer 
Amtshandlungen die Grenzen des Sprengels ihrer Behörde überschreiten, wenn die örtlich zuständige Behörde 
die notwendigen Maßnahmen nicht rechtzeitig treffen kann und die Amtshandlungen 

1. zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr für die Sicherheit von Menschen oder des Eigentums oder 
2. zur Aufklärung oder Verhinderung von strafbaren Handlungen, die von Amts wegen zu verfolgen sind, oder 
3. zur Festnahme oder Verfolgung einer Person, die aus amtlichem Gewahrsam entwichen ist, 

erforderlich sind. Solche Amtshandlungen gelten als Amtshandlungen der sachlich zuständigen Behörde, in deren 
Sprengel sie vorgenommen worden sind. Das Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes hat diese Behörde von 
solchen Amtshandlungen unverzüglich zu benachrichtigen und festgenommene Personen sowie sichergestellte 
Sachen unverzüglich den zuständigen Organen zu übergeben. 
 
(4) Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes gelten, wenn sie jemanden vorführen und dabei die Grenzen des 
Sprengels ihrer Behörde überschreiten, bei dieser Amtshandlung als Organe der sachlich und örtlich zuständigen 
Behörde. 
 
§ 28. Die Behörde, die zuerst von einer Verwaltungsübertretung Kenntnis erlangt, ist zur Verfolgung zuständig, 
solange nicht ein Umstand hervorgekommen ist, der nach § 27 Abs. 1 die Zuständigkeit einer anderen Behörde 
begründet. 
 
§ 29a. Wenn hierdurch das Verfahren wesentlich vereinfacht oder beschleunigt wird, kann die zuständige 
Behörde das Strafverfahren oder den Strafvollzug an die sachlich zuständige Behörde übertragen, in deren 
Sprengel der Beschuldigte seinen Hauptwohnsitz oder Aufenthalt hat. Das Strafverfahren darf nur an eine 
Behörde im selben Bundesland, der Strafvollzug nur an eine Bezirksverwaltungsbehörde oder 
Landespolizeidirektion, insoweit diese zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, übertragen werden 
 
§ 30. (1) Liegen einem Beschuldigten von verschiedenen Behörden zu ahndende Verwaltungsübertretungen oder 
eine Verwaltungsübertretung und eine andere von einer Verwaltungsbehörde oder einem Gericht zu ahndende 
strafbare Handlung zur Last, so sind die strafbaren Handlungen unabhängig voneinander zu verfolgen, und zwar 
in der Regel auch dann, wenn die strafbaren Handlungen durch ein und dieselbe Tat begangen worden sind. 
 
(2) Ist aber eine Tat von den Behörden nur zu ahnden, wenn sie nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit 
anderer Verwaltungsbehörden oder der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, und ist es zweifelhaft, ob 
diese Voraussetzung erfüllt ist, so hat die Behörde das Strafverfahren auszusetzen, bis über diese Frage von der 
sonst in Betracht kommenden Verwaltungsbehörde oder vom Gericht rechtskräftig entschieden ist. 
 
(3) Hat die Behörde vor dieser Entscheidung ein Straferkenntnis erlassen, so darf es vorläufig nicht vollzogen 
werden. Ergibt sich später, dass das Verwaltungsstrafverfahren nicht hätte durchgeführt werden sollen, so hat die 
Behörde das Straferkenntnis außer Kraft zu setzen und das Verfahren einzustellen. 
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(4) Die Gerichte und die sonst in Betracht kommenden Verwaltungsbehörden haben eine entgegen Abs. 3 
vollstreckte Verwaltungsstrafe auf die von ihnen wegen derselben Tat verhängte Strafe anzurechnen. 
 
§ 31. (1) Die Verfolgung einer Person ist unzulässig, wenn gegen sie binnen einer Frist von einem Jahr keine 
Verfolgungshandlung (§ 32 Abs. 2) vorgenommen worden ist. Diese Frist ist von dem Zeitpunkt zu berechnen, an 
dem die strafbare Tätigkeit abgeschlossen worden ist oder das strafbare Verhalten aufgehört hat; ist der zum 
Tatbestand gehörende Erfolg erst später eingetreten, so läuft die Frist erst von diesem Zeitpunkt. 
 
(2) Die Strafbarkeit einer Verwaltungsübertretung erlischt durch Verjährung. Die Verjährungsfrist beträgt drei 
Jahre und beginnt in dem in Abs. 1 genannten Zeitpunkt. In die Verjährungsfrist werden nicht eingerechnet: 

1. die Zeit, während deren nach einer gesetzlichen Vorschrift die Verfolgung nicht eingeleitet oder fortgesetzt 
werden kann; 
2. die Zeit, während deren wegen der Tat gegen den Täter ein Strafverfahren bei der Staatsanwaltschaft, 
beim Gericht oder bei einer anderen Verwaltungsbehörde geführt wird; 
3. die Zeit, während deren das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung einer Vorfrage ausgesetzt ist; 
4. die Zeit eines Verfahrens vor dem Verwaltungsgerichtshof, vor dem Verfassungsgerichtshof oder vor dem 
Gerichtshof der Europäischen Union. 

 
(3) Eine Strafe darf nicht mehr vollstreckt werden, wenn seit ihrer rechtskräftigen Verhängung drei Jahre 
vergangen sind. In die Verjährungsfrist werden nicht eingerechnet: 

1. die Zeit eines Verfahrens vor dem Verwaltungsgerichtshof, vor dem Verfassungsgerichtshof oder vor dem 
Gerichtshof der Europäischen Union; 
2. Zeiten, in denen die Strafvollstreckung unzulässig, ausgesetzt, aufgeschoben oder unterbrochen war; 
3. Zeiten, in denen sich der Beschuldigte im Ausland aufgehalten hat. 

  
§ 32. (1) Beschuldigter ist die im Verdacht einer Verwaltungsübertretung stehende Person von dem Zeitpunkt der 
ersten von der Behörde gegen sie gerichteten Verfolgungshandlung bis zum Abschluss der Strafsache. Der 
Beschuldigte ist Partei im Sinne des AVG. 
 
(2) Verfolgungshandlung ist jede von einer Behörde gegen eine bestimmte Person als Beschuldigten gerichtete 
Amtshandlung (Ladung, Vorführungsbefehl, Vernehmung, Ersuchen um Vernehmung, Strafverfügung u. dgl.), 
und zwar auch dann, wenn die Behörde zu dieser Amtshandlung nicht zuständig war, die Amtshandlung ihr Ziel 
nicht erreicht oder der Beschuldigte davon keine Kenntnis erlangt hat. 
 
(3) Eine Verfolgungshandlung, die gegen einen zur Vertretung nach außen Berufenen (§ 9 Abs. 1) gerichtet ist, 
gilt auch als Verfolgungshandlung gegen die anderen zur Vertretung nach außen Berufenen und die 
verantwortlichen Beauftragten. Eine Verfolgungshandlung, die gegen den Unternehmer (§ 9 Abs. 3) gerichtet ist, 
gilt auch als Verfolgungshandlung gegen die verantwortlichen Beauftragten. 
 
§ 33. (1) Jeder Beschuldigte ist bei Beginn seiner ersten Vernehmung über den Vornamen und den 
Familiennamen oder Nachnamen, Tag und Ort der Geburt, die Staatsangehörigkeit, den Personenstand, die 
Beschäftigung und den Wohnort sowie über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse und allfällige 
Sorgepflichten zu befragen. Sind die Angaben darüber schon in den Akten enthalten, so sind sie dem 
Beschuldigten zur Anerkennung oder Richtigstellung vorzuhalten. 
 
(2) Der Beschuldigte kann zur Beantwortung der an ihn gestellten Fragen nicht gezwungen werden. 
 
(3) Eine Mutwillensstrafe darf gegen ihn nicht verhängt werden. 
 
§ 34. Die Behörde kann von der Einleitung oder Fortführung des Strafverfahrens vorläufig absehen, solange 

1. die Strafverfolgung voraussichtlich nicht möglich ist oder 
2. die Strafverfolgung voraussichtlich einen Aufwand verursachen würde, der gemessen an der Bedeutung 
des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und der Intensität seiner Beeinträchtigung durch die Tat 
unverhältnismäßig wäre. 

Bei einer wesentlichen Änderung der für diese Beurteilung maßgeblichen Umstände ist das Strafverfahren 
einzuleiten oder fortzuführen. 
 
§ 35. Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes dürfen außer den gesetzlich besonders geregelten Fällen 
Personen, die auf frischer Tat betreten werden, zum Zweck ihrer Vorführung vor die Behörde festnehmen, wenn 

1. der Betretene dem anhaltenden Organ unbekannt ist, sich nicht ausweist und seine Identität auch sonst 
nicht sofort feststellbar ist oder 
2. begründeter Verdacht besteht, dass er sich der Strafverfolgung zu entziehen suchen werde, oder 
3. der Betretene trotz Abmahnung in der Fortsetzung der strafbaren Handlung verharrt oder sie zu 
wiederholen sucht. 

 
§ 37. (1) Die Behörde kann dem Beschuldigten mit Bescheid auftragen, einen angemessenen Betrag als 
Sicherheit zu erlegen oder durch Pfandbestellung oder taugliche Bürgen, die sich als Zahler verpflichten, 
sicherzustellen, 
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1. wenn begründeter Verdacht besteht, dass sich der Beschuldigte der Strafverfolgung oder der 
Strafvollstreckung entziehen werde, oder 
2. wenn andernfalls 

a) die Strafverfolgung oder die Strafvollstreckung voraussichtlich nicht möglich wäre oder 
b) die Strafverfolgung oder die Strafvollstreckung voraussichtlich einen Aufwand verursachen würde, der 
gemessen an der Bedeutung des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und der Intensität seiner 
Beeinträchtigung durch die Tat unverhältnismäßig wäre. 

 
(2) Die Sicherheit darf das Höchstmaß der angedrohten Geldstrafe nicht übersteigen. Für den Fall, daß die 
aufgetragene Sicherheitsleistung nicht unverzüglich erfolgt, kann die Behörde als Sicherheit verwertbare Sachen 
beschlagnahmen, die dem Anschein nach dem Beschuldigten gehören; ihr Wert soll die Höhe des zulässigen 
Betrages der Sicherheit nicht übersteigen. 
 
(3) Die Beschwerde beim Verwaltungsgericht gegen einen Bescheid gemäß Abs. 1 oder 2 hat keine 
aufschiebende Wirkung. 
 
(4) Die Sicherheit wird frei, wenn das Verfahren eingestellt wird oder die gegen den Beschuldigten verhängte 
Strafe vollzogen ist, oder nicht binnen zwölf Monaten der Verfall ausgesprochen wurde. Die als Sicherheit 
beschlagnahmte Sache wird auch frei, wenn vom Beschuldigten die aufgetragene Sicherheit in Geld erlegt oder 
sonst sichergestellt wird oder ein Dritter Rechte an der Sache glaubhaft macht. 
 
(5) Die Sicherheit ist für verfallen zu erklären, sobald feststeht, dass die Strafverfolgung oder die 
Strafvollstreckung nicht möglich ist. § 17 ist sinngemäß anzuwenden. 
 
(6) Für die Verwertung verfallener Sachen gilt § 18, wobei aus der verfallenen Sicherheit zunächst die allenfalls 
verhängte Geldstrafe und sodann die Kosten des Strafverfahrens sowie die Verwahrungs- und 
Verwertungskosten zu decken sind. Nach Abzug dieser Posten verbleibende Restbeträge sind dem 
Beschuldigten auszufolgen. Im Übrigen gelten für die Widmung der verfallenen Sicherheit dieselben Vorschriften 
wie für Geldstrafen. 
  
§ 37a. (1) Die Behörde kann besonders geschulte Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes ermächtigen, von 
Personen, die auf frischer Tat betreten werden, eine vorläufige Sicherheit einzuheben, 

1. wenn die Voraussetzungen des § 35 Z 1 und 2 für eine Festnahme vorliegen oder 
2. wenn andernfalls 

a) die Strafverfolgung oder die Strafvollstreckung erheblich erschwert sein könnte oder 
b) die Strafverfolgung oder die Strafvollstreckung einen Aufwand verursachen könnte, der gemessen an 
der Bedeutung des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und der Intensität seiner Beeinträchtigung 
durch die Tat unverhältnismäßig wäre. 

Besondere Ermächtigungen in den Verwaltungsvorschriften bleiben unberührt. § 50 Abs. 1 letzter Satz, Abs. 3, 
Abs. 5, Abs. 6 erster Satz sowie Abs. 8 sind sinngemäß anzuwenden. 
 
(2) Die vorläufige Sicherheit darf das Höchstmaß der angedrohten Geldstrafe nicht übersteigen. 
 
(3) Leistet der Betretene im Fall des Abs. 1 Z 2 die vorläufige Sicherheit nicht, so kann das Organ verwertbare 
Sachen, die dem Anschein nach dem Betretenen gehören und deren Wert das Höchstmaß der angedrohten 
Geldstrafe nicht übersteigt, als vorläufige Sicherheit beschlagnahmen. Hiebei ist mit möglichster Schonung der 
Person vorzugehen. 
 
(4) Über die vorläufige Sicherheit oder die Beschlagnahme ist sofort eine Bescheinigung auszustellen. Die 
vorläufige Sicherheit ist der Behörde mit der Anzeige unverzüglich vorzulegen. 
 
(5) Die vorläufige Sicherheit wird frei, wenn das Verfahren eingestellt wird oder die gegen den Beschuldigten 
verhängte Strafe vollzogen ist oder wenn nicht binnen zwölf Monaten gemäß § 37 Abs. 5 der Verfall 
ausgesprochen wird. § 37 Abs. 4 letzter Satz gilt sinngemäß. 
 
§ 39. (1) Liegt der Verdacht einer Verwaltungsübertretung vor, für die der Verfall von Gegenständen als Strafe 
vorgesehen ist, so kann die Behörde zur Sicherung des Verfalles die Beschlagnahme dieser Gegenstände 
anordnen. 
 
(2) Bei Gefahr im Verzug können auch die Organe der öffentlichen Aufsicht aus eigener Macht solche 
Gegenstände vorläufig in Beschlag nehmen. Sie haben darüber dem Betroffenen sofort eine Bescheinigung 
auszustellen und der Behörde die Anzeige zu erstatten. 
 
(3) Die Behörde kann an Stelle der Beschlagnahme den Erlag eines Geldbetrages anordnen, der dem Wert der 
der Beschlagnahme unterliegenden Sache entspricht. 
 
(4) Ist die Beschlagnahme anders nicht durchführbar, so können auch dem Verfall nicht unterliegende 
Behältnisse, in denen sich die mit Beschlag belegten Gegenstände befinden, vorläufig beschlagnahmt werden; 
sie sind jedoch tunlichst bald zurückzustellen. 
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(5) Unterliegen die beschlagnahmten Gegenstände raschem Verderben oder lassen sie sich nur mit 
unverhältnismäßigen Kosten aufbewahren und ist ihre Aufbewahrung nicht zur Sicherung des Beweises 
erforderlich, so können sie öffentlich versteigert oder zu dem von der Behörde zu ermittelnden Preis veräußert 
werden. Der Erlös tritt an die Stelle der veräußerten Gegenstände. Die Veräußerung wegen unverhältnismäßiger 
Aufbewahrungskosten unterbleibt, wenn rechtzeitig ein zur Deckung dieser Kosten ausreichender Betrag erlegt 
wird. 
 
(6) Die Beschwerde beim Verwaltungsgericht gegen einen Bescheid gemäß Abs. 1 oder 3 hat keine 
aufschiebende Wirkung. 
 
§ 45. (1) Die Behörde hat von der Einleitung oder Fortführung eines Strafverfahrens abzusehen und die 
Einstellung zu verfügen, wenn 

1. die dem Beschuldigten zur Last gelegte Tat nicht erwiesen werden kann oder keine 
Verwaltungsübertretung bildet; 
2. der Beschuldigte die ihm zur Last gelegte Verwaltungsübertretung nicht begangen hat oder Umstände 
vorliegen, die die Strafbarkeit aufheben oder ausschließen; 
3. Umstände vorliegen, die die Verfolgung ausschließen; 
4. die Bedeutung des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und die Intensität seiner Beeinträchtigung durch 
die Tat und das Verschulden des Beschuldigten gering sind; 
5. die Strafverfolgung nicht möglich ist; 
6. die Strafverfolgung einen Aufwand verursachen würde, der gemessen an der Bedeutung des strafrechtlich 
geschützten Rechtsgutes und der Intensität seiner Beeinträchtigung durch die Tat unverhältnismäßig wäre. 

Anstatt die Einstellung zu verfügen, kann die Behörde dem Beschuldigten im Fall der Z 4 unter Hinweis auf die 
Rechtswidrigkeit seines Verhaltens mit Bescheid eine Ermahnung erteilen, wenn dies geboten erscheint, um ihn 
von der Begehung strafbarer Handlungen gleicher Art abzuhalten. 
 
(2) Wird die Einstellung verfügt, so genügt ein Aktenvermerk mit Begründung, es sei denn, dass einer Partei 
gegen die Einstellung Beschwerde beim Verwaltungsgericht zusteht oder die Erlassung eines Bescheides aus 
anderen Gründen notwendig ist. Die Einstellung ist, soweit sie nicht bescheidmäßig erfolgt, dem Beschuldigten 
mitzuteilen, wenn er nach dem Inhalt der Akten von dem gegen ihn gerichteten Verdacht wusste. 
 
§ 46. (1) Den Parteien, denen gegen den Bescheid Beschwerde beim Verwaltungsgericht zusteht, ist von Amts 
wegen eine Ausfertigung des Bescheides zuzustellen, wenn ihnen der Bescheid nicht mündlich verkündet worden 
ist. Sonst ist eine schriftliche Ausfertigung nur auf Verlangen einer Partei zuzustellen. 
 
(2) Die schriftliche Ausfertigung des Bescheides hat die Bezeichnung der Behörde, den Vornamen und den 
Familiennamen oder Nachnamen sowie den Wohnort der Parteien, den Spruch, die Begründung, die 
Rechtsmittelbelehrung und das Datum des Bescheides zu enthalten. 
 
(3) Wird über einen Soldaten eine Strafe verhängt, so ist davon dem Disziplinarvorgesetzten Mitteilung zu 
machen. 
 
§ 47. (1) Wenn von einem Gericht, einer Verwaltungsbehörde, einem Organ der öffentlichen Aufsicht oder einer 
Militärwache auf Grund eigener dienstlicher Wahrnehmung oder eines vor ihnen abgelegten Geständnisses eine 
Verwaltungsübertretung angezeigt oder wenn das strafbare Verhalten auf Grund von Verkehrsüberwachung 
mittels bildverarbeitender technischer Einrichtungen festgestellt wird, dann kann die Behörde ohne weiteres 
Verfahren durch Strafverfügung eine Geldstrafe bis zu 600 Euro festsetzen. In der Strafverfügung kann auch auf 
den Verfall beschlagnahmter Sachen oder ihres Erlöses erkannt werden, wenn der Wert der beschlagnahmten 
Sachen 200 Euro nicht übersteigt. 
 
(2) Die Behörde kann durch Verordnung zur Verfahrensbeschleunigung einzelne Tatbestände von 
Verwaltungsübertretungen bestimmen, für die sie unter Verwendung automationsunterstützter Datenverarbeitung 
durch Strafverfügung eine unter Bedachtnahme auf § 19 Abs. 1 in der Verordnung im Vorhinein festgesetzte 
Geldstrafe bis zu 500 Euro verhängen darf. 
 
§ 49a. (1) Die Behörde kann, soweit die Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmen, durch Verordnung zur 
Verfahrensbeschleunigung einzelne Tatbestände von Verwaltungsübertretungen bestimmen, für die sie durch 
Anonymverfügung eine unter Bedachtnahme auf § 19 Abs. 1 im Vorhinein festgesetzte Geldstrafe bis zu 365 
Euro vorschreiben darf. 
 
(2) Hat die Behörde durch Verordnung gemäß Abs. 1 eine Geldstrafe im Vorhinein festgesetzt und beruht die 
Anzeige auf der dienstlichen Wahrnehmung eines Organs der öffentlichen Aufsicht oder auf 
Verkehrsüberwachung mittels bildverarbeitender technischer Einrichtungen, so kann die Behörde die Geldstrafe 
ohne Festsetzung einer Ersatzstrafe durch Anonymverfügung vorschreiben. 
 
(3) In der Anonymverfügung müssen angegeben sein: 

1. die Behörde, die sie erlässt, und das Datum der Ausfertigung; 
2. die Tat, die als erwiesen angenommen ist, ferner die Zeit und der Ort ihrer Begehung; 
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3. die Verwaltungsvorschrift, die durch die Tat verletzt worden ist; 
4. die verhängte Strafe und die angewendete Gesetzesbestimmung; 
5. die Belehrung über die in Abs. 6 getroffene Regelung. 

 
(4) Der Anonymverfügung ist ein zur postalischen Einzahlung des Strafbetrages geeigneter Beleg beizugeben. 
Der Beleg hat eine Identifikationsnummer zu enthalten, die automationsunterstützt gelesen werden kann. § 50 
Abs. 5 gilt sinngemäß. 
 
(5) Die Anonymverfügung ist einer Person zuzustellen, von der die Behörde mit Grund annehmen kann, daß sie 
oder ein für sie gemäß § 9 verantwortliches Organ den Täter kennt oder leicht feststellen kann. 
 
(6) Die Anonymverfügung ist keine Verfolgungshandlung. Gegen sie ist kein Rechtsmittel zulässig. Sie wird 
gegenstandslos, wenn nicht binnen vier Wochen nach Ausfertigung die Einzahlung des Strafbetrages mittels 
Beleges (Abs. 4) erfolgt. Ist die Anonymverfügung gegenstandslos geworden, so hat die Behörde den 
Sachverhalt möglichst zu klären und Nachforschungen nach dem unbekannten Täter einzuleiten. Als fristgerechte 
Einzahlung des Strafbetrages mittels Beleges (Abs. 4) gilt auch die Überweisung des Strafbetrages auf das im 
Beleg angegebene Konto, wenn der Überweisungsauftrag die automationsunterstützt lesbare, vollständige und 
richtige Identifikationsnummer des Beleges enthält und der Strafbetrag dem Konto des Überweisungsempfängers 
fristgerecht gutgeschrieben wird. 
 
(7) Wird der Strafbetrag mittels Beleges (Abs. 4) fristgerecht eingezahlt, so hat die Behörde von der Ausforschung 
des unbekannten Täters endgültig Abstand zu nehmen und jede Verfolgungshandlung zu unterlassen. 
 
(8) Die Anonymverfügung darf weder in amtlichen Auskünften erwähnt noch bei der Strafbemessung im 
Verwaltungsstrafverfahren berücksichtigt werden. Jede über Abs. 5 und 6 hinausgehende Verknüpfung von 
Daten mit jenen einer Anonymverfügung im automationsunterstützten Datenverkehr ist unzulässig. Die Daten 
einer solchen Anonymverfügung sind spätestens sechs Monate nach dem Zeitpunkt, in dem sie gegenstandslos 
geworden oder die Einzahlung des Strafbetrages erfolgt ist, physisch zu löschen. 
 
(9) Wird der Strafbetrag nach Ablauf der in Abs. 6 bezeichneten Frist oder nicht mittels Beleges (Abs. 4) bezahlt 
und weist der Beschuldigte die Zahlung im Zuge des Verwaltungsstrafverfahrens nach, so ist der Strafbetrag 
zurückzuzahlen oder anzurechnen. 
 
§ 50. (1) Die Behörde kann besonders geschulte Organe der öffentlichen Aufsicht ermächtigen, wegen 
bestimmter von ihnen dienstlich wahrgenommener oder vor ihnen eingestandener Verwaltungsübertretungen mit 
Organstrafverfügung Geldstrafen einzuheben. Sofern in den Verwaltungsvorschriften für bestimmte 
Verwaltungsübertretungen der durch eine Organstrafverfügung einzuhebende Höchstbetrag nicht bestimmt ist, 
hat die Behörde einen einheitlich im Vorhinein festzusetzenden Betrag bis zu 90 Euro zu bestimmen. Wenn die 
ermächtigende Behörde nicht zugleich Dienstbehörde ist, kann die Ermächtigung nur mit Zustimmung der 
Dienstbehörde gegeben werden. 
 
(2) Die Behörde kann die Organe (Abs. 1) ferner ermächtigen, dem Beanstandeten einen zur postalischen 
Einzahlung des Strafbetrages geeigneten Beleg zu übergeben, oder, wenn keine bestimmte Person beanstandet 
wird, am Tatort zu hinterlassen. Der Beleg hat eine Identifikationsnummer zu enthalten, die 
automationsunterstützt gelesen werden kann. 
 
(3) Die Ermächtigung ist in einer dem Organ zu übergebenden Urkunde festzuhalten. Das Organ ist verpflichtet, 
bei der Amtshandlung diese Urkunde auf Verlangen des Beanstandeten vorzuweisen. 
 
(4) Eine Organstrafverfügung hat die Tat, die Zeit und den Ort ihrer Begehung, den Strafbetrag und die Behörde, 
in deren Namen eingeschritten wurde, anzugeben. Falls ein Beleg gemäß Abs. 2 verwendet wird, hat das Organ 
zusätzlich jene Daten festzuhalten, die für eine allfällige Anzeigenerstattung an die Behörde erforderlich sind. 
 
(5) Die Gestaltung der für die Organstrafverfügung zu verwendenden Drucksorten, die Art ihrer Ausstellung und 
die Gebarung mit diesen Drucksorten sowie mit den eingehobenen Strafbeträgen sind durch Verordnung der 
Bundesregierung zu regeln. 
 
(5a) Das Organ (Abs. 1) kann von der Einhebung einer Geldstrafe mit Organstrafverfügung absehen, wenn die 
Bedeutung des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und die Intensität seiner Beeinträchtigung durch die Tat 
und das Verschulden des Beanstandeten gering sind; eine Anzeige an die Behörde ist in diesem Fall nicht zu 
erstatten. Das Organ kann jedoch den Beanstandeten in einem solchen Fall in geeigneter Weise auf die 
Rechtswidrigkeit seines Verhaltens aufmerksam machen. 
 
(6) Gegen die Organstrafverfügung ist kein Rechtsmittel zulässig. Verweigert der Beanstandete die Zahlung des 
Strafbetrages oder die Entgegennahme des Beleges (Abs. 2), so ist die Organstrafverfügung gegenstandslos. Die 
Unterlassung der Einzahlung mittels Beleges (Abs. 2) binnen einer Frist von zwei Wochen gilt als Verweigerung 
der Zahlung des Strafbetrages; der Lauf der Frist beginnt mit Ablauf des Tages, an dem der Beleg am Tatort 
hinterlassen oder dem Beanstandeten übergeben wurde. Im Fall der Verweigerung der Zahlung des 
Strafbetrages oder der Entgegennahme des Beleges (Abs. 2) ist die Anzeige an die Behörde zu erstatten. Als 
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fristgerechte Einzahlung des Strafbetrages mittels Beleges (Abs. 2) gilt auch die Überweisung des Strafbetrages 
auf das im Beleg angegebene Konto, wenn der Überweisungsauftrag die automationsunterstützt lesbare, 
vollständige und richtige Identifikationsnummer des Beleges enthält und der Strafbetrag dem Konto des 
Überweisungsempfängers fristgerecht gutgeschrieben wird. 
 
(7) Wird der Strafbetrag nach Ablauf der in Abs. 6 bezeichneten Frist oder nicht mittels Beleges (Abs. 2) bezahlt 
und weist der Beschuldigte die Zahlung im Zuge des Verwaltungsstrafverfahrens nach, so ist der Strafbetrag 
zurückzuzahlen oder anzurechnen. 
 
(8) Die Behörde kann die Organe (Abs. 1) ermächtigen, dem Beanstandeten zu gestatten, den einzuhebenden 
Strafbetrag auch in bestimmten fremden Währungen oder mit Scheck oder Kreditkarte zu entrichten. Wird der 
Strafbetrag mit Kreditkarte entrichtet, so ist der mit dem Kreditkartenunternehmen vereinbarte Abschlag von 
demjenigen zu tragen, dem die Geldstrafe gewidmet ist. 
 
§ 53. (1) Die Freiheitsstrafe ist im Haftraum der Behörde oder jener Behörde zu vollziehen, der der Strafvollzug 
gemäß § 29a übertragen wurde. Können diese Behörden die Strafe nicht vollziehen oder verlangt es der 
Bestrafte, so ist die dem ständigen Aufenthalt des Bestraften nächstgelegene Bezirksverwaltungsbehörde oder 
Landespolizeidirektion um den Strafvollzug zu ersuchen, wenn sie über einen Haftraum verfügt. Kann auch diese 
Behörde die Strafe nicht vollziehen, so ist der Leiter des gerichtlichen Gefangenenhauses, in dessen Sprengel 
der Bestrafte seinen ständigen Aufenthalt hat, um den Strafvollzug zu ersuchen. Dieser hat dem Ersuchen zu 
entsprechen, soweit dies ohne Beeinträchtigung anderer gesetzlicher Aufgaben möglich ist. 
 
(2) Im unmittelbaren Anschluß an eine gerichtliche Freiheitsstrafe, oder wenn andernfalls die Untersuchungshaft 
zu verhängen wäre, darf die von der Verwaltungsbehörde verhängte Freiheitsstrafe auch sonst in einem 
gerichtlichen Gefangenenhaus vollzogen werden; mit Zustimmung des Bestraften ist der Anschlußvollzug auch in 
einer Strafvollzugsanstalt zulässig. 
 
§ 54b. (1) Rechtskräftig verhängte Geldstrafen oder sonstige in Geld bemessene Unrechtsfolgen sind binnen 
zwei Wochen nach Eintritt der Rechtskraft zu bezahlen. Erfolgt binnen dieser Frist keine Zahlung, kann sie unter 
Setzung einer angemessenen Frist von höchstens zwei Wochen eingemahnt werden. Nach Ablauf dieser Frist ist 
die Unrechtsfolge zu vollstrecken. Ist mit Grund anzunehmen, dass der Bestrafte zur Zahlung nicht bereit ist oder 
die Unrechtsfolge uneinbringlich ist, hat keine Mahnung zu erfolgen und ist sofort zu vollstrecken oder nach Abs. 
2 vorzugehen. 
 
(1a) Im Fall einer Mahnung gemäß Abs. 1 ist ein pauschalierter Kostenbeitrag in der Höhe von fünf Euro zu 
entrichten. Der Kostenbeitrag fließt der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand der Behörde zu tragen hat. 
 
(2) Soweit eine Geldstrafe uneinbringlich ist oder dies mit Grund anzunehmen ist, ist die dem ausstehenden 
Betrag entsprechende Ersatzfreiheitsstrafe zu vollziehen. Der Vollzug der Ersatzfreiheitsstrafe hat zu 
unterbleiben, soweit die ausstehende Geldstrafe erlegt wird. Darauf ist in der Aufforderung zum Strafantritt 
hinzuweisen. 
 
(3) Einem Bestraften, dem aus wirtschaftlichen Gründen die unverzügliche Zahlung nicht zuzumuten ist, hat die 
Behörde auf Antrag einen angemessenen Aufschub oder Teilzahlung zu bewilligen. Die Entrichtung der 
Geldstrafe in Teilbeträgen darf nur mit der Maßgabe gestattet werden, dass alle noch aushaftenden Teilbeträge 
sofort fällig werden, wenn der Bestrafte mit mindestens zwei Ratenzahlungen in Verzug ist. 
 
§ 55. (1) Ein wegen einer Verwaltungsübertretung verhängtes Straferkenntnis zieht, sofern gesetzlich nicht 
anderes bestimmt ist, keinerlei Straffolgen nach sich und gilt mit Ablauf von fünf Jahren nach Eintritt der 
Rechtskraft als getilgt. 
 
(2) Getilgte Verwaltungsstrafen dürfen in amtlichen Leumundszeugnissen oder Auskünften für Zwecke eines 
Strafverfahrens nicht erwähnt und bei der Strafbemessung im Verwaltungsstrafverfahren nicht berücksichtigt 
werden. 
 
§ 56. (1) Die Verwaltungsübertretung der Ehrenkränkung ist nur zu verfolgen und zu bestrafen, wenn der 
Verletzte binnen sechs Wochen von dem Zeitpunkt an, in dem er von der Verwaltungsübertretung und der Person 
des Täters Kenntnis erlangt hat, bei der zuständigen Behörde einen Strafantrag stellt (Privatankläger). 
 
(2) Der Privatankläger ist Partei im Sinne des AVG. Er kann jederzeit von der Verfolgung zurücktreten. Leistet er 
einer Ladung ungerechtfertigt keine Folge oder kommt er einem sonstigen das Verfahren betreffenden Auftrag 
der Behörde innerhalb der gesetzten Frist nicht nach, so wird angenommen, dass er von der Verfolgung 
zurückgetreten ist. In diesen Fällen ist das Verfahren einzustellen. 
 
(3) Der Privatankläger hat das Recht, gegen die Einstellung Beschwerde beim Verwaltungsgericht zu erheben. 
 
(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 33/2013) 
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§ 57. (1) Soweit die Behörde nach einzelnen Verwaltungsvorschriften im Straferkenntnis auch über die aus einer 
Verwaltungsübertretung abgeleiteten privatrechtlichen Ansprüche zu entscheiden hat, ist der 
Anspruchsberechtigte Partei im Sinne des AVG. 
 
(2) Dem Anspruchsberechtigten steht gegen die im Straferkenntnis enthaltene Entscheidung über seine 
privatrechtlichen Ansprüche kein Rechtsmittel zu. Es steht ihm aber frei, diese Ansprüche, soweit sie ihm nicht im 
Verwaltungsstrafverfahren zuerkannt worden sind, im ordentlichen Rechtsweg geltend zu machen. 
 
(3) Der Beschuldigte kann die Entscheidung über die privatrechtlichen Ansprüche nur mit Beschwerde beim 
Verwaltungsgericht anfechten. 
 
§ 58. (1) Die Behörden sollen sich im Strafverfahren gegen Jugendliche nach Möglichkeit der Mithilfe der 
öffentlichen Unterrichts(Erziehungs)anstalten und Jugendämter sowie von Personen und Körperschaften 
bedienen, die in der Jugendfürsorge tätig sind und sich den Behörden zur Verfügung stellen. Die Mithilfe kann 
insbesondere in der Erhebung der persönlichen Verhältnisse des Jugendlichen, in der Fürsorge für seine Person 
und in dem Beistand bestehen, dessen er im Verfahren bedarf. 
 
(2) Über Jugendliche, die zur Tatzeit das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, darf eine Freiheitsstrafe 
nicht verhängt werden. Über andere Jugendliche darf eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen verhängt werden, 
wenn dies aus besonderen Gründen geboten ist; der Vollzug einer Ersatzfreiheitsstrafe, die gleichfalls zwei 
Wochen nicht übersteigen darf, wird dadurch nicht berührt. 
 
§ 59. (1) Die Behörde hat, wenn sie es im Interesse eines jugendlichen Beschuldigten für notwendig oder 
zweckmäßig hält, seinen bekannten gesetzlichen Vertreter von der Einleitung des Strafverfahrens und dem 
Straferkenntnis zu benachrichtigen. 
 
(2) Der Befragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder der Vernehmung durch die Behörde 
eines wegen des Verdachtes einer Verwaltungsübertretung festgenommenen Jugendlichen ist auf sein Verlangen 
ein gesetzlicher Vertreter, ein Erziehungsberechtigter oder ein Vertreter des Jugendwohlfahrtsträgers, der 
Jugendgerichtshilfe oder der Bewährungshilfe beizuziehen, sofern damit keine unangemessene Verlängerung der 
Anhaltung verbunden wäre. 
 
(3) Ein jugendlicher Beschuldigter kann zu mündlichen Verhandlungen zwei an der Sache nicht beteiligte 
Personen seines Vertrauens beiziehen. 
 
(4) Jugendliche sind über ihr Recht gemäß Abs. 2 nach der Festnahme, über ihr Recht gemäß Abs. 3 in der 
Ladung zu belehren. 
 
§ 64. (1) In jedem Straferkenntnis ist auszusprechen, dass der Bestrafte einen Beitrag zu den Kosten des 
Strafverfahrens zu leisten hat. 
 
(2) Dieser Beitrag ist für das Verfahren erster Instanz mit 10% der verhängten Strafe, mindestens jedoch mit 10 
Euro zu bemessen; bei Freiheitsstrafen ist zur Berechnung der Kosten ein Tag Freiheitsstrafe gleich 100 Euro 
anzurechnen. Der Kostenbeitrag fließt der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand der Behörde zu tragen hat. 
 
(3) Sind im Zuge des Verwaltungsstrafverfahrens Barauslagen erwachsen (§ 76 AVG), so ist dem Bestraften der 
Ersatz dieser Auslagen aufzuerlegen, sofern sie nicht durch Verschulden einer anderen Person verursacht sind; 
der hiernach zu ersetzende Betrag ist, wenn tunlich, im Erkenntnis (der Strafverfügung), sonst durch besonderen 
Bescheid ziffernmäßig festzusetzen. Dies gilt nicht für Gebühren, die dem Dolmetscher zustehen, der dem 
Beschuldigten beigestellt wurde. 
 
(3a) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr.33/2013) 
 
(4) Von der Eintreibung der Kostenbeiträge (Abs. 1 und § 54d) und der Barauslagen ist abzusehen, wenn mit 
Grund angenommen werden darf, dass sie erfolglos wäre. 
 
(5) Die §§ 14 und 54b Abs. 1 und 1a sind sinngemäß anzuwenden. 
 
(6) Wird einem Antrag des Bestraften auf Wiederaufnahme des Strafverfahrens nicht stattgegeben, so gelten 
hinsichtlich der Verpflichtung zur Tragung der Verfahrenskosten sinngemäß die vorhergehenden Bestimmungen. 
 
§ 66. (1) Wird ein Strafverfahren eingestellt oder eine verhängte Strafe infolge Wiederaufnahme des Verfahrens 
aufgehoben, so sind die Kosten des Verfahrens von der Behörde zu tragen, falls sie aber schon gezahlt sind, 
zurückzuerstatten. 
 
(2) Dem Privatankläger sind in solchen Fällen nur die durch sein Einschreiten tatsächlich verursachten Kosten 
aufzuerlegen. 
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397.) Verwertungsgesellschaftengesetz 2006  
BGBl I 9/2006  
 
§ 38. Wer als Organwalter oder Beauftragter einer Verwertungsgesellschaft einem Auftrag der Aufsichtsbehörde 
nach § 9 Abs. 1 und 2 zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Aufsichtsbehörde mit 
Geldstrafe bis 10.000 € zu bestrafen. 
 
 
 
398.) VfGH-Aufhebung Bestimmungen der der Salzburger Taxi, Miet- und Gästewagen-Betriebsordnung  
BGBl II 293/2009  
 
Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 25. Juni 2009, V 23, 24/09-7, der Bundesministerin für 
Verkehr, Innovation und Technologie zugestellt am 31. Juli 2009, zu Recht erkannt: 
§ 21 Abs. 3 und die Wortfolge „und 3“ in § 21 Abs. 4 der Verordnung des Landeshauptmannes von Salzburg vom 
14. April 1994 über die Ausübung des Taxigewerbes und des mit Personenkraftwagen betriebenen Mietwagen- 
und Gästewagengewerbes (Salzburger Taxi-, Miet- und Gästewagen-Betriebsordnung), LGBl. für Salzburg Nr. 
56/1994 in der Fassung der Verordnung der Landeshauptfrau von Salzburg vom 26. September 2006, mit der die 
Salzburger Taxi-, Miet- und Gästewagen-Betriebsordnung geändert wird, LGBl. für Salzburg Nr. 99/2006, werden 
als gesetzwidrig aufgehoben. 
Die aufgehobenen Verordnungsstellen sind auf die am 25. Juni 2009 bei den Verwaltungsstrafbehörden 
anhängigen Verfahren nicht mehr anzuwenden. 
 
 
399.) Verwundetenmedaillengesetz  
BGBl 371/1975 idF BGBl I 50/2012  
 
§ 6. Wer den Bestimmungen des § 4 Abs. 3, 5 oder 6 oder einer nach § 4 Abs. 4 erlassenen Verordnung 
zuwiderhandelt oder die Verwundetenmedaille in einer ihre Bedeutung herabwürdigenden Weise verwendet, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für 
das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion, mit 
einer Geldstrafe bis zu 220 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu zwei Wochen, zu bestrafen. 
 
 
 
400.) Volksabstimmungsgesetz 1972  
BGBl 79/1973 idF BGBl I 98/2001  
 
§ 9. (1) Die Abstimmung erfolgt mittels amtlichen Stimmzettels, dessen Ausmaß dem Format DIN A5 zu 
entsprechen hat. Der amtliche Stimmzettel darf nur auf Anordnung der Bundeswahlbehörde hergestellt werden. 
 
(2) Bei Volksabstimmungen auf Grund des Art. 43 oder 44 Abs. 3 B-VG hat der amtliche Stimmzettel die Frage zu 
enthalten, ob der Gesetzesbeschluss, über den die Volksabstimmung erfolgt und der am Stimmzettel zu 
bezeichnen ist, Gesetzeskraft erlangen soll. Außerdem hat der Stimmzettel links unter der Frage das Wort “ja” 
und daneben einen Kreis, rechts unter der Frage hingegen das Wort “nein” und daneben einen Kreis zu enthalten 
(Muster Anlage 2). 
 
(3) Handelt es sich um eine Volksabstimmung auf Grund des Art. 60 Abs. 6 B-VG, so hat der amtliche 
Stimmzettel die Frage “Soll der Bundespräsident abgesetzt werden?” und darunter die Worte “ja” und “nein”, 
jedes mit einem Kreis, in der im Abs. 2 festgelegten Anordnung zu enthalten (Muster Anlage 3). 
 
(4) Finden an einem Abstimmungstage zwei oder mehrere Volksabstimmungen statt (§ 3), so hat der amtliche 
Stimmzettel für jede dieser Volksabstimmungen die nach den vorstehenden Absätzen erforderlichen Angaben in 
der dort festgelegten Anordnung zu enthalten. Der amtliche Stimmzettel kann in diesem Falle nach Notwendigkeit 
ein Vielfaches des im Abs. 1 festgelegten Ausmaßes aufweisen. Die den Gegenstand der einzelnen 
Volksabstimmungen bildenden Fragen sind hierbei mit fortlaufenden arabischen Ziffern zu versehen (Muster 
Anlage 4). 
 
(5) Die Bundeswahlbehörde hat die amtlichen Stimmzettel den Sprengelwahlbehörden in Wien über die 
Landeswahlbehörde, den Gemeinde- und Sprengelwahlbehörden außerhalb Wiens über die 
Bezirkshauptmannschaften und Gemeinden, bei Städten mit eigenem Statut über diese, entsprechend der 
endgültigen Zahl der Stimmberechtigten im Bereich der Wahlbehörde, zusätzlich einer Reserve von 15% zu 
übermitteln. Eine weitere Reserve von 15% ist den Bezirksverwaltungsbehörden für einen allfälligen zusätzlichen 
Bedarf der Wahlbehörden am Abstimmungstag zur Verfügung zu stellen. Die amtlichen Stimmzettel sind jeweils 
gegen eine Empfangsbestätigung in zweifacher Ausfertigung auszufolgen; hierbei ist eine Ausfertigung für den 
Übergeber, die zweite Ausfertigung für den Übernehmer bestimmt. 
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(6) Wer unbefugt amtliche Stimmzettel oder wer dem amtlichen Stimmzettel gleiche oder ähnliche Stimmzettel in 
Auftrag gibt, herstellt, vertreibt oder verteilt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist, wenn darin keine 
strenger zu bestrafende Handlung gelegen ist, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 218 
Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. Hierbei können 
unbefugt hergestellte amtliche Stimmzettel oder Stimmzettel, die dem amtlichen Stimmzettel gleichen oder 
ähnlich sind, für verfallen erklärt werden ohne Rücksicht darauf, wem sie gehören. 
 
(7) Der Strafe nach Abs. 6 unterliegt auch, wer unbefugt amtliche Stimmzettel, die zur Ausgabe für die 
Volksabstimmung bestimmt sind, auf irgendeine Weise kennzeichnet. 
 
 
 
401.) Volksbefragungsgesetz 1989  
BGBl 356/1989 idF BGBl I 98/2001  
 
§ 10. Wer unbefugt amtliche Stimmzettel oder wer dem amtlichen Stimmzettel gleiche oder ähnliche Stimmzettel 
in Auftrag gibt, herstellt, vertreibt oder verteilt, weiters, wer unbefugt amtliche Stimmzettel, die zur Ausgabe für 
eine Volksbefragung bestimmt sind, auf irgendeine Weise kennzeichnet, begeht eine Verwaltungsübertretung und 
ist, wenn darin keine strenger zu bestrafende Handlung gelegen ist, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 
Geldstrafe bis zu 218 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu 
bestrafen. Hierbei können unbefugt hergestellte amtliche Stimmzettel oder Stimmzettel, die dem amtlichen 
Stimmzettel gleichen oder ähnlich sind, für verfallen erklärt werden, ohne Rücksicht darauf, wem sie gehören. 
 
 
 
402.) Waffengesetz 1996  
BGBl I 12/1997 idF BGBl I 161/2013  
 
§ 8. (1) Ein Mensch ist verlässlich, wenn er voraussichtlich mit Waffen sachgemäß umgehen wird und keine 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass er 

1. Waffen missbräuchlich oder leichtfertig verwenden wird; 
2. mit Waffen unvorsichtig umgehen oder diese nicht sorgfältig verwahren wird; 
3. Waffen Menschen überlassen wird, die zum Besitz solcher Waffen nicht berechtigt sind. 

 
(2) Ein Mensch ist keinesfalls verlässlich, wenn er 

1. alkohol- oder suchtkrank ist oder 
2. psychisch krank oder geistesschwach ist oder 
3. durch ein körperliches Gebrechen nicht in der Lage ist, mit Waffen sachgemäß umzugehen. 

 
(3) Als nicht verlässlich gilt ein Mensch im Falle einer Verurteilung 

1. wegen einer unter Anwendung oder Androhung von Gewalt begangenen oder mit Gemeingefahr 
verbundenen vorsätzlichen strafbaren Handlung, wegen eines Angriffes gegen den Staat oder den 
öffentlichen Frieden oder wegen Zuhälterei, Menschenhandels, Schlepperei oder Tierquälerei zu einer 
Freiheitsstrafe von mehr als zwei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 120 Tagessätzen oder 
2. wegen gewerbsmäßigen, bandenmäßigen oder bewaffneten Schmuggels oder 
3. wegen einer durch fahrlässigen Gebrauch von Waffen erfolgten Verletzung oder Gefährdung von 
Menschen oder 
4. wegen einer in Z 1 genannten strafbaren Handlung, sofern er bereits zweimal wegen einer solchen 
verurteilt worden ist. 

 
(4) Eine gemäß Abs. 3 maßgebliche Verurteilung liegt nicht vor, wenn sie bereits getilgt ist. Trotz einer nicht 
getilgten Verurteilung im Sinne des Abs. 3 kann ein Mensch verlässlich sein, wenn das ordentliche Gericht vom 
Ausspruch der Strafe abgesehen hat (§ 12 des Jugendgerichtsgesetzes 1988 - JGG, BGBl. Nr. 599); gleiches gilt, 
wenn das ordentliche Gericht sich den Ausspruch der Strafe vorbehalten hat (§ 13 JGG) oder die Strafe - außer 
bei Freiheitsstrafen von mehr als sechs Monaten - ganz oder teilweise bedingt nachgesehen hat, sofern kein 
nachträglicher Strafausspruch oder kein Widerruf der bedingten Strafnachsicht erfolgte. 
 
(5) Weiters gilt ein Mensch als nicht verlässlich, der öfter als zweimal wegen einer im Zustand der Trunkenheit 
begangenen schwerwiegenden Verwaltungsübertretung bestraft worden ist, sofern keine dieser Bestrafungen 
getilgt ist. 
 
(6) Schließlich gilt ein Mensch als nicht verlässlich, wenn aus Gründen, die in seiner Person liegen, die 
Feststellung des für die Verlässlichkeit maßgeblichen Sachverhaltes nicht möglich war. Als solcher Grund gilt 
jedenfalls, wenn der Betroffene sich anlässlich der Überprüfung seiner Verlässlichkeit weigert, der Behörde 

1. Waffen, die er nur auf Grund der nach diesem Bundesgesetz ausgestellten Urkunde besitzen darf, samt 
den zugehörigen Urkunden vorzuweisen; 
2. die sichere Verwahrung der in Z 1 genannten Waffen nachzuweisen, obwohl auf Grund bestimmter 
Tatsachen Zweifel daran bestehen, dass er die Waffen sicher verwahrt. 
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(7) Bei erstmaliger Prüfung der Verlässlichkeit hat sich die Behörde davon zu überzeugen, ob Tatsachen die 
Annahme mangelnder waffenrechtlicher Verlässlichkeit des Betroffenen aus einem der in Abs. 2 genannten 
Gründe rechtfertigen. Antragsteller, die nicht Inhaber einer Jagdkarte sind, haben ein Gutachten darüber 
beizubringen, ob sie dazu neigen, insbesondere unter psychischer Belastung mit Waffen unvorsichtig umzugehen 
oder sie leichtfertig zu verwenden. Der Bundesminister für Inneres hat durch Verordnung geeignete Personen 
oder Einrichtungen zu bezeichnen, die in der Lage sind, dem jeweiligen Stand der psychologischen Wissenschaft 
entsprechende Gutachten zu erstellen, sowie die anzuwendenden Testverfahren und die dabei einzuhaltende 
Vorgangsweise festzulegen. 
 
§ 50. (1) Wer, wenn auch nur fahrlässig, 

1. unbefugt Schusswaffen der Kategorie B besitzt oder führt; 
2. verbotene Waffen oder Munition (§ 17) unbefugt besitzt; 
3. Waffen oder Munition besitzt, obwohl ihm dies gemäß § 12 verboten ist; 
4. Kriegsmaterial (ausgenommen Gewehrpatronen mit Vollmantelgeschoß) unbefugt erwirbt, besitzt oder 
führt; 
5. Schusswaffen der Kategorie B, verbotene Waffen oder Kriegsmaterial (ausgenommen Gewehrpatronen mit 
Vollmantelgeschoß) einem Menschen überlässt, der zu deren Besitz nicht befugt ist, 

ist vom ordentlichen Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu 
bestrafen. 
 
(1a) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren ist zu bestrafen, wer vorsätzlich eine oder mehrere der in Abs. 1 mit 
Strafe bedrohten Handlungen in Bezug auf eine größere Zahl von Schusswaffen oder Kriegsmaterial begeht. 
Ebenso ist zu bestrafen, wer die nach Abs. 1 Z 5 mit Strafe bedrohte Handlung in der Absicht begeht, sich durch 
die wiederkehrende Begehung der Tat eine fortlaufende Einnahme zu verschaffen. 
 
(2) Abs. 1 ist auf den unbefugten Besitz von Teilen von Schusswaffen (§ 2 Abs. 2) nicht anzuwenden. 
 
(3) Nach Abs. 1 und Abs. 1a ist nicht zu bestrafen, wer freiwillig, bevor eine zur Strafverfolgung berufene Behörde 
(§ 151 Abs. 3 des Strafgesetzbuches, BGBl. Nr. 60/1974) von seinem Verschulden erfahren hat, die Waffen oder 
sonstigen Gegenstände der Behörde (§ 48) abliefert. 
 
(4) Gemäß Abs. 3 abgelieferte Waffen oder Gegenstände gelten als verfallen. Sie sind dem Betroffenen jedoch 
wieder auszufolgen, sofern dieser innerhalb von sechs Monaten die Erlangung der für den Besitz dieser Waffen 
oder Gegenstände erforderlichen behördlichen Bewilligung nachweist. § 43 Abs. 3 gilt mit der Maßgabe, daß 
keine Entschädigung gebührt, wenn sie dem zustehen würde, der das tatbestandmäßige Verhalten verwirklicht 
hat oder an diesem beteiligt war. 
 
§ 51. (1) Sofern das Verhalten nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 3.600 Euro 
oder mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen, wer entgegen diesem Bundesgesetz oder einer auf 
Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnung 

1. Schusswaffen führt; 
2. verbotene Waffen (§ 17), die er besitzen darf, führt; 
3. Waffen oder Munition besitzt, obwohl ihm dies gemäß § 13 Abs. 4 verboten ist; 
4. Waffen (ausgenommen Kriegsmaterial) einführt oder anderen Menschen überlässt; 
5. Munition anderen Menschen überlässt; 
6. gegen Auflagen verstößt, die gemäß §§ 17 Abs. 3 oder 18 Abs. 3 erteilt worden sind; 
7. eine gemäß § 33 erforderliche Registrierung unterlässt; 
8. eine gemäß § 41 Abs. 1 erforderliche Meldung unterlässt oder einem mit Bescheid erlassenen 
Verwahrungsverbot (§ 41 Abs. 3) zuwiderhandelt; 
9. Schusswaffen nicht gemäß § 16a sicher verwahrt; 
10. es unterlässt, eine Kennzeichnung gemäß § 58 Abs. 6 durchführen zu lassen, 
11. entgegen einer gemäß § 42 Abs. 5a mit Verordnung getroffenen Anordnung einen Gefahrenbereich nicht 
verlässt oder entgegen der Untersagung betritt. 

Der Versuch ist strafbar. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 360 Euro zu bestrafen, wer gegen 
dieses Bundesgesetz verstößt, sofern das Verhalten nicht nach den §§ 50 oder 51 Abs. 1 zu ahnden oder § 32 
Abs. 3 anzuwenden ist. 
 
§ 52. (1) Waffen, Munition und Knallpatronen, die den Gegenstand einer nach dem § 51 als 
Verwaltungsübertretung strafbaren Handlung bilden, sind von der Behörde für verfallen zu erklären, wenn 

1. sie dem Täter oder einem Mitschuldigen gehören und die Verfallserklärung zur Abwehr von Gefahren, die 
mit dem missbräuchlichen oder leichtfertigen Gebrauch von Waffen oder unsicherer Verwahrung verbunden 
sind, geboten erscheint, oder 
2. sie einem Menschen auszufolgen wären, der zu ihrem Besitz nicht berechtigt ist, oder 
3. ihre Herkunft nicht feststellbar ist. 

 
(2) Die verfallenen Gegenstände gehen in das Eigentum des Bundes über. 
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403.) Wählerevidenzgesetz 1973  
BGBl 601/1973 idF BGBl I 115/2013  
 
§ 4. (1) Jeder Staatsbürger kann unter Angabe seines Namens und der Wohnadresse gegen die Wählerevidenz 
schriftlich oder mündlich einen Berichtigungsantrag stellen. Der Antragsteller kann die Aufnahme einer zu 
erfassenden Person in die Wählerevidenz oder die Streichung einer nicht zu erfassenden Person aus der 
Wählerevidenz begehren. 
 
(2) Der Berichtigungsantrag ist bei der Gemeinde einzubringen, in deren Wählerevidenz eine Änderung begehrt 
wird. 
 
(3) Der Berichtigungsantrag ist, falls er schriftlich eingebracht wird, für jeden Berichtigungsfall gesondert zu 
überreichen. Hat der Berichtigungsantrag die Aufnahme einer zu erfassenden Person zum Gegenstand, so sind 
auch die zur Begründung desselben notwendigen Belege, insbesondere ein von der vermeintlich zu erfassenden 
Person, soweit es sich nicht um einen im Ausland lebenden Staatsbürger handelt, ausgefülltes Wähleranlageblatt 
(Muster Anlage) anzuschließen. Wird im Berichtigungsantrag die Streichung einer nicht zu erfassenden Person 
begehrt, so ist der Grund hierfür anzugeben. Alle Berichtigungsanträge, auch mangelhaft belegte, sind 
entgegenzunehmen. Ist ein Berichtigungsantrag von mehreren Antragstellern unterzeichnet, so gilt, wenn kein 
Zustellungsbevollmächtigter genannt ist, der an erster Stelle Unterzeichnete als zustellungsbevollmächtigt. 
 
(4) Wer offensichtlich mutwillig Berichtigungsanträge stellt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 218 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe 
bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
Anlage 2 
 
1. Zwecks Überprüfung der Richtigkeit der bei der Gemeinde geführten Wählerevidenz erhalten die 
Hauseigentümer oder ihre Stellvertreter für alle zur Ausfüllung eines Wähleranlageblattes verpflichteten 
Personen, die im Hause nicht nur vorübergehend wohnen, eine Anzahl von Wähleranlageblättern zugestellt. Ein 
allfälliger Mehrbedarf ist bei der Gemeinde sofort anzusprechen, darf aber die Ausfüllung der übrigen 
Wähleranlageblätter nicht verzögern. 
 
2. Die Hauseigentümer oder ihre Stellvertreter haben die Namen der Wohnungsinhaber, gegebenenfalls nach 
Lage und Türnummer der Wohnung geordnet, in die umseitige Liste einzutragen und die Wähleranlageblätter 
sofort an die in jeder Wohnung befindlichen zur Ausfüllung eines Wähleranlageblattes verpflichteten Personen zu 
verteilen. 
 
3. Die Ausfüllung der Wähleranlageblätter hat in allen Rubriken deutlich und binnen 24 Stunden zu erfolgen. 
 
4. Die ordnungsgemäß ausgefüllten Wähleranlageblätter sind womöglich noch am Ausfüllungstage, spätestens 
aber am Tage nachher, dem Hauseigentümer oder seinem Stellvertreter zu übergeben. Jeder zur Ausfüllung 
eines Wähleranlageblattes verpflichteten Person steht es frei, ihr Wähleranlageblatt auch unmittelbar bei der von 
der Gemeinde zu bestimmenden Amtsstelle abzugeben. Diese Personen haben jedoch den Hauseigentümer 
oder seinen Stellvertreter, gegebenenfalls auch den Wohnungsinhaber, von der unmittelbaren Abgabe der 
Wähleranlageblätter zu verständigen. 
 
5. Die Hauseigentümer oder ihre Stellvertreter haben die ausgefüllten Wähleranlageblätter auf die Vollständigkeit 
ihrer Ausfüllung zu überprüfen und die Zahl der bei jedem Wohnungsinhaber eingesammelten 
Wähleranlageblätter in den Spalten 5 und 6 der umseitigen Liste, getrennt nach männlichen und weiblichen 
Wählern, einzutragen. 
 
6. Die Gemeinde hat angeordnet, dass die Eintragungen in den Wähleranlageblättern vor ihrer Abgabe an die 
Gemeinde durch deren Organe in jedem Hause zu überprüfen sind. Die Vornahme dieser Amtshandlung ist dem 
Hauseigentümer oder seinem Stellvertreter rechtzeitig vorher bekanntzugeben. Er hat die Wohnungsinhaber 
hiervon ungesäumt mit dem Beifügen zu verständigen, dass die in Betracht kommenden Wohnungsinsassen die 
für die Überprüfung erforderlichen Dokumente bereitzuhalten haben. Der Hauseigentümer oder sein Stellvertreter 
hat für diese Amtshandlung ein geeignetes Lokal beizustellen. 
 
7. Wer den Anordnungen der Gemeinde zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und wird mit 
Geldstrafe bis zu 3.000 Schilling, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen 
bestraft. 
 
 
 
404.) Walfischfang  
BGBl 69/1959  
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§ 2. Wer den Bestimmungen des Abkommens zur Regelung des Walfischfanges vom 24. September 1931, BGBl. 
Nr. 55/1936, im In- oder Ausland zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür vom 
Bundesministerium für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft mit Geld bis zu 30.000 Schilling oder mit Arrest bis zu 
sechs Wochen zu bestrafen. 
 
 
 
405.) Wappengesetz  
BGBl 159/1984 idF BGBl I 161/2013  
 
§ 8. Wer 

1. unbefugt das Bundeswappen führt, 
2. unbefugt das Siegel der Republik Österreich oder Hartdruck- oder Farbstampiglien im Sinne des § 5 führt, 
3. unbefugt die Dienstflagge des Bundes führt, 
4. Abbildungen des Bundeswappens oder Abbildungen der Flagge der Republik Österreich oder die Flagge 
selbst in einer Weise verwendet, die geeignet ist, eine öffentliche Berechtigung vorzutäuschen oder das 
Ansehen der Republik Österreich zu beeinträchtigen, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet, nach § 54 des Seeschiffahrtsgesetzes, BGBl. Nr. 174/1981, oder nach anderen 
Verwaltungsvorschriften zu ahnden ist, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde 
mit Geldstrafe bis zu 3.600 Euro zu bestrafen. Über Beschwerden entscheidet das Landesverwaltungsgericht. 
  
 
 
406.) Wasserrechtsgesetz 1959  
BGBl 215/1959 idF BGBl I 98/2013  
 
§ 132. (1) Für die Gewässeraufsicht sind besondere Aufsichtsorgane zu bestellen; die hierbei bereits tätigen 
Organe sind nach Tunlichkeit heranzuziehen. Im Einvernehmen mit der Sicherheitsbehörde können auch Organe 
des allgemeinen Sicherheitsdienstes herangezogen werden. 
 
(2) Den in Abs. 5 genannten Organen sind nach Bestätigung durch den Landeshauptmann die Aufsichtsorgane 
jener Wasserverbände und Wassergenossenschaften gleichzuachten, zu deren Aufgaben die regelmäßige 
Aufsicht über Gewässer und Wasseranlagen gehört. 
 
(3) Aufsichtsorgane können nur Personen sein, die 

a) österreichische Staatsbürger sind, 
b) die erforderliche körperliche Eignung und Vertrauenswürdigkeit besitzen, 
c) die erforderlichen praktischen Kenntnisse nachweisen können sowie mit den Rechten und Pflichten einer 
öffentlichen Wache und mit den ihnen zugewiesenen Aufgaben der Gewässeraufsicht vertraut sind. 

 
(4) Mangel an Vertrauenswürdigkeit wird insbesondere bei Personen angenommen, die wegen eines 
Verbrechens, eines gegen die Sicherheit des Lebens, die körperliche Sicherheit oder die öffentliche Sittlichkeit 
verstoßenden oder aus Gewinnsucht begangenen Vergehens oder sonst vom Gericht zu einer wenigstens 
sechsmonatigen Freiheitsstrafe rechtskräftig verurteilt worden sind, solange die Strafe nicht getilgt ist. 
 
(5) Die Aufsichtsorgane sind zu vereidigen sowie mit Dienstausweis und Dienstabzeichen zu versehen. Sie 
genießen bei Ausübung ihres Dienstes den besonderen Schutz, den das Strafgesetzbuch obrigkeitlichen 
Personen in Ausübung ihres Amtes oder Dienstes einräumt. Besonders geschulte Aufsichtsorgane können zu 
Strafverfügungen gemäß § 50 Verwaltungsstrafgesetz ermächtigt werden. Das Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft hat die näheren Vorschriften über den Umfang der erforderlichen Kenntnisse, die Bestätigung und 
Vereidigung, den Dienstausweis und das Dienstabzeichen durch Verordnung zu erlassen. 
 
§ 137. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist, sofern die Tat nicht nach Abs. 2, 3 oder 4 einer 
strengeren Strafe unterliegt, mit einer Geldstrafe bis zu 3.630 € zu bestrafen, wer 

1. eine nach §§ 12b Abs. 1, 22, 23a Abs. 1, 29 Abs. 7, § 29a Abs. 3, 31 Abs. 2, 31a Abs. 4, 32 Abs. 2 lit. g, 
32b Abs. 2 und 4, 56 Abs. 3, 112 Abs. 6 oder 121 Abs. 4 vorgeschriebene Anzeige, Meldung oder Mitteilung 
nicht, trotz vorheriger Aufforderung nicht vollständig oder nicht rechtzeitig abgibt; 
2. in Laichschonstätten während der Schonzeit (§ 15 Abs. 5) eine mit einer Gefährdung des Laichs oder der 
Fischbrut verbundene Tätigkeit vornimmt; 
3. in Winterlagern (§ 15 Abs. 6) die Eisdecke entfernt oder Schlamm, Sand, Kies, Steine oder Pflanzen 
entnimmt; 
4. einem gemäß § 34 Abs. 2 angeordneten Betretungsverbot zuwiderhandelt; 
5. einen ihm erteilten Auftrag gemäß § 29 Abs. 1 zur Durchführung letztmaliger Vorkehrungen, gemäß § 29a 
zur Setzung der erforderlichen Maßnahmen nach endgültiger Einstellung der Tätigkeit, gemäß § 47 Abs. 1 zur 
Instandhaltung der Gewässer, gemäß § 121 Abs. 1 zur Beseitigung von Mängeln oder Abweichungen oder 
einen ihm erteilten Alternativauftrag gemäß § 138 Abs. 2 nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erfüllt; 
6. die ihn gemäß § 72 Abs. 1 treffenden Duldungspflichten verletzt; 
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7. ein Organ der wasserrechtlichen Bauaufsicht (§ 120), der Talsperrenaufsicht (§ 23a) oder der 
Gewässeraufsicht (§ 133) oder einen Talsperrenverantwortlichen (§ 23a) oder einen Abwasserbeauftragten (§ 
33) an der Ausübung seiner Tätigkeit hindert; 
8. als Kanalisationsunternehmen nicht die Verzeichnisse der gemeldeten Einleiter führt oder aktualisiert (§ 
32b Abs. 4); 
9. entgegen einer gemäß § 59a Abs. 3 erlassenen Verordnung die erforderlichen Daten sowie die Ergebnisse 
der ihm bescheidmäßig vorgeschriebenen Immissionsüberwachung nicht oder nicht ordnungsgemäß 
sammelt, bearbeitet oder in geeigneter Form dem Landeshauptmann übermittelt; 
10. den Zweck der Wasserbenutzung (§ 21 Abs. 4) ohne Bewilligung ändert; 
11. das Staumaß nicht gemäß § 23 herstellt oder erhält; 
12. die vorgeschriebene Stauhöhe (§ 24) nicht einhält; 
13. als nach § 31 Abs. 1 Verpflichteter oder als Lenker, Beifahrer oder Halter eines Tankfahrzeuges die in § 
31 Abs. 2 vorgesehenen Maßnahmen unterlässt; 
14. keinen Talsperrenverantwortlichen sowie keinen Stellvertreter bestellt, der die in § 23a genannten 
Voraussetzungen erfüllt, oder keinen Abwasserbeauftragten (§ 33) bestellt; 
15. den gemäß § 33f Abs. 3 getroffenen Überprüfungs- oder Aufzeichnungsanordnungen oder den gemäß § 
33f Abs. 6 zur Grundwassersanierung angeordneten Nutzungsbeschränkungen oder Reinhaltemaßnahmen 
oder gemäß §§ 34 Abs. 1 und 2, 35 und 37 zum Schutz der Wasserversorgung, von Heilquellen oder von 
Heilmooren getroffenen Anordnungen oder den in einer Verordnung gemäß § 48 Abs. 2 oder den gemäß § 
55p getroffenen Anordnungen zuwiderhandelt; 
16. ohne wasserrechtliche Bewilligung oder entgegen einer solchen eine gemäß §§ 31a oder 31c 
bewilligungspflichtige Maßnahme setzt oder eine bewilligungspflichtige Anlage errichtet oder betreibt, nach § 
38 bewilligungspflichtige besondere bauliche Herstellungen vornimmt, eine nach § 40 bewilligungspflichtige 
Entwässerungsanlage errichtet oder betreibt, nach § 41 Abs. 1 oder 2 bewilligungspflichtige Schutz- oder 
Regulierungswasserbauten errichtet, eine nach § 50 Abs. 8 bewilligungspflichtige Räumung oder Spülung von 
Kanälen, Stauräumen, Ausgleichsbecken oder ähnliche Maßnahmen vornimmt oder nach § 56 
bewilligungspflichtige vorübergehende Eingriffe in den Wasserhaushalt vornimmt; 
17. eigenmächtig die natürlichen Abflussverhältnisse ändert (§ 39 Abs. 1 und 2); 
18. größere Räumungsarbeiten entgegen § 41 Abs. 4 vornimmt; 
19. gemäß § 48 Abs. 1 verbotene Ablagerungen vornimmt; 
20. ihn gemäß § 50 Abs. 1, 2 oder 6 treffende Erhaltungspflichten vernachlässigt; 
21. eine Anlage entgegen einer Auflage gemäß § 112 Abs. 6, dritter Satz, vor Durchführung der behördlichen 
Überprüfung betreibt; 
22. gemäß § 32b Abs. 3, § 134 oder § 134a vorgeschriebene Nachweise oder Befunde nicht oder nicht 
fristgerecht vorlegt; 
23. als Talsperrenverantwortlicher (§ 23a), als Bauaufsicht (§ 120) oder als Abwasserbeauftragter (§ 33) die 
ihm obliegenden Überwachungs- und Informationspflichten grob vernachlässigt; 
24. Einleitungen in eine Kanalisationsanlage (§ 32b) vornimmt und dabei die gemäß § 33b Abs. 3 erlassenen 
Emissionsbegrenzungen oder die vom Kanalisationsunternehmen zugelassenen Abweichungen nicht einhält 
oder die Einleitungen ohne Zustimmung des Kanalisationsunternehmens vornimmt; 
25. durch die ohne wasserrechtliche Bewilligung oder entgegen einer solchen vorgenommene Räumung oder 
Spülung von Kanälen, Stauräumen, Ausgleichsbecken oder durch ähnliche Maßnahmen die Beschaffenheit 
von Gewässern beeinträchtigt (§ 50 Abs. 8). 
26. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 98/2013) 

 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist, sofern die Tat nicht nach Abs. 3 oder 4 einer strengeren Strafe 
unterliegt, mit einer Geldstrafe bis zu 14.530 €, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu vier 
Wochen, zu bestrafen, wer 

1. ohne gemäß § 9 Abs. 1 oder 2 erforderliche wasserrechtliche Bewilligung oder entgegen einer solchen 
Tagwässer benutzt oder der Benutzung dienende Anlagen errichtet, ändert oder betreibt; 
2. ohne gemäß § 10 Abs. 2 oder 3 erforderliche wasserrechtliche Bewilligung oder entgegen einer solchen 
Grundwasser erschließt oder benutzt, in den Grundwasserhaushalt eingreift, hierfür dienende Anlagen 
errichtet, ändert oder betreibt oder artesische Brunnen errichtet oder betreibt; 
3. einen ihm gemäß § 21a Abs. 1 erteilten Auftrag zur Anpassung, zur Projektsvorlage oder zur 
Einschränkung oder Einstellung der Wasserbenutzung oder einen ihm gemäß § 31 Abs. 3 erteilten Auftrag 
nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erfüllt; 
4. durch Außerachtlassung der ihn gemäß § 31 Abs. 1 treffenden Sorgfaltspflicht die Gefahr einer 
Gewässerverunreinigung herbeiführt; 
5. ohne Bewilligung oder entgegen einer solchen eine gemäß § 32 bewilligungspflichtige Einwirkung auf 
Gewässer oder eine gemäß § 32b bewilligungspflichtige Indirekteinleitung vornimmt; 
6. durch Nichtbefolgung eines ihm nach § 47 Abs. 1 erteilten Auftrages Wasserverheerungen herbeiführt oder 
erheblich vergrößert oder dazu beiträgt; 
7. die gemäß § 105 in Bescheiden vorgeschriebenen Auflagen und Nebenbestimmungen oder die gemäß § 
21a in Bescheiden nachträglich vorgeschriebenen anderen oder zusätzlichen Auflagen nicht einhält; 
8. anzeigepflichtige Maßnahmen (§§ 32b, 34, 114 Abs. 1, 115) in Angriff nimmt, ohne diese drei Monate 
vorher der Wasserrechtsbehörde anzuzeigen. 

 
(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 36.340 €, im Falle der 
Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen, zu bestrafen, wer 
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1. durch Nichteinhaltung der Stauhöhe (§ 24) eine Gefahr für die Sicherheit oder das Leben von Menschen 
oder eine erhebliche Gefahr für die Gewässer (§ 30 Abs. 3) herbeiführt; 
2. durch Nichtbefolgung eines ihm gemäß §§ 29, § 29a oder 31 Abs. 3 erteilten Auftrages eine Gefahr für die 
Sicherheit oder das Leben von Menschen oder eine erhebliche Gefahr für die Gewässer (§ 30 Abs. 3) 
herbeiführt; 
3. Einleitungen in eine Kanalisationsanlage vornimmt, ohne die gemäß § 33b Abs. 3 erlassenen 
Emissionsbegrenzungen oder die vom Kanalisationsunternehmen zugelassenen Abweichungen einzuhalten, 
oder die Einleitungen ohne Zustimmung des Kanalisationsunternehmens vornimmt, und dadurch die 
Funktionsfähigkeit der Abwasserreinigungsanlage oder ein Gewässer schädigt; 
4. gemäß §§ 34 Abs. 1 und 2, 35 und 37 zum Schutz der Wasserversorgung, von Heilquellen oder von 
Heilmooren getroffenen Anordnungen zuwiderhandelt und dadurch eine Gefahr für die Sicherheit oder das 
Leben von Menschen oder eine erhebliche Gefahr für die Gewässer (§ 30 Abs. 3) herbeiführt oder zu einer 
solchen Gefahr beiträgt; 
5. nach § 38 bewilligungspflichtige besondere bauliche Herstellungen vornimmt oder nach § 41 Abs. 1 oder 2 
bewilligungspflichtige Schutz- oder Regulierungswasserbauten errichtet und dadurch zu erheblichen 
Wasserverheerungen beiträgt; 
6. durch die ohne wasserrechtliche Bewilligung oder entgegen einer solchen vorgenommene Räumung oder 
Spülung von Kanälen, Stauräumen, Ausgleichsbecken oder durch ähnliche Maßnahmen eine Gefahr für die 
Sicherheit oder das Leben von Menschen oder eine erhebliche Gefahr für die Gewässer (§ 30 Abs. 3) 
herbeiführt; 
7. nach § 56 bewilligungspflichtige vorübergehende Eingriffe in den Wasserhaushalt vornimmt und dadurch 
den Wasserhaushalt erheblich schädigt; 
8. einem ihm gemäß § 138 Abs. 1 erteilten Auftrag zur Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes nicht 
nachkommt; 
9. in den Fällen des Abs. 2 Z 1 oder 2 (§§ 9 und 10) den Wasserhaushalt erheblich schädigt; 
10. durch auffallende Sorglosigkeit oder vorsätzlich eine erhebliche, nicht durch eine Bewilligung gedeckte 
Gewässerverunreinigung bewirkt (§ 31 Abs. 1); 
11. ohne Bewilligung oder entgegen einer solchen eine gemäß § 32 Abs. 1 und 2 bewilligungspflichtige 
Einwirkung auf Gewässer vornimmt und dadurch eine erhebliche Verunreinigung der Gewässer bewirkt; 
13. (Anm.: richtig: 12.) Stoffe, deren Einbringung nach § 32a verboten oder beschränkt ist, entgegen einem 
solchen Verbot oder einer solchen Beschränkung einleitet. 

 
(4) Handlungen, die eine Umgehung der abwasserbezogenen Vorschriften dieses Bundesgesetzes oder der 
darauf gegründeten Verordnungen bezwecken oder zur Folge haben, sind verboten und als Übertretung nach 
Abs. 3 zu bestrafen. 
 
(5) Wird die strafbare Handlung beim Betrieb einer Wasseranlage begangen, so treffen die angedrohten Strafen 
neben dem Täter auch den Wasserberechtigten und seinen Betriebsleiter, wenn und soweit sie es bei der nach 
den Verhältnissen möglichen eigenen Beaufsichtigung des Betriebes oder bei der Auswahl oder der 
Überwachung der Aufsichtspersonen an der erforderlichen Sorgfalt haben fehlen lassen oder wenn die strafbare 
Handlung mit ihrem Vorwissen begangen worden ist. Der Wasserberechtigte und sein Betriebsleiter sind in 
solchen Fällen auch dann strafbar, wenn der Täter selbst nicht bestraft werden kann. 
 
(6) Eine Übertretung nach Abs. 1 bis 4 ist nicht zu bestrafen, wenn sie den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren 
Handlung erfüllt. 
 
(7) Die Verfolgung einer Person ist unzulässig, wenn gegen sie binnen einem Jahr von der Behörde keine 
Verfolgungshandlung vorgenommen worden ist. Bei Errichtung oder Änderung einer Wasseranlage ohne 
wasserrechtliche Bewilligung beginnt die Verjährung erst nach Beseitigung des konsenslosen Zustandes. Die Zeit 
einer Aussetzung gemäß § 30 Abs. 2 VStG ist in die Verjährungsfristen nach § 31 Abs. 3 VStG nicht 
einzurechnen. 
 
(8) Auf Grund dieses Bundesgesetzes verhängte Geldstrafen sind vom Landeshauptmann für Zwecke der 
Gewässeraufsicht zu verwenden. 
 
 
 
407.) Wasserstraßen-Verkehrsordnung  
BGBl II 289/2011  
 
§ 11.02 Schifffahrtsaufsichtsorgane; Schleusenaufsichten; Hafenmeister; betraute Personen 

1. Schifffahrtsaufsichtsorgane sind Bedienstete des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und 
Technologie, die mit schifffahrtspolizeilichen Aufgaben gemäß § 38 Abs. 1 des Schifffahrtsgesetzes betraut 
sind. Die zur Wahrnehmung dieser Aufgaben eingerichteten Außenstellen der Schifffahrtsaufsicht sind im 
Anhang 6 festgelegt. 
2. Schifffahrtsaufsichtsorgane in dunkelblauer Dienstbekleidung tragen auf dem linken Oberärmel ein 
Dienstabzeichen nach dem Muster des Anhangs 7. Beim Leiter einer Schifffahrtsaufsicht (Strommeister) wird 
das Dienstabzeichen durch den Schriftzug „STROMMEISTER“ ergänzt. 
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3. Zur Wahrnehmung der gemäß § 10 Abs. 2 Z 1 des Wasserstraßengesetzes, BGBL. I Nr. 177/2004, der via 
donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft übertragenen Aufgaben der schifffahrtspolizeilichen 
Verkehrsregelung bei den Schleusen der Staustufen auf der Wasserstraße Donau (Schleusenaufsicht) 
werden die im Anhang 2 angeführten Schleusenaufsichten festgelegt. Den Bediensteten der 
Schleusenaufsicht ist ein Dienstausweis nach dem Muster des Anhangs 8 auszustellen. Die Bediensteten 
tragen bei der Ausübung ihres Dienstes eine dunkelblaue Dienstbekleidung und ein Dienstabzeichen nach 
dem Muster des Anhangs 9 auf dem linken Oberärmel. Sie haben den Dienstausweis bei sich zu tragen und 
sich bei Amtshandlungen auf Verlangen damit auszuweisen. Dienstausweis und Dienstabzeichen sind im 
Falle eines Widerrufs der Bestellung zurückzustellen. Bedienstete der Schleusenaufsicht sind berechtigt 
Anordnungen gemäß § 38 Abs. 3 des Schifffahrtsgesetzes zu erteilen. 
4. Für die öffentlichen Häfen der Stadt Wien (Wien-Freudenau, Wien-Lobau und Wien-Albern) und der Stadt 
Linz (Stadthafen, Industrie- und Tankhafen) sowie für den Ennshafen sind geeignete Bedienstete der 
Hafenverwaltung auf deren Vorschlag zu Hafenmeistern zu bestellen, sofern diese Personen die im § 40 Abs. 
3 des Schifffahrtsgesetzes genannten Voraussetzungen erfüllen. Die Kenntnisse der Verwaltungsvorschriften 
sind auf Grund einer mündlichen Prüfung zu beurteilen. Die Bestellung kann für einen oder mehrere Häfen 
ausgesprochen werden. Die Bestellung ist zu widerrufen, wenn Umstände eintreten, die der Ausübung des 
Dienstes abträglich sind; dies ist insbesondere der Fall, wenn der Hafenmeister nicht mehr Bediensteter der 
Hafenverwaltung ist oder Bestellungserfordernisse nicht mehr erfüllt. Dem Hafenmeister ist ein Dienstausweis 
nach dem Muster des Anhangs 10 auszustellen. Der Hafenmeister hat bei der Ausübung seines Dienstes den 
Dienstausweis bei sich zu tragen und sich bei Amtshandlungen auf Verlangen damit auszuweisen; darüber 
hinaus hat er ein Dienstabzeichen nach dem Muster des Anhangs 11 sichtbar auf der linken Brustseite zu 
tragen. Dienstausweis und Dienstabzeichen sind im Falle eines Widerrufs der Bestellung zurückzustellen. 
Hafenmeister sind berechtigt, im Bereich des Hafens, für den sie bestellt sind, Anordnungen gemäß § 38 Abs. 
3 des Schifffahrtsgesetzes zu erteilen, und verpflichtet. Meldungen an die zuständige Behörden 
entgegenzunehmen und an diese weiterzuleiten. 
5. Angehörige des Bundesheeres oder der Heeresverwaltung sind nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen mit der Regelung und Sicherung der Schifffahrt betraut: 

a) im Falle eines Einsatzes des Bundesheeres gemäß § 2 Abs. 1 lit. a und b des Wehrgesetzes 2001 (WG 
2001), BGBl. I Nr. 146/2001, dürfen Angehörige des Bundesheeres oder der Heeresverwaltung die für den 
Einsatz erforderlichen schifffahrtspolizeilichen Aufgaben selbstständig besorgen; bei einsatzähnlichen 
Übungen oder Einsätzen gemäß § 2 Abs. 1 lit. c WG 2001 dürfen sie diese Aufgaben nur als Hilfsorgane 
der zuständigen Schifffahrtsaufsichtsorgane besorgen; 
b) bei der selbstständigen Besorgung schifffahrtspolizeilicher Aufgaben durch Angehörige des 
Bundesheeres oder der Heeresverwaltung ist vorher die zuständige Schifffahrtsaufsicht über die 
beabsichtigten Maßnahmen zu informieren, bei Gefahr im Verzug jedoch sobald es die militärischen 
Erfordernisse zulassen; 
c) Angehörige des Bundesheeres oder der Heeresverwaltung haben bei der Besorgung 
schifffahrtspolizeilicher Aufgaben am linken Arm eine weiße Armbinde zu tragen, die einen weißen 
Rhombus mit blauem Rand zeigt und mit dem Dienstsiegel des zuständigen Militärkommandos versehen 
ist. 

6. Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, 
a) hinsichtlich Kleinfahrzeugen die schifffahrtspolizeiliche Weisung zum Festmachen an einem geeigneten 
Liegeplatz oder am Dienstwasserfahrzeug des öffentlichen Sicherheitsdienstes zu erteilen, 
b) hinsichtlich Kleinfahrzeugen und stillliegender anderer Fahrzeuge als Kleinfahrzeuge 

aa) die Vorlage der Zulassungsurkunde, des Befähigungsausweises, des Schiffstagebuches und 
sonstiger die Besatzung oder die Ladung des Fahrzeugs betreffender Dokumente zu verlangen, 
bb) im Fall eines Verdachtes einer Verwaltungsübertretung gemäß §§ 42 Abs. 2 Z 1 bis 3, 10 und 24 
sowie Abs. 3 Z 5 und 6 des Schifffahrtsgesetzes Maßnahmen, die für die Einleitung und Durchführung 
von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, zu treffen, 
cc) Sicherungsmaßnahmen gemäß § 6 des Schifffahrtsgesetzes durchzuführen, 
dd) die vorläufige Abnahme des Befähigungsausweises gemäß § 135 des Schifffahrtsgesetzes 
vorzunehmen sowie 
ee) von der Schleusenaufsicht die Weisung an den Schiffsführer eines überprüften Fahrzeugs zu 
verlangen, für die Fortsetzung der Kontrolle die Fahrt zu unterbrechen und an einem von der 
Schleusenaufsicht zu bestimmenden Liegeplatz außerhalb der Schleuse festzumachen; die 
Schleusenaufsicht hat diesem Verlangen nachzukommen. 

7. Die Verpflichtungen des § 1.20 Z 1 gelten gegenüber Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes im 
Rahmen der Ermächtigung gemäß Z 6. 

  
§ 50.04 Kontrollen durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, die Einhaltung der Vorschriften für die Benützung 
von Treppelwegen (§ 36 des Schifffahrtsgesetzes in Verbindung mit §§ 50.01 und 50.02 dieser Verordnung) zu 
überwachen und im Fall des Verdachtes einer Verwaltungsübertretung gemäß § 42 Abs. 2 Z 23 des 
Schifffahrtsgesetzes Maßnahmen, die für die Einleitung und Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren 
erforderlich sind, zu treffen. 
  
§ 60.01 Organstrafverfügungen 
Schifffahrtsaufsichtsorgane sind ermächtigt, wegen von ihnen dienstlich wahrgenommener oder vor ihnen 
eingestandener Verwaltungsübertretungen gemäß § 42, 72, 97, 114 und 138 des Schifffahrtsgesetzes oder der 
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nach diesem Gesetz erlassenen Verordnungen mit Organstrafverfügung Geldstrafen bis zu einer Höhe von 58 € 
einzuheben oder dem Täter einen zur postalischen Einzahlung des Strafbetrages geeigneten Beleg zu 
übergeben. 
  
 
 
408.) Wehrgesetz 2001  
BGBl I 146/2001 BGBl I 181/2013  
 
§ 48a. Wer das militärische Hoheitszeichen entgegen den Bestimmungen des § 7 Abs. 4 führt oder sonst 
missbräuchlich oder herabwürdigend verwendet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis 
zu 700 Euro zu bestrafen. 
 
§ 49. (1) Wer der Stellungspflicht nach § 18 Abs. 1 nicht nachkommt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist 
hierfür mit Geldstrafe bis zu 7.000 € zu bestrafen. 
 
(2) Wer gegen die Pflicht zur Befolgung von Weisungen nach § 18a Abs. 3 verstößt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist hierfür mit Geldstrafe bis zu 700 € zu bestrafen. 
 
§ 50. (1) Wer eine Meldung nach § 11 Abs. 4 unterlässt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür mit 
Geldstrafe bis zu 700 € zu bestrafen. 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht ferner ein Wehrpflichtiger des Miliz- oder des Reservestandes, der den 
auf Grund des § 11 Abs. 5 erlassenen Verordnungen oder den Pflichten nach § 11 Abs. 6 zuwiderhandelt. Er ist 
hierfür mit Geldstrafe bis zu 1.400 € zu bestrafen. 
 
§ 51. Wer die Mitteilung nach § 26a Abs. 1 oder 4 unterlässt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür 
mit Geldstrafe bis zu 700 € zu bestrafen. 
 
§ 52. Wer dem § 33 oder den auf Grund dieser Bestimmungen erlassenen Verordnungen oder im Einzelfall 
ergangenen Anordnungen zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 700 
€ zu bestrafen. 
 
§ 53. Wer dem § 35 über das Tragen der Uniform zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist 
mit Geldstrafe bis zu 700 € zu bestrafen. 
 
§ 54. (1) In den Fällen der §§ 48a bis 53 obliegt die Zuständigkeit zur Durchführung der 
Verwaltungsstrafverfahren den Bezirksverwaltungsbehörden, im Gebiet einer Gemeinde, für das die 
Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, jedoch der Landespolizeidirektion. 
 
(2) In den Fällen der §§ 48a bis 53 liegt eine Verwaltungsübertretung nicht vor, wenn die Tat einen gerichtlich 
strafbaren Tatbestand bildet. 
 
 
 
409.) Weingesetz 2009  
BGBl I 111/2009 idF BGBl 177/2013 
 
§ 29. (1) Jeder Erzeuger von Trauben hat eine Erntemeldung abzugeben. Jeder Erzeuger von Trauben, aus 
denen mehr als 3.000 Liter Wein gewonnen wurde, hat mit Stichtag 30. November jährlich bis zum 15. Dezember 
beim Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft im Wege der 
Weindatenbank eine Ernte- und Erzeugungsmeldung sowie ein aktualisiertes Stammdatenerhebungsblatt 
abzugeben. Ist die elektronische Übermittlung mangels technischer Voraussetzungen für diesen Erzeuger 
unzumutbar oder werden eine geringere Menge an Trauben erzeugt, so können die Ernte- und 
Erzeugungsmeldung sowie das Stammdatenerhebungsblatt bei der Gemeinde, in deren Bereich die 
Betriebsstätte liegt, abgegeben werden. Im Falle einer wiederholten Zuwiderhandlung gegen diese Verpflichtung 
darf für die gesamte Menge der Ernte des zuletzt betroffenen Jahrganges kein Antrag zur Erlangung der 
staatlichen Prüfnummer für Qualitätswein gestellt und diese lediglich als Wein ohne nähere Herkunftsangabe als 
Österreich und ohne Rebsorten- oder Jahrgangsbezeichnung in Verkehr gebracht werden. Die Verhängung einer 
Verwaltungsstrafe wegen eines Verstoßes gegen eine der obigen Meldepflichten, lässt die Verpflichtung zur 
Meldung unberührt. 
 
(2) Jeder Erzeuger von Trauben hat eine Bestandsmeldung abzugeben. Jeder Erzeuger von Trauben aus denen 
mehr als 3.000 Liter Wein gewonnen wurde, hat mit Stichtag 31. Juli jährlich bis zum 15. August beim 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft im Wege der Weindatenbank 
eine Bestandsmeldung (Meldung der vorhandenen Menge an Wein) abzugeben. Ist die elektronische 
Übermittlung mangels technischer Voraussetzungen für diesen Erzeuger unzumutbar oder werden eine geringere 
Menge an Trauben erzeugt, so kann die Bestandsmeldung bei der Gemeinde, in deren Bereich die Betriebsstätte 
liegt, abgegeben werden. Bestandsmeldungen sind auch von Weinhandelsbetrieben und 
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Winzergenossenschaften beim Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
im Wege der Weindatenbank abzugeben. 
 
(3) Die Gemeinde hat die Ernte- und Erzeugungsmeldungen sowie die Bestandsmeldungen umgehend an die 
Bundeskellereiinspektion weiterzuleiten. 
 
§ 50. (1) Der Bundeskellereiinspektor hat das Erzeugnis gemäß § 1 erforderlichenfalls einschließlich der Behälter 
ohne vorausgegangenes Verwaltungsverfahren zu beschlagnahmen oder sicherzustellen, wenn der Verdacht 
vorliegt, dass dieses Erzeugnis entgegen den Vorschriften dieses Bundesgesetzes, darauf beruhender 
Verordnungen oder den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft für Erzeugnisse gemäß § 1 in Verkehr 
gebracht worden ist. Im Fall des Verdachtes eines lediglich geringen Verstoßes gegen Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes oder Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft für Erzeugnisse gemäß § 1, der einen 
verwaltungsbehördlich zu ahndenden Straftatbestand darstellt, kann der Bundeskellereiinspektor von der 
Beschlagnahme oder Sicherstellung absehen und eine Mahnung aussprechen. 
 
(2) Im Falle der Beschlagnahme oder Sicherstellung sind die Behälter, wenn die technische Möglichkeit hierfür 
gegeben ist, so zu versiegeln, dass eine Änderung am Inhalt ohne Verletzung des Siegels nicht möglich ist. 
 
(3) Wenn die Versiegelung technisch nicht möglich ist, oder bei Erzeugnissen in Flaschen ist die Beschlagnahme 
oder Sicherstellung durch Beschreibung in einer Niederschrift festzuhalten. 
 
(4) Über die Beschlagnahme oder Sicherstellung ist eine Niederschrift aufzunehmen, in der die beschlagnahmten 
oder sichergestellten Erzeugnisse und Behälter zu beschreiben sind. Über die beschlagnahmten oder 
sichergestellten Erzeugnisse und die beschlagnahmten oder sichergestellten Behälter ist der Partei ein 
Durchschlag oder eine Zweitschrift der Niederschrift auszufolgen. Die Partei ist ferner auf die strafrechtlichen 
Folgen einer Entziehung des beschlagnahmten oder sichergestellten Erzeugnisses oder einer Entfernung oder 
Verletzung des Siegels aufmerksam zu machen. 
 
(5) Die Bestimmungen des Abs. 1 bis 4 sowie des § 51 Abs. 1 und 5 finden auch auf Stoffe gemäß § 38 und 
Weinbehandlungsmittel sowie auf Anlagen für Weinbehandlungen oder önologische Verfahren Anwendung. Unter 
den Voraussetzungen des Abs. 1 können auch andere Gegenstände, die als Beweismittel in Betracht kommen, 
sowie Unterlagen gemäß § 47 Abs. 8 ohne vorausgegangenes Verwaltungsverfahren beschlagnahmt oder 
sichergestellt werden, wenn dies zur Beweissicherung geboten ist. Die Bestimmungen des Abs. 3 und 4 finden 
sinngemäß Anwendung. 
 
(6) Reichen die Maßnahmen gemäß Abs. 1 bis 5 nicht aus, ist Gefahr im Verzug oder wird die Auskunft 
verweigert, hat der Bundeskellereiinspektor die Betriebsräume oder Transportmittel zu versiegeln. 
 
(7) Im Falle der vorläufigen Beschlagnahme nach Abs. 1 oder 5 hat die Bundeskellereiinspektion unverzüglich 
Anzeige an die Bezirksverwaltungsbehörde zu erstatten, im Falle der Sicherstellung nach Abs. 1 oder 5 jedoch 
der Staatsanwaltschaft über die Sicherstellung zu berichten, je nachdem, ob der Verstoß eine gerichtlich strafbare 
Handlung oder eine Verwaltungsübertretung darstellt. Im Falle einer Verwaltungsübertretung erlischt die 
vorläufige Beschlagnahme, wenn nicht binnen vier Wochen ein Beschlagnahmebescheid erlassen wird 
 
§ 51. (1) Das Verfügungsrecht über die sichergestellten oder beschlagnahmten Erzeugnisse und Behälter, 
Weinbehandlungsmittel, bestimmte Stoffe und Gegenstände steht dem Bundeskellereiinspektor, und wenn der 
Verstoß eine Verwaltungsübertretung darstellt, ab Erlassung des Beschlagnahmebescheides im Sinne des § 50 
Abs. 7 der Behörde zu, die die Beschlagnahme verfügt hat. Wenn der Verstoß eine gerichtlich strafbare Handlung 
darstellt, steht das Verfügungsrecht ab Einlangen des Berichtes bei der Staatsanwaltschaft dieser, ab Erhebung 
der Anklage dem Gericht zu. Ist auf Grund des Gutachtens des Bundesamtes für Weinbau in Eisenstadt oder der 
Höheren Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg keine Anzeige zu erstatten, 
so hat der Bundeskellereiinspektor die Sicherstellung unverzüglich aufzuheben. Hat der Bundeskellereiinspektor 
bereits der Staatsanwaltschaft über die Sicherstellung berichtet, wurde die Sicherstellung bereits angeordnet oder 
hat er einen Beschlagnahmebescheid beantragt oder wurde ein solcher schon erlassen, so hat er die zuständige 
Strafbehörde unverzüglich vom Unterbleiben der Anzeige zu verständigen. 
 
(2) Wurde das Erzeugnis wegen Verdachts einer Übertretung gegen die Bezeichnungsvorschriften 
beschlagnahmt oder sichergestellt, so ist die vorläufige Beschlagnahme, Sicherstellung oder Beschlagnahme 
aufzuheben, wenn die Partei die vorschriftswidrige Bezeichnung beseitigt oder die fehlende vorschriftsmäßige 
Bezeichnung anbringt. 
 
(3) Die kellerwirtschaftliche Pflege der sichergestellten oder beschlagnahmten Erzeugnisse obliegt der Partei. 
Sind Pflegemaßnahmen erforderlich, ist die gemäß Abs. 1 verfügungsberechtigte Behörde hievon rechtzeitig zu 
verständigen. Die kellerwirtschaftliche Pflege der sichergestellten oder beschlagnahmten Erzeugnisse darf nur 
unter Aufsicht des Bundeskellereiinspektors durchgeführt werden. 
 
(4) Nach Einlangen des Berichts bei der Staatsanwaltschaft oder nach Erlassung eines 
Beschlagnahmebescheides darf der Bundeskellereiinspektor nur auf Ersuchen der zuständigen Strafbehörde 
Proben gemäß § 48 entnehmen. 
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§ 61. (1) Wer 

1. Erzeugnisse entgegen § 2 Abs. 2 oder wiederholt entgegen § 3 Abs. 6 unter hygienisch nicht einwandfreien 
Bedingungen in Verkehr bringt, 
2. Sturm oder Traubenmost entgegen den Bestimmungen des § 7 in Verkehr bringt, 
3. den in einer Verordnung gemäß § 27 festgelegten Vorschriften über die Formblätter oder den in einer 
Verordnung gemäß § 28 festgelegten Vorschriften über die Beförderung von Weinbauerzeugnissen 
zuwiderhandelt, 
4. die Erntemeldung gemäß § 29 Abs. 1, die Bestandsmeldungen gemäß § 29 Abs. 2 oder das 
Stammdatenblatt nicht bis zu einem vorgeschriebenen Stichtag oder nicht ordnungsgemäß abgibt, 
5. Qualitätswein entgegen den Bestimmungen des § 30 zum Verkauf vorrätig hält oder abgibt, 
6. Aufzeichnungen gemäß § 31 Abs. 1, 2, 3 oder 4 nicht ordnungsgemäß führt oder gegen die Bestimmungen 
einer Verordnung gemäß § 31 Abs. 5 zuwiderhandelt oder 
7. die gemäß § 44 vorgeschriebenen Ein- und Ausgangsbücher nicht ordnungsgemäß führt oder nicht die 
vorgeschriebene Zeitspanne aufbewahrt, 

begeht, sofern die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 1.820 € zu 
bestrafen. 
 
(2) Wer 

1. Erzeugnissen gemäß § 1 rechtswidrig Traubenmost, konzentrierten Traubenmost, rektifiziertes 
Traubenmostkonzentrat oder Zucker zusetzt, ausgenommen Zuckerzusatz zu Prädikatswein, und diese in 
Verkehr bringt, 
2. gegen die Bestimmungen einer Verordnung gemäß § 3 Abs. 2 zuwiderhandelt oder Weinbehandlungsmittel 
entgegen § 3 Abs. 4 in Verkehr bringt, 
3. Erzeugnisse gemäß § 1, die durch eine zulässige Behandlung Stoffe enthalten, die das festgesetzte 
Ausmaß überschreiten oder entgegen § 3 Abs. 5 übergegangen sind, an den Verbraucher abgegeben hat, 
4. gegen die Bestimmungen des § 6 zuwiderhandelt oder Wein entgegen den Bestimmungen über die 
Herstellungsvorschriften gemäß § 8 in Verkehr bringt, 
5. Landwein entgegen den Bestimmungen über die Herstellungsvorschriften gemäß § 9 in Verkehr bringt, 
6. Qualitätswein entgegen den Bestimmungen über die Herstellungsvorschriften gemäß § 10 Abs. 1 oder 5 in 
Verkehr bringt, 
7. Prädikatswein entgegen den Bestimmungen über die Herstellungsvorschriften gemäß § 11 Abs. 1 oder 2 Z 
1, 2 oder 3 in Verkehr bringt, 
8. entalkoholisierten Wein oder alkoholarmen Wein entgegen den Bestimmungen über die 
Herstellungsvorschriften gemäß § 14 in Verkehr bringt, 
9. Versuchswein entgegen den Bestimmungen des § 15 in Verkehr bringt, 
10. Wein ohne geschützte Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe mit der Angabe von Rebsorte(n) 
oder Jahrgang oder Land-, Qualitäts- oder Prädikatswein entgegen den Bestimmungen des § 23 in Verkehr 
bringt, 
11. weinfremde Stoffe oder Gemenge solcher Stoffe oder nicht zugelassene Weinbehandlungsmittel entgegen 
den Bestimmungen des § 32 aufbewahrt oder lagert, 
12. gegen die Bestimmungen des § 33 Abs. 1 oder einer Verordnung gemäß § 33 Abs. 2 oder gemäß § 34 
Abs. 1 oder 2 zuwiderhandelt, 
13. Obstwein entgegen den Bestimmungen gemäß § 35 in Verkehr bringt, 
14. Obstwein entgegen § 36 behandelt, 
15. Obstwein entgegen § 37 bezeichnet, 
16. verdorbenen Obstwein gemäß § 42 Abs. 1, 2 oder 3 oder einen Verschnitt von Obstwein mit verdorbenem 
Obstwein gemäß § 43 Abs. 1 Z 6 in Verkehr bringt, 
17. beschränkt verkehrsfähigen Obstwein gemäß § 42 Abs. 4 oder 5 an den Verbraucher abgibt oder 
18. Prädikatswein exportiert oder in andere Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft verbringt, ohne 
eine Meldung gemäß § 49 Abs. 1 durchgeführt zu haben, oder Veränderungen entgegen § 49 Abs. 3 
vornimmt, 

begeht, sofern die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 7.270 € zu 
bestrafen. 
 
(3) Eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde wie die Übertretungen nach Abs. 1 zu 
bestrafen ist, begeht, sofern die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, wer 

1. Erzeugnisse gemäß § 1, deren Bezeichnung, Ausstattung oder Aufmachung nicht den Bestimmungen des 
§ 8, § 9, § 10, § 13, § 14, § 19 Abs. 1, 2 oder 3, § 20 oder § 21 entspricht, zum Verkauf bereithält oder abgibt, 
2. Prädikatswein entgegen § 11 Abs. 3 vor dem dort genannten Zeitpunkt an den Verbraucher abgibt, 
3. gegen die Bestimmungen des § 12 zuwiderhandelt, 
4. den Bestimmungen gemäß § 17 Abs. 4 bezüglich Geläger oder Gelägerpresswein zuwiderhandelt, 
5. gegen die Bestimmungen einer Verordnung gemäß § 22 zuwiderhandelt, 
6. entgegen § 25 Abs. 3 oder 8 eine staatliche Prüfnummer unbefugt verwendet, entgegen § 25 Abs. 4 
unrichtige Angaben macht, entgegen § 25 Abs. 6 Wein verändert, entgegen § 25 Abs. 11 die staatlichen 
Prüfnummern nicht entfernt oder die Banderole oder banderolenähnliche Zeichen entgegen § 30 zu anderen 
Zwecken als zum Zwecke der Täuschung verwendet, 
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7. Obstwein, dessen Bezeichnung nicht den Bestimmungen des § 37 entspricht, zum Verkauf bereithält oder 
abgibt, 
8. den Bestimmungen einer Verordnung gemäß § 38 Abs. 1 oder 2 zuwiderhandelt, 
9. Qualitätsobstwein entgegen den Bestimmungen des § 39 in Verkehr bringt oder 
10. Obstmost mit einem Hinweis auf die traditionelle bäuerliche Herstellung entgegen den Bestimmungen des 
§ 40 in Verkehr bringt. 

 
(4) Wer einer Bestimmung der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007, der Verordnung (EG) Nr. 555/2008, der 
Verordnung (EG) Nr. 436/2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 479/2008 des Rates 
hinsichtlich der Weinbaukartei, der obligatorischen Meldungen und der Sammlung von Informationen zur 
Überwachung des Marktes, der Begleitdokumente für die Beförderung von Weinbauerzeugnissen und der Ein- 
und Ausgangsbücher im Weinbau, ABl. Nr. L 128 vom 27.05.2009 S. 15, der Verordnung (EG) Nr. 606/2009 oder 
der Verordnung (EG) Nr. 607/2009 zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung erfüllt, eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 7.270 € zu bestrafen. 
 
(5) Die Verfolgung einer Person wegen einer der in den Abs. 1 bis 4 angeführten Verwaltungsübertretungen ist 
unzulässig, wenn gegen sie binnen Jahresfrist keine Verfolgungshandlung vorgenommen wurde. 
 
§ 62. (1) Im Falle einer Übertretung nach § 61 kann im Straferkenntnis der Verfall des Erzeugnisses, des 
Obstweines, der Weinbehandlungsmittel, der Verpackungen, der Etiketten, des Werbematerials und der Stoffe 
gemäß § 32 sowie von Anlagen für Weinbehandlungen oder önologische Verfahren (nachfolgend kurz 
Gegenstände genannt), die Gegenstand des Verfahrens sind, ausgesprochen werden. Ist die Beschlagnahme 
anders nicht durchführbar, so können auch dem Verfall nicht unterliegende Behältnisse, in denen sich die 
beschlagnahmten Gegenstände befinden, vorläufig beschlagnahmt werden; sie sind jedoch ehest möglich 
zurückzustellen. Der Ausspruch des Verfalls hat im Straferkenntnis zu erfolgen. Bei einer Verfallserklärung in 
Hinblick auf Gegenstände ist gleichzeitig eine Verpflichtung zur Verwertung oder Vernichtung unter Aufsicht des 
Bundeskellereiinspektors innerhalb einer festzusetzenden Frist auszusprechen. Stehen die Gegenstände, auf die 
sich der Verfall beziehen soll, im Eigentum eines Dritten oder haben Dritte dringliche Rechte an der Sache, so 
sind auch sie Partei des Verwaltungsstrafverfahrens. 
 
(2) Wird zumindest eine Partei rechtskräftig verurteilt, so hat diese auch sämtliche Kosten der 
Verfallsmaßnahmen sowie der Wiederherstellungsmaßnahmen wie Transport, Lager, Verwertung, Entsorgung 
oder Aufsicht des überwachenden Organs in der Höhe des Tarifs nach § 64 zu tragen. 
 
(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die von ihr beschlagnahmten Gegenstände einschließlich der Flaschen, 
der von den Gegenständen nicht zu trennenden Behältnisse, Verpackungen, Etiketten, Verschlüsse und 
einschließlich der Werbematerialien als Sicherungsmaßnahme für verfallen zu erklären, es sei denn, die 
Gegenstände erlangen durch eine zulässige Behandlungsweise, durch die Richtigstellung der Bezeichnung oder 
Anbringung der fehlenden Bezeichnung die Voraussetzung für die Verkehrsfähigkeit. Im Straferkenntnis ist auf 
die entsprechende Wiederherstellungsmaßnahme unter Setzung einer angemessenen Frist unter Aufsicht des 
Bundeskellereiinspektors zu erkennen. Der Bundeskellereiinspektor ist zu hören. Jedenfalls sind Gegenstände für 
verfallen zu erklären, wenn 

1. deren Verkehrsfähigkeit nicht wiedererlangt werden kann, 
2. rechtswidrig Zucker zugesetzt wurde, 
3. Verdorbenheit gemäß § 6 oder § 42 vorliegt oder 
4. die Wiederherstellungsmaßnahme nicht oder nicht vollständig bis zur Fristsetzung erfolgt ist. 

 
(4) Ist die Verfolgung oder Verurteilung einer bestimmten Person nicht zulässig oder nicht ausführbar, so können 
die nach dem Abs. 1 und 2 zulässigen Verfügungen selbständig getroffen werden. 
 
 
410.) Weingesetz-Durchsetzungsverordnung  
BGBl II 169/2001  
 
§ 1. Folgende Tatbestände bilden gemäß § 66 Abs. 4 des Weingesetzes 1999 eine Verwaltungsübertretung, 
sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet: 
 
Verstöße gegen die Herstellung, Einfuhr und Abgabe 

Wein aus Rebanlagen ohne Auspflanzrecht 
1. Die Verwendung von Trauben zur Herstellung von Wein, der zur Vermarktung bestimmt ist, entgegen Art. 2 
Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Wein, ABl. Nr. L 179 
vom 14. Juli 1999, S 1. 
Einschränkungen bei der Auspressung 
2. Das vollständige Auspressen eingemaischter oder nicht eingemaischter Weintrauben, das Auspressen von 
Weintrub oder das erneute Vergären von Traubentrester für destillationsfremde Zwecke entgegen Art. 27 Abs. 
1 der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999. 
Verstoß gegen Behandlungsvorschriften 
3. Das Zuwiderhandeln gegen eine Vorschrift des 
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a) Art. 42 Abs. 2 oder Art. 43 Abs. 1 in Verbindung mit Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 
oder 
b) Art. 2 Abs. 1, Art. 5 in Zusammenhang mit Anhang IV, Art. 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 oder 
39 der Verordnung (EG) Nr. 1622/2000 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 
1493/1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Wein und zur Einführung eines 
Gemeinschaftskodex der önologischen Verfahren oder Behandlungen, ABl. Nr. L 194 vom 31. Juli 2000, 
S 1. 

Rechtswidriger Alkoholzusatz 
4. Das Zuwiderhandeln gegen eine Vorschrift des Art. 42 Abs. 3durch rechtswidrigen Zusatz von Alkohol in 
Verbindung mit Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999. 
Erzeugnisse aus nicht klassifizierten Rebsorten 
5. Die Herstellung von Erzeugnissen in der Gemeinschaft entgegen Art. 42 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 
1493/1999 aus anderen als den dort genannten Trauben oder den daraus gewonnenen Erzeugnissen sowie 
die Weinbereitung aus Trauben von Sorten, die nur als Tafeltrauben eingestuft sind, entgegen Art. 2 Abs. 1 
der Verordnung (EG) Nr. 1622/2000. 
Abgabe von unzulässigen Erzeugnissen 
6. Das Anbieten oder die Abgabe von Erzeugnissen in der Gemeinschaft zum unmittelbaren menschlichen 
Verbrauch entgegen Art. 44 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999. 
Unzulässiges Einleiten einer alkoholischen Gärung 
7. Das Einleiten einer alkoholischen Gärung im Gebiet der Gemeinschaft entgegen Art. 44 Abs. 5 dritter Satz 
oder Abs. 13 erster Satz der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 bei den dort genannten Erzeugnissen. 
Weitere Einschränkungen und Verbote der Herstellung und Abgabe 
8. Das Zuwiderhandeln gegen Art. 44 Abs. 2, 4 oder 5 erster Satz oder Abs. 7 bis 12 oder Abs. 14 der 
Verordnung (EG) Nr. 1493/1999. 
Abgabe von unzulässig behandelten Erzeugnissen 
9. Das Anbieten oder die Abgabe eines Erzeugnisses gemäß § 1 Abs. 1 Weingesetz 1999, BGBl. I Nr. 141 in 
der geltenden Fassung (Weingesetz 1999), zum unmittelbaren menschlichen Verbrauch entgegen Art. 45 
Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999, sofern dadurch nicht ein gerichtlich strafbarer Tatbestand 
verwirklicht wird. 
Verstoß gegen Einfuhrerfordernisse 
10. Die Einfuhr eines Erzeugnisses entgegen Art. 67 Abs. 1 oder Art. 68 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1493/1999. 
Überschreitung des Gesamtschwefeldioxydgehaltes 
11. Das Inverkehrbringen eines Erzeugnisses zum unmittelbarenmenschlichen Verbrauch, dessen 
Gesamtschwefeldioxidgehalt die in 

a) Anhang V Abschn. A Z 1 oder 2 lit. a, b erster Anstrich, c oder d oder 
b) Abschn. H Z 11 lit. d oder 
c) Abschn. J Z 7 oder 
d) Anhang VI Abschn. K Z 7 erster Satz, auch in Verbindung mit Anhang V Abschn. I Z 5 zweiter Anstrich 

der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 genannten Werte übersteigt. 
Überschreitung des Gehaltes an flüchtiger Säure 
12. Die Verarbeitung oder das Inverkehrbringen eines Erzeugnisses aus in der Gemeinschaft geernteten 
Weintrauben, dessen Gehalt an flüchtiger Säure die in Anhang V Abschn. B Z 2 erster Anstrich in Verbindung 
mit Z 1 der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 oder in Art. 20 in Verbindung mit Anhang XIII der Verordnung 
(EG) Nr. 1622/2000 genannten Werte übersteigt oder die Einfuhr eines Erzeugnisses entgegen Anhang V 
Abschn. B Z 2 zweiter Anstrich der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999. 
Verstoß gegen allgemeine Herstellungsvorschriften für Schaumwein 
13. Das Zuwiderhandeln gegen eine Vorschrift über die Herstellung oder die Gewinnung von Schaumwein, 
Qualitätsschaumwein, Qualitätsschaumwein b. A., aromatischem Qualitätsschaumwein oder aromatischem 
Qualitätsschaumwein b. A. 

a) des Anhangs V Abschn. H Z 2, 5 zweiter Satz, Z 6 oder 10, jeweils auch in Verbindung mit Abschn. I Z 
5 erster Anstrich oder 
b) des Anhangs V Abschn. H Z 11 lit. a oder b oder Abschn. I Z 1, 2 oder 3 oder 
c) des Anhangs VI Abschn. K Z 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 oder 11 

der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999. 
Zu geringer vorhandener Alkoholgehalt bei Schaumwein 
14. Die Herstellung von Schaumwein, Qualitätsschaumwein, aromatischem Qualitätsschaumwein, 
Qualitätsschaumwein b. A. oder aromatischem Qualitätsschaumwein b. A., der entgegen 

a) Anhang V Abschn. H Z 11 lit. c, Abschn. I Z 3 lit. d oder 
b) Anhang VI Abschn. K Z 4, auch in Verbindung mit Anhang V Abschn. I Z 5 zweiter Anstrich oder 
c) Anhang VI Abschn. K Z 10 lit. d 

der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999, den dort genannten vorhandenen Alkoholgehalt nicht aufweist. 
Verstoß gegen Herstellungsvorschriften für Likörwein 
15. Die Herstellung von Likörwein oder Likörwein b. A. entgegen Anhang V Abschn. J Z 1, 2, 3, 4 lit. a, 6, 8 
oder 9 der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999, sofern dadurch nicht ein gerichtlich strafbarer Tatbestand 
verwirklicht wird. 
Verstoß gegen Herstellungsvorschriften für Qualitätswein b. A. 
16. Das Zuwiderhandeln gegen eine Vorschrift des Anhangs VI Abschn. B Z 4 oder Abschn. D Z 1 oder 5 der 
Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 über die Herstellung oder das Gewinnen von Qualitätswein b. A. 
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Verstoß gegen Herstellungsvorschriften für Qualitätslikörwein b. A. 
17. Die Herstellung von Qualitätslikörwein b. A. entgegen Anhang VI Abschn. L der Verordnung (EG) Nr. 
1493/1999. 
Verstoß gegen Herstellungsvorschriften für aromatisierte weinhaltige Getränke 
18. Das Zuwiderhandeln gegen eine Vorschrift 

a) des Art. 2 Abs. 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 oder des Art. 4 Abs. 2 oder 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1601/91 zur 
Festlegung der allgemeinen Regeln für die Begriffsbestimmung, Bezeichnung und Aufmachung 
aromatisierter weinhaltiger Getränke und aromatisierter weinhaltiger Cocktails, ABl. Nr. L 149 vom 14. Juni 
1991 oder 
b) des Art. 1 Abs. 2 erster Satz der Verordnung (EG) Nr. 122/94 mit Durchführungsbestimmungen zur 
Verordnung (EWG) Nr. 1601/91. 

Verstoß gegen Verschnittvorschriften 
19. Das Verschneiden eines Erzeugnisses entgegen Art. 42 Abs. 6 der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 oder 
entgegen Art. 35 in Verbindung mit Art. 34 der Verordnung (EG) Nr. 1622/2000. 
Lagerung von rechtswidrigen Erzeugnissen 
20. Die Aufbewahrung eines Erzeugnisses gemäß Weingesetz 1999 entgegen Art. 43 Abs. 1 und 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1622/2000. 

 
Verstöße gegen Vorschriften über die Bezeichnung und Aufmachung 

Rechtswidrige Bezeichnung von Erzeugnissen gemäß GMO - Wein 
21. Die Bezeichnung oder Aufmachung von Erzeugnissen entgegeneiner Vorschrift der Art. 47 bis 53 oder der 
Anhänge VII oder VIII der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 oder einer darauf basierenden 
Durchführungsverordnung der Europäischen Kommission oder entgegen einer Vorschrift einer 
entsprechenden Verordnung, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1608/2000, ABl. Nr. L 185 vom 25. Juli 
2000, S 24, mit Übergangsmaßnahmen bis zum Inkrafttreten der endgültigen Durchführungsbestimmungen 
zur Verordnung (EG) Nr. 1493/1999, weiter gilt. 
Rechtswidrige Bezeichnung von aromatisierten weinhaltigen Getränken 
22. Das Zuwiderhandeln gegen eine Vorschrift des Art. 6 Abs. 1oder 3, des Art. 7 Abs. 1 oder 2, des Art. 8 
Abs. 2, Abs. 4 Unterabs. 2, Abs. 4a erster Satz, Abs. 5, Abs. 6 oder Abs. 7 der Verordnung (EWG) Nr. 
1601/91. 

 
Verstöße gegen Vorschriften über Anreicherung, Süßung, Säuerung und Entsäuerung 

Rechtswidrige Anreicherung 
23. Die Erhöhung des natürlichen Alkoholgehaltes entgegen Anhang V Abschn. C Z 2, 3 oder 4 oder 
entgegen Anhang V Abschn. D in Verbindung mit Anhang V Abschn. G oder entgegen Anhang VI Abschn. F 
in Verbindung mit Anhang VI Abschn. H der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999. 
Säuerung oder rechtswidrige Entsäuerung 
24. Die Säuerung oder Entsäuerung entgegen Anhang V Abschn. E Z 1 oder 4 in Verbindung mit Anhang V 
Abschn. G oder entgegen Anhang VI Abschn. G Z 1 in Verbindung mit Anhang VI Abschn. H der Verordnung 
(EG) Nr. 1493/1999. 
Rechtswidrige Süßung 
25. Die Süßung entgegen Anhang V Abschn. F Z 1 oder 2 der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 oder entgegen 
Art. 30 oder 32 der Verordnung (EG) Nr. 1622/2000. 

 
Verstoß gegen allgemeine Vorschriften 

26. Die Behandlung entgegen Anhang V Abschn. G Z 1 bis 7 oder Anhang VI Abschn. H Z 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 1493/1999. 

 
Verstoß gegen Vorschriften für Schaumwein 

27. Die Anreicherung, die Süßung, die Säuerung oder die Entsäuerung einer Cuvée, ihrer Bestandteile oder 
eines Qualitätsschaumweins entgegen Anhang V Abschn. H Z 3, 7 oder 8 zweiter oder dritter Satz, jeweils 
auch in Verbindung mit Anhang V Abschn. I Z 5 erster Anstrich, der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999. 

  
Verstoß gegen Vorschriften über Anzeigen und Meldungen 

28. Das Zuwiderhandeln gegen eine Vorschrift des Art. 18 der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 oder einer auf 
Art. 18 in Zusammenhang mit Art. 73 der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 basierenden 
Durchführungsverordnung der Europäischen Kommission oder gegen eine Vorschrift einer entsprechenden 
Verordnung, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1608/2000 mit Übergangsmaßnahmen bis zum Inkrafttreten 
der endgültigen Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 weiter gilt, sowie das 
Zuwiderhandeln gegen eine Vorschrift des Art. 25 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 oder Art. 26 Abs. 1 in 
Verbindung mit Abs. 2 oder Art. 31 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 Unterabs. 1 und mit Abs. 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 1622/2000, indem eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der 
vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig getätigt wird. 

 
Verstoß gegen Buchführungsvorschriften 

29. Das Zuwiderhandeln gegen Art. 25 Abs. 6 Unterabs. 1 oder Art. 26 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 
1622/2000, jeweils in Verbindung mit einer in Anwendung von Art. 70 der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 
erlassenen Bestimmung, indem über die dort genannten Angaben nicht oder nicht richtig Buch geführt wird. 
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30. Das Zuwiderhandeln gegen Art. 31 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 1622/2000, indem über die Zugänge 
oder die Abgänge an Traubenmost oder konzentriertem Traubenmost nicht oder nicht richtig Buch geführt 
wird. 
31. Das Zuwiderhandeln gegen eine Vorschrift über Angaben in der Buchführung oder in den 
Geschäftspapieren des Art. 10 Abs. 6 Unterabs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1607/2000 mit 
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 über die gemeinsame Marktorganisation 
für Wein, insbesondere für Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete, ABl. Nr. L 185 vom 25. Juli 2000, S 17. 

 
Verstoß gegen Aufzeichnungsvorschriften bezüglich aromatisierter Weine 

32. Das Zuwiderhandeln gegen Aufzeichnungsvorschriften des Art. 1 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 122/94 
in dem erforderliche Aufzeichnungen nicht, nicht richtig oder nicht vollständig erfolgt sind. 

 
Verstoß gegen Vorschriften über Begleitpapiere 

33. Das Zuwiderhandeln gegen eine Vorschrift des Art. 70 der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 oder einer 
darauf basierenden Durchführungsverordnung der Europäischen Kommission oder gegen eine Vorschrift 
einer entsprechenden Verordnung, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1608/2000 mit 
Übergangsmaßnahmen bis zum Inkrafttreten der endgültigen Durchführungsbestimmungen zur Verordnung 
(EG) Nr. 1493/1999 weiter gilt. 

 
 
 
411.) Weinverordnung  
BGBl 630/1992 idF BGBl I 141/1999  
 
§ 10. (1) Die Kosten für die Nachschau und Entnahme der Proben durch den Bundeskellereiinspektor, die im 
strafgerichtlichen Verfahren gemäß § 64, im Verwaltungsstrafverfahren gemäß § 68 des Weingesetzes die Partei 
zu tragen hat, sind nach der Dauer der Nachschau im beanstandeten Betrieb zu bemessen. Sie betragen für jede 
Stunde, die die Nachschau gedauert hat, 250 Schilling. Hierbei ist jede angefangene Stunde als volle Stunde 
anzurechnen. 
 
(2) Die Bundeskellereiinspektoren haben in den von ihnen erstatteten Anzeigen den Zeitpunkt des Beginnes und 
der Beendigung der Amtshandlung anzuführen und die hierauf entfallenden Kosten zu berechnen. 
 
(3) Die Kosten der Untersuchung sind nach dem gemäß § 9 des Bundesgesetzes über die landwirtschaftlichen 
Bundesanstalten, BGBl. Nr. 230/1982, in der jeweils geltenden Fassung, zu erlassenden Tarif zu berechnen. 
 
 
 
412.) Weltraumgesetz  
BGBl I 132/2011  
 
§ 14. Wer den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder seinen Verordnungen zuwiderhandelt, begeht, sofern 
die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet vorliegt, 
eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 100.000 Euro zu bestrafen. Wer jedoch eine 
Weltraumaktivität ohne Genehmigung nach § 3 oder § 7 durchführt, ist mit einer Geldstrafe von mindestens 
20.000 Euro zu bestrafen. 
 
 
 
413.) Wertpapieraufsichtsgesetz 2007  
BGBl I 60/2007 BGBl I 184/2013  
 
§ 91. (1) Die FMA hat die Einhaltung dieses Bundesgesetzes und, soweit anwendbar, der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013, durch 

1. Wertpapierfirmen, 
2. Wertpapierdienstleistungsunternehmen, 
3. Kreditinstitute gemäß § 1 Abs. 1 BWG hinsichtlich des 2. und 3. Hauptstücks dieses Bundesgesetzes, 
4. Kreditinstitute und Finanzinstitute aus Mitgliedstaaten gemäß den §§ 9 ff BWG hinsichtlich der §§ 36 und 38 
bis 59, 61 bis 66 und 69 bis 71, 
5. Wertpapierfirmen aus Mitgliedstaaten gemäß § 12 Abs. 1, die Tätigkeiten in Österreich über eine 
Zweigstelle ausüben, hinsichtlich der §§ 36 und 38 bis 59, 61 bis 66 und 69 bis 71 dieses Bundesgesetzes 
und der §§ 34 bis 38, 40, 40a, 40b, 40d, 41 und § 93 Abs. 8a BWG, 
6. anerkannte Wertpapierfirmen mit Sitz in einem Drittland, Lokale Firmen und an einer österreichischen 
Börse tätige Mitglieder einer Kooperationsbörse (§ 15 Abs. 5 BörseG), hinsichtlich des 2. und 3. Hauptstücks 
und der §§ 39 Abs. 3, 40, 40a, 40b, 40d und 41 BWG, 
7. Versicherungsunternehmen im Rahmen des § 2 Abs. 2 und 
8. Verwaltungsgesellschaften gemäß § 5 Abs. 1 InvFG 2011 im Rahmen des § 2 Abs. 3 

zu überwachen und dabei auf das volkswirtschaftliche Interesse an einem funktionsfähigen Kapitalmarkt und auf 
die Interessen der Anleger Bedacht zu nehmen. 
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(1a) Die FMA hat die Einhaltung der Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 durch Kreditinstitute gemäß 
§ 1 Abs. 1 BWG zu überwachen. 
 
(2) Die FMA hat auf Grund der ihr nach diesem Bundesgesetz und dem BörseG zukommenden Aufgaben nach 
Maßgabe der Bestimmungen dieser Bundesgesetze alle Untersuchungen durchzuführen und jene Maßnahmen 
zu ergreifen, die erforderlich sind, 

1. um die Ordnungsmäßigkeit und Fairness des Handels mit Instrumenten, die auf einem geregelten Markt 
eines Mitgliedstaates (§ 2 Z 5 BWG) zugelassen sind, beurteilen und sichern zu können; 
2. um bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten die Wahrung der Interessen 
der Anleger im Sinne des 2. Hauptstücks zu gewährleisten; 
2a. um im Hinblick auf die Einstellung von Geboten im Sinne von Art. 3 Z 5 der Verordnung (EU) Nr. 
1031/2010 die Wahrung der Bestimmungen gemäß Art. 59 der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 zu 
gewährleisten; 
3. um anderen Verwaltungsbehörden, insbesondere dem Bundesminister für Finanzen, der Europäischen 
Kommission, der ESMA und den zuständigen Behörden (Art. 4 Abs. 1 Nummer 40 der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013) anderer Mitgliedstaaten, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem BWG und den für 
Kreditinstitute geltenden sonstigen Gesetzen (§ 69 Abs. 1 BWG) oder ihrer Aufgaben gemäß den Richtlinien 
2003/6/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG und 2013/36/EU erforderlichen Informationen zu erteilen und um die 
Zusammenarbeit und den Informationsaustausch nach Abs. 5, 6 und dem 4. Abschnitt zu gewährleisten; 
4. um die Verfolgung von Verstößen gegen die in § 48 Abs. 4 BörseG genannten Verwaltungsstraftatbestände 
sicherzustellen. 

 
(3) In Ausübung der Zuständigkeiten gemäß Abs. 1 und Abs. 2 ist die FMA unbeschadet der ihr auf Grund 
anderer bundesgesetzlicher Bestimmungen zustehenden Befugnisse jederzeit ermächtigt, 

1. in die Bücher, Schriftstücke und Datenträger der Unternehmen gemäß Abs. 1 Einsicht zu nehmen und 
Kopien von ihnen zu erhalten; 
2. von den Unternehmen gemäß Abs. 1 und ihren Organen Auskünfte zu verlangen und gemäß den 
Verwaltungsverfahrensgesetzen Personen vorzuladen und zu befragen; 
3. durch eigene Prüfer, Abschlussprüfer oder sonstige Sachverständige vor Ort Prüfungen durchzuführen; 
4. von den Unternehmen gemäß Abs. 1 bereits existierende Aufzeichnungen von Telefongesprächen und 
Datenübermittlungen anzufordern; 
5. zur Unterbindung von Gesetzesverletzungen und zur dauernden Gewährleistung der Einhaltung der 
Konzessionsvoraussetzungen Maßnahmen gemäß § 92 Abs. 8 dieses Bundesgesetzes in Verbindung mit § 
70 Abs. 4 BWG zu treffen; 
6. bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zu beantragen, dass diese bei Gericht einen Antrag auf 
Beschlagnahme gemäß §§ 109 Z 2 und 115 Abs. 1 Z 3 Strafprozessordnung 1975 – StPO, BGBl. Nr. 
631/1975, stellt. 
7. Maßnahmen gegen Geschäftsleiter gemäß § 92 Abs. 1 und Abs. 8 dieses Bundesgesetzes sowie gemäß § 
70 Abs. 2 und 4 des Bankwesengesetzes zu treffen; 
8. von den Abschlussprüfern und gesetzlichen Prüfungseinrichtungen von Unternehmen gemäß Abs. 1 und 
den Abschlussprüfern geregelter Märkte Auskünfte einzuholen; 
9. die Aussetzung des Handels mit einem Finanzinstrument durch ein Börseunternehmen gemäß § 25b Abs. 3 
BörseG und ein MTF gemäß § 67 Abs. 7 zu verlangen; 
10. den Widerruf der Zulassung eines Finanzinstruments durch Aufsichtsmaßnahmen gemäß § 45 Abs. 2 und 
3 BörseG oder den Handelsausschluss gemäß § 67 Abs. 7 zu verlangen; 
11. den Verdacht strafbarer Handlungen gemäß § 78 StPO einer Staatsanwaltschaft oder Sicherheitsbehörde 
anzuzeigen. 

 
(4) Die FMA ist zur Verarbeitung von Daten im Sinne des DSG 2000 ermächtigt, soweit dies eine wesentliche 
Voraussetzung zur Wahrnehmung der ihr nach diesem Bundesgesetz und dem BörseG übertragenen Aufgaben 
in folgenden Bereichen ist: 

1. Konzessionen von Wertpapierfirmen und Wertpapierdienstleistungsunternehmen und die für die Erteilung 
maßgeblichen Umstände; 
2. Leitung, verwaltungsmäßige und buchhalterische Organisation sowie interne Kontrolle und Revision von 
Wertpapierfirmen, Wertpapierdienstleistungsunternehmen und meldepflichtigen Instituten; 
3. Zweigstellen und die Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs; 
4. Daten meldepflichtiger Geschäfte gemäß § 64 Abs. 2 und 3 und die hierüber gemäß § 64 Abs. 6 
eingeholten Auskünfte; 
5. Beachtung der Bestimmungen des 2. Hauptstücks; 
5a. Beachtung der Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010; 
6. Eigenkapital; 
7. Qualifizierte Beteiligungen an Wertpapierfirmen und Wertpapierdienstleistungsunternehmen; 
8. Jahresabschluss und Rechnungslegung; 
9. aufsichtsbehördliche Maßnahmen gemäß § 92 Abs. 8 bis 10; 
10. Verwaltungsstrafen gemäß §§ 94 und 95 und gemäß §§ 44, 48 und 48c BörseG; 
11. Ermittlungen gemäß Abs. 3 und 7 § 48q Abs. 1 BörseG, § 86 Abs. 6 BörseG, § 8a Abs. 2 KMG und § 22b 
FMABG; 
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12. Informationen, die von zuständigen Behörden im Rahmen des Informationsaustausches gemäß §§ 97 bis 
101 oder gemäß §§ 47a, 48r und § 86 Abs. 8 und 9 BörseG oder im Wege des § 21 FMABG erlangt wurden; 
13. Zusammenarbeit beim Früherkennungsystem gemäß § 75 Abs. 9. 

 
(5) Die Weiterleitung von Daten gemäß Abs. 4 und der Abschluss von Kooperationsvereinbarungen gemäß § 97 
Abs. 7 sind im Rahmen der Amtshilfe zulässig sowie an für Wertpapieraufsicht zuständige Behörden von 
Mitgliedstaaten, soweit dies für die Erfüllung von Aufgaben, die den Aufgaben der FMA nach diesem 
Bundesgesetz, dem Börsegesetz 1989, der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 oder der Verordnung (EG) Nr. 
2273/2003 der Kommission entsprechen, erforderlich ist, oder für andere gesetzliche Aufgaben im Rahmen der 
Aufsicht über den Finanzmarkt der ersuchenden für Wertpapieraufsicht zuständigen Behörde erforderlich ist, und 
soweit ein begründetes Ersuchen vorliegt und die weitergeleiteten Daten bei diesen Behörden dem 
Berufsgeheimnis gemäß Art. 54 der Richtlinie 2004/39/EG unterliegen. 
 
(6) Die Weiterleitung von Daten gemäß Abs. 4 ist innerhalb desselben Rahmens, zu denselben Zwecken und mit 
denselben Beschränkungen wie an zuständige Behörden von Mitgliedstaaten gemäß Abs. 5 auch an Behörden 
von Drittländern, die den Aufgaben der FMA entsprechende Aufgaben wahrzunehmen haben, nur zulässig, 
soweit die weitergeleiteten Daten bei diesen Behörden einem dem Berufsgeheimnis in Art. 54 der Richtlinie 
2004/39/EG entsprechenden Berufsgeheimnis unterliegen und im Einklang mit Kapitel IV der Richtlinie 95/46/EG 
stehen. 
 
(7) Meldedaten gemäß § 64 Abs. 2 und 4 dürfen bei sonstiger Nichtigkeit in einem ausschließlich wegen §§ 33 bis 
einschließlich 41 und 49 bis einschließlich 52 des Finanzstrafgesetzes – FinStrG, BGBl. Nr. 129/1958, geführten 
Verfahren nicht zum Nachteil des Beschuldigten oder der Nebenbeteiligten verwendet werden. Ergibt sich bei der 
FMA auf Grund der von ihr ermittelten Daten ein Verdacht lediglich auf Verletzung der §§ 33 bis einschließlich 41 
und 49 bis einschließlich 52 FinStrG, so hat sie die Anzeige gemäß § 78 StPO sowie die Anzeige an die 
Finanzstrafbehörde zu unterlassen. Die FMA kann für die Zwecke der Zusammenarbeit und des 
Informationsaustausches gemäß Abs. 5 und 6, soweit dies für die Erfüllung von Aufgaben, die den Aufgaben der 
FMA nach diesem Bundesgesetz, dem Börsegesetz 1989, dem KMG, der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 oder 
der Verordnung (EG) Nr. 2273/2003 entsprechen erforderlich ist oder dies für die Wahrnehmung von anderen 
gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der Aufsicht über den Finanzmarkt einer ersuchenden für Wertpapieraufsicht 
zuständigen Behörde erforderlich ist und die ersuchende Behörde einem gleichartigen Ersuchen auf 
Zusammenarbeit und Informationsaustausch ebenso entsprechen würde von ihren Befugnissen auch 
ausschließlich für Zwecke einer solchen Zusammenarbeit Gebrauch machen, auch wenn die Verhaltensweise, 
die Gegenstand der Ermittlung ist, keinen Verstoß gegen eine in Österreich geltende Vorschrift darstellt. Von 
allen ihren Befugnissen nach Abs. 3 Z 1, 2 und 4 kann die FMA für die Zwecke einer solchen Zusammenarbeit 
auch gegenüber natürlichen und juristischen Personen Gebrauch machen, die nicht oder in ihrem Herkunftsland 
zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen oder Anlagetätigkeiten im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG 
zugelassen sind. 
 
(8) Ergibt sich für die FMA bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben der Verdacht, dass eine Transaktion der 
Geldwäscherei dient, so hat sie die Behörde (§ 6 SPG) hievon unverzüglich in Kenntnis zu setzen. § 41 Abs. 6 
BWG ist anzuwenden. 
 
§ 94. (1) Wer Wertpapierdienstleistungen gemäß § 3 Abs. 2 ohne die erforderliche Berechtigung erbringt, begeht, 
sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, 
eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 100.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer Wertpapierdienstleistungen gemäß § 3 Abs. 2 ohne die erforderliche Berechtigung erbringt, oder wer zu 
ihrer Erbringung nicht gemäß § 4 Abs. 7 oder § 28 Abs. 4 in ein öffentliches Register eingetragene 
Wertpapiervermittler oder vertraglich gebundene Vermittler heranzieht, hat auf alle mit diesen Geschäften 
verbundenen Vergütungen, wie insbesondere Provisionen, keinen Anspruch. Die Rechtsunwirksamkeit der mit 
diesen Geschäften verbundenen Vereinbarungen zieht nicht die Rechtsunwirksamkeit des ganzen Geschäfts 
nach sich. Entgegenstehende Vereinbarungen sowie mit diesen Geschäften verbundene Bürgschaften und 
Garantien sind rechtsunwirksam. 
 
(3) Wer vertrauliche Tatsachen entgegen § 7 offenbart oder verwertet, um sich oder einem anderen einen 
Vermögensvorteil zu verschaffen oder um einem anderen einen Nachteil zuzufügen, ist vom Gericht mit 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. Der Täter ist nur 
mit Ermächtigung des in seinem Interesse an der Geheimhaltung Verletzten zu verfolgen. 
 
(4) Die FMA kann jede Maßnahme oder Sanktion, die sie bei einem Verstoß gegen die nach diesem 
Bundesgesetz erlassenen Vorschriften oder auf Grund von § 48 Abs. 5 BörseG verhängt, bekannt machen, 
sofern eine solche Bekanntgabe die Stabilität der Finanzmärkte nicht ernstlich gefährdet oder den Beteiligten 
keinen unverhältnismäßig hohen Schaden zufügt. Diese Veröffentlichungsmaßnahmen können auch kumulativ 
getroffen werden. Der von der Veröffentlichung Betroffene kann eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit der 
Veröffentlichung in einem bescheidmäßig zu erledigenden Verfahren bei der FMA beantragen. Die FMA hat 
diesfalls die Einleitung eines solchen Verfahrens in gleicher Weise bekannt zu machen. Wird im Rahmen der 
Überprüfung die Rechtswidrigkeit der Veröffentlichung festgestellt, so hat die FMA die Veröffentlichung richtig zu 
stellen oder auf Antrag des Betroffenen entweder zu widerrufen oder aus dem Internetauftritt zu entfernen. Wurde 
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einer Beschwerde gegen einen Bescheid, der die Maßnahme oder Sanktion zum Gegenstand hat, in einem 
höchstgerichtlichen Verfahren aufschiebende Wirkung zuerkannt, so hat die FMA dies in gleicher Weise bekannt 
zu machen. Die Veröffentlichung ist richtig zu stellen oder auf Antrag des Betroffenen entweder zu widerrufen 
oder aus dem Internetauftritt zu entfernen, wenn der Bescheid aufgehoben wird. 
 
(5) Die FMA übermittelt der ESMA jährlich eine Zusammenfassung von Informationen über alle Verstöße gegen 
die nach diesem Bundesgesetz erlassenen Vorschriften oder auf Grund von § 48 Abs. 5 BörseG ergriffenen 
Verwaltungsmaßnahmen und verhängten Sanktionen. 
 
(6) Hat die FMA eine Verwaltungsmaßnahme oder eine Sanktion der Öffentlichkeit bekannt gemacht, so 
unterrichtet sie die ESMA gleichzeitig darüber. 
 
§ 95. (1) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Rechtsträgers die Melde- oder Veröffentlichungspflichten 
gemäß den §§ 64 bis 66 nicht rechtzeitig und vollständig erfüllt oder hierbei unwahre Angaben macht, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 60.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Rechtsträgers 

1. gegen eine Verpflichtung gemäß §§ 14, 28 bis 59, 61 bis 63, 73 oder 74 verstößt oder gegen eine 
Verpflichtung gemäß einer auf Grund von §§ 29 Abs. 4, 35 Abs. 4, 41 Abs. 3 oder 55 Abs. 2 erlassenen 
Verordnung der FMA verstößt; 
2. gegen eine Verpflichtung gemäß §§ 9 bis 11, 13, 16 bis 22, 24 bis 26 oder 67 bis 71 verstößt oder gegen 
eine Verpflichtung gemäß einer auf Grund von §§ 26 Abs. 3, 68 Abs. 3 oder 68 Abs. 4 erlassenen Verordnung 
der FMA verstößt; 
3. gegen eine Verpflichtung gemäß Art. 59 Abs. 2 oder Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 verstößt 
oder nicht die notwendigen Verfahren und Kontrollen gemäß Art. 59 Abs. 5 lit. b der Verordnung (EG) Nr. 
1031/2010 eingeführt hat, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hinsichtlich der Z 1 und der Z 3 mit Geldstrafe bis zu 100.000 Euro 
und hinsichtlich der Z 2 mit Geldstrafe bis zu 60.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Rechtsträgers die Informationspflichten des § 75 Abs. 5 bis 8 
verletzt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 60.000 Euro zu bestrafen. 
 
(4) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Rechtsträgers 

1. es unterlässt, der FMA entgegen § 77 Abs. 1 Z 1 den Jahresabschluss rechtzeitig vorzulegen, oder 
2. es unterlässt, der FMA entgegen § 77 Abs. 1 Z 2 das Ausscheiden eines Instituts unverzüglich anzuzeigen, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 20.000 Euro zu bestrafen. 
 
(5) Wer als Abschlussprüfer eines in § 91 Abs. 1 Z 1 und 2 genannten Rechtsträgers seine Meldepflichten gemäß 
§ 93 Abs. 1 verletzt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 100.000 Euro zu bestrafen. 
 
(6) Verwaltungsstrafen nach den Abs. 1 bis 5 sind nur dann zu verhängen, sofern die Tat nicht den Tatbestand 
einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 
(7) Bei der Ermittlung in Verwaltungsstrafverfahren gemäß § 94 und gemäß den Abs. 1 bis 6 sowie 8 und 9 
kommen der FMA alle Kompetenzen gemäß § 91 Abs. 3 zu. 
 
(8) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Rechtsträgers gemäß § 91 Abs. 1 Z 1 und 2 die unverzügliche 
schriftliche Anzeige von in § 73 Abs. 1 Z 1 bis 8 und 11 BWG genannten Sachverhalten an die FMA unterlässt, 
begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 20.000 Euro zu bestrafen. 
 
(9) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Rechtsträgers gemäß § 91 Abs. 1 Z 5 die Pflichten der §§ 34 bis 36 
BWG verletzt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 60.000 Euro 
zu bestrafen. 
 
(10) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Rechtsträgers gemäß § 91 Abs. 1 Z 1, 2 oder 5 die Pflichten der 
§§ 40, 40a, 40b, 40d und 41 Abs. 1 bis 4 BWG verletzt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
FMA mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen oder mit einer Geldstrafe bis zu 150.000 Euro zu bestrafen. 
 
(11) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) einer Wertpapierfirma oder eines 
Wertpapierdienstleistungsunternehmens gegen § 2 Abs. 1 Z 15 oder § 4 Abs. 5 bis 8 verstößt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 50.000 Euro zu bestrafen. 
 
(12) Bei Verletzung einer Verpflichtung gemäß § 11 Abs. 4, § 13 Abs. 7 sowie § 6 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes 
in Verbindung mit § 73 Abs. 1 Z 1 BWG hinsichtlich Satzungsänderungen sowie § 73 Abs. 1 Z 4, Z 7 und Z 11 
BWG hat die FMA von der Einleitung und Durchführung eines Verwaltungsstrafverfahrens abzusehen, wenn die 
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nicht ordnungsgemäß erstattete Anzeige nachgeholt wurde, bevor die FMA Kenntnis von dieser Übertretung 
erlangt hat. 
 
§ 96. (1) Für die Verhängung von Verwaltungsstrafen gemäß §§ 94 und 95 ist in erster Instanz die FMA 
zuständig. 
 
(2) Bei Verwaltungsübertretungen gemäß den §§ 94 und 95 gilt anstelle der Verjährungsfrist des § 31 Abs. 1 
VStG eine Verjährungsfrist von 18 Monaten. 
 
§ 103. Nach dem In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes gelten folgende Übergangsbestimmungen: 
1. ..... 
6. (zu § 62): 
Am 31. Oktober 2007 anhängige Verwaltungsstrafverfahren wegen Verletzung des § 107 TKG 2003 sind von der 
zu diesem Zeitpunkt zuständigen Behörde auch dann fortzuführen, wenn sich die Werbung auf eines der im § 62 
genannten Instrumente bezogen hat. 
7. ..... 
 
 
 
414.) Wettbewerbsgesetz  
BGBl I 62/2002 idF BGBl I 129/2013  
 
§ 11a. (1) Die Bundeswettbewerbsbehörde ist, soweit dies zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß diesem 
Bundesgesetz erforderlich ist, auch befugt: 

1. von Unternehmern und Unternehmervereinigungen die Erteilung von Auskünften innerhalb einer jeweils zu 
setzenden, angemessenen Frist anzufordern, 
2. geschäftliche Unterlagen, unabhängig davon, in welcher Form diese vorliegen, einzusehen und zu prüfen 
oder durch geeignete Sachverständige einsehen und prüfen zu lassen, Abschriften und Auszüge der 
Unterlagen anzufertigen sowie 
3. vor Ort alle für die Durchführung von Ermittlungshandlungen erforderlichen Auskünfte zu verlangen sowie 
von allen Vertretern oder Beschäftigten des Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung Erläuterungen 
zu Sachverhalten oder Unterlagen zu verlangen, die mit Gegenstand und Zweck der Ermittlungen in 
Zusammenhang stehen. 

 
(2) Die Inhaber der Unternehmen und deren Vertreter, bei juristischen Personen und teilrechtsfähigen 
Personengesellschaften die nach Gesetz oder Satzung zur Vertretung berufenen Personen, sind – es sei denn, 
sie setzen sich dadurch der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung aus – verpflichtet, die verlangten Auskünfte (Abs. 
1 Z 1 und 3) zu erteilen. Dies gilt auch für die Vorlage der geschäftlichen Unterlagen und die Erlaubnis zu ihrer 
Prüfung sowie das Anfertigen von Abschriften und Auszügen aus diesen Unterlagen. 
 
(3) Die Erteilung der Auskünfte und die Vorlage von Unterlagen nach Abs. 1 kann unter Anwendung des AVG 
auch mit Bescheid angeordnet werden. Einer Beschwerde gegen diesen Bescheid kommt keine aufschiebende 
Wirkung zu. Auf Antrag ist die aufschiebende Wirkung von der Rechtsmittelbehörde binnen zwei Wochen nach 
Vorlage des Rechtsmittels zuzuerkennen, wenn diese unter Abwägung aller beteiligten Interessen gerechtfertigt 
ist. 
 
(4) Die Bundeswettbewerbsbehörde ist zur Vollstreckung der von ihr erlassenen Bescheide, mit Ausnahme der 
Verwaltungsstrafbescheide, zuständig. Es gilt das Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 - VVG, BGBl. Nr. 
53/1991, mit der Maßgabe, dass die Zwangsmittel nach § 5 Abs. 3 VVG den Höchstbetrag von 5% des im 
vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten durchschnittlichen Tagesumsatzes für jeden Tag des Verzugs von 
dem im Bescheid bestimmten Zeitpunkt an nicht übersteigen dürfen. 
 
(5) Wer entgegen einem Bescheid nach Abs. 3 keine, unrichtige, irreführende oder unvollständige Auskünfte 
erteilt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bundeswettbewerbsbehörde mit einer Geldstrafe bis 
zu 75.000 Euro zu bestrafen. Eine mit bis zu 25.000 Euro zu bestrafende Verwaltungsübertretung begeht, wer in 
einer Auskunft nach Abs. 2 unrichtige oder irreführende Angaben macht. Es gilt das Verwaltungsstrafgesetz 1991 
- VStG, BGBl. Nr. 52/1991. 
 
(6) Gegen Bescheide der Bundeswettbewerbsbehörde nach Abs. 3 bis 5 ist das Rechtsmittel der Beschwerde an 
das Bundesverwaltungsgericht zulässig. 
 
(7) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 129/2013) 
 
(8) Hat die Erteilung von Auskünften oder die Vorlage von Unterlagen zum Zwecke einer Untersuchung gemäß § 
2 Abs. 1 Z 3 zu erfolgen, so hat der Anwendung des Abs. 3 jedenfalls ein Verlangen gemäß Abs. 2 
voranzugehen. 
 
(9) Das Wettbewerbsmonitoring gemäß § 2 Abs. 1 Z 8 wird ausschließlich aufgrund öffentlich verfügbarer Daten 
durchgeführt. 
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415.) Wirtschaftskammergesetz 1998  
BGBl I 103/1998 idF BGBl I 120/2013  
 
§ 9. (1) Die Führung der Bezeichnung Kammer mit einem auf die Wirtschaft oder auf einen Wirtschaftszweig 
hinweisenden Zusatz durch andere Rechtsträger ist nur mit Genehmigung des Bundesministers für Wirtschaft, 
Familie und Jugend zulässig. 
 
(2) Die Genehmigung gemäß Abs. 1 darf nur erteilt werden, wenn der Genehmigungswerber eine Tätigkeit von 
größerer wirtschaftlicher Bedeutung erwarten läßt und Verwechslungen mit den nach diesem Bundesgesetz 
errichteten Körperschaften ausgeschlossen werden können. Vor Erteilung der Genehmigung ist die 
Bundeskammer zu hören. 
 
(3) Die unbefugte Führung der Bezeichnung Kammer ist als Verwaltungsübertretung zu verfolgen. Außerdem 
kann von den Kammern ein Anspruch auf Unterlassung geltend gemacht werden. 
 
(4) Die Genehmigung ist zu widerrufen, 
1. bei missbräuchlicher Führung oder 
2. wenn nicht mehr alle Voraussetzungen, die zur Genehmigung geführt haben, gegeben sind. 
 
(5) Gegen Bescheide des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend kann binnen vier Wochen ab 
Zustellung Beschwerde an das Verwaltungsgericht erhoben werden. 
 
§ 50. (1) Die Funktionäre üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich und ohne Bindung an einen Auftrag aus. 
 
(2) Die Funktionäre sind verpflichtet, sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben den Zielsetzungen der Organisationen 
der gewerblichen Wirtschaft entsprechend zu verhalten, an den Sitzungen der Organe teilzunehmen und die 
Verschwiegenheitspflicht gemäß § 69 zu beachten. Einzelorgane sind verpflichtet, für die Einhaltung der 
rechtlichen Vorschriften sowie für die Umsetzung der Beschlüsse der Organe ihrer Wirkungsbereiche Sorge zu 
tragen. 
 
(3) Die den Funktionären bei der Ausübung ihrer Tätigkeit erwachsenden Auslagen sind in der Art und dem 
Ausmaß zu vergüten, wie es das Erweiterte Präsidium der Bundeskammer festzulegen hat. 
 
(4) Aufwandsentschädigungen als pauschalierter Auslagenersatz und Funktionsentschädigungen können nur 
Funktionären mit erheblicher Inanspruchnahme durch die Funktion gewährt werden. Aufwandsentschädigungen 
und Funktionsentschädigungen gebühren zwölfmal pro Jahr. Abfertigungen und Ruhe- oder Versorgungsgenüsse 
dürfen nicht gewährt werden. Die nähere Regelung hat das Erweiterte Präsidium der Bundeskammer unter 
Berücksichtigung des Bezügebegrenzungsgesetzes, BGBl. I Nr. 64/1997, zu treffen. 
 
(5) Alle Mitglieder der Wirtschaftsparlamente sind berechtigt, während der Dauer ihrer Funktion den Titel 
Delegierter zum Wirtschaftsparlament zu führen. Die unbefugte Führung dieses Titels ist als 
Verwaltungsübertretung strafbar. 
 
 
 
416.) Wirtschaftstreuhandberufsgesetz  
BGBl I 58/1999 idF BGBl I 39/2010  
 
§ 116. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, begeht eine mit einer Geldstrafe von 400 Euro bis zu 20.000 Euro zu bestrafende 
Verwaltungsübertretung, wer 

1. ohne Berufsberechtigter oder berechtigter Dienstleister gemäß § 231 Abs. 1 und 2 zu sein, einen 
Wirtschaftstreuhandberuf selbständig ausübt oder eine der in §§ 3 und 5 angeführten Tätigkeiten anbietet, 
ohne die erforderliche Berechtigung zu besitzen, oder 
2. eine Berufsbezeichnung gemäß den §§ 67 oder 84 unberechtigt verwendet oder 
3. der Verpflichtung zur Verschwiegenheit gemäß § 91, ohne davon entbunden zu sein, zuwiderhandelt oder 
4. eine in den §§ 98a bis 98f und in den §§ 98h bis 98j oder eine in der Ausübungsrichtlinie gemäß § 83 
normierte Pflicht betreffend Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung 
verletzt oder 
5. der Verpflichtung zur Führung der Berufsbezeichnung gemäß § 231 Abs. 3 zuwiderhandelt oder 
6. den Informationspflichten gemäß § 231 Abs. 4 nicht oder nicht vollständig nachkommt. 

 
(2) Wer es entgegen der Bestimmung des § 98g unterlässt, die Behörde umgehend zu informieren oder die 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen oder Unterlagen herauszugeben, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand 
einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine mit einer Geldstrafe von 400 
Euro bis zu 30.000 Euro zu bestrafende Verwaltungsübertretung. 
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§ 117. Der Kammer der Wirtschaftstreuhänder ist von den Bezirksverwaltungsbehörden die Anhängigkeit von 
Verwaltungsstrafverfahren gemäß § 116 gegen Berufsberechtigte und Berufsanwärter zur Kenntnis zu bringen, in 
allen anderen Fällen in nicht personenbezogener Form über die Höhe der verhängten Strafen Mitteilung zu 
machen. 
 
§ 144. Im Disziplinarverfahren sind auf die nach den Vorschriften dieses Teiles zu ahndenden Berufsvergehen, 
soweit im 2. Hauptstück nicht anderes bestimmt ist, anzuwenden: 

1. der II. Teil, 2. Abschnitt, und die §§ 19, 32, 33, 38 und 69 bis 72 des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991, BGBl. Nr. 51, und 
2. die §§ 1 bis 8, 14, 19, 21 Abs. 1 erster Satz, 22, 31, 34, 38, 45, 52, 55 und 66 Abs. 1 und sinngemäß § 51a 
des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl. Nr. 52, und 
3. sinngemäß § 44a des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl. Nr. 52, in Verbindung mit den §§ 60 und 61 
des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991, BGBl. Nr. 51. 

  
 
 
417.) Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz  
BGBl 130/1948 idF BGBl I 136/2001  
 
§ 24. (1) Übertretungen der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes werden, insofern sie nicht einer strengeren 
Strafbestimmung unterliegen, als Verwaltungsübertretung von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld bis zu 
2.180 €, im Nichteinbringungsfalle mit Arrest bis zu drei Monaten bestraft, bei erschwerenden Umständen kann 
Arreststrafe an Stelle oder neben der Geldstrafe verhängt werden. 
 
(2) Wer zum Zwecke der Umgehung oder Vereitelung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes unwahre oder 
unvollständige Angaben macht, sonst diese Bestimmungen zu umgehen sucht, insbesondere zu diesem Zwecke 
Leistungen verspricht oder sich versprechen lässt, zu solchem Verhalten anstiftet oder hierbei mitwirkt, ist in 
gleicher Weise strafbar. 
 
(3) Die verhängten Geldstrafen fließen dem Fonds zu. 
 
 
 
418.) Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz  
BGBl 139/1979 idF BGBl I 136/2001  
 
§ 38. (1) Wer den im § 37 Abs. 1 ausgesprochenen Verboten zuwiderhandelt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 7.260 € zu 
bestrafen. 
 
(2) Neben der Strafe kann angeordnet werden, dass das Straferkenntnis innerhalb bestimmter Frist auf Kosten 
des Verpflichteten zu veröffentlichen ist. Die Veröffentlichung umfasst den Spruch des Straferkenntnisses. Wenn 
besondere Umstände dafür sprechen, kann auch die Veröffentlichung der Begründung des Straferkenntnisses, 
allenfalls auch des Tatbestandes angeordnet werden. Die Art der Veröffentlichung ist in dem Straferkenntnis zu 
bestimmen. 
 
 
 
419.) Zahlungsdienstegesetz  
BGBl I 66/2009 idF BGBl I 13/2014  
 
§ 59. (1) Die FMA hat die Einhaltung der §§ 5 bis 22 sowie 23 Abs. 2, 24 und 25 dieses Bundesgesetzes durch 
Zahlungsinstitute gemäß § 3 Z 4 lit. a sowie deren Zweigstellen gemäß § 13, zu überwachen und dabei auf das 
volkswirtschaftliche Interesse an einem funktionsfähigen Finanzmarkt und die Finanzmarktstabilität Bedacht zu 
nehmen. Gleiches gilt in Bezug auf die Einhaltung der §§ 36 und 40 bis 41 BWG durch Zahlungsinstitute aus 
Mitgliedstaaten gemäß § 3 Z 4 lit. b in Österreich im Rahmen der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit und 
in Bezug auf die Einhaltung der §§ 36 und 40 bis 41 BWG durch Zahlungsinstitute gemäß § 3 Z 4 lit. a in 
Österreich. 
 
(2) Weiters ist die FMA zuständig für die Verhängung von Verwaltungsstrafen bei einem Verstoß gegen §§ 26 bis 
33, § 35, § 37 Abs. 4, § 38 und §§ 40 bis 43 dieses Bundesgesetzes, gegen die Verordnung (EG) Nr. 924/2009 
und gegen die Verordnung (EU) Nr. 260/2012, durch Zahlungsdienstleister gemäß § 1 Abs. 3 Z 1 bis 6 sowie 
durch Zweigstellen gemäß § 12 und gegen die Verordnung (EG) Nr. 1781/2006, durch Zahlungsinstitute gemäß § 
3 Z 4 lit. a oder durch Zweigstellen gemäß § 12. 
 
(3) Die FMA und die Österreichische Nationalbank arbeiten zur wirksamen Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben 
nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes eng zusammen. § 79 BWG findet mit der Maßgabe Anwendung, dass die 
dort für den Bereich der Bankenaufsicht geregelten Aufgaben der Österreichischen Nationalbank für die Zwecke 
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dieses Bundesgesetzes für den Bereich der Zahlungsinstitutsaufsicht gelten und an die Stelle des Verweises auf 
§ 73 BWG in Abs. 2 von § 79 BWG § 11 dieses Bundesgesetzes und an die Stelle des Verweises auf § 44 BWG 
in Abs. 2 von § 79 BWG § 25 dieses Bundesgesetzes treten. An die Stelle des Verweises auf § 74 BWG in Abs. 2 
von § 79 BWG tritt § 20 dieses Bundesgesetzes. 
 
(4) Bei der Zusammenarbeit mit anderen Behörden ist § 72 BWG anzuwenden. 
 
(5) Die FMA hat im Internet folgende Informationen zu veröffentlichen und laufend zu aktualisieren: 
1. den Wortlaut der im Bereich der Zahlungsinstitutsaufsicht geltenden Gesetze und Verordnungen; 
2. die Mindeststandards und Rundschreiben der FMA im Bereich der Zahlungsinstitutsaufsicht; 
3. die Ausübung der in der Richtlinie 2007/64/EG eröffneten Wahlrechte. 
 
(6) Die Aufgaben, Rechte und Pflichten der Österreichischen Nationalbank im Bereich der 
Zahlungssystemaufsicht nach § 44a NBG bleiben von den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes unberührt. 
 
(7) Ein Antrag gemäß Art. 4 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 260/2012 auf befristete Ausnahme von den 
Anforderungen gemäß Art. 4 Abs. 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 260/2012 ist bei der FMA zu stellen, 
sofern der Antragsteller seinen Sitz im Inland hat. 
 
(8) Die FMA hat im Verfahren gemäß Art. 4 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 260/2012 eine gutachterliche 
Äußerung der Österreichischen Nationalbank über das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Art. 4 Abs. 4 der 
Verordnung (EU) Nr. 260/2012 einzuholen. 
 
§ 61. (1) Die FMA und die Österreichische Nationalbank sind zur konventionellen und automatisierten Ermittlung 
und Verarbeitung von Daten im Sinne des DSG 2000 ermächtigt, soweit dies in ihrem Aufgabenbereich nach 
diesem Bundesgesetz liegt; das sind: 

1. Konzessionen von Zahlungsinstituten und die für die Erteilung maßgeblichen Umstände; 
2. Leitung, verwaltungsmäßige und buchhalterische Organisation sowie interne Kontrolle und Revision von 
Zahlungsinstituten; 
3. Zweigstellen und die Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs; 
4. Eigenkapital; 
5. Qualifizierte Beteiligungen an Zahlungsinstituten; 
6. Jahresabschluss und Rechnungslegung; 
7. aufsichtsbehördliche Maßnahmen gemäß §§ 63 und 64; 
8. Verwaltungsstrafen gemäß §§ 66 bis 68; 
9. Ermittlungen gemäß § 22b FMABG; 
10. Informationen, die von zuständigen Behörden im Rahmen des Informationsaustausches gemäß §§ 71 bis 
74 erlangt wurden; 
11. Führung des Zahlungsinstitutsregisters; 
12. die Zuordnung von Kosten für die Zahlungsdiensteaufsicht. 

 
(2) Die Weiterleitung von Daten gemäß Abs. 1 durch die FMA ist im Rahmen der Amtshilfe zulässig sowie an 
zuständige Behörden von Mitgliedstaaten, soweit dies für die Erfüllung von Aufgaben, die den Aufgaben der FMA 
und der Österreichischen Nationalbank nach diesem Bundesgesetz entsprechen, erforderlich ist, und soweit die 
weitergeleiteten Daten bei diesen Behörden dem Berufsgeheimnis gemäß Art. 22 der Richtlinie 2007/64/EG 
unterliegen. 
 
(3) Die Weiterleitung von Daten gemäß Abs. 1 durch die FMA ist innerhalb desselben Rahmens, zu denselben 
Zwecken und mit denselben Beschränkungen wie an zuständige Behörden von Mitgliedstaaten gemäß Abs. 2 
auch an Behörden von Drittländern, die den Aufgaben der FMA oder der Österreichischen Nationalbank 
entsprechende Aufgaben wahrzunehmen haben, nur zulässig, soweit die weitergeleitenden Daten bei diesen 
Behörden einem dem Berufsgeheimnis in Art. 22 der Richtlinie 2007/64/EG entsprechenden Berufsgeheimnis 
unterliegen und im Einklang mit Kapitel IV der Richtlinie 95/46/EG zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Personenverkehr, ABl. Nr. L 281 vom 23.11. 1995, S. 31, 
stehen. 
 
§ 66. (1) Wer Zahlungsdienste gemäß § 1 Abs. 2 ohne die erforderliche Berechtigung erbringt, begeht, sofern die 
Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 50.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer vertrauliche Tatsachen entgegen § 19 Abs. 4 offenbart oder verwertet, um sich oder einem anderen einen 
Vermögensvorteil zu verschaffen oder um einem anderen einen Nachteil zuzufügen, ist vom Gericht mit 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. Der Täter ist nur 
mit Ermächtigung des in seinem Interesse an der Geheimhaltung Verletzten zu verfolgen. 
 
(3) Die FMA hat Zahlungsdienstnutzer, die einen Verstoß eines Zahlungsinstitutes gegen § 17 oder eines 
Zahlungsdienstleisters gegen eine Bestimmung des 3. Hauptstückes, gegen eine Bestimmung der Verordnung 
(EG) Nr. 924/2009 oder der Verordnung (EU) Nr. 260/2012 zur Anzeige bringen, auf die Möglichkeit einer 
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Beschwerde bei der außergerichtlichen FIN-NET Schlichtungsstelle unter Angabe von deren Sitz und Adresse zu 
verweisen. 
 
§ 67. (1) Wer es als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Zahlungsinstituts gemäß § 3 Z 4 lit. a oder einer 
Zweigstelle gemäß § 13 

1. gegen eine Beschränkung gemäß § 5 oder gegen eine Verpflichtung gemäß §§ 18 oder 19 Abs. 1 bis 3 
verstößt oder 
2. gegen eine Verpflichtung gemäß §§ 15, 16 oder 20 verstößt oder 
3. entgegen den Art. 5 bis 14 der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 über die Übermittlung von Angaben zum 
Auftraggeber bei Geldtransfers die Sammlung, Aufbewahrung, Überprüfung oder Weiterleitung der 
erforderlichen Angaben unterlässt oder Geldtransfers vornimmt oder entgegennimmt oder 
Aufbewahrungspflichten oder Mitteilungspflichten verletzt, 
4. gegen eine Verpflichtung gemäß § 42 Abs. 1, 2, 3, 4 Z 1, 3, Abs. 5, 6 oder 7 BWG verstößt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hinsichtlich der Z 1 mit Geldstrafe bis zu 100.000 Euro und 
hinsichtlich der Z 2 oder der Z 3 oder der Z 4 mit Geldstrafe bis zu 60.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Zahlungsinstituts gemäß § 3 Z 4 lit. a oder einer Zweigstelle gemäß 
§ 13 die Sicherungspflichten des § 17 verletzt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 
100.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Wer als Abschlussprüfer eines Zahlungsinstituts gemäß § 3 Z 4 lit. a oder einer Zweigstelle gemäß § 13 seine 
Meldepflichten gemäß § 65 Abs. 1, 2 oder 3 verletzt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe 
bis zu 100.000 Euro zu bestrafen. 
 
(4) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Zahlungsinstituts gemäß § 3 Z 4 lit. a oder einer Zweigstelle gemäß 
§ 13 unterlässt, der FMA entgegen § 25 Abs. 3 den Jahresabschluss rechtzeitig vorzulegen, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis 20.000 Euro zu bestrafen. 
 
(5) Eine Verwaltungsübertretung nach den Abs. 1 bis 4 wird nur dann verwirklicht, wenn die Tat nicht den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 
(6) Bei der Ermittlung in Verwaltungsstrafverfahren gemäß § 66 und gemäß den Abs. 1 bis 5 sowie 7, 8, 9, 10 und 
11 kommen der FMA alle Kompetenzen gemäß § 63 Abs. 2 zu. 
 
(7) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Zahlungsinstituts gemäß § 3 Z 4 lit. a 

1. die Pflichten gemäß §§ 21 Abs. 1 und 2, 23 Abs. 2, 24, 27, 29, 30, 35, 37 Abs. 4, 38, 41, 42, 43 dieses 
Bundesgesetzes oder gemäß § 36 BWG verletzt oder 
2. die Pflichten der gemäß §§ 26, 28, 31, 32, 33 dieses Bundesgesetzes verletzt oder 
3. die unverzügliche schriftliche Anzeige von in den §§ 10 Abs. 3, 11, 21 Abs. 3, 22 Abs. 1 genannten 
Sachverhalten an die FMA unterlässt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist in den Fällen nach Z 1 von der FMA mit Geldstrafe bis zu 60.000 Euro 
und in Fällen nach Z 2 oder 3 mit einer Geldstrafe bis zu 10.000 Euro zu bestrafen. 
 
(8) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) einer Zweigstelle gemäß § 12 

1. die Pflichten gemäß §§ 26, 28, 31, 32, 33 dieses Bundesgesetzes verletzt oder 
2. die Pflichten der §§ 27, 29, 30, 35, 37 Abs. 4, 38, 41, 42, 43 dieses Bundesgesetzes oder der § 36 BWG 
verletzt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist in den Fällen nach Z 1 von der FMA mit Geldstrafe bis zu 10.000 Euro 
und in Fällen nach Z 2 mit Geldstrafe bis zu 60.000 Euro zu bestrafen. 
 
(9) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Zahlungsdienstleisters gemäß § 1 Abs. 3 Z 1 und 3 bis 5 

1. die Pflichten gemäß §§ 26, 28, 31, 32, 33 dieses Bundesgesetzes verletzt oder 
2. die Pflichten der §§ 27, 29, 30, 35, 37 Abs. 4, 38, 41, 42, 43 dieses Bundesgesetzes verletzt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist in den Fällen nach Z 1 von der FMA mit Geldstrafe bis zu 10.000 Euro 
und in Fällen nach Z 2 mit Geldstrafe bis zu 60.000 Euro zu bestrafen. 
 
(10) Wer als Treuhänder eines Zahlungsdienstnutzers eines Zahlungsinstitutes seiner Offenlegungsverpflichtung 
gemäß § 40 Abs. 2 BWG nicht nachkommt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit 
der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit 
Geldstrafe bis zu 60.000 Euro zu bestrafen. 
 
(11) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Zahlungsinstitutes gemäß § 3 Z 4 oder einer Zweigstelle gemäß § 
12 die Pflichten gemäß §§ 40, 40a, 40b, 40c, 40d, 41 Abs. 1 bis 4 BWG verletzt, begeht, sofern die Tat nicht den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen oder mit einer Geldstrafe 
bis zu 150.000 Euro zu bestrafen. 
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(12) Bei Verletzung einer Verpflichtung gemäß § 10 Abs. 3, § 11 Abs. 1 Z 1 hinsichtlich Satzungsänderungen, Z 
4, Z 7 und Z 10 sowie § 11 Abs. 2 hinsichtlich § 20 Abs. 3 BWG hat die FMA von der Einleitung und Durchführung 
eines Verwaltungsstrafverfahrens abzusehen, wenn die nicht ordnungsgemäß erstattete Anzeige nachgeholt 
wurde, bevor die FMA oder die Österreichische Nationalbank Kenntnis von dieser Übertretung erlangt hat. 
 
§ 68. (1) Wer als Zahlungsdienstleister entgegen Art. 3 oder Art. 4 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 

1. für grenzüberschreitende Zahlungen innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes in Euro 
Zahlungsdienstnutzern höhere Entgelte verrechnet als für entsprechende Inlandszahlungen in gleicher Höhe 
und in gleicher Währung, oder 
2. einem Zahlungsdienstnutzer für die Bereitstellung von Informationen über seinen IBAN und des BIC ein 
Entgelt verrechnet, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Geldstrafe bis 60.000 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Wer es als Lieferant von Waren oder als Dienstleister, der Zahlungen innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraumes akzeptiert, bei der Rechnungsstellung für Waren oder Dienstleistungen im Europäischen 
Wirtschaftsraum entgegen Art. 4 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 unterlässt, seinen Kunden seine IBAN 
und den BIC seines Zahlungsdienstleisters mitzuteilen, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
FMA mit einer Geldstrafe bis 10.000 Euro zu bestrafen. 
 
(3) Wer es entgegen Art. 4 Abs. 1 oder Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 unterlässt, 

1. auf den Kontoauszügen seines Zahlungsdienstnutzers oder auf einer Anlage dazu den IBAN und den BIC 
bekannt zu geben, oder 
2. einem Zahlungsdienstnutzer auf Anfrage dessen IBAN sowie den BIC mitzuteilen, oder 
3. einen Zahlungsdienstnutzer rechtzeitig vor rechtswirksamer Vereinbarung über zusätzliche Entgelte und 
über deren Höhe zu informieren, die verrechnet werden, weil der Zahlungsdienstnutzer dem 
Zahlungsdienstleister den Auftrag zur Ausführung einer grenzüberschreitenden Zahlung 
a) ohne Angabe des IBAN, oder 
  
b) ohne Angabe des BIC, sofern gemäß der Verordnung (EU) Nr. 260/2012 vorgesehen, für das 
Zahlungskonto in dem anderen Mitgliedstaat erteilt, oder 
4. die nach Z 3 erhobenen Entgelte angemessen und an den anfallenden Kosten ausgerichtet zu gestalten, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Geldstrafe bis 10.000 Euro zu bestrafen. 
 
(4) Wer entgegen Art. 6 oder 7 der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 

1.  für eine grenzüberschreitende Lastschrift innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes in Euro, die vor 
dem 1. November 2012 ausgeführt wurde, bei Fehlen einer bilateralen Vereinbarung zwischen dem 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers und dem Zahlungsdienstleister des Zahlers dem 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers ein höheres multilaterales Interbankentgelt als 0,088 Euro 
verrechnet, oder 
2. für eine Inlandslastschrift, die vor dem 1. Februar 2017 ausgeführt wird und für die keine bilaterale 
Vereinbarung zwischen dem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers und dem Zahlungsdienstleister 
des Zahlers besteht, 
a) ein höheres als das zwischen dem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers und dem 
Zahlungsdienstleister des Zahlers für vor dem 1. November 2009 ausgeführte Inlandslastschriften 
angewandte multilaterale Interbankenentgelt oder sonst vereinbarte Entgelt verrechnet oder eine Kürzung 
desselben nicht weitergibt, oder 
b) trotz der Abschaffung eines multilateralen Interbankenentgeltes oder sonst vereinbarten Entgeltes ein 
solches verrechnet, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Geldstrafe bis 60.000 Euro zu bestrafen. 
  
§ 68a. (1) Wer gegen die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 260/2012 verstößt, indem er 

1. entgegen Art. 3 als Zahlungsdienstleister nicht erreichbar ist, oder 
2. entgegen Art. 4 Abs. 2 erster Satz nicht sicherstellt, dass die technische Interoperabilität von 
Zahlungssystemen gewährleistet wird, oder 
3. entgegen Art. 4 Abs. 2 zweiter Satz eine Geschäftsregel beschließt, welche die Interoperabilität beschränkt, 
oder 
4. entgegen Art. 4 Abs. 3 die Abwicklung einer Überweisung oder einer Lastschrift durch ein technisches 
Hindernis behindert, oder 
5. entgegen Art. 5 Abs. 1, 2, 4 oder 7 eine Überweisung ausführt, oder 
6. entgegen Art. 5 Abs. 1, 3, 5 oder 6 eine Lastschrift ausführt, oder 
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7. entgegen Art. 5 Abs. 8 für einen dort genannten Auslesevorgang ein Entgelt erhebt, oder 
8. entgegen Art. 8 für Lastschriften ein multilaterales Interbankenentgelt pro Lastschrift oder eine andere 
vereinbarte Vergütung mit vergleichbarem Ziel oder vergleichbarer Wirkung erhebt, oder 
9. entgegen Art. 9 Abs. 1 als Zahler vorgibt, in welchem Mitgliedstaat das Zahlungskonto des 
Zahlungsempfängers zu führen ist, oder 
10. entgegen Art. 9 Abs. 2 als Zahlungsempfänger vorgibt, in welchem Mitgliedstaat das Zahlungskonto des 
Zahlers zu führen ist, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Geldstrafe bis zu 10.000 Euro zu bestrafen. Ein erzielter 
Vermögensvorteil ist von der FMA als verfallen zu erklären. 
 
(2) Die Verwaltungsstrafbestimmungen gemäß Abs. 1 sind auf Verbraucher nicht anzuwenden. 
 
§ 69. (1) Für die Verhängung von Verwaltungsstrafen gemäß §§ 66 bis 68a ist in erster Instanz die FMA 
zuständig. 
 
(2) Bei Verwaltungsübertretungen gemäß §§ 66 bis 68a gilt anstelle der Verjährungsfrist des § 31 Abs. 1 VStG 
eine Verjährungsfrist von 18 Monaten. 
 
§ 75a. (1) Bis zum 1. Februar 2016 werden die Anforderungen des Art. 6 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 
260/2012 ausgesetzt und Verwaltungsstrafen gemäß § 68a Abs. 1 Z 5 und 6 sind nicht zu verhängen, wenn der 
kumulative Marktanteil von Überweisungen und Lastschriften unter 10 vH der Gesamtzahl der Überweisungen 
und Lastschriften liegt (Nischenprodukt). Der Marktanteil ist anhand der von der EZB jährlich veröffentlichten 
offiziellen Zahlungsstatistiken zu ermitteln. 
 
(2) Bis zum 1. Februar 2016 werden die Anforderungen des Art. 6 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 
260/2012 ausgesetzt und Verwaltungsstrafen gemäß § 68a Abs. 1 Z 5 und 6 sind nicht zu verhängen, wenn eine 
Zahlung an einer Verkaufsstelle mit Hilfe einer Zahlungskarte generiert wird und zu einer Lastschrift auf ein oder 
von einem durch BBAN oder IBAN identifiziertes Zahlungskonto führt (Elektronisches Lastschriftverfahren). 
 
 
 
420.) Zahnärztegesetz  
BGBl I 126/2005 idF BGBl I 38/2012  
 
§ 12. (1) Personen, die den zahnärztlichen Beruf in Österreich auszuüben beabsichtigen und die Erfordernisse 
gemäß § 6 Abs. 1 Z 1 bis 5 erfüllen, haben sich vor Aufnahme ihrer zahnärztlichen Tätigkeit bei der 
Österreichischen Zahnärztekammer im Wege der örtlich zuständigen Landeszahnärztekammer mittels eines von 
der Österreichischen Zahnärztekammer hierfür aufzulegenden Formblatts und unter eigenhändiger 
Unterschriftsleistung oder mittels elektronischer Signatur anzumelden und die erforderlichen Personal- und 
Ausbildungsnachweise vorzulegen. 
 
(2) Personen gemäß Abs. 1, die die Ausübung des zahnärztlichen Berufs im Rahmen eines Dienstverhältnisses 
anstreben und unter die Bestimmungen des Ausländerbeschäftigungsgesetzes, BGBl. Nr. 218/1975, fallen, 
haben bei der Anmeldung gemäß Abs. 1 zusätzlich die Erfüllung der ausländerbeschäftigungsrechtlichen 
Voraussetzungen für eine Beschäftigung in Österreich nachzuweisen. 
 
(3) Zum Nachweis der Vertrauenswürdigkeit (§ 6 Abs. 1 Z 2) sind 

1. eine Strafregisterbescheinigung oder ein vergleichbarer Nachweis des Heimat- oder Herkunftsstaats und 
2. sofern dies die Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Heimat- oder Herkunftsstaats vorsehen, eine 
Disziplinarstrafregisterbescheinigung oder ein vergleichbarer Nachweis 

vorzulegen, die zum Zeitpunkt der Anmeldung zur Eintragung nicht älter als drei Monate sein dürfen. 
 
(4) Zum Nachweis der gesundheitlichen Eignung (§ 6 Abs. 1 Z 3) ist ein ärztliches Zeugnis vorzulegen, das zum 
Zeitpunkt der Anmeldung zur Eintragung nicht älter als drei Monate sein darf. 
 
(5) Hat die Österreichische Zahnärztekammer von einem Sachverhalt Kenntnis, der außerhalb des 
Bundesgebiets eingetreten ist und geeignet sein könnte, Zweifel im Hinblick auf die Vertrauenswürdigkeit des 
Eintragungswerbers zu begründen, so kann sie die zuständige Stelle dieses Staats davon unterrichten und sie 
ersuchen, den Sachverhalt zu prüfen und ihr innerhalb von drei Monaten mitzuteilen, ob wegen dieses 
Sachverhalts gegen die betreffende Person in diesem Staat ermittelt wird, ein disziplinarrechtliches, 
verwaltungsstrafrechtliches oder strafrechtliches Verfahren anhängig ist oder eine disziplinarrechtliche, 
verwaltungsstrafrechtliche oder strafrechtliche Maßnahme verhängt wurde. 
 
(6) Die Nachweise gemäß Abs. 1, 3 und 4 sind, sofern sie nicht in deutscher Sprache ausgestellt sind, auch in 
beglaubigter Übersetzung vorzulegen. 
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(7) Erfüllt die betreffende Person die Erfordernisse gemäß Abs. 1 und 2, so hat die Österreichische 
Zahnärztekammer sie in die Zahnärzteliste einzutragen. Die zahnärztliche Tätigkeit darf erst nach Erhalt der 
Bestätigung über die Eintragung in die Zahnärzteliste aufgenommen werden. 
 
(8) Die Österreichische Zahnärztekammer hat innerhalb eines Monats den Empfang der Unterlagen zu bestätigen 
und mitzuteilen, welche Unterlagen fehlen, und die Anmeldung ohne unnötigen Aufschub, 

1. in Fällen, in denen auf Grund der Richtlinie 2005/36/EG keine automatische Anerkennung vorgesehen ist (§ 
9 Abs. 1 Z 4 und 5) spätestens innerhalb von vier Monaten, 
2. in allen anderen Fällen spätestens innerhalb von drei Monaten 

nach vollständiger Vorlage der Unterlagen zu erledigen. Diese Frist wird im Falle eines Ersuchens gemäß Abs. 5 
bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, in dem die Auskünfte der ersuchten ausländischen Stelle einlangen. In diesem 
Fall hat die Österreichische Zahnärztekammer das Verfahren unverzüglich nach Einlangen der Auskünfte oder, 
sofern die Auskünfte nicht innerhalb von drei Monaten nach Übermittlung des Ersuchens gemäß Abs. 5 
einlangen, unverzüglich nach Ablauf der drei Monate fortzusetzen. 
 
(9) Die Österreichische Zahnärztekammer hat jede Eintragung in die Zahnärzteliste ohne Verzug im Wege der 
jeweiligen Landeszahnärztekammer dem nach dem gewählten Berufssitz, Dienstort oder Wohnsitz zuständigen 
Landeshauptmann mitzuteilen. 
 
§ 46. (1) Der Landeshauptmann hat Angehörigen des zahnärztlichen Berufs, gegen die 

1. ein Verfahren über die Bestellung eines Sachwalters nach § 273 allgemeines bürgerliches Gesetzbuch 
(ABGB), JGS Nr. 946/1811, eingeleitet und nach § 238 Außerstreitgesetz, RGBl. Nr. 208/1854, fortgesetzt 
oder 
2. ein Strafverfahren wegen grober Verfehlungen bei Ausübung des zahnärztlichen Berufs, die mit 
gerichtlicher Strafe oder Verwaltungsstrafe bedroht sind, eingeleitet 

worden ist, die Ausübung des zahnärztlichen Berufs bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens gemäß Z 
1 oder 2 zu untersagen, sofern es das öffentliche Wohl erfordert und Gefahr in Verzug ist. 
 
(2) Der Landeshauptmann hat Angehörigen des zahnärztlichen Berufs, die 

1. wegen einer psychischen Krankheit oder Störung oder 
2. wegen gewohnheitsmäßigen Missbrauchs von Alkohol oder von Suchtmitteln 

zur Ausübung des zahnärztlichen Berufs nicht fähig sind, bei Gefahr in Verzug die Ausübung des zahnärztlichen 
Berufs bis zur Höchstdauer von sechs Wochen zu untersagen. Die Untersagung kann um bis zu weitere sechs 
Wochen, längstens bis zum Abschluss des Verfahrens betreffend die Entziehung der Berufsberechtigung (§ 45), 
verlängert werden. 
 
(3) Über eine Untersagung gemäß Abs. 2 hat der Landeshauptmann unverzüglich 

1. das nach § 109 Jurisdiktionsnorm, RGBl. Nr. 111/1895, zuständige Bezirksgericht wegen allfälliger 
Einleitung eines Verfahrens über die Bestellung eines/einer Sachwalters/Sachwalterin nach § 273 ABGB bzw. 
2. die Staatsanwaltschaft beim zuständigen Landesgericht wegen allfälliger Einleitung eines Strafverfahrens 

in Kenntnis zu setzen. 
  
(4) Die Gerichte sind verpflichtet, dem Landeshauptmann sowie der Österreichischen Zahnärztekammer 

1. die Einleitung, Fortsetzung und den Ausgang von Verfahren über die Bestellung eines/einer 
Sachwalters/Sachwalterin sowie 
2. die Beendigung eines Hauptverfahrens nach der Strafprozessordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 631, 

unverzüglich bekanntzugeben, soweit Angehörige des zahnärztlichen Berufs hievon betroffen sind. Gleiches gilt 
für die Staatsanwaltschaften in Bezug auf die Einleitung und Beendigung eines Ermittlungsverfahrens gegen 
einen/eine Angehörigen/Angehörige des zahnärztlichen Berufs als Beschuldigten/Beschuldigte (§ 48 Abs. 1 Z 1 
StPO). 
 
(5) Vor einer Untersagung gemäß Abs. 1 oder 2 ist die Österreichische Zahnärztekammer und bei Angehörigen 
des zahnärztlichen Berufs, die ihren Beruf im Rahmen eines Dienstverhältnisses ausüben, auch die vorgesetzte 
Dienststelle zu hören. Die Untersagung ist der Österreichischen Zahnärztekammer sowie dem/der 
Dienstgeber/Dienstgeberin in jedem Falle mitzuteilen. 
 
(6) Gegen eine Untersagung gemäß Abs. 1 oder 2 steht dem/der Betroffenen sowie der Österreichischen 
Zahnärztekammer die Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Landes offen. Die Beschwerde hat keine 
aufschiebende Wirkung. 
 
§ 89. (1) Wer 

1. den zahnärztlichen Beruf oder Dentistenberuf bzw. 
2. eine in den §§ 4 oder 58 umschriebene Tätigkeit 

ausübt, ohne hierzu nach diesem Bundesgesetz oder nach anderen gesetzlichen Vorschriften berechtigt zu sein, 
begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 4.000 Euro zu bestrafen. 
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(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer jemanden, der hierzu durch dieses Bundesgesetz oder eine andere gesetzliche 
Vorschrift nicht berechtigt ist, zu einer in den §§ 4 oder 58 umschrieben Tätigkeiten heranzieht. 
 
(3) Sofern 

1. aus der Tat gemäß Abs. 1 oder 2 eine schwerwiegende Gefahr für Leib, Leben oder Gesundheit einer 
Person entstanden ist oder 
2. der/die Täter/Täterin bereits zweimal wegen unbefugter zahnärztlicher Tätigkeit bestraft worden ist, 

ist der/die Täter/Täterin mit einer Geldstrafe bis zu 25.000 Euro zu bestrafen. 
 
(4) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 4.000 Euro zu bestrafen, wer 

1. eine Tätigkeit der Zahnärztlichen Assistenz oder Prophylaxeassistenz gemäß §§ 73 oder 84 Abs. 1 ausübt, 
ohne hierzu durch dieses Bundesgesetz oder eine andere gesetzliche Vorschrift berechtigt zu sein, oder 
2. jemanden, der hierzu durch dieses Bundesgesetz oder eine andere gesetzliche Vorschrift nicht berechtigt 
ist, zu einer Tätigkeit der Zahnärztlichen Assistenz oder Prophylaxeassistenz heranzieht. 

 
(5) Wer 

1. eine Tätigkeit unter einer der in diesem Bundesgesetz festgelegten Berufsbezeichnungen (§§ 5, 54, 59, 80 
und 84 Abs. 3) ausübt, ohne hierzu berechtigt zu sein, 
2. den in § 5 Abs. 5, § 12 Abs. 1 und 7 zweiter Satz, § 14 Abs. 1, § 16, § 17 Abs. 1, § 18 Abs. 1, 2, 3 und 5, § 
19, § 20, § 21 Abs. 1, § 22 Abs. 1, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27 Abs. 2 bis 4, § 28 Abs. 2, § 29, § 30, § 31 Abs. 
2, 2a und 3 erster Satz, § 33, § 34 Abs. 2, § 35 Abs. 1 bis 4, § 36 Abs. 1, § 37, § 38, § 39, § 43 Abs. 1, § 44 
Abs. 1, § 49 Abs. 1, § 50a Abs. 2, § 50e Abs. 1 bis 4, § 54 Abs. 2 und 3, § 59 Abs. 2, § 62, § 74, § 75, § 80 
Abs. 3, § 82 Abs. 2 und § 85 Abs. 3 enthaltenen Anordnungen oder Verboten oder 
3. den in den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen enthaltenen Anordnungen oder 
Verboten 

zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 4.000 Euro zu 
bestrafen. 
 
(6) Auch der Versuch gemäß Abs. 1 bis 5 ist strafbar. 
 
 
 
421.) Zahnärztekammergesetz  
BGBl I 154/2005 idF BGBl I 38/2012  
 
§ 7. (1) Die Österreichische Zahnärztekammer und die Landeszahnärztekammern sind gegenüber den Organen 
des Bundes, der Länder und der Gemeinden im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereichs zur Hilfeleistung 
verpflichtet. 
 
(2) Die Behörden, gesetzlichen beruflichen Vertretungen sowie die Träger der Sozialversicherung haben 
innerhalb ihres Wirkungsbereichs der Österreichischen Zahnärztekammer und den Landeszahnärztekammern auf 
Verlangen die zur Erfüllung ihrer Obliegenheiten erforderlichen Auskünfte zu erteilen und sie in ihrer Wirksamkeit 
zu unterstützen. 
 
(3) Die Österreichische Zahnärztekammer und die Landeszahnärztekammern haben innerhalb ihres 
Wirkungsbereichs den Behörden, gesetzlichen beruflichen Vertretungen, den Trägern der Sozialversicherung, 
den gesetzlich eingerichteten Patientenanwaltschaften sowie der Volksanwaltschaft auf Verlangen die zur 
Erfüllung derer Obliegenheiten erforderlichen Auskünfte zu erteilen und sie in ihrer Wirksamkeit zu unterstützen. 
 
(4) Die Österreichische Zahnärztekammer und die Landeszahnärztekammern haben innerhalb ihres 
Wirkungsbereichs den zuständigen Behörden der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Vertragsstaaten) und der Schweizerischen Eidgenossenschaft die zur 
Anwendung 

1. der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl. Nr. L 255 vom 30.09.2005 
S. 22, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1137/2008 zur Anpassung einiger Rechtsakte, für die 
das Verfahren des Artikel 251 des Vertrags gilt, an den Beschluss 1999/468/EG des Rates in Bezug auf das 
Regelungsverfahren mit Kontrolle, ABl. Nr. L 311 vom 21.11.2008 S. 1, sowie 
2. der Richtlinie 2011/24/EU über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung, ABl. Nr. L 88 vom 4.4.2011 S. 45, 

erforderlichen Auskünfte gemäß Abs. 5, insbesondere im Wege des Binnenmarktinformationssystems (IMI), zu 
erteilen. 
 
(5) Die Auskunftspflicht gemäß Abs. 4 umfasst Informationen betreffend Angehörige des zahnärztlichen Berufs, 

1. die in Österreich in die Zahnärzteliste eingetragen sind oder waren, insbesondere über das Vorliegen von 
disziplinarrechtlichen, strafrechtlichen oder verwaltungsstrafrechtlichen Maßnahmen oder sonstige 
schwerwiegende, genau bestimmte Sachverhalte, die sich auf die Ausübung des zahnärztlichen Berufs 
auswirken könnten, und 
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2. die in Österreich den zahnärztlichen Beruf ausüben und in einem anderen EWR-Vertragsstaat oder der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft vorübergehend zahnärztliche Dienstleistungen erbringen wollen, über 
die Rechtmäßigkeit der Ausübung des zahnärztlichen Berufs des/der Berufsangehörigen in Österreich sowie 
über die Tatsache, dass keine berufsbezogenen disziplinarrechtlichen oder strafrechtlichen Sanktionen 
vorliegen. 

 
§ 9. (1) Die Staatsanwaltschaften sind verpflichtet, die Österreichische Zahnärztekammer 

1. von der Einleitung und Beendigung eines Ermittlungsverfahrens gegen sowie 
2. von der Verhängung und Aufhebung der Untersuchungshaft über 

ein Kammermitglied zu verständigen. Die Österreichische Zahnärztekammer ist zur umgehenden Weiterleitung 
an den/die Disziplinaranwalt/Disziplinaranwältin verpflichtet. 
 
(2) Die Gerichte sind verpflichtet, die Österreichische Zahnärztekammer 

1. von der Beendigung eines Hauptverfahrens nach der Strafprozessordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 631, 
gegen sowie 
2. von der Einleitung, Fortsetzung und dem Ausgang von Verfahren über die Bestellung einer/eines 
Sachwalterin/Sachwalters für 

ein Kammermitglied zu verständigen und ihr eine Ausfertigung des rechtskräftigen Urteils bzw. Beschlusses zu 
übersenden. Die Österreichische Zahnärztekammer ist zur umgehenden Weiterleitung des rechtskräftigen Urteils 
an den/die Disziplinaranwalt/Disziplinaranwältin verpflichtet. 
 
(3) Die Verwaltungsbehörden sind, soweit es sich um im Zusammenhang mit der zahnärztlichen Berufsausübung 
stehende Verwaltungsübertretungen handelt, verpflichtet, die Österreichische Zahnärztekammer von der 
Einleitung und Beendigung eines Verwaltungsstrafverfahrens gegen ein Kammermitglied zu verständigen und ihr 
eine Ausfertigung des rechtskräftigen Straferkenntnisses zu übersenden. Die Österreichische Zahnärztekammer 
ist zur umgehenden Weiterleitung an den/die Disziplinaranwalt/Disziplinaranwältin verpflichtet. 
 
§ 38. (1) Der Bundesausschuss ordnet vor Ablauf der Funktionsperiode der Organe der Österreichischen 
Zahnärztekammer und der Landeszahnärztekammern in allen Bundesländern einen einheitlichen Wahltermin für 
die Wahl der Delegierten an. 
 
(2) Wahlberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt der Anordnung der Wahl Mitglied der Österreichischen 
Zahnärztekammer sind. Wählbar sind alle wahlberechtigten Kammermitglieder. 
 
(3) Wahlvorschläge sind schriftlich einzubringen. Sie dürfen nicht mehr als doppelt so viele wahlwerbende 
Personen enthalten, als Delegierte wählbar sind. 
 
(4) Die Stimmabgabe erfolgt mittels eines amtlichen Stimmzettels in einem amtlichen Wahlkuvert. Eine Stimme ist 
jedenfalls ungültig, wenn 

1. bei der Stimmabgabe ein anderer Stimmzettel als der amtlich aufgelegte verwendet wird oder 
2. aus der Kennzeichnung des amtlichen Stimmzettels der Wille des/der Wählers/Wählerin nicht eindeutig 
erkennbar ist. 

 
(5) Die Gültigkeit der Wahl kann innerhalb von einer Woche nach Kundmachung des Wahlergebnisses von jeder 
Wählergruppe wegen behaupteter Rechtswidrigkeit beim/bei der Bundesminister/Bundesministerin für 
Gesundheit und Frauen angefochten werden. Der Anfechtung ist stattzugeben, wenn Bestimmungen des 
Wahlverfahrens verletzt wurden und hierdurch das Wahlergebnis beeinflusst werden könnte. 
 
(6) Gibt der/die Bundesminister/Bundesministerin für Gesundheit und Frauen der Anfechtung statt, so hat die 
Neuausschreibung der Wahl innerhalb von drei Monaten zu erfolgen, wobei der Wahltermin so festzulegen ist, 
dass die für eine ordnungsgemäße Durchführung der Wahl notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen rechtzeitig 
abgeschlossen werden können, es sei denn, dass der Verfassungsgerichtshof in einem Verfahren gemäß Artikel 
141 B-VG der Anfechtung aufschiebende Wirkung zuerkannt hat. 
 
(7) Der/Die Bundesminister/Bundesministerin für Gesundheit und Frauen hat nach Anhörung der 
Österreichischen Zahnärztekammer nähere Bestimmungen über das Wahlverfahren für die Wahlen in den 
Landesausschuss, insbesondere über 

1. die Anordnung und Ausschreibung der Wahlen, 
2. die Erfassung und Verzeichnung der Wahlberechtigten, 
3. die Wahlbehörde, 
4. die Wahlvorschläge, 
5. die Stimmabgabe, 
6. das Abstimmungs- und Ermittlungsverfahren, 
7. die Einberufung der gewählten Delegierten und 
8. allenfalls erforderliche Nachwahlen und Nachbesetzungen, 

einschließlich allfälliger Verwaltungsstrafbestimmungen durch Verordnung festzulegen. 
  
§ 55. (1) Kammermitglieder machen sich eines Disziplinarvergehens schuldig, wenn sie im Inland oder im 
Ausland 
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1. das Ansehen der in Österreich tätigen Zahnärzteschaft durch ihr Verhalten dieser, den 
Patienten/Patientinnen oder den Kollegen/Kolleginnen gegenüber beeinträchtigen oder 
2. die Berufspflichten verletzen, zu deren Einhaltung sie sich anlässlich der Promotion zum/zur 
Doctor/Doctorin medicinae dentalis oder zum/zur Doctor/Doctorin medicinae universae verpflichtet haben oder 
nach diesem Bundesgesetz oder nach anderen Vorschriften verpflichtet sind. 

 
(2) Ein Disziplinarvergehen gemäß Abs. 1 liegt jedenfalls vor, wenn das Kammermitglied 

1. den zahnärztlichen Beruf ausübt, obwohl über ihn rechtskräftig die Disziplinarstrafe der befristeten 
Untersagung der Berufsausübung (§ 59) verhängt worden ist, oder 
2. eine oder mehrere strafbare Handlungen vorsätzlich begangen hat und deswegen von einem in- oder 
ausländischen Gericht zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten oder zu einer Geldstrafe von 
zumindest 360 Tagessätzen verurteilt worden ist. 

Werden in einem oder mehreren Urteilen gemäß Z 2 Freiheitsstrafen und Geldstrafen (nebeneinander) verhängt, 
ist die Summe der Freiheitsstrafen und der für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafen verhängten 
Freiheitsstrafen maßgeblich, wird in einem oder mehreren Urteilen ausschließlich auf Geldstrafen erkannt, sind 
diese zusammenzuzählen. 
 
(3) Angehörige des zahnärztlichen Berufs, die im Inland 

1. gemäß § 30 ZÄG zahnärztliche Tätigkeiten ausüben oder 
2. gemäß § 31 ZÄG vorübergehend zahnärztliche Dienstleistungen erbringen, 

unterliegen den disziplinarrechtlichen Vorschriften hinsichtlich der im Inland begangenen Disziplinarvergehen. 
 
(4) Auf Kammermitglieder, die ihren Beruf im Rahmen eines Dienstverhältnisses bei einer Gebietskörperschaft 
oder einer anderen Körperschaft öffentlichen Rechts mit eigenem Disziplinarrecht ausüben, sind die 
disziplinarrechtlichen Vorschriften dieses Bundesgesetzes hinsichtlich ihrer dienstlichen Tätigkeit und der damit 
verbundenen Berufspflichten nicht anzuwenden. Wird das Dienstverhältnis zur Körperschaft öffentlichen Rechts 
allerdings vor rechtskräftigem Abschluss eines dort anhängigen Disziplinarverfahrens beendet, so finden auf 
Disziplinarvergehen nach diesem Bundesgesetz die disziplinarrechtlichen Vorschriften dieses Bundesgesetzes 
Anwendung. Die Beendigung des Disziplinarverfahrens wegen Ausscheidens des Kammermitglieds aus dem 
Dienstverhältnis ist von der Körperschaft öffentlichen Rechts der Österreichischen Zahnärztekammer 
unverzüglich bekanntzugeben. 
 
(5) Die disziplinäre Verfolgung wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass der dem angelasteten 
Disziplinarvergehen zugrunde liegende Sachverhalt einen gerichtlichen Straftatbestand oder einen 
Verwaltungsstraftatbestand bildet. 
 
(6) Die disziplinäre Verfolgung ist jedoch ausgeschlossen, soweit das Kammermitglied bereits von einem anderen 
für ihn zuständigen Träger der Disziplinargewalt hinsichtlich derselben Tat disziplinär bestraft worden ist. Bis zur 
Erledigung eines vor diesem anhängig gemachten Verfahrens ist das Verfahren vor dem Disziplinarrat oder 
Disziplinarsenat zu unterbrechen. 
 
(7) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, genügt für die Strafbarkeit fahrlässiges Verhalten 
(§ 6 Strafgesetzbuch – StGB, BGBl. Nr. 60/1974). 
 
(8) Ein Disziplinarvergehen ist vom Disziplinarrat nicht zu verfolgen, wenn die Schuld des Kammermitglieds 
gering ist und sein Verhalten keine oder nur unbedeutende Folgen nach sich gezogen hat. 
 
§ 56. (1) Durch Verjährung wird die Verfolgung eines Kammermitglieds ausgeschlossen, wenn 

1. innerhalb eines Jahres ab Kenntnis des Disziplinaranwalts von dem einem Disziplinarvergehen zugrunde 
liegenden Sachverhalt oder von allfälligen Wiederaufnahmsgründen keine Verfolgungshandlung gesetzt oder 
2. innerhalb von fünf Jahren nach der Beendigung eines disziplinären Verhaltens kein Einleitungsbeschluss 
gefasst oder ein rechtskräftig beendetes Disziplinarverfahren nicht zu seinem Nachteil wiederaufgenommen 
worden ist. 

 
(2) Der Lauf der im Abs. 1 genannten Fristen wird gehemmt, wenn 

1. wegen des dem Disziplinarvergehen zugrunde liegenden Sachverhalts ein Verfahren nach der StPO oder 
ein Verwaltungsstrafverfahren oder ein Verfahren vor einem anderen Träger der Disziplinargewalt oder vor 
dem Verfassungs- oder Verwaltungsgerichtshof anhängig ist, für die Dauer dieses Verfahrens, 
2. die Berechtigung des Kammermitglieds zur zahnärztlichen Berufsausübung während des Laufs der 
Verjährungsfrist entzogen wird oder das Kammermitglied die Berufsausübung beendet, bis zu seiner 
allfälligen Wiedereintragung in die Zahnärzteliste. 

 
(3) Bildet ein Disziplinarvergehen zugleich eine gerichtlich strafbare Handlung und ist die strafrechtliche 
Verjährungsfrist länger als die im Abs. 1 Z 2 angeführte Frist, so tritt an deren Stelle die strafrechtliche 
Verjährungsfrist. 
 
(4) Begeht ein Kammermitglied innerhalb der Verjährungsfrist erneut ein gleichartiges Disziplinarvergehen, so tritt 
Verjährung nach Abs. 1 nicht ein, bevor auch für dieses Disziplinarvergehen die Verjährungsfrist abgelaufen ist. 
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§ 110. (1) Wer der Verschwiegenheitspflicht gemäß §§ 4 und 103 zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht 
den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 2.500 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Auch der Versuch ist strafbar. 
 
 
 
422.) Zentrale Gegenparteien-Eigentümerkontrollverordnung - Verordnung  
BGBl II 247/2013  
 
§ 4. (1) Der Anzeigepflichtige hat bei der Anzeige anzugeben, 

1. ob gegen ihn ein gerichtliches Strafverfahren geführt wird oder ob zu einem früheren Zeitpunkt ein 
Strafverfahren wegen eines Verbrechens oder Vergehens geführt worden ist; dies ist durch geeignete 
Nachweise zu belegen; 
2. ob gegen ihn im Zusammenhang mit einer unternehmerischen Tätigkeit ein Verwaltungsstrafverfahren oder 
ein vergleichbares Verfahren nach einer anderen Rechtsordnung geführt wird oder mit einer Strafe oder 
Ermahnung in den letzten zehn Jahren abgeschlossen worden ist; 
3. ob er als Schuldner in ein Konkursverfahren, Ausgleichsverfahren oder ein vergleichbares Verfahren 
verwickelt ist oder war; 
4. ob eine Aufsichtsbehörde, deren Aufsicht er untersteht oder unterstand, eine andere Behörde oder ein 
anderes Gericht gegen ihn in den letzten zehn Jahren eine Untersuchung eingeleitet oder eine Maßnahme 
ergriffen hat und ob und wie ein solches Verfahren abgeschlossen wurde; 
5. ob ihm eine Eintragung, Genehmigung, Bewilligung, Mitgliedschaft oder Berechtigung zur Ausübung eines 
Gewerbes oder einer sonstigen beruflichen Tätigkeit in den letzten zehn Jahren durch eine Behörde oder ein 
Gericht nicht erteilt, entzogen, untersagt oder aufgehoben worden ist oder ein entsprechendes Verfahren 
geführt wird. 

 
(2) Nach Abs. 1 Z 1 nicht anzugeben sind Strafverfahren, die aus rechtlichen Gründen oder mangels 
hinreichenden Tatverdachts eingestellt oder mit einem Freispruch beendet worden sind. Nicht anzugeben sind 
weiters Strafverfahren, die durch Rücktritt von der Verfolgung beendet wurden, wenn nach dem Rücktritt von der 
Verfolgung fünf Jahre vergangen sind, sowie Verurteilungen, die getilgt wurden. 
 
(3) Der Anzeigepflichtige hat ferner zu erklären, ob seine Zuverlässigkeit oder die Zuverlässigkeit einer Person 
nach § 3 Abs. 2 Z 3 oder 5 als Erwerber einer qualifizierten Beteiligung an einem Kreditinstitut, 
Versicherungsunternehmen, an einer Wertpapierfirma, an einem Wertpapierdienstleistungsunternehmen, an 
einem Zahlungsinstitut oder an einem E-Geld-Institut durch eine für deren Aufsicht zuständige Aufsichtsbehörde 
nach dem jeweils einschlägigen Aufsichtsrecht geprüft worden ist. Er hat weiterhin zu erklären, ob eine 
vergleichbare Prüfung durch eine andere Behörde erfolgt ist. Amtliche Dokumente sind der Anzeige beizufügen. 
Liegen dem Anzeigepflichtigen solche Dokumente nicht vor, hat er dies zu begründen. 
 
(4) Die nach Abs. 1 erforderlichen Angaben sind vom Anzeigepflichtigen auch hinsichtlich von ihm geleiteter 
Unternehmen und jeder Person nach § 3 Abs. 1 Z 3 und 5 zu machen. 
 
 
 
423.) Zentrale Gegenparteien-Vollzugsgesetz  
BGBl I 97/2012  
 
§ 6. (1) Wer als Verantwortlicher (§ 9 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – VStG, BGBl. Nr. 52/1991) einer 
zentralen Gegenpartei, einer finanziellen Gegenpartei oder einer nichtfinanziellen Gegenpartei gegen 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 verstößt oder wer 
Clearingdienstleistungen ohne die erforderliche Zulassung nach Art. 14 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 
erbringt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Geldstrafe von bis zu 150.000 Euro 
zu bestrafen. 
 
(2) Zur Verfolgung der in Abs. 1 genannten Übertretungen kann die FMA unbeschadet der Anwendung des § 3 
Abs. 1 die in § 22b FMABG angeführten Befugnisse ausüben. 
 
(3) Die FMA hat regelmäßig Berichte über die Bewertung der Wirksamkeit der Strafbestimmungen dieses 
Gesetzes zu veröffentlichen. Dabei hat die Verwendung personenbezogener Daten gemäß § 4 Z 1 des 
Datenschutzgesetzes (DSG 2000), BGBl. I Nr. 165/1999, zu unterbleiben. 
 
 
 
424.) Zivildienstgesetz 1986  
BGBl 679/1986 idF BGBl I 161/2013  
 
§ 39. (1) Der Rechtsträger der Einrichtung ist - unbeschadet der Bestimmungen des § 65 - verpflichtet, 
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1. unverzüglich die Zivildienstserviceagentur zu verständigen, wenn der Zivildienstleistende die ihm nach den 
§§ 22, 23 und 23c Abs. 2 Z 2 obliegenden Pflichten vernachlässigt oder wenn die Voraussetzungen für eine 
Änderung des Zuweisungsbescheides nach den §§ 17 und 18 eintreten, 
2. Aufzeichnungen über Dienstabwesenheiten des Zivildienstleistenden in den Fällen der §§ 23a und 23b der 
Zivildienstserviceagentur zu übermitteln, wenn der ordentliche Zivildienst des Zivildienstleistenden vorzeitig 
beendet wird, 
3. im Falle der Verrichtung von qualifizierten Tätigkeiten durch den Zivildienstleistenden nach § 4 Abs. 1 Z 1 
dafür vorzusorgen, dass die Art dieser Tätigkeiten, der Nachweis über die Berufsberechtigung in den 
Gebieten des § 3 Abs. 2 sowie das Einvernehmen mit dem Zivildienstleistenden schriftlich dokumentiert, für 
die Dauer eines Jahres aufbewahrt und der Zivildienstserviceagentur übermittelt werden, 
4. dafür vorzusorgen, dass der Nachweis einer Ausbildung im Sinne des § 38a Abs. 1 für die Dauer des 
ordentlichen Zivildienstes durch den Zivildienstleistenden, mindestens jedoch für die Dauer von fünf Jahren, 
vom Vorgesetzten (§ 38 Abs. 5) aufbewahrt wird. Dem Bundesminister für Inneres und dem Bundesminister 
für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz sind die Unterlagen und Nachweise innerhalb des 
Aufbewahrungszeitraumes auf Verlangen zu übermitteln und 
5. nach Maßgabe des § 37d Abs. 7 und 8 bei der Wahl der Vertrauensperson (des Stellvertreters) sowie bei 
der Wahrnehmung der Aufgaben durch diese mitzuwirken. 

 
(2) Der Vorgesetzte des Zivildienstleistenden (§ 38 Abs. 5) ist verpflichtet, dem Rechtsträger entsprechende 
Wahrnehmungen zu melden. 
 
(3) Der Vorgesetzte (§ 38 Abs. 5), der eine Dienstpflichtverletzung eines ihm unterstellten Zivildienstleistenden 
selbst wahrnimmt oder auf Grund eines vor ihm abgelegten Geständnisses von einer solchen Kenntnis erlangt, ist 
den anzeigeberechtigten Organen des § 47 Abs. 1 Verwaltungsstrafgesetz 1991 - VStG, BGBl. Nr. 52, 
gleichgestellt. 
 
(4) Hat der Vorgesetzte begründete Zweifel an der krankheitsbedingten Dienstverhinderung eines 
Zivildienstleistenden, hat er Beginn und voraussichtliches Ende der Dienstverhinderung jener 
Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen, in deren Sprengel sich der Zivildienstleistende aufhält. Die 
Bezirksverwaltungsbehörde hat sich unverzüglich über die Umstände der Dienstverhinderung Kenntnis zu 
verschaffen und - wenn dies aus besonderen Gründen geboten erscheint - für die Untersuchung durch einen 
Amtsarzt Sorge zu tragen. Übersteigt die Dauer krankheitsbedingter Dienstverhinderungen das Ausmaß von 18 
Tagen, hat der Vorgesetzte überdies die Zivildienstserviceagentur zu informieren. 
 
§ 58. (1) Wer der Zuweisung zu einer Einrichtung (§ 8 Abs. 1 und § 21 Abs. 1 letzter Satz) nicht Folge leistet und 
durch sein Verhalten eindeutig erkennen lässt, dass er sich dem Zivildienst für immer zu entziehen sucht, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. 
 
(1a) Ebenso ist zu bestrafen, wer als Zivildienstpflichtiger zumindest dreimal rechtskräftig wegen einer 
Verwaltungsübertretung nach den §§ 60 bis 63 bestraft wurde und einer neuerlichen Zuweisung nicht Folge 
leistet. 
 
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer den ihm zugewiesenen Dienst verlässt oder ihm fernbleibt und sich dadurch dem 
Zivildienst für immer oder dem Einsatz bei einem außerordentlichen Notstand zu entziehen sucht. 
 
(3) Wer sich jedoch ohne Beziehung auf einen Einsatz bei einem außerordentlichen Notstand das erste Mal 
gemäß Abs. 1 und 2 dem Zivildienst für immer zu entziehen gesucht hat, sich binnen sechs Wochen aus freien 
Stücken stellt und bereit ist, seine Zivildienstpflicht zu erfüllen, wird im Falle des Abs. 1 nach § 60, im Falle des 
Abs. 2 nach § 61 bestraft. 
 
§ 60. Wer der Zuweisung zu einer Einrichtung im Rahmen des ordentlichen Zivildienstes länger als 30 Tage oder 
der Zuweisung im Rahmen des außerordentlichen Zivildienstes länger als acht Tage nicht Folge leistet, begeht, 
sofern das Verhalten nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 
Geldstrafe bis zu 2.180 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen, oder 
mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. 
 
§ 61. Wer vorsätzlich den ihm zugewiesenen Dienst verlässt oder ihm fernbleibt und sich dadurch wenigstens 
fahrlässig dem Dienst für länger als 30 Tage entzieht, begeht, sofern nicht der Tatbestand des § 58 Abs. 2 
vorliegt, eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 2 
180 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen, oder mit Freiheitsstrafe 
bis zu sechs Wochen zu bestrafen. Überwiegen erschwerende Umstände beträchtlich, so kann auch neben einer 
Freiheitsstrafe eine Geldstrafe verhängt werden. 
 
§ 62. (1) Wer in der Absicht, sich dem Zivildienst zu entziehen, vorsätzlich seine gänzliche oder teilweise 
Dienstuntauglichkeit herbeiführt, begeht, wenn er sich dadurch wenigstens fahrlässig seinem Dienst für länger als 
30 Tage entzieht und sofern nicht der Tatbestand des § 59 Abs. 1 vorliegt, eine Verwaltungsübertretung und ist 
hierfür von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 2.180 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen, oder mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. 
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Überwiegen erschwerende Umstände beträchtlich, so kann auch neben einer Freiheitsstrafe eine Geldstrafe 
verhängt werden. 
 
(2) Wer sich durch grobe Täuschung über Tatsachen, insbesondere durch Vortäuschen gänzlicher oder teilweiser 
Dienstuntauglichkeit, wenigstens fahrlässig seinem Zivildienst für länger als 30 Tage entzieht, begeht, sofern 
nicht der Tatbestand des § 59 Abs. 2 vorliegt, eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 2.180 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen, oder mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. 
Überwiegen erschwerende Umstände beträchtlich, so kann auch neben einer Freiheitsstrafe eine Geldstrafe 
verhängt werden. 
 
§ 63. Wer vorsätzlich der Zuweisung zu einer Einrichtung nicht Folge leistet, den ihm zugewiesenen Dienst 
verlässt oder ihm fernbleibt oder sich auf die in den §§ 61 oder 62 angeführte Weise dem Zivildienst zu entziehen 
sucht, begeht, sofern nicht die Tatbestände der §§ 58 bis 62 vorliegen, eine Verwaltungsübertretung und ist 
hierfür von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 1.450 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu vier Wochen zu bestrafen. 
 
§ 64. (1) Wer als Zivildienstleistender vorsätzlich eine dienstliche Weisung seines Vorgesetzten nicht befolgt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 
1.450 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu vier Wochen zu bestrafen. 
 
(2) Eine Handlung nach Abs. 1 bleibt straflos, wenn die Weisung 

1. die Menschenwürde verletzt, 
2. von einer unzuständigen Person oder Stelle ausgegangen ist, 
3. durch eine andere Weisung unwirksam geworden ist, 
4. durch eine Änderung der Verhältnisse überholt ist und deshalb ihre Befolgung die Gefahr eines erheblichen 
Nachteiles für den Zweck des Einsatzes herbeiführen würde, 
5. in keiner Beziehung zum Zivildienst steht oder 
6. die Begehung einer gerichtlich strafbaren Handlung anordnet. 

  
§ 65. Ein Zivildienstleistender, der sonst eine der in den §§ 8a Abs. 4, 22, 23 und 23c festgelegten Dienstpflichten 
verletzt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe 
bis zu 360 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
§ 66. Ein Zivildienstpflichtiger, der eine Meldung nach den §§ 13 Abs. 4, 13a Abs. 2, 19a Abs. 5 oder 56 
unterlässt oder seiner Verpflichtung nach § 23 Abs. 4 nicht nachkommt, begeht eine Verwaltungsübertretung und 
ist hierfür von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 700 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
§ 67. Die Verletzung der den Rechtsträgern der Einrichtungen in den §§ 8a Abs. 3, 28 Abs. 1 und 32 Abs. 1 sowie 
in den §§ 38 bis 40 auferlegten Pflichten bildet eine Verwaltungsübertretung, die von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 1.090 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu vier Wochen zu ahnden ist. 
 
§ 68. (1) Der Vorgesetzte des Zivildienstleistenden, der die ihm nach § 38 Abs. 6 obliegenden Pflichten verletzt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hierfür von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 
1.450 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu vier Wochen zu bestrafen. 
 
(2) Der Vorgesetzte des Zivildienstleistenden, der die Meldung nach § 39 Abs. 2 unterlässt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist hierfür von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 360 Euro, im 
Falle der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
 
(3) Abs. 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn die Zuwiderhandlung von einem Organ des Bundes, eines Landes, 
einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes begangen wurde. Besteht der Verdacht einer Zuwiderhandlung 
durch ein solches Organ, so hat die Bezirksverwaltungsbehörde, wenn es sich um ein Organ des Bundes oder 
eines Landes handelt, eine Anzeige an das oberste Organ, dem das der Zuwiderhandlung verdächtigte Organ 
untersteht (Art. 20 Abs. 1 erster Satz des B-VG), in allen anderen Fällen aber eine Anzeige an die 
Aufsichtsbehörde zu erstatten. 
 
§ 70. Eine Verwaltungsübertretung nach den §§ 60 bis 68 liegt nicht vor, wenn die Tat den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist. 
 
 
 
425.) Zivilrechts-Mediations-Gesetz  
BGBl I 29/2003  
 

390 
 

§ 32. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 3.500 Euro zu bestrafen, 

1. wer sich unbefugt als eingetragener Mediator bezeichnet oder eine ähnliche verwechslungsfähige 
Bezeichnung führt, 
2. wer den Bestimmungen der §§ 15 Abs. 2, 16, 17, 19, 21 und 27 zuwiderhandelt. 

 
 
 
426.) Ziviltechnikergesetz 1993  
BGBl 156/1994 BGBl I 9/2008  
 
§ 39. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, begeht eine mit einer Geldstrafe von 400 Euro bis 14.000 Euro zu bestrafende Verwaltungsübertretung, 
wer 

1. gewerbsmäßig Tätigkeiten eines Ziviltechnikers verrichtet, zu denen er nicht auf Grund dieses 
Bundesgesetzes oder auf Grund anderer bundesgesetzlicher Bestimmungen berechtigt ist, oder 
2. unberechtigt eine der im § 38 angeführten Bezeichnungen führt oder seiner Firma beifügt oder 
3. die Verpflichtung zur Führung der Berufsbezeichnung gemäß § 31 verletzt oder 
4. die Verpflichtung zur Information des Dienstleistungsempfängers gemäß § 32 nicht oder nicht vollständig 
erfüllt. 

 
 
 
427.) Ziviltechnikerkammergesetz 1993  
BGBl 157/1994 BGBl I 136/2001  
 
§ 35. Die Führung der Bezeichnung “Architekten- und Ingenieurkonsulentenkammer” sowie der Bezeichnung 
“Kammer” mit einem auf das Architekten-, Ingenieurkonsulenten- oder Ziviltechnikerwesen hinweisenden Zusatz 
durch andere als die nach diesem Bundesgesetz bestehenden Körperschaften ist als Verwaltungsübertretung mit 
Geldstrafe bis zu 7.260 € zu bestrafen. Die Dauer der für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe zu 
bestimmenden Ersatzfreiheitsstrafe darf 14 Tage nicht übersteigen. 
 
 
 
428.) Zollrechts-Durchführungsgesetz  
BGBl 659/1994 idF BGBl I 50/2012  
 
§ 35. (1) Jedermann ist verpflichtet, den von den Zollorganen in Wahrung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
ergangenen Anordnungen Folge zu leisten. Wird einer Anordnung nicht Folge geleistet, so sind die Zollorgane 
ermächtigt, die ihnen im Zollrecht eingeräumten Befugnisse mit Zwangsgewalt durchzusetzen. Für die Zollorgane 
gilt dabei § 50 Abs. 2 bis 4 des Sicherheitspolizeigesetzes (SPG) sinngemäß. 
 
(2) Wer sich trotz vorausgehender Abmahnung gegenüber einem Zollorgan, während dieses seine gesetzlichen 
Aufgaben wahrnimmt, aggressiv verhält und dadurch die Amtshandlung behindert, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für das die 
Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion, mit 
Geldstrafe bis zu 215 Euro zu bestrafen. Anstelle der Geldstrafe kann bei Vorliegen erschwerender Umstände 
eine Freiheitsstrafe bis zu einer Woche, im Wiederholungsfall bis zu zwei Wochen verhängt werden. Den 
Zollorganen kommen dabei die in den §§ 35 und 36 des Verwaltungsstrafgesetzes geregelten Befugnisse der 
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes zu. 
 
(3) Die Zollorgane sind zur Feststellung der Identität eines Menschen ermächtigt, wenn auf Grund bestimmter 
Tatsachen anzunehmen ist, daß er Maßnahmen der in den Abgaben- oder Monopolvorschriften vorgesehenen 
Zollaufsicht oder sonstigen amtlichen Aufsicht erschwert oder verhindert oder die Pflicht, an solchen Maßnahmen 
mitzuwirken, verletzt (§ 51 Abs. 1 Buchstabe e FinStrG); § 35 Abs. 2 und 3 SPG gilt sinngemäß. 
 
(4) Eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 2 liegt nicht vor, wenn die Tat den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. Die Zollorgane sind in solchen Fällen jedoch zur 
Festnahme gemäß § 35 VStG ermächtigt und haben einen Festgenommenen unverzüglich den zuständigen 
Sicherheitsbehörden zu übergeben. 
 
 
 
429.) Zuckermarktordnungs-Durchführungsverordnung 2008  
BGBl II 232/2008  
 
§ 36. (1) Eine Verwaltungsübertretung im Sinne von § 30 Abs. 2 MOG 2007 begeht insbesondere, wer eine in 
dieser Verordnung vorgesehene Meldung oder Anzeige nicht oder nicht rechtzeitig erstattet. 
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(2) Die Verwaltungsbehörden verständigen die AMA über den Ausgang der bei ihnen aufgrund dieser Verordnung 
anhängigen Strafverfahren. 
 
 
 
430.) Zugangskontrollgesetz  
BGBl I 60/2000 idF BGBl I 32/2001  
 
§ 13. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 15.000 Euro zu bestrafen, wer 
gewerbsmäßig (§ 70 StGB) und wissentlich 

1. Umgehungsvorrichtungen installiert, wartet, instand setzt oder austauscht oder 
2. durch Werbung, Direktmarketing, Sponsoring oder andere Öffentlichkeitsarbeit zum Kauf, zur Miete oder 
zur Pacht von Umgehungsvorrichtungen anregt. 

 
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer vorsätzlich als Inhaber oder Leiter eines Unternehmens eine im Betrieb des 
Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten begangene Handlung im Sinn des Abs. 1 nicht 
verhindert. 
 
(3) Die Bestimmung des § 10 Abs. 4 über die Straflosigkeit eines im Betrieb eines Unternehmens tätigen 
Bediensteten oder Beauftragten ist anzuwenden. 
 
(4) Wer Umgehungsvorrichtungen ausschließlich zum privaten Gebrauch verwendet, ist nicht wegen Anstiftung 
oder Beihilfe (§ 7 VStG) zu bestrafen. 
 
(5) Eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 oder 2 liegt nicht vor, wenn die Tat den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist. Verwaltungsstrafen sind von der KommAustria 
zu verhängen. 
 
 
 
431.) Zwischenstaatlicher Luftverkehr 2008  
BGBl I 96/2008  
 
§ 21. (1) Wer 

1. gewerbliche Flüge ohne die nach diesem Bundesgesetz erforderlichen Bewilligungen durchführt oder 
2. entgegen einer Vorschreibung gemäß § 17 Beförderungstarife erstellt oder 
3. entgegen einer Vorschreibung gemäß § 18 Flugscheine anbietet oder verkauft, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 5.000 
Euro, im Wiederholungsfall bis 10.000 Euro, zu bestrafen. 
 
(2) Abweichend von § 27 Abs. 2 VStG liegt die örtliche Zuständigkeit: 

1. für Unternehmen mit einer Niederlassung in Österreich am Ort der Niederlassung beziehungsweise für 
Unternehmen mit mehreren Niederlassungen am Ort der Hauptniederlassung im Inland; 
2. für Unternehmen ohne Niederlassung im Inland, die gewerbliche Flüge ohne die nach diesem 
Bundesgesetz erforderlichen Bewilligungen durchführen, am Ausgangs- oder Endpunkt dieser Flüge im 
Inland. 
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